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I. Allgemeiner Teil 

. 1. (1) Jedes Organ des Bundes darf die für die 
Verwendung von Kraft-, Luft- oder Wasserfahr
zeugen vorgesehenen Ausgallen nur insoweit 
bestreiten, als sich diese Ausgaben aus der Ver
wendung der im' Abschnitt" zusammengefaßten 
Anzahl und Kategorie solcher Fahrzeuge ergeben. 

(2) Einer Systemisierung bedürfen sowohl bun
deseigeneals auch angemietete oder dem Bund 
unentgeltlich zur Verfügung gestellte Fahrzeuge. 

(3) Von der Aufnahme im Abschnitt" ausge
nommen sind 

a) die Fahrzeuge des Bundesheeres und der 
Heeresverwaltung, soweit die hiefür anfallenden 
Ausgaben beim Ausgaben-Titel 401 zu bestreiten 
sind; . 

b) die anderen Rechtsträgern zur Verfügung 
gestellten Fahrzeuge de~ Bundes, wenn deren 
Aufwand von diesen Rechtsträgern getragen wird. 
In den Anmerkungen zu den Plänen der systemi
sierten Fahrzeuge sind diese bundeseigenen 
Fahrzeuge darzustellen; 

c) für den vorübergehenden Bedarf tageweise 
angemietete oder für Erprobungszwecke dem 
Bund unentgeltlich zur Verfügung gestellte Fahr
zeuge. 

2. Ausgaben für bei einem Organ des Bündes 
vorhandene Fahrzeuge, die über den im System i
sierungsplan vorgesehenen Stand hin~usgehen, 
dürfen nicht bestritten werden. Solche Fahrzeuge 
sind unter Angabe der Fahrzeugkategorie, der 
Fahrzeugtype und des Abstellplatzes ebenso wie 

, die Wiederverwendung dem Bundesminister für 
Finanzen bekanntzugeben. Ausgenommen sind 
aus Anlaß von Staatsbesuchen oder Staatsemp
fängen anfallende Ausgaben für solche Fahr
zeuge, wenn die Bestimmungen der Ziffer 5 
Abs; 1 eingehalten werden. 

3. Ausgaben für aus den Vorjahren vorhandene 
Personenkraftwagen der Kategorien 11 b, 11 a, " 
oder 111; die nicht der Kategorie der vorgesehenen 
Fahrzeuge des Systemisierungsplanes für das 
Jahr 1985 entsprechen, dürfen im Jahre 1985 bei 
dem gleichen Organ des Bundes bestritten wer
den, wenn die unverzügliche Veräußerung eines 
solchen Fahrzeuges unwirtschaftlich wäre. 

4. Ein Organ des Bundes darf die Ausgaben für 
den Einsatz eines bei einem anderen Organ des 
Bundes vorgesehenen Kraftfahrzeuges dann 
bestreiten, wenn bei dem' ersteren Organ des 
Bundes nach dem Einsatz des bei dem anderen 
Organ des Bundes vorgesehenen Kraftfahrzeuges 
ein vorübergehender, unabwendbarer Bedarf 
besteht. 

5. (1) Tritt im Laufe des Jahres 1985 ein unab
wendbarer Mehrbedarf bezüglich eines Kraftfahr
zeuges bei einem Organ des Bundes auf, so dür
fen die hiefür erforderlichen Ausgaben mit Zustim
mung des Bundesministers für Finanzen dann 
bestritten werden, wenn 

a) ein 'gegenüber dem Systemisierungsplan 
zusätzliches Kraftfahrzeug in Dienst gestellt wer
den muß, 

b) ein systemisiertes Kraftfahrzeug eines ande
ren Organs des Bundes, das dem gleichen oder 
auch einem anderen Bundesminister untersteht, 
nicht zur Verfügung gestellt werden kann und 

c) seitens des Organs des Bundes, bei dem der 
unabwendbare Mehrbedarf bezüglich eines Kraft
fahrzeuges auftritt, die finanzielle Bedeckung der 
Anschaffung und des Betriebes des Kraftfahrzeu
ges sichergestellt wird. Der Bundesminister für 
Finanzen hat hiE;!rüber gemeinsam mit dem 
Bericht gemäß Z. 4 Abs. 3 des Allgemeinen Teiles 
des Systemisierungsplanes der Datenverarbei
tungsanlagen des Bundes für das Jahr 1985 dem 
Nationalrat einmal jährlich zu berichten. 

(2) Ist der unabwendbare Mehrbedarf im Sinne 
des Abs. 1 dadurch bedingt, daß an Stelle eines 
systemisierten Kraftfahrzeuges ein Fahrzeug einer 
höheren Kraftfahrzeugkategorie gemäß Ziffer 6 
Abs. 1 erforderlich ist, so gilt bei Zustimmung zum 
Mehrbedarf im Sinne des Abs. 1 das systemisierte 
Kraftfahrzeug der niedrigeren Kategorie als 
gebunden. 

(3) Die Bestimmunger;l des Abs. 1 sind sinnge
mäß auch bei Luft- und Wasserfahrzeugen anzu
wenden. 

6. (1) An Stelle der Ausgaben für ein systemi
siertes Kraftfahrzeug dürfen die Ausgaben tür ein 
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Kraftfahrzeug einer niedrigeren Kategorie bestrit
ten werden. Als Reihenfolge der Kategorien gilt: 

1. Personenkraftwagen Kategorie 111, 
2. Personenkraftwagen Kategorie 11, 
3. Personenkraftwagen Kategorie 11 a, 
4. Personenkraftwagen Kategorie 11 b, 
5. Personenkraftwagen Kategorie I, 
6. Fahrzeuge für betriebliche Zwecke, 
7. Motorräder über 125 ccm Hubraum, 
8. Motorräder über 50ccm Hubraum bis ein

schließlich 125 ccm Hubraum, 

oder 

1. Lastkraftwagen mit einer Nutzlast über 
1000 kg, 

2. Lastkraftwagen mit einer Nutzlast bis ein
schließlich 1 000 kg, 

3. Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke. 

(2) Zu den "Personenkraftwagen Kategorie 111 
(das sind Personenkraftwagen bis einschließlich 
2800 ccm Hubraum)" zählen die Dienstkraftwa-

. gen für den Bundespräsidenten, die Präsidenten 
des Natidnalrates, den Vorsitzenden des Bundes
rates, den Präsidenten und Vizepräsidenten des 
Rechnungshofes, die Mitglieder der Bundesregie
rung einschließlich der Staatssekretäre und die 
Landeshauptmänner. Außerdem ist je ein Fahr
zeug der Kategorie 111 für den Verfassungsge
richtshof, Verwaltungsgerichtshof und den Ober
sten Gerichtshof vorgesehen. Ausgenommen von 
der Hubraumbeschränkung ist je ein Personen
kraftwagen für den Bundespräsidenten, die Präsi
denten des Nationalrates und den Bundeskanzler. 

(3) Zu den "Personenkraftwagen der Katego
rie 11" zählen ausschließlich Personenkraftwagen 
für die österreichischen Vertretungen im Ausland. 
Sie unterliegen keiner Hl,Jbrau'mbeschränkung, 
jedoch sind die Anschaffungskosten (einschließ
lich Zusatzausstattung) je Personenkraftwagen 
mit 230 000 S begrenzt. 

(4) "Personenkraftwagen der Kategorie 11 a (das 
sind Personenkraftwagen mit einem Hubraum von 
2001 ccm bis 2 200 ccm) und 11 b (das sind Perso
nenkraftwagen mit einem Hubraum von 1 601 ccm 
bis 2000 ccm)" dürfen als Dienstkraftwagen nur 
bei den Organen des Bundes vorgesehen werden, 
die Fahrzeuge mit größerem Fassungsvermögen 
oder für repräsentative Zwecke der Bundesver
waltung benötigen, Fahrzeuge der Kategorie 11 a 
aber nur bei Bundesministerien und bei nach ge
ordneten Organen mit Planstellen der Dienst
klasse IX oder vergleichbaren Planstellenkatego
rien, jedoch unabhängig von der Anzahl dieser 
Planstellen. 

(5) Die Dienstkraftwagen der Bundesverwaltung 
werden als "Personenkraftwagen Kategorie I (das 
sind Personenkraftwagen bis einschließlich 
1 600 ccm Hubraum)" bezeichnet. 

(6) Zu den "Fahrzeugen für betriebliche 
Zwecke" sind folgende Kraftfahrzeuge zu zählen: 

a) Kombinationskraftwagen gemäß § 2 Z. 6 des 
Kraftfahrgesetzes 1967, BGBI. Nr. 267, das 
sind mehrspurige Kraftfahrzeuge, die zur 
wahlweisen Beförderung von Personen oder 
Gütern eingerichtet sind, wenn diese die 
Voraussetzungen für die Fahrzeug-Katego
rien I, 11 b, 11 a und 11 erfüllen und soweit sie 
nicht als Kraftfahrzeuge für besondere 
Zwecke im Sinne des Abs .. 8 erfaßt werden; 

b) Personenkraftwagen der Kategorie I, . die 
betrieblichen oder betriebsähnlichen Zwek
ken dienen und als solche durch entspre
chende Aufschriften an den beiden vorderen 
Türen oder auf Zusatztafeln gekennzeichnet 
sind, aus der das benützende Organ des 

. Bundes ersichtlich sein muß; 
I 

c) Personenkraftwagen der Kategorie I, die als 
Einsatzfahrzeuge Verwendung finden, wenn 
sie mit Warnleuchten mit blauem Licht (Blau
licht) und Vorrichtungen zum Abgeben von 
Warnzeichen mit aufeinanderfolgenden, ver
schieden hohen Tönen (Folgetonhorn) aus
gestattet sind oder für sie ein Deckkennzei
chen zugewiesen ist.-

(7) Zu den "Motorrädern über 125 ccm Hub
raum" zählen auch solche mit Beiwagen ohne 
Rücksicht auf ihren Hubraum. 

(8) Als "Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke" 
kommen in Betracht: 

Kraftfahrzeuge, die auf Grund einer erhöhten 
Bodenfreiheit mit entsprechendem Über
hangwinkel oder einer auf alle Räder wirken
den Antriebseinrichtung für den Einsatz im 
Gelände geeignet sind; 

Kraftfahrzeuge für spezielle straßen- und 
sicherheitspolizeiliche Zwecke, soweit diese 
nicht bereits als Fahrzeuge für betriebliche 
Zwecke im Sinne des Abs. 6 lit. c erfaßt wer
den; 

Omnibusse gemäß § 2 Z. 7 Kraftfahrgesetz 
1967; 

Personenkraftwagen mit mehr als sechs Sitzen 
außer dem Lenkersitz (Kleinbusse); 

Kombinationskraftwagen gemäß § 2 Z. 6 und 
Lastkraftwagen gemäß § 2 Z. 8 leg. cit., mit 
Laboratoriumseinrichtungen, Röntgeneinrich
tungen, Meßeinrichtungen u. dgl.; 

Zugmaschinen (Radschlepper, Kettenschlepper 
und Traktoren) gemäß § 2 Z. 9 leg. cit.; 

Einachszugmaschinen gemäß § 2 Z. 23 leg. cit. 

Nicht aufzunehmen sind Transportkarren (auch 
mit Elektroantrieb) gemäß § 2 Z. 19, selbstfah
rende Arbeitsmaschinen gemäß § 2 Z. 21, Anhän-
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ger-Arbeitsmaschinen gemäß § 2 Z. 22 und Kraft
fahrzeuge gemäß § 96 1) leg. cit. 

(9) Motorfahrräder sowie Kleinmotorräder 
unterliegen nicht der Systemisierung. 

1) Kraftfahrzeuge mit eirier Bauartgeschwindigkeit von 
nicht mehr als 10 km/h und tür deren Lenkung keine 
Lenkerberechtigung erforderlich ist (z. B. kleine Schnee
räumungsgeräte). 

2 SySI KFZ 

187 

7. Ein Haltungskostenbeitrag für privateigene 
Kraftfahrzeuge (Personenkraftwagen oder Krafträ
der) von Bundesbediensteten kann nach Maß-

. gabe der dienstrechtlichen Vorschriften gewährt 
werden, wenn die Voraussetzungen für die Benüt
zung eines bundeseigenen Fahrzeuges, das dem 
privateigenen Kraftfahrzeug entspricht, durch den 
Bundesbediensteten gegeben sind und das 
privateigene Fahrzeug an Stelle eines bundesei
genen benützt wird. 
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II. Fahrzeugpläne 

1. Plan der systemisierten Kraftfahrzeuge 

Ansatz des Bundesvoranschlages Pe rsonenkra ftwagen 
Fahrzeuge 

"otorräder Lastkraftwagen 

Kategorie für be- . über über 50 eem mit einer Nutzlast 
triebliche 125 ccm bis einsehl. 

Ansatz Bezeichnung Zwecke 
125 eem über bis einsehl. 

III II I1a IIb I Hubraum 1000 kg 1000 kg 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

-
01008 Präsidentschaftskanzlei . . . . . . . .. . . . 1) 5 · .. · .. · .. · .. · ... · ... · ... · ... · ... 

02 Bundesgesetzgebung : 
02108 Nationalrat . . . . . . . . . . . , . . . . .. . . 2) 5 · .. 1 · .. · .. · ... · ... · ... · ... · ... 
02208 Bundesrat 3) ................... · .. · .. · .. · .. · .. · ... · ... · ... · ... · ... 

Kapitel 02 (Summe) ... 5 · .. 1 · .. · .. · ... · ... · ... · ... · ... 

03008 Verfassungsgerichtshof ............. 1 · .. · .. · .. · .. · ... · ... · ... · ... · ... 
04008 Verwaltungsgerichtshof ............ 1 · .. · .. · .. · .. · . . . · ... · ... · ... · ... 
05008 Volksanwaltschaft. . . . . . . . . . . . . . . . · .. · .. 1 · .. · .. · ... · ... · ... · ... 
06008 Rechnungshof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 · .. · .. · .. · .. · ... · ... · ... · ... · ... 

10 Bundeskanzleramt mit Dienststellen: 
10008 Zentralleitung .................. 4)13 5) 1 2 · .. · .. · ... · ... · ... · ... 1 
10018 Verwaltungsakademie . . . . . . . . . . . . . . · .. · .. · .. · .. 1 · ... · ... · ... · ... 
10208 Statistisches Zentralamt . . . . . . . . . . . · .. · .. 1 · .. · ... · ... · . . . · ... 1 

Kapitel 10 (Summe) ... 13 1 3 · .. · .. 1 · ... · ... · ... 2 

, 

Kraft-
fahrzeuge Summe für 1985 besondere 

/ 

Zwecke 

· ... 5 

· ... 6 
· ... . ... 

· ... 6 

· ... 1 
· ... 1 
· ... 1 
· ... 2 

· ... 17 
· ... 1 
· ... 2 

· ... 20 _ 

I 

Summe 
1984 

5 

6 
! . ... 

6 i 

1 ' 
1 
1 
2 

18 
1 
3 

22 

~ 

(Xl 
(Xl 
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Ansatz des Bundes voranschlages Personenkraftwagen 
Fahrzeuge 

Motorräder Lastkraftwagen Kraft-

Kategorie für be- über fiber 50 eern mit einer Nutzlast fahrzeuge Summe Summe 
triebliche 125 ccm bis einsehl. für 1985 1984 

Ansatz Bezeichnung Zwecke 
125 eern fiber bis einsehl. besondere 

III II IIa IIb I Hubraum 1000 kg 1000 kg Zwecke 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

11 Inneres: I 

11008 Bundesministerium für Inneres ......... 1 · .. 5 · .. 1 11 · ... · ... 5 7 7 37 37 
11308 Bundespolizei 61 ............... . · .. · .. · .. 16 .7 628 213 · ... 20 28 150 1062 1061 
11408 Bundesgendarmerie ................ · .. · .. · .. 9 · .. 1946 385 · ... 18 18 243 2619 2604 
11508 Flüchtlingsbetreuung 71 ............ · .. · .. · .. · .. · .. 16 · ... · ... 2 · ... 1 19 19 

Kapitel 11 (Summei ... 1 · .. 5 25 8 2601 598 · ... 45 53 401 3737 3721 

12 Unterricht: 
I 12008 Bundesministerium für Unterricht und Kunst 1 · .. 3 · .. · .. 1 · ... · ... ',' .. · ... · .. ," 5 5 

12408 Bundessportheime und Sporteinrichtun-
gen 81 ..... ' ................ · .. · .. · .. · .. 8 · ... · -... · ... 1 16 25 24 

12418 Bundesschullandheime und Schulsportveran-
staltungen 91. . . . . . .. . . . . . . . . . · .. · .. · .. · .. · .. 4 · ... · ... 2 · ... · . . . 6 6 

12438 Bundesstaatliche Einrichtungen der Erwach-
senenbildung 101 .............. · .. · .. · .. · .. · .. 3 · ... · ... · ... · ... 4 7 7 

12718 Höhere Interriatsschulen des Bundes 111 ... · .. · .. · .. · .. · .. 2 · . . . · ... · ... · ... 3 5 5 
12748 Bds. Blindenerziehungsinstitut und Bds. 

Institut für Gehörlosenbildung 121 ... · .. · .. · .. · .. · .. . ... · ... · ... · . . . · ... 1 1 1 
12768 Konvikte und Schülerheime (Allgemeinbil-

dendel 131 .................... · .. · .. · .. · .. · .. 2 · ... · ... · ... · ... · ... 2 2 
12808 Technische und gewerbliche Lehranstal-

ten 141 ..................... · .. · .. · .. · .. · .. 9 · ... 7 7 2 25 25 
12818 Sozialakademien, LA für Fremdenverkehrs-, 

Frauen- und Sozialberufe 151 ....... · .. · .. · .. · .. · .. . ... · . . . · ... · ... · ... 1 .1 1 
12868 Konvikte, Internate und Schülerheime 

(Berufsbildendei 161 ............ · .. · .. · .. · .. · .. 1 , ... · ... · ... · ... · ... 1 1 
12938 Bundesanstalten für Leibeserziehung 171 .. · ., . · .. · .. · .. · .. 3 · ... · ... · ... · ... 1 4 4 

Kapitel 12 (Summel ... 1 · .. 3 · .. · .. 33 · ... · ... 9 8 28 82 81 

-" 

~ 
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Ansatz des Bundesvoranschlages Personenkraftwagen 
Fahrzeuge 

Kategorie für be-
triebliche 

Ansatz Bezeichnung , III H Ha IIb I Zwecke 

13 Kunst: 
13508 Bundesstaatliche Hauptstelle fü r Lichtbild 

und Bildungsfilm. . . . . . . . . . . . . . . . · .. · .. · .. · .. · .. 1 

14 Wissenschaft und Forschung: 
14008 Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung ................... 1 · .. 2 · .. · .. " ... 
14208 Universitäten 18) ................ · .. · .. 5 2 · .. 26 
14218 Uni versi täten ( zweckgebundene Ge-

barung) 19) .................. · .. · .. · .. · .. · .. 19 
14238 Bibliotheken 20) ................ · .. · .. · .. · .. · .. 5 
14248 Wissenschaftliche Anstalten 21) ....... · .. · .. · .. · .. · .. 6 
14258 Wissenschaftliche Anstalten (zweckgebun-

dene Gebarung) 22) ............. · .. · .. · .. · .. · .. 1 
14308 Kunsthochschulen 23) . . . . . . . . . . . . . . · .. · .. · .. · .. · .. 2 
14318 Kunsthochschulen ( zweckgebundene Geba-

rung) 24) ................... · .. · .. · .. · .. · .. 1 
14408 Museen 25) .................... · .. · .. · .. · .. · .. 5 
14508 8undesdenkmalamt . . . . . . . . . .. . . . . . · .. · .. · .. · .. 4 6 

Kapitel 14 (Summe) ... 1 · .. 7 2 4 71 

15 Soziales: 
15008 Zentrallei tung. . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 · .. 3 · .. · .. . . . ~. 
15508 Landesarbeitsämter 26) ............ · .. · .. · .. 9 · .. 104 
15928 Arbeitsinspektion 27) . . . . . . . . . . . . . · .. · .. · .. · .. 11 3 

Kapitel 15 (Summe) ... 1 · .. 3 9 11 107 

-

Motorräder Lastkraftwagen 
über 50 eern mit einer Nutzlast über 

125 ccm 
bis einsehl. 

125 eern über bis einsehl. 

Hubraum 1000 kg 1000 kg 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

· ... · ... · ... · ... 

· . . . · . . . · ... · .. , 

3 · ... 5 · ... 

· ... · . . . 1 · ... 
· ... · ... · ... · ... 
· ... · ... · ... · ... 

· ... · . . . 3 · ... 
· ... · . ' .. 1 · ... 

· ... · ... · ... · ... 
· ... · . ' .. 1 2 
· ... · ... 1 · ... 

3 · ... 12 2 

· ... · ... · ... · ... 
· ... · ... 2 · ... 
· ... · ... · ... · ... 

· ... · ... 2 · ... 

.. 

Kraft-
fahrzeuge Summe für 1985 besondere 

Zwecke 

2 3 

· ... 3 
29 70 

27 47 
2 7 
1 7 

3 7 
1 4 

· ... 1 
1 9 
2 13 

66 168 

· ... 4 
· ... 115 
· ... 14 

· . . . 133 

Summe 
1984 

3 

3 
68 

44 
7 
6 

6 
4 

1 
9 

13 

161 . 

4 
115 

14 

133 

I 

..... 
co o 
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Ansatz des Bundesvoranschlages . Personenkraftwagen Motorräder lastkraftwagen Kraft-Fahrzeuge 
über 50 eem mi t einer Nutzlast fahrzeuge 

. Kategorie für be- über. Summe Summe 
triebliche 125 ccm 

bis einsehL für 1985 1984 125 eem über bis einsehl. besondere Ansatz Bezeichnung III II IIa IIb I Zwecke 1 000 kg 1 000 kg Zwecke Hubraum 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 
, 

17 Gesundhei t und Umweltschutz: 
17008 Zentrallei tung .................. 2 · .. 1 · .. · .. · ... · ... · ... · ... · ... , ... 3 3' 
17328 Strahlenschutz. . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. · .. · .. · .. · .. · ... · ... · ... · ... · ... 1 1 2 
17368 Umwelthygiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. · .. · .. · .. · .. · ... · ... · ... · ... · ... 14 14 13 
17908 lebensmitteluntersuchungsanstalten 281 .. · .. · .. · .. · .. · .. 1 · ... · ... · ... · ... 1 2 2 
17928 Bakteriologisch-serologische und sonstige 

Untersuchungsanstalten 291 ........ · .. · .. · .. · .. · .. 1 · ... · . . . · ... · ... ·1 2 2 
17958 Veterinärmedizinische Anstalten 301 .... · .. · .. · .. · .. · .. · ... · ... · ... 7 · . ; . 9 16 16 

, Kapitel 17 (Summei ... 2 · .. 1 · .. · .. 2 · ... · ... 7 · ... 26 38 38 

, 
18 Familienangelegenheiten: 
18008 Bundesministerium für Familie, Jugend und 

Konsumentenschutz . . . . . . . . . . . . . . 1 · .. · .. 311 1 · .. · ... · ... · ... · ... · ... · ... 2 2 

20 Äußeres: 
20008 Zentralleitung .................. 321 1 · .. 3 · .. · .. 2 · ... · ... · ... · ... · ... 6 6 
20108 Vertretungsbehörden .............. · .. 33176 · .. · .. · .. 341 3 · ... 341 6 · ... " ... · . . . 85 84 
20208 Diplomatische Akademie. . . . . . . . . . . . . · .. · .. · .. · .. · .. 1 · ... · ... · ... · ... · . " . 1 1 
20308 Österreichische Kulturinstitute 351 .... · .. · .. · .. · .. · .. 1 · ... 1 · ... · ... 2 2 

Kapitel 20 (Summel ... 1 76 3 · .. · .. 7 · ... 7 · ... ' · ... · ... 94 93 

30 Justiz: 
30008 Bundesministerium für Justiz ......... 1 · .. 3 · .. · .. · ... · ... · ... · ... · ... · ... 4 4 
30108 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur 1 · .. · .. · .. · ... · ... · ... · ... · ... · ... 1 1 
30208 Justizbehörden in den ländern 361 ...... " .. · .. 4 18 · .. 1 · ... · ... · ... · ... 4 27 26 
30308 Justizanstal ten 371 .............. · .. · .. · .. · .. · .. 54 · ... · ... 20 · ... 29 103 101 

Kapitel 30 (Summe 1 . . . 2 · .. 7 18 · .. 55 · ... · ... 20 · ... 33 135 132 

-' 
<0 
-' 

. 
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Ansatz des Bundesvoranschlages Personenkraftwagen Motorräder lastkraftwagen Kraft-Fahrzeuge 
über 50 ecm mit einer Nutzlast fahrzeuge 

Kategorie . für be- über Summe Summe 
triebliche 125 ccm bis einsehl. für 1985 1984 125 eem über bis einsehl. besondere Ansatz Bezeichnung III H Ha IIb I Zwecke 1000 kg 1000 kg Zwecke Hubraum 

...... 
fS 

Anzahl der svstemisierten Fahrzeuge 

40 Militärische Angelegenheiten: I 

40008 Bundesministerium für landesverteidigung . 1 · .. 5 3 1 · .. , · .. , · ... · ... · ... · ... 10 10 
40108 Heer und Heeresverwaltung 38) ........ · .. · .. · .. · .. · .. · ... · . . . · ... · ... · ... · ... . ... . ... 
40508 Allentsteig (betriebsähnl. Einrichtung, 

zweckgeb. Gebarung) . . . . . . . . . . . . . · .. · .. · .. 1 · .. · .. " · ... , ... 4 2 22 29 29 

Kapi tel 40 (Summe) . . . 1 · .. 5 4 1 · ... · ... · ... 4 2 22 39 39 
. , 

50 Finanzverwaltung: 
50008 Bundesministerium für Finanzen ........ 2 · .. 31) 3 · .. · .. 2 , ... · ... · ... · .. , , ... 7 7 
50408 Finanzlandesdirektionen ; Dienststel-

len 39) 40) .................. · .. · .. 3 3 13 161 · ... · ... 8 6 117 311 310 
50508 Finanzprokuratur ................ · .. · .. 41) 1 · .. · .. · . , . I 0,' • I ••• · ... · ... , ... 1 1 
50608 Hauptpunzierungs- und Probieramt ...... · .. · .. · .. · .. 41), 1 · ... · ... · ... · ... · ... · ... 1 1 
50708 Bundesrechenamt . . . . . . . '.' . . . . . . . . · .. · .. · .. · .. · .. · ... · ... · ... · ... · ... 3 3 3 

Kapitel 50 (Summe) . . . 2 • 0.' 7 3 14 163 · ... · ... 8 6 120 323 322 

, 
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f 

Ansatz des Bundesvoranschlages Personenkraftwagen 
Fahrzeuge 

, Kategorie für be-
triebliche 

Ansatz Bezeichnung III II IIa IIb I Zwecke 

60 ' Land- und Forstwirtschaft: 
60008} Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
60078 schaft 41 a), .......... , ...... 2 · .. 4 · .. · .. 13 
60438 Bundesanstalt fü r Landtechnik . . , . . . .. · .. · .. · .. · .. · .. 2 
60508 Landwirtschaftliche Bundeslehranstal-

ten 42) ........... '.' ........ · .. · .. · .. · .. · .. 6 
60518 Bundesanstal ten für pflanzliche Produk-

tion 43) ........ -............ · .. · .. · .. " .. · .. 18 
60528 Forstwirtschaftliche Bundeslehranstal-

ten 44) ..................... · .. · .. · .. · .. · .. 3 
60538 Forstliche8undesversuchsanstalt ...... · .. · .. · .. 1 · .. 19 
60558 Bundesanstalten für Milchwirtschaft 45) .. · .. · .. · .. · .. · .. 3 
60578 Bundesanstalten für Tierzucht 46) ...... · .. · .. · .. · .. · .. - 5 
60588 ,Wasserwirtschaftliche Bundesanstalten 47) · .. · .. · .. · .. · .. 5 
6072B' Forstliche Ausbildungsstätten 48) ..... · .. · .. · .. · .. · .. 1 

, 608D8 Wildbach- und Lawinenverbauungsdienst 49) · .. · .. · .. 7 · .. . ... 
60918 Weinaufsicht 50) ................ · .. · .. · .. · .. · .. 13 
60938 Bundesgärten 51) ................ · .. · .. · .. · .. · .. 4 
60958 Landwi rtschaftliche Bundesversuchswirt -

schaften 52) ................. · .. · .. · .. · .. · .. 7 
60968 Forstwirtschaftliehe Bundeslehr- und Ver-

suchsforste 53) ......... i ..... · .. · .. · .. · .. · .. 2 
60978 Bundesgestüt Piber ............... · .. · .. · .. · .. · .. 1 
60998 Bauhöfe (betriebsähnl. Einrichtungen, 

zweckgeb. Gebarung)54) .......... · .. · .. · .. · .. · .. 113 

Kapitel 60 (Summe) . . . 2 · .. 4 8 · .. 215 

: 

Motorräder Lastkraftwagen 
über 50 ccrn mit einer Nutzlast über bis einsehl. ,125 ccm 125 eem über bis einschl, ' 

Hubraum 1000 kg 1000 kg 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

· ... · ... · ... · ... 
· . , . · ... · ... 1 

· ... · ... 2 · ... 
-· ... · . . . 5 7 

· ... · . , . · ... · ... 
· ... · ... 1 · ... 
· ... · ... 4 · ... 
· ... · ... 3 · ... 
· . " . · . . . · ... · ... 
· ... · ... 1 · ... 
· ... · .. ,-:; · ... · ... 
· ... · . . . · ... · ... 
· ... · ... 8 2 

1 

5 · ... 6 2 

· . . . · ... · ... · ... 
· ... · ... · ... 

, 

· ... · ... 26 17 

5 · ... 56 29 

Kraft-
fahrzeuge 

für 
besondere 

Zwecke 

l' 
10 

38 

28 

5 
3 

· ... 
1 
1 

10 
· ... 
· ... 

9 

83 

12 
8 

26 

235 

Summe 
1985 

20 
13 

46 

58 

8 
24 
7 
9 
6 

12 
7 

13 
23 

103 

14 
9 

182 

554 

Summe 
1984 

19 
13 

46 

57 

8 
23 
7 

11 
6 

12 
7 

11 
23 

103 

14 
9 

183 

552 

....... 
<0 
c.:I 
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An~atz des Bundesvoranschlages Personenkraftwagen "otorräder Lastkraftwagen Kraft-
Fahrzeuge - I cO 

Kate orie für be- über I u.ber.50 eern mit einer Nutzlast fahr~euge Summe Summe "" 
g triebliche 125 ccm blSelnsehl.. . . fur 1985 1984 

Ansat 1 Bezeichnun I I ..---.----r--~ Z k 125 eern uber I blS elnSchL besondere 
z g III II I I wec e Hubraum 1 000 kg 1 000 kg Zwecke 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

63 Handel, Gewerbe, Industrie: 
63008 ~entralleitung 55) . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 3. .. ... 1. . .. .... .... .... .... 6 6 
63208 Osterreichisches Patentamt . . . . . . . . .. .., ... 1. .. ... 1. . .. .... .... .... .... 2 2 
63308 Bergbehörden 56) ................ ... ... '" 1 6. . .. .... .... .... .... .... 7 7 

Kapitel 63 (Summe) . . . 2. . . 4 1 6 2. . .. .... .... .... .... 15 15 

64 Bauten und Technik: 
64008 Zentralleitung 55) . . . . . . . . . . . . . .. 1 21··· 1 21 1 I· .. 1 5 5 
64018 Bundesmobilienverwaltung .... : . . . . .. .... ..... . . 2 2 
64028 Bundesversuchs- und Forschungsanstal t 

Arsenal (betriebsähnliche Einrichtung) I.. I. 1 . 1 . I.. . 1 3 4 9 9 
64058 Kurheime (betriebsähnliche .Einrichtun-

gen) 571 .......... '" . . . . . . .. I.. I. I . I . I.. 1 
64228 Bundesstraßen Bund S (gemeinsame Ausga-

ben) 58) 59) ... _ . . . . . . . . . . . .. I' . '1' . '1' . '1' . '1' . '1 249 1 . 730 1 330 349 1 658 1664 64248 BUlldesstraßen A (sonstige Ausgaben) 60) .. .. .... . .. .. 126 . 250' 88 119 583 557 
64408 Bundesst rombauamt 61) . . . . . . . . . . . .. .. .... 2 .. 16 4. . 14 2 1 39 39 
64508 Dienststellen der Bundesgebäudeverwal-

tung 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I. I.. I. 3 I 12 I 33 I . 10 18 16 5 97 I- 97 
64518 Tiergarten Schönbrunn (betriebsähnliche 

Einrichtung) . . . . . . . . . . . . . . . .. .,. ... '" ... ... 1. . .. .... 1. . . . 3 5 5 
64908 Einrichtungen des Eichwesens 63) ... . .. ... ... '" 1. . . 1. . .. .. . . 12 1 23 38 38 
64918 Einrichtungen des Vermessungswesens 64).. ... .., 1 1. . . 76. . .. .. . . 2 1 5 86 84 

Kapitel 64 (Summe) . . . 2. . . 3 8 '12 507 4 10 1029 439 509 2523 2501 

~-
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'" 
!' 
'" "Tl 
N 

Ansatz 

65 
65008 
65308 

65408 

65508 

71188 
74308 
76358 
77368 
78358 
79358 

Ansatz des Bundesvoranschlages Personenkraftwagen "otorräder Lastkraftwagen Kraft-
Fahrzeuge . 

Bezeichnung 

Verkehr: 
Bundesministerium für Verkehr ....... . 
Bundesamt für Zivilluftfahrt Ibetriebs-

ähnl. Einrichtungl 66) .......... . 
Amt f. Schiffahrt einseh!. Dienstst. der 

Schiffahrtspolizei 67) .......... . 
Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge ... . 

Kapitel 65 ISumme) .. . 

Bundestheater ................. . 
Glücksspiele I Monopol) . . . . . . . . . . . . . 
~auptmünzamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Osterreichische Bundesforste 69) ..... . 
~ost- und Telegraphenverwaltung 70) ... . 
Dsterreichische Bundesbahnen 71) ..... . 

Kapitel 01 bis 79 I Summe) . . . 

III 

47 

ategom ..' bis einsehl. für K · für be- über I uber 50 ccn mit einer Nutzlast fahrzeuge 

tr~ebl~che 125 ccm 125 eem Ober I bis einsehl. besondere 
wec e Hubraum 1 000 kg 1 000 kg Zwecke II I IIa I IIb 

77 

2 165) 3 

2 

2 I 6 

3 

3 
9 

12 

86 

721 378 

4 
4 
3 

96 

7 
9 

72 

17 

19 

1 
1 

220 
1572 

198 

5776. 

Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

15 
2 

627 

859 

8 
207 

232 

2 

4 

110 
746 
233 

2287 

8348 

350 
4825 

344 

6061 

36 

2 

38 

681 8 

390 
2626 
1115 

5619 

Summe 
19B5 

7 

56 

1 
4 

68 

15 
2 
1 

1100 
9998 
1914 

20980 

Summe 
1984 

8 

55 

1 
4 

68 

15 
2 
1 

1095 
9771 
1887 

20670 

..... 
CD 
C11 

"" 
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2. Plan der systemisierten Luftfahrzeuge .... 
. ~ 

Ansatz des Bundesvoranschlages Segel flugzeuge Hotorflugzeuge 
Summe Summe Sitzplatzklassen 1) Gewichtsklassen 2) Hubschrauber 1985 1984 

Ansatz Bezeichnung a b A B C D-F 
- Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 

11 Inneres: 
11108 Flugpolizei und Flugrettungsdienst . . . . . . . . . . . . . . . . · ." . · . . . 3) 4 · ... · ... · ... 15 19 16 

. ' 

12 Unterricht: 
12408 Bundessportheime und Sporteinrichtungen 4) . . . . . . . . . . . 9 6 10 · ... · ... · ... · ... 25 25 
12808 Technische und gewerbliche Lehranstalten 5) ........., 1 · ... 1 · ... · ... · . . . · ... 2 2 

-
Kapitel 12 ISumme) ... 10 6 11 · ... · ... · ... · ... 27 27 

, 

64 Bauten und Technik: 
64918 Einrichtungen des Vermessungswesens ............... · ... · .. , .... 1 1 , ... · ... 2 2 

65 Verkehr: 
65008 Bundesministerium für Verkehr .................... · . . . · ... 1 · ... · ... · ... · ... 1 1 
65308 Bundesamt für Zivilluftfahrt Ibetriebsähnl. Einrichtung) , . · ... · ... 1 · ... 1 1 · ... 3 3 

Kapitel 65 I Summe) . . . · ... · .. , 2 · .. , 1 1 · ... 4 4 
, 

Kapitel 01 bis 79 I Summe) . . . 10 6 17 1 2 1 15 52 49 

Z
u 400 der B

eilagen X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

14 von 536

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



3. Plan der systemisierten Wasserfahrzeuge 

Ansatz des Bundesvoranschlages Wasserfahrzeuge mitKraftantrieb 1) 
Passagier- Spezial-' Innenbord-. Außenbord- Boote, Zillen 

und wasserfahr- u. ä. mit Summe 1985 Summe 1984 

Ansatz Bezeichnung Transport- zeuge Motorboote Außenbord- . 
schiffe motor 

, Anzahl der systemisierten Fahrzeuge 
, 

11 Inneres: I 

11308 Bundespolizei . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . , . , . , . . . . . · ..... · ..... 8 3 16 27 27 
11408 Bundesgendarmerie ........ , .......... , ... , , . , .. , . · ..... , ..... 37 12 22 71 71 

Kapitel 11 ISumme) ... · ..... · ..... 45 15 38 98 98 

12 Unterricht: 
12408 Bundessportheime und Sporteinrichtungen 2). . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . · ..... · ..... · ..... 2 2 . . . . . . 
12808 Technische und gewerbliche lehranstalten 3) ...... , . ~ .. , .. 1 

-
1 1 · . , ... · ..... · ..... · ..... .' 

Kapitel 12 I Summe) . . . · ..... · ..... · ..... · ..... 3 3 1 

14 Wissenschaft und Forschung: 
14208 Uni versi täten 4) ............................... · ..... · ..... · ..... · ..... 1 1 1 
14248 Wissenschaftliche Anstalten 5) ...... . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... · ..... · . . . . . · ..... 2 2 2 

Kapitel 14 ISumme) ... · ..... · ..... · ..... · ..... 3 3 3 

50 Finanzverwaltung: , 
50408 Finanzlandesdirektionen ; Dienststellen 6) . . . . . . . . , . . . . . . · ..... · ..... 8 6 6 20 20 

60 land- und Forstwirtschaft: 
60578 Bundesanstalten für Tierzucht 7J ..... . . .. . . . . . . . . . . . . · . . . . . · ..... 3 · . . . . . 7 10 10 
60588 Wasserwirtschaftliche Bundesanstalten 8) ....•........... · ..... · ..... · ..... 1 . ..... 1 1 
60728 Forstliche Ausbildungsstätten 9) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . · . . . . . · . , ... · ..... · ..... 1 .1 1 
60998 8auhöfe Ibetriebsähnl. Einrichtungen, zweckgeb. Gebarung) 10) .. · . . . . . · . . . . . · ..... · ..... 2 2 2 

Kapitel 60 18um) ... · . . . . . · ..... 3 1 10 14 14 

64 Bauten und Technik: 
64408 Bundesstrombauamt 11) ............................ · . . . . . 28 5 · ..... 46 79 79 

65 Verkehr: 
65408 Amt f. Schiffahrt einsehl. Dienstst. der Schiffahrtspolizei .... · ..... 12) 11 20 6 17 54 53 
77368 Österreichische Bundesforste . . . . . . .". . . . . . . . . . . . . . . . . · ..... 3 1 1 16 21 21 
79358 Österreichische Bumlesbahnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13) 13 · ..... · ..... · ..... ..... ". 13 , , 14 . . -" 

Kapitel 01 bis 79 (Summe I ... 13 42 82 29 139 305 303 
L=. -,~~ ~ 

~ 
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198 

4. Anmerkungen 

zum Plan der systemisierten Kraftfahrzeuge 

1) Hievon 3 Fahrzeuge für offizielle repräsentative Zwecke. 

2) Hievon 2 Fahrzeuge als Reserve bzw. für offizielle repräsentative Zweck~. 

3) Der jeweilige Vorsitzende erhält statt der Zurverfügungstellung eines Dienstkraftwagens eine Entschädigung, da halb
jährlich ein Wechsel im Vorsitz des Bundesrates eintritt und der Vorsitzende sich nicht ständig in Wien aufhält Von der Systemisie
rung eines Dienstkraftwagens wird daher derzeit abgesehen. 

4) Hievon 9 Fahrzeuge für die Landeshauptmänner sowie 1 Fahrzeug für offizielle repräsentative Zwecke. 

5) Für die Österreichische Delegation bei der OECD in Paris. 

6) Für folgende Bundesorgane gilt die Systemisierung der nachstehend angeführten Personenkraftwagen nur bis 30. Juni 1985: 

Personenkraftwagen 
Bundesorgan Kategorie 

IIb I 

Bundespolizeidirektion Graz ............... , ............... . 1 -
Bundespolizeidirektion Innsbruck ........................... . 1 -
Bundespolizeidirektion Linz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -
Bundespolizeidirektion Schwechat .. , ...................... , .. - 1 , 

Bundespolizeidirektion St. Pölten ........................... . 1 -
Bundespolizeidirektion Wels ............................... . 1 -

Zusammen ... 5 1 

7) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge Lastkraftwagen , Kraftfahrzeuge 
für betrieb!. Imit einer Nutz- für besondere 

Zwecke last über Zwecke 1000 kg) 

Flüchtlingslager Bad Kreuzen ........................ 4 - -
Flüchtlingslager Traiskirchen einschließlich Transitlager 

ISchubstation) und Auswanderungsstelle ................ 8 2 -
Flüchtlingslager Vorderbrühl ...................... ' .. 1 - -
Pflegeanstalt für chronische Kranke in Thalham ............ 3 - 1 

Zusammen ... 16 2 1 
-

8) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Lastkraft-

Fahrzeuge wagen Imit 
Kraftfahrzeuge für einer für betrieb!. Nützlast bis besondere Zwecke 

Zwecke einseh!. 
1 000 kg) Traktoren Sonstige 

, 
Bundesspo rtheime in: 

Haus des Sports. . . .. . ... 1 - - 2 
Faak am See .. 1 - - -
Hintermoos . .. 1 - - -
Kitzsteinhorn .. .. . . 1 - - -
Obergurgl .. " . · . . . - - - 1 
Obertraun . . · . 1 - 1 -
Schiellei ten .. - - - 1 
Spi tzerberg . . . . . . 1 - 3 7 
St. Christoph/Arlberg .. . . . . 1 - - -

Bundessportzentrum Südstadt . .. - 1 - 1 
Bundesstadion Graz -Liebenau. .. · . 1 - - -

Zusammen. 8 1 4 12 
, . 

16 
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9) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Zentrale für Sportgeräteverleih und Sportplatzwartung ............... 
Bundesschullandheime in: 

Hariazell .......................................... 
Raach bei Gloggnitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Radstadt ........................................... 
Saalbach ........................................... 

Zusammen ... 

10) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Bundesinsti tut für Erwachsenenbildung in St. Wolfgang .............. . 
För~erungsstellen des Bundes für Erwachsenenbildung in: 

Karnten ........................................... . 
,Niederösterreich ..................................... . 
Oberösterreich ...................................... . 
Salzbu rg . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' -. . . . . . . . . 
Steiermark ......................................... . 
Tirol ............................................ . 

Zusammen ... 

11) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Höhere Internatsschulen in: 
Graz-liebenau .......... ' .............................. 
Saalfelden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
Schloß Traunsee/Altmünster ............................... 

, 

Zusammen ... 

Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Zwecke 

-

1 
1 
1 
1 

4 

Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Zwecke 

3 

Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Zwecke 

-
1 
1 

2 

12) Das Kraftfahrzeug ist für das Bundes-Blindenerziehungsinstitut in Wien II vorgesehen. 

199 

lastkraftwagen 
(mit einer Nutz-

last über 1 000 kg) 

2 

-
-
-
-

2 

Kraftfahrzeuge 
fü r besondere 

Zwecke 

4 

Kraftfahrzeuge 
für besondere 

Zwecke 

1 
2 
-

3 

13) Je 1 Kraftfahrzeug für das Bundeskonvikt Wien II (einschließlich Expositur Wien XIII) und das Bundeskonvikt Lienz. 
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200 

14) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

~ 

Höhere technische Bundeslehranstalten in: 
Hallein ........................ 
Hallstatt , ..................... 
Kapfenberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Krems ......................... 
Linz I ......................... 
Linz II ........................ 
Saalfelden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salzburg ....................... 
Steyr ......................... 
Wiener Neustadt .... , ............. 

Höhere technische Bundeslehranstal t und 
Handelsschule Wien V ............... 

Höhere technische 8undeslehr - und Ver-
suchsanstalten in: 
Bregenz ........................ 
Graz -Gösting .................... 
Innsbruck ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mödling ........................ 
Rankweil ....................... 
St. pölten ...................... 
Waidhofen/Ybbs ................... 
Wien III ....................... 

Höhere technische Bundes lehr - und Ver-
suchsanstal t Wien XX, Technologisches 
Gewerbemuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . 

Zusammen ... 

*1 Dient auch als Unterrichtsbehelf. 
**) Traktor. 

Fahrzeuge Lastkraftwagen Lastkraftwagen Kraftfahrzeuge 
fü r bet riebl. (mit einer (mit einer Nutz- für besondere 

Zwecke Nutzlast last bis einschl. Zwecke über 1 000 kg) 1 000 kg) 

- - 1 -
1 - - -
- 1 - -
- *) 1 - -
- *) 1 - 1 
- - 1 -
1 - - -
- *) 1 - -
1 *) 1 - -
- - 1 -

~ 

1 - - -

1 - - -
- *) 1 - -
- - *) 1 -
1 *) 1 - **) 1 
- - 1 -
- - 1 -
1 - - -
- - 1 -

*) 2 - - -

9 7 7 2 

15) Das Kraftfahrzeug ist für die Bundesfachschule für wirtschaftliche Frauenberufe Türnitz vorgesehen. 

16) Das Kraftfahrzeug ist für das Bundeskonvikt für Knaben der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Krems vorgesehen. 

17) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Bundesanstalten für Leibeserziehung in: 
Graz .................................................. . 
Innsbruck .............................................. . 

'Linz ................................................. ' .. 
lien ......... ',' ....................................... . 

Fahrzeuge für 
betriebliche 

Zwecke 

Zusammen. . . 3 

Kraftfahrzeuge 
für besondere 

Zwecke 
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18) Oie Fahrzeuge ve rteilen sich wie folgt: 

Hontanuni versität Leoben . . . . . . . . . . . . . . 
Insti tut für Geophysik . . . . . . . . . . . . . . 

Technische Universität Graz ........... . 
Institut für Hydromechanik, Hydraulik und, 

Hydrologie . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Insti tut für Landwirtschaftliches Bauwesen 

und Ländliches Siedlungswesen ...... . 
Technische Universität Wien ........... . 

Institut für Fertigungstechnik ' ........ . 
Institut für Hochbau für Architekten .... . 
Institut für theoretische Geodäsie und Geo-

physik ..................... . 
Universität für Bildungswissenschaften Klagen-

furt ........................ . 
Universitäts-Sportinstitut .......... . 

Uni versität fü r Bodenkultu r . . . . . . . . . . . . 
Botanisches Institut . . . . . . . . . . . . . . . 
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüch-

tung ...................... . 
Insti tut für Wildbach- und Lawinenverbauung . 
Lehrforstzentrum ................. . 
Versuchswirtschaft Großenzersdorf der Uni-

versität für Bodenkultur ......... . 
Universität Graz ............ ~ ..... . 

Institut für Botanik ............... . 
Institut fü r Geologie und Paläontologie . . . 
Zentrale Versuchstier anlage ......... . 

Universität Innsbruck ............... . 
Botanischer Garten .............. '. I 
Fakultät für Bauingenieurwesen und 

Archi tektur . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Insti tut für Anatomie ....... : ...... . 
Institut für klassische Archäologie ..... . 

Universität Linz .................. . 
Universi tät Salzburg ................ . 
Universität Wien .................. . 

Forschungsinstitut für Versuchstierzucht 
Himberg .................... . 

Institut für Anatomie .... .- ......... . 
Institut für Astronomie mit Außenstelle 

Schöpf! .................... . 
Institut für Botanik und Botanischer Garten . 
Institut für Meteorologie und Geophysik .. . 
Institut für Paläontologie ........... . 
Institut für Petrologie ............ . 
Institut für Ur- und Frühgeschichte ' ..... . 
Institut für Zoologie .............. . 

Veterinärmedizinische Universität Wien .... . 
Lehr- und Forschungsgut Herkenstein ..... . 

Wirtschaftsuniversität Wien ........... . 

Zusammen .. . 

Personen
kraftwagen 
Kategorie 

Fahrzeuge 
für 

betriebl. 
I---n-a--'---I-I-b---l Zwecke 

*) 1 

*) 1 

'I 

1 

*) 1 

5 2 26 

*) Oie Systemisierung dieser Personenkraftwagen gilt nur bis 30. Juni 1985. 
**) Dient auch als Unterrichtsbehel f. 

Motor
räder über 

125 ccrn 
Hubraum 

3 

3 

lastkraftwagen 
Imit einer 

Nutzlast über 
1000 kg) 

**) 

5 

201 

Kraftfahr
zeuge für 

beson
dere Zwecke 

2 

5 

1 
. 1 

2 

r 

3 
7 

29 
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19) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Montanuniversität leoben ......................... . 
Institut für Bildungsförderung und Sport .............. . 
Institut für Geophysik ......................... . 
Institut für Markscheide- und Bergschadenkunde .......... . 
Institut für Verformungskunde und Hüttenmaschinen ........ . 

Technische Universität Graz ....................... . 
Insti tut für Eisenbahnwesen ......... ' ............. . 
Institut für Technische Geologie, Petrographie und Mineralogie 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik ... 
Institut für Werkstoffkunde, Festigkeitslehreund Materialprü-

fung ................................... . 
Versuchs- und Forschungsanstalt für Hochspannungstechnik ... . 

Technische Universität Wien: 
Institut für Allgemeine Maschinenlehre und Fördertechnik ... . 
Institut für Arbeits- und Betriebswissenschaften ........ . 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Kraftfahrbau ... . 
Institut für Verfahrenstechnik und Technologie der Brennstoffe 
Institut für Wassergüte und landschaftswasserbau ........ . 
Technische Versuchs- und Forschungsanstalt ............ . 

Universität für Bodenkultur: 
Institut für Forstökologie ....................... . 
Institut für Obstbau ........................... . 
Institut für Geotechnik und Verkehrswesen ............. . 
Institut für Waldbau ........................... . 

Universität Graz ............................... . 
Universitäts-Sportinsti tut ...................... . 
Universitäts-Sportinstitut IUniversitätsheim Planeralpe) ... . 

Universität Innsbruck: 
Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft ..... ' ........ . 
Institut für Straßenbau und Verkehrsplanung ............ . 
Universitäts-Sportinsti tut ...................... . 

Universität linz: 
Unlversitäts-Sportinstitut ...................... . 

Universität Salzburg: . 
Institut fü r Allgemeine Biologie, Biochemie und Biophysik . . . . 
~nive~s~ tät~-Sportinsti tut ...................... . 

UnI vers! tat WIen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I. Chirurgische Universitäts-Klinik ................. . 
II. Chirurgische Universitäts-Klinik ................ . 
Institut fü r Zoologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Universitäts-Sportinstitut ...................... . 

Veterinärmedizinische Universität Wien . . . . . . . . . . . . . . : . . 

Zusammen ... 

20) Die Fahrzeuge ver!eilen sich wie folgt: 

Österreichische Nationalbibliothek .................. .. . 
Österreichische Phonothek .................... : ... .. 
Österreichisches Bundesinstitut für den wissenschaftlichen Film 
Universitätsbibliotheken in: 

Graz. ... . . ... . . . . . . . . . 
Innsbruck .. . . . · . · . . .. 

Fahrzeuge 
fü r betriebl. 

Zwecke 

1 
1 
-
-
-
1 
1 
-
2 

-
-

-
-
1 
-
-
1 

-
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-
-
1 

-

-
1 
-
1 
-
1 
-
1 

19 

.. 

... 

. . .. . 
.' . . . 

Salzburg .. .. . ... . . . . · . · . . . . . .. . . . . . . . .. . 
Wien .. .. . . · . · . . . . .. . . . .. 

Zusammen .. 

lastkraftwagen Kraftfahrzeuge Imit einer Nutz-
last über für besondere 

1000 kg) Zwecke 

- -
- -
- 1 
- 1 
- 1 
- -
- --
- 1 
- -

- 1 
- 2 

- 1 
- 1 
- -
- 1 
- 1 
1 1 

- 1 
- 4 
- -
- -
- -
- -
- -

- 1 
- 1 
- -

- 1 

- 1 
- -
- 2 
- -
- 1 
- -
- 1 
- 2 

1 27 

Fahrzeuge 
\ 

Kraftfahrzeuge 
für betriebl. für besondere 

Zwecke Zwecke 

1 -
1 -
- 1 

1 -
1 -
- 1 
1 -
5 2 
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21) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge 
für betriebl. 

Zwecke 

§eologische Bundesanstalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3 
Osterreichisches Archäologisches Institut Wien .................... 1 
Zentralanstalt für "eteorologie und Geodynamik .................... 2 

Zusammen ... 6 

22) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge Lastkraftwagen 

für betriebl. (mit einer Nutz-

Zwecke last über 
1000 kgl 

Qsterreichisches Archäologisches Institut Wien ............ 1 --Qsterreichisches Archäologisches Institut Athen ... , ....... - -
Qsterreichisches Archäologisches Institut Ephesos .......... - 3 
Osterreichisches Archäologisches Institut Kairo ........... - -

Zusammen ... 1 3 

*) Angemietetes Fahrzeug für die Ausgrabungen in Ephesos: 

23) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge LasJkraftwagen 
(mit einer Nutz-für betriebl. : last über Zwecke 1000 kg) 

Hochschule für angewandte Kunst in.Wien .................. - 1 
Hochschule für künstlerische und industrielle Gestal tung in linz - 1 -
Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz .......... 1 -
Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz (EXpositur 

Oberschützen ) ~ ............................... - -

Zusammen ... 2 1 

24) Das Fahrzeug ist für die Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien vorgesehen. 

251 Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge lastkraftwagen Lastkraftwagen 

für betriebl. (mit einer Nutz- (mit einer Nutz-

Zwecke last über - last bis einschl. 
1000 kg) 1 000 kgl 

Graphische Sammlung Albertina ........... 1 - -
Kunsthistorisches Museum. . . . . . . . . . . . . . - - 1 
Museum für Angewandte Kunst ............ 1 - -
Museum für Völkerkunde ...... " ....... 1 - -
Natu rhistorisches Museum. . . . . . . . . . . . . . 2 - -
Österreichisches Museum für moderne Kunst ... - 1 -
Technisches Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 

Zusammen ... 5 1 2 

203 

Kraftfahrzeuge 
für besondere 

Zwecke 

-
-
1 

1 

Kraftfahrzeuge 
für besondere 

Zwecke 

-
1 

*1 1 
1 

3 

Kraftfahrzeuge 
für besondere 

Zwecke 

-
-
-

1 

1 

Kraftfahrzeuge 
für besondere 

Zwecke 

-
1 
-
'-

0 -
-
-

1 
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26) Oie Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Personen- Fahrzeuge 
kraftwagen für betriebl. 

Kategorie II b Zwecke 

Bereich Landesarbeitsamt Wien ....................... 
Bereich Landesarbeitsamt Niederösterreich ............... 
Bereich Landesa rbei tsamt Bu rgenland . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . 
Bereich Landesarbeitsamt Oberösterreich ........... ; ..... I Bereich Landesarbeitsamt Salzburg ................ : .... 
Bereich Landesarbeitsamt Steiermark ................... 
Bereich Landesarbeitsamt Kärnten ..................... 
Bereich Landesarbei tsamt Tirol. ...................... 
Bereich Landesarbeitsamt Vorarlberg ................... 

Zusammen ... 

27) Oie Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Arbeitsinspektion Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Arbeitsinspektorate in: 

Bregenz .......................................... " .. 
Eisenstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Graz ....... : ...................................... . 
Innsbruck ......................................... . 
Klagenfu rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Krems ............................................ . 
Leoben ...... ' ................................. ' .... . 
Linz ............................................. . 

~~~zP~~t~~ : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Vöcklabruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zusammen ... 

28) Oie Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und -forschung Wien .......... 
Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung Graz ................ : .. 

Zusammen ... 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

9 

5 
27 
7 

20 
7 

19 
9 
B 
2 

104 

Personen
kraftwagen 
Kategorie I 

11 

Fahrzeuge 
für betriebliche 

Zwecke 

-
*) 1 

1 

*) Dieses Fahrzeug wird im Rahmen des Zivilschutzes und der Umwelthygiene eingesetzt. 

Lastkraftwagen 
(mit einer 

Nutzlast über 
1000 kg) 

1 
1 
-
-
-
-
-
-
-

2 

Fahrzeuge 
für betriebliche 

Zwecke 

3 

3 

Kraftfahrzeuge 
für besondere 

Zwecke 

1 
-

1 

29) Diese Fahrzeuge sind für die Bundesstaatliche bakteriologi~ch-serologische Untersuchungsanstalt Wien vorgesehen. 
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30) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Lastkraftwagen Kraftfahrzeuge 1 (mit einer für besondere Nutzlast über Zwecke 1000 kgl 

Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung Mödling .•................. - 3 
Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren Wien-Hetzendorf ... 7 *) 3 
Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen in: 

Graz .. _ ............................................. - 1 
Linz .............................................. - 1 
Innsbruck ........ , ................................. - 1 

Zusammen ... 7 9 

*1 Eines dieser Fahrzeuge wird im Rahmen des Zivilschutzes eingesetzt. 

311 Gemeinsame Fahrbereitschaft für das Bun~esministerium tür Finanzen und das Bundesministerium für Familie, Jugend und 
Konsumentenschutz. 

321 Dieses Fahrzeug dient auch tür offizielle Repräsentationszwecke. 

33) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: je 1 Fahrzeug für die diplomatischen Vertretungsbehörden in Addis Abeba, Abid-
jan, Algier, Amman, Ankara, Athen, Bagdad, Bangkok, Beirut, Belgrad, Berlin, Bern, Bogota, Bonn, Brasilia, Brüssel, Budapest, Bue
nos Aires, Bukarest, Canberra, Caracas, Da kar, Damaskus, New Delhi, Den Haag, Djakarta, Djedda, Dublin, Harare, Havanna, Helsinki, 
Islamabad, Kabul, Kairo, Kinshasa, Kopenhagen, Kuala Lumpur, Kuwait, Lagos, Lima, Lissabon, London, Lusaka, Luxemburg, Madrid, 
Manila, Mexiko, "oskau, Nairobi, OSI0, Ottawa, Paris, Peking, Prag, Pretoria, Rabat, Rom, Rom-Vatikan, Santiago de Ch.~le, Seoul, 
Sofia, Stockholm, Teheran, Tel Aviv, Tokio, Tripolis, Tunis, Warschau, Washington sowie 2 Fahrzeuge für die Vertretung Osterreichs 
bei den Vereinten Nationen inNew York. (hievon auch 1 Fahrzeug für das österreichische Generalkonsulat"in New Yorkl. Ferner je 
1 Fahrzeug für die Ständi9.~ Delegation Osterreichs bei den Vereinten NatJonen in Genf, für die Vertretung Osterreichs beim Europa
rat in Straßburg, für die Osterreichische Dele9.,Btion in Berlin, für die Osterreichische Mission bei den Europäischen Gemeinschaf
ten in Brüssel und für die Ständige Vertretung Osterreichs bei der UNESCO in Paris. 

34) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Diplomatische Vertretungsbehörden in: 
Bankok ........................................... . 
Djedda ........................................... . 
Hongkong ........................... -............... . 

~~~~~u' : : : I: : : : : :: :: : : : : : : : : I: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Peking ........... '.' _ .....................•......... 
Rom - Vatikan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vertretung Österreichs bei den Vereinten Nationen in New York ......... . 

Zusammen .. . 

Fahrzeuge 
für betriebl. _ 

Zwecke 

. 3 

Motorräder über 
50 cem bis einschl. 

125 eem Hubraum 

6 
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35) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt 

Fahrzeuge Motorräder über 
für betriebl. 50 eern bis einsehl. 

Zwecke 125 ccm Hubraum 

Österreichische Kulturinstitute in: 
Rom ........ ................................ , ...... - 1 
Warschau ........................ ' ................... 1 -

Zusammen ... 1 1 

36) Die Fahrzeuge verteilen sich ~ie folgt: 

Personen
kraftwagen 
Kategorie 

Fahrzeuge 
für betriebl. 

Kraftfahr
zeuge für 
besondere 

Oberlandesgerichte in: Graz. . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . 
Innsbruck ........................... . 
Linz ............................... . 
Wien ............................... . 

Gerichtshöfe 1. Instanz in: 
Landesgerichte für Zivilrec"htssachen in: Graz .................. . 

Wien ..... " ........... . 
Landesgerichte für Strafsachen in: Graz ...................... . 

Wien ...................... . 
Landesgerichte in Eisenstadt, Feldkirch, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und 

Salzbu rg (j e 1 Personenkraftwagen) . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . 
Jugendgerichtshof Wien ....................... ' .......... . 
Kreisgerichte in Korneuburg, Krems, Leoben, Steyr, St. Pölten, Wels und Vliec 

ner Neustadt (je 1 Personenkraftwagen I ..................... . 

Zusammen .. . 

Ha Hb 

4 

6 
1 

7 

*) 18 

Zwecke Zwecke 

4 

*) Hievon gilt für folgende 8undesorgane die Systemisierung der nachstehend angeführten Personenkraftwagen nur bis 30. Juni 
1985: 

Bundesorgan 

Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz ...................................... . 
Landesgericht in Innsbruck ................................................. . 
Landesgericht in Salzbu rg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kreisge richt in Krems .................................................... . 
Kreisgericht in St. Pölten ................................................. . 

Personen- \ 
kraftwagen ' 

Kategorie 11 b 

Zusammen. . . 5 
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37) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 
-Lastkraftwagen Fahrzeuge Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke 

für betrieb!. I mit einer 

Zwecke Nutzlast Gefangenen-
über 1 000 kgl transportwagen Traktoren· Kühlwagen 

Gerichtshofgefängnisse in: 
Gefangenenhaus des Jugendgerichtshofes Wien 1 - - - -
Kreisgerichtliehe Gefangenenhäuser in: 

Korneuburg .. .. · . 2 - - - -
Krems .. · . · . 1 - - - -
Leoben . .. 1 - - - -
Ried 1 

, 
· . · . - - - -

Steyr ... · . . .. · . · . 1 - - - -
St. pölten. · . 2 - - - -
Wels · . · . · . · . 1 - - - -
Wiener Neustadt · . . . . . 1 - - - -

Landesgerichtliche Gefangenenhäuser in: 
Eisenstadt · . . . · . · . 1 - - - -
Feldkireh .. · . · . · . . . 1 - - - -
Graz · . · . · . · . 3 1 - - -
Innsbruck . · . . . · . 4 1 - 2 -
Klagenfurt · . . .. · . 2 1 - 4 -
Linz · . · . · . 2 3 - 1 -
Salzburg . ... . . .. . .. . .. . · . 2 - - - -
Wien I · . · . · . 5 1 3 - -
Wien II .. · . · . · . 2 1 - - -

Justizanstalt Göllersdorf · . · . · . 2 - - - -
Sonderanstalten in: , 

Gerasdorf Ifür Jugendliche) . · . · . 2 1 - 2 -
Hittersteig . · . . . · . 2 - - - -
Sonnberg .. · . . . · . 1 1 - 2 -
Wien-Favoriten .. · . 1 - - - -

Strafvollzugsanstalten in: 
Garsten. .. · . 2 1 - 2 -
Graz. . . · . . . · . 1 2 - 3 -
Hirtenbe rg . ... .. . . · . 3 1 - 5 1 
Schwarzau · . · . · . 2 1 - 3 -
Stein.· . ... · . · . 3 3 - 1 -
Suben . .. 1 1 - - -
Wien-Simmering .. · . · . · . 1 1 - - -

Zusammen. 54 20 3 25 1 
, 

~9 
, 
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'38) Im Sinne der Bestimmung der Ziffer 1 Abs. 3lit. ades" Allgemeinen Teiles' , sind die Fahrzeuge des Bundesheeres und der 
Heeresverwaltung, soweit die hiefür anfallenden Ausgaben beim Ausgaben-Titel 401 zu bestreiten sind, von der Aufnahme in den Plan 
der systemisierten Kraftfahrzeuge ausgenommen. 

39) Einschließlich der Fahrzeuge des dem Bundesministerium für Finanzen direkt unterstehenden Zollwachegeneralinspekto-
rates. 

40) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Personen- Lastkraft- Lastkraft-
kraftwagen Fahrzeuge wagen wagen (mit Kraftfahr-
Kategorie für (mit einer einer zeuge für 

betriebl. Nutzlast bis - besondere 
Zwecke Nutzlast einsch!. Zwecke Ha IIb I über 1 000 kg) 1 000 kg) 

Zollwachegeneralinspektorat ......... - - - 59 1 3 106 
Finanzlandesdirektion in: 

Kärnten .. -............. , , .... - *) 1 1 9 1 - 1 
Oberösterreich ................ 1 - - 18 1 - 2 
Salzburg .................... - 1 - 11 1 - 1 
Steierma rk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 21 1 - -
Tirol .... , ................. - - 2 8 - 1 -
Vorar lberg ................... - *) 1 1 4 - 1 -
Wien, Niederösterreich und Burgenland .. 1 - 6 31 3 1 7 

Zusammen ... 3 3 13 161 8 6 117 

*) Systemisierung gilt nur bis 30. Juni 1985. 

41) Die Systemisierung dieser (s) Personenkraftwagen (s) gilt nur bis 30. Juni 1985. 

41 a) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Personenkraft -
wagen Fahrzeuge Kraftfahrzeuge 

Kategorie für betrieb!. für besondere 
Zwecke Zwecke 

ur IIa 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft: 
Film- und Lichtbildstelle .......... , , ............ - - 1 -
Zentralleitung ••••••••• I ••••••••••••••••••• •• 2 4 2 -
Zi vilschutz , ................................ - - - 1 

Summe ... 2 4 3 1 

nualitätskontrolle in: 
Graz ...................................... - - 2 -
Innsbruck ................................... - - 2 -
Klosterneuburg ............................... - - 5 -
Linz ........................ ', ............ - - 1 -

Summe ... - - 10 -

Zusammen ... 2 4 13 1 
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42) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: . 

Bundesseminar für das landwirtschaftliche Bildungswesen in 
Wien-Ober St. Veit ........................... 

Höhere Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirtschaft in 
Raumberg-Trautenfels ........................ 

Höhere Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirtschaft 
Ursprung/Elixhausen .................. , ...... 

Höhere Bundeslehranstalt für landwirtschaftliche Frauenberufe 
in Elmberg/Oberösterreich ..................... 

Höhere 8undeslehranstalt für landwirtschaftliche Frauenberufe 
in Kematen/T iro!. ........................... 

Höhere 8undeslehranstalt für landwirtschaftliche Frauenberufe 
in Pitzelstätten. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .'. . . 

Höhere 8undeslehranstalt für landwirtschaftliche Frauenberufe 
in Sitzenberg .............................. 

Höhere 8undeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Wien .. 
Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau 

mit Institut für Bienenkunde in Klosterneuburg .. " ..... 
Höhere landwirtschaftliche 8undeslehranstalt Francisco-Jose-

phinum in Weinzier 1 . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . 
Höhere landwirtschaftliche Bundeslehranstalt in St. FIorian .. 

*1 Hievon je 1 Leihfahrzeug. 
** 1 Hievon 2 Leihfahrzeuge. 

431 Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Zusammen ... 

Fahrzeuge Lastkraftwagen 

für betriebl. [mit einer 
Nutzlast über Zwecke 1000 kg) 

1 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
2 -

3 2 

- -
- -

6 2 

209 

Kraftfahrzeuge' 
für'besondere Zwecke 

Traktoren Sonstige 

- -

*1 3 3 

3 1 

1 1 

*1 2 1 

2 1 

2 1 
2 -

*) 4 1 

**) 3 3 
2 2 

24 14 
, , . 

38 

Lastkraftwagen Lastkraftwagen Kraftfahrzeuge 
Fahrzeuge [mit einer (mit einer für besondere Zwecke 

tür betriebl. Nutz- Nutzlast bis 
Zwecke last über einschl. Traktoren Sonstige 1000 kg) 1 000 kg) 

8undesanstalt für Bodenwirtschaft in Wien ...... 2 - - ~ -
Bundesanstalt für Pflanzenbau in Wien ......... 3 1 5 9 2 
8undesanstalt für Pflanzenschutz in Wien ....... 3 1 1 3 2 
Bundesversuchsanstal t für alpenländische Land- . 

wirtschaft in Gumpenstein .............. 4 1 - 8 1 
La ndwi rtschaf tli ch- chemische Bundesanstal t in 

Wien ............................ 6 2 1 2 1 

Zusammen ... 18 5 7 22 6 
, 

28 

44) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge Kraftfahrzeuge 
für betriebl'. fü r besondere 

Zwecke Zwecke 

Forstliche Fachschule in Waidhoten an der Ybbs .................... 1 1 
Höhere Lehranstalt für Forstwirtschaft Bruck/Hur .................. 2 -
Höhere Lehranstalt für Forstwirtschaft Gainfarn ................... - 4 

Zusammen ... 3 5 

, 
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45) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

. Fahrzeuge Lastkraftwagen 
für betriebl. (mit einer Nutzlast 

Zwecke uber 1 000 kg) 

Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft in Rotholz . . . . . . . . . . . 1 4 
Bundesanstalt für Hilchwi rtschaft in Wolfpassing .................. 2 -

Zusammen ... 3 4 

46) Oie Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge Lastkraftwagen (mit Kraftfahrzeuge für 
fü r bet riebl. einer Nutzlast über besondere Zwecke 

Zwecke 1000 kg) (Traktoren) 

Bundesanstalt für Fischereiwirtschaft in Scharfling . 3 1 -
Bundesanstalt für Fortpflanzung und Besamung von 

Haustieren in Wels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 -
Bundesanstalt für Pferdezuchtin Stadl-Paura ...... 1 1 1 

Zusammen ... 5 3 1 

47) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge Kraftfahrzeuge 
fü r betriebl. fü r besondere 

Zwecke Zwecke 

Bundesanstalt für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt in Petzenkirchen ........ 2 -
Bundesimstalt für Wassergüte in Wien ................................ 2 1 
Bundesanstalt tür Wasserhaushalt von Karstgebieten in Wien .................. 1 -

Zusammen ... 5 1 
./ 

48) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge Lastkraftwagen Kraftfahrzeuge für 
für betriebl. (mit einer besondere Zwecke 

Zwecke Nutzlast über 
1000 kg) Traktoren Sonstige 

Forstliche Ausbildungsstätten in: ' 
Ort/Gmunden ..................... - - *) 1 3 
Ossiach '.' ... , .................. 1 1 *) 1 5 

Zusammen ... 1 1 2 8 
, , . 

10 

*) Leihfahrzeuge. 

3' 
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49) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung, Sektion für: 
Kärnten in Villa eh ............. : ....................................... . 
Oberösterreich in Linz .................................................. . 
Sal~bu rg in .Salzbu rg . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . " " 
SteIermark In Graz ..................................................... . 
Tirol in Innsbruck ........... " ........ ' ................................ . 
Vorarlberg in Bregenz .............................. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. *) 
Wien, Niederösterreich und Burgenland in Wien .................................... . 

Personen
kraftwagen 

Kategorie II b 

Zusammen. . . 7 

*) Systemisierung gilt nur bis 30. Juni 1985. 

50) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge 
für betriebl. 

Zwecke 

Für die Weinaufsichtsgebiete: I, III, IV, V, VI (Standort: Wien) ............. ", ............ 5 
Für die Weinaufsichtsgebiete: X, XII, XIII, XIV, XV (Standort: Wien) ........................ 5 
Für die W~inallfsichtsgebiete: VII, IX (Standort: Wien) ................ , ............... 2 
Weingütesiegelbüro in Klosterneuburg ................................... , ....... 1 

Zusammen ... 13 

51) Die Fahrzeuge verteilen sieh wie folgt: 

Last- Last-

Fahrzeuge kraftwagen kraftwagen Kraftfahrzeuge fur 

für betriebl. (mit einer (mit einer besondere Zweeke 

Zwecke Nutzlast Nutzlast 
über bis einsehl. Traktoren Sonstige 

, 1000 kg) 1000 kg) 

Verwaltung der Bundesgärten in Innsbruck .... 1 1 - 1 1 
Verwal tung der Bundesgärten in Wien-Schönbrunn 3 7 2 3 4 

Zusammen ... 4 8 2 4 5 
, . 

9 

52) Die Fahrzeuge verteilen sieh wie folgt: 

Lastkraft- Lastkraft- Kraftfahrzeuge für 
Fahrzeuge Motorräder wagen wagen (mit besondere Zwecke 

für über 125 eem (mit einer einer Nutz-
betriebl. Hubraum IlItzlast last bis 

Zweeke über einsehl. Traktoren Sonstige 
1000 kg) -10ookg) 

Bundesversuchswirtschaft Fohlenhof bei Vlr. 
Neustadt .................... - - - - 4 -

Bundesversuehswirtsehaft Fuehsenbigl im 
Harehfeld ................... 3 - 2 1 33 -

Bundesversuehswirtsehaft Königshof bei 
Bruck an der Leitha .............. 2 4 2 - 22 1 

Bundesversuehswirtsehaft Wieselbu rg an der 
Erlauf ' ..................... 2 1 2 1 23 -

Zusammen ... 7 5 6 2 82 1 
, . 

83 

, 

, 
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53) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge Kraftfahrzeuge für 
für betrieb!. besondere Zwecke 

Zwecke Traktoren . Sonstige 

Bundeslehr- und Versuchsforst Bruck/Nur ................. 1 *) 1 -
Bundeslehr- und Versuchsforst in lahnhube ................ 1 - ": 

Bundeslehr- und Versuchsforst in Nerkenstein .............. - *) 3 2 
Bundeslehr- und Versuchsforst Kollerhube ................ - *) 1 1 
Bundeslehr- und Versuchsforst Ort ..................... - 1. -
Bundeslehr- und Versuchsforst Ulmerfeld ................. - *) 1 2 

Zusammen ... 2 7 5 
, J . 

12 

*) Hievon je 1 leihfahrzeug. 

54) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

last- lastkratt- Kraftfahrzeuge Fahrzeuge kraftwagen wagen (mit für für betrieb!. (mit einer einer Nutzlast besondere Zwecke Nutzlast bis einseh!. Zwecke über 1 000 kg) 1000 kg) 

Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und lawirienverbauung; 
Sektion tü r: 

Kärnten in Villaeh ........................... 18 4 - 10 
Oberösterreich in Linz . ; ..................... 12 . 4 4 3 
Salzburg in Salzburg ........................ 22 3 3 1 
Steiermark in Graz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5 4 2 
Tirolin Innsbruck .......................... 23 7 3 7 
Vorarlberg in Bregenz ., ..................... 13 - 2 3 
Wien, Niederösterreich und Burgenland in Wien ........ 11 3 1 -

Zusammen ... 113 26 17 26 

55) Gemeinsame Fahrbereitschaft für die Zentralleitungen der Bundesministerien für Handel, Gewerbe und Industrie sowie 
für Bauten und Technik. 
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56) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

_. 
Berghauptmannschaft Graz .................................. 
Berghauptmannschaft Innsbruck .. , ........................... 
Berghauptmannschaft Klagenfurt .............................. 
Berghauptmannschaft Salzburg ............................... 

. Berghauptmannschaft Wien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zusammen ... 

S) Die Systemisierung dieser Personenkraftwagen gilt nur bis 30. Juni 1985. 

571 Für das Kurhaus Semmering. 

58) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Fahrzeuge 
für betrieb!. 

Zwecke 

Bundesstraßenverwaltungen in: 
Burgenland ............ ' ... '.' ............... 2 
Kärnten ................ , .................. 75 
Niederösterreich ............................ 76 
Oberösterreich ........................ : .... 4 

.Salzburg ................................. 8 
Steiermark ..................... ~ .......... 48 
Tirol ................................... 31 
Vorar lberg ................................ 1 
Wien .................................... 4 

Zusammen ... 249 

213 

Personenkraftwagen 
Kategorie 

IIb I 

- *) 1 
- 1 
- *) 1 
- 2 
t 1 

1 6 

last- lastkraft- Kraftfahr~euge 
kraftwagen wagen (mit für 
(mit einer einer Nutzlast besondere 
Nutzlast bis einsch!. Zwecke 

über 1 000 kg) 1000 kg) (Zugmaschinen) 

- -51 31 24 
91 31 49 

200 79 68 
110 54 60 
40 19 29 

157 65 45 
70 38 66 
7 8 7 
4 5 1 

730 330 349 
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59) Außerdem ist im Bereiche der Bundesstraßenverwaltung in Tiroll bundeseigenes Fahrzeug für betriebliche Zwecke vorhan
'den, dessen Aufwand vom Land getragen wird und das gemäß Absatz 3lit. b der Ziffer 1 des" Allgemeinen Teiles" nicht systemisiert 

wurde . 

. 60) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

-
Fahrzeuge Lastkraftwagen Lastkraftwagen Kraftfahrzeuge 

für bet riebl. Imit einer Nutz- Imit einer Nutz- für besondere 
Zwecke last über last bis einseh!. Zwecke - 1000 kg) 1 000 kg) 

Bundesstraßenverwaltungen in: 
Burgenland .......... , , ..... , ... , 2 7 8 5 
Kärnten .. , , .. , ......... , .. , ... , • 17 27 14 18 
Niederösterreich .... , , . , . , . , ...... 36 68 26 29 
Oberösterreich .. , , ... , , , .. , ...... 18 51 10 17 
Salzbu rg . . , , , . . , . . . . . . . . . . . . , . , 9 21 2 11 
Steiermark. , , ... , ..... , . , .. , .... 16 31 5 16 
Tirol , , ............ ' ... , , , ... , . 15 27 12 12 
Vorarlberg. , . , .. ' ... , ... , , , ...... 5 6 8 6 
Wien ..... , .. , , , ... , ... , ... , , , , 8 12 3 5 

Zusammen ... 126 250 88 119 

61) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Lastkraft- Lastkraftwagen 
Personen- Fahrzeuge Motorräder wagen Imit Imit einer Kraftfahrzeuge 

kraftwagen für betrieb!. über 125 ccm einer Nutz- Nutzlast bis für besondere 
Kategorie II b Zwecke Hubraum last über einschl. Zwecke 

1000 kg) 1000 kg) 
, 

Bundesstrombauaumt, Betriebs-
bauleitung und Strombaulei -
tung in Wien . . . . . . , . . . 2 3 1 2 - -

Marchbaulei tung. . . , . . . . . , - 3 - - - -
Strombauleitungen in: 

Aschach . . . . . . . . . . , , , . - 2 1 3 - 1 
Deutsch-Altenburg . , , , ... - 1 - 3 - -
Greifenstein . , , ....... - 1 - 1 I -
Grein , , ............. - 1 1 I - -
Krems . . . . . . , , , , . . , . . - 1 1 1 1 I -
Linz .. , , . , , .. , , , , ... - 2 - 1 - -
Ybbs, , . , , ....... , . , , - 2 - 2 - -

Zusammen, .. 2 16 4 14 2 1 
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62)' Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Personenkraft - Fahr- Motorräder Last- Lastkraftwagen : Kraftfahr-
wagen zeuge für über 50 ccm kraftwagen (mit einer zeuge für bis einschl. (mit einer Nutzlast bis Kategorie betriebl. 125 ccm Nutzlast einschl. besondere 

IIb I 
Zwecke Hubraum über 1 000 kg) - 1000 kg) Zwecke 

Bundesgebäudeverwaltung I 
in: 

Wien ........... '.' . 1 2 4 - 7 - -
Bundesgebäudeverwal tung II 
in: 

Graz .............. - 3 2 - 1 3 -
Innsbruck .......... - 2 2 1 1 2 1 
Klagenfurt ......... - 1 5 1 2 - -
Linz. , ............ - 1 1 2 2 5 -
Salzburg ........... 1 1 3 1 2 6 -
Wien .............. 1 2 14 4 3 - 1 

Burghauptmannschaft Wien .. - , - - - - 1 
Schloßhauptmannschaft 

Schönbrunn . . . . . . . . . - - 2 1 - - 2 

Zusammen ... *) 3 *) 12 33 10 18 16 5 

*) Hievon gilt für folgende Bundesorganedie Sys~emisierung der nachstehend angeführten Personenkraftwagen nur bis 30. Juni 
1985: 

Personenkraftwagen 
8undesorgan Kategorie 

J 
IIb I 

Bundesbaudirektion Wien III ................................ 1 2 
Bundesgebäudeverwaltung Linz-Salzburg ......................... - 1 

Zusammen ... 1 3 

63) Oie Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Lastkraft- Lastkraftwagen 
Personen- Fahrzeuge wagen (mit (mit einer Kraftfahrzeuge 
kraftwagen für bet riebl. einer Nutz- Nutzlast bis für besondere 

Kategorie II b Zwecke last über einschl. Zwecke 
1000 kg) 1000 kg) 

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen; 
Gruppe Eichwesen .................. 1 1 2 1 10 

Eichämter Kärnten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 - 1 
Eichämter Niederösterreich ............ - - 2 - -
Eichämter Oberösterreich .............. - - 2 - 4 
Eichämter Salzburg ..... : ............ - - 1 - 1 
Eichämter Steiermark ................. - - 2 - 2 
Eichämter Tirol/Vorarlberg ............ - - 2 - 1 
Eichamt Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 4 

Zusammen ... 1 1 12 1 23 
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64) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Personenkraft - Lastkraftwagen Lastkraft-
, wagen Fahrzeuge (mit einer wagen (mit Kraftfahrzeuge 

Kategorie für betrieb!. einer Nutzlast für besondere 
Zwecke Nutzlast über bis einseh!. Zwecke 

IIa IIb 
1000 kg) 1000 kg) -

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen: 
Präsidium ............. ' ........... 1 1 1 - - -
Gruppe K: 

Leitung ........................ - - 1 - - -
Abteilung K 1 . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . - - 1 2 - -
Abteilung K 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 2 - - -
'Abteilung K 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ..l. 13 - - 1 
Abteilung K 9 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . - - 2 - - -
Aufsichtsbereich Oberösterreich und Salzburg - - 12 - - 1 
Aufsichtsbereich Steiermark und Kärnten ... - - 12 - - 1 
Aufsichtsbereich lirol und Vorarlberg .. , . - - 9 - - 1 
Aufsichtsbereich Wien, Niederösterreich und 

,Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 18 - - 1 
Gruppe L: 

Leitung ........................ - - 1 - - -
Abteilung L 1 .................... - - - - 1 -
Abteilung L 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 4 - - -

Zusammen ... 1 1 76 2 1 5 

65) Hievon gilt die Systemisierung für 1 Personenkraftwagen (der Kategorie II b) nur bis 30. Juni 1985. 

66) Die Fahrzeuge ve rteilen sich wie folgt: 

Personenkraft - Fahrzeuge Lastkraftwagen Kraftfahrzeuge (mit einer wagen für betriebl. Nutzlast über für besondere 
Kategorie II b Zwecke 1000 kg) Zwecke 

Bundesamt für Zivilluftfahrt .... ", .... 2 6 1 9 
Flughafen in: 

Hörsching (Oberösterreich) ........... - 2 - 3 
Innsbruck-Kranebitten (lirol) ......... - 1 - 3 
Klagenfurt-Annabichl (Kärnten) . '.""" - 1 - 6 
Salzburg (Salzburg) ................ - 3 - 2 
Schwechat (Wien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 - 10 
Thalerhof (Steiermark) .............. - 3 - 3 

Zusammen ... 2 17 1 36 
, 

67) Das Fahrzeug ist tür das Amt für Schi ffahrt vorgesehen. 

68) 1 Zugmaschine, 6 Sonder lastkraftwagen und 1 Kleinbus. 
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69) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

< Personen- Motor- Motor- Lastkraft-
kraftwagen Fahr- räder räder über lastkraft- wagen (mit Kraftfahr-

i zeuge für über 50 cem bis wagen (mit zeuge für Kategorie eine r Nutzlast betrieb!. 125m einsehl. einer Nutzlast bis einsehl. besondere 

Ha IIb Zwecke Hub- 125 eem über 1 000 kg) 
raum Hubraum 

Generaldirektion ...... 3 2 7 - - -
Inspektion Ebensee/Steyr . - - 2 - - -
Inspektion Innsbruek . . . . - 1 - - - -
Inspektion Salzburg .. , , , - 1 1 - - -
Forstverwaltungen, Bau-

und Maschinenhöfe und 
Sägewerke in 

Burgenland , , , , . , , , - - 1 - - -
Kärnten. , . , , , . , , , - - 3 - 1 -
Niederösterreich , , ' . - - 31 3 3 1 
Oberösterreich , , , , , - - 63 2 1 36 
Salzburg .. , , , , .. , - - 17 1 - 22 
Steiermark. , , , , . , , - - 43 4 2 14 
Tirol , , , , , , .. , , , - - 36 5 1 12 

'Wien. , , , , , , .. , .. - - 16 - - 25 

Zusammen .. , 3 4 220 15 8 110 

*) Hievon 196 geländegängige Fahrzeuge, 97 Unirnog und Traktore und 97 Forstschlepper, 

70) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Personen-
kraftwagen 
Kategorie 

IIa IIb I 

Bundeseigene Fahrzeuge.: 
Generaldirektion , , , , 5 2 -
Direktionsbereich Wien 1 - 3 
Direktionsbereich Unz 1 - 1 
Direktionsbereich Graz 1 - *) 1 
Direktionsbereich . Kla-

genfurt , , , .. , , , - 1 1 
Direktionsbereich Inns-

bruck '. , , . , , , , , 1 - 1 
Inspektoratsbereich 

Salzburg , , . ,', , , - 1 -
Zusammen, , , 9 4 7 

Angemietete Fahrzeuge: 
Direktionsbereich Wien - - -
Direktionsbereich linz - - -
Direktionsbereich Graz - - -
Direktionsbereich Kla-

genfurt , . , , , , , , - - -
Direktionsbereich Inns-

bruck . , , . , , ... - - -
Inspektoratsbereich 

Salzburg , . , , , . , - - -

Zusammen, , , - - -

Insgesamt, , , 9 4 7 

*) Systemisierung gilt nur bis 30. Juni 1985. 
**) Ohne Zugmaschinen und Tankwagen. 

Motor- Hotor-
Fahr- räder räder über Lastkraft~ 

zeuge für über 50 eern bis wagen (mit 
betriebl. 125 eem einsehl. einer Nutzlast 

Zwecke' Hubraum 125 cem über 1 000 kg) 
. Hubraum 

- - - -
441 2 145 299 
243 - 6 115 
283 - 35 114 

133 - 21 80 

303 - - 88 

169 - - 50 

1572 2 207 746 

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -, 

- - - -

1572 2 207 **) 746 

1000 kg) Zwecke 

1 4 
- 3 
- -
- 2 

2 2 
3 5 

38 64 
91 95 
54 59 
55 58 
83 60 
23 38 

350 *) 390 

lastkraft - ~ 
wagen (mit Kraftfahr-

einer Nutzlast zeuge für 

bis einsehl. besondere 

1000 kg) Zwecke 

- -
1415 723 

755 445 
713 391 

484 348 

463 459 

345 260 

4175 2626 

55 -
229 -
113 -

105 -

84 -

64 -
650 -

4825 ***) 2626 

***) Hievon 1595 Omnibusse, 414 Paketkraftwagen mit Verbrennungsmotor, 25 Zugmaschinen, 3 Tankwagen und 589 lastkraftwagen mit 
Spezialaufbauten. 
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71) Die Fahrzeuge verteilen sich wie folgt: 

Personen-
kraftwagen 
Kategorie 

IIa IIb I 

Generaldirektion der Österreichi-
schen Bundesbahnen . . . . . . . . . 7 1 -
Zentral- und Außendienststellen 

der Generaldirektion ..... - - -
Bundesbahndirektion Wien . . . . . . 1 - 2 

Außendienststellen . der BB-Dion 
Wien ................ - - -

Bundesbahndirektion Linz . . . . . . 1 - 2 
Außendienststellen der BB-Dion 

Linz ................ - - -
Bundesbahndirektion Innsbruck ... 1 - 1 

Außendienststellen der BB- Dion 
Innsbruck ............ - - -

Bundesbahndirektion Villach .. . . 1 - 2 
Außendienststellen der BB- Dion 

Villaeh .............. - - -
Elektrotechnischer Dienst *) . . . . - - -
Kraftwageridirektion . . . . . . . . . - 1 1 

Außendienststellen der Kraftwa-
gendirektion .......... - - -

Werkstätten- und Unfall reserve . 1 1 1 

Zusammen ... 12 3 9 

*) Systemisierung nur für die Dauer der Elektrifizierung. 
**) Hievon 7 Fahrzeuge für Zwecke des Zivilschutzes. 

Fahrzeuge 
für Lastkraftwagen 

betrieb!. (mit einer Nutzlast 

Zwecke über 1 000 kg) 

7 2 

11 6 
14 1 

3 10 
7 -

1 4 
8 -

4 2 
10 -

1 3 
96 30 
- -

24 173 
12 2 

**) 198 233 

***) Hievon 73 Zugmaschinen, 925 Omnibusse, 41 Sonderkraftfahrzeuge und 76 Kleinbusse. 

lastkraftwagen 
(mit einer Nutzlast Kraftfahrzeuge 

bis einseh!. für besondere 

1000 kg) Zwecke 

4 1 

2 13 
- 2 

53 23 
1 -

35 13 
- -

14 7 
1 -

28 14 
173 27 
- 4 

16 1008 
17 3 

344 ***) 1115 

721 Hierin sind auch Personenkraftwagen der nachstehend angeführten Kategorien enthalten, deren Systemisierung nur bis 
30. Juni 1985 gilt: 

Personenkraftwagen 
Kategorie 

II a ................................................................ . 
II b ................................................................ . 
I ................................................................. . 

Insgesamt ... 

Anzahl 

3 
16 
8 

27 

2' 
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Anmerkungen 
zum Plan aer systemisierten Luftfahrzeuge 

11 Sitzplatzklassen: a = einsitzige Segel flugzeuge. 
b = zweisi tzige Segel flugzeuge. 

2) Gewichtsklassen gemäß § 4 Abs. 3lit. ader Zivilluftfahrt-Personalverordnung (ZLPVl. 8G81. Nr: 219/1958: 
einmotorige Flugzeuge mit einem Gewicht bis 2000 kg (Gewichtsklasse Al. 
einmotorige Flugzeuge mit einem Gewicht von 2000 kg bis 5700 kg (Gewichtsklasse 8). 
mehrmotorige Flugzeuge mit einem Gewicht bis 5700 kg (Gewichtsklasse Cl. 
ein- und mehrmotorige Flugzeuge mit einem Gewicht von 5700 kg bis 14000 kg (Gewichtsklasse 0 I. 
mehrmotorige Flugzeuge mit einem Gewicht von 14000 kg bis 20000 kg (Gewichtsklasse EI und 
mehrmotorige Flugzeuge mit einem Gewicht von mehr als 20 OOQ kg (Gewichtsklasse Fl. 

31 4 viersitzige Flugzeuge. 

41 Für die 8undessportschule Spitzerberg. 

51 Für die Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien 1. 

219 
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Anmerkungen 
zum Plan der systemisierten Wasserfahrzeuge 

1) Den einzelnen Kategorien sind folgende Wasserfahrzeuge zugeordnet: 

Kategorie Zugeordnete Fahrzeuge 

Passagier- und Transportschiffe Passagier- und Transportschiffe ... ' .............. 

Spezialwasserfahrzeuge Barken, Leichter, Prähme ...................... 
Schleppschi ffe, Schleppboote, Zugschi ffe, sonstige Spe-

zialwasserfahrzeuge ...................... 
Bagger ................... ' .............. 

Innenbord-Hotorboote } Motorboote (Pat rouillenf ahrzeuge, Fischerei fahrzeuge, 
Außenbord-Motorboote Jachten, Kabinenboote u. ä. ) ............. ,.", . 
Boote, Zillen u. ä. mit Außenbordmotor Sonst~ge Wassert ahrzeuge mit Außenbordmotor . . . . . . . . . 

*) Richtlinien für die Sachenverwaltung des Bundes (Inventar-Kontenrahmen). 
2) Für die Bundessportschule Obertraun. 
3) Für die HTBLA Hallstatt. 
4) Für das Institut für Zoologie der Universität Wien. 
5) Für die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. 
6) Oie Fahrzeuge unterstehen dem Zollwachegeneralinspektorat im Bundesministerium für Finanzen. 
7) Für die Bundesanstalt für Fischereiwirtschaft. 

, 8) Für die Bundesanstalt für Wassergüte in Wien. 
9) Für die Forstliche Ausbildungsstätte in Ossiach. 

Kennziffer 
der RIM *) 

220, 221 

222, 223 

224 
226 

227 

227, 228 

10) Je 1 Wasserfahrzeug für die Sektion Wien und Sektion Linz des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenver-
bauung. .' 

11) Oie Fahrzeuge verteilen sich wie ~olgt: 

"- Spezialwasserfahrzeuge 
Boote, Zillen Motorboote Zugschiffe ( Innenbord) u. ä. mit Außen-

unter 200 PS über 200 PS 
Bagger bordmotor 

Donau ... : , ......... 11 *) 8 **) 8 3 46 
'l1a rch-Thaya. . . . . . . . . . 1 - - 2 -

: 

Zusammen ... 12 8 8 5 46 

28 

*) Schleppschiffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
2 
1 

**) Großbagger (Selbstfahrer) . . . . . . . . . .. 2, 
Steint ransportschiffe. . . . . . . . . . . . . . . . . Schutenentleerer (Selbstfahrer) . . . . . .. 2 
eisverstärkte Zugschiffe .............. ' Schwimmgrei fer . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 

Kleineimerbagger .............. ".. 1 
Saugbagger ... , . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 

12) 11 Schleppschi ffe. Außerdem 26 Standschiffe (Anlegepontons ), 13 Schleppboote (Ankerplätten ) und 69 Boxenstege. 
13) Passagierschiffe. 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)38 von 536

www.parlament.gv.at



Zu 400 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

3429 4 

Anlage zum Bundesvbranschlag für das Jahr 1985 

Systemisierungsplan 
der Datenverarbeitungsanlagen 
des Bundes für das- Jahr 1985 

Wien 1985 
Österreichische Staatsdruckerei 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 39 von 536

www.parlament.gv.at



11 

Inhalt 

Seite 

I. AllgemeinerTeil .... ",' ......................................... ; . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . 221-222 

11. Anlagenplan: 

1. Plan der systemisierten Datenverarbeitungsanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223-224 
2. Anmerkungen zum Plan der systemisierten Datenverarbeitungsanlagen ...... , ............................ : . . 225-228 

III. Erläuterungen: 
Allgemeines ............................................ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 
EDVA laut Systemisierungsplänen 1984 und 1985 ........................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV-VII 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)40 von 536

www.parlament.gv.at



221 

I. Allgemeiner Teil 

1. (1) Jedes Organ des Bundes darf Ausgaben 
für D~tenverarbeitungsanlagen nur insoweit täti
gen, als sich diese aus Anschaffung und Betrieb 
der im Anlagenplan nach Anzahl und Type zu sam
mengefaßtenDatenverarbeitungsanlagen erge
ben. 

(2) Einer Systemisierung bedürfen 
a) bundeseigene, 
b) gemietete und dem Bund unentgeltlich zur· 

Benützung überlassene Datenverarbeitungs
anlagen. 

(3) Vom Bund gekaufte, aber noch unter Eigen
tumsvorbehalt des Verkäufers stehende Datenver
arbeitungsanlagen, gelten als bundeseigene. 

2. (1) Eine Datenverarbeitungsanlage im Sinne 
des Systemisierungsplanes ist ein programmier
bares System von auf elektronischem Wege kom
munizierenden Maschinen, das unabhängig von 
anderen Systemen Daten verarbeiten kann unq 
dessen Wert gemäß Abs. 4 300 000 Schilling 
übersteigt. 

(2) Elektronische Systeme, die ausschließlich 
der Datenerfassung oder der Steuerung bestimm
ter technischer Einrichtungen dienen, wie z. B. 
Netzknoten, Hausleitsysteme l,Ind Bestandteile 
von Fahrzeugen, Maschinen, maschinellen Anla
ge,n, Geräten u. ä., zählen nicht zu den Datenver
arbeitungsanlagen im Sinne des Abs. 1. 

(3) Besteht ein Datenverarbeitungssystemaus 
mehreren lediglich im Wege der Datenfernverar
.beitung zusammengeschlossenen Datenverarbei
tungsanlagen, sind die Bestimmungen dieses 
Systemisierungsplanes ,auf jede dieser Anlagen 
gesondert anzuwenden. 

(4) Maßgeblicher Wert im Sinne des Abs. 1 ist 
jener Kaufpreis, der unter Außerachtlassung allfäl
liger Sonderkonditionen und der Umsatzsteuer 
vom Bund zum Zeitpunkt der Systemisierung auf
zuwenden wäre, um die zu systemisierende 
Datenverarbeitungsanlage neu zu erwerben. 

Sollte die Bestimmung des Kaufpreises nicht 
möglich sein, so ist an dessen Stelle der Kaufpreis 
für ein ähnlich leistungsfähiges System als maß
geblicher Wert heranzuziehen. 

3. (1) Die systemisierungspflichtigen . Datenver
arbeitungsanlagen sind einer der folgenden Typen 
zuzuordnen. . 

a) Type A (Kleinanlage), 
b) Type B (Mittelanlage), 
c) Type C (Großanlage), 
d) Type D (Sonderanlage). 

(2) Der Type A sind alle Datenverarbeitungsan
lagen zuzuordnen, die nicht die Erforderniss_e 
einer größeren Type erfüllen .. 

(3) Der Type B sind alle Datenverarbeitungsan
lagen zuzuordnen, die nicht die Erfordernisse 
einer größeren Type erfüllen, auf die jedoch die 
nachstehenden Voraussetzungen zutreffen: 

a) Hauptspeicherkapazität über 50000 Zei
chen, 

b) mindestens zwei Magnetbandstationen oder 
eine Magnetplatteneinheit, 

c) mindestens ein Schnelldrucker (ab 400 Zei-
len pro Minute). -

Magnetbandkassettengeräte gelten nichtaJs 
Magnetbandstationen und Diskettenlaufwerke 
nicht als Magnetplatteneinheiten. 

(4) Der Type C sind alle Datenverarbeitungsan
lagen zuzuordnen, die die Erfordernisse der Type 
D nicht erfüllen,auf die jedoch die nachstehenden 
Voraussetzungen zutreffen: 

a) Hauptspeicherkapazität über 250 000 Zei
chen, 

b) Großraumspeicher für mindestens eine Mil
liarde Zeichen im direkten Zugriff. 

(5) Der Type D sind alle Datenverarbeitungsan
lagen zuzuordnen, auf die die folgenden Voraus
setzungen zutreffen: 

a) mindestens zwei Zentraleinheiten mit Haupt
speicherkapazitäten über 500 000 Zeichen, 

b) Großraumspeicher für mindestens drei Mil
liarden Zeichen im direkten Zugriff. 

4. (1) Tritt im Laufe des Jahres 1985 ein unab
wendbarer Mehrbedarf bezüglich einer Datenver
arbeitungsanlage bei einem Organ des Bundes 
auf, ist der Bundesminister für Finanzen ermäch
tigt; im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler den 
Ausgaben für Anschaffung und Betrieb einer bis
her nicht systemisierten Datenverarbeitungsan-
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lage dann zuzustimmen, wenn folgende Voraus
setzungen gegeben sind: 

a) Die anfallenden Arbeiten können auf einer 
systemisierten Datenverarbeitungsanlage 
des gleichen oder auch eines anderen Res
sortbereiches für die restliche Zeit des lau
fenden Verwaltungsjahres nicht durchge
führt werden; 

b) seitens des die Systemisierung beantragen
den Ressorts wird die finanzielle Bedeckung 
sichergestellt. 

(2) Bei Erteilung der Zustimmung im Sinne des 
Abs. 1 ist die Datenverarbeitungsanlage einer der 
in Z. 3 ausgewiesenen Typen zuzuordnen. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat über 
die gemäß Abs. 1 getroffenen Maßnahmen 
gemeinsam mit dem Bericht gemäß Z. 5 Abs. 1 
lit. c des Allgemeinen Teiles des Systemisierungs
planes der Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge des 

Bundes für das Jahr 1985 dem Nationalrat einmal 
jährlich zu berichten. 

5. (1) Anstelle der Ausgaben für eine systemi
sierte Datenverarbeitungsanlage im Sinne der Z. 1 
Abs. 2 lit. a dürfen die Ausgaben für eine Daten
verarbeitungsanlage im Sinne der Z. 1 Abs. 2 lit. b 
der gleichen Type und umgekehrt getätigt wer-

. den. 

(2) Weiters dürfen anstelle der Ausgaben für 
eine systemisierte Datenverarbeitungsanlage die 
Ausgaben für eine Datenverarbeitungsanlage 
einer kleineren Type getätigt werden. 

6. Die Zuständigkeit des Bundeskanzlers zur 
Koordination der gesamten Verwaltung des Bun
des auf dem Gebiete der elektronischen Daten
verarbeitung wird durch die Bestimmungen dieses 
Systemisierungsplanes nicht berührt. 

/ 
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II. Anlagenplan 
1. Plan der systemisierten Datenverarbeitungsanlagen 

Ansatz des Bundesvoranschlages Type 1) der Anlagen 

A B C D 
Summe Summe (Kleinanlagen ) (Mi ttelanlagen) (Großanlagen) (Sonderanlagen ) 
1985 1984 

Ansatz Bezeichnung bundes- gemie- bundes- gemie- bundes- gemie- bundes- gemie-
eigene tete*) eigene tete *) eigene tete*) eigene tete*) 

Anzahl der systemisierten Anlagen 

0300. Verfassungsgerichtshof .......... " ................. 21 ) 1 · ... · ... · ... · ... · ... · ... · . . . 1 · . . . 
0400. Verwaltungsgerichtshof ................. : .......... 21) 1 · ... · ... · . . . · ... · ... · ... · ... 1 · ... 
10 Bundeskanzleramt mit Dienststellen: 
1000. Zent ralleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21) 3 · ... · ... · ... · ... · ... 1 · ... . 4 3 
1020. Statistisches Zentralamt ........................... 21) 2 · ... · ... 1 · ... · ... · ',' . 3 3 

11 Inneres: 
1100. Zent rallei tung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2) 2 · ... · ... · ... 2) 4 · ... 2) 1 · ... 7 7 

12 Unterricht: 
1200. Zent ralleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ... · ... 3) 1 · ... · ... 3) 1 · ... · ... 2 3 
1260. Schulaufsichtsbehörden ............................ · ... · . , . 3) 10 · ... · ... · ... · ... · ... 10 9 
1280. Technische und gewerbliche Lehranstalten. . . . . . . . . . . . . . . . . 3) 2 · ... 3) 32 · ... · ... · . . . · ... · ... 34 33 
1282. Handelsakademien und Handelsschulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 14 · ... 4) 5 · . ' .. · ... · ... · ... · ... 19 19 

14 Wissenschaft und Forschung: 
1420. Universitäten .................................. 5) 8 · ... 5) 15 5) 1 5) 4 5) 4 5) 1 5) 2 35 35 

15 Soziales: 
1500. Zent rallei tung. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 6) 1 6) 2 · ... · ... · ... · . . . · ... · ... 3 3 

17 Gesundheit und Umweltschutz: 
1700. Zentralleitung .................................. 7) 3 7) 1 · ... · ... · ... · ... · ... · ... 4 3 
1732. Strahlenschutz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ... 8) 1 · ... · ... · ... · ... · ... · ... 1. 1 
1790. Lebensmitteluntersuchungsanstalten .................... 9) 3 9a) 5 · ... 10) 1 · ... · ... · ... · ... 9 7 
1792. Bakteriologisch-serologische und sonstige Untersuchungsanstal ten . 10 a) 2 · ... · . . . · . . . , ... · ... , ... , ... 2 · ... 
20 Äußeres: 
2000. Bundesministerium für Auswärtige Angelegenhei ten ........... · ... 21 ) 1 · ... · ... · . . . · . . . · . . . · ... 1 1 

, 

30 Justiz: 
3000. Zentralleitung .................................. · ... 21) 1 , ... , ... · ... · ... · ... · ... 1 2 
3010, Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur ....... : ....... · ... 21 ) 1 · ... · ... · ... · ... · ... · ... 1 · ... 
3020. Justizbehörden in den Ländern ........................ · ... 10 b) 4 11) 1 · ... ' · ... · ... · ... · ... 5 5 
3030. Justizanstalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . 23) 2 · ... · ... · ... · ... · ... · ... · ... 2 2 

40 Militärische Angelegenheiten: 
4000. Bundesministerium für Landesverteidigung ................ , 12) 8 12) 1 · .. , · . , . · , .. · , . . · . . . · ... 9 9 
4010. Heer und Heeresverwaltung ........................... 12) 11 · ... 12) 21 · ... 12) 4 · ... 12) 4 · ... 40 37 

I\) 

~ 
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H. Anlagenplan 
1. Plan der systemisierten Datenverarbeitungsanlagen 

Ansatz des Bundesvoranschlages Type 11 der Anlagen ~ 
A B C 0 

Summe Summe (Kleinanlagen I (Mittelanlagen I (Großanlagen I (Sonderanlagenl 
1985 1984 

Ansatz Bezeichnung bundes- gemie- bundes- gemie- bundes- gemie- bundes- gemie-
eigene tete*) eigene tete*) eigene' tete*) eigene tete*) 

Anzahl der systemisierten Anlagen 

50 Finanzverwal tung: 
5070. Bundesrechenamt ................................. 151 51 · ... 151 14 · ... 1314 · ... · ... · .'. . 69 52 

60 Land- und Forstwirtschaft: 141 
6043. Bundesanstalt für Landtechnik ......... : .............. · ... · ... 1 · ... · ... · ... · ... · ... 1 1 
6053. Forstliche Bundesversuchsanstalt . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . · ... · ... · ... 1 · ... · ... · ... · ... 1 1 
6055. Bundesanstalten für Milchwirtschaft .................... 171 2 · ... · ... · ... · ... · ... · ... · ... 2 2 
6080. Wildbach- und Lawinenverbauungsdierist ................... · ... · . . . 181 7 · ... · ... · ... · , .. · ... 7 7 

63 Handel, Gewerbe und Industrie: 
6320. Österreichisches Patentamt .......................... · . . . · ... · ... 161 1 · ... · ... · ... · ... 1 1 

64 . Bauten und Technik: 
6400. Zentralleitung .................................. · ... · ... 191 4 · ... · ... · ... · . . . · ... 4 3 
6402. Bundesversuchs- und Forschungsanstal t Arsenal ............. 201 1 · . . . · ... · ... · ... '.' .. · ... · ... 1 1 
6427. Straßenforschung ................................ · ... · ... 19a1 1 · ... · ... · ... · ... · . , . 1 . .. '. 

6491. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ............ ~ ..... 211 1 · ... · ... · . , . · ... · ... · , . . · ... 1 1 

65 Verkehr: 
6530. Bundesamt f. Zivilluftfahrt ( betriebsähnliche Einrichtungl 211 1 · ... 221 5 221 3 · ... · ... · ... · ... 9 9 

7118. Bundestheater ............... ' ................... 211 1 · ... · ... · . . . · ... · ... · ... · ... 1 1 

7736. Österreichische Bundesforste ........................ · , .. I ••• · , .. · ... 241 1 · ... · ... · . . . 1 1 . 

7835. Post- und Telegraphenverwaltung ....................... 211 3 211 9 · ... · ... 251 1 251 1 261 1 · ... 15 15 I 

7935. Österreichische Bundesbahnen ........................ 271 53 281 7 · ... · .. ". 291 1 · ... · ... · ... 61 . 53 

Kapitel 01 bis 79 (Summei ... 176 33 117 7 20 6 8 2 - 369 330 
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2. Anmerkungen zum Plan der systemisierten Datenverarbeitungsanlagen 

*) Von Dritten leihweise zur Verfügung gestellte Anlagen sind gemieteten Anlagen gleichzuhalten. 

, 1) Hinsichtlich der Zuordnung der Datenverarbeitungsanlagen zu den einzelnen Typen siehe Allgemeinen Teil Z. 3 Abs. 2 bis 5. 
2) Oie Anlagen sind vorwiegend für Zwecke des Innenressorts bestimmt. 
3) Oie Anlagen sind wie folgt eingesetzt.· 

Type A Type B Type C 
(bundes- (bundes- (ge .. 
eigene] eigene] mietete] 

Zentralleitung: 
Österr. Schul rechenzentrum ................................... . - - 1 
Lehrerpersonalgruppe, Concordiaplatz ............................ . - 1 -

Summe .. . - 1 1 
Schulaufsichtsbehörden: 
Landesschulrat für Burgenland ................................. . - 1 -
Landesschulrat für Kärnten ................................... . -' 1 -
Landesschulrat für Niederösterreich ............................. . - 1 -
Landesschulrat für Oberösterreich ............................... . - 1 -
Landesschulrat für Salzburg .................................... . - 1 - . 

Landesschulrat für Steiermark ........................... ' ...... . - 1 -
Landesschulrat für lirol ......................... ' ............ . - 1 ' -
Landesschulrat für Vorarlberg ......................... : ....... . - 1 -
Stadtschulrat für Wie~ ...................................... . - 2 -

Summe .. . - 10 -
Technische und gewerbliche Lehranstalten: 
Höhere technische Bundeslehranstalt Eisenstadt ...................... . 1 - -
Höhere technische Bundeslehranstalt Pinkafeld ....................... . - 1 -

. Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Klagenfurt ............. . 
Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Villach .. : ............ . 

- 1 -
- 1 -

Höhere technische Lehranstalt Ferlach ............................ . - ,1 -
Höhere technische Lehranstalt Wolfsberg ........................... . - 1 -
Höhere technische Bundesieh r - und Versuchsanstalt Hödling . . . . . . . . . . . . . . . . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Wiener Neustadt ................... . 

- 1 -
- 1 -

Höhere technische Bundeslehranstalt St. Pölten ...................... . - 1 -
Höhere technische Lehranstalt Hollabrunn .......................... . - 1 -
Höhere technische Lehranstalt Waidhofen/Ybbs ....................... . - 1 -
Höhere technische Bundeslehranstalt Linz 11 ........................ . - 1 -
Höhere technische Bundeslehranstalt Braun'au/Inn ........... , ......... . - 1 -
Höhere technische Bundeslehranstalt Wels : ......................... . 1 - -
Höhere technische Bundeslehranstalt Vöcklabruck ..................... . - 1 -
Höhere technische,Bundeslehranstalt Hallein ........................ . - 1 -
Höhere technische Bundeslehranstalt SaaHelden ................ : ..... . - i -
Höhere technische Bundeslehranstalt Salzburg ....................... . - 1 -
Höhere technische Bundeslehranstalt Graz-Ortweinplatz ................. . - 1 -
Höhere technische Bundeslehranstalt Kapf,enberg ...................... : - 1 -
Hqhere technische Bundeslehranstill t Weiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 -
Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Innsbruck 1 ............. . - 1 -
Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Innsbruck 2 ............. . - 1 -
Höhere technische Bundeslehranstalt Fulpmes ........................ . - 1 -
Höhere technische Bundeslehranstalt Jenbach ........................ . - 1 -
Höhere technische Bundeslehranstalt Imst .......................... . - 1 -
Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Bregenz ................ . - 1 -
Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Dornbirn ............... . - 1 -
Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Rankweil. .............. . - 1 -
Höhere technische Bundeslehranstalt Wien IV ........................ . - 1 -
Höhere technische Bundeslehranstalt Wien X ......................... . - 1 -
Höhere Graphische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien XIV ............... . - 1 -
Höhere Bundeslehr- u. Versuchsanstalt für chemische Industrie Wien XVII ...... . - 1 -

,Technologisches Gewerbemuseum Wien XX ............................ . - 1 -
. Summe .. . 2 ,32 -
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4) Die Anlagen sind fü r folgende Bundeshandelsakademien und Bundeshandelsschulen bestimmt: 
\ 

TypeA Type B 
I bundes- Ibundes- (ge-
eigene) eigene) mietete) -

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Oberwa rt . . . . . . . : . . . . . . . . . . 1 - -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Oberpullendorf .............. 1 - -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Krems an der Donau ............ - 1 -
Bundeshandelsakademie undllundeshandelsschule Wiener Neustadt .............. 1 - -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Bruck/leitha .......... ; .... 1 - -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Bad !schI. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Braunau am Inn ........... ; ... 1 - -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Rohrbach .................. 1 - -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule .J und II Wels ................ - 1 -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Steyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule I und II Salzburg ............. - 1 -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Tamsweg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Zell/See . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Neumarkt .................. 1 - -

'Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Innsbruck .- ................ - 1 -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wörgl .................... 1 - -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Bregenz ................... 1 - -
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien X. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1 - -

Summe ... 14 5 -
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5) Es handelt sich um folgende Anlagen: 

Type A Type B Type C Type D 

bundes- ge- bundes- ge- bundes- ge- bundes- .ge- Summe 
eigene mietete eigene mietete eigene mietete eigene mietete 

Anzahl der Anlagen 

Interuniversi täres EDV-Zentrum, Universitäts rech-
nerverbund Wien ...................... - - - - - - -. 2*) 2 

EDV~Zentrum der Technischen Universität Wien: 
Prozeßrechenanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 1 - - - 1 
Hybridrechenanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 1 - - - 1 
Geodäsierechenanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - - - - - - - 1 
Rechenanlage am Atominstitut . . . . . . . . .. . . . . - - 1 - - - - - 1 

EDV-Zentrum der Universität Wien: 
Rechenanlage am Institut für Medizinische Compu-

terwissenschaften. . . . . . . . . . . . . . . . '.' . - - - - - 1 - - 1 
Prozeßrechenanlage der Physikalischen Institute - - 1 - - - - - 1 
Rechenanlage am Institut für Neuropharmakologie .. 1 - - - - - - - 1 
Rechenanlage am Insti tut für Pharmakologie ..... 1 - - - - -' - - 1 
Rechenanlage am Institut für Anorganische Chemie 'I - - - - - - - 1 
Rechenanlage am Institut für Mineralogie und Kri-

stallographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - - - - - - - 1 
Rechenanlage am Institut für Gerichtliche Medizin. 1 - - - - - - - 1 
Rechenanlage am Institut für Analytische Chemie .. 1 - - - - - - - 1 
Rechenanlage des Institutes für Ast ronomie und des 

leopold-Figl-Observatoriums. . . . . . . . . . . - - 1 - - - - "0 1 
EDV-Zentrum der Wirtschaftsuniversität Wien ..... - - - - - 2 - - 2 
EDV-Zentrum der Universität für Bodenkultur Wien ... - - - 1 - - - - 1 
Rechenanlage der Zentralanstalt für Meteorologie und 

Geodynamik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 2 - - - - - 2 
EDV-Zentrum der Hontanuniversität leoben ....... - - 1 - - - - - 1 
EDV-Zentrum der Technischen Universität Graz, 

Hybridrechenanlage ................... - - 1 - - - - - 1 
EDV~Zentrum der Universität Graz ............. - - 1 - - - - - 1 
EDV-Zentrum der Universität linz ............. - - - - 1 - 1 - 2 
EDV-Zentrum der Universität Innsbruck ......... - - - - - 1 - - 1 
EDV-Zentrum der Veterinärmedizinischen Universität 

Wien ............................. 1 - - - - - - - 1 
EDV-Zentrum der Universität Salzburg .......... - - - - 1 - - - 1 
EDV-Zentrum der Universität Klagenfurt ......... - - 1 - - - - - 1 
Rechenanlage des wissenschaftlichen Bibliothekswe-

. sens ............................. - - 1 - - - - - 1 
Rechenanlage der Universitätsbibliothek der Univer-

sität Graz ......................... - - 1 - - - - - 1 
Rechenanlage der Universitätsbibliothek der Techni-

schen Universität Wien ............... , . - - 1 - - - - - 1 
Rechenanlage der Universitätsbibliothek der Univer-

sität Salzbu rg ......... , ... , ........ - - 1 -' - - - - 1 
Rechenanlage der Universitätsbibliothek der Univer-

sität linz ......................... - - 1 - - - - - 1 
Textverarbeitungssystem im Juridicum der Universität 

Wien ............................. - - 1 - - - - - 1 

Summe ... 8 - 15 1 4 4 1 2 35 

*) 1 Datenverarbeitungsanlage an der Technischen Universität Wien Gußhausstraße 27-29 und 1 Datenverarbeitungsanlage im neuen 
Institutsgebäude der Uni versi tät Wien. 
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6) Je eine Datenverarbeitungsanlage für Zwecke der Sozialversicherung und der Zentralarbeitsinspektion sowie eine Textverar
bei tungsanlage. 

7) Eine Datenverarbeitungsanlage für Zwecke der Verwaltung und Dokumentation von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen 
Zubereitungen sowie für Zwecke der Suchtgiftüberwachung sowie 3 Textverarbeitungsanlagen. 

8) Prozeßrechner für die Erstellung und Ausarbeitung von Analyseergebnissen. 
9) Von den 3 Textverarbeitungsanlagen sind 2 für die Bundesanstalt für lebensmitteluntersuchung und -forschung in Wien und 1 für 

die Bundesanstalt für lebensmitteluntersuchung in linz bestimmt. 
9 a) Je eine Text- und Datenverarbeitungsanlage ist für die Bundesanstalten für lebensmitteluntersuchung in linz, Siilzburg, Inns

bruck und in Graz sowie eine Textverarbeitungsanlage für die Bundesanstalt für lebensmitteluntersuchung in Innsbruck 
bestimmt. 

10) Die Datenverarbeitungsanlage ist für die Bundesanstalt für lebensmitteluntersuchung und ~forschung Wien bestimmt. 

10 a) Je eine Anlage ist für die Abteilung lufthygiene der Bundesstaatlichen bakteriologisch-serologischen Untersuchungsanstalt 
in Wien und für die Bundesstaatliche bakteriologisch-serologischeUntersuchungsanstalt in linz bestimmt. 

10 b) 3 Textverarbeitungsanlagen und 1 Anlage für das landesgericht für Strafsachen Wien. 
11) Die Anlage ist für die Einlaufstellen des landesgerichtes für Strafsachen Wien und der Staatsanwaltschaft Wien bestimmt. 
12) Die für den Bereich des Heeres und der Heeresverwaltung eingesetzten Anlagen sind für folgende Arbeitsgebiete bestimmt: 

Ergänzungswesen, Haterialversorgung, Dokumentationssystem, verschiedene Statistiken und Personalinformationssystem. 
13) Zusätzlich zu den Aufgaben der Finanzverwaltung werden Arbeiten für folgende Ressorts bzw. Bundesbetriebe durchgeführt: 

Bundesministerium fü r Bauten und Technik 
Bundesministerium für Justiz 
Bundesministerium für land- und Forstwirtschaft 
~undesministerium für soziale Verwaltung 
Osterreichischer Bundestheaterverband 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
Rechnungshof 
Bundesministerium für Landesverteidigung 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

14) Der EDV-Bedarf des Bundesministeriums fur Land- und Forstwirtschaft wird zum größten Teil durch das auf Vereinsbasis arbei
tende land- und forstwirtschaftliche Rechenzentrum in Wien I erfüllt. Die Anlage dieses Rechenzentrums ist nicht im Systemi-
sierungsplan enthalten. . 

15) Es handelt sich dabei um Rechner für die DDP-Projekte des Bundesministeriums für Finanzen. 
16) Die Anlage ist für Zwecke der Patent- und Markenverwaltung des Österr. Patentamtes bestimmt. 

17) Die Anlagen sind für spezielle Zwecke der Bundesanstalt für Milchwirtschaft und der Bundesanstalt für alpenländische Milch
wirtschaft bestimmt. 

18) Die 'Anlagen sind für spezielle Zwecke der Sektionen der Forsttechnischen Abteilung für Wildbach- und lawinenverbauung (je 
eine Anlage für Sektion Wien, Niederösterreich und Surgenland, Sektion Oberösterreich, SektionSalzburg, Sektion Steier
mark, Sektion Kärnten, Sektion Tirol, Sektion Vorarlberg) bestimmt. 

19) Graphische Datenverarbeitungssysteme und 1 DDP-Rechner. 
19 al 1 DDP-Rechner 

20) Datenmeßplatz. 

21) Textverarbeitungsanlage (n) . 

22) Je zwei Anlagen sind für die Wetterfernmeldezentrale, die Flugfernmeldezentrale und die Flugverkehrskontrollzentrale 
bestimmt, die als Dualanlagen ausgebildet sind. Eine Anlage ist für die technische Dokumentation der Prüfstelle für luftfahr
zeuge und Geräte sowie andere Verwaltungsaufgaben vorgesehen. Eine weitere Anlage, bestehend aus 37 Einzelsystemen, dient 
der Flugverkehrskontrollzentrale und zur luftraumüberwachung. Dieses Verbundsystem ist als Großanlage anzusehen. Die Vor
aussetzungen für eine Typisierung als Anlage der Type C sind jedoch nicht gegeben. 

23) Die Anlagen sind für Zwecke des Strafvollzuges bestimmt . 

. 24) Die. Datenverarbeitungsanlage ist für Zwecke der Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste und ihrer nachgeordne
ten Dienststellen (ForstverWaltungen, Bauhöfe, Sägewerke und Waldbauhof ) bestimmt. 

25) Die Datenverarbeitungsanlagen für die DV-Außenstelle Salzburg sind für Zwecke des Gesamtbereiches der Post- und Telegraphen- . 
verwaltung bestimmt und werden bis zum Bezug des Gebäudes in Salzburg bei der Sonderanlage der Post- und Telegraphenverwal
tung betrieben; davon wird eine Anlage vorerst für Zwecke des Briefmarkenversandes - Ausland verwendet. 

26) Die Datenvenirbeitungsanlage im Rechenzentrum der Post- und Telegraphenverwaltung ist für Zwecke des Gesamtbereiches der 
Post- und Telegraphenverwaltung bestimmt. 

27) 50 Datenverarbeitungsanlagen in 43 Dienststellen der ÖBB. Dies~ sind für den Verbundbetrieb uber das bahneigene Datenüber
tragungs- und Fernschreibnetz mit der Zentralen Großrechenanlage in Wienzum Aufbau und Betrieb des Güterverkehr-Infoma
tionssystems (GIS) bestimmt. Außerdem sind hier zwei Programmieranlagen für Kassenterminals und eine Disketten-Konvertier
station enthalten. 

28) 7 Datenverarbeitungsanlagen sind für das Warendispositionssystem (WADIS) bestimmt. 
29) Die zentrale Datenverar.beitungsanlage in Wien ist für universelle Anwendungen in den Unternehmensbereichen Transport, Tech-

nik und Verwaltung der OSB bestimmt. . 
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III. Erläuterungen 
zum Systemisierungsplan der Datenverarbeitungsanlagen des Bundes für das Jahr 1985 

, Die der Veranschlagung zugrunde gelegte Anzahl der Datenverarbeitungsanlagen !n den in den Jahren 1972 bis 1978 erstellten 
Systemisierungsplänen der Datenverarbeitungsanlagen des Bundes zeigt die folgende Ubersicht: 

Type B Daten-
Type A I Mi ttel- und Type C verarbeitungs-

I Kleinanlagen ) Großanlagen) ISonderanlagen) anlagen 

bundes- gernie- bundes- gemie- bundes- gemie- Summe eigene tete eigene tete eigene tete 

1972 ...................... 8 - 8 8 2 15 41 
1973 ; ..................... 18 1 10 8 4 19 60 
1974 ...................... 23 - 12 7 4 21 67 
1975 ...................... 26 6 12 9 4 19 76 
1976. ' ..................... 39 6 13 12 4' 20 94 
1977 ... ; .................. 31 16 26 12 4 17 106 
1978 ...................... 47 21 33 . 14 7 15 137 

Durch die technische Entwicklung wurde eine Neugestaltung des Systemisierungsplanes ab dem BVA 1979 notwendig, die neben der 
Schaffung der Type D ISonderanlagen) zum Teil eine geänderte Zuordnung von Datenverarbeitungsanlagen zu den einzelnen Typen erfor
derte. Darüber hinaus sind Kleinanlagen, deren Wert gem. § 2 Abs. 4 des Allgemeinen Teiles unter 300 000 S liegt, nicht mehr systemi
sierungspflichtig. Dadurch ergibt sich ab dem Jahr 1979 eine eingeschränkte Vergleichbarkeit mit den in den Jahren 1972 bis 1978 der 
Systemisierung zugrunde gelegten Datenverarbeitungsanlagen. .. 

Die teilweise unterschiedliche Systemisi~rung der Anlagen in den Jahren 1978 bzw. 1979 kann aus der Ubersicht auf den Seiten 
IX-XI des Systemisierungsplanes der Datenverarbeitungsanlagen des Bundes für das Jahr 1979 ersehen werden. 

Daten-
Type A Type B Type C Type D vera rbei tungs: 

I Kleinanlagen ) I Hittelanlagen ) I Großanlagen ) I Sonderanlagen ) anlagen 
bundes- gemie- bundes- gernie- bundes- gemie- bundes- gemie- Summe eigene tete eigene tete eigene te te eigene tete 

1979 ..... 45 30 38 11 6 8 1 3 142 
1980 ..... 60 22 55 9 6 8 3 2 165 
1981 ..... 71 62 63 10 6 7 5 2 226 
1982 ..... 91 52 90 12 8 8 5 2 268 
1983 ..... 90 58 95 10 14 7 6 2 282 
1984 ..... 125 54 113 6 18 6 6 2 330 
1985 ..... 176 33 117 7 20 6 8 2 369 
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IV 

Oberstes Organ 
des Bundes 

A. Hoheitsverwaltung 
Verfassungsgerichtshof 
Verwal tungsge richtshof 
Bundeskanzleramt 

Bundesministerium für 
Inneres 

Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 

EOVA laut Systemisierungsplänen 1984 und 1985 

Bundesdienststelle 

Verfassungsgerichtshof ............................. . 
Verwaltungsgerichtshof. ........................... . 
Zentralleitung ................................. . 
Österreichisches Statistisches Zentralamt ...... , ......... . 
EDV-Zentrale .................................. . 

Abt. II/11 ................................... . 
Sicherheitsdirektion Salzburg ...................... . 
Bundespolizeidirektion Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sicherhei tsdirektion Klagenfurt .................... . 

Österr. Schulrechenzentrum ......................... . 
~ehrerpersonalgruppe Concordiaplatz ................... . 
OSTA - Geschäftsstelle ............................ . 
Landesschulrat für Burgenland ........................ . 
Landesschulrat für Kärnten .......................... . 
Landesschulrat für Niederösterreich ................... . 
Landesschulrat für Oberösterreich ..................... . 
Landesschulrat für Salzburg ......................... . 
Landesschulrat für Steiermark ........................ . 
Landesschulrat für Tirol ........................... . 
Landesschulrat für Vorarlberg ........................ . 
Stadt schulrat für Wien ............................ . 
Technische und gewerbliche Lehranstalten: 
Höhere technische Bundeslehranstalt Eisenstadt ............ . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Pinkafeld ............. . 
Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Klagenfurt .... . 
Höhere technische Bundeslehr- und Versucnsanstalt Villach ...... . 
Höhere technische Lehranstalt Fer lach .................. . 
Höhere technische Lehranstal t Wolfsberg ................. . 
Höhere technische Bundeslehr-und Versuchsanstalt Hödling ...... . 
Höhere technische Bundeslehranstal tWiener Neustadt ......... . 
Höhere technische Bundeslehranstalt St. pölten ............. . 
Höhere technische Lehranstalt Hollabrunn ................ . 
Höhere technische Lehranstalt Waidhofen/Ybbs .............. . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Linz II ............... . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Braunau/Inn ............ . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Steyr ................ . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Wels ................ . 
Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Vöcklabruck .... . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Hallein .............. . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Saalfelden ............ . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Salzburg .............. . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Graz-Ortweinplatz ........ . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Kapfenberg ............ . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Weiz .. " ............ . 
Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Innsbruck 1 ... . 
Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstal t Innsbruck 2 ... . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Fulpmes .............. . 
Höh~re technische Bundeslehranstalt Jenbach .............. . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Imst ................ . 
Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Bregenz ...... . 
Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Dornbirn ..... . 
Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Rankweil ..... . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Wien IV ............... . 
Höhere technische Bundeslehranstalt Wien X ............... . 
Höhere Graphische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien XIV ..... . 
Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für chemische Industrie Wien 

XVII ........................... : .......... . 
Technologisches Gewerbemuseum Wien XX .................. . 

Anzahl der Anlagen 
laut Systemisierungsplan 
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Oberstes Organ 
des Bundes 

Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst 
(Fortsetzung) 

Bundesministerium tü r 
soziale Verwal tung 

Bundesministerium tür 
Gesundheit u. Umwelt
schutz 

Bundesministerium für Auswär
tige Angelegenheiten 

Bundesministerium für 
Justiz 

Bundesministerium für 
Landesverteidigung 

Bundesministerium für 
Finanzen 

EOVA laut Systemisierungsplänen 1984 und 1985 

Bundesdienststelle 

Bundeshandelsakademien und Bundeshandelsschulen: 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Oberwart ....... . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Oberpullendorf . . . . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Baden . . . . .". . . . . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Krems an der Oomiu . . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wiener Neustadt ... . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Bruck/Leitha .... . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Bad !schI. . . . . . . . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Braunau am Inn. . . . . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Rohrbach ....... . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule I und II Wels ..... . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Steyr ......... . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule I + Ir Salzburg .... . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Tamsweg ........ . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Zell/See ....... . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Neumarkt ....... . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule' Innsbruck ...... . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wörgl . . . . . . . . . . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Bregenz ........ . 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien X ......... . 

Zentralleitung ............................. ' .... . 

Zentralleitung ................................. . 
Strahlenschutz ............................... ' .. . 
Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und -forschung Wien .. . 
Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung Linz ............ . 
Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung Salzburg ......... . 
Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung Innsbruck ........ . 
Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung Graz ............ . 
Bundesstaatliche bakteriologisch-serologische Untersuchungs-

anstalt Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bundesstaatliche bakteriologisch-serologische Untersuchungs-

anstalt Linz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . . . . 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten ........... . 

Zentralleit'ung ................................. . 
Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur ............... . 
Landesgericht für Strafsachen Wien und Staatsanwaltschaft Wien ... . 
Handelsgericht Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ................ . 
Landesgerichtliches Gefangenhaus I Wien ................. . 
Justizanstalt Göllersdorf .......................... . 
Zentralleitung ................................. . 
Heer und Heeresverwaltung, Heeres-Oatenverarbeitungsamt ...... . 
Sonstige nachgeordnete Dienststellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bundesrechenamt ............................. " ... . 
Finanzamt Wien vlI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Finanzamt Wien IX ................................ . 
Finanzamt Innsbruck .............................. . 
finanzamt Klagenfu rt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Finanzamt Graz ................................. . 
Finanzamt Linz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Finanzamt Feldkirch ...................... ; ....... . 
Finanzamt Wels ................................. . 
Finanzamt Salzbu rg. . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Finanzlandesdirektion für Wien, NO u. Bgld. . .............. . 
Finanzlandesdirektion für Tirol ...................... . 

v 

Anzahl der Anlagen 
laut Systemisierungsplan 
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VI 

Oberstes Organ 
des Bundes 

Bundesministerium fur 
Finanzen 
[ Fortsetzung) 

Bundesministerium fur 
Land- und 
Forstwirtschaft 

Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie 

Bundesministerium für Bauten 
und Technik 

Bundesministerium für 
Verkehr 

B. Betriebe 
Bundestheater 

EOVA laut Systemisierungsplänen 1984 und 1985 

Bundesdienststelle 

Finanzlandesdirektion fur Kärnten ........... ; .......... 
Finanzlandesdirektion fur Oberösterreich ................. 
Finanzlandesdirektion fur Salzburg ..................... 
Finanzlandesdirektion fur Steiermark .................... 
Bundesanstalt für Landtechnik ......................... 
Forstliche Bundesversuchsanstalt . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
Bundesanstalten für Milchwirtschaft .................... 
Wildbach- und Lawinenverbauungsdienst ................... 
Österreichisches Patentamt ..... , .... "._ ............... 

Bundesministerium für Bauten und Technik [Zentralleitung) ....... 
Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal ',' , . . . . . , . . . . . 
St raßenforschung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bundesamt für Eich- und Ve'rmessungswesen .................. 
Bundesamt für Zivilluftfahrt [Wetterfernmeldezentrale) ........ 
Bundesamt für Zivilluftfahrt [Flugfernmeldezentrale) ......... 
Bundesamt für Zivilluftfahrt [Flugverkehrskont rollzent rale) . . . . . 
Bundesamt für Zivilluftfahrt ......................... 

Summe A ... 

Bundestheater .................................. . 
Österreichische Bundesforste Österreichische Bundesforste , ........ , , , . " .... , , , ... , 
Post- und Telegraphenverwal- Post- und Telegraphenverwaltung ............. , ........ . 

, tung 

Anzahl der Anl~gen 
laut Systemisierungsplan 

1985 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
7 
1 

4 
1 
1 
1 
2 
2 
3' 
2 

256 

1 
1 

15 

1984 

-
-
-
-
1 
1 
2 
7 
1 

3 
1 
-
1 
2 
2 
3 
2 

225 

1 
1 

15 

Österreichische Bundesbahnen Österreichische Bundesbahnen . , ... , ... , ...... , . , , , , , . ··1 __ ~6.:...1 _+-_-=5.=-3--1 

C, Wissenschaftlich-akademi
scher Bereich 

Bundesministerium für Wissen
schaft und Forschung 

Summe B. . . 78 70 

Interuniversitäres EOV-Zentrum, Universitätsrechnerverbund Wien .. 
EOV-Zentrum der Technischen Universität Wien: 

Prozeßrechenanlage ...... , , . , . , . , .... '.' ......... . 
Hybridrechenanlage , ..... , , ... , . , , .............. . 
Geodäsierechenanlage , .... , , . , ... , , , ...... , , .. , . , . 
Rechenanlage am Atominstitut , . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 

EOV-Zentrumder Universität Wien: 
Rechenanlage am Institut für medizinische Computerwissenschaften . 
Prozeßrechenanlage der Physikalischen Institute ... , , ..... . 
Rechenanlage am Institut für Neuropharmakologie , ... , , .... , . 
Rechenanlage am Institut für Pharmakologie .............. . 
Rechenanlage am Institut fur Anorganische Chemie . , .. , , , ... . 
Rechenanlage am Institut für Mineralogie und Kristallographie .. . 
Rechenanlage am Institutfur gerichtliche Medizin ... , , , .... . 
Rechenanlage am Institutfür Analytische Chemie , ... , ... , .. . 
Rechenanlage des Instituts für Astronomie und des Leopold-Figl-

Observatoriums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
EOV-Zentrum der Wirtschaftsuniversität Wien .............. . 
EDV-Zentrum der Universität für Bodenkultur Wie]1. , ... , , .. , , , . 
Rechenanlage der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik . , . 
EOV-Zentrum der Montanuniversität Leoben . , ... , .. , , ...... . 
EDV-Zentrum der Technischen Universität Graz, Hybridrechenanlage .. 
EOV-Zentrum der Universität Graz ..... , , ...... , , ....... . 
EOV-Zentrum der Universität Linz .... , , .. , , .. , , , . , ... : . , 
EOV-Zentrumder Universität Innsbruck " .... , ........... . 

2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
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VII 

EOVA laut Systemisierungsplänenl984 und 1985 

Oberstes Organ 
Anzahl der Anlagen 

des Bundes Bundesdienststelle laut Systemisierungsplan 

1985 1984 

Bundesministerium für Wissen- EDV-Zentrum der Veterinärmedizinischen UniversitätWien ........ 1 1 
schaft und Forschung (Fort' EOV-Zentrum der Universität Salzburg ... , ........... , .... 1 1 
setzung) EOV-Zentrum der Universität Klagenfurt ................... 1 1 

Wissenschaftliches Bibliothekswesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Rechenanlage der Universitätsbibliothek der Universität Graz ..... 1 1 
Rech~nanlage der Universitätsbibliothek der Technischen Universität 

Wlen ....................................... r 1 
Rechenanlage der Universitätsbibliothek der Universität Salzburg .. 1 1 
Rechenanlage der Universitätsbibliothek der Universität Linz ..... 1 1 
Textverarbeitungssystem im Juridicum der Universität Wien ....... 1 -

Summe C ... 35 35 

Summe Abis C. . . 369 330 
0-

~ 

\ 
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I. Allgemeiner Teil 

1. Gliederung des Stellenplanes 

(1) Der Stellenplan enthält das Planstellenver
zeichnis des Bundes und eine Aufstellung über 
die Planstellen der Österreichischen Bundesbah
nen sowie der jugendlichen Bediensteten. 

(2) Im Planstellenverzeichnis. des Bundes wer
den die Bundesbediensteten getrennt nach 
Beamten sowie nach Vertragsbediensteten der 
Kategorien A und B ausgewiesen. Unter Planstel
len für Vertragsbedienstete der Kategorie A sind 
solche für ganzjährig vollbeschäftigte und der 
Kategorie B solche für saison- oder teilbeschäf
tigte Vertragsbedienstete zu verstehen. Für Ver
tragsbedienstete der Kategorie B sind die Plan
stellen mit der auf ganzjährig vollbeschäftigte Ver
tragsbedienstete umgerechneten Zahl festge
setzt. Vertragslehrer der Kategorie A sowie Ver: 
tragsassistenten der Kategorie A sind den Ver
tragsbediensteten der Kategorie B zugeordnet. 
Auf Rechnung einer Planstelle für Vertragsbedien
stete der Kategorie B sowie einer solcherart den 
Vertragsbediensteten der Kategorie B zugeordne
ten Planstelle für Vertragslehrer oder Vertragsas
sistenten können mehrere saison- oder teilbe
schäftigte Vertragsbedienstete der gleichen Ent
lohnungsgruppe mit der Einschränkung aufge
nommen werden, daß die für die Planstelle vorge
sehene Gesamtjahresarbeitsleistung nicht über
schritten wird. 

(3) Unter Planstellen für jugendliche Bedien
stete sind Planstellen für Vertragsbedienstete der 
Kategorie A für 

.1. Le~rlinge bis zur Beendigung des Lehrver
hältnisses und während der gesetzlichen 
Behaltefrist, 

2. Anlernkräfte, sofern sie das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben und 

3. Vertragsbedienstete, sofern sie das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

zu verstehen. 

Jugendliche Vertragsbedienstete und Anlern
kräfte, deren Übernahme auf eine Planstelle des 
Planstellenverzeichnisses des Bundes oder der 
Österreichischen Bundesbahnen bis zur Vollen
dung des 18. Lebensjahres nicht möglich ist, kön-

nen längstens bis zur Vollendung des 19. Lebens
jahres weiterbeschäftigt werden. 

2. Besetzung von Planstellen über den im Stel
lenplan festgesetzten Stand 

(1)' Ist keine im Stellenplan vorgesehe'ne Plan
stelle frei und kann auch keine andere Planstelle 
im Sinne des Punktes 3 gebunden werden, so 
können Vertragsbedienstete, soweit nicht Abs. 3 
bis 6 anders bestimmt, mit Zustimmung der Bun
desregierung aufgenommen werden. Der Antrag 
ist vom zuständigen Bundesminister im Einver
nehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bun-
desminister für Finanzen zu stelleri. . 

Ohne Zustimmung der Bundesregierung kön
nen Personen aufgenommen werden, die nicht 
österreichischer Staatsbürger sind und im Aus
land zu einer anderen als geistigen Arbeitslei
stung herangezogen werden. Die für solcherart 
beschäftigte Personen erforderliche Anzahl der 
Gesamtjahresarbeitsleistungen ist vom zuständi
gen Bundesminister im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler und dem Bundesminister für 
Finanzen jährlich pauschal festzulegen. 

(2) Durch die Bestimmungen des Abs. 1 wer
den die Bestimmungen über die Überschreitung 
von Ausgabenansätzen nicht berührt. 

(3) Die dem Präsidenten des Nationalrates 
gemäß Art. 30 Abs. 4 des Bundes-Verfassungsge
setzes, die dem Präsidenten des Rechnungshofes 
gemäß Art. 21 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
und die dem Vorsitzenden der Volksanwaltschaft 
gemäß Art. 148 h des Bundes-Verfassungsgeset
zes zustehenden Rechte auf dem Gebiet der 
Diensthoheit über die Beamten und Angestellten. 
der Parlamentsdirektion, des Rechnungshofes 
bzw. der Volksanwaltschaft bleiben unberührt. 

(4) Für einen Beamten der Verwendungsgrup
pen D, E, P 3, P 4 und P 5 sowie für einen Ver
tragsbediensteten des Entlohnungsschemas I, 
Entlohnungsgruppe d und e sowie des Entloh
nungsschemas 11, Entlohnungsgruppe p 3, P 4 und 
p 5, der an der Dienstleistung verhindert ist, kann 
bei dringendem Bedarf als Ersatz ein Vertragsbe-
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diensteter der gleichen Entlohnungsgruppe der 
Kategorie B aufgenommen werden. 

(5) Für ein~m Bundesbediensteten, der 
a) als Mitglied eines Organs der Gesetzge

bung, als Organ der Volksanwaltschaft, als 
Präsident bzw. Vizepräsident des Rech

_ nungshofes, als Mitglied des Verfassungs~ 
gerichtshofes oder als Oberstes Organ der 
Vollziehung außer Dienst gestellt ist, 

b) als Mitglied des Nationalrates, des Bundes
rates oder eines Landtages die gemäß § 17 
Abs. 1 und 2 des Beamten-Dienstrechtsge-, 
setzes 1979 zur Ausübung des Mandates 
erforderliche freie Zeit gewährt erhält, 

c) zur Dienstleistung be'ieiner internationalen 
Organisation oder sonstigen internationalen 
Einrichtung sich im Urlaub gegen Entfall der 
Bezüge befindet, 

d) zu einer Dienstleistung im Rahmen einer 
internationalen Organisation oder sonstigen 
internationalen Einrichtung, ' 

e) zu einer Dienstleistung im Sinne des Bun
desgesetzes vom 14. Juli 1965, BGBI. 
Nr. 233, oder im Rahmen einer Übernahme 
einer Schutzmachtfunktion durch die Repu
blik Österreich herangezogen wird, 

f) ordentlichen Präsenzdienst gemäß § 27 
Abs.2 des Wehrgesetzes 1978, BGBI. 
Nr. 150, bzw. außerordentlichen Präsenz
dienst gemäß § 27 Abs. 3 Ziffer 1 bis 4 und 6 
des Wehrgesetzes 1978, BGBI. Nr.150, lei
stet, 

" g) Zivildienst leistet, 
h) zu Lasten einer freien Planstelle zur Dienst

leistung in einem anderen Personalstand 
einberufen wird, 

i) sich in einem Karenzurlaub befindet, 
kann für die Dauer der AußerdienststeIlung, der 
erforderlichen Freizeitgewährung, der Dienstlei
stung, des Karenzurlaubes, des Präsenzdienstes, 
des Zivildienstes oder der Heranziehung nach 
lit. d und e unter Bindung seiner Planstelle ein 
Vertragsbediensteter aufgenommen werden. 
Punkt 3 Abs. 5 und 6 gilt sinngemäß. Unter der 
gleichen Voraussetzung kann für einen Richter, 
Staatsanwalt oder Richteramtsanwärter ein Rich
teramtsanwärter, für einen Berufsoffizier, , einen 
Beamten in UO"Funktion oder für einen zeitver
pflichteten Soldaten ein zeitverpflichteter Soldat 
aufgenommen werden. 

(6) Für eine Vertragsbedienstet~, die gemäß 
§§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes, BGBI. 
Nr.76/1957, nicht beschäftigt werden darf, kann 
für die Dauer des Beschäftigungsverbotes unter 
Bindung ihrer Planstelle ein Vertragsbediensteter 
aufgenommen werden. Punkt 3 Abs. 5 und 6 gilt 
sinngemäß. 

(7) Werden in einem Planstellenbereich Arbeits
plätze für Behinderte vorgesehen, kann der Bun
deskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesmi-

nister für Finanzen für die Besetzung dieser 
Arbeitsplätze Planstellen zuweisen. Hiefür stehen 
50 Planstellen zusätzlich zur Verfügung. Die 
Bestimmungen über die Überschreitung von Aus
gabenansätzen werden hiedurch nicht berührt. 

3. Bindung von Planstellen 

(1) Innerhalb desselben finanz gesetzlichen 
Ansatzes können freie Planstellen der Verwen
dungsgruppen A, B, C, D, P 1, P 2, P 3, P 4, L 1, 
L 2, W 1, W 2, H 1, H 2 und H 3 mit Bundesbeam
ten einer niedrigeren Verwendungsgruppe oder in 
der gleichen Verwendungsgruppe mit Bunde,sbe
amten einer niedrigeren Dienstklasse (Dienst
stufe) besetzt werden. 

Freie Planstellen für Vertragsbedienstete der 
Entlohnungsschemen I, I L, 11 und 11 L können mit 
Vertragsbediensteten einer niedrigeren Entloh
nungsgruppe bzw. können freie Planstellen für 
Vertragsbedienstete der Kategorie A mit Vertrags
bediensteten der Kategorie B der gleichen oder 
einer niedrigeren Entlohnungsgruppe besetzt 
werden. 

(2) Freie Planstellen der Verwendungsgruppen 
D und E können mit Bundesbeamten der Verwen
dungsgruppen P 4 und P 5 besetzt werden. 

(3) Freie Planstellen für Richter können im sel
ben Planstellenbereich mit Richtern derselben 
Gehaltsgruppe ohne Verwendungszulagenan
spruch, mit Richtern einer niedrigeren Gehalts
gruppe ohne Verwendungszulagenanspruch 
oder mit Richteramtsanwärtern besetzt werden. 
Dies gilt auch für Staatsanwälte. 

(4) Freie Planstellen für ordentliche Hochschul
professoren können mit außerordentlichen Hoch
schulprofessoren besetzt werden. 

(5) Freie Planstellen für Beamte einer der Ver
wendungsgruppen PT 1 bis PT 8 können mit 
Beamten derselben Verwendungsgruppen ohne 
Anspruch auf Zuordnung zu einer Dienstzulagen
gruppe oder mit Beamten einer niedrigeren Ver
wendungsgruppe ohne Anspruch auf Zuord
nung zu einer Dienstzulagengruppe besetzt wer
den. 

(6) Freie Planstellen einer der Verwendungs
gruppen PT 1 bis PT 9 können mit Beamten einer 
der Verwendungsgruppen Abis E und P 1 bis P S 
sowie mit Vertragsbediensteten einer der Entloh
nungsgruppen abis e und p 1 bis P 5 und umge
kehrt mit folgender Maßgabe besetzt werden, daß 
gemäß § 184 b des Beamten-Dienstrechtsgeset
zes 1979, in der Fassung von BGBI. Nr. 659/1983, 

die VerWendungsgruppe A für Beamte und die 
Entlohnungsgruppe a für Vertragsbedienstete der 
Verwendungsgruppe PT 1 oder PT 2, 

die Verwendungsgruppe B für Beamte und die 
Entlohnungsgruppe b für Vertragsbedienstete der 
Verwendungsgruppe PT 2, PT 3 oder PT 4, 
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die Verwendungsgruppe C für Beamte und die 
Entlohnungsgruppe c für Vertragsbedienstete der 
Verwendungsgruppe PT 5 oder PT 6, 

die Verwendungsgruppe D für Beamte und die 
Entiohnungsgruppe d für Vertragsbedienstete der 
Verw.~ndungsgruppe PT 7 oder PT 8, ' 

die Verwendungsgruppe E für Beamte und die 
Entlohnungsgruppe e für Vertragsbedienstete der 
Verwendunsgruppe PT 9, 

die Verwendungsgruppe P 1 tür Beamte und die 
Entlohnungsgruppe p 1 für Vertragsbedienstete 
der Verwendungsgruppe PT 6, 

die Verwendungsgruppe P 2 für Beamte und die 
EntlohnUngsgruppe p 2 für Vertragsbedienstete 
der Verwendungsgruppe PT 7, 

die Verwendungsgruppe P 3 für Beamte und die 
Entlohnungsgruppe p 3 für Vertragsbedienstete 
der Verwendungsgruppe PT 7 oder PT 8, 

die Verwendungsgruppe P 4 für Beamte und die 
Entlohnungsgruppe p 4 für Vertragsbedienstete 
der Verwendungsgruppe PT 8, 

die Verwendungsgruppe P 5 für Beamte und aie 
Entlohnungsgruppe p 5 für Vertragsbedienstete 
der Verwendungsgruppe PT 9 

entsprechen. 

(7) Freie Planstellen für Bundesbeamte der All
gemeinen Verwaltung, für Bundesbeamte in hand
werklicher Verwendung, Universitäts-(Hoch
schul-)Iehrer, Lehrer, Wachebeamte und Berufsof
fiziere können zur Versehung gleichartiger oder 
niedrigerer Dienste mit Vertragsbediensteten der 
Kategorien A und B besetzt werden. 

(8) Freie Planstellen für Bundesbeamte und 
Vertragsbedienstete können mit jugendlichen 
Bediensteten besetzt werden. 

. (9) Wird ein nicht im Bundesdienst stehender 
Bediensteter in einem Planstellenbereich des 
Bundes verwendet und trägt der Bund, ohne 
hiezu gesetzlich verpflichtet zu sein, die Personal
kosten, so ist für die Dauer der Verwendung eine 
der dienstrechtlichen Stellung' des Bediensteten 
entsprechende freie Planstelle zu binden. 

Diese Bestimmung ist nicht anzuwenden, wenn 
eine Person, die weder österreichischer Staats
bürger ist noch im Bundesdienst steht, im Aus
land zu anderen als geistigen Arbeitsleistungen 
herangezogen wird. 

(10) Wird in einem Planstellenbereich mit einem 
Bundesbediensteten oder einer anderen Person 
ein Werkvertrag abgeschlossen, der eine geistige 
Arbeitsleistung zum Gegenstand hat und einen 
Auftrag beinhaltet, der eine Reihe von Leistungen 
umfaßt, . deren Anzahl von vornherein nicht fest
steht und deren Erfüllung einen längeren Zeitraum 
erfordert, ist für die Dauer des Werkvertrages eine 
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der Wertigkeit der für das Werk aufgewendeten 
Arbeitsleistung entsprechende freie Planstelle zu 
binden, wenn durch den Werkvertrag die Arbeits
kraft des Werkunternehmers zUr Gänze in 
Anspruch genommen wird. Wird durch den Werk
vertrag die Arbeitskraft des Werkunternehmers 
nur zu einem TeU in Anspruch genommen, ist eine 
entsprechende freie Planstelle eines Vertragsbe
diensteten der Kategorie B zu binden. 

4. Umwandlung von Planstellen 

(1) Eine freie Planstelle kann vom zuständigen 
Bundesminister im Einvernehmen mit dem Bun
deskanzler und dem Bundesminister für Finanzen 
in eine Planstelle der gleichen oder einer niedrige
ren Dienstklasse (Dienststufe, Dienstzulagen
gruppe) einer niedrig.eren Verwendungsgruppe 
desselben finanzgesetzlichen Ansatzes umge
wandelt werden. 

(2) Der Bundeskanzler kann im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen den Steilen
plan einer Organisationsänderung anpassen, 
wenn diese Organisationsänderung Auswirkungen 
auf den Stellenplan hat. 

5. Personalreserve 

(1) Die Personalreserve enthält Planstellen, die 
vom Bundeskanzler einzelnen Planstellenberei
chen über den im Planstellenverzeichnis festge
setzten Stand an gleichen Planstellen zugewiesen 
werden können. Für jede derart über den Stand in 
einer höheren Dienstklasse (Dienststufe) besetzte 
Planstelle hat eine Planstelle einer niedrigeren 
Dienstklasse (Dienststufe) in der gleichen Ver
wendungsgruppe des Planstellenbereiches unbe
setzt zu bleiben. 

(2) Eine in einem Planstellenbereich frei. wer
dende Planstelle einer Dienstklasse (Dienststufe), 
für die aus der Personal reserve eine Planstelle 
zugewiesen ist, gilt als' Planstelle der Personal re
serve, solange in dieser Dienstklasse (Dienst
stufe) in der gleichen Verwendungsgruppe der 
tatsächliche Stand den systemisierten Stand. im 
Planstellenverzeic!1nis übersteigt. 

(3) Die Planstellen in der Personalreserve erhö7 
hen sich um die Zahl der Beamten, die 

a) als Mitglieder eines Organs der Gesetzge
bung, als Organ der Volksanwaltschaft, als 
Präsident bzw. Vizepräsident des Rech
nungshofes, als Mitglied des Verfassungs
gerichtshofes oder als Oberstes Organ der 
Vollziehung außer Dienst gestellt sind, 

b) als Mitglieder des Nationalrates,. des Bun
desrates oder eines Landtages, die gemäß 
§ 17 Abs. 1 und 2 des Beamten-Dienst
rechtsgesetzes 1979 zur Ausübung des 
Mandates erforderliche freie Zeit gewährt 
erhalten, 
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c) zur Dienstleistung bei einer internationalen 
Organisation oder sonstigen internationalen 
Einrichtung sich im Urlaub gegen Entfall der 
Bezüge befinden, 

d) zu einer Dienstleistung im Rahmen einer 
internationalen Organisation oder sonstigen 
Einrichtung, 

. e) zu einer Dienstleistung im Sinne des Bun
desgesetzes vom 14.'Juli 1965, BGBI. 
Nr. 233, oder im Rahmen einer Übernahme 
einer Schutzmachtfunktion durch die Repu
blik Österreich herangezogen werden. 

Haben Beamte, die solcherart außer Dienst 
gestellt, beurlaubt oder herangezogen worden 
sind oder denen die erforderliche freie Zeit 
gewährt worden ist, ihren Dienst wieder aufge
nommen, so entfällt diese Erhöhung in dem Zeit
punkt, in dem im betreffenden Planstellenbereich 
eine Planstelle der gleichen Art frei wird . 

(4) Die Absätze (1) bis (3) gelten für Beamte 
einer der Verwendungsgruppen PT 1 bis PT 9 
sinngemäß. 
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Teil 11. A 
01 Präsidentschaftskanzlei 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (EntL)gruppe IX 

A (a) ............. 2 

B (b) ............. 

c (cl . . . . . . . . . . . . . 

D (dl . . . . . . . . . . . . . 

P1 (p1 I ............ 

P3 (p3) ............ 

P4 (p4) ............ 

Summe ... 2 

Personalreserve ... 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C D P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

1 4 

7 

1 15 

3 8 
, 

2 

4 

1 1 3 2 38 

2 3 

Gesamtsumme 01 ... ) 

233 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte .VB A VB B VB summe 

7 1 1 8 

7 1 1 8 

16 16 

11 4 4 15 

2 2 
-

4 2 2 6 

4 4 4 

47 11 1 12 59 

59\ 
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S.T E L L E NP LA N 1 985 
Teil II.A Planstellenverzeichnis 
02 Bundesgesetzgebung (Parlamentsdirektion) 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und - Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 1 12 26* 39 2 2 41 

B (b) ............. 7 15 22 22 

C (c) ............. 5 23 28 1 1 29 

D (d) .......... ~ ... 4 35 * 39 * 7 7 46 

E (e) ............. 31 31 31 

Pl (pli ............ 2 2 2 

P2 (p2) ............ 8 8 8 

P3 (p3) ............ 11 11 11 

P4 (p4) .......... " 7 7 11 11 18 

P5 (p5) ............ 12 12 13 13 25 

Summe .. , 1 12 7 5 4 170 199 32 2 34 . 233 

Personal reserve ... 1 

Gesamtsumme 02 ... 1 34
1 

Von den Beamten der Verwendungsgruppe A sind 
6 Beamte·gem. Art. 30(5) B-VG den parlamentarischen Klubs zugewiesen und 
3 Beamte gern. §17 bzw. §19 BDG dienstfreigestellt. 

Von den Beamten der Verwendungsgruppe" D sind 3 Beamte gem. Art.30(S) B-VG den parlamentarischen Klubs zugewiesen. 
Von·den VB A(d) ist 1 Planstelle für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. 
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Teil II. A 
03 Verfassungsgerichtshof 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. )gruppe IX 

A (a) ............. 

B (b) ............. 

c (cl ............. 

0 (d) ....... - ..... 

E (e) ............. 

P3 (p3) ............ 

P5 (p5) ............ 

Summe ... 

Personal reserve ... 
-

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C 0 P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

' 1 13 

3 

10 

1 

1 

1 28 

1 

Gesamtsumme 03 ... I 

235 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB Sl!mme 

14 5 5 19 

3 3 

10 5 5 15 

1 6 6 7 

3 3 3 

1 1 1 2 

4 4 4 

29 24 24 53 
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Teil II. A 
04 Verwaltungsgerichtshof 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. )gruppe IX 

A (a) ............. 

B (b) ............. 

C (c) . . . . . . . . . . . . . 

0 (d) ............. 

E (e) . . . . . . . . . . . . . 

P3 (p3) ............ I 

P5 (p5) -............ 

Summe ... 

S.l E L L E N P LA N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C 0 PI P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

2 11 

1 2 

4 14 

1 4 

4 

2 

2 1 4 1 37 

Richter und Richteramtsanwärter 

Planstelle (Amtstitel) 

Präsident des Verwal tungsgerichtshofes ....................... , .............. 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofes .................................. 

Senatspräsident des Verwaltungsgerichtshofes ................................ 

Hofrat des Verwal tungsgerichtshofes ......................................... 

Summe ... 

Gesamtsumme 04 ... 1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

13 5 5 18 

3 1 1 4 

18 2 2 20 

5 13 13 18 

4 2 2 6 

2 2 2 4 

7 7 7 

45 32 32 77 

Gesamto 

Beamte summe 

1 1 

1 1 

10 10 

40 40· 

52 52 
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Teil II. A 
05 Volksanwaltschaft 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl. Verwendung A 

Verw. (Entl. )gruppe IX 

A (a) ............. 

B (b) ............. 

C (c) ............. 

D (d) ............. 

P5 !p5) ...... - ..... 

Summe ... 

Personal reserve ... 1 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C D P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

2 11 

1 4 
, 

9 

3 -
2 

2 1 29 

Gesamtsumme 05 ... 1 

237 

Vertrags-
Summe bedienstete SU!flme Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

13 13 

5 5 

9 2 2 11 

3 5 5 8 

2 2 

32 7 7 39 

, 
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Teil ILA 
06 Rechnungshof 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. Igruppe IX 

A (al ............. 4 

B (bI ............. 

C (cl ............. 

0 (dl ........ - ... -

E (e) -............ 

P1 (p1 I ............ 
-

P3 (p31 ............ 

1'4 (p41 .. - ........ " 

P5 (p5) ............ 

Summe ... 4 

Personal reserve ... 

S TEL L E N P L A N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

8eamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C 0 P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

32 90 

24 54 

1 27 

:3 12 

" 
6 

1 

2 

2 

32 24 1 3 194 

16 7 5 1 

Gesamtsumme 06 ... 1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 
-

126 12 12 138 

78 4 4 82 

28 2 2 30 , 

15 10 10 25 

6 1 1 7 

1 1 

2 2 

1 1 1 

2 9 9 11 

258 39 39 297 
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Teil II. A 
10 Bundeskanzleramt 
1000 Zentralleitung 

Allgem. -Verwaltung 
und , 

handwerkL Verwendung 

Verw. (Ent!. )gruppe 

A (a) ............. 

B (b) ............. 

C (c) ............. 

D (d) ............. 

E (e) ............. 

Pl (pl ) ............ 

P2 (p2) •••• •• •• 0 ••• 

P3 (p3) . . . . . . . . . . . . 
-'>-

P4 (p4) ............ 

P5 (p5) ............ 

Summe ... 

Personal reserve ... 

1001 Verwaltungsakademie 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. )gruppe 

A (a) ............. 

B (b) ............. 

C (c) ............. 

D (d) ............. 

P3 (p3) , ........... 

Summe ... 

A 

IX 

5 

5 

A 

IX 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C D Pl P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

39 123 

8 123 

2 56 

1 24 

20 

2 

5 

17 

5 

39 8 2 1 375 

13 33 7 1 

Isumme 1000 ... I 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C D Pl P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

1 5 

4 

3 

1 

1 

1 14 

I Summe 1001 .. ·1 

239 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

167 31 31 198 

131 36 2 3!f 169 

58 66 1 67 125 

25 101 2 103 128 

20 17 17 37 

2 2 

5 5 

17 16 16 33 

5 11 11 16 

39 2 41 41 

430 317 7 324 754 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamt~ VB A VB B VB summe 

6 3 3 9 

4 4 

3 1 1 4 

1 6 6 7 

1 1 

15 10 10 25 
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Teil II. A 
S TEL L E N P L A N 1 985 

Planstellenverzeichnis 
1010 Staatsarchiv und Archivamt 

Allgem. 
und 

Verwaltung_ Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerkl.Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Verw. (Entl. ) gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 7 17 

B (b) ........... , . 4 15 

C (c) ............. 4 17 

D (d) ............. 2 12 

E (e) ............. 

Pl (pl) ., .......... 1 

P2 (p2) ............ 3 

P3 (p3) ............ 1 

P4 (p4) ............ 1 

P5 (p5) ............ 

Summe ... 7 4 4 2 67 

Isumme 1010 ... 1 

1020 Statistisches Zentralamt 

Allgem. Verwaltung Beamte derVerwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C 0 Pl P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) .. '., .... , .... 1 12 59 

B (b) ............. 24 132 

C (c) ............. 20 104 

D (d) 3 
. 

21 .•......... o. 

E (e) ............. 15 

P3 (p3) .. - ......... 8 

P4 (p4) ..•....... o. 6 

P5 (p5) ............ 

Summe ... 1 12 24 20 3 345 

1 Summe 1020. ··1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

24 4 4 28 

19 5 5 24 

21 8 8 29 

14 15 15 29 

1 1 1 

1 1 
/ 

3 1 1 4 

1 3 3 4 

1 7 7 8 

8 8 8 

84 52 52 136 

, 1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

72 7 7 79 

156 108 1 109 265 

124 -226 226 350 

24 406 J 15 421 445 

15 12 12 27 

8 5 5 13 

6 32 32 38 

12 3 15 15 

405 808 19 827 1.232 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 67 von 536

www.parlament.gv.at



Teil Ir. A 
1030 Amt der Wiener Zeitung 

Allgern. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. ) gruppe IX 

A (a) . . . . . . . . . . . . . 

Summe ... 

Personal reserve ... 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C 0 P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

1 6 

1 6 

3 
, 

I Summe 1030 .. ·1 

1031 Amt der Österreichischen Staatsdruckerei 

Allgern. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Verw.( Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 1 1 

B (b) ..•.••..... o. 5 66 

C (c) ............. 4 6 

Summe ... 1 5 4 73 

Personal reserve ... 6 

I Summe 1031 .. ·1 

241 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beam·te VB A VB B VB summe 

7 8 8 15 

7 8 8 15 

81 81 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesämt-

Beamte VB A VB B VB summe 

2 2 

71 71 

10 10 

83 83 

Gesamtsumme 10 ... 1 1. 0241 1. 1951 261 1.221 I 2. 245 1 
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Teil ILA 
11 Inneres 
1100 Zentralleitung 

Allgem. Verwaltung 
und . 
handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. )gruppe 

A (a) .... - ........ 

B (b) ............. 

C (c) ............. 

0 (d) ... ..... ..... 

E (e) ............. 

P1 (p1) ............ 

P2 (p2) ............ 

P3 (p3) ............ 

P4 (p4) ...•..•... o. 

P5 (p5) ............ 

Summe ... 

Personalreserve ... 

1130 Bundespolizei· 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. )gruppe 

A (a) ............. 

B (b) ............. 

C (c) ............. 

0 (d) ............. 

E (e) ............. 

P1 ,(p1 ) ............ 

P2 (p2) ......... -... 

P3 (p3) .. ,- ........ 

P4 (p4) ............ 

P5 (p5) ......... , .. 

Summe ... 

Personalreserve ... 

A 

IX 

2 

2 

2 

A 

IX 

1 

1 

-

S TEL L E N P L A N 1 9 8 5· 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C 0 P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

29 82 

3 218 

1 156 -

122 .. 

12 

2 

, 6 

29 

8 

6 

29 3 1 641 

29 64 20 3 

Isuml1)e 1100 .. ·1 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C 0 P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

46 340 

11 326 

9 473 

428 

96 

8 

51 

53 

20 

46 11 9 1.195 

32 40 15 16 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

I 
Beamte VB A VB B VB summe 

113 6 6 - 119 

221 29 29 250 

157 68 68 225 

122 82 2 84 206 

12 7 7 19 

2 2 

6 2 2 8 

29 9 9 38 

8 19 19 27 

6 36 36 42 

676 258 2 260 936 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

387 18 3 21 408 

337 11 11 348 

482 26 26 508 

428 687 10 697 1.125 

96 96 

8 5 5 13 

51 25 25 76 

53 33 33 86 

20 16 1 17 37 

419 77 496 496 

1.862 1.240 91 1.331 3. 193 

l' 
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Teil II. A 
1130 ( Fortsetzung) 

-

Wachebeamte 
(Sicherheitswachd. ) 

Verwendungsgruppe 

Wl ................. 

W2 ................. 

W3 ............... :. 

Summe ... 

Personalreserve ... 

J 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Wachebeamte der VerwendungsgruppejOienstklasse(-stufe) 

Wl W2 übrige 
Wache-

VIII VII VI V(3) IV(3) '(2) (1) beamte 

1 21 70 105 

161 260 1.878 * 58 4.539 

*3.027 

1 21 70 161 260 1.878 58 7.671 

17 48 

243 

Summe Gesamt-

Beamte summe 

197 197 

6.896 6.896 

3.027 3.027 

10.120 10. 120 

Auf Rechnung freier Planstellen der Verwendungsgruppe W2(1) können bis zu 30 VB A(c) aufgenommen werden. 
Auf Rechnung freier Planstellen der Verwendungsgruppe W3 können bis zu 200 VB A(d) und 150 VB AIII aufgenommen werden. 

Wachebeamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse(-stufe) 
Wachebeamte ,Summe Gesamt-
(Kriminaldienst) Wl W2 übrige 

Wache- Beamte summe 
Verwendungsgruppe VIII VII VI V(3) IV(3) (2) (1) beamte 

Wl ................. 10 53 42 105 105 

W2 ................. 69 73 889 1.176 2.207 2.207 

Summe ... 10 53 69 73 889 1.176 42 2.312 2.312 

Personalreserve. ' , 7 41 

Isumme 1130 ... 114.2941 1. 240 1 

1140 Bundesgendarmerie 

Allgem. Verwaltung Beamte der Ver~endungsgruppe/Oienstklasse Vertrags- . 
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl. Verwendung A, B C 0 P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ........... - . 2 2 2 

B (b) ............. 1 1 1 

C (c) ............. 19 19 3 3 22 

0 (d) ............. 20 20 24 24 44 

E (e) .....•..... o. 6 6 ·6 

P1 (p1 ) - 1 1 5 5 6 ............ 

P2 (p2) ............ I 17 - 17 19 19 36 

P3 (p3) ............ 11 11 28 1 29 40 

P4 (p4) ......... - .. 5 5 52 4 56 61 

P5 (p5) ............ 183 411 594 594 

(I/R) ....... 5 5 5 

(IIjR) ...... 47 47 47 

Summe ... ' 2 80 82 314 468 782 864 

Personalreserve ... 1 1 2 1 

2 Stellenplan 1985 

\ 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)70 von 536

www.parlament.gv.at



244 

Teil II. A 
1140 (Fortsetzung) 

Wachebeamte 
(Gendameriedienst) 

Verwendungsgruppe 

Wl ................. 

W2 ................. 

W3 ................. 

Summe ... 

Personalreserve ... 

S T E ,L L E N P L A N 1 9 8 5 
Planstellenverzeichnis 

Wachebeamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse(-stufe) 
Summe 

Wl W2 übrige 
Wache- Beamte 

VIII VII, VI V(3) IV(3) . (2) (1) beamte 

'2 32 75 134 243 

245 198 1.455 *3. 744 5.078 10.720 

* 579 579 

2 32 75 245 198 1.455 3.744 5.791 11. 542 

5 29 91 55 215 

1 Summe 1140 ... 111.6241 

Auf Rechnung freier Planstellen der Verwendungsgruppe W2(l) können bis zu 10 VB A(c) aufgenommen werden. 

Gesamt-

summe 

243 

10.720 

579 

11.542 

Auf Rechnung freier Planstellen der Verwendungsgruppe W3 können bis zu 40 VB A(d) und 25 VB A/II aufgenommen werden. 

1150 Flüchtlingsbetreuung 

Allgern. Verwaltung Beamte de'r Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl. Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Ent!. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) . . . . . . . . . . . . . 7 7 7 

B (b) ............. 9 9 24 24 33 

C (c) ............. 12 12 22 22 34 

D (d) ............. 9 9 15 15 24 

Pl (pl ) . . . . . . . . . . . . 1 1 1 
-

P2 (p2) ............ 2 2 7 7 9 

P3 (p3) ............ 8 8 12 12 20 

P4 (p4) ............ 12 12 18 18. 30 

P5 (p5) ............ 34 34 34 

Summe ... 52 52 140 140 192 

Isumme 1150 ... 1 

1151 Museum und öffentliches Denkmal Mauthausen 

Allgern. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl. Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

C (c) ' ............. 1 1 1 

D (d) ~. . . . . . . . . . . . 3 3 3 

P4 (p4) . . . . . . . . . . . . 5 5 5 

P5 (p5) ........... , 3 3 3 

Summe ... 1 1 11 11 12 

Isumme 1151 ... 1 

Gesamtsumme 11 ... 
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Teil II. A 
12 Unterricht 
1200 Zentralleitung 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl. Verwendung A 

Verw: (Entl. )gruppe IX 

A (a) ............. 4 

B (b) ............. 

C (c) · . . . . . . . . . . . . 

D (d) · . . . . . . . . . . . . 

E (e) · . . . . . . . . . . . . 

Pl (pl ) ............ 

P2 (p2) ............. 

P3 (p3) 0 ••••••••••• 

P4 (p4) · . . . . . . " . . . . 

P5 (p5) · . . . . . . . . . . . 

Summe ... 4 

Personal reserve ... 

S TEL L E N P L A N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

Ii c D Pl P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

50 83 

21 79 

3 40 

5 15 

16 
- 1 

1 
\ 10 

3 

2 

50 21 3 5 250 

11 3 1 

Vertrags-
Summe bedienstete 

Beamte VB A VB B 

137 

100 15 

43 46 

20 96 6 

16 9 

1 

1 

10 5 

3 7 

2 3 

333 181 6 

Isumme 1200 ... 1 3331. 181 1 

1240 Bundessportheime und Sporteinrichtungen 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete 
handwerkl. Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Beamte VB A VB B 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 6 6 2 
-

B (b) · . . . . . . . . . . . . 7 7 19 . 21 

C (c) .... " ..... " 4 4 21 1 

D (d) · . . . . . . . . . . . . 3 3 13 

P2 (p2) · . . . . . . . . . . . / 2 2 15 

P3 (p3) ............ 4 4 24 2 

P4 (p4) ............ 4 4 72 24 

Summe ... - 30 30 166 48 

Personalreserve ... 1 1 

Leiter Vertrags-
Lehrer(Vertr. Lehrer) Summe lehrer 

Dir. Dir. übrige 
Dir. (Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. Beamte VB A VB B 

Verw. (Ent!. ) Gruppe Inst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

L1 (IL/ll ) . . . . . . . . 4 4 

L2 (ILj12) . . . . . . . . 2 2 3 

Summe ... 6 6 3 

I Summe 1240 ... ·1 

245 

Summe Gesamt-

VB summe 

137 

15 115 

46 89 

102 122 

9 25 

1 

1 

5 15-

7 10 

3 5 

187 520 

Summe Gesamt-

VB summe 

2 8 

40 47 

22 26 

13 16 

15 17 

26 30 

96 100 

214 244 

Summe Gesamt-

VB summe 

4 

3 5 

3 9 
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S TEL L E N p' L A N 1 9 8 5 
Teil II. A, Planstellenverzeichnis 
1241 Bundesschullandheime und Schulsportveranstaltungen 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Oienstkl~sse .. Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (b) 5 5 2 2 - 7 ............. 

C [c) ............. 4 4 4 4 8 

P2 (p2) ............ 1 1 4 4 5 

P3 (p3) ........ - ... 5 5 16 16 21 

P4 (p4) •..•••..• \0._ 32 2 34 34 

Summe ... 15 15 58 2 60 75 

Personalreserve ... 1 
, 

/ Summe 1241 ... / 58
1 

1242 Sonstige Einrichtungen für Jugenderziehung 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse Vertrags-
und , Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Ent!. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (b) ............. 12 12 14 14 26 

C (c) ............. 1 1 1 

0 (d) ............. 1 1 5 5 6 

P4 (p4) . . . . . . . . . . . . 1 1 1 

Summe ... 13 13 21 21 34 

1 Summe 1242 .. ·1 

1243 Bundesstaatliehe Einrichtungen der Erwachsenenbildung 

Allgem. Verwaltung Beamte der Ve rwendu ngsg' ruppe / Oiens t klasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0 Pl P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Ent!. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ........ - .... 16 16 16 

B (b) ............. 4 4 10 1 11 15 

C (c) ..... - ...... , 4 4 15 1 16 20 

0 (d) ............. 3 3 6 2 8 11 

P2 (p2) ......... ,_. 2 2 2 

P3 (p3) , 
2 2 2 .... -..... ,. 

P4 (p4) .... - ....... 1 1 6 1 7 8 

P5 !p5) ............ 4 4 4 
-

Summe ... 28 28 41 9 50 78 
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Teil 11. A 
1.243 (Fortsetzung) 

Lehrer(V~rtr. Lehrer) 
Dir. Dir. 

Dir. (Univ. (8ds-
Verw. (Entl. )Gruppe Inst. ) Konv. ) 

L1 (IL/11) .... - ... 

Summe ... 

1260 Schulaufsichtsbehörden , 

S TEL L E N P L A N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

Leiter 

übrige 
Dir. Abt. Fach- Erz. 
Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

11 

11 

I Summe' 1243 .. ·1 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C D P1 . P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ......... -.-. 9 58 

B (b) ............. 1 285 

C (c) ••••••••••• 0. 145 

D (d) ............. 68 
. 

E (e) .............. 13 

P2 (p2) ••• _ ••• 0' •• • 2 

P3 (p3) : 1 ............ 

P4 (p4) ' ............ 5 

P5 (p5) ........ - ... 

Summe ... 9 1 577 

Personal reserve ... 5 2 1 

Leiter 
Lehrer(Vertr. Lehrer) 

Dir. Dir. übrige 
Dir. (Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. 

Verw. (Entl. IGruppe Inst. ) Konv. I Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

L1 (IL/ll) ........ 59 

L2 ( IL/12) ........ 20 

Summe ... 79 

Beamte des Schulaufsichtsdienstes 

Verwendungsgruppe (Amtstitel) 

S1 (Landesschulinspektor) ................................ , ................. 

S2 (Bezirks(Berufs)schulinspektor) .. ,- ......................... -...... - .... 

Summe ... 

I Summe 1260 .. ·1 

247 

Vertrags-
Summe lehrer Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

11 11 

11 11 

91 50
1 

89
1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

67 9 9 76 

286 134 2 136 422 

145 74 
, 

5 79 224 

68 15~ 13 171 239 

13 7 
, 711 . 20 

2 1 1 3 

1 3 3 4 

5 7 1 8 13 

9 9 18 18 

587 393 39 432 1.019 

Vertrags-
Summe lehrer Summe Gesamt-

Beamte VB A VBB VB summe 

59 59 

20 20 

79 79 

Gesamt-, 
Beamte summe 

73 73 

151 151 

224 224 

4321 '1.322·1 
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Teil 11. A 
S TEL L E N P L A N 198 5 

Planstellenverzeichnis 
1261 Schulpsychologie - Bildungsberatung 

Allgem. Verwaltung Beamte der VerwendungsgruppejOienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 126 * 

B (b) ............. 5 

C (cl ............. 3 
I 

0 (d) ....... " .. -,. 

E (e) ............. 

Summe ... 134 

Personalreserve ... 8 

Isumme 1261 ... 1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe 

Beamte VB A VB B VB 

126 4 4 

5 8 8 

3 9 8 17 

4 12 16 

1 1 

134 26 20 46 

Auf Rechnung freier Planstellen der Beamten der Verwendungsgruppe A können bis zu 50 Lehrer ernannt werden. 

1270 Allgemeinbildende Höhere Schulen 

Allgem. Verwaltung Beamte der VerwendungsgruppejOienstklasse Vertrags-
und , 

Summe bedienstete Summe 
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (b) ............. 1 1 

C (c) -............ 13 73 137 34 171 

0 (d) . . . . . . . . . . . . . 117 117 110 36 146 

E (e) .. - .......... 7 7 10 10 

P2 (p~l ............ 2 2 3 3 

P3 (p3) . . . . . . . . . . . . 5 5 

P4 (p4) ............ 102 102 376 17 393 

P5 (p5) ............ 13 13 169 266 435 

(IjRI ....... 93 93 

Summe ... 314 314 811 446 1.257 

Personalreserve ... 8 -

Gesamt-

summe 

130 

13 

20 

16 

1 

180 

Gesamt-
, 

summe 

1 

244 

263 

17 

5 

5 

495 

448 

93 

1.571 
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Teil II. A 
1270 (Fortsetzung) 

Lehrer(Vertr. lehrer) 
Dir. 

Dir. (Univ. 
Verw. (Entl. I Gruppe Inst. I 

L1 (Il/111 ........ 310 

L2 ( Il/12) .... " ... 

L3 ( IL/13) · . . . . . . . 

(Ill/l1) -, ..... 

( IlL/12) ....... 

( IlL/13) ....... 

Summe ... 310 

Dir. 
(Bds-
Konv. ) 

, 

S TEL L E N P LA N 1 98'5 
Planstellenverzeichnis 

Leiter 

übrige 
Dir. Abt. Fach- Erz. 
Stv. Vorst. Vorst. Leiter lehrer 

2 10.116 

320 

10 

2 10.446 

249 

Vertrags-
Summe lehrer Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

10.428 340 809 1.149 11.577 

320 50 16 66 386 

10 5 5 15 

,_J) 6 6 

2 2 2 

1 1 1 

10.758 395 834 1.229 11.987 

Isumme 1270 ... 111.0721 1.2061 1.2801 2.486113.5581 

1271 Höhere Internatsschulen des Bundes 

Allgem: Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe . bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. Igruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (bI ............. 6 6 - 1 1 7 

c (cl . . . . . . . . . . . . . 8 8 12 1 13 21 

D (dl ............. 3 3 9 9 12 

E (e) ............. 5 5 5 

P2 (p2) . . . . . . . . . . . . .14 14 15 15 29 

P3 (p3) . . . . . . . . . . . . 9 9 11 11 20 

P4 (p4) ............ 9 9 56 1 57 66 

P5 (p5) ............ 7 7 24 24 31 

(I/R) ....... 4 4 4 

Summe ... 61 61 128 6 134 195 

Personal reserve ... 1 

Leiter Vertrags-
lehrer(Vertr. lehrer) Summe lehrer Summe Gesamt-

Dir. Dir. - übrige 
Dir. (Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. Beamte VB A VB B VB summe 

Verw. (Entl . .l Gruppe Inst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter lehrer 

L 1 (Il/11) 4 3 
, 

4 149 160 56 14 70 230 · . . . . . . . 

L2 ( Il/12) · . . . . . . . 13 13 17 5 22 35 

(Ill/11) ....... 1 1 1 

Summe ... 4 3 4 162 173 73 20 93 266 

1 Summe 1271... 1 26
1 

2271. 461 1 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)76 von 536

www.parlament.gv.at



.250 

S·T E L L E N P L A N 1 9 8 5 
Teil II.A Planstellenverzeichnis 
1274 Bds.-Blindenerz.lnst. und Bds.Inst. für Gehörlosenbildung 

Allgern. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) .. - .......... 1 1 .1 

B (b) .. - .......... 3 3 1 1 4 

C (c) ............. 5 5 10 10 15 

D (d) ............. 1 1 8 8 9 

P2 (p2) ., .......... 5 5 5 5 10 

P3 (p3) ............ 4 4 4 

P4 (p4) ." ......... 7 7 21 21 28 

P5 (p5) ,- - ......... 2 2 13 2 15 17 
"-

(I/R) ....... 2 2 2 

Summe ... 27 27 58 5 63 90 

Leiter Vertrags-
Lehrer(Vertr. Lehrer) Summe lehrer Summe Gesamt-

Dir. Dir. übrige 
Dir. (Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. Beamte VB A VB B VB summe 

Verw. (Entl. )Gruppe Inst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

L1 (IL/l1) ........ 2 2 25 29 3 1 4 33 

L2 IIL/I2) ........ 57 57 25 2 27 84 

L3 (IL/13) ........ 2 2 1 1 2·' 4 

(IIL/l1) ....... 1 1 1 

Summe ... 2 , 
2 84 88 29 5 34 122 

/ Summe 1274 ... / 

1276 Konvikte und Schülerheime (Allgemeinbildende) 

Allgern. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 'P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (b) .............. 2 2 1 1 3 

C (c) ....... - ..... 2 2 19 2 21 23 

D (d) ••••••••••• 0_ 8 8 8 

E (e) \ 1 1 1 .. , ........ ,. 

P2 (p2) .......... " 2 2 3 3 5 

P3 (p3) ............ 6 6 6 

P4 (p4) .... ··'1'··· 7 7 33 1 34 41 

P5 (p5) .......... " 43 4 47 47 

Summe ... 13 13 114 7 121 134 
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I 

Teil II. A 
1276 (Fortsetzung) 

Lehrer(Vertr. Lehrer} 
Dir. Dir. 

Dir. (Univ. (Bds-
Verw. (Entl. }Gruppe Inst. ) Konv. ) 

L1 (IL/ll) ........ 12 

L2 (IL/l2) ........ 

Summe ... 12 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Leiter 

übrige 
Dir. Abt. Fach- Erz. 
Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

5 

13 

18 

1 Summe 1276... 1 

1280 Technische und gewerbliche Lehranstalten 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerk!. Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (al ............. 7 

B (b) ............. 45 

C (cl .............. 55 

D (d) ............. 72 

E (e) .......... , .. 22 

P1 (pl) . . . . . . . . . . . . 5 

P2 (p2) .... ··0 ....• 32 

P3 (p3) ............ 14 

P4 (p4) ............ 34 

P5 (p5) . . . . . . . . . . . . 3 

(I/R) ....... 

Summe ... 289 

Personalreserve ... 4 1 2 

Leiter 
Lehrer(Vertr. Lehrer) 

Dir. Dir. übrige 
Dir. (Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. 

Verw. (Entl. ) Gruppe Inst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

L1 (IL/ll) ........ 55 143 2.546 

L2 (IL/I2) ........ 2 822 

(IIL/ll I ....... 

( IIL/121 ....... 

Summe ... 55 145 3.368 

Vertrags-
Summe lehrer 

Beamte VB A VB B 

17 15 3 

13 35 5 

30 50 8 

Vertrags-
Summe bedienstete 

Beamte VB A . VB B 

7 3 1 

45 201 3 

55 88 9 

12 108 10 

22 

5 2 

32 46 

14 28 

34 130 2 

3 140 92 

23 

289 746 140 

Vertrags-
Summe lehrer 

8eamte VB A VB B 

2.744 331 81 

824 3 1 

1 

1 

3.568 334 84 

.1 Summ~ 1280 .. ·1 3. 8571 1. 080 1 

251 

Summe Gesamt-

VB summe 

18 35 

40 53 

58 88 

1791 

Summe Gesamt-

VB summe 

4 11 

204 249 

97 152 

118 190 

22 

2 7 

46 78 

28 42 

132 166 

232 235 

23 23 

886 1.175 

Summe Gesamt-

VB summe 

412 3. 156 

4 828 

1 1 

1 1 

418 3.986 
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S TEL L E N P L A N 1 ~ 8 5 
Teil II.A Planstellenverzeichnis 
1281 Sozialakad., LAf. Fremdenverkehrs-, Frauen- u. Sozialberufe 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C D PI P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. }gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (b) ......... , ,., 12 12 4 2 '6 18 

C (c) .......... ,_. 19 19 55 33 88 107 

D (d) . . ; . . . . . . . . . . 19 19 56 3 59 78 

E {e} . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 

P2 (p2) · . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 2 

P3 (p3) ............ 6 6 6 

P4 (p4) · . . . . . . . . . . . 12 12 42 2 44 56 

P5 (p5) · . . . . . . . . . . . 9 9 75 57 132 141 

(I/R) ....... 13 13 13 

Summe ... 72 72 240 110 350 422 

Personalreserve .. , 1 1 

Leiter Vertrags-
Lehrer{Vertr. Lehrer) Summe lehrer Summe Gesamt-

Dir. Dir. übrige 
Dir. (Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. Beamte VB A VB B VB summe 

Verw. (Entl. ) Gruppe Inst. ) Konv. } Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

LPA (IL/lpa) ....... 4 22 26 26 

Ll (IL/l1) ........ 107 6 2.123 2.236 353 53 406 2.642 

L2 (IL/12) ..... -.' 52 72 685 809 4 1 5 814 

(IIL/lll ....... 1 1 1 

(IIL/12) . . . . . . . 1 1 1 

Summe ... 163 78 2.830 3.071 357 56 413 3.484 

1 Summe 1281 .. ·1 3. 143 1 763) 3.9061 
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Teil II. A 
S T f L L E N P L A N 198 5 

Planstellen verzeichnis 
1282 Handelsakademien und Handelsschulen 

Allgern. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl. Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (b) ............. 

C (c) ............. 30 

D (d) ............. 29 

E (e) ............. 

P2 (p2) ............ 

P3 (p3l ............ 1 

P4 (p4) · . . . . . . . . . . . 9 

P5 (p5) · . . . . . . . . . . . 13 

(I/R) """. 

Summe ... 82 

Leiter 
Lehrer(Vertr. Lehrer) 

Dir. Dir. übrige 
Dir. (Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. 

Verw. (Entl. ) Gruppe Inst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

L1 (IL/l1 ) ........ 120 2.512 

L2 (IL/l2) ........ 207 

(IIL/l1l ....... 

( IIL/l2) ....... 

Summe ... 120 2.719 

Summe 

Beamte 

30 

29 

1 

9 

13 

82 

Summe 

Beamte 

2.632 

207 

2.839 

1 Summe 1282 .. ·1 2. 921 1 

1286 Konvikte. Internate und Schülerheime (Berufsbildende) 

Allgern. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und Summe 
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (b) ............. 6 6 

C (cl . . . . . . . . . . . . . 3 3 

D (d) ............. 1 - 1 

P2 (p2) ............ 2 2 

P3 (p3) · . . . . . . . . . . . 1 1 

P4 (p4) ............ 6 6 

P5 (p5) · . . . . . . . . . . . 3 3 

Summe ... 22 22 

253 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

52 52 52 

42 22 64 94 

56 11 67 96 

2 2 2 

1 1 1 

1 1 2 

52 3 55 64 

48 105 153 166 

25 25 25 

254 166 420 502 

Vertrags-
lehrer Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

231 79 310 2. 942 

5 34 39 246 

1 1 1 

1 1 1 

236 115 351 3. 190 

7711 3. 692 1 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

10 10 16 

9 2 11 14 

1 

2 2 4 

3 3 4 

15 3 18 24 

24 3 27 30 

63 8 71 93 
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254 

Teil II. A 
1286 (Fortsetzungl 

Lehrer (Vertr. Lehrerl 

Dir. 
Verw. (Entl. I Gruppe 

L1 (IL/l1) . . . . . . . . 

Summe ... 

1290 Pädagogische Akademien 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. Igruppe ' IX 

B (b) ............. 

C (cl ............. 

D (d) ............. 

E (e) .. - ......... , 

P2 (p2) ............ 

P3 (p31 ............ 

P4 (p41 ••••••• 0 ••• • 

P5 (p5) ,- ...... , ... 

(I/R) ....... 

Summe ... 

Personalrese rve ... 

Lehrer(Vertr. Lehrerl 

Dir. 
Verw. (Entl. )Gruppe 

LPA (IL/lpal ....... 19 
/ 

L 1 (IL/11) ........ 

(IIL/lpa) ...... 

(IIl/l1) ...... , 

Summe .. , 19 

Dir. Dir. 
(Univ. (Bds-
Inst. I Konv. I 

3 

3 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Leiter 

ubrige 
Dir. Abt. Fach- Erz. 
Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

19 
. 

19 

Isumme 1286 ... I 

Beamte der VerwendungS9!uppe/Dienstklasse 
. 

B C D P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

23 

10 

8 

1 

2 

44 

3 

Leiter 

Dir. Dir. übrige 
(Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. 
Inst. I Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

15 288 

23 .495 

38 783 

Isumme 1290 ... I 

Vertrags-
Summe lehrer Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB . summe 

22 22 

22 22 

81 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

23 5 3 8 31 

10 22 22 32 

8 29 2 31 39 

1 1 1 

1 1 

2 2 2 

2 16 16 1B 

16 12 28 28 

11 11 11 

44 91 28 119 163 

Vertrags-
Summe lehrer Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

322 2 2 324 

518 6 10 16 534 

1 1 1 

1 1 1 

840 6 14 20 860 
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S TEL L E N P L A N 1 985 
TeilII.A Planstellenverzeichnis 
1291 BA für Arbeitslehrerinnen, Kindergärtnerinnen und Erzieher . 

Allgern. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (EntL )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (b) ....... - ..... 1 1 1 

C (c) ............. 4 4 4 10 14 18 

D (d) ....... ' ..... 6 6 12 12 18 

P2 (p2) ............ 1 1 1 

P4 (p4) . . . . . . . . . . . . 5 5 24 8 32 37 

P5 (p5) ............ 9 14 23 23 

(I/R) ... , ... 7 7 7 

Summe ... 17 17 49 39 88 105 

Leiter Vertrags-
Lehrer(Vertr. Lehrer) Summe lehrer Summe Gesamt-

Dir. Dir. übrige 
Dir. (Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. Beamte VB A VB B VB summe 

Verw. (Entl. )Gruppe Inst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

L1 (IL/ll) ........ 37 26 176 239 9 16 25 264 

L2 ( IL/12) ........ 1 250 251 55 11 66 317 

L3 (IL/13) •••... o. 6 6 6 6 12 

(IIL/l1) ....... 1 1 1 

Summe ... 38 26 432 496 70 28 98 594 

1 Summe 1291 .. ·1 

1292 Berufspädagogische Akademien 

Allgern. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0 Pl P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (EntL )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (b) . . . . . . . . . . . . . 5 5 4 4 9 

C (c) . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 1 5 9 

D (d) ............. 1 1 3 3 4 

P3 (p3) ••••••••••• 0" 1 1 1 

P4.(p4) ............ 1 1 3 1 4 5 

P5 (p5) ............ 2 1 3 3 

- Summe ... 12 12 16 3 19 31 
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Teil II. A 
1292 (Fortsetzung) 

Lehrer(Vertr. Lehrer) 
Oir. Oir. 

Oir. (Univ. (Bds-
Verw. (Entl. )Gruppe Inst. ) Konv. ) 

LPA (I Lflpa) ....... 4 

L1 (ILfl1 ) ......... 

Summe ... 4 

1293 Bundesanstalten für Leibeserziehung 

S TEL L E N P L A N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

Leiter 

übrige 
Oir. Abt. Fach- Erz. 
Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer. 

12 46 

32 

12 78. 

1 Summe 1292 .. ·1 

Allgern. Verwaltung Beamte der VerwendungsgruppefOienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 1 

B (b) ............. 2 

C (c) ............. 3 

0 (d) ............. 6 

P2 (p2) . . . . . . . . . . . . 2 

. P3 (p3) ............ 2 

P4 (p4) ............ 4 

P5 (p5) ............ 

(IfR) ...... ". 

Summe ... 20 , 

Leiter 
Lehrer(Vertr. Lehrer) 

Oir. Oir. übrige 
Oir. (Univ. (Bds- Oir. Abt. Fach- Erz. 

Verw. (Entl. ) Gruppe Inst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

L1 (ILfl1 ) ........ 4 10 7 

L2 (ILfl2) . . . . . . . . 1 

(IILfl1) ....... 

Summe ... 4 10 8 

Isumme 1293 ... 1 

Vertrags-
Summe lehrer Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

62 62 

32 32 

94 94 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

1 1 

2 3 3 5 

- 3 12 1 13 16 

6 6 6 12 

2 2 2 4 

2 3 3 5 

4 4 4 8. 
". 

6 6 6 

2 2 2 

20 36 3 39 59 

Vertrags-
Summe lehrer Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

21 2 2 23 

1 1 

1 1 1 

22 3 3 25 
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Teil II. A 
1294 Pädagogische Institute 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. )gruppe IX 

B (b) ............. 

C (c) ............. 

D (d) ............. 

P4 (p4) ............ 

Summe ... 

I 

Lehrer(Vertr. Lehrer) 

Dir. 
Verw. (Entl. )Gruppe 

LPA (IL/lpa) ....... 20 

L1 (IL/11 ) . . . . . . . . 

Summe .... 20 

S TEL L E N P LA N 1985' 
Planstellenverzeichnis 

Beamte.der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C D P1 . P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

3 

5 

-

8 

Leiter 

Dir. Dir. übrige 
(Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. 
Inst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

28 28 

1 57 

29 85 

Isumme 1294 .. ·1 

Gesamtsumme 12 ... 

257 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte" VB A VB B VB summe 

·3 5 5 8 

5 9 4 13 18 

11 2 13 13 

9 9 9 

8 34 6 40 48 

Vertrags-
Summe lehrer Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

76 76 

58 1 1 59 

134 1 1 135 
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Teil II. A 
13 Kunst 
1320 Hofmusikkapelle 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. )gruppe 

B (b) ............ , 

D (d) ............. 

(I/R) ....... 

Summe ... 

A 

IX 

S TEL L E N P L A N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C D P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

1 

1 

1 Summe 1320 .. ·1 

1350 Bundesstaatliehe Hauptstelle für Lichtbild und Bildungsfilm 

Allgem. Verwaltun9 Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl. Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 7 

B (b) ............. 7 

C (c) ............. 3 

D (d) ............. 

P2 (p2) ............ 

Summe ... 17 

Leiter 
Lehrer(Vertr. Lehrer) 

Dir. Dir. übrige 
Dir. (Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. 

Verw. (Ent!. )Gruppe Inst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

L1 (IL/l1) .... , ... 1 

Summe ... 1 

1 Summe 1350···1 

Gesamtsumme 13 ... 1 

Gesamtsumme 12+ 13 ... 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

1 1 1 2 

1 1 1 

6 6 6 

1 1 7 8 9 

" 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

7 1 1 8 

7 4 4 11 

3 14 14 17 

3 3 3 

1 1 1 

17 23 23 40 

Vertrags-
Summe lehrer Summe Gesamt~ 

Beamte VB A VB B VB summe 

1 1 

1 . 1 

18
1 

23
1 

23
1 41 1 

19
1 

24
1 71 31

1 501 

2" 
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, 

Teil II. A 
14 Wissenschaft und Forschung 
1400 Zentralleitung 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerk!. Verwendung A 

Verw. IEnt!. )gruppe IX 

A (a) ... ,", ........ 2 

B (b) ............. 

C (c) .. , ........ ,. 

Summe ... 2 

Personalreserve ... 

1420 Universitäten 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C D Pl P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

15 60 

8 48 

1 8 

15 8 1 116 

15 4 

Jsumme .1400 ... I 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Verw. (Ent!. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 9 570 

B (b) ••••••• , •• '0. 6 457 

C (c) ..... , ....... 312 

D (d) ............. 138 

E (e) ............. 41 

Pl (pl) ••• 0 •••••••• 40 

P2 (p2) ............ 49 

P3 (p3) ............ 36 

P4 (p4) ............ 43 

P5 (p5) ............ \ 8 

(UlK) ...... 

Summe ... 9 6 1.694 

Personalreserve ... 19 18 8 2 

Lehrer (Vertr. Lehrer) 
L~iter 

Dir. Dir. übrige 
Dir. (Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. 

Verw. (Entl. IGruppe Inst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

L1 (IL/l1) ........ 12 120 

L2 (IL/l2) " ....... 50 

L3 (IL/l3) '" ..... 2 

Summe ... 12 172 

3 Stellenplan 1985 

259 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

77 77 

,56 2 2 58 

9 9 

142 2 2 144 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

579 93 93 672 

463 1.048 127 1.175 1.638 

312 994 112 1.106 1.418 

138 644 77 721 859. 

41 74 3 77 118 

40 21 21 61 

49 69 69 118 

36 97 1 98 134 

43 170 4 174 217 

8 88 8 96 104 

26 6 32 32 

1.709 3.324 338 3;662 5.371 

Vertrags-
Summe lehrer Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

132 20 45 65 191 

50 7 7 57 

2 2 

184 27 45 72 256 
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Teil ILA 
1420 (Fortsetzung) 

Hochschullehrer 

Verwendungsgruppe (Amtstitel) 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Ordentlicher Universitätsprofessor ....................... , ................. 

Außerordentlicher Universitätsprofessor .................................... 

Universitätsassistent (Vertragsassistent) ....... - .......................... 

Summe ... 

Vertrags-
a&sistenten 

Beamte VB A VB B 

1.134 

560 

4.247 330 80 

5.941 330 80 

Isumme 1420· .. 1 7.8341 3. 681 1 

1421 Universitäten (zweckgebundene Gebarung) 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete 
handwerkl.Verwendung A B C /.0 P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 1 1 

B (b) ............. 15 9 

C (c) ............. 5 1 

0 (d) ............. 1 1 

E (e) ............. 1 

P1 (p1) . . . . . . . . . . . . 2 

P2 (p2) ............ 1 

P3 (p3) ............ 5 

P4 (p4) ............ 1 

P5 (p5) ............ 1 1 

Summe ... 33 13 

Vertrags-
Hochschullehrer I assistenten . 

- Beamte VB A VB B 
Verwendungsgruppe (Amtstitel) 

/ 

Universitätsassistent (Vertragsassistent) •••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• 10 12 

Summe ... 10 12 

Isumme 1421. .. 1 43
1 

Summe Gesamt-

VB summe 

1.134 

560 

410 4.657 

410 6.351 

-
Summe Gesamt-

VB summe 

2 2 
.' 

24 24 

6 6 

2 2 

1 1 

2 2 

1 1 

5 5 

1 1 

2 2 

46 46 

Summe Gesamt-

VB summe 

22 22 

22 22 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 87 von 536

www.parlament.gv.at



Teil II. A 
1423 Bibliotheken 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. )gruppe IX 

A (a) ............. 

B (b) ............. 

C (c) ............. 

D . (d) .............. 
. P1 (p1 ) ............ 

P2 (p2) . , .......... 

P4 (p4) .••.•..•.• o. 

P5 (p5) ....•..... o. 

Summe ... 

Personalreserve ... 

S TEL L E N P L A N 1 9 B 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C D P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

8 196 

3 292 

111 

44 

5 

8 3 648 

14 7 6 4 

Isumme 1423 ... 1 

Summe 

Beamte 

204 * 

295 * 
111 

44 

5 

659 

Von den VB A(a) sind 3 Planstellen für die Zeit des vorüDergehenden Bedarfes vorgesehen. 
Von den VB A(b) sind 5 Planstellen für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. 

1424 Wissenschaftliche Anstalten 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und Summe 
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte 
Verw. (Ent!. )gruppe IX VIII VII V IV IV· IV Beamte 

A (a) ............. 2 125 127 

. B (b) ............. , 45 45 

C (c) ............. 34 34 

D (d) ............. 16 16 

P2 (p2) ............ 1 1 

P3 (p3) ............ 2 2 

P4 (p4) ....... , .... 1 1 

P5 (p5) ............ 1 1 

Summe ... 2 225 227 

Personal reserve ... 3 3 1 

Isumme 1424 ... 1 

261 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

18 4 22 226 

66 14 80 375 

57 3 60 171 

127 7 134 178 

1 1 1 

1 1 1 

2 2 7 

B 2 10 10 

280 30 310 969 

/ 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

19 19 146 

19 1 20 65 

30 1 31 65 

27 21 43 

1 1 2 

4 4 6 

5 5 6 
, 

4 4 5 

109 2 111 338 

338
1 
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S TEL L E N P L A N 1 985 
Teil II.A Planstellenverzeichnis 
1425 Wissenschaftliche Anstalten (zweckgebundene Gebarun'~Jl 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B r: D P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 1 1 1 

B (b) ......... , ... 1 1 1 

Summe ... 2 2 2 

Isumme 1425 ... 1 

1430 Kunsthochschulen 
~ 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-' 
und Summe . bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B r: D Pl P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (EntL )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 14 14 2 2 16 

B (b) ... , ......... 27 27 27 2 29 56 

r: (c) ,- ........... 20 20 46 3 49 69 

D (d) ............. 20 20 40 2 42 62 

E (e) ............. 24 24 . 55 55 79 

P1 (pl ) ............. 3 3 4 4 7 

P2 (p2) _ ••• 0 ••••••• 1 1 5 5 6 

P3 (p3) ......... ,-. 6 6 8 1 9 15 

P4 (p4) .2 2 
, 

1 1 3 ............ 

P5 (p5) ........ , ... 4 4 16 2 18 22 

Summe ... 121 121 204 10 214 335 

Personalreserve ... 1 2 1 1 

Leiter Vertrags-
Lehrer(Vertr.Lehrer) Summe lehrer Summe Gesamt-

Dir. Dir. übrige 
. - Dir. (Univ. (Bds- Dir . Abt. Fach- Erz. Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )Gruppe Inst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

L1 (IL/11 ) , 
78 78 78 ........ 

L2 (IL/l2) ........ 2 2 2 

(IL/R (K)) 58 58 58 

(IIL/R (K)) 8 8 8 

Summe ... 80 80 58 8 66 146 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 89 von 536

www.parlament.gv.at



Teil II. A 
1430 (Fortsetzung) 

Hochschullehrer 

Verwendungsgruppe (Amtstitel) 

S TEL L E N P L AN 1 98 5 
Planstellenverzeichnis 

Ordentlicher Hochschulprofessor ............................................. 

Außerordentlicher Hochschulprofessor ....................................... 

Hochschulassistent •••••••••••••••••• 0 •••••• '" ••••• ,_ •••••••••••••• , ••••••• 

Summe ... 

I Summe 1430 .. ·1 
1440 IIuseen 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A 8 C 0 Pl P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 9 109 

B (b) . , ........... 1 36 , 

C (c) ............. 52 

0 (d) .............. 48 

E (e) ............. 44 

Pl (pl ) ............ 2 

P2 (p2) ............ 10 

P3 (p3) ...... , ..... 9 

P4 (p4) ............ 5 

P5 (p5) ............ 1 

Summe ... 9 1 316 
'. 

Personalreserve ... 3 5 3 1 

Isumme 1440 ... 1 

263 

Vertrags-
assistenten Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

312 312 

64 64 

104 104 

480 480 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

118 21 6 27 145 

37 33 6 39 76 

52 51 2 53 105 

48 136 4 140 188 

44 120 20 140 184 

2 2 

10 7 7 17 

9 7 7 16 

5 22 1 23 28 

1 31 31 32 

326 428 39 467 793 
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Teil 11. A 
1450 Bundesdenkmalamt 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. Igruppe IX 

A (al ........... " 

B (bI . -, .......... 

C (cl ............. 

D (dl .... - ........ 

E (eI ............. 

P2 (p21 ............ 

P3 (p31 ............ 

P5 (p51 ............ 

Summe ... 

Personalreserve ... 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C D P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

2 56 

15 

11 

8 

2 

1 

3 

2 96 

7 2 1 1 

Isumme 1450 ... I 

Vertrags-
Summe bedienstete 

Beamte VB A VB B 

58 14 

15 12 

11 13 

8 7 

2 3 

1 1 

3 

1 

98 51 

98
1 

Gesamtsumme 14 ... I 9. 967 1 4. 858 1 

Summe Gesamt-

VB summe 

3 17 75 

1 13 28 

1 ·14 25 

2 9 17 

3 5 

1 2 

3 

1 2 2 

8 59 157 
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Teil II.A 
15 Soziales 
1500 Zentralleitung 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. Igruppe 

A (a) ............. 

B (b) ............. 

C (c) ............. 

0 (dl ............. 

E (eI ............. 

P3 (p3) ............ 

P4 (p4) ...... , ..... 

Summe ... 

Personal reserve ... 

1550 Landesarbeitsämter 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. )gruppe 

A (a) ........... o. 

B (bI ............. 

C (c) ............. 

0 (d) ............. 

E (e) ., ............ 

P2 (p2) .•....•••. o. 

P3 (p3) ............ 

P4 (p41 ............ 

P5 (p5) •• 0 ••• , ••••• 

Summe ... 

Personalreserve ... 

IX 

3 

3 

2 

IX 

A 

S TEL L E N P L A N 1 98 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C 0 Pl P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

40 98 

4 116 

1 34 

11 

3 

3 

40 4 1 265 

16 37 2 

Isumme 1500 ... I 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

A B C 0 Pl P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

9 159 

51 948 

803 

183 

4 

8 

37 

1 

1 

9 51 2.144 

11 48 44 5 

Summe 

Beamte 

141 

120 

35 

11 

3 

3 

313 

Summe 

Beamte 

168 

999 

803 

183 

4 

8 

37 

1 

1 

2.204 

Isumme 1550 ... 1 2. 204 1 

265 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

21 1 22 163 

15 15 135 

34 34 69 

51 6 57 68 

3 3 6 

2 2 5 

1 1 1 

127 7 134 447 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

24 1 25 193 

347 3 350 1.349 

165 6 171 974 

238 28 . 266 449 

12 12 16 

8 

7 7 44 

4 1 5 6 

30 87 117 118 

827 126 953 3. 157 
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Teil 11. A 
1570 Landesinvalidenämter 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. I gruppe 'IX 

A (al ........ , .. ,. 

B (bI .; ....... ,", .. 

C (cl . , .......... , 

D (dl ............. 

E (eI ............. 

P3 (p31 ..... , ...... 

P4 (p41 ............ 

P5 (p51 ............ 

Summe ... 

Personal reserve ... 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendung~gruppe/Dienstklasse 

B C D P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

3 45 

1 375 

130 

48 

6 

2 

3 1 606 

4 48 16 2 

Isumme 1570 ... I 

1572 Bundesstaatl. Prothesenwerkstätten (betriebsähnl. Einricht. I 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. Igruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (bI ............ , 1 

c (cl ............. 1 

D (dl ............. 1 

P5 (p51 ............ 

(II/KI ..... , 

Summe ... 3 

Personal reserve ... 1 

I Summe 1572 .. ·1 
1590 Einigungsä~ter. Schlichtungsstellen. Heimarbeitskommissionen 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Verw. (Entl. Igruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (bI ............. 1 

c (cl .. , .......... 1 

D (dl ............. 1 

Summe .. , 3 

Isumme 1590 ... I 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB SUmme 

48 19 14 33 81 

376 26 26 402 

130 38 2 40 170 

48 66 4 70 11B 

6 11 11 17 

2 2 2 4 

4 4 4 

8 6 14 14 

610 174 26 200 810 

810
1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

1 , 1 

1 2 2 3 

1 17 17 18 

1 1 1 

10 10 10 

3 30 -30 33 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

1 5 5 6 

1 1 

1 1 

3 5 5 8 

51 81 
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Teil ILA 
. 1592 Arbeitsinspektion 

Allgem. 
und 

Verwaltung 

handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. )gruppe IX 

A (a) ............. 

B (b) ............. 

C (-c) ............. 

0 (d) ...... - ...... 

E (e) ............. 

P3 (p3) .......... '-' 
P5 (p5) ......... , ... 

Summe ... 

Personalreserve ... 

'STELLENPLAN 1985 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

A B C 0 P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

9 79 

92 

43 

19 

1 

12 

9 246 

11 29 14 1 

Isumme 1592···1 

Gesamtsumme 15. ..1 

267 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

'. 

88 29 3 32 120 

92 34 34 126 

43 22 22 65 

19 14 7 21 40 

1 1 

12 4 4 16 

2 7 9 9 

255 105 17 122 377 

. 255 1 105
1 

17
1 

. 1221 3771 

3. 388 1. 1. 2681 176
1 1.4441 4. 832 1 
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268 

Teil II.A 
17 Gesundheit und Umweltschutz 
1700 Zentralleitung 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Allgem. Verwaltung 8eamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerk!. Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 1 23 70 

B (b) ............. 2 44 

C (c) ............. 13 

D (d) ............. 3 

E (e) ............. 2 

P3 (p3) ............ 1 

Summe ... 1 23 2 133 

Personalreserve ... 1 7 12 1 

1 Summe 1700 .. ·1 

1790 Lebensmitteluntersuchungsanstalten 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerk!. Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 4 49 

B (b) ............. 41 

C. (c) ............. 16 

D (d) ............. 6 

E (e) ..... , ....... 1 

P3 (p3) ............ 1 

P4 (p4) ........ , ... 

Summe ... 4 114 

Personalreserve ... 1 1 2 

Isumme 1790 ... 1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

94 37 2 39 133 

46 18 18 64 

13 15 15 28 

3 35 1 36 39 

2 2 

1 2 2 3 

159 107 3 110 269 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

53 16 1 17 70 

41 14 2 16 57 

16 7 1 8 24 

6 8 8 14 

1 1 

1 1 

16 16 16 

118 61 4 65 183 

65
1 
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S T'E L L E N P LA N 1 985 
TeilII.A Planstellenverzeichnis 
1792 Bakteriologisch-serologische u. sonst. Untersuchungsanst, 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags- . , 

und Summe bedienstete Summ.e Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ••• '" _ •••• 0. 8 58 66 37 2 39 105 

B (b) ........ , .... 49 49 45 5 50 99 

C (cl ............. 11 11 18 18 29 

0 (d) ••••••••••• 0. 9 9 52 3 55 64 

E (e) ........... _, 1 1 1 

P1 (p1) ............ 1 1 1 1 2 

P3 (p3) .. - .. - ...... 1 ' 1 18 18 19 

P4 (p4) ', .... - ...... 30 2 32 32 

P5 (p5) .......... _, 1 1 1 

Summe ... 8 129 137 203 12 215 352 

Personal reserve, , . 9 2 1 

I Sum~e 1792 .. , I 137\ 

1794 Bundeshebammenlehranstalten 

Allgem: Verwaltung Beamte der Verwendungs9ruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B . VB summe 
'Verw. (Ent!. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

C (c) .. - .......... 2 2 2 

Summe ... 2 2 2 

Personal reserve, , . 1 

I Summe 1794 ... \ 
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270 

Teil H. A 
S TEL L E N P L A N 1 9 8 '5 

Planstellenverzeichnis 
1795 Veterinärmedizinische Anstalten 

Allgem. 
und 

Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerkl.Verwendung A B C D PI P2 übrige 
, 

Verw. (Ent!. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) .0 '0 ••••••••• 2 29 

B (b) .0.0 ••••••• 0. 22 

C (c) ............. 10 

D (d) ., ••• 0 ••••• o. 12 

PI (pI) .0· ...•..... 4 

P2 (p2) '0' ••••••• 0. 4 

P3 (p3) ~ ........... 7 

P4 (p4) ............ 2 

Summe ... 2 90 

Personalreserve ... 5 1 
\ 

1 Summe 1795 .. ·1 

1796 Veterinärmedizinischer Grenzbeschaudienst 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C D PI P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII vII V IV IV IV Beamte 

A (al ............. 3 

Summe ... 3 

Isumme 1796 ... 1 

Gesamtsumme 17 ... 1 

.' 

Vertrags- , 
Summe bedienstete Summe Gesamt-

t 

Beamte VB A VBB VB summe 

31 6 6 37 

22 15 15 37 

10 3~ 32 42 

12 46 46 58 

4 2 2 6 

4 2 2 6 

7 20 20 27 

2 21 21 23 

92 144 144 236 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

3' 24 6 30 3:'; 

3 24 6 30 33 

61 

5111 
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Teil II.A 
18 Familienangelegenheiten 
1800 Zentralleitung 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. Igruppe IX 

A (al · .......... ,. 
B ibl · ............ 
C (cl ............. 

D (dl ••••••••••• 0. 

E (ei ............. 

P3 (p31 ............ 

A 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Ifeamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C D P1 P2 übri!le 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

4 19 

3 22 

6 

8 

1 

1 

Vertrags~ 

Summe bedienstete Summe 

Beamte VB A VB B VB 

23 

25 1 1 

6 3 3 

8 5 5 

1 3 3 

1 

Summe ... 4 3 57 64 12 '., 12 

Personalreserve ... 2 2 / 

I Summe 1800 .. ·1 
1841 Jugendförderung 

Aligem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe 
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B 
Verw. (Entl. Igruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (al · ............ * 6 6 

B (bi .... '" .... ,. * 2 2 

Summe ... 8 8 

I Summe 1841 .. ·1 

. Gesamtsumme 18 ... 1 

Auf Rechnung freier Planstellen der übrigen Beamten der Verwendungsgruppe A können Lehrer ernannt werden. 
Auf Rechnung freier Planstellen der übrigen Beamten der Verwendungsgruppe B können Lehrer ernannt werden. 

VB 

271 

Gesamt-

summe 

23 

26 

9 

13 

4 

1 

76 

Gesamt-

summe 

6 

2 

8 

81 
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S TEL L E N P L A N 1 985 
Teil II.A Planstellenverzeichnis 
20 Äußeres 

'2000 Zentralleitung und Vertretungsb~örden (2010) 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. rgruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (al ....... , ..... 5 59 266 330 13 13 343 

B (bI ............. 5 172 177 32 1 33 210 

C (c) ............. 1 28 29 96 1 97 126 

D (d) ............. 28 28 332 8 340 368 

E (eI ... -, ........ 20 20 36 1 37 57 

P3 (p31 '" ......... 10 10 16 16 26 

P5 (p51 ............ 6 6 12 12 

(I/RI ....... 80 6 86 86 

(II/RI ...... 55 26 81 81 

Summe ... 5 59 ~ 1 524 594 666 49 715 1.309 

Personalreserve ... 98 50 3 1 

"I Summe 2000 .. ·1 
2020 Diplomatische Akademie 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ..... -, ...... 2 2 2 

B (bI ••••••• 0 •••• , 1 1 1 
.. 

c (cl -, ........... 1 1 1 

D (dl ............. 1 1 1 1 2 

E (eI •••••• o •••••• 1 1 1 1 2 
.-

P2 (p21 
, 

-, .......... 1 1 1 

P3 (p31 ••••• _, ••• 0' 1 1 1 
-- -. 

P4 (p41 ............ 7 1 8 8 

P5 (p51 ............ 3 1 4 4 

Summe ... 1 5 6 14 2 16 22 
-Personalreserve ... 2 
-

I Summ~ 2020 .. ·1 61 
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Teil II. A 
2030 Österreichisqhe Kulturinstitute 

S TEL L E N P L A N 1 9 B 5 
Planstellenverzeichnis 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 . P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ••••••• ' •••• o' 17 

B (b) •••••• , •••• 0- 8 

C (c) ............. 1 

0 (d) ............. 1 

E (e) ...... " ..... 1 

PS (pS) ............ 

(I/R) ••••• 0. 

(IlIR) 

Summe ... 28 
~ ... 

Personalreserve ... 8 2 
. ~ 

Isumme 2030 ... 1 

Gesamtsumme 20. . .1 

273 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

17 6 6 23 

8 4 4 12 

1 4 4 S 

1 10 1 11 12 

1 1 

1 1 1 

8 1 9 9 

8 8 8 

28 41 2 43 71 
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Teil II. A 
30 Justiz 
3000 Zentralleitung 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. )gruppe 

A (a) .. , ......... , 

B (b) · ............ 

C (cl ............. 

0 (d) · . . . . . . . . ~ ... 
E (e) 0 •••••••••••• 

P3 (p31 . ,., , ....... 

PS (pSI ..... , ...... 

Summe ... 

Personalreserve ... 

IX 

S TEL L E N P L A N 1 9 B 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Oieristklasse 

A B C 0 P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

3 * 30 * 33 

5 21 

2 26 

4 11 

\ 
2 

2 

3 30 5 2 4 95 

2 8 5 4 

[summe 3000 ... [ 

Vertrags-
Summe . bedienstete Summe 

Beamte VB A VB B - VB 

66 

26 

28 9' 9 

15 22 22 

2 1 1 

2 6 6 

2 2 

139 40 40 

Von den übrigen Beamten der Verwendungsgruppe A ist 1 Planstelle für den vorübergehenden Bedarf vorgesehen. 

Gesamt-

summe 

66 

26 

37 

37 

3 

8 

2 

179 

Von den Beamten der Verwendungsgruppe A können 6 Planstellen der Dienstklasse VIII mit Generalanwälten (für Sektlo-n IV 
und Sektionsleiter) und die Planstellefl der. übrigen Beamten mit Staatsanwälten besetzt werden. 

3010 Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedien;;tete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0 Pt P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (bI · ..... , ... , " t 6 7 7 

c (cl ...... , ...... 4 4 5 5 9 

0 (dl ............. 7 7 11 11 18 

E (eI ........... ,. 2 2 2 

P3 (p31 ............. 2 2 t 1 3 

Summe ... 1 21 22 17 17 39 

Personalreserve ... 1 1 

Richter und Richteramtsanwärter Gesamt-

Beamte summe 
Planstelle (Amtstitell 

Präsident des Obersten Gerichtshofes ........................................ 1 1 

Vizepräsident des Obersten Gerichtshofes .................................... 2 2 

Senatspräsident des Obersten Gerichtshofes .................................. 11 11 

Hofrat des Obersten Gerichtshofes ........................................... * 38 38 

Summe .. , 52 52 

Von den Hofräten des Obersten Gerichtshofes ist 1 Planstelle für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. 

3' 
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Teil ILA 
3010 (Fortsetzung) 

Staatsanwälte 

Planstelle (Amtstitel) 

S TEL L E N P L A N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

Generalprokurator ......................................................... . 

Erster Generalanwalt ............ : ......................................... . 

Generalanwalt .............................................................. . 

Summe. " 

I Summe 3010 .. ·1 ' 
3020 Justizbehörden in den Ländern 

Allgem. 
und 

Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstk~asse 

handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Verw, (Entl. ) gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ... - ......... 1 
, 

B (b) ............. 78 956 

C (c) ............. 80 1.243 

0 (dl . . . . . . . . . . . . . 100 755 

E fe) ............. 54 

Pl (pli .... - ....... 1 

P2 (p2) ........ ' .... 3 

P3 (p31 .. - ......... 44 

P4 (p4) .. '" - ...... 11 

P5 (p51 .. - ......... 20 

Summe .. , 78 80 100 3.088 

Personal reserve ... 62 12 

Beamte 

3 

10 

14 

881 

Vertrags-
Summe bedienstete 

Beamte VB A VB B 

1 5 

1.034 145 

1.323 558 14 

855 838 109 

54* 32 

1 

3 

44 10 

11 12 4 

20 143 159 

3.346 1.743 286 

Von den VB A(e) sind 7 Planstellen für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. 

4 Stellenplan 1985 

275 

Gesamt-

summe 

3 

10 

14 

1051 

Summe Gesamt-

VB summe 

5 6 

145 1.179 

572 1.895 

947 1.802 

32 86 

1 

'3 

10 54 

16 27 

302 322 

2.029 5.375 
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276 

Teil 11. A 
3020 (Fortsetzung) 

Richter'und Richteramtsanwärter 

Planstelle (Amtstitel) 

S TEL L E N P L A N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

Präsident des Oberlandesgerichtes .......................................... . 

Vizepräsident des Oberlandesgerichtes ................. , .................... . 

Senatspräsident des Oberlandesgerichtes .................................... . 

Richter des Oberlandesgerichtes ........................................... , . 

Präsident des Gerichtshofes I. Instanz ...................................... . 

Vizepräsident des Gerichtshofes I. Instanz ..... , ............................ . 

Beamte 

4 

4 

53 

94 

20 

32 

Übrige Richter ......................................................... , .... * 1.261 

Richteramtsanwärter .............................................. , .......... * 153 

Summe... 1.621 

Von den übrigen Richtern sind 
7 Planstellen für das Evidenzbüro des Obersten Gerichtshofes und 

20 Planstellen zur Verwendung als Richter gern. §77(3) und (4) RDG vorgesehen und es können 
18 Planstellen zur Verwendung in der Zentralleitung herangezogen werden. 

Von den Richteramtsanwärtern sind 25 Planstellen für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. 

Staatsanwälte 

Beamte 
Planstelle (Amtstitel) 

Oberstaatsanwalt... . . . .. . . ... . . . . ... . . . .. . . .... . . .. . . ... . .. .. . ... . . ... . . .. . 4 

Erster Oberstaatsanwaltstellvertreter ........ ..... ... ...................... 4 

Oberstaatsanwaltstellvertreter ................................... '. . . . . . . . .. * 10 

Leitender Staatsanwalt .......................... ,.......................... 17 

Staatsanwalt * 181 

Summe... 216 

Isumme 3020 ... 1 5. 183 1 ~1. 743 1 286
1 

2. 029 1 

Von den Oberstaatsanwaltstellvertretern ist 1 Planstelle für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. 
Von den Staatsanwälten können 

13 Planstellen für eine Verwendung in der Zentralleitung herangezogen werden und ist 
1 Planstelle zur Vertretung gern. Pkt.2(5) des Allgemeinen Teiles vorgesehen. 

Gesamt-

summe 

4 

4 

53 

94 

20 

32 

1.261 

153 

1. 621 

Gesamt-

Summe 

4 

4 

10 

17 

181 

216 

7. 212 1 
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Teil II. A 
3030 Justizanstalten 

Allgem. 
und 

Verwaltung 

handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. )gruppe 

A (a) ............. 

B (b) ............. 

C (c) ............. 

D (d) ............. 

Pl (pl ) ....• _ .... o. 

P2 (p2) ............ 

P3 (p3) .. , ......... 

P4 (p4) ............ 

P5 (p5) ., .......... 

Summe ... 

Personalreserve ... 

Lehrer(Vertr. Lehrer) 

Verw. (Ent!. )Gruppe 

L2 (IL/l2) '" ..... 
L3 (IL/13) ....... -

(IIL/12) ....... 

Summe ... 

Wachebeamte 
(Justizwachdienst) 

Verwendungsgruppe 

W1 ................. 

W2 ................. 

W3 ................. 

Summe ... 

Personalreserve ... 

IX 

Dir.. 

2 

2 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

.Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

A 8 C D P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

1 67 

69 

16 

8 

6 

3 

1 169 

6 6 3 

Leiter 

Dir. Dir. übrige 
(Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. 
Inst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

15 

15 

Wachebeamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse(-stufe) 

Wl W2 übrige 
Wache-

VIII VII VI V(3) IV(3) (2) (1) beamte 

5 21 54 

30 21 396 1.043 1.118 

390 

5 21 30 21 396 1.043 1. 562 

7 2 12 1 

Summe 

Beamte 

68 

69 

16 

8 

6 

3 

170 

Summe 

Beamte 

17 

17 

Summe 

Beamte 

80 

2.608 

390 

3.078 

Isumme 3030 ... 1 3. 265 1 

277 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

19 11 30 98 

35 2 37 106 

20 20 36 

34 1 35 43 

2 2 8 

4 4 4 

10 10 13 

3 3 3 

1 1 1 

128 14 142 312 

Vertrags-
lehrer Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

~ 

17 

1 1 1 

3 3 3 

1 3 4 21 

Gesamt-

summe 

80 

2.608 

390 

3.078 
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Teil II. A 
3050 Bewährungshilfe 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (EntL Igruppe IX 

A (al ............. 

B (bI ............ . 

C (cl ............. 

0 (dl " .......... . ',. 

Summe ... 

Personalreserve ... 

S TEL L E N P L A N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse ' 

B C D Pl P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

1 15 

3 170 

1 3 185 

1 1 \ 

1 Summe 3050 ... \ 

Gesamtsumme 30 ... 1 

Vertrags-
Summe bedienstete " Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B, VB summe 

16 16 

173 31 2 33 206 

2 2 2 

2 2 2 

189 35 2 37 226 

189\ 35
1 2\ 

8. 864 1 1. 964 1 305 1 2.2691 11. 1331 
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Teil 11. A 
40 Militärische Angelegenheiten 
4000 Zentralleitung 

S TEL L E N P L A N '1 9 8 5 
Planstellenverzeichnis 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und Summe 
handwerkL Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 1 25 72 98 

B (b) ............. 20 245 265 

C (c) ............. 1 161 162 

0 (d) ............. 3 86 89 

E (e) ............. 12 12 

P2 (p2) ............ 2 2 

P3 (p3) ............ 21 21 

P4 (p4) • 0"0 ••••••••• 2 2 

P5 (p5) ............ 10 10 

Summe ... 1 25 20 1 3 611 661 

Personalreserve ... 8 20 6 

Isumme 4000 ... I 

4010 Militärpersonen und Heeresverwaltung 

AÜgem. Verwaltung Beamte der_Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und Summe 
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 3 68 71 

B (b) ........ , .... 11 756 767 

C (c) ............. 195 9.289 * 9.484 * 
0 (d) ............. 14 3.521 * 3.535 * 
E (e) ............. 15 * 15 * 
P1 (p1 ) ............ 100 450 * 550 * 
P2 (p2) ............ 40 921 * 961 * 

P3 (p3) ............ 840* 840 * 

Vertrags-
bedienstete 

VB A VB B 

2 

3 

21 

290 11 

'5 

26 

347 11 

Vertrags-
bedienstete 

VB A VB B 

45 15 

84 

123 

260 36 

19 

90 

215 

347 

P4 (p4) 184 * 184 * ' 102 . ............ 

P5 (p5) ............ 61 * 61 * 92 26 

(I/R) ....... 43 

Summe .. ; 3 11 195 14 100 40 16. 105 16.468 1.377 120 

Personal reserve ... 1 32 7 24 

279 

Summe Gesamt-

VB summe 

2 100 

3 268 

21 183 

301 390 

5 17 

2 

21 

2 

26 36 

358 1.019 

Summe Gesamt-

VB summe 

60 131 

84 851 

123 9.607 

296 3.831 

19 34 

90 640 

215 1. 176 

347 1. 187 

102 286 

118 179 

43 43 

1. 497 17.965 

Von den Beamten und VB A, ausgenommen Beamte der Verwendungsgruppen A und B bzw. VB Ader Entlohnungsgruppen a und b, 
können 11.080 Planstellen mit Bediensteten in Ausübung einer UD-Funktion gem. §11 Wehrgesetz besetzt oder von zvS 
gebunden werden. 
Von den Beamten der Verwendungsgruppe C können 210 Planstellen für eine Verwendung in der Zentralleitung herangezogen 
werden. ' . 
Von den Beamten der Verwendungsgruppe 0 können 2 Planstellen für eine Verwendung in der Zentralleitung herangezogen 
werden. . 
Von den VB A(c) kann 1 Planstelle für eine Verwendung in der Zentralleitung herangezogen werden. 
Von den VB A(d) können 2 Planstellen für eine Verwendung in der Zentralleitung herangezogen werden. 
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Teil ILA 
4010 (Fortsetzung) 

Lehrer(Vertr. Lehrer) 

Verw. (Entl. ) Gruppe 

L2 (IL/l2) ........ 

Summe ... 

Berufsoffiziere 
und 
zeitverpfl. Soldaten 

Verwendungsgruppe 

H1 .. " ............ 

H2 ................ 

H3 ................ 

H4 ................ 

Summe ... 

Personalreserve ... 

Dir. Dir. 
Dir. (Univ. (Bds-

Inst. ) Konv. ) 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Leiter 

übrige 
Dir. Abt. Fach- Erz. 
Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

44 

44 

Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe/Dienstkl. 

H1 H2 übrige zvS 
Berufs 

IX VIII VII VIII VII VI Offiz. 
\ 

4 59 155 229 

198 411 2.259 

1. 559 

10 

4 59 155 198 411 2.488 1.569 , 

1 29 33 11 146 78 

Vertrags-
Summe lehrer 

Beamte VB A VB B 

44 

44 

Summe 

Beamte 

* 447 

* 2.868 

* 1.559 

10 

4.884 

1 Summe 4010 .. ·1 21. 3961 1 .. 3771 

Von den Berufsoffizieren der Verwendungsgruppe H1 können 
158 Planstellen für eine Verwendung in der Zentralleitung herangezogen und 

7 Planstellen für Bedienstete nach anderen Rechtsvorschriften gebunden werden. 

Summe Gesamt-

VB summe 

44 
\ 

44 

Gesamt-

summe 

447 

2.868 

1.559 

10 

4.884 

Auf Rechnung von freien Planstellen der Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H1 können Beamte der Verwendungsgruppe A 
ernannt werden. 
Von den Berufsoffizieren der Verwendungsgruppe H2 können 

182 Planstellen für eine Verwendung in der Zentralleitung herangezogen und 
1 Planstelle für eine Verwendung im Heeresgeschichtlichen Museum herangezogen werden. 

Auf Rechnung von freien Planstellen der Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H2 können bis zu 50 Beamte der 
Verwendungsgruppe B ernannt werden. 
Von den zvS der Verwendungsgruppe H3 kann 1 Planstelle für eine Verwendung in der Zentralleitung herangezogen werden. 
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STEllENPLAN 1985 
Teil II. A PlanstellenverZeichnis 
4040 Heeresgeschichtl. Museum, Militärwissenschaftl. Institut 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl. Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. 19ruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (al ............. 13 13 13 

B (bI ..•......•. o. 11 11 11 

C (cl ............ - 4 4 4 

D (dl •.......... o. 8 8 12 12 20 

E (eI ............. 5 5 18 18 23 

P1 (p11 •••••••••• 0' 6 6 1 1 7 

P2 (p21 ............ 5 5 4 4 9 , 

P3 (p31 ............ 1 1 1 1 2 

P4 (p41 ............ ) 1 1 1 1 2 

P5 (p51 ............ 1 1 1 1 2 

Summe ... 55 55 38 38 93 

Personalreserve ... 2 1 1 1 

Isumme 4040 ... 1 551 

4050 Allentsteig (betriebsähnl. Einrichtung, zweckgeb. Gebarung) 

Allgem. Ver.waltung Beamte der Verwe,ndungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Sum.me bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. ) gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (al ...... , ...... 1 1 2 2 

C (c) ......... - .. - 1 1 1 

(I/K) ....... 24 24 24 

(II/K) ...... 45 13 58 58 

Summe .. '. 1 2 3 69 13 ,82 85 

1 Summe 4050 .. ·1 85
1 

Gesamtsumme 40 ... 1 22. 1151 ' 1. 831 1 1441 1.9751 24. 090 1 
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Teil Ü.A 
50 Finanzverwaltung 
5000 Zentralleitung 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. )gruppe 

A (a) .... , ........ 

B (b) ........... o. 

e (c) ............. 

D (d) ............. 

E (e) ............. 

PI (pI) ............ 

P2 (p2) •••• , ••••• 0. 

P3 (p3) ............ 

P4 (p4) .. , ......... 

P5 (p5) ... , , ....... 

Summe ... 

Personalreserve ... 

A 

IX 

6 

6 

1 

S TEL L E N P L A N 1 9 B 5 
Planste~lenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B e D P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

53 201 * 
, 

B 224 

1 122 

33 

32 

4 6 

5 

10 

10 

15 

53 ' 8 1 4 658 

49 79 12 6 

JSumme 5000 ... J 

Vertrags- ' 
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B. VB summe 

260 5 5 265 

232 30 30 262 

123 26 26 ·149 

33 113 6 119 152 

32 15 15 47 

10 10 

5 5 

10 10 

10 2 2 12 

15 36 36 . 51 

730 227 6 233 963 

Von den Beamten der Verwendungsgruppe A sind 6 Planstellen für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. 

5040 Finanzlandesdirektionen 

Allgem. Verwaltung B"eamte der Ver'flendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete. Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B e D PI P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB/ " summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 3 183 756 942 18 1 19 961 

B (b) ... , ......... 588 4.840 5.428 200 14 214 5.642 

e (c) ............. 250 4.461 4.711 633 30 663 5.374 

D (d) ........... ,. 48 500 548 776 21 797 1.345 

E (e) ............. 43 43 37 37 80 

PI (pI) ............ 5 11 16 1 1 17 

P2 (p2) ............ 1 28 29 1 1 30 -

P3 (p3) '" ......... 84 84 15 3 18 102 

P4 (p4) 
, 

89 89 43 4 47 136 ............ 

P5 (p5) - 75 75 .210 190 400 475 ............ 

(II/R) ...... , 23 23 23 

Summe ... 3 183 588 250 48 5 1 10.887 11.965 1.934 286 2.220 14.185 

Personalreserve ... 10 135 278 
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Teil 11. A 
5040 (Fortsetzung) 

Wachebeamte 
(Zollwachdienst) 

Verwendungsgruppe 

W1 ................. 

W2 ................. 

W3 ................. 

Summe ... 

Personalreserve ... 

--------

S TEL L E N P L A N 198 5 
·Planstellenverzeichnis 

Wachebeamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse(-stufe) 

W1 . W2 übrige 
Wache-

VIII VII VI V(3) IV(3) (2) (1) beamte 

10 15 15 

60 50 335 1.443 1.600 

566 

10 15 60 50 335 1.443 2.181 

11 5 16 32 645 

283 

Summe Gesamt-

Beamte . summe 

40 40 

3.488 3.488 

566 566 

4.094 4.094 

Isumme 5040 ... I 16.0591 1. 934 1 2861 2.2201 18. 279 1 

5050 Finanzprokuratur 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
hand~erkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw.(Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 1 13 32 46 1 1 47 

8 (b) ............. 1 2 3 3 

c (cl ............. 1 5 6 3 3 9 

0 (d) ............. 19 19 14 14 33 

E (e) ....... ' ..... 2 2 4 4 6 

P3 (p3) ..... ,- ..... 2 2 2 

P5 (p5) ............ 2 2 5 5 7 

Summe ... 1 13 1 1 64 80 27 27 107 

Isumme 5050 .. ·1 80
1 

5060 Hauptpunzierungs- und Probieramt 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe· bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. ) gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte , 

A (a) ............. 1 11 12 12 

B (b) ............. 1 8 9 9 

c (c) ...... ' .. ,., .. - 3 13 1,6 16 

0 (d) ............. 9 9 9 

E (e) ............. 1 1 1 

P5 (p5) ............ 2 2 2 

Summe ... 1 1 3 42 47 2 2 49 

Personalreserve ... 1 

Isumme 5060 ... I 
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Teil 11. A 
5070 Bundesrechenamt 

Allgern. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. )gruppe IX 

A (a) ............. 

B (b) ••••• • ••••• 0_ 

C (c) ............. 

D (d) - .... - ....... 

E (e) ........... ,. 

P3 (p3) ............ 

P4 (p4) ............ 

P5 (p5) ............ 

Summe ... 

Personalreserve ... 

S TEL L E N P L A N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C D P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

2 
~ 

5 

6 105 

1 39 

34 

15 

1 

3 

4 

2 6 1 206 

4 

1 Summe 5070 .. ·1 

5080 Österreichisches Postsparkassenamt 

Allgern. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 1 9 36 

B (b) ...... - ...... 28 256 

C (c) ............. 43 515 

D (d) ............. 58 

E (e) ............. 10 

P1 (p1 ) .... - ....... 2 6 

P2 (pt) ........... - 10 

P3 (p3) ............ 7 

P4 (p4) ............ 2 

P5 (p5) ............ 9 

Summe ... 1 9 28 43 2 .909 

Isumme 5080 ... 1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesalllt-

Beamte VB A VB B VB summe 

7 1 1 8 

111 141 141 252 

40 98 98 13B 

34 48 48 82 

15 2 2 17 

1 1 1 2 

3 9 9 12 

4 30 30 34 

215 330 330 545 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

46 ' 14 14 60 

284 17 17 301 

558 477 20 497 1.055 

58 63 85 148 206 

10 1 1 11 

8 8 

10 4 4 14 

7 7 7 14 

2 2 2 4 

9 11 11 20 

992 596 105 701 1.693 

7011 1. 693 1 
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Teil II. A . 
5090 Österreichische Salinen AG 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Allgem. 
und 

Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerkl.Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Verw. (Entl. 19ruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (al ............. 5 2 

B (bI ............. 2 6 

c (cl ............. 5 3 

D (dl ............. 1 

(II/Rl ...... 

Summe ... 5 2 5 12 

Personalreserve ... 2 5 2 

1 Summe 5090 .. ·1 

Gesamtsumme 50 ... 

285 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

7 7 

8 8 

8 8 

1 1 

11 11 11 

24 11 11 35 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)112 von 536

www.parlament.gv.at



286 

Teil ILA 
60 Land-- und Forstwirtschaft 
6000 Zentralleitung 

S TEL l E N P l A N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl. Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. 19ruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (al .......... ". 3 72 112 

B (bI ........... -. 17 129 

C (cl ..... -....... 3 40 

0 (dl ............. 4 33 

E (eI ............. 3 

P3 (p3l ............ 10 

Summe. " 3 72 17 3 4 327 

Personal reserve ... 2 21 

1 Summe 6000 .. ·1 

6040 Bundesanstalt für Agrarwirtschaft 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige. 

Verw. (Entl. 19ruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (al ............. 1 12 

B (bI ...... , ,-. ". 2 

c '(cl ............. 2 

0 (dl . - ..... ," ..... 

P3 (p31 ............ 1 

P4 (p41 ............ 2 

Summe ... 1 19 

Personalreserve ... 2 

·1 Summe 6040 .. ·1 
6042 Bundesanstalt für Bergbauernfragen 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. 19ruppe IX VIIi VII V IV IV IV Beamte 

A (al ............. 4 

B (bl ............. 1 

c (cl ............. 

0 (dl ", ......... ". 

Summe ... 5 

Summe 

Beamte 

187 

146 

43 

37 

3 

10 

426 

Summe 

Beamte 

13 

2 

2 

1 

2 

20 

Summe 

Beamte 

4 

1 

5 

1 Summe 6042 .. ·1 . 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

7 7 194 

23 23 169 

45 3 48 91 

38 - 2 40 77 

3 

4 4 14 

117 5 122 548 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

13 

2 

1 1 3 

5 5 5 
, 

1 1 2 

1 1 3 

8 8 28 

81 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

1 1 5 

1 

1 1 1 

1 1 1 

3 3 8 
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Teil 11. A 
S TEL L E N P L A N 198 5 

Planstellenverzeichnis 
6043 Bundesanstalt für Landtechnik 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 . übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 2 7 

B (b) ....... -..... 13 

C (c) ............. 5 

0 (d) ............. 

P1 (pl ) ............ 1 

P2 (p2) ............. 5 

P3 (p3) ............ 4 

P4 (p4) ............ 1 

(II/K) ...... 

Summe ... 2 36 

Personalreserve ... 1 

I Summe 6043 ... \ 

6050 Landwirtschaftliche Bundeslehranstalten 

Allgem. Verwaltung Be.amte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und. 
handwerkl.Verwendung A B C 0 Pl P2 übrige 

·Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 2 ,19 

B (b) ............. 23 

C (c) . . . . . . . . . . . . . 2 16 

D (d) . . . . . . . . . . . . . 9 

Pl (pl ) . . . . . . . . . . . . 2 

P2 (p2) ............ 37 

P3 (p3) ............ 20 

P4 (p4) ...•...... o. 8 

P5 (p5) ... , ........ 

(II/K) ...... 

Summe ... 2 2 134 

Personal reserve ... 1 

287 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

9 9 

. 13 13 

5 8 1 9 14 

6 6 6 

1 ·1 1 2 

5 2 2 7 

4 8 8 12 

1 2 2 3 

1 1 1 

38 27 2 29 67 

29\ 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

21 1 1 22 

23 13 13 36 

18 13 13 31 

9 10 10 19 

2 2 2 4 

37 12 12 49 

20 18 18 38 

8 ,35 35 43 

18 18 18 

40 22 62 62 

138 162 22 184 322 
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Teil II. A 
6050 (Fortsetzung I 

Lehrer(Vertr. Lehrerl 
Dir. 

~ Dir. (Univ. 
Verw. (Entl. IGruppe Inst. I 

LPA (IL/lpal ....... 1 

L1 ( IL/lll •.•••• o- II 

L2 (IL/121 ...... " 

L3 (IL/131 ........ 

(IIL/I11 .. , .... 

( IIL/121 ....... 

(IIL/13~ ....... 

Summe ... 12 

Dir. 
(Bds-
Konv. I 

S TEL L E N P ·L A N 1 9 8 5 
Planstellenverzeichnis 

Leiter 

übrige 
Dir. Abt. Fach- Erz. 
Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

3 

2 131 

101 

1 

2 236 

Isumme 6050 .. ·1 

6051 Bundesanstalten für pflanzliche Produktion 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Verw. (Entl. Igruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (al ............. 9 106 

B (bI ............. 3 103 

C (cl ........ - .... 6 54 

D (dl ............. 5 3 

Pl (plI ......... '.' 12 

P2 (p21 ............ 30 

P3 (p3) ............ 14 

P4 (p4) .......... " 2 

(II/KI ...... 

Summe .. , 9 3 6 5 324 

Personalreserve ... 4 3 1 4 3 

1 Summe 6051.. ·1 

Vertrags-
Summe lehrer Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

4 4 

144 30 30 174 

101 25 25 126 

1 1 1 2 

2 2 2 

1 1 1 

1 1 1 

250 56 4 60 310 

26
1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt- / 

Beamte VB A VB B VB summe 

115 12 12 127 

106 19 19 125 

60 110 110 170 

8 76 8 84 92 

12 4 4 16 

30 20 20 50 

14 32 32 46 

2 23 23 25 

12 46 58 58 

347 308 54 362 709 
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S TEL L E N P L A N 198 5 
Teil II.A Planstellenverzeichnis 
6052 Forstwirtschaftliehe Bundeslehranstalten 

Allgem. Verwaltung ,Beamte der VerwendungsgruppetDienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) .............. 1 1 1 

B (b) ............. 4 4 4 

C (c) ............. 3 3 5 5 8 

D (d) ............. 1 1 1 

PI (pI) ............ 1 1 1 

P2 (p2) ....... - .... 5 5 3 3 8 

P3 (p3) ............ 1 1 2 2 3 

P4 (p4) ............ 3 3 4 4 7 

(IItK) .. ",. 1 1 1 
". 

Summe ... 18 18 15 1 16 34 

Personalreserve ... 1 

( 

leiter Vertrags-
Lehrer(Vertr.Lehrer) Summe lehrer Summe Gesamt-

Dir. Dir. übrige 
Dir. (Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. Beamte VB A VB B VB summe 

Verw. (Entl. )Gruppe Inst. ) Konv.) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

LI (ILtll) . . . . . . . . 2 29 31 9 9 40 

L2 ( IL/12) ........ 11 11 8 8 19 

(UL/ll) ....... 2 2 2 

Summe ... 2 40 42 17 2 19 61 

Isumme 6052 ... I 
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Teil 11. A 
6053 Forstliche Bundesversuchsanstalt 

S TEL L E N P L A N 01 9 8 5 
Planstellenverieichnis 

Allgem. Verwaltung (Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Verw. (Ent!. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 3 67 

B (b) ............. 41 
"-

C (c) .. : .......... 4 13 

0 (d) ........... , . 8 

PI (pI) ........ " .. 1 

P2 (p2) ............ 7 

P3 (p3) ............ 3 

P4 (p4) ............ 

P5 (p5) ............ 

(II/K) ...... 

(II/R) •.•. o. 

Summe ... 3 4 140 

Personal reserve ... 7 1 2 

I Summe 6053. . . I 
6055 Bun'desanstalten für Milchwirtschaft 0 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C 0 PI P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ....... ; ..... 4 11 

B (b) ............. 5 

C (c) ............. 2 11 

0 (d) ............. 1 

PI (pI) ............ 

P2 (p2) i ............ 
> 

P3 (p3) . . . . . . . . . . . . 

P4 (p4) ............ 

(II/K) ...... 

Summe ... 2 2 2B 

Personalreserve ... 2 

/ 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB·B VB summe 

~ 70 5 5 75 

41 19 19 60 

17 16 16 33 

8 24 2 26 34 

1 1 

7 2 2 9 

3 7 7 10 

5 5 5 

2 2 2 

12 20 32 32 

5 5 5 

147 97 22 119 266 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

13 13 

5 9 9 14 

13 26 26 39 

1 5 5 6 

7 7 7 

12 12 12 

15 15 15 

6 6 6 

1 1 1 

32 BO 1 BI 113 

4' 
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Teil II. A 
6055 (Fortsetzung) 

Lehrer(Vertr.Lehrer) 
Dir. Dir. 

Dir. (Univ. (Bds-
Verw. (Entl. ) Gruppe Inst.') Konv. ) 

11 (I Ljl1 ) .. - ..... 

L2 (IL/l2) -, ...... 

(IIL/l2) ....... 

Summe ... 

6057 Bundesanstalten für Tierzucht 

S TEL L E.N P LA N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

Leiter 

übrige 
Dir. Abt. Fach- Erz. 
Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

1 

1 

Isumme 6055 ... I 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Verw. (Ent!. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 12 

B (b) . , ........... 1 5 

C (c) ............. 1 4 

D (d) ... - ......... 1 4 

P1 (pl ) ............ 6 

P2 (p2) ............ 23 

P3 (p3) . . . . . . . . . . . . 3 

P4 (p4) ............ 1 

(II/K) ...... 

Summe ... 1 1 1 58 

Personalreserve ... 2 2 

I Summe 6057 .. ·1 

5 Stellenplan 1985 

291 

Vertrags-
Summe lehrer Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

7 7 7 

1 1 1 2 

1 1 1 

1 8 1 9 10 

881 90
1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VQ- summe 

12 1 1 13 

6 2 2 8 

5 7 7 12 

5 2 2 7 

6 6 

23 2 2 25 

3 3 3 6 

1 2 2 3 

22 1 23 23 

61 41 1 42 103 
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S TEL L E N P L A N 1 98,5 
Teil II.A Planstellenverzeichnis 
6058 Wasserwirtschaftliehe Bundesanstalten 

Allgern. Verwaltung Beamte der Verwendungsg,ruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. Igruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 2 23 25 3 3 28 

B (bI - ......... , .. 1 16 17 9 1 10 27 

C (c) ............. 1 13 14 11 2 13 27 

D (dl ............. 1 2 3 2 2 5 

P2 (p2i ............ 5 5 2 2 7 

P3 (p3) ••• 0 •••••••• 1 1 1 1 2 

P4 (p41 -, .......... 4 4 4 

(II/K) ...... 2 2 2 

Summe ... 2 1 1 1 60 65 32 5 37 102 
'( 

Personalreserve ... 1 2 

1 Summe 6058 .. ·1 65
1 51 

6060 Landwirtsch. und milchwirtsch. Bundeslehranstalten (Internatel 

Allgem. Verwaltung Beamte der VerwendungsgruppelDienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Ent!. Igruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

P2 (p21 ........ , ". 2 2 6 6, 8 

P3 (p3) ............ 4 4 23 23 27 

P4 (p41 _0 •••••••••• 43 43 43 

P5 (p5) . -.......... 15 15 15 

(II/K) ...... 1 1 1 

Summe, .. 6 6 87 1 88 94 

I Summe 6060 .. ·1 881 
6062 Forstw. Bundeslehranstalten u. forstl. Ausbildungsstätten (Internatel 

Allgern. Verwaltung Beamte 'der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A- B C D P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Ent!. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

P3 (p31 . . . . . . . . ~ . . . 7 7 7 
\ 

P4 (p41 .. ". -.... -, 15 15 15 

P5 (p5) ............ 2 2 2 

(II/KI ...... 3 3 3 

Summe ... - 24 3 27 27 

I Summe 6062 .. , I 
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Teil 11. A 
6072 Forstliche Ausbildungsstätten 

S TEL L E N P L A N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B' C D Pl P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe ~X VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ........ , .... 1 

B (b) ............. 1 

C (c) ....... ', .... 2 

D (d) ...... '" .... 1 

Pl (pl ) ............ 1 

P2 (p2) · ........... 3 

P3 (p3) ............ / 3 

P4 (p4) · ...... , .... 

Summe ... 12 

Leiter 
Lehrer(Vertr. Lehrer) 

Dir. Dir. übrige 
Dir. (Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. 

Verw. (Entl. )Gruppe Inst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

L1 (IL/ll) ........ 2 2 

L2 (IL/12) ........ 14 

Summe ... 2 16 

1 Summe 607.2 .. ·1 

6080 Wildbach- und Lawinenverbauungsdienst 

Allgem. 
und 

Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerkl.Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ......... , .... 13 84 

B (b) ............. 3 50 

C (c) ............. 9 33 

, D (d) ............. 3 10 

P2 (p2) · ........... 

P3 (p3) ............ 1 

P4 (p4) ....... , .... 

P5 (p5) ............ 

(II/K) ...... 

Summe ... 13 3 9 3 178 

Personalreserve ... 4 1 

Isumme 6080 ... 1 

293 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

1 1 1 2 

1 4 4 I 5 

2 3 3 5 

1 1 

1 1 

3 3 

3 2 2 5 

2 2 2 

12 12 12 24 

Vertrags-
Summe lehrer Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

\ 

4 4 

14 14 

18 18 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

97 8 8 105 

53 27 27 80 

42 54 2 56 98 

13 15 15 28 

2 2 2 

1 3 3 4 

1 1 1 

4" 1 5 5 

1. 512 1.512 1.512 

206 114 1. 515 1. 629 1.835 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)120 von 536

www.parlament.gv.at



294 

Teil II. A 
6091 Weinaufsicht 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. 'gruppe IX 

B (b' ............. 

0 (d' ............ , 

Summe ... 

Personalreserve ... 

6093 Bundesgärten 

Aligem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. 'gruppe IX 

A (a' ........... " 

B (b' ........... " 

C (c) ........... " 

0 (d' ............. 

P1 (p1) .......... " 

P2 (p2) ... - ........ 

P3 (p3) ......... , " 

P4. (p4' .......... ,-

P5 (p5) , ......... " 

(II/K, ...... 

Summe ... 

Personal reserve ... 

A 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse 

B C 0 P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

2 15 

1 

2 16 

2 

1 Summe 6091 .. ·1· 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

A B C 0 P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

1 

1 9 

4 23 

\ 
1 

29 

12 

17 
- 7 

1 1 4 98 

6 2 

1 Summe 6093 .. ·1 

Vertrags" 
Summe Summe bedienstete Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

17 17 

1 1 

18 18 

1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

1 1 

10 10 

27 1 1 28 

1 5 , 5 6 

29 10 10 39 

12 23 23 35 

17 43 43 60 

7 75 75 82 

14 14 14 

3 8 11 11 

104 174 8 182 286 
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Teil II. A 
6094 Spanische Reitschule 

Allgern. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. )gruppe IX 

B (b) . . . . . . . . . . . . . 

C (c) ............. 

0 (d) ............. 

Pl (p1 ) ............ 

P3 (p3) •• 0 •••• , •••• 

P4 (p4) ............ 

(II/K) ...... 

Summe ... 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte Her Verwendungsgruppe/Oienstklasse 

B C 0 Pl P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

1 4 

2 16 

2 

1 2 22 

1 Summe 6094 ... ·1 

6095 Landwirtschaftliche Bundesversuchswirtschaften 

Allgern. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse 
und 
handwerkLVerwendung A B C D Pl P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 3 4 

B (b) . . . . . . . . . . . . . 1 13 

C (c) " ............ 1 4 

D (d) ............. 1 6 

P1 (p1) ........ : ... 

(II/K) ...... 

Summe ... 3 1 1 1 27 

Personal reserve ... 1 

Isumme 6095 ... 1 

6096 Forstwirtschaftliehe Bundeslehr- und Versuchsforste 

Allgern. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (b) ....... , ..... 2 

C (c) ... , ......... 1 

D (d) ............. 1 

P3 (p3) ............ 1 

(II/K) ...... 

Summe ... 5 

1 Summe 6096 .. ·1 

295 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

5 2 2 7 

18 2 2 20 

2 2 

1 1 1 

8 8 8 

19 19 19 

1 1 1 

25 33 33 58 

58
1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

7 1 1 8 

14 3 3 17 

5 9 1 10 15 

7 1 1 8 

2 2 2 

134 52 186 186 

33 150 53 203 236 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB fB VB summe 

2 2 2 4 

1 1 

1 1 

1 2 2 3 

18 9 27 27 

5 22 9 31 36 
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Teil II. A 
6097 Bundesgestüt Piber 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. )gruppe IX 

A (a) ............ , 

B (b) ............. 

C (c) •••••• 0 •••• o. 

P1 (p1 ) •.....•... o. 

P2 (p2) ............ 

P3 (p3) ............ 

(II/K) ...... 

Summe ... 

Personalreserve ... 

S TEL L E N P L A N 1 9 B 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse 

B C "0 P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

1 1 

1 

5 

5 

11 

10 

1 33 

1 2 1 

Isumme 6097 .. ·1 

6099 Bauhöfe (betriebsähnl. Einrichtungen. zweckgeb. Gebarung) 

Allgem. Verwaltung 
und 

Beamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse 

handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

(II/K) .. " ... 

Summe ... 

1 Summe 6099 .. ·1 

Gesamtsumme 60 ... 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

2 2 

1 1 

5 2 1 3 8 

5 5 

11 11 

10 10 

31 8 39 39 

34 33 9 42 76 

91 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

158 158 158 

158 158 158 
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Teil II. A 
. 63 Handel, Gewerbe, Indust rie 

6300 Zentralleitung 

ST E L L E N P L A N 1 9 8 5 
Planstellenverzeichnis 

Allgern. 
und 

Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerkl.Verwendung A B C 0 PI P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) .... : ........ 3 41 134 

B (b)· ............. 9 92 

C (c) •....•..... o. 5 59 

0 (d) .. ,', ......... 3 41 

E (e) • ••••• 0 •••••• 14 

Pl (p1 ) ............ 1 

P2 (p2) ............ '1 

P3 (p3) ............ 13 

P4 (p4) ..... -, ..... 4 

P5 (p5) ••••••• 0 •••• 3 

Summe ... 3 41 9 5 3 362 

Personalreserve ... 32 26 4 

I Summe 6300 .. ·1 
6320 Österreichisches Patentamt 

All~em. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV - IV IV Beamte 

A (a) · ............ 1 20 116 

B (b) ............. 1 16 
-

C (c) o •••• ,., ••••• 41 

0 (d) ............. 20 

E (e.) · ............ 7 

P3 (p3) ............ 1 

P4 (p4) ............ 

P5-(p5) ............ 

Summe ... 1 20 1 201 

Personal reserve ... 36 4 3 

I Summe 6320 .. ·1 

297 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

178 7 7 185 

101 20 20 121 

64 59 59 123 

44 104 5 109 153 

14 2 2 16 

1 1 

1 1 

13 13 

4 4 

3 1 1 4 

423 192 6 198 621 

Vertrags-
Summe bedienstete· Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB .summe 

137 6 6 143 

17 2 2 19 

41 4 4 45 

20 11 1 12 32 

7 2 2 9 

1 3 3 4 

2 2 2 

8 8 8 

223 38 1 39 262 
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Teil 11. A 
6330 Bergbehörden 

Allgem. Verwaltung 
und 

'handwerkl.Verwendung A 

Verw, (Entl. Igruppe IX 

A (al .. , .......... 

B (bI . , .. , .. , ... " 

C (cl ............. 

0 (dl ., ........... 

P3 (p31 , ....... ' ... 

P5 "p51 .... , ..... " 

Summe ... 

Personalreserve ... 

S TEL L E N P L A N 1 985 
. Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C 0 P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

2 17 

2 

11 

4 

1 

2 35 

5 1 '1 

I~umme 6330 ... 1 

Gesamtsumme 63 ... 1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

19 4 4 23 , 

2 2 

11 1 1 12 

4 6 1 7 11 

1 2 2 3 

2 2 2 

37 13 3 16 53 

9.36 1 
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Teil 11. A 
.64 Bauten und Technik 
6400 Zentralleitung 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. Igruppe 

A (al ............. 

B (bi •••••••• 0 •• o. 

C (cl ............. 

D (dl ............. 

E (ei ............. 

Summe ... 

Personalreserve ... 

A 

IX 

2 

2 

6401 Bundesmobilienverwaltung 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C D P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

46 135 

5 87 

23 

27 

46 5 272 

23 35 3 1 

Isumme 6400 ... 1 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerk!. Verwendung A I B C D P1 P2 übrige 

Verw. (Ent!. Igruppe IX VIII VII V IV .IV IV Beamte 

B (bi ............. 1 4 

c (cl ........... ,", 5 

D (dl ............. 2 

E (e) ............. , 

Pl (pl I ..... , ...... 1 5 

P2 (p21 ............ 10 

P3 (p31 ............ 1 , 

P5 (p51 . . . . . . . . . . . . . 1 

Summe ... 1 1 28 

Personalreserve ... 1 

1 Summe 6401 .. ·1 . 

299 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

183 15 15 198 

92 18 18 110 

23 29 . 1 30 53: 

27 78 78 105 

5 5 5 

325 145 1 146 471 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

5 5 

5 1 1 6 

2 3 3 5 

1 1 1 

6 2 2 8 

10 6 6 16 

1 \ 1 

1 1 1 2 

30 14 14 44 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)126 von 536

www.parlament.gv.at



300 

S TEL L E N P L A N 198 5 
TeiIII.A Planstellenverzeichnis 
6402 Bundesvers. - und Forschungsanst. Arsenal (betr. ähnl. Einr.) 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und Summe 
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 4 48 52 

B (b) ............. 5 46 51 * 
C (c) ............. 2 31 33 * 
0 (d) ............. 3 3 

P1 .(p1 ) . , .......... 3 10 13 

P2 (p2) ............ 12 12 

P3 (p3) ............ 7 7 

P4 (p4) ............ 5 5 

Summe ... 4 5 2 3 162 176 

Personal reserve ... 2 2 

1 Summe 6402 .. ·1 

Von den VB Alb) ist 1 Planstelle für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. 
Von den VB A(c) ist 1 Planstelle für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. 

6403 Beschußämter 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und Summe 
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (bI ............. 1 1 2 

C (c) ........... " / 1 8 9 

P5 (p51 ............ 

Summe ... 1 1 9 11 

1 Summe 6403 .. ·1 

6405 Kurheime (betriebsähnliche Einrichtungen) 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und Summe 
handwerkl.yerwendun9. A B C D P1 P2 übrige 

Beamte 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

B (bI ............. 2 2 

P3 (p3) ••••••• 0 •••• 

P4 (p4) ...... , ... " 3 3 

P5 (p5) ............ 

Summe ... 5 5 

Isumme 6405 ... 1 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VBB VB summe 

5 2 7 59 

16 3 19 70 

25 25 58 

4 4 7 

13 

12 

7 

1 1 6 

51 5 56 232 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

2 

9 

1 1 1 

1 1 12 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

2 

4 4 4 

18 18 21 

2 2 2 

24 24 29 
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S TEL L E N P L A N 198 5 
Teil II.A Planstellenverzeichnis 
6406 Bäder (betriebsähnliche Einrichtungen) 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

C (c) •••••• ·0 •• 0 •• 2 2 2 

D (d) •••••• '0·.0 •• 2 2 2 

P4 (p4) ............ 4 4 4 

Summe ... 2 2 6 6 8 

Isumme 6406 ... I 61 
6440 Bundesstrombauamt 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Ver.trags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Beamte . VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) .0.0 '0. 00 •• o. 5 21 26 2 2 28 

B (b) .0 •• 0.0.0 •• 0. 6 52 58 4 4 62 

C (c) ............. 7 39 46 57 57 103 

D (d) ....... , ..... 5 5 31 31 36 

E (e) 00 •• 0.0 •• 0.0. 1 1 1 1 2 

P1 (p1 ) ••• 0 •••• 0.0 • 13 37 50 7 7 57 . 

P2 (p2) ............ 1 129 130 35 35 165 

P3 (p3) ······0 ..... 160 160 94 94 254 

P4 (p4) ............ 9 9 18 18 27 . 

P5 (p5) ••• 0. 0' •• 0.0 1 1 4 8 12 13 
'. 

Summe ... 5 6 7 13 1 454 486 253 8 261 747 

Personalreserve ... 1 2 3 

I Summe 6440 .. ·1- 486 1 
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S TEL L E N P L A N 198 5 
Teil II.A Planstellenverzeichnis 
6450 Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C D PI P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. Igruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (al .... - ........ 11 77 88 4 4 92 

B (bi ............. 26 305 331 51 3 54 3a5 

C (cl ... - ......... 397 397 114 114 511 

D (dl ............. 6 179 185 242 18 260 445 

E (ei - ............ 8 8 '16 16 24 

PI (pli ............ 40 34 74 14 14 88 

P2 (p21 ............ 260 260 158 158 418 

P3 (p31 ............ 266 266 219 2 221 487 

P4 (p41 ............ 150 150 210 81 291 441 

P5 (p51 ............ 26 10 36 36 

Summe .. , 11 26 6 40 1.676 1.759 1,054 114 1.168 2.927 

Personal reserve ... - 10 27 66 8 30 1 -

I Summe 6450 .. -I 1. 759 1 1. 054 1 

6451 Tiergarten Schönbrunn (betriebsähnliche Einrichtungl 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0- PI P2 übrige 

Beamte VB-A VB B VB summe 
Verw. (Entl. Igruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (al ............. 3 3 3 

B (bi 
, 

............. 3 3 3 

c (cl ............. 1 1 3 3 4 

D (dl ............. 1 1 5 5 6 

PI (pli ............ 4 3 7 7 

P2 (p21 ............ 22 22 5 5 27 

P3 (p31 ........... , 13 13 12 3 15 28 

P4 (p41 ............ 2 2 2 

P5 (p51 ........... - 2 2 2 

Summe .. _ 4 46 50 29 .3 32 82 

Personal reserve .. , 1 1 3 1 
/ 

I Summe 6451 .. ·1 50
1 

82
1 
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S TEL L E N P L A N 1 985 
Teil II.A Planstellenverzeichnis 
6460 Bundesgebäudeverwaltung - Liegenschaftsverwaltung 

Allgem. Verwaltung Beamte der VerwendungsgruppejDienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0 Pl P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. Igruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

(IIjRI ...... 255 255 255 

Summe ... 255 255 255 

Isumme 6460 ... \ 

649. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Amtsleitungl 

Allgem. Verwaltung Beamte der VerwendungsgruppejDie~stklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0 Pl P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. Igruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (al ............. ' 1 3 1 5 5 

B (bI ....... '" .' .. 5 21 26 5 5 31 

C (cl . . . . . . . . . . . . . 11 11 10 10 21 

0 (dl ............. 2' 2 17 17 19 

Pl (pli ............ 1 1 1 

P2 (p21 -
.' 4 4: 4 ............ " 

P3 (p31 ............ 2 2 1 1 3 

P4 (p41 . . . . . . . . . . . . 2 2 .2 2 4 

P5 (p51 ............ 10 10 10 

Summe, .. 1 3 5 44 53 45 45 98 

Personal reserve .. , 3 3 -

\ Summe 649. , . '\ 
\ 45\ 98\ 
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Teil 11. A 
6490 Einrichtungen des Eichwesens 

S TEL L E N P L A N 1'9 8 5 
Planstellenverzeichnis 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C D P1 P2 übrige 

Verw. (Ent!. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 6 18 

B (b) ............. 12 120 

C (c) ............. 1 57 

D (d) ............. 1 

E (e) ............. 

P2 (p2) ............ 

P3 (p3) ............ 7 

P5 (p5) ............ 

Summe ... 6 12 1 203 

Personal reserve ... 10 4 

\summe 6490 ... \ 

6491 Einrichtungen des Vermessungswesens 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ....... , ..... 18 138 

B (b) ............. 21 389 

C (c) ............. 25 415 

D (d) ............. 5 

E (e) ............. 

Pl (p1 ) ~ 2 1 ............ 

P2 (p2) ............ 2 1 

P3 (p3) ............ 15 

P4 (p4) ..... , ...... 5 

P5 (p5) ............ 

Summe ... 18 21 25 2 2 969 

Personal reserve ... 8 33 94 

Summe 

Beamte 

24 

132 

58 

1 

7 

222 

Summe 

Beamte 

156 

410 

440 

5 

3 

3 

15 

5 

1.037 

I Summe 6491 ... \ 1.037\ 

Vertrags-
bedienstete 

VB A VB B 

- 1 

10 

31 

10 

1 

1 

4 

,1 

59 

59\ 

Vertrags-
bedienstete 

VB A VB B 

4 

65 

189 

123 

1 

22 

10 

20 

434 

Gesamtsumme 64 ... \ 4.156\ 2.084\ 

Summe Gesamt-

VB summe 

1 25 

1 11 143 

3 34 92 

1 11 12 

1 1 

1 1 

4 11 

3 4 4 

8 67 289 

8\ 

Summe Gesamt-

VB summe 

4 160 

1 66 476 

189 629 

1 124 129 

1 1 

3 

3 

22 37 

10 15 

82 102 102 

84 518 1.555 

518\ 1.555\ 
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Teil II. A 
65 Verkehr 

S TEL L E N P L A N 1 9· 8 5 
Planstellenverzeichnis 

6500 Zentralleitung 

Allgem. 
und 

Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Verw. (Entl. ) gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 2 25 83 * 
B (b) ••• o ••••••••• 3 52 * 
C (c) ............. 21 

0 (d) ............. 26 * 
E (e) ............. 6 

P1 (p1 ) ............ 

P2 (p2) ............ 1 

P3 (p3) -, .......... 4 * 

P5 (p5) ...... - - .... 

Summe ... 2 25 3 193 

Personalreserve ... 18 14 4 1 

Isumme 6500 ... I 

Von den Beamten der Verwendungsgruppe A kön~en 
8. Planstellen mit Bediensteten der OBB und 
2 Planstellen mit Kollektivvertragsbediensteten besetzt werden. 

Von den Beamten der Verwendungsgruppe B kön~en 
6 Planstellen mit Bediensteten der OBB besetzt werden und ist 

/ 

Vertrags-
Summe bedienstete 

Beamte VB A VB B 

110 10 1 

55 6 1 

21 3 

26 31 3 

6 2 

1 

1 

4 2 

2 

223 57 5 

1 Planstelle für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. .. 
. Von den Beamten der Verwendungsgruppe 0 können 7 Planstellen mit Bediensteten der OBB ~esetzt werden .. 

Summe 

VB 

11 

7 

3 

34 

2 

1 

2 

2 

62 

Von den Beamten der Verwendungsgruppe P3 kann 1 Planstelle. mit einem Bediensteten der DBB besetzt werden. 

6530 Bundesamt für Zivilluftfahrt (betriebsähnl. Einrichtung) 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe 
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 1 13 14 

B (b) ... - ...... -,. 2 44 46 

(I/K) ....... 871 2 873 

Summe ... 1 2 57 60 871 2 873 

Personal reserve ... 4 2 

Isumme 6530 ... I 60
1 

, .. 

305 

Gesamt-

summe 

121 

62 

24 

60 

8 

1 

1 

6 

2 

285 

Gesamt-

summe 

14 

46 

873 

·933 
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S T'E L L E N P L A N 1 9 8 5 
Teil I LA Planstellenverzeichnis 
6540 Amt f. Sehiffahrt einsehl. Oienstst. der Schiffahrtspolizei 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwe~kl.Verwendung A B C [j P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) . -, .......... 1 1 1 

B (b) ............. 5 5 5 

C (c) ............. 2 55 57 57 

0 (d) .. , .......... 10 10 7 7 17 

P1 (p1 ) ........ - ... 1 1 1 

P2 (p2) ............ 18 18 1 1 19 

P3 (p3) ......... ,-, 1 1 1 1 2 

Summe ... 2 91 93 9 9 102 

Personalreserve ... 2 7 1 

1 Summe 6540.. . 1 
1 

6550 Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse Vertrags-
, und Summe bedienstete Summe Gesamt-

handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 
Beamte VB A VB B VB summe 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV , Beamte 

A (a) ............. 1 1 2 1 1 3 

B '(b) ............. 7 7 7 

C (e) .... - ........ 16 16 4 4 20 

0 (d) ............. 1 1 8 8 9 

P3 (p3) ............ 2 2 2 

P4 (p4) .......... ,- 1 1 1 

P5 (p5) ... ,-, ...... 1 1 1 

Summe. , , 1 28 29 13 1 14 43 

Personal reserve .. , 2 2 

1 Summe 6550 .. ·1 

Gesamtsumme 65 ... 1 950
1 

5' 
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Teil II. A 
71 Bundestheater 

Allgem. 
und 

Verwaltung 

handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl.)gruppe IX 

A (a) ............. 

B (b) ...... .... ... 

C (c) ....... , ..... 

D (d) ............. 

E (e) ............. 

(UlK) ...... 

(I/R) ....... 

Summe ... 

Personal reserve ... 

S T & L L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse 

B C D P1 P2 übrige 

VIU VII V IV IV IV Beamte 

1 1 

• ,26 

1 31 

2 

1 

1 1 1 61 

4 3 

Gesamtsumme 71 ... 1 

Davon 841 VB AIR) und 174 VB BIR) für Bedienstete mit Bühnendienstvertrag. 

6 Stellenplan 1985 

307 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

2 1 1 3 

27 12 12 39 

32 22 22 54 

2 7 7 9 

1 1 

1.506 176 1.682 1.682 

*' 841 * 175 1.016 1.016 

64 2.389 351 2. 740 2.804 

3511 2. 740 1 2.8a41 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)134 von 536

www.parlament.gv.at



308 

Teil II.A 
74 Glücksspiele (Monopol) 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. Igruppe IX 

A (a) ........ - .... 

B (bI ........... -, 

C (c) ............. 

D (dl .- ........... 

P3 (p3) ............ 

Summe ... 

Personalreserve ... 

5 TEL L E N P L A.N 1 9 8 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C D P1 P2 übrige 
-

VIII VII V IV IV IV Beamte 

1 2 

4 75 

10 

1 6 

1 

1 4 1 94 

3 

Gesamtsumme 74 ... 1 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

3 3 

79 3 3 82 

10 12 2 14 24 

7 2 2 9 

1 2 2 3 

100 19 2 21 121 
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Teil II. A 
75 Branntwein (Monopol) 

Allgem. 
und 

Verwaltung 

handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. )gruppe IX 

A (a) ··0···· ...... 

B (b) ............. 

C (c) ........... -. 

0 (d) ............. 

P4 (p4) ... - ........ 

PS (pS) ............ 

Summe ... 

Personalreserve ... 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellenverzeichnis 

Beamt~ der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C 0 Pl P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

1 

1 10 
, 

5 

2 

2 

1 20 

1 

Gesamtsumme 75 ... 1 

309 

,-
Vertrags-

Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

1 1 

11 9 9 20 

5 6 6 11 

2 3 3 5 

2 5 5 7 

2 3 Si 5 

21 25 3 28 49 

25
1 
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Teil II. A 
76 Hauptmünzamt 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. )gruppe IX 

A (a) .... - ........ 

B (b) ............. 

C (c) .......... , .. 

0 (d) . -, .......... 

P1 (p1 ) ............ 

P2 (p2) _ ••••••• 0' ••• 

P3 (p3) ............ 

P4 (p4) ....... -. '" 

P5 (pSI ...... - - .... 

Summe ... 

S TEL L E N P L A N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B. C 0 P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

2 5 

2 9 

2 18 

2 

3 6 

8 

, 4 

18 

2 2 2 3 70 

Gesamtsumme 76 ... I 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

8eamte VB A VB B VB summe 

7 7 

11 2 2 13 

20 14 . 14 34 

2 11 11 13 

9 7 7 16 

8 9 9 17 

4 11 11 15 

18 77 77 95 

3 3 3 

79 134 134 213 

I 
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S TEL L E N P L A N 198 5 
Teil II.A Planstellenverzeichnis 
77 Österreichische Bundesforste 
7720 Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste 

Allgem. Verwaltung Beamte der VerwendungsgruppelDienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige· 

Beamte VB A ' VB B VB summe 
Verw. (Entl. }gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

E (eI·····,··, .... 3 3 3 

P1 (p1) ............. 2 2 2 

P2 (p2) ...... '" .0. 6 6 6 

P3 (p3) ............ 1 1 1 

(II/K) ...... 13 13 13 

(I/R) ....... * 251 251 251 

Summe ... 263 13 276 276 

1 Summe 7720 .. ·1 276
1 

Von den VB All nach anderen Rechtsvorschriften ist Planstelle für. die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. 

7720 Forstverwaltungen, Bau- und Haschinenhöfe, Sägewerke u. Waldbauhof 

Allgem: Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C 0 P1 P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (Entl. 19ruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

E (eI ............. 1 1 1 

P2 (p21 ............ 
, 

3 3 3 

(II/K) ...... 2.925 2.925 2.925 

(I/RI ....... 969 969 969 

Summe ... 973 2.925 3.898 3.898 

Isumme 7720 ... 1 

Gesamtsumme 77 ... 1 
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S TEL L E N P L AN'· 9 8 5 
TeilII.A Planstellenverzeichnis 
78 Post- und Telegraphenverwaltung 
7810 Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 

-

Allgern. Verwaltung Beamte der VerwendungsgruppejDienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl.Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (EntL )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 2 44 56 . 102 102 

B (b) ............. 26 138 164 164 

C (c) ............. 1 38 39 39 

D (d) ........... ,. 65 65 3 3 68 

E (e) ••••••••••• o' 11 11 11 

Summe .. , 2 44 26 1 308 381 3 3 384 

Personal reserve ... 17 28 1 

1 Summe 7810 .. ·1 

7820 Post- und Telegraphenanstalten 

Allgern. Verwaltung Beamte der VerwendungsgruppejDienstklasse Vertrags-
und Summe bedienstete Summe Gesamt-
handwerkl. Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Beamte VB A VB B VB summe 
Verw. (EntL )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 1 43 246 290 290 

B (b) ............. 220 1.730 1. 950 370 51 421 2.371 

C (c) ............. 230 467 697 1.670 510 2.180 2.877 

D (d) ............. 1.469 1. 469 2.380 833 3.213 4.682 

E (e) ............. 86 86 772 190 962 1.048 

Pl (pl ) . . . . . . . . . . . . 5 5 5 

P2 (p2) ............ 4 4 134 134 138 

P3 (p3) ............ 3 3 283 283 286 

P4 (p4) . . . . . . . . . . . . 2 2 120 120 122 

P5 (p5) ............ 1 .. 133 557 1.690 1. 690 

(IIjR) ...... 16 16 16 

Summe .. , 1 . 43 220 230 4.007 4.501 6.867 2.157 9.024 13.525 

Personalreserve ... 46 197 308 74 
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Teil n:A 
7820 (Fortsetzungl 

Beamte der 
Post- und 
Telegraphenverwaltung 

1 
Verwendungsgruppe 

PT1 ................. 11 

PT2 ................. 61 

PT3 ................. 851 

PT4 .................. 904 

PT5 ................. 166 

PT6 ................. 

PT7 ................. 

PT8 ................. 

PT9 ................. 

Summe ... 1.993 

\-

S TEL L E N P L A-N 1 985 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Dienstzulagengruppe 

übrige 
2 3 A B 

Beamte 

17 25 

90 246 2 

2.052 477 

3:786 

3.242 2.237 

6.005 

102 2.238 

2. 154 3:428 11. 877 

923 

2.159 748 5.498 3.428 27.068 

313 

Summe Gesamt-

Beamte summe 

53 53 

399 399 

3.380 3.380 

4.690 4.690 

5.645 5.645 

6.005 6.005 

2.340 2.340 

17.459 17.459 

923 923 

40.894 40.894 

Isumme 7820 ... 145.3951 6.8671 2.1571 9.024154.4191 

Gesamtsumme 78 ... 
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314 

Teil IVB 

/ 

Allgemeine Verwaltung 
und 
handwerkliche Verwendung 

Beamte -. 

Wachebeamte 

I 

Sicherheitswachdienst 

Kriminaldienst 

Gendarmeriedienst 

Justizwachdienst 

Zollwachdienst 

Berufsoffiziere 
und 
zeitverpflichtete Soldaten 

Berufsoffiziere 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Planstellen ~er Personalreserve 

Planstellen der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

A B C D P1 P2 

IX VIII VII V IV IV IV 

15 900 1. 900 1.700 500 450 500 

Planstellen der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

W1 W2 

VIII VII VI V(3) IV(31 (2) (11 

2 40 57 76 150 

22 15 55 10 150 

6 38 ,55 126 115 775 

14 16 30 30 320 
\ 

13 3 35 90 800 

Summe ... 8 127 146 322 245 2. 195 

Planstellen der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

H1 ~ H2 

IX VIII VII VIII VII VI 

* 1 58 65 18 270 300 

Auf Rechnung der Planstelle H1/IX kann ein Beamter der Verwepdungsgruppe A ernannt werden. 

Beamte der 
Post- und 
Telegraphenverwaltung 

Planstellen der Dienstzulagengruppe 

Verwendungsgruppe 1 2 3 A B ,", 
, 

PT2 53 27 14 

PT 3 34 25 76 -

PT4 45 

PT5 37 325 

PT7 18 

'PT 8 215 343 

Summe ... 169 52 90 558 343 
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Teil III 

Bedienstete 
der 
Österr. Bundesbahnen 

Dienstzweig X IXb 

Zentraldienst(GD,Zentr.St.,BBDI 68 235 

Bahnhof- und Zugbegleitdienst . 

Zugförderungs- und Werkstättend 19 

Schiffahrtsdienst ............. 

Bau- und Bahnerhaltungsdienst . 26 

Vorratslagerdienst ............ 

Sicherungs- und Fernmeldedienst 7 

Elektrobetriebsdienst ......... 4 

Elektrobaudienst ... ' .......... 2 

Kraftwagendienst ........... ' ,. 

Summe ... 68 293 

S TEL L E N P L A N 1 9 B 5 
Planstellen für die Bediensteten der ÖBB 

Bundesbahnbeamte 

Planstellen der Gehaltsgruppe 

IXa VIII VIIb VIIa Vlb VIa Vb 

323 589 818 626 440 89 354 

18 89 391 980 1.502 1.057 2.810 

. 42 73 101 320 870 3.119 455 

1 2 2 9 3 

39 64 188 230 235 186 

6 6 22 46 76 

12 24 60 86 173 197 269 

7 13 30 85 70 32 106 

5 11 16 14 25 4 

7 11 16 45 80 23 159 

453 8BO 1.627 2.410 3.443 4.526 4.422 

Va übrige 

255 163 

1.746 13.667 

665 8.046 

1 12 

336 6.276 

38 276 

274 1. 16B 

327 1.036 

2 11 

85. 1.664 

3. 729 32.319 

'Die Planstellen der Vertragsbediensteten der ÖBB betreffen die Gehaltsgruppe Vb, mit Ausnahme von 
5 Planstellen der Gehaltsgruppe IXa beim Zentraldienst, 
7 Planstellen der Gehaltsgruppe VIII beim Zentraldienst und 
3 Planstellen der Gehaltsgruppe VIIa beim Bau- und Bahnerhaltungsdienst. 

Bedienstete Vertrags-

Summe 

3.960 

22.260 

13.710 

30 

7.580 

470 

2.270 

1.710 

90 

2.090 

54.170 

der C bedienstete Summe Gesamt-
Österr. Bundsbahnen Beamte 

VB summe 
BedienstetenartlGesetzl. Grundlage VB A VB B 

Bundesbahnbeamte.gem. BB-Besoldungsordnung 1963 ................ 54. 170 54. 170 

Vertragsbedienstete gem. Vertragsbedienstetengesetz 1954 ....... 508 508 508 

Lohnbedienstete gem. Dienst- und Lohnordnung der ÖBB ........... 13.757 13. 757 13. 757 

Summe ständiges Personal ... 54.170 14.265 14;265 68.435 

Bahnbetriebsärzte gem. Besoldungsordnung f. Bahnbetriebsärzte .. 35 35 35 

Teilbeschäftigte gern. Teilbeschäftigtenordnung ................. 1. 227 1.227 1.227 

Teilbeschäftigte·gem. Hausbesorgergesetz ....................... 91 91 91 

Summe teilbeschäftigtes Personal.,. 1. 353 1.353 1.353 

Gesamtsumme ... 54.170 14.265 1.353 15.618 69. 788 
\ 

315 

Vertr. Lohn-
Bed. Bed. 
der der Summe 
ÖBB * ÖBB 
(VBI (LBI 

40 606 4.606 

.300 4.428 26.988 

54 3.861 17.625 

10 40 

60 2. 750 10.390 

20 181 671 

11 894 3. 175 

6 37~ 2.090 

5 20 115 

12 633 2. 735 

508 13.757 .68.435 
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Teil IV 
S TEL l E N P l AN- 1 985 

-Planstellen für jugendliche Bedienstete 

Ver wal tun g s b e r e ich 

Hoheitsverwaltung 
., 

10 Bundeskanzleramt 

Jugendl. 
VB 
(J) 

Anlern
kräfte 

(A) 
lehrlinge 

(L) 
Summe 

1/10000 Zent rallei tung ...... , , ..... , , ............... , ...... , . . . . . . . . 7 - - 7 
1/10100 Staatsarchiv und Archivamt. ................................. 1 1 - 2 
1/10200 Statistisches Zentralamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 20 - 27 

~-----r------~-----r----~ 
Summe 10 .. . 15 '21 - 36 

11 Inneres 

1/11000 Zentralleitung, ............................ , ........... ,.... 14 - - 14 
1/11300 Bundespolizei ......................... , . . .. . . . .. .. . . .. . . . .. . 43 500 18 561 
1/11400 Bundesgendarmerie, ..... "., ....... ,., .... , .... ,............. - 330 - 330 

~-----r------r------r----~ 
Summe 11 ,.. 57 830 18 905 

12 -- Unterricht 

1/12000 Zentralleitung . .................................. '........... 6 - 6 -
1/12600 Schulaufsichtsbehörden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2 -

~-----r------r------r----~ 
Summe 12 ... 8... 8 -

14 Wissenschaft und Forschung 

1/14200 Universitäten ......... ......... :............................ 170... 360 190 
15 

-
1/14210 Universitäten (zweckgebundene Gebarung), .... , ...... ,., .. ,... - - 15 
1/14230 Bibliotheken...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35... 35 
1/14240 Wissenschaftliche Anstalten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 13 5 
1/14300 Kunsthochschulen . ............................... : . . . . . . . . . . . 25 - 25 -
1/14500 Bundesdenkmalamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2 -

~----r-----r-----r---~ 
Summe 14 . . . 240 - 450 210 

15 Soziales \ 
1/15000 Zentralleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 5 -
1/15500 landesarbeitsämter . .......... :.............................. 206 - 206 -
1/15700 landesinvalidenämter..... ... ..... ..... ...................... 16 - 16 -
1/15920 Arbeitsinspektion. ...... ...... .... ................ ..... ..... 2 - 2 -

~-----r------r------r----~ 
-

-
Summe 15 ... 2~9 - 229 

17 Gesundheit und Umweltschutz 

1/17000 Zent rallei tung ... , ........... , .... , ...... , ........... , . . . . . . 5 - - 5 
1/17900 Lebensmitteluntersuchungsanstalten .. , .... , .... , ...... , .... ,. 5 - - 5 
1/17920 Bakteriologisch-serologische u. sonst. Untersuchungsanst .. ,. 2 - 3 5 
1/17950 Veterinärmedizinische Anstalten ..... ............... _.... .... 2 - 2 4 

~-----r------~-----r----~ 
Summe 17 ... 14 - 5 19 

20 Äußeres 

1/20000 Zentralleitung und Vertretungsbehörden ..................... . 3 3 

Summe 20 .. , 3 3 

30 Justiz 

1/30000 Zent rallei tung ....................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - 2 
1/30200 Justizbehörden in den Ländern............................... 169 - - 169 

r-----r-----r-----r---~ 
Summe, 30 ... 171 - - 171 

40 Militärische Angelegenheiten 

1/40000 Zentralleitung ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - - 7 
1/40100 Militärpersonen und Heeresverwaltung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 109 _116 

~-----r------r------r----~ 
Summe 40... 14 - 109 123 
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Teil IV 
S TEL L E N P L A N 1 985 

Planstellen für jugendliche Bedienstete 

Jugendl. 
Ver wal tun g s b e r e ich VB 

(J) 

50 Finanzverwaltung 

Anlern
kräfte 

(A) 
Lehrlinge 

(L) 

317 

Summe 

1/50000 Zentralleitung ...................................... _. . . . . . . . 5 - - 5 
1/50400 Finanzlandesdirektionen. .................... ........ ........ 150 - - 150 
1/50500 Finanzprokuratur ................... , ................... ; .. .. 4 - - 4 
1 /50700 ~undesrechenamt............................................. 1 20 - 21 
1/50800 Osterreichisches Postsparkassenamt ....................... ,_, 41 - - 41 

~----~--~~----~--~ 
Summe 50 '" 201 20 - 221 

60 Land- und Forstwirtschaft 

1/60000 Zentralleitung ............................................. . 
1/60500 Landwirtschaftliche Bundeslehranstalten .................... . 
1/60510 Bundesanstalten für pflanzliche Produktion ................. . 
1/60530 Forstliche Bundesversuchsanstalt ........................... . 
1/60550 Bundesanstalten für Milchwirtschaft ........................ . 
1/60570 Bundesanstalten für Tierzucht ............................ _ .. 
1/60800 Wildbach- und Lawinenve,rbauungsdienst ................. _ .... . 
1/60930 Bundesgärten ............................................... . 
1/60940 Spanische Reitschule ....................................... . 
1/60960 Forstwirtschaftliche Bundeslehr- und Versuchsforste ........ . 

Summe 60 '" 

63 Handel, Gewerbe, Industrie 

1/63000 ~entralleitung .. , .......................................... . 
1/63200 Osterreichisches Patentamt ................................. . 

Summe 63 ... 

64 Bauten und Technik 

8 

20 

29 

6 
1 

7 

-
-
4 
--
-
-
4 
-
2 
-

10 

-
17 
18 
5 

25 
15 
10 
52 

-
3 

145 

8 
17 
22 
6. 

25 
15 
34 
52 
2 
3 

184 

6 
1 

7 

1/64000 Zentralleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - - 5 
1/64020 Bundesvers.- und Forschungsanst. Arsenal (betr.ähnl. Einr.).. - - 4 4 
1/64500 Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - - 14 
1/64510 Tiergarten Schönbrunn (betriebsähnliche Einrichtung)........ - - 8 8 
1/64910 Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen . ......... '. . . . . . . . . . 14 - 17 31 

~----~------~----~----~ 
Summe 64 . . . 33 - 29 62 

65 Verkehr 

1/65000 Zentralleitung ............................................... . 6 6 

Summe 65 '" 6 6 

Summe Hoheitsverwaltung ... 1.027 881 516 2.424 

7 Bundesbetriebe 

1/71 Bundestheater .............................. _ ............... . - - 60 60 
1 /7 4 §lücksspiele (Monopol) ..................................... . 1 - - 1 
1/77 Osterreichische Bundesforste ............................... . - - 58 58 
1/78 ~ost- und Telegraphenverwaltung ...................... _ ... '" 
1/79 Osterreichische Bundesbahnen ............................... . 

82 1.007 1.000 2.089 
140 200 1.360 1.700 

Summe Bundesbetriebe ... 223 1.207 2.478 3.908 

Gesamtsunune ... 1. 250 2.088 2.994 6.332 
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Teil IV 
S TEL L E N P L A N 198 5 

Planstellen für jugendliche Bedienstete 
(Gesamtüberblick) 

Kapitel 

10 
11 
12 
14 
15 
17 
20 
'30 
40 
50 
60 
63 
64 
65 

Ver wal tun g s b e r e ich 

Hoheitsverwaltung 

Bundeskanzleramt ........................................... . 
Inneres ...... ' ......... : ..................................... . 
Unterricht ............ ' ..................................... . 
Wissenschaft und Forschung ................................. . 
Soziales .......... ' ......................................... . 
~esundheit und Umweltschutz ....... , . , , .................... , . 
Außeres .......... " ........... , , .. , .. , .... , ......... , ...... . 
Justiz .... : .. , .... , . , ......... , .. , ... , , .. , , .... , ........... . 
Militärische· Angelegenheiten .. : .. , ......................... , 
Finanzverwaltung., ,: .. , ...... , ... , .... ', ................. , .. . 
Land- und Forstwirtschaft ........... ,.,., .................. . 
Handel, Gewerbe, Industrie ....... , ...... , .. , ... , ............ . 
Bauten und Technik ..... , .................. , , ............... . 
Verkehr .. , , ......... " ..................................... . 

Summe Hoheitsverwaltung ... 

Bundesbetriebe 

71 Bundestheater ........ , .................... , ................ . 
7747 ~lücksspiele (Monopol), ...................... ,. , ........... . 

Osterreichische Bundesforste .................. , , ........... . 
78 rost- und Telegraphenverwaltung ....... ' ......... ' . , ......... . 
79 Osterreichische Bundesbahnen. , , ............ , , .... , ... , ..... . 

Summe Bundesbetriebe ... 

Gesamtsumme ... 

Jugendl. 
VB 
(J) 

15 
57 
8 

240 
229 

14 
3 

17.1 
14 

201 
29 
7 

33 
6 

1.027 

82 
140 

223 

1.250 

Anlern-
kräfte Lehrlinge 

(A) (L) 

21 
830 

20 
10 

881 

1.007 
200 

1.207 

2.088 

18 

210 

5 

109 

145 

29 

516 

60 

58 
1.000 
1.360 

2.478 

2.994 

Summe 

36 
905 

8 
450 
229 

19 
3 

17.1 
123 
221 
184 

7 
62 
6 

2.424 

60 
1 

58 
2.089 
1.700 

3.908 

6.332 

/ 
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Erläuterungen zum Stellen plan 1985 
ABSCHNITI I 

Dem Bundesfinanzgesetz 1985 ist als Anlage 111 
der Stellenplan angeschlossen, der den 

Teil I. Allgemeiner Teil 
Teil 11. Planstellen für Bundesbedienstete 

Abschnitt A Planstellenverzeichnis . 
Abschnitt B Personalreserve 

Teil 111. Planstellen für Bedienstete der ÖBB 
Teil IV. Planstellen für jugendliche Bedienstete 

enthält. 

Der Allgemeine Teil enthält Bestimmungen über 
die Gliederung des Stellenplanes (Punkt 1), die 
Besetzung von Planstellen über den im SteIlen
plan festgesetzten Stand (Punkt 2), die Bindung 
und die Umwandlung von Planstellen (Punkt 3 und 
4) sowie die Personal reserve (Punkt5). 

Im Planstellenverzeichnis ist die Zahl der Plan
stellen für die Bundesbediensteten festgesetzt; 
und zwar getrennt für Beamte und Vertragsbe
dienstete. Bei letzteren wird unterschieden, ob 
sich das Dienstverhältnis nach dem Vertragsbe
dienstetengesetz 1948 richtet oder ob das Dienst
verhältnis durch Kollektiwertrag, Bühnendienst
~ertrag oder andere Rechtsvorschriften geregelt 
1St.' ' 

Die zum Stichtag 1. August 1984 aus der Perso
nalreserve zugewiesenen Planstellen sind in den 
einzelnen Planstellenbereichen jeweils in einer 
gesonderten Zeile unterhalb der Summenzeile 
ausgewiesen. 

Hinsichtlich der Vertragsbediensteten unter
scheidet das Planstellenverzeichnis Planstellen 
der "Kategorie A", das sind solche für ganzjährig 
vollbeschäftigte, und der "Kategorie B", das s,ind 
solche für saison- und teilbeschäftigte Bedien- / 
stete. Für die Vertragsbediensteten der Katego
rie B sind die Planstellen mit der auf ganzjährig 
vollbeschäftigte Bedienstete umgerechneten 
Anzahl festgesetzt. Der Stellenplan ermächtigt die 
Ressorts, teilbeschäftigte Vertragsbedienstete 
der Kategorie B im Rahmen der Gesamtjahresar
beitsleistung in einer der Vollbeschäftigtenanzahl 
entsprechenden Anzahl ,zu verwenden. 

Die Vertragslehrer und Vertragsassistenten der 
Kategorie A sind der, Kategorie B zugeordnet. 

Die Zahl der Planstellen für' die Bediensteten 
der Österreichischen· Bundesbahnen ist getrennt 
für Bundesbahnbeamte und Vertragsbedienstete 
(Lohnbedienstete und sonstige Bedienstete) fest- , 
gesetzt. . 

Die Zahl der Planstellen für jugendli~he Bedien
stete ist getrennt für Lehrlinge, Anlernkräfte und 
sonstige jugendliche Vertragsbedienstete festge
setzt. 

Zu den Änderungen im' Allgemeinen Teil des 
Stellenplanes 1985 ist zu bemerken: 

Die Regelung im Punkt 2 Abs. 1 über die Beset
zung von Planstellen über den im gesetzlich fest
gesetzten Stand ist auf die Arbeitssituation und 
die Bedürfnisse des Inlandes abgestellt. 

Diese Voraussetzung trifft jedoch auf die 
Arbeitssituation in der dritten und vierten Welt 
und damit auch bei den dortigEm österreichischen 
Vertretungsbehörden nicht zu. Diesem Umstand 
wurde dadurch Rechnung getragen, daß' die bei 
den österreichischen Vertretungsbehörden in die
sen Ländern zu erbringenden Gesamtjahresar-
beitsleistungen jährlich pauschal vom zuständigen 
Bundesminister mit dem Bundeskanzler und Bun
desminister für Finanzen festgelegt werden. 

Der Punkt 3 "Bindung von Planstellen", der 
Punkt 4 "Umwandlung von Planstellen" und 
Punkt 5 "Personalreserve" mußte den Bestim-

. mungen der Novelle ~um Beamten-Dienstrechts
gesetz 1979, BGBL Nr. 659/1983, und der 41. GG
Novelle, BGBL Nr. 656/1983, angepaßt werden, da 
die entsprechenden Gesetzesbeschlüsse des 
Nationalrates erst nach dem das Bundesfinanzge
setz 1984 betreffenden Gesetzesbeschluß gefaßt 
wurden und somit keine Berücksichtigung im Stel
lenplan mehr finden konnten. Zwischenzeitlich 
wurden die Bestimmungen des Punktes 4. Abs. 2 
des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes für die 
Vollziehung herangezogen. 

ABSCHNITI 11 

Die Erstellung des Stellen planes 1985 erfolgte 
. ebenso wie in den vergangenen Jahren in dem 
Bestreben, Ausweitungen auf das Allernotwendig
ste zu beschränken und darüber hinaus jede Ein
sparungs- und Reduzierungsmöglichkeit auszu
schöpfen. So weist der Stellen plan 1985 insge
samt 290434 Planstellen auf, das ist gegenüber 
dem Vorjahr eine Steigerungüm 1 242 Planstellen 
oder 0,4 Prozent. Diese Ste.igerung ergibt sich 
durch stellenplanwirksame Ministerratsaufnahmen 
de.s Jahres 1984 im Ausmaß vOn 1 215 Planstellen, 
einen unabweislichen Mehrbedarf von 493 Plan
stellen und einer Einsparung von 466 Planstellen. 

Hiezu ist folgendes zu bemerken: 

Im Laufe des Jahres 1984 mußten mit Beschlüs
sen der Bundesregierung für verschiedene unvor
hersehbare und unabweisliche Personalbedürf
nisse Vertragsbedienstete über den im Steilen
plan ausgewiesenen Stand aufgenommen werden. 
Von diesen wurde zwar die weitaus überwiegende 
Mehrzahl nur vorübergehend (etwa als Urlaubs
vertretungen, für vorgezogene Ausbildungen und 
dgl.) beschäftigt, der Rest wirkte sich jedoch für 
den Stellenplan 1985 im Ausmaß von 1 215 Plan
stellen aus. Davon entfällt der weitaus größte Teil, 
nämlich 780 Planstellen, auf den Sektor "Unter
richtswesen, Kultur und Forschung':. Maßnahmen 
für einen verbesserten Zugang zum Recht sowie 
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der weitere Ausbau des Maßnahmenvollzuges 
. und der BewahrurigshIlfe erforderten in der Justiz
verwaltung 160 Planstellen. Die ständig steigen
den Anforderungen im Rahmen der Arbeitsmarkt
förderung erforderten bei der Arbeitsmarktverwal
tung 185 Planstellen. Für die Bewältigung des 
ständig steigenden Beschwerdeanfalls des Ver
fassungsgerichtshofes mußten 6 Planstellen vor
gesehen werden. 

Über diese Auswirkungen der Vertragsbedien
stetenaufnahmen hinaus mußten selbst unter 
Beachtung des Gebotes äußerster Sparsamkeit 
verschiedene unabweisliche Vermehrungen im 
Ausmaß von 493 Planstellen vorgenommen wer
den. Bei diesen Vermehrungen liegt das Schwer
gewicht eindeutig auf dem Gebiet der Sicherheit. 
So sind beim Bundesministerium für Inneres vor
wiegend wegen des weiterhin gesteigerten 
Sicherheitsbedürfnisses und zur verstärkten 
Suchtgiftbekämpfung insgesamt 172 zusätzliche 
Planstellen oder 34,9 vH der unabweislichen Ver
mehrungen notwendig. 

Im Bereich der Finanzverwaltung sind für die 
Verbesserung der Situation in den Rechtsmittel
abteilungen und für die Effizienzsteigerung der 
Dienststellen an den Bundesgrenzen sowie für 
andere Verbesserungsmaßnahmen in der Infra
struktur weitere 120 Planstellen, das sind 24,3 vH, 
der unabweislichen Vermehrungen erforderlich. 
Die weitere' Entlastung der Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts erforderten beim Verfas
sungsgerichtshof weitere neun und beim Verwal
tungsgerichtshof zwölf zusätzliche Planstellen. 
Für die Verbesserung der räumlichen Situation 
der Parlamentsdirektion mußten 26 Planstellen 
zusätzlich vorgesehen werden und letztlich erfor
derte die Verwirklichung des bildungspolitischen 
Konzeptes beim Bundesministerium für Wissen
schaft und Forschung weitere 58 Planstellen. Die 
weiteren Zusystemisierungen von insgesamt 
96 Planstellen verteilen sich auf verschiedene 
Bereiche. 

Den Auswirkungen der zusätzlichen Aufnahmen 
durch Ministerratsbeschlüsse des Jahres 1984 
und den unabweislichen Vermehrungen steht 
aber eine Einsparung von 466 Planstellen in ande
ren Bereichen der Bundesverwaltung gegenüber. 
So konnten durch Reorganisation des Betriebsab
laufes 'bei den Bundesbetrieben insgesamt 
216 Planstellen - davon 37 bei den Österreichi
schen Bundesbahnen, 150 bei den Österreichi
schen Bundesforsten und 29 bei der Österreichi
schen Salinen AG - eingespart werden. Beim 
Bundesministerium für Landesverteidigung wur
den 250 Planstellen eingezogen. 

Um der großen Zahl der Absolventen, insbeson
dere' von Pflichtschulen, die Möglichkeit einer 
Ausbildung bzw. Beschäftigung einzuräumen, hat 
die Bundesregierung schon im Jahr 1984 341 
jugendliche Vertragsbedienstete, Anlernkräfte 
und Lehrlinge über den Stand des Stellen planes 
1984 durch Ministerratsbeschluß aufgenommen. 

Diese Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglich
keiten werden durch den Stellenplan auch für das 
Jahr 1985 gesichert. Damit werden im Jahr 1985 
im Bundesdienst 6 332 Planstellen für Jugendliche 
zur Verfügung stehen, was bedeutet, daß von 
rund jeweils 100 Bundesbediensteten zwei 
Jugendliche sein werden. 

Schließlich wird die erstmals im Jahr 1981 
geschaffene Möglichkeit, 30 Behinderte zusätzlich 
zu den im Stellenplan vorgesehenen Bediensteten 
zu beschäftigen, um 20 zusätzliche Planstellen 

. erweitert. Es stehen somit ab dem Jahr 1985 sol-
cherart 50 Planstellen für die Beschäftigung 
Behinderter im Bundesdienst zur Verfügung. 

ABSCHNITT 111 

Zur Erläuterung der Entwicklung der SteIlen
pläne und der in Aussicht genommenen Planstel
lenvermehrungen bzw. -verminderungen sind 
nachstehende Übersichten angeschlossen: 

Die Anlage A entHält eine Zusammenstellung 
der für das Jahr 1985 vorgesehenen Planstellen, 
getrennt nach den einzelnEm Ressorts. 

Die Anlage B enthält eine Gegenüberstellung 
des Gesamtstellenplanes 1985 zum 
Gesamtstellenplan 1984, die Anlage B 1 zusätzlich 
getrennt nach Planstellenbereichen. 

Die Anlage B 2 enthält eine Übersicht über die 
in den einzelnen Ressorts bis zum 1. August 1984 
aus der Personalreserve zugewiesenen Planstel
len. 

Die Anlage C enthält eine Übersicht über die 
Entwicklung der Stellenpläne in den einzelnen 
Verwaltungszweigen (anteilsmäßige Aufgliede
rung der Planstellen) in den Jahren 1938, 1959, 
1965,1970,1980,1983,1984 und 1985. 

Die Anlage D' enthält eine Übersicht über die 
Entwic~lung der einzelnen Verwaltungsbereiche in 
den Jahren 1959, 1965, 1970, 1975, 1978, 1979 und 
1980. 

Die Anlage D 1 enthält eine Übersicht über die 
Entwicklung der einzelnen Verwaltungszweige 
seit dem Jahre 1981 unter Berücksichtigung der in 
diesem Zeitraum eingetretenen Verschiebungen 
innerhalb des Stellenplanes, wodurch die tatsäch
liche Entwicklung der Planstellenanzahl in den ein
zelnen Verwaltungszweigen, vor allem in den Zen
tralstellen, ersichtlich ist. Zum besseren Verständ
nis ist eine Aufstellung angeschlossen, die eine 
Zuordnung der einzelnen Planstellenbereiche zu 
den Verwaltungszweigen enthält. 

Die Anlage E enthält eine Übersicht zum Stel
lenplan 1985 über die nach Verwendungsgruppen 
aufgegliederten Stel!enpläne der einzelnen Res
sorts. 

Die Anlage F enthält eine summarische Über
sicht z.um Planstellenverzeichnis (Teil 11, Abschnitt 
A), die nach Besoldungsgruppen im Sinne des § 2 
des Gehaltsgesetzes 1956 gegliedert ist. 
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Verwaltungszweig 

1. Allgemeine Verwaltung: 
a I Oberste Organe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
bl· Zentralstellen ....................... . 
cl Verwaltung in administrativer Hinsicht ....... . 
d I Verwaltung in technischer Hinsicht . . . . . . . . . . 

Summe 1 ... 

2. Sicherheitswesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Gerichtsbarkeit und gerichtlicher Strafvollzug ..... 
4. Unterrichtswes!ln, Kultur und Forschung lohne Landes-

lehrerl .... : ......................... . 
5. Heerwesen .... ". . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Auswärtige Angelegenheiten ................. . 
7. Bundesbetriebe und Monopole ................. . 

Gesamtstand . . . 

Stellen plan 
1984 

589 
7.070 

20.065 
9.230 

36.954 

32.966 
10.936 

51.338 
23.156 
1.391 

132.451 

289.192 

Stellenplan 
1985 

628 
7.232 

20.324 
9.273 

37.457 

33.160 
11.136 

52.159 
22.893 
1.402 

132.227 

290.434 

Prozent des 
Gesamt
standes 

0,22 
2,49 
7,00 
3,19 

12,90 

11,42 
3,83 

. 17,96 
7,88 
0,48 

45,53 

100,00 

(3) 

Differenz 
gegenüber 

dem Vor jahr 

+ 39 
+ 162 
+ 259 
+ 43 

+ 503 

+ 194 
+ 200 

+ 821 
- 263 
+ 11 
- 224 

+ 1. 242 
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(4) 

Anlage A Planstellen für das 

..... - -'" c ..... 0 0 
N I 0 .c: .r: e:: .... CI> '" ... '" "' ... .., ... 

-'" e:: .>< .r: .r: ... e e e-
'" "'CD U U - ... '" '" ... "'''' .., .0 ... .... . .... '" e . .... .... .r: .,....c C) - CD· ... ... ... .r: ~ ... ... u ... <.><::: 

'" "'-0 CD '" <.> CD'" CD· ... CD"':::> .r: N'" '" Cl '" - CD ..,'" .., ... .., e:: .r: 
u .., ... '" '" ... 0 ..... ", ... "' ... .., ",CDU 

'" ",e:: Cl '" ..... .r: ,N .... CD . r-t Q) CI) • .... CI) (1) . ... "'''' e:: e:: '" '" e:: e::e:: e::..,e:: e::"'''' e:: CD'" '" :::> ~ C> '" .... e:: ..... C·::;:I . ...... ....t 0 
CD '" '" '" ... e:: e:: -"" e .... E.=:;)::'::: e;;: .... 

"CI "' ..... '" .... '" :::> '" '" '" '" ..... '" ... '" '" '" c: '" "' ... CD "'"CI CD ... -c 
'" "CI '" 't ~ -'" .c: -c -c .:::> "'C =~ c: "0 -::I c: .'" c: Cl.. ..... U c: 

c: _ 
c: _ '" c: _ :::> ... '" Q) ::ll! g '" '" '" '" :::> a.. "" > "" "" ~ "" "" 

A. Bundesverwaltung 
Beamte der Allg. Verwaltung, . . , , , . . . . 41 159 28 43 30 253 974 2.434 1.750 3.049 
Beamte in handw. Verwendung, '. . . . . . . . . 6 40 1 2 2 5 50 239 389 233 
Richter ..... , ................. - - - 52 - - - - - -
Staatsanwälte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - -
Universitäts- (Hochschul-Ilehrer ....... - - - - - - - - - 6.421 
Bundeslehrer .................... - - - - - - - - 22.232 264 
Beamte des Schulaufsichtsdienstes . . . . . . - - - - - - - - 224 -
Wachebeamte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - 23.974 - -
Hili tärpersonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - -
VB Ent!. Sch. I .................. 5 8 19 23 7 29 1.061 1. 032 1.845 3.823 
VB Ent!. Sch. I/l . ................ - - - - - - - - 1.553 27 
Vertragsassistenten ............... - - - - - - - - - 340 
VB Ent!. Sch. II ................. 6 24 5 9 - 10 134 931 1.705 584 
Kollektivvertrag ................. - - - - - - - - - 26 
nach anderen Rechtsvorschriften . . . . . . . - - - - - - - - - -
nach anderen Rechtsvorschriften I/l . .... - - - - - - - - - 58 
VB Ent!. Seh. I teilbeschäftigt ....... 1 2 - - - - 21 15 275 413 
VB Ent!. Sch. III teilbeschäftigt ...... - - - - - - - - 1.147 45 
Vertragsassistenten teilbeschäftigt .... - - - - - - - - - 92 
VB Ent!. Sch. II/l teilbeschäftigt ..... - - - - - - - - 21 -
VB Entl. Sch. II teilbeschäftigt . . . . . . . - - - - - - 5 494 637 21 
Kollektivvertrag teilbeschäftigt ...... - - - - - - - - - 6 
nach anderen Rechtsvorschriften 

teilbesehäftigt. . . . . . . . . . . . . . . . : - - - - - - - 52 186 -
nach anderen Rechtsvorschriften I I L. . . . . - - - - - - - - - -
nach anderen Reehtsvorschriften II/l .... - - - - - - - - - 8 

Summe A ... 59 233 53 129 39 297 2.245 29.171 31.964 15.410 

B. Bundesbetriebe (Monopole I 
Beamte der Alig. Verwaltung .......... - - - - - - - - 64 -
Beamte der Post - u. Telegraphenverwaltung - - - - - - - - - -
Beamte in handw. Verwendung. . . . . . . . . . - - - - - - - - - -
VB Ent!, Sch. I .................. - - - - - - - - 42 -
VB Entl. Sch. II . . . . . . . . . . . . . .. ~ . . - - - - - - - - - -
Kollektivvertrag ................. - - - - - - - - 1.506 -
nach anderen Rechtsvorsehriften . . . . . . . - - - - - - - - 841 -
VB Entl. Seh. I teilbeschäftigt . . . . . . . - - - - - - - - - -
VB Ent!. 5ch. II teilbeschäftigt. . . . . . . - - - - - - - - - -
Kollektivvertrag teilbeschäftigt ...... - - - - - - - - 176 -
nach anderen Rechtsvorschriften 

teilbeschäftigt . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - 175 -

Summe B ... - - - - - - - - 2.804 -
Summen A und B i 

Öffentlich- rechtlich Bedienstete ...... 47 199 29 97 32 258 1.024 26.647 24.659 9.967 
Vertragsbedienstete ............... 11 32 24 32 7 39 1.195 1.963 7.492 4.858 
Vertragsbedienstete teilbeschäftigt .... 1 2 - - - - 26 561 2.617 585 

Zusammen ... 59 233 53 129 39 297 2.245 29.171 34.768 15.410 
-

C. Bundesbahnen 
Bundesbahnbeamte . . . . . . . . . . . . . .. . . - - - - - - - - - -
Bundesbahnbedienstete . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - -
Bundesbahnbedienstete teilbeschäftigt . . . - - - - - - - - - -

Summe C ... - - - - - - - - - -
Summe A-C ... 59 233 53 129 39 297 2.245 29.171 34.768 15.410 

Jugendliche Bedienstete ............ - - - - - - 36 905 6B 450 

S· 
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Jahr 1985 /Zusammenstellung) Anlage A 

.... .... ... "C .... .... ... ... ... .... ... 
.:::> C> .:::> .:::s e .:::s .:::s C> .:::s .:::s .:::s .:::s-"" .::> _ e .... .... :::> N .... ..... e ..... - - _ ..... -e.:l .... ::> , c: 

!5"C !S 1!L2 e c: e e C> e "' ... e .. e.<: e :::s .... ::> '" ::> ::> ..... ::> :::>'" :::s .Q ::><J :::> ....... .... e . .... cu t,,) ..... ... . .... .... "C . ... ........ ..... 'L.. CI) .... ., . ... ... :a "'::>N ... C> '" ... .... ... ....... ... ... 0 l.. Q)-"" ...1- .... ...... CD ... .. ::>e .. .. CI> "' .. CI> ",La.. .. :a .... '" .. ..... ...... ::> ... ...., 'Q) ... "'.<: ... N ... ... ... ... ... ... "' .... -:;:-g .... 
"'> Cl)ori ~ '" .... '" eH: "' .... '" .... '" "'"C ..... 

'" <.0 '" '" .... ..... Q) f.) .... • e ........ g, ........ . .... '" .... e:: . .... c: ro .... ::> . .... :::s .... 
C:G) e:: ... '" C Q) cu . e:: ... e::'" e:: > c: .. ' e:::::I.<: e • "C c: e .... 

e ........ .... "'1:t .... ...... " & ..... .... .... ::> ..... '" • ... N .... <J ·rot.......t c: • ... e .... .<: 
eca .. e ... e ... :::s &i I'" ...... Ei -, 

e '" Eie:: e , 
'" '" .. - "'., "' .. .. "' .... (/):::1., cn·,... CI) ",:a., '" '" "C "'ca '" "C .... (/) "C '" ... '" """ '" G)N "''',I cu",e ""'C> cu .... .,c: .,e:: .,e:: .... Q) e::"C .,::> ..... E "C ., -g'r!8 -g.f~ -g~..:if "C ':::1 "C ca "C .... ""C ca-I""I "Ccae "Cca 

"C '" '" e", e::_ e:: -' e La.. c: -' :a e::c :::> c: ce e::> '" :::> ::> :::I :::s :::> ::> .ii: :::> :::s ::> ::> ,q a> ... ... ... ... ce ce "" ce a> 

3.324 490 71 617 3.774 14.542 13.662 1.425 659' 2.914 377 50.616 
64 21 1 11 92 2.645 391 315 24 1.242 28 5.801 
- - - - 1.673 - - - - - - 1. 725 
- - - - 230 - - - - - - 230 
- - - - - - - - - - - 6.421 
- - - - 17 44 - 311 - - - 22.868 
- - - - - - - - - - - 224 , 
- - - - 3.078 - 4.094 - - - - 31.146 
- - - - - 4.884 - - - - - 4.884 

1. 193 426 12 536 1.769 882 2.737 677 228 1. 197 72 17.581 
- - - - 1 - - 81 - - - 1.662 
- - - - - ~ - - - - - 340 

65 113 - 34 194 880 377 584 15 887 7 6.564 
10 - - - - 69 - 431 - - 871 1. 407 
- - - 151 - - 11 5 - - - 167 
- - - - - - - - - ' 

.1 - - 58 
75 23 - 12 139 62 177 23 7 36 5 1.286 
- - - - - - - - - - - 1. 192 
- - - - - - - - - - - 92 
- - - - 3 - - 7 - - - 31 

101 2 - 8 163 26 199 1 3 218 1 1. 879 
- - - - - 13 - 1.687 - - 2 1. 708 

- - - 33 - 43 23 - - 255 - 592 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 8 

\ 

4.832 1.075 84 1.402 11.133 24.090 21.671 5.547 936 6.749 1.363 158.482 

- - - - - - ., 158 - - - 4.873 5.095 
- - - - - - - - - - 40.894 40.894 
- - - - - - 42 - - - 9 51 
- - - - - - 62 4 - - 5.195 5.303 
- - - - - - 116 12 - - 1.675 1. 803 
- - - - - - - - - - - 1. 506 
- - - - - - - 1. 220 - - - 2.061 
- - - - - - 2 - - - 1.584 1.586 
- - - - - - 3 - - - 557 560 
- - - - - - - 2.938 - - - 3.114 

- - - - - - - - - - 16 191 

- - - - - - 383 4.174 - - 54.803 62.164 

3.388 511 72 628 8.864 22.115 18.347 2.051 683 4.156 46.181 169.955 
1.268 539 12 721 1.964 1.831 3.303 3.014 243 2.084 7.820 38.452 

176 25 - 53 305 144 404 4.656 10 509 2.165 12.239 

4.832 1.075 84 1.402 11.133 24.090 22.054 '9.721 936 6.749 56.166 220.646 

- - - - - - - - - - 54.170 54.170 
- - - - - - - - - - 14.265 14.265 
- - - - - - - - - - 1.353 1.353 

- - - - - - - - - - 69.788 69.788 

4.832 1. 075 84 1.402 11. 133 24.090 22.054 9.721 936 . 6.749 125.954 290.434 

229 19 - 3 171 123 222 242 7 62 3.795 6.332 

7 Stellenplan 1985 
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Anlage B 
Übersicht zum Stellenplan 1985 (Gesamtüberblick) 

§ 

Stellenplan 1984 Stellenplan 1985 Unterschied gegenüber Vor jahr 

Vert ragsbedienstete Vert ragsbedienstete Vertragsbedienstete 
Verwaltungsbereich Beamte Summe Beamte Summe Beamte Summe 

A B A B A B 

Anzahl der Planstellen 

Präsidentschaftskanzlei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 10 1 58 47 11 1 59 - + 1 - + 1 
Bundesgesetzgebung - Parlamentsdirektion .......... 176 26 2 204 199 32 2 233 + 23 + 6 - + 29 
Verfassungsgerichtshof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 - 38 29 24 - 53 + \ 7 + 8 - + 15 
Verwaltungsgerichtshof . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 79 38 - 117 97 32 - 129 + 18 - 6 - + 12 
Volksanwaltschaft .......................... 27 8 - 35 32 .1 - 39 + 5 - 1 - + 4 
Rechnungshof . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 39 - 292 258 39 - 297 + 5 - - + 5 
Bundeskanzleramt .......................... 991 1.199 25 2.215 1. 024 1.195 26 2.245 + 33 - 4 + 1 + 30 
Inneres, ................................ 26.453 1.985 561 28.999 26.647 1.963 561 29.171 + 194 - 22 - +172 
Unterricht und Kunst. . . . . . . . . . . .. . .. . . . '" . . 24.138 5.076 2.242 31. 456 24.595 5.103 2.266 31.964 + 457 + 27 + 24 + 508 
Wissenschaft und Forschung. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 9.639 4.906 561 15.106 9.967 4.858 585 15.410 + 328 - 48 + 24 + 304 
Soziale Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.265 1.197 178 4.640 3.388 1.268 176 4.832 + 123 + 71 - 2 + 192 
Gesundheit und Umweltschutz . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 500 514 25 1.039 511 539 25 1. 075 + 11 + 25 - + 36 
Familie, Jugend und Konsumentenschutz . . . . . . . . . . " 4S 12-' - 60 72 12 - 84 + 24 - - + 24 
Auswärtige Angelegenheiten. . . : . . . . . . . . . . . . . . . . 629 ' 709 53 1.391 628 721 53 1.402 - 1 + 12 - + 11 
Justiz ............................ ',' ... 8.824 1. 831 304 10.959 8.864 1.964 305 11.133 + 40 + 133 . + 1 + 174 
Landesverteidigung . . : . . . . . . . . . . . .,. . . .. . . . . . 22.402 1.802 146 24.350 22.115 f831 144 24.090 - 287 + 29 - 2 - 260 
Finanzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . 17.945 3.231 394 21. 570 18.147 3.125 399 21.671 + 202 - 106 + 5 + 101 
Land- und Forstwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.987 1.813 1.721 5.521 2.051 1.778 1.718 5.547 + 64 - 35 - 3 + 26 
Handel, Gewerbe und Industrie ................. 663 242 10 915 683 243 10 936 + 20 + 1 - + 21 
Bauten und Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.083 2.141 522 6.746 4.156 2.084 509 6.749 + 73 - 57 - 13 + 3 
Verkehr ................................ 415 924 8 1.347 405 950 8 1.363 - 10 + 26 - + 16 

Summe ... 122.586 27.719 6.753 157.058 123.915 27.779 6.788 158.482 +1.329 + 60 + 35 +1.424 

\ 

Bundesbetriebe (Monopole) .................... 46.030 10.718 5.561 62.309 46.040 10.673 5.451 62.164 + 10 - 45 - 110 - 145 

Österreichische Bundesbahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.170 14.302 1.353 69.825 54.170 14.265 1.353 69.788 - - 37 - - 37 

Stellenplan (Gesamtsumme) . . . 222.786 52.739 13.667 289.192 224.125 52.717 13.592 290.434 +1.339 - 22 - 75 +1.242 
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Anlage B1 

Verwal tungsberei'ch 

Präsidentschaftskanzlei , , , , . . . . . . . . , , . . . . . . . . 
Bundesgesetzgebung - Pa r lamentsdirelc.tion . . , . . . . , . . 
Verfassungsgerichtshof ........... ~ .......... 
Verwaltungsgerichtshof .............. , ....... 
Volksanwaltschaft . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 
Rechnungshof . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bundeskanzleramt 
Zentralleitung ........................... , 
Verwaltungsakademie ...................... , . 
Staatsarchiv und Archivamt .................... 
Statistisches Zentralamt . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . 
Amt der Wiener Zeitung ...................... 
Amt der Osterreichischen Staatsdruckerei .......... 

Summe ... 

Inneres 
Zent rallei tung. . . . . . , . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
Bundespolizei '" ................... , ..... 
8undesgendarmerie, ............. ' ....... '.' ... 
Flüchtlingsbetreuung . : ...................... 
Kuseum und öffentliches Denkmal Mauthausen . . . . . . . . . 

Summe ... 

Unterricht und Kunst 
Zent rallei tung. .. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 
Bundessportheime und Sporteinrichtungen ........... 
Bundesschullandheime und Schulsportveranstaltungen . . . 
Sonstige Einrichtungen für Jugenderziehung .......... 
Bundesstaatliche Einrichtungen der Erwachsenenbildung . 
Schulaufsichtsbehörden ................ " .... 
Schulpsychologie - Bildungsberatung ......... , ... 

------ -

Übersicht zum Stellenplan 1985 IPlanstellenbereiche der einzelnen Ressorts) 

Stellenplan 1984 Stellenplan 1985 

Vertragsbedienstete Vertragsbedienstete 
Beamte Summe Beamte 

A B A B 

Anzahl' der Planstellen 

47 10 1 58 47 11 1 
176 26 2 204 199 32 2 
22 16 - 38 29 24 -
79 38 - 117 97 32 -
27 8 - 35 32 7 -

253 39 - 292 258 39 -

441 284 6 731 430 317 7 
15 10 - 25 15 10 -
81 

\ 
52 133 84 52 - -

364 847 19 1.230 405 '808 19 
7 6 - 13 7 8 -

83 - - 83 83 - -

991 1.199 25 2.215 1.024 1.195 26 

673 252 2 927 676 258 2 
14.222 1.219 91· 15.532 14.294 1. 240 91 
11.557 313 468 12.338 11.624 314 468 

- 192 - 192 52 140 -
1 9 - 10 1 11 -

26.453 1. 985 561 28.999 26.647 1.963 561 

315 190 6 511 333 181 6 
35 169 47 251 36 169 48 
14 59 2 75 15 58 2 
18 21 - 39 13 21 -
39 41 9 89 39 41 9 

875 393 40 1.308 890 . 393 39 
126 29- . 21 176 134 26 20 

/ 

-

Unterschied gegenüber Vor jahr 

Vertragsbedienstete 
Summe Beamte Summe 

A B 

59 - + 1 - . + 1 
233 + 23 + 6 - + 29 
53 + 7 + 8 - + 15 

129 + 18 - 6 - + 12 
39 + 5 - 1 - + 4 

297 + 5 - - + ,5 

754 - 11 +33 +1 + 23 
25 - . - - -

136 + 3 - - + 3 
1.232 + 41 -39 - + 2 

15 - + 2 - + 2 
83 - - - -

2.245 . + 33 - 4 +1 + 30 

936 + 3 + 6 - + 9 
15.625 +72 +21 - + 93 
J2. 406 + 67 + 1 - + 68 

192 + 52 -52 - -
12 -' + 2 - + 2 

29.171 +194 -22 - +172 

520 + 18 - 9 - + 9 
253 + 1 - +1 + 2 
75 + 1 - 1 - -
34 - 5 - - - 5 
89 - - - -

1.322 + 15 - c:1 + 14 
180 + 8 - 3 -1 + 4 3 
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Anlage B1 
--- Planstellenbereiche der einzelnen Ressorts (Fortsetzung) 

I Fortsetzung I 

,Stellenplan 1984 Stellenplan 1985 

Verwal tungsbereich Beamte 
Vertragsbedienstete 

Summe 
Vertragsbedienstete 

Beamte Summe 
A A B 

Anzahl der Planstellen 

Unterricht und Kunst (Fortsetzung) 
Allgemeinbildende Höhere Schulen ............... 10.981 1 1.200 1 1.269 1 13.450 1 11. 072 1 1. 206 1 1.280 1 13.558 
Höhere Internatsschulen des Bundes . . . . . . . . . . . . . . 234 186 26 446 234 201 26 461 
Bundes-Blindenerziehungsinstitut und Bundesinstitut für 

Gehörlosenbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141 871 10 I 211 I 115 1 87 1 10 I 212 
Konvikte und Schülerheime (Allgemeinbildende). . . . . . . 42 166 15 223 43 164 15 222 
Technische und gewerbliche Lehranstalten. . . . . . . . . . 3. 806 1. 082 218 5.106 3.857 1.080 224 5.161 
Sozialakademien - Lehranstalten für Fremdenverkehrs-, 

Frauen- und Sozialberufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.932 586 152 3.670 3.143 597 166 3. 906 
Handelsakademien und Handelsschulen ............. 2. 877 479 286 3. 642 2. 921 490 281 3. 692 
Konvikte, Internate und Schülerheime (Berufsbildende) . 43 69 8 120 44 63 8 115 
Pädagogische Akademien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879 89 44 1. 012 884 97 42 1. 023 
BHdungsanstalten für Arbeitslehrerinnen, Kindergärtne-

rinnen und Erzieher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 115 66 693 513 .119 67 699 
Berufspädagogische Akademien .. . . . . . . . . . . . . . . . . 112 16 2 130 106 16 3 125 
Bundesanstalten für Leibeserziehung ............. 42 36 6 84 42 36 6 84 
Pädagogische Institute . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 38 8 170 142 34 7 183 
Hofmusikkapelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . .1 1 7 9 1 1 7 9 
Bundesstaatliche Hauptstelle für Lichtbild und Bil-

Unterschied gegenüber Vor jahr 

Beamte 

+ 91 

+ 1 
+ 1 
+ 51 

+211 
:/' 44 
+ 1 
+ 5 

+ 1 
- 6 

+ 18 

Vertragsbedienstete 

A 

+ 6 
+ 15 

- 2 
- 2 

+ 11 
+ 11 
- 6 
+ 8 

+ 4 

- 4 

B 

+11 

+ 6 
+14 
- 5 

- 2 

+ 1 
+ 1 

- 1 

dungsfilm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 

Summe. . . + 27 
Wissenschaft und Forschung 
Zentralleitung ... , , , , , , . , ... , , ........... . 
Universitäten .... , ....... , , ... , . , , , , . , . , . 
Universitäte'n (zweckgebundene Gebarung) . , . , ... , ... 
Bibliotheken , . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 
Wissenschaftliche Anstalten, .. , , , , , . , , , ... , . , , 
Wissenschaftliche Anstal ten (zweckgebundene Geba rung) 
Kunsthochschulen . , . . . . . . . , , , . , , , . , , , , , , , , , 
Museen . , , . , , , , . . , . . , , , . , . . . , , , , , . . . . , . . 
Bundesdenkmalamt , , , . . , . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . 

Summe, .. 

142 
7.527 

661 
218 

667 
326 
98 

9.639 

2 
3.734 

43 
273 
116 

2 
259 
427 

50 

4.906 

440 
25 
31 
2 

18 
37 
8 

561 

144 
11,701 

68 
965 
336 

2 
944 
790 
156 

15.106 

142 
7.834 

659 
227 

681 
326 

98 

9.967 

2 
3,681 

43 
280 
109 

2 
262 
428 

51 

4.858 

463 
25 
30 
2 

18 
39 
8 

585 

144 
11.978 

68 
969 
338 

2 
961 
793 
157 

15,410 

+307 

- 2 
+ 9 

+ 14 

+328 

- 53 

+ 7 
- 7 

+ 3 
+ 1 
+ 1 

- 48 

+24 

+23 

- 1 

+ 2 

+24 

Summe 

+ 108 
+ 15 

+ 

+ 

1 
1 

55 

+ 236 
+ 50 

5 
+ 11 

+ 6 
5 

+ 13 

+ 508 

+. 277 

+ 4 
+ 2 

+ 17 
+ 3 
+ 11 

+ 304 

CD 
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Anlage BI 
--- Planstellenbereiche der einzelnen Ressorts (Fortsetzung I 

(Fortsetzung) 
/ 

Stellenplan 1984 Stellenplan 1985 Unterschied gegenüber Vor jahr 

Vert ragsbedienstete Vertragsbedienstete Vertragsbedienstete 
Verwaltungsbereich Beamte Summe Beamte Summe Beamte Summe 

A B A B A B 

Anzahl der Planstellen 

Soziale Verwaltung 
Zentrallei tung ............................ 313 120 7 440 313 127 7 447 - +7 - + 7 
landesarbeitsämter ......................... 2.108 741 128 2.977 2.204 827 126 3.157 +96 +B6 - 2 +180 
landesinvalidenämter ........................ 582 212 26 820 610 174 26 810 + 28 -38 - - 10 
Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten (betriebsähnliche 

Einrichtungen I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 30 - 34 3 30 - 33 - 1 - - - I! 
Einigungsämter , Schlichtungsstellen, Heimarbei tskommis-

sionen .......................... ' ..... 3 5 - 8 3 5 - 8 - - - -
Arbei tsinspektion ~ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . " . . . . 255 89 17 361 255 105 17 377 - +16 - + 16 

" Summe. ' .. 3.265 1. 197 178 4.640 3.388 1.268 176 4.832 +123 +71 - 2 +192 I 

Gesundheit und Umweltschutz 
Zentralleitung ............................ 159 87 3 249 159 107 3 269 - +20 - + 20 
lebensmitteluntersuchungsanstalten . . . . .. . . . . . . . . 113 66 4 183 118 61 4 183 + 5 - 5 - -
Bakteriologisch-serologische und sonstige Untersu-

chungsanstalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 193 12 336 137 203 12 352 + 6 +10 - + 16 
Bundeshebammenlehranstalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - 2 2 - - 2 - - - -

, 

Veterinärmedizinische Anstalten ............... ' 92 144 - 236 92 144 - 236 - - - -
Veterinärmedizinischer Grenzbeschaudienst ......... 3 24 6 33 3. 24 6 33 - - - -I 

Summe ... 500 514 25 1.039 511 539 25 1.075 + 11 +25 - + 36 ! 

Familie, Jugend und Konsumentenschutz 
Zentrallei tung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 12 - 55 64 12 - 76 + 21 - - + 21 
Jugendförderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - - 5 8 - - 8 + 3 - - + 3 

Summe ' ... 48 12 - 60 72 12 - 84 + 24 - - + 24 

Auswärtige Angelegenheiten 
'49 Zentrallei tung und Vertretungsbehörden ........... 596 656 1.301 594 666 49 1.309 - 2 +10 - + 8 

Diplomatische Akademie . . . . . . . . . . . . . . . . . , , ' . . 6 12 2 20 6 14 2 22 - + 2 - + 2 
Österreichische Kulturinstitute ................ 27 41 2 70 28 41 2 71 + 1 - - + 1 

Summe ... 629 709 53 1.391 628 721 53 1.402 - 1 +12 - + 11 
§ 

, 
----_ .. - -- -
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Anlage 81 
--- Planstellenbereicheder einzelnen Ressorts (Fortsetzung) -

(Fortsetzung I .... 
.9 

Stellenplan 1984 Stellenplan 1985 Unterschied gegenüber Vor jahr 
, 

Vert ragsbedienstete Vertragsbedienstete Vertragsbedienstete 
Verwal tungsbereich Beamte Summe Beamte Summe Beamte Summe 

A B A B A B 

Anzahl der Planstellen 

Justiz , 

Zent ralleitung. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 43 - 178 139 40 - 179 + 4 - 3 - + 1 
Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur ......... 88 17 - 105 88 17 - 105 - - - -
Justizbehörden in den ländern .............:... 5.170 1.608 286 7.064 5.183 1.743 286 7.212 + 13 +135 - +148 
Justizanstalten ........................•.. -: 3.245 129 16 3.390 3.265 129 17 3.411 + 20 - +1 + 21 
Bewährungshilf~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 34 2 222 189 35 2 226 + 3 + 1 - + 4 

Summe ... 8.824 1.831 304 10.959 8.864 1. 964 305 11.133 . + 40 +133 +1 +174 

landesverteidigung '. 
Zentralleitung ............................ 659 345 13 1.017 661 347 11 1.019 + 2 + 2 -2 +2 
Militärpersonen und Heeresverwaltung ............. 21.687 1.349 120 23.156 21.396 1.377 120 22.893 -291 + 28 - -263 
Heeresgeschichtliches Museum, Militärwissenschaftliches A 

Institut .............................. 53 39 - 92 55 38 - 93 + 2 - 1 - + 1 
Allentsteig (betriebsähnliche Einrichtung, zweckgebun-

dene Gebarung) ...................... '" .. 3 69 13 85 3 69 13 85 - - - -

Summe ... 22.402 1.802 146 24.350 22.115 1.831 144 24.090 -287 + 29 -2 -260 

Finanzen 
Zentrallei tung ............................ 706 226 6 I 938 730 227 6 963 + 24 + 1 - + 25 
Finanzlandesdirektionen ...................... 15.873 2.019 286 18.178 16.059 1.934 286 18.279 +186 - 85 - +101 
Finanzprokuratur ................... _ ....... 79 28 - 107 80 27 - 107 + !1 - 1 - -
Hauptpunzierungs- und Probieramt ... : ........... 47 - 2 49 47 - 2 49 - - - -
Bundesrechenamt ........................... 215 326 - . 541 215 330 - 545 - + 4 - + 4 
qsterreichisches Postsparkassenamt . . . . . . . . . . . . . . 992 601 100 1.693 992 596 105 1.693 - - 5 +5 -
Osterreichische Salinen AG .................... 33 31 - 64 24 11 - 35 - 9 - 20 - - 29 

Summe ... 17.945 3. 231 394 21.570 18.147 3.125 399 21. 671 +202 -106 +5 +101 

~ 

~- - --- -- ---- ----- - ~ 
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Anlage B1 
--- Planstellenbereicheder einzelnen Ressorts (Fortsetzungl 

(Fortsetzung) 

Stellenplan 1984 Stellenplan 1985 Unterschied gegenüber Vor jahr I 

Vertragsbedienstete Vertragsbedienstete Vertragsbedienstete 
Verwaltungsbereich Beamte Summe Beamte Summe Beamte Summe 

A B A B , A B 

Anzahl der Planstellen 

land- und Forstwirtschaft 
Zentrallei tung ................... ' ......... 419 103 5 527 426 117 5 548 + 7 +14 - +21 
Bundesanstalt für Agrarwirtschaft ............... 20 8 - 28 20 8 - 28 - - - -
Bundesanstalt für Bergbauernfragen .............. 4 2 - 6 5 3 - 8 + 1 + 1 - + 2 
Bundesanstalt für landtechnik .................. 38 27 2 67 38 27 2 67 - - - -
landwirtschaftliche Bundeslehranstalten . . . . . " . . . . 376 231 26 633 388 218 26 632 +12 -13 - - 1 
Bundesanstalten für pflanzliche Produktion ........ ; 344 312 54 710 347 308 54 709 + 3 - 4 - - 1 
Forstwirtschaftliehe Bundeslehranstalten . . . . . . . . . . 60 32 3 95 60 32 3 95 - - - -
Forstliche Bundesversuchsanstalt . . . . . . . . . . . . . . . . 134 104 22 260 147 97 22 266 +13 - 7 - + 6 
Bundesanstalten für Kilchwirtschaft ............. 29 ' 92 2 123 33 88 2 123 + 4 - 4 - -
Bundesanstalten für Tierzucht .................. 61 41 1 103 61 41 1 103 - - - -
Wasserwirtschaftliche . Bundesanstal ten . . . .. . . . . . . . 63 33 6 102 65 32 5 102 + 2 - 1 - 1 -
land- und Alilchwirtschaftliche Bundeslehranstalten 

(Internate l ............................ 4 88 1 93 6 87 1 94 + 2 - 1 - + 1 
Forstwirfschaftliche Bundeslehranstalten und forstliche 

Ausbildungsstätten (Internate l ............... - 24 3 27 - 24 3 27 - - - -
Forstliche Ausbildungsstätten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14 - 42 30 12 - 42 + 2 - 2 - -
Wildbach- und lawinenverbauungsdienst ............ 191 122 1.515 1.828 206 114 - 1.515 1.835 +15 - 8 - + 7 
l'Ieinaufsicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - - 18 18 - - 18 - - - -
Bundesgärten ............................. 102 176 8 286 104 174 8 286 + 2 - 2 - -
Spanische Reitschule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 26 2 53 25 33 - 58 - + 7 , ..; 2 + 5 
landwirtschaftliche '8undesversuchswirtschaften ...... 33 150 53 236 33 150 53 236 - - - -
Forstwirtschaftliche Bundeslehr - und Versuchsforste ... 4 23 9 36 5 22 9 36 + 1 - 1 - -
Bundesgestüt Piber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 33 9 76 34 33 9 76 - - - -
Bauhöfe (betriebsähnliche Einrichtungen, zweckgebundene 

Gebarungl ............................. - 172 - 172 - 158 - 158 - -14 - -14 I 

S~mme ... 1.987 1. 813 1.721 5.521 2.051 1.778 1. 718 5.547 +64 -35 - 3 '+26 

Handel, Gewerbe und Industrie 
?entralleitung ............................ 405 191 6 602 423 . 192 6 621 +18 + 1 - +19 
Osterreichisches Patentamt .................... 221 38 1 260 223 38 1 262 + 2 - - + 2 
Bergbehörden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 13 3 53 37 13 3 53 - - - - -" 

-" 

Summe ... 663 242 10 915 683 243 ·10 936 +20 + 1 - +21 
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Anlage B1 
--- Planstellenbereiche der einzelnen Ressorts (Fortsetzung) 

(Fortsetzung) ...... 
~ 

Stellenplan 1984 Stellenplan 1985 Unterschied gegenüber Vor jahr 

Verwaltungsbereich 
Vert ragsbedienstete Vertragsbedienstete Vertragsbedienstete 

Beamte Summe Beamte Summe Beamte Summe 
A B A B A B 

Anzahl der Planstellen , 

Bauten und Technik 
Zentralleitung . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 146 1 469 325 145 1 471 + 3 - 1 - + 2 
Bundesmobilienverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 15 - . 44 30 14 - 44 + 1 - 1 - -
Bundesversuchs- und Forschungsanstal t Arsenal (be-

triebsähnliche Einrichtung) ................. 175 52 5 232 176 51 5 232 + 1 - 1 - -
Beschußämter ............................. 11 - 1 12 11 - 1 12 - - - -
Kurheime (bet riebsähnliche Einrichtungen) ......... 4 1 24 29 5 - . 24 29 + 1 - 1 - -
Bäder (betriebsähnliche Einrichtungen) ........... 2 - 7· 9 2 - 6 8 - - - 1 - 1 
Bundesstrombauamt .......................... 471 268 8 747 486 253 8 747 +15 -15 - -
Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung ......... 1.714 1. 085 126 2.925 1.759 1.054 114 2.927 t45 -31 -12 + 2 
Tiergarten Schönbrunn (betriebsähnliche Einrichtung) .. 43 36 3 82 50 29 3 82 + 7 - 7 - -
Bundesgebäudeverwaltung - Liegenschaftsverwal tung . . . . - - 255 255 - - 255 255 - - - -
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen I 

a) Amtsleitung . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 45 - 98 53 45 - 98 - - - -
b) Einrichtungen des Eichwesens . . ., . . . . . . . . . . 222 58 8 288 222 59 8 289 - + 1 - + 1 
c) Einrichtungen des Vermessungswesens ......... 1.037 435 84 1.556 1. 037 434 84 1.555 - - 1 - - 1 

. Summe, .. 4.083 2.141 522 6.746 4.156 2.084 509 6.749 +73 -57 -13 + 3 
I 

Verkehr 
Zentralleitung ............................ 223 54 5 282 223 57 5 285 - + 3 - + 3 
Bundesamt für Zivilluftfahrt (betriebsähnliche Einrich-

tung) ................................ 70 848 2 920 60 871 2 933 -10 +23 - +13 
Amt für Schiffahrt einseh!. Dienststellen der Schiff-

fahrtspolizei. .......................... 93 9 - 102 93 9 - 102 - - - -
Bundesprüfanstal t für Kraftfahrzeuge ............. 29 13 1 43 29 13 1 43 - - - -, . 

Summe ... 415 924 8 1.347 405 950 8 1.363 -10 +26 - +16 

, 

-- - - '--- - - L .. - - - '---- -- - - ~---- --
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Anlage B1 
--- Planstellenbereiche der einzelnen Ressorts (Fortsetzungl 

(Fortsetzung J 

Stellenplan .1984 Stellenplan 1985 Unterschied gegenüber Vor jahr 

Verwaltungsbereich 
Vertragsbedienstete Vertragsbedienstete Vertragsbedienstete 

Beamte Summe Beamte Summe Beamte Summe 
A B A B A B 

Anzahl der Planstellen 

Bundesbetriebe (Monopole I 
Bundestheater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 64 2.389 351 2.804 64 2.389 351 2.804 - - - -
Glücksspiele (Monopol I .......... ',' .......... 95 18 2 115 100 19 2 121 + 5 + 1 - + 6 

,Branntwein (Monopoll ........................ 21 26 3 50 21 25 3 49 - - 1 - - 1 
~auptmünzamt I. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 79 134 ' - 213 79 134 - 213 - -, - -
Osterreichische Bundesforste .................. - 1.276 3.048 4.324 - 1.236, 2.938 4.174 - -40 -110 -150 
Post - und Telegraphenverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . 45.771 6.875 2.157 54.803 45.776 6.870 2.157 54,803 + 5 - 5 - -

\ 

Summe ... 46.030 10.718 5.561 62.309 46.040 10.673 5.451 62.164 +10 -45 -110 -145 

Österreichische Bundesbahnen .................. 54.170 14.302 1.353 69.825 54.170 14.265 1.353 69.788 - -37 - - 37 

\ 

, 

-" 
~ 
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(14) 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Anlage B2 Personalreserve: Über den systemisierten Stand aus der Personalreserve zugewiesene Planstellen 

(Stand 1.August 1984) , 

Allgemeine Verwaltung Planstellen der Verwendungs~ruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkliche Verwendung A B C D P1 P2 

Verwaltungsbereich IX VIII VII V IV IV IV 

Prasidentschaftskanzlei 2 3 

Bundesgesetzgebung (Parlamentsdirektion) 1 

Verfassungsgerichtshof 1 

Volksanwaltschaft 1 

Rechnungshof 16 7 5 1 

Bundeskanzleramt mit Dienststellen Zentralleitung ... 13 33 7 1 
nachgeordnete Dienststellen ... 3 6 

Inneres Zentralleitung ... 2 29 64 20 3 
nachgeordnete Dienststellen ... 32 40 16 17 2 1 

Unterricht Zentralleitung ... 11 3 1 , nachgeordnete Dienststellen ... ' 9 15 4 12 

Wissenschaft und Forschung Zentralleitung ... 15 4 
nachgeordnete Dienststellen ... 47 14 31 17 4 

Soziales Zentralleitung ... 2 16 37 2 
nachgeordnete Dienststellen ... 26 125 75 8 

Gesundheit und Umweltschutz Zentralleitung ... 1 7 12 1 
nachgeordnete Dienststellen ... 15 4 4 

Familienangelegenheiten Zentralleitung ... 2 2 
nachgeordnete Dienststellen ... 

Äußeres Zentralleitung und Vertretungsbehörden ... 98 50 3 1 
sonstige nachgeordnete Dienststellen ... 10 2 

Justiz Zentralleitung ... 2 8 5 4 
nachgeordnete Dienststellen ... 7 70 16 

Militärische Angelegenheiten Zentralleitung ... 8 20 6 ~ 
nachgeordnete Dienststellen ... 3 33 8 25 

Finanzverwaltung Zentralleitung ... 1 49 79 12 6 
nachgeordnete Dienststellen ... 12 144 281 

Land- und Forstwirtschaft Zent ralleitung ... 2 21 
nachgeordnete Dienststellen ... 23 . 9 4 1 14 8 

Handel, Gewerbe, Industrie Zentralleitung ... 32 26 4 
nachgeordnete Dienststellen ... 41 5 4 

Bauten und Technik Zent rallei tung ... 23 35 3 1 
nachgeordnete Dienststellen ... 22 76 170 8 36 2 

Verkehr Zentralleitung ... 18 14 4 1 
nachgeordnete Dienststellen ... 4 6 9 1 

Bundestheater 4 3 

Glücksspiele (Monopol) 3 

Branntwein (Monopol) 1 

Post- und Telegraphenverwaltung 63 225 309 74 

Summe ... 11 664 1.194 1.009 77 158 11 

8" 
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S TEL L E N P L A N 198 5 
Anlage B2 Personalreser~e: Über den systemisierten Stand aus ·der Personalreserve zugewiesene Planstellen 

(Stand 1. August 1984) 

Planstellen der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

Wachebeamte W1 W2 

VIII VII VI V(3) IV(3) (2) ( 1) 

Sicherheitswachdienst 17 48 

Kriminaldienst 7 41 

Gendarmeriedienst 5 29 91 55 215 

Justizwachdienst 7 2 12 1 

Zollwachdienst 11 5 16 32 645 

Summe ... 5 71 7 208 88 860 

Planstellen der. Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
Berufsoffiziere 
und H1 H2 
zeitverpflichtete Soldaten 

IX VIII VII VIII VII VI 

Be[ufsoffiziere 1 29 33 11 146 78 
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Anlage C 
Entwicklung der Planstellenbereiche 

in den Jahren 1938, 1959, 1965, 1970, 1980, 1983, 1984 und 1985 

Planstellenbereiche der Bundesbediensteten in den Jahren Unterschied 

1938 1959 *) 1965 1970 1980 1983 1984 1985 
gegenüber 
Vorjahr 

A. 8undesverwaltung 
Beallte der Allgemeinen Verwaltung .............................. 20.623 32.531 35.673 44.422 46.812 48.383 49.098 50.616 +1.518 
Beamte in handwerklicher Verwendung ............................ - - - 4.025 5.539 5.658 5.714 5.801 + 87 
Richter ............................................... 1.460 1.409 1.488 1. 518 1.600 1.663 1.714 1. 725 + 11 
Staatsanwälte .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 131 155 164 204 225 227 230 + 3 
Universitäts- (Hochschul- )lehrer ............................... 1. 011 1. 385 2.989 4.500 6.042 6.245 6.311 6.421 + 110 
Bundeslehrer .'. . . . . . . . . . . '.' . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.606 6.732 11.082 13.464 21. 590 22.107 22.476 22.868 + 392 
Beamte des Schulaufsichtsdienstes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 179 191 202 218 222 223 224 + 1 
l'Iachebeamte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.147 29.253 29.544 28.780 30.244 30.819 31.036 31. 146 + 110 
Militärpersoneri .......................................... 28.351 8.175 11. 176 5.652 5.932 6.150 5.787 4.884 - 903 
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema I .......................... 4.782 17.310 17.336 14.396 16.262 16.969 17.524 17.581 + 57 
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema I L ......................... 2.143 762 581 453 1.618 1.643 1.662 + 19 
Vertragsassistenten ....................................... - - - 310 310 340 340 -
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema II ......................... 11.571 11. 093 7.510 6.753 6.596 6.571 6.564 - 7 
KOllektivvertrag ......................................... 818 606 1.122 1.240 1.364 1.430 1.407 - 23 
nach anderen Rechtsvorschriften ............................... 2.054 1.240 840 378 284 153 167 + 14 
nach anderen Rechtsvorschriften I L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . - - - 6 5 58 58 -
Lehrlinge ........................................... ' ... 97 71 55 - - - - -
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema I teilbeschäftigt ............... 

14.670 
248 474 520 1.081 1.216 1.263 1.286 + 23 

Vertragsbedienstete Entlohnungsschema I L teilbeschäftigt . . . . . . . . . . . . . . - - - 1.151 1. 140 1.185 1.192 + 7 
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema II L teilbeschäftigt ............. 576 409 246 36 36 31 31 -
Vertragsassistenten teilbeschäftigt ............................. - - - 93 93 92 92 -
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema II teilbeschäftigt .............. 1.343 1.604 1.703 1.717 1.795 1.872 1.879 + 7 
Kollekti vvert rag teilbeschäftigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 249 2.974 2.063 1.911 1.725 1.733 1.708 - 25 
nach anderen Rechtsvorschriften teilbeschäftigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 694 746 728 600 569 592 + 23 
nach anderen Rechtsvorschriften teilbeschäftigt IL .................. - - - - - - - -
nach anderen Rechtsvorschriften teilbeschäftigt II L . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 3 3 8 8 -

SummeA ... 95.888 119.340 129.561 132.509 150.303 155.226 157.058 158.482 +1.424 

B. Bundesbetriebe (Monopole) 
Beamte der Allgemeinen Verwaltung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.978 28.930 30.768 36.586 44.125 44.330 5.085 5.095 + 10 
Beamte der Post- und Telegraphenverwaltung ........................ - - - - ~ - 40.894 40.894 -
Beamte in handwerklicher Verwendung ............................ - - - 1.189 1.402 1.395 51 51 -
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema I .......................... 2.784 7.429 15.131 9.253 4.997 5.608 5.308 5.303 - 5 

') Im Dienstpostenplan für das Jahr 1959 wurden erstmals sämtliche Bedienstetenkategorien ausgewiesen. Die Zahl der vergleichbaren Bediensteten, die im Dienstpostenplan 1938 nicht ausgewiesen wurde, ist in Kur
si vschrift dargestell t. 

...... 
~ 
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Anlage C 
Entwicklung der Planstellenbereiche , 

in den Jahren 1938, 1959, 1965, 1970, 1980, 1983, 1984 und 1985 (Fortsetzung) CD I Fortsetzung) 

~ 
iö 

" ~ 
" 
~ 

,. 

Planstellenbereiche der Bundesbediensteten in' den Jahren Unterschied 

1938 1959 *) 1965 1970 1980 1983 1984 19B5 
gegenüber 
'Vorjahr 

B, Bundesbetriebe (Monopole) (Fortsetzung) 
1. 816 Vertragsbedienstete Entlohnungsschema 11 """""""""""'" 4,036 1.879 1.838 1,804 1. 803 1,803 -

Kollektivvertrag , , . , , , , , , , .... , . , ..... , , . , .... , , ..... , , , , 1.901 2.208 2.194 2,307 1,506 1.506 1,506 -
nach anderen Rechtsvorschriften , . , , , , .... , , , , , , , , , . , , ..... , , .. 2;045 3. 376 2.423 2.275 2,141 2,101 2,061 - 40 
Lehr linge , . . . . . . . . . , , . . . . . . , , , . . . . , , , , , , , , , , , , . . . . , , , . . 712 972 968 - - - - -
Vertragsbedienstete Entlohnungsschema I teilbeschäftigt . , .. , ,. , . , . , , . , 13,405 2.033 1.508 2.608 2,587 1. 586 1,586 1. 586 -
Vertragsbedienstete Entlohnuilgsschema II teilbeschäftigt .. , , , , .. , .. , , .. 690 526 580 560 560 560 560 -
Kollektivvertrag teilbeschäftigt .... , , ...... , , .. , . , . , , , , . , , , , .. 6.607 6.215 5,535 3.827 3.353 3.224 3.114 - 110 
nach anderen Rechtsvorschriften teilbeschäftigt . , , ... , .. , , . , . , . , , . , 6 - 16 191 192 191 191 -
Forstzöglinge . . . . . . . , , , . . . . , " . , . . . . . , . . , . . , , , , . . . . . , , . . 65 15 - - - - - -

Summe B . , . 38.167 54,454 62.598 63.168 64,109 62.475 62,309 62,164 - 145 

SummeA und B: 
Öffentlich- rechtlich Bedienstete . , , .. , ... , , .. , . , , , , . , . , . , , .. , 98.414 108.725 123.066 140,502 163,708 167,197 168. 616 169.955 +1.339 
Vertragsbedienstete ; . , , ...... , , .. , ... , , . , . , . , , ... , . , , .. , , 35,641 65.069 69,093 55,175 50,704 ·50,504 50,751 50,691 - 60 

Zusammen .. , 134,055 173,794 192.159 195,677 214.412 217,701 219,367 220.646 +1,279 

C. Bundesbahnen . 
Bundesbahnbeamte . . , , . . . . , . , , , . . . . . , , , . '.' . , , , , , . . . , , . , . , . , 49,996 62,890 65,903 64.379 54.170 54,170 54,170 54,170 -
Bundesbahnbedienstete . . . . . . , , , . , . , , . , , . , . , , , , . . . . . , , . . . , . , , 7. 200 6.047 2,270 612 600 539 539 508 - 31 
Lehr linge . , . . , , , . . , . . . . , , , . . . , . , , . . . , . , , . , . , , , , , . : . , , , . - 270 975 800 - - - - -
Lohnbedienstete und Teilbeschäftigte . . . . , , . , , . . , , . , . , . , , . . . . . , , . 7. 230 10,358 11,846 11.708 15.408 15,319 15.116 15,110 - 6 

Summe C . , , 64,426 79.565 80.994 77. 499 70,178 70.028 69,825 69.788 - 37 

Gesamtsumme A-C , . . 202,018 253. 538 ' 273,222 273. 218 284,590 282.729 289,192 290.434 +1,242 

Jugendliche Bedienstete, , , . . . . , , , , . . . . . , , . . . . . , , , . , . . . , , . . , . - - - - 4,650 5,501 5.991 6.332 + 341 

-- --

*) Im Dienstpostenplan für das Jahr 1959 wurden erstmals sämtliche Bedienstetenkategorien ausgewiesen, Die Zahl der vergleichbaren Bediensteten, die im Dienstpostenplan 1938 nicht ausgewiesen wurde, ist in Kur
sivschrift dargestell t, 

-I. 

.:::! 
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Anlage D 
Übersicht 

über die Entwicklung der Planstellenbereiche in den einzelnen Verwaltungszweigen 
...... 
~ 

Verwal tungszweige 1959 1965 1970 1975 1978 1979 1980 % *) 

1. Allgemeine Bundesverwaltung 
a I Oberste Organe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 334 370 461 507 520 528 0,19 
b I Zent ralstellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.392 5.889 6.012 6.494 6.469 6.644 6.896 2,42 
cl Verwaltung in adllinistrativer Hinsicht 11 ........... 21. 871 21. 824 21. 458 21.678 21. 165 21. 342 21. 364 7,51 
dl Verwaltung in technischer Hinsicht 21 ............. 10.420 10.354 9.527 9.370 9.192 8.589 8.614 3,03 
el Besondere Verwaltung 31 ....................... lO72 2.108 2.218 2.564 2.727 2.753 2.645 0,93 

Summe a-e ... 39.686 40.509 39.585 40.567 40.060 39.848 40.047 14,08 

2. Sicherheitswesen . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.267 28.513 27.578 28.065 28.000 28.449 28.404 9,98 
3. Gerichtsbarkeit und gerichtlicher Strafvollzug: ........ 7.913 8.994 9.147 10.030 10.028 .10.071 10.214 3,59 
4. Unterrichtswesen, Kultur und Forschung (ohne Landeslehrer I . 21. 105 27.431 33. 391 44.807 46.039 47.089 47.969 16,85 
5. Heerwesen ................................... 20.177 21.775 21.311 20.432 20.835 21.506 22.000 7,73 
6. Auswärtige Angelegenheiten. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 1. 131 1.184 1.353 1.347 1.388 1.399 0,49 
7. Bundesbetriebe und Monopole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.559 144.869 141.022 141.318 135.229 134.762 134.557 47,28 

Gesamtsumme . . . 253.538 273.222 273.218 286.572 281. 538 283.113 284.590 100,00 

/ 

----- - ~~-~ '---

*)Anteilam Gesarntstellenplan ohne" Landesbedienstete (-lehrer und sonstige Bedienstete), deren Bezüge der Bund träg!''', nach Hundertersatz. 
1) zB Finanzverwaltung, Arbeitsmarktverwaltung 
2) zB Wildbach- und Lawinenverbauungsdienst, Arbeitsinspektion 
3) zB Untersuchungsanstalten der Sanitätsverwaltung 
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Anlage 01 
Übersicht 

über die Entwicklung der Planstellenbereiche in den einzelnen Verwaltungszweigen 

Organisa- Stellenplan- Differenz 
i Verwaltungszweige 1980 1981 tionsände- 1982 1983 1984 änderungs- 1985 %*) gegenÜber 

rungen 1981 . gesetz 1984 1984 

1. Allgemeine Bundesverwaltung 
a I Oberste Organe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 545 545 557 573 589 589 628 0,22 + 39 
bl Zentralstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.927 6.993 6.993 7.006 6.991 7.070 7.070 7.232 2,49 + 162 
cl Verwaltung in administrativer Hinsicht ............ 19.342 19.604 19.533 19.519 19.625 20.065 20.065 20.324 7,00 + 259 
dl Verwaltung in technischer Hinsicht ............... 9.366 9.388 9.393 9.220 9.215 9.230 9.230 9.273 3,19 + 43 

Summe a-d ... 36.163 36.530 36.464 36.302 36.404 36.954 36.954 37.457 12,90 + 503 

2. Sicherheitswesen ............................. 32.318 32.553 32.553 32.585 32.814 32.966 32.966 33.160 11,42 + 194 
3. Gerichtsbarkeit und gerichtlicher Strafvollzug ......... 10.214 10.351 10.363 10.491 10.637 10.886 10.936 11.136 3,83 + 200 
4. Unterrichtswesen, Kultur und Forschung lohne Landeslehrer I . 47. 939 48 .. 919 48. 973 49.664 50.416 51.338 51.338 52.159 17,96 + 821 
5. Heerwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000 22.485 22.485 22.815 23.142 23.156 23.156 22.893 7,88 - 263 
6. Auswärtige Angelegenheiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 399 1.423 1.423 1.423 1.430 1.391 1.391 1.402 0,48 + 11 
7. Bundesbetriebe und Monopole ...................... 134.557 134.320 134.320 133.301 132.886 132.451 132.45l 132.227 45,53 - 224 

Gesamtsumme . . . 284.590 286.581 286.581 286.581 287.729 289.142 289.192 290.434 100,00 + 1. 242 
I 

~'-

, 

..... 
.5E 

-
') Anteil am Gesamtstellenplan ohne" Landesbedienstete (-lehrer und sonstige Bedienstete). deren Bezüge der Bund trägt ", nach Hundertsatz. 
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Anlage 01 

(Fortsetzung I 

(21) 

Zusammensetzung' der Verwaltungszwei'ge 

Oberste Organe: 

Präsidentschaftskanzlei, Bundesgesetzgebung 
(Parlamentsdirektion), Volksanwaltschaft, Rech
nungshof 

Zentralstellen: 

Zentralleitung des Bundeskanzleramtes und 
aller Bundesministerien (ohne Bundesministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten und Generaldi
rektion für die Post- und Telegraphenverwaltung) 

Verwaltung in administrativer Hinsicht: 

. Verwaltungsakademie, Statistisches Zentral
amt, Bundesministerium für Inneres -, Flücht
lingsbetreuung, Museum und öffentliches Denk
mal Mauthausen, Landesarbeitsämter, Landesin
validenämter, Einigungsämter, SchlichtungssteI
len, Heimarbeitskommissionen, Veterinärmedizini
scher Grenzbeschaudienst, Finanzlandesdirektio
nen (ohne Zollwache), Finanzprokuratur, Bundes
rechenamt, Weinaufsicht 

Verwaltung in technischer Hinsicht: 

Arbeitsinspektion, Lebensmitteluntersuchungs
anstalten, Bakteriologisch-serologische und son
stige Untersuchungsanstalten, Veterinärmedizini
sche Anstalten, Hauptpunzierungs- und Probier-

, ~.mt, . Wildbach- und Lawinenverbauungsdienst, 
Osterreichisches Patentamt, Bergbehörden, 
Beschußämter, Bundesstrombauamt, Dienststel
len der Bundesgebäudeverwaltung, Bundesge
bäudeverwaltung Liegenschaftsverwaltung, 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
(Amtsleitung, Einrichtungen des Eichwesens, Ein
richtungen des Vermessungswesensl, Bundes
prüfanstalt für Kraftfahrzeuge 

Sicherheitswesen : 

Bundespolizei, Bundesgendarmerie, Zollwach
dienst, Bundesamt für Zivilluftfahrt (betriebsähnli
che Einrichtung), Amt für Schiffahrt 

. Gerichtsbarkeit und gerichtlicher Strafvollzug: 

Verlassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichts
hof, Oberster Gerichtshof und Generalprokur~tur, 
Justizbehörden in den Ländern, Justizanstalten, 
Bewährungshilfe 

Unterrichtswesen, Kultur und Forschung (ohne 
Landeslehrer) : 

Staatsarchiv und Archivamt, Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst ohne Zentralleitung, Bun
de~ministerium für Wissenschaft und Forschung 
ohne Zentralleitung, Bundeshebammenlehranstal
ten, Jugendförderung, Heeresgeschichtliches 
Museum, Militärwissenschaftliches Institut, Bun
desanstalt für Agrarwirtschaft, Bundesanstalt für 
Bergbauernfragen, Bundesanstalt für Landtech
nik, Landwirtschaftliche Bundeslehranstalten, 
Bundesanstalten für pflanzliche Produktion, Forst
wirtschaftliche Bundeslehranstalten, Forstliche 
Bundesversuchsanstalt, Bundesanstalten für 
Milchwirtschaft, Wasserwirtschaftliche Bundesan
stalten, Forstliche Ausbildungsstätten, Spanische 
Reitschule, Bundesmobilienverwaltung, Bundes
versuchs- und Forschungsanstalt Arsenal 
(betriebsähnliche Einrichtung), Bundestheater 

Heerwesen: 

Militärpersonen, Heeresverwaltung 

Auswärtige Angelegenheiten: 

Zentralleitung und Vertretungsbehörden, Diplo
matische Akademie, Österreichische Kulturinsti
tute 

Bundesbetriebe und Mo"opole: 

Amt der Wiener Zeitung, Amt der ÖsterreichF 
schen Staatsdruckerei, Bundesstaatliche Prothe
senwerkstätten (betriebsähnliche Einrichtungen), 
Allentsteig (betriebsähnliche Einrichtung, zweck
gebundene Gebarung), Österreichisches Post
sparkassenamt, Österreichische Salinen AG, Bun
desanstalten für Tierzucht, Land- und milchwirt
schaftliche Bundeslehranstalten (Internate), 
Forstwirtschaftliche Bundeslehranstalten und 
forstliche Ausbildungsstätten (Internate), Bundes
gärten, Landwirtschaftliche Bundesversuchswirt
schaften, Forstwirtschaftliche Bundeslehr- und 
Versuchsforste, Bundesgestüt Piber, Bauhöfe 
(betriebsähnliche Einrichtungen, zweckgebun
dene Gebarung), Kurheime (betriebsähnliche Ein
richtungen), Bäder (betriebsähnliche Einrichtun
gen), Tiergarten Schönbrunn (betriebsähnliche 
Einrichtung), Glücksspiele (Monopol), Branntwein 
(Monopol), Hauptmünzamt, Österreichische Bun
desforste, Post- und Telegraphenverwaltung, 
Österreichische Bundesbahnen 
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Anlage E Übersicht über die nach Verwendungsgruppen auf-

..... 
'" - -...... c: 0 0 
N I 0 ..c: ..c: c: ..... '" <n .... ca ." ... ... ... ..., c: ..., 

'-5 ..c: .... e e e'fo' 

'" "'" u - .... " " ... "ca ... .c ... 'C . .... ca e 'C ..... ..c: 'C -5 g> - "' ..... ... ..c: ~ ... u 
ca .,,"0 '" Q) u "'''' "' ..... ",<n" 

..c: N'" ." ." '" - '" ' ... '" ....... +-' ·c.s::::. 
u ........ '" '" .... 0 ...... "' ... "' ....... "''''u 
'" "'C: ." ." ...... ..c: N • .... Cl> .r-t CL> CI) .r-t CI] CI] .... "'''' c: c: '" '" c: c: c: c: ... c: C:"' ... c: Cl> e " " ~ ." ca ..... c: ·rot':::::: ::I ...... r-t 0 

'" C> '" '" .... c: ..., e .... e::::>::..: e""u. 
-0 '" ...... '" ...... ca " '" '" '" '" ..... '" ... '" ca '" c: Cl> '" ... '" "'-0 '" "'"0 
'" -g~ 't: '"' 

..., ..c: "0 ~~ ~:;:J c: ""C.::J c: . ., ... ...... u c: c: _ " c: _ " ... " ~ '" 0 Cl> ." " " " a.. a:> ::> ::> = a:> ce ce a:> 

A Beamte (Angestellte I der Verwen-
dungs- (Entlohnungs-I gruppen 
A (al ....................... 8 39 19 18 13 138 331 533 380 1.346 
B (bI· ........... ' ........... 7 22 3 4 5 82 530 632 1.068 2.161 
C (cl· ...................... 16 29 15 20 11 30 517 790 

, 
1. 088 1.745 

0 (d) .................. ' ..... 15 46 7 18 8 25 592 1.390 1.069 1.256 
E (e) ....................... - 31 3 6 - 7 65 121 96 364 

B Beamte in handwerklicher Verwendung 
(Arbeiterl der Verwendungs- (Entloh-
nungs- ) gruppen 
P 1-P5 (p 1-p5) ......... : ...... 12 64 6 11 2 15 184 1.170 2.094 817 

C Richter ..................... - - - 52 - - - - - -
Staatsanwäl te ................. - - - - - - - - - -

0 Uni versitäts- (Hochschul-Ilehrer 
o. Uni versi tätsprofessoren und o. Pro-

fessoren. . . . . . . . . . . : . . . . . . . - - - - - - - - - 1.446 
ao. Uni versi tätsprofessoren und ao .. 

Professoren. . . . . . . . . . , . . . . . . - - - - - - - - - 624 
Assistenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - 4.691 

E Lehrer (Vertragslehrerl der Verwen-
dungs- (Entlohnungs-Igruppen 
LPA (lpal .................... - - - - - - - - 486 -
L1 (111 ..................... - - - - - - - - 20.555 230 
L2 (121 ..................... - - - - - - - - 2.714 59 
L3 (131· .................... - - - - - - - - 30 2 

F Beamte des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungsgruppen -S 1 ......................... - - - - - - - - 73 -
82 ........................ - - - - - - - - 151 -

G Wachebeamte der Verwendungsgruppen 
W1 ....... ,", .......... , ..... - - - - - - - 545 - -
W2 ... , .................... - - - - - - - 19.823 - -
W3 ........................ - - - - - - - 3.606 - -

H Berufsoffiziere und zeitverpflichtete 
Soldaten der Verwendungsgruppen 
H 1 ........................ - - - - - - - - - -
H2 ........................ - - - - - - ~ - - -
H3 ., .... " ....... , ....... ," .. - - - - - - - - - -
H4 ........................ - - - - - - - - - -

J Beamte der Post- und Telegraphen-
verwaltung ................... - - - - - - - - - -

Teilsumme ... 58 231 53 129 39 297 2.219 28.610 29.804 14.741 
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gegliederten Planstellenbereiche der einzelnen Ressorts Anlage E 

L. L. L. L. ... ... ... L. ... ... 
.:::> "" .:::> .:::> .:::> .:::> "" .:::> .:::> .:::> =::::J~ .:::> . .... C ..... .... .., .... .... C ..... ..... ..... ...... " ..... 

:::> C :::> C 
e .... Ei e :::> N e C Ei Ei"" .. ...... 

e '" e.c: e :::> .... .;:: -g :::> .... :::> '" :::> :::>." :::> :::>U) :::> .0 :::>u :::> ..... '" • ....t""C ::::s . ". ... ." ..... -0 .... ." L. -r-I L. CD ." '" ." L.", "':::>N ... c..c: ... ." ... .... " ... ... 0 1.. Q) • ...t ...t- ... "' ... '" .... .,"'u '" '" Q) Q) Q) ., ., .... CD"'''' CD CD 
... CD ....... :::> .... C> U) ... CD..c: ... N ....... .... ... ... ... CD'" ......, .... 
.,> CI) .,... -'= .,:::>c ., "" C U)." ., ... ., U) -0 ..... U)." ., ",C ., ..... -r-t CD U 'r-I~ Q) -r-4 ..... G) ......... • ... CD • " C . ....t c: '" .... :::> ." :::> .... 
CCD c.c: .. C .... c ... "" c., C > C Q) c:::>.c: C • -0 C C ... ." .... 'S -g .=: ." • C ..... L. Cl) .... :::> . ... ., ." N .... U -r-I......t c: ." C .... .c: C 

"'''' .. "'''' E lca ...... e-, Ei'" .. C .. '" .. "' .... Ei '" e '" '" ., .... "':::>m U)-r-t E "''''''' '" '" -0 .,'" '" -0 ... "'.., '" .... '" "'" I§ Q)N .{g:~ "' .... :::> '" '" '" "' ... Q)C Q)C Q)C'" Q) c-o m:::> CD'" -00 "'C.r-t CI) -o:::>c -0 .:::> 
-0 '" 

-0 .... -0 ca·..-t -0 '" C -0 ., 
-0 '" '" C ., C ." => cec C « « c ..... C --' c .... C --' '" C::E: :::> c= c> ., 

:::> :::> :::>"'0 :::> :::> :::> :::> :::> :::> :::> :::> ::s CD CD /XI .... """ CD /XI /XI CD CD "" CD .., 
N 

538 367 29 368 175 231 1.370 618 351 568 530 7.970 
2.016 250 28 222 1. 520 1.130 6.578 599 142 1.281 2.603 20.883 
1.274 124 9 131 1.965 9.795 6.766 594 180 1.484 2.507 29.090 

649 171 13 373 1.792 4.194 1.743 288 189 744 4.000 18.582 
40 4 4 59 91 74 162 7 25 34 877 2.070 

129 134 1 45 286 3.525 926 911 39 .2.129 1.719 14.219 

- - - - 1.673 - - - - - - 1.725 
- - - - 230 - - - - - - 230 

- - - - - - - - - - - 1.446 

- - - - - - - - - - - 624 
- - - - - - - - - - - 4.691 

- - - - - - - 4 - - - 490 
- - - - - - - 225 - - - 21.010 
- - - - 17 44 - 161 - - - 2.995 
- - - - 1 - - 2 - - - 35 

) 

- - - - - - - - - - - 73 
- - - - - - - - - - - 151 

- - .. - - 80 - 40 - - - - 665 
2.608 

. 
3.488 25.919 - - - - - - - - -

- - - - 390 - 566 - - - - 4.562 

- - - - - 447 - - - - - 447 
- - - - - 2.868 - - - - - 2.868 
- - - - - 1.559 - - - - - 1.559 
- - - - - 10 - - - - - 10 

- - - - - - - - - - 40.894 40.894 

4.646 1.050 84 1.198 10.828 23.877 21.639 3. 409 926 6.240 53.130 203.208 

, 

.. 
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Anlage E 

(Fortsetzung) 

.. 

, 

Übertrag ... 

K Bedienstete nach Kollektivvertrag 
(Kategorie Al 
des Entl. Sch. I ............. '.' 
des Entl. Sch. 11 .............. 

L Bedienstete nach anderen Rechtsvor-
schriften (Kategorie Al 
des Entl. Sch. I ... , ........... 
des Entl. Sch. IL .............. 
des Entl. Sch. n ••••••• I •••••• 

11 Saison- und teilbeschäftigte Vertrags-
bedienstete und Vertragsassistenten 
(Kategorie BI 
des Entl. Seh. I ............... 
des Entl. Sch. I L/lpa ........... 
des Entl. Sch. I L .............. 
Vertragsassistenten ............. 
des Entl. Sch. n .......... , ... 
des Entl. Sch. II L/lpa ........... 
des Entl. Sch. IlL .......... , .. 

Bedienstete nach Kollektivvertrag 
(Kategorie BI 

I .......... ' ..... des Entl. Seh. 
des Entl. Sch. n .............. 

Bedienstete nach anderen Rechtsvor-
schriften (Kategorie BI 
des Entl. Sch. I ............... 
des Entl. Sch. I L .............. 
des EntL Sch. Il .............. 
des Entl. Sch. IlL .......... , .. 

Stellenplan insgesamt . . . 

N Jugendliche Vertragsbedienstete ..... 
Anlernkräfte .................. 
Lehrlinge .................... 

i 

..... 
'" - -...... c 0 0 
N I 0 ..c ..c 
c .... '" '" ca Cl .... .... .... ... c...: ..c ..c 

'" ::0'" 
..., ..., .... .0 .... .... .... - "' .... .... .... ... Cl'" '" '" ..c N'" '" Cl ..., ........ '" '" '" "'c: '" Cl .... "'CI> C C 

c "' .. ::0 ::0 ., 
Ol'" '" .... 

", '" ...... '" ...... .... "' .... ... ca 
CI) ", ca - ~ 'E ca.. .... 

::0 CD CI> 
Q.. .., > > 

58 231 53 129 

- - - -
- - - -

-

- - - -
- - - -
- - - -

1 2 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

59 233 53 129 

- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

Ei e .... .... e-
~.'+- ~ .... ::0 ::0 .... ::om ... e ..... .... ..c .P""I....I:: C) 
..c .... .... ......., .......,c ..., .... "'''' "' .... ",,,,,,, 
'" .... CI> .... '" .... .... .... c:.c .... 0 . ...... "' .... "' ........ ",,,,..., 

...... .<:: N .... '" ·rot"Q) CI) ..... CI) Cf) ... CI) c c c c: .... c c"' .... 
:;0: Cl ... .... c ...... c: ::I -1""I-r-40 c c ...: e .... e:::o"'" eB"-... ::0 CI) CI) CI) CI) 

'" c '" "' .... ., .... ", "' .... ", 
""'" .<: ", ", -::0 "'OI::::J c: ""'C I:::J c: ...... ..., c c_ C_ ::0 C_ ::0 
0 CI> ::0 ::0 ::0 ::0 > "" "" "" "" "" 

39 297 2.219 28.610 29.804 14.741 

- - - - - -
- - - - 1.506 26 

- - - - 841 -
- - - - - 58 
- - - - - -

- - 21 15 275 413 
- - - - 2 -
- - - - 1.145 45 
- - - - - 92 
- - 5 494 637 21 .- 1 - - - - -
- - - - 20 -

- - - -' - -
- - - - 176 6 

- - - - 5 361 -
- - - - - -
- - - 47 - -
- - - .:. - 8 

39 297 2.245 29.171 34.768 15.410 

- - 15 57 8 240 
- - 21 830 .. - -
- - - 18 60 210 

- - 36 905 68 450 
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(26) 

Anlage F 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. )gruppe IX 

A (a) ............. 61 

B (b) ............. 

C (c) ............. 

D (d) ............. 

E (e) .......... '" 

Pl (pl ) ............ 

P2 (p2) ., ........ ,. 

P3 (p3) ............ 

P4 (P:4) ......... , .. 

P5 (p5) ..... , ...... 

(I/K) ....... 

(II/K) ...... 

(I/R) ....... 

(II/R) ...... 

Summe ... 61 

Personalreserve ... 11 

S TEL L E N.P L AN 1985 
Summarische Übersicht zum Planstellenverzeichnis 

8eamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
Summe 

B C D P1 P2 übrige 
Beamte 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

1.165 6.016 7.242 

1.328 15.653 16.981 

951 20.924 21.875 

216 8.663 8.879 

734 734 

179 716 895 

44 1.818 1.862 

1. 943 1.943 

861 861 

291 291 

1.165 1.328 951 216 179 44 57.619 61.563 

664 1.194 1.009 77 158 11 

Ve'rtrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB 8 .V8 summe 

728 90 818 8.060 

3.902 287 4.189 21.170 

7.215 858 8.073 29.948 

9. 703 1. 423 11.126 20.005 

1.336 214 1.550 2.284 

203 203 1. 098 

915 915 2. 777 

1.652 .17 1. 669 3.612 

2.224 191 2.415 3.276 -

3.373 2.231 5.604 5.895 

895 2 897 897 

2.018 4.820 6.838 6.838 

2.149 416 2.565 2.565 

79 367 446 446 

36:392 10.916 47.308 108.871 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)170 von 536

www.parlament.gv.at



(27) 

S TEL L E N P L A N 198 5 
Anlage F Summarische Übersicht zum Planstellenverzeichnis 

Richter und Richteramtsanwärter Gesamt-

Beamte summe 
Planstelle (Amtstitel) 

Präsident des Verwaltungsgerichtshofes ..................................... . 

Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofes ................................. . 

Senatspräsident des Verwaltungsgerichtshofes ............................... . 10 10 

Hofr<lt des Verwaltungsgerichtshofes ........................................ . 40 40 

Präsident des Obersten Gerichtshofes ........................................ . 

Vizepräsident des Obersten Gerichtshofes.................... ..... ........... 2 2 

Senatspräsident des Obersten Gerichtshofes...... ........... ......... ........ 11 11 

Hofrat des Obersten Gerichtshofes ................................ ·........... 38 38 

Präsident des Oberlandesgerichtes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 

Vizepräsident des Oberlandesgerichtes....................................... 4 4 

Senatspräsident des ,Oberlandesgerichtes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 53 53 

Richter des Oberlandesgerichtes. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 94 

Präsident des Gerichtshofes I. Instanz ................... :......... ....... ... 20 20 

Vizepräsident des Gerichtshofes I. Instanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 32 32 

Übrige Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.261 1.261 

Richteramtsanwärter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 153 

Summe... 1.725 1.725 

Staatsanwälte Gesamt-

Beamte summe 
Planstelle (Amtstitel) 

Generalprokurator ......................................................... . 

Erster Generalanwalt ...................................................... . 3 3 

Generalanwalt ............................................................. . 10 10 

Oberstaatsanwal t ................................ : .......................... . 4 4 

Erster Oberstaatsanwaltstellvertreter ..................................... . 4 4 

Oberstaatsanwaltstellvertreter ............................................ . 10 10 

leitender Staatsanwalt ................................. : ................. " 17 17 

Staatsanwalt 181 181 

Summe ... 230 230 
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(28) 

Anlage F 
STELLENl'LAN 1985 

Summarische Übersicht zum Planstellenverzeichnis 

Hochschullehrer (Vertragsassistenten) 

Beamte 
Verwendungsgruppe (Amtstitel) 

Ordentlicher Universitätsprofessor ••••••••••••••••••• 0,0 ••••••••• _ •••••••••• 1.134 

Außerordentlicher Universitätsprofessor .......... - ......................... 560 

Universitätsassistent (Vertragsassistent) .................................. 4.247 

Ordentlicher Hochschulprofessor ............................................ 312 

Außerordentlicher Hochschulprofessor .............. -........................ 64 

Hochschulassistent ......................................................... 104 

Summe ... 6,421 

·Leiter 
Lehrer (Vertr. Lehrer) Summe 

Oir. Dir. übrige 
Dir. (Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. Beamte 

Verw. (Entl. ) Gruppe Inst. ) Konv. ) Stv: Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

LPA (IL/lpa) ....... 48 55 387 490 

-L 1 (IL/ll) ........ 654 12 15 3 ~ 203 8 818.697 19.600 

L2 (IL/l2) 55 2 '72 2.628 2.757 

L3 (IL/l3) ..•.•. o. 21 21 

(IIL/lpa) ...... 

(IIL/ll ) ....... 

( I1L/12) ....... 

( IIL/13) ....... 

(IL/R (K)) 

(IIL/R (K)) 

Summe ... 757 12 15 3 260 . 80 8 21.733 22.868 

Beamte des Schulaufsichtsdienstes 

Beamte 
Verwendungsgruppe (Amtstitel) 

Sl (Landesschulinspektor) { 73 .................................................. 

S2 (Bezirks(Berufs)schulinspektor) , 151 ......................................... 

; Summe ... 224 

Vertrags- Summe Gesamt-
assistenten 

VB summe 
VB A VB B 

1. 134 

560 

340 92 432 4.679 

312 

64 

104 

340 92 432 6.853 

Vertrags-
lehrer Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

2 2 492 

1.410 1.114 2.524 22. 124 

238 75 313 3.070 

14 1 15 36 

1 1 1 

18 18 18 

10 10 10 

2 2 2 

58 58 58 

8 8 8 

1.720 1.231 2.951 25.819 

Gesamt-

summe 

73 

151 

224 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)172 von 536

www.parlament.gv.at



Anlage F 

Wachebeamte 

Verwen~ungsgruppe 

W1 ................. 

W2 ................. 

W3 ................. 

Summe ... 

Personal reserve ... 

Berufsoffiziere 
und 
zeitverpfl. Soldaten 

Verwendungsgruppe 

H1 .. ,., ........... 

H2 ................ 

H3 ................ , 
H4 ................ 

Summe ... 

Personalreserve ... 

Beamte der 
Post- und 
Telegraphenverwaltung 

Verwendungsgruppe 

PT1 .................. 

PT2 ................. 

PT3 ................. 

PT4 ............... ,' . 

PT5 ................. 

PT6 ................. 

PT7 ................. 

PT8 ................. 

PT9 ................. 

Summe ... 

.. 

's TEL L E N P L A N 1 9 8 5 
Summarische Übersicht zum Planstellenverzeichnis 

Wachebeamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse(-stufe) 
Summe 

\\11 W2 übrige 
Wache- 8eamte 

VIII VII VI V(3) IV(3) (2) '. (1) beamte 

3 78 234 350 665 

565 602 4.953 7.464 12.335 25.919 

4.562 4.562 

3 78 234 565 602 4.953 7.464 17.247 31.146 

5 71 7 208 88 860 

Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe/Dienstkl. 
Summe 

H1 H2 übrige zvS 
Berufs Beamte 

IX VIII VII VIII . VII VI Dffiz. 

4 59 155 229 447 

198 411 2.259 2.868 

1.559 1.559 

10 10 

4 59 155 198 411 2.488 1.569 4.884 

1 29 33 11 ,146 78 

Beamte der Dienstzulagengruppe 
Summe 

übrige 
1 2 3 A B Beamte 

Beamte 

11 17 25 53 

61 90 246 2 399 

851 2.052 477 3.380 

904 3. 786 4. 690 

166 3.242 2.237 5.645 

6.005 6.005 

102 2.238 2.340 

2.154 3.428 11.877 17.459 

923 923 

1. 993 2. 159 748 5.498 3.428 27.068 40.894 

(29) 

Gesamt-

summe 

665 

25.919 

4.562 

31.146 

Gesamt-

summe 

447 

2.868 

1.559 

10 

4.884 

Gesamt-

summe 

53 

399 

3.380 

4.690 

5.645 

6.005 

2.340 

17.459 

923 

40.894 
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Arbeitsbehelf 

zum 

Bundesfinanzgesetz 
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I. Teil 

(Allgemeine und Kapitel-Erläuterungen) 

Wien 1985 
Österreichische Staatsdruckerei 
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Kapitel 01 7 

A. Ausgaben und Einnahmen des Bundesvoranschlages 1985 
sowie Vergleiche mit den Voranschlags/Gebarungsziffern der 

. Jahre 1984 und 1983 

Grundsätzliche Ausführungen zu den Kapiteln 01 bis 79: 

Im Zeitpunkt der Budgeterstellung waren die Verhandlungen zwischen Dienstgeber und Dienst
nehmer über eine Bezugserhöhung für die öffentlich Bediensteten im Jahr 1985 noch nicht abgeschlos
sen; Es wurde daher wie im Vorjahr für eine allfällige Bezugserhöhung nur pauschal im Rahmen des 
Kapitels 51 "Kassenverwaltung" Vorsorge getroffen. Dies ist bei der Betrachtung der Unterschiede im 
Personalaufwand des Jahres 1985 gegenüber den Vorjahren zu berücksichtigen. 

Die Ziffern des Jahres 1983 stellen den Erfolg, die der Jahre 1984 und 1985 den Bundesvoran
schlag dar. 

Die Fußnoten zu den einzelnen Kapiteln bzw. Abschnitten befinden sich am Ende derselben, aus-
genommen davon sind die Fußnoten zu Übersichten. . 

Kapitel 01 Präsidentschaftskanzlei Aufgaben 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schillin~ 

1983 .... '" .. 16,1 
1984 . . . . . . . .. 16,4 
1985 . . . . . . . .. 17,6 

16,7 
16,9 
16,6 

Unterschiede der Gebarung 

32,8 
33,3 
34,2 

0,9 
0,8 
0,9 

Das Mehrerfordernis im Personalaufwand 
gegenüber 1983 ist auf die Erhöhung der Bezüge 
für die Bundesbediens.teten sowie auf die. Auswir
kungen der gesetzlich oder im Verordnungswege 
erfolgten Erhöhung bzw. Anhebung verschiede
ner Beiträge oder Beitragsgrundlagen sowie auf 
eine Personalvermehrung zurückzuführen. 

Bezüge 

Die Bezüge des Bundespräsidenten sind im 
Bundesgesetz vom 9. Juli 1972, BGBI. Nr.273, in 
der geltenden Fassung geregelt. 

Der Wirkungskreis des Bundespräsidenten ist 
in Artikel 65 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 geregelt. 

Ehrenzeichenkanzlei 

Die Präsidentschaftskanzlei führt auch die 
Agenden der Ehrenzeichenkanzlei. 

Das Statut für die Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik Österreich enthält die Verord
nung BGBI. Nr.54/1953 in der Fassung der Ver
ordnungen BGBI. Nr. 199/1954, 197/1956 und 
188/1957. Das Statut für das Österreichische 
Ehrenzeichen (Ehrenkreuz) für Wissenschaft und 
Kunst ist durch die Verordnung BGBI. 
Nr. 180/1956 geregelt. Mit Bundesgesetz vom 
27. Jänner 1976, BGBI. Nr.79, wurde das Ehren
zeichen für die Verdienste um die Befreiung 
Österreichs und mit Bundesgesetz vom 6. Mai 
1976, BGBI. Nr.225, die Medaille für Verdienste 
um die Vorbereitung und Durchführung der 
XII. Olympischen Winterspiele Innsbruck 1976 
geschaffen. 

Für Orden und Ehrenzeichen sind beim 
Ansatz 1/01008 1,9 Millionen Schilling vorgese
hen. 
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8 Kapitel 02 - Titel 021 und 022 

Kapitel 02 Bundesgesetzgebung 
Titel 021 Nationalrat 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 _. . .. . ... 53,8 
1984 ...... _ ... 62,7 
1985 " . .. .. .. 68,2 

Millionen Schilling 

434,4 
485,8 
470,8 

488,2 
548,5 
539,0 

Unterschiede der Gebarung 

18,0 
16,9 
17,9 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand im 
Jahre 1985 gegenüber 1983 und 1984 ist auf die 
Erhöhung der Bezüge für die· Bundesbedienste
ten, vor allem aber auf den Personalmehrbedarf 
im Zuge der Fertigstellung und schrittweisen 
Inbetriebnahme des Gebäudes Reichsratsstraße 9 
zurückzuführen. Außerdem übernimmt die Parla
mentsdirektion ab 1985 das "Bü~o der Österrei
chischen Parlamentarischen Delegation beim 
Europarat", so daß ein Teil des Mehrerfordernis
ses bei anderen Dienststellen eingebracht wird. 

Der vermehrte Sachaufwand ab 1984 ist im 
wesentlichen durch die Erhöhungen bedingt, die 
sich auf Grund des Bezügegesetzes, BGBI. 
Nr.273/1972, in der geltenden Fassung bei den 
Bezügen ~er Abgeordneten zum Nationalrat erge
ben. Ferner ist die Erhöhung des Sachaufwandes 
durch die zu erwartende Intensivierung der parla
mentarischen Tätigkeit nach dem Wahljahr 1983, 
weiters die höheren Beiträge zum Personal- und 
Sachaufwand sowie zur Öffentlichkeitsarbeit der 
parlamentarischen Klubs, schließlich aber auch 
durch die Ausstattung des 1985 in Verwendung zu 
nehmenden Gebäudes Reichsratsstraße 9 
begründet. Hiezu kommt auch der bisher beim 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenhei
ten veranschlagte Sachaufwand für das Büro· der 
Österreichischen Delegation beim Europarat. 

Dagegen tritt im Jahr 1985 gegenüber 1984 
wegen der nahezu abgeschlossenen Bauarbeiten 
am Gebäude Reichsratsstraße 9 eine deutliche 
Verringerung des Ausgabenbedarfes bei den 
Anlagen ein. 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Bezüge der Mitglieder des Nationalrates 
sind im Bundesgesetz vom 9. Juli 1972, BGBI. 
Nr. 273 in der geltenden Fassung, geregelt. 

Die Beiträge zum Personal- und Sachaufwand 
sowie zur Öffentlichkeitsarbeit der parlamentari
schen Klubs sind durch BGBI. Nr. 286/1963 in der 
Fassung BGBI. Nr.108/1966, 50/1967, 6/1971, 
551/1980 und 356/1982 geregelt. 

. Aufgaben 

Der Nationalrat übt gemäß Artikel 24 Bundes
Verfassungsgesetz gemeinsam mit dem Bundes-

rat die Gesetzgebung des Bundes aus. Außerdem 
ist er zur Mitwirkung beim Abschluß von Staats
verträgen, sofern sie politischen oder gesetzesän
dernden Inhaltes sind, berufen und hat das Inter
pellations-, Resolutions- und Enqueterecht. Fer
ner bedarf die Festsetzung von Eisenbahntarifen, 
Post- und Fernmeldegebühren und Preisen der 
Monopolgegenstände sowie von Bezügen der in 
Betrieben des Bundes ständig beschäftigten Per
sonen der Zustimmung des Hauptausschusses 
des Nationalrates. Schließlich bedürfen bestimmte 
Verordnungen der Bundesregierung oder eines 
Bundßsministers, bei denen dies bundesgesetz
lich festgesetzt wird, des Einvernehmens mit dem 
Hauptausschuß des Nationalrates. Hinsichtlich 
der finanziellen Gebarung des Bundes obliegt 
dem Nationalrat die Genehmigung des Bundes
voranschlages, die Prüfung und Genehmigung 
des Rechnungsabschlusses, die Genehmigung 
der Aufnahme oder Konvertierung von Bundesan
leihen sowie die Verfügung über Bundesvermö
gen. 

Im Geschäftsordnungsgesetz 1975, BGBI. 
Nr.410, ist ferner auch vorgesehen, daß der 
Hauptausschuß des Nationalrates die Abhaltung 
einer parlamentarischen Enquete über Angele
genheiten, in denen die Gesetzgebung Bundessa
che ist, beschließen kann. 

Interparlamentarische Union (IPU) 

Als Beitrag zur Interparlamentarischen Union, 
die ihren shz in Genf hat und der die Parlamente 
zahlreicher europäischer und außereuropäischer 
Staaten angehören, ist bei den gesetzlichen Ver
pflichtungen ein Betrag von 280 000 S veran
schlagt. 

Zur Bestreitung der mit der Teilnahme österrei
chi scher Parlamentarier an den Arbeiten der IPU 
verbundenen Kosten ist ein Betrag von 
2150000 S vorgesehen. 

Titel 022 Bundesrat 

1983 ................... . 
1984 ................... . 
1985. " ......... , ...... . 

Unterschiede der Gebarung 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

54,6 
.67,8 
69,1 

3,0 
2,8 
3,0 

Bei diesem Titel wird lediglich jener Sachauf
wand veranschlagt, der den Bundesrat im beson
deren betrifft. Die übrigen Sachaufwendungen 
werden· ebenso wie der gesamte Personalauf-. 
wand beim Titel 021 mitveranschlagt. 

Die Mehral..!sgaben ab 1984 sind im wesentli
chen auf die Erhöhungen, die sich auf Grund des 
Bezügegesetzes bei den Bezügen der Mitglieder 
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Kapitel 02 - Titel 022 9 

des Bundesrates ergeben, und auf die Vorsorge 
für die Kosten der in den Jahren 1984 und 1985 
stattfindenden Landtagswahlen zurückzuführen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Für die Bezüge der Mitglieder des Bundesrates 
gelten dieselben gesetzlichen Bestimmungen wie 
für die, Mitglieder des Nationalrates. 

Aufgabtim 

Der Bundesrat setzt sich aus den von den ein
zelnen Landtagen entsendeten Vertretern zusam-

men und übt gemäß Art. 24 Bundes-Verfassungs
gesetz gemeinsam mit dem Nationalrat die Bun
desgesetzgebung aus. Seine vornehmliche Auf
gabe ist hiebei, die Interessen der LändElr zu wah
ren. Der Bundesrat hat das Recht der Gesetzes
initiative, das Recht der Erhebung von Einsprü
chen gegen die vom Nationalrat gefaßten Geset
zesbeschlüsse mit Ausnahme der in Art. 42 Abs. 5 
Bundes-Verfassungsgesetz bestimmten Fälle 
sowie das Interpellations- und Resolutionsrecht. 
Außerdem kommt dem Bundesrat ebenso wie 
dem Nationalrat eine Mitwirkung beim Abschluß 
von Staatsverträgen, sofern sie politischen oder 
gesetzesändernden Inhaltes sind, zu. 
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10 Kapitel 03 

Kapitel 03 Verfassungsgerichtshof Aufgaben 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

Millionen Schilling 

1983 ....... '. . 8,4 
1984 . .... .. .. 9,2 
1985 . . . . . . . .. 12,8 

20,5 
21,9 
27,3 

Unterschiede der Gebarung 

28,9 
31,1 
40,1 

Ein
nahmen 

0,3 
0,7 
0,6 

Die Steigerung des Personalaufwandes ist auf 
die Bezugserhöhungen tür Bundesbedienstete 
und (vor allem gegenüber 1984) auf Personalver
mehrungen zurückzuführen. 

Der gegenüber 1983 höhere Sachaufwand ist 
im wesentlichen auf die Novellierung des Bezüge
gesetzes sowie darauf zurückzuführen, daß sich 
die Bezugserhöhungen für die Bundesbedienste
ten auf Grund des Bundesgesetzes vom 9. Juli 
1972, BGBI. Nr.275, auch auf die Entschädigun
gen der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes 
auswirken; des weiteren auch auf die Beschaffung 
eines Mehrplatz-Textverarbeitungssystems und 
auf die Bereitstellung zusätzlicher Amtsräume. 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Tätigkeit des Verfassungsgerichtshofes fußt 
. auf den Artikeln 126a, 137 bis 148 und 148 f 1) des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 und auf folgenden einschlägigen Verfas
sungsgesetzen, Gesetzen, Verordnungen und 
Kundmachungen: 

Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGBI. 
Nr.85/1953, in der Fassung BGBI. Nr. 11/1955, 
BGBI. Nr.171/1956, BGBI. Nr 18/1958, BGBI. 
Nr.185/1964, BGBI. Nr.297/1964, BGBI. 
Nr.275/1972, BGBI. Nr.311/1976, BGBI. 
Nr.298/1977, BGBI. Nr.670/1977, BGBI. 
Nr.683/1978, BGBI. Nr.353/1981 und BGBI. 
Nr. 297/1984, Unvereinbarkeitsgesetz, BGBI. 
Nr.294/1925 (Novelle: BGBI. Nr.100/1931) und 
Kundmachung des Bundeskanzleramtes, betref
fend die: Geschäftsordnung des Verfassungsge
rich,tshofes, BGBI. Nr. 202/1946. 

Die Aufgaben des Verfassungsgerichtshofes 
sind sehr vielseitig. Er entscheidet 

über vermögensrechtliche Ansprüche an den 
. Bund, die Länder oder Gemeinden, die weder im 

ordentlichen Rechtsweg ausgetragen noch durch 
Bescheid einer Verwaltungsbehörde erledigt wer
den können, 

über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen, 
die Rechtmäßigkeit von Staatsverträgen sowie 
über die Gesetzmäßigkeit von Verordnungen, 

nach Erschöpfung des Instanzenzuges über 
Beschwerden wegen Verletzung verfassungsge
setzlich gewährleisteter Rechte der Partei'en oder 
wegen deren Rechtsverletzungen wegen Anwen
dung einer gesetzwidrigen Verordnung, eines ver
fassungswidrigen Gesetzes oder eines rechtswid
rigen Staatsvertrages, 

über die Anfechtung von Wahlen in die ailge
meinen Vertretungskörper und in die Kammern 
sowie über Anträge auf Erklärung von Mandats
verlusten, 

über Ministeranklagen, 

über Kompetenzkonflikte zwischen Gerichten 
und Verwaltungsbehörden, zwischen Verwal
tungsgerichtshof und allen anderen Gerichten 
(auch zwischen sich selbst und dem Verwaltungs
gerichtshof) sowie zwischen Bund und Ländern 
und Ländern untereinander, 

bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Rechnungshof oder der Volksanwaltschaft und 
der Bundesregierung, einem Bundesminist7r oder 
einer Landesregierung. 

Auf Antrag der Bundes- oder einer Landesre
gierung hat der Verfassungsgerichtshof festzu
stellen, ob 

a) ein Akt der Gesetzgebung oder Vollziehung 
in die Zuständigkeit des Bundes oder der 
Länder fällt, 

b) eine Vereinbarung im Sinne des Artikel15a ' 
Absatz 1 B-VG vorliegt U8d ob von einem 
Land oder dem Bund die aus einer solchen 
Vereinbarung folgenden Verpflichtungen, 
soweit es sich nicht um vermögensrechtli
che Ansprüche handelt, erfüllt worden sind. 

, 
1) Letzte Novellierung: BGBI. Nr. 296/1984. 
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Kapitel 04 11 

Kapitel 04 Verwaltungsgerichtshof 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling . 

1983 ... .... .. 50,0 
1984 ......... 52,2 
1985 . . . . . . . .. 59,4 

6,7 
8,9 

13,5 

Unterschiede der Gebarung 

56,7 
~1, 1 
72,9 

5,2 
4,4 
4,6 

Das Mehrerfordernis im Personalaufwand 
gegenüber 1983 und 1984 ist im wesentlichen auf 
Personalvermehrungen und Bezugserhöhungen 
zurückzuführen. 

Die Steigerungen im Sachaufwand gegenüber 
1984 sind durch die Ausstattung der neu zur Ver
fügung stehenden Arbeitsräume im Hause Jor
dangasse 9 und durch die Beschaffung eines 
Mehrplatz-Textverarbeitungssystems bedingt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Für die Tätigkeit des Verwaltungsgerichtshofes 
sind Art. 129 bis 136 des Bundes-Verfassungsge
setzes in der Fassung von 1929 und folgende wei
tere Normen maßgebend: 

Bundesverfassungsgesetz vom 9. Oktober 
1946, BGBI. Nr. 211, über die Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichtsbarkeit ; Verwaltungsgerichts
hofgesetz 1965, BGBI. Nr.2, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz vom 26. Juni 1984, 
BGBI. Nr.298; Geschäftsordnung des Verwal
tungsgerichtshofes, BGBI. Nr.45/1965; Verord
nung des Bundeskanzlers vom 7. April 1981, 
BGBI. Nr. 221, über die Pauschalierung der Auf
wandersätze im '(erfahren vor dem Verwaltungs
gerichtshof. 

Aufgaben 

Der Verwaltungsgerichtshof ist zur Sicherung 
der Gesetzmäßigkeit der gesamten öffentlichen. 
Verwaltung berufen. Er erkennt gemäß Art. 130 
des B-VG über Beschwerden - mit Ausnahme 
der in Art. 133 des B-VG angeführten Angelegen
heiten :-, womit 

a) Rechtswidrigkeit von Bescheiden der Ver
waltungsbehörden, 

b) Rechtswidrigkeit der Ausübung unmittelba
rer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 
gegen eine bestimmte Person oder 

c) Verletzung der Entscheidungspflicht der 
VerwaltUngsbehörden behauptet wird. Wei
ters erkennt er über Beschwerden gegen 
Weisungen gemäß Art. 81 a Abs. 4 B-VG. 
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12 Kapitel 05 

Kapitel 05 Volksanwaltschaft 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 . . . . . . . . . 8,8 
1984 . . . . . . . .. 10,4 
1985 . . . . . . . .. 12;0 

13,1 
15,7 
15,1 

Unterschiede der Gebarung 

21,9 
26,1 
27,1 

0,7 
0,8 
1,0 

Die Steigerung im Personalaufwand ist vor 
allem auf die durch den steigenden Arbeitsanfall 
bedingte Vermehrung von Planstellen, die Steige
rung im Sachaufwand gegenüber 1983 auf die 
Übersiedlung der Volksanwaltschaft in das neue 
Amtsgebäude Wien 1, Singerstraße 17 -19, 
zurückzuführen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Tätigkeit der Volksanwaltschaft gründet 
sich auf das Siebente Hauptstück des Bundesver
fassungsgesetzes in der Fassung des Bundesver
fassungsgesetzes vom 1. Juli 1981, BGBI. Nr. 350, 
sowie das Volksanwaltschaftsgesetz 1982, BGBI. 
Nr. 433. Die Länder können die Volksanwaltschaft 
durch Landesverfassungsgesetz auch für den 
Bereich der Verwaltung des betreffenden Landes 
für zuständig erklären. Von dieser Möglichkeit 
haben bisher das Land Salzburg mit Landesver
fassungsgesetz vom 13. Juli 1977, Landesgesetz
blatt für das Land Salzburg Nr. 61 vom 5. August 
1977, das Land Wien mit Landesverfassungsge
setz vom 17. März 1978, Landesgesetzblatt für 
Wien Nr. 14/1978, das Land Steiermark mit Lan
desverfassungsgesetz vom 7. Dezember 1979, 
Landesgesetzblatt für Steiermark vom 12. März 

1980, Nr.7/1980, das Land Kärnten mit Landes
\(erfassungsgesetz vom 31. Jänner 1980, Landes
gesetzblatt für Kärnten vom 23. April 1980, 
Nr.25/1980, und das LandOberösterreich mit 
Landesverfassungsgesetz vom 6. März 1980, Lan
desgesetzblatt für Oberösterreich vom 13. Mai 
1980, Nr. 28/1980, das Land Niederösterreich mit 
Landesverfassungsgesetz vom 30. Oktober 1980, 
Landesgesetzblatt für Niederösterreich . 
Nr.0003-0/1980, und das Land Burgenland . mit 
Landesverfassungsgesetz vom 9. März 1981, Lan
desgesetzblatt für das Land Burgenland 
Nr. 18/1981, Gebrauch gemacht. 

Aufgaben 

Die Aufgaben der Volksanwaltschaft sind im 
Bundes-Verfassungsgesetz festgelegt. 

Die Volksanwaltschaft hat jede Beschwerde 
wegen behaupteter Mißstände in der Verwaltung 
des Bundes einschließlich dessen Tätigkeit als 
Träger von Privatrechten zu prüfen. Sie ist berech
tigt, 

von ihr vermutete Mißstände in der Verwaltung 
des Bundes einschließlich dessen Tätigkeit als 
Träger von Privatrechten von Amts wegen z!J prü
fen; 

den mit den obersten Verwaltungsgeschäften 
des Bundes betrauten Organen Empfehlungen für 
die in einem bestimmten Fall zu treffenden Maß
nahmen zu erteilen und 

beim Verfassungsgerichtshof die Feststellung 
der Gesetzwidrigkeit von Verordnungen zu bean-
tragen. . 

Die Volksanwaltschaft hat dem Nationalrat jähr
lich über ihre Tätigkeit zu berichten. 
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Kapitel 06 13 

Kapitel 06 Rechnungshof 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 . . . . . . . .. 109,6 29,4 
1984 ......... 115,1 33,4 
1985 '. . . . . . . .. 120,3 32,6 

Unterschiede der Gebarung 

139,0 
148,5 
152,9 

1,6 
1,4 
1,5 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand ist 
vorwiegend durch Personalvermehrungen, Be
zugserhöhungen sowie durch die Auswirkung der 
gesetzlich oder im Verordnungswege erfolgten 
Erhöhung bzw. Anhebung verschiedener Beiträge 
oder Beitragsgrundlagen (ASVG, B-KUVG, AIVG) 
bedingt. 

Die Erhöhung des.Sachaufwandes gegenüber 
1983 steht im wesentlichen im Zusammenhang 
mit dem verstärkten Personaleinsatz, der sich aus 
der Zunahme der Prüfungsaufgaben der letzten 
Jahre ergeben hat sowie mit der Anmietung und 
Ausstattung, zusätzlicher Büroräume, um den 
Engpaß bis zur Fertigstellung des Zubaues zum 
Bundesamtsgebäude 111 zu überbrücken. 

Allgemeines 

Am 23. Dezember 1761 wurde die Hofrechen
kammer als unabhängige Stelle für die Kontrolle 
der staatlichen Finanzverwaltung und die Organi
sation des staatlichen Rechnungswesens gegrün
det. Nach mehrmaliger Änderung des Namens, 
des Aufgabenkreises und der Stellung zu, den 
anderen Verwaltungsbehörden wurde diese Ein
richtung 'erstmalig am 21. November 1866 als 
Oberster Rechnungshof bezeichnet. Die Umbe
nennung in Rechnungshof erfolgte am 1. Oktober 
1920. 

Bezüge des ,Präsidenten und 
VIzepräsidenten 

Die Bezüge des Präsidenten und des Vizepräsi
denten des Rechnungshofes sit:ld im Bundesge-

setz vom 9. Juli 1972, BGBI. Nr. 273, in der gelten
den Fassung (Bezügegesetz) 'geregelt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Der Rechnungshof übt seine Tätigkeit auf 
Grund des Bundesgesetzes vom 16. Juni 1948, 
BGBI. Nr. 144, zuletzt geändert mit Bundesgesetz 
vom 18. Oktober 1977, BGBI. Nr. 541, aus. 

Die Funktion des Vizepräsidenten des Rech
nungshofes wurde mit Bundesverfassungsgesetz 
BGBI. Nr. 171/1959 geschaffen. 

. Aufgaben 

Dem Rechnungshof obliegt die Kontrolle der 
Gebarung der gesamten Wirtschaft des Bundes 
und 'der Gebarung des selbständigen Wirkungs
bereiches der Länder, Gemeindeverbände und 
Gemeinden (in der Regel jedoch nur solcher mit 
mehr als!20 000 Einwohnern) sowie der Gebarung 
der Träger der Sozialversicherung. 

Der Rechnungshof hat auch die Gebarung jener 
Fonds, Stiftungen und Anstalten, die von Organen 
des Bundes, eines Landes oder einer Gemeinde 
beziehungsweise durch von diesen bestellte Per
sonen verwaltet werden, sowie die Gebarung aller 
Unternehmungen, an denen Bund, Länder oder 
Gemeinden finanziell beteiligt sind, zu überprüfen. 

Der Rechnungshof hat alljährlich den Bundes
rechnungsabschluß zu verfassen und ihn gemein
sam mit einem 'Nachweis über den Stand der Bun
desschulden dem Nationalrat vorzulegen. 

Mit der ständigen Führung des Generalsekreta
riates der INTOSAI1) (Internationale Organisation 
der Obersten Rechnungskontrollbehörden) wurde 
der österreichische Rechnungshof vom V. Inter
nationalen Kongreß in Jerusalem betraut. 

') INTOSAI = International Organization of Supreme 
Alidit Institutions. 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)184 von 536

www.parlament.gv.at



14 Kapitel 10 - Titel 100 

Kapitel 10 Bundeskanzleramt mit 
Dienststellen, ' 
Titel 100 Bundeskanzleramt 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 , , , , . , . .. 198,3 
1984 .. : ...... 209,1 
1985 ......... 222,5 

Millionen Schilling 

935,0 1 133,3 
984,2 1 193,3 

1 140,5 1 363,0 

Unterschiede der Gebarung 

162,5 
172,5 
175,0 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1983 ist auf die Bezugserhöhungen für Bun
desbedienstete, gegenüber 1984 auf die Vermeh
rung um 23 Planstellen zurückzuführen. Beim 
Paragraph 1000 "BKA-Zentralleitung; Personal
aufwand" ist der Aufwand für 762 Bedienstete 
veranschlagt. 

Der Mehrbedarf im Sachaufwand gegenüber 
1984 resultiert im wesentlichen aus Förderungs
vorhaben auf dem Gebiet der Regional- und 
Strukturpolitik und aus Entwicklungshilfevorha
ben. 

Weitere Unterschiede beim "BKA-Zentrallei
tung" sind der nachstehenden Übersicht zu ent
nehmen. 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Bezugsvorschüsse ........ 5,86 5,02 4,38 
OECD, EUROCHEMIC und 

Energieagentur ......... 31,37 31,04 30,77 
Kurzwellenfunk ........... 104,82 114,23 121,89 
ADV Sachaufwand ........ 31,41 45,33 49,07 
Förderung kultureller Ein-

richtungen in Israel ...... 3,00 2,00 
Rundfunk-Sonderprogramm 

für internationale Organi-
sationen ............. . 9,90 4,50 9,90 

Kommission für Abrü-
stungs- und Sicherheits-
angelegenheiten ........ 1,50 

Kommission zur Erfor-
schung der Geschichte 
der 1. Republik ... / ...... 0,75 

Frauenbericht ............ 2,00 

Paragraph 1000 Bundeskanzleramt;Zentrallei
tung 

Anlagen 

Neben dem laufenden Bedarf des BKA-Zentral
leitung ist hier auch für die Anschaffung von 
Dienstkraftwagen für die Landeshauptmänner vor
gesorgt. 

Für ADV-Angelegenheiten ist mit einem Betrag 
von 21,37 Millionen Schilling vorgesorgt. 

Fördenungsausgaben 

Die "Förderungsausgaben" in der Höhe von 
22,64 Millionen Schilling beinhalten einen Beitrag 

zum Rundfunk-Sonderprogramm für internatio
nale Organisationen (9,90 Millionen Schilling) und 
zur Errichtung eines pädagogischen Zentrums in 
Israel (2,0 Millionen Schilling), eine Vorsorge für 
Sondermaßnahmen der Bundesregierung, vor
nehmlich für Beiträge zu nationalen und interna
tionalen Hilfsaktionen aus Anlaß von Katastro
phenfällen (3,01 Millionen Schilling), Zuwendun
gen für die Volksgruppenförderung gemäß BGB!. 
Nr. 396/1976 (3,83 Millionen Schilling), an die wis
senschaftliche Kommission zur Erforschung der 
Geschichte der 1. Republik (0,75 Millionen Schil
ling), an die Kommission für Abrüstungs- und 
Sicherheitsangelegenheiten (1,50 Millionen Schil
ling) und. weiters Zuschüsse zum laufenden Auf
wand eines Presseklubs, für die Förderung vqn 
Vereinigungen, die auf dem Gebiete der "Umfas
senden Landesverteidigung" tätig werden, für die 
Gesellschaft für demokratische Aufklärung und 
für IAEO-Stipendien. 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Die unter diesem Ansatz veranschlagten 
Bezüge des Bundeskanzlers, des Vizekanzlers, 
der Bundesminister und der Staatssekretäre in 
der Höhe von 47,00 Millionen Schilling sind im 
Bundesgesetz über die Bezüge und Pensionen 
der obersten Organe des Bundes, BGB!. 
Nr. 273/1972 (Bezügegesetz) in der geltenden 
Fassung, geregelt. 

Hier sind auch noch die Ruhebezüge und Ver
sorgungsgenüsse gemäß BGB!. Nr. 273/1972 für 
Landeshauptmänner und Mitglieder der Bundes
regierung bzw. deren Angehörige und die Ruhe
und Versorgungsgenüsse an ehemalige Mitglieder 
des Verfassungsgerichtshofes bzw. deren Ange
hörige gemäß BGB!. Nr. 297/1964 veranschlagt. . 

Für den Mitgliedsbeitrag Österreichs für 
OECD 1), EUROCHEMIC 2) und IEA 3) ist mit ins
gesamt 24,56 Millionen Schilling vorgesorgt. ~r 

wurde auf Grund des im Zeitpunkt der Budgeter
stellung für Österreich maßgebenden prozentmä
ßigen Kostenanteils an den einzelnen Budget
gruppen dieser Organisationen errechnet. Als 
Beitrag zu Forschungsprojekten im Rahmen der 
IEA sind 6,21 Millionen Schilli~g vorgesehen. 

Weiters werden hier auch die Bezüge der Lan
deshauptmänner, die Ersätze an Länder für deren 
Kraftwagenlenker und die Zahlungen gemäß 
BGB!. Nr. 273/1972, § 13, veranschlagt. 

Aufwendungen 

Dieser Ansatz beinhaltet die Aufwendungen 
aller Sektionen des Bundeskanzleramtes und die 
der Ständigen Vertretung Österreichs bei der 
OECD in Paris. Des weiteren sind hier auch die 
Aufwendungen aus der Funktion der Geschäfts-
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Kapitel 10 - Titel 101 15 

führung des ERP-Fonds 4) berücksichtigt. Diese 
werden dem Bund ersetzt und beim 
Ansatz 2/10004 vereinnahmt. 

In den Gesamtaufwendungen von 281,30 Millio
nen Schilling ist für ADV-Angelegenheiten in der 
Höhe von 27,70 Millionen Schilling, für Angelegen
heiten der Information und Dokumentation der 
Aufwand des Bundespressedienstes in Höhe von 
27,37 Millionen Schilling, der Aufwand für Semi
nare und Expertisen im Rahmen der Koordinie
rung der umfassenden Landesverteidigung mit 
2,54 Millionen Schilling, für wissenschaftliche 
Untersuchungen auf dem Gebiete der Raumpla
nung mit 12,34 Millionen Schilling, für die Reprä
sentationsausgaben der Bundesregierung mit 
5,51 Millionen Schilling, das Entgelt für die Auf
nahme von Bildberichten politischen, wirtschaftli
chen, kulturellen oder sportlichen Inhaltes in die 
Austria-Wochenschau mit 4,90 Millionen Schilling, 
die Abonnementgebühr an .die Austria Presse 
Agentur für die Lieferung von Nachrichtenmaterial 
an die Bundesministerien mit 8,01 Millionen Schil
ling, der Kostenanteil des Bundes für die Raum
ordnungskonferenz mit 5,35 Millionen Schilling, 
für Informationszwecke auf dem Gebiete der 
Frauenfragen und zur Drucklegung des Frauenbe
richtes 5,33 Millionen Schilling und die Entschädi
gung für den Auslanddienst des Kurzwellenfunks 
(gemäß Rundfunkgesetz, BGBI. Nr. 195/1966, ab 
1975 gemäß BGBI. Nr. 397/1974) in Höhe von 
121,89 Millionen Schilling enthalten. 

Paragraph 1001 Verwaltungsakademie 

Für den Betrieb und die Einrichtung der Verwal
tungsakademie 5) (einschließlich des Personal
aufwandes) ist mit insgesamt 31,42 Millionen 
Schilling vorgesorgt. 

Sie dient der Ausbildung von Bundesbedienste
ten, und zwar im Rahmen einer Grundausbildung, 
einer solchen für den Aufstieg in höhere Verwen
dung, einer berufsbegleitenden Fortbildung und 
schließlich der Schulung von Führungskräften. 

Paragraph 1002 Entwicklungshilfe 

Die hier für Investitionsdarlehen und die Pro-· 
gramm- und Projektförderung veranschlagten 
Förderungsmittel von zusammen 389,00 Millionen 
Schilling können vom Bund unter Bedachtnahme 
auf das der Bundesregierung jährlich vorzule
gende Entwicklungshilfeprogramm gewährt wer
den (BGBI. Nr. 474/1974). 

. Die Programm- und Projektförderung umfaßt 
Vorhaben, die der wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen EntWiCklung der Entwicklungsländer 
dienen. Den Erfordernissen der Entwicklungslän
der entsprechend werden die Mittel überwiegend 
für Vorhaben der Bildung und Ausbildung verwen
det. 

Außerdem ist ein Betrag von 0,30 Millionen 
Schilling als Beitrag Österreichs zum UNCDF 6) 
und ein solcher von 0,35 Millionen Schilling als 
Beitrag Österreichs zum Club du Sahel veran
schlagt. 

Ansatz 1/10038 Bundesgesetzblatt 

Bei diesem Ansatz sind die Ausgaben, die mit 
der Herausgabe und dem Vertrieb des Bundesge
setzblattes 7) zusammenhängen, veranschlagt. 

Der Druck und Vertrieb des Bundesgesetzblat
tes erfolgt durch die Österreichische Staatsdruk
kerei. 

Die Einnahmen aus dem Vertrieb des Bundes
gesetzblattes sind bei Ansatz 2/10034 veran
schlagt. 

Paragraph 1004 Regional- und strukturpoliti
sche Maßnahmen 

Von den hier zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
veranschlagten Förderungsmitteln von insgesamt 
202,67 Millionen Schilling entfallen auf die Region 
Waldviertel und nördliches Weinviertel 29,00 Mil
lionen Schilling, auf die Steiermärkischen Pro
blemgebiete 29,00 Millionen Schilling, auf die 
Region Niederösterreich-Süd 13,00 Millionen 
Schilling, auf den Raum Lungau' und oberen Pinz
gau 2,00 Millionen Schilling, auf die Burgenländi
sehen Problemgebiete 6,00 Millionen Schilling, auf 
die Oberösterreichischen Problemgebiete 10,00 
Millionen Schilling, auf die Region Osttirol 3,00 
Millionen Schilling und auf die Kärntner Problem
gebiete 8,00 Millionen Schilling, wofür die betrof
fenen Länder jeweils einen gleichhohen Zuschuß 
leisten. Für Maßnahmen auf dem Gebiet·der Tech
nologieförderung sind erstmals 70,00 Millionen 
Schilling vorgesehen. Zur Stärkung entwicklungs
schwacher Problemgebiete sind 16,67 Millionen 
Schilling und für die Sonderaktion Nationalpark 
Hohe Tauern 4,00 Millionen Schilling veranschlagt. 
Ferner wurden zur Zinsenstützung von Investi
tionsdarlehen für die Regionen Steiermark, Nie
derösterreich, Oberösterreich und Burgenland 
jeweils 3,00 Millionen Schilling vorgesehen. 

Bemerkt wird, daß für die vorgenannten Zwecke 
bei Bedarf weitere 200 Millionen Schilling gemäß 
Art. V, Abs. 1 Z 7 Bundesfinanzgesetz Ü~85 zur 
Verfügung gestellt werden können. 

Titel 101 Staatsarchiv und Archivamt 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 .. ....... 31,7 
1984 ... ... . .. 33,4 
1985 . . . . . . ... 35,9 

Millionen Schilling 

6,3 
6,3 

14,4 

38,0 
39,7 
50,3 

0,8 
0,9 
0,9 
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16 Kapitel 10 - Titel 102 und 103 

Personalaufwand 

Hier ist der Aufwand für 139 Bedienstete veran
schlagt. 

Anlagen 

Zur Bestreitung der Kosten für die Einrichtung 
des im Bau befindlichen Archivgebäudes wurde 
mit 7,92 Millionen Schilling vorgesorgt. 

Förderungsausgaben 

Für die Gewährung von Zuschüssen durch das 
Archivamt zur Erhaltung privater Archive, die von 
allgemeinem Interesse sind, ist ein Betrag von 
0,01 Millionen Schilling vorgesehen. 

Aufwendungen 

Bei diesem Ansatz ist neben den laufenden 
Aufwendungen der fünf Archivabteilungen -
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Allgemeines Verwal
tungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, Ver
kehrsarchiv und früheres Kriegsarchiv - auch für 
die dem Archivamt B) obliegende behördliche 
Tätigkeit zur Durchführung von Sicherungsmaß
nahmen bei in privatem Eigentum stehenden 
Archivalien budgetär vorgesorgt. 

Titel102 Statistisches Zentralamt 

Personal· Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

. Millionen Schilling 

1983 ......... 305,4 
. 1984 . . . . . . . .. 293,3 

1985 ......... 294,9 

173,7 
137,8 
160,0 

Unterschiede der Gebarung 

479,1 
431,1 
454,9 

8,0 
6,9 
8,0 

Der Mehrbedarf im Sachaufwand gegenüber 
198~ resultiert mit 8,82 Millionen Schilling aus 
höheren Entschädigungen an Gemeinden für 
deren Mitwirkung an Zählungen, mit 1,16 Millionen 
Schilling aus dem Ankauf von Hardware und im 
übrigen aus Mehrkosten für Postgebühren, der 
Instandhaltung und dem Betrieb des Amtsgebäu
des, der Wartung der EDV-Anlagen, den Energie
kosten, den Publikationen und der. EDV-Pro
grammerstellung. 

Aufgaben 

Für die Tätigkeit des Statistischen Zentralamtes 
sind unter anderem folgende Gesetze und Verord
nungen maßgebend: BGBI. Nr. 11/1947, 137/1958, 
54/1963, 91/1965 (Bundesstatistikgesetz), 
31/1966, 334/1967, 277/1968, 138/1969,425/1969, 
11/1972,61/1972, 101/1972, 119/1973,432/1973, 
797/1974,362/1975,83/1976,686/1977, 171/1978, 
565/1978, 671/1978, 3/1979, 342/1979, 60/1980, 

199/1980, 546/1981, 556/1981, 557/1981, 
622/1981, 8/1982; 36/1982, 81/1982, 82/1982, 
120/1982, 121/1982, 1.75/1982, 177/1982, 
386/1982, 450/1982, 473/1982, 559/1982, 
599/1982, 103/1983, 142/1983, 150/1983, 
290/1983, 413/1983, 414/1983, 417/1983, 
449/1983, 481/1983, 507/1983, 629/1983, 
644/1983, 652/1983, 653/1983, 654/1983, 
655/1983, 75/1984 und 76/1984. Im Statistischen 
Zentralamt werden zentral die Bevölkerungs-, die 
Agrar-, die gesamte Wirtschafts-, die Außenhan
dels-, die Sozial- und Wohnbau-, die Finanzstati
stik und die Statistik des Volkseinkommens 
erstellt. 

Gesetzliche Verpflichtungen 

Gemäß BGBI. Nr. 91/1965, § 7 Abs.7, hat der 
Bund den Gemeinden auf Antrag die ihnen bei der 
Mitwirkung an statistischen Erhebungen entste
henden Kosten in Form eines Pauschalbetrages 
abzufinden. 

Handelsstatistische Gebühren 

Für Anmeldungen zum Zwecke der amtlichen 
Handelsstatistik sind Gebühren in Bundesstem
pelmarken auf Grund des Gebührengesetzes, 
BGBI. Nr. 267/1957, in der Fassung BGBI. Nr. 
137/1958,115/1963,87/1965 und 668/1976 zu ent
richten. Diese werden bei dem Titel 2/525 "Stem
pel- und Rechtsgebühren" verrechnet. Die Höhe 
der Gebühr ist im Abschnitt IV des HandeIsstati
stischen Gesetzes, BGBI. Nr. 137/1958 (in der 
Fassl,lng BGBI. Nr. 122/1973) und den Bundesge
setzen BGBI. Nr. 115/1963 und 87/1.965 geregelt; 
dieser Abschnitt ergänzt das Gebührengesetz 
(BGBI. Nr. 267/1957) und wurde im § 14 als Tarif
post 16 eingebaut. 

Titel103 Österreichische Staatsdruckerei 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 .. .. . .. .. 34,8 
1984 ......... 36,6 
1985 . ... . .. .. 37,7 

Millionen Schilling 

0,3 
0,3 
0,3 

35,1 
36,9 
38,0 

26,2 
36,9 
38,0 

Paragraph 1030 Amt der Wiener Zeitung 

Paragraph 1031 Amt der Österreich ischen 
Staatsdruckerei 

Unter den vorzitierten Paragraphen sind die 
Aktivbezüge jener Bediensteten des Bundes ver
anschlagt, für die die Österreichische Staatsdruk
kerei gemäß Staatsdruckereigesetz, BGBI. Nr. 
340/1981, einen gleichhohen Kostenersatz zu lei
sten' hat. Dieser Kostenersatz ist bei Titel 2/103 
veranschlagt. 

" 
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Kapitel 10 - Titel 104 17 

Titel 104 Presse- und Parteienförderung 

Hier ist gemäß BGBI. Nr. 272/1972 9 ) tür die För
derung staatsbürgerlicher Bildungsarbeit im . 
Bereich der politischen Parteien ein Betrag von 
43,68 Millionen Schilling und tür die der Publizistik 
mit 6,16 Millionen Schilling, für die Förderung der 
Presse gemäß BGBI. Nr. 405/1975 '0) mit 
72,61 Millionen Schilling, tür Zuwendungen an 
pOlitische Parteien gemäß BGBI. Nr. 404/1975 " ) 
und mit 76,41 Millionen Schilling vorgesorgt. 

*) Im BVA 1983 bei TItel 104 veranschlagt. 
') OECD = Organization tor Economic Cooperation 

and Development (Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung). 

! 

2 Arbeits(Amts)behelf zum BFG 

2) EUROCHEMIC = Europäische Gesellschaft tür 
chemische Autarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe. 

3) IEA = Internationale Energieagentur. 
4) Gemäß BGBI. Nr. 207/1962. 
5) Gemäß BGBI. Nr. 122/1975 bzw. 568/1979, 
6) UN-Capital Development Fund (Kapitalentwick

lungshilfe-Fonds der Vereinten Nationen). 
7) Gemäß BGBI. Nr. 33/1920, wiederverlautbart mit 

BGBI. Nr. 293/1972. 
8) StGBI. Nr. 90/1918, § 13 in der Fassung BGBI. Nr. 

282/1958 sowie des Denkmalschutzgesetzes, BGBI. Nr. 
533/1923, § 7 Abs.2 letzter Satz und § 16 in der Fas
sung der EGVG-Novelle, BGBI. Nr. 92/1959, Art. 3. 

9) Wiederverlautbart mit Bundesgesetz BGBI. 
Nr.222/1979, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 357/1982. 

'0) Wiederverlautbart mit Bundesgesetz BGBI. 
Nr.223/1979. 

") In der Fassung des Bundesgesetzes .aG BI. Nr. 
356/1982. . 
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18 Kapitel 11 - Titel 111 

Kapitel 11 Inneres 

Titel 110 Bundesministerium für Inneres 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1983 ......... 358,3 
1984 ......... ' 360,9 
1985 ...... '" 376,7 

Millionen Schilling 

243,7 
217,4 
218,0 

602,0 
578,3 
594,7 

Ein
nahmen 

57,8 
52,1 
53,7 

Dieser Titel umfaßt die Gebarung des Bundes
ministeriums für Inneres (Zentralstelle) einschließ
lich der Gebarung aus Bezugsvorschüssen für 
das gesamte Kapitel 11 "Inneres". 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des' Personal aufwandes gegen
über 1983 is1 hauptsächlich auf Bezugsregelun
gen zurückzuführen. 

Die Verminderung des Sachaufwandes in den 
Jahren 1984 und 1985 ist vor allem durch einen 
geringeren Bedarf bei den Ausgaben für gesetzli
che Verpflichtungen und durch die Kürzung der 
Ausgaben für Bezugsvorschüsse bedingt. 

Der Einnahmenrückgang ist hauptsächlich 
durch geringere Bezugsvorschußersätze bedingt. 

Anlagen 

Ven;lnschlagt sind Ausgaben für den Ankauf 
bzw. Ersatz notwendiger Amtseinrichtungen, ins
besondere solche technischer Art. 

. Förderungsausgaben 

Die hier veranschlagten Ausgaben dienen teils 
der Förderung und Unterstützung von Sportverei

. nen der Sicherheitsexekutive, teils werden die 
Förderungsbeträge anderen Subventionswerbern 
(ua. Vereine) gewährt. ' 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Hier sind die Kosten aus der Mitgliedschaft 
Österreichs zur INTERPOL und zur Internationa
len Zivilstandskommission veranschlagt. Außer
dem beinhaltet dieser Ansatz die Ausgaben für 
Familien- und Geburtenbeihilfen, die Ausgaben an 
öffentlichen Abgaben und die Wahlkosten. 

Aufwendungen 

Hier ist für den administrativen Aufwand vorge
sorgt. Etwa die Hälfte der Ausgaben entfällt auf 
die elektronische Datenverarbeitung. 

Titel 111 Bundesministerium für Inneres 
(Zweckaufwand) 

1983 ..... '" .......... " 
1984 ................... . 
1985 ......... " ........ . 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

279,1 
296,0 
364,8 

53,9 
55,2 
69,5 

Im einzelnen setzen sich die Ausgaben wie folgt 
zusammen: 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Flugpolizei und Flugret-
tungsdienst ............ 34,6 32,7 46,2 

Zivilschutz: ') 
Vorsorge für alle 
Ressorts .............. _ 2)} 

5,4 12,5 Bereich Inneres ........ 7,4 
Auslandseinsätze gemäß 

BGBI. Nr. 173/1965 . . . . . 0,0 0,0 
Zivildienst ............... 237,1 257,9 306,1 

Summe ... 279,1 296,0 364,8 

Unterschiede der Gebarung 

Die höheren Ausgaben bei der Flugpolizei und 
dem Flugrettungsdienst im Jahre 1985 sind vor 
allem durch die Neuanschaffung zweier Hub
schrauber sowie durch die Steigerung des 
Betriebs- und Instandhaltungsaufwandes bedingt. 

Beim Zivilschutz beruht die Steigerung auf der 
Forcierung der auf diesem· Aufgabengebiet zu 
ergreifenden Maßnahmen. 

Die Veranschlagung der Zivildienstausgaben für. 
das Jahr 1985 wurde dem zu erwartenden Bedarf 
angepaßt. 

Paragraph 1110 Flugpolizei und Flugrettungs
dienst 

Unter "Flug polizei" ist der Einsatz von Luftfahr
zeugen für sicherheits-, ordnungs- und verkehrs
polizeiliche Zwecke zu verstehen. Der "Flugret
tungsdienst" hat Hilfs- und Rettungseinsätze mit 
Luftfahrzeugen, insbesondere bei Katastrophen 
und Bergnotfällen, zur Aufgabe. Dem Bundesmini
sterium für Inneres obliegt auch die fliegerische 
Ausbildung von Exekutivbeamten für Aufgaben 
der Flugsicherung sowie der Flugpolizei und des 
Flugrettungsdienstes. 

In Salzburg und in Kärnten wurde durch den . 
Abschluß eines entsprechenden Vertrages mit 
dem Land gemäß Artikel 15 a B-VG sowie im Ein
vernehmen mit den zuständigen Sozialversiche
rungsträgern ein eigener Hubschrauber-Primär
rettungsdienst geschaffen. Der Abschluß gleichar
tiger Vereinbarungen mit anderen Bundesländern 
ist vorgesehen. 

Zur Besorgung dieser Aufgaben stehen dem 
Bundesministerium für Inneres 15 Hubschrauber, 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 189 von 536

www.parlament.gv.at



Kapitel 11 - Titel 112 und 113 19 

4 Motorflugzeuge und die notwendigen Kraftfahr-
·zeuge zur Verfügung. . 

Zur Erhöhung der Aktionsfähigkeit sind die 
Flugzeuge' auf die sieben Einsatzstellen Wien 
(Meidlinger Kaserne), Flughafen Linz/Hörsching, 
Flughafen Salzburg/Maxglan, Flughafen Inns
bruck/Kranebitten, Flughafen Graz/Thalerhof, 
Flughafen Klagenfurt/Wörthersee und Flugplatz 
Hohenems/Dornbirn verteilt. Wegen der Errich
tung einer neuen Unterkunft wurde die Flugein-' 
satzstelle Wien vorübergehend in das Bundesland 
Niederösterreich (Bad Vöslau und Langenlebarn) 
verlegt. 1985 erfolgt die Rücksiedelung nach 
Wien. 

Paragraph 1111 Zivilschutz 

Der für 1985 vorgesehene Betrag von 
12,484 Millionen Schilling ist der Gesamtbetrag für 
alle mit Zivilschutzangelegenheiten befaßten 
Ressorts, ausgenommen jedoch das Bundesmini
sterium für Bauten und Technik. 

Im Bereiche des Bundesministeriums für Inne
res soll die Ausrüstung der Strahlenspürtrupps 
mit technischen Geräten weiter fortgesetzt wer
den. Außerdem ist für den weiteren Teilausbau 
der Funkfernauslösung von Sirenen vorgesorgt. 
Weiters sind ebenso wie in den Jahren 1983 und 
1984 Förderungsmaßnahmen vorgesehen. Die 
Subventionierung des Ausbaues des Strahlen
suchdienstes und des technischen Dienstes 
innerhalb der' Feuerwehren sowie der Aufklä
rungstätigkeit des Österreichischen Zivilschutz
verbandes stehen hiebei im Vordergrund. Die Auf
wendungen dienen hauptsächlich zur Fortsetzung 
der . Aufklärungs-, Kurs- und Lehrtätigkeit im 
Bereiche des Bundesministeriums. für Inneres 
sowie zur Begleichung der Kosten für die Ringlei
tung für den Warn- und Alarmdienst. 

Bei Bedarf können von den bei der Bundespo
lizei und der Bundesgendarmerie systemisierten 
Fahrzeugen 278 Fahrzeuge für betriebliche 
Zwecke sowie 3 Lastkraftwagen mit einer Nutzlast 
über 1000 kg und 2 Fahrzeuge für besondere 
Zwecke für Zivilschutzzwecke herangezogen wer
den. 

Paragraph 1116 Auslandseinsätze gemäß 
BGBI. Nr. 173/1965 

Dieser Paragraph dient für Zahlungen. im 
Zusammenhang mit allfälligen Einsätzen Österrei
chi scher Polizeikontingente in fremden Ländern. 

Paragraph 1117 Zivildienst 

Die gesetzliche Grundlage für diese Ausgaben 
und Einnahmen bildet das Zivildienstgesetz vom 
6. März 1974, BGBL' Nr. 1'87, in der geltenden Fas
sung. 

Titel112 Nachgeordnete Dienststellen auf 
Landesebene 

1983 ................... . 
1984 .... , .............. . 
1985 .... , .............. . 

Unterschiede der Gebarung 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

4,1 
4,1 
4,1 

0,0 
0,0 
0,0 

Die Höhe der Ausgaben richtet sich nach dem. 
Erfordernis der Neugestaltung und Instandset
zung von Kriegsgräbern und Kriegsdenkmälern. 

Paragraph 1121 Kriegsgräberfürsorge 

Die Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge werden 
von den Ämtern der Landesregierungen wahrge
nommen. Die Ausgaben betreffen die Fürsorge 
für die Gräber der Gefallenen des Ersten und des 
Zweiten Weltkrieges und der Opfer der KZ-, 
Anhalte- und Arbeitslager, der Bombenopfer 
sowie der Flüchtlinge. 

Auf die Bundesgesetze über die Fürsorge für 
Kriegsgräber aus dem Ersten und Zweiten Welt
krieg, BGBI. Nr. 175/1948, und über die Fürsorge 
und den Schutz der Kriegsgräber und Kriegs
denkmäler aus dem Zweiten Weltkrieg für Ange
hörige der Alliierten, Vereinten Nationen und für 
Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches 
Österreich und Opfer. politischer Verfolgung, 
BGBI. Nr. 176/1948, sowie auf Artikel19 des 
Staatsvertrages, BGBI. Nr. 152/1955, wird verwie
sen. 

Titel113 Bundespolizei 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 3740,3 752,9 4493,2 223,6 
1984 ......... 3765,1 714,2 4479,3 222,6 
1985 ......... 3929,4 777,6 4707,0 231,8 

Unterschiede der Gebarung 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand 
gegenüber 1983 ist auf die Bezugserhöhungen für 
Bundesbedienstete sowie auf eine Vermehrung 
der Planstellen zurückzuführen. 

. Bei der Veranschlagung des Sachaufwandes 
wurde auf die Erfordernisse der Bundespolizei. 
Bedacht genommen. Bei den Anlagen wurde ins
besondere für die notwendige Erneuerung auf 
dem Kraftfahrzeug- und Fernmeldesektor sowie 
auf dem Einrichtungssektor vorgesorgt. 

Der Einnahmenschätzung wurde die Entwick
lung der Vorjahre zugrunde gelegt. 
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Aufgaben 

In 14 Städten werden die Polizeiagenden von 
Bundespolizeibehörden wahrgenommen. Der Wir
kungsbereich dieser Bundespolizeibehörden rich
tet sich nach den von der Bundesregierung 
gemäß Artikel 102 Absatz 6 Bundes-Verfassungs~ 
gesetz erlassenen Verordnungen 3). 

Organisation 

Die Bundespolizeibehörden gliedern sich in 
14 Bundespolizeidirektionen: Wien, Linz, Salz
burg, Innsbruck, Graz, Klagenfurt, Eisenstadt, 
Wiener Neustadt, St. Pölten, Steyr, Wels, Leoben, 
Villach und Schwechat. Den Bundespolizeibehör
den sind 9 GrenzkontrollsteIlen angeschlossen. 
Sicherheitsdirektionen bestehen in allen Bundes
ländern (zusammen 9). 

Einnahmen 

Die Einnahmen an Verwaltungsstrafen und Ver
fallserlösen ergeben sich vor allem auf Grund des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1925, BGBI. Nr. 275 4 ), 

ferner auf Grund. des Allgemeinen Verwaltungs
verfahrensgesetzes 1925, BGBI. Nr. 274 4 ), des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1925, BGBI. 
Nr. 276 4 ), und des Devisengesetzes 1946, BGBI. 
Nr. 162~ Die Kommissionsgebühren werden auf 
Grund der Bundeskommissionsgebührenverord
nung 1976, BGBI. Nr.246, in der Fassung BGBI. 
Nr.526/1982, die Überwachungsgebühren auf 
Grund des Bundes-Überwachungsgebührenge
setzes, BGBI. Nr. 214/1964 5), eingehoben. Die 
Einhebung der Kostenbeiträge für die wiederk~h
rende Überprüfung von Kraftfahrzeugen erfolgt 
auf Grund des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBI. 
Nr. 267/1967 in der geltenden Fassung. 

Polizei-Massafonds 

Zur Beschaffung. von Dienstkleidern für die 
Beamten der I österreichischen Bundespolizei 
wurde mit Ministerratsbeschluß vom 6. Dezember 
1949 der Polizei-Massafonds als Fonds mit eige
ner Rechtspersönlichkeit errichtet. 

Dem Fonds werden im Jahre 1985 voraussicht
lich zufließen: 

Aus dem Bundeshaushalt (Massa-

Millionen 
Schilling 

,pauschale und Massaeinlage) ........ 40,3 
Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 

Zusammen . . . 40,6 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt ver
wendet werden: 

Millionen 
Schilling 

Beschaffung von Massasorten . . . . . . . . . . 39,9 
Fondsaufwand ...... '.' . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 
Zuführung an Rücklagen. . . . . . . . . . . . . . . 0,4 

Zusammen. . . 40,6 

Wohlfahrtsfonds der Bundespolizei 

Zur Unterstützung hilfsbedürftiger Bediensteter 
der Bundespolizeibehörden und deren Hinterblie
benen wurde mit Erlaß vom 24. Dezember 1953 
der Wohlfahrtsfonds der Bundespolizei als Fonds 
mit eigener Rechtspersönlichkeit errichtet. 

Dem Fonds werden im Jahre 1985 voraussicht
lich zufließen: 

Aus dem Bundeshaushalt (Überweisung 
von Geldbußen und Geldstrafen) ..... . 

Sonstiges ......... " ........ , ...... . 

Millionen 
Schilling 

0,400 
0,500 

---
Zusammen . .. 0,900 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt ver
wendet werden: 

Millionen 
Schilling 

Unterstützungen ..................... - 0,700 
Zuführung an Rücklagen. . . . . . . . . . . . . . . 0,200 

/. 
Zusammen . " 0,900 

Titel114 Bundesgendarmerie 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe ;;ahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 3327,3 912,0 4239,3 37,8 
1984 ......... 3365,8 874,2 .4240,0 38,6 
1985 ......... 3 521,1 900,1 4 421,2 41,0 

Untef'$chiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1983 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bedienstete sowie durch eine Vermehrung der 
Planstellen bedingt. 

Bei der Veranschlagung des Sachaufwandes 
wurde auf die Erfordernisse der Bundesgendar
merie Bedacht genommen. Insbesondere wurde 
tür die notwendige Erneuerung auf dem Kraf.tfahr
zeug- und Funksektor vorgesorgt. 

Die Erhöhung der Einnahmen im Jahre 1985 
gegenüber den Vorjahren ist insbesondere durch 
die zu erwartende Steigerung des Umsatzes der 
Dienstküchen sowie durch erhöhte Kostenersätze 
bedingt. 
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Aufgaben 

Die Bundesgendarmerie hat die Aufrechterhal
tung 'der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicher
heit im ganzen Bundesgebiete zu besorgen, 
soweit diese Aufgaben nicht der Bundespoliz~i 
obliegen. Sie wurde auf Grund des § 20 des 
Behördenüberleitungsgesetzes 1945, StGBI. 
Nr, 94, und der 2, Behördenüberleitungsgesetzno
velle 1946, BGBI. Nr. 64, als bewaffneter Wachkör
per eingerichtet. 

Organisation 

Die Zahl der Dienststellen beträgt: 8 Landes
gendarmeriekommanden mit 8 Stabsabteilungen, 
8 Schulabteilungen mit '4 AußensteIlen, 8 Ver
kehrsabteilungen mit 29 AußensteIlen, 8 Kriminal
abteilungen mit' 10 AußensteIlen, 40 Bereichsab
teilungskommanden, 90 Bezirksgendarmeriekom
manden, 1 046 Gendarmerieposten mit 6 Außen
steIlen sowie 1 Gendarmeriezentralschule und 
1 Gendarmerieeinsatzkommando , 

Massafonds der Bundesgendarmerie 

Zur Beschaffung von Dienstkleidern für die 
Beamten der österreichischen Bundesgendarme
rie wurde mit Ministerratsbeschluß vom 6. Dezem
ber 1949 der Massafonds der Bundesgendarmerie 
als Fonds mit eigener Rechtspersörlichkeit 
errichtet. 

Dem Fonds werden im Jahre 1985 voraussicht
lich zufließen: 

Millionen 
Schilling 

Aus dem Bundeshaushalt (Massapauschale 
und Massaeinlage) ""' .. , .. ,.,.", 44,2 

0,4 Sonstiges ..... , .. , . , , . : , , ...... , . , .. 

Zusammen . " . 44,6 

Die Ausgaben werden voraussichtlich betra
gen: 

Beschaffung von Massasorten .. , . , , ... , 
Fondsaufwand , .. , ........ , . , , ... , .. . 

Zusammen . , . 

Titel115 Besondere Einrichtungen 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1983 .. ....... 44,0 
1984 .. _ , . . . .. 44,2 
1985 ...... , .. 45,9 

Millionen Schilling 

361,5 
367,8 
365,5 

405,5 
412,0 
411,4 

Millionen 
Schilling 

44,3 
0,3 

44,6 

Ein
nahmen 

,4,8' 
3,5 
3,9 

Im einzelnen setzen sich die Ausgaben wie folgt, 
zusammen: 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Flüchtlingsbetreuung ... 401,4 403,7 402,7 
Museum und öffentli-

ches Denkmal Maut-
hausen _ ............ 4,1 8,3 8,7 

Summe ... 405,5 412,0 411,4 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes gegen
über 1983 ist durch die Erhöhung der Bezüge der 
Bundesbediensteten bedingt. Der Sachaufwand 
wird durch die Anzahl der zu betreuenden Flücht
linge bestimmt. 1985 treten gegenüber den Ver
gleichsjahren 1983 und 1984 keine wesentlichen 
Änderungen ein. Die Steigerung beim Museum 
und öffentlichen Denkmal Mauthausen ist durch 
Instandsetzungsmaßnahmen bedingt. 

Paragraph 1150 Flüchtlingsbetreuung 

Gesetzliche Grundlagen 

Bundesgesetz über die Aufenthaltsberechti~ 

gung von Flüchtlingen im Sinne der Konvention 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBI. 
Nr, 55/1955 und BGBI. Nr, 126/1968). 

Anlagen 

Der veranschlagte Betrag ist für Nachschaffun
gen von Maschinen, Kraftfahrzeugen, Geräten und 
Einrichtungsgegenständen in den Flüchtlingsla
gern und in der Anstalt Thalham bestimmt. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Bei diesem Ansatz sind die Beiträge an den 
UNHCR (UN-Flüchtlingshochkommissar) sowie an 
das ICM (Zwischenstaatliches Komitee für Wan
derung) budgetiert. Weiters sind hier die Ausga
ben für öffentliche Abgaben und die Familienbei-
hilfen präliminiert. . 

Aufwendungen 
, 

Hier sind die Ausgaben für die Betreuung, Ver
pflegung und Unterbringung der Flüchtlinge ver
anschlagt_ 

Einnahmen 

Die in den Lagern und in der Pflegeanstalt Thal
ham untergebrachten Flüchtlinge hab~n, soweit 
sie dazu imstande sind, Beiträge tür Kost und 
Quartier zu entrichten, 
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Lager und Insassen 

Die Zahl der Lager und der darin untergebrach
ten Personen betrug im Jahresdurchschnitt: 

Lager ........... '" ... . 
Insassen .............. . 
Unterbringung in Gasthö-
fen. '" ...... ',' ....... " 

Anstalten 

1982 

6 
2895 

1983 

4 
1640 

1984 

4 
1875 

15360 3940 2750 

Im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung wird vom 
Bundesministerium für Inneres die Pflegeanstalt 
für chronisch Kranke in Thalham, Oberösterreich, 
geführt. 

Die Anzahl der im Jahresdurchschnitt in dieser 
Anstalt untergebrachten Patienten betrug: 

1982, .................... '" ... ... ... ,45 
1983 ................................ 37 
1984 ................................ 33 

Paragraph 1151 Museum und öffentliches 
Denkmal Mauthausen 

Gesetzliche Grundlage 

Bundesgesetz über die Fürsorge und den 
Schutz der Kriegsgräber und Kriegsdenkmäler 
aus dem Zweiten Weltkrieg für Angehörige der 
Alliierten, Vereinten Nationen und für Opfer des 
Kampfes um ein freies, demokratisches Öster-

reich und Opfer politischer Verfolgung, BGBI. 
Nr. 176/1948, sowie der Artikel 19 des Staatsver
trages, BGBI. Nr. 152/1955. 

Anlagen 

Für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen 
wurde hier vorg~sorgt. 

Aufwendungen 

Darunter fallen insbesondere die Ausgaben für 
den Betriebs-, Instandsetzungs- und Instandhal
tungsaufwand. 

Einnahmen 

Die Eintrittsgebühren für den Besuch des 
Museums und öffentlichen Denkmals Mauthausen 
werden zweckgebunden für die Instandhaltung 
der Anlage verwendet. 

') Der Aufwand für den Zivilschutz wird pauschal beim 
Paragraph '1/1111 veranschlagt, die Verrechnung erfolgt, 
soweit es sich um in die Kompetenz des Bundesministe
riums für Inneres fallende Zivilschutzaufgaben handelt, 
bei Kapitel 11, ansonsten aber nach Genehmigung der 
erforderlichen finanziellen Ausgleiche bei den Ressorts, 
und zwar im wesentlichen bei folgenden Paragraphen: 

1723 6000 6304 
6409 6530 7831 
7931 

2) Vergleichbarer Erfolgsbetrag 1983: 8,7 Millionen 
Schilling. Neben den ausgewiesenen 7,5 Millionen Schil
ling wurden bei anderen Ressorts weitere 1,2 Millionen 
Schilling verausgabt.' , 

3) Siehe BGBI. Nr. 690/1976. 
4) Wiederverlautbart mit BGBI. Nr. 172/1950. 
5) Verordnung: BGBI. Nr.113/1965 in der Fassung 

BGBI. Nr.377/1978. 
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Kapitel 12 Unterricht 
Titel 120 Bundesministerium für Unter
richt und Kunst 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

Millionen Schilling 

1983 ...... _ .. 173,8 1 294,4 1 468,2 
1984 ..... __ . _ 174,2 1 327,8 1 502,0 
1985 ..... _ . .. 183,0 1 364,8 1 547,8 

Unterschiede der Gebarung 

Ein
nahmen 

48,1 
60,8 
67,4 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1983 ist vor allem auf die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete, gegenüber 1984 auch' auf 
Personalvermehrungen zurückzuführen. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes gegenüber 
dem Bundesvoranschlag 1984 ergibt sich vor 
allem durch einen Mehrbedarf bei den Ausgaben 
für gesetzliche Verpflichtungen und Aufwendun
gen. 

Die Höhe der Einnahmen ist im wesentlichen 
durch Kostenersätze von Verlagen im Rahmen der 
Schulbuchaktionen und Bezugsvorschußersätze 
bestimmt. 

Anlagen 

Bei diesem Ansatz ist vor allem für die Beschaf
fung der notwendigen Amtseinrichtung ein
schließlich moderner Büroautomation Vorsorge 
getroffen. 

Bezugsvorschüsse 

Gemäß § 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. 
Nr.54, in der derzeit geltenden Fassung und § 25 
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBI. 
Nr. 86, in der derzeit geltenden Fassung kann 
Bundesbediensteten, die unverschuldet in eine 
Notlage geraten sind oder. wenn sonst berück
sichtigungswürdige Gründe vorliegen, auf Antrag 
ein unverzinslicher Vorschuß aus Bundesmitteln 
bewilligt werden. 

Förderungsausgaben 

Die Förderungsausgaben betreffen vor allem 
Zwecke der "Allgemeinen Kulturförderung" bzw. 
sind sie bestimmt zur Förderung von Minderhei
ten und der geistigen Landesverteidigung. 

Aufwendungen (Gesetzt. Verpflichtungen) 

Auf Grund der Bestimmungen des Gebühren
gesetzes 1957 gelten die Verträge im Rahmen des 
Schulraumbeschaffungsprogramms als Dienstbar
keits- oder Bestandsverträge und unterliegen der 
Vergebührung. 

Auch die Personalzahlungen für vier dienstzu
geteilte Landesbedienstete sind hier veran
schlagt. 

Die Staatsleistungen für Kultuszwecke gehen 
auf Entschädigungsmaßnahmen im Sinne des 
Art. 26 des Staatsvertrages, BGBI. Nr. 152/1955, 
zurück. 

In dem vorgesehenen Gesamtbetrag ist für die 
wiederkehrenden Zahlungen an die Katholische, 
die Evangelische und die altkatholische Kirche 
sowie an die israelitische Religionsgesellschaft 
vorgesorgt. Es handelt sich durchwegs um Lei
stungen auf Grund von gesetzlichen Verpflichtun
gen. 

Der Globalbetrag der ständigen Leistungen in 
der Höhe von 400,000 Millionen Schilling teilt sich 
jeweils einerseits Jn einen festen Betrag, anderer
seits in einen variablen Betrag tür insgesamt 
1 358 Bedienstete der Religionsgesellschaften, 
wobei die Republik Österreich gesetzlich ver
pflichtet ist, eine allgemeine Steigerung· der 
Bezüge aus vorliegender' Post zusätzlich zu lei
sten. 

Gesetzliche Grundlagen. 

Vertrag zwischen dem HI. Stuhl und der Repu
blik Österreich zur Regelung von vertnögens
rechtlichen Beziehungen, BGBI. Nr.195/1960, in 
der Fassung des Zusatzvertrages zwischen dem 
HI. Stuhl und der Republik Österreich, BGBI. 
Nr. 107/1970, des Zweiten Zusatzvertrages, BGBI. 
Nr. 220/1976, und des Dritten Zusatzvertrages, 
BGBI. Nr.49/1982. 

§ 20 des Bundesgesetzes vom 6. Juli 1961 über 
äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kir
che, BGBI. Nr. 182, in der Fassung der Bundesge
setze vom 12. Dezember 1969, BGBI. Nr.5/1970, 
vom 31. März 1976, BGBI. Nr. 159/1976, und vom 
12. November 1981, BGBI. Nr. 525/1981. 

Bundesgesetz vom 26. Oktober 1960 über 
finanzielle Leistungen an die altkatholische Kirche;
BGBI. Nr. 221, in der Fassung der Bundesgesetze 
vom 12. Dezember 1969, BGBI. Nr.4/1970, vom 
31. März 1976, BGBI. Nr.157/1976, und vom 
12. November 1981; BGBI. Nr.523/1981. 

Bundesgesetz vom 26. Oktober 1960 über 
finanzielle Leistungen an die israelitische Reli
gionsgesellschaft, BGBI. Nr. 222, in der Fassung 
der Bundesgesetze vom 12. Dezember 1969, 
BGBI. Nr.6/1970, vom 31. März 1976, BGBI. 
Nr. 158/1976, und vom 12. November 1981, BGBI. 
Nr.524/1981. 

Aufwendungen 

Hier wird tür den Administrativaufwand der Zen
tralleitung vorgesorgt. 

Programm zur Schulraumbeschaffung 

. Der veranschlagte Betrag dient zur Fortsetzung 
des Schulraumbeschaffungsprogramms durch 
den vertraglich festgesetzten Beginn der im mit- -
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telfristigen Bau- und Projekts programm vorgese
henen Projekte sowie der durch Baukostenerhö
hungen und Änderungen der Zinskonditionen bei 
in Abrechnung stehenden Projekten notwendig 
gewordenen Änderung der Leasingraten. 

Der veranschlagte Betrag dient auch der Durch
führung der Begleitmaßnahmen des Schulraumbe
schaffungsprogrammes zur Sicherung der not
wendigen und in Kooperation mit anderen Rechts
trägern geschaffenen Sportanlagen- und Schüler
heimkapazitäten. 

Ferner sind verschiedene Mitgliedsbeiträge ver
anschlagt. 

Titel 122 Bundesministeriumj Zweckauf
wand für Erziehung und Unterricht 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933,9 5,1 
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 037,6 2,4 
1985. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 1 047,5 3,5 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des' Sachaufwandes ist durch 
eine Ausweitung der Förderungsmaßnahmen 
bedingt. Insbesondere wurde wieder für den Ein
satz von stellenlosen Lehrern in Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung vorgesorgt. 

Paragraph 1220 Allgemein-p'ädagogische 
Erfordernisse 

Anlagen 

Hier ist vor allem für Einrichtungserfordernisse 
für das Zentrum für Schulversuche und Schulent
wicklung vorgesorgt. 

Förderungsausgaben 

Förderungszuwendungen für Publikationen, für 
die Österreichische Länderbühne, den Buchklub 
der Jugend sowie .sonstige Unternehmungen und 
gemeinnützige Einrichtungen ermöglichen päd
agogische Vorhaben, die vom Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst nicht selbst durchgeführt 
werden können. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier ist für die Erfüllung des Schülerbeihilfenge
setzes (BGBI. Nr. 455/1983 in der geltenden Fas
sung) und des Studienförderungsgesetzes (BGBI. 
Nr. 436/1983 in der geltenden Fassung) vorge
sorgt. 

Außerdem werden hier die laufenden Transfer
zahlungen an die Länder für konfessionelle und 
sonstige private land- und forstwirtschaftliche 
Berufs- und Fachschulen sowie Beträge für Gut~ 
achterkommissionen veranschlagt. 

Aufwendungen 

Die veranschlagten Beträge dienen zum Aus
bau der Schul- und Unterrichtsversuche zur Neu
gestaltung der Schule, der Durchführung der Stu
dienprogramme der Massenmedien, zur politi
schen Bildung und staatsbürgerlichen Erziehung, 
dem Ausbau der Schülervertretung, zur Erpro
bung neuer Modelle der Führung von Schulbüche
reien, für Maßnahmen der U.mwelterziehung und 
zur sportlichen Ertüchtigung der Schuljugend im 
Schi leistungssport und bei Schulwettkämpfen. 
Außerdem sind Beiträge zu den Bildungsprogram
men der Massenmedien veranschlagt. 

Obwohl das Schülerbeihilfengesetz bestimmten 
Schülergruppen Anspruch auf eine Beihilfe des 
Bundes verleiht, ist eine Unterstützung aller Schü
ler an Übungsschulen an Pädagogischen Akade
mien und an mittleren und höheren Schulen für 
die Teilnahme an Schulveranstaltungen sowie für 
Härtefälle vorgesehen. 

Paragraph 1221 Erwachsenenbildung 

Förderungsausgaben 

Die gesetzliche Grundlage für diese Ausgaben 
gibt BGBI. Nr. 171/1973. 

Einen wichtigen innovatorischen Schwerpunkt 
bildet der Entwicklungsplan für ein kooperatives 
System der Erwachsenenbildung. 

Es werden Subventionen für Volkshochschulen, 
Bildungswerke, Bildungsheime, Volksbüchereien, 
das Institut \ für politische Bildung und ähnliche 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung gewährt. 

Die Bildungskurse im Bundesinstitut für 
Erwachsenenbildung St. Wolfgang und die Aus
und Weiterbildung der ehrenamtlichen Volksbi
bliothekare werden gefördert. 

Auch Zuschüsse für Kurse und für die Ausbil
dung im Medienverbund werden hier veran
schlagt. 

Paragraph 1222 Sportförderung 

Förderungsausgaben (0) 

Hier werden Beträge für Investitionsdarlehen 
veranschlagt. 

Förderungsausgaben 

Die gesetzliche Grundlage für diese Ausgaben 
gibt das Bundessportförderungsgeseti, ßGBI. 
Nr. 2/1970. Auf Grundlage dieses Gesetzes betei
ligt sich der Bund an den Renovierungskosten 
des Wiener Praterstadions, 

Darüber hinaus ist der Bund ermächtigt, sich an 
der Errichtung von Sportstätten im Rahmen des 
Österreichischen Sportstättenplanes durch Bun
deszuschüsse zu beteiligen. 
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Aufwendungen 

Veranschlagt sind Beiträge für die Herstellung 
von Sportfilmen und Sportliteratur sowie der Auf
wand für das Österreichische Sport- und Turnab
zeichen und für.Tagungen und Veranstaltungen. 

Paragraph 1225 Allgemeinbildendes Schulwe
sen 

Förderungsausgaben 

Dieser Ansatz umtaßt den gesamten. Förde
rungsbereich des allgemeinbildenden Schulwe
sens. 

Veranschlagt sind vor allem Beträge tür die 
Anschaffung von Lehrmitteln und Einrichtungsge~ 
genständen an Privatschulen sowie für deren Aus
bau und Modernisierung. Weiters dienen die ver
anschlagten Beträge d~r Förderung und Unter
stützung von privaten Konvikten, Internaten und 
Schülerheimen. 

Außerdem sind der Bundeszuschuß für die 
Internationale Schule Wien sowie verschiedene 
Baukostenzuschüsse veranschlagt. 

Paragraph 1226 Berufsbildendes Schulwesen 

Förderungsausgaben 

Dieser Ansatz urnfaßt den gesamten. Förde
rungsbereich des berufsbildenden Schulwesens. 

Hier sind vor allem Förderungszuwendungen 
für Schulen der' Landwirtschaftskammern, son
stige private Schulen und gemeinnützige Einrich
tungen vorgesehen. 

Paragraph 1227 Lehrer-'und Erzieherbildung 

Förderungsausgaben 

Die Zuwendungen für die Studentenver1retung 
dienen der Förderung der pädagogischen, sozia
len, kulturellen und sportliChen Aktivitäten der 
Studierenden an Pädagogischen und Berufs
pädagogischen Akademien. 

Die übrigen veranschlagten Beträge dienen vor
wiegend tür Ausbildungsaktionen und für 
Zuschüsse zur Ausstattung der privaten Pädago
gischen Akademien, der Privat-Bildungsanstalten 
und der Studentenheime für Studierende der Leh
rer- und Erzieherbildung. 

Titel 124 Bundesministerium; 
Jugend- und Erwachsenenbildung 

Sport, 

Paragraph 1240 Bundessportheime und Sport-

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
tür Bundesbedienstete, insbesondere durch die 
Anhebung der L 1-Bezüge sowie durch eine Ver
mehrung um 2 Planstellen bedingt. 

Die Einnahmen richten sich nach der zu erwar
tenden Besucheranzahl. 

Gebarung 

Bei diesem Ansatz sind die Ausgaben tür 12 
Bundessportheime bzw. Bundessportschulen ver
anschlagt. 

Anlagen 

Hier wird für die Einrichtungserfordernisse Und 
den Neubau bzw. Ausbau der Sporteinrichtungen 
vorgesorgt. 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Veranschlagt sind die öffentlichen Abgaben und 
die Aufwendungen des Bundes für Bedienstete 
gemäß Punkt 3 Abs. 7 des Allgemeinen Teiles des 
Stellenplanes. 

Aufwendungen 

Neben dem tür den administrativen Betrieb 
erforderlichen Aufwand dienen diese Ausgaben 
zur Bedeckung der Verpflegsausgaben, zur Erhal
tung und Instandsetzung der gesamten Sportanla
gen und Einrichtungen sowie zur Anschaffung von 
Sportgeräten. 

Außerdem sind hier die Ausgaben für die Über
weisungen an die Länder gemäß den Bestimmun
gen des Finanzausgleiches veranschlagt. 

Paragraph 1241 Bundesschullandheime und 
SChulsportveranstaltungen 

Personal- Sach- Ein· 
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 . . . . . . . .. 13,8 
1984 . . . . . . ... 14,7 
1985 . . . . . . . .. 14,7 

19,9 
22,3 
22,2 

Unterschiede der Gebarung 

33,7 
37,0 
36,9 

14,1 
1-6,0 
16,0 

Die Verringerung des Sachaufwandes wird zum 
überwiegenden Teil durch Einsparungen bei 
Sozialleistungen verursacht. . 

einrichtungen Gebarung 
Personal· Sach-

aufwand Summe 

1983 ......... 51,7 
1984 .... ... .. 60,2 
1985 . . . . . . . .. 62,1 

Millionen Schilling 

113,4 
121,9 
121,7 

165,1 
182,1 
183,8 

Ein· 
nahmen 

65,0 
60,4 
65,1 

Bei diesem Ansatz sind die Ausgaben für 5 
Bundesheime und 8 Bundesspielplätze, für die 
Fortbildung von Lehrern in Leibeserziehung sowie 
für die Durchführung von Schulsportveranstaltun
gen veranschlagt. 
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Anlagen 

Hier wird für die Einrichtungserfordernisse und 
den ~eubau bzw. Ausbau der Sportanlagen vor
gesorgt. 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Hier sind die Ausgaben für öffentliche Abgaben 
und die Aufwendungen des Bundes für Bedien
stete gemäß Punkt 3 Abs. 7 des allgemeinen Tei
les des Stellen planes veranschlagt. 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen Aufwand dienen diese Ausgaben 
zur Bedeckung der Verpflegsausgaben, zur Erhal
tung und Instandsetzung der Spielplätze und Ein
richtungen sowie zur Anschaffung von Sportgerä
ten. 

Außerdem sind hier die Ausgaben für die 
Durchführung von Lehrerfortbildungsveranstaltun
gen aus Leibeserziehung und für Schulsportver
anstaltungen veranschlagt. 

Paragraph 1242 Sonstige Einrichtungen für 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Veranschlagt sind die öffentlichen Abgaben. 

Aufwendungen 

Die Durchführung der staatsbürgerlichen Erzie
hungsaktion "Österreichs Jugend lernt ihre Bun
deshauptstadt kennen", bei der im Schuljahr 
1983/84 1 631 Gruppen mit 43258 Schülern und 
Jugendlichen die BundeShauptstadt besuchten, 
bzw. die internationale Jugendaktion "Europas 
Jugend lernt Wien kennen", wo im Schuljahr 
1983/84 28 Gruppen mit 778 Teilnehmern betreut 
wurden, werden hier veranschlagt. 

Paragraph 1243 Bundesstaatliche Einrichtun
gen der Erwachsenenbildung 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1983 ....... ,. 21,5 
1984 : .. '" ... 21,9 
1985 .. ,. . .. .. 24,3 

Millionen Schilling 

16,6 
17,8 
17,7 

38,1 
39,7 
42,0 

Ein
nahmen 

2,7 
3,7 
4,8 

Jugenderziehung . Unterschiede der Gebarung 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1983 ........ , 10,0 
1984 . . .. .... . 9,3 
1985 . . . . . . . .. 10,7 

Millionen Schilling 

73,2 
57,4 
57,3 

83,2 
66,7 
68,0 

Unterschiede der Gebarung 

Ein
nahmen 

55,0 
58,0 
52,0 

Die Verminderung des Personal- und Sachauf
wandes im Jahre 1984 ergab sich durch die Über
tragung zum Paragraph 1841. 

Die Steigerung des Personalaufwandes im 
Jahre 1985 ist durch die Bezugserhöhung für Bun
desbedienstete bedingt. 

Die Verminderung des Sachaufwandes im Jahre 
1985 ist durch Einsparungen bei den Anlagen 
sowie durch Ausgabenübertragungen zum Para
graph 1302 bedingt. 

Gebarung 

Die Ausgaben dienen für die Jugendschriften
kommission, für die Literaturberatung der Jugend 
sowie für österreichische Staatspreise für Kinder
und Jugendliteratur. 

Anlagen 

Hier wird für die weitere Einrichtung und 
Instandhaltung des Jugendhauses Wien/Hir
schengasse vorgesorgt. 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete sowie durch die Anhebung 
der L 1-Bezüge bedingt. 

Im Sachaufwand ist für die Förderungsstellen 
des Bundes für Erwachsenenbildung und für das 
Bundesinstitut für Erwachsenenbildung St. Wolf
gang vorgesorgt. 

Die Einnahmen sind durch die Verpflegseinnah
men des Bundesinstitutes bzw. durch Vergütun
gen von Bundesdienststellen gegeben. 

Gebarung 

'Die allgemeinen Angelegenheiten der Kultur
pflege und gegenwartsnahen Erwachsenenbil
dung werden im Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst bearbeitet. Dem Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst sind auf dem Gebiet der 
ErWachsenenbildung die Förderungsstellen des 
Bundes für Erwachsenenbildung in den einzelnen 
Bundesländern und die Direktion des Bundesinsti
tutes für Erwachsenenbildung nachgeordnet. Die 
Gebarung der nachgeordneten Dienststellen mit 
ihren Buchberatungsstellen und Wanderbüche
.reien ist hier veranschlagt. 

Anlagen 

Hier ist für die notwendigen Amts- und Einrich
tungserfordernisse vorgesorgt. 
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Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Aufwen
dungen des Bundes für Bedienstete gemäß 
Punkt 3 Abs. 7 des Allgemeinen Teiles des Stel
lenplanes sowie Beträge für die Prüfungskommis
sionen veranschlagt. 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen Aufwand werden die Kosten der 
zentralen Veranstaltungen der Erwachsenenbil
dung veranschlagt. Außerdem werden aus diesen 
Mitteln Veranstaltungen der Förderungsstellen 
des Bundes für Erwachsenenbildung, die der Aus
bildung und Weiterbildung von Erwachsenenbild
nern und Volksbibliothekaren dienen, sowie Semi
nare und Tagungen im Bundesinstitut für Erwach
senenbildung St. Wolfgang mitfinanziert. 

Auch die Kosten für die Hand- und Wanderbü
chereien der Förderungsstellen des Bundes für 
Erwachsenenbildung· einschließlich der Zeitschrift 
"Erwachsenenbildung in Österreich" sowie die 
"Schriftenreihe zur Erwachsenenbildung" bela
sten diesen Ansatz. 

Titel126 Nachgeordnete Dienststellen auf 
Landesebene 

Paragraph 1260 Schulaufsichtsbehörden 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 ......... 326,8 
1984 ......... 335,1 
1985: ........ 348,7 

Millionen Schilling 

155,8 
170,5 
172,8 

482,6 
505,6 
521,5 

Unterschiede der Gebarung 

112,9 
84,5 
96,7 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete, insbesondere durch die 
Anhebung der L 1-Bezüge sowie durch eine Ver
mehrung um 19 Planstellen bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist insbeson
dere durch einen Mehrbedarf bei den Aufwendun
gen bedingt. 

Die Einnahmen ergeben sich durch die Ersätze 
der Länder (§ 20 Abs. 3 B-SchAufsG). 

Gesetzliche Grundlagen 

Bundes-Schulaufsichtsgesetz, BGBI. Nr.2401 
1962, in der geltenden Fassung. 

Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr.242/1962, 
in der geltenden Fassung. 

Schulunterrichtsgesetz, BGBI. Nr. 139/1974, in 
der geltenden Fassung. 

Gebarung 

In Unterordnung unter das Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst üben in den Bundeslän
dern die Landesschulräte und in den politischen 
Bezirken die Bezirksschulräte die Schulaufsicht 
und Schulverwaltung aus. Im Rahmen der Landes
schulräte und Bezirksschulräte sind nach Art. 81 a 
Abs. 3 lit. ades Bundes-Verfassungsgesetzes 
Kollegien einzurichten. Soweit dies Landesge
setze vorsehen, besorgen die Landesschulräte 
und Bezirksschulräte auch Agenden der Landes
verwaltung gegen Ersatz des Behördenaufwandes 
(§ 20 Abs. 3 B-SchAufsG). 

Anlagen 

Veranschlagt sind Ausgaben für den Ersatz 
bzw. für die Ergänzungsankäufe bei Büromaschi
nen und maschinellen Anlagen, ferner für die Neu
einrichtung des Landesschulrats für Kärnten. Im 
EDV-Bereich ist die Erweiterung des UPIS
Systems sowie die beginnende Hardware-Aus
stattung eines Büro-Kommunikationssystems für 
die Schulverwaltung geplant. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Veranschlagt sind die öffentlichen Abgaben und 
Beträge für die Aufwendungen des Bundes für 
Bedienstete gemäß Punkt 3 Abs. 7 des Allgemei
nen Teiles des Stellenplanes, für Inspektoren der 
Religionsgesellschaften, für Familien- und Gebur
tenbeihilfen sowie Beträge für die Prüfungskom
missionen. 

Aufwendungen 

Hier sind die für den administrativen Betrieb 
erforderlichen Mittel veranschlagt. 

Paragraph 1261 SchulpsychoJogle - Bildungs
beratung 

Personal- Sach- . Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 .. ... .. .. 40,2 
1984 ......... 43,3 
1985 ... ...... 46,6 

Millionen Schilling 

15,7 
17,4 
18,5 

55,9 
60,7 
65,1 

Unterschiede der Gebarung 

0,1 
0,1 
0,1 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete sowie durch eine Vermeh
rung um 6 Planstellen bedingt. 

Die Höhe des Sachaufwandes richtet sich nach 
der geplanten Errichtung weiterer schulpsycholo
gischer Beratungsstellen, der Ergänzung der Aus
stattung in den bestehenden schulpsychologi
schen Beratungsstellen, der Preisbewegung und 
den Schwerpunkten der schulpsychologischen 
Arbeit. 
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Gebarung 

Die schulpsychologische Arbeit umfaßt ua. 
auch die Bereitstellung von wissenschaftlichen 
Arbeiten und von Informationsmaterial (Studienin
formationen für Maturanten und Informationen für 
alle Schulabgänger). schulpsychologische Unter
suchungen sowie die Schulung geeigneter Lehrer 
von allgemeinbildenden Pflichtschulen und allge
meinbildenden höheren Schulen für die Aufgabe 
des Schülerberaters. 

Anlagen 

Hier ist für die notwendige Amtseinrichtung und 
Ausstattung mit Büromaschinen der schulpsycho
logischen Beratungsstellen vorgesorgt. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Veranschlagt sind die Aufwendungen des Bun
des für Bedienstete gemäß Punkt 3 Abs. 7 des All
gemeinen Teiles des Stellenplanes. Beträge für 
die Prüfungskommissionen und für Familien- und 
Geburtenbeihilfen. 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen Aufwand sind Beträge für das Infor
mationsmaterial für alle Schüler und für die schul
psychologische Arbeit veranschlagt. 

Titel127 Allgemeinbildende Schulen 1) 

Paragraph 1270 Allgemeinbildende Höhere 
Schulen 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 5153.8835.35989.1 10.0 
1984 ......... 5312.2 849.6 6161.8 13.0 
1985 ......... 5580.0 939.7 6519,7 12.3 

,. Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete. insbesondere durch die 
Anhebung der L 1-Bezüge sowie durch eine Ver
mehrung um 113 Planstellen bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist durch 
Kostensteigerungen. insbesondere bei den Ener
giebezügen. Miet- und PachtZinsen. Leistungen 
der Post sowie durch höhere bezugsähnliche Zah
lungen bedingt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Privatschulgesetz. BGBI. Nr.244/1962. in der 
Fassung BGBI. Nr. 290/1972. 

Gebarung 

Öffentliche allgemeinbildende höhere Schulen 
im Sinne des § 14 Abs. 6 B-VG sind die vom Bund 
erhaltenen Gymnasien. Realgymnasien. Wirt
schaftskundliche Realgymnasien für Mädchen. 
Aufbaugymnasien und -realgymnasien. Oberstu
fenrealgymnasien und Gymnasien und Realgym
nasien für Berufstätige. 

Tagesschulheime sind Einrichtungen an allge
meinbildenden höheren Schulen. die dazu 
bestimmt sind. Schüler außerhalb der Unterrichts
zeit zu beaufsichtigen und zu betreuen. 

Anlagen 

An den meisten allgemeinbildenden höheren 
Schulen des Bundes besteht noch ein Nachholbe
darf an Einrichtungsgegenständen und Lehrmit
teln. Darüber hinaus ist für die Anschaffung von 
Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln für die 
Neubauten der allgemeinbildenden höheren Schu
len des Bundes in den einzelnen Bundesländern 
vorzusorgen. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben. die Aufwen
dungen des Bundes für Bedienstete gemäß Punkt 
3 Abs. 7 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes 
(zB für dienstzugeteilte Landeslehrer) sowie für 
Lehrer gemäß § 19 (3) bis (5) des Privatschulge~ 
setzes (Vergütungslehrer) präliminiert. auch 
Beträge für die kirchlich bestellten Religionslehrer 
(Religionsunterrichtsgesetz. BGBI. Nr. 190/1949. 
in der geltenden Fassung). die Ausbildungsbei
träge für Probelehrer (BGBI. Nr. 170/1973 in der 
Fassung BGBI. Nr_ 285/1974.307/1975 und 
166/1977). für Austauschlehrer und Austauschas
sistenten sowie die- Ausgaben für die Prüfungs
kommissionen (BGBI. Nr.314/1976) sind hier ver
anschlagt. 

Außerdem sind hier Leistungen nach §58 
B-KUVG und § 130 ASVG präliminiert. 

Aufwendungen 

Vor allem werden hier die gesamten Aufwen
dungen der Schulen veranschlagt. Weitere finan
zielle Aufwendungen des Bundes sind für die 
Durchführung von SChUlveranstaltungen für die 
Schüler der allgemeinbildenden höheren Schulen 
vorgesehen. Schließlich werden hier verschiedene 
Kosten für die im ~usland tätigen Lehrer verrech-
net. -
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Paragraph 1271 Höhere Internatsschulen des 
Bundes 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 .... , .... 122,4 31,5 153,9 25,5 
1984 ......... 125,9 37,3 163,2 23,2 
1985 ......... '136,3 37,9 174,2 22,8 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete, insbesondere durch die 
Anhebung der L1-Bezüge sowie durch eine Ver
mehrung um 14 Planstellen bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist auf einen 
Mehrbedarf bei den Aufwendungen (Gesetzliche 
Verpflichtungen) zurückzuführen. 

Der anhaltende Trend zum Halbinternat zu 
Lasten des VOlIinternats führt zu Mindereinnah
men. 

Gebarung 

Höhere Internatsschulen des Bundes sind all
gemeinbildende höhere Schulen, die mit einem 
Schülerheim derart organisch verbunden sind, 
daß die Schüler nach einem einheitlichen Erzie
hungsplan Unterricht, Erziehung und Betreuung, 
ferner Unterkunft und Verpflegung erhalten. 

Sie bieten ein erweitertes Bildungs- und diffe
renziertes Freizeitangebot. 

1984/85 werden 4 Anstalten mit 70 Klassen' 
geführt, gegenüber 68 Klassen im Jahre 1983/84. 

Anlagen 

Hier ist für die Anschaffung von Amts- und Ein-' 
richtungserfordernissen und für die Ausstattung 
der Lehrmittelsammlungen vorgesorgt. 

Aufwendungen (Gesetzt. Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Aufwen
dungen des Bundes für Bedienstete gemäß Punkt 
3 Abs. 7 des Allgemeinen Teiles des SteIlenpla
nes, die Ausbildungsbeiträge für Probelehrer, die 
Aufwendungen des Bundes für Austauschlehrer 
und Austauschassistenten und die Ausgaben für 
die Prüfungskommissionen präliminiert. 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen Aufwand werden hier vor allem Auf
wendungen für Betriebs- und Verpflegsausgaben 
veranschlagt. 

Paragraph 1274 Bundes-Blindenerziehungsin
stitut und Bundesinstitut für GehörlosenbIldung 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 60,8 24,2 85,0 2,6 
1984 ......... 60,4 28,3 88,7 3,4 
1985 ......... 62,5 27,9 90,4 3,2 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personal aufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete sowie durch eine Vermeh
rung um eine Planstelle bedingt. 

Die Verminderung des Sachaufwandes ist auf 
Einsparungen bei den Anlagen zurückzuführen. 

Gebaru,ng 

Unter "Bundes-Blindenerziehungsinstitut und 
Bundesinstitut .für Gehörlosenbildung" werden 
die Erziehungs-, Unterrichts- und Berufsbildungs
einrichtungen des Bundes an den Sonderschulen 
für blinde und gehörlose Kinder in Wien verstan-
den. -

Antagen 

Hier wird für die notwendigen Einrichtungser
fordernisse für beide Schulen und Internate sowie 
für Berufsbildungseinrichtungen, Blindendrucke
rei und Leihbücherei vorgesorgt. 

Aufwendungen (Gesetzt. Verpflichtungen) 

- Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Aufwen- . 
dungen des Bundes für Bedienstete gemäß Punkt 
3 Abs. 7 des Allgemeinen Teiles des SteIlenpla
nes, Beträge für die kirchlich bestellten Religions- . 
lehrer lind die Ausgaben für die Prüfungskommis
sionen veranschlagt. 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
- erforderlichen Aufwand fallen insbesondere die 
Aufwendungen für Unterrichtserfordernisse, 
Betriebsmaterialien und Verpflegsausgaben an. 

Paragraph 1275 Allgemeinbildende Pflicht
schulen 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 .................... '16545,3 0,0 
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16640,7 0,0 
1985 .................... 17266,7 0,0 
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Gebarung 

Der Personalaufwand der Lehrer wird auf Grund 
von Bestimmungen des Finanzausgleiches im 
Personalaufwand der Budgets der Länder veran
schlagt und vom Bund an die Länder einschließ
lich Reise- und Übersiedlungsgebühren sowie der 
Bildungszulagen zu Lasten des Sachaufwandes 
mit 100% ersetzt. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind die den Prüfungskommissionen für 
Externistenprüfungen zur Erwerbung eines 
Abschlußzeugnisses einer allgemeinbildenden 
Pflichtschule zustehenden Prüfungsgebühren 
sowie die laufenden Transferzahlungen an die 
Länder veranschlagt. 

Der in den Kostenersätzen an die Länder für 
Landeslehrer an Privatschulen enthaltene Auf
wand wird voraussichtlich 510 Millionen Schilling 
betragen. 

Aufwendungen 

Hier sind ua. Beträge für die Fortbildung der 
Lehrer und die Kosten für die Veranstaltung sport
licher Wettkämpfe veranschlagt. 

Paragraph 1276 Konvikte und Schülerheime 
(Allgemeinbildende) 

Personal- Sach-
aulWand Summe 

1983 . . ... .... 52,5 
1984 ..... .... 50,7 
1985 .. .... ... 54,0 

Millionen Schilling 

28,2 
30,2 
28,5 

80,7 
80,9 
82,5 

Unterschiede der Gebarung 

Ein
nahmen 

35,2 
36,4 
34,8 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete, insbesondere durch die 
Anhebung der L 1-Bezüge sowie durch Vermeh
rung um eine Planstelle bedingt. 

Der jeweilige Sachaufwand richtet sich nach 
den wirtschaftlichen Erfordernissen ,und steht 
auch in Beziehung zu den Verpflegseinnahmen. 

Gebarung 

Bundeskonvikte sind staatliche Schülerheime 
für Schüler und Schülerinnen, die zur Absolvie
rung ihres Studiums einer internatsmäßigen 
Unterbringung bedürfen. 

,Im Jahre 1985 stehen insgesamt 13 Bundeskon
vikte sowie zwei Bundestagesschulheime in 
Betrieb, die alle zu allgemeinbildenden höheren 
Schulen in Verbindung stehen. 

Anlagen 

Für Erneuerungen von Einrichtungserfordernis
sen wurde hier vorgesorgt. 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben und die Aus
gaben für die Prüfungskommissionen veran
schlagt. 

Aufwendungen 

Die Aufwendungen umfassen den für den admi
nistrativen Betrieb erforderlichen Aufwand, die 
erforderlichen Mittel für die Betriebsmaterialien 
und Verpflegungsausgaben sowie die Vorsorge 
für Tagungen und Veranstaltungen im Rahmen 
der Fortbildung der Erzieher und im Rahmen von 
besonderen Konviktsveranstaltungen. 

Titel 128 Berufsbildende Schulen 2) 

Paragraph 1280 Technische und gewerbliche 
Lehranstalten 

Personal- Sach- Ein-
aulWand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 2214,7 441,6 2656,3 45,2 
1984 ......... 2226,8 464,2 2691,0 44,0 
1985 ......... 2495,7 495,4 2991,1 45,8 

Unterschiede der Gebarurig 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen" 
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete, insbesondere durch die 
Anhebung der L1-Bezüge sowie durch eine Ver
mehrung um 57 Planstellen bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist auf einen 
Mehrbedarf bei den gesetzlichen Verpflichtungen 
und den AUfwendungen zurückzuführen. 

Gebarung 

Die Gebarung umfaßt die höheren und mittleren 
technischen und gewerblichen Lehranstalten mit 
ihren Sonderformen, die Kollegs und die ange
schlossenen Versuchsanstalten. 

Anlagen 

Hier sind Mittel für die Einrichtung und maschi
nelle Ausstattung der neu errichteten Schulen 
und die Modernisierung bestehender Anstalten 
vorgesehen. 

Aufwendungen (Gesetzi .. Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Aufwen
dungen des Bundes für Bedienstete gemäß Punkt 
3 Abs. 7 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes 
(zB für dienstzugeteilte Landeslehrer) sowie für 
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Lehrer gemäß § 19 (3) bis (5) des Privatschulge
setzes (Vergütungslehrer) präliminiert, auch 

'Beträge für die kirchlich bestellten Religionsleh
rer, die Ausbildungsbeiträge für Probelehrer, für 
Austauschlehrer- und Austauschassistenten sowie 
die Ausgaben für die Prüfungskommissionen sind 
hier veranschlagt. 

Aufwendungen 

Darunter fallen insbesondere die Ausgaben für 
dEm Betriebsaufwand der Lehr- und Versuchsan
stalten, für Bildungszulagen und für Schulveran
staltungen. 

Paragraph 1281 Sozialakademien - LA f. 
Fremdenverkehrs-, Frauen- und Sozialberufe 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 1 168,9 233,6 
1984 ......... 1 235,2 253,0 
1985" ........ 1 415,0 289,4 

Unterschiede der Gebarung 

1402,5 
1488,2 
1704,4 

26,0 
30,1 
39,2 

Die Steigerung des Personalaufwandesgegen
über 1984 ist vor allem dur9h die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete, insbesondere durch die 
Anhebung der L 1-Bezüge sowie durch eine Ver
mehrung um 236 Planstellen bedingt. 

Die Steigerung des Sachaufwandes ist auf 
einen Mehrbedarf bei den Anlagen, Aufwendun

. gen (Gesetzl. Verpflichtungen) und den Aufwen
dungen zurückzuführen. 

Gebarung 

Hier ist die Gebarung für die Akademien für 
Sozialarbeit, für die höheren und mittleren Lehran
stalten für wirtschaftliche Frauenberufe und Frem
denver~ehrsberufe und für die Fachschulen für 
Sozialarbeit und Bekleidungsgewerbe veran
sChlagt. 

Anlagen 

Die Mittel dienen der Einrichtung und maschi
nellen Ausstattung der neu errichteten Schulen 
und der Modernisierung bestehender Anstalten. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Aufwen
dungen des Bundes für Bedienstete gemäß Punkt 
3 Abs. 7 des Allgemeinen Teiles des Stellen planes 
(zB für dienstzugeteilte Landeslehrer) sowie für 
Lehrer gemäß § 19 (3) bis (5) des Privatschulge-

. setzes (Vergütungslehrer) präliminiert, auch 
Beträge für die kirchlich bestellten Religionsleh
rer, die Ausbildungsbeiträge für Probelehrer, für 
Austauschlehrer und Austauschassistenten sowie 

Entschädigungen für Lehrbeauftragte und Gast
vortragende und Ausgaben für die Prüfungskom
missionen sind hier veranschlagt. 

Aufwendungen 

Darunter fallen die Ausgaben für die Betriebs
führung der Lehranstalten, insbesondere die 
Erfordernisse für den theoretischen und prakti
schen Unterricht, für die Bildungszulagen und 
Schulveranstaltungen. 

Paragraph 1282 Handelsakademien und Han
delsschulen 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 1 516,8 238,4 1 755,2 2,3 
1984 ......... 1 518,7 247,0 1 765,7 1,2 
1985 ......... 1703,3 269,8 1973,1 2,2 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
'über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete, insbesondere durch die 
Anhebung der L 1-Bezüge sowie durch eine Ver
mehrung um 49 Planstellen bedingt. 

Die Zunahme des Sachaufwandes ergibt sich. 
durch den Mehrbedarf bei den Aufwendungen 
(Gesetzl. Verpflichtungen) und den Aufwendun
gen .. 

Gebarung 

Bei diesem Ansatz wird der Aufwand für die 
mittleren und höheren kaufmännischen Lehran
stalten (Handelsakademien und Handelsschulen) 
und deren Sonderformen veranschlagt. Die Han
delsakademie des österreichischen St. Georg
Kollegs in Istanbul ist als österreichische Handels
akademie zu bezeichnen. 

Anlagen 

Die Mittel dienen vor allem der Einrichtung und 
Ausstattung neuer Schulen und der laufenden 
Ergänzung und Verbesserung der maschinellen 
Ausstattung bestehender Schulen. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Aufwen
dungen des Bundes für Bedienstete gemäß Punkt 
3 Abs. 7 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes 
(zB für dienstzugeteilte Landeslehrer) sowie für 
Lehrer gemäß § 19 (3) bis (5) des Privatschulge
setzes (Vergütungslehrer) präliminiert, auch 
Beträge für die kirchlich bestellten Religionsleh
rer, die Ausbildungsbeiträge für Probelehrer, für 
Austauschlehrer und Austauschassistenten sowie 
die Ausgaben für die Prüfungskomissionen sind 
hier veranschlagt. 
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Aufwendungen 

Darunter fallen die Ausgaben für die Betriebs
führung der Lehranstalten, insbesondere die 
Erfordernisse für den theoretischen und prakti
schen Unterricht, für die Bildungszulagen und 
Schulveranstaltungen . 

Paragraph 1285 Berufsbildende Pflichtschulen 

Sachaufwand Einnahmen 

1983 ................... . 
1984 ................... . 
1985 ................... . 

Gebarung 

Millionen Schilling 

667,7 
672,3 
719,7 

0,0 
0,0 
0,0 

Der Personalaufwand der Lehrer wird auf Grund 
von Bestimmungen, des Finanzausgleiches im 
Personalaufwand der Budgets der Länder veran
schlagt und vom Bund an die Länder einschließ
lich Reise- und Übersiedlungsgebühren sowie der 
Bildungszulagen zu Lasten des Sachaufwandes 
mit 50% ersetzt. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind die den Mitgliedern der Prüfungskom
missionen zustehenden Prüfungsgebühren sowie 
die laufenden Transferzahlungen an die Länder 
veranschlagt. 

Aufwendungen 

Darunter fallen vor allem Ausgaben für Schul
versuche und Fortbildungsveranstaltungen. 

Paragraph 1286 Konvikte, Internate und Schü
lerhelme (Berufsbildende) 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen' 

1983 . .... .... 29,8 
1984 ... .... .. 28,5 
1985 ....... .. 29,6 

Millionen Schilling 

36,5 
41,9 
41,6 

66,3 
70,4 
71,2 

Unterschiede der Gebarung 

48,9 
48,2 
52,4 

Die Erhöhung des P~rsonalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für BundE1sbedienstete, insbesondere durch die 
Anhebung der L 1-Bezüge bedingt. 

Der Siichaufwand richtet sich nach den wirt
schaftlichen. Erfordernissen und steht auch in 
Beziehung zu den Verpflegseinnahmen. 

Gebarung 

Bei diesem Ansatz sind die Bundeskonvikte der 
berufsbildenden Schulen, die Internate der Lehr-

anstalten für Frauenberufe, das Schülerheim der 
höheren technischen Bundeslehranstalt und Bun
deshandelsschule Wien 5 sowie das Bundesheim 
Krieglach veranschlagt. 

Anlagen 

Bei den Anlagen wird für die Einrichtung von, 
Neubauten und die Erneuerung der Ausstattung 
an berufsbildenden Internaten vorgesorgt. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben und die Aus
gaben für die Prüfungskommissionen veran
schlagt. 

Aufwendungen 

Darunter fallen insbesondere die Ausgaben für 
die Lebensmittel, die Energie und den übrigen 
Betriebsaufwand der Konvikte, Internate und 
Schülerheime. 

titel 129 Anstalten der Lehrer- und Erzie
herbildung 3) 

Paragraph 1290 Pädagogische Akademien 4) 

Personal- Sach- Ein-
, aufwand Summe nahmen 

1983 ......... 491,8 
1984, ......... 456,8 
1985 ......... 496,1 

Allgemeines 

Millionen Schilling 

119,4 
107,9 
117,1 

611,2 
564,7 
613,2 

2,5 
1,8 
2,6 

Die Pädagogischen Akademien haben gemäß 
dem Schulorganisationsgesetz in der Fassung der 
7. SchOG-Novelie vom 30. Juni 1982, BGB!. 
Nr.365, die Aufgabe, aufbauend auf dem Bil
dUhgsgut einer höheren Schule, in 6 Semestern 
Volksschullehrer, Hauptschullehrer, Sonderschul
lehrer und Lehrer für Polytechnische Lehrgänge 
heranzubilden. Den Pädagogischen Akademien 
sind Übungsvolks- und Übungshauptschulen ein
gegliedert. Ferner können die P@,dagogischen 
Akademien entsprechend den unterrichtlichen 
Erfordernissen pädagogische Tatsachenfor
schung betreiben. 

Außer den 8 Pädagogischen· Akademien des 
Bundes bestehen die Pädagogische Akademie, 
Burgenland als Stiftung (wobei deren Lehrerper
sonalaufwand zur Gänze und der Sachaufwand zu 
50% vom Bund zu tragen ist) und 5 Pädagogische 
Akademien der Diözesen. 

Auch der Personalaufwand tür die Religionspä
dagogischen Akademien ist bei diesem Paragra
phen veranschlagt. 

2' 
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Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete, insbesondere durch die 
Anhebung der L1-Bezüge sowie durch eine Ver
mehrung um 19 Planstellen bedingt. 

Die Zunahme des Sachaufwandes ist vorwie
gend auf die 7. SchOG-Novelle zurückzuführen. 

Anlagen 

Gemäß 7. SchOG-Novelie muß ab 1. September 
1985 für die Ausweitung der Volksschullehreraus
bildung auf 6 Semester und für die Integration der 
Ausbildung für Werkerziehung und Hauswirtschaft 
vorgesorgt werden. Weiters ist der systematische 
Ausbau der Medienräume und Medienausstattung 
zu betreiben. 

In den Übungshauptschulen sind gemäß 
7. SchOG-Novelie Leistungsgruppen zu führen. 
Für diese ist eine zusätzliche Ausstattung erfor
derlich. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Aufwen
dungen des Bundes für Bedienstete gemäß Punkt 
3 Abs. 7 des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes 
(zB für dienstzugeteilte Landeslehrer) sowie für 
Lehrer gemäß ,§ 19 (3) bis (5) des Privatschulge
setzes (Vergütungslehrer) präliminiert. Weiters 
Betrage für die kirchlich bestellten Religionslehrer 
(Religionsunterrichtsgesetz, BGBI. Nr.190/1949, 
in der geltenden Fassung), für Austauschlehrer 
und Austauschassistenten, Entschädigungen für 
Lehrbeauftragte gemäß Bundesgesetz vom 
30. Juni 1981, BGBI. Nr. 343/1981, betreffend die 
Vergütung der Unterrichtstätigkeit der Lehrbeauf
tragten im Bereich des Bundesministeriums für , 
Unterricht und Kunst und des Bundesministe
riums für Land- und Forstwirtschaft und Ausga
ben für die Prüfungskommissionen (BGBI. 
Nr.314/1976). 

Aufwendungen 

Der Aufwand für die Verwaltung und den Stu
dienbetrieb der Pädagogischen Akademien und 
der Übungsschulen sowie die Ausgaben der Kura
torien sind hier erfaßt. Weiters wurde für die Stu
dienbibliotheken, die der Lehreraus- und -fortbil
dung zu dienen haben, und für die Bildlmgszula
gen vorgesorgt. Ferner sind hier die Erfordernisse 
für die pädagogische Tatsachenforschung veran
schlagt. Außerdem ist für den Aufwand der Stif
tung "Pädagogische Akademie Burgenland" und 
der Diözese Eisenstadt vorgesorgt. 

3 Arbeils(Amlsjbehelf zum BFG 

Paragraph 1291 Bildungsanstalten für Arbeits
lehrerinnen, Kindergärtnerinnen und Erzieher 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 ......... 200,1 
1984 ......... 204,9 
1985 ......... 222,3 

Allgemeines 

Millionen Schilling 

55,0 
59,2 
66,4 

255,1 
264,1 
288,7 

5,3 
5,4 
5,4 

Die Bildungsanstalten für Kindergartenpädago
gik und die Bildungsanstalten für Erzieher haben 
gemäß Schulorganisationsgesetz in der Fassung 
der 7. SchOG-Novelie vom 30. Juni 1982, 8GBI. 
Nr. 365, die Aufgabe, die Schüler in fünf jähriger 
Ausbildung für die Erfüllung der Erziehungs- und 
Bildungsaufgaben in den Kindergärten bzw. zu 
Erziehern heranzubilden und sie zugleich zur 
Hochschulreife zu führen. 

Von den 30 Bildungsanstalten werden 15 vom 
Bund und 15 von privaten Schulträgern geführt. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete, insbesondere durch die 
Anhebung der L 1-Bezüge sowie durch eine Ver
mehrung um 4 Planstellen bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist auf einen 
Mehrbedarf bei den Anlagen und den Aufwendun
gen zurückzuführen. 

Anlagen 

Hier ist der Aufwand für die Ergänzung und 
Neuausstattung der Bildungsanstalten mit Einrich
tungsgegenständen und Lehrmitteln vorgesehen; 
insbesondere die Ausstattung neu einzurichten
der Chemie- und Physiksäle für die Bildungsan
stalten für Kindergärtnerinnen. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

, Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Aufwen
dungen des Bundes für Bedienstete gemäß 
Punkt 3 Abs. 7 des. Allgemeinen Teiles des Stel
lenplanes (zB für dienstzugeteilte Landeslehrer) 
und für Lehrer gemäß § 19 (3) bis (5) des Privat- , 
schulgesetzes (Vergütungslehrer), sowie Beträge 
für die kirchlich bestellten Religionslehrer und die 
Ausgaben für die Prüfungskommissionen prälimi
niert. 

Aufwendungen 

'Bei den Aufwendungen für Bildungsanstalten 
ist insbesondere für die aufbauend geführten Bil
dungsanstalten für Kindergärtnerinnen in Hart-
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berg und Mureck vorgesorgt. Die Neuausstattung 
von Chemie- und Physiksälen im Hinblick auf die 
fünf jährige Ausbildung der Erzieher und Kinder
gärtnerinnen ist gleichfalls vorgesehen. 

Paragraph 1292 Berufspädagogische Akade
mien 5) 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling' 

1983 . . . . . . . .. 53,5' 24,3 
1984 ....... " 54,5 13,8 
1985 . . . . . . . .. 48,4 15,5 

Allgemeines 

77,8 
68,3 
63,9 

0,6 
0,7 
0,7 

Die Berufspädagogischen Akademien haben 
gemäß Schulorganisationsgesetz in der Fassung 
der 7. SchOG-Novelie vom 30. Juni 1982, BGBI. 
Nr. 365, die Aufgabe, aufbauend auf dem Bil
dungsgut einer höheren Schule, einer Meisteraus- . 
bildung oder gleichwertigen Befähigung jenes 
fachliche Wissen und Können zu vermitteln, das 
zur Ausübung des Berufes als Lehrer für Berufs
bildende Pflichtschulen, als Lehrer für den haus
wirtschaftlichen oder gewerblichen Fachunterricht 
an berufsbildenden mittleren und höheren Schu
len sowie als Lehrer für Stenotypie, Phonotypie 
und Textverarbeitung befähigt. Ferner können die 
Berufspädagogischen Akademien entsprechend 
den unterrichtlichen Erfordernissen berufspäda
gogische Tatsachenforschung betreiben. Es wer
den vier Berufspädagogische Akademien (Wien, 
Graz, Linz, Innsbruck) gemäß der 5. SchOG
Novelle geführt. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Verminderung des Personalaufwandes 
gegenüber 1984 ist vor allem auf die Herabset
zung des Stellenplanes um 6 Planstellen zurück
zuführen. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ergibt sich 
aus der notwendigen Aufstockung der Beträge für 
die Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 
auf Grund der Vorbereitungslehrgänge für die 
Erweiterungsprüfungen an den Berufspädagogi
schen Akademien. 

Anlagen 

Es wird für die Einrichtung der neuen Expositur 
der Berufspädagogischen Akademie Wien (1180 
Wien, Türkenschanzstraße 18) sowie für die übri
gen Berufspädagogischen Akademien vorgesorgt. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Aufwen
dungen des Bundes für Bedienstete gemäß 
Punkt 3 Abs. 7 des Allgemeinen Teiles des Stel
lenplanes, für Austauschlehrer und Austauschas
sistenten, die Entschädigungen für Lehrbeauf
tragte gemäß Bundesgesetz vom 30. Juni 1981, 
BGBI. Nr. 343/1981; betreffend die Vergütung der 
Unterrichtstätigkeit der Lehrbeauftragten im 
Bereich des Bundesministeriums für Unterricht 
und Kunst und des Bundesministeriums für Land
und Forstwirtschaft, sowie die Vorbereitungslehr
gänge für die Erweiterungsprüfungen und die den 
Mitgliedern der Prüfungskommissionen zustehen
den Prüfungsgebühren veranschlagt. 

Aufwendungen 

Darunter fallen neben dem für den Studienbe
trieb und für· den administrativen Betrieb erforder
lichen Aufwand die Verpflegsausgaben für die in 
der Expositur Wien-Mauer internatsmäßig unter
gebrachten Werkstättenlehrer an. 

Paragraph 1293 Bundesanstalten für Leibeser
ziehung 

Personal- Sach- Ein" 
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 . ... ... .. 20,2 
1984 ........ , 20,2 
1985 ..... , .... 22,3 

24,3 
28,8 
30,7 

Unterschiede der Gebarung 

44,5 
49,0 
53,0 

0,9 
0,3 
0,5 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete, insbesondere durch die 
Anhebung der L 1-Bezüge bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist durch 
einen Mehrbedarf bei den Gesetzlichen Verpflich
tungen und den Aufwendungen bedingt. 

Gesetzliche Grundlagen 

§ 9 des Bundesgesetzes vom 6. Feber 1974, 
über Schulen zur Ausbildung von Leibeserziehern 
und Sportlehrern, BGBI. Nr. 140/1974. 

Gebarung 

Es sind sämtliche Erfordernisse der Bundesan
stalten für Leibeserziehung in Wien, Graz, Inns
bruck und Linz veranschlagt. 
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Anlagen 

Hier sind die Ausgaben für die notwendigsten 
Amts- und Einrichtungserfordernisse veran
schlagt, wobei für den Zu bau in Innsbruck die Ein-
richtung der Amtsräume vorgesehen ist. ' 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) ---. 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, Beträge fur 
die kirchlich bestellten Religionslehrer, die Ent
schädigungen für die Lehrbeauftragten und die 
Ausgaben für die Prüfungskommissionen veran
schlagt. 

Aufwendungen 

Darunter fallen neben dem für den administrati
ven Betrieb erforderlichen Aufwand ua. die Auf
wendungen für Unterrichtserfordernisse, Tagun
gen und Ausbildungsaktionen. 

Paragraph 1294 Pädagogische Institute 6) 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1984 ....... ,. 72,6 
1985 . _ . . . . . .. 53,4 

AI/gemeines 

Millionen Schilling 

75,6 
87,4 

148,2 
140,8 

0,4 
0,4 

Die Pädagogischen Institute dienen gemäß 
§ 125 SchOG (BGBI. Nr. 365/82) der Fortbildung 
der Lehrer an in diesem Bundesgesetz geregelten 
Schulen, wobei auch die Vorbereitung und Prü
fung für zusätzliche Befähigungen erfolgen kann. 
Ferner können an Pädagogischen Instituten Per
sonen, die die Ausbildung an einer Bildungsan
stalt für Kindergartenpädagogik oder Bildungsan
stalt für Erzieher erfolgreich abgeschlossen 
haben, fortgebildet werden. Sie haben der päd
agogischen Tatsachenforschung zu dienen. 

Die Pädagogischen Institute sind in vier Abtei
lungen zu gliedern, nämlich in die 

a) Abteilung für Lehrer an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen 

b) Abteilung für Lehrer an Berufsschulen 
c) Abteilung für Lehrer an allgemeinbildenden 

höheren Schulen (die auch der Fortbildung 
der Lehrer an Bildungsanstalten für Kin
dergartenpädagogik und Bildungsanstalten 
für Erzieher dient) und 

d) Abteilung für Lehrer an berufsbildenden 
Schulen (ausgenommen für Berufsschulleh
rer) 

Außer acht Pädagogischen Instituten des Bun
des bestehen drei Pädagogische Institute der 

Länder (Tirol, Vorarlberg und Wien). Bei diesem 
Paragraphen ist auch der Personalaufwand für die 
Religionspädagogischen Institute veranschlagt. 

Unterschiede der Gebarung 

Da die Pädagogischen Institute im Jahre 1984 
erstmalig in einem eigenen Paragraph zusammen
gefaßt und unter Berücksichtigung der Umschich
tung von den Paragraphen 1290 und 1292 und der 
erweiterten Aufgaben neu budgetiert wurden, war 
eine genaue Berechnung des Personalaufwandes 
im Jahre 1984 nicbt möglich. Auf Grund der nun
mehr vorliegenden Vergleichsziffern des ersten 
Halbjahres 1984 erfolgte für 1985 eine Verminde
rung des Personalaufwarides. Die Erhöhung der 
Sachaufwandsbeträge ist vorwiegend auf die vom 
Bund mit drei Ländern abgeschlossenen Verträge 
betreffend die Pädagogischen Institute zurückzu
führen. 

Anlagen 

Die Neuorganisation und der Erweiterungsbe'
darf bedingen die Notwendigkeit, die Pädagogi
schen Institute räumlich zu vergrößern sowie ent
sprechend einzurichten. 

Aufwendungen (Gesetzl. VerpflIchtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben, die Aufwen
dungen des Bundes für Bedienstete gemäß 
Punkt 3 Abs. 7 des Allgemeinen Teiles des Stel
lenplanes (zB für dienstzugeteilte Landeslehrer) 
sowie für Lehrer gemäß § 19 (3) bis (5) des Privat
schulgesetzes (Vergütungslehrer) präliminiert. 
Weiters werden Beträge für die kirchlich bestell
ten Religionslehrer. (Religionsunterrichtsgesetz, 
BGBI. Nr_ 190/1949, in der geltenden Fassung), 
Entschädigungen für Lehrbeauftragte gemäß Bun
desgesetz vom 30. Juni 1981, BGBI. Nr.343/81, 
betreffend die Vergütung der Unterrichtstätigkeit 
der Lehrbeauftragten im Bereich des Bundesmini
steriums für Unterricht und Kunst und des Bun
desministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
und Ausgaben für die Prüfungskommissionen 
(BGBI. Nr. 314/1976) veranschlagt. 

Aufwendungen 

Der Aufwand für die Verwaltung der Pädagogi
schen Institute des Bundes'und die Prüfungskom
missionen für das Lehramt an Hauptschulen, Son
derschulen und Polytechnischen Lehrgängen in' 
allen Bundesländern wird hier erfaßt. Ferner sind 
hier die Erfordernisse für die pädagogische Tatsa
chenforschung veranschlagt. 

. Auf Grund der 7. SchOG-Novelie sind für die 
Pädagogischen Institute der Länder die vertrag
lich vereinbarten Refundierungen veranschlagt. 
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Öffentliche Schulen 

Schulformen Schuljah~ Schulen 
Klassen 

Schüler 
(Jahrgänge) 

Allgemeinbildende Pflichtschulen 1982/83 5036 34573 742178 
1983/84 5032 34162 706842 
1984/85 *) 5032 33598 671713 

Allgemeinbildende höhere Schulen 1982/83 238 5475 154 596 
1983/84 238 5404 150857 
1984/85 *) 238 5318 147947 

Berufsbildende Pflichtschulen 1982/83 273 6754 185974 
1983/84 273 6705 182998 
1984/85 *) 273 6650 179500 

Berufsbildende mittlere Schulen 1982/83 263 1747 46614 
1983/84 267 1773 46825 
1984/85 *) 267 1750 44079 

Berufsbildende höhere Schulen 1982/83 205 2807 78364 
1983/84 211 2933 81631 
1984/85 *) 211 3020 83299 

Berufsbildende Akademien (Akademien für 1982/83 2 * *) 224 
Sozialarbeit) 1983/84 2 * *) 232 

1984/85 *) 2 * *) 240 

Lehrerbildendemittlere Schulen 1982/83 27 458 ***) 7036 
'" 1983/84 28 380 6539 

1984/85 *) 28 370 6482 

Lehrerbildende Akademien 1982/83 13 * *) 5704 
1983/84 13 * *) 5815 
1984/85 *) 13 * *) 5478 

*) Vorläufige Schätzung. 
* *) Keine Vergleichsbasis, da nur nach Semestern geführt . 

• * *) Ab 1982/83 einschließlich Schulen für Leibeserzieher·und Sportlehrer. 

. ') Allgem~inbildende Höhere Schulen sowie Höhere 
Internatsschulen des Bundes, Bundes-Blindenerzie
hungsinstitut und Bundesinstitut für Gehörlosenbildung, 
Allgemeinbildende Pflichtschulen, Konvikte und Schüler
heime. Siehe auch Übersicht auf Seite 36. 

3) Pädagogische Akademien, Bildungsanstalten für 
Arbeitslehrerinnen, Kindergärtnerinnen und Erzieher, 
BerUfspädagogische Akademien, Bundesanstalten für 
Leibeserziehung sowie Pädagogische Institute. 
Siehe auch Übersicht auf Seite 36. 

2) Technische und gewerbliche Lehranstalten, Sozial
akademien - Lehranstalten für Fremdenverkehr -, 
Frauen- und Sozialberufe, Handelsakademien und Han
delsschulen, Berufsbildende Pflichtschulen, Konvikte, 
Internate und Schülerheime. . 

Siehe auch Übersicht auf Seite 36. 

4) Im BVA 1983 als "Pädagogische Akademien und 
Pädagogische Institute" bezeichnet gewesen. 

5) Im eVA 1983 als "Berufspädagogische Akademien 
und Berufspädagogische Institute" bezeichnet gewe~ 
sen. 

6) Im BVA 1983 bei den Paragraphen 1290 und 1292 
mitveranschlagt gewesen. . 
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Kapitel13 Kunst 
Titel 130 Bundesministerium (Zweckauf
wand) 

Paragraph 1300 Bildende Künste und Ausstel
lungen 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,,0 0,0 
0,0 
0,0 

1984 ................. , . . 16,1 
1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,3 

Unterschiede der Gebalung 

Die Höhe des Sachaufwandes richtet sich nach 
der Anzahl der vorgesehenen Ausstellungen bzw. 
nach den vorgesehenen Vorhaben. 

Anlagen 

Hier sind die Kosten tür Kunstankäute veran
schlagt. 

Förderungsausgaben' 

An Förderungsmaßnahmen sind ua. vorgese
hen: 

Subventionen für Vereinigungen der bildenden 
Künstler, Förderungen bildender Künstler durch 
Unterstützung von Ausstellungen, Zuteilung .von 
Arbeitsstipendien, Reisekostenzuschüssen, 
Künstlersymposien und die Nachwuchstörderung 
sowie Baukostenzuschüsse. 

Aufwendungen 

Hier sind die Ausgaben für Ausstellungen, die 
der Bund veranstaltet, sowie Beträge für Verwal
tung und Instandhaltung der im Eigentum des 
Bundesministeriums tür Unterricht und Kunst ste
henden Kunstwerke sowie Kosten der innerstaatli
chen Durchführung von Kulturabkommen für den 
Bereich der bildenden Kunst und Ehrengaben ver
anschlagt. 

Paragraph 1301 Musik und darstellende Kunst 

1983 .......... , ........ . 
1984, ................... . 
,1985 ................... . 

Unterschiede der Gebarung 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

273,6 -
236,0 
270,8 

-0,0 
0,0 
0,0 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist durch 
einen Mehrbedarf bei den Förderungsausgaben 
sowie bei den Aufwendungen (Gesetz!. Verpflich
tungen) bedingt. 

Förderungsausgaben 

Die Förderungsausgaben betreffen, Subventio
nen, insbesondere an die Theater, Musikvereini
gungen, Orchester und sonstige gemeinnützige 
Einrichtungen, Kunstschulen sowie tür Festwo
chen und Festspiele (in Wien und in den Bundes
ländern). Weiters sind Beiträge für Kulturbauten in 
verschiedenen Bundesländern vorgesehen. 

Außerdem gewährt das Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst Preise und Staatsstipendien. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier ist der Bundesbeitrag zum Salzburger 
Festspielfonds veranschlagt; nach dem Bundes
gesetz vom 12. Juli 1950, BGB!. Nr. 147, ist der 
Bund verpflichtet, 40 vH des Abganges zu über
nehmen. 

Aufwendungen 

Die Ehrengaben an verdiente Künstler sowie 
Kosten für Veranstaltungen und sonstige Aufwen
dungen, die anläßlich von Preisverleihungen und 
Ehrungen anfallen, und Unterstützungen tür alte 
Künstler sind hier veranschlagt. 

Paragraph 1302 Literatur 
Sachaufwand Einnahmen 

Millionen Schilling 

1983 ............... , ... . 26,4 0,0 
1984.; .............. , .. . 25,1 0,0 
1985 ................... . 27,5 0,0 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist durch 
einen Mehrbedarf bei den Förderungsausgaben 
und den Aufwendungen - insbesonders durch 
die nunmehr veranschlagte Förderung der 
Jugendlite~atur - bedingt. 

Förderungsausgaben 

An Förderungsmaßnahmen sind ua. vorgese
hen: 

Druckkostenbeiträge, Reise- und Arbeitsstipen
dien, Preise und Prämien sowie Subventionen für 
literarische Vereinigungen und für die literarische 
Verwertungsgesellschaft. 

Außerdem sind hier noch die Förderungsmittel 
für' die Kinder- und Jugendliteratur veranschlagt. 

/ 

Aufwendungen 

Hier sind Ehrengaben an verdiente Schriftsteller 
, sowie Kosten für Veranstaltungen anläßlich von 

Ehrungen und Unterstützungen für alte Schrift
steller veranschlagt. 

Dazu kommt noch die Spesenrefundierung an 
die Österreichische Jugendschriftenkommission. 
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Paragraph 1303 Kunstförderungsbeiträge 
(zweckgebundene Gebarung) 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,4 
'1984 .......... " .,. ... . . 51,5 
1985 .... '" '" ....... " . 52,0 

Allgemeines 

0,2 
0,0 
0,0 

Als Einnahmen werden die Kunstförderungsbei
träge je Rundfunkteilnehmer, die als jährliche 
Abgabe in der Höhe von 40 Schilling eingehoben 
werden, beim Ansatz 2/52180 veranschlagt. 

Diese Einnahmen werden nach Verminderung 
um die Einhebungsvergütung (4 vH) zwischen 
dem Bund und' den Ländern im Verhältnis 70 : 30 
aufgeteilt (Kunstförderungsbeitragsgesetz, BGBI. 
Nr.573/1981). 

Anlagen 

Zur Förderung junger Künstler werden vom 
Bund Kunst- und Fotoankäufe getätigt. 

Förderungsausgaben (0) 

. Die Förderung kann zum Teil durch Gewährung 
von zinsenlosen Darlehen erfolgen. 

Förderungsausgaben 

85 vH des Ertrages aus dem Bundesanteil am 
Kunstförderungsbeitrag werden vom Bundesmini
ster für Unterricht und Kunst, der restliche Ertrag 
wird vom Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung für Zwecke der Kunstförderung ver
wendet. 

Zur Beratung des Bundesministers für Unter
richt und Kunst und des Bundesministers für Wis
senschaft und Forschung über die Verwendung 
der Kunstförderungsbeiträge ist ein Beirateinge
setzt. 

In den Genuß der Förderungsmittel gelangen 
hier bundesweit die gemeinnützigen Einrichtun
gen, Institutionen und Einzelpersonen·der Sparten 
"Bilderide Kunst, Musik, Literatur und des Filmwe
sens". 

Aufwendungen 

Hier sind vor allem Künstlerhilfen für nicht mehr 
aktive Künstler veranschlagt. 

Paragraph 1304 Filmwesen 

Sachaufwand Einnahmen 

1983 ................... . 
1984 .............. '" .. . 
1985 ................. " . 

Millionen Schilling 

31,5 
.40,0 
39,7 

0,2 
0,2 
0,2 

Unterschiede der Gebarung 

Die Verminderung des Sachautwandes ist' 
durch Einschränkung der Förderungsmaßnahmen 
bedingt. 

Anlagen 

Hier sind Ausgaben für den Ausbau der Film
sammlungen veranschlagt. 

Förderungsausgaben 

Hier sind auf Grund des Bundesgesetzes über 
die Förderung des österreichischen Films (Film
förderungsgesetz), BGBI. Nr. 557/1980, Ausgaben 
für den österreichischen Filmförderungsfonds 

. vorgesehen. Außer der Subventionierung des 
Österreich ischen Filmarchivs, des Österreichi
schen Filmmuseums und der Aktion "Der gute 
Film" werden hier noch bundesweit andere 
gemeinnützige Vereinigung~n und Institutionen, 
sowie Einzelpersonen für Kurz- und Experimental
filme durch erhebliche Förderungsmittel bedacht. 

Aufwendungen 

Hier sind Beträge für die Filmbegutachtung, 
Filmberichterstattung und für Ehrengaben sowie 
Ersätze für Filmarchivierung vorgesehen. 

Paragraph 1305 Künstlerhilfe 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,5 0,0 
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0 0,0 
1985 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 24,5 0,0 

Förderungsausgaben 

Die 4. GSPVG-Novelle, BGBI. Nr.295/1960, 
sieht vor, daß Zahlungen, die von einer Einrich
tung zur wirtschaftlichen Selbsthilfe auf Grund 
einer Vereinbarung mit der Sozialversicherungs
anstalt der gewerblichen Wirtschaft geleistet wer
den, auf den Beitrag der Pflichtversicherten anzu
rechnen sind. Für die pflichtversicherten bilden
den Künstler leistet der privatrechtliehe "Künstler- . 
hilfe-Fonds" solche Zahlungen in der Höhe von 
50 vH der dieser Gruppe von Pflichtversicherten 

. vorgeschriebenen Beiträge auf Grund vertragli
cher Verpflichtung an die Sozialversicherungsan
stalt der gewerblichen Wirtschaft. In Fortführung 
der bis zur' 4. GSPVG-Novelle bestandenen 
gesetzlichen Verpflichtung des Bundes (§ 27 
Abs. 2 GSPVG in der Fassung des 
Künstler-Sozialversicherungsgesetzes, BGBI. 
Nr.157/1958) leistet der Bund nunmehr an den 
Fonds Beiträge, die den Fonds in die Lage verset
zen sollen, seine vertraglichen Verpflichtungen 
gegenüber der Sozialversicherungsanstalt einzu
halten. 
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Paragraph 1306 Innerstaatliche Durchführung 
kultureller Auslandsangelegenheiten 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 ............ " ..... . 
1984 .................... . 
1985. " ., .............. . 

Unterschiede der Gebarung 

6,6 
6,5 
7,0 

0,0 
0,0 
0,0 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist durch' 
einen Mehrbedarf der Ausgaben für Förderungen 
und Aufwendungen bedingt. 

Anlagen 

Vorgesehen sind Ausgaben für notwendige Ein-
richtungserfordernisse der österreich ischen 
UNESCO-Kommission. 

Förderungsausgaben 

Hier werden Subventionen für Vereinigungen 
gewährt, die kulturelle und pädagogische Aufga
ben im internationalen Bereich zu erfüllen haben. 

Aufwendungen 

Veranschlagt sind ua. Beträge für die Durchfüh
rung von Untersuchungen, Expertengutachten 
und Seminaren, die entweder von UN-Organisatio
nen, den Fachkomitees des Europarates ein
schließlich des CCC (Conseil de Cooperation Cul
turelle = Regierungsgremium für Erziehung und 
Kultur der im Europarat und der europäischen 
Kulturkonvention vertretenen Mitglieder) und von 
der UNESCO (United Nations Educational, Scien
tific and Cultural Organization) oder von diesen 
nahestehenden, in deren Auftrag arbeitenden 
multilateralen Institutionen, der ständigen Vertre
tung Österreichs beim Europarat bzw. bei der 
UNESCO durchgeführt werden und der Betriebs
aufwand der Österreichischen UNESCO-Kommis
sion. 

Weiters wird aus diesem Ansatz die innerstaatli
che Durchführung der in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesministerium für Auswärtige Angele
genheiten und dem Bundesministerium für Wis
senschaft und Forschung abgeschlossenen Kul
turabkommen im Rahmen des Bundesministe
riums für Unterricht und Kunst finanziert. (Exper
tenaustausch im Schul- und Kulturbereich; Über
mittlung von Österreich-Literatur und einschlägi
gem Informationsmaterial) ; Finanzierung und 
Durchführung von Ministerbesuchen. 

Titel 132 Hofmusikkapelle 

1983 ........ . 
1984 ........ . 
1985 ........ . 

Personal- Sach-

5,7 
5,3 
5,6 

aufwand Summe 
Millionen Schilling 

3,4 
3,8 
3,8 

9,1 
9,1 
9,4 

Ein
nahmen 

1,7 
2,0 
2,5 

Unterschiede der Gebarung 

Die unterschiedliche Höhe des Personal- und 
Sachaufwandes sowie der Einnahmen ist durch 
die Anzahl der jeweils geplanten bzw. durchge
führten Veranstaltungen und Proben bestimmt. 

Anlagen 

Vorgesehen sind Ausgaben für notwendige 
Amts- und Einrichtungserfordernisse. 

Aufwendungen 

Hier sind Aufwendungen für den laufenden 
Betrieb, vor allem für Entgelte an Einzelpersonen 
(Pflichtdienste der Sängerknaben, Choralsänger, 
Gastsolisten und -dirigenten usw.), veranschlagt. 

Titel135 Bundesstaatliche HauptsteIle für 
Lichtbild und Bildungsfilm 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1983 ... '" . .. 9,3 
1984 . . . . . . . . . 9,9 
1985 . . . . . . . .. 10,5 

. Millionen SChilling 

19,0 
21,0 
20,0 

28,3 
30,9 
30,5 

Unterschiede der Gebarung 

Ein
nahmen 

5,9 
10,8 
5,3 

Die jeweilige Höhe des Personalaufwandes ist 
durch die Erhöhung der Bezüge der Bundesbe
diensteten bedingt. 

Die Höhe des Sachaufwandes hängt mit dem 
Bedarf an audiovisuellen Lehrmitteln der Bundes
schulen zusammen. 

Gebarung 

Der Bundesstaatlichen Hauptst'elle für Lichtbild 
und Bildungsfilm obliegt die Beschaffung und die 
Obsorge für die Herstellung audiovisueller Unter
richtsmittel und deren Verteilung im Wege der 
Landesbildstellen (und der diesen unterstehen
den 93 Bezirksbildstellen) an die Bundesschulen 
und die Unterstützung der einschlägigen volks
bildnerischen Arbeit. 

Anlagen 

Neben den Einrichtungserfordernissen sind 
auch Anschaffungen von technischen Anlagen 
und Geräten vorgesehen. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpllichtungen) 

Hier sind die öffentlichen Abgaben veran
schlagt. 

Aufwendungen 

.Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen Aufwand sind hier auch die notwen
digen Ausgaben für die audiovisuellen Lehrmittel 
für Bundesschulen veranschlagt. 
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40 Kapitel 14 - Titel 140 und 141 

Kapitel 14 Wissenschaft und For
schung 
Titel 140 Bundesininisterium für Wisse.n
schaft und Forschung 

Personal- Sach- Ein-
aufWand Summe nahmen 

1983 ......... 71,8 
1984 '" .... " 74,3 
1985 " '" .. .. 77,0 

Millionen Schilling 

67,4 
82,6 
85,9 

139,2 23,5 
156,9 24,2 
162,9 25,2 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalautwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete sowie durch weitere not
wendige Dienstzuteilungen zu Lasten von Plan
stellen nachgeordneter Stellenbereiche bedingt. 

Die Erhöhung des SaqhaufiNandes gegenüber 
dem Bundesvoranschlag 1984 ergibt sich ua. 
durch Kostensteigerungen insbesondere bei 
Energiebezügen, Leistungen der Post und 
Arbeitsleihverträgen. 

Anlagen 

Bei diesem Ansatz ist vor allem für die Beschaf
fung der notwendigen Amtseinrichtung und für 
ADV-unterstützte Büromaschinen Vorsorge 
getroffen. 

Bezugsvorschüsse 

GemäB § 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. 
Nr. 54, in der derzeit geltenden Fassung und § 25 
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, .BGBI. 
Nr. 86, in der derzeit geltenden Fassung kann 
Bundesbediensteten, die unverschuldet in eine 
Notlage geraten. sind oder wenn sonst berück
sichtigungswürdige Gründe vorliegen, auf Antrag 
ein unverzinslicher VorschuB aus Bundesmitteln 
bewilligt werden, 

Förderungsausgaben 

Die Förderungsausgaben betreffen vor allem 
Zuschüsse für wissenschaftliche Zeitschriften und 
allgemeine Kulturförderungen. 

Aufwendungen (~esetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind Beiträge für Familien- und Geburten
beihilfen sowie die Ausgaben für öffentliche Abga
ben vorgesehen. 

Aufwendungen 

Hier wird für den Administrativautwand der Zen
tralleitung vorgesorgt. 

Titel 141 Bundesministerium (Zweckauf
wand) 

SachaufWand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2585,6 0,2 
1984 .................... 2727,9 0,1 
1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2936,0 0,1 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung. des Sachautwandes ergibt sich 
vor allem durch eine notwendige Erhöhung der 
Ausgaben für gesetzliche Verpflichtungen (zB KIi
nikneubauten, Studienförderung, Mitgliedsbei
träge) sowie einer Aufstockung der Ausgaben für 
den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung und den Forschungsförderungsfonds 
für die gewerbliche Wirtschaft. Weiters wurden die 
Ausgaben für Forschungseinrichtungen erhöht. 

Paragraph 1410 Hochschulische Einrichtungen 

Förderungsausgaben (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Zu den Klinikneubauten in Graz und Innsbruck 
leistet der Bund einen Beitrag von 40% der Bau
aufwendungen. 

Förderungsausgaben 

Neubau von Studentenheimen und Mensen, 
Ausbau und Renovierung von bestehenden Stu
dentenheimen und Mensen, die von der Österrei
chischen Hochschülerschaft oder von privaten 
Vereinen verwaltet werden. 

Zuschüsse an die Österreichische Hochschü
lerschaft (Ausschüsse) und an private Vereine zur 
Anschaffung von Lehrmitteln durch die Österrei
chische Hochschülerschaft sowie für studenti
sche Aufgaben kultureller, sQzialer und wirtschaft
licher Art und ähnliches. 

Aufwendungen (Gesetzt. Verpflichtungen) 
. . 

Bei diesem Ansatz sind Mittel für die Studien
förderung (Studienbeihilfen und Begabtenstipen
dien) der Studierenden an den Universitäten und 
an den Kunsthochschulen veranschlagt. 

Aufwendungen 

Vorsorge für Wissenschaftler- und Studenten
austausch auf Grund von Verpflichtungen aus 
internationalen Abkommen. 

Durchführung von neu abgeschlossenen wis
senschaftlich-technischen Abkommen, die vor 
.allem die Gewährung von Forschungs- und Stu
dienstipendien, die Organisation von Studienrei
sen, Kurse, Vorträge, wissenschaftlich-technische 
Kolloquien und Austausch von Dokumentations
und Filmmaterial vorsehen. 
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Stipendien an absolvierte Akademiker zur wei
teren Ausbildung und ständige Unterstützungsak
tionen. 

Durchführung von Forschungskooperation auf 
Grund internationaler Abkommen für die Realisie
rung bilateraler Forschungsprojekte. 

\ 

Beitrag für die Wetterbeobachtungsstation im 
Nordatlantik. 

Studienunterstützungen werden Studenten,die 
nach den Bestimmungen des Studienförderungs

. gesetzes, BGBI. Nr.421/1969, in der derzeit gel
tenden Fassung einen gesetzlichen Anspruch 
nicht geltend machen können, gewährt. 

Leistungen des Bundes an den Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger als Beitrag zur 
Sozialversicherung der Studenten. 

Außerdem ist die Jahresrate zur Errichtung des 
Universitätszentrums Althanstraße veranschlagt. 

Paragraph 1411 Wissenschaftliche Einrichtun
gen 

Fördenungsausgaben 

Die Förderungsbeiträge für wissenschaftliche 
Einrichtungen fließen teils namentlich in der 
Postenbezeichnung genannten Institutionen zu, 
teils werden sie Subventionswerbern (ua. wissen~ 
schaftliehe Vereine) für Einzelvorhaben (ua. Kon
gresse, Studienreisen, Druckkostenzuschüsse) 
gewährt. 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Internationale Beitragsleistungen sind vorgese
hen für die Weltorganisation für Meteorologie 
(WMO) (Beitragsleistung: Art.24· BGBI. 
Nr. 64/1958) -und verschiedene, durch Minister
ratsbeschlüsse übernommene Mitgliedsbeiträge 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaf

. ten für internationale Vereinigungen. 

Aufwendungen 

Veranschlagt sind Beihilfen für Zwecke der Wis
senschaft. 

Paragraph 1412 BiblIothekarische Einrichtun
gen 

Fördenungsausgaben 

Hier sind Beträge für Einrichtungen im Inter
esse des gesamtösterreichischen Bibliothekswe
sens (Österreichische Bibliographie, Österreichi
sches Institut für Bibliotheksforschung uä.) und 
für wissenschaftliche Bibliotheken von Körper
schaften, die in Koordination mit dem gesamt-

. österreichischen Bibliothekswesen Aufgaben der 
Literaturversorgung wahrnehmen, veranschlagt. 

Paragraph 1413 Expertengutachten und Auf
tragsforschung 

Aufwendungen 

Durch die Mittel für Expertengutachten, die nur 
einen kleinen Teil des Ansatzes betragen, sollen 
Fachexperten zur Erstellung forschungspoliti
scher Gutachten in interdisziplinärer Teamarbeit 
herangezogen werden. 

Die Auftragsforschung sieht die Vergabe öffent
licher Aufträge zur Durchführung notwendiger 
Forschungsvorhaben für den Staat vor. Diese Auf
träge sollen der Forschung neue Impulse geben 
und eine enge Verbindung von Staat, Wissen
schaft und Wirtschaft im Forschungsbereich 
bewirken. In den hochentwickelten Industriestaa
ten ist Auftragsforschung die wichtigste Form der 
Forschungsförderung. 

Der Schwerpunkt der vergebenen Aufträge wird 
wie in den vergangenen Jahren im Bereich der 

. Energie- und Rohstofforschung einschließlich 
Recyclingforschung liegen; besondere Beachtung 
wird auch qen Bereichen Mikroelektronik und Bio
technologie geschenkt werden. 

Paragraph 1414' Wissenschaftliche Forschung 

Föndenungsausgaben 

Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen For
schung 

Das Forschungsförderungsgesetz vom 
25, Oktober 1967, BGBI. Nr. 377/1967, sieht zwei 
Fonds vor. Aufgabe des "Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung" ist die Förde
rung der Forschung, die der weiteren Entwicklung 
der Wissenschaft in Österreich dient und nicht auf 
Gewinn gerichtet ist. Dabei werden Forschungs
vorhaben einzelner oder mehrerer natürlicher Per
sonen durch Darlehen oder Beiträge des Fonds 
gefördert . 

Dem Fonds werden im Jahre 1985 voraussicht
lich 223 Millionen Schilling aus Bundesmitteln 
zufließen. 

Weiters ist hier für die Erwin Schrödinger~Aus
landsstipendien vorgesorgt. Diese ~tipendien die
nen der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses. . 

Paragraph 1415 Gewerbliche Forschung 

Fördenungsausgaben 

- Forschungsförderungsfonds für die 
gewerbliChe Wirtschaft 

Zur Förderung der Forschung im Bereiche der 
gewerblichEln Wirtschaft in Österreich wurde 
gemäß Bunqesgesetz BGBI. Nr.377/1967 ein 
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"Forschungsförderungsfonds der gewerblichen 
Wirtschaft" errichtet. Mit dem Forschungsorgani
sationsgesetz, BGBI. Nr.341/1981, wurde die 
Bezeichnung auf "Forschungsförderungsfonds 
für die gewerbliche Wirtschaft" geändert. 

Dem Fonds werden im Jahre 1985 voraussicht
lich 359,4 Millionen Schilling aus Bundesmitteln 
zufließen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf 
Projekte der Fertigungsüberleitung gelegt werden 
soll. 

Außerdem wurden bei diesem Ansatz Ausga
ben für den Modellversuch - Wissenschafter für 
die Wirtschaft - veranschlagt. 

,Paragraph 1416 Forschungseinrichtungen 

Förderungsausgaben 

In diesem Ansatz sind die Bundeszuwendungen 
an die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft sowie die 
Förderungsmittel für das Institut für höhere Stu
dien und wissenschaftliche Forschung, das Öster
reichische Ost- und Südosteuropa-Institut, andere 
Ostforschungseinrichtungen und das Institut für 
Konfliktforschung, die Österreichische Gesell
schaft für Chinaforschung, die Ministerratsproto
kolle der Monarchie und der 1. Republik und die 
Forschungsgesellschaft Joanneum sowie die 
Österreichische Computergesellschaft, das Insti
tut für internationale Politik,das Österreichische 
Institut für Berufsbildu'ngsforschung und das 
Kunststoffinstitut, die Österreichische Gesell
schaft für historische Quellenstudien und das 
Institut für Friedensforschung veranschlagt. 
Außerdem sind Beträge für die Verleihung von 
Staatspreisen (zB für Energieforschung, Ludwig
Boltzmann-Preis, Viktor-Adler-Preis und Karl
Vogelsang-Preis) veranschlagt. 

Weiters sind Förderungen im Rahmen des von 
der Bundesregierung beschlossenen Technolo
gieschwerpunktes "Mikroelektronik" vorgesehen. 

Aufwendungen 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung hat nicht nur die Aufgabe, bestehende 
Forschungseinrichtungen sowie einzelne For
schungsvorhaben zu fördern, sondern vor allem 
auch zur Verstärkung der Effektivität des wissen
schaftlichen Informationsflusses, zur Stärkung 
des Forschungsbewußtseins und zur Verbesse
rung des Forschungsmanagements beizutragen. 
Aus diesem Grund enthält dieser finanzgesetzli
che Ansatz Posten für Vorträge, Seminare und 
Tagungen und Forschungspublikationen. Weiters 
sind die Sondervorhaben "Geophysik der Erdkru
ste" und "Hydrologie Österreichs", die friedliche 
Anwendung der Atomenergie, die Stiftung Doku
mentationsarchiv sowie IIASA-Stipendien enthal
ten. 

Paragraph 1417 Österreichische Akademie der 
Wissenschaften und Forschungsinstitute 

Förderungsausgaben 

Der Förderungsansatz enthält die für den 
ordentlichen Betrieb der Zentrale und der Institute 
erforderlichen Mittel, weiters Sondermittel für die 
Kommission "Wissenschaft und Technologie" für 
die Entwicklung und die IIASA-Kommission, sowie 
weitere Sondermittel für die Technologiefolgeab
schätzung und für das Biotechnologieprogramm. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

In diesem Ansatz sind die Kosten aus der Mit
gliedschaft zum IIASA (Internationales Institut für 
an gewandte Systemanalyse), zur IFAC (Internatio
nal Federation of Automatic Control), zur IFSR 
(International Federation for Systems Research), 
der österreich ische Beitrag zur Internationalen 
Universität und zum CISM (Centre International de 
Sciences Mecaniques = Internationales Zentrum 

. für mechanische Wissenschaft) zusammengefaßt. 

Aufwendungen 

Die Aufwendungen für das UNESCO-Projekt 
"Man and Biosphere", für Weltraumforschung -
Nationale Programme, das Geologische Korrela
tionsprogramm, das Internationale Versuchspro
gramm für Gehirn- und Verhaltensforschung der 
European Science Foundation und für die Welt
raumzusammenarbeit mit der UdSSR sind hier 
veranschlagt. 

Paragraph 1418 Forschungsvorhaben in Inter
nationaler Kooperation 

Aufwendungen (Gesetzl . . Verpflichtungen) 

Dieser Ansatz beinhaltet die Österreichischen 
Mitgliedsbeitragsleistungen zum Europäischen 
Koordinationszentrum für sozialwissenschaft!iche 
Forschung, zur Europäischen Kernforschungsor
ganisation (CERN), zur Europäischen Molekular
biologiekonferenz (EKMB), dem Europäischen 
Laboratorium für Molekularbiologie und zum Euro
päischen Zentrum für mittelfristige Wettervorher
sage. 

Des weiteren sind hier die anfallenden Kosten, 
die sich aus der Beteiligung am ESA-Spacelab 
(BGBI. Nr. 243/1976), der ESA-Association (BGBI. 
Nr.93/1981), an 2 ESA-Nachrichtensatellitenpro
grammen (L-Sat: Vertragsunterzeichnung 21.9. 
1982; ASTP-Fortsetzung: Vertragsunterzeichnung 
23.12.1982) sowie an weiteren ESA-Programmen 
ergeben werden, berücksichtigt. 

Aufwendungen 

Veranschlagt sind die Projekts kosten. 
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Paragraph 1419 Forschungsunternehmungen 

Fördenungsausgaben 

Der Ansatz enthält die Bundeszuschüsse an die 
Österreichische Gesellschaft für Sonnenenergie 
und Weltraumtragen sowie an das Österreichi
sche Forschungszentrum Seibersdorf Ges. m. b. 
H. (ÖFZS) (Vormals Österreichische Studienge
sellschaft tür Atomenergie Gesellschaft m. b. H. 
- ÖSGAE). Die Wahrnehmung der Anteilsrechte 
des Bundes an dem ÖFZS obliegt dem Bundesmi
nisterium tür Finanzen. 

Titel 142 Universitäten und wissenschaft
-liche Einrichtungen 

Paragraph 1420 Universitäten 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen -Schilling 

1983 ......... 4177,9 2546,6 6724,5 14,9 
1984 ......... 4226,6 2631,0 6857,6 12,4 
1985 ......... 4563,9 2908,3 7472,2 13,8 

Unterschiede der Gebanung 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
tür Bundesbedienstete sowie durch eine Vermeh
rung um 367 Planstellen bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist durch die 
Entwicklung an den Universitäten und durch 
Inkrafttreten neuer Studienordnungen sowie 
durch neue Forschungsinstitute und interuniversi
täre Einrichtungen bedingt. 

Die Steigerung ergibt sich hauptsächlich aus 
dem Mehrbedarf bei den Posten .. Abgeltung von 
Lehrtätigkeit" und .. Klinischer Aufwand", der sich 
durch die von den einzelnen Ländern vorgelegten 
Abrechnungen ergibt sowie durch einen Mehrbe
darf bei den Aufwendungen. 

Wesentliche gesetzliche Gnundlagen 

Universitäts-Organisationsgesetz (UOG), BGBI. 
Nr. 258/1975, in der Fassung BGBI. Nr. 443/1978. 

Allgemeines Hochschul-Studiengesetz, BGBI. 
Nr. 177/1966, in der Fassung BGBI. Nr. 458/1972, 
561/1978,332/1981,112/1982 und 116/1984. 

Linzer Hochschultonds, BGBI. Nr. 189/1962. 

Hochschultaxengesetz, BGBI. Nr. 76/1972. 

Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr-
und Prütungstätigkeiten an -Hochschulen, BGBI. 
Nr. 463/1974. 

Krankenanstaltengesetz, BGBI. Nr. 1/1957, 2. 
Teil, Hauptstück D (betr. Kostenersätze tür den 
klinischen Mehraufwand), BGBI. Nr. 281/1974 und 
659/1977. 

Hochschulassistentengesetz 1962, BGBI. Nr. 
216/1962, in der Fassung BGBI. Nr.261/1963, 
315/1963,156/1964,166/1965,112/1966,72/1967, 
239/1967, 6/1969, 220/1972, 428/1975, 295/1976 
und 665/1977. 

Studientörderungsgesetz 1983, BGBI. Nr. 
436/1983. 

Bundesgesetz über sozial- und wirtschaftswis
senschaftliche Studienrichtungen, BGBI. Nr. 
179/1966, in der Fassung BGBI. Nr. 71/1971, 
152/1972,334/1973, 12/1975 und 644/1975. 

Bundesgesetz über sozial- und wirtschattswis
senschaftliche Studienrichtungen, BGBI. Nr. 
57/1983. 

Bundesgesetz vom 21. Jänner 1970 betreffend 
die Gründung der Hochschule tür Bildungswis
senschaften in Klagenturt, BGBI. Nr. 48/1970, in 
der Fassung BGBI. Nr. 58/1981. 

Bundesgesetz über technische Studienrichtun
gen, BGBI. Nr. 290/1969, in der Fassung 8GBI. Nr. 
329/971, 464/1974, 92/1976, 84/1978, 113/1982 
und 58/1983. 

Bundesgesetz über montanistische- Studien
richtungen, BGBI. Nr. 291/1969, in der Fassung 
BGBI. Nr. 328/1971 und 465/1974. 

Bundesgesetz über Studienrichtungen der 
Bodenkultur, BGBI. Nr. 292/1969, in der Fassung 
BGBI. Nr. 327/1971, 466/1974 und 362/1980. 

Bundesgesetz über Katholisch-Theologische 
Studien richtungen, BGBI. Nr. 293/1969. 

Bundesgesetz über die Studienrichtung Evan
gelische Theologie, BGBI. Nr. 57/1981. 

Bundesgesetz über geisteswissenschaftliche 
und naturwissenschaftliche Studienrichtungen, 
BGBI. Nr. 326/1971, in der Fassung BGBI. Nr. 
280/1972,467/1974,477/1979 und 59/1983. 

Bundesgesetz über die· Studienrichtung Medi
zin, BGBI. Nr. 123/1973, in der Fassung BGBI. Nr. 
224/1980, 129/1981 und 165/1983. 

Bundesgesetz über die Studienrichtung Veteri
närmedizin, BGBI. Nr. 430/1975 und 166/1983. 

Bundesgesetz über das Studium der Rechts-
wissenschaften, BGBI. Nr. 140/1978 und 
322/1982. 

Bundesgesetz über Vorbereitungslehrgänge tür 
die Studienberechtigungsprütung, BGBI. Nr. 
603/1976. 

Tierversuchsgesetz, BGBI. Nr. 184/1974. 

Strahlenschutzgesetz, BGBI. Nr. 227/1969. 

Anlagen 

Hier sind die Investitionsausgaben (Einrichtung 
und apparative Ausstattung) tür die Universitäten 
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veranschlagt. Außerdem ist für den notwendigen 
Austausch von sonstigen Kraftfahrzeugen, vorge
sorgt. 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Hier sind Ausgaben für öffentliche Abgaben, für 
die Durchführung des Strahlenschutzgesetzes für 
die Remunerationen, Kollegiengeldabgeltungen 
und Prüfungsentgelte für Lehrbeauftragte, Gast
professoren . und Gastvortragende, für die 
Gesundheitsuntersuchungen und für den Klini
schen Aufwand sowie die Aufwendungen des 
Bundes für Bedienstete gemäß Punkt 3 Abs. 7 
des Allgemeinen Teiles des Stellenplanes vorge
sehen. 

Aufwendungen 

Hier sind die Betriebsaufwendungen der Univer
sitäten für Unterricht. und Forschung veran
schlagt. Neben den Investitionen stellen diese 
Aufwendungen einen wesentlichen Faktor zur 
Durchführung des Universitätsbetriebes dar. 
Wichtige Schwerpunkte im Unterricht und in der 
Forschung sind in gesonderten Posten darge
stellt. Dazu kommen die laufenden Aufwendungen 
für den administrativen Betrieb der Universitäten. 
Durch die Inbetriebnahme neuer Universitätsge
baude muß tür Beleuchtung, Beheizung und son
stige Mehraufwendungen vorgesorgt werden. 
Darüber hinaus sind Beiträge für wissenschaftli
che und sportliche Veranstaltungen, für Vorberei
tungslehrgänge und die Entwicklungskosten für 
die Fernstudienprojekte sowie Übersiedlungsko
sten aus. Berufungsverhandlungen hier veran
schlagt. 

Paragraph 1421 Universitäten 
(zweckgebundene Gebarung) 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1983 . . . . . . . .. 111,8 
1984 . .. . ..... 59,0 
1985 ....... .. 65,0 

Millionen Schilling 

204,8. 
191,0 
225,0 

316,6 
250,0 
290,0 

Unterschiede der Gebarung 

Ein
nahmen 

343,6 
250,0 
2,90,0 

Die Höhe des Personalaufwandes richtet sich 
nach dem unterschiedlichen Personalstand und 
der Erhöhl.lng der Bezüge der Bundesbedienste
ten. 

Die Höhe des Sachaufwandes und der Einnah
men ist durch die steigende Inanspruchnahme der 
Institutionen bedingt. 

Wesentliche gesetzliche Grundlagen 

Hochschultaxengesetz 1972, BGBI. Nr. 
76/1972, und Verordnung über die Nebentätigkeit 
der Hochschullehrer vom 18. April 1939, DRGBI. I, 
S.797. 

Anlagen 

Hier sind die Ausgaben für die Einrichtung und 
apparative Ausstattung von Universitätsinstituten 
und Labors veranschlagt. Außerdem ist tür den 
notwendigen Austausch von sonstigen Kraftfahr
zeugen vorgesorgt. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind die Ausgaben für öffentliche Abgaben, 
die Abgeltung von Lehrtätigkeit und die Anteile 
der Universitätslehrkräfte an Taxen veranschlagt. 

Aufwendungen 

Hier sind die Regieaufwendungen der Universi
täten tür den administrativen Betrieb und den 
Unterrichts- und Forschungsbetrieb veranschlagt. 
Ihre Ausgabenhöhe muß aus den Einnahmen auf 
Grund des Hochschultaxengesetzes 1972, aus 
der Verordnung über die Nebentätigkeit der Hoch
schullehrer bzw. aus Spenden und sonstigen 
Zuwendungen durch Dritte Bedeckung finden. 

Außerdem sind auch .die Erlöse aus Stiftungen 
und aus Beiträgen Dritter (Spenden) zweckge
bunden und finden nur für den Widmungszweck 
Verwendung. 

\ 

Weiters sind h'ier die Beträge für Studienbeihil
fen und -unterstützungen veranschlagt. 

Paragraph 1423 Bibliotheken 

Personal- . Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 .... '" .. 213,1 
1984 ......... 219,4 
1985 .. , ...... 239,0 

Millionen Schilling 

209,0 
225,9 
260,5 

422,1 
445,3 
499,5 

Unterschiede der Gebarung 

4,4 
4,8 
4,8 

Die Steigerung des. Personalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
tür Bedienstete sowie durch eine Vermehrung um 
19 Planstellen bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ergibt sich 
vor allem durch einen Mehrbedarf bei den Anla
gen sowie bei den Aufwendungen. 

Gebarung· 

Bei diesem Ansatz sind die Ausgaben tür die 
Österreichische Nationalbibliothek, die Bundes
staatliche Studienbibliothek in Linz, die Universi
tätsbibliotheken sowie tür das Österreichische 
Bundesinstitut für den wissenschaftlichen Film 
veranschlagt. 

Anlagen 

Vorgesehen sind Ausgaben für Amtseinrich
tung, Einrichtungserfordernisse sowie. für die 
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EDV-Ausstattung der Bibliotheken und die 
Anschaffung von Sondersammlungen (Nachläs
sen, Filmsammlungen u. dgl.) sowie die Ausstat
tung der Universitätsbibliothek Linz. 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Hier sind nur die Ausgaben für öffentliche 
Abgaben veranschlagt. 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen Aufwand sind hauptsächlich Auf
wendungen für Materialien für Mikrofilme und 
Photokopien, Druckaufträge und Druckwerke 
sowie Mittel für Zwecke der Bibliotheks- und 
Dokumentationsplanung veranschlagt. 

Paragraph 1424 Wissenschaftliche Anstalten 1) 

Personal- Sach-
aufwand . Summe 

1983 ..... .... 97,6 
1984 ......... 100,1 
1985 . . . . . . . .. 105,0 

Millionen Schilling 

52,4 
52,2 
56,6 

150,0 
152,3 
161,6 

Unterschiede der Gebarung 

Ein
nahmen 

3,3 
4,0 
3,3 

Die Steigerung des Personalaufwan~es gegen
über .1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bedienstete sowie durch eine Vermehrung um 
7 Planstellen bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist vor allem 
auf einen Mehrbedarf bei den Anlagen und den 
Aufwendungen zurückzuführen. 

Bei der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik ist die Ausweitung ihrer wissen
schaftlichen Aufgabenbereiche, insbesondere bei 
den Erfordernissen für das Lagerstättengesetz 
sowie für die EDV-Aufwendungen, bei der interna
tionalen Zusammenarbeit in der Wetterforschung 
und -beobachtung, aber auch in der Erdbeben
messung, im Voranschlag des Sachaufwandes zu 
berücksichtigen. > 

Gebarung 

Bei diesem Ansatz sind die Ausgaben für die 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, 
die Geologische Bundesanstalt, das Österreichi
sche Archäologische Institut und das Institut für 
Österreichische Geschichtsforschung veran
schlagt. 

Anlagen 

Vorsorgen .für die laufende Nachschaffung von 
Geräten für die beiden wissenschaftlichen Anstal
ten. 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Hier sind nur die Ausgaben für öffentliche 
AbgabEm veranschlagt. 

Aufwendungen 

Hier sind die Mittel für die Betriebsmaterialien 
(vor allem Radiosonden für den Wetterdienst der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik), 
für Entschädigungen an Personen (sie dienen zur 
Bedeckung der Remunerationen) für den nichte 
amtlichen Wetterbeobachtungsdienst, die Gebüh
ren für Aufnahmegeologen, die in der Feldvermes
sUhgS81rbeit tätig sind, und der Regieaufwand für 
die beiden wissenschaftlichen Anstalten veran
sChlagt Außerdem ist ein Betrag für den Vollzug 
des Ulgerstättengesetzes (BGBI. Nr. 246/1947) 
vorgesehen. 

Paragraph 1425 Wissenschaftliche Anstalten 
(zwedtgebundene Gebarung) 2) 

Personal- Sach-

1984 .......... 0,2 
1985 .... ..... 0,2 

Gebarung 

aufwand Summe 
Millionen Schilling 

0,3 
0,2 

0,5 
0,4 

Ein
nahmen 

0,5 
0,4 

Bei diesem Ansatz ist vor allem die zweckge
bundene Gebarung des Österreichischen Archäo
logischen Institutes budgetiert. 

Die Einnahmen setzen sich aus Spenden an das 
Österreichische Archäologische Institut zusam
men und wurden in den Vorjahren bei der zweck
gebundenen Gebarung der Universitäten mitver
anschlagt. 

Anlagen 

Hier sind Ausgaben für maschinelle Anlagen 
und Ei.nrichtungserfordernisse veranschlagt. 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Hier sind nur die Ausgaben für Öffentliche 
Abgaben veranschlagt. 

AufwEmdungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen Aufwand sind Aufwendungen für 
Forsclhungserfordernisse vorgesehen. 

Titel143 Kunsthochschulen 

Paragraph 1430 Kunsthochschulen 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1983 ......... 381,1 
1984 ......... 407,1 
1985 ......... 445,6 

Millionen Schilling 

299,2 
260,7 
308,2 

680,3 
667,8 
753,8 

Ein
nahmen 

\ 

7,0 
107,9 
111,1 
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Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes gegenüber 
dem Bundesvoranschlag 1984 ergibt sich durch 
eine Ausweitung der Förderungsmaßnahmen 
sowie einen Mehrbedarf bei den Gesetzlichen 
Verpflichtungen und Aufwendungen. 

Die Einnahmen ergeben sich vor allem aus den 
voraussichtlichen Beitragsleistungen der Gebiets
körperschaften zum Gebarungsabgang für die 
Kunsthochschulen in Salzburg, Graz und Linz. 

Gesetzliche Grundlagen 

Akademie-Organisationsgesetz, BGB!. Nr. 
237/1955 (in der derzeit geltenden Fassung), für 
die Akademie der bildenden Künste; 

Kunsthochschul-Organisationsgesetz, BGB!. 
Nr. 54/1970, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGB!. Nr. 250/1973 und 85/1978, für die Hoch
schule für an gewandte Kunst in Wien, die Hoch
schulen für Musik und darstellende Kunst in Wien, 
Salzburg und Graz sowie die Hochschule für 
künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz; 

Bundesgesetz vom 9. Mai 1973 über die Errich
tung der Hochschule für künstlerische und indu
strielle Gestaltung in Linz, BGB!. Nr. 251/1973; 

Kunsthochschulordnung, BGBL Nr. 70/1971, in 
der Fassung BGB!. Nr. 252/1973, 429/1975, 
626/1978, 256/1981 und 188/1983; 

Kunsthochschul-Studiengesetz, BGB!. Nr. 
187/1983; 

Kunsthochschul-Dienstordnung, BGB!. Nr. 
77/1972, in der Fassung BGB!. Nr. 219/1972, 
296/1976, 666/1977, 680/1978, 564/1979, 
593/1980 und 566/1981; 

Bundesgesetz vom 11. Juli 1974 Ober die 
Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an 
Hochschulen, BGB!. Nr. 463/1974; 

Gehaltsgesetz 1956, BGB!. Nr. 54/1956, in der 
geltenden Fassung. 

Gebarung 

Die Gebarung für sechs Hochschulen ist hier 
veranschlagt. 

Anlagen 

Vorgesehen sind vor allem Ausgaben für not
wendige Amtseinrichtungen und Einrichtungser
fordernisse, insbesonders die Ergänzung der Ein
richtung der renovierten Räumlichkeiten der 
Hochschule für Musik und darstellende Kunst in 
Graz und die instrumentelle Ausstattung der 

Expositur Oberschützen. Weiters ist hier die 
Errichtung des Ergänzungsbaues der Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst in Wien (Objekt 
Penzingerstraße 7) und des Neubaues (Borro
mäum) der Hochschule für Musik und darstel
lende Kunst "Mozarteum" in Salzburg veran
schlagt. 

Förderungsausgaben 

An Förderungsmaßnahmen _Sind ua. vorgese
hen: 

Die Gewährung von Subventionen an das 
Mediacult (Internationales Institut für audiovisuelle 
Kommunikation und kulturelle Entwicklung; Frü
her: IMDT), Druckkostenzuschüsse aus dem 
Bereich der Kunsthochschulen sowie Zuschüsse 
für die Vortrags- und Studientätigkeit und Wettbe
werbe. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind die Ausgaben für öffentliche Abgaben 
und die Abgeltung von Lehrtätigkeiten undPrü
fungsentgelte veranschlagt. 

Aufwendungen 

Hier ist sowohl der administrative Aufwand der 
Hochschulen als auch der ihrer Bibliotheken ver
anschlagt. Weiters Aufwendungen für Unterrichts
erfordernisse, Bildungszulagen, Tagungen und 
Veranstaltungen-, sowie Exkursionen und Aus
tauschaktionen. 

Außerdem ist für außerordentliche Studienbei
hilfen . und -unterstützungen ausländischer Studie
render sowie für Stipendien für Graduierte öster
reichischer Kunsthochschulen, die österreichi~ 

sc he Staatsbürger sind, vorgesorgt. 

Paragraph 1431 Kunsthochschulen 
(zweckgebundene Gebarung) 

1983 ................... . 
1984 ..... , ............. . 
1985 ................... . 

Unterschiede der Gebarung 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

9,6 
11,0 
10,4 

10,3 
11,0 
10,4 

Die Höhe des Sachaufwandes und der Einnah
men richtet sich jeweils nach dem Ausmaß der 
Veranstaltungen bzw. der Spenden. 

Gebarung 

ImBereiche der Hochschulen wird ein gewisser 
Anteil der Gebarung als "Zweckgebundene Geba
rung" ausgewiesen. 
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Anlagen 

Hier ist ein Betrag für notwendige Einrichtungs
erfordernisse veranschlagt. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind die Ausgaben für öffentliche Abgaben 
und ,die Anteile der Universitätslehrkräfte an 
Taxen veranschlagt. 

Aufwendungen 

Die Taxen der Studierenden sind anteil mäßig für 
Unterrichtserfordernisse zu verwenden. Ebenso 
finden Teile des Erlöses aus dem Drucksortenver
kauf Verwendung. 

Ferner ist hier die Gebarung der "Internationa
len Sommerakademie" der Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst "Mozarteum" in Salzburg 
und der Versuchsanstalt der Hochschule für 
angewandte Kunst veranschlagt. 

Ebenso wird hi,er für Studienbeihilfen und Schü
'Ierunterstützungen vorgesorgt. 

Titel 144 Museen 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1983 ......... 181,0 
1984 ...... : .. 179,3 
1985 . . . . . . . .. 187,5 

Millionen Schilling 

107,2 
107,9 
114,1 

288,2 
287,2 
301,6 

Unterschiede der Gebarung 

Ein
nahmen 

12,2 
12,0 
12,0 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist vor allem durch die Bezugserhöhung 
für Bundesbedienstete sowie durch eine Vermeh
rung um 3' Planstellen bedingt. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes ist durch 
einen Mehrbedarf bei den Anlagen sowie durch 
eine Ausweitung der Förderungsmaßnahmen 
bedingt. 

Gebarung 

Im Personalaufwand sind auch die Bezüge der 
Bediensteten des Österreichischen Museums für 
Volkskunde sowie die des Leiters des Ethnogra
phischen Museums Kittsee enthalten. 

Die Gebarung für alle Bundesmuseen ist hier 
veranschlagt. 

Anlagen 

Neben den notwendigen Amts- und Einrich
tungserfordernissen sind vor allem Ausgaben für 
Anschaffung und Herstellung von wissenschaft
lich-technischen Geräten und Ausstellungsbehel
fen, ferner für den Ausbau von Sammlungen 

sowie' für die weitere Installation von mechani
schen Sicherheitseinrichtungen und Brandschutz-, 
anlagen vorgesehen. Besonders bedeutende Vor
haben in diesem Budget jahr sind die Neuaufstel
lung einzelner Schausammlungen, vor allem die 
räumliche Neugestaltung der Geistlichen- und 
Weltlichen Schatzkammer sowie die Verbesse
rung der AußensteIlen der Bundesmuseen. 

Förderungsausgaben 

Aus den Förderungsbeträgen -werden Museen, 
die nicht vom Bund erhalten werden, wie Heimat
und Vereinsmuseen, unterstützt. Bei diesem 
Ansatz sind auch die Bundesbeiträge für die Frei
lichtmuseen, für Internationale Großausstellungen 
sowie der Anteil des zwischen den Museen und 
dem Bunde'sdenkmalamt aufzuteilenden 15%igen 
Ertrages aus dem Bundesanteil am Kunstförde
rungsbeitrag veranschlagt. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind die Ausgaben für öffentliche Abgaben 
veranschlagt. 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen Aufwand dient dieser Ansatz der 
Bedeckung der Kosten tur den wissenschaftli
chen Betrieb, die Feldforschung der Museen, für 
die nichtständigen Ausstellungen sowie für Kata
loge und sonstige Publikationen. Außerdem sind 
hier die Aufwendungen tür die Stiftung "Moderne 
Kunst" vera'nschlagt. 

Titel145 Bundesdenkmalamt 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1983 ....... .. 42,7 
1984 ... , . .... 43,5 
1985 ......... 45,5 

Millionen Schilling 

126,5 
124,1 
130,1 

169,2 
167,6 
175,6 

Unterschiede der Gebarung 

Ein
nahmen 

0,1 
0,3 
0,2 

Die jeweilige Höhe des Personalaufwandes ist 
durch die Erhöhung der Bezüge der Bundesbe-
diensteten bedingt. ~ 

Die Erhöhung des Sachaufwandes gegenüber 
dem Bundesvoranschlag 1984 ergibt sich durch 
eine Ausweitung der Förderungsmaßnahmen 
sowie einen Mehrbedarf bei den Aufwendungen. 

Gebarung 

Die gesetzliche Grundlage ergibt sich aus: 

Bundesgesetz vom 5. Dezember 1918, StGBI. 
Nr. 90, in der Fassung BGBI. Nr. 282/1958; , 
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Bundesgesetz vom 25. September 1923, BGBI. 
Nr. 533, in der Fassung BGBI. Nr. 92'/1959 und 
167/1978 (Denkmalschutzgesetz) . 

Das Bundesdenkmalamt hat die Aufgabe, 
neben dem Denkmalschutz auch Maßnahmen der 
Denkmalpflege im ganzen Bundesgebiet wahrzu
nehm~n. 

Anlagen 

Hier sind vor allem die Ausgaben für die not
wendigen Amts- und Einrichtungserfordernisse 
sowie für Spezialeinrichtungen vorgesehen. 

Außerdem ist für den notwendigen Austausch 
von sonstigen Kraftfahrzeugen, die für die pflicht
gemäße Erfassung und Überwachung des Denk
malbestandes durch die Beamten des Bundes
denkmalamtes, aber auch für deren archäologi
sche Grabungstätigkeit unentbehrlich sind, vorge
sorgt. 

Förderungsausgaben 

Mit diesen Förderungsmitteln trägt der Bund 
dazu bei, daß nicht im Bundeseigentum stehende 
Kunstdenkmale vor dem Verfall bewahrt werden. 
Eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung 
wurde als § 5 Abs. 5 Denkmalschutzgesetz durch 
die Novelle 1978, BGBI. Nr. 167/1978, geschaffen. 
Diese Bestimmung sieht auch ausdrücklich Zin
senzuschüsse vor. 

. Weiters ist bei diesem Ansatz auch der Anteil 
des zwischen den Museen und dem Bundesdenk
malamt aufzuteilenden 15°/oigen Ertrages aus dem 
Bundesanteil am Kunstförderungsbeitrag veran
schlagt. 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Veranschlagung ua. auf- Grund der Konvention 
zum Schutz von Kulturgut im Falle eines bewaff
neten Konfliktes, BGBI. Nr.58/1964. 

Aufwendungen 

Neben dem für den administrativen Betrieb 
erforderlichen Aufwand sind vor allem Aufwen
dungen für Versuchs- und Restaurierungsarbei
ten, wissenschaftliche Forschungsarbeiten und 
für die Drucklegung von Publikationen veran
schlagt. Auch die Ausgaben für die Restaurierung 
bundeseigener Kunstdenkmale sind hier vorgese
hen. 

Der Bergungsort "Steinberghäuser in Alt-Aus
see", der gemäß der Haager Konvention .unter 
Sonderschutz steht, und schon im Zweiten Welt
krieg als Bergungsort diente, wird ausgebaut. Ent
sprechende Vereinbarungen wurden mit der 
Österreichischen Salinen AG getroffen. 

') Im eVA 1983 als Paragraph 1422 bezeichnet gewe
sen. 

2) Im eVA 1983 beim Paragraph 1421 mitveranschlagt 
gewesen. 

3" 
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Kapitel 15 Soziales 
Titel 150 Bundesministerium für soziale 
Verwaltung 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 139,6 
1984 .... , . . .. 143,0 
1985 ......... 151,8 

92,1 
101,2 
118,2 

Unterschiede der Gebarung 

231,7 
244,2 
270,0 

33,8 
37,5 
26,2 

Die Erhöhung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist im gesamten Kapitel 15 auf die ganz~ 
jährige Vorsorge für die Bezugserhöhung ab 
1. Jänner 1984 und hier auch auf eine Vermehrung 
der Planstellen zurückzuführen. 

Fördenungsausgaben 

Diese Ausgaben betreffen, abgesehen von Rei
sekostenvergütungen an Stipendiaten der Verein
ten Nationen und deren Spezialorganisationen, im 
wesentlichen die Förderung des Internationalen 
Rates für soziale Wohlfahrt, des Österreichischen 
Institutes für Berufsbildungsforschung, des Insti
tutes für arbeitswissenschaftliche Forschung 
sowie von Arbeitsloseninitiativen und sozial inno
vativen Projekten. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Die "Gesetzlichen Verpflichtungen" erwachsen 
in erster Linie aus der Mitgliedschaft Österreichs 
bei internationalen Organisationen (Internationale 
Arb~itsorganisation, Internationaler Kinderhilfs
fonds der Vereinten Nationen ua.). 

Mitveranschlagt ist hier auch der Mitgliedsbei
trag an das Europäische Zentrum für Ausbildung 
und Forschung auf (jem Gebiete der sozialen 
Wohlfahrt in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen in Österreich. Dieses Zentrum befaßt 
sich insbesondere mit Scnulung und Forschung in 
bezug· auf Betriebsfürsorge, Sozialschutz, 
Gemeinschaftsentwicklung u. ä. 

, Aufwendungen 

Dieser Ansatz berücksichtigt ua. auch die Auf
wendungen für das Obereinigungsamt, den Beirat 
für Arbeitsmarktpolitik, den Beirat für die Renten
und Pensionsanpassung, die Kommission zur V~r
bereitung der Kodifikation des Arbeitsrechtes und 
die Gleichbehandlungskommission sowie die Auf
wendungen im Interesse der Verbesserung der 
sozialen und beruflichen Stellung der Frau, wei
ters entsprechende Mi.ttel für Aufklärungsmaßnah
men über das neue Pensionsrecht und für die 
Vergabe von Forschungsaufträgen betreffend 
Soziale Sicherheit, Arbeitswissenschaften, Arbeit 
und Arbeitsbeziehungen u~ dgl. 

4 Arbeits(Amts)behelf zum BFG 

Bundesaufsicht in Angelegenheiten der Sozialen 
Verwaltung 

Träger de( Sozialversicherung 

Die Bundesaufsicht über die Träger der Sozial
versicherung wird vom Bundesministerium für 
soziale Verwaltung auf Grund der Bestimmungen 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes -
ASVG (BGBI. Nr. 189/1955). des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes - GSVG (BGBI. Nr. 
560/1978), des Bauern-Sozialversicherungsgeset
zes - BSVG (BGBI. Nr. 559/1978). des Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes -.: 
B-KUVG (BGBI. Nr. 200/1967) und des Notarversi
cherungsgesetzes 1972 - NVG 1972 (BGBI. Nr. 
66) ausgeübt. Mit der Durchführung der Bundes
aufsicht werden vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung bzw. von den Landeshauptmännern 
bestimmte Bedienstete der Aufsichtsbehörde 
betraut. 

Zur Deckung der durch die Aufsicht' erwach
senden Kosten haben die Versicherungsträger 
durch Entrichtung einer Aufsichtsgebühr beizutra-

. gen, deren Höhe das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung nach Anhörung der Versiche
rungsträger (des Hauptverbandes) bestimmt. Die 
von den Versicherungsträgern zu entrichtende 
Aufsichtsgebühr beträgt derzeit 5 Groschen für je 
1 000 S qer tatsächlich vereinnahmten Sozialversi
cherungsbeiträge. 

Bauarbeiter -Urlaubskasse 

Gemäß § 33 des Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes 
1972, BGBI. Nr.414, unterliegt die Bauarbeiter
Urlaubskasse der Aufsicht des Bundesministers 
für soziale VerWaltung. 

Titel 151 Bundesministerium ; Opferfür
. sorge 

Sachaufwand Einnahmen 

1983 ................... . 
1984 ................... . 
1985 ................... . 

Gesetzliche Grundlagen 

Millionen Schilling 

257,8 
265,2 
261,6 

0,1 . 
0,3 
0,3 

Opferfürsorgegesetz . (OFG), BGBI. Nr. 183/ 
1947, in der geltenden Fassung; 

Verordnung über di~ Anpassung von Versor
gungsleistungen in der Opferfürsorge für das 
Kalenderjahr 1985, BGBI. Nr. 000/0000. 

Ansatz 1/15117 Heilfürsorge 

. Bei diesem Ansatz ist für die notwenclige 
Behandlung in Krankenanstalten, Heilstätten und 
ähnlichen Einrichtungen vorgesorgt. 
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Ansatz1/15127 Versorgungsgebühren Paragraph 1/1520 Ersatzleistungen 

Von dem mit 244,200 Millionen Schilling veran
schlagten Gesamtaufwand entfallen 

151,300 Millionen Schilling auf Rentengebühren 
für Opfer, 

83,800 Millionen Schilling auf Rentengebühren 
für Witwen bzw. Lebensgefährtinnen, 

4,700 Millionen Schilling auf Rentengebühren 
für Waisen, 

1,600 Millionen Schilling auf Rentengebühren 
für Eltern, 

1,000 Millionen Schilling' auf Familienbeihilfen 1) 
u~ . . 

1,800 Millionen\ Schilling auf Sterbegeld und 
Abfertigungen. 

Übersicht über den Stand der Rentenempfän
ger: 

1. Juli 1982 1. Juli 1983 1. Juli 1984 

Opfer. .... ... . .. 2808 
Hinterbliebene ... 2 092 

Summe ... 4900 

. 2635 
2040 

4675 

2483 
1997 

4480 

Das Erfordernis im Jahre 1985 berücksichtigt 
die Erhöhungen der Versorgungsleistungen ab 
1. Jänner 1985 auf Grund der Rentenanpassung 
sowie den Minderaufwand infolge des natürlichen 
Rückganges der Zahl der Anspruchsberechtigten. 

Ansatz 1/15147 Orthopädische Versorgung 

Dieser Ansatz umfaßt die Ausstattung der 
Beschädigten nach dem OFG mit orthopädischen 
Hilfsmitteln. 

Ansatz 1/15158 Aufwendungen 

Dieser Ansatz betrifft die im Zusammenhang 
mit der ärztlichen Begutachtung anfallenden 
Kosten, die Entschädigungen an die Österreichi
schen Bundesbahnen für die Gewährung von 
Fahrpreisermäßigungen an Opfer, die Sonderfür
sorge in Notstandsfällen sowie den Aufwand für 
Härteausgleiche gemäß § 15a OFG. 

Titel152 Bundesministerium; Hilfeleistun
gen an Opfer von Verbrechen 

1983 ..... " ............ . 
1984 .... ; .............. . 
1985 .............. '" .. . 

Gesetzliche Grundlage 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

4,9 
6,6 
6,6 

0,2 
0,2 
0,3 

Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfelei
stungen an Opfer von Verbrechen, BGBI. 
Nr. 288/1972, in der derzeit geltenden Fassung. 

Aufwand für den Ersatz des Verdienst- oder 
Unterhaltsentganges. Von dem mit 6,000 Millionen 
Schilling veranschlagten Gesamtaufwand entfallen 

3,700 Millionen Schilling auf laufende Leistun
gen für Opfer, 

0,650 Millionen Schilling auf laufende Leistun
gen für Witwen bzw. Witwer, 

0,850 Millionen Schilling auf laufende Leistun
gen für Waisen, 

0,150 Millionen Schilling auf laufende Leistun
gen für Eltern und 

0,650 Millionen Schilling auf Bestattungskosten
ersatz. 

Am 1. Juli 1984 bezogen 89 Personen (32 Opfer 
und 57 Hinterbliebene) eine laufende Geldleistung 
gemäß § 2 gegenüber 87 Personen am 1. Juli 1983 
und 83 Personen am 1. Juli 1982. 

Ansatz 1/15217 Heilfürsorge 

In diesem Ansatz ist für die notwendige 
Behandlung in Krankenanstalten, Heilstätten, für 
Kuren in verschiedenen Kurorten Österreichs, fer
ner für ärztliche Hilfe, Zahnbehandlung, BeisteI
lung von Heilmitteln und Heilbehelfen vorgesorgt. 

Ansatz 1/15227 Orthopädische Versorgung 

Die orthopädische Versorgung. umfaßt die Aus
stattung mit Körperersatzstücken, orthopädi
schen und anderen Hilfsmitteln sowie deren Wie
derherstellung und Erneuerung. 

Ansatz 1/15237 Rehabilitation 

Bei diesem Ansatz ist Vorsorge für die medizini
sche, berufliche und soziale Rehabilitation getrOf
fen worden. Der Aufwand dient der Wiedereinglie
derung der Opfer von Verbrechen in das Erwerbs
leben, wenn die Maßnahmen der Heilfürsorge und 
der orthopädischen Versorgung zur Erreichung 
dieses Zieles nicht ausreichen. . 

; 
Ansatz 1/15248 Aufwendungen 

Aufwendungen für die ärztliche Begutachtung 
(Reisekosten, Diäten sowie Ärztehonorare) und 
die im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfah- . 
ren entstehenden Kosten. 

Ansatz 1/15255 Darlehen 

Darlehen zur Ermöglichung der Fortsetzung der 
Erwerbstätigkeit. 
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Titel 154 Bundesministerium; Allgemeine 
Fürsorge 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 ................ '. . . . 50,0 
1984.................... 51,4 0,0 
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,7 0,0 

Ansatz 1/15427 Kleinrentnerentschädigung 

Gesetzliche Grundlagen 

Kleinrentnergesetz, BGBI. Nr. 251/1929, in der 
geltenden Fassung; 

Bundesgesetz betreffend die Abänderung und 
Ergänzung des Kleinrentnergesetzes, BGBI. 
Nr. 90/1955, in der derzeit geltenden Fassung; 

Verordnung über die Durchführung der Kran
kenversicherung für die gemäß § 9 ASVG in die 
Krankenversicherung einbezogenen Personen, 
BGBI. Nr.278/1974. 

Gebarung. 

Die Zahl der Empfänger einer Kleinrente nimmt 
wegen des hohen Alters dieser Personen ständig 
ab. Am 1. Juli 1984 standen 65 Personen im Ren
tenbezug gegenüber 89 am 1. Juli 1983 und 98 am 
1. Juli 1982. Der mit 4,0 Millionen Schilling 
geschätzte Rentenaufwand im Jahre 1985 berück
sichtigt einen weiteren Rückgang der Zahl der 
Rentenempfänger und eine Erhöhung der Klein
rentensätze um 15 vH ab 1. Jänner 1985 auf Grund 
des Bundesgesetzes vom 10. Dezember 1982, 
BGBI. Nr.637. Für die aus Bunc;lesmitteln zu tra
genden Krankenversicherungsbeiträge sind 
200000 S erforderlich. . 

Die Zahl der Empfänger von außerordentlichen 
Hilfeleistungen wird sich auch im Jahre 1985 wei
ter verringern (1. Juli 1982: 175 Personen, 1. Juli 
1983: 148 Personen und 1. Juli 1984: 122 Perso~ 
nen). Der Aufwand hiefür wird mit 500 000 S ange
nommen. 

Ansatz 1/15436 Förderungsausgaben 

Die von den Organisationen der freien Wohl
fahrtspflege im ganze'n Bundesgebiet geschaffe
nen Fürsorgeeinrichtungen leisten auf den Gebie
ten der -allgemeinen Sozialhilfe, der Behinderten
hilfe sowie der Erholungsfürsorge für bedürftige 
alte oder behinderte Menschen eine äußerst wert
volle und umfangreiche Arbeit und stellen damit 
eine unentbehrliche Ergänzung der öffentlichen 
Fürsorgeeinrichtungen dar. -Durch zweckmäßigen 
Einsatz von Subventionsmitteln sollen sie dazu in 
die Lage versetzt werden. 

Auch an jene Organisationen der freien Wohl
fahrtspflege werden Mittel gewährt, die insbeson
dere die Vereinsamung alter Menschen verhin
dern wollen. 

Weiters sind,Ausgaben vorgesehen, mit denen 
Behinderten bei Ankauf eines Behindertenkraft
fahrzeuges die durch den höheren Umsatzsteuer
satz entstehenden .Mehrkosten abgegolten wer
den sollen. 

Titel 155 Einrichtungen der Arbeitsmarkt
verwaltung (I) 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

Millionen Schilling 

Ein
nahmen 

1983 ... '.' 631,2 16127,6 16758,8 14147,8 
1984 ..... 656,1 19664,6 20320,7 18453,6 
1985 ..... 727,7 20779,521 507,2 22475,7 

Unterschiede der Gebarung -

Der Mehrbedarf beim Personalaufwand ist hier 
auch auf Planstellenvermehrungen zurückzufüh
ren. 

Der .Sachaufwand ist gegenüber dem Voran
schlag 1984 um rund 1 114,9 Millionen Schilling 
höher. Dies ist vor allem auf den Mehraufwand für 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (400,0 Millio
nen Schilling), auf die höheren Leistungen nach 
dem Sonderunterstützungsgesetz (rund 245,2 Mil
lionen Schilling), auf die höheren Einhebungsver
gütungen an die Träger der Krankenversicherung 
(15,9 Millionen Schilling), beim VerWaltungsauf
wand auf den Ausbau der EDV-unterstützten 
Arbeitsvermittlung (123,7 Millionen schilling), auf 
die Überweisung an den Reservefonds nach dem 
AIVG (1 203,7 Millionen Schilling) und auf den 
höheren Beitrag der Arbeitslosenversicherung zur 
Schlechtwetterentschädigung im Baugewerbe 
(42,4 Millionen Schilling) - trotz geringerer Unter
stützungsleistungen nach dem AIVG (-894,5 Mil
lionen Schilling einschließlich Krankenversiche
rung und der Überweisung an den Ausgleichs
fonds für Pensionsversicherungsträger gemäß 
§ 447 g ASVG) - zurückzuführen. 

Der Sachaufwand ist auch gegenüber dem 
Erfolg 1983 um rund 4 651,9 Millionen Schilling 
höher. Diese Mehraufwendungen sind vor allem 
auf höhere Unterstützungsleistungen nach dem 
AIVG (rund 1 704,8 Millionen Schilling einschließ
lich Krankenversicherung und der Überweisung 
an den Ausgleichsfonds der Pensionsversiche
rungsträger gemäß § 447 g ASVG), auf die höhe
ren Leistungen nach dem Sonderunterstützungs
gesetz (rund 879,0 Millionen Schilling), auf die 
steigenden Aufwendungen für arbeitsmarktpoliti
sche Maßnahmen (rund 726,4 Millionen Schilling), 
auf die höheren Einhebungsvergütungen an die 
Träger der Krankenversicherung (65,7 Millionen 
Schilling), beim Verwaltungsaufwand auf den Aus
bau der EDV-unterstützten Arbeitsvermittlung 
(144,3 Millionen Schilling) und auf den höheren 
Beitrag der Arbeitslosenversicherung zur 
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Schlechtwetterentschädigung im Baugewerbe 
(36,6 Millionen Schilling) - trotz geringerer Über
weisung an den Reservefonds nach dem AIVG 
gemäß § 64 Abs. 11 AIVG (-20,7 Millionen Schill
ling) - sowie auf die geringere Beihilfengewäh
rung gemäß § 39 a AMFG (-114,5 Millionen Schil
ling) zurückzuführen. 

Unter Zugrundelegung des Arbeitslosenversi
cherungsbeitrages, der gemäß § 61 Abs. 10 AIVG 
1977 durch Verordnung festgesetzt ist, und der 
Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage von 
24 000 Sauf 24 600 S monatlich sowie unter 
Berücksichtigung der Lohnentwicklung wurden 
diese Einnahmen mit 18658,7 Millionen Schilling 
veranschlagt. ,Dieser Betrag ist gegenüber dem 
Voranschlag 1984 um 1 588,7 Millionen Schilling 
und gegenüber dem Erfolg 1983 um rund 5816,5 
Millionen Schilling häher. 

Auf Grund der einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen werden im Jahre 1985 folgende 
Ausgaben geleistet. Der vom Bund zu tragende 
Aufwand ist in Klammer angeführt: 

§ 1550 Landesarbeits-
\ ämter .................. . 

§ 1551 LAÄ - Arbeitsmarkt
politische Maßnahmen 
gemäß AMFG ........... . 

§ 1552 Arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen gemäß § 39 a 
AMFG .................. . 

§ 1553 Überweisung an den 
Reservefonds nach dem 
AIVG gern. § 64 Abs. 11 
AIVG ................... . 

§ 1554 Sonderunterstützung 
nach § 1 Abs. 1 Z 1 SUG ... 

§ 1554 Sonderunterstützung 
nach § 1 Abs.1 Z 2 SUG ... 

§ 1555 Leistungen nach dem 
AIVG ................... . 

§ 1557 Überweisung an den 
Reservefonds nach dem 
AIVG gemäß § 64 Abs. 5 
AIVG .... , .............. :. 

§ 1558 Kostenersatz an die 
Träger der Krankenversiche-
rung ................... . 

§ 1559 Beitrag der Arbeitslo
senversicherung zur 
Schlechtwetterentschädi
gung gemäß § 12 Abs. 1 
lit. bund Abs. 3 Bauarbei
ter-Schlechtwetterentschä-
digungsgesetz 1957 ...... . 

Titel 155 (Summe) ... 

Millionen Schilling 

581,8 (581,8) 

2800,0 (- ) 

(400,0) 

(- ) 

767,7 (383,9) 

498,4 (124,6) 

13936,3 (- ) 

1203,7 (- ) 

186,6 (-

42,4 (- ) 

20016,9 (1490,3) 

21507,2 

Der Bund hat den zu tragenden leilaufwand 
gemäß den nachstehenden gesetzlichen Bestim
mungen in Form von Beiträgen zu leisten: 

a) Nach dem. Arbeitsmarktförderungsgesetz 
- BGBi. Nr. 31/1969 (§ 51 Abs. 3 in der gel-

tenden Fassung) - einen Beitrag zu den' 
Verwaltungskosten der Landesarbeitsämter 
und Arbeitsämter im Betrag von 50 vH der 
Ausgaben. 

b) Nach dem Sonderunterstützungsgesetz -
SUG - BGBI. Nr.642/1973 (§ 12) in der 
geltenden Fassung - einen Beitrag von 
einem Drittel der Ausgaben für Leistungen 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 und einem Fünftel der 
Ausg'aben für Leistungen gemäß § 1 Abs. 1 
Z2. 

Gesetzliche Grundlagen 

Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBI. 
Nr. 609, in der geltenden Fassung; 

Bundesgeseti betreffend die Arbeitsmarktför
derung (Arbeitsmarktförderungsgesetz), BGBI. 
Nr. 31/1969, in der geltenden Fassung; 

Bundesgesetz über die Gewährung einer Son
derunterstützung (Sonderunterstützungsgesetz 
- SUG), BGBI. Nr.642/1973, in der geltenden 
Fassung; 

§447 g ASVG; 

Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsge
setz 1957, BGBI. Nr. 129, in der geltenden Fas
sung. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Paragraph 1/1550 La,ndesarbeitsämter 

Die Durchführung sämtlicher Agenden der 
Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Arbeitslo
senversicherung einschließlich des Karenzur- ' 
laubsgeldes und der Sonderunterstützung, des 
Insolvenzausfallgeldes sowie aller arbeitsmarktpo
litischEln Maßnahmen, der Arbeitsmarktbeobach
tung und der Schlechtwetterentschädigung 
obliegt 9 Landesarbeitsämtern, 97 Arbeitsämtern 
und 10 ArbeitsamtszweigsteIlEm mit einem Perso
nalstand von 3 363 Bediensteten. 

Diese Dienstbehörden und Dienststellen vertei
len sich auf die einzelnen Bundesländer wie folgt: 

Landes· Arbeits- ArbeItsamts-Bundesland arbeits-
ämter ämter , zweigstellen 

Wien .............. 1 11 
Niederästerreich '" . 1 23 2 
Burgenland ......... 1 6 1 
Oberösterreich ..... 1 14 2 
Salzburg ........... 1 5 
Steiermark ......... 1 17 4 
Kärnten ............ 1 8 
lirol ............... 1 9 
Vorarlberg ......... 1 4 

Summe ... 9 97 10 
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Paragraph 1/1551 LAÄ Arbeitsmarktpoliti-
sehe Maßnahmen gemäß AMFG 

Die Vielzahl der Beihilfenmöglichkeiten und die 
mit den Novellen zum AMFG geschaffenen Ver
besserungen des arbeitsmarktpolitischen Instru
mentariums bedingen unter Berücksichtigung der 
Konjunkturprognosen sowohl gegenüber dem 
Erfolg 1983 als auch gegenüber dem Bundesvor
anschlag 1984 einen höheren Aufwand. Da 
arbeitsmarktpolitisch gesehen die Ansatz- und 
Postengliederungen des Voranschlages wenig 
aussagekräftig sind, wurden die Ausgaben nach 
arbeitsmarktpolitischen Kriterien zu Programmen 
zusammengefaßt. Unter diesen Gesichtspunkten 
enthält der Paragraph 1/1551 folgende Ausgaben: 

137,3 Millionen Schilling für Arbeitsmarktinforma
tion. 

Davon für Grundlagenarbeiten 40~6 Millionen 
Schilling, tür Information 88,7 Millionen Schilling 
und ,für' externe Servicedienste 3,0 Millionen 
Schilling und für Maßnahmen gemäß § 18 a 
ÄMFG 5,0 Millionen Schilling. 

1 035 Millionen Schilling für Mobilitätsförderung. 

Davon für Arbeitsmarktausbildung gemäß § 19 
(1) bund § 261000,0 Millionen Schilling und für 
geographische Mobilität und Arbeitsantritt 
gemäß § 19 (1) c bis k 35,0 Millionen Schilling. 

1 059,5 Millionen Schilling für Arbeitsbeschaffung. 

Davon für Konjunktur- oder einzelbetriebliche 
Beschäftigungsschwierigkeiten gemäß § 27 (1) 
a und d 631,5 Millionen Schilling, für saisonale 
Beschäftigungsschwierigkeiten gemäß § 27(1) 
bund c 170,0 Millionen .schilling, für längerfri
stige Beschäftigungsschwierigkeiten gemäß 
§ 35 190,0 Millionen Schilling und für Selbsthil
feprojekte 68,0 Millionen Schilling. 

309,4 Millionen Schilling tür Lehrausbildung und 
Berufsvorbereitung. 

Davon für Ausbildungsbeihilfen an Lehrlinge 
gemäß § 19 (1) a 75,0 Millionen Schilling, für 
Ausbildungsbeihilfen an Betriebe und Institutio
nen gemäß § 19 (1) a 189,4 Millionen Schilling 
und für Berufsvorbereitung gemäß § 19 (1) b 
45,0 Millionen Schilling. ~ 

209,3 Millionen Schilling für Behinderte gemäß 
§ 16. 

, Davon für Mobilitätsförderung gemäß § 19 (1) b 
bis kund § 26 149,3 Millionen Schilling, für 
Arbeitsbeschaffung gemäß § 27 (1) abis d und 
§ 35 45,0 Millionen Schilling und für Lehrausbil
dung und Berufsvorbereitung gemäß § 19 (1) a 
und b 15,0 Millionen Schilling. 

4,5 Millionen Schilling für Ausländer. 

Davon für Mobilitätsförderung gemäß § 19 (1) b 
bis kund § 26 4,0 Millionen Schilling und für 
Lehrausbildung und Berufsvorbereitung gemäß 
§ 19 (1) a und b 0,5 Millionen Schilling. 

45,0 Millionen Schilling für Ausstattung (Investi
tionsförderung) . 

Für Schulungseinrichtungen gemäß § 26 (2) 
45,0 Millionen Schilling. ' 

Paragraph 1/1552 Arbeitsmarktpolitlsehe Maß
nahmen gemäß' § 39 a AMFG 

Die Förderung arbeitsmarktpolitischer Maßnah
men aus Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung 
(Paragraph 1/1551) ist auf das eher eng gesteckte 
Ziel, die zu gewährenden Förderungsmittel im 
wesentlichen an den fiktiven Kosten zu messen, 
die bei Verlust der zu erhaltenden und zu sichern
den Arbeitsplätze durch UnterstützungSleistun
gen aus der Arbeitslosenversicherung erwachsen' 
würden, abgestimmt. Die derzeitige wirtschaftli
che Lage erfordert jedoch den Einsatz arbeits
marktpolitischer Maßnahmen im Hinblick auf den 
gesamtWirtschaftlichen Effekt der Sicherung von 
Arbeitsplätzen über eine begrenzte Region und 
über einen bestimmten Wirtschaftszweig hinaus.: 
Diesen Aufwand trägt der Bund endgültig. 

Ansatz 1/15547 Sonderuilterstützung' 

Nach § 1 Absatz 1 Ziffer 1: 

Angenommen wurden 6400 Anspruchsberech
tigte, die eine Sonderunterstützung von durch
schnittlich rund 12852 S monatlich und zwei Son
derzahlungen erhalten. Die Leistungen beinhalten 
auch die' Krankenversicherungsbeiträge. Hiezu 
kommt noch der EnergiekostenzuschuB. 

Nach § 1 Absatz 1 Ziffer 2: 

Angenommen wurden 6 500 Anspruchsberech- ' 
tigte, die eine Sonderunterstützung von durch
schnittlich rund 7980 S monatlich erhalten. Die 
Leistungen beinhalten auch die Krankenversiche-

, rungsbeiträge. Hiezu kommt noch der Energieko
stenzuschuB. 

Ansatz 1/15557 Leistungen naeh dem AIVG 

Angenommen wurden im Jahresdurchschnitt 
65 000 Bezieher von Arbeitslosengeld und 42 000 
Bezieher von Notstandshilfe. Das durchschnittli
che Arbeitslosengeld wurde mit 85 200 S pro Jahr 
(7100 S monatlich) und die durchschnittliche Not
standshilfe mit 72000 S pro Jahr (6000 Schilling 
monatlich) veranschlagt. Hiezu kommen noch die 
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Krankenversi~herungsbeiträge und die Energieko
stenzuschüsse. Der. Ansatz für das Karenzur
laubsgeld entspricht einem. DurchschniUsbetrag 
von 61 800 S pro Jahr (5150 S monatlich) für 
37 500 Bezieherinnen im Jahresdurchschnitt. 
Hiezu kommen noch die Krankenversicherungs
beiträge. 

Für die Krankenversicherung der unterstützten 
Arbeitslosen wurden rund 7,5 vH des doppelten 
Unterstützungsaufwandes - ohne die bisher als 
Energiekostenabgeltungsbeiträge gewährten 
Zuwendungen - veranschlagt. 

Der als Überweisung an den Ausgleichsfonds 
der Pensionsversicherungsträger veranschlagte 
Betrag entspricht rund 7,5 vH der veranschlagten 
Einnahmen an Arbeitslosenversicherurigsbeiträ
gen (siehe Ansatz 2/15580). 

Ansatz 1/15587 Kostenersatz an die Träger der 
Krankenversicherung 

Der hier veranschlagte Betrag entspricht 1,0 vH 
der mit 18658,7 Millionen Schilling veranschlagten 
Einnahmen an Arbeitslosenversicherungsbeiträ
gen (siehe Ansatz 2/15580). 

Ansatz 1/15597 Beitrag d. Arbeitslosenvers. z. 
Schlechtw.entsch. im Baugew. 

Beitrag der Arbeitslosenversicherung nach 
Maßgabe. der Bestimmungen des Bauarbeiter
Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957, 
BGBI. Nr. 129, § 12 Abs. 1 lit. bund Abs. 3 in der 
derzeit geltenden Fassung. 

Ansatz 2/15550 Überweisung vom Familie.nla
stenausgleich (zweckgeb. Einn.) 

Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen lei
stet gemäß § 60 Abs. 2 lit. b AIVG einen Beitrag 
von 50 vH des Gesamtaufwandes (Barleistungen 
einschließlich Krankenversicherungsbeiträge). ds. 
1 332,6 Millionen Schilling. 

Ansatz 2/15580 Arbeitslosenversicherungsbei
träge (zweckgeb. Einnahmen) 

Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag gemäß 
§ 61 AIVG 1977 ist bis zu der für die Krankenversi
cherung geltenden Beitragsgrundlage, wobei 
diese im Jahre 1985 bis zu einem Höchstbetrag 
von 820 Skalendertäglich (24600 S monatlich) zu 

. berücksichtigen ist, einzuheben. 

Der Ermittlung der Einnahmen an Arbeitslosen
versicherungsbeiträgen wurden 2215000 für den 

. Fall der Arbeitslosigkeit Versicherte mit einer 
durchschnittlichen Beitragsgrundlage von 
13 675 S monatlich zugrunde gelegt. 

Titel 156 Einrichtungen der Arbeitsmarkt~ 
verwaltung (II) 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 ................... . 
1984 ........... " ...... . 
1985 ................... . 

Unterschiede der Gebarung 

354,6 
292,1 
331,0 

505,5 
311,0 
329,2 

Die gegenüber dem Erfolg 1983 geringeren Ein
nahmenvoranschläge sind im wesentlichen durch 
den Wegfall des Sonderbeitrages nach dem Woh
nungsbeihilfengesetz bedingt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsge
setz 1957, BGBI. Nr. 129, in der geltenden Fas
sung; 

Bundesgesetz über die Gewährung. von Über
brückungshilfen an ehemalige Bundesbedien
stete, BGBI. Nr. 174/1963, in der geltenden Fas
sung; 

Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, . 
BGBI. Nr. 235/1962, in der geltenden Fassung; 

Mutterschutzgesetz, BGBI. Nr.76/1957, in der 
geltenden Fassung; 

Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBI. 
Nr.609, in der geltenden Fassung. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Paragraph 1/1560, 1/1561 und 2/1560 Schlecht
wetterentschädigung Im Baugewerbe 

Veranschlagt ist der Aufwand an Schlechtwet
terentschädigung zuzüglich eines Pauschalbetra
ges als Abgeltung. für die während der Zeit des 
Arbeitsausfalles von den Dienstgebern geleiste
ten Sozialabgaben sowie auch der Kostenersatz 
an die Träger der Krankenversicherung für die Ein
hebung des Schlechtwetterentschädigungsbeitra
ges. 

Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag be
trägt 1,4 vH des Arbeitsverdienstes, wobei dieser 
bis zu der im Allgemeinen Sozialversicherungsge
setz in der Pensionsversicherung festgesetzten 
Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1 lit. b 
ASV!3) zu berücksichtigen ist. Die im Jahre 1985 
aus dem SChlechtwetterentschädigungsbeitrag zu 
erwartenden Einnahmen wurden auf Grund des 
Erfolges 1983 und unter Berücksichtigung der 
bereits eingetretenen· und noch zu erwartenden 
Lohnerhöhungen errechnet. 

Ansatz 1/15627 Überbrückungshilfen an ehe
malige öffentlich Bedienstete 

Hier ist der Aufwand für Unterstützungsleistun
gen (einschließlich Krankenversicherung) nach 
diesem Bundesgesetz veranschlagt. 
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Ansatz 1/15647 Ersatz der SonderLllnterstüt
zung nach dem Mutterschutzgesetz 

Veranschlagt ist der voraussichtliche Aufwand 
an Sonderunterstützung, den der Bund nach § 33 
des Mutterschutzgesetzes den Krankenkassen zu 
ersetzen hat. 

Titel 157 Einrichtungen der Kriegsopfer
und Heeresversorgung 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 197,1 6312,96510,0,55,0 
1984 ......... 210,4 6455,8 6666,2 57,3 
1985 ......... 217,9 6488,2 6706,1 57,1 

Unterschiede der Gebarung 

Der Sachmehraufwand betrifft im wesentlichen 
die Versorgungsgebühren und die. Krankenversi
cherung. 

Gesetzliche Grundlagen 

Kriegsopferversorgungsgesetz (KOVG) 1957, 
BGBI. Nr. 152, in der geltenden FassUn!;l; 

Verordnung über die Rentenanpassung in der 
Kriegsopferversorgung für das Kalenderjahr 1985, 
BGBI. Nr.OOOIOOOO; 

Vertrag zwischen der Republik Österreich und 
der Bundesrepublik Deutschland, über Kriegsop
ferversorgung und Beschäftigung Schwerbeschä
digter, BGBI. Nr. 218/1964; . 

Heeresversorgungsgesetz(HVG), 
Nr. 27/1964, in der geltenden Fassung; 

BGBI. 

Verordnung über die Feststellung der AufWer
tungsfaktoren der Mindest- und Höchstbemes
sungsgrundlage und die Rentenanpassung in der 
Heeresversorgung für das Kalenderjahr 1985, 
BGBI. Nr.OooIOOOO. 

Behörden und Werkstätten 
, 

Landesinvalidenamt für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland in Wien, Prothesenwerkstättein 
Wien; 

Landesinvalidenamt für Oberösterreich in Linz, 
Prothesenwerkstätte in Linz; 

Landesinvalidenämter für Kärnten in Klagenfurt, 
Salzburg in Salzburg, Steiermark in Graz, lirol in 
Innsbruck und Vorarlberg in Bregenz. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Paragraph 1/1570 Landesinvalidenämter 

Dieser Paragraph umfaßt den Personalaufwand, 
die Ausgaben für Anlagen und die Aufwl3ndungen 
aller Landesinvalidenämter. 

Anlagen 

Hier ist insbesondere die Erneuerung von Büro
maschinen und Einrichtungsgegenständen vorge-
sehen. . 

Aufwendungen 

Neben den laufenden Aufwendungen für den 
administrativen Betrieb der Landesinvalidenämter 
sind die Aufwendungen für die ärztliche Begut
achtung (Reisekosten, Diäten sowie Ärztehono
rare) und für die bei jedem Landesinvalidenamt 
eingerichteten Schiedskommissionen (Sitzungs
gelder und Reisekosten) veranschlagt. 

Paragraph 1/1572 Bundesstaatl. Prothesen
werkstätten (Betriebsähnl. Einricht.) 

Die Prothesenwerkstätten in Wien und Linz glie
dern sich in je eine Mechaniker- und Bandagisten
werkstätte. Beide Werkstätten erzeugen im Auf
trage der Landesinvalidenämter Prothesen und 
orthopädische Behelfe für Anspruchsberechtigte 
und sind betriebsähnliche Einrichtungen des Bun
des. Der Linzer Werkstätte ist außerdem eine 
Schuhmacherwerkstätte für die Erzeugung ortho
pädischer Schuhe angeschlossen. 

Ansatz ~/15737 'Heilfürsorge 

Ziel der Heilfürsorge ist, die Gesundheit und 
.Erwerbsfähigkeit der Beschädigten möglichst wie
der herzustellen, den Eintritt einer Verschlimme
rung zu verhüten und die durch die Gesundheits
störung bedingten Beschwerden zu lindern. In 
diesem Ansatz ist für die notwendige Behandlung 
in Krankenanstalten, Heilstätten und ähnlichen 
Einrichtungen, für Kuren in verschiedenen Kuror
ten Österreichs, ferner für ärztliche Hilfe, Zahnbe
handlun~l, Beistellung von Heilmitteln und Heilbe
helfen vorgesorgt. 

Ansatz 1/15747 , Berufliche und soziale Maß
nahmen 

Die berufliche Ausbildung dient der Eingliede
rung oder Wiedereingliederung der Beschädigten 
in das Erwerbsleben. Weiters sind Maßnahmen 
zur Ermöglichung der Fortsetzung der Erwerbstä
tigkeit und der sozialen Rehabilitation für Beschä
digte vorgesehen. Ihre Bedeutung verlagert sich 
infolge des steigenden Alters der Kriegsbeschä
digten zunehmend in den Bereich der Heeresver
sorgung. 

Ansatz 1/15757 Orthopädische Versorgung 

Das Ziel der orthopädischen Versorgung ist die 
Wiedergewinnung oder Erhöhung der infolge 
Dienstbeschädigung geminderten Erwerbsfähig
keit und die Behebung oder Erleichterung der Fol
gen der Dienstbeschädigung .• Die orthopädische 
Versorgung umfaßt die Ausstattung mit Körperer-
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satzstücken, orthopädischen und anderen Hilfs
mitteln sowie deren Wiederherstellung und Er
neuerung. 

Ansatz 1/15767 Versorgungsgebühren 

Von dem mit 6 024,802 Millionen Schilling veran
sChlagten Gesamtaufwand entfallen 

auf Familienbeihilfen 2) ............ . 
auf Rentengebühren für Beschäd!gte 

(KOV) ........................ . 
auf Rentengebühren für Witwen 

(KOV) ........................ . 
auf Rentengebühren für Waisen 

(KOV) ........................ . 
auf Rentengebühren für Eltern (KOV) 
auf Rentengebühren für Beschädigte 

(HV) ......................... . 
auf Rentengebühren für Witwen (HV) 

. auf Rentengebühren für Waisen (HV) . 
auf Rentengebühren für Eltern (HV) .. 
auf Sterbegeld (KOV und HV) ...... . 
auf Abfertigungen von Witwenrenten 

(KOV und HV) ................. . 
und auf Rentenumwandlungen (KOV 

und HV) sowie Hilfeleistungen an 
Spätheimkehrer ........... ' .... . 

Millionen 
Schilling 

24,200 

2673,000 

3045,000 

70,200 
138,000 

47,100 
2,200 
1,900 
0,800 

19,100 

1,300 

2,002 

Übersicht. über den Stand der Rentenempfän
ger: 

Rentenempfänger Stand 
nach dem KOVG 1. Juli 1982 1. Juli 1983 1. Juli 1984 

Kriegsbeschadigte .... " 87040 83708 80517 
Witwen ............... 75586 73342 71246 
Waisen ............... 2551 2356 2199 
Eltern (Kopfzahlen) .... 10545 9076 7794 

Summe ... 175722 168482 16'1756 

Rentenempfänger Stand 
nach dem HVG 1. Juli 1982 1. Juli 1983 1. Juli 1984 

Beschädigte .......... 847 893 935 
Witwen ............... ·32 37 37 
Waisen ............... 48 52 51 
Eltern ................ 40 41 39 

Summe ... 967 1023 1062 

Der Voranschlag 1985 berücksichtigt die Erhö
hung der Versorgungsleistungen mit 1. Jänner 
1985 auf Grund der Rentenanpassung und den 
Minderbedarf infolge des natürlichen Rückganges 
der Zahl der Anspruchsberechtigten. 

Ansatz 1/15n7 Krankenversicherung 

Die Zahl der pflichtversicherten Hinterbliebenen 
nach dem KOVG und HVG hat betragen: 

Stand 
1. Juli 1982 1. Juli 1983 1. Juli 1984 

Hauptversicherte ...... 16818 15705 14779 
Zusatzversicherte ...... 385 307 252 

Summe ... 17203 16012 15031 

Die der freiwillig Versicherten nach dem KOVG 
und HVG hat betragen: 

Stand 
1. Juli 1982 1. Juli 1983 1. Juli 1984 

Hauptversicherte ...... 1755 1624 1498 
Zusatzversicherte ...... 448 359 280 

Summe ... 2203 1983 1778 

Obwohl auch für 1985 ein weiterer Rückgang 
der Zahl der Versicherten im Bereiche des KOVG 
erwartet wird, verursachen die altersbedingte ver
mehrte Inanspruchnahme und die längere Verweil-
dauer höhere Kosten. . 

Auf Grund der Novelle zum KOVG vom 26. April 
1972, BGBI. Nr. 163, hat der Hauptversicherte 
einen Beitrag yon 3 vH der Hinterbliebenenrente 
zu leisten. 

Inder freiwilligen Versicherung hat der Schwer
beschädigte monatlich für den Hauptversicherten 
einen Betrag von 333 Schilling und für jeden 

. Zusatzversicherten 64 Schilling zu entrichten. 
Der Aufwand der Träger der Krankenversiche

rung wird auf Grund der Novelle zum KOVG vom 
17. November 1977, BGBI. Nr. 614, vom Bund voll 
ersetzt. 

Paragraph 1/1578 Vertrag mit der Bundesrepu
blik Deutschland 

Die AUfwendungen auf Grund des Vertrages, 
BGBI. Nr.218/1964, betreffen im wesentlichen 
Heilfürsorge, Krankenbehandlung, orthopädische 
Versorgung und berufliche Ausbildung der deut
schen Versorgungsberechtigten in Österreich und 
der österreichischen Versorgungsberechtigten in 
der Bundesrepublik Deutschland. Der Aufwand 
für die deutschen Versorgungsberechtigten in 
Österreich wurde mit 6,6 Millionen Schilling, der 
Ersatz des Aufwandes für die österreichischen 
Versorgungsberechtigten in Deutschland mit 2,6 
Millionen Schilling veranschlagt. 

Ansatz 2/15784 Vertrag mit der Bundesrepu
blik Deutschland/Kostenersatz . 

Gemäß Artikel 11 des Vertrages, BGBI. 
Nr. 2Hi/1964, erstatten die Vertragsstaaten einan
der den Aufwand des Vorjahres aus der Durchfüh
rung des Vertrages. Für 1985 wurde ein Kostener
satz an Österreich in der Höhe von 6,8 Millionen 
Schilling angenommen. 

Ansatz 1/15798 Fahrtausweise und Sonderfür~ 
sorge 

Die Entschädigungen an die Österreichischen 
Bundesbahnen für die Gewährung von Fahrpreis
ermäßigungen an Beschädigte 3) ab einer Minde
rung der Erwerbsfähigkeit von 70 vH sind Pflicht
leistungen. Nach den Meldungen der landesinva
lidenämter wurden im Jahre 198310773 Berechti
gungsmarken für Beschädigte und 1 650 Berechti
gungsmarken für Begleitpersonen ausgegeben. 
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Der Veranschlagung für 1985 liegen 11 000 bzw. 
1 700 Marken zugrunde. Dem Aufwand von 1,303 
Millionen Schilling stehen Kostenersätze des Aus
gleichstaxfonds für Fahrtausweise (50 S pro Aus
weis) in Höhe von 0,500 Millionen Schilling gegen~ 
über. 

Außerdem ist bei diesem Ansatz für diE~ Gewäh
rung von Sonderfürsorgeleistungen in Notstands
fällen vorgesorgt. 

Ausgleichsfaxfonds 

, Der Ausgleichstaxfonds hat seine Rechts
grundlage im § 10 des Invalideneinstellungsgeset
zes 1969, BGBI. Nr.22/1970, in der Fassung 
BGBI. Nr. 111/1979. 

Die Einnahmen des Fonds bestehen aus den 
nach dem Invalideneinstellungsgesetz 1969 und 
dem Opferfürsörgegesetz zu e'ntrichtendem Aus
gleichstaxen sowie aus den Erträgnissen der Ver
anlagung des Fondsvermögens. Die Mittel des 
Fonds sind für Zwecke der Fürsorge für die nach 
dem Invalideneinstellungsgesetz begü,nstigten 
Personen, zur Ausstattung von geschützten 
Werkstätten mit Maschinen und sonstigem Behel
fen, für die Gewährung von Zuschüssen an 
Betriebe zur Erleichterung der Einstellung und 
Beschäftigung von Invaliden, für Zwecke der Für
sorge für die nach dem Kriegsopferversorgungs
gesetz anspruchsberechtigten PerSOnE!n sowie 
für Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises und die Kinder dieser Personen
gruppen zu verwenden. 

Der Fonds wird vom Bundesministerium für 
soziale Verwaltung unter Mitwirkung eines Beira
tes verwaltet, in dem außer den organisierten 
Kriegsopfern und den sonstigen begünstigten 
Personen auch die gesetzlichen Interess.envertre
tungen der Dienstnehmer und' Dienstgeber vertre
ten sind. 

Kriegsopferfonds 

Der Kriegsopferfonds hat seine Rechtsgrund
lage im Bundesgesetz BGBI. Nr.2171"1960 und 
wird vom Bundesministerium'für soziale Verwal
tung unter Mitwirkung eines Beirates verwaltet. 
Zweck des Fonds ist die Fürsorge für Beschä
digte und Witwen mit einem Anspruch auf eine 
Rente nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz, 
die einer finanziellen Hilfe bedürfen, und zwar 
durch Gewährung zinsenfreier Dar,lehen. 

Nationalfonds zur· besonderen Hilfe für Behin
derte 

Der Nationalfonds zur besonderen Hilfe für 
Behinderte hat seine Rechtsgrundlage im Bun
desgesetz BGBI. Nr. 259/1981 in der Fassung 
BGBI. Nr. 214/1984. 

Aus dem Fonds sollen Leistungen für beson
dere Maßnahmen der medizinischen, beruflichen 

oder sozialen Rehabilitation gewährt werden, 
sofern 'k:eine anderen Förderungsmöglichkeiten 
bestehen und dadurch soziale Härtefälle beseitigt 
werden. Empfänger von Leistungen können Per
sonen sein, die auf Grund eines körperlichen, gei~ 
stigen oder psychischen Schadens voraussicht
lich dauernd außerstande sind, sich voll oder teil
weise aUis eigener Kraft wie ein nichtbehinderter 
Mensch die entsprechende Stellung inBeruf und 
Gesellschaft zu sichern, und Vereine, die sich 
überwiegend die Betreuung behinderter Men
schen zur Aufgabe gestellt haben und die eine 
angestrebte im öffentlichen Interesse gelegene 
Rehabilitationsmaßnahme aus eigenen Mitteln 
nicht zu finanzieren vermögen. Zuwendungen 
erfolgen nach Maßgabe der Fondsmittel. 

Die Mittel hiefür werden insbesondere durch 
Zuwendungen und Schenkungen sowie durch Zin
sen und sonstige Erträgnisse des Fondsvermö
gens aufgebracht. 

Weiters wird Behinderten unter bestimmten 
VoraussE~tzungen die Mehrbelastung abgegolten, 
die sich aus der erhöhten Umsatzsteuer beim' 
Ankauf von Kraftfahrzeugen ergibt. Diese Ausga
ben werden dem Fonds vom Bund ersetzt (siehe 
auch Ansatz 1/15436). 

Die Verwaltung des Fonds obliegt dem Bundes
minister für soziale Verwaltung. Organ des Fonds 
ist ein Kuratorium, dem Vertreter des Bundes, der 
Länder, der im Hauptausschuß des Nationalrates 
vertretenen Parteien, des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialv~rsichen.ingsträger und 
von Vereinigungen, die die Förderung der wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen 
von Behinderten zum Ziele haben, angehören. 

Titel159 Verschiedene Dienststellen 

Personal· Sach· Ein· 
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 101,4 26,2 
1984 . . . . . . . .. 109,8 30,4 
1985 ......... 117,9 34,7 

127,6 
140,2 
152,6 

3,2 
3,0 
3,1 

Gesetzliche Grundlagen 

Arbeitsverfassungsgesetz, BGBI. Nr.22/1974, 
in der geltenden Fassung; . 

Einigungsamtsgeschäftsordnung, BGBI. Nr .. 
354/1974, in der geltenden Fassung; 

Heimarbeitsgesetz 1960, BGBI. Nr. 105/1961, in 
der geftEmden Fassung; . 

Verordnung über die Errichtung von Heimar
beitskommissionen, BGBL Nr.264/1969, in der. 
Fassung der Verordnung BGBI. Nr. 132/1978; 

Heimarbeitskommissions-Rahmengeschäfts
ordnung, BGBI. Nr. 223/1954, in, der Fassung der 
Verordnungen BGBI. Nr. 176/1960 und 7/1978. 
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Arbeitsinspektionsgesetz 1974, BGBI. Nr. 143; 

Strahlenschutzgesetz, BGBI. Nr. 227/1969; 

Strahlenschutzverordnung, 8GBI. Nr.47/1972; 

Bundesbediensteten-Schutzgesetz BSG, 
BGBI. Nr. 164/1977. 

Paragraph 1/1590 Einigungsämter, Schlich
tungssteIlen, Heimarbeitskommissionen 

Organisation 

Anzahl der Ämter: 

14 Einigungsämter, u. zw. eines in Wien, 5 in 
Niederösterreich, 2 in der Steiermark und je eines 
in den übrigen Bundesländern; 

bei den Einigungsämtern Wien, Linz, Salzburg, 
Innsbruck; Feldkirch, Graz, Klagenfurt und Eisen
stadt sind auf Antrag Schlichtungsstellen gemäß 
§ 144 Abs. 1 Arbeitsverfassungsgesetz zu errich
ten; 

5 Heimarbeitskommissionen, u. zw. 4 in Wien 
und eine in Vorarlberg. 

Gebarung 

Hinsichtlich der Einigungsämter sind veran
schlagt: die Aufwandsentschädigungen für die 
Vorsitzenden, deren Stellvertreter und die Kanzlei
bediensteten ; die Entschädigungen der Mitglieder 
und Ersatzmitglieder und, andere Verwaltungsauf
wendungen. 

Die Kanzleigeschäfte der Einigungsämter wer
den von den Kanzleien der am gleichen Ort 
befindlichen Arbeitsgerichte besorgt. 

Hinsichtlich der Schlichtungsstellen sind die 
Aufwandsentschädigungen der Vorsitzenden und 
Beisitzer berücksichtigt. 

Paragraph 1/1592 Arbeitsinspektion 

Aufgaben und Organisation 

Die Arbeitsinspektion hat auf Grund des 
. Arbeitsinspektionsgesetzes 1974, BGBI. Nr.143, 
im Rahmen ihres Wirkungsbereiches den gesetzli
chen Schutz der Arbeitnehmer (Lehrlinge) wahr
zunehmen. Es bestehen 19 Arbeitsinspektorate, 
u. zW.: 7 Inspektorate mit dem Sitz in Wien (der 
Wirkungsbereich von 2 Arbeitsinspektoraten·· 
erstreckt sich zum Teil auch auf Gebiete von Nie
derösterreich, während das Arbeitsinspektorat für 
Bauarbeiten hinsichtlich der Ingenieurbauten das 
gesamte Gebiet von Niederösterreich zu betreuen 
hat) und je ein Inspektorat in Wiener Neustadt, st. 
Pölten, Krems, Linz, Vöcklabruck, Salzburg, Graz, 
Leoben, Klagenfurt, Innsbruck (mit einer Außen
steIle in Lienz), Bregenz und Eisenstadt. Durch 
das Inkrafttreten des Bundesbediensteten
Schutzgesetzes - BSG, BGBI. Nr. 164/1977, mit 
1. Jänner 1978 wurde der Aufgabenbereich der 

Arbeitsinspektion auf die Dienststellen des Bun
des, ausgenorpmen jene, die. der Verkehrs
Arbeitsinspektion unterliegen, ausgedehnt. 

Anlagen 

Von den zur Verfügung stehenden Dienstkraft
wagen sind 2 im Jahre 1985 durch neue zu erset
zen. Der restliche Voranschlag betrifft die 
Anschaffung von Büromaschinen und Amtsaus
stattung sowie von Meßgeräten, insbesondere für 
den Strahlenschutz. . 

Förderungsausgaben 

Nach § 2 Abs. 4 des Arbeitsinspektionsgeset
zes 1974 hat die Arbeitsinspektion auf die Weiter
entwicklung des Arbeitnehmerschutzes beson
ders zu achten und nötigenfalls die hiefür notwen
digen Veranlassungen zu treffen. Zu diesem 
Zweck. ist auch die Durchführung einschlägiger 
Untersuchungen durch hiefür geeignete Personen 
oder Einrichtungen zu veranlassen oder zu för
dern. Der Ansatz für Förderungsausgaben dient 
dieser der Arbeitsinspektion auferlegten Ver
pflichtung. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Auf Grund des StrahlenschutzgesefZes, BGBI. 
Nr. 227/H~69, und der Strahlenschutzverordnung, 
BGBI. Nr.47/1972, ist der Bund verpflichtet, die 
Kosten der ärztlichen Untersuchungen beruflich 
strahlenexponierter Personen zu einem Drittel, für 
einen besonderen Personenkreis jedoch zur 
Gänze, zu tragen. Die Kosten der Untersuchun
gen auf Inkorporation radioaktiver Stoffe (Ganz
körpermessungen und Ausscheidungsanalysen) 
sind besonders hoch. 

Die Zahl der zu untersuchenden Personen 
erhöht sich gegenüber dem Verwaltungsjahr 1984 
durch Erfassung weiterer Strahlenbetriebe. 

Aufwendungen 

Für die Durchführung der Aufgaben der 
Arbeitsinspektion sind 281 Planstellen tür Arbeits
inspektoren vorgesehen. Die Tätigkeit dieser 
Organe erfolgt zum größten Teil im Außendienst; 
in erster Linie werden Betriebsinspektionen 
durchgeführt. Ferner nehmen die Arbeitsinspekto
ren an kommissionellen Verhandlungen im Zuge 
der Errichtung oder Erweiterung von Betriebsan
lagen teil und führen besondere Erhebungen in 
Angelegenheiten des technischen und arbeitshy~ 
gienischen Arbeitnehmerschutzes sowie des Ver
wendungsschutzes durch. Infolgedes großen 
Umfanges der Außendiensttätigkeit entfallen· rund 
51 vH der Aufwendungen auf Inlandreisen. 

') Für 60 Anspruchsberechtigte. 
2) . Für 1 425 Anspruchsberechtigte. 
3) Siehe Erlaß des Bundesministeriums für 'soziale 

Verwaltung vom 7. März 1951, ZI.IV-29.170-15/1951. 
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Kapitel 16 Sozialversicherung 
Gesamtgebarung 

Ausgaben Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 .................... 41217,5 
1984 .... , ............... 43117,4 
1985 .................... 42293,7 

1444,0 
184,0 
85,8 

'Die für die Entwicklung der Gesamtausgaben 
maßgeblichen Umstände können den Erläuterun
gen zu den einzelnen Titeln entnommen werden. 

Gesetzliche Grundlagen 

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG),·BGBI. Nr.189/1955, in der derzeit gelten
den Fassung (40. Novelle), BGBI. Nr. 000/1984; 

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 
(GSVG), BGBI. Nr. 560/1978, in der derzeit gelten
den Fassung (9. Novelle), BGBI. Nr.000/1984; 

Bundesgesetz über die Sozialversicherung frei
beruflich selbständig Erwerbstätiger (FSVG), 
BGBI. Nr. 624/1978, in der derzeit geltenden Fas
sung (4. Novelle), BGBI. Nr. 000/1984, unter 
Berücksichtigung der Verordnung des Bundesmi
nisters für soziale Verwaltung vom 23. Dezember 
1978, BGBI. Nr. 662/1978; 

Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), 
BGBI. Nr. 559/1978, in der derzeit geltenden Fas
sung (8. Novelle), BGBI. Nr. 000/1984; 

Richtzahl und Anpassungsfaktor für 1985 je 
1,033 gemäß 8GBI. Nr. 000/0000 und 000/0000; 

Finanzausgleichsgesetz 1985 (FAG 1985), 
BGBI. Nr. 000/1984; 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über Wohnungsbeihilfen aufgehoben wird, BGBI. 
Nr.595/1983:, 

Auslandsrenten-Übernahmegesetz (ARÜG), 
BGBI. Nr. 290/1961, samt Ergänzung, BGBI. Nr. 
114/1962; 

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsge
setz (B-KUVG), BGBI. Nr. 200/1967, in der derzeit 
geltenden Fassung (14. Novelle), BGBI. Nr. 
000/1984; 

Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz (NSchG), 
BGBI. Nr. 354/1981, in der derzeit geltenden Fas
sung (N()velle zum NSchG), BGBI. Nr.666/1983. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Titel 160 Bundesministerium; Perisions
versicherung (Bundesbeitrag) 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 .................... 32825,6 300,8 
1984 ..................... 35486,5 0,0 
1985 .................... 34674,3 0,0 

Unterschiede der . Gebarung 

Die Pensionsanpassung durch das Pensionsan
passungsgesetz und die natürliche Zunahme der 
Pensionslast (höhere Bemessungsgrundlagen 
und höhere Steigerungsbeträge durch längere 
Versicherungszeiten beim Neuzugang der Pensio
nen sowie ein vermehrter Neuzugang an Direkt
pensionen) bewirken eine starke Steigerung der 
Gesamtaufwendungen der Pensionsversiche
rungsträger. Durch die Maßnahmen der Novellen
pakete der letzten Jahre - vor allem auf dem 
Sektor der Erträge inder Pensionsversicherung 
- wurde der Bundeshaushalt hinsichtlich der 
Bundesbeiträge entlastet. Die Pensionsreform 
(40. Novelle zum ASVG, 9. Novelle zum GSVG, 
4. Novelle zum FSVG und 8. Novelle zum BSVG) 
wird einerseits höhere Erträge durch eine Bei
tragssatzerhöhung, andererseits eine Senkung 
des Leistungsaufwandes durch Maßnahmen, die 
teils die schon in Pension befindlichen Versicher
ten durch eine geringere Pensionsanpassung und 
teils die künftigen Pensionisten durch eine Ände
rung der Pensionsbemessung betreffen, bewir
ken. Für den Bundeshaushalt 1985 ergibt sich 
durch die Pensionsreform vor allem eine .Entla
stung durch die Beitragssatzerhöhung und ver
schiedene Umschichtungen innerhalb der Sozial
versicherung. 

Aufwand 

In der Pensionsversicherung nach dem ASVG 
leistet der Bund gemäß § 80 ASVG für jedes 
Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe des 
Betrages, um den 100,5 vH der Aufwendungen die 
Erträge übersteigen. Hiebei sind bei den Aufwen
dungen die Ausgleichszulagen, bei den Erträgen 
der -Bundesbeitrag und die Ersätze für Aus
gleichszulagen außer Betracht zu lassen. 

In der Pensionsversicherung nach dem GSVG 
hat der Bund gemäß § 34 Abs. 1 GSVG für jedes 
Geschäftsjahr aus dem Aufkommen an Gewerbe
steuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewer
bekapital einen Betrag in der Höhe der für dieses 
Jahr fällig gewordenen Beiträge zur Pensionsver
sicherung gemäß § 27 zu überweisen. Gemäß 
§ 34 Abs. 2 leistet der Bund darüber hinaus einen 
Beitrag in der Höhe des Betrages, um den 
100,5 vH der Aufwendungen die Erträge überstei
gen. 

In der Pensionsversicherung nach dem BSVG 
hat der Bund' gemäß § 31 Abs. 3 BSVG für jedes 
Geschäftsjahr einen Betrag in der Höhe der für 
dieses Jahr fällig gewordenen Beiträge gemäß 
§ 24 Abs.2 zu leisten. Hiefür ist vor allem das Auf-

o kommen an Abgabe von land- und forstwirtschaft
. lichen Betrieben nach dem Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 166/1960 zu verwenden. Gemäß § 31 Abs.4 
leistet der Bund darüber hinaus einen Beitrag .in 
der Höhe des Betrages, um den 100,5 vH der Auf
wendungen die Erträge übersteigen. 
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In der Pensionsversicherung nach dem GSVG 
bzw. dem BSVG sind bei der Berechnung des 
Bundesbeitrages gemäß § 34 Abs. 2 bzw. § 31 
Abs. 4 bei den Aufwendungen die Ausgleichszula
gen, bei den Erträgen der Bundesbeitrag und die 
Ersätze für Ausgleichszulagen außer Betracht zu 
lassen. 

Durch die Bestimmungen der letzten Novellen
pakete wurde in den Jahren 1983 und 1984 in den 
drei Pensionsversicherungen der nach dem Dau
errecht bis 1984 geltende Hundertsatz von 
101,5 vH auf 100,5 vH herabgesetzt. 

Berechnungsgrundlagen : 

Ansatz 1/16007 PVA der Arbeiter; Bundesbei
trag 

Anzahl 

Durchschnittlicher Stand an Pensio-
nen .......... ... ... ........... 850625 

Durchschnittlicher Stand aQ Pflicht-
versicherten ................... 1 234 850 

100,5 vH der Aufwendungen ohne 
Ausgleichszulagen ............. . 

ab: Erträge ohne Ersätze für Aus
gleichszulagen und ohne Bundes-
beitrag ....................... . 

Bundesbeitrag für 1985 ........... . 

Millionen 
Schilling 

66264,3 

52016,1 

14248,2 

Ansatz 1116027 VA der österr. Eisenbahnen; 
Bundesbeitrag 

Durchschnittlicher Stand an Pensio-
nen .......................... . 

Durchschnittlicher Stand an Pflicht-
versicherten .................. . 

100,5 vH der Aufwendungen ohne 
Ausgleichszulagen ............. . 

ab: Erträge ohne Ersätze für Aus
gleichszulagen und ohne Bundes- / 

Anzahl 

·16100 

265.00 
Millionen 
Schilling 

1340,4 

beitrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 079,3 
-----

Bundesbeitrag für 1985 . . . . . . . . . . .. 261,1 

Ansatz 1/16037 PVA der Angestellten; Bundes
beitrag 

Durchschnittlicher Stand an Pensio-
nen .......................... . 

Durchschnittlicher Stand an Pflicht-
versicherten .................. . 

100,5 vH der AUfwendungen ohne 
Ausgleichszulagen ............. . 

ab: Erträge ohne Ersätze für Aus
gleichszulagen und ohne Bundes-
beitrag ....................... . 

Bundesbeitrag für 1985 ........... . 

Anzahl 

394000 

1085000 
Millionen 
Schilling' 

50674,1 

45928,0 

4746,1 

Ansatz 1/16047 VA . des österr. Bergbaues; 
Bundesbeitrag 

Durchschnittlicher Stand an Pensio-
nen ........................... . 

Durchschnittlicher Stand an Pflicht-
versicherten .................. . 

. 100,5 vH der Aufwendungen ohne 
Ausgleichszulagen ............. . 

ab: Erträge ohne Ersätze für Aus
gleichszulagen und ohne Bundes-

Anzahl 

29250 

13650 
Millionen 
Schilling 

3470,3 

beitrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2169,8 
-----

Bundesbeitrag für 1985 . . . . . . . . . . . . 1 300,5 

Ansatz 1/16057 Überweisung gem. § 34 (1) 
GSVG 

Überweisung aus dem Aufkommen 
an Gewerbesteuer in der Höhe der 
für 1985 fällig gewordenen Beiträge 
zur Pensionsversicherung gemäß 
§ 27 GSVG .................... . 

Millionen· 
Schilling 

3318,6 

Ansatz 1/16067 SVA der gewerbl. Wirtschaft; 
Bundesbeitrag 

Durchschnittlicher Stand an Pen
sionen 
nach dem GSVG ............... . 
nach dem FSVG ..•............. 

DurChschnittlicher Stand an Pflicht
versicherten 
nach dem GSVG ............... . 
nach dem FSVG .. , ............ . 

100,5· vH der Aufwendungen ohne 

Anzahl 

138875 
410 

183750 
5950 

Millionen 
Schilling 

Ausgleichszulagen . . . . . . . . . . . . . . 11 880;2 
ab: Erträge [einschließlich der Über

weisung gemäß § 34 (1) GSVGj,. 
ohne Ersätze für Ausgleichszula-
gen und ohne Bundesbeitrag ..... 7 480,8 

Bundesbeitrag für 1985 . . . . . . . . . . . . 4399,4 

Ansatz 1116077 Betrag gem. § 31 (3) BSVG 

Überweisung eines Betrages in der 
Höhe der für 1985 fällig geworde
nen Beiträge gemäß § 24 (2) BSVG 

Millionen 
Schilling 

2582,1 

Ansatz 1/16087 SVA der Bauern; Bundesbei
trag 

Durchschnittlicher Stand an Pensio-
nen .......................... . 

Durchschnittlicher Stand an Pflicht-
versicherten .................. . 

100,5 vH der Aufwendungen ohne 
Ausgleichszulagen ............. . 

ab: Erträge [einschließlich des Betra
ges gemäß § 31 (3) BSVGj ohne 
Ersätze für Ausgleichszulagen und 

Anzahl 

178900 

184100 
Millionen 
Schilling. 

9411,6 

ohne Bundesbeitrag . . . . . . . . . . . .. \ 5 593,3 
-----:-

Bundesbeitrag für 1985 . . . . . . . . . . . . 3818,3 
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Titel 161 
zulagen 

Bundesministerium; Ausgleichs- Titel 162 Bundesministerium; Leistungen 
zur Krankenversicherung 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 ........ " . . . . . . . . .. 6301,9 
'1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6436,2 
1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6521,8 

Unterschiede der Gebarung 

0,0 
0,0 

Im Jahre 1984 wird die derzeitige Handhabung 
der Refundierung der Ausgleichszulage (Ersatz 
auf Grund der Abrechnungen im nachhinein) 
geändert; in Hinkunft werden die Ausgleichszula
geh bevorschußt. Dadurch wird im Jahr 1984 der 
voraussichtliche Erfolg bei den Ausgleichszulagen 
7293,2 Millionen Schilling betragen. 

Aufwand 

Nach den Bestimmungen des Finanzaus
gleichsgesetzes 1985 trägt der Bund die nach 
dem ASVG, GSVG und BSVG ausbezahlten Aus
gleichszulagen. Bei der Ermittlung der Ansätze 
wurde' auf die Änderung der Refundierung der 
Ausgleichszulagen (Bevorschussung) Bedacht 
genommen. 

Gemäß den §§ 293 ASVG, 150 GSVG und 141 
BSVG betragen die Richtsätze ab 1. Jänner 1985 
(zum Vergleich ab 1. Jänner 1984): 

a) für Pensionsberechtigte' aus 
eigener Pensionsver-siche
rung 

1. wenn sie mit dem Ehe
gatten (der Ehegattin) im 
gemeinsamen Haushalt 

Schilling 

leben ......... ; : . . . . .. 6 466 (6 259) 
2. wenn die Voraussetzun

gen nach 1. nicht zutref-
fen ................... 4514 (4370) 

b) für Pensionsberechtigte auf 
Witweri-(Witwe'r-)Pension .. 4514 (4370) 

c) für Pensionsberechtigte auf 
Waisenpension 

1. bis zur Vollendung des 
24. Lebensjahres ....... 1 673 (1 620) 
falls beide Elternteile ver-
storben sind ........... 2515 (2435) 

2. nach Vollendung des 
24. Lebensjahres . . . . . . . 2 973 (2 878) 
falls beide Elternteile ver-
storben sind ........... 4483 (4340) 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich für jedes 
Kind um 481 (466) Schilling. 

1983 .. , ................ . 
1984 ................... . 
1985 .................. , . 

Aufwand 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

704,6 
734,0 
759,0 

0,6 
0,0 
0,0 

Gemäß § 31 Abs. 1 BSVG hat der Bund für 
jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe der 
Summe der in diesem Geschäftsjahr eingezahlten 
Beiträge gemäß den §§ 24 Abs. 1 und 27 zu lei
sten. ' 

Gemäß den§§ 132 a Abs.4 ASVG, 88 Abs.4 
GSVG und 81 Abs. 4 BSVG hat der Bund für 
Jugendlichenuntersuchungen den Trägern der 
Krankenversicherung 50 vH der Untersuchungs
kosten sowie 60 vH der Fahrtkosten zu ersetzen. 
Im Jahre 1985 kommen die Ersätze für das Jahr 
1984 zur Abrechnung. 

Titel 163 Bundesministerium; Leistungen 
n. d. Wohnungsbeihilfengesetz 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 044,1 
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,0 

1051,2 
99,0 

1985 ................... . 

I;)urch das Bundesgesetz vom 29. November 
1983 (BGBI. Nr.595) wurde das Bundesgesetz 
über Wohnungsbeihilfen, BGBI. Nr. 229/1951, ab 
1. Jänner 1984 aufgehoben. Die Beträge für das 
Jahr 1984 ergaben sich aus der Abrechnung für 
das Jahr 1983. . 

Titel 164 Bun(lesministerium; sonstige 
Leistungen zur Sozialversicherung bzw. 
sonstige Rückersätze 

1983 ................... . 
'1984 .................. ;. 
1985 ................... . 

Aufwand 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

220,3 
227,8 
234,2 

8,4 
0,0 
0,0 

Gemäß § 74 a Abs. 2 ASVG leistet der Bundfür 
jeden gemäß § 22 a ASVG in der Zusatzversiche
rung in der Unfallversicherung Versicherten einen 
Jahresbeitrag von 16 Schilling. Dieser im nach~in
ein für das Kalenderjahr 1984 zu überweisende 
Beitrag wird mit 6 Millionen Schilling veranschlagt. 

Gemäß § 18 ARÜG können die Versicherungs
träger unter gewissen Voraussetzungen an öster-
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62 Kapitel 16 - Titel 165 

reichische Staatsbürger Vorschüsse auf Renten
ansprüche aus einer ausländischen Rentenversi
cherung und auf Leistungsansprüche aus einer 
ausländischen Unfallversicherung nach vorheriger 
Zustimmung des Bundesministers für soziale Ver
waltung im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Finanzen gewähren. Der Aufwand an Vor
schüssen und der Aufwand für die Krankenversi
cherung der Vorschußempfänger ist den Versi
cherungsträgern vom Bund zu ersetzen. 

Gemäß §31 Abs.5 BSVG leistet der Bund zu 
der von der Sozialversicherungsanstalt der Bau
ern durchgeführten Unfallversicherung für jedes 
Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe eines 
Drittels .der in diesem Geschäftsjahr eingezahlten 
Beiträge gemäß § 30 Abs. 1, 3 und 6. 

Gemäß § 117 B-KUVG hat der Bund der Versi
cherungsanstalt öffentlich Bediensteter Aufwen
dungen für Leistungen zu ersetzen, die auf Grund 
von Dienstunfällen und Berufskrankheiten an per
sonen zu gewähren sind, die von der Bundesre
gierung auf Ersuchen internationaler Organisatio
nen ins Ausland entsendet werden. 

Titel 165 BM; Leist. n. d. Nachtschicht
Schwerarbeitsgesetz (NSchG) 

1983 ........ '" ........ . 
1984 ................... . 
1985 ............ '" .... . 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

121,1 
112,9 
104,4 

82,9 
85,0 
85,8 

Aufwand 

Gemäß Artikel XI Abs. 2 des Nachtschicht
Schwerarbeitsgesetzes (NSchG) ersetzt der Bund 
den Trägern der Pensionsversicherung mich dem 
ASVG den Aufwand für das Sonderruhegeld (Arti
kel X NSchG). Weiters ersetzt der Bund die Bei
träge für die Krankenversicherung der Empfänger 
von Sonderruhegeld und die Leistungen der 
Gesundheitsvorsorge (Artikel IX NSchG) bis zum 
Höchstausmaß von 10,vH des Aufwandes für das 
Sonderruhegeld. 

Für das Jahr 1985 wurden das durchschnittliche 
Sonderruhegeld mit 13190 S monatlich und die 
Zahl der Empfänger mit 495 angenommen. 

Gemäß Artikel XI Abs. 4 NSchG erhalten die 
Träger der Krankenversicherung eine Vergütung 
von 1 vH der abgeführten Beiträge - siehe 
Ansatz 2/16504. 

Einnahmen 

Gemäß Artikel XI Abs. 3 NSchG haben die 
Dienstgeber für jeden Nachtschicht-Schwerarbeit 
leistenden Dienstnehmer (Artikel VII Abs. 2 
NSchG) einen Nachtschicht-Schwerarbeiter-Bei
trag im Ausmaß von 2,5 vH der tür die Pensions
versicherung geltenden allgemeinen Beitrags
grundlage zu leisten. Dieser Beitrag ist auch von 
den Sonderzahlungen zu entrichten. 

Für das Jahr 1985 wurden 12050 Dienstnehmer 
mit einer durchschnittlichen allgemeinen Beitrags
grundlage von 20450 S monatlich angenommen. 
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Kapitel17 Gesundheit und 
Umweltschutz 

Gesetzliche Grundlagen 
, 

Reichssanitätsgesetz vom 30. April 1870, RGBI. 
Nr.68; 

Epidemiegesetz 1950, BGBI. Nr. 186, in der Fas
sung BGBI. Nr.185/1961, 116/1967 und 
702/1974; 

Bundesgesetz zur Bekämpfung der Tuberkulose, 
BGBI. Nr.127/1968, in der Fassung BGBI. 
Nr. 372/1973 und 142/1974; 

Geschlechtskrankheitengesetz, StGBI. Nr. 152/ 
1945, in der Fassung BGBI. Nr. 54/1946; 

Verordnung zum Geschlechtskrankheitengesetz, 
BGBI. Nr.314/1974; 

Bazillenausscheidergesetz, StGBI. Nr. 153/1945, 
in der Fassung BGBI. Nr. 131/1964; 

Verordnung zum Bazillenausscheidergesetz, 
BGBI. Nr. 128/1946, in der Fassung der Verord
nungen BGBI. Nr.203/1954, 364/1967 und 
358/1969; 

Impfschadengesetz, BGBI. Nr.371/1973, in der 
Fassung BGBI. Nr. 71/1980 und 54/1981; 

Bundesgesetz über Schutzimpfungen gegen 
Tuberkulose; BGBI. Nr. 66/1969, in der Fassung 
BGB!. Nr. 347/1970; 

Bundesgesetz über öffentliche Schutzimpfungen 
gegen übertragbare Kinderlähmung, BGBI. 
Nr.244/1960, in der Fassung BGBI. 
Nr.346/1970; 

Bäderhygienegesetz, BGBI. Nr.254/1976; 
Bäderhygiene-Verordnung, BGBI. Nr. 495/1978; 
Apothekengesetz, RGBI. Nr. 5/1907, in der Fas-

sung des Verwaltungsentlastungsgesetzes, 
BGBI. Nr.277/1925, und der Bundesgesetze 
BGBI. Nr.2/1957, 86/1960, 56/1965, 348/1970 
und 370/1973; 

Rezeptpflichtgesetz, BGBI. Nr.413/1972; 
Suchtgiftgesetz 1951, BGBI. Nr.234, in der Fas

sung BGBI. Nr.271/1971, 422/1974, 532/1978 
und 319/1980; 

Suchtgiftverordnung 1979, BGBI. Nr. 390/1979, in 
der Fassung BGBI. Nr. 469/1980 und 248/1983; 

Verordnung über die Suchtgiftberatung, BGBI. 
Nr. 435/1981, in der Fassung BGBI. 
Nr. 374/1982 und 611/1982; 

Arzneimittelgesetz, BGBI. Nr. 185/1983; 
Hebammengesetz 1963, BGBI. Nr.3/1964; 
Hebammen-Ausbildungsordnung, BGBI. Nr. 443/ 

1971 ; 
Arzneiwareneinfuhrgesetz, BGBI. Nr. 121/1972; 
Arzneibuchgesetz, BGBI. Nr. 195/1980; 
Behördenüberleitungsgesetz, StGBI. Nr.94/1945; 
Strahlenschutzgesetz, BGBI. Nr.227/1969; 
Strahlenschutzverordnung, BGBI. Nr. 47/1972; 
Bundesgesetz über die Förderung von Maßnah-

men zum Schutz der UmWelt (Umweltfondsge
setz), BGBI. Nr. 567/1983; 

Lebensmittelgesetz 1975 (LMG 1975), BGBI. 
Nr. 86, in der Fassung der Kundmachung BGBI. 
Nr. 31/1979; 

Tierseuchengesetz, RGBI. Nr. 177/1909, in der 
Fassung BGBI. Nr.348/1934, 441/1935, 
122/1949, 128/1954, 141/1974, 220/1978 und 
563/1981 ; 

Bundesgesetz über die veterinärmedizinischen 
Bundesanstalten, BGBI. Nr. 563/1981; 

Bangseuchengesetz, BGBI. Nr.147/1957, in der 
FassungBGBI: Nr.115/1960 und 214/1981; 

Bangseuchenverordnung, BGB!. Nr.280/1957, in 
der Fassung BGB!. Nr. 22/1961, 569/1975 und 
447/1982; 

Rinderleukosegesetz, BGBI. Nr.272/1982; 
Deckseuchengesetz, BGBI. Nr. 22/1949; 
Veterinärbehördliche Ein- und Durchfuhrverord-

nung, BGBI. Nr. 600/1981 ; 
Fleischuntersuchungsgesetz, BGBI. Nr. 522/1982; 
Studienförderungsgesetz 1983 - StudFG -

BGBI. Nr.436/1983; 
Schülerbeihilfengesetz 1983, BGBI. Nr.455/1983, 

in der Fassung BGBI. Nr. 152/1984; 
Catgutverordnung, BGBI. Nr. 35/1957; 
Bundesgesetz über die Errichtung eines Fonds 

- "Österreichisches Bundesinstitut für Gesund
heitswesen", BGBI. Nr.63/1973; 

Übereinkommen zur gegenseitigen Anerkennung 
von Inspektionen betreffend Herstellung phar
mazeutischer Produkte, BGB!. Nr. 132/1972; 

Krankenanstaltengesetz, BGBI. Nr. 1/1957, 
27/1958, 281/1974, 659/1977, 106/1979 'und 
273/1982; 

Vereinbarung g~mäß Art. 15 a B-VG Über die 
Krankenanstaltenfinanzierung und die Dotie
rung des Wasserwirtschaftsfonds, BGBI. 
Nr.000/1984; 

Bundesgesetz über die Errichtung eines Kranken-
anstalten-Zusammenarbeitsfonds, BGBI. 
Nr.000/1984; 

Finanzausgleichsgesetz 1985 (FAG 1985), BGBI. 
Nr.000/1984; 

Krankenanstaltengesetz-Novelle 1978, BGBI. 
Nr.456/1978, in der Fassung BGBI. 
Nr.000/1984; 

Bundesgesetz über die finanzielle Beteiligung der 
Träger der sozialen Krankenversicherung 
am- Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds, 
BGBI. Nr. 000/1984; 

Sonderabfallbeseitigungsgesetz, BGBI. Nr.186/ 
1983. 

Titel 170 Bundesministerium für Gesund
heit und Umweltschutz 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 .. .... ... 74,8 
1984 .... : .. :. 79,5 
1985 ......... 87,1 

Millionen Schilling 

93,6 
111,1 
120,0 

168,4 
190,6 
207,1 

Unterschiede der Gebarung 

4,5 
4,2 
5,9 

Die Erhöhung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist im gesamten Kapitel 17 auf die ganz
jährige Vorsorge für die Bezugserhöhung ab 
1. Jänner 1984 und hier auch auf eine Vermehrung
der Planstellen zurückzuführen. 

Der gestiegene Sachaufwanel ist durch die Bei
tragsleistungen an nationale und internationale 
Organisationen und die Kosten der Administration 
des Arzneimittelgesetzes bedingt. 
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Die Ausgaben und Einnahmen, die sich nach 
der im Jahre 1976 erfolgten Verpachtung der Bun
desapotheken Wien I und Wien,V1 ergeben, sind 
hier niitveranschlagt. 

Bei den Einnahmen ist der Kostenersatz für die 
Verwaltung des Umweltfonds berücksichtigt. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Die "Gesetzlichen Verpflichtungen" erwachsen 
im wesentlichen aus der Mitgliedschaft Öster
reichs bei der Weltgesundheitsorganisation und 
anderen internationalen Organisationen; weiters 
sind Sonderbeiträge ua. von 5,6 Millionen Schilling 
zum Fonds des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen sowie ein Beitrag von 1,5 Millionen Schil-. 
ling zum UN-Fonds zur Bekämpfung des Drogen
mißbrauches vorgesehen. 

Die im Rahmen der Kultur- und Gesundheitsab
kommen mit Ägypten, Bulgarien, der DDR, Polen, 
der. UdSSR und Ungarn sowie durch Veterinärab
kommen aus dem Austausch von Experten und 
Stipendisten erwachsenden Kosten einschließlich 
der aus den in Vorbereitung befindlichen Gesund
heitsabkommen mit der CSSR sind mit rund einer 
Million Schilling veranschlagt. 

Aufwendungen 

Dieser Ansatz berücksichtigt ua. die Aufwen
dungen für den Obersten Sanitätsrat und sonstige 
Fachbeiräte (zB. Arzneimittelbeirat, Be.irat zur 
Bekämpfung des Mißbrauches von Alkohol und 
anderen Suchtmitteln, Beirat für Psychische 
Hygiene, Beirat für Umwelthygiene) und die 
Kosten diverser Fachveranstaltungen (zB Amts~ 
ärztefortbildungskurse, Enquete "Mammakarzi
nom der Frau", WHO-Tagungen "Gesundheitsver
halten bei. Schulkindern" und "Tagung zur Aus
wertung der Studie über Unfallursachen", UNEP
Staatenkonferenz "Globale Einflüsse von Kohlen
dioxyd auf das Klima"). 

Titel 172 Bundesministerium; Gesund
heitsvorsorge 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 .................. " 2128,4 465,3 
1984 .................... 2516,0 541,9 
1985 .................. " 2560,0 588,0 

Unterschiede der Gebarung 

Die Mehrausgaben und Mehreinnahmen sind 
insbesondere auf den neuen Abschluß einer Ver
einbarung gem. Art. 15 a B-VG betr. die Kranken
anstaltenfinanzierung zurückzuführen. Die Einnah
men berücksichtigen auch Gebühren aufgrund 
des Arzneimittelgesetzes. 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Gesetzliche epide-
miologische Maß-
nahmen ......... 5,0 9,2 9,2 

Vorsorgemedizin 
54,8 usw ....... : ..... 35,5 57,1 

Förderungsmaßnah-
men ............ 75,2 72,1 80,9 

Krankenanstalten-
Zusammenarbeits-
fonds ........... 1994,2 2352,5 2390,6 

Bekämpfung des 
Suchtgiftmißbrau-
ches ............ 17,8 24,8 22,8 

Zivilschutz ......... 0,5') 0,0') - 0,0') 
Sonstige Ausgaben . 0,2 0,3 1,7 

Summe ... 2128\4 2516,0 2560,0 

Paragraph 1/1720 . Vorsorgemedizin; Epidemio
fog ische Maßnahmen 

Anlagen 

Das Filmarchiv ist durch jene Filme, die das 
Gesundheitsbewußtsein der Bevölkerung heben, 
zu ergänzen. Insbesondere ist an Filme über 
Bergwandern gedacht. 

Förderungsausgaben (Gesetzl. Verpflichtungen) 
, 
Nach- erfolgter Förderung der ,,111. Winterspiele 

für Körperbehinderte in Innsbruck" gemäß BGB\. 
Nr. 161/1983 vom 3. März 1983 ist dzt. keine wei
tere Förderung ähnlicher Art in Aussicht genom
men. 

Förderungsausgaben 

Gesellschaften und Vereinigungen, die wesent
liche Arbeiten auf dem Gebiete der Volksg,esund
heit leisten, werden weiter unterstützt. 

Im Rahmen eines neuen vorsorgemedizinischen 
Programmes werden Maßnahmen zur weiteren 
Senkung der Säuglingssterblichkeit und zur 
Durchführung von Hör- und Sehtests bei Klein
und Schulkindern erfolgen. 

In Zusammenarbeit mit medizinischen Gesell
schaften, Vereinigungen, Organisationen und son
stigen Einrichtungen, die auf dem Gebiete der 
Volksgesundheit tätig sind, werden Maßnahmen 
betreffend Altenbetreuung und psychische 
Hygiene durchgeführt. 

Die Informationsarbeit über Erste Hilfe, das Ret
tungswesen, medizinische Angelegenheiten des 
Sportes und über Gefahren des Medikamenten
mißbrauches sowie Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Alkoholmißbrauches werden weiterhin geför
dert. 

Außerdem werden Organisationen, die sich mit 
der Errichtung von Funknotdi~nsten befassen, 
entsprechend eines mit Experten erarbeiteten 
Konzeptes für die beschleunigte Fertigstellung 
der Funknetze in den einzelnen Bundesländern 

4' 
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weiter unterstützt, um die Errichtung eines bun
desweiten Funknetzes zur besseren ärztlichen 
Versorgung der Bevölkerung rasch zum Abschluß 
zu bringen. 

Die Ende 1976 erstmals vorgenommene Förde
rung zur Schaffung zusätzlicher Plätze für die Spi
talsausbildung zum praktischen Arzt wird fortge
setzt. 

Die Forschungsarbeiten bestimmter Ludwig
Boltzmann-Institute werden im Hinblick auf deren 
grundlegende Bedeutung für Maßnahmen des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Umwelt
schutz gefördert. 

Für die Beitragsleistung an das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz ist vorgesorgt. -

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Zur Durchführung der Schutzimpfung gegen 
Tuberkulose wird Iyophilisierter Tuberkuloseimpf
stoff angekauft. Für die Vornahme von Tuberkulin
proben werden sowohl Stempeltests als auch her
kömmliche Tuberkulinpräparate verwendet. 

Zur Erreichung bzw. Aufrechterhaltung eines 
ausreichenden Impfschutzes der österreichischen 
Bevölkerung gegen Kinderlähmung wird auch 
1985 das bisherige Impfschema beibehalten: 

1. Komplette Grundimmunisierung des neuen 
Geburtsjahrganges, 

2. Immunisierung der Kinder bei Eintritt in die 
Schule, 

3. Auffrischungsimpfung in der achten Schul
stufe. 

Es ist sowohl für den Ankauf des zur Durchfüh
rung der Impfaktion notwendigen Impfstoffes als 
auch für die Anlegung eines Impfstoffvorrates zur 
Überbrückung von Notsituationen vorgesorgt. 

Bei Erkrankungen im zeitlichen Zusammenhang 
mit der Pocken- oder Polio-Oralimpfung sind 
Untersuchungen durchzufütlren, um zu klären, ob 
tatsächlich ein Impfzwischenfall vorliegt. Die ein
wandfreie Klärung ist nicht nur vom epidemiologi
schen Standpunkt, sondern auch wegen allfälliger 
Schadenersatzansprüche unbedingt notwendig. 

Aufwendungen 

Im Vordergrund steht die Durchführung vorsor
gemedizinischer Maßnahmen. 

Im Rahmen der Prophylaxe ist wieder für die 
Beistellung von Impfstoff gegen Diphtherie, Te
tanus und Pertussis' insbesondere für Kinder zu 
den Impfaktionen der Länder Vorsorge getroffen. 
Da Rötelnerkrankungen in den ersten Monaten 
der Schwangerschaft eine Schädigung der Lei
besfrucht verursachen können, wird die erstmals 
im Jahre 1975 propagierte Röteln-Schlltzimpfung 
der Mädchen im Vorpubertätsalter weitergeführt. 

5 Arbeits(Amts)behell zum BFG 

In die Aktion werden auch Frauen im Wochenbett 
miteinbezogen, um durch deren Impfung bei spä
teren Schwangerschaften einer Schädigung der 
Leibesfrucht vorzubeugen. Für den Ankauf von 
Impfstoff für die Masern- und Mumpsimpfung der 
Kinder bis zum zweiten Lebensjahr ist vorgesorgt. 
Diese Impfung ist zur Verhinderung der folgen
schweren, oft bleibende Schäden verursachende 
Masernenzephalitis und der häufig auftretenden 
Mumpsmeningitis zu empfehlen. Für den Ankauf 
von Tollwutvakzine ist unter Berücksichtigung der 
derzeitigen Wutsituation vorgesorgt. Die Aktion 
zur' Bekämpfung der Zahnkaries, die nachweisbar 
gute Erfolge hat, wird fortgesetzt. 

Für die statistische Auswertung der Ergebnisse 
der Gesundenuntersuchungen nach gesundheits
politischen Gesichtspunkten ist Vorsorge getrof
fen. Propagandamaßnahmen auf dem Gebiete des 
Gesundheitswesens und insbesondere des Impf
wesens sind berücksichtigt. 

Die Kosten für die Herausgabe eines ~mpfpas
ses für Erwachsene zur Dokumentation aller 
erhaltener Impfungen sind vorgesehen. 

Das Bäderbuch, das Aufschluß'über die Heilbä
der und Kurorte Österreichs gibt, bedarf einer 
Neuauflage. Die Kosten sind berücksichtigt. 

Ausgehend davon, daß Studien die Grundlage 
für entsprechende Maßnahmen sind, werden 
sowohl das Österreichische Bundesinstitut für 
Gesundheitswesen als auch andere Stellen mit 
der Ausarbeitung von Studien üper diverse 
Gesundheitsprobleme befaßt. Bei einem Teil die
ser Arbeiten handelt es sich um Fortsetzungspro
jekte aus den Vorjahren. 

Für die Durchführung von Studien über Säug
lingsbetreuung, Arzneimittelangelegenheiten, 
Sportmedizin, Krebsprophylaxe und Krebsnach
sorge, gesunde Lebensführung, Zahrigesundheit, 
Alkoholmißbrauch, gesunde Ernährung und Infek
tionskrankheiten sowie deren Veröffentlichung ist 
vorgesorgt. Das Arzneimittel-Informationssystem 
"Rote Hand" warnt vor nachteiligen Wirkungen 
von Medikamenten. 

Ansatz 1/17217 Überweisung an den Kranken
anstalten-Zusammenarbeltsfonds 

Hier sind die dem Fonds für die Anweisung von 
Betriebs- und sonstigen Zuschüssen einschließ
lich von Investitionszuschüssen zuzuweisenden 
Mittel vorgesehen. 

Durch den Krankenanstalten-Zusammenar-
beitsfonds sollen den Rechtsträgern von Kranken
anstalten nicht nur bedeutend mehr Mittel, als 
dies aufgrund des Krankenanstaltengesetzessei
nerzeit möglich war, zur Verfügung gestellt wer
den, sondern es soll auch ein möglichst reibungs
loser Übergang vom bisher praktizierten 
Abgangsdeckungssystem zu einem leistungsori-
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entierten Aufwandszuschußsystem gefunden wer
den. Hiedurch wird die Kostenwirtschaftlichkeit 
der Leistungserstellung in den österreichischen 
Krankenanstalten auch weiterhin gesteigert und 
eine optimale Versorgung der österreichischen 
Bevölkerung mit Krankenhausleistungen sicher
gestellt. 

Paragraph 1/1722 Bekämpfung des Suchtgift
mißbrauches 

Für die Förderung von Einrichtungen und Verei
nigungen, die die Beratung und Betreuung von 
Personen im Hinblick auf Suchtgiftmißbrauch 
wahrnehmen, ist unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmungen des § 22 der Suchtgiftgesetzno
velle 1980; BGB!. Nr. 319, vorgesorgt. Auch wur
den Mittel für die Durchführung von Studien, für 
die Veröffentlichung deren Ergebnisse und von 
Aufklärungsaktionen gegen Suchtgiftmißbrauch 
bereitgestellt. 

Paragraph 1/1723 Zivilschutz 

Der Aufwand für den Zivilschutz wird pauschal 
beim Paragraph 1/1111 veranschlagt. Hinsichtlich 
der vom Ressort "Gesundheit und Umwelt
schutz" zu treffenden Zivilschutzmaßnahmen sind 
Verrechnungsansätze vorgesehen. 

Titel 173 Bundesministerium; Umwelt
schutz, Lebensmittel-, Veterinärwesen 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983.................... 157,9 1,7 
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691,1 3,6 
1985.. .. .. .. .. .. . .. .. ... 1 189,8 503,6 

Unterschiede der Gebarung 

Die höheren Ausgaben sind im wesentlichen 
auf den Umweltfonds zurückzuführen. 

Weitere Mehrausgaben sind durch die steigen
den ßetriebsaufwendungen des Strahlenfrühwarn
systems und die erforderlichen Umweltverträglich

. keitsprüfungen bedingt. 

Die Ausgabenentwicklung der einzelnen Berei
che ist in der nachstehenden Übersicht darge
stellt. 

1983 19'84 1985 
Millionen Schilling 

Strahlenschutz ........ 65,3 78,2 81,3 
Umweltfonds .......... 500,0 1000,0 
Umwelthygiene ........ 44,9 47,8 51,8 
Veterinärwesen ........ 35,1 49,6 41,2 
Lebensmittelkontrolle ... 12,6 15,5 15,5 

Summe ... 157,9 691,1 1 189,8 

Paragraph 1/1732 Strahlenschutz 

Anlagen 

Gemäß § 37 des Strahlenschutzgesetzes sind 
bei den Bezirksverwaltungsbehörden Beobach
tungssteIlen einzurichten, die zur raschen Erfas
sung eines allfälligen großräumigen Anstieges des 
Strahlenpegels dienen. Zur raschen Übermittlung 
der Meßwerte der einzelnen Beobachtungsstatio
nen ist eine fernmeldetechnische . Einrichtung not
wendig, die sich in die Schaffung der technischen 
Voraussetzungen in den sogenannten Landes-

. warnzentralen und in eine Gesamtdatensammlung 
in der sogenannten Bundeswarnzentrale gliedert. 

Der Basisendausbau des im Jahr 1975 begon
nenen etappenweisen Ausbaues des Strahlen
frühwarnsystems wurde im Jahr 1984 erreicht. 

Allerdings bedarf dieses System noch weiterer 
Modifikationen und Ergänzungen, die stufenweise 
durchgeführt werden. 

Überdies wurde für die Erweiterung und Ergän
zung des österreichischen Überwachungsnetzes 
für Umweltradioaktivität, insbesondere zur strah: 
lenschutzmäßigen Überwachung der Umgebung 
von Forschungsreaktoren und sonstigen, dem 
Strahlenschutzgesetz unterliegenden Anlagen 
und Einrichtungen, sowie für die Kontroll- und 
Meßstelie Vorsorge getroffen. 

Förderungsausgaben 

Auf Grund § 37 des Strahlenschutzgesetzes 
obliegt dem Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz die großräumige Überwachung 
der Umwelt auf Radioaktivitätsverunreinigungen. 
Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist es erforderlich, 
die Einsatzorganisationen, wie Österreichisches 
Rotes Kreuz, Österreichischer Bundesfeuerwehr
verband, Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs 
und Österreichischer Zivilschutzverband, zur akti
ven Mitarbeit heranzuziehen. 

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hier sind im wesentlichen die Aufwendungen 
für Vertragsgebüh~en für die Anmietung von EDV
Anlagen und für ärztliche Untersuchungen gemäß 
§ 35 Strahlenschutzgesetz veranschlagt. 

Aufwendungen 

Neben den Mitteln für die Wartung und Instand
haltung der Meßgeräte der Beobachtungsstatio
nen im Rahmen des Strahlenwarnsystems sowie 
der Instandhaltung der Meßstelieneinrichtung des 
österreichischen Überwachungsnetzes ist für die 
Aufwendungen der Kontroll- und Meßstelie in 
Wien IX Vorsorge getroffe}. Im Rahmen des einen 
Bestandteil des Strahlenfrühwarnsystem bilden
den Fernwirksystems wurde für die nqtwendigen 
Leitungswege, die Wartung und Instandhaltung 
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der bereits einbezogenen AußensteIlen vorge
sorgt. Ebenfalls veranschlagt sind die für den 
Betrieb des StrahlenfrühwarnsysteiTls erforderli
chen Mittel. 

Auch die Kosten der erforderlichen Sachver
ständigen in strahlenschutz rechtlichen Bewilli
gungsverfahren sind berücksichtigt. 

Außerdem wurde für die Kostentragung für die 
Konditionierung und Zwischenlagerung von nied
rig-radioaktiven Abfällen Vorsorge getroffen. 

Paragraph 1/1733 Umweltfonds 

Zum Schutz der Umwelt gegen Luftverunreini
gung und Lärm (ausgenommen Straßenlärm) wer
den Fondsmittel für Herstellungs-, Instandhal
tungs- und Betriebsmaßnahmen zur Verminde
rung dieserUmweltbelastungen sowie zur Samm
lung, Verwertung oder Beseitigung umweltbela
stender Sonderabfälle gewährt werden können. 

Paragraph 1/1736 Umwelthygiene 

Die seit dem Bestehen des Bundesministe
riums für Gesundheit und Umweltschutz im Sinne 
der im Gesundheits~ und Umweltschutzplan auf
gezeigten Maßnahmen eingeleiteten Vorhaben 
werden auch im Jahre 1985 fortgeführt. 

Anlagen 

Das im Jahre 1971 in Zusammenarbeit mit den 
Ländern begonnene Programm zur weitgestreu
ten Datenermittlung und Ausarbeitung der Meßer
gebnisse wird weiter fortgesetzt. Zur Ermögli
chung der Vornahme von Untersuchungen an Ort 
und Stelle wurden die Bundesländer bereits mit je 
einem Fahrzeug als mobile Meßplattform ausge
stattet. Infolge Unwirtschaftlichkeit wird im Jahr 
1985 ein Fahrzeug ausgetauscht. 

Fördenungsausgaben 

Für die im Sinne des Koordinierungsauftrages 
im eigenen Bereich undurchführbaren Vorhabf:ln 
auf dem Gebiete des Umweltschutzes werden 
einschlägige Gesellschaften, Vereinigungen und 
sonstige Einrichtungen gefördert. Auch Zweckfor
schungsvorhaben privater Institutionen, deren / 
Endziel wohl bei der Institution selbst gelegen ist, 
deren Ergebnisse oder Teilphasen aber für das 
Ressort Entscheidungsgrundlagen bringen, sind 
finanziell zu fördern .. 

Außerdem sind die Förderungsmaßnahmen zur 
Wahrung der Bundesinteressen im Naturschutz 
weiter fortzusetzen. 

Aufwendungen 

Neben den Instandhaltungskosten der Meß
und Kontrollgeräte enthält dieser finanzgesetzli-

che Ansatz die Mittel für die freiwillig durchzufüh
renden Umwelltverträglichkeitsprüfungen, für die 
Umwelterziehung, für die Fortführung von For
schungsaufträgen sowie für eine entsprechende 
ÖffentlichkeitsElrbeit. 

Paragraph 1/1·737 Veterlnärwesen 

Anlagen 

Hier wurden die Aufwendungen für den Ankauf 
von Filmkopien des im Jahr 1984 produzierten 
Fleischhygiene-Aufklärungsfilmes zur Unterstüt
zung seuchenhygienischer Maßnahmen veran
schlagt. 

Bekämpfung der Rinder-Tbc 

Die Tilgung der Rindertuberkulose ist an sich 
abgeschlossen. Um den bisherigen Erfolg nicht zu 
gefährden; muß der Bund für die Bereinigung all
fälliger Re-Infektionen aufkommen. 

Epizootie 

Die bisherigen Erfahrungen mit der Maul- und 
Klauenseuche rechtfertigen im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Aktionsfähigkeit des Ministe
riums die Veranschlagung von Mitteln für 
Bekämpfungsaktionen. 

Gemäß Erkenntnis des Verfassungsgerichtsho
fes vom 12. März 1979sil")d die Kosten der perio
dischen Untersuchungen auf Rindertuberkulose 
vom Bund zutragen. 

Darüber hinaus sind die Aufwendungen im 
Zusammenhang mit dem Rinderleukosegesetz für 
Tierärzte und den Ankauf von Ohrmarken berück
sichtigt. 

Aufwendungen 

Zur Erfüllung der gesetzlich verankerten Lei
stungen sind die Amtstierärzte entsprechend aus
und weiterzubilden. 

Ansatz 1/17388 Lebensmittelkontrolle 

Dieser Ansatz beinhaltet die Ersätze für durch
geführte beanstandete und nicht beanstandete 
Probenuntersuchungen an die Landeslebensmit
teluntersuchungsanstalten und die Lebensmittel
untersuchungsanstalt der Stadt Wien und die Auf
wendungen im Zusammenhang mit der Heraus
gabe des Österreichischen Lebensmittelbuches. 

Gemäß der mit 1. Juni 1978 in Kraft getretenen 
Importmeldeverordnung haben ausländische Fir
men für die in dieser Verordnung aufgezählten 16 
Warengruppen entsprechende Importmeldungen 
zu erstatten, die unmittelbar nach ihrem Einlangen 
datenmäßig zu erfassen sind. 
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Titel 174 Bundesministerium; Rechtsan- Ansatz 1/17437 Aufwand nach dem Tuberkulo-
gelegenheiten segesetz 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 ................... . 92,4 0,9 
1984 ..... , ............. . 105,6 0,8 
1985 ...... , ............. . 106,3 0,9 

Unterschiede der Gebarung 

Der geringe Aufwand nach dem Tuberkulosege
setz und die günstige Situation bei den Tierseu~ 
ehen begründen in erster Linie den Unterschied 
des Erfolges 1983 gegenüber den Voranschlägen. 

Die Ausgabenentwicklung der einzelnen Berei
che ist in der nachstehenden Übersicht darge
stellt. 

Aufwendungen .......... . 
Aufwand nach dem 

Bäderhygienegesetz .... 
Zweckzuschüsse nach dem 

KAG ................. . 
Aufwand nach dem 

Tuberkulosegesetz ..... . 
Entschädigungen nach 

Sanitäts- und 
Veterinärgesetzen ..... . 

Studienförderungl 
Medizinisch-technische 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

0,3 0,3 

0,3 0,4 0,4 

1,9 0,0 

56,6 61,0 62,0 

16,0 . 24,0 22,8 

Schulen. . . . . . . . . . . . . . . 13,8 15,5 15,5 
Schülerbeihilfen .. . . . . . . . . 3,8 4,4 5,3 

Summe ... --9-2,-4--1-0-5,-6-'-1-06-,-3 

Ansatz 1117408 Aufwendungen 

Bei diesem Ansatz sind die Mittel für Planungs
studien und Forschungsvorhaben zur Schaffung 
rechtlicher und organisatorischer Grundlagen auf 
dem Gebiete des Sanitäts-, Veterinär- und 
Lebensmittelwesens vorgesehen (Tierkörperver
wertung, Transport, Lagerung, Anwendung und 
Beseitigung von Giften und gefährlichen Stoffen, 
Grundlagen für Durchführungsverordnungen zum 
Lebensmittelgesetz 1975) .. 

Ansatz 1/17417 Aufwand nach dem Bäderhy
gienegesetz 

Nach den Bestimmungen des 8äderhygienege-, 
setzes 1976 sind Hallenbäder und künstliche Frei
beckenbäder einmal jährlich an Ort und Stelle. zu 
überprüfen. Über die Beschaffenheit des Becken
wassers sind wasserhygienische Gutachten ein
zuholen, über die Beschaffenheit des Wasch- und 
Brausewassers nur dann, wenn es nicht einer 
öffentlichen Trinkwasserversorgung entnommen 
wird. 

Der Voranschlag 1985 wurde erfolgsorientiert 
erstellt. 

Das TBC-Gesetz ermöglicht eine zielgerichtete 
Bekämpfung der Krankheit. Durch intensivere 
Behandlungsmethoden und dadurch bedingten 
kürzeren Krankheitsverlauf können Kostensteige
rungen zum Großteil noch aufgefangen werden. 

Ansatz 1/17447 Entschädigungen nach Sani
täts- und Veterinärgesetzen 

Bei diesem Ansatz sind die nach dem Epide
mie-, Impfschaden-, Geschlechtskrankheiten- und 
Lebensmittelgesetz sowie die nach den tierseu
chenrechtlichen Bestimmungen ~u leistenden 
staatlichen Entschädigungen veranschlagt. 

Die derzeit günstige Seuchenlage wurde im 
diesjährigen Voranschlag berücksichtigt. 

Ansatz 1/17457 Studienförderung/Medizinlsch-
technische Schulen 

Hier ist für Studien beihilfen nach dem Studien-
förderungsgesetz für Schüler der gehobenen 
medizinisch-technischen Schulen Vorsorge 
getroffen. 

Ansatz 1117467 Schülerbeihilfen 

Die bei diesem Ansatz veranschlagten Mittel 
sind für Schul- und Heimbeihilfen für Schüler von 
medizinisch-technischen Fachschulen und von 
Bundeshebammenlehranstalten vorgesehen. Eine 
konstante Ausgabenentwicklung kann infolge 
schwankender Schülerzahlen, der Entwicklung bei 
Einkommen und Vermögen der Unterha'ttspflichti
gen und den nicht vorhersehbaren Schulerfolgen 
kaum erzielt werden. Die Auswirkungen der mit 
1. September 1984 in Kraft getretenen Novelle 
zum Schülerbeihilfengesetz 1983, 8GBI. 
Nr. 152/1984, wurden berücksichtigt. 

Titel 179 Dienststellen 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 . . . . . . . .. 202,2 
1984 ......... 214,2 
1985 .. : ...... 234,6 

Millionen Schilling' 

164,1 
202,5 
213,5 

366,3 
416,7 
448,1 

Unterschiede der Gebarung 

171,6 
197,0 
193,5 

Der steigende Personalaufwand ist hier auch 
auf Planstellenvermehrungen zurückzuführen. 

Paragraph 1/1790 Lebensmitteluntersuchungs
anstalten, 2) 

Dieser Paragraph umfaßt den Personal- und 
Sachaufwand der Bundesanstalt für Lebensmittel-
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untersuchung und ~forschung in Wien sowie der 
Bundesanstalten für Lebensmitteluntersuchung in 
Linz, Graz, Innsbruck und Salzburg. 

Neben der durch die fortschreitende Technisie
rung und Modernisierung der Untersuchungsme
thoden erforderlichen apparativen Ausrüstung der 
Anstalten ergibt sich weiterhin die Notwendigkeit 
der Bildung von Schwerpunktprogrammen, die 
auch in den kommenden Jahren durch das im 
Jahre 1975 in Kraft getretene neue Lebensmittel
gesetz vorgegeben sein werden. 

Von den bei den Lebensmitteluntersuchungs
anstalten systemisierten Kraftfahrzeugen wfrd ein 
Fahrzeug für batriebliche Zwecke. im Rahmen des 
Zivilschutzes und der Umwelthygiene eingesetzt. 

Anlagen 

Die' apparative Ausrüstung der Anstalten wird 
im Rahmen der ihnen zukommenden Aufgaben 
und unter Berücksichtigung von Rationalisierung 
und Technisierung weiterzuführen sein. 

Außerdem ist es unerläßlich geworden, in 
Österreich eine Radioaktivitätskontrolle von 
Lebensmitteln in größerem Umfang aufzubauen. 
Als erster Schritt ist der Ausbau in Ost-Westrich
tuog (Anstalten in Wien und Innsbruck) erforder
lich. Im Jahr 1984 wurde die Anstalt in Wien aus
gestattet, im Jahr 1985 ist die Einrichtung der 
Anstalt inlnnsbruck vorzunehmen. 

Aufwendungen 

Hier sind die Betriebskosten dieser Anstalten 
veranschlagt, wobei die vermehrten Aufwendun
gen im Zusammenhang mit den Aufgaben nach 
dem Lebensmittelgeseti 1975 berücksichtigt sind. 

Außerdem wurde für die gemäß § 36 Abs. 3 
LMG 1975 an der Bundesanstalt für Lebensmittel
unterSUChung und -forschung in Wien eingerich-' 
tete Dokumentations- und Informationsstelle vor
gesorgt. 

Die Aufwendungen beinhalten auch die Anteile 
an Untersuchungsgebühren (Taxen). 

Paragraph 1/1792 Bakteriologisch-serologi-
sche u. sonst. Untersuchungsanst. 

Dieser Paragraph betrifft· den Personal- und 
Sachaufwand der Bundesstaatlichen bakteriolo
gisch-serologischen Untersuchungsanstalten in 

. Wien, Linz, Salzburg, Graz, Klagenfurt und Inns
bruck, der Bundesanstalt für chemische und phar
mazeutische Untersuchungen, der Bundesstaatli
chen Anstalt für experimentell-pharmakologische 
und balneologische Untersuchungen, des Bun
desstaatlichen Serumprüfungsinstitutes sowie der 
Bundesstaatlichen Impfstoffgewinnungsanstalt 
unter Berücksichtigung der Erfordernisse auf
grund des 'mit 1. April 1984 in Kraft getretenen 

Arzneimittelgesetzes. Insbesonde're in der Bun
desanstalt für chemische und pharmazeutische 
Untersuchungen, in der Bundesanstalt für experi~, 
mentell-pharmakologische und balneologische 
Untersuchungen und im Bundesstaatlichen 
Serumprüfungsinstitut bzw. in der Bundestaatli
chen Impfstoffgewinnungsanstalt sind Baumaß
nahmen zur Raumgewinnung im Gange. 

Anlagen 

Der . ständige Personalmangel erfordert nach 
wie vor Rationalisierungen, die ·nur durch die 
Anschaffung moderner, den spezifischen Erfor
dernissen entsprechenden Geräte durchführbar 
sind. 

Für die Ausstattung neu adaptierter Räume und 
die Anschaffung der für den Vollzug des AMG 
notwendigen Spezialgeräte ist vorgesorgt. 

Aufwendungen 

Hier sind die Betriebskosten der Untersu
chungsanstalten unter Bedachtnahme auf die 
Größe der Neubauten und die zusätzlichen Arbei
ten aufgrund des Arzneimittelgesetzes veran
schlagt. 

Die Aufwendungen beinhalten auch die Anteile 
an Untersuchungsgebühren (Taxen). 

Paragraph 
stalten 

1/1794 Bundeshebammenlehran-

Der Bund unterhält derzeit je eine Hebammen
lehranstalt in Graz und Innsbruck in Verbindung 
mit der Universitätsklinik, eine Anstalt in Wien in 
Verbindung mit der Semmelweis-Frauenklinik 
sowie je eine Anstalt in Linz, Salzburg und Klagen
furt in Verbindung mit den dort befindlichen Lan
deskrankenhäusern. 

. Anlagen 

Für die Erneuerung der Einrichtung der Inter
, natsräume sowie für den Ankauf von Lehrmitteln 
ist vorgesorgt. 

Itufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Hebammen, die an den gesetzlich vorgeschrie
benen Fortbildungskursen teilnehmen, erhalten 
eine Entschädigung gemäß § 11 Abs. 5 des 
Hebammengesetzes für den Ausfall an Berufsein
kommen. Außerdem ist der Ersatz der Portospe
sen gemäß § 28 Hebammengesetz für die durch 
Hebammen zu erstattenden Geburtsanzeigen ver
anschlagt. . 

Aufwendungen 

Der Betriebsaufwand berücksichtigt ua. die 
Nachschaffungen von Kleininventar und die Über
nahme von Kosten für die Beschäftigung zusätzli
chen Lehrpersonals. 
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70 Kapitel 17 - Titel 179 

Paragraph 1/1795 Veterinärmedizinische 
Anstalten 

Dieser Paragraph betrifft den Personal-' und 
Sachaufwand der Bundesanstalt für Virusseu
chenbekämpfung bei Haustieren in Wien-Hetzen
dorf, der Bundesanstalt für Tierseuchenbekämp
fung in MÖdling, der Bundesanstalten für veteri
närmedizinische Untersuchungen in Linz, Graz, 
und Innsbruck sowie den Aufwand für die Seu
chenschlachtstätten. 

Während die Bundesanstalten für veterinärme
dizinische Untersuchungen nur mit diagnosti
schen Aufgaben befaßt sind, wird an der Bundes
anstalt für Tierseuchenbekämpfung und an der 
Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei 
Haustieren auch Impfstoff produziert. 

Von den bei den Veterinärmedizinischen Anstal
ten systemisierten Kraftfahrzeugen wird ein Kraft
fahrzeug für besondere Zwecke im Rahmen des 
Zivilschutzes eingesetzt. 

. Anlagen 

Das Hauptgewicht liegt im Jahr 1985 bei der 
Einrichtung der neuerbauten Objekte der Bundes
anstalt für Tierseuchenbekämpfung in Mödling 
und des Mitte 1985 fertiggestellten Neubaues der 
Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersu
chungen in Innsbruck. 

In Anbetracht des erheblichen finanziellen 
Bedarfes für die Einrichtungsmaßnahmen werden 

lediglich die vordringlichsten Anschaffungen im 
Zuge von Rationalisierungsmaßnahmen und 
Ersatzanschaffungen vorgenommen. 

Aufwendungen 

Hier sind die Betriebskosten dieser Anstalten 
veranschlagt, wovon nicht unerhebliche Mittel für 
die Anschaffung von Leukose-Antigen für die Wie
derholungs- und Nachimpfungen im Rahmen der 
Leukosebekämpfung bestimmt sind. 

Außerdem ist das Architektenhonorar für die 
Einrichtung der generalsanierten und n~uerbau
ten Objekte der Bundesanstalt für Tierseuchenbe
kämpfung in Mödling bzw. für die Einrichtung des 
Neubaues der Bundesanstalt für veterinärmedizi
nische Untersuchungen in Innsbruck berücksich
tigt. 

Paragraph 1/1796 Veterinärmedizinischer 
Grenzbeschaudienst 

Der bei diesem Paragraph veranschlagte Betrag 
dient zur Deckung des Aufwandes, der durch die 
Amtshandlungen der Grenztierärzte bei der Ein
fuhr und Durchfuhr von Tieren, tierischen Rohstof
fen und Produkten entsteht. 

') Verrechnungsansätze. Siehe auch Erläuterungen 
zum Paragraph 1111 (Zivilschutz) Seite 19 und Fuß
note ') auf Seite 22. 

2) Die Gebühren werden gemäß BGBI. Nr. 437/1977 
erhoben. 
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Kapitel 18 - Titel '180 und 181 71 

Kapitel 18 Familien
angelegenheiten 

Das Bundesministerium für Familie, Jugend und 
Konsumentenschutz wurde mit dem Bundesge
setz vom 19, Dezember 1983, BGBI. Nr. 617/1983, 
mit Wirkung vom 1. Jänner 1984 errichtet. 

Die Gliederung des Kapitels berücksichtigt den 
organisatorischen Aufbau des Ressorts. 

Titel 180 Bundesministerium für Familie, 
Jugend und Konsumentenschutz 

Personal- Sach- / Ein-
aufwand Summe nahmen 

1984 . .. . . . . .. 20,0 
1985 ... .. .... 27,5 

Persona/aufWand 

Millionen Schilling 

, 18,0 
21,9 

38,0 
49,4 

0,1 
0,0 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ist 
neben der allgemeinen Bezugserhöhung und der 
Vorsorge für Beförderungen und Vorrückungen 
auf Planstellenvermehrungen zurückzuführen. 

An/agen 

Bei diesem Ansatz werden die Anschaffungsko
sten für Einrichtungsgegenstände, Maschinen 
und Personenkraftwagen ab einem Anschaffungs
betrag von 5 000 S veranschlagt. 

Bezugsvorschüsse 

Gemäß §23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. 
Nr. 54, in der derzeit geltenden Fassung und § 25 
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBI. 
Nr. 86, in der derzeit geltenden Fassung kann 
Bundesbediensteten, die unverschuldet in eine 
Notlage geraten sind oder wenn sonst berück
sichtigungswürdige Gründe vorliegen, auf Antrag 
ein unverzinslicher Vorschuß aus Bundesmitteln 
bewilligt werden. 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Hier sind die Familien- und Geburtenbeihilfen 
für die Bediensteten der Zentral stelle sowie die 
Ausgaben für öffentliche Abgaben veranschlagt. 

Aufwendungen 

Hier ist für den administrativen Aufwand, den 
Raumbedarf, insbesondere Anmietungen, den 
Energieverbrauch sowie für die Anschaffung von 
Fachliteratur vorgesorgt. 

Weiters ist in diesem Ansatz auch für die Her
stellung familienpolitischer Broschüren vorge
sorgt, die vorwiegend für die Familienberatungs
stellen bestimmt sind. 

Das Bundesministerium für Familie, Jugend und 
Konsumentenschutz leistet Zahlungen an fol
gende internationale Institutionen: 

Internationale Union der Familienverbände 
(UOFI - Union Internationale des Organlsmes 
Familiaux), Paris; Beitragsleistung im Jahre 1985: 
80000 S. 

Internationale'Vereinigung für Soziale Sicherheit 
(IVSS - International SocialSecurity Association, 
ISSA), Genf; Beitragsleistung derzeit 80000 S im 
Jahr. 

Titel 181 Familienpolitische 
Maßnahmen 

Sachaufwand 
Millionen Schilling 

1984 ................................. 665,5 
1985 ............... : .' ................ 461,2 

Paragraph 1810 Familienberatungsstel/en 

Die bei diesem Ansatz veranschlagten Mittel 
sind für die Förderung der Familienberatung nach 
dem Familienberatungsförderungsgesetz, BGBI. 
Nr.80/1974, in der Fassung BGBI. Nr.555/1979 
vorgesehen. 

Im Jahre 1985 werden voraussichtlich 198 Fami
lienberatungsstellen gefördert werden, um 8 mehr 
als tür das Jahr 1984 vorgesehen sind. Die Förde
rung der Familienberatungsstellen stellt eine der 
flankierenden Maßnahmen zu den gesetzlichen 
Regelungen des Schwangerschaftsabbruches 
dar, die vom Nationalrat einstimmig beschlossen 
wurden. Die Vermehrung der Beratungsstellen 
ergibf sich bei den von juristischen Personen des 
privaten Rechts betriebenen Beratungsstellen. 
Die Anzahl der von den Ländern und Gemeinden 
betriebenen Beratungsstellen wird sich voraus
sichtlich nicht vermehren. 

Paragraph 1811 Familienorganisationen 

Die Mittel, die bei diesem Ansatz veranschlagt 
sind, werden für die Förderung der Verbände und 
Institutionen, die vorwiegend auf dem Gebiete der 
Familienpolitik tätig sind, verwendet. Es handelt 
sich dabei um jene Familienorganisationen, die 
auch im Familienpolitischen Beirat beim Bundes
ministerium für Familie, Jugend und Konsumen
tenschutz vertreten sind und um weitere, deren 
Aktivitäten den Familien direkt zugute kommen. 

Paragraph 1812 Sonstige Förderungen 

, Bei diesem Ansatz sind Mittel für Förderungs
zuwendungen an Gemeinnützige Einrichtungen 
und für Familien, die durch Katastrophen oder 
ähnliche Ereignisse in Not geraten sind, vorgese
hen (Familienhärteausgleich). 
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72 Kapitel 18 - Titel 182 

Paragraph 1813 Reservefonds für Familienbei
hilfen 

Dieser Ansatz berücksichtigt die Tatsache, daß 
der Bund Rückzahlungen an den Reservefonds 
für Familienbeihilfen zur Abdecl<ung seiner Ver~ 
bindlichkeiten im Hinblick auf die passive Geba
rung des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe und 
der Ausschöpfung der liquiden Mittel des Reser
vefonds zu erbringen hat. 

Titel182 Ausgleichsfonds für Familienbei
hilfen (zweckgebundene Gebarung) 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34 314,4 
1984 .................... 35515,4 
1985 .................... 36112,5 

34 314,4 
34251,1 
36112,5 

Bis zum Jahre 1983 wurde der Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen (zweckgebundene Geba
rung) beirri Kapitel 56, Titel 560 veranschlagt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Veranschlagung der Ausgaben und der Ein
nahmen des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
gründet sich auf das Bundesgesetz vom 24. Okto
ber 1967, betreffend den Familienlastenausgleich 

, durch Beihilfen, BGBI. Nr. 376, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr.000/1984 
(Familienlastenausgleichsgesetz 1967 -,- FLAG 
1967). 

Unterschiede der Gebarung 

Im Jahre 1985 werden sich die Ausgaben des 
Ausgieichsfonds für Familienbeihilfen aus nach
stehenden Gründen gegenüber dem Jahre 1984 ' 
verändern: 

1. Erhöhung der Familienbeihilfe um 100 S pro 
Kind ab 1. Jänner 1985; 

2. höhere Aufwendungen für den Teilersatz des 
Wochengeldes und der Betriebshilfe; 

3. Ersparungen bei der Schulbuchaktion. 

Gebarungsansätze 

Die Gebarung des Familienlastenausgleiches 
wird - abgesehen von den Fällen, in denen der 
Aufwand an Familienbeihilfe bzw. Geburtenbei
hilfe von einer Gebietskörperschaft aus allgemei
nen Haushaltsmitteln zu tragen ist - über den 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen abgewik
kelt, der keine Rechtspersönlichkeit besitzt und 
aus der Sektion A und aus der Sektion B besteht. 

In der Sektion A werden die Familienbeihilfen 
verrechnet, die von den Dienstgebern und aus
zahlenden Stellen auszuzahlen und diesen zu 
ersetzen sind. 

In der Sektion B werden alle übrigen Ausgaben 
des Familienlastenausgleiches verrechnet. 

An Einnahmen fließt der Sektion Ader Dienst
geberbeitrag zu. Die übrigen Einnahmen sowie 
der Überschuß der Sektion A fließen der Sek
tion B zu. 

Ausgaben 

Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen: 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Sektion A: 
Familienbeihilfen ........ 19809 20485 21293 

Sektion B: 
Familienbeihilfen ........ 5812 6285 6214 
Geburtenbeihilfen ....... 1484 1300 1150 
Schulfahrtbeihilfen ...... '224 250 250 
Schülerfreifahrten .... ; .. 3008 2953 2953 
Schulbücher ........... 998 1060 1000 
Beitrag zum Karehz-

urlaubsgeld .......... 1280 1352 1332 
Mutter-Kind-Paß ........ 61 270 270 
Unterhaltsvorschüsse ... 475 600 600 
Sonstige familienpoliti-

sche Maßnahmen ..... 1163 960 1050 
Überschuß an den 

Reservefonds für 
Familienbeihilferi ...... 0 0 0 

Gesamtsumme 182 ... 34314 35515 36112 

Familienbeihilfe 

Höhe der Familienbeihilfe 

Die Familienbeihilfe wird ab 1. Jänner 1985 für 
jedes Kind 1 100 S betragen; sie' erhöht sich ab 
Beginn des Kalenderjahres, in dem das Kind das 
10.Lebensjahr vollendet, um monatlich 200 S. 

Für ein erheblich behindertes Kind erhöht sich 
die Familienbeihilfe um monatlich 1 200 S. 

Bedeckung des Aufwandes 

Der Aufwand an Familienbeihilfen wird - von 
nachstehenden Ausnahmen abgesehen - vom 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen getragen. 

Nicht vom Ausgleichsfonds für Familienbeihil
fen wird gemäß § 46 FLAG 1967 der Aufwand für 
jene Familienbeihilfen getragen, die 

a) der Bund, die Länder und die Gemeinden 
(letztere nur, wenn ihre Einwohnerzahl 2 000 
übersteigt), mit Ausnahme der von diesen 
Gebietskörperschaften verwalteten Be
triebe, Unternehmungen, Anstalten, Stiftun
gen und Fonds, ferner die gemeinnützigen 
Krankenanstalten ihren Empfängern von 
Dienstbezügen sowie von Ruhe- und Ver
sorgungsgenüssen auszahlen und 
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Kapitel 18 - Titel 182 73 

b) den Empfängern von wiederkehrenden 
Geldleistungen aus der Kriegsopferversor
gung, aus der Heeresversorgung und aUl;) 
der Opferfürsorge ausgezahlt werden. 

Diese Familienbeihilfen werden daher auch 
nicht im Titel 182 des Bundeshaushaltes verrech
net. 

Verrechnungspositionen 

Anzahl der Anspruchsberechtigten auf Familien
beihilfe 

Aus nachstehender Übersicht sind dieVerrech
nungspositionen für den Aufwand an Familienbei
hilfe sowie die Anzahl der anspruchsberechtigten 
Personen zu ersehen: 

Anzahl der Anspruchsberech
tigten 

Anzahl der Kinder 

1. Kap. 18, Titel 182 des Bundeshaushaltes (Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen, Sektion A) *) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 600 1 327200 
Kap. 18, Titel 182 des Bundeshaushaltes (Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen, Sektion B) . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 189900 437500 

---------------------------------Fondsverwaltung (Summe) . . . 1 012500 1 764 700 

2. Kap. 01 bis 65 - ohne Kap. 15 und 18, Titel 182 - des Bun-
deshaushaltes ............................. ,......... 45 400 74900 
Kap. 15 des Bundeshaushaltes (betr. Opferfürsorge bzw. 
Kriegsopfer- und Heeresversorgung) ............... ,.... 1 000 1 400 
Haushalte' der Länder und der Gemeinden mit mehr als 
2000 Einwohnern ................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 47200 85 500 

--------~~----------~-------Selbstträger (Summe) . . . 93600 161 800 
--------~~-------------------Gesamtsumme. . . 1 106100 1926500 

*) Einschließlich der Anzahl der anspruchsberechtigten Ausländer, denen Familienbeihilfe in voller Höhe 
gewährt wird. Zusätzlich wurden im Jahre 1983 an 38387 Ausländer für 101 020 Kinder, die ,sich ständig im Ausland 
aufhalten, Familienbeihilfe in verminderter Höhe gezahlt. Ferner wird für rund 36300 erheblich behinderte Kinder die 
erhöhte Familienbeihilfe gewährt. Die Anzahl der Personen (vorwiegend Grenzgänger), die Ausgleichszahlungen 
erhielten, betrug im Jahre 1980 10556, im Jahre 1981 10982 und im Jahre 1982 11 146. 

Geburtenbeihilfe 

Anläßlich der Geburt eines Kindes wird eine aus 
drei Teilen bestehende Geburtenbeihilfe gewährt. 

Höhe der Geburtenbeihilfe 

,Der erste Teil der Geburtenbeihilfe beträgt für 
jedes lebend- oder totgeborene Kind 2 000 S. Die
ser Betrag erhöht sich auf 5 000 S, wenn das Kind 
die erste Lebenswoche vollendet hat und die Mut
ter während der Schwangerschaft viermal und das 
Kind einmal ärztlich untersucht wurden. 

Der zweite Teil der Geburtenbeihilfe beträgt 
5 000 S je Kind und wird gewährt, wenn das Kind 
das erste Lebensjahr vollendet hat und vier ärztli
chen Untersuchungen unterzogen 'wurde. 

Der dritte Teil der Geburtenbeihilfe beträgt 
3 000 S je Kind und wird gewährt, wenn das Kind 
das 2. Lebensjahr vollendet hat und einer ärztli
chen Untersuchung unterzogen wurde. 

Anzahl der Geburten 
Geboren wurden in Österreich im Jahre 

1978: 85 964 Kinder 
1979: 86949 Kinder 
1980: 91 474 Kinder 
1981: 94453 Kinder 
1982: 95309 Kinder 
1983: 90599 Kinder. 

Im Jahre 1985 wird mit etwa 92 000 Neugebore
nen gerechnet. 

Bedeckung des Aufwandes 

Der Aufwand an Geburtenbeihilfe wird - abge
sehen von den Fällen, in denen die Gebietskör-' 
perschaften gemäß § 35 FLAG 1967 verpflichtet 
sind, ihren Empfängern von Dienstbezügen sowie 
von Ruhe- und Versorgungsbezügen die Gebur
tenbeihilfe aus eigenen Mitteln auszuzahlen -
vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen getra
gen. 

Es werden etwa 99 vH des Aufwandes an Ge
burtenbeihilfe aus Mitteln des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen zu leisten sein. 

Schulfahrtbeihilfe 

Schulfahrtbeihilfe wird für Kinder gewährt, die 
eine öffentliche oder eine mit dem Öffentlichkeits
recht ausgestattete Schule im Inland, eine gleich
artige Schule im grenznahen Gebiet im Ausland, 
eine im Krankenpflegegesetz geregelte Schule 
oder eine Bundeshebammenlehranstalt besu
chen, wenn der Schulweg mindestens 3 km lang 
ist. Die Höhe der pauschalierten Schulfahrtbeihilfe 
richtet sich nach der Entfernung zwischen Woh
nung und Schule bzw. Zweitunterkunft des Schü
lers am Schulort. Die Schulfahrtbeihilfe wird durch' 
die Finanzämter auf Antrag ausgezahlt. Die Anzahl 
der Fälle und der Aufwand pro Schuljahr sind der 
nachfolgenden Zusammenstellung zu entnehmen. 
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74 Kapitel 18 - Titel 182 

Schuljahr 

1976/77 .... . 
1977/78 .... . 
1978/79 .... . 
1979/80 .... . 
1980/81 .... . 
1981/82 .... . 
1982/83 .... . 

Schüler
anzahl 

117950 
125481 
132712 
135756 
141 442 
143 870 
143 991 

Schülerfreifahrten 

Aufwand 
in Mil!. S 

141,9 
148,8 
157,7 
210,7 
221,1 
224,8 
226,1 

Durchschnitts
aufwand 

Schilling pro Kind 

1203 
1186 
1188 
1552 
1564 
1563 
1570 

Der Bundesminister für Familie, Jugend und 
Konsumentenschutz ist gemäß § 30 f FLAG 1967 
ermächtigt, Verträge über die unentgeltliche 
Beförderung von Schülern sowohl im linienver
kehr als auch im Gelegenheitsverkehr abzuschlie
ßen sowie den Gemeinden und Schulerhaltern die 
ihnen durch die Schülerbeförderung entstehen
den Kosten ·zu ersetzen. 

Für die Bedeckung des Aufwandes sind vorge
sehen: 

a) Linjenverkehr 
b) Gelegenhejts

verkehr 

1984 

2260,0 

692,0 

MiII.S 
1985 

2258,0 

694,0 

Die Schülerfreifahrt wurde in den vergangenen 
Schuljahren wie folgt in Anspruch genommen: 

Schüler- Aufwand Durchschnitts-
Schuljahr anzahl in Mill. S aufwand 

Schilling pro Kind 

1977/78 .. , .. 908819 1765,0 1942 
1978/79 ..... 965204 1844,8 1 911 

'1979/80 ..... 1 014763 1973,0 1944 
1980/81 ..... 1 000000 2441,3 2441 
1981/82 ..... 990000 2921,3 2951 
1982/83 ..... 970000 2845,2 2933 
1983/84 ..... 920000 ') 2931,1') 3186 

Schulbücher 

Schülern, die eine öffentliche oder mit dem 
Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Pflichtschule, 
mittlere oder höhere Schule im Inland als ordentli
che Schüler besuchen, werden die für den Unter
richt notwendigen Schulbücher unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt. Den ordentlichen Schülern 
sind bestimmte außerordentliche Schüler gleich
gestellt. Die Schulbücher gehen in das Eigentum 
der Schüler über. 

In den ersten acht Schulstufen (umfassend die 
Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie die 
Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schu
len) werden die Schulbücher von den Schulerhal- . 
tern (Schulen) gesammelt angeschafft. Die Bezah
lung erfolgt mit Schulbuchanweisungen, die den 
Schulen zur Verfügung gestellt werden. Die Schul
buchanweisungen können auch auf 10 oder 
25 Exemplare eines Titels lauten. und bewirken 
eine Einsparung an Belegen von etwa 50 vH. 

Ab der 9. Schulstufe erhalten die Schüler Schul
buchgutscheine, die jeweils auf ein bestimmtes 

Buch lauten und von den Schülern oder Erzie
hungsberechtigten beim Buchhändler gegen ein 
verlagsneues Schulbuch eingelöst werden kön- -
nen. 

Die Buchhändler rechnen die eingelösten 
Anweisungen und Gutscheine im Wege der Öster
reichischen PO$tsparkasse zu Lasten des Ansat
zes 1/18257 ab, wobei sie einen Preisnachlaß von 
4 bis 10 vH gewähren, wenn der gesamte Schul
buchumsatz eines Schuljahres 250000 S über
steigt. Die Höhe des Preisnachlasses ist von der 
Höhe des Schulbuchumsatzes abhängig. Der 
Preisnachlaß wird für das Schuljahr 1984/85 etwa 
65,5 Millionen Schilling betragen und ist beim Auf
wand bereits berücksichtigt. 

In bestimmten Fällen können die Schulerhalter 
auch zur Anschaffung der SChulbücher zu L.asten 
des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen von den 
Finanzlandesdirektionen ermächtigt werden. 

Die Anzahl der Schüler, die im Schuljahr 
1984/1985 die für den Unterricht notwendigen 
Schulbücher unentgeltlich erhalten, wird auf 
1 211 000 geschätzt. 

Ab dem Schuljahr 1984/85 werden im Rahmen 
der Schulbuchaktion speziell für schwerstbehin
derte Kinder entwickelte therapeutische Unter
richtsmittel unentgeltlich abgegeben. 

Der im Jahre 1985 anfallende Gesamtaufwand 
wurde mit 1 000 Millionen Schilling angenommen. 

In den abgelaufenen Schuljahren wurden durch 
die Schulbuchaktion erfaßt: 

Schuljahr Schüler- Aufwand Durchschnittsaufwand 
anzahl in MiI!. S pro Kind S pro Buch 

1977/78 ...... 1 454 217 956,4 657,68 76,64 
1978/79 ..... 1 443320 917,9 635,85 74,26 
1979/80 ..... 1 450 067 948,1 653,86 79,64 
1980/81 ..... 1 400057 955,0 682,12 81,20 
1981/82 ..... 1 338108 989,2 739,25 83,81 
1982/83 ..... 1 305 059 994,1 761,70 87,06 
1983/84 ..... 1 268 688 991,7 I) !81,70 ') 90,80 ') 

Beitrag zum Karenzurlaubsgeld 

Der Beitrag zum Karenzurlaubsgeld, der aus 
Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
an die Arbeitslosenversicherung zu leisten ist, 
beträgt 50 vH des Gesamtaufwandes für das 
Karenzurlaubsgeld (Barleistung einschließlich der 
hierauf entfallenden Krankenversicherungsbei
träge) nach dem Arbeitslosenversicherungsge
setz, BGBI. Nr. 199/1958, in der Fassung des Bun
desgesetzes BGBI. Nr. 609/1977. 

Mutter-Klnd-Paß 

Die Kosten der ärztlichen Untersuchungen, die 
für die Erlangung des erhöhten ersten Teiles 
sowie des zweiten und dritten Teiles der Gebur
tenbeihilfe erforderlich sind, werden zu zwei Drit-
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tel vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
getragen. Die restlichen Kosten tragen die Träger 
der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Die Kosten für die Auflage des Mutter-Kind
Passes werden ebenfalls vom Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen getragen. 

Unterhaltsvorschüsse 

Gemäß § 39 Abs.8 FLAG 1967 sind aus dem 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen die nach 
dem Unterhaltsvorschußgesetz, BGBI. Nr. 
250/1976, zu leistenden Vorschüsse auf den ge
setzlichen Unterhalt zu finanzieren. 

Die Unterhaltsvorschüsse werden von den 
Oberlandesgerichten ausgezahlt und diesen zu 
Lasten des vorliegenden Ansatzes ersetzt. 

Im Jahre 1985 wird mit rund 30000 Fällen von 
Unterhaltsbevorschussungen gerechnet. 

Die Rücl$zahlungen für die Vorschüsse werden 
beim Ansatz 2/18272 beim Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen vereinnahmt. 

Schülerunfallversicherung 

Gemäß § 39 a Abs. 1 FLAG 1967 sind aus Mit
teln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt für die 
gesetzliche Unfallversicherung der Schüler und 
Studenten jährliche Beiträge .in Höhe von je 
30 Millionen Schilling zu zahlen. 

Wochengeld 

Gemäß § 39 a Abs. 3 FLAG 1967 sind den Trä
gern der gesetzlichen Krankenversicherung aus 
Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
50 vHder Aufwendungen für das Wobhengeld zu 
ersetzen. 

Betriebshilfe 

Gemäß § 39 a Abs. 4 FLAG 1967 sind 50 vH der 
Aufwendungen für Leistungen der Betriebshilfe an 
Mütter, die in der gewerblichen Wirtschaft oder in 
der Land- und Forstwirtschaft selbständig 
erwerbstätig sind, den. entsprechenden Sozialver
sicherungsträgern zu ersetzen (siehe hiezu das 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 359/1982). 

Reservefonds für Familienbeihilfen 

Die aus der jährlichen Gebarung des Aus
gleichsfonds für Familienbeihilfen (Sektion A und 
B) anfallenden Überschüsse sind gemäß § 40 
FLAG 1967 einem Reservefonds mit eigener 
Rechtspersönlichkeit zuzuführen, aus dem allfäl
lige künftige Abgänge des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen zu bedecken sind. 

Der Reservefonds für Familienbeihilfen wies mit 
Stand vom 31. Dezember 1983 ein Vermögen von 
1 582,0 Millionen Schillihg aus. 2) 

Das Vermögen des Reservefonds für Familien
beihilfen besteht aus einer Forderung gegen den 
Bund in Höhe von 1 582,0 Mjllionen Schilling. 

Einnahmen 

Die zweckgebundenen Einnahmen des Aus
gleichsfonds für Familienbeihilfen zeigt die nach
folgende Übersicht: 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Sektion A: 
Dienstgeberbeiträge 19924 20400 22175 

Sektion B: 
Anteil an Einkommen-
und Körperschaftsteuer .. 2275 2324 2581 
Abgeltung von Ansätzen 
tür Einkommensteuern .. 7232 10500 10500 
Beiträge von land- und 
torstwirtschaftlichen 
Betrieben ............. 91 92 91 
Beiträge der Länder ..... 128 128 135 
Rückgezahlte Unterhalts-
vorschüsse ............ 157 .200 230 
Ersatz vom Reservefonds 
für Familienbeihilfen ..... 4507 607 400 

Gesamteinnahmen 182 ... 34314 34251 36112 

Dienstgeberbeitrag 

Der Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfenbeträgt 4,5 vH der Bruttoar
beitslöhne (§ 41 FLAG 1967). 

Den Dienstgeberbeitrag haben alle Dienstgeber 
zu leisten, die im Bundesgebiet Dienstnehmer 
beschäftigen. 

Von der Leistung des, Dienstgeberbeitrages 
sind befreit: . 

a) der Bund, die Länder und die Gemeinden 
mit Ausnahme der von diesen Gebietskör
perschaften verwalteten Betriebe, Unter
nehmungen, Anstalten, Stiftungen und 
Fonds; die Gemeinden jedoch nur, wenn 
ihre Einwohnerzahl 2 000· übersteigt; 

b) die gemeinnützigen Krankenanstalten (§16 
des Krankenanstaltengesetzes, BGBI. Nr. 
1/1957). 

Anteil an Einkommen- und Körperschaftsteuer 

Nach dem Bundesgesetz über· die Zuweisung 
von Ertragsanteilen der . Einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer für Zwecke der Wohnbauför
derung und des Familienlastenausgleiches, BGBI. 
Nr.443/1972, werden Anteile in der Höhe von 
2,29 vH an dem Aufkommen der genannten 
Stammsteuern an den Ausgleichsfonds (ür Fami
lienbeihilfen geleistet. Diese Anteile werden bei 
den. Ansätzen 2/52004 bis 2/52034 in Einnahme 
und beim Ansatz 2/52870 in Ausgabe und schließ
lich beim Ansatz 2/18210 als Einnahme des Aus
gleichsfonds für Familienbeihilfen verrechnet. 
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Abgeltung ~on Ansätzen für Einkommensteuern I 

Vom Aufkommen an Einkommen- und Lohn
steuer sind 10500 Millionen Schilling vor Abzug 
der in den Bundesgesetzen BGBI. Nr.443/1972 
und BGBI. Nr. 207/1966 in der Fassung des Bun
desgesetzes BGBI. Nr.444/1972 vorgesehenen 
Ertragsanteile dem Ausgleichsfonds für Familien
beihilfen zuzuweisen; davon entfallen 2625 Millio
nen Schilling auf die veranlagte Einkommensteuer 
und 7 875 Millionen Schilling auf die Lohnsteuer. 

Diese Abgeltungsbeträge werden bei den 
Ansätzen 2/52004 und 2/52014 in Einnahme und 
beim Ansatz 2/52871 in Ausgabe und schließlich 
beim Ansatz 2/18211 als Einnahme des Aus
gleichsfonds für Familienbeihilfen verrechnet. 

Beiträge von land- und forstwlrtschaft/ichen 
Betrieben . 

Die Beiträge von den land- und forstwirtschaftli
chen Betrieben betragen 125 vH der Beitrags
grundlage. 

Die Beitragsgrundlage ist der für die land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe im Sinne des § 1 
Abs.2 Z 1 des Grundsteuergesetzes 1955, BGBI. 
Nr.149, für Zwecke der Grundsteuer ermittelte 
Meßbetrag. 

Für Grundstücke im Sinne des § 1 Abs. 2 Z 2 
des Grundsteuergesetzes 1955, soweit es sich 
um unbebaute Grundstücke handelt, die nachhal
tig land- und forstwirtschaftlich genutzt werden, 
bildet die Beitragsgrundlage ein besonderer Meß
betrag, der sich nach den Vorschriften des Grund
steuergesetzes 1955 ergeben würde, wenn das 
Grundstück als land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes 
·bewertet worden wäre. 

Beiträge der Länder 

Die Länder entrichten Beiträge zum Ausgleichs
fonds für Familienbeihilfen in Höhe von 24 S pro 
Jahr und Landeseinwohner, soweit dieser das 
18. Lebensjahr vollendet hat. 

, Die Höhe der Beiträge der einzelnen Bundes
länder wurde aufgrund des Ergebnisses der 
Volkszählung 1981 neu festgesetzt und ist aus der 
Verordnung des Bundesministeriums für Familie, 
Jugend und Konsumentenschutz, BGBI. 
Nr. 000/1984, zu ersehen. 

Rückgezahlte Unterhaltsvorschüsse 

Die zu Lasten des Ansatzes 1/18279 ausgezahl
ten Vorschüsse auf den gesetzlichen Unterhalt 
sind von den Empfängern bzw. von den Unter
haltspflichtigen zurückzuzahlen. Die Rückzahlung 
erfolgt über die Jugendämter und Oberlandesge
richte an den Ausgleichsfonds für Familienbeihil
fen. 

Nach den bisherigen Erfahrungen ist mit einer 
Rückzahlung der Vorschüsse in Höhe von 33 vH 
zu rechnen. 

Ersatz vom Reservefonds für Familienbeihilfen 

Der Abgang des Ausgleichsfohds für Familien
beihilfen wird insgesamt 400 Millionen Schilling 
betragen und kann aus dem Reservefonds für 
Familienbeihilfen bedeckt werden. 

Titel184 Jugend und Konsumentenschutz 

Personal· Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1984 . . . . . . . . . 1,2 
1985 . . .. . .... 2,3 

Millionen Schilling 

72,5 
75,5 

73,7 
n,8 

Paragraph 1841 Jugendförderung 

Personalaufwand 

0,0 
0,2 

Hier werden die Bezüge der im Bundesdienst 
stehenden Landesjugendreferenten veranschlagt. 

Fßn1enungsausgaben 

Die Jugendgemeinschaften, der Österreichi
sche Bundesjugendring (Österreichischer Bun
desjugendplan), das Österreichische Institut für 
Jugendkunde 2) und andere Einrichtungen der 
außerschulischen Jugenderziehung werden geför
dert. Außerdem sind die Investitionsmittel des 
Österreichischen Bundesjugendplanes für die 
Förderung des Österreichischen Jugendher
bergswesens (Österreichischer Jugendherbergs
verband und Österreichisches Jugendherbergs
werk) veranschlagt. Auch Zuschüsse für die 
Errichtung von Jugendheimen und Zuwendungen 
für den bilateralen Jugendaustausch finden hier 
die Bedeckung. 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Veranschlagt sind die Aufwendungen des Bun
des für Bedienstete gemäß Pkt. 3 Abs. 7 des AII- . 
gemeinen Teiles des Stellenplanes sowie Beträge 
für die Prüfungskommissionen. 

Aufwendungen 

Hier werden die Kosten für die Zeitschrift "Die 
Jugend" und das "Österreichische Jugendsin
gen" verrechnet. Weiters die Kosten für alle direk
ten nationalen und internationalen Jugendaktio
nen des Bundesministeriums für Familie, Jugend 
und Konsumentenschutz, sowie die Kosten für 
Aktionen mit den Landesjugendreferaten und 
anderen Partnern. Desgleichen die Kosten für 
Lehrgänge und Seminare. 
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Paragraph 1842 Jugendwohlfahrt 

Fönfenungssusgsben 

Die Ausgaben sind zur Förderung von Einrich
tungen bestimmt, die auf dem Sektor der Jugend
wohlfahrt tätig sind. 

Aus diesem Ansatz werden Zuschüsse zu den 
Kosten von Kindern oder Jugenderholungslagern 
sowohl für gesunde als auch für behinderte Kin-
der gewährt. . 

Weiters werden Investitionsmittel tür die Ein
richtung und Ausweitung von Kinder- und Lehr
lingsheimen oder Jugendwohnzentren zur Verfü
gung gestellt. 

Grundsätzlich werden nur solche Institutionen 
gefördert, deren Tätigkeit sich bundesweit oder 
zumindest über mehrere Bundesländer erstreckt. 

Paragraph 1843 Konsumentenschutz 

Aufwendungen 

Hier werden der Mitgliedsbeitrag für den Ver
ein 2) für Konsumenteninformation und Aufwen
dungen tür Informalionsmaterial veranschlagt. 

1) Vorläufiges Ergebnis. 
2) Institution auf Vereinsbasis. 
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Kapitel 20 Äußeres 
Titel 200 Bundesministerium für Auswär
tige Angelegenheiten 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 ......... 140,1 
1984 . . . . . . . .. 141,1 
1985 . . . . . . . .. 145,2 

Millionen Schilling 

403,7 
445,4 
495,0 

543,8 
586,5 
640,2 

13,8 
11,0 
10,4 

Unterschiede gegenüber den Vorjahren 

Die wesentlichsten Unterschiede ergeben sich . 
bei den nachstehend näher erläut€!rten Positionen 
wie folgt: 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Personal aufwand ....... , : 140;1 .141,1 1,45,2 
Internationale 
., Beitragszahlungen , ..... 297,3 342,0 387,5 
Ubrige Gebarung , , , ...... 106,4 103,4 107,5 

Summe., . 543,8 586,5 640,2 

Die Steigerung des PersonalaufWandes gegen
über 1983 ist auf die allgemeinen Bezugserhöhun
gen zurückzuführen. 

Internationale Beitragszahlungen 

Die Unterschiede gegenüber den Vorjahren 
sind auf die Kursschwankungen des US-Dollars 
zurückzuführen, Die Mitgliedschaft Österreichs 
bei internationalen Organisationen und die Höhe 
der Beitragszahlungen sind aus dem Teilheft 
(Postenverzeichnis bei Ansatz 1/20007) bzw. aus 
der Beilage P zum Amtsbehelf ersichtlich. 

Obrige Gebarung 

Beim Ansatz 1/20048 ist tür die laufend stattfin
denden Konferenzen vorgesorgt. Bei den Anlagen 
ist der weitere Ausbau der Telekommunikation 
und die Ausgestaltung der Redoutensäle vorgese
hen. Weiters wurde für die Einführung und den 
Aufbau der EDV im Bereich des Bundesministe
riums für Auswärts Angelegenheiten mit 2,500 Mil
lionen Schilling vorgesorgt. 

Beim Ansatz 1/20008 ist ua. mit 3,370 Millionen 
""Schilling für den weiteren Ausba!,J der Kommuni
kation mit den Vertretungsbehörden, mit 
0,824 Millionen Schilling für den Aufbau der auto
mationsunterstützten Datenverarbeitung und für 
das Projekt im amerikanischen Fernsehen im Rah
men des USA-Konzepts vorgesorgt. 

Gesetzliche Grundlagen 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angele
genheiten wurde mit Bundesgesetz BGB\. 
Nr. 172/1959 als selbständiges Bundesmin'iste
rium errichtet. Seine Zuständigkeit richtet sich 

nach den Bestimmungen der Bundesgesetze 
BGB\. Nr, 70/1966, BGB\. Nr. 205/1970 und BGB\. 
Nr,389/1973, 

Die Kosten für die österreichische Delegation 
beim Europarat (Ansatz 1/20038) und den parla
mentarischen Rat der Europabewegung (Ansatz . 
1/20008, Post 7801) sind ab 1985 beim Kapitel 02 
"Bundesgesetzgebung" veranschlagt. 

Titel 201 Vertretungsbehörden 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1983 , ., , .. , " 247,7 
1984 , ., , .. , .. 252,9 
1985 ......... 270,1 

Millionen Schilling 

692,4 
820,8 
826,1 

940,1 
1073,7 
1096,2 

Unterschiede der Gebarung 

Ein
nahmen 

51,4 
47,5 
47,8 

Die Steigerung des PersonalaufWandes im 
Jahre 1985 gegenüber 1983 ist auf die allgemei
nen Bezugserhöhungen und auf Personalvermeh
rungen zurückzuführen, 

Der bei den Anlagen veranschlagte Betrag ist 
für den Erwerb von Gebäuden und die Errichtung 
von Neubauten (Amtsgebäude und Residenzen) 
sowie für die Instandsetzung von bundeseigenen 
Gebäuden im Ausland vorgesehen und dient auch 
dem Ankauf von Notstromaggregaten und dem 
weiteren Ausbau der Fernmeldeanlagen, 

Die Erhöhung des übrigen SachaufWandes ist 
auf die Eröffnung einer neuen Vertretungsbe
hörde (Seoul), auf die Prämienerhöhung für die 
kollektive Krankenversicherung sowie auf die Aus
wirkung der Kursänderungen, hauptsächlich des 
US-Dollars zurückzuführen. 

Für die Instandhaltung von bundeseigenen und 
von angemieteten Gebäuden sowie für die Kosten 
für bauliche und sonstige Sicherheitsmaßnahmen 
bei den Vertretungsbehörden wurde entspre
chend vorgasort. 

Förderungszuwendungen ' 

Die hier veranschlagten 4,352 Millionen Schilling 
sind ausschließlich für Auslandsösterreicher, 
davon 3,600 Millionen Schilling als Bundesbeitrag 
an den gemäß Bundesgesetz BGB\. Nr. 381/1967 
errichteten "Fonds zur Unterstützung österreich i
scher Staatsbürger im Ausland" und 0,751 Millio
nen Schilling für sonstige Unterstützungen 
bestimmt. 

Dienststellen im Ausland 

Derzeit bestehen 91 effektive Vertretungsbe
hörden im Ausland, und zwar 69 diplomatische, 16 
konsularische und 6 Dienststellen besonderer Art. 
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Diplomatische Vertretungsbehörden 

Die bereits bestehenden diplomatischen Vertre
tungsbehörden sind in folgenden Orten eingerich
tet: Abidjan, Addis Abeba, Algier, Amman, 
Ankara, Athen, Bagdad, Bangkok, Beirut, Belgrad, 
Berlin, Bern, Bogotä, Bonn, Brasilia, Brüssel, 
Budapest, Buenos Aires, Bukarest, Canberra, 
Caracas; Dakar, Damaskus, New Delhi, Den Haag, 
Djakarta, bjeddah, Dublin, Harare, Havanna, Hel
sinki, Islamabad, Kabul, Kairo, Kinshasa, Kopenha
gen, Kuala Lumpur, Kuwait, Lagos, Lima, Lis
sabon, London, Lusaka, Luxemburg, Madrid, 
Manila, Mexico, Moskau, Nairobi, Oslo, Ottawa, 
Paris, Peking, Prag; Pretoria, Rabat, Rom, San-

Titel 202 Diplomatische Akademie 

1983 . , .. , ... . 
1984 ........ . 
1985 , , ... ,. , , 

Personal- Sach-

5,4 
6,1 
6,2 

aufwand. Summe 
Millionen Schilling 

7,6 
6,1 
5,9 

13,0 
12,2 
12,1 

Ein-
nahmen 

2,4 
2,6 
2,4 

ImJahre 1964 wurde die Diplomatische Akade
mie errichtet und im Konsulartrakt des Theresia-

,nums, Wien IV, Favoritenstraße 15, untergebracht. 
Ihre gesetzliche Grundlage und ihr Aufgabenge
biet ergeben sich aus dem Bundesgesetz BGB!. 
Nr. 135/1979. 

tiago de Chile, Seoul, Sofia, Stockholm, Teheran, Einnahmen 
Tel Aviv, Tokio, Tripolis, Tunis, Vatikan, Warschau 
und Washington. Die Einnahmen stammen größtenteils aus 

In New York besteht die Österreichische Ver- 'Heimbeträgen. 
tretung bei den Vereinten Nationen, in Straßburg 
die Ständige Vertretung Österreichs beim Europa
rat, in Genf die Ständige Vertretung Österreichs 
beim Büro der Vereinten Nationen und bei den 
Spezialorganisationen, in Paris die Ständige Ver
tretung Österreichs bei der UNESCO, in Berlin 
eine Österreichische Delegation und in Brüssel 
die Österreichische Mission bei den Europäischen 
Gemeinschaften. 

Ferner ist zur Wahrung der ,Interessen der 
CSSR, Jugoslawiens und Bulgariens gegenüber 
Israel durch Österreich bei der Österreichischen 
Botschaft in Tel Aviv ein Schutzmachtbüro einge
richtet. Ein weiteres Schutzmachtbüro zur Wah
rung der Interessen Bulgariens und Ungarns 
besteht bei der Österreichischen Botschaft in 
Santiago de Chile, 

Konsularische Verlretungsbehörden 

Effektive konsularische Vertretungsbehörden 
im Ausland bestehen in Agram, Chikago, Düssel
dorf, Hamburg, Hongkong, Istanbul, Laibach, Los 
Angeles, Mailand, München, New York, Preßburg, 
Rio de Jan'eiro, Straßburg, Triest und Zürich. 

Außerdem werden 1985 etwa 170 Honorarkon
sulate amtieren, 

In New York besteht ferner ein Ö'sterreichischer 
Informationsdienst. 

Konsulargebühren 

Die Konsulargebühren werden gemäß Bundes
gesetz, BGB!. Nr.380/1967 (Durchführungsver
ordnungen hiezu BGB!. Nr.40, 106/1968, 
137/1968, 222/1969, A81/1971,553/1979 und 
295/1981) erhoben, in Stempelmarken entrichtet 

,und endgültig bei Kapitel 52 "Öffentliche Abga
ben" verrechnet. 

Titel 203 Österreichische Kulturinstitute 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 . . . .... .. 17,3 
1984 . . . .. . . .. 21,6 
1985 . . . .. .. .. 21,6 

Millionen,Schiliing 

32,1 
45,5 
40,5 

49,4 
67,1 
62,1 

1,9 
1,3 
1,6 

Die derzeit bestehenden zehn Kulturinstitute 
sind in folgenden Orten eingerichtet: Agram, 
Budapest, Istanbul, Kairo, London, New York, 
Paris, Rom, Teheran und Warschau. 

Unterschiede der Gebarung 

Bei den Anlagen ist der Neubau eines Instituts
gebäudes in Warschau vorgesehen. 

Kulturabkommen 

Mit folgenden Staaten bestehen Kulturabkom
men: Ägypten (BGB!. Nr.435/1973), Belgien 
(BGB!. Nr. 35/1953), Bulgarien (BGB!. 
Nr.340/1974), CSSR (BGBI. Nr.586/1978), DDR 
(BGB!. Nr. 237/1979), Finnland (BGB!. 
Nr.213/1979), Frankreich (BGB!. Nr.220/1947), 
Großbritannien. (BGBI. Nr.60/1953), Indonesien 
(BGB!. Nr. 271/1976), Italien (BGB!. Nr. 270/1954), 
Jugoslawien (BGBI. Nr.436/1973), Luxemburg 
(BGB!. Nr.372/1972), Mexiko (BGB!. 
Nr.611/1975), Norwegen (BGB!. Nr. 131/1973), 
Polen (BGB!. Nr.434/1973), Portugal (BGB!. 
Nr.230/1984), Rumänien (BGB!. Nr. 140/1973), 
Spanien (BGB!. Nr.480/1976), UdSSR (BGB!. 
Nr. 319/1969), Ungarn (BGB!. Nr. 519/1977). 

Aus diesen Kulturabkommen erwachsen Aus
gaben nur für die innerstaatliche Durchführung, 
die jedoch in die Kompetenz des Bundesministe
riums für Unterricht und Kunst bzw. Bundesmini
steriums für. Wissenschaft und Forschung fallen 
und daher bei diesen Ressorts veranschlagt sind 
(siehe Paragraph 1306 und Ansatz 14108). 
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80 Kapitel 20 - Titel 204 

Titel 204 Kulturelle Veranstaltungen 

Im Interesse einer besseren Übersichtlichkeit 
wurde für kulturelle Vorhaben erstmalig ab 1981 
dieser Titel vorgesehen. 

1983 ........... , ........ . 
1984 ......... ; ......... . 
1985 ................... . 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

16,8 
18,5 
21,9· 

2,7 
2,8 
2,8 

Zur Verbesserung der kulturellen Aktivitäten 
wurde dieser Titel weiter angehoben. 

Für die Durchführung des USA-Konzeptes sind 
bei diesem Titel 2 Millionen Schilling und außer
dem beim Titel 200, Ansatz 1/20028 "Presse und 
Information", weitere 0,5 Millionen Schilling veran
schlagt. 

Die Einnahmen stammen aus Kursbeiträgen. 
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Kapitel 30- Titel 300 bis 302 81 

Kapitel 30 Justiz-

Titel 300 Bundesministerium für Justiz 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

Millionen Schilling 

1983 . . . . . . . .. 86,1 58,0 144,1 
1984 ..... , .. _ 86,6 61,4 148,0 
1985 . . . . . . . .. 88,7' 67,9 156,6 

Ein
nahmen 

25,0 
23,8 
26,0 

Bei diesem Titel wird neben den Ausgaben und 
. Einnahmen der Zentralstelle auch die Gebarung 
aus Bezugsvorschüssen für das gesamte Kapi
tel 30 Justiz veranschlagt. 

Unterschiede der Gebarung 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand ist 
eine Folge der Bezugserhöhung für Bundesbe
dienstete. Die Erhöhung des Sachaufwandes ist 
zum größten Teil auf den Ausbau der Vereins
sachwalterschaft zurückzuführen. 

Die Einnahmensteigerung ist durch höhere 
Bezugsvorschußersätze bedingt. 

Aufgaben 

Dem Bundesministerium für Justiz obliegen die 
obersten Verwaltungsgeschäfte des Bundes auf 
dem Gebiete der Zivil- und Strafrechtspflege. 

Förderungsausgaben 

Hervorzuheben ist die Förderung von Vereinen 
für Sachwalterschaft, mit denen eine'neue Organi
sationsform für die rechtliche Betreuung psy
chisch Kranker und Behinderter geschaffen wird. 
Aufgabe dieser Vereine ist es, geeignete Sachwal
ter für behinderte Personen auszubilden und zur 
Verfügung zu stellen. 

"Als weitere Förderungsausgaben sind Subven
tionen für das Institut für Rechts- und Kriminalso
ziologie und andere Vereinigungen, deren Tätig
keit im Interesse des Justizressorts liegt, veran
schlagt. 

Aufwendung~n (Gesetzl. Verpflichtungen) 

Neben Familien- und Geburtenbeihilfen sind 
hier die Beiträge Österreichs an folgende interna
tionale Institutionen zu veranschlagen: 

Haager Konferenz für Internationales Privat
recht (Beitritt auf Grund des Ministerratsbe
schlusses vom 15 .. Juni 1954); 

Internationales Institut für die Vereinheitlichung 
des Privatrechtes in Rom (Beitritt auf Grund des 
Ministerratsbeschlusses vom 11. Mai 1948); 

Zentralbüro des Europäischen Übereinkom
mens über den Widerspruch bei international 
gehandelten Inhaberpapieren (BGB!. 
Nr.582/1978). 

6 Arbeits(Amts)behelf zum BFG 

Titel 301 Oberster Gerichtshof und Gene
ralprokuratur 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

Millionen Schilling 

1983 . . . . . . . .. 63,1 
1984 . . . . . . . .. 65,5 
1985 .. .. . . . .. 66,4 

6,6 
7,4 
8,2 

Unterschiede der Gebarung 

69,7 
72,9 
74,6 

Ein
nahmen 

0,1 
, 0,1 

0,1 

Die Erhöhung des Aufwandes im Jahre 1985 ist 
im wesentlichen auf die Bezugserhöhung für Bun
desbedienstete und die Einrichtung eines Textver-
arbeitungssystems zurÜckzJfÜhren. . 

Aufgaben 1) 

Der Oberste Gerichtshof ist oberste Instanz in 
Zivil- und Strafrechtssacl:len (Art. 92 Abs. 1 Bun
des-Verfassungsgesetz). Ihm obliegt auch die 
Erstattung von Besetzungsvorschlägen anläßlich 
der Ernennung von Richtern. Weiters sind beim 
Obersten Gerichtshof die Oberste Rückstellungs
kommission, das Kartellobergericht und die Ober
ste Berufungs- und Disziplinarkommission für 
Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter einge
richtet. 

o'er Generalprokuratur beim Obersten Ge
richtshof obliegt die Mitwirkung bei der Erledi
gung von Rechtsmitteln in Strafrechtsfällen durch 
den Obersten Gerichtshof, die Erhebung von 
Nichtigkeitsbeschwerden zur Wahrung des 
Gesetzes sowie die Mitwirkung bei der Tätigkeit 
der Obersten Berufungs- und Disziplinarkommis
sion für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwär
ter. 

Titel 302 Justizbehörden in den LändeA'l 

Personal- Sach- . Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 1 920,9 1 025,0 2945,9 2252,5 
1984 ... _ ... ~ . 1 938,6 1 055,1 2993,7 2326,5 
1985 ......... 2051,4 1 220,9 3272,3 2427,9 

Unterschiede der Gebarung 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwan(j ist 
auf die Bezugserhöhung für Bundesbedienstete 
und auf die finanzielle Vorsorge für zusätzliche 
Planstellen zurückzuführen. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes im Jahre 
1985 ergibt sich im wesentlichen aus dem Mehr
aufwand für EDV- und Einrichtungsprojekte, Ent
schädigungen nach dem Gebührenanspruchsge
setz, Vollzugs- und Wegegebühren und Postge
bühren. 

Die für 1985 veranschlagten Einnahmen tragen 
der Entwicklung in den Jahren 1983 und 1984 
Rechnung. 
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82 Kapitel 30 - Titel 303 

Aufgaben 

Den Justizbehörden in den Ländern obliegt die 
Rechtsprechung in Zivil- und Strafsachen, die 
Erstattung von Besetzungsvorschlägen anläßlich 
der Ernennung von Richtern sowie die Erledigung 
der in ihren Bereich fallenden Justizverwaltungs
angelegenheiten. 

Organisation 

Die Justizbehörden in den Ländern umfassen: 

4 Oberlandesgerichte, 
4 Oberstaatsanwaltschaften, 

20 Gerichtshöfe I. Instanz, 
I 17 Staatsanwaltschaften, 
204 Bezirksgerichte, 
61 Arbeitsgerichte. 

Gesetzliche Grundlagen 

Gerichtsorganisationsgesetz, RGBI. Nr. 217/ 
1896, zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 135/1983; 

ASVG., BGBI. Nr. 189/1955 (Soziale Schiedsge-
richte), zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr.647/1982; 

Richterdienstgesetz, BGBI. Nr. 305/1961, 
zuletzt geändert durch BGBI. Nr.49/1983; 

Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren, 
B~BI. Nr. 289/1962, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr. 135/1983; 

Gebühren für Verwahrnisse der gerichtlichen 
Verwahrungsabteilungen, BGBI. Nr..182/1962; 

Gerichtskostenmarkenverordnung , BG BI. 
Nr.77/1950, in der Fassung BGB!. Nr.246/1963 
und 316/1968; 

Gebührenanspruchsgesetz 1975, 
Nr. 136/1975, zuletzt geändert durch 
Nr.333/1982; 

Vollzugs- und Weggebührengesetz, 
Nr.413/1975, zuletzt geändert durch 
Nr.389/1982; 

BGB!. 
BGB!. 

BGBI. 
BGB!. 

Gerichtliches Einbringungsgesetz 1962, BGB!. 
Nr. 288, zuletzt geändert durch BGB!. 
Nr.135/1983; 

Pauschalvergütung an den Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertag, BGB!. Nr. 570/1973 
und 439/1979, zuletzt geändert durch BGB!. 
Nr. 146/1981; 

Mediengesetz, BGB!. Nr. 314/1981; 

Strafrechtliches Entschädigungsgesetz, BGB!. 
Nr.270/1969; 

Verordnung des Bundesministeriums . für Justiz 
vom 18. Juli 1968 über das Anbringen von Frei
stempelabdrucken zur EIltrichtung von Gerichts-

gebühren und Ausfertigungskosten, BGB!. 
Nr. 315/1968 idF BGBI. Nr. 15/1982; 

Bundesgesetz über dre Sachwalterschaft für 
behinderte Personen, BGB!. Nr. 136/1983. 

Titel 303 Justizanstalten 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 ......... 856,8 
1984 . . . . . . . .. 929,2 
1985 . . . . . . . .. 953,8 

Millionen Schilling 

472,1 
493,1 
505,3 

1328,9 
1422,3 
1459,1 

Unterschiede der Gebarung 

95,9 
106,4 
106,6 

Das Mehrerfordernis beim Personalaufwand ist 
auf Bezugserhöhungen und die finanzielle Vqr
sorge für zusätzliche Planstellen zurückzuführen. 

Beim Sachaufwand sind die Bestimmungen des 
Strafvollzugsgesetzes, des Strafgesetzbuches 
und des Strafvollzugsanpassungsgesetzes 
berücksichtigt, die neue Anstalten und Verbesse
rungen im Strafvollzug vorsehen. Besondere Auf
wendungen sind für die Anstalten nach §§ 21 bis 
23 StGB und die fortzusetzende Verbesserung 
der Sicherheitsvorkehrungen in den Justizanstal
ten erforderlich. 

Bei den Einnahmen des Jahres 1985 wurde die 
voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. 

Aufgaben 

Den Justizanstalten obliegt der Vollzug von 
Unters~chungs- und Strafhaft sowie die Unter
bringung nach §§ 21 bis 23 StGB. 

In den Werkstätten, Ökonomien und Wirt
schaftsbetrieben werden die Gefangenen mit 
nützlicher Arbeit beschäftigt. Überdies erhalten 
sie eine Berufsausbildung, um sich nach ihrer Ent
lassung wieder leichter in ein geordnetes Berufs
leben einfügen zu können. Eine ganz besondere . 
Sorgfalt wird der Berufsausbildung der Jugendli
chen zugewendet. 

Der Justizwachschule obliegt die Ausbildung 
des Justizwache- und Erziehungspersonals. 

Organisation . 

Derzeit werden folgende Justizanstalten betrie
ben: 

18 Gerichtshofgefängnisse mit 11 AußensteIlen; 
7 Strafvollzugsanstalten mit 7 AußensteIlen ; 
1 Sonderanstalt für männliche Jugendliche; 

Justizanstalt für die Unterbringung nach § 21 
Abs.1 StGB; 

Sonderanstalt nach § 21 Abs. 2 StGB mit einer 
AußensteIle ; 

Sonderanstalt für die Unterbringung nach § 22 
StGB mit einer AußensteIle; 

1 Sonderanstalt für die Unterbringung nach § 23 
StGB. 
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Kapitel 30 - Titel 305 83 

_ Gesetzliche Grundlagen 

Strafvollzugsgesetz, BGBI. Nr. 144/1969 in der 
Fassung BGBI. Nr.480/1971, Strafgesetzbuch, 
BGBI. Nr.60/1974, Jugendgerichtsgesetz, BGBI. 
Nr.278/1961 in der Fassung BGBI. Nr. 145/1969 
und 425/1974, Strafprozeßordnung 1975, BGBI. 
Nr. 631, Strafrechtsanpassungsgesetz, BGBI. 
Nr.422/1974, Jugendstrafrechtsanpassungsge-

. setz, BGBI. Nr.425/1974, Strafvollzugsanpas
sungsgesetz, BGBI. Nr. 424/1974. 

Förderungsausgaben 

Unter den Förderungsausgaben sind haupt
sächlich Subventionen für Vereinigungen veran
schlagt, die eine Nachbetreuung von Haftentlas
senen durchführen. 

Massafonds der Justizwache 

Dem Massafonds der Justizwache obliegt die 
leihwe'ise Beistellung von Dienstkleiclern an die 
dem Dienstzweig "Justizwache und Dienst der 
Jugenderzieher" zugehörigen Bediensteten nach 
Maßgabe der vom Ministerrat in der Sitzung am 
6. Dezember 1949 hierüber beschlossenen Mas
savorschrift. 

Dem Fonds werden im Jahre 1985 voraussicht
lich zufließen: 

Millionen Schilling 

Aus dem Bundeshaushalt (Massapauschale 
usw.) ......................... .... 11,9 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie 
folgt verausgabt werden: 

Beschaffung von Massasorten .......... '. 11,8 
Fondsaufwand .. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 0,1 

Zusammen. .. 11,9 

Verpflegstage 

Die Anzahl der Verpflegstage in den Justizan
stalten beträgt: 

Gefangene und 
; Untergebrachte 

1983 2 ) ..•...•.........•..••.••.. 

1984 2 ) •.•..•........•.••..•••••• 

1985 2 ) ..•..•..•.. _ ..•.••.••••••• 

Titel 305 Bewährungshilfe 

3111 352 
3300000 
3300000 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 . . . . . . . .. 54,4 
1984 .. " . . . . .. 61,5 
1985 ..... _ . .. 64,3 

Millionen Schilling 

56,8 
61,3 
65,5 

111,2 
122,8 
129,8 

0,0 
0,0 
0,1 

Untersc.hiede der Gebarung 

Der Personalaufwand war 'im Hinblick auf die 
Entwicklung der Ausgaben im Jahre 1984 sowie 
zur finanziellen Vorsorge für zusätzliche Planstel
len zu erhöhen. 

Der Sachaufwand beruht ua. auf der gegebenen 
Personalvermehrung, die eine entsprechende 
Erhöhung des Sachaufwandes (Kilometergeld 
usw.) nach sich zieht. Auch die vermehrte Betreu
ung erwachsener Personen und eine notwendige 
Erweiterung einiger Geschäfts- und, AußensteIlen 
schlägt sich hier nieder. 

Aufgaben 

Den Bewährungshelfern obliegt die Betreuung 
Entlassener und bedingt Verurteilter, um sie vor 
Rückfall zu bewahren. 

Organisation 

Gemäß § 24 Abs. 1 des Bewährungshilfegeset
zes werden die Aufgaben der Bewährungshilfe -
außer in der Steiermark - von einer privaten Ver
einigung besorgt Die Geschäftsstellen Graz und 
Leoben werden als Dienststellen des Bundes 
geführt. 

Das Bewährungshilfegesetz sieht am Sitze 
jedes in Strafsachen tätigen Gerichtshofes 
I. Instanz die Errichtung einer Dienststelle für 
Bewährungshilfe vor. Dem Auftrag des Gesetzge
bers folgend wurden diese Geschäftsstellen für 
Bewährungshilfe errichtet. Neben den Geschäfts
stellen wurden bisher in Wien sieben, im Bereich 
der Geschäftsstellen für Bewährungshilfe Eisen
stadt, Feldkirch und Klagenfurt je eine Außen
steIle, im Bereich der Geschäftsstelle Salzburg 
zwei und im Sprengel der Geschäftsstelle für 
Bewährungshilfe Innsbruck drei AußensteIlen 
eröffnet. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bewährungshilfegesetz, BGBI. Nr. 146/1969, in 
der Fassung des Bundesgesetzes vom 11. Juni 
1974, BGBI. Nr. 426/1974 und des Bundesgeset
zes vom 15. Dezember 1980, BGBI. Nr.578/1980, 
Jugendgerichtsgesetz, BGBI. Nr. 278/1961, in der 
Fassung BGBI. Nr. 145/1969 und 425/1974, Straf
gesetzbuch, BGBI. Nr. 60/1974, Strafvollzugsan
passungsgesetz, BGBI. Nr. 424/1974. 

') Siehe BGBI. Nr. 328/1968. 
2) Der Veranschlagung zugrunde gelegte Verpflegs

tage, 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)254 von 536

www.parlament.gv.at



84 Kapitel 40 - Titel 400 und 401 

Kapitel 40 Militärische Angelegen
heiten 
Titel 400 Bundesministerium für Landes
verteidigung 

Personal- " Sach- Ein-
aufwand Summe . nahmen 

1983 ..... , . '. 417,6 
1984 ..... " .. 418,1 
1985 .... '" .. 438,5 

Millionen Schilling 

144,6 
128,2 
136,8 

562,2 
546,3 
575,3 

Ansatz 1/40000 Personalaufwand 

Unterschiede der Gebarung 

106,2 
101,3 
109,8 

Der Personalmehraufwand gegenüber 1984 ist 
im wesentlichen durch die Erhöhung der Bezüge 
der Bundesbediensteten im Jahre 1984, für die 
zum Zeitpunkt d~r Budgeterstellung pauschal bei 
Kapitel 51 "Kassenverwaltung" vorgesorgt wurde, 
bedingt. 

Ansatz 1/40003 Anlagen 

Bei diesem Ansatz werden die Anschaffungsko
sten für Einrichtungsgegenstände der Zentral
steIle und für die Einrichtung der Räumlichkeiten 
der im Ausland eingesetzten österreichischen 
Militärattaches veranschlagt; darüber hinaus wur
den für den Ausbau des Lagezentrums Leitungs
stab Stiftskaserne, Objekt 6, 629 000 Schilling ver
anschlagt. Für die Beschaffung von 2 Kraftfahr
zeugen im Wege des Austausches wurde vorge
sorgt. Der Minderbetrag gegenüber 1984 ergibt' 
sich aus der 5%igen Einsparung. 

Ansatz 1/40005 Bezugsvorschüsse 

Gebarung 

Gemäß § 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. 
Nr. 54, und § 25 des Vertragsbedienstetengeset
zes 1948, BGBI. Nr.86, kann Bundesbedienste
ten, die unverschuldet in eine Notlage geraten 
sind oder wenn sonst berücksichtigungswürdige 
Gründe vorliegen, auf Antrag ein unverzinslicher 
Vorschuß aus Bundesmitteln gewährt werden. Für 
die Wohnraumbeschaffung werden im Einzelfall 
Vorschüsse bis zum Betrag von 80 000 S gewährt. 

Unterschiede gegenüber Vorjahr 

An Bezugsvorschüssen für aktive Bundesbe
dienstete werden im Jahre 1985 42,096 Millionen 
Schilling (1984 45,259 Millionen Schilling) bereit
gestellt. Durch die Herabsetzung des für die 
Berechnung der Bezugsvorschüsse festgelegten 
Prozentsatzes von 1,0 auf 0,9 der Dienstbezüge 
ergibt sich ein Minderaufwand gegenüber dem 
Vorjahr. 

Ansatz 1140006 Förderungsausgaben 

Bei den Förderungsausgaben wurden gegen
über 1984 10% eingespart; es ergibt sich daher 
bei diesem Ansatz ein Minderaufwand von 
85 000 Schilling. 

Die Mittel für "Förderungsausgabeh" sind für 
Soldatenve'reinigungen, zur Förderung der 
Fliegerausbildung von Reservisten, zur Förderung 
der Körperertüchtigung im Rahmen von Heeres
sportvereinen und zur Unterstützung von Vereini
gungen bestimmt, deren Zweck auf dem Gebiete 
der umfassenden Landesverteidigung liegt,. 

Die bei der Post 7666 veranschlagten Mittel 
sind zweckgebunden und kommen den Vereinig
ten altösterreichischen Militärstiftungen zugute; 
die korrespondierenden Einnahmen aus Geldbu
ßen und Geldstrafen sind auf der Einnahmenseite 
bei' einem eigenen Ansatz veranschlagt. 

Ansatz 1/40007 Aufwendungen (Gesetz I. Ver
pflichtungen) 

Bei diesem Ansatz sind die Familien- und Ge
burtenbeihilfen für die Angehörigen der Zentral
steIle veranschlagt. 

Ansatz 1/40008 Aufwendungen 

Die höhere Veranschlagung betrifft insbeson
dere die Posten 4250 (Sonstige Roh- und Hilfs
stoffe), 6300 (Leistungen der Post) und 7290/064 
(Vergütungen an die Bundesbaudirektion - Heiz
kosten). 

. Weitere Mehrkosten ergeben sich aus dem 
Umstand, daß eine rationelle Versorgungsführung 
mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung 
eine Ausweitung der EDV-Geräte an der Zentral
steIle mit sich bringt. Die Modernisierung und 
Rationalisierung der Büroorganisation soll mit 
Hilfe von verbesserten Datenverarpeitungssyste
men sichergestellt werden. Dadurch ergeben sich 
Mehrkosten bei den Betriebsaufwendungen, die 
fast alle Posten, bei denen EDV-Erfordernisse ver
rechnet werden, betreffen. Hauptsächlich wurden 
diese Mehrkosten bei den Posten 7028/021 (Mie
ten für Hilfsmaschinen - EDV), 7218 (Lizenzge
bühren - EDV), 7288/001 (Programmerstellung 
- EDV) und 7288/011 (Schulung und Weiterbil
dung - EDV) veranschlagt. 

Titel 401 Heer und Heeresv~rwaltung . 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ....... 4914,8 9831,1 14745,9. 376,3 
1984 ....... 4952,1 9145,2 14097,3 270,9 
1985 ....... 5099,3 10994,0 16093,3 254,3 
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Kapitel 40 - Titel 401 85 

Ansatz 1/40100- Personalaufwand 

Unterschiede der Gebarung 

Der Personalmehraufwand gegenüber 1984 ist 
im wesentlichen durch die Erhöhung der Bezüge 
der Bundesbediensteten im Jahre 1984, für die 
pauschal bei Kapitel 51 "Kassenverwaltung" vor
gesorgt wurde, bedingt. 

Ansatz 1/40103 Liegenschaftsankäufe 

Der bei diesem Ansatz veranschlagte Ausga
benbetrag ist zum Erwerb von Schieß- und 
Übungsplätzen sowie zur Arrondierung und 
Erweiterung bestehender Übungsplätze vorgese
hen. 

Ansatz 1/40107 Aufwendungen (Gesetz I. Ver
pflichtungen) 

Unterschiede gegenüber Vorjahr 

Gegenüber dem Vorjahr ist bei diesem Ansatz 
ein Mehrbedarf von rund 646 Millionen Schilling 
veranschlagt. 

Dieser Mehrbetrag ist vor allem auf die Einfüh
rung des Zeitsoldaten auf Grund des Wehrrechts
änderungsgesetzes 1983, BGBI. Nr.577, zurück
zuführen. 

Aus dem Jahre 1984 werden bereits 6600 Zeit
soldaten übernommen, die 1985 schon den Wehr
dienst im zweiten Jahre leisten; dies bedingt 
bedeutende Mehrkosten vor allem bei den Posten 
7247-900 (Entgelt Zeitsoldat), 7248-900 (Entgelt 
Zeitsoldat Z) und 7245-900 (Fahrtkostenvergü
tung). 

Tapferkeitsmedaillen-Zulagen 

Nach dem Tapferkeitsmedaillen-Zulagengesetz 
, 1962 in der Fassung des BGBI. Nr. 388/1977 

beträgt die Höhe der Zulagen für: 

die goldene Tapferkeitsmedaille so-
wie die goldene Tapferkeitsme-
daille für Offiziere . ~ . .. . . . . . . . . . . 6 vH, 

die silberne Tapferkeitsmedaille 
1. Klasse sowie die silberne Tapfer-
keitsmedaille für Offiziere ........ 3 vH, 

die _ silberne Tapferkeitsmedaille 
2. Klasse .................. '.' . . 1,5 vH, 

die bronzene Tapferkeitsmedaille . . . . 0,75 vH 

des Gehaltsansatzes der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V nach § 28 Abs. 3 des -Gehaltsge
setzes 1956, BGBI. Nr. 54; in der jeweils geltenden 
Fassung, einschließlich allfälliger Teuerungszula
gen. 

Die Höhe des Ehrensoldes für Träger des MiIi
tär-Maria-Theresien-Ordens beträgt 36 vH. 

Kärntner Kreuz-Zulagen 

An die Besitzer des allgemeinen Kärntner Kreu
zes für "Tapferkeit" oder des besonderen Kreu
zes für "Tapferkeit" werden gemäß den Bestim
mungen des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 
1974, BGBI. Nr.14/1975, folgende Zulagen ge
zahlt: 

monatlich 

Für das besondere Kärntner Kreuz 
für "Tapferkeit" ............... . 3vH, 

für das allgemeine Kärntner Kreuz für 
"Tapferkeit" .................. . 1,5vH 

des Gehaltsansatzes der Gehaltsstufe 2 der 
'Dienstklasse V gemäß § 28 Abs. 3 des Gehaltsge
setzes 1956, BGBI. Nr. 54, in der jeweils geltenden 
Fassung, einschließlich allfälliger Teuerungszula
gen. 

Ansatz 1/40108 'Aufwendungen 

Der Veranschlagung der Ausgabenbeträge für 
Aufwendungen liegen folgende Vorhaben 
zugrunde: 

• Bereitstellung der materiellen Ausrüstung des 
Bundesheeres im für die Erreichung der Hee-' 
resorganisation gem. Landesverteidigungs
plan, Zwischenstufe 1986, erforderlichen 
Umfang, 

• Aufrechterhaltung des Betriebes des Bundes
heeres und Instandhaltung bzw. Instandset
zung des vorhandenen Gerätes, 

• Intensivierung und Verbesserung der Ausbil
dung der Wehrpflichtigen und Weiterbildung 
des Kaders, 

.' Modernisierung der Ausrüstung des Bundes
heeres und 

• Berücksichtigung jener Erfordernisse, die der 
Verbesserung der Infrastruktur dienen. 

Bereitstellung der -für die Erreichung der Zwi
schenstufe 1986 erforderlichen Ausrüstung 

Gemäß Landesverteidigungsplan ist bis 1986 
eine Heeresorganisation von 186000 Mann aufzu
stellen. Einschließlich der zusätzlich erforderli
chen Kräfte für Wachtrupperi, Personalreserve 
und Ersatzorganisation ergibt sich daraus der 
materielle Ausrüstungsbedarf. Die Beschaffung 
dieser Ausrüstung erfolgt unter Zugrundelegung 
des 10jährigen Investitionsprogrammes, welches 
die Beschaffung der erforderlichen Ausrüstung 
nach Art, Menge und Priorität regelt. Gemäß die
ser Planung liegt das Schwergewicht der Beschaf
fUl1g bis 1986 im Bereich der für die Aufstellung 
der Landwehr erforderlichen Grundausstattung. 
Zur Abdeckung dieser Grundausstattung -liegen 
die Schwergewichte der Aufwendungen im Bud
getjahr 1985 bei der Beschaffung von 
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Bekleidung und Mannes~usrüstung, 
FeldsaQitätsgerät und -material, 
Panzerabwehrwaffen und· -munition, 
mittleren Granatwerfern 

und 
- Munition. 

Im Bereich der Heeresmotorisierung dienen die 
vorgesehenen Beschaffungen von LKW der Klas
sen 0,6-0,8 t und 2 t, von Tanklösch-, Kran- und 
schweren Transportfahrzeugen sowie von han
delsüblichen PKW der Abdeckung des gegebe
nen Fehlbestandes und vor allem auch dem 
Ersatz von Gerät, für welches auf Grund seines 
Alters bereits nicht mehr tragbare Aufwendungen 
für die Instandsetzung anfallen. Zudem soll die 
Beschaffung der handelsüblichen PKW und LKW 
0,6-0,8 t schwereres und damit teureres Gerät 
ersetzen und somit sowohl der Senkung der 
Betriebskosten dienen als auch das teurere Gerät 
für jene Verwendungen freihalten, für welche es 
unbedingt erforderlich ist. Die bereits stark über
alteten Puch-Krafträder 250 MCH sollen durch ein 
Produkt der Firma KTM ersetzt werden, mit dem 
die Verbindungs- und Verkehrsregelungsaufga
ben wieder im vollen Umfang und - infolge der 
Wintertauglichkeit der zu beschaffenden Produkte 
- ganzjährig erfüllt werden können. 

Im Bereich der Mechanisierung sind Aufwen
dungen für die Modifikation der vorhandenen 
SChützenpanzer und Kampfpanzer M 60 A 1 vorge
sehen; dadurch SOll es ermöglicht werden, die 
Beschaffung der Nachfolgegeneration in die 90er 
Jahre hinauszuschieben. 

Im Bereich der Panzerabwehr steht die Verdich
tung der Festen Anlagen durch zusätzliche Centu
rion-Türme und die Beschaffung moderner Pfeil
munition im Vordergrund. 

Auf dem Fernmeldesektor wird vor allem für die 
in Auslieferung befindlichen Funksprechgeräte für 
gepanzerte Fahrzeuge vorgesorgt. Darüber hin
aus ist auf die Ausstattungsergänzung mit Fern
sprechgerät und Fliegerleitgerät Bedacht genom
men. Der für den Ausbau der integrierten Fern
.meldeinfrastruktur 80 (lFMIN 80) vorgesehene 
Betrag ist die Jahresrate 1985 des Projektes, 
durch das im wesentlichen das bestehende und 
überaltete ortsfeste Heeresfernmeldenetz ersetzt 
und die gemäß Raumverteidigungs-Einsatzkon
zept erforderlichen Verbindungen der oberen und 
obersten Führung sichergestellt werden sollen. 
Der Ersatz des bestehenden Netzes ist bereits 
dringend erforderlich, weil sonst umfangreiche 
Investitionen für die Instandhaltung vorgenommen 
werden müßten. 

Zur Verbesserung der Unterstützung der 
Kampftruppen (Landwehr und Bereitschafts
truppe) sind Aufwendungen für die Beschaffung 
von Feuerleitgerät der Artillerie und von mittleren 
Granatwerfern vorgesehen. Die für das System 

GOLDHAUBE bereitgest~lIten Mittel sollen sicher
stellen, daß das System 1985 in Betrieb gehen 
kann. 

Im Bereich der Luftstreitkräft~ sind Mittel insbe-
sondere für die Anzahlung der Luftraumüberwa
chungsflugzeuge, welche die in Friedens- und Kri
senzeiten bedeutsame Wahrung der Lufthoheit in 
effizienterem Maße als bisher sicherstellen sollen, 
sowie für die Bereitstellung der hiezu erforderli
chen Infrastruktur vorgesehen. 

Aufrechterhaltung des Betriebes des Bundes
heeres 

Darunter werden jene Ausgabenbeträge ver
standen, die der Verpflegung und der Ausbildung 
der Wehrpflichtigen sowie der Materialerhaltung 
(Instandsetzung und Instandhaltung) des einge
führten Gerätes dienen. Die für die Ausbildung 
aufgewendeten Mittel bedecken das in der Ausbil
dung sowie zur Erhaltung von Gerät und Anlagen 
erforderliche Material sowie nicht zuletzt die für 
die Absolvierung der Schießprogramme erforderli
che Munition. 

Die Ausgaben für die Materialerhaltung dienen 
der Beschaffung der erforderlichen Ersatzteile 

• und des Gerätes bzw. Werkzeuges, welches für 
die Durchführur-lg der Prüf- und Instandsetzungs
arbeiten notwendig ist. Diese Geräte sind der 
geänderten Materialstruktur des Bundesheeres 
angepaßt. 

Der weitere Ausbau der Datenverarbeitung 
dient vor allem der sparsameren Bewirtschaftung 
der Versorgungsgüter durch bessere Erfassung 
des betrieblichen Geschehens. 

Verbesserung der Ausbildung 

Die kurze Grundwehrdienstzeit erfordert eine 
Intensivierung der Ausbildung. Dies ist ua. durch 
Beschaffung von modernem Ausbildungsgerät 
möglich. Neben den Mitteln für den Ausbau von 
Schieß- und Kampfanlagen sowie audiovisuellen 
Geräten soll 1985 vor allem mit der Beschaffung 
von Schießsimulatoren begonnen und der 
Bestand an Gefechtssimulatoren erweitert wer
den. Mit diesen Mitteln sollen nicht nur die Ausbil
dung verbessert und gefechtsnäher gestaltet, 
sondern auch Einsparungen durch den verminder
ten Gebrauch des Einsatzgerätes erzielt werden. 
Die Umstellung des Ausbildungsgerätes erfolgt in 
mehreren Etappen; im Bundesvoranschlag 1985 
sind nur anteilige Kosten berücksichtigt. 

Erhöhte Aufwendungen für die Milizarbeit sollen 
die laufende Information und Ausbildung der Miliz
soldaten auch zwischen den Waffenübungen 
sicherstellen. 

Infrastruktur 

Im Bereiche der Infrastruktur werden der Aus
bau der Munitionslager und der Schieß- und 
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Übungsplätze in Abstimmung mit dem Baupro
gramm des Bundesministeriums für. Bauten und 
Technik für die Landesverteidigung und unter 
Bedachtnahme auf die neue Heeresorganisation 
fortgesetzt. 

Den Freiwilligen Sozialleistungen war maximal 
der vorläufige Jahreserfolg 1983 zugrunde zu 
legen; die Repräsentationsausgaben wurden um 
10% gekürzt. 

Die Post 5600/804" "Fahrtkostenzuschuß Z" 
mußte infolge Erweiterung des anspruchsberech
tigten Personenkreises und Tariferhöhungen 
öffentlicher Verkehrsmittel entsprechend angeho
ben werden. 

Dem bei der Post 5600 veranschlagten Betrag 
~urde folgende Aufgliederung zugrunde gelegt: 

Dienstreisen und Dienstverrichtungen 
am Dienstort .................... . 

Zuteilungsgebühren ....... , .. , .... ,. 
Übersiedlungsgebühren ............. . 
Reisebeihilfen ..................... . 
Trennungsgebühren und Trennungszu-

schüsse : .......... , ............ . 
Übungsgebühren ................... . 
Einsatzgebühren ...... , ............ . 

29,7% 
45,6% 
0,9% 
0,1% 

1,8%' 
21,7% 
0,2% 

Die bei den "Miet- und Pachtzinsen für Wohn
zwecke" verbuchten Mieten sind dynamisiert; 
weiters werden zusätzliche Wohneinheiten 
Bediensteten des Ressorts zur Verfügung 
gestellt. 

Der Konjunkturausgleich-Voranschlag für das 
Jahr 1985 enthält 650 Millionen Schilling in der 
Stabilisierungsquote und 350 Millionen Schilling in 
der Konjunkturbelebungsquote. Der Schwerpunkt 
der vorgesehenen Ausgaben liegt bei Beschaffun
gen, die geeignet sind, im Falle ihrer Durchfüh
rung die österreichische Wirtschaft zu beleben. 

Einnahmen 

Der Veranschlagung der Einnahmen wurden die 
bisher vorliegenden Erfolgsziffern sowie der 
Rechnungsabschluß 1983 zugrunde gelegt. 

Bei der Post 8260/006 "Vergütungen des Rech
nungshofes" werden die Kostenersätze des 
Rechnungshofes für die durch das Heeresfach
ambulatorium durchgeführten Dienstfähigkeitsun
tersuchungen der Bediensteten des Rechnungs
hofes verrechnet. 

Bei der Post 8260/064 "Vergütungen des Bun
desamtes für Eich- und Vermessungswesen" wer
den die Kostenersätze des Bundesamtes tür Eich
und Vermessungswesen für Landesaufnahmen 
durch das Bundesheer veranschlagt. Die aus dem 
zweckgebundenen Einnahmenansatz 2/40000 
stammenden Geldbußen und Geldstrafen kom
men den Vereinigten altösterreichischen Militär
stiftungen zugute (korrespondierende Ausgaben 
beim Ansatz 1/40006/Post 7666). 

Auf Grund der Vereinbarung zwischen dem 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenhei
ten uno den Vereinten Nationen leisten diese als 
Kostenersatz folgende Beträge pro Mann und 
Monat: 

UN-Bataillon Naher Osten. . . . . . .. 950 US-Dollar 
für ,53 Spezia,listen zusätzlich . . . .. 280 US-Dollar 

", UN-Bataillon Cypern . . . . . . . . . . .. 565 US-Dollar 

Gesetzliche Grundlagen 

Bundesministeriengesetz 1973,' BGBI. Nr. 389, 
zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 617/1983; 

Wehrgesetz 1978, BGBI. Nr. 150, zuletzt geändert 
durch BGBI. Nr. 577/1983; 

Heeresdisziplinargesetz, BGBI. Nr. 151/1956, 
zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 211/1984; 

Heeresgebührengesetz, BGBI. Nr, 152/1956 (maß
gebend für die Zweckausgaben wie Verpfle
gung, Taggeld, Familienunterhalt, Wohn kosten
beihilfe, Entschädigungen für Übungen usw.L 
zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 577/1983; 

Wehrrechtsänderungsgesetz 1983, BGBI. 
Nr.577/1983; 

Bundesverfassungsgesetz über die Entsendung 
österreichischer Einheiten zur Hilfeleistung in 
das Ausland auf Ersuchen internationaler Orga
nisationen, BGBI. Nr. 173/1965; 

Bundesgesetz Über die Entsendung von Angehö
rigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das 
Ausland, BGBI. Nr. 233/1965 1), zuletzt geän
dert durch BGBI. Nr.577/1983; 

Auslandseinsatzzulagengesetz, BGBI. Nr.375/ 
1972, in der Fassung BGBI. Nr. 305/1975; 

Bundesgesetz über militärische Munitionslager, 
BGBI. Nr. 197/1967, in der Fassung BGBI. 
Nr.265/1972; / 

Militärleistungsgesetz, BGBI. Nr. 174/1968; 
. Beamten-Dienstrechtsgesetz - BDG 1979, BGBI. 

Nr. 333, _ zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr.659/1983; 

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBI. 
Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr.590/1983; 

Bauern-Sozialversicheru ngsgesetz BSVG, 
BGBI. Nr.559/1978, zuletzt geändert durch 
BGBI. Nr. 592/1983; 

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsge
setz - B-KUVG, BGBI. Nr. 200/1967, zuletzt 
geändert durch BGBI. Nr. 593/1983; 

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 
GSVG, BGBI. Nr.560/1978, zuletzt geändert 
durch BGBI. Nr.591/1983; 

Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz, BGBI. Nr. 
154/1956, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr.232/1978; 

Luftfahrtgesetz, BGBI. Nr.253/1957 (Festlegung 
der Zuständigkeit für den Bereich der Militärluft
fahrt), zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr.91/1976; 
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Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967), BGBI. Nr.267, 
zuletzt geändert durch BGBI. Nr. 631/1982; 

Tapferkeitsmedaillen-Zulagengesetz 1962, BGBI. 
Nr. 146, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr.388/1977; 

Kärntner Kreuz-Zulagengesetz 1970, BGBI. 
Nr. 194, zuletzt geändert durch BGBI. 
Nr. 14/1975; 

Bundesgesetz über das Bundesheerdienstzei
chen, BGBI. Nr.202/1963, zuletzt geändert 
durch BGBI. Nr.577/1983; 

Bundesgesetz Ober die Wehrdiensterinnerungs
medaille, BGBI. Nr.203/1963, zuletzt geändert 
durch BGBI. Nr. 422/1974; 

Verwundetenmedaillengesetz, BGBI. Nr. 371/ 
.1975; 

Verordnung betreffend die Verwendung von Geld
bußen und Geldstrafen, BGBI. Nr. 678/1977. 

Titel 402 Heer und Heeresverwaltung 
(zweckgebundene Gebarung) 

Sachaufwand Einnahmen 

1984 ................... . 
1985 ................. '" 

Millionen Schilling 

121,7 
127,8 

121,7 
127,8 

Bei diesem Titel ist die Gebarung für die Solda-
. tenheime veranschlagt. Gemäß Art. 11 Z18 des 
Wehrrechtsänderungsgesetzes 1983, BGBI. 
Nr.577/1983 (§ 9 a HGGl, ist diese Gebarung 
zweckgebunden. In den Vorjahren wurden die Ein
nahmen und Ausgaben der Soldatenheime beim 
Titel 401 mitveranschlagt. 

Titel 404 Heeresgeschichtliches Museum, 
Militärwissenschaftliches Institut 

. Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen' 

1983 . . . . . . . .. 20,4 
1984 . . . . .. ... 21,4 
1985 . .. . .. ... 21,7 

Millionen Schilling 

3,8 
3,9 
4,3 

24,2 
25,2 
26,0 

Unterschiede der Gebarung 

0,3 
0,3 
0,3 

Der Personalmehraufwand gegenüber 1984 ist 
im wesentlichen durch die Erhöhung der Bezüge 
der Bundesbediensteten im Jahr 1984, für die bei 
Kapitel 51 "Kassenverwaltung" pauschal vorge
sorgt wurde, bedingt. 

Gegenüber dem J.ahre 1984 wurden beim 
Ansatz 1/40403 "Anlagen" 5% und bei der Post 
für Repräsentationsausgaben des Ansatzes 
1/40408 "Aufwendungen" 10% eingespart. 

Auf Grund der gestiegenen Energiekosten 
sowie unter Bedachtnahme auf den voraussichtli
chen Jahreserfolg 1984 wurde die Post "Energie
bezüge" um 500000 Schilling angehoben. 

Organisation 

Das Heeresgeschichtliche Museum ging aus 
der Sammlung· des kaiserlichen Zeughauses in 
Wien hervor. Es wurde nach modernen Erforder
nissen neu gestaltet und enthält die heereskundli
che Darstellung des österreich ischen Soldaten
tums und eine Würdigung seiner europäischen 
Leistung vom 17. bis zum 20. Jahr~ndert. In meh
reren Sälen werden bedeutsame militärische 
Ereignisse an Hand von· kunst- und kulturge
schichtlich wertvollen Bildern, graphischen Blät
tern, Aquarellen, Handzeichnungen, lebensgroßen 
Figuren und Vitrinenobjekten mit Erinnerungs
stücken und Autogrammen der Öffentlichkeit nä
hergebracht und dabei die Entwicklung der militä
rischen Bekleidung, der Bewaffnung, Ausrüstung 
und Organisation in sinnvollen Reihen besonders 
zusammengestellt. 

In der Militärwissenschaftlichen Abteilung wer
den alle militärwissenschaftlichen Angelegenhei
ten, auch in Verbindung mit anderen wissen
schaftlichen Institutionen, bearbeitet. 

Titel 405 Heeres-Land- und Forstwirt
schaftsbetrieb Allentsteig 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 . . . . . . . .. 20,5 
1984 ......... 20,9 
1985 . . . . . . . .. 21,6 

9,2 
11,3 
11,2 

Unterschiede der Gebarung 

29,7 
32,2 
32,8 

27,2 
32,2 
32,8 

Der Personalaufwand wurde gegenüber den 
Vorjahren nur geringfügig erhöht, da natürliche 
Abgänge nicht mehr ersetzt werden. 

Die Mittel bei den Anlagen dienen hauptsäch
lich der Beschaffung von 3 Kraftfahrzeugen für 
besondere Zwe9ke im Wege des Austausches. 

Im Hinblick auf die beim Betrieb geplante 
Umstellung auf automationsunterstützte Daten
verarbeitung wurden bei den Ansätzen 1/40503 
und 1/40508 zur Verrechnung des Aufwandes für 
EDVA entsprechende Posten eröffnet und mit je 
1 000 S dotiert. 

Die Ausgaben sind durch gleichhohe Einnah
men gedeckt. 

Organisation 

Auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig-Döl
lersheim wird der Heeres-Land- und Forstwirt
schaftsbetrieb Allentsteig als betriebsähnliche 
Einrichtung geführt, die vorwiegend für die Erhal
tung des Übungsplatzes in einem für die Benüt-
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zung durch die Truppe ausreichenden Zustand zu 
sorgen hat. Die Einnahmen dieses Betriebes sind 
für dessen Aufgabenerfüllung zweckgebunden. 

Der landwirtschaftlichen Abteilung des Betrie
bes obliegt in diesem Zusammenhang die Planung 
und Durchführung aller einschlägigen Arbeiten auf 
dem Gebiete der Landwirtschaft, wie Pflanzen
und Futterbau, Düngung, Pflanzenschutz, Tier
zucht usw., sowie die Rekultivierung jener Grund
stücke, die als Truppenübungsgelände nicht mehr 
benötigt werden. 

Die forstwirtschaftliehe Abteilung dieses Betrie
beshat die Aufgabe, alle Aufforstungsmaßnah
men, den Forstschutz, die Forstpflege, die Schäd
lingsbekämpfung und die Forstaufschließung 
durchzuführen. 

Der Truppenübungsplatz Treffling ist seit 1. Jän
ner 1973 hinsichtlich der land- und forstwirtschaft
lichen Bewirtschaftung dem Heeres-Land- und 
Forstwirtschaftsbetrieb Allentsteig angegliedert. 

') Siehe auch BGBI. Nr. 60/1966. 
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Kapitel 50 Finanzverwaltung 
. Titel 500 Bundesministerium für Finanzen 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 ......... 344,4 
1984 . . . . . . . .. 335,2 
1985 ......... 355,0 

Gebarung 

Millionen Schilling 

128,8 
136,4 
150,6 

473,2 
471,6 
505,6 

52,4 
56,6 
58,0 

Bei diesem Ansatz ist neben den Ausgaben 
und Einnahmen des Ministeriums auch der Auf
wand für den Bundesschätzungs- 1) und Bewer
tungsbeirat 2) mitveranschlagt. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist neben den Auswirkungen der 
Bezugsregelung ab 1. Jänner 1984 auf eine Ver
mehrung der Planstellen um 22 Bedienstete 
zurückzuführen. . 

Der Sachaufwand ist gegenüber dem BVA 1984 
um 14,2 Millionen Schilling höher veranschlagt. 

Mehrerfordernisse ergaben sich im wesentli
chen infolge Vorsorge für die Abhaltung der Jah
restagung der Inter-Amerikanischen Entwick
lungsbank 1985 in Wien (+9,500 Millionen Schil
ling bei verschiedenen Posten). bei den Dienst
kraftwagen (+ 0,31 0 Millionen' Schilling), bei den 
Familienbeihilfen (+0,345 Millionen Schilling). bei 
den öffentlichen Abgaben ( + 0,250 Millionen 
Schilling), weiters bei den geringwertigen Wirt
schaftsgütern (+ 0,080 Millionen Schilling), bei 
der sonstigen Amtsausstattung (+ 0,200 Millionen 
Schilling), bei den Druckwerken für die Bibliothek 
(+0,300 Millionen Schilling), weiters bei den 
Fahrtkostenzuschüssen (+0,199 Millionen Schil
ling), bei den Energiebezügen Wärme 
( + 2,930 Millionen Schilling), bei den Leistungen 
der Post (+0,850 Millionen Schilling). bei den 
Arbeiten des Institutes für Wirtschaftsforschung 
( + 1,541 Millionen Schilling), des Institutes für 
Raumplanung (+ 0,150 Millionen Schilling), des 

. Wiener Institutes für internationale Wirtschaftsver
gleiche (+ 0,351 Millionen Schilling) und des Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftlichen -Rechen
zentrums Wien (+ 0,350 Millionen Schilling). 

Niederer veranschlagt wurden die Ausgaben für 
Maschinen und maschinelle Anlagen (-0,150 Mil
lionen Schilling), Amtsausstattung (-0,200 Millio-
nen Schilling). Aufwandsentschädigungen 
(-0,199 Millionen Schilling), Energiebezüge 
Strom (-0,350 Millionen Schilling), Brennstoff~ 
(-1,515 Millionen Schilling), Amtshaftungsent
schädigungen (-1,000 Millionen Schilling), 
Repräsentationsausgaben (-0,072 Millionen 

Schilling) und Entgelte an Unternehmungen - all
gemeine Werbung für Anleihen (-0,400 Millionen 
Schilling). 

Bundesaufsicht 

Die Kosten der kreditpolitischen Bundesauf
sicht, der Bundesaufsicht über die Vertragsversi
cherung und die Ausgaben für Vertreter des Bun
desministeriums für Finanzen bei Unternehmun
gen zur Wahrung der Interessen des Bundes sind 
im Personal- und Sachaufwand mitveranschlagt, 
wobei die den Bundesbediensteten gewährten 
Entschädigungen im Personalaufwand vorgese
hen sind. Im einzelnen ist hiezu zu bemerken: 

Das Bundesministerium für Finanzen übt die 
kreditpolitische Bundesaufsicht über Kreditunter
nehmungen, Börsen und Spielbanken auf Grund 
der nachstehenden gesetzlichen Bestimmungen 
aus: 

Kreditwesengesetz - KWG, BGBI. Nr. 63/1979 
(§26). 

Beteiligungsfondsgesetz, BGBI. Nr. 111/1982 
(§3). 

Nationalbankgesetz 1955, BGBI. Nr. 184. 

Ges. m. b. H.-Gesetz, RGBI. Nr. 58/1906 (§ 104) in 
der Fassung des BGBI. Nr. 200/1980. 

Girozentralegesetz, BGBI. Nr. 146/1958. 

Hypothekenbankgesetz, DRGBI. I S. 375/1899, in 
der Fassung des DRGBI. I S. 97/1926, 491/1927 
und 108/1930. 

Investmentfondsgesetz BGBI. Nr. 192/1963 (§ 2). 

Glücksspielgesetz, BGBI. Nr. 169/1962 (§§ 21 und 
29). 

. Gesetz über die Pfandbriefe und verwandten 
Schuldverschreibungen von öffentlich-rechtli
chen Kreditanstalten, DRGBI. I S. 492/1927, 
RGBI. Nr. 67/1875 (§§ 1 und 4). \ 

Der Aufwand -für die Bundesaufsicht über die 
Vertragsversicherung wird gemäß Versicherungs
aufsichtsgesetz in der Fassung des Bundesgeset
zes BGBI. Nr. 569/1978 mit 9/10 von den Versiche
rungsunternehmungen erstattet. 

Zur Wahrung der Interessen des Bundes an 
Unternehmungen, an denen er beteiligt ist, oder 
aus anderen berücksichtigl.lngswürdigen Gründen 
entsendet der Bund Bundesbedienstete in die 
Organe verschiedener Unternehmungen. Die von 
diesen Unternehmungen für die' Tätigkeit vorge
nannter Bundesbediensteter zu leistenden Ent
gelte (Tantiemen) sind an den Bund abzuführen. 
Der Bund gewährt den Bundesbediensteten für 
diese Nebentätigkeit Vergütungen gemäß § 25 
des Gehaltsgesetzes 1956,' BGBI.Nr. 54. 

] . 
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Aufwendungen (Gesetzt. Verpflichtungen) 

Das Bundesministerium für Finanzen leistet 
Zahlungen ap folgende internationale Institutio
nen: 

Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete 
des Zollwesens, Brüssel; Beitragsleistung gemäß 
Art. XII des BGBI. Nr. 165/1955; im Jahre 1985 
1 000000 S (1983: 1 000000 S). 

. Weiters ist hier mit einem Betrag von rund 8,9 
Millionen Schilling für Familien- und Geburtenbei
hilfen sowie für öffentliche Abgaben mit 0,640 Mil
lionen Schilling vorgesorgt. 

Aufwendungen 

Neben den allgemeinen Verwaltungsaufwen
dungen sind hier die Kostenersätze an das Öster
reichische Instifut für Wirtschaftsforschung, an 
das Institut für Raumplanung, an das Wiener Insti
tut für internationale Wirtschaftsvergleiche und an 
das Wirtschafts- und sozialwissenschaftliehe 
Rechenzentrum Wien für alle Arbeiten, die diese 
Institute im Auftrag von Bundesdienststellen lei
sten, veranschlagt. 

Außerdem sind ua. die Mitgliedsbeiträge für die 
Gesellschaft für das öffentliche Haushaltswesen, 
für das Institut für Raumplanung und für das Insti
tut für Schul- undSportstättenbau hier veran
schlagt. Schließlich ist hier auch für die Kosten 
aus der Bundesvermögensverwaltung vorgesorgt. 

Titel 501 Bundesministerium für Finanzen 
(Zweckaufwand) 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. i. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,0 972,2 
1098,5 

962,6 
1984. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 19,0 
1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,0 

Beim Titel 501 werden folgende Ausgaben ver
rechnet: 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

§ 
o Münzregal ............. 1,9 2,0 2,0 
4 Erfüllung von Rückgabe-

ansprüchen ............ ·0,0 0,0 0,0 
8 Dienstgeberabgabe für 

U-Bahn Wien ........... 5,0 5,0 5,0 
9 Sonstige Aufwendungen . 6,1 12,0 11,0 

Summe ... 13,0 19,0 18,0 

Bei den Einnahmen sind folgende Beträge vor
gesehen: 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

§ 
o Münzregal ............. 970,3 1096,5 961,6 
3 Amtshaftungs-Rücker-

sätze ................. 0,0 0,0 0,0 
9 Laufende Einnahmen .... 1,9 2,0 1,0 

Summe.; . 972,2 1098,5 962,6 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Paragraph 5010 Münzregal 

Gebarunlg 1985 

Der K()stenersatz an das Hauptmünzamt für die 
Ausprägung der Scheidemünzen vermindert sich 
trotz höheren Bedarfes an Scheidemünzen. wegen 
des niedrigeren Silberpreises im Janre 11985 auf 
450,332 Millionen Schilling. Dieser Kostenersatz, 
der eine durchlaufende Gebarung ist, wird seit 
dem BVA 1975 nicht mehr auf der Ausgabenseite 
veranschlagt, sondern auf der Einnahmenseite als 
Absetzbetrag ausgewiesen. Der Gesamtbetrag 
von 450,332 Millionen Schilling wird vom Haupt
münz'amt als Einnahme veranschlagt. 

Die Einnahmen betreffen den Gegenwert der 
vom Ha.uptmünzamt laut Prägeprogramm 1985 
auszuprägenden Scheidemünzen der Schilling
währun~j - bestehend aus 4 Ausgaben Silberge
denkmünzen zu 500 S (Auflage zusammen 
2 400 000 Stück) sowie die übrigen Sorten von 
20 S bis 1 g - imBetrag von 1411,790 Millionen 
Schilling sowie den Kostenersatz des Hauptmünz
amtes für die Einziehung von beschädigten Mün
zen. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Nettoeinnahmen aus dem Münzregal betra
gen: 19133968,4,1984 1 094,5 und 1985959,6 Mil
lionen Schilling. Im Jahre 1985 ist die Ausgabe von 
insgesamt 173,4 Millionen Stück Münzen zu 500 S, 
20 S, 10 S, 5 S,1 S, 50 g, 10 g, 5 g, 2 g und.1 g im 
Nennbetrag von 1 411,790 Millionen Schilling vor
gesehen. Daraus ergibt sich nachstehende Über
sicht über die Einnahmeriüberschüsse aus dem 
Münzrel~al: 

Einziehung von Scheide
münzen: 3) 
Zahlung an die Natio-
nalbank 3) ............ . 
Kostenersatz vom 
Hauptmünzamt für 
eingezogene Münz-
sorten ............... . 

Ausprägung von Scheide-
mÜnZE!n: . 
Kostenersatz an das 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling" 

1,9 2,0 2,0 

0,1 0,1 0,1 
--------------~---

Hauptmünzamt . . . . . . . . . 486,0 528,2 450,3 
Gegenwert der ausge-
prägtE!n Scheidemün-
zen 3) . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 456,2 1 624,6 1411,8 

Gesetz:tiche Grundlagen 

1. Scheidemünzengesetz 1963 

Gemäß § 1 des Scheidemünzengesetzes 1963, 
BGBI. Nr. 178, in der Fassung des Bundesgeset
zes BGBI. Nr. 118/1980 ist das Bundesministe
rium für Finanzen ermächtigt, Münzen aus uned-
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len Metallen bis zum Betrag von 600 S je Kopf der 
Bevölkerung auszuprägen und in den Verkehr zu 
setzen. Auf diesen Betrag werden Silbermünzen 
zu 25 S, zu 50 S, zu 100 S und zu 500 S nicht 
angerechnet. Am 30. April 1984 hat der Nennbe
trag der im Umlauf befindlichen. Münzen 
21 590 729 837 Schilling betragen. 

2. Bundesgoldm~nzengesetz 1976, BGBI. Nr. 
303. 

Ansatz 1/50147 Erfüllung von Rückgabean
sprüchen 

Der für 1985 veranschlagte Betrag von 1 000 
Schilling dient wie in den Vorjahren zur Erfüllung 
von Rückgabe- und Regreßansprüchen auf Grund 
der Rückgabegesetze, insbesondere für Ver
pflichtungen gemäß BGBI. Nr. 208/1949. Die 
Abgeltung dieser Ansprüche erfolgt in Renten
fo!m auf Lebensdauer eines Berechtigten. 

Ansatz 1/50187 DIenstgeberabgabe für 
U-Bahn Wien 

. Für die im Bereiche des Landes Wien bestehen
den Dienstverhältnisse ist an das Land eine 
Dienstgeberabgabe zu leisten. 

Der Ertrag dieser zweckgebundenen Landesab
gabe ist zur Errichtung einer Untergrundbahn 
bestimmt. 

Der veranschlagte Betrag ist zur Bedeckung 
dieser Abgabe für sämtliche im Bundesland Wien 
bestehenden Bundesdienstverhältnisse mit Aus
nahme der abgabepflichtigen Bundesbetriebe 
(Hauptmünzamt, Österreichische Glücksspielmo
nopolverwaltung, Verwertungsstelle des Österrei
chischen Branntweinmonopols, Österreich ische 
Bundesforste) bestimmt. 

Ansatz 1/50198 Sonstige Aufwendungen.' 

Für die Abwicklung der SAG-Kredite 4) stehen 
den eingeschalteten Kreditunternehmungen 
sowie der Oesterreichischen Nationalbank als 
Treuhänder des Bundes von den eingehenden 
Zinsen Anteile von je einem halben Prozent ver
traglich als Dienstleistungsentgelt zu. Für das 
Jahr 1985 wurden 5000 Schilling hiefür veran-
schlagt. . 

Nach dem Invalideneinstellungsgesetz, BGBI. 
. Nr. 22/1970, ist der Bund verpflichtet, bei Nichter
füllung der nach diesem Gesetz normierten Ein
stellungspflicht Ausgleichstaxen an den beim 
Bundesministerium für soziale Verwaltung errich
teten Ausgleichstaxfonds abzuführen. Der Auf
wand hiefür wurde mit 11 Millionen Schilling veran-
schlagt. . 

Ansatz 2/50134 Amtshaftungsrückersätze 

Hier ist nur ein Betrag von 50000 S für Rücker
sätze (Regreßzahlungen) von ersatzpflichtigen 
Amtsorganen vorgesehen. 

Die Veranschlagung der Entschiidigungszah
lungen auf Grund des Amtsha:ftungsgesetzes 
(BGBI. Nr. 20/1949 in der Fassung BGBI. Nr. 
218/1956 und 38/1959)' erfolgt bei den einzelnen 
Ressorts unter Posten 692. "Schadensvergütun
gen". 

Ansatz 2/50194 Sonstige Einnahmen 

Der geringere Erfolg des Jahres 1983 ist auf 
. nicht regelmäßig eingehende und daher nicht vor
ausschätzb~re Einnahmen zur~ckzuführen. 

Die im Voranschlag 1985 vorgesehenen 
Beträge werden hauptsächlich aus Pönalzinsen 
auf Grund des Kreditwesengesetzes, BGBI. Nr. 
63/1979, und den mit den Kreditunternehmun
gen abgeschlossenen Kreditkontrollabkommen 
erwartet. 

Titel 502 Bundesministerium für Finanzen 
(Förderungsmaßnahmen) 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1501,7 
1984 .............. '. . . . .. 1 680,9 
1985.. . . . . . . . . . . . .. . .. .. 1 521,8 

108,8 
94,5 
79,9 

Beim Titel 502 werden folgende Ausgaben ver-
rechnet: 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

§ 
o Hagelversicherung ...... 45,3 45,0 50,0 
2 Tierversicherungs-

förderungsgesetz ....... 0,0 0,1 0,1 
2 Betreuung der Bundes-

bediensteten und 
ihrer Ange!':lörigen ...... 2,2 2,0 1,9 

3 Zuschuß (OKB-AG) ..... 369,3 350,0 350,0 
5 Sonstige Atomprojekte .. 5,5 5,4· 5,4 
9 Zuschuß an die 

Finanzierungs-
30,0 garantie Ges. m. b. H .... 10,6 78,0 

9 Bezugsvorschüsse ...... 53,0 44,8 42,6 
9 Sonstige Förderungen ... 989,4 1 155,6 1041,8 

Familienpolilische Maß-
nahmen 26,4 

Summe ... 1 501,7 1680,9 1 521,8 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 1/50204 Hagelversicherung 

Das Hagelversicherungs-Förderungsgesetz 
(BGBI. Nr. 64/1955, in der Fassung BGBI. Nr. 
186/1961 und 289/1963) bestimmt, .daß der Öster
reichischen Hagelversicherungsanstalt auf 
Gegenseitigkeit alljährlich aus Bundesmitteln eine 
Beihilfe gewährt wird, die ausschließlich zur Ver
billigung der Hagelversicherungsprämien zu ver
wenden ist. Die Gewährung ist an die Beistellung 
von Landesmitteln in gleicher Höhe gebunden. 

An die Österreichische Hagelversicherungsan
stalt wurde 1983 eine Bundesbeihilfe von rund 
45,3 Millionen Schilling überwiesen. 
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Für das Jahr 1984 wurden 45 Millionen Schilling 
veranschlagt. Der Voranschlag 1985 beträgt 
50 Millionen Schilling. 

Ansatz 1/50224 Tierversicherungsförderungs
gesetz 

Auf Grund des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 
442/1969 soll jenen Tierhaltern, für die der Verlust 
vonq"ieren existenzgefährdend ist, der Abschluß 
einer Tierversicherung erleichtert werden. Analog 
der Hagelversicherung ist vorgesehen, daß der 
Bund und das betreffende für den Versicherungs
verein zuständige Bundesland gemeinsam eine 
Beihilfe für die Rückversicherungsprämie in glei
cher Höhe aufbringen. Um die Abwicklung zu ver
einfachen, wird die Beihilfe nicht mit den einzel
nen rückversicherten Tierversicherungsvereinen 
abgerechnet, sondern mit dem Rückversiche
rungsverein der kleinen Rindvieh- und Pferdever
sicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. 1983 
wurde dem Rückversicherungsverein eine Bun
desbeihilfe von rd. 35000 Schilling überwiesen. 

Für das Jahr 1984 wurden Ausgaben in Höhe 
von 100000 S veranschlagt. . 

Der Voranschlag für 1985 beträgt' ebenfalls 
100000 Schilling. 

Ansatz 1/50226 Betreuung der Bundesbedien
steten und ihrer Angehörigen; Förderungsaus
gaben 

Der veranschlagte Betrag dient zur Förderung 
freiwilliger sozialer Einrichtungen (zB Beihilfen zur 
Erhaltung und zum Betrieb von Erholungsheimen, 
und Unterstützungseinrichtungen aller Art) und 
des Betriebssportes für Bundesbedienstete und 
deren Angehörige. Die Förderung des Betriebs
sportes erfolgt ua, in jenen Fällen, in denen bei 
internationalen Veranstaltu'ngen Sportvereinigun
gen öffentlich Bediensteter teilnehmen. 

Ansatz.1/50236 Zuschuß (ÖKB-AG) 

Die hier veranschlagten Beträge werden im 
Sinne des § 1 Abs~ 3 des Ausfuhrfinanzierungsför
derungsgesetzes 1981, BGBI. Nr. 216/1981, in der 
Fassung des Bundesgesetzes, BGBI. 
Nr. 221/1982, zur Minderung der Beschaffungsko
sten für Kreditoperationen der ÖKB-AG verwen
det. Ihre Höhe ist einerseits durch die im gleichen 
Absatz des zitierten Gesetzes angeführte Höchst
grenze für derartige Kreditoperationen gegeben, 
andererseits durch die voraussichtliche Inan
spruchnahme festgelegt. 

Ansatz 1/50256 Sonstige Atömprojekte 

Das Bundesministerium für Finanzen hat als 
Vertreter seiner Anteilsrechte bei der Österreichi
schen Forschungszentrum Seibersdorf Gesell
schaft m. b. H. - wie ,die übrigen Gesellschafter 

- gemäß Syndikatsvereinbarung im Jahr 1985 
einen Zuschuß zu den Betriebskosten zu leisten. 
Hiefür sind 5,450 Millionen Schilling vorgesehen. 

Ansatz 1/50294 Zuschuß an Finanzierungsga
rantie Ges. m. b. H. 

Gemäß § 1 b Abs.2 der Novelle, BGBI. 
Nr.634/1982, mit dem das Garantiegesetz 1977 

, (in der Fassung der Novelle BGBI. Nr. 102/1979 
und 338/1981) geändert wird, wurde die Finanzie
rungsgarantie-Ges. m. b. H. ermächtigt, Finan?ie
rungshilfen zur Durchführung der Sanierung von' 
Unternehmungen mit Sitz im Inland zu leisten, für 
welche Zwecke durch den Bund ab dem Jahre 
1981 jährlich bis zu 75 Millionen Schilling nicht 
rückzahlbarer Mittel zur Verfügung gestellt wer
den. 

Im Zusammenhang damit wird für das Jahr 1985 
mit einem Betrag von 30 Millionen Schilling vorge
sorgt. 

Ansatz 1/50295 Bezugsvorschüsse 

Gebarung 

Gemäß § 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. 
Nr. 54, und § 25 des Vertragsbedienstetengeset
zes 1948, BGBI. Nr. 86, kann Bundesbedienste
ten, die unverschuldet in eine Notlage geraten 
sind oder wenn sonst berücksichtigungswürdige 
Gründe vorliegen, auf Antrag ein unverzinslicher 
Vorschuß aus Bundesmitteln gewährt werden. Für 
die Wohnraumbeschaffung werden im Einzelfall 
Vorschüsse bis zum Betrag von 80 000 S gewährt. 

Ansatz 1/50296 Sonstige Förderungen 

An Förderungszuwendungen sind ua. ,Beiträge 
an das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliehe 
Rechenzentrum Wien (6000 000 S), an die Verei
nigung der' Finanzakademiker Österreichs 
(202 000 S), an das Österreichische College 
(1 260000 S), an den Compaß-Verlag für den 
Finanz-Compaß (60000 S), und für sonstige För
derungsbeiträge eiR Betrag in Höhe von 232 OOOS 
veranschlagt. 

Weiters werden bei diesem Ansatz die Ausga
ben aus der von der Bundesregierung am 18. April 
1978 im Ministerrat beschlossenen Zinsenstüt
zungsaktion verrechnet. Die Mittel sollen dazu 
verwendet werden, industrielle und gewerbliche 
Investitionsprojekte mit einem Krediterfordernis 
ab.5 Millionen Schilling und einer Laufzeit bis zu 
zehn Jahren - davon maximal zwei Jahre til
gungsfrei - zu fördern. Diese Kredite sollen 
höchstens fünf Jahre lang um maximal 3%, verbil
ligt werden. Der Höchstzinssatz, zu-dem die Kre
dite von den kommerziellen Kreditunternehmun
gen zur Verfügung zu stellen sind,. beträgt 0,75% 
über dem Nominalzinssatz der zuletzt aufgelegten 
Bundesanleihe. Der durch die Kreditunternehmun
gen zu gewährende und zu fördernde Kredit kann 
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bis zu 75% der richtliniengemäß anerkennbaren 
Gesamtkosten des Investitionsprojektes betra
gen. Das Kreditrisiko liegt bei den kommerziellen 
Kreditunternehmungen. Die Frist für die Einbrin
gung von Anträgen endete am 31. Dezember 
1980. Mit dieser Aktion wird auch der Bau von 
Kleinkraftwerken gefördert; gegenüber den vor
stehend angeführten Bedingungen erstreckt sich 
die Laufzeit auf fünfzehn Jahre, die Antragsfrist 
endet am 31. Dezember 1987. Für die gesamte 
Aktion werden im Jahre .1985 540 Millionen Schil
ling bereitgestellt. 

Bei diesem Ansatz sind ferner auch die Ausga
ben für die im Juli 1981 eingerichtete Kreditaktion 
für Topinvestitionen enthalten. Im Rahmen des bei 
der Regierungsklausur vom 11. Jänner 1982 
vorgelegten Beschäftigungs-Sonderprogrammes 
1982 ist die Weiterführung der TOP-Aktion vorge
sehen. In dieser Aktion wurden im Jahre 1982 
zinsgünstige Kredite im Gesamtvolumen von 
1 000 Millionen Schilling von der durchführenden 
Österreichischen Investitionskredit AG gewährt. 
Im Jahre 1983 wurde wegen der großen Nachfrage 
das Gesamtvolumen auf 2000 MillioJlen Schilling 
erhöht. Die erforderlichen Mittel wurden von der 
Kreditunternehmung auf dem Kapitalmarkt aufge-

- nommen. Eine weitere Erhöhung des Gesamtvolu
mens für das Jahr 1983 um 650 Millionen Schilling 
wurde durch den Ankauf von Bankschuldver
schreibungen der Österreichischen Investitions
kredit AG durch die Oesterreichische National
bank ermöglicht. Gefördert wurden im Jahre 1983 
industriell-gewerbliche Investitionsvorhaben von 
hoher Relevanz für die Verbesserung der österrei
chischen Wirtschaftsstruktur und besonders der 
österreich ischen Leistungsbilanz für einen Kredit
rahmen . von 1 500 Millionen Schilling durch 
Gewährung eines Zuschusses von 4,25% p.a. zur 
Ermöglichung eines niedrigen Kreditzinssatzes. 
Darüber hinaus wurde im Jahre 1983 ein Volumen 
von 1 150 Millionen Schilling für Vorhaben der 
Innovation und Fertigungsüberleitung so gestützt, 
daß Kredite zu einem Zinssatz von 4% gewährt 
werden konnten. Im Jahre 1984 wurde wegen der 
anhaltend großen Nachfrage eine weitere Anhe
bung des Gesamtvolumens auf 4 500 Millionen 
Schilling ~ bei gleichzeitiger Schaffung einer 
zweiten TOP-Aktion für immaterielle Investitionen 
- vorgenommen. Die Oesterreichische National
bank kaufte Bankschuldverschreibungen der 
Österreichischen Investitionskredit AG im Betrag 
von 750 Millionen Schilling an und ermöglichte 
dadurch eine zusätzliche Ausweitung des 
Gesamtvolumens. Der förderbare Kostenanteil 
beträgt maximal 75% des Gesamtvorhabens, die 
Kredithöhe mindestens 2,5 Millionen Schilling und 
höchstens 70 Millionen Schilling pro Kreditneh
mer. Die Laufzeit der Kredite ist mit maximal 
10 Jahren für materielle und 5 Jahre für immate
rielle Investitionen beschränkt. Im Jahre 1985 wer
den hiefür 227 Millionen Schilling bereitgestellt. 

Nach § 1 b Abs. 1. der Novelle BGBI. 
Nr.338/1981 zum Garantiegesetz 1977, BGBI. 
Nr.296/1977, kann die Finanzierungsgarantie
Ges. m. b. H. auch Zuschüsse an nach dem 31. 
Dezember 1978 gegründete Unternehmungen mit 
dem Sitz im Inland; mit dem Ziel einer Förderung 
der Finanzierung von Investitionen von besonde
rem gesamtwirtschaftlichem Interesse, gewähren. 
Mit den veranschlagten 267 Millionen Schilling sol
len der Finanzierungsgarantie-Ges. m. b. H. jene 
Mittel zugeführt werden, die für die Gewährung 
solcher Zuschüsse benötigt werden. Als Projekt 
der genannten Art ist eine weitere Finanzierung 
zur Errichtung des Motorenwerkes von General 
Motors sowie das BMW-Motorenprojekt und das 
AMI (Austria Mikrosysteme Internationale 
Ges. m. b. H.)-Elektronikprojekt zu nennen. 

Titel 504 Finanzlandesdirektionen 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ..... " ... 4457,7 888,5 5346,2 118,2 
1984 ......... 4741,4 975,3 5716,7 126,1 
1985 ......... 4748,4 1013,8 5762,2 124,5 

Bei Titel 504 werden folgende Ausgaben ver
rechnet: 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

§ 
o Dienststellen........... 5327,8 5688,8 5739,0 

2 Anmietung von 
Wohnungen für Bundes-
bedienstete ......... ... 11,6 12,9 13,2 

3 Gebarung gemäß § 62 
KFG .. ................ 6,8 15,0 10,0 

Summe. .. 5346,2 5716,7 5762,2 

Die Einnahmen zeigen folgendes Bild: 

. 1983 1984 1985 
§ Millionen Schilling 

o Dienststellen ........... 102,6 . 101,9 105,1 
2 Untervermietung von 

Wohnungen an 
Bundesbedienstete ... 9,3 9,2' 9,4 

3 Gebarung gemäß § 62 
KFG. ................. 6,3 15,0 10,0 

Summe ... 118,2 126,1 124,5 

Unterschiede der Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist neben den Auswirkungen der 
Bezugsregelung ab 1. Jänner 1984, die zum Groß
teil in den veransc;hlagten Beträgen Deckung 
fand, auf eine Vermehrung der Planstellen zurück
zuführen. Außerdem wurden die Auswirkungen 
der Beförderungsrichtlinien gemäß der 41. GG
Novelle berücksichtigt. 
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Die Steigerung des Sachaufwandes ist sowohl 
bei den Aufwendungen als auch bei den Anmie
tungen von Wohnungen für Bundesbedienstete zu 
verzeichnen; sie ist durch die in den Abschnitten 
"Aufwendungen" und "Anmietung von Wohnun
gen für Bundesbedienstete" angeführten Gründe 
verursacht. 

Die Zunahme der Einnahmen ist hauptsächlich 
auf die mit dem erwarteten Anstieg des Aufkom
mens an Abgaben verbundenen Einhebungsver
gütungen sowie auf den Anstieg verschiedener 
Nebeneinnahmen zurückzuführen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz, 
BGBI. Nr. 18/1975. 

Grenzkontrolle durch Zollorgane, BGBI. 
Nr. 220/1967 in der Fassung BGBI. Nr.527/1974. 

§ 18 Zollgesetz 1955, BGBI. Nr. 129/1955, in der 
Fassung BGBI. Nr. 381/1973.' 

! 

Im einzelnen ist noch zu bemerken: 

Paragraph 5040 Dienststellen 

Anlagen 

Bei den Anlagen wurde im Voranschlag 1985 für 
dEm Ankauf von Einrichtungsgegenständen für die 
neu errichteten Zollämter und Finanzämter und 
auch für Ersatznachschaffungen von Möbeln für 
verschiedene Dienststellen Vorsorge getroffen. 
Ferner wurde auf die Ankäufe von Kraftfahrzeugen 

\ im Wege des Austausches, auf die weitere Moder
nisierung der Arbeitsmittel und auf die Errichtung 
von Alarmeinrithtungen und einzelnen Sonderan
lagen Bedacht genbmmen. 

Aufwendungen 

Die Erhöhung der Aufwendungen gegenüber 
dem BVA 1984 ist auf den Mehraufwand für 
Drucksorten im Zusammenhang mit der Perso
nenstands- und Betriebsaufnahme, auf die Bezah
lung der Österreichischen Steuerzeitung durch 

. die FLDionen, auf die Zunahme der Kursteilneh~ 
mer im Bildungszentrum der Finanzverwaltung, 
auf UST-Erhöhung u. Tariferhöhungen, auf Mieten
vorauszahlungen für die' Gemeinschaftszollämter 
Saming und Burghausen, auf den intensiveren 
Einsatz der Betriebsprüfer, auf die zu leistenden 
Baukostenbeiträge für die" Zollamtsneubauten 
Bregenz und Steyr und auf die Mehrbeanspru
chung des Essenszuschusses zurückzuführen. 

Für die Aufrechterhaltung eines geordneten 
Dienstbetriebes bei den einzelnen Dienststellen 
der Finanzverwaltung und die davon abhängige 
Sicherung des Abgabenaufkommens war durch 
entsprechende Budgetierung vorzusorgen. 

Außerdem werden hier seit dem Jahr 1980 die 
früher unter einem eigenen Paragraphen vorgese
hen gewesenen Verwaltungskosten (Betriebs
undinstandsetzungskosten) der von der Finanz
verwaltung betreuten, der Republik Österreich auf 
Grund des DOSAG-Abkommens, BGBI. Nr. 
176/1964, zugefallenen Liegenschaften veran-
schlagt. ' 

Organisation 

Die Verwaltung der öffentlichen Abgaben wird 
von sieben Finanzlandesdirektionen (Wien, Linz, 
Salzburg, Graz, Klagenfurt, lnnsbruck und Feld
kirch) 87 Finanzämtern, 126 Zollämtern, 90 Zoll
zweigstellen, 239 Zollwachabteilungen und ver
schiedenen sonstigen Dienststellen besorgt. 
Diesbezüglich siehe auch BGBI. Nr. 18/1975. 

Zollwache-MalJSafonds 

Zur BeschaffUng von Dienstkleidern für die Zoll
wachebeamten wurde mit Ministerratsbeschluß 
vom 6. Dezember 1949 (Massavorschrift) der 
Fonds zur Be,schaffung von Dienstkleidern für 
Zollwachebeamte (Zollwache-Massafonds) er
richtet. 

Dem Fonds werden im Jahr 1985 voraussicht
lich zufließen: 

Millionen 
Schilling 

Aus dem Bundeshaushalt (Massapauschale 
und Massaeinlagen gem. §§ 3, 4 und 5 der 
Massavorschriift) ........................ , 14,1 

Sonstiges. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 

Zusammen.... 15,1 

Dieser Betraig wird voraussichtlich wie folgt ver
wendet werden: 

Beschaffung von Massasorten für Zollwachebe- . 
amte und Kosten der Instandhaltung (Re pa·· 
raturen) der' aus dem Massafonds beigesteli-

Millionen 
Schilling 

ten Dienstkleil:jer (§ 1 Abs.2 und § 9 MV) ... 14,1 
Fondsaufwand I:Versand, Verpackung, Sonsti-

ges) .................................. 0,9 
Betriebsmittelerweiterung (Rücklagen) ....... 0,1 

Aufgaben 
/ 

Zusammen. .. 15,1 

Neben der Erhebung der öffentlichen Abgaben 
obliegen den Finanzlandesdirektionen und deren 
nachgeordnet1en Dienststellen verschiedene 
andere Aufgaben, wie die Durchführung des Fami
lienlastenausgleichsgesetzes 1967 (insbesondere 
die Gewährung von Schülerfreifahrten und die 
Abgabe unentgeltlicher Schulbücher) 5), die 
Gewährung von Mietzinsbeihilfen 6), die Durchfüh
rung des Umsiedler- und Vertriebenen-Entschädi
gungsgesetzes und des Entschädigungsgesetzes 
CSSR 7), die Vermögenssicherung, die Liegen
sChaftsverwaljtung und die Erhebung verschiede
ner Kammerumlagen. 
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Die Schulung der Bediensteten erfolgt haupt
sächlich am Bildungszentrum der Finanzverwal
tung sowie an der Bundeszoll- und Zollwach
schule. 

Ansatz 1/50428' Anmietung von Wohnungen für 
Bundesbedienstete 

Der Mehrbedarf ist durch Betriebskosten- und 
Mietenerhöhungen bedingt. 

Von der Finanzverwaltung werden Wohnobjekte 
oder Einzelwohnungen angemietet. Der dadurch 
zur Verfügung stehende Wohnraum wird Bedien
steten der gesamten Bundesverwaltung (ohne 
Post- und Bahnverwaltung, die eigene Wohnob
jekte errichten) gegen entsprechende Vergütung 
zur Verfügung gestellt. Die Anzahl der angemiete
ten Wohnungen wird im Jahr 1985 nicht ansteigen 
(940). . 

Der Unterschied zwischen Ausgaben und Ein
nahmen ist einerseits auf die auf die Mieter nicht 
überwälzbaren Vergebührungsaufwendungen für 
die mit den Anmietungen im Zusammenhang ste
henden Verträge und andererseits auf die allen 
Naturalwohnungsbenützern gewährten Vergü
tungsnachlässe zurückzuführen. 

, 

Ansatz 1/50437 Gebarung gemäß § 62 KFG 

Der § 62 des Kraftfahrgesetzes (KFG) 1967, 
BGBI. Nr. 267, in der Fassung der 6. Kraftfahrge
setznovelle 1982, BGBI. Nr.362/1982, regelt die 
Versicherungspflicht für ausländische Kraftfahr
zeuge und Anhänger, die bei der Einreise den 
Nachweis einer für Österreich gültigen. Kraftfahr
zeughaftpflichtversicherung nicht erbringen kön
nen. Zur Gewährleistung der Ordnung von 

, Ansprüchen aus Verkehrsunfällen werden auslän
dische Kraftfahrzeuge und Anhänger, die -ohne 
einer gültigen internationalen Versicherungskarte 
in das Bundesgebiet eingebracht werden, durch 
Bezahlung einer Prämie an das Zollamt und gegen 
Aushändigung eines Versicherungsscheines ver
sichert. Die Höhe der Versicherungsprämie richtet 
sich nach der Fahrzeugkategorie und beträgt 
ab1984 für Krafträder, Zugmaschinen und Anhän- , 
ger 200 S, für Personen- und Kombinationskraft
wagen, Lastkraftwagen bis 3 t Nutzlast sowie für 
sonstige Kraftfahrzeuge, die nicht der Prämie von 
200 bzw. 5800 S unterliegen, 1 200 S und für last
kraftwagen über 3 t NutZlast, Sattelzugfahrzeuge 
sowie für Omnibusse 5800 S. 90 vH dieser 
Beträge werden beim Ansatz 2/50434 verein
nahmt und über den Ansatz 1/50437 dem Verband 
der Versicherungsunternehmungen Österreichs 
als dem Bevollmächtigten seiner mitwirkenden 
Unternehmungen gemäß einem auch die .Auftei
lung eines Gewinnes bzw. Verlustes aus diesem 
Versicherungsgeschäft regelnden Übereinkom
men überwiesen. 10 vH dieser Beträge entfallen 
auf Versicherungssteuer und Einhebungsvergü
tung. 

Aufgrund der Verordnung des Bundesministers 
für Finanzen vom 13. Oktober 1983, BGBI. 
Nr. 508/1983, wurde mit Wirkung 1. Jänner 1984 
die seit 1968 in Kraft stehende Schadenbehand
lungsversicherung durch ein~ Haftpflichtversiche
rung ersetzt. Mit der Änderung der Versiche
rungsform erfolgte gleichzeitig auch eine Neube
messung der Prämien. 

Titel 505 Finanzprokuratur 

Personal- Sach· _ Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 . . ....... 29,1 
1984 ......... 31,9 
1985 ....... :. 30,3 

6,6 
7,5 
7,4 

Unterschiede der Gebarung 

35,7 
39,4 
37,7 

7,1 
5,0 
5,6 

Der Personalaufwand 'wurde unter Heranzie
hung des Erfolges 1983 und unter Berücksichti
gung der mit 1. Jänner 1984 erfolgten Bezugsre
gelung veranschlagt. Es ergab sich daraus eine 
Verminderung gegenüber dem BVA 1984 um 
1,6 Millionen Schilling. 

Die Ausgaben für den Sachaufwand wurden 
gegenüber dem Jahre 1984 um rd. 0,050 Millionen 
Schilling vermin~ert. 

Aufgaben 

Nach dem Gesetz vom 12. September 1945, 
StGBI. Nr. 172 (Prokuraturgesetz), novelliert 
durch das Bundesgesetz vom 16. Juni 1948, 
BGBI. Nr.154, ist die Prokuratur berufen, die 
Republik Österreich (auch hinsichtlich ihrer 
Anstalten, Unternehmungen, Betriebe und sonsti
gen Einrichtungen) sowie alle Fonds, Stiftungen, 
Anstalten, Unternehmungen, Einrichtungen und 
sonstigen Vermögensmassen mit selbständiger 
Rechtspersönlichkeit, welche von staatlichen 
Organen unmittelbar verwaltet werden oder bei 
denen der Staat für einen Gebarungsabgang auf
zukommen hat, zu vertreten. Dies gilt auch für 
sonstige Stiftungen nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 
Z 3 des Prokuraturgesetzes auf der nunmehrigen 
Grundlage des Bundes-Stiftungs- und Fonds
Gesetzes. Eine Ausdehnung der Vertretungsbe
fugnis der Prokuratur im Verordnungswege ist im 
,§ 2 Abs. 2 des Prokuraturgesetzes vorgesehen. 

Auf Grund <iieser Ermächtigung wurde die Ver
tretungsbefugnis durch "Prokuratursverordnun
gen" ausgedehnt, von denen folgende aktuell 
sind: BGBI. Nr. 94/1948 (Theresianische Akade
mie), BGBI. Nr. 165/1951 (Austria Tabakwerke AG 
vormals Österreichische Tabakregie), BGBI., 
Nr.88/1961 (Österreichische Akademie der Wis
senschaften), BGBI. Nr.368/1968 (Flüchtlings
fonds der Vereinten Nationen, Wien); BGBI. 
Nr. 155/1969 (Hochkommissär der Vereinten 
Nationen für die Flüchtlinge in Österreich), BGBI. 

6' 
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Nr.330/1969 (Österreichische Hochschüler
schaft), BGBI. Nr.388/1972 (Gesellschaft zur 
Errichtung und zum Betrieb des internationalen 
Patentdokumentationszentrum Ges. m~ b. H.), 
BGBI. Nr. 460/1973 (Fonds zur Förderung derwis
senschaftlichen Forschung Wien), BGBI. 
Nr. 461/1973 (Genossenschaftsküche der bei der 
Österreich ischen Postsparka.sse tätigen Bedien
steten, registrierte Genossenschaft mit 
beschränkter Haftung), BGBI. Nr.462/1973 (Ver
ein Land- und forstwirtschaftliches Rechenzen
trum Wien), BGBI. Nr. 453/1975 (Kreditgenossen
schaft der Bediensteten der Österreichischen 
Postsparkasse, registrierte Genossenschaft mit 
beschränkter Haftung) und BGBI. Nr.218/1979 
(Österreich ische Salinen AG). Ferner ist der 
Finanzprokuratur die Vertretung und rechtliche 
Beratung übertragen durch folgende Bundesge
setze: Bundesbahngesetz, BGBI. Nr.137/1969, 
Postsparkassengesetz, BGBI. Nr.458/1969, 
Gesetz über den Wirtschaftskörper "Österreichi
sche Bundesforste" , BGBI. Nr. 610/1977, Gesetz 
über die Neuregelung der Rechtsstellung des 
Österreichischen Bundesverlages, BGBI. 
Nr.670/1978, und das Dorotheumgesetz, BGBI. 
Nr.66/1979. 

Eine Reihe von gesetzlichen Bestimmungen 
ergänzt den Aufgabenbereich der Prokuratur, die 
in den Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 
1964 auf Seite 130, rechte Spalte, 3. Absatz, nach
gelesen werden können. Seit 1964 ist eine Befas
sung der Finanzprokuratur oder ihre ParteisteI
lung insbesondere in folgenden Bundesgesetzen 
geregelt worden: 

Atomhaftpflichtgesetz, BGBI. Nr.117/1964, 
Pressegesetznovelle 1966, BGBI. Nr. 104, Gesetz 
über die Bereinigung der Eigentumsverhältnisse 
des in Gewahrsam des Bundesdenkmalamtes 
befindlichen Kunst- und Kulturgutes, BGBI. 
Nr. 294/1969, Strafrechtliches Entschädigungsge
setz, BGBI. Nr.270/1969, Kartellgesetz, BGBI. 
Nr.460/1972, Studienförderungsgesetz, BGBI. 
Nr. 421/1969, Hochschülerschaftsgesetz, BGBI. 
Nr. 309/1973, Gesetz über die Entschädigung 
bestimmter Vermögensverluste in Italien, BGBI. 
Nr.636/1973, Bundes-Stiftungsc und Fondsge
setz, BGBI. Nr. 11/1975, Unterhaltsvorschußge
setz, BGBI. Nr. 250/1976, Verwaltungsgerichtshof
gesetz 1965, 8GBI. Nr.2, Gesetz, mit dem 
bestimmte Vermögenswerte erfaßt .und abgewik
kelt werden, BGBI. Nr.713/1976, Patentgesetz 
1970, BGBI. Nr. 259, Gesetz zur Verbesserung der 
Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingun
gen, BGBI. Nr.392/1977, Kreditwesengesetz, 
BGBI. Nr. 63/1979, und Sparkassengesetz, BGBI. . 
Nr.64/1979. Hierher gehört auch die Vertretung 
des Jnsolvenz-Ausfallgeldfonds auf Grund des 
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes, .BGBI. 
Nr.324/1977. 

Eine Befassung der Prokuratur ist auch in zwi
schenstaatlichen Übereinkommen vorgesehen, 

7 Arbeits(Amts)behelf zum BFG 

wie zum Beispiel im Vertrag zwischen der Repu
blik Österreich und der Bundesrepublik Deutsch
land über Rechtsschutz und Rechtshilfe in Abga
besachen (Schlußprotokoll zu Art. 11), BGBI. 
Nr. 249/1955, oder Abkommen zwischen der 
Republik Österreich und der französischen Repu
blik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
sowie über gegenseitige Hilfeleistung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Ver
mögen sowie der Erbschaftssteuern, BGBI. 
Nr.246/1961. 

Die Prokuratur ist ferner allgemein berufen, vor 
. allen Gerichten und Verwaltungsbehörden 'einzu
schreiten, wenn sie von der zuständigen Behörde 
zum Schutze öffentlicher Interessen hiefür in 
Anspruch genommen wird oder die Dringlichkeit 
des Falles ihr sofortiges Einschreiten erfordert. 

Außer der Vertretung vor den Gerichten, den 
Verwaltungsbehörden und Gerichtshöfen öffentli
chen Rechtes obliegt der Prokuratur die Abgabe 
von Rechtsgutachten an die von ihr zu vertreten
den Rechtsträger sowie die Mitwirkung beim 
Abschluß von Rechtsgeschäften und bei der 
Abfassung von Rechtsurkunden. Diese Tätigkeit 
ist infolge ihrer Gewichtigkeit von nicht geringerer 
Bedeutung als die Aufgabe der Vertretung. 

Die Befugnis der Finanzprokuratur zur Vertre
tung vor den ordentlichen Gerichten und Arbeits
gerichten ist eine ausschließliche, soweit gesetz
lich nicht etwas anderes bestimmt ist. 

.. Vor dem Verfassungsgerichtshof, dem Verwal
tungsgerichtshof, dem Obersten Patent- und Mar
kensenat und den Verwaltungsbehörden einzu
schreiten, ist sie nur über Verlangen berechtigt. 

Titel 506 Hauptpunzierungs- und Probier-
amt 

Personal- Sach· Ein· 
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 . . . . . . . .. 11,4 
1984 . . . . . . . .. 13,6 
1985 . . . . . . . .. 12,4 

2,0 
2,2 
2,2 

Unterschiede der Gebarung 

13,4 
15,8 
14,6 

8,9 
7,9 
9,4 

Der Personalaufwand wurde unter Heranzie
hung des Erfolges 1983 und unter Berücksichti
gung der mit 1. Jänner 1984 erfolgten Bezugsre
gelung veranschlagt. Daraus ergab sicn eine Ver
minderung gegenüber dem BVA 1984 um 1,2 Mil
lionen Schilling. 

Gesetzliche Grundlagen 

a) Punzierungsgesetz, BGBI. Nr.68/1954, in 
den Fassungen der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 184/1965 und BGBI. Nr.222/1967. 

b) Durchführungsverordnung zum Punzierungs
gesetz, BGBI. Nr.385/1967, in den F~ssungen 
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BGBI. Nr.117/1969, BGBI. Nr.17/1972, BGBI. 
Nr. 144/1973, BGBI. Nr.442/1980, BGBI. 
Nr.13/1981, BGBI. Nr.560/1982, BGBI. 
Nr. 270/1983 und BGBI. Nr. 600/1983. 

c) Abkommen zwischen der Republik Öster
reich und der Schweizerischen Eidgenossen
schaft über die gegenseitige Anerkennung der 
amtlichen Punzen auf Uhrengehäusen aus Edel
metall, BGBI. Nr. 180/1973. 

d) Übereinkommen betreffend die Prüfung und 
Bezeichnung von Edelmetallgegenständen samt 
Anhängen I und 11, BGBI. Nr. 346/1975. 

e) Durchführungsverordnung zum Übereinkom- . 
men betreffend die Prüfung und Bezeichnung von 
Edelmetallgegenständen, BGBI. Nr.358/1975, in 
den Fassungen der BGBI. Nr.512/1975, BGBI. 
Nr.349/1976, BGBI. Nr. 14/1981, BGBI. 
Nr. 561/1982 und BGBI. Nr.601/1983. 

Organisation 

Veranschlagt ist der Aufwand des Hauptpunzie
rungs- und Probieramtes mit den ihm unterstell
ten Punzierungsämtern Wien I und Wien 11, Linz 
samt Punzierungsstätte Salzburg, Graz samt Pun
zierungsstätte Klagenfurt und Innsbruck samt 
Punzierungsstätte Wolfurt, wobei das Punzie
rungsamt Linz noch Amtstage in Wels abhält. 
Diese nehmen die amtliche Beglaubigung des 
Feingehaltes von Edelmetallen und Edelmetallge
genständen vor. 

Im Jahre 1983 wurden 1 333285 Stück Gegen
stände aus Edelmetall im Gewicht von 12 643,368 
Kilogramm und 15283 Uhren au's Edelmetall 
geprüft und punziert. . 

Titel 507 Bundesrechenamt 

Personal- Sach- Ein-
aufwa~d Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 . . . . . . . .. 127,6 
1984 . . . . . . . .. 127,7 
1985 . . . . . . . . .140,0 

374,2 
485,2 
467,4 

Unterschiede der Gebarung 

501,8 
612,9 
607,4 

7,0 
6,4 
6,5 

Die Erhöhung des Personalaufwandes gegen
über 1984 ist auf die Bezugsregelung ab 1. Feber 
1984 zurückzuführen, für die im Jahre 1984 pau
schal bei Kapitel 51 "Kassenverwaltung" vorge
sorgt war. 

Beim Sachaufwand wirkt sich die in den Vorjah
ren begonnene stufenweise Reorganisation der 
elektronischen Datenverarbeitung in der Finanz
verwaltung durch den Abbau von Mieten für ADV
Maschinen und Datenleitungen ausgabenvermin
dernd aus. 

Aufgaben 

Das Bundesrechenamt ist eine dem Bundesmi
nisterium_ für Finanzen nachgeordnete Dienst
stelle. Die Aufgaben des Bundesrechenamtes 
sind im § 2 Abs. 1 des Bundesrechenamtsgeset
zes - BRAG -, BGBI. Nr. 123/1978, normiert; im' 
einzelnen obliegen dem Bundesrechenamt: 

1. Die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der im Besoldungsrecht 
des Bundes für die aktiven Bundesbedien
steten (ausgenommen jene der Österreichi
schen Bundesbahnen und der Österreichi
schen Post- und Telegraphenverwaltung) 
und für die Bediensteten im Sinne des § 14 
Abs. 3 und 4 des Geschäftsordnungsgeset
zes, BGBI. Nr. 410/1975, vorgesehenen 
Geldleistungen ; 

2. die Berechnung und ZahlbarsteIlung der im 
pensionsrecht der Bundesbediensteten 
(ausgenommen jener der Österreichischen 
Bundesbahnen und der Österreichischen 
Post- und Telegraphenverwaltung) vorge
sehenen Geldleistungen und der vom Bun
despräsidenten gewährten außerordentli
chen Versorgungsgenüsse und außeror
dentlichen Zuwendungen; 

3. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der Geldleistungen nach 
dem Bezügegesetz, BGBI. Nr.273/1972, 
und nach dem Bundesgesetz über die 
Volksanwaltschaft, BGBI. Nr. 121/1977; 

4. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der im Verfassungsge
richtshofgesetz 1953, BGBI. Nr.85, für die 
Mitglieder und Ersatzmitglieder des Verfas
sungsgerichtshofes und deren Hinterblie
bene vorgesehenen Entschädigungen, 

. Ruhe- und Versorgungsbezüge; 

5. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der im Opferfürsorgege
setz, BGBI. Nr.183/1947, im Kriegsopfer
versorgungsgesetz 1957, BGBI. Nr. 152, im 
Heeresversorgungsgesetz, BGBI. Nr. 27/ 
1964, und im Bundesgesetz vom 9. Juli 
1972, BGBI. Nr.288, über die Gewährung' 
von Hilfeleistungen an Opfer von Verbre
chen vorgesehenen wiederkehrenden Geld
leistungen sowie die Mitwirkung bei der 
Durchführung von Verfahren nach den 
genannten Bundesgesetzen; 

6. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der im Arbeitslosenversi
cherungsgesetz 1958, BGBI. Nr. 199, im 
Sonderunterstützungsgesetz, BGBI. 
Nr. 642/1973, und der im Bundesgesetz 
vom 4. Juli 1963, BGBI. Nr. 174, über die 
Gewährung von Überbrückungshilfen an 
ehemalige Bundesbedienstete vorgesehe
nen wiederkehrenden Geldleistungen ; 
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7. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der Geldleistungen, die auf 
Grund anderer Rechtsvorschriften zu den 
in den Z 1 bis 6 genannten Geldleistungen 
gebühren oder vom Bund zu entrichten 
sind, sowie die Abwicklung der Einnahmen, 
die mit den in den Z 1 bis 6 genannten Auf
g~ben im Zusammenhang stehen; 

8. die Mitwirkung bei der Erhebung und Aus
wertung der dienstrechtlichen, der besol
dungsrechtlichen, der auf die Ausbildung 
sich beziehenden und der sonstigen mit 

'dem Dienstverhältnis in unmittelbarem 
Zusammenhang stehenden personenbezo
genen Daten jener Bundesbediensteten, 
deren Geldleistungen nach den Z 1 und 2 
unter Bedachtnahme auf § 3 Abs. 1 BRAG 
zu berechnen und zahlbar zu stellen sind; 

9. die Mitwirkung bei der Führung der Konten 
für die Buchhaltungen der anweisenden 
Stellen über die Bundeshaushaltsverrech
nung und die damit in unmittelbarem 
Zusammenhang stehenden Neben- und 
Hilfsverrechnungen, die Mitwirkung am Ver
fahren zur Hereinbringung der Forderungen 
des Bundes sowie die ZahlbarsteIlung der 
von den anweisenden Stellen zu leistenden 
Ausgaben, soweit diese nicht unter die Z 1 
bis 7, 14 bis 16, 19 und 20 fallen; 

10. die Mitwirkung ,bei der Führung der 
Betriebsabrechnungen für die Buchhaltun
gen der anweisenden Stellen; 

11. die Bereitstellung der zahlenmäßige'n 
Unterlagen für die Monatsnachweisungen, 
die Jahresabschlüsse und den Bundes
rechnungsabschluß einschließlich der Geld
hauptrechnung ; 

12. die Mitwirkung bei der Erhebung der Abga
ben sowie bei der Einhebung der im Finanz
strafverfahren verhängten Geldstrafen und 
Wertersätze durch die' Finanzämter; 

13. die Mitwirkung bei der Erhebung der Abga
ben und Barsicherstellungen sowie bei der 
Einhebung der im Finanzstrafverfahren ver~ 
hängten' Geldstrafen und Wertersätze 
durch die Zollämter; 

14. die Zahlbarsteilung der gemäß § 106 ades 
Einkommensteuergesetzes 1972, BGB!. 
Nr. 440, gebührenden Mietzinsbeihilfen; 

15. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der gemäß § 24 des Fami
lienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGB!. 
Nr. 376, im Wege der Österreichischen 
Postsparkasse auszuzahlenden Familien
beihilfen; 

16. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der nach dem Bauarbeiter

Schlechtwetterentschädigungsgesetz, 
BGB!. Nr. 129/1957, gebührenden Geldlei
stungen; 

17. die Mitwirkung bei der Festsetzung der 
Ausgleichstaxen und am Verfahren riach 
dem Invalideneinstellungsgesetz 1969, 
BGB!. Nr. 22/1970; 

18. die Mitwirkung bei der Durchführung von 
Erhebungen nach § 1 Abs. 2 bis 5 des 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGB!. 
Nr.31/1969; 

19. die Mitwirkung bei der Berechnung und die 
ZahlbarsteIlung der nach dem Bundesmine
ralölsteuergesetz, BGB!. Nr.67/1966, 
gebührenden Bundesmineralölsteuervergü
tungen für landwirtschaftliche Betriebe; 

20. die ZahlbarsteIlung der nach dem Unter
haltsvorschußgesetz, BGB!. Nr.250/1976, 
gebührenden Geldleistungen. 

In Erfüllung der genannten Aufgaben hat das 
Bundesrechenamt insbesondere wahrzunehmen: 

1. Die Verarbeitung der von den Dienststellen 
zur Verfügung gestellten Daten sowie die 
Bekanntgabe der Verarbeitungsergebnisse 
und die Auskunftserteilung an diese unq 
ihre vorgesetzten Dienststellen; 

2. die Erstellung und Verarbeitung der tür die 
Durchführung des automatisierten Zah
lungsverkehrs erforderlichen Datenbe
stände; 

3. die Sicherung der gespeicherten Daten vor 
Entstellung, Mißbrauch, Zerstörung und 
Verlust. 

Neben diesen Agenden, welche die Pr?gram
mierung, zum Teil auch die Durchführung von ana
lytischen und organisatorischen Aufgaben sowie 
die gesamte Operation umfassen, stellt das Bun
desrechenamt seine technischen Einrichtungen 
zur Verarbeitung von Daten gemäß dem im § 2 
Abs. 3 BRAG enthaltenen Auftrag auch für den 
Bedarf des Bundesministers für Bauten und Tech
nik und der diesem nachgeordneten Dienststellen 
zur Verfügung. 

Titel 508 Österreichisches Postsparkas
senamt 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 ...... , .. 444,3 
1984 ....... ,. 464,5 
1985 _ . . . . . . .. 467,9 

Millionen Schilling 

4,9 
5,3 
1,7 

449,2 
469,8 
469,6 

451,4 
471,1 
470,5 
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100 Kapitel 50 - Titel 509 

Allgemeines 

Am 26. November 1969 hat der Nationalrat das 
Postsparkassengesetz 1969 beschlossen. Es 
wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 458 vom 
19. Dezember 1969 kundgemacht und ist am 
1. Jänner 1970 in Kraft getreten. Durch dieses 
Gesetz ist die Österreichische Postsparkasse mit 
eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet wor
den. Das bisherige Postsparkassenamt blieb 
lediglich als Dienststelle für die Beamten und Ver
tragsbediensteten des Bundes bestehen, ihr 
geschäftlicher Wirkungsbereich ist mit Ablauf des 
Jahres 1969 auf die Österreichische Postspar
kasse übergegangen. 

Unterschiede der Gebarung 

Der Personalaufwand für das Jahr 1985 ist 
gegenüber dem Jahre 1984 aufgrund der Auswir
kungen der Bezugsregelung mit 1. Jänner 1984 
um 3,5 Millionen Schilling höher veranschlagt. 

Der S ach auf w a n d weist ein Erfordernis 
von 1,7 Millionen Schilling (Vorjahr 5,3 Millionen 
Schilling) aus; er enthält lediglich die Erforder
nisse für FahrtkQstenzuschüsse, für Aufwands
entschädigungen und Rückersatz von Einnahmen 
aus Vorjahren sowie sonstige Entgelte an Einzei
personen. 

Die Ein nah m e n wurden mit 470,5 Millionen 
Schilling veranschlagt und weisen im Sinne des 
§ 7 Abs. 4 des Postsparkassengesetzes 1969 die 
Ersätze der Österreichischen Postsparkasse für 
den Personalaufwand sowie für die zugehörigen 
Ausgaben und Einnahmen aus. Sie sind gegen
über dem Bundesvoranschlag 1984 um 0,6 Millio
nen Schilling geringer und gegenüber dem Erfolg 
1983 um 19,1 Millionen Schilling höher angesetzt 
worden. 

Titel 509 Österreichische Salinen Aktien
gesellschaft· 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 . . . . . . . .. 17,3 
1984 . . . . . . . .. 15,9 
1985 . . . . . . . .. 14,2 

Allgemeines 

Millionen Schilling 

0,0 
0,0 
0,0 

17,3 14,7 
15,9 14,5 
14,2· 12;2 

Mit Wirkung vom 1. Jänner 1979 ging die wirt
schaftliche Verwaltung des österreichischen Salz
monopols auf die Österreichische Salinen Aktien
gesellschaft über (§ 6 Abs. 1 des Salzmonopolge
setzes, BGB!. Nr.124/1978). Gemäß § 8 Abs.1 
Z 3 dieses Gesetzes werden die Beamten, die am 
31. Dezember 1978 bei den Österreichischen Sali
nen beschäftigt waren, auf die Dauer ihres Dienst
standes unter Wahrung ihrer Rechte, der Aktien
gesellschaft· zur Dienstleistung zugewiesen. Die 
Aktiengesellschaft hat für sie dem Bund die 
Kosten der Besoldung zu ersetzen. Beim vorlie
genden Ansatz sind die Kosten der Besoldung für 
24 der Österreichischen Salinen Aktiengesell
schaft zugeteilte Beamte sowie deren Ersätze 
durch die Aktiengesellschaft veranschlagt. 

') Bodenschätzungsgesetz 1970, BGBI. Nr. 233. 
2) Siehe Bewertungsgesetz 1955, BGBI. Nr. 148,§ 41, 

Geschäftsordnung des Beirates siehe BGBI. 
Nr.263/1971. 

3) Die ausgeprägten Scheidemünzen werden vom 
Staat der Oesterreichischen Nationalbank übergeben, 
die den Gegenwert in die Staatskasse überweist. Bei der 
Einziehung von Scheidemünzen vollzieht sich der umge
kehrte Vorgang. 

4) SAC = Surplus Agricultural Commodities. Aus den 
Gegenwerten von Überschußgütern, die seinerzeit der 
Republik Österreich übereignet wurden, wurden Kredite 
im Wege des Bundeshaushaltes gewährt. 
I 5) BGBI. Nr. 376/1967 in der Fassung des Bundesge
setzes BGBI. Nr. 284/1972. 

6) BGBI. Nr.409/1974. 
7) BGBI. Nr.452/1975. 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 271 von 536

www.parlament.gv.at



Kapitel 51 ~ Titel 510 101 

. Kapitel 51 ·Kassenverwaltung 
Titel 510 Effekten- und Geldverkehr des 
Bundes 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 ..................... 444,5 1001,0 
611,9 
797,0 

1984.. ... .... . .... .. .... 534,3 
1985. .. . .... . .. .. ... . . .. 563,0 

Beim Titel 510 werden folgende Gebarungen 
verrechnet: 

§ Ausgaben 1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

° Staatlicher PostsCheck-
verkehr ............. 88,0 95,0 94,0 

1 Erwerb von Bundestiteln 
fürTilgungszwecke ... 221,9 300,0 311,0 

2 Verschiedene Maßnah-
men der Marktpflege .. 90,0 88,8 80,0 

3 Kursverluste ........... 44,5 50,0 40,0 
4 Effekten- und Geldver-

kehrskosten ......... 0,1 0,5 38,0 

Summe ... 444,5 534,3 563,0 

Einnahmen 

Entnahmen aus dem Bun-
desbesitz ........... 287,6 285,0 261,0 

2 Einlösung von UN-Obliga-
tionen .............. 0,7 0,7 0,8 

3 Kursgewinne ........... 12,5 10,0 10,0 
.4 Erträge aus dem Effek-

ten- und Geldverkehr . 700,2 316,2 525,2 

Summe ... 1001,0 611,9 797,0 

Ansatz 1/51008 Staatlicher Postscheckverkehr 

Die Kosten des staatlichen Postscheckverkehrs 
(ausgenommen die Österreichischen Bundesbah
nen) setzen sich aus den Kontoführungsentgelten 
(Buchungsgebühren), den Drucksortenkosten 
und den sonstigen Dienstleistungsgebühren der 
Österreichischen Postsparkasse zusammen. 

Unterschiede der Gebarung 

Verschiedenen Einsparungen auf dem Sektor 
des "Staatlichen Postscheckverkehrs" stehen im 
Jahre 1985 Mehrausgaben durch die Einführung 
der ADV-Applikation "GerichtlicHes Mahnverfah
ren" gegenüber, sodaß mit einer annähernd glei
chen Gebarung wie in den Vorjahren gerechnet 
werden muß. 

Ansatz 1/51013 Erwerb von Bundestiteln für 
Tilgungszwecke bzw. Ansatz 2/51017 Entnah
men aus dem Bundesbesitz 

Ansatz 1/51023 Verschiedene Maßnahmen der 
Marktpflege 

Die Beträge für den Erwerb von Schuldver
schreibungen des Bundes werden vornehmlich im 
Rahmen der Vorsorgen zur Erfüllung der planmä-

ßigen Tilgungsquoten bei den einzelnen Anleihen, 
soweit freie Rückkäufe nach den Anleihebedin
gungen möglich sind, bzw. in dem Maße, als 
Verkaufsangebote auf dem Markte vorliegen, in 
Anspruch genommen. 

Die erworbenen Schuldverschreibungen wer
den beim Ansatz 1/51013 mit ihrem tatsächlichen 
Kaufpreis (einschließlich eventuellen Spesen) ver
rechnet. In der Bestandsverrechnung werden der
art erworbene Schuldverschreibungen mit den 
Anschaffungskosten verrechnet. 

.Im Zeitpunkt der Heranziehung der vorerwähn
ten Effekten für Tilgungszwecke werden diese in 
der Voranschlagswirksamen Verrechnung (Ansatz 
2/51017) mit den Anschaffungskosten verein
nahmt. Die Tilgung selbst ist dann bei dem 
zuständigen Ansatz des Kapitels 59 "Finanz
schuld" zum Kurswert im Zeitpunkt der Tilgung in 
Ausgabe zu verrechnen. 

Beim Ansatz Marktpflege fallen ähnlich wie 
beim Ansatz 1/5101.3 Ausgaben aus dem Erwerb 
von Schuldverschreibungen des Bundes an; der 
Erwerb dient aber nicht unmittelbaren Tilgungs
zwecken, sondern Kursstützungen und Interven
tionen. 

Die sich im Zusammenhang mit diesem Erwerb 
ergebenden Verrechnungen im Bundeshaushalt 
sind, vom Ausgabenansatz abgesehen, die glei
chen wie bei den Ausgaben zu Lasten des Ansat
zes 1/51013. Im Falle einer Veräußerung solcher 
Wertpapiere werden in der Voranschlagswirksa
men Verrechnung die tatsächlich erzielten Einnah
men abzüglich eventueller Spesen verrechnet. In 
der Bestandsverrechnung erfolgt die Verrechnung 
mit den Anschaffungskosten, und die Unter
schiede zwischen Veräußerungswert und 
'Anschaffungskosten werden ebenso wie bei den 
Ausgaben auf einem Konto der Erfolgsverrech
nung (Bestandskonto) ausgebucht. 

Gebarung 1985 

Für Tilgungskäufe bei in- und ausländischen 
Bundesanleihen, die sich bereits im Tilgungssta
dium befinden, wurden 311,0 Millionen Schilling, 
für Kursstützungen (Marktpflege) 80,0 Millionen 
Schilling veranschlagt. 

Gebarung 1983 und 1984 

Im Jahre 1983 wurden von den insgesamt ver
anschlagten 250 Millionen Schilling rund 221,9 Mil
lionen Schilling in Anspruch genommen .. 

_ Für das Jahr 1984 wurden für Tilgungskäufe 
300,0 Millionen Schilling und für Kursstützungen 
88,8 Millionen Schilling veranschlagt, weil entspre
chend der Lage auf dem in- und ausländischen 
Kapitalmarkt mit Tilgungskäufen und mit Interven
tione!1 im veranschlagten Ausmaß zu rechnen war. 
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102 Kapitel 51 - Titel 512 

Ansatz 2/51027 Einlösung von UN-Obligatio- Titel 512 Rücklagen 
nen 

Bei diesem Ansatz ist der Betrag veranschlagt, 
der sich aus der tilgungsplanmäßigen Einlösung 
der im Jahre 1962 von der UN durch den Bund 
erworbenen und sich derzeit im Bundesbesitz 
befindlichen UN-Obligationen ergibt. 

Paragraph 5103 Kursverluste (-gewinne) 

Bei diesen Ansätzen werden die Verluste und 
Gewinne bei der Gebarung von fremden Zah
lungsmitteln veranschlagt. 

Unterschiede der Gebarung 

Der für das Jahr 1983 ausgewiesene Netto
Kursverlust in Höhe von 32 Millionen Schilling ist 
im wesentlichen auf die Veranlagung von Fremd
währungsbeträgen und die dadurch entstandenen 
Kursverluste zurückzuführen. 

Der für das Jahr 1984 veranschlagte Netto
Kursverlust in der Höhe von 40 Millionen Schilling 
wird bei der Gebarung von fremden Zahlungsmit
teln erwartet. 

Der für das Jahr 1985 erwartete Netto-Kursver
lust in der Höhe von 30 Millionen Schilling resul-. 
tiert aus der Gebarung mit fremden Zahlungsmit
teln. 

Paragraph 1/5104 Effekten- und Geldverkehrs
kosten 
Ansatz 1/51047 Aufwendungen (Gesetzliche 
Verpflichtungen) 

Im Zusammenhang mit den Zinsengutschriften 
für die Veranlagung von Kassenbeständen des 
Bundes fallen Aufwendungen für die Zinsertrag
steuer an, die bei diesem Ansatz verrechnet'wer
den. Für das Jahr 1985 werden die Ausgaben auf 
37,5 Millionen Schilling geschätzt. 

Ansatz 1/51048 Aufwendungen und 
2/51044 Erträge aus dem Effekten- und Geld
verkehr 

Soweit im Zusammenhang mit dem Effekten
und Geldverkehr mit Ausnahme des Postscheck
verkehrs im Bereiche der Finanzverwaltung 
Kosten bzw. Erträge (zB Zinsen aus Effekten oder 
der Veranlagung von Kassenbeständen) anfallen, 
sind diese bei diesem Ansatz zu verrechnen. 

Der Erfolg des Jahres 1983 beim Ansatz 
2/51044 betrug 700,2 Millionen Schilling; für das 
Jahr 1984 wurden 316,2 Millionen Schilling und für 
das Jahr 1985 525,2-Millionen Schilling für Zinsen
eingänge präliminiert. 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 435,4 2162,2 
2728,3 
3217,4 

1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 
1985. . .. . . . . . . . ... .. . . .. 0,1 

Die Gebarung des Titels 512 gliedert sich wie 
folgt auf: 

Ausgaben 1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Zuführung an 
Baurücklagen .......... 575,0 0,0 0,0 
Anlagenrücklagen ...... 370,8 0,0 0,0 
zweckgebundene Einnah-

men-Rücklagen ...... 2476,0 0,1 0,1 
sonstige Rücklagen ..... 13,6 0,0 0,0 

Summe ... 3435,4 0,1 0,1 

Einnahmen 1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Entnahme aus 
Baurücklagen .......... .167,3 300,0 500,0 
Anlagenrücklagen ...... 79,0 100,0 200,0 
zweckgebundenen Ein-

nahmen-Rücklagen ... 1 837,9 2318,2 2507,3 
sonstigen Rücklagen .... 6,4 10,0 10,0 

Auflösung von 
Baurücklagen .......... 0,0 0,0 
Anlagenrücklagen ...... 0,0 0,0 
zweckgebundene Einnah-

meß-Rücklagen . ..... 71,6 0,1 0,1 
sonstige Rücklagen ..... 0,0 0,0 

Summe ... 2162,2 2728,3 3217,4 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Paragraph 5120 Zuführung an bzw. Entnahme 
aus Baurücklagen 

Im Art. X Abs. 1 Z 2 des Bundesfinanzgesetzes 
1985 wird der Bundesminister für Finanzen 
ermächtigt, in Höhe der nicht in Anspruch genom
menen Teile der Ausgabenansätze für bundesei
gene oder bundesgeförderte Bauvorhaben eine 
Reservierung im Wege einer Rücklagenzuführung 
vorzunehmen. Für die sich daraus ergebende 
Gebarung sind Verrechnungsansätze vorgesehen. 

Die gegenständliche Gebarung wird wie folgt 
verrechnet: 

Jahr Voranschlagswirksame 
. Verrechnung 

laufendes. . . . . . . . Ausgabe: 
Paragraph 1/5120 

nächstfolgendes. . Einnahme: 
Paragraph 2/5120 

Ausgabe: 
zB Kapitel 64 

"Baut~n und Technik" 

Bestands
verrechnung 

Einnahme: 
Erlag 

Ausgabe: 
rückgestellter 

Erlag 
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Kapitel 51 - Titel 512 103 

Paragraph 5122 Zuführung an bzw. Entnahme 
aus Anlag~nrücklagen 

Im Art. X Abs. 1 Z 3 des Bundesfinanzgesetzes 
1985 wird der Bundesminister für Finanzen 
ermächtigt, in Höhe der nicht in Anspruch genom
menen Teile der Ausgabenansätze für Anlagen 
einschließlich der beim Ansatz 1/40108 als Investi
tionsausgaben für die Landesverteidigung veran
schlagten Ausgabenbeträge eine Reservierung im 
Wege einer Rücklagenzuführung vorzunehmen. 

Im Bundesvoranschlag sind für die Rücklagen
zuführung entsprechende Verrechnungsansätze 
vorgesehen. Die Verrechnung erfolgt sinngemäß 
wie bei den Baurücklagen. 

Paragraph 5124 Zuführung an bzw. Entnahme 
aus zweckgebundene Einnahmen-Rücklagen 

Im Art. X Abs. 1 Z 4 des Bundesfinanzgesetzes 
1985 wird der Bundesminister für Finanzen 
ermächtigt, in Höhe der nicht in Anspruch genom
menen Teile zweckgebundener Einnahmen eine 
Reservierung im Wege einer Rücklagenzuführung 
vorzunehmen. 

Im Bundesvoranschlag sind für die Rücklagen
zuführung entsprechende Verrechnungsansätze 
vorgesehen. Die Verrechnung erfolgt sinngemäß 
wie bei den Baurücklagen. 

1977 

a) Baurücklagen 
Hochbau (Neubauten) ................. 8,3 
Bundesgebäudeerhaltung .............. 104,1 
Bauten für die Landesverteidigung ....... 2,6 
Sonstige Zahlungsverpflichtungen (AKH-

Wien) ............................. 
Sonstige ............................ 106,1 

Summe a) ... 221,1 

b) Anlagenrücklagen 
Anlagen der Bundesbahnen ............ 
Anlagen der Bundesforste ............. 54,6 
Anlagen der Salinen .......... -......... 1,7 
Anlagen des Hauptmünzamtes .......... 1,7 
Anlagen der Staatsdruckerei ............ 2,5 
Anlagen der Post ..................... 3,5 
Betriebsähnliche Einrichtungen der 

Hoheitsverwaltung .................. 149,4 

Summe b) ... 213,4 

c) Nicht verbrauchte zweckgebun-
dene Einnahmen-Rücklagen ......... 1488,9 

d) Sonstige Rücklagen 
Fonds zur Förderung der wissenschaftli-

chen Forschung .................... 104,1 
Zuschuß für Zinsenstützungsaktion ...... 
Sonstige ............................ 

Summe d) ... 104,1 

Summe a) bis d) ... 2027,5 

Paragraph 5126 Zuführung an bzw. Entnahme 
aus sonstigen Rücklagen 

Dieser Ansatz ist für Rücklagenzuführungen auf 
Grund von Sondergesetzen bzw. der Ermächti
gungen gemäß Art. X Abs. 1 Z 1, 5 und 6 des Bun
desfinanzgesetzes 1985 vorgesehen. 

Die Verrechnung erfolgt sinngemäß wie bei den 
Baurücklagen. 

Ansatz 2/51217 Auflösung von Baurücklagen 

Ansatz 2/51237 Auflösung von Anlagenrückla
gen 

Ansatz 2/51257 Auflösung von zweckgebunde
nen Einnahmen-Rücklagen 

Ansatz 2/51277 Auflösung von sonstigen Rück
lagen 

Für den Fall, daß Rücklagenbeträge nicht mehr 
verwendet werden, sind die sachlich in Frage 
kommenden Ansätze als Verrechnungsstelle vor
gesehen. 

Gebarung 1977 bis 1983 

In den Jahren 1977 ') bis 1983 Wurden Ausga
ben- bzw. zweckgebundene Einnahmenreste fol
gender Verwaltungszweige Rücklagen zugeführt: 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Millionen Schilling 

3,9 2,6 2,4 } 73,4 106,6 375,5 76,3 68,6 26,3 
2,1 1,8 0,0 0,4 0,5 0,1 

175,0 125,0 11,8 
82,2 85,6 150,2 77,9 75,9 199,4 

164,5 158,6 353,9 276,7 194,8 575,0 

80,0 50,0 10,5 123,0 
26,7 10,0 9,3 7,8 9,7 13,7 

3,3 1,8 1,9 2,0 
1,0 

68,4 40,5 20,7 66,9 13,8 227,9 

81,0 3,1 1,4 1,1 158,3 4,2 

25?,4 106,4 31,4 75,8 194,2 370,8 

1 420,4 2332,1 1453;6 2496,6 1 784,1 2476,0 

100,0 
300,0 
55,4 39,1 4,8 4,2 13,6 

100,0 355,4 39,1 4,8 4,2 13,6 

1944,3 2952,5 1878,0 2853,9 2177,3 3435,4 
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104 Kapitel 51 - Titel 517 und 518 

Titel 517 Pauschalvorsorge für Ausgaben 
aus Rücklagenentnahmen 

1983 ................ . 
1984 ......... " ....... . 
1985 ................ . 

Personal- Sach-
aufwand aufwand 

Millionen Schilling 

10,0 
10,0 

1990,0 
2490,0 

~eit Jahren sehen die Bundesfinanzgesetze 
vor, daß in Höhe der nicht in Anspruch genomme-

Titel 518' Sonstige Pauschalvorsorgen 

Paragraph 5180 Pauschalvorsorge für Per
sonal(ausgaben) 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ....... . 
1984 ........ 3 194,0 570,0 3 764,0 500,0 
1985 ........ 4670,0 1 110,0 5 780,0 350,0 

nen Teile der Ausgabenansätze für Bauvorhaben 
und Anlagen der Bundesbetriebe sowie zweckge- Im Zeitpunkt der BUdgeterstellung waren die 
bundener Einnahmen Rücklagen angelegt werden Verhandlungen zwischen Dienstgeber und Dienst-
können. Bei Inanspruchnahme dieser Rücklagen nehmer über eine Bezugserhöhung für die öffent-
oder Teilen davon in den darauffolgenden oder lich Bediensteten im Jahre 1985 noch nicht abge-
späteren Haushaltsjahren ergeben sich für den schlossen. Es konnte daher sowohl für eine 
Bundeshaushalt entsprechende Einnahmen Bezugserhöhung als auch fÜr die damit in Zusam-
(Titel 512) und der Rücklagenwidmung gemäß bei menhang stehende Erhöhung des Pensionsbeitra-
den zuständigen Zweckansätzen der Ressorts ges nur pauschal Vorsorge getroffen werden. 
gleichhohe Ausgaben. -

Im Zeitpunkt der jeweiligen Budgeterstellung ist 
die genaue Höhe der Rücklagenzuführungen, die 
am Ende des Budgeterstellungsjahres voraus
sichtlich vorgenommen werden, nicht bekannt. 
Dementsprechend ist auch unbekannt, bei wei
chen Ausgabenansätzen und in welcher Höhe 
eine Gebarung aus Rücklagenentnahmen anfallen 
wird. Es wurden daher geschätzte Beträge der 
Einnahmen aus den voraussichtlichen Rücklagen
entnahmen und der Ausgaben aus diesen Entnah
men vorgesehen, und zwar 2 500 Millionen Schil
ling (Voranschlag 1984: 2000 Millionen Schilling) 
in Einnahme beim Titel 512 und in Ausgabe beim' 
Titel517 "Pauschalvorsorge für Ausgaben aus 
Rücklagenentnahmen" . Art. V Abs. 1 Z 4 des Bun
desfinanzgesetzes ermächtigt den Bundesmini
ster für Finanzen, die Zustimmung zu Überschrei
tungen von Ausgabenansätzen zu Lasten des 
Titels 517 in jener Höhe zu geben, in der in Vorjah
ren zugunsten dieser Ansätze Beträge einer 
Rücklage zugeführt wurden. . 

Im Bundesvoranschlag 1985 wurden die Einnah
men aus Rücklagenentnahmen auf 2 500 Millionen 
Schilling (Voranschlag 1984: 2000 Millionen Schil
ling) geschätzt. Den darüber hinaus beim Titel 512 
veranschlagten Rücklagenentnahmen vOn 
717355000 S (1985) bzw. von 728340000 S 
(1984) stehen Ausgaben bei folgenden Ansätzen 
gegenüber (in Millionen Schilling): 

Bundesvoranschlag 1985: 
. 2/53420 (Absetzung) .... . 

2/53430 (Absetzung) .... . 

Bundesvoranschlag 1984: 
2/53420 (Absetzung) .... . 
1/53306 ....... ~ ....... . 
1/54717 ............... . 

217,355 
500,000 

168,340 
10,000 

550,000 

Die Voranschlagsbeträge für Aktive Bedien
stete und Pensionisten des Bundes bzw. tür son
stige Bedienstete (Landeslehrer uä.) wurden im 
Verhältnis der tatsächlichen Ansätze des Bundes
voranschlages 1985 aufgeteilt. 

Paragraph 5181 Pauschalvorsorge für Sachauf~ 
wand 

Beim Paragraph 5181 wird für folgende Geba
rungen vorgesorgt: 

UT 

6 Förderungsausgaben ..... 
7 Aufwendungen (Gesetz-

liche Verpflichtungen) .. . 
8 Aufwendungen ......... . 

Sachaufwand 
1983 1984 1985 

Millionen Schilling 

46,0 45,0 

2,0 2,0 

2,0 23,0 
----~-------------

Summe ... 50,0 70,0 

Die Pauschalvorsorge für Sachausgaben ist vor 
allem tür im ersten Halbjahr anfallende unauf
schiebbare Mehrausgaben vorgesehen. Da die 
notwendige Genehmigung einer Jahresansatz
überschreitung im Wege eines Budgetüberschrei
tungsgesetzes oft aus zeitlichen oder anderen 
Gründen nicht zeitgerecht eingeholt werden kann, 
würden sich bei Realisierung unaufschiebbarer 
Zahlungen haushaltsrechtliche Schwierigkeiten 
ergeben. Insbesondere ist dies der Fall bei Hilfe
leistungen in Katastrophenfällen im In- und Aus
land, in Seuchen- und Epidemiefällen sowie für die 
Durchführung von Staatsbesuchen, Konferenzen, 
Tagungen uä. sowie für Ausgaben aus Anlaß der 
Feiern zum Staatsvertragsjubiläum 1985. 
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Titel 519 Sonstige· Kassenverwaltungs
Ausgaben bzw. -Einnahmen 

Paragraph 5190 Allgemeine Ausgaben bzw. 
-Einnahmen 

Sachaufwand Einnahmen 

1983 ...... , ............ . 
1984 ...... '" ........... . 
1985 ................... . 

Millionen Schilling 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

Sonstige Ausgaben und Einnahmen 

Beim Paragraph 5190 werden sonstige Ausga
ben und Einnahmen erwartet, deren Höhe schwer 
abschätzbar ist. Hiebei handelt es sich . um 
Beträge, die im Zusammenhang mit inkamerierten 
Resten zweckgebundener Einnahmen angefallen 
sind oder voraussichtlich anfallen werden. 

Paragraph 1/5191 Kurzfristige Verpflichtungen 

Beim Paragraph 5191 werden folgende Geba
rungen verrechnet: 

Sachaufwand 
UT 1983 1984 1985 

Millionen Schilling 
7 Kurzfristige Verpflichturi-

gen des Bundes (Zin-
sen) .............. : .. 30,1 200,0 125,0 

8 Kurzfristige Verpflichtun
gen des Bundes (Bege-
bungskosten) ......... 0,0 0,0 

-----------------
Summe. . . 30,1 200,0 125,0 

Gemäß Art. VIII Abs. 1 Z 1 des Bundesfinanzge
setzes 1985 ist der Bundesminister für Finanzen 
ermächtigt, kurzfristige Verpflichtungen des Bun~ 
des bis zu einem Betrag von 16,7 Milliarden Schil
ling einzugehen. Auf Grund der Lage auf dem 
Geld- und Kapitalmarkt im In- und Ausland bei 
Erstellung des Bundesvoranschlages 1985 ist für 
derartige Kreditoperationen, deren Laufzeit späte
stens am 31. Dezember 1985 zu enden hat, mit 
einem Zinsenaufwand von 125 Millionen Schilling 
zu rechnen. 

') Gebarung 1972 bis 1976 siehe Amtsbehelf zum 
!3undesfinanzgesetz 1982, Seite 99/100. 
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Kapitel 52 Öffentliche Abgaben 1) 
Sachlicher Überblick 

Vor der Erläuterung der für die einzelnen öffent
lichen Abgaben veranschlagten Beträge wird 
nachstehend ein s ach I ich e r Übe r b I i c k 
über diese gegeben: 

Titel 520 Einkommen- und Vermögen
steuern 

Einkommensteuer 

Die Ein kom m e n s t e u e r 2) ist die Steuer 
vom Einkommen der natürlichen Personen. Der 
Einkommensbegriff ist, ohne einer bestimmten 
Einkommenstheorie zu folgen, durch folgende 
Einkunftsarten umschrieben: Einkünfte aus Land- . 
und Forstwirtschaft, aus selbständiger Arbeit, aus 
Gewerbebetrieb, aus nichtselbständiger Arbeit, 
aus Kapitalvermögen, aus Vermietung und Ver
pachtung und sonstige bestimmt bezeichnete 
Einkünfte. Das Einkommensteuergesetz 1972 
geht vom Grundsatz der Individualbesteuerung 
aus, sieht daher keine Haushaltsbesteuerung vor. 
Das Ausmaß der Steuer nach dem Tarif richtet 
sich auch nicht nach dem Familienstand. Die 
Höhe der Einkommensteuer (Lohnsteuer) bemißt 
sich nach einem progressiven Stufentarif. Der 
Steuersatz beginnt mit 21 vH für die ersten 
50 000 S des Einkommens und nähert sich aSYn;l
ptotisch dem Satz von 62 vH bei Einkommen über 
1,5 Millionen Schilling. Die sich auf Grund des obi
gen Tarifs ergebende Steuer vermindert sich bei 
jedem Steuerpflichtigen um einen allgemeinen 
Absetzbetrag von jährlich 5 100 S, der dem 
steuerlichen Existenzminimum entspricht. Über
steigen die Einkünfte des einen Ehegatten nicht 
den Jahresbetrag von 10000 S, dann ist dem 
anderen Ehegatten der Alleinverdienerabsetzbe
trag von jährlich 3900 S zu gewähren. Der Allein
verdienerabsetzbetrag steht ab 1982 auch Allein
erhaltern zu, das sind Personen, die allein für min-

. destens ein unterhaltsberechtigtes Kind zu sor
gen haben. Die Berücksichtigung von Kindern 
erfolgt ab 1978 in Form erhöhter Familienbeihilfen. 
Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, die 
im Wege des Steuerabzuges vom Arbeitslohn 
(Lohnsteuer) zur Einkommensteuer herangezo
gen werden, ist ein Arbeitnehmerabsetzbetrag 
von jährlich 4000 S zu berücksichtigen; Pensioni-· 
sten steht zusätzlich ein Pensionistenabsetzbe
trag von 2400 S jährlich zu. Die genannten 
Steuerabsetzbeträge, die nur für unbeschränkt 
Steuerpflichtige in Frage kommen, sind zutreffen
denfalls in ihrer Reihenfolge von der sich nach 
dem Tarif ergebenden Steuer bis zur Höhe dieser 
Steuer abzusetzen .. Da der Tarif im Einkommen
steuergesetz 1972 als Bruttotarif gestaltet ist, sind 
Zuschläge zur Einkommensteuer nicht zu erhe
ben. 

Ein sehr bedeutender Teil der Einkommen
steuer wird im Wege der Einbehaltung an der 
Quelle erhoben. Diese besondere Erhebungsform 
der Einkommensteuer findet vor allem Anwen
dung auf Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
(L 0 h n s t e u e r) und auf bestimmte inländische 
Kapitalerträge (K a p i tal e r t rag s t e u e r). 

Lohnsteuer 

Die Loh n s t e u e r wird nach dem Taglohn 
und nach Steuersätzen bemessen, die aus dem 
Einkommensteuertarif abgeleitet sind. Sie ist vom 
Arbeitgeber für den Arbeitnehmer bei jeder Lohn
zahlung einzubehalten und monatlich an das 
Finanzamt abzuführen. 

Kapitalertragsteuer 

Die Kap i tal e r t rag s t e u e r wird von 
inländischen Kapitalerträgen erhoben, wie insbe
sondere von Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen 
und sonstigen Bezügen aus Anteilen an juristi
schen Personen sowie aus der Beteiligung an 
einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter. 
Der Steuerabzug beträgt 20 vH von den vollen 
Kapitalerträgen. 

Körperschaftsteuer 

Die K ö r per s c haft s t e u e r 3) ist die Ein
kommensteuer der juristischen Personen. Der 
Einkommensbegriff und die Art der Ermittlung des 
Einkommens bestimmen sich nach den Vorschrif
ten des Einkommensteuergesetzes. Die Körper
schaftsteuer beträgt bei einem Einkommen bis 
200 000 S 30 vH und steigert sich bis auf 55vH bei 
einem Einkommeri von über 1 142800 S. Auch der 
Körperschaftsteuertarif ist analog zum Einkom
mensteuertarif ein Bruttotarif, sodaß bei der Fest
setzung der Körperschaftsteuer keine Zuschläge 
zu berechnen sind. 

Aufsichtsratsabgabe 

Auf si c h t s rat s a b gab e 4). Vergütungen 
jeder Art, die den Aufsichtsratsmitgliedern von 
Kapitalgesellschatten, Genossenschaften und 
Personenvereinigungen des privaten und öffentli
chen Rechtes, bei denen die Gesellschafter nicht 
als Unternehmer anzusehen sind, für die Überwa
chung der Geschäftsführung gewährt werden, 
sind abgabepflichtig. Die Abgabe beträgt 45 vH, 
wenn der Empfänger die Abgabe selbst trägt, und 
64,285 vH, wenn das Unternehmen die Abgabe 
übernimmt. 

Abgabe von Zuwendungen 

Der A b gab e von Z u wend u n gen 5) 
unterliegen Zuwendungen von Berufs- und Wirt
schaftsverbänden . (Interessenvertretungen) mit 
freiwilliger Mitgliedschaft an politische Parteien 
sowie an Organisationen, die einer politischen 
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Partei nahestehen oder die nicht selbst als
Berufs- und Wirtschaftsverband (Interessenver
tretung) anzusehen sind. Die gleiche Abgabe
pflicht besteht auch für Zuwendungen dieser 
Berufs- und Wirtschaftverbände (Interessenver
tretungen) an Personen oder Personengemein
schaften, wenn die Zuwendungen unter das Spen
denabzugsverbot des Einkommensteuergesetzes 
oder des Körperschaftsteuergesetzes fallen. 
Abgabepflichtig sind die, die Zuwendungen 
gewährenden Berufs~ und Wirtschaftsverbände 
(Interessenvertretungen) ; die Abgabe beträgt 
35 vH der zugewendeten Beträge. 

Gewerbesteuer -

Die G ewe r b e s t e u e r 6) ist eine bundesge
setzlich geregelte Gemeindesteuer, der stehende 
Gewerbebetriebe und Wandergewerbebetriebe, 
soweit sie im Inland betrieben werden, unterlie
gen. Besteuerungsgrundlagen sind der Gewer
beertrag und das Gewerbekapital und daneben 
die Lohnsumme. Bei der Berechnung der Gewer
besteuer vom ,Gewerbeertrag und vom Gewerbe
kapital wird von einem einheitlichen Steuermeßbe
trag ausgegangen, der durch Zusammenrechnung 
der Steuermeßbeträge, die sich nach dem Gewer
beertrag und dem Gewerbekapital ergeben, gebil
det wird. Die Steuermeßbeträge ergeben sich 
durch Anwendung eines Hundertsatzes (Steuer
meßzahl) auf den Gewerbeertrag und eines Tau
sendsatzes (Steuermeßzahl) auf das Gewerbeka
pital. Dabei ist im Rahmen des erfolgten stufen
weisen Abbaues der Gewerbesteuer nach dem 
Gewerbekapital der Steuermeßbetrag nach dem 
Gewerbekapital bei der Veranlagung des Jahres 
1985 nur mit einem Drittel der gesetzlichen 
Beträge anzusetzen. Von diesem so 'gebildeten 
einheitlichen Steuermeßbetrag wird die Gewerbe
steuer durch Anwendung des Hebesatzes (Hun
dertsatzes des Meßbetrages) von 164 vH 7) 
errechnet. Von der Bundesfinanzverwaltung wird 
nur die Gewerbesteuer vom Gewerbeertrag und 
vom Gewerbekapitalfür die Gemeinden eingeho
ben. 

Bundesgewerbesteuer 

Außerdem wird nach den gleichen Grundsätzen 
wie die Gewerbesteuer der Gemeinden eine 
B und e s g ewe rb e s t e u e r (gleichartige 
Abgabe von demselben Besteuerungsgegen
stand) im Ausmaß von 136 vH des einheitlichen 
Steuermeßbetrages erhoben 7). 

Lohnsummensteuer 

Für die Loh n s u m m e n s te u e rist 
Besteuerungsgrundlage die Lohnsumme, die in 
jedem Kalendermonat an die Arbeitnehmer der in 
der Gemeinde befindlichen Betriebsstätte gezahlt 
worden ist. Die Lohnsummensteuer wird von den 
hiezu berechtigten Gemeinden ausgeschrieben 

und eingehoben. Ihr Ertrag fließt den Gemeinden 
zu. Die Berechnung erfolgt ähnlich der Gewerbe
steuer durch Festsetzung eines Steuermeßbetra
ges (Steuermeßzahl 2 vT der Lohnsumme), auf 
den der jeweilige Hebesatz der hebeberechtigten 
Gemeinde angewendet wird, der durch das FAG 
1985 mit 1000 vH begrenzt ist. Die Lohnsummen
steuer ist keine Bundeseinnahme und ist daher im 
Bundesvoranschlag nicht vorgesehen. Sie wird 
hier nur wegen der Vollständigkeit und wegen 
ihres Zusammenhanges mit der Gewerbesteuer 
nach dem Ertrag und dem Kapital ,erwähnt. 

Vermögensteuer 

Der Ver m ö gen s t eu e r 8) unterliegt das 
Gesamtvermögen bzw. das Inlandsvermögen, das 
nach den Vorschriften des Bewertungsgeset
zes 9) ermittelt wird. 

Bei der Festsetzung der Vermögensteuer für 
unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Perso
nen sind Freibeträge in Höhe von 150000 S vor
gesehen. 

Die Vermögensteuer beträgt 1 vH des steuer
pflichtigen Vermögens. 

Erbschaftssteueräquivalent 

Das Erb s c h a f t s s t e u e r ä q u i v a -
I e n t 10) ist eine Abgabe zum Ausgleich der erb~ 
schaftssteuerlichen Belastung natürliSher Perso
nen. Abgabepflichtig sind juristische' Personen, 
die nach dem Vermögensteuergesetz 1954, BGBI. 
Nr, 192; in der geltenden Fassung, unbeschränkt 
oder beschränkt. vermögensteuerpflichtig sind. 
Von der Abgabe ausgenommen sind ua. die nach 
§ 3 des Vermögensteuergesetzes befreiten juristi
schen Personen. Gegenstand der Abgabe ist bei 
unbeschränkter Vermögensteuerpflicht das 
Gesamtvermög"ln der abgabepflichtigen juristi
schen Personen. Das Gesamtvermögen (Inlands~ 
vermögen) von Aktiengesellschaften, Gesellschaf
ten mit beschränkter Haftung, Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften und Agrargemeinschaf
ten unterliegt nur insoweit der Abgabe, als nicht 
unmittelbar oder mittelbar im Wege einer Gesell
schaft, bei der die Gesellschafter als Mitunterneh
mer anzusehen sind, physische Personen beteiligt 
sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf
enthalt im Inland haben. Dies gilt nur, wenn auf die 
Beteiligungen dieser physischen Personen mehr 
als 10 vH des Gesamtvermögens (Inlandsvermö
gens) entfallen. Die Abgabe beträgt jährlich 5 vT 
des auf 1 000 S abgerundeten abgabepflichtigen 
Gesamtvermögens (Inlandsvermögens) . 

Erbschafts- und Schenkungssteuer 

Für Erwerbe von Todes wegen (Erbanfälle, Ver
mächtnisse) und Schenkungen unter Lebenden 
wird die Erb s c hat t s - und S ehe n -
ku n g s s t e u e r 11) eingehoben. Zahlungspflich-
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tig ist der Erwerber, bei einer Schenkung auch der 
Geschenkgeber. Der Steuersatz ist sowohl nach 
der Höhe des Erwerbes als auch nach dem Ver
wandtschaftsverhältnis zwischen Erblasser 
(Geschenkgeber) und Erwerber nach fünf Steuer
klassen gestaffelt und beträgt für die Steuer
klasse 12 vH bis 15 vH und für die übrigen Steuer
klassen 4 vH bis 60 vH. Freibeträge richten sich 
jeweils nach den Steuerklassen. Ermäßigungen 
für gemeinnützige Institutionen sowie Befreiungen 
aus sozialen Gründen sind vorgesehen. 

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben 

Nach dem Bundesgesetz über die "Abgabe von 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben", BGBI. 
Nr. 166/1960, in der Fassung des Bundesgeset
zes BGBI. Nr. 159/1968, wird von land- und forst
wirtschaftlichen Betrieben und land- und forstwirt
schaftlich genutzten Grundstücken eine Abgabe 
erhoben, die mit 345 vH des Grundsteuermeßbe
trages festzusetzen ist. 

BOdenwertabgabe 

Gegenstand der B 0 den wer tab gab e 12) 
sind die unbebauten Grundstücke einschließlich 
der unbebauten Betriebsgrundstücke, wobei für 
bestimmte Grundstücke Befreiungen vorgesehen 
sind. Überdies ist bei der Errichtung eines Einfa
milienhauses durch den Abgabeschuldner diesem 
die für die letzten fünf Jahre· entrichtete Boden
wertabgabe rückzuerstatten. 

Die Bodenwertabgabe beträgt 1 vH des maßge
benden Einheitswertes, soweit. dieser 200000 S 
übersteigt 13). 

Die BOdenwertabgabe ist eine zwischen Bund 
und Ländern (Gemeinden) geteilte Abgabe. 

Sonderabgabe von Kreditunternehmungen 

Gegenstand der S 0 nd e r a b gab e v on 
Kr e d i tun t ern e h m u n gen 13") ist der 
Betrieb von Kreditunternehmungen, auf die das 
Kreditwesengesetz Anwendung findet, sowie von 
Bausparkassen. Verschiedene Aktivitäten der Kre
ditunternehmungen werden von der Besteuerung 
ausgenommen, etwa ausländische Setriebsstät
ten, bestimmte Auslandsgeschäfte sowie 
bestimmte Exportgeschäfte. Die Sonderabgabe 
von Kreditunternehmungen, die in den Kalender
jahren 1981 bis 1985 erhoben werden soll, beträgt 
0,5 vT der Bilanzsumme der Kreditunternehmung 
im jeweiligen Kalenderjahr, sie erhöht sich um 
100000 S für jede Geschäftsstelle bzw. für 
bestimmte kleine Geschäftsstellen um 10000 S 
pro Geschäftsstelle, sie beträgt aber insgesamt 
höchstens 1 vT der Bilanzsumme der jeweiligen 
Kreditunternehmung. Die Sonderabgabe von Kre
ditunternehmungen wird im Wege der Veranla-

gung erhoben. Auf die veranlagte Abgabe sind 
von den Kreditunternehmungen vierteljährlich Vor
auszahlungen zu entrichten, die auf die zu veran
lagende Abgabe angerechnet werden. 

Zinsertragsteuer 

Der Z ins e r t rag s t e u e r 13 b) unterliegen 
Zinserträge aus Geldeinlagen in in- und ausländi
scher Währung bei inländischen Kreditunterneh
men sowie Zinserträge aus Wertpapieren inländi
scher Emittenten, sofern diese Wertpapiere auf 
inländische Währung lauten und nach dem 
31. Dezember 1983 begeben werden. Steuer
schuldner ist der Gläubiger der Zinserträge. Die 
Abgabe ist bei Zinserträgen aus inländischen 
Geldeinlagen von der Kreditunternehmung, bei 
Zinserträgen aus Wertpapieren vom Emittenten 
für Rechnung des Abgabenschuldners monatlich 
an das Finanzamt abzuführen. Die Abgabe beträgt 
7,5 vH der Zinserträge. 

Titel 521 Einkommen- und Vermögen
steuern (zweckgebundene Beiträge) 

Wohnbauförderungsbeitrag 

Zur Förderung der Errichtung von Klein- und 
Mittelwohnungen ist ein W 0 h n bau f ö r d e -
run g s bei t rag 14) zu leisten, der ab 1. Jänner 
1968 dem Bund zufließt und den Ländern für 
Zwecke der Wohnbauförderung zugeteilt wird 16). 
Von den Eingängen ist ein Anteil von 10,5 vH an 
den Wasserwirtschaftsfonds und ein Anteil von 
0,5 vH für Zwecke der Wohnbauforschung zu 
überweisen 16). 

Beitragspflichtig sind Dienstnehmer (Heimar
beiter), solange sie Anspruch auf Entgelt haben, 
und deren Dienstgeber (Auftraggeber). Ausge
nommen von der Beitragspflicht sind die im § 2 
Abs. 3 genannten Personengruppen. 

Der Beitrag beträgt gemäß § 3 Abs. 1 des obzi
tierten Gesetzes für jeden beitragspflichtigen 
Dienstnehmer (Heimarbeiter), 

a) der in der Krankenversicherung pflichtversi
chert ist, 5 vT der allgemeinen Beitrags
grundlage in der Krankenversicherung (in 
der Krankenversicherung der Bundesange
stellten der Bemessungsgrundlage) bzw., 
wenn der Dienstnehmer (Heimarbeiter) zwar 
nicht in der Krankenversicherung, jedoch in 
der Pensionsversicherung pflichtversichert 
ist, der -allgemeinen Beitragsgrundlage in 
der Pensionsversicherung ; 

b) der weder in der Krankenversicherung noch 
in der Pensionsversicherung pflichtversi
chert ist, 5 vT des Arbeitsverdienstes aus 
dem Dienstverhältnis, für das der Beitrag zu 
entrichten ist. 
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Der Beitrag darf jedoch keinesfalls 5 vT der 
jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage in der Kran
kenversicherung nach dem Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz, BGBI. Nr. 189/1955, über
schreiten. 

Der Dienstgeber (Auftraggeber) hat einen 
gleich hohen Beitrag für jeden von ihm beschäftig
ten beitragspflichtigen Dienstnehmer (Heimarbei
ter) zu leisten. 

Beiträge nach dem 
Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz 

Beiträge nach dem Wohn,haus
Wie der auf bau g e set z 17) haben Eigentü
mer von bebauten und unbebauten Grundstücken 
zu leisten. 

Die Beiträge nach dem Wohnhaus-Wiederauf
bau gesetz werden ab 1. Juli 1950 ·erhoben. Sie 
fließen ab 1. Jänner 1968 dem Bund zu und dienen 
den LändernzUr Wohnbauförderung 18). 

Gemäß Art. XIII des Einführungsgesetzes zum 
Umsatzsteuergesetz1972, BGBI. Nr. 224, werden 
die Beiträge letztmalig für das Kalenderjahr 1972 
erhoben. Im Jahre 1985 sind daher' nur noch aus
haftende Resteingänge zu erwarten. 

Kunstförderungsbeitrag 

Abgabepflichtig sind die Inhaber einer unbefri
steten Rundfunk-Hauptbewilligung. Die Abgabe 
ist in Höhe von 40 S jährlich zu entrichten 19). 

Das nach Abzug der Einheb'ungsvergütung und 
des Anteiles der Läncjer dem Bund verbleibende 
Erträgl1is ist zur Gänze für Zwecke der Kunstför
derung zu verwenden. 

Titel 522 Umsatzsteuern 

Umsatzsteuer 

Mit Wirksamkeit 1. Jänner 1973 ist das bisher 
geltende System der kumulativen Aliphasen~Brut
toumsatzsteuer durch eine Nettoumsatzsteuer 
mit Vorsteuerabzug ersetzt worden. Diese Maß
nahme ist insbesondere im Hihblick auf die Inte
grationsbestrebungen mit der EWG, aber auch im 
Hinblick auf die durch die Bruttoumsatzsteuer 
geschaffenen innerstaatlichen Wettbewerbsver
zerrungen notwendig geworden. 

Die Ums atz s t e ue r 20) (M ehr wer t -
s t e u e r) ist eine allgemeine Verkehrsteuer. Sie 
wird auf allen Stufen des Wirtschaftsablaufes 
erhoben. Steuergegenstand sind die Lieferungen 
!Jnd sonstigen Leistungeh, die ein Unternehmer 
im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unter
nehmens ausführt, ferner der Eigenverbrauch und 
die Einfuhr von Waren im Sinne des Zollgesetzes 
in das Zollgebiet (E in f uhr ums atz s te u er). 

Bemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer 
ist bei Lieferungen und sonstigen Leistung~n das 
Entgelt, das ist alles, was der Empfänger einer 
Lieferung oder sonstigen Leistung aufzuwenden 
hat, um die Lieferung oder sonstige Leistung zu 
erhalten, beim Eigenverbrauch der Teilwert des 
entnommenen oder unentgeltlich zugewendeten 
Gegenstandes oder die auf die Nutzung des 
Gegenstandes entfallenden Kosten bzw. die 
nichtabzugsfähigen Ausgaben (Aufwendungen) 
und bei der Einfuhr in der Regel der Zollwert oder 
das geschuldete Entgelt der eingeführten Ware. 
Die Mehrwertsteuer selbst gehört nicht zur 
Bemessungsgrundlage. 

Jeder Unternehmer, der im Inland Lieferungen 
oder sonstige Leistungen ausführt oder im Inland 
seinen Sitz oder eine Betriebsstätte hat, ist 
berechtigt, den für seinen Umsatz geSChuldeten 
Steuerbetrag um die Steuerbeträge zu kürzen, die 
ihm von anderen Unte'rnehmern für ihre lieferun
gen oder sonstigen Leistungen, die im Inland für 
sein Unternehmen ausgeführt worden sind, in den 
Eingangsrechnungen offen' überwälzt werden 
(Vorsteuern). Ebenso kann die bei der Einfuhr 
entrichtete Einfuhrumsatzsteuer für Gegenstände, 
die für sein Unternehmen eingeführt worden sind, 
als Vorsteuer abgezogen werden. Durch den Vor
steuerabzug wird erreicht, daß in' jeder Wirt
schaftsstufe im Ergebnis nur der Nettoumsatz 
besteuert bzw. die Kumulativwirkung ausgeschal
tet wird. Mit Rücksicht darauf, daß die Mehrwert
steuer im Effekt erst beim Übergang der Ware 
oder Erbringung der Leistung an Letztverbraucher 
endgültig wirksam wird, hat sie die Wirkung einer 
Verbrauchsteuer bzw. Einzelhandelssteuer. Aus 
wirtschaftlichen, fiskalischen, steuertechnischen 
und psychologischen Gründen wurden jedoch 
sämtliche Unternehmer in den Besteuerungspro
zeß eingeschaltet, sodaß eine Fraktionierung der 
Steuerzahlung auf allen Wirtschaftsstufen erfolgt. 

Der' allgemeine Steuersatz beträgt 20 vH der 
Bemessungsgrundlage und ermäßigt sich auf 16 
vH für die in einem Zollausschlußgebiet bewirkten 
Umsätze, werm der Unternehmer einen Wohnsitz 
(Sitz), gewöhnlichen Aufenthalt oder eine 
Betriebsstätte in diesem Zollausschlußgebiet hat. 
Die Steuer ermäßigt sich auf 10 vH für die liefe
rungen, den Eigenverbrauch und die Einfuhr von 
in der Anlage A dieses Bundesgesetzes aufge
zählten Gegenständen (insbesondere Lebensmit
tel, landwirtschaftliche Erzeugnisse, verschiedene 
Rohstoffe, Waren des Buchhandels) sowie ua. für 
die Vermietung und Verpachtung von Grundstük
ken, für die Beherbergung samt Nebenleistun
gen, gewisse Leistungen der Wohnungs
eigentümergemeinschaften, die sonstigen Lei
stungen aus der Tätigkeit der meisten freien 
Berufe, verschiedene Leistungen im Kultur- und 
Unterhaltungsbereich, bestimmte Leistungen der 
Kranken- und Pflegeanstalten, bestimmte Leistun-
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gen gemeinnütziger Institutionen und di~ Beforde
rung von Personen, soweit diese nicht befreit 
sind. Die Steuer für die Lieferungen, den Eigen
verbrauch und die Einfuhr von Energieträgern (zB 
von Kohle, Heizöl, Gas, elektrischem Strom) ist ab 
1984 dem allgemeinen Steuersatz von 20 vH ange
glichen. Die Steuer erhöht sich auf 32 vH für die 
Lieferungen, die Vermietung, den Eigenverbrauch 
und die Einfuhr der in der Anlage B aufgezählten 
Gegenstände (insbesondere Pelze und Pelzwa
ren, Schmuck, Personenkraftwagen, Motorräder, 
Flugzeuge) . 

Das Gesetz unterscheidet zwischen Steuerbe
freiungen, bei denen das Recht zum Vorsteuerab
zug unberührt bleibt (echte Befreiungen), wie die 
Befreiung der Ausfuhrlieferungen, der Lohnvered
lungen und bestimmter im Gesetz aufgezählter 
Leistungen für ausländische Auftraggeber, die 
Beförderung von Personen mit Schiffen und Luft
fahrzeugen sowie von Gegenständen im grenz
überschreitenden Verkehr, die Umsätze der Trä
ger der Sozialversicherung und ihrer Verbände 
sowie die Umsätze der Krankenfürsorgeeinrich
tungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 2 des Beamten
Kranken- und Unfallver!~icherungsgesetzes, und 
Befreiungen, bei denen der Vorsteuerabzug aus
geschlossen ist (unechte Befreiungen). Unter 
letztere fallen insbesondere Leistungen im 
Bereich der Geld- und Kreditwirtschaft, Leistun
gen, die anderen Verkehrsteuern (zB Grunder
werbsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Versicherungs
steuer) unterliegen, die Umsätze der Blinden 
sowie die Umsätze von privaten Schulen und 
anderen allgemeinbildenden oder berufsbildenden 
Einrichtungen unter bestimmten Voraussetzun
gen, die Umsätze aus der Tätigkeit als Bauspar
kassen- oder Versicherungsvertreter, als Schrift
steller, Journalist oder Komponist sowie die 
Umsätze gemeinnütziger Sportvereine. 

Unternehmer, deren Umsätze (Lieferungen, 
sonstige Leistungen und Eigenverbrauch) im Ver
anlagungszeitraum 40000 S nicht übersteigen 
und die nicht auf die Anwendung dieser Bagatell
regelung verzichten, sind von der Verpflichtung, 
eine Steuererklärung (Voranmeldung) abzugeben 
und die Steuer :zu entrichten, befreit; bestimmte 
Steuerbeträge, wie die Einfuhrumsatzsteuer, eine 
zu Unrecht in einer Rechnung gesondert ausge
wiesene Steuer sowie die für die Beförderung von 
Personen im grenzüberschreitenden Gelegen
heitsverkehr mit nicht im Inland zugelassenen 
Kraftfahrzeugen und Anhängern geSChuldete 
Steuer sind jedoch zu entrichten. 

Bei Unternehmern, deren Umsätze (lieferun
gen, sonstige Leistungen und Eigenverbrauch) 
150000 S nicht übersteigen, ist die für den Veran
lagungszeitraum zu entrichtende Steuer zu kür
zen, und zwar bei einem Umsatz von nicht mehr 
als 50000 S um 20 vH, von mehr als 50000 S, 
aber nicht mehr als 100000 S um 15 vH und von 

mehr als 100000 S, aber nicht mehr als 150000 S 
um 10 vH. 

Bei nichtbuchführungspflichtigen Unterneh
mern-, die Umsätze im Rahmen eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes ausführen, und die 
nicht die Besteuerung nach den allgemeinen Vor
schriften dieses Gesetzes verlangen, wird die 
Steuer für diese Umsätie mit 10 yH festgesetzt. 
Die dieseln Umsätzen zuzurechnenden Vorsteuer
beträge werden in gleicher Höhe festgesetzt. Für 
die Lieferungen und den Eigenverbrauch der in 
der Anlage A zu diesem Gesetz nicht angeführten 
Getränke und alkoholischen Flüssigkeiten ist 
jedoch mit Ausnahme der unter § 10 Abs. 2 Z 4 
UStG 1972 fallenden Umsätze eine zusätzliche 
Steuer von 10 vH zu entrichten. 

Abgabe von alkoholischen Getränken 

Die Lieferungen alkoholischer Getränke, die ein 
Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen 
seines Unternehmens an Letztverbraucher aus
führt, sowie der Eigenverbrauch und die Einfuhr 
solcher Getränke unterliegen einer Abgabe 21). 
Diese beträgt 10 vH des für Lieferungen verein
barten (vereinnahmten) Entgeltes, des Teilwertes 
des entnommenen Gegenstandes oder des Zoll
wertes bzw. geschuldeten Entgeltes eines einge
führten Gegenstandes. Abgabefrei sind Ausfuhr
lieferungen, ferner die üblichen Naturalleistungen, 
die ein Unternehmer seinen Arbeitnehmern als 
Vergütung für geleistete Dienste gewährt, sowie 
der Eigenverbrauch bei landwirtschaftlichen, 
Betrieben im Mindestbetrag von 7500 S jährlich. 

Titel 523 Einfuhrabgaben 

Zölle 22) 

Z ö II e werden bei der Einfuhr von Waren nach 
näherer Anordnung des Zolltarifes 23) erhoben 
(Einfuhrzölle). Die im Zolltarif festgesetzten allge
meinen Zölle können durch Verträge mit anderen 
Staaten ermäßigt oder aufgehoben werden (Ver
tragszölle) 24). Die Zöl.le werden nach dem 
Wert 25), nach dem Gewicht 26) oder nach der 
Stückzahl der Waren bemessen. 

Die Gewichts- und Stückzollsätze sind in der 
Schillingwährung festgelegt. 

Bei der Einfuhr von Waren sind neben dem Zoll 
die Einfuhrumsatzsteuer, Verbrauchsteuern und 
die Monopolabgaben sowie der Außenhandelsför
derungsbeitrag und die handelsstatistische 
Anmeldegebühr nach den hiefür geltenden Vor
schriften (letztere nach dem Gebührengesetz) zu 
erheben. 

Bei der Einfuhr von Waren aus den Staaten der 
Europäischen Freihanqelsassoziation 27) [EFTA; 
Finnland ist der EFTA assoziiert 28) 29)] werden 
unter bestimmten Voraussetzungen (Nachweis 
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über Ursprung und Herkunft sowie Nichtinan
spruchnahme einer Zollrückvergütung) keine 
Zölle erhoben. Von dieser Zollfreiheit sind die mei
sten Waren dfils Agrarsektors ausgenommen. 

Bei der Einfuhr von Waren, die aus der Europäi
schen Gemeinschaft (EG) und aus der Europäi
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) 
stammen, werden unter bestimmten Vorausset
zungen (Nachweis über Ursprung und Herkunft 
sowie Nichtinanspruchnahme einer Zollrückvergü
tung) seit 1. Juli 1977 keine Zölle erhoben 30) 30a ). 

Von dieser Zollfreiheit sind die meisten Waren des 
Agrarsektors ausgenommen. 

Bei der Einfuhr von Waren aus Spanien werden 
unter bestimmten Voraussetzungen (Nachweis 
über Ursprung und Herkunft) seit 1. Juli 1980 
gesenkte Zollsätze angewendet 30b) 30e). Von die
ser Zollsenkung sind die meisten Waren des 
Agrarsektors sowie gewisse Eisen- und Stahler
zeugnisse und andere "sensible Produkte" aus
genommen. 

Bei der Einfuhr von bestimmten Waren, die aus 
Entwicklungsländern stammen, werden unter. 
bestimmten Voraussetzungen (Nachweis über 
Ursprung und Herkunft) Vorzugszölle erhoben 31). 

Abschöpfungsbetrag nach dem Zuckergesetz 32) 

Bei der Einfuhr von Waren der Zolltarifnummern 
12.04A, 17.01, 17.02E und F, 17.03.und ex 21.07 
wird an Stelle des Zolles als ausschließliche Bun
desabgabe ein Abschöpfungsbetrag erhoben. 

Die für die Berechnung des Abschöpfungsbe
trages im Einzelfall maßgeblichen Abschöpfungs
sätze werden durch Verordnung des Bundesmini
sters für Finanzen festgesetzt (Schillingsatz je 
100 kg Eigengewicht der Ware) und im "Amtsblatt 

. zur Wiener Zeitung" kundgemacht. 

Abschöpfungsbetrag und Ausgleichsabgabe 
nach dem Stärkegesetz 33) 

Bei der Einfuhr von Waren der Zolltarifnummern 
ex 07.02, 07.04 B, ex 07.06, ex 10.06, ex 11.04 B, 
11 ~05, ex 11.08, 11.09 und ex 23.03 B wird an 
Stelle des Zolles als ausschließliche Bundesab
gabe ein Abschöpfungsbetrag erhoben. 

Bei der Einfuhr von Waren der Zolltarifnummern 
17.02 A und B, 19.04, ex 21.07, 38.19 C 1 und 
39.06 C 2 b wird an Stelle des Zolles als aus
schließliche Bundesabgabe eine Ausgleichsab
gabe erhoben. 

Die Ausgleichsabgabe setzt sich aus einem 
festen Teilbetrag (Schutzelement), der 20 vH des 
Zollwertes der eingeführten Ware beträgt, und aus 
einem beweglichen Teilbetrag, der nach Waren
hauptgruppen auf Grund des Stärkeeinsatzes 
festzulegen ist, zusammen. 

Bei der Einfuhr von Waren der Zolltarifnummer 
19.04 aus den Staaten der Europäischen Freihan
delsassoziation 27) [EFTA; Finnland ist mit der 
EFTA assoziiert 28) 29)) bzw. aus der Europäischen 
Gemeinschaft (EG) 30) 30a) wird kein fester Teilbe
trag, aus Spanien 30b) 30e) jedoch nur ein fester 
Teilbetrag von 8 vH erhoben. Diese Ermäßigungen 
sind nur unter bestimmten Voraussetzungen 
(Nachweis über Ursprung und Herkunft, Einhal
tung der Vorschriften im EG- bzw. EFTA-Überein
kommen betreffend Zollrückvergütungen) zu 
gewähren. 

Bei der Einfuhr von Waren der Zolltarifnummern 
38.19 C 1 und 39.06 C 2 b aus den Staaten der 
Europäischen Freihandelsassoziation 27) [EFT A; 
Finnland ist mit der EFTA assoziiert 28) 29)) wird 
unter bestimmten Voraussetzungen. (Nachweis 
über Ursprung und Herkunft, Einhaltung der Vor
schriften über Zollrückvergütungen) keine Aus
gleichsabgabeerhoben. 

Die für die Berechnung des Abschöpfungsbe
trages bzw. der Ausgleichsabgabe im Einzelfall 
maßgeblichen Abschöpfungssätze bzw. bewegli
chen Teilbeträge der Ausgleichsabgabe (variable 
Komponente) werden durch Verordnung des Bun
desministers für Finanzen festgesetzt (Schilling
satz je 100 kg Eigengewicht der Ware) und im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundgemacht. 

Ausgleichsabgabe nach dem Ausgleichsabgabe
gesetz 34) 

Bei der Einfuhr von Waren mit tlestimmten land
wirtschaftlichen Rohstoffeinsätzen, die im Aus
gleichsabgabegesetz nach ihren Zolltarifnummern 
angeführt sind, wird an Stelle des Zolles als aus
schließliche Bundesabgabe eine Ausgleichsab
gabe nach dem Ausgleichsabgabegesetz erho
ben . 

Weiters besteht die Möglichkeit, die in der 
Anlage zum Ausgleichsabgabegesetz angeführ
ten Waren bei Vorliegen der im Gesetz im einzel
nen näher umschriebenen Voraussetzungen im 
Verordnungswege in die Ausgleichsabgaberege
lung einzubeziehen. 

Die Ausgleichsabgabe setzt sich aus einem 
festen Teilbetrag (Schutzelement), der je nach 
Warenart derzeit 4 vH bis 20 vH des Zollwertes 
der eingeführten Ware beträgt, und aus einem 
beweglichen Teilbetrag, der nach Warenhaupt
gruppen auf Grund von Durchschnittsrezepturen 
der für die Herstellung der Ware üblicherweise 
benötigten Mengen von Zucker, Melasse, 
Getreide, Grieß, Getreidemehl, Kartoffeln, ErzE!ug
nissen aus Kartoffeln, Stärke, Hühnereiern, 
Erzeugnissen aus Hühnereiern, Milch und Erzeug
nissen .aus Milch festzulegen ist, zusammen. Die 
für die Berechnung der Ausgleichsabgabe im Ein
zelfall maßgeblichen beweglichen Teilbeträge 
(variable Komponente) werden durch Verordnung 
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des Bundesministers für Finanzen festgesetzt 
(Schillingsati: je 100 kg Eigengewicht der Ware) 
und im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundge
macht. 

Bei Einfuhren aus den Staaten der Europäi
schen Freihandelsassoziation 27) [EFTA; Finnland 
ist mit der EFTA assoziiert 28) 29)] bzw. aus der 
Europäischen Gemeinschaft (EG) 30) 30a) wird kein 
fester Teilbetrag, aus Spanien 30b) 30c) jedoch nur 
ein um 60 vH gesenkter fester Teilbetrag erhoben. 
Diese Ermäßigungen sind nur unter bestimmten 
Voraussetzungen (Nachweis über Ursprung und 
Herkunft, Einhaltung der Vorschriften im EG- bzw. 
EFTA-Übereinkommen betreffend Zollrückvergü
tungen) zu gewähren. 

Abgabe nach dem Antidumpinggesetz 35) 

Nach dem Antidumpinggesetz 1971 wird bei 
bestimmten Waren, die in Verordnungen des Bun
desministers für Handel, Gewerbe und Industrie 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und gegebenenfalls mit dem Bundesmi
nister für Land- und Forstwirtschaft kundzuma
chen sind, ein Antidumpingzoll in Höhe des jewei
ligen Unterschiedsbetrages zwischen dem Aus
fuhrpreis und dem· in der betreffenden Verord
nung festgestellten normalen Wert der Ware oder 
ein Ausgleichszoll in Höhe der in der betreffenden 
Verordnung festgestellten Prämie oder Subven
tion erhoben. 

Titet 524 Verbrauchsteuern 

Tabaksteuer 

Der Tab a k s t e u e r 36) unterliegen Tabakwa
ren, das sind Zigarren, Zigaretten und anderer 
verarbeiteter Tabak. Die Tabaksteuer wird vom 
Verkaufspreis der Tabakwaren berechnet und 
beträgt für Zigaretten 55 vH, für Feinschnitt und 
Rauchtabak, der mehr als 50 Gewichtsprozent 
Feinschnitt enthält, 47 vH, für Zigarren (auch 
Stumpen und Zigarillos) 13 vH und für anderen 
verarbeiteten Tabak (Pfeifentabak, Kautabak, 
Schnupftabak) 34 vH. 

Biersteuer 37) 

Steuergegenstand sind Bier und bestimmte 
bierhaltige Getränke. Die B i e r s t e u er beträgt 
je Hektoliter für Bier mit einem Stammwürzegehalt 
von nicht mehr als 14% (Normalbier) 83 S, für Bier 
mit einem Stammwürzegehalt von mehr als 14% 
aber nicht mehr als 20% (Starkbier) 166 S und für 

, Bier mit einem Stammwürzegehalt von mehr als 
20% (Sonderbier) für jede angefangene Einheit .im 
Prozentsatz des, Stammwürzegehaltes 11 S. Für 
die ersten '14000 Hektoliter Normalbier, die in 
jedem Kalenderjahr aus demselben Herstellungs
betrieb weggebracht oder dort zum Verbrauch 
entnommen wurden und die zu versteuern sind, 
gelten ermäßigte Steuersätze. Sie betragen für die 

ersten 3500 Hektoliter 60 vH, für' die zweiten 
3 500 Hektoliter 70 vH, für die dritten 3 500 Hekto
liter 80 vH und für die vierten 3500 Hektoliter 
90 vH des vollen Steuersatzes. 

Absatzförderungsbeitrag auf Milch 

Mit dem Wirksamwerden der Bestimmungen 
des Unterabschnittes D des MOG 1967 37a) wurde 
ab 1. Juli 1978 die Finanzierung der Maßnahmen 
zur Verwertung der jeweils anfallenden Milchüber
schüsse gesetzlich geregelt. Gemäß § 57 b MOG 
1967 ist jener Anteil am Finanzierungserfordernis, 
welcher einer Milchmenge entspricht, die um 16% 
den Inlandsabsatz übersteigt, durch Mittel des 

,Bundes zu bedecken. Der darüber hinausge
hende Finanzierungsanteil ist durch die Milchpro
duzenten aufzubringen. 

Dementsprechend werden durch den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft nach Maß
gabe der §§ 57 i ff. MOG 1967 ein allgemeiner und 
ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag in der 
jeweils erforderlichen Höhe mit Verordnung fest
gesetzt und über den Milchwirtschaftsfonds ein
gehoben. Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft und der Milchwirtschaftsfonds 
sind bei der Vollziehung des Unterabschnittes D 
Abgabenbehörde im Sinne des § 49 Abs. 1 der 
Bundesabgabenordnung, BGBI. Nr. 194/1961. Die 
Absatzförderungsbeiträge sind ausschließliche 
Bundesabgaben und zweckgebunden für Absatz
und . Verwertungsmaßnahmen im Bereich der 
Milchwirtschaft zu' verwenden. Die korrespondie
renden Ausgaben sind beim Ansatz 1/62126 ver
anschlagt. 

Mineralölsteuer 

Gegenstand der M i n e ra I öls t e u e r 38) sind 
jene flüssigen Kohlenwasserstoffe, Kohlenwasser
stoffgemische und kohlenwasserstoffhaitigen Pro
dukte, die sich allein oder in Verbindung mit ande
ren Stoffen zum Antrieb von Motoren eignen. Eine 
tatsächliche verbrauchsteuerliche Belastung -tra
gen jedoch nur solche Mineralöle, die zum Antrieb 
von Motoren, zum Heizen oder zum Beleuchten 
verwendet werden. Steuergegenstand 'ist ferner 
Flüssiggas, das als Treibstoff für Kraftfahrzeuge 
dient. Die Steuer beträgt fürPetroläther, Benzine, 
Benzol, Toluol und Xylole sowie für Produkte, die 
diesen Mineralölen gleichartig sind, 448 S, für alle 
übrigen steuerpflichtigen Mineralöle (zB für Petro
leum oder Dieselöl) 349 S und tür Flüssiggas' 
260 S tür 100 kg Eigengewicht. Für besonders 
gekennzeichnetes, zum Verheizen abgegebenes 
Gasöl ist die Mineralölsteuer auf 57 S für 100 kg 
erinäßigt 39). 

Der auf den Bund entfallende Teil des Ertrages 
der Mineralölsteuer ist tür die Bedeckung der 
Erfordernisse des Ausbaues und der Erhaltung 
der Bundesstraßen (Autobahnen und andere Bun
desstraßen) zweckgebunden. 

7", 
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Für Mineralöl, das in landwirtschaftlichen 
Betrieben zum Antrieb bestimmter Maschinen 
dient, für Gasöl, das von den Österreich ischen 
Bundesbahnen zum Antrieb von Schienenfahrzeu
gen verwendet wurde, und für Gasöl zum Antrieb 
von Gesamtenergieanlagen und' Wärmepumpen 
wird eine Mineralölsteuervergütung von 2,48 S je 
Liter geleistet, die der Differenz zwischen dem 
vollen Steuersatz für Gasöl und dem ermäßigten 
Steuersatz für Gasöl für Heizzwecke entspricht. 

Branntweinaufschlag 

Ablieferungspflichtiger Branntwein wird zu 
einem vom Bundesministerium für Finanzen jähr
lich festgesetzten Übernahmepreis von der Ver
wertungsstelle des Österreichischen Branntwein-

_ monopols übernommen. Für ablieferungspflichti
gen Branntwein, der nicht abgeliefert wurde, und 
für ablieferungsfreien Branntwein' (hauptsächlich 
in Obstbrennereien aus Obststoffen hergestellter 
Trinkbranntwein) ist eine Verbrauchsabgabe, der 
B r c:I n n t w ein auf sc h lag, zu entrichten 42). 
Der Branntweinaufschlag entspricht im allgemei
nen dem regelmäßigen Verkaufspreis, vermindert 
um einen besonderen Abschlag, der sich nach 
der Art der Brennerei (zB Abfindungsbrennerei, 
Brennerei mit Brennrecht) und der verarbeiteten 
Stoffe (Steinobst, Beeren, Enzianwurzeln einer
seits, andere Obststoffe andererseits) richtet. 

Monopolausgleich (Branntwein) 

Bei der Einfuhr aus dem Ausland unterliegen 
Branntwein, weingeisthaltige Erzeugnisse, Äther 
und ätherhaltige Erzeugnisse außer den sonstigen 
Eingangsabgaben dem Mon 0 pol aus -
g lei c h, einer der Belastung des inländischen 
Branntweines entsprechenden Abgabe 42). 

Schaumweinsteuer 

Der Sc hau m we ins t e u e r 44) unterliegen 
Traubenschaumwein und Obstschaumwein. Die 
Steuer beträgt für Traubenschaumwein 24 Sund 
für Obstschaumwein 12 S je Liter. 

Abgabe auf Stärkeerzeugnisse 

Der A b gab e auf S t ä r k e erz e u g -
n iss e 45) unterliegen Dextrine, Dextrinleime, lös
liche oder geröstete Stärke und Klebstoffe 
(Leime) aus Stärke der Nummer 35.05 des Zollta
rifs, verschiedene Stärke oder Stär~ederivate ent
haltende Waren der Nummern 38.12, 38.19 C und 
38.19 L sowie wasserlösliche Stärkeäther und 
Stärkeester der· Nummer 39.06 C 2 b des Zollta
rifs. Die Abgabe ist eine ausschließliche Bundes
abgabe und beträgt 500 S für 100 kg Eigenge
wicht. 

8 Arb~its(Amts)behelf zum BFG 

Titel 525 Stempel- und ~echtsgebül1ren 

Den S t e m p e I - und R e c h t s g e b ü h -
ren unterliegen die· im G e b ü h ren g e set z 
1957 46) erschöpfend aufgezählten Sc h r i f t e n 
(zB Eingaben und deren Beilagen, amtliche Aus
fertigungen, Ausweise und Zeugnisse) und' 
bestimmte beurkundete Rechtsgeschäfte (zB 
Bestandverträge, Darlehensverträge, Kreditver
träge, Dienstverträge, Gesellschaftsverträge, 
Hypothekarverschreibungen, Vergleiche, Wech
sel, Zessionen). Wetten anläßlich sportlicher Ver
anstaltungen (zB der Sporttoto, Pferdetoto, die 
Totalisateurwette) und Ausspielungen (zB Tombo
len und Lotterien) sind auch ohne Beurkundung 
gebührenpflichtig. Zahlungspflichtig sind' bei 
Schriften diejenigen, in deren Interesse die Ein
bringung oder Abfassung der Schriften erfolgt, 
bei Rechtsgeschäften die Vertragsteile. Die 
Gebühren sind entweder feste Gebühren (0,50 S 
bis 7 000 S) oder Hundertsatzgebühren (1f16 vH bis 
2 vH vom Wert des Geschäftsgegenstandes) . Im 
Regelfall sind die festen Gebühren ohne Rück
sicht auf ihre Höhe und die Hu~dertsatzgebühren 
bis zu einem Betrage von 500 S durch Verwen
dung von Stempelmarken zu entrichten. Die 
Gewinstgebühren bei Sportwetten, Ausspielun
gen und Zahlenlotto betragen 1 vH bis 25 vH und 
sind ohne amtliche Bemessung unmittelbar zu 
entrichten. 

Verwaltungsabgaben 

Ver wal tun g s a b gab e n (§ 78 AVG, 
BGBI. Nr. 172/1950 in der Fassung BGBI. 
Nr. 45/1968 47) sind Abgaben für Amtshandlungen 
von Behörden. Diese Abgaben sind von der in der 
Sache in erster Instanz zuständigen Behörde ein
zuheben und fließen der Gebietskörperschaft zu,. 
die den Aufwand dieser Behörde zu tragen hat. 
Die von Behörden der unmittelbaren Bundesver
waltung eingehobenen Verwaltungsabgaben sind 
in Stempelmarken, in bar oder durch Einzahlung 
mit Erlagschein zu entrichten und werden im Bun
deshaLishalt beim Ansatz 2/52504 "In Stempel
marken entrichtete Gebühren" verrechnet. 

Titel 526 Verkehrsteuern 

Als Kap i tal ver k ehr s t e u ern 48) werden 
die Gesellschaftsteuer, die Wertpapiersteuer und 
die Börsenumsatzsteuer bezeichnet. 

Gesellschaftsteuer 

\ Der G e seil s c h a f t s t e u e runterliegen 
\ . 
der Erwerb von Gesellschaftsrechten an einer 
inländischen Kapitalgesellschaft durch den ersten 
Erwerber sowie Leistungen, die von den Gesell
schaftern einer inländischen Kapitalgesellschaft 
auf Grund einer im Gesellschaftsverhältnis 
begründeten Verpflichtung bewirkt werden. Die 
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Steuer beträgt 2 vH. und ermäßigt sich in begün
stigten Fällen auf 1 vH. 

Wertpapiersteuer 

Der Wer t p a pie r s t e u e r unterliegt der 
erste Erwerb verzinslicher, in Schuldverschreibun
gen verbriefter Forderungsrechte gegen einen 
ausländischen Schuldner, wenn der Erwerb im 
Inlande erfolgt und sich die Wertpapiere im 
Inlande befinden. Die Steuer beträgt 2 vH. Für den 
ersten Erwerb verzinslicher, in Schuldverschrei
bungen verbriefter Forderungsrechte gegen einen 
inländischen Schuldner wird die Steuer nach dem 
31. Dezember 1967 nicht mehr erhoben. 

Börsenumsatzsteuer 

Der . B ö r sen ums atz s te u e runterliegt 
der Abschluß von Anschaffungsgeschäften über 
Wertpapiere, wenn die Geschäfte im Inlande oder 
unter Beteiligung wenigstens eines Inländers im 
Auslande abgeschlossen werden. Ausgenommen 
ist der erste Erwerb von Wertpapieren, der der 
Wertpapiersteuer unterliegt. Die Steuer beträgt 
0,02 vH bis 0,5 vH, wobei Händlergeschäfte und 
ge""isse Wertpapiere begünstigt sind. 

Sonderabgabe von Erdöl 

Gegenstand der S 0 n der a b gab e von 
Erd ö I 49) ist die Gewinnung von Rohölen und 
ersatzweise die Einfuhr von Rohölen und 
bestimmten Erdölprodukten sowie die Erzeugung 
dieser Erdölprodukte im Inland aus anderen Stof
fen als aus Rohölen. Die Sonderabgabe wird 
neben Rohölen von Motorenbenzinen (Flugben
zin, Normal- und Superbenzin) und von Diesel
kraftstoff erhoben. Bemessungsgrundlage für die 
Sonderabgabe ist das Eigengewicht der Rohöle 
und Erdölprodukte vervielfacht mit dem durch
schnittlichen Grenzwert von Rohölen, der auf 
Grund der Ergebnisse der Handelsstatistik eines 
Kalendervierteljahres berechnet und im "Amts
blatt zur Wiener Zeitung" kundgemacht wird. Ent
sprechend dem Ausbeutesatz beträgt der Steuer
satz für Rohöle 2,4 vH und der für die Erdölpro
dukte 8 vH der Bemessungsgrundlage. Die Son
derabgabe ist monatlich anzumelden und zu ent
richten; eine Veranlagung unterbleibt. Für die Ein
fuhr werden die zollrechtlichen Vorschriften sinn-
gemäß angewendet. . 

Grunderwerbsteuer 

Gegenstand der G run der wer b -
s t e u e r 50) ist der entgeltliche Erwerb inländi
scher Grundstücke, denen auch Baurechte und 
Gebäude auf fremden Boden gleichstehen. Die 
Steuer beträgt 2 vH bis 8 vH vom Werte der 
Gegenleistung, zB bei einem Kauf vom Kaufpreis. 
Zur Gänze steuerfrei ist der Erwerb von Grund
stücken für Siedlungszwecke. 

Versicherungssteuer 

Der Ver si c he run g s s te u e r 51) unter
liegt die Zahlung des Versicherungsentgeltes (Lei
stung an den Versicherer) auf Grund eines Versi
cherungsverhältnisses, wenn der Versicherungs
nehmer seinen Wohnsitz im Inlande hat oder eine 
im Inlande gelegene Sache versichert wird. Die 
Steuer beträgt bei Krankenversicherungen 1 vH, 
bei Lebens- und ähnlichen Versicherungen 3 vH, 
bei anderen 8,5 vH des Versicherungsentgeltes; 
bei Hagelversicherungen 20 Groschen für je 
1 000 S Versicherungssumme. 

Straßenverkehrsbeitrag 

Dem S t r a ß e n ver k ehr s bei t rag 52) 
unterliegen ab 1. Juli 1978 Güterbeförderungen im 
Inland mit Kraftfahrzeugen und Anhängern mit 
inländischem oder ausländischem Kennzeichen. 
Bei Fahrzeugen mit inländischem Kennzeichen 
beträgt der Beitrag pro Kalendermonat im allge
meinen 300 S (Anhänger 260 S) je Tonne höchster 
zulässiger Nutzlast, für Fahrzeuge mit nicht mehr 
als 8 Tonnen Nutzlast 150 S (Anhänger 130 S). Bei 
Fahrzeugen mit ausländischem Kennzeichen wird 
der Beitrag nach dem Produkt der Anzahl der 
Tonnen der höchsten zulässigen Nutzlast des 
Kraftfahrzeuges (Anhängers) und der im Inland 
zurückgelegten Wegstrecke berechnet und 
beträgt 0,35 S je Tonnenkilometer; die Beitragslei
stung ist pro Kalendermonat mit dem für ver
gleichbare Fahrzeuge mit inländischem Kennzei
chen vorgesehenen Monatssatz begrenzt. Von 
der Beitragspflicht sind ua. Beförderungen mit 
Kraftfahrzeugen und Anhängern ausgenommen, 
deren höchste zulässige Nutzlast allein oder 
zusammen nicht mehr als 5 Tonnen beträgt. 

Kraftfahrzeugsteuer 

Der K r a f t f a h r z e u g s t e u e r 53) unterlie
gen die in einem inländischen Zulassungsverfah
ren zugelassenen Kraftfahrzeuge sowie die nicht 
in einem inländischen Zulassungsverfahren zuge
lassenen Kraftfahrzeuge, die auf öffentlichen Stra
ßen im Inland benützt werden. Die Steuer ist eine 
Jahressteuer. Zu entrichten ist sie jedoch monat
lich durchAufkleben von Stempelmarken mit dem 
Aufdruck "Kraftfahrzeugsteuer" auf die Steuer
karte. Von der Steuer befreit sind Kraftfahrzeuge 
der Exekutive, der Feuerwehren und des Ret
tungsdienstes, Arbeitsmaschinen und landwirt
schaftliche Zugmaschinen, Autotaxi, Motorräder 
bis 100 cm3 sowie Kraftfahrzeuge jener Personen, 
denen eine Steuerbefreiung auf Grund von Staats
verträgen, Gegenseitigkeitserklärungen oder 
sonst nach den Grundsätzen des zwischenstaatli
chen Steuerrechtes zukommt. Die Kraftfahrzeug
steuer wird bei den Personenkraftfahrzeugen in 
der Regel nach dem Hubraum berechnet und 
beträgt 720 S bis 12600 S für das Kraftfahrzeug. 
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Für einen nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz zu 
besteuernden Personenkraftwagen mit mehr als 
2 000 cm3 Hubraum, bei dem die Steuerpflicht vor 
dem 30. September 1981 für insgesamt 36 Kalen
dermonate bestanden hat, ermäßigt sich in der 
Folge die Jahressteuer um ein Drittel. Personen
kraftwagen und Kombinationskraftwagen mit Die
selmotor sind in die nächstniedrigere als die für 
sie nach dem, Hubraum maßgebende Stufe einzu
reihen. Bei Lastkraftwagen richtet sich die Steuer 
nach der Nutzlast und beträgt 600 S bis 5 400 S. 
Auch eine Pauschalierung der Steuer ist vorgese
hen. 

Spielbankabgabe 

Die Spielbankabgabe 54), die eine 
gemeinschaftliche Bundesabgabe ist, ist von den 
Spielbankunternehmungen zu entrichten. 

Außenhandelsförderungsbeitrag 

Für Zwecke der Förderung des Warenverkehrs 
mit dem Ausland ist auf Grund des Außenhandels
förderungs-Beitragsgesetzes 55) ein A u ß e n -
ha n dei s f ö r der u n g s bei t rag von 3 vT 
vom Wert der aus- oder eingeführten Waren zu 
entrichten. Beitragspflichtig sind die Absender 
und Empfänger der Waren. Befreiungen sind vor
gesehen für den Vormerkverkehr, Lohnvered
lungsverkehr und für Durchfuhrsendungen. Der 
Beitrag ist anläßlich der zollamtlichen Abfertigung 
zu entrichten. 

Allgemeine und Verfahrensvorschriften 

Für die Erhebung der öffentlichen Abgaben des 
Bundes sind derzeit folgende Allgemeine und Ver
fahrensvorschriften maßgebend: 

1. Bundesabgabenordnung 

Bundesgesetz be,treffend allgemeine Bestim
mungen und das Verfahren für die von den Abga
benbehörden des Bundes ,verwalteten Abgaben 
(Bundesabgabenordnung BAO), BGBI. 
Nr. 194/1961, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr.201/1965, 134/1969, 224/1972, 
262/1972, 577/1973, 787/1974, 667/1976, 
320/1977, 151/1980, 336/1981, 620/1981, 
201/1982 und 587/1983 sowie der Kundmachun
gen BGBI. Nr. 141/1966, 472/1974 und 48/1977. 
Dieses Gesetz enthält allgemeine Grundsätze des 
Abgabenrechts, zB Vorschriften über das Entste
hen des Abgabenanspruches, über die Beurtei
lung abgabenrechtlicher Tatbestände, Begriffsbe
stimmungen für Wohnsitz, gewöhnlicher Aufent
halt, Geschäftsleitung, Gewerbebetrieb, Betriebs
stätte. Das Gesetz regelt weiters insbesondere 
die abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht, die 
örtliche Zuständigkeit, abgabenrechtliche Beson
derheiten im Bereich des Zustellwesens, das 

Ermittlungsverfahren (einschließlich Beweisver
fa:hren) und die abgabenbehördlichen Nachschau-' 
und Prüfungsbefugnisse; es umschreibt die wei
teren Befuqnisse der Abgabenbehörden und die 
Obliegenheiten der Abgabepflichtigen, insbeson
dere deren Verpflichtung zur Führung von 
Büchern und Aufzeichnungen sowie zur Erteilung 
von Belegein, weiters das Feststellungs-, Meßbe
trags-, Zerlegungs-, Zuteilungs- und Abgaben
festsetzunqsverfahren, schließlich die Abgaben
einhebung und das Abgabenrechtsmittelverfah
ren. 

2. Aufbau der Abgabenverwaltung 

Bundesnesetz über den Aufbau der Abgaben
verwaltung, des Bundes (Abgabenverwaltungsor
ganisation:sgesetz - AVOG), BGBI. Nr. 18/1975, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.337/19B1, 570/1981 und 115/1984. Dieses 
Gesetz re!~elt die Behördenorganisation der Bun
desabgabf~nverwaltung und die sachliche Zustän
digkeit der Abgabenbehörden des Bundes. 

" 3. AbgabEinexekutionsordnung 

Abgabenexekutionsordnung, BGBI. Nr. 104/ 
1949, in eier Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 1/195~~, 159/1961,53/1963 und 521/1981. Die
ses Gesetz regelt die zwangsweise Einbringung 
der öffen·tlichen Abgaben ,im finanzbehördlichen 
Vollstreckungsverfahren. 

4. Finanzlltrafgesetz 

Bundes;gesetz betreffend das Finanzstrafrecht 
und das Finanzstrafverfahrensrecht (Finanzstraf
gesetz), BGBI. Nr. 129/1958, in der Fassung der 
BundesgElsetze BGBI. Nr.92/1959, 111/1960, 
194/1961, 145/1969, 224/1972, 335/1975, 
259/1976 und- 201/1982 sowie der Kundmachun
gen BGBI. Nr.21/1959, 223/1974, 381/1975, 
168/1979 und 113/1984. Dieses Gesetz regelt die 
Ahndung von Finanzvergehen betreffend bundes
rechtlich geregelte Abgaben und Beiträge. 

5. Bewertungsgesetz 

Bundesgesetz über die Bewertung von Vermö
genschaften (Bewertungsgesetz 1955)' BGBI. 
Nr. 148, il1 der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.145/1963, 181/1965, 172/1971, 276/1971, 
447/1972, 17/1975, 318/1976 (Erdöl-Bevorra
tungs- und Meldegesetz in geltender Fassung), 
320/1977, 645/1977, der Kundmachung BGBI. 
Nr. 597/1978 und der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.620/1981, 111/1982, 546/1982, 570/1982 und 
587/198::;. 

Dieses Gesetz enthält gemeinsame Bewer
tungsvorschriften für die bundesrechtlich geregel
ten Abgaben und Beiträge, insbesondere für die 
Vermögensteuer, Stempel- und Rechtsgebühren, 
Erbschafts- und Schenkungssteuer, Grunder-
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werbsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer und die 
Beiträge nach dem Wohnhaus-Wiederaufbauge
setz. 

6. Bodenschätzungsgesetz 

Bodenschätzungsgesetz 1970, BGBI. Nr. 233/ 
1970. 

Dieses Gesetz enthält Vorschriften über die 
Bestandsaufnahme und die Feststellung der 
Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 

7. Zollverfahren (Zollgesetz) 

Bundesgesetz über die Zölle und das Zollver-
. fahren (Zollgesetz 1955), BGBI. Nr. 129/1955, in 

der Fassung BGBI. Nr. 142/1957, 68/1959, 
78/1968,230/1971,381/1973,527/1974,286/1978, 
151/1980 und 485/1981 sowie Verordnung des 
Bundesministers für Finanzen zur Durchführung 
des ,Zollgesetzes 1955 (Zollgesetz-Durchfüh
rungsverordnung 1973), BGBI. Nr.476/1972, in 

. der Fassung BGBI. Nr.304/1973, 359/1974, 
530/1974, 341/1975, 307/1976, 685/1976, 
335/1977, 640/1977, 635/1978, 525/1979, 
608/1980, 548/1981, 6/1983, 259/1983 und 
642/1983. 

Das Zollgesetz 1955 enthält neben allgemeinen 
Bestimmungen, die sich ua. mit dem Zollgebiet, 
den Arten der Zölle, den neben diesen zu erhe
benden Abgaben und den Ermittlungsgrundsät
zen für die Zölle befassen, die Organisation, die 
Rechte und Pflichten der Zollverwaltung, die Zoll
befreiungen und Zollbegünstigungen, allgemeine 
und besondere Bestimmungen über das Zollver
fahren sowie das Zollschuldrecht. 

Die Zollgesetz-Durchführungsverordnung ent
hält Ausführungsbestimmungen auf Grund von 
Verordnungsermächtigul')gen im Zollgesetz 1955. 

8. Steueramnestiegesetz 

Steueramnestiegesetz, BGBI. Nr.569/1982, in 
der Fassung' des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr.344/1983. Dieses Gesetz sieht, abweichend 
von den. sonst maßgeblichen abgabenrechtlichen 
Grundsätzen vor, daß unter bestimmten Voraus
setzungen bei der Festsetzung einiger taxativ auf
gezählter Abgaben für vor dem 1. Jänner 1979 
gelegene Zeiträume oder Zeitpunkte Umstände 
unberücksichtigt zu bleiben haben, die vor dem 
1. Jänner 1983 entgegen § 119 BAO nicht offen
gelegt worden sind. 

Allgemeines zur Veranschlagung 

Zur Veranschlagung der öffentlichen Abgaben 
des Bundes - Einnahmen-Kapitel 52 - für das 
Jahr 1985 ist an Wesentlichem zu sagen: 

Die im Jahre 1983 real nicht gewachsene Wirt
schaft hat den Brutto-Abgabenerfolg des Bundes 
um etwa 4,8 vH hinter den Voranschlagsziffern 
zurückbleiben lassen. 

Für das Jahr 1984 ist damit zu rechnen, daß die 
Voranschlagsziffern um etwa brutto 2,1 vH und 
netto um rund 2,2 vH überschritten werden. 

Der Veranschlagung für 1985 wurde ein etwa 
nomineIl7,5%iges Wachstum des Bruttoinlandpro
duktes unterstellt. 

Die Bruttoeinnahmen an öffentlichen Abgaben 
des Bundes für das Jahr 1985 wurden mit rund 
335,7 Milliarden Schilling und die Nettoeinnahmen 
mit rund 206,9 Milliarden Schilling geschilitzt, das 
entspricht gegenüber dem Bundesvoransbhlag 
1984 bei den Brutto- bzw. Nettoeinnahmen einer 
Steigerung von 9,3 vH. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt verschiedene 
Daten über die Einnahmen des Bundes aus-den 
öffentlichen Abgaben in den Jahren 1983 bis 1985 
(weitere Vergleichszahlen siehe Seiten 121 bis 
124): 

1983 1984 1985 

Bruttogesamteinnahmen in 
Mrd. S .................. 296,0 307,1 335,7 

Steigerung gegenüber Vor-
jahr in % ................ 5,0 3,7 9,3 

Überweisungen in Mrd.S ... 114,6 117,8 128,8 
Steigerung gegenüber Vor-

jahr in % ................ 5,8 2,8 9,3· 

Nettogesamteinnahmen in 
Mrd. S .................. 181,4 189,3 206,9 

Steigerung gegenüber Vor-
jahr in % ................ 4,5 4,3 9,3 

Gesamtgebarung 

Die Gesamtausgaben und -einnahmen des 
Kapitels 52 betragen: 

1983 ................... . 
1984 ................... . 
1985 ................ , .. . 

Ausgaben 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

247,0 
250,0 
306,5 

181417,0 
189295,1 
206861,9 

Bei Ausgaben-Kapitel 52 "Öffentliche Abga
ben" gelangen nur solche Ausgaben zur Verrech
nung, die den Abgabenertrag unmittelbar schmä
lern (Stempelmarkengebarung und Kosten des 
Einbringungs- und Strafverfahrens). 

Der Personal- und Sachaufwand aus der Veran
lagung, Einhebung und Einbringung der öffentli~ 
chen Abgaben sind bei Kapitel 50 "Finanzverwal
tung" veranschlagt. 

Zu den einzelnen Titeln ist zu bemerken: 
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Titel ·520 Einkommen- und Vermögen- Ansatz 2/52004 Veranlagte Einkommensteuer 
steuern 

Veranlagte Einkommen-
steuer ............... . 

Lohnsteuer ............. . 
Kapitalertragsteuer ....... . 
Körperschaftsteuer ...... . 
Aufsichtsratsabgabe ..... . 
Abgabe von Zuwendungen . 
Gewerbesteuer .......... . 
Bundesgewerbesfeuer ... . 
Vermögensteuer ......... . 
Erbschaftssteueräquivalent . 
Erbschafts- und Schen-

kungssteuer .......... . 
Abgabe von larid- und forst

wirtschaftlichen Betrie-
ben .................. . 

Bodenwertabgabe ....... . 
Sonderabgabe von Kredit-

unternehmungen ...... . 
Zinsertragsteuer ......... . 

Summe .. . 

Steigerung gegenüber Vor-
jahr in % .............. . 

1983 1984 1985 

28000 
80000 

650 
9000 

115 
15 

6000 
6000 
5100 

850 

820 

290 
65 

1100 

138005 

7,1 

Millionen Schilling 

24300 
79000 

.700 
8.000 

.175 
20 

5400 
5400 
3600 

850 

820 

290 
70 

1 150 
300 

130075 

-5,7 

25500 
87200 

800 
9700 

170 
20 

6150 
5250 
4200 

900 

850 

300 
70 

1300 
3150 

145560 

11,9 

Titelweise Gliederung der Einnahmen 

Titel Bezeichnung 

. Einkommen- u. Vermögensteuern (Titel 0 und 1) 

Bei der veranlagten Einkommensteuer wird der 
im Bundesvoranschlag 1984 mit 24 300 Millionen 
Schilling· veranschlagte Betrag voraussichtlich 
erreicht werden. Im Jahre 1985 lassen die zUr Ver
anlagung kommenden Jahre 1983 und 1984 
infolge höherer Gewinne eine Veranschlagung von 
25 500 Millionen Schilling gerechtfertigt erschei
nen. 

Ansatz 2/52014 Lohnsteuer 

Im Jahre 1984 wird der Ansatz in Höhe von 
79 000 Millionen Schilling um etwa 1 000 Millionen 
Schilling überschritten werden. 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

0 Einkommen- und Vermögensteuern ..................... 138005 130075 145560 
1 Einkommen- und Vermögensteuern (zweckgebundene Bei-

träge) .............................................. 3695 3790 3991 

Summe Titel 0 und 1 ... 141 700 13386.5 149551 

2 Umsatzsteuern ...................... c •••••••••••••••• 106500 120500 130 100 
3 Einfuhrabgaben ..................................... 3725 3807 4557 
4 Verbrauchstel,Jern ................................... 25793 27641 28617. 
5 Stempel- und Rechtsgebühren ......................... 4500 5040 5300 
6 Verkehrsteuern ...................................... 131 18 15499 16770 

Summe Titel 2 bis 6 ... 153636 172487 185344 

7 Nebe~ansprüche usw ................................. 700 750 765 

Brutto-Gesamteinnahmen ... 296036 307102 335660 

8 Überweisungen ..................................... -114619 -117807 . -128 798 

Netto-Gesamteinnahmen ... 181417 189295 206862 

Steigerung gegenüber Vorjahr in % ..................... 4,8 4,3 9,3 

Bei der Veranschlagung für 1'985 wurde eine Ansatz 2/52044 Gewerbesteuer und Bundes-
Zunahme des Aufkommens um etwa 9,3%ange- gewerbesteuer 
nommen. 

Ansatz 2/52034 Körperschaftsteuer 
Der im Sundesvoranschlag 1984 vorgesehene 

Betrag von 8 000 Millionen Schilling wird voraus
. sichtlich um annähernd 1 000 Millionen Schilling 
überschritten werden. Die zur Veranlagung heran
stehenden Jahre 1983 und 1984 lassen eine Ver-, 
anschlagung in Höhe von 9 700 Millionen Schilling 
im Voranschlag 1985 zu. 

Im Jahre 1984 werden die im Bundesvoran
schlag vorgesehenen Beträge voraussichtlich 
knapp übetschritten werden. 

Im Jahre 1985 wurden bei der Veranschlagung 
die für die Entwicklung der veranlagten Einkom
mensteuer und Körperschaftsteuer maßgebenden 
Faktoren analog zugrunde gelegt. 
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Ansatz 2/52064 Vermögensteuer 

Die Vermögensteuer wird den im Bundesvoran
schlag 1984 mit 3600 Millionen Schilling veran
schlagten Betrag um etwa 500 Millionen Schilling 
überschreiten. 

Die Einnahmenerwartung für das Jahr 1985 
wurde in der Höhe von 4200 Millionen Schilling 
angesetzt. 

Ansatz 2/52065 Erbschaftssteueräquivalent 

Die bisherige Entwicklung läßt für 1985 eine 
Veranschlagung von 900 Millionen Schilling 
gerechtfertigt erscheinen. 

Ansatz 2/52094 Sonderabgabe von Kredit
unternehmungen 

Für diese Abgabe wurde für das Jahr 1985 ein 
Betrag von 1 300 Millionen Schilling veranschlagt. 

Titel 521 Einkommen- und Vermögensteu
ern (zweckgebundene Beiträge) 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Wohnbauförderungsbeitrag 3605 3~700 3900 
Beiträge nach dem 

Wohnhaus-Wieder-
aufbaugesetz .......... 0 0 0 

Kunstförderungsbeitrag ... 90 90 91 

Summe ... 3695 3790 3991 

Steigerung gegenüber Vor-
jahr in % ............... 6,0 2,6 5,3 

Ansatz 2/52140 Wohnbauförderungsbeitrag 

Der im Bundesvoranschlag 1984 veranschlagte 
Betrag von 3 700 Millionen Schilling wird erreicht 
werden. Für das

l 
Jahr 1985 wurde eine 

Einnahmenerwartung auf 3900 Millionen Schilling 
angesetzt. 

Ansatz 2/52160 Beiträge nach dem Wohnhaus
Wiederaufbaugesetz 

Der mit 0,05 Millionen Schilling veranschlagte 
Betrag berücksichtigt das Einfließen noch aushaf
tender Rückstände. 

Ansatz 2/52180 Kunstförderungsbeitrag 

Für 1985 wird ein Betrag von 91 Millionen Schil
ling veranschlagt. 

Titel 522 Umsatzsteuern 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Umsatzsteuer ............ 104000 118000 127500 
Abgabe von alkoholischen 

Getränken ............. 2500 2500 2600 

Summe ... 106500 120500 130100 
Steigerung gegenüber Vor-

jahr in % ............... 4,1 13,1 8,0 

Ansatz 2/52204 Umsatzsteuer 

In Anlehnung an das voraussichtliche Wachs
tum des Bruttoinlandprodukts in Höhe von etwa 
nominell 7,0 vH wurden für 1984 118000 Millionen 
Schilling veranschlagt. Der Abgabenerfolg 1984 
wird voraussichtlich um etwa 2 000 Millionen 
Schilling überschritten werden. Für 1985 wurden 
127500 Millionen Schilling veranschlagt. 

Ansatz 2/52224 Abgabe von alkoholischen 
Getränken 

Der im Bundesvoranschlag 1984 veranschlagte 
Betrag wird ungefähr erreicht werden. 

Die Veranschlagung für 1985 mit 2 600 Millionen 
Schilling berücksichtigt die bisherige Auf
kommensentwicklung. 

Titel 523 Einfuhrabgaben 

1983 1984 1985 

I 
Millionen Schilling 

Zölle .................... 3500 3500 4200 
Abschöpfungsbetrag nach 

dem Zuckergesetz ...... 0 
Abschöpfungsbetrag und 

Ausgleichsabgabe gem. 
Stärkegesetz ........... 5 5 5 

Ausgleichsabgabe nach 
dem Ausgleichsabgabe-
gesetz ................ 220 300 350 

Abgabe nach dem Antidum-
pinggesetz . . . . . . . . . . . . 0 0 1 

Summe ... 3725 3806 4557 

Steigerung gegenüber Vor-
jahr in % ............... -2,4 2,2 19,7 

Ansatz 2/52304 Zölle 

Die Zolleinnahmen werden im Jahre 1984 um 
300 Millionen Schilling höher sein als bei der Ver
anschlagung angenommen wurde. 

Für das Jahr 1985 wird mit einer weiteren 
Zunahme derZolleinnahmen gerechnet. 

Ansatz 2/52324, 2/52334, 2/52344· und 
. 2/52354 Übrige Abgaben des Titels 523 

Die Veranschlagung für 1985 basiert auf den 
voraussichtlichen Erfolgen dieser Abgaben für 
1984. Die Abgabe gemäß Anti-Marktstörungsge
setz in der Fassung BGBI. Nr.364/1975 und 
665/1978 war nur bis zum 31. Dezember 1980 zu 
erheben: 
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Kapitel 52 - Titel 524 bis 527 119 

Titel 524 Verbrauchsteuern 

Tabaksteuer ............ . 
Biersteuer .............. . 
Absatzförderungsbeitrag 

auf Milch ............. . 
Mineralölsteuer - MinStG 

1981 (zweckgebundene 
Einnahmen) ........... ! 

. Mineralölsteuer - MinStG 
1981 ................. . 

Branntweinaufschlag ..... . 
Monopolausgleich (Brannt: 

wein) ................ . 
Schaumweinsteuer ....... . 
Abgabe auf Stärkeerzeug-

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

9200 10020 10500 
720 720 680 

789 1 113 972 

13000 13500 14100 

1679 1763 1820 
110 120 130 

100 115 115 
120 190 200 

nisse ................. __ -.:...:=--_-.:.::-=--_--.:.:::.::: 75 100 100 
Summe .. . 25793 27641 28617 

Steigerung gegenüber Vor-
jahr in % .............. . -0,9 7,2 3,5 

Ansatz 2/52404 Tabaksteuer 

Bei der Veranschlagung für 1985 wurde eine 
Absatzsteigerung vor allem durch Exporterfolge 
und ein leicht steigender Konsum berücksichtigt. 

Ansatz 2/52441 und 2/52444 Mineralölsteuer 
MinStG 1981 (zweckgebundene Einnahmen) und 
Mineralölsteuer MinStG 1981 

Bei der Veranschlagung der Mineralölsteuer für 
1985 war von einer Steigerung der Motorisierung 
auszugehen. Infolge der derzeitigen Benzinpreis
gestaltung ist eine Prognose schwer durchführ
bar, trotzdem wird auch mit einer Steigerung der 
Einnahmen für 1985 zu rechnen sein. Die Vergü
tungen an die Österreichischen Bundesbahnen 
und die Landwirtschaft sind im veranschlagten 
Betrag berücksichtigt. 

Übrige Verbrauchsteuern des Titels 524 

Die übrigen Ansätze der Verbrauchsteuern wur
den in Angleichung an die Einnahmenentwicklung: 
des Jahres 1984 v~ranschlagt: 

Titel525 Stempel- und Rechtsgebühren 

Für dals Jahr 1985 ist mit einer teilweisen Stei
gerung der Einnahmen zu rechnen. 

Titel 526 Verkehrsteuern 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling' 

Kapitalverkehrsteuern ..... 420 450 470 
Sonderabgabe von Erdöl ... 1200 1050 1100 
Grunderwerbsteuer ....... 2100 2200 2600 
Versicherungssteuer ...... 2500 2860 3100 
Straßenverkehrsbeitrag .... 1600 2350 2300 
Kraftfahrzeugsteuer 

(zweckgebundene 
Einnahmen) ............ 1550 1600 1680 

Kraftfahrzeugsteuer ....... 1550 2880 3120 
Spielbankabgabe ......... 450 470 500 
Außenhandelsförderungs-

beitra~1 (zweckgebun-
dene, Einnahmen) ....... 1600 1500 1738 

Auß\'!nhandelsförderungs-
beitra~1 148 '139 162 

Summe ... 13118 15499 16 T10 

Steigerung gegenüber Vor-
jahr in % ............... 6,6 18,2 8,2 

Ansatz 2/52614 Sonderabgabe von Erdöl 

Für diese ab 1. Jänner 1981 zu erhebende 
AbgabE! werden für das Jahr 1985 die Einnahmen 
mit 1 100 Millionen Schilling geschätzt. 

Ansatz 2/52634 Grunderwerbsteuer 

Der im Bundesvoranschlag 1984 vorgesehene 
Betrag wird erreicht werden. Bei der Veranschla
gung für das Jahr 1985 wurde eine geringe Ein
nahmensteigerung angenommen. 

Ansatz 2/52654 Straßenverkehrsbeitrag 

Del- für 1984 veranschlagte Betrag wird annä
hernd erreicht werden. Der Verarischlagung für 
das ~Iahr 1985 liegt die Annahme zugrunde, daß 
die Anzahl der steuerpflichtigen Fahrzeuge 

. anste,j~It. 

Übrige' Verkehrsteuern des Titels 526 

Die Veranschlagung der übrigen Verkehrsteu
ern Elrfolgte entsprechend der voraussichtlichen 
wirtschaftlichen Entwicklung. 

1983 1984 1985 
Millio",;n Schilling Titel 527 Verschiedene Kosten bzw. 

In Stempelmarken entrich-
tete Gebühren ......... 2600 2750 3000 

Übrige Gebühren ......... 1900. 2290 2300 

Summe ... 4500 5040 5300 

Steigerung gegenüber Vor-
jahr in % ................. 2,3 12,0 5,2 

Ansatz 2/52504 und 2/52524 In Stempelmarken 
entrichtete Gebühren und Obrige Gebühren 

Diese Einnahmen werden im Jahre 1984 den 
Voranschlagsbetrag knapp unterschreiten. 

Neb1enansprüche und Resteingänge wegge
fallener Abgaben 

1983 ................... . 
1984 ..... .' .............. . 
1985 ................... . 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

247 
250 
3.Q6 

700 
750 
765 

Zu den Einnahmen aus Nebenansprüchen zäh
len auch Geldstrafen, Wertersätze und Verfallser
löse .. 
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Zu den verschiedenen Kosten zählen die im 
Zusammenhang mit der Stempelmarken- und 
Kraftfahrzeugsteuermarkengebarung anfallenden 
Druckkosten und Verkaufsvergütungen bzw. jene 
Aufwendungen, die im Abgaben-, Devisen-, Straf
und Einbringungsverfahren anfallen. 

Titel 2/528 Ab Überweisungen t) 

1983 ... " ...................... . 
1984 ....... , ................... . 
1985 ........................... . 

Überweisungen: 

Millionen Schilling 

107225 
117807 
128799 

1. der Ertragsanteile der Länder und Gemein
den, 

2. gemäß § 7 Abs.2 Z 2 FAG 1985, BGBI. 
Nr. 000/1984, für Krankenanstalten-Zusam
menarbeitsfonds und für Wasserwirt
schaftsfonds, 

3. der Gewerbesteuer an die Gemeinden, 
4. an die Länder für die Wohnbauförderung: 

a) 10,1905 vH der Einnahmen an veranlag
ter Einkommensteuer, Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer und Körperschaft
steuer 56), 

b) 89 vH der Beiträge nach dem Wohn: 
haus-Wiederaufbaugesetz, 
zu a) und b): vermindert um die Bun
desleistung an den Wohnhaus-Wieder
aufbau- und Stadterneuerungsfonds 
gemäß § 36 Abs. 4 Wohnbauförde
rungsgesetz 1968, BGBI. Nr. 280/1967, 
in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr.232/1972, 
443/1972, 287/1974, 449/1974, 
366/1975, 386/1976, 139/1979, 
565/1S79, 560/1980 und 320/1982, 

c) 89 vH des Wohnbauförderungsbeitra
ges, vermindert um die Bundesleistung 
an den Bundes-Wohn- und Siedlungs
fonds gemäß § 36 Abs. 4 Wohn
bauförderungsgesetz . 1968, BGBI. 
Nr.280/1967, in der Fassung der Bun-
desgesetze BGBI. Nr.232/1972, 
443/1972, 287/1974, 449/1974, 

. 366/1975, 386/1976, 139/1979, 
565/1979, 560/1980 und 320/1982, 

5. von Bundesleistungen an den Wohnhaus
Wiederaufbau- und Stadterneuerungsfonds 
gemäß § 36 Abs. 4 Wohnbauförderungsge
setz 1968, BGBI. Nr.280/1967, in der Fas-
sung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.232/1972, 443/1972, 287/1974, 
449/1974, 366/1975, 386/1976, 139/1979, 
565/1979, 560/1980 und 320/1982, 

6. von Bundesleistungen an den Bundes
Wohn- und Siedlungsfonds gemäß § 36 
Abs.4 Wohnbauförderungsgesetz 1968, 

BGBI. Nr.280/1967, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr.232/1972, 
443/1972, 287/1974, 449/1974, 366/1975, 

·386/1976, 139/1979, 565/1979, 560/1980 
und 320/1982, 

7. an das Bundesministerium für Bauten und 
Technik für Wohnbauforschung: 
a) 0,05725 vH der Einnahmen an veranlag

ter Einkommensteuer, Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer und Körperschaft
steuer 56), 

b) 0,5 vH des Wohnbauförderungsbeitra
ges, 

c) 0,5 vH der Beiträge nach dem Wohn-
haus-Wiederaufbaugesetz, BGBI. 
Nr. 130/1948, 

8. an den Wasserwirtschaftsfonds: 
a) 1,20225 vH der Einnahmen an veranlag

ter Einkommensteuer, Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer und Körperschaft
steuer 56). 

b) 10,5 vH des Wohnbauförderungsbeitra
ges, 

c) 10,5 vH der Beiträge nach dem Wohn-
haus-Wiederaufbaugesetz, BGBI. 
Nr. 130/1948, 

9. an den Ausgleichsfonds für Familienbeihil
fen: 
a) 2,29 vH der Einnahmen an veranlagter 

Einkommensteuer, Lohnsteuer, Kapital
ertragsteuer und Körperschaft
steuer 56), 57), 

b) 10500 Millionen Schilling der Einnah
menan veranlagter Einkommen- und. 
Lohnsteuer, 

10. eines Anteiles des Außenhandelsförde
rungsbeitrages (zweckgebundene Einnah
men) an die Bundeskammer der gewerbli
chen Wirtschaft, 

11. an den Katastrophenfonds : 
2,29 vH der Einnahmen an veranlagter Ein
kommensteuer, Lohnsteuer, Kapitalertrag
steuer und Körperschaftsteuer 56): 

Gesetzliche Grundlagen: 
Zu 1 bis 3: Finanzausgleichsgesetz 1985, BGBI. 

Nr. 000/1984. 
Zu 4: Wohnbauförderungsgesetz 1968, BGBI. 

Nr. 280/1967, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBI. Nr.232/1972, 443/1972, 
287/1974, 449/1974, 366/1975, 386/1976, 
139/1979, 565/1979, 560/1980 und 
320/1982; 
BGBI. Nr.13/1952 in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr. 155/1954, 
164/1956,91/1960 und 285/1963. 

Zu 5 bis 7: Wohnbauförderungsgesetz 1968, 
BGBI. Nr.280/1967, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr.232/1972, 
443/1972, 287/1974, 449/1974, 366/1975, 
386/1976, 139/1979, 565/1979, 560/1980 
und 320/1982. 
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Zu 8: Wasserbautenförderungsgesetz, BGBI. 
Nr. 34/1948, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBI. Nr.295/1958,310/1964, 
170/1965, 299/1969, 46/1971, 443/1972, 
368/1973, 457/1978, 565/1979 und 
320/1982. 
Wohnbauförderungsgesetz ·1968, BGBI. 
Nr.280/1967, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr.232/1972, 
443/1972, 287/1974, 449/1974, 366/1975, 
386/1976, 139/1979, 565/1979, 560/1980 
und 320/1982. 

Zu 9: Bundesgesetz vom 24. November 1972, 
BGBI. Nr.443, über die Zuweisung von 
Anteilen an der Einkommensteuer und 
Körperschaftsteuer für Zwecke der Wohn
bauförderung und des Familienlastenaus
gleiches und Art. I, Z 14 sowie Art. V 
Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 
13. Dezember 1977, BGBI. Nr.646/1977. 

Zu 10: Außenhandelsförderungs-Beitragsgesetz, 
BGBI. Nr.214/1954, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr.137/1958 und 
Verordnung BGBI. Nr. 215/1954 in der 
Fassung BGBI.· Nr. 191/1958, 263/1960; 
585/1974,151/1976 und 484/1981. 

Zu 11: Katastrophenfondsgesetz 1985, BGBI. 
Nr.000/1984. 

Veranschlagte Ertragsanteile . 

Über die Höhe der veranschlagten Ertragsari
teile gibt die Tabelle auf Seite 119 Aufschluß: 

Die Teile der Erträge der gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben, die auf die Länder und länder
weise auf die Gemeinden entfallen, werden auf 
diese Gebietskörperschaften nach folgenden 
Schlüsseln aufgeteilt: 

a) bei der veranlagten Einkommensteuer auf 
die Länder nach dem örtlichen Aufkommen, 
auf die Gemeinden zu drei Fünftein nach 
dem länderweisen Aufkommen an dieser 
Steuer und zu zwei Fünftein nach dem län
derweisen Aufkommen an Gewerbesteuer 
(nach dem Gewe,rbeertrag und dem Gewer
bekapital) ; 

b) bei der Lohnsteuer auf die Länder nach der 
Volkszahl, auf die Gemeinden nach dem 
~bgestuften Bevölkerungsschlüssel ; 

c)bei der Kapitalertragsteuer auf die Länder 
und Gemeinden, bei der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer und bei der Kraftfahr
zeugsteuer auf' die Länder und bei der 
Grunderwerbsteuer und der Bodenwertab
gabe auf die Gemeinden nach dem örtlichen 
Aufkommen; 

d) bei der Umsatzsteuer auf die Länder 
18,132 Hundertteile nach der Volkszahl, 
0,546 Hundertteile zu einem Sechstel auf 
Wien als Land und zu fünf Sechsteln auf die 
Länder ohne Wien nach der Volkszahl und 
0,367 Hundertteile nach dem abgestuften 
Bevölkerungsschlüssel ; auf die Gemeinden 
4,598 Hundertteile nach der Volkszahl, 
5,875 Hundertteile nach dem abgestuften 
Bevölkerungsschlüssel und 1,277 Hundert
teile nach dem länderweisen Aufkommen an 
Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag 
und dem Gewerbekapital) 57&); 

e) bei der Biersteuer auf die Länder und 
'Gemeinden nach dem länderweisen Ver
brauch:von Bier; 

f) bei der Abgabe von alkoholischen Geträn
ken auf die Länder und Gemeinden nach der 
Volkszahl; 

g) bei der Mineralölsteuer auf die Länder und 
Gemeinden zu je einem Viertel nach der 
Volkszahl und der Gebietsfläche und zu je . 
einem Sechstel 

aal nach dem länderweisen Aufkommen an 
Kraftfahrzeugsteuer, 

bb) flach dem länderweisen Aufkommen an 
Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeer
trag und dem Gewerbekapital) und 
schließlich· 

ce) unter Zugrundelegung folgender Stra
ßenkilometer des befestigten und 
unbefestigten Straßennetzes - ohne 
Bundesstraßen und ohne Geh- und 
Wanderwege - und zwar: Burgenland 
3436, Kärnten 5398, Niederösterreich 
22 278, Oberösterreich 14 215; Salz
burg 3051, Steiermark 11 472, Tirol 
5022, Vorarlberg 1 862 und Wien 2068, 
sohin zusammen 68 802 Kilometer, auf
geteilt. 

h) beim Kunstförder~ngsbeitrag auf die Länder 
nach der Volkszahl; , 

i) der Reinertrag der Spielbankabgabe ist auf 
den Bund, auf die Länder (Wien als Land) 
und auf die Gemeinden (Wien als 
Gemeinde) aufzuteilen. Die. Auffeilung auf 
die Länder und Gemeinden hat hiebei nach 
dem örtlichen Aufkommen zu erfolgen, 
wobei die Aufteilung des Gemeindeanteiles 
an der Spielbankabgabe aüsschließlich auf 
jene Gemeinden zu beschränken ist ,in 
denen eine Spielbank betrieben wird. Es 
erhalten der Bund 60 vH, die Länder 5 vH 
und die Gemeinden 35 vH bis zu einem jähr
lichen Aufkommen je Gemeinde von 10 Mil
,lionenSchilling; von dem darüberliegenden 
Aufkommen erhalten der Bund 70 vH, die 
Länder 15 vH und die Gemeinden 15 vH. 
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Ansatz des 
Teilungs- Anteile des/der - verhältnis 

Bundesvor-

Abgaben 
anschlages 

Län- Ge- Gemein- Länder und 
1985 Bund !Tlein- Bundes Länder Gemeinden der den den (Summe) 

in Mil\. S. in% in Mill. S 

Einkommen- und Vermögen-
steuern: 

Veranlagte Einkommen-
steuer ................ 5B) 19 208,138 42 31 27 8067,418 5954,523 5186,197 11 140,720 

Lohnsteuer .............. 59) 66 609,203 59,091 22,727 18,182 39360,044 15138,274 12110,885 27249,159 
Kapitalertragsteuer ....... 60) 671,760 10 15 75 67,176 100,764 503,820 604,584 
Erbschafts- und Schen-

kungssteuer ...... ' .. ' ... 850,000 70 30 - 595,000 255,000 - 255,000 
Bodenwertabgabe ...... " .. 70,000 4 - 96 2,800 - 67,200 67,200 

Summe ... 87409,101 48 092,438 21448,561 17868,102 39316,663 

Kunstförderungsbeitrag ... 61) 87,360 70 30 - 61,152 26,208 - 26,208 

Sonstige Steuern: 

Umsatzsteuer ............ 62) 125699,700 69,205 19,045 11,750 86990,477 23939,508 14769,715 38709,223 
Abgabe von alkoholischen 

Getränken ............. 2600,000 40 30 30 1040,000 780,000 780,000 1560,000 
Biersteuer ............... 680,000 17 57 26 115,600 387,600 176,800 564,400 
Mineralölsteuer ........... 15920,000 88,559 8,638 2,803 14098,593 1 375,169 446,238 1821,407 
Grunderwerbsteuer ....... 2600,000 4 - 96 104,000 - 2496,000 2496,000 
Kraftfahrzeugsteuer ....... 4800,000 50 50 - 2400,000 2400,000 - 2400,000 

Summe ... 152299,700 104748,670 28882,277 18668,753 47551,030 

Spielbankabgabe ......... 63) 500,000 70 15 15 350,000 75,000 75,000 150,000 

Insgesamt ... 240296,161 153252,260 50432,046 36611,855 87043,901 

Hiezu: 
Pauschalvorsorge tür die Abrechnung der Ertragsanteile 1984 .................................... . 1100,000 

Hievon ab: 
Abschlag im Hinblick auf den Überweisungsrhythmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 500,000 

Anteil für die Fonds 

Gemäß § 7 Abs.2 Z 2 FAG 1985, BGBI. 
Nr. 000/1984, werden vom Aufkommen an 
Umsatzsteuern 0,459 vH für den Krankenanstal
ten-Zusammenarbeitsfonds und 0,953 vH tür den 
Wasserwirtschaftstonds geleistet. 

Gewerbesteuer an die Gemeinden 

Von demselben Besteuerungsgegenstand 
Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuerge
setzes 1953, BGBI. Nr. 2/1954, erheben der Bund 
(Bundesgewerbesteuer) und die Gemeinden 
(Gewerbesteuer) gleichartige Abgaben. Da 
jedoch beide Abgaben vom Bund eingehoben 
werden, ist die Überweisung der Gewerbesteuer 
an die berechtigten Gebietskörperschaften vorzu
nehmen. 

Anteile an die Länder für die Wohnbauförderung 

Nachstehend werden die gemäß dem Bundes
gesetz vom 24. November 1972, BGBI. Nr. 443, 
über die Zuweisung von Anteilen an der Einkom-

Verbleiben ... 86643,901 

mensteuer und Körperschaftsteuer tür Zwecke 
der Wohnbautörderung und des Familienlasten
ausgleiches und des § 4 Abs. 1 lit. c bis e des 
Wohnbautörderungsgesetzes 1968 in der gelten
den Fassung auf Grund der im Bundesvoran
schlag 1985 vorgesehenen Einnahmen im Jahre 
1985 veranschlagten Überweisungen an die Län
der für die Wohnbauförderung erläutert. 

Von den im Bundesvoranschlag 1985 veran
schlagten Einnahmen (nach Ausscheidung der in 
der Postenuntergliederung 103 bei den Ansätzen 
2/52004 und 2/52014 ausgewiesenen Abgeltungs
beträgen) von 

1. 22 875,000 Millionen Schilling bei 2/52004 
79325,000 Millionen Schilling bei 2/52014 
, 800,000 Millionen Schilling bei 2/52024 
9 700,000 Millionen Schilling bei 2/52034 

112700,000 Millionen Schilling 

sind 10,1905 vH, das sind 11 484,693 Millionen 
Schilling, als Überweisung an die Länder beim 
Ansatz 2/52820 vorzusehen. 
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2. 3900,050 Millionen Schilling bei 2/52140 dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz vermin-
und 2/52160 dert ym 4,997 Millionen Schilling Darlehens-

sind 89 vH, das sind 3471,045 Millionen Schilling, rückzahlungen. 
als Überweisung an die Länder beim Ansatz Nicht ~erwendete Sondermittel und Rückflüsse 
2/52820 vorzusehen. sind geniäß § 5 Abs. 1 Wohnbauförderungsgesetz 

I 

Von den unter 1. und 2. aufgezeigten vorzuse
henden Überweisungen an die Länder von insge
samt 14955,738 Millionen Schilling werden für die 
Ansätze 2/52830 und 2/52840 je 0,001 Millionen 
Schilling abgezweigt. Die verbleibenden 
14955,736 Millionen Schilling werden um Dar!e
hensrückzahlungen - Wohnbauforschung in 
Höhe. von 4,997 Millionen Schilling aufgestockt. 
Somit werden beim Ansatz 2/52820 
14960,733 Millionen Schilling ausgewiesen. 

Nach der Bestimmung des § 5 Abs. 3- des 
Wohnbauförderungsgesetzes 1968 in der derzeit 
geltenden Fassung ist der Aufteilungsschlüssel 
für die Überweisung der Wohnbauförderungsmit
tel an die Länder alljährlich vom Bundesministe
rium für Finanzen einvernehmlich mit dem Bun
desministerium für Bauten und Technik zu ermit-

, tein. 

Anteil für Wohnbauforschung 

Die gemäß § 5 Abs. 4 des Wohnbauförderungs
gesetzes 1968 in der derzeit geltenden Fassung 
für die Förderung von Einrichtungen einschließlich 
juristischer Personen, die sich mit der Forschung 
auf dem Gebiete des Wohnungsbaues befassen, 
und für die Förderung der Wohnbauforschung von 
natürlichen Personen bestimmten Sondermittel 
von 
79,024 Millionen Schilling errechnen sich aus 
64,521 Millionen Schilling, das sind 0,05725 vH der· 

im Bundesvoranschlag 1985 mit 112700 Millio
nen Schilling veranschlagten Einnahmen an ver
anlagter Einkommensteuer, Lohnsteuer, Kapi
talertragsteuer und Körperschaftsteuer 57

b
) und 

19,500 Millionen Schilling, das sind 0,5 vH der 
im Bundesvoranschlag 1985 mit 3900,050 Mil
lionen Schilling veranschlagten Einnahmen an 
Wohnbauförderungsbeitrag und Beiträgen nach 

1968 in qer derzeit geltenden Fassung zum Ende 
des Kale:nderjahreS an die Länder nach Maßgabe 
des in <!Iiesem Zeitpunkt geltenden Zuteilungs
SChIÜSS,IS abzuführen. 

Anteil fJr den Wasserwirtschaftsfonds 

Der Jemäß § 10 k des Wasserbautenförde
rungsgesetzes, BGBI. Nr. 34/1948, in der derzeit 
geltendein Fassung, für den Wasserwirtschafts
fonds erh,ittelte Anteil von 
1 764,44~ Millionen Schilling errechnet sich aus 
1 354,9313 Millionen Schilling, das sind 1,20225 vH 

der I im Bundesvoranschlag 1985 mit 
112 700 Millionen Schilling veranschlagten Ein

_ nahmkn an veranlagter Einkommensteuer, 
Lohn~teuer, Kapitalertragsteuer und Körper
scha~steuer 57

b
) und 

409,505 Millionen Schilling, das sind 10,5 vH der 
im BJndesvoranschlag 1985 mit 3900,050 Mil
lionerl Schilling veranschlagten Einnahmen an 

I • 

Wohnbauförderungsbeitrag und Beiträgen nach 
dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz. 

Anteil im AuBenhandelsförderungsbeitrag für 
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

Von J~n im Bundesvoranschlag 1985 bei den 
Ansätzdrn 2/52680 und 2/52684 veranschlagten 
Einnahl1j1en an Außenhandelsförderungsbeitrag 
fließen der Bundeskammer der gewerblichen Wirt
schaft 1/738,500 Millionen Schilling zu. 

Ü1berSibht über Abgabenerfolge in den Jah-
I • 

ren 19r5 bis 1985 -

Die Übersicht auf den Seiten 124 bis 127 zeigt 
die Einrlahmen aus den öffentlichen Abgaben des 
Bundesi in den Jahren 1975 bis 1985. 
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Bundesrechnungsabschluß Bundesvoranschlag . 

Bezeichnung der Abgaben 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 *) 1984 1985 

Millio.nen Schilling 

Einkommen- und Vermögensteuern: 
Veranlagte Einkommensteuer ......... 4) 16910,5 4) 16258,5 4) 16689,0 4) 17729,5 19046,1 20777,7 22853,6 23692,3 23159,4 24300,0 25500,0 
Lohnsteuer ......................... 4) 26754,8 4) 32249,0 4) 38895,9 4) 51 336,8 54343,4 60918,0 69566,7 71876,1 74619,5 79000,0 87,200,0 
Kapitalertragsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4) 337,1 4) 504,4 4) 554,7 4) 600,8 564,2 651,0 561,7 590,3 618,1 700,0 800,0 
Körperschaftsteuer .................. 4) 7317,8 4) 5924,5 4) 6775,0 4) 7239,4 8686,5 9604,4 9811,4 8236,1 8180,5 8000,0 9700,0 
Aufsichtsratsabgabe . . . . . . . . . . . . . . . .. . 64,9 68,9 72,2 71,5 74,4 80,3 90,8 86,9 96,0 175,0 170,0 
Abgabe von Zuwendungen ..... . . . . .. 5) '0,6 5) 6,5 5) 11,2 5) 22,1 5) 34,1 5) 10,6 6) 15,7 5) 26,5 5) 20,7 5) 20,0 2) 20,0 
Gewerbesteuer ') ................... 4545,5 4362,4 4617,5 4750,0 4911,8 5078,4 5452,5 5420,4 5441,6 5400,0 6150,0 
Bundesgewerbesteuer ') ............. 4545,5 4362,4 4617,5 4750,0 4911,8 5078,4 5452,5 5420,4 5441,6 5400,0 5250,0 
Vermögensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6) 2045,9 6) 2371,5 6) 2606,9 6) 3302,1 6) 3472,7 6) . 3408,4 6) 3631,0 6) 3672,4 6) 3723,3 6) 3600,0 6) 4200,0 
Erbschaftssteueräquivalent , .......... 540,2 649,2 636,3 687,5 
Erbschafts- und Schenkungssteuer .... 481,3 458,4 516,3 531,8 
Abgabe von land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben ............ 182,0 183,3 200,8 202,9 
Bodenwertabgabe ................... 39,2 45,7 47,1 47,1 
Sonderabgabe von Kredit-
unternehmungen 2) .................. ..... . .... . . . . . . .... 
Zinsertragsteuer .................... .... . . .... .... . . .... 

Einkommen- und Vermögensteuern 
(Summe) ... 63765,3 67444,7 76240,4 91271,5 

Einkommen- und Vermögensteuern 
(zweckgebundene Beiträge): 

Wohnbauförderungsbeitrag ........ ' ... 1 701,8 1892,0 2215,0 2541,7 
Beiträge nach dem Wohnhaus-
Wiederaufbaugesetz 7) ............... 0,2 0,1 0,1 0,1 
Kunstförderungsbeitrag 3) ............ 40,4 40,3 40,4 40,6 

Einkommen- und Vermögensteuern 
(zweckgebundene Beiträge) (Summe) .. 1 742,4 1 932,4 2255,5 2582,4 

Einkommen- und Vermögensteuern 
(Summe) ... 65507,7 69377,1 78 495,9 93853,9 

---

*) 1937 siehe Amtsbehelf zum Bundesfinanzgesetz 1977, Seite 117 ff., 1952 
bis 1960 siehe Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1962, Seite 137 ff., 1961 bis 
1969 siehe Amtsbehelf . zum Bundesfinanzgesetz 1971, Seite 114 ff., 1970 bis '1973 
siehe Amtsbehelf zum Bundesfinanzgesetz 1980, Seite 120 ff. 

') Ab 1. Jänner 1959 betrug die Gewerbesteuer 60 vH und die Bundesgewer
besteuer 40 vH des Gesamtaufkommens.Ab 1. Jänner 1967 beträgt der Anteil der 
beiden Abgaben je 50 vH des Gesamtaufkommens. 

2) Diese Abgabe wird gemäß BGBI. Nr. 553/1980 ab' 1. Jänner 1981 eingeho-
ben. 

3) Dieser Beitrag wurde bis zum Jahre 1968 bei dem Ansatz 2/13030 veran-
schlagt. ' 

770,0 734,5 823,0 743,0 787,3 850,0 900,0 
574,9 688,1 751,8 746,9 809,5 820,0 850,0 

202,1 211,4 259,4 243,8 250,1 290,0 300,0 
45,3 51,0 46,9 50,7 62,0 70,0 . 70,0 

. .... . .... 882,0 1000,4 1092,9 1 150,0 1300,0 

. .... . .... . .... . .... . .... 300,0 3300,0 

97637,3 107292,1 120199,0 121806,2 124302,6 130075,0 145560,0 

2782,4 2990,7 3186,7 3450,3 3554,3 3700,0 / 3.900,0 
\ 

0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
41,2 43,4 43,2 89,1 89,8 90,0 91,0 

2823,7 3034,1 3230,0 3539,5 3644,2 3790,1 3991,1 

100461,0 . ...1!Q 326,2 . 123429,0 125345,7 127946,7 133865,1 149551,1 

4) Einschließlich der bisher bei anderen Ansätzen verrechneten Anteile gemäß, 
BGBI. Nr. 440/1972, zuzüglich der ab 1978 bei der Einkommen- bzw. Lohnsteuer hin
zukommenden Abgeltungsbeträge infolge des Wegfalls der Kinderabsetzbeträge. 

5) Diese Abgabe wurde mit Bundesgesetz vom 2. Juli 1975,' BGBI. 
Nr. 391/1975 mit Wirkung ab 1. Juli 1975 eingeführt. 

6) Einschließlich der bisher bei eigenen Ansätzen verrechneten Sonderab
gabe Lind des im Jahre 1975 verrechneten Beitrages zum Katastrophenfonds gemäß 
BGBI. Nr. 448/1972. 

7) Diese Beiträge wurden gemäß BGBI. Nr. 224/1972 letztmalig für das Kalen
derjahr 1972 erhoben. In den Folgejahren ist mit dem Einfließen noch aushaftender 
Rückstände zu rechnen. 
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'" 

BundesrechnungsabschluB ; Bundesvoranschlag 

Bezeichnung der Abgaben 1975 1976 1977 1978 

Umsatzsteuern : 
Umsatzsteuer ....................... 55424,4 63127,6 66429,2 71358,0 
Abgabe von alkohol. Getränken ') ...... 2) 1 568,6 2) 1641,1 2) 1708,7 2) 1 771,4 

Umsatzsteuern (Summe) ... 56993,0 . 64 768,7 68137,9 73129,4 

Einfuhrabgaben : 
Zölle ............................... 5606,7 4820,8 4214,7 2573,6 
Abschöpfungsbetrag 
nach dem Zuckergesetz .............. 10,0 -7,8 1,2 2,1 
Abschöpfungsbetrag und Ausgleichsab-
gabe gemäß Stärke gesetz ............ 4,5 7,8 8,4 11,9 
Ausgleichsabgabe nach dem 
Ausgleichsabgabegesetz ............• 82,0 142,2 222,7 294,6 
Abgaben nach dem Antidumpinggesetz . 0,1 1,5 1,2 0,6 

Einfuhrabgaben (Summe) ... 5703,3 4964,5 4448,2 2882,8 

Verbrauchsteuern : 
Tabaksteuer ........................ 4805,9 5524,6 6146,5 6517,4 
Biersteuer .......................... 641,0 637,4 640,1 628,1 
Absatzförderungsbeitrag auf Milch") ... ..... . .... . .... 309,2 
Mineralölsteuer - MinStG.1981 
(zweckgebundene Einnahmen) 6) ...... .... . ..... .... . 
Mineralölsteuer - MinStG 1981 6) ..... / .... . . .... .... . . .... 
Branntweinaufschlag ................. 94,0 98,0 98,5 93,2 
Monopolausgleich (Branntwein) ........ 47,1 51,5 64,5 61,1 
Schaumweinsteuer S) ...........••.... 50,3 54,4 69,5 78,0 
Abgabe auf Stärkeerzeugnisse 7) ...... 26,5 47,4 52,0 46,0 
Monopolabgabe Salz 8 ) .......•....•.. 0,0 0,1 0,1 0,0 
Mineralölsteuer ...................... 1 566,1 1621,3 1 699,4 1794,5 
Bundesmineralölsteuer 4) ............. 7306,5 .8364,6 9402,1 9910,5 

Verbrauchsteuern(Summe) ... 14537,4 16399,3 18172,7 19438,0 

*) .Siehe Fußnote *) auf Seite 124. 
') Diese Sonderabgabe wurde mit BGBI. Nr. 302/1968 eingeführt. I 

2) GemäßBGBI. Nr.446/1972 (Alkoholabgabegesetz) ab 1973 als "Abgabe 
Von alkoholischen Getränken" erhoben. Bis einschließlich 1972 als "Sonderabgabe 
von alkoholischen Getränken" erhoben. 

") Diese Abgabe wird ab1. Juli 1978. gemäß BGBI. Nr. 269/1978 erhoben. 
4) Gemäß BGBI. Nr. 67/1966 wird ab 1. Juni 1966 an Stelle des Bundeszu

schlages zur. Mineralölsteuer eine Bundesmineralölsteuer eingehoben. Diese 

/1979 1980 1981 1982 1983 *) 1984 1985 

Millionen Schilling 

77 808,0 82803,5 90515,0 93841,0 102589,3 118000,0 127500,0 
2) 1830,6 2) 1952,8 2) 2133,5 2) 2226,6 2) 2334,1 2) 2500,0 2) 2600,0 

79638,6 84 756,3 92648,5 96067,6 104923,4 120500,0 130100,0 

2804,0 3267,6 3225,8 3226,5 3580,4 3500,0 4200,0 

3,0 1,4 1,5 3,9 4,9 1,0 1,0 

5,4 5,0 4,8 4,3 3,0 5,0 5,0 

330,5 279,5 223,1 332,0 431,6 300,0 350,0 
0,9 0,9 0,7 3,4 0,9 0,5 1,0 

3143,8 3554,4 3455,9 3570,1 4020,8 3806,5 4557,0 

6876,5 7146,0 7667,6 8628,7 9299,0 10020,0 10500,0 
627,2 612,1 666,0 662,8 680,8 720,0 680,0 
217,2 473,1 577,5 585,5 989,5 1 113,0 972,4 

. .... . .... . .... 10987,8 13723,0 13500,0 '14100,0 

.... . . .... ..... . 1419,5 1772,9 1763,0 1820,0 
110,5 106,8 103,3 101,2 123,2 120,0 130,0 
70,9 84,4 84,5 72,2 77,3 115,0 115,0 
90,3 101,1 103,6 110,0 114,9 190,0 200,0 
54,5 56,2 59,4 . 60,9 80,2 100,0 100,0 

. .... .... . .... . . .... . .... . .... . .... 
1890,2 1871,6 1783,8 293,9 0,0 .... . . .... 

11345,9 12051,6 13047,6 2249,0 0,7 .... . ..... 

21283,2 22502,9 24093,3 25171,5 26861,5 27641,0 _ 28 617,4 

Abgabe wurde durch das Mineralölsteuergesetz 1981, BGBI. Nr. 597/1981, aufgeho
ben. 

6) Diese Abgabe wird gemäß BGBI. Nr. 597/1981 erhoben. 
S) Gemäß BGBI. Nr. 247/1960 wieder erhoben. 
7) Diese Abgabe wird gemäß BGBI. Nr. 152/1969 erhoben. 
8) Ab 1979 unter Nebenansprüche verrectmet. 

i 
i 
~ 

...... 
I\) 
0'1 

Z
u 400 der B

eilagen X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

296 von 536

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Bundesrechnungsabschluß Bundesvoranschlag 

Bezeichnung der Abgaben 1975 1976 1977 1978 

Stempel-und Rechtsgebühren : 
1.':1 Stempelmarken entrichtete Gebühren 743,6 786,8 1782,9 1 785,1 
Ubrige Gebühren .................... 469,6 586,1 2085,3 1345,4 

Stempel- und Rechtsgebühren 
(Summe) ... 1 213,2 1372,9 3868,2 3130,5 

Verkehrsteuern : 
Kapitalverkehrsteuern ................ 142,4 244,7 213,8 255,8 
Sonderabgabe von Erdöl 1) ........... ..... . .... . .... . .... 
Grunderwerbsteuer .................. 1 162,0 1177,1 1371,2 1606,6 
Versicherungssteuer ................. 1 173,1 1 313,7 1477,8 1621,2 
Straßenverkehrsbeitrag 2) ............. ..... . .... . .... 670,5 
Kraftfahrzeugsteuer (zweckgebundene 
Einnahmen) 3) .................... ' ... ..... . .... . .... 1247,0 
Kraftfahrzeugsteuer 4) ................ 1077,3 1 193,1 1203,7 1247,0 
Spielbankabgabe 5) .................. 194,3 248,9 265,5 316,6 
Außenhandelsförderungsbeitrag 
(zweckgebundene Einnahmen) ... : .... 718,2 853,5 948,8 1008,4 
Außenhandelsförderungsbeitrag 6) ...... 29,9 35,5 39,5 42,0 
Bundeskraftfahrzeugsteuer 7) .......... ..... 283,1 1 146,2 . .... 

Verkehrsteuern (Summe) ... 4497,2 5349,6 6666,5 8015,1 

Umsatz- bis Verkehrsteuern 
(Summe) ... 82944,1 92855,0 101 293,5 106595,8 

Nebenansprüche und Resteingäng.e 
weggefallener Abgaben ............... 561,2 552,7 571,2 582,0 

Öffentliche Abgaben (Summe) ... 149013,0 162784,8 180360,6 201031,7 

') Siehe Fußnote ') auf Seite 124. 
1) Diese Abgabe wird gemäß BGBI. Nr. 554/1980 ab 1. Jänner 1981 eingeho-

ben. 
2) Diese Abgabe wird gemäß BGBI. Nr. 302/1978 ab 1. Juli 1978 eingehoben. 
3) Die mit 30. September 1977 aufgehobene Bundeskraftfahrzeugsteuer wird 

mit Wirkung vom 1. Oktober 1977 durch diese Abgabe ersetzt. 

1979 1980 1981 1962 1983 ') 1984 1985 

Millionen Schilling 

1 815,2 1903,0 2360,2 2338,0 2605,5 2750,0 3000,0 
1626,5 1727,3 1783,9 2295,8 1931,0 2290,0 2300,0 

3441,7 3630,3 4144,1 4633,8 4536,5 5040,0 5300,0 

273,6 366,6 413,7 376,8 425,2 450,0 470,0 

1893,0 
. .... 917,0 1092,0 1049,1 1050,0 1100,0 

2059,6 2049,9 2064,0 2212,5 2200,0 2600,0 
1729,3 1860,6 2040,7 2245,9 2372,5 2860,0 3100,0 

. 1461,2 1536,2 1 540,1 1538,2 1582,0 2350,0 2300,0 

1308,8 1 354,6 1425,0 1494,5 1567,8 1 600,0 1680,0 
1308,8 1354,6 1425,0 1494,5 1567,8 2880,0 3120,0 

310,8 388,9 395,7 406,5 435,8 470,0 500,0 

1 127,1 1 301,8 1398,3 1370,6 1380,8 1500,0 1738,5 
47,0 54,3 ,58,3 127,3 128,3 139,3 161,5 

. .... . .... . .. -.- ..... . .... . .... . .... 
9459,6 10277,2 11 663,7 12210,3 12721,8 15499,3 16770,0 

116966,8 124721,1 136005,5 141 653,3 153064,0 172486,8 185344,4 

615,1 630,4 683,9 724,3 762,3 750,0 765,0 

218043,0 235677,7 260118,3 267723,3 281773,0 307 101,9 335660,5 

4) Im Jahre 1972 als ausschließliche Landesabgabe vorgesehen gewesen, 
jedoch gemäß BGBI. Nr. 260/1972 rückwirkend mit 1. Jänner 1972 wieder gemein
schaftliche Bundesabgabe. 

5) Gemäß BGBI. Nr. 169/1962 wird ab 13. Juli 1962 eine Spielbankabgabe ein
gehoben. 

6) Der 4%ige Unkostenbeitrag wird ab 1966 getrennt ausgewiesen. 
7) Ab 1. Oktober 1976 gemäß BGBI. Nr. 143/1976 erhoben. 
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" 

Bezeichnung der Abgaben 1975 1976 1977 

Ab Überweisungen: 
Ertragsanteile der Länder und Gemeinden. 40041,4 44 374,3 47361,8 
Umsatzsteueranteil für den Fonds ........ ..... .... . . .... 
Gewerbesteuer an die Gemeinden ....... 4526,6 4409,2 4616,2 

An die Länder für die Wohnbauförderung . '6764,6 7080,0 8 121,3 
An Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadt-

erneuerungsfonds ................... 0,0 0,0 0,0 
An Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds ... 0,0 0,0 0,0 
Für Wohnbauforschung ................. 61,5 77,6 86,6 
An Wasserwirtschaftsfonds ............. 758,4 795,3 912,0 
An Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 

(Anteile)' ........................... 1 175,2 1258,0 1440,8 
An Ausgleichsfonds tür Familienbeihilfen 

(Abgeltungen) ...................... .... . . .... . .... 
Außenhandelsförderungsbeitrag an die 

Bundeskammer ..................... 676,2 809,7 892,3 
An den Katastrophenfonds .............. 1170,0 1250,7 1422,9 

Überweisungen (Summe) ... 55173,9 60054,8 64 853,9 

Verbleiben Bundeseinnahmen aus öffentli-
chen Abgaben (Kapitel 52 - Summe) ... 93839,1 102730,0 115506,7 

*) Siehe Fußnote *) auf Seite 124. 

Bundesrechnungsabschluß 

1978 1979 1980 1981 

Millionen Schilling 

52709,9 55135,1 60986,2 66548,4 
446,0 1074,2 1 195,9 1 258,4 

4815,8 4847,2 5097,6 5368,1 

9 127,1 10033,5 10957,5 12336,8 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

97,5 66,3 71,4 - 58,3 
1025,0 1 122,2 1276,5 1454,2 

1605,9 1726,9 1940,1 2188,4 

6780,0 7232,0 7232,0 7232,0 

955,4 1062,8 1034,6 1325,3 
1587,2 1 710,1 1 913,6 2163,8 

79149,8 84010,3 91 905,4 99933,6 

121 881,9 134032,7 143.772,3 160184,7 

1982 1983 *) 

69835,5 72346,0 
1 339,1 1426,5 
5450,2 5472,4 

12830,9 13217,6 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

65,6 54,7 
1 513,0 1 557,1 

2225,0 2275,0 

7232,0 7232,0 

1370,9 1373,2 
2217,1 2270,0 

104079,3 107224,5 

163644,0 174548,5 

Bundesvoranschlag 

1984 1985 

78770,1 86643,9 
1666,2 1800,3 
5400,0 6150,0 

1~ 640,8 14960,7 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

72,3 79,0 
1608,8 1764,4 

2324,3 2580,9 

10500,0 10500,0 

1500,0 1738,5 
2324,3 2580,9 

117806,8 128798,6 

189295,1 206861,9 
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128 Kapitel 52 

t) Siehe auch die allgemeinen Ausführungen betref-
fend der:! Finanzausgleich auf Seite 131; 2. Absatz. . 

') Wegen "Bundesverwaltungsabgaben" siehe die 
Ausführungen auf Seite 113 unter "Verwaltungsabga
ben". 

2) Siehe Einkommensteuergesetz 1972, BGBI. Nr. 440, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 493/1972, 
27/1~74, 409/1974, 469/1974, 335/1975, 391/1975, 
636/1975, 143/1976, 664/1976, 320/1977, 645/1977, 
280/1978, 571/1978, 550/1979, 545/1980, 563/1980, 
.520/1981, 620/1981, 111/1982, 164/1982, 570/1982, 
587/1983, 612/1983 und 254/1984. 

3) Körperschaftsteuergesetz 1966, BGBI. Nr.156, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr.44/1968, 
278/1969, 441/1972, 17/1975, 636/1975, 645/1977, 
620/1981,111/1982 und 570/1982. 

4) Gesetz vom 28. März 1934,DRGBI. I S 253, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 109/1946. 

5) Art.1I der Einkommensteuergesetznovelle 1975, 
BGBI. Nr. 391. 

6) Siehe Gewerbesteuergesetz 1953, BGBI. 
Nr. 2/1954, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr.191/1954, 59/1955, 303/1959, 194/1961, 160/1966, 
2/1967, 44/1968, 278/1969, 439/1969, 374/1971, 
442/1972, 17/1975, 320/1977, 645/1977, 572/1978, 
563/1980,620/1981, 111/1982,570/1982 und 587/1983 
sowie der KundmachungenBGBI. Nr. 11/1961, 
266/1963, 265/1964. 

7) Finanzausgleichsgesetz 1985, BGBI. Nr.000/1984, 
und des Abschn.1I des Bundesgesetzes vom 
00. Dezember 1984, BGBI. Nr.000/1984. 

8) Vermögensteuergesetz, BGBI. Nr. 192/1954, in der 
Fassung der Vermögensteuergesetznovelle 1957, BGBI. 
Nr. 33, der Bundesgesetze BGBI. Nr. 194/1961, 83/1963 
sowie des Abgabenänderungsgesetzes 1968, BGBI. 
Nr.44, des Gesetzes vom 27. Juni 1968 über Maßnah
men auf dem Gebiete des· Abgabenrechtes und des 
Familienlastenausgleiches, BGBI. Nr. 302, des Gesetzes 
vom 9. Juli 1969 über abgabenrechtliche Maßnahmen 
zur Verbesserung der Agrarstruktur, BGBI. Nr. 278, der 
Vermögensteuergesetznovelle 1972, BGBI. Nr. 448, des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 665/1976, des 2. Abgaben
änderungsgesetzes 1977, BGBI. Nr.645, der Kundma
chung BGBI. Nr. 118/1978, des Abgabenänderungsge
setzes 1980, BGBI. Nr. 563, des Beteiligungsfondsgeset
zes BGBI. Nr. 111/1982 sowie des Abgabenänderungs
gesetzes 1982, BGBI. Nr. 570. 

9) Bewertungsgesetz, BGBI. Nr. 148/1955, in der Fas
sung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 145/1963, der 
Bewertungsgesetz-Novelle 1965, BGBI. Nr. 181, der 
Bewertungsgesetz-Novellen 1971, BGBI. Nr. 172 und 
276, der Bewertungsgesetz-Novelle 1972,. BGBI. Nr. 447, 
des Bewertungsänderungsgesetzes 1984, BGBI. 
Nr.210/1984, des Abgabenänderungsgesetzes 1974, 
BGBI. Nr. 17/1975, des Erdöl-Bevorratungs- und MeIde
gesetzes, BGBI. Nr.318/1976, in der geltenden Fas
sung, des Abgabenänderungsgesetzes 1977, .BGBI. 
Nr.32O/1977, des 2. Abgabenänderungsgesetzes 1977, 
BGBI. Nr.645, der Kundmachung BGBI. Nr. 597/1978, 
des Abgabenänderungsgesetzes 1981,BGBI. Nr.620, 
des Beteiligungsfondsgesetzes BGBI. Nr. 111/1982, des 
Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetzes 1982, BGBI. 
Nr.546, des Abgabenänderungsgesetzes 1982, BGBI. 
Nr. 570 und des BGBI. Nr.587/1983. . 

'0) Erbschaftssteueräquivalentgesetz 1960, BGBL 
Nr.286, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 

. Nr. 665/1976 und 570/1982. . 

") Erbschafts- und SChenkungssteuergesetz 1955, 
BGBI. Nr. 141, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 15/1968 und 151/1980, Art. 11. 

12) BGBI. Nr.285/1960, 4/1962, 226/1962, 183/1965 
und 383/1973. 

13) Mit Bundesgesetz vom 10. Juli 1973, BGBI. 
Nr.383/1973, wurde der Freibetrag von 100000 Smit 
Wirksamkeit 1. Jänner 1974 auf 200 000 Sangehoben. 

130) BGBI. Nr. 553/1980 und 111/1982. 

13b) BGBI. Nr. 000/1983. 

14) BGBI. Nr. 13/1952 in der Fassung der Bundesge
setze BGBI. Nr. 155/1954, 164/1956, 91/1960 und 
285/1963. 

15) BGBI. Nr. 280/1967 in der Fassung der Bundesge~ 
setze BGBI. Nr.232/1972, 443/1972, 287/1974, 
449/1974, 366/1975, 386/1976, 139/1979, 565/1979, 
560/1980 und 320/1982. 

16) (frei). 

17) Bundesgesetz BGBI. Nr. 130/1948 in der Fassung 
der Bundesgesetze 8GBI. Nr.26/1951, 228/1951, 
106/1952, 116/1953, 117/1953, 154/1954, 156/1955, 
154/1958, 153/1966,54/1967,280/1967 und 281/1967. 

18) BGBI. Nr. 280/1967 in der Fassung der Bundesge
setze BGBI. Nr.232/1972, 443/1972, 287/1974, 
449/1974, 366/1975, 386/1976, 139/1979, 565/1979, 
560/1980 und 320/1982. 

19) BGBI. Nr.573/1981. 

20) Umsatzsteuergesetz 1972, BGBI. Nr.223, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr.27/1974, 
636/1975, 143/1976, 666/1976, 645/1977, 101/1979, 
550/1979,563/1980,620/1981,570/1982 und 587/1983 
bzw. des Bundesgesetzes über die Einführung des 
Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBI. Nr. 224/1972, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr.636/1975, 
143/1976 und 520/1981. 

21) BGBI. Nr. 446/1972 in der Fassung der Bundesge
setze BGBI. Nr. 27/1974 und 645/1977. 

22) Bundesgesetz über die Zölle und das Zollverfahren 
(Zollgesetz 1955), BGBI. Nr. 129, in der Fassung BGBI. 
Nr.142/1957, 68/1959, 78/1968, 230/1971, 381/1973, 
527/1974,286/1978, 151/1980 und 485/1981, sowie Ver
ordnung des Bundesministers für Finanzen zur Durch
führung des Zollgesetzes 1955 (Zollgesetz-Durchfüh
rungsverordnung 1973), BGBI. Nr. 476/1972, in der Fas
sung BGBI. Nr. 304/1973, 359/1974, 530/1974, 341/1975, 
307/1976, 685/1976, 335/1977, 640/1977, 635/1978, 
525/1979, 608/1980, 548/1981, 6/1983, 259/1983 und 
642/1983. 

23) Bundesgesetz über die Einführung eines neuen 
Zolltarifes (Zolltarifgesetz 1958), BGBI. Nr.74, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr.169/1961, 
123/1963, 278/1964, 107/1966, 49/1967, 136/1969, 
454/1971, 455/1971, 259/1976, 669/1976, 636/1977, 
485/1981,309/1982,347/1983,665/1983 und 114/1984. 
Die Systematik des Zolltarifs 1958 baut auf der soge
nannten "Nomenklatur des Zollrates" auf,'welche in der 
Konvention über das Zolltarifschema für die Einreihung 
der Waren in die Zolltarife (BGBI. Nr. 103/1960) nieder
gelegt ist. 

24) Im Rahmen des multilateralen Allgemeinen Zoll
und Handelsabkommens (GATI) hat Osterreich seit 
1951 den Vertragsstaaten zahlreiche Zollkonzessionen 
eingeräumt. Die den Beitritt Österreichs zum GATI 
betreffende Kundmachung wurde im Bundesgesetzblatt 
vom 10. Dezember 1951 unter Nr.254 verlautbart. Die 
seither erfolgten Ergänzungen und Novellierungen zum 
GATI einschließlich der Konzessionslisten wurden in 
der Folge im Bundesgesetzblatt laufend veröffentlicht. 
Die GATI-Vertragszölle werden seit 1 .. Jänner 1971 auf 
alle Einfuhren angewendet (BundesgeseJz vom 
19. Dezember 1970, BGBI. Nr.419). 

8' 
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25) Bundesgesetz über den Zollwert von Waren (Wert
zollgesetz 1980), BGBI. Nr. 221. Dieses neue Wertzollge
setz, das mit 1. Jänner 1981 das bisherige Wertzollge
setz 1955, BGBI. Nr. 60, ersetzt, basiert auf dem im Rah
men der multilateralen Handelsverhandlungen des GATT 
("Tokio-Runde") ausgearbeiteten "Übereinkommen zur 
Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und 

-.J-Iandelsabkommens" (Zollwert-Kodex), BGBI. Nr. 31/ . 
1981. 

26) Bundesgesetz'. über die Verzollung nach dem 
Gewicht. (Taragesetz), BGBI. Nr. 130/1955, in der Fas
sung BGBI. Nr. 191/1963. 

27) Das Übereinkommen zur Errichtung der EFT A 
wurde im BGBI. Nr. 100/1960 verlautbart; seine Abände
rungen und Ergänzungen (Ratsbeschlüsse) wurden in 
der Folge laufend im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 

28) Das Übereinkommen zur Schaffung einer As.soziie
rung zwischen den Mitgliedstaaten der EFTA und der 
Republik Finnland wurde im BGBI. Nr. 193/1961 verlaut
bart; seine Abänderungen und Ergänzungen 
(Beschlüsse des Gemeinsamen Rates) wurden in der 
Folge laufend im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 

29) Bundesgesetz vom 15. Feber 1973 über die Durch
führung der Zoll bestimmungen der Europäischen Frei
handelsassoziation, BGBI. Nr. 118/1973 (EFTA-Durch
führungsgesetz 1973), in der Fassung der 2. EFTA
Durchführungsgesetz-Novelle BGBI. Nr. 600/1980. 

30) Abkommen zwischen Österreich und der Europäi~ 
sehen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), BGBI. 
Nr.466/1972, und der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl (EGKS), BGBI. Nr. 467/1972; ihre Abän
derungen und Ergänzungen (Zusatzprotokolle, Brief
wechselvereinbarungen, Beschlüsse der Gemischten 
Ausschüsse) wurden in der Folge im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht. 

30
8

) EG-Abkommen-Durchführungsgesetz, BGBI. 
Nr.468/1972, in der Fassung der 2. EG-Abkommen
Durchführunqsgesetz-Novelle, BGBI. Nr. 599/1980. 

30
b

) Das Übereinkommen zwischen den EFTA-Ländern 
und Spanien wurde im BGBI. Nr. 245/1980 verlautbart; 

seine Abänderungen und Ergänzungen (Beschlüsse des 
Gemischten Ausschusses EFTA-Spanien) wurden in der' 
Folge .Iaufend im· Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 

300) Abkommen zwischen der Republik Österreich und 
Spanien betreffEmd den Handel mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, BGBI. Nr: 246/1980, sowie Bundesgesetz 
über die DurchfOhrung der Zoll bestimmungen des Frei
handelsabkommens EFTA-Spanien und die Änderung 
des Kartellgesetzes zur Durchführung der Wettbewerbs
regeln dieses Übereinkommens (EFTA-Spanien-Durch
führungsgesetz), BGBI. Nr.247/1980, in der Fassung 
der 1. ~FT A-Spanien-Durchführungsgesetz-Novelle, 
BGBI. Nr.601/1980. 

31) Bundesgesetz über die Gewährung von Vorzugs
zöllen (Präferenzzollgesetz 1982), BGBI. Nr. 487/1981, 
sowie Bundesgesetz über die zollfreie oder zollermä
ßigte Einfuhr von handwerklich hergestellten Waren zur 
Förderung der Handelsbeziehungen mit Entwicklungs
ländern, BGBI. Nr. 94/1972, und diesbezügliche Verord
nung, BGBI. Nr. 626/1974, in der Fassung BGBI. 
Nr.570/1977. 

32) Bundesgesetz vom 21. Juni 1967 über die Erhe
bung eines Abschöpfungsbetrages bei der Einfuhr von 
Zuckerrüben, Melasse und Zucker (Zuckergesetz), 
BGBI. Nr. 217/1967, in der Fassung BGBI. Nr.462/1971 
und 671/1977. 

33) Bundesgesetz vom 21. Juni 1967 über die Erhe
bung eines Abschöpfungsbetrages und einer Aus
gleichsabgabe bei der Einfuhr von Stärke und von Stär-

9 Arbelts(Amts)behelf zum BFG 

keprodukten (Stärkegesetz), BGBI. Nr. 218/1967, in der 
Fassung BGBI. Nr: 150/1969, 463/1971, 154/1976, 
159/1977, 672/1977 und 100/1979. 

34) Bundesgesetz vom 21. Juni 1967 über die Erhe
bung einer Ausgleichsabgabe (Ausgleichsabgabege
setz), BGBI. Nr.219/1967, in der Fassung BGBI. 
Nr. 151/1969, 411/1970, 464/1971, 359/1972, 673/1977 
und 61/1979. 

35) Bundesgesetz 'vom 24. Juni 1971 über Maßnahmen 
betreffend die Einfuhr von Waren, die Gegenstand eines 
Dumpings sind oder für die im Zollausland Prämien oder 
Subventionen gewährt werden (Antidumpinggesetz 
1971), BGBI. Nr. 384, in der Fassung BGBI. Nr. 666/1978 
und 590/1980. 

36) Tabaksteuergesetz 1962, BGBI. Nr. 107, in der' Fas
sung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 404/1967, 44/1968, 
302/1968, 224/1972, 335/1975, 636/1975 und 143/1976. 

37) Biersteuergesetz 1977, BGBI. Nr.297. 
37,) Marktordnungsgesetz 1967, BGBI. Nr. 36/1968, in 

der Fassung BGBI. Nr.424/1968, 452/1969, 411/1970, 
492/1971, 224/1972, 455/1972, 808/1974, 259/1976, 
f>74/1977, 269/1978, 672/1978, 566/1979, 286/1980, 
309/1982, 389/1983, 545/1983 und 263/1984. 

38) Minenillölsteuergesetz 1981, BGBI. Nr. 597 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 587/1983. 

39) Gasöl-Steuerbegünstigungsgesetz, BGBI. Nr. 259/ 
1966, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 335/1975, 142/1976 und 598/1981. 

40) (frei). 

41) (frei). 

42) Gesetz über das Branntweinmonopol vom 8. April 
1922, DRGBI. I S 405, in der Fassung des Bundesgeset
zes BGBI. Nr. 265/1955. Über die Höhe des Branntwein
aufschlages siehe BGBI. Nr.248/1963. 

43) (frei). 

44) Schaumweinsteuergesetz 1960, BGBI. Nr. 247, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 224/1972 
und 587/1983. 

46) BGBI. Nr. 152/1969 in der Fassung BGBI. 
Nr. 465/1971,642/1975 und 227/1982. 

46) BGBI. Nr. 267/1957 in der Fassung der Bundesge
setze BGBI. Nr. 129/1958, 137/1958, 111/1960, 
106/1962, 115/1963, 87/1965, 44/1968, 306/1968, 
224/1972, 401/1974, 668/1976, 563/1980, 48/1981, 
207/1982,570/1982, 170/1983,587/1983 und 127/1984. 

47) Siehe auch Bundes-Verwaltungsabgabenverordc 

nung 1983, BGBI. Nr. 24, in der·Fassung der Verordnung 
BGBI. Nr. 235/1984. 

48) Kapitalverkehrsteuergesetz vom 16. Oktober 1934, 
DRGBI. I S. 1058, in der Fassung des StGBI. Nr. 99/1945, 
der Verkehrsteuernovelle 1948, BGBI. Nr.57, des Bun
desgesetzes BGBI. Nr. 158/1966, der Kundmachung 
BGBI. Nr.282/1969 sowie der Kundmachung BGBI. 
Nr. 131/1972. 

48) BGBI. Nr. 554/1980. 

50) Grunderwerbsteuergesetz 1955, BGBI. Nr. 140, in 
der Fassung der Grunderwerbsteuernovelle 1956, BGBI. 
Nr. 178, der Grunderwerbsteuergesetznovelle 1962, 
BGBI. Nr.225, der Kundmachung BGBI. Nr. 175/1964, 
der Grunderwerbsteuergesetz-Novelle 1969, BGBI. 
Nr.277, des Bundesgesetzes BGBI. Nr.280/1978 und 
der Kundmachung BGBI. Nr. 587/1982. 

51) Versicherungssteuergesetz 1953, BGBI. Nr. 133, in 
der Fassung der Versicherungssteuernovelle 1954, 
BGBI. Nr.180, des Versicherungsförderungsgesetzes, 
BGBI. . Nr. 181/1954, des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr.159/1966, des Abgabenänderungsgesetzes, BGBI. 
Nr.44/1968, Art. VII und des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 587/1983, Abschn. VIII. 
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52) Straßenverkehrsbeitragsgesetz, BGBI. Nr. 302/ 
1978 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 587/1983, Abschn. IX. 

53) Kraftfahrzeugsteuergesetz 1952, BGBI. Nr. 110, in 
der Fas~ung der Kraftfahrzeugsteuernovelle 1954, BGBI. 
Nr. 179, des Heereskraftfahrgesetzes 1958,' BGBI. 
Nr. 52, des Bundesgesetzes BGBI. Nr.83/1963, Art. V, 
der Kraftfahrzeugsteuergesetz-Novelle 1965, BGBI. 
Nr.227/1965, der Kraftfahrzeugsteuergesetz-Novelle 
1967, BGBI. Nr.223, des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 384/1973, des Bundesgesetzes BGBI. Nr.138/1978, 
der Kraftfahrzeugsteuergesetz-Novelle 1981, BGBI. 
Nr.299/1981 und des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 587/1983, Abschn. VII. 

54) Glücksspielgesetz, BGBI. Nr. 169/1962, in der Fas
sung der Bundesgesetze 288/1963, 171/1965,224/1972, 
226/1972,407/1974,626/1976,98/1979 und 646/1982. 

55) BGBI. Nr. 49/1984. Verordnung: BGBI. 
Nr.586/1982. 

56) Nach Ausscheidung der in der Postenuntergliede
rung 103 bei den Ansätzen 2/52004 und 2/52014 ausge
wiesenen Abgeltungsbeträge. 

57) Verrechnet im Bundeshaushalt bei dem Ansatz 
2/56010. 

57a) Nach Abzug der Anteile für Krankenanstalten
Zusammenarbeitsfonds und Wasserwirtschaftsfonds. 

57b)Nach Ausscheidung der in der Postenuntergliede
rung 103 bei den Ansätzen 2/52004 und 2/52014 ausge
wiesenen Abgeltungsbeträge. 

58) 83,97 vH der Einnahmen beim Ansatz 2/52004'nach 
Abzug der Überweisungen an den Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen (Abgeltungen). 

59) 83,97 vH der Einnahmen beim Ansätz 2/52014 nach 
Abzug der Überweisungen an den Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen (Abgeltungen). 

60) 83,97 vH der Einnahmen beim Ansatz 2/52024. 
61) 96 vH der Einnahmen beim Ansatz 2/52180. 

62) Nach Abzug der Anteile für Krankenanstalten
Zusammenarbeitsfonds (585,225 Millionen Schilling) und 
Wasserwirtschaftsfonds (1 215,075 Millionen Schilling). 

63) Ohne Berücksichtigung des Aufkommens von 
10 Millionen Schilling bei der Teilung. 
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Kapitel 53 Finanzausgleich 
Das Wesen des österreich ischen Finanz
ausgleiches und dessen rechtliche Grund
lagen 

Der öster~eichische Finanzausgleich ist von der 
Grundidee der verbundenen Steuerwirtschaft 
beherrscht. Demgemäß sind die wichtigsten 
öffentlichen Abgaben - nach Maßgabe ihrer Aus
gestaltung durch die Bundesgesetzgebung -
Gemeinschaftsbesitz der am Finanzausgleich 
beteiligten Gebietskörperschaften (Bund, Länder, 
Gemeinden). Daneben bestehen ausschließliche 
Abgaben je zugunsten des Bundes, der Länder 
bzw. der Gemeinden. Schließlich dienen der Ver
vollständigung und Härtenvermeidung die Einrich
tungen der Finanzzuweisungen und der zweckge
bundenen Zuschüsse. Alle diese Bausteine sind 
dem Ziele zugeordnet, einen gerechten Finanz
ausgleich zu erreichen, dessen Erkennungsmerk
mal eine solche Ausgewogenheit in der MitteIver
teilung ist, daß die jeweilige Finanzausgleichsre
gelung in Übereinstimmung mit der Verteilung der 
Lasten der öffentlichen Verwaltung steht und 
zugleich Bedacht darauf nimmt, daß die Grenzen 
der Leistungsfähigkeit der beteiligten Gebietskör
perschaften nicht überschritten werden. 

Die den Finanzausgleich regelnden Rechtsvor
schriften sind, gestützt auf langjährige Erfahrung, 
auf zwei Bundesgesetze verteilt: ein Bundesver
fassungsgesetz, das' die vielfach der Ausführung 
durch einfaches Bundesgesetz bedürftigen 
Grundsätze enthält, das Finanzverfassungsgesetz 
- mit Wirkung ab 1. Jänner 1948 steht das Bun
desverfassungsgesetz vom 21. Jänner 1948, 
BGBI. Nr. 45, über die Regelung der finanziellen 
Beziehungen zwischen dem Bund und den übri
gen Gebietskörperschaften [Finanz-Verfassungs
gesetz 1948 - F-VG 1948 1)] in Geltung - und 
ein einfaches Bundesgesetz, das die Konkretisie
rung der im Finanzyerfassungsgesetz festgeleg
ten Grundsätze für einen bestimmten Zeitraum 
unter Rücksichtnahme auf die jeweiligen wirt
schaftlichen Verhältnisse und dEin Finanzbedarf 
der Gebietskörperschaften im Rahmen der vor
handenen Mittel regelt. Diese Aufgabe erfüllt zur-
zeit das Bundesge~etz vom ......... , BGBI. 
Nr. 000/1984, mit dem der Finanzausgleich für die 
Jahre 1985 bis 1988 geregelt wird und sonstige 
finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen getrof
fen werden (Finanzaüsgleichsgesetz 1985 - FAG 
1985). ' 

Damit wird der erstmalig 1959 beschrittene 
Weg einer langfristig'en Finanzausgleichsregelung 
fortgesetzt, der allen Gebietskörperschaften wirt
schaftliche Planungen auf längere Sicht ermög
licht. 

Gebarungsübersichten 

Gebarungsübersichten betreffend die Bundes
länder, Gemeindeverbände und Gemeinden wer-

den j~hrlich vom Österreichischen Statistischen 
Zentralamt in der Reihe "Beiträge zur Österreichi
schen Statistik" in Zusammenarbeit mit dem Bun
desministerium für Finanzen herausgegeben. Der
zeit liegen bereits 28 Jahrgänge in lückenloser 
Folge vor. 

Titel 530 Leistungen an Länder und 
Gemeinden bzw. Beiträge und Ersätze von 
Ländern und Gemeinden 

Gebarung 1983 bis 19{15 

Beim Titel 530 werden folgende Gebarungen 
verrechnet: 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Ausgaben 
Edragsanteilekopfquoten-

Ausgleich der Länder .... 842,5 825,5 912,7 
Finanzkraftstärkung der 

Gemeinde'n .. , , , , ...... 511,5 
Bundesbahn-Betriebs-

stättengemeinden ...... 70,0 70,0 100,0 
Theater- und Orchester-

gemeinden .. ", ... , ... 13,0 13,0 18,0 
Bedarfszuweisungen an 

Gemeinden ........ , ... 22,8 50,0 45,0 
Finanzzuweisungen an 

Gemeinden (Gewerbe: 
steuerausfall) .......... 70,0 

Summe ... 948,3 1028,5 1 587,2 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 1/53007 Ertragsanteilekopfquoten-Aus
gleich der Länder . 

Das FAG sieht die Ergänzung der Ertragsanteile 
der Länder (mit Wien) auf den Betrag vor, der sich 
unter Zugrundelegung der auf ein Jahr berechne
ten Durchschnittskopfquoteder Ertragsanteile 
der Länder mit Wien' als Land für das einzelne 
Land ergibt. Der aus Bundesmitteln im Jahre 1985 
zu leistende Kopfquotenausgleichsbetrag, der auf 
Grund der Abrechnung der Ertragsanteile für das 
Jahr 1984 im Jahre 1985 voraussichtlich anfällt, ist 
mit 912,7 Millionen Schilling zu erwarten. 

Unter Berücksichtigung des VfGH-Erk, v. 
19. Juni 1979, A 3/78-26, zeigt die nachstehende 
Übersicht die unterschiedliche Höhe und die Ent
wicklung der Kopfquoten : 

Ertrags- , 
kopfquote 1977 

für nebenstehende 
Jahre: 

niedrigste ......... 3317 
höchste .. , . . . . . . .. 4 053 

im Durchschnitt . . .. 3 668 3) 

1981 

niedrigste ......... 4666 
höchste " , ...... ; . 5890 

im Durchschnitt .... 5128 3) 

1978 1979 

Schilling 

3653 3950 
4361 4771 

3980 3) 4269 3) 

1982 1983 
Schilling 

4784 5127 
5958 6147 

1980 . 

4221 
5133 

4634 3) 

1984 

5640 
6690 

5 237 3) 5526 3) 6 058 3) 
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132 Kapitel 53 - Titel 532 

Das Erfordernis für den ErtragsanteilekoRfquo
ten-Ausgleich in den Jahren 1978 bis 1985 
beträgt: 

Mill. S Mill. s 

1978 .... 639341 1982 ..... 766165 
1979 .... 571473 1983 ..... 828419 
1980 .... 609452 1984 ..... 811465 4 ) 

1981 .... 722009 1985 ..... 912724 5) 

Die Ertragsanteile der Länder und Gemeinden 
an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben sind 
im Voranschlag 1985 - ebenso wie in den Vorjah
ren - als Abzugspost von dem Bruttoertrage der 
öffentlichEm Abgaben dargestellt (siehe Ansatz 
2/52804). 

Ansatz 1/53017 Firianzkraftstärkung . der 
Gemeinden 

Gemäß § 21 FAG 1985 gewährt der Bund 
Gemeinden (Wien als Gemeinde) als Hilfe zur 
Bewältigung der ihnen obliegenden Aufgaben 
eine Finanzzuweisung. Diese beträgt 1,4 vH der 
Ertragsanteile der Gemeinden (Wien als 
Gemeinde). Auf diese Finanzzuweisung haben 
jene Gemeinden (ohne Wien) Anspruch, die eine 
solche Finanzzuweisung ?ur Aufrechterhaltung 
oder Wiederherstellung des Gleichgewichtes im 
Haushalt benötigen. 

Für aas Jahr 1985 sind 511,516 Millionen Schil
. ling vorgesehen; die erforderlichen Mittel werden 

vom Bund dem Ländern (mit Wien) überwiesen. 

Ansatz 1/53037 Bundesbahn-Betriebsstätten
gemeinden 

Die Finanzzuweisungen im Gesamtbetrage von 
100 Millionen Schilling jährlich werden gemäß § 20 
Abs.3 FAG 1985 gewährt, wobei zur Vermeidung 
einer Verzettelung von Bundesmitteln Bagatellfälle 
- das Finanzausgleichsgesetz 1985 sieht eine 
Grenze von 68 000 S jährlich vor - außer 
Betracht bleiben sollen. Der Begriff der Betriebs
stätte von Eisenbahnunternehmen folgt dem § 30 
Abs. 1 1. Halbsatz der Bundesabgabenordnung, 
BGBI. Nr. 194/1961, in der geltenden Fassung. Im 
Jahre 1984 wurden solche Finanzzuweisungen an 
123 Gemeinden gewährt. . 

Ansatz 1/53047 Theater- und' Orchesterge
meinden 6) 

Nach der Regelung im § 20 Abs.2 FAG 1985 
sind Finanzzuweisungen an Theater- und Orche
stergemeinden im Gesamtausmaß von 18 Millio
nen Schi'lIing vorgesehen. Die Auf teilung dieses 
Betrages erfolgt jeweils auf Grund der beim Bun-
desministerium für Finanzen einlangenden . 
Anträge der anspruchsberechtigten Gemeinden 
nach Maßgabe ihrer Belastungen. 

Ansatz 1/53058 Bedarfszuweisungen . . an 
Gemeinden 

Durch das' Bundesgesetz vom 29. Juni 1982, 
BGBI. Nr. 346/1982, wurde die gesetzliche Grund
lage geschaffen, jenen Gemeinden, deren finan
zielle Situation sich durch nicht vorhersehbare 
bzw. nicht beeinflußbare Umstände so ungünstig 
entwickelt hat, daß es auch bei größter Sparsam
keit nicht mehr möglich ist, die eingegangenen 
rechtsgültigen Verpflichtungen zu erfüllen und 
gleichzeitig den Aufgabenverpflichtungen ord
nungsgemäß nachzukommen, aus Bundesmitteln 
eine finanzielle Hilfe in Form von Bedarfszuwei
sungen zu gewähren. Im Jahre 1985 ist tür diese 
Zwecke ein Betrag von 45 Millionen Schilling vor-
gesehen. . 

Ansatz 1/53067 Finanzzuweisungen an Gemein
den (Gewerbesteuerausfall) 

Die Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital 
wird in drei Stufen in den Jahren 1984 bis 1986 
aufgehoben. Obwohl die Veranlagung für das Jahr 
1984 erst im Jahre 1985 erfolgt, ist es bereits im 
Jahre 1984 zu einer Verminderung der Gewerbe
steuererträge infolge von Anträgen auf Herabset
zung der Vorauszahlungen durch die Steuerpflich
tigen gekommen. Diese Einnahmenausfälle wur
den durch eine einmalige Finanzzuweisung des 
Bundes an die Gemeinden in Höhe von 70 Millio
nen Schilling im J.ahre 1984 abgegolten; eine 
gleich hohe Leistung wurde von den Ländern 
erbracht. 

Ansatz 2/53104 Rückzahlungen von Ländern 

Auf Grund der mit den Bundesländern abge
schlossenen Vereinbarungen fließen aus den nach 
dem Hochwasserschädengesetz 1954, BGBI. 
Nr. 148, zur Verfügung gestellten Bundesmitteln 
Beträge im ausgewiesenen Ausmaß zurück.~ 

Titel 532 Zweckzuschüsse des Bundes I 

Beim Titel 532 werden folgende Gebarungen 
dargestellt: 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Ausgaben 
Zuschüsse nach dem Bun-

des-SondenNohnbauge- \ 

setz 1982 .............. 27,7 90,0 80,0 
Zuschüsse zur Theaterfüh-

rung an Länder und 
Gemeinden ............ 126,1 156,4 202,0 _ 

Zuschüsse nach dem Woh-
nungsverbesserungs-
.gesetz ................ 260,0 260,0 260,0 

Zuschüsse für Raumhei-
zung an die Länder ...... 23,9 

Zuschüsse nach § 36 Abs. 6 
Wohnbauförderungsge-
setz .................. 214,3 203,8 200,6 

Zuschüsse nach § 10 Abs. 2 
Rückzahlungsbegünsti-
gungsgesetz ........... 549,5 0,0 0,0 
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Kapitel 53 - Titel 532 133 

1983 1984 1985 

Zuschüsse für Fremdenver
kehrsförderung nach § 21 
Abs.1 Z 2 FAG 1979 an 
Gemeinden (§ 22 Abs.1 
Z 2FAG 1985) ......... . 

Zuschüsse für Umwelt-
schutz an Länder uM 
Gemeinden ........... . 

Zuschüsse in Nahverkehrs
angelegenheiten an Ge-
meinden: 
nach § 21 Abs. 1 Z 3 FAG 
1979 (§ 22 Abs. 1 Z 3 

Millionen Schilling 

50,0 50,0 70,0 

100,0 100,0 140,0 

FAG 1985) . . . . . . . . . . . . . 100,0 100,0 140,0 
-------------------

Gesamtsumme. .. 1451,5 960,2 1092,6 

Einnahmen 
Übergenüsse an Zweckzu-

schüssen des Bundes . . . _ 0,0 0,0 0,0 
Übergenüsse an Finanzzu-

weisungen des Bundes . . 0,0 0,0 0,0 
~----------------

Y)/ohnungsverbesserungsgesetz: 
Uberweisungen der Wohnbaufonds: 

Wohnhaus-Wiederauf-
bau- und Stadterneue-
rungsfonds (Wohn
haus-Wiederaufbau-
fonds) .............. 60,0 60,0 60,0 

Bundes-Wohn- u. Sied-
lungsfonds . . . . . . . . . . 60,0 60,0 60,0 

-------------------
Summe. . . 120,0 

Wohnbauförderungsgesetz : 
Überweisungen der Wohnbaufonds: 

Wohnhaus-Wiederauf
bau- und Stadterneue
rungsfonds (Wohn-' 
haus-Wiederaufbau-

120,0 120,0 

fonds) .............. 190,4 166,2 165,6 
Bundes-Wohn- u. Sied-

lungsfonds .......... 23,9 37,6 35,0 
----------~------

Summe. . . 214,3 203,8 200,6 

Rückzahlung von Wohnbaudarlehen : 
Überweisungen der Wohnbaufonds: 

Wohnhaus-Wiederauf -
bau- und Stadterneue-
rungsfonds (Wohn
haus-Wiederaufbau-
fonds) .............. 429,1 

Bundes-Wohn- u. Sied-
lungsfonds .......... 120,4 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Summe. . . 549,5 0,0 0,0 
Gesamtsumme ... ---8-8-3-,8---3-2-3-,8----32-0-,6 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 1/53218 Zuschüsse nach dem Bundes
SondenNohnbaugesetz 

Gemäß Bundesgesetz vom 31. März 1982, 
BGBI. Nr. 165/1982, gewährt der Bund zur Förde
rung der Errichtung von 5000 Wohnungen, deren 
Baubeginn in die Jahre 1982 und 1983 fällt, Zin
sen- und Annuitätenzuschüsse zu Hypothekardar
lehen, die zur Deckung der gesamten Baukosten 
aufgenommen werden. 

Weiters gewährt der Bund gemäß Bundesge
setz vom 14. Dezember 1983, BGBI. Nr. 661/1983, 
zur Förderung der Errichtung von 5 000 Wohnun
gen, deren Baubeginn in die Jahre 1984 und 1985 
fällt,sowie von 5 000 Wohnungen, deren Baube
ginn in die Jahre 1986 und 1987 fällt, Zinsen- und 
Annuitätenzuschüsse zu Hypothekardarlehen, die 
zur Finanzierung der Baukosten aufgenommen 
werden. 

Ansatz 1/53227 Zuschüsse zur Theaterführung 
an Länder und Gemeinden; Aufwendungen 
(Gesetzliche Verpflichtungen) 

Der Bund gewährt gemäß § 22 Abs. 1 Z 1 FAG 
1985 Ländern und Gemeinden für die auf eigene 
Rechnung geführten Theater und jene Theater, zu 
deren Abgangsdeckung sie vertraglich verpflich
tet sind, Zweckzuschüsse im Ausmaß von 175 Mil
lionen Schilling jährlich. 

In Betracht kamen hiefür die Vereinigten Büh
nen Graz, das Landestheater Linz, das Landes
theater Salzburg,das Stadt- und Landestheater 
Klagenfurt, . das Tiroler Landestheater, das Stadt
theater Baden sowie das Theater in St. Pölten und 
das Theater an der Wien. 

Ansatz 1/53228 Zuschüsse zur Theaterführung 
an Länder und Gemeinden; Aufwendungen 

Für das Theater am Kornmarkt in Bregenz 
wurde für das Jahr 1985 gemäß § 22 Abs. 1 Z 1 
lit. e FAG 1985 mit einem Zweckzuschuß von 
2,0 Millionen Schilling sowie für die Renovierung 
des Grazer Opernhauses mit einem Zweckzu
schuß von 25 Millionen Schilling vorgesorgt. 

Ansatz 1/53237 Zuschüsse nach dem Woh
nungsverbesserungsgesetz 

Ansatz 2/53234 Wohnungsverbesserungsge-
setz ; ÜbenNeisungen der Wohnbaufonds 

Das Wohnungsverbesserungsgesetz, BGBI. 
Nr. 426/1969, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr.337/1971, 268/1972, 369/1973, 
447/1974, 367/1975, 337/1978, 315/1981 und 
641/1982 sieht öffentliche Mittel zur Förderung 
der Verbesserung der Wohnverhältnisse von 
Klein- und Mittelwohnungen in im Gesetz näher 
bezeichneten Häusern vor. Aufgabenträger sind 
die Länder, denen zur Verstärkung ihrer bereitzu
stellenden Eigenmittel ~uschüsse des Bundes 
gewährt werden. 

Für die Jahre 1970/1971/1972/1973/1974/1975/ 
1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984 
wurden 20/40/60/80/100/120/140/160/180/200/ 
220/240/240/240/240 Millionen Schilling an die 
Länder und von den Fonds je 5/10/15/20/25/30/ 
35/40/45/50/55/60/60/60/60 Millionen Schilling an 
den Bund überwiesen. Die endgültige Zuweisung 
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dieser Bundesmittel an die Länder ist an die 
Bedingung geknüpft, daß jedes Land selbst aus 
Landesmitteln Beträge innerhalb des Kalenderjah
res bereitstellt, die mindestens der Hälfte der 
Bundesmittel entsprechen. 

Für das Jahr 1985 sind je 60 Millionen Schilling 
Überweisung der beiden Wohnbaufonds an den 
Bund vorgesehen. Der Bund seinerseits über
weist bei Erfüllung der vorstehend genannten 
Bedingungen 240 Millionen Schilling an die Län
der. 

Weiters bringt der Bund ab 1983 jährlich Haus
haltsmittel in Höhe von 20 Millionen Schilling für 
die Förderung der Herstellung des Anschlusses 
bestehender oder geplanter Zentralheizungsanla
gen an Fernwärme auf. 

Ansatz 1/53247 Zuschüsse für Raumheizung 
an die Länder 

Der Bund gewährte den Ländern im Jahre 1983 
einen einmaligen Zweckzuschuß von 23,9 Millio
nen Schilling, der ausschließlich als Raumhei
zungszuschuß an bedürftige Personen zu verwen
den war. 

Ansatz 1/53257 Zuschüsse nach § 36 Abs.6 
Wohnbauförderungsgesetz (zweckgebundene 
Gebarung) 

Ansatz 2/53250 Wohnbauförderungsgesetz; 
Überweisungen der Wohnbaufonds (zweckge
bundene Einnahmen) 

Gemäß § 36 Abs. 6 des Wohnbauförderungsge
setzes 1968, BGBI. Nr.280/1967, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBI. Nr. 232/1972, 443/1972, 
287/1974, 449/1974, 366/1975, 386/1976, 
139/1979, 565/1979, 560/1980 und 32071982 sind 
Rückflüsse aus Fondshilfsmaßnahmen, soweit sie 
nicht zur Erfüllung der' jeweils fällig werdenden 
Verpflichtungen der Fonds benötigt werden, den 
Ländern bis 10. Mai eines jeden Jahres zu über
weisen. 

An nicht benötigten Rückflüssen wurden an die 
Länder überwiesen: 

im Jahr 1973 für 1972 ........ 44500000,00 S 
im Jahr 1974 für 1973 ........ . 73 400 000,00 S 
im Jahr 1975 für 1974 ........ 111 000000,00 S 
im Jahr 1976 für 1975 ........ 238 700 000,00 S 
im Jahr 1977 für 1976 ........ 173800000,00 S 
im Jahr 1978 für 1977 ........ 170000000,00 S 
im Jahr 1979 für 1978 . . . . . . . . 196300000,00 S 
im Jahr 1980 für 1979 ........ 209500000,00 S 
im Jahr 1981 für 1980 ........ 236170000,00 S 
im Jahr 1982 für 1981 ........ 220800000,00 S 
im Jahr 1983 für 1982 ...... '.' 214300000,00 S 
im Jahr 1984 für 1983 ........ 188 900 000,00 S 

Im Jahre 1985 ist die Überweisung von 
200,6 Millionen Schilling vorgesehen. 

Ansatz 1/53267 Zuschüsse nach § 10 Abs.2 
Rückzahlungsbegünstigungsgesetz (zweckge
bundene Gebarung) 

Ansatz 2/53260 Rückzahlung von Wohnbaudar
lehen; Überwel'sungen der Wohnbaufonds 
(zweckgebundene Einnahmen) 

Die rückfließenden Beträge für Darlehen nach 
§ 10 Abs.2 des Rückzahlungsbegünstigungsge
setzes, BGBI. Nr. 336/1971, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr. 448/1974,393/1977 und 

481/1980 gelten als Leistungen des Bundes im 
Sinne des § 4 des Wohnbauförderungsgesetzes 
1968, ~GBI. Nr. 280/1967, in der jeweils geltenden 
Fassung und sind gemäß § 5 des vorbezeichneten 
Bundesgesetze:; den Ländern zuzuteilen. 

An rückgeflossenen Beträgen für Darlehen wur
den an die Länder überwiesen: 

im Jahre 1972 für die Zeit vom 
1. Jänner 1972 bis ein-
schließlich 20. September' 
1972 .................... 177 375 059,79 S 

im Jahre 1973 für die Zeit vom 
21. September 1972 bis ein
schließlich 14. September 
1973 .................... 292422965,66 S 

im Jahre 1974 für die Zeit vom 
15. September 1973 bis ein
schließlich 15. September 
1974 .................... 313716435,94 S 

im Jahre 1975 für die Zeit vom 
16. September 1974 bis ein
schließlich 15. September 
1975 .................... 225883509,04 S 

im Jahre 1976 für die Zeit vom 
16. September 1975 bis ein
schließlich 15. September 
1976 .................... , 156 576 220,55 S 

im Jahre 1977 für die Zeit vom 
16. September 1976 bis ein
schließlich 15. September 
1977 .................... 220107634,77 S 

im Jahre 1978 für die Zeit vom 
16. September 1977 bis ein
schließlich 15. September 
1978 .................... 179009792,34 S 

im Jahre 1979 für die Zeit vom 
16. September 1978 bis ein
schließlich 15. September 
1979 .................... 171 575343,60 S 

im Jahre 1980 für die Zeit vom 
16. September 1979 bis ein
schließlich 15. September 
1980 .................... 213066748,64 S 

im Jahre 1981 für die Zeit vom 
16. September 1980 bis ein
schließlich 15. September 
1981 .................... 216941998,49S 
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im Jahre 1982 für c;jie Zeit vom 
16. September 1981 bis ein
schließlich 15. September 
1982 .................... 2?6 057 881,24 S 

im Jahre 1983 für die Zeit vom 
16. September 1982 bis ein
schließlich 15. September 
1983 .................... 549 484 044,84 S 
Im Jahre 1984 wurde keine Überweisung getä-

tigt. 

Ansatz 1/53277 Zuschüsse für Fremdenver
kehrsförderung 

Der Bund gewährt Gemeinden gemäß § 22 
Abs.1 Z 2 FAG 1985 zur Förderung und Pflege 
des Fremdenverkehrs, sofern es sich nicht um 
gesamtösterreichische Belange handelt, ab dem 
Jahre 1985. einen Zweckzuschuß von jährlich 
70 Millionen Schilling. 

'Ansatz 1/53287 Zuschüsse für Umweltschutz 
an Länder und Gemeinden 

Der Bund gewährt den Ländern und Gemeinden 
gemäß § 22 Abs. 1 Z 4 FAG 1985 zur Förderung 
des Umweltschutzes, insbesondere der Errich
tung und Verbesserung von Müllbeseitigungsanla
gen, unter Bedachtnahme auf den Umfang, die 
Lage und Gefährdung der Wohngebiete und der 
Erholungsgebiete, ab dem Jahre 1985 einen 
Zweckzuschuß von jährlich je 70 Millionen Schil
ling. 

Ansatz 1/53297 Zuschüsse in Nahverkehrsan
gele.genheiten an Gemeinden 

Der Bund gewährt Gemeinden gemäß § 22 
Abs. 1 Z 3 FAG 1985 zur Förderung von öffentli
chen Personennahverkehrsunternehmen ab dem 
Jahre 1985 einen Zweckzuschuß von jährlich 
140 Millionen Schilling. 

Ansatz 2/53204 ,Übergenüsse an Zweckzu
schüssen des Bundes 
Ansatz 2/53214 Übergenüsse an FinanzzuweI
sungen des Bundes 

Für Rückzahlungen von Ländern und Gemein
den an zuviel geleisteten Zweckzuschüssen und 
Finanzzuweisungen des Bundes ist mit Verrech
nungsposten vorgesorgt. 

Titel 533 Zweckzuschüsse des Bundes 11 

Beim Titel 533 werden folgende Gebarungen 
dargestellt: 

Ausgaben 1983 1984 1985 

Zuschüsse zur Behebung 
Millionen Schilling 

von Katastrophenschäden 
gern. FAG .... ", ........ 10,0 13,3 
Zuschüsse an Spielbankge-

meinden .............. 10,0 10,0 11,0 

Summe ... 20,0 23,3 11,0 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 1/53308 Zuschüsse zur Behebung von 
Katastrophenschäden 

Nach Maßgabe der Bestimmungen des FAG 
1979 wurden an die Länder bis Ende des Jahres 
1984 Zweckzuschüsse zu der von ihnen durchzu
führenden Förderung der Behebung von Katastro
phenschäden im Vermögen physischer Personen 
zuget~ilt. 

Ab dem Jahre 1985 werden den Ländern für die' 
Behebung von Katastrophenschäden im Privatver
mögen Mittel aus dem Katastrophenfondsgesetz 
1985 zur Verfügung gestellt werden. 

Ansatz 1/53327 Zuschüsse an Spielbankge-
meinden ' 

Gemäß § 22 Abs. 1 Z 5 FAG 1985 gewährt der 
Bund den Gemeinden, in denen eine Spielbank 
betrieben wird, einen Zuschuß von je 1 Million 
Schilling jährlich zur Förderung der Qualität des 
örtlichen Fremdenverkehrs, soweit dadurch eine 
Hebung des Aufkommens an der Spielbankab
gabe erreicht werden kann. Das sind derzeit die 
Gemeinden Baden, Bad Gastein, Bregenz, Graz, 
Kitzbühel, Mittelberg, Linz, Salzburg, Seefeld, Vel
den und Wien. 

Titel 534 Katastrophenfonds (zweckge,. 
bundene Gebarung) 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 ................ , .. , 368,2 562,2 
1984 ............ ,. ' ..... . 627,6 459,2 
1985, ........... ,. , .... . 696,8 - 20,5 

Ansätze 1/53408 bis 1/53428 Katastrophen
fonds (zweckgebundene Gebarung) 

Ansätze 2/53400 bis 2/53430 Katastrophen
fonds (zweckgebundene Einnahmen) 

Nach dem Katastrophenfondsgesetz 1985, 
BGBI. Nr. 000/1984, sind die Mittel des Fonds für 
die zusätzliche Finanzierung von Maßnahmen zur 
Vorbeugung gegen künftige und zur Beseitigung' 
von eingetretenen, im Gesetz näher genannten, 
KatastrophenSChäden zu verwenden. 

Darüber hinaus sind von den Ende des Jahres 
1984 angesparten Fondsmitteln 500 Millionen 
Schilling einmalig zur Förderung von Maßnahmen 
zum Schutze der Umwelt zu verwenden und im 
Wege des Bundesministeriums für Gesundheit 
und Umweltschutz dem Umweltfonds zuzuführen. ' 

Die Katastrophenfondsmittel sind nutzbringend 
anzulegen; die aus dieser Anlage resultierenden 
Erträge sind dem Umweltfonds im Wege des Bun
desministeriums für Gesundheit und Umwelt
schutz jährlich zuzuführen, 

Für die Beschaffung von Katastropheneinsatz
geräten der Feuerwehren werden Fondsmittelin 
verstärktem Ausmaß bereitgestellt. Die Einsatzge
räte müssen Ausstattungen aufweisen, die zur 
Beseitigung der im Katastrophenfondsgesetz 
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genannten Schäden dienen, oder auch zur Besei
tigung von Katastrophenschädenim weiteren 
Sinne geeignet sind. 

Der nicht verbrauchte, einer Rücklage zuge
führte Rest an zweckgebundenen Einnahmen zum 
31. Dezember 1983 betrug 2102445497 S. 

Von den Ausgaben 1983 entfallen: 
1. Für Zwecke der Förderung 

der Behebung, von Schäden 
im Vermögen physischer und 
juristischer Personen mit 
Ausnahme der Gebietskör-

Schilling 

perschaften .............. 57 745 327 
2. Für Maßnahmen zur Behe

bung von Schäden des Bun~ 
des 

im Bereiche des Bundes
ministeriums für Bauten 
und Technik ..... . . . . . . . . 86 357 000 
im Vermögen der Österrei-
chischen Bundesbahnen .. ' 146596000 
im Bereiche des Bundes-
ministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft. . .. . . . . . . '350000 

zusammen. . . 233 303 000 

3. Für Zwecke der Förderung 
der Behebung von Schäden 
im Vermögen der Länder. . . . 53 697 000 

4. Für Zwecke der Förderung 
der Beschaffung von 
Katastropheneinsatzgeräten 
der Feuerwehren an die Län-
der. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 406 323, 

5. Für Zwecke der Förderung 
der Behebung von Schäden 
im Vermögen der Gemein-
den ..................... i66 309 000 

6. Für Maßnahmen des Schutz
baues zur - Vorbeugung 
gegen künftige Hochwasser
und Lawinenschäden 

im Bereiche des Bundes
ministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft 

als Bundeszuschuß für 
Wildbach- und Lawinen-
verbauung . . . . . . . . . . . . 548 364 000 
als Bauaufwand für Bun-
desflüsse ............ 248 359 000 
als Bundeszuschuß für 
Konkurrenzgewässer . . . 318646000 

zusammen ... 1 115369000 
im Bereiche des Bundes-
ministeriums für Bauten 
und Technik 

für Förderungsmaßnah-
men bei Wasserbauten . 106 070 000 
als Aufwendungen tür 
Wasserbauten ........ 25 000 000 

als Bundeszuschuß für ' Schilling 

die Donau-Hochwasser-
schutz-Konkurrenz .... 8 000 000 
für Lawinenschutzbau-
ten an Bundesstraßen . . 200 529 000 

zusammen. .. 339 599 000 

für Vorbeugungsmaß-
nahmen im Bereiche der 
Österreichischen Bun-
des bahnen .......... . 19536000 

Summe ... 1474504000 

Aus dem Katastrophenfonds werden im Jahre 
1985 voraussichtlich insgesamt 3 298,185 Millio
nen Schilling zur Verfügung stehen; die Verrech
nung erfolgt wie nachstehend angeführt: 

Einnahmen Millionen Schilling 

2/53400 Dotierung des Fonds ....... , 2 580,830 
2/51247 Entnahme aus Rücklagen. . . . 717,355 

zusammen .. , 3298,185 
Ausgaben 

Millionen Schilling 
1/53408 Schäden im Vermögen priva-

ter Personen ................... : 283,891 
1/53418 Überweisungen an Länder . . . . 232,275 
1/53428 Schäden im Vermögen der 

Gemeinden'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,658 

Absetzungen bei den Einnahmen: 
2/53410 Schäden im Vermögen des 

Bundes ...... , ................. . 
2/53420 Vorbeugung gegen künftige 

Hochwasser- und Lawinenschäden . 
2/53430 für den Umweltfonds ....... . 

258,083 

1843,278 
500,000 

Ein aus der Rücklage entnommener Betrag von 
217,355 Millionen Schilling ist zur Stärkung der 
Mittel für Maßnahmen des Schutzbaues zur Vor
beugung gegen künftige Hocliwasser- und Lawi
nenschäden gemäß § 3 Abs. 4 des Katastrophen
fondsgesetzes 1985 bestimmt und in dem für 
diese Zwecke vorgesehenen Betrag von 
1 843,278 Millionen Schilling bereits enthalten. 

Der für den Umweltfonds bestimmte Betrag von, 
500 Millionen Schilling wird ebenfalls der Rücklage 
entnommen. 

') Gemäß § 3 Abs. 1 dieses Gesetzes werden Finanz
zuweisungen an Länder (Gemeinden) auf Grund bun
desgesetzlicher Regelung gewährt. 

Gemäß § 12 Abs.2 dieses Gesetzes werden zweck
gebundene Zuschüsse des Bundes an Länder (Gemein
den) durch das Finanzausgleichsgesetz oder durch 
Bundesgesetze festgesetzt, welche die Verwaltungsauf
gaben regeln, zu deren Lasten die Zuschüsse zu leisten 
sind. 

Gemäß § 15 dieses Gesetzes kann der Bund den Län
dern (Gemeinden) Darlehen nur auf Grund eines beson
deren Bundesgesetzes oder des Bundesfinanzgesetzes 
gewähren. 

2) (frei). 
3) Länder mit'Wien, 
4) Vorbehaltlich der endgültigen Abrechnung. 
5) Schätzung. ' 
6) Außerdem sind Zuschüsse gemäß § 22 Abs. 1 Z 1 

FAG 1985 bei dem Ansatz 1/53227 und 1/53228 veran
schlagt. 
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Kapitel 54 Bundesvermögen Beteiligungen werden daher, mit genannter Aus-
nahrhe, ausschließlich beim Titel 540 veranschlagt 
und Iverrechnet. Titel 540 Kapitalbeteiligung und Kapital

beteiligung (Erträge) 
Sachaufwand Einnahmen 

Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 1 629,8 
1984 ... " . . . . . . . . . . . . . .. 1 476,6 
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 705,0 

5383,0 
4531,0 
5352,7 

Beim Titel 540 werden folgende Gebarungen 
verrechnet: 

Ausgaben 

Kapitalbeteiligungen an ver
staatlichten 
Indu~~rieunternehmungen 
uQd OIAG .... "" .... , .. 
Banken ..... " """" " 
Gesellschaften der Elektri-

zitätswirtschaft ') . , , , , , , 
Barentschädigungen für ver

staatlichte Unternehmun-
gen." ..... " ... , .. ", , 

Sonstige Kapitalbeteiligun-
gen: 
Internationale Finanzinstitu

tionen ..... , , ..... , . , , 
Sonstige Unternehmungen 

Ausgaben (Summe) .. , 

Einnahmen 

Erträge der Anteilsrechte des 
Bundes an verstaatlichten 
Indus~rieunternehmungeri 
bzw. OIAG ...... " ...... . 
Banken ................ . 
Gesellschaften der Elektri

zitätswirtschaft 2) , , , , .. , 

Sonstige Erträge: 
Internationale Finanzinstitu-

tionen 2) ... , , , ....... . 
Abfuhr der Oesterreichi

sehen Nationalbank 2) ... 
Mit Monopolverwaltungen 

betraute Unternehmun-
gen ... ,., ..... ", .... 

Sonstige Unternehmungen 

Einnahmen (Summe) . " . 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

45,3 43,7 41,9 
202,5 202,5 742,5 

537,2 369,9 668,5 

2,0 1,0 

486,3 636,7 '654,6 
358,5 221,8 596,5 

1 629,8 1 476,6 2705,0 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

0,0 0,0 
165,0 189,0 193,5 

229,1 131,8 430,4 

0,1 0,0 

4740,9 3907,5 4307',5 

128,4 189,8 196,4 
119,6 112,8 224,9 

5383,0 4531,0 5352,7 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Erwerb von Beteiligungen 

Der Erwerb von Beteiligungen an Unternehmun
gen (Kapitalgesellschaften u. dgl.) fällt - mit Aus
nahme der Zuständigkeit zur Autobahnen- und 
Schnellstraßen-AG, Wr, Neustadt, und Innova
tionsagenturges. m. b, H., Wien, welche gemäß 
BGBI. Nr. 300/1981 dem Bundesministerium für 
Bauten und Technik, sowie gemäß BGBI. 
Nr. 256/1984 dem Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie Übertragen worden ist -
bis auf eine rechtskräftige Änderung des Bundes-' 
ministeriengesetzes 1973, BGBI. Nr,389/1973 in 
den finanziellen Wirkungsbereich des Bundesmi
nisteriums für Finanzen. Ausgaben für derartige 

BettiligUngen im Jahre 1985 

D r im Jahre 1985 für Beteiligungen veran
sChllagte Betrag dient dem Erwerb von Anteils
rechten in der Hauptsache an solchen Unterneh
mUrlgen, an denen der Bund bereits beteiligt ist. 

1 

Fpr solche Zwecke sind im Voranschlag 1985 
vorgesehen: , 

Für Kapitalaufstockungen bei der ÖIAG in Ver
bin~ung mit der Übernahme der Tilgungszahlun
genl gemäß den Bundesgesetzen BGBI. 
Nr.298/1981 und 602/1981 41,9 Millionen Schil
lingl; 

7~2,5 Millionen Schilling für Kapitaleinzahlungen 
bei Iden verstaatlichten Banken, wovon 495 Millio
ne~ Schilling auf die Creditanstalt-~ankverein und 
247,5 Millionen Schilling auf die Osterreichische 
Lärlderbank AG entfallen; 

I . 
668,5 Millionen Schilling für Kapitaleinzahlungen 

an jbzw. über die Österreichische Elektrizitätswirt
sctjlafts-AG, hievon 418,5 Millionen Schilling 
Umwandlung der Dividende der Vorarlberger 111-
werke AG einschließlich des Anteiles aus der im 
Jatjlre der Inbetriebnahme des Walgaukraftwerkes 
vorgesehenen Verteilung der bis dahin angefalle
nen und verfügbaren Eigenmittel der Vorarlberger 
lIIv}erke AG für den Ausbau dieses Kraftwerkes 
und 250 Millionen Schilling für die Finanzierung 
delr Errichtung des Großkraftwerkes Greifenstein 
d~rch die Don~ukraftwerke AG; 

;125 Millionen Schilling für Kapitaleinzahlungen 
bei Straßengesellschaften, und zwar 80 Millionen 
Sdhilling für die Tauernautobahn AG in Verbin
dung mit dem Bau des Karawankentunnels und 
26 Millionen Schilling für die Autobahnen- und 
Sthnelistraßen-Finanzierungs-AG; 

I 

I an sonstigen Kapitalbeteiligungen rund 
3()l3, 163 Millionen Schilling für Unternehmungen, 
bei denen bereits Kapitalerhöhungsbeschlüsse 
vmrliegen bzw. zu erwarten sind (wie z. B. bei der 
A~strian Airlines Österreich ische Luftverkehrs
AG, Bürgschaftsfonds der Kleingewerbekreditak
tibn des Bundesministeriums für Handel, 

I . . • • 
Gewerbe und Industrie Ges. m. b. H., "Osterrei-
chischer Exportfonds" Ges. m. b. H., NÖ Grenz
landförden,ingsges. m. b. H., Mühlbacher Frem
denverkehrsges. m. b. H., Kärntner Betriebsan
siedlungs- und Beteiligungsges. m. b. H., Berg
!lahnen Uttendorf-Weißsee Ges. m.b. H., Gesell
~Chaft für Bundesbeteiligungen an Industrieunter
nehmen Ges. m. b. H., Wien-Film Ges. m. b. H., 
usw.). 

! Schließlich' werden bei verschiedenen Gesell
~chaften Gewinnausschüttungen von insgesamt 
188,376 Millionen Schilling in Neubeteiligungen 

I 
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umgewandelt, davon sind 95 Millionen Schilling für 
die Flughafen Wien Betriebsges. m. b. H., 75 Mil
lionen Schilling für die Austrian Airlines Österrei
chische Luftverkehrs-AG, 11,5 Millionen Schilling 
für die .Radio Austria AG, 5 Millionen für die Doro
theum Auktions-, Versatz- und Bank Ges. m. b. 
H., 1 Million Schilling für die Wohnungs~AG Linz 
und 0,876 Millionen Schilling für die Eisenbahn~ 
siedlungsgesellschaften vorgesehen. 

Internationale Finanzinstitutionen 

Ausgaben 

Aus der Beteiligung des Bundes an internatio
nalen Finanzinstitutionen ergibt sich folgende 
Gebarung: 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Internationaler Währungs-

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 1. April 
1982, BGB!. Nr. 168, wurde das diesbezügliche 
Abkommen mit der Oesterreichischen National
bank am 4. Mai 1982 neuerlich abgeändert 3). 

Im einzelnen ist über die Institutionen zu 
bemerken: 

Internationaler Währungsfonds 4) 

Anläßlich des Beitrittes zum Abkommen von 
Bretton Woods ist die Republik Österreich mit 
Wirkung vom 27. August 1948 Mitglied des Inter
nationalen Währungsfonds geworden (BGB!. 
Nr. 105/1949). 

Die' Mitglieder dieser Organisation haben 
bestimmte Quoten einzuzahlen. Durch die 8. Quo
tenrevision wurde Österreichs Quote von bisher 
495 Millionen Sonderziehungsrechten auf 

fonds ... ' ........... -.. . 
Afrikanische Entwicklungs-

bank ................. . 
Afrikanischer Entwicklungs-

fonds ................ . 
Internationale Bank für Wie

deraufbau und Entwick-
lung ................. . 

Internationale Entwicklungs-
organisation .......... . 

Asiatische Entwicklungs-
bank ................. . 

Interamerikanische Entwick-
lungsbank ............ . 

16,9 

44,1 

110,3 

311,5 

3,5 

0,0 

16,9 

72,7 

110,3 

370,0 

55,3 

11,5 

0,0 

145,3 

122,3 

280,0 

0,0 ,775,6 Millionen Sonderziehungsrechte erhöht. 
(Bundesgesetz vom 10. November 1983, BGB!. 
Nr.572). Die gesamte Quote wurde auf die 
Oesterreichische Nationalbank übertragen. Die 
gesetzliche Ermächtigung zur Übertragung der 
Quote auf die Oesterreichische Nationalbank ist 
durch das Bundesgesetz BGB!. Nr.309/1971 
gegeben. Die Kontenführung des Internationalen 
Währungsfonds wurde mit Wirkung 20. März 1972 
von US-Dollar auf Sonderziehungsrechte umge
stellt. 

16,9 

51,1 

18,4 
Internationale Finanzkorpo-

'ration . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 
Interamerikanische Invest-

mentCorporation (IIC) . . . 4,7 
Intern. Fonds für landw. 

Entwicklung (IFAD) ..... 0,0 15,0 
Gemeinsamer Rohstoffonds 

im Rahmen der UNCTAD. 0,0 0,0 
Wiedereingliederungsfonds 

des Europarates (WEF) . . 0,9 
Finanzierungssystem f. Wis-

senschaft u. Technik . . . . 0,0 
-------------------

Summe. . . 486,3 636,7 654,6 

Im Jahre 1985 ist seitens der internationalen 
Finanzinstitutionen mit Aufrufen zur Beitragslei
stung in der veranschlagten Höhe zu rechnen. 

Beitragsleistungen an die nachstehend genann
ten Finanzinstitutionen werden jedoch, sofern es 
sich um Einlösungen von Bundesschatzscheinen 
handelt, von der Oesterreichischen Nationalbank 
refinanziert. Diese Finanzinstitutionen sind auf 
Grund des § 1 des 3. Schatzscheingesetzes, in 
der Fassung des Bundesgesetzes vom 29. Juni 
1982,BGB!. Nr. 347/1982, die Internationale Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internatio
nale Entwicklungsorganisation, die Asiatische 
Eritwicklungsbank, der Asiatische Entwicklungs
fonds, die Interamerikanische Entwicklungsbank, 
der von letzterer errichtete Fonds ,für Sonderge
schäfte, die Afrikanische Entwicklungsbank, der 
Afrikanische Entwicklungsfonds und der Interna
tionale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung. 

Afrikanische Entwicklungsbank 

Die Afrikanische Entwicklungsbank wurde im 
September 1964 von ausschließlich afrikanischen 
Ländern mit dem Ziel errichtet, die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung ihrer Mitglieder durch die (J 

Gewährung von Darlehen und Technischer Hilfe 
zu fördern. Durch diese Beschränkung der Mit
gliedschaft waren die Kapitalmittel begrenzt. Die 
Notwendigkeit zur Bereitstellung von Finanzie
rungsmitteln zu besonders günstigen Bedingun
gen führte im Juli 1973 zur Errichtung des Afrika
nischen Entwicklungsfonds. Dies ist eine rechtlich 
selbständige Institution, die jedoch organisato
risch und personalmäßig eng mit der Afrikani
schen Entwicklungsbank verbunden ist, in der 
auch nichtregionale Länder vertreten sind. Diesel
ben Gründe, die zur Errichtung des Fonds führ
ten, haben die Bank im Jahre 1982 veranlaßt, das 
Kapital für nichtregionale Staaten zu öffnen. 

Österreich ist mit Wirkung vom 30. März 1983 
Mitglied der Afrikanischen EntwiCklungsbank 
geworden (BGB!. Nr. 252/1983) und hat sich am 
Kapital der Afrikanischen Entwicklungsbank mit 
1,14 vH des nichtregionalen Kapitals beteiligt; das 
sind 1 996 Anteile zu je 10000 Rechnungseinhei
ten. Der Schillinggegenwert beträgt 
338246184 Schilling. Ein Viertel dieses Betrages 
ist einzuzahlen, der Rest stellt abrufbares Kapital 
dar. Der einzuzahlende Teil in Höhe von 
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84561 546 Schilling wird in fünf gleichen Jahresra
ten in den Jahren 1983.bis 1987 durch den Erlag 
unverzinslicher Schatzscheine geleistet. 

Afrikanischer Entwicklungsfonds 

Österreich wurde am 30. Dezember 1981 Mit
glied des Afrikanischen Entwicklungsfonds (BGBI. 
Nr. 37/1982) und zeichnete Stammeinlagen in 
Höhe von 15 Millionen Fondsrechnungseinheiten 
zum Gegenwert von 16666650 US-Dollar (BGBI. 
Nr.601/1981). Dieser Beitrag wurde in drei glei
chen Jahresraten von 1982-1984 geleistet, wobei 
eine Hälfte in bar zu zahlen war, die andere Hälfte 
wurde durch Erlag von Schatzscheinen geleistet. 

An der dritten Wiederauffüllung der Mittel des 
Afrikanischen Entwicklungsfonds hat sich Öster
reich mit 12,5 Millionen Fondsrechnungseinheiten 
im Gegenwert von 215105000 Schilling beteiligt; 
die gesetzliche Ermächtigung wurde mit Bundes
gesetz vom 21. Oktober 1982, BGBI. Nr.551, 
geschaffen. Dieser Beitrag war' in drei Raten bis 
Ende 1984 durch den Erlag von Schatzscheinen 
zu leisten. 

Im Jahre 1984 beschlossen die Mitglieder die 
vierte allgemeine Wiederauffüllung der Mittel des 
Afrikanischen Entwicklungsfonds in Höhe von 
1 500 Millionen Fondsrechnungseinheiten. Öster
reich wird sich daran mit 1~ 750 Millionen Fonds
rechnungseinheiten im Gegenwert von 
339743531 Schilling beteiligen. Die erforderlichen 
gesetzlichen Maßnahmen waren bei Drucklegung 
in Vorbereitung. 

Internationale Bank für Wiederaufbau und Ent
wicklung 5) 

Nähere Einzelheiten über den Beitritt Öster
reichs zur IBRD, welcher am 27. August 1948 in 
Kraft getreten ist (BGBI. Nr. 105/1949), sowie 
über die bisher geleisteten Zahlungen an die Inter
nationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
können den Erläuterungen zum Bundesfinanzge
setz für das Jahr 1958, Seite 106, für das Jahr 
1959, Seite 124, für das Jahr 1971, Seite 126, für 
das Jahr 1976, Seite 130 und für das Jahr 1979, 
Seite 133 entnommen werden. 

An der 1981 durchgeführten Kapitalerhöhung 
der Bank um rd. 40 Mrd. US-$ bet,eiligte sich 
Österreich durch die Zeichnung von zusätzlichen 
2523 Anteilen (BGBI. Nr. 522/1981) im Gegenwert 
von 252300000 US-Dollar mit dem Gewicht und 
Feingehalt vom 1. Juli 1944 (das sind 304 362 105 
laufende US~Dollar). Hievon waren 0,75 vH bar in 
US-Dollar, 6,75 vH in Landeswährung einzuzahlen. 
Für den in Landeswährung zu zahlenden Teil hat 
Österreich einen Schatzschein erlegt, der in drei 
gleichen Raten in den Jahren 1983-1985 einge
löst werden wird. 

Darüber hinaus beteiligte sich Österreich an 
einer Aufstockung des abrufbaren Kapitals zur 

Stärkung der Bank mit der Zeichnung von 250 
Anteilen im Gegenwert von 25000 000 US-Dollar 
mit dem Gewicht und Feingehalt 1. Juli 1944 
(BGBI. Nr.349/1982). 

Im Jahre 1984 einigten sich die Mitglieder auf 
eine spezielle Kapitalerhöhung der Bank· um 
7 Mrd. US-$ mit dem Gewicht und Feingehalt vom 
1. Juli 1944. Für Österreich wurde die Zeichnung 
von 740 Anteilen im Gegenwert von 74 Millionen 
US-Dollar (1944) vorgesehen. Die erforderlichen 
gesetzliChen Maßnahmen waren bei Drucklegung 
in Vorbereitung. 

Internationale Entwicklungsorglilnisation 

Österreich ist seit 1961 Mitglied der Internatio
nalen Entwicklungsorganisation. Das Abkommen 
mit dieser Organisation trat am 28. Juni 1961 in 
Kraft (BGBI. Nr.201/1961). Nähere Einzelheiten 
über die Aufgaben dieser Organisation sowie über 
die Beteiligung der Republik Österreich an ihrem 
Kapital und an den ihr darüber hinaus zur Verfü
gung gestellten zusätzlichen Mitteln sind dem 
Amtsbehelf zum Bundesfinanzgesetz für das Jahr 
1971, Seiten 126 und 127 und für das Jahr 1979, 
Seiten 133 und 134 zu entnehmen. 

Im Dezember 1979 beschlossen die Geberlän
der eine 6. Wiederauffüllung der Mittel um 12 Mil
liarden US-Dollar, an der sich Österreich mit 
81,6 Millionen US-Dollar, umgerechnet zu-~em am 
5. Oktober 1979 für den IWF relevanten Wechsel
kurs sind das 1 034200000 S, beteiligte. Die 
gesetzliche Ermächtigung wurde mit Bundesge
setz vom 21. Jänner 1981, BGBI. Nr.50/1981 
geschaffen. Die Beitragsleistung erfolgte in drei 
Raten wie bisher durch Übergabe unverzinslicher 
Schatzscheine in den Jahren 1981 und 1982. 

An der Finanzierung des Fiskaljahres 1984 der 
IDA beteiligte sich Österreich mit 344,7 Millionen 
Schilling, Bundesgesetz vom 10. November 1983, 
BGBI. Nr. 570. Die Beitragsleistung erfolgte durch 
Übergabe eines unverzinslichen Bundesschatz
scheines. 

Für die Periode 1985-1987 wurde von den Mit
gliedern eine 7. Wiederauffüllung der Mittel der 
IDA in Höhe von 9 Mrd. US-Dollar beschlossen, an 
der sich Österreich mit 1 187280000 Schilling 
beteiligen wird. Die Zahlung dieses Beitrages soll 
in drei Raten in den Jahren 1984-1986 erfolgen. 
Die erforderlichen gesetzlichen Maßnahmen 
waren bei Drucklegung in Vorbereitung. 

Asiatiscl?e Entwicklungsbank 

Österreich ist der Asiatischen Entwicklungs
bank 1966 beigetreten. Das Abkommen trat am 
29. September 1966 in Kraft (BGBI. Nr. 13/1967). 
Die ursprüngliche Beteiligung am Kapital der Bank 
betrug 5 Millionen US-Dollar des Feingehaltes 
vom 31. Jänner 1966. 
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Nähere Einzelheiten über die Aufgaben der 
Bank und die österreichische Kapifalbeteiligung 
sowie die Beiträge zum Asiatischen Entwicklungs
fonds können den Amtsbehelfen zum Bundesfi
nanzgesetz für das Jahr 1971, Seiten 125 und 126, 
für da~ Jahr 1977, Seite 130, für das Jahr 1979, 
Seite 134 und für das Jahr 1980, Seite 134 ent
nommen werden. 

An der 1983 beschlossenen dritten allgemeinen 
Kapitalerhöhung der Bank hat sich Österreich mit 
30 830 000 US-Dollar mit dem Gewicht und Fein
gehalt vom 31. Jänner 1966 beteiligt. Hievon sind 
1 540000 US-Dollar in den Jahren 1984 bis 1987 in 
gleichen jährlichen Raten einzuzahlen, und zwar 
40% in bar, 60% können durch den Erlag unver
zinslicher Schatzscheine geleistet werden. Die 
gesetzliche Ermächtigung ist durch das Bundes
gesetz vom 10. November 1983, BGBI. Nr. 571: 
gegeben. 

Für die Periode 1983 bis 1986 wurde eine wei
tere Aufstockung des Asiatischen Entwicklungs
fonds, eines Sonderfonds der Asiatischen Ent
wicklungsbank beschlossen. Österreich hat sich 
daran mit 494382600 Schilling beteiligt. (Bundes
gesetz vom 6. Juli 1983, BGBI. Nr. 388) 

Interamerikanische Entwicklungsbank 

Die Interamerikanische Entwicklungsbank 
wurde im Jahr 1959 gegründet und hat die Auf
gabe, die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Mitglie
der durch Gewährung von Anleihen und Leistung 
Technischer Hilfe zu fördern. 

Österreich ist am 10. Jänner 1977 Mitglied der 
Bank geworden (BGBI. Nr. 174/1977). Die Beteili
gung Österreichs am Kapital der Bank und am 
Fonds für Sondergeschäfte belief sich ursprüng
lich auf je 5 054 578 US-Dollar mit dem Gewicht 
und Feingehalt vom 18. Oktober 1973. 

Österreich hat sich 1979 an einer Aufstockung 
des Gesellschaftskapitals um 8000 Millionen US
Dollar (663 162 Anteile) mit der Zeichnung von 816 
zusätzlichen Anteilen in der Höhe von je 
12063,43 US-Dollar beteiligt und sich gleichzeitig 
zu einer Leistung von 5 900 000 US-Dollar an den 
Fonds für Sondergeschäfte verpflichtet. Die 
Ermächtigung erfolgte mit Bundesgesetz· vom 
18. Dezember 1979, BGBI. Nr. 559. Sowohl die 
Zahlung zum Kapital wie auch zum Fonds für Son
dergeschäfte erfolgte in vier gleichen Jahresraten 
von 1980 bis 1983 und wurde durch Übergabe 
unverzinslicher Schatzscheine vorgenommen. An 
einer Aufstockung des abrufbaren Kapitals zur 
Stärkung der Bank, beteiligte sich Österreich im 
Jahre 1980 durch die Zeichnung von 52 abrufba
ren Anteilen (Bundesgesetz vom 2. Juli 1980, 
BGBI. Nr. 324). 

An einer im Jahre 1983 beschlossenen Erhö
hung des Kapitals der Bank um 15 Milliarden US-

Dollar und einer Wiederauffüllung der Mittel des 
Fonds für Sondergeschafte um 702,5 Millionen 
US-Dollar hat sich Österreich durch die Zeich
nung von 976 Kapitalanteilen im Gegenwert von 
11 773 912 US-Dollar (Kapital) bzw. 1 995 000 US
pOllar im Gegenwert von 33845175 Schilling 
(Fonds für Sondergeschäfte) beteiligt (Bundesge
setz vom 10. November 1983, BGBI. Nr. 573). Der 
einzuzahlende Anteil der Kapitalerhöhung beträgt 
530· 791 US-Dollar und ist, wie auch der Beitrag 
zum Fonds für Sondergeschäfte in drei gleichen 
Raten, in den Jahren 1984-1986 in bar oder 
durch Erlag unverzinslicher Schatzscheine zu lei
sten. 

Internationale Finanzkorporation 

Die Internationale Finanzkorporation (IFC) 
wurde im Jahre 1956 als Mitglied der Weltbank
gruppe gegründet und hat die Aufgabe, den 
Zufluß einheimischen und ausländischen Kapitals 
in produktive Unternehmungen in Entwicklungs
ländern zu fördern. Dies geschieht vor allem 
durch Gewährung von Anleihen, Kapitalbeteiligun
gen und Investitionen. 

Österreich zählt zu den Gründungsmitgliedern 
der IFC und hat vom ursprünglichen Grundkapital 
von 110 Millionen US-Dollar einen Betrag von 
554 000 US-Dollar gezeichnet. Das Abkommen 
mit dieser Institution trat am 28. September 1956 
in Kraft (BGBI. Nr.204/1956). Das Grundkapital 
wurde auf 650 Millionen US-Dollar aufgestockt. 
Österreich beteiligte sich an dieser Aufstockung 
mit einem Betrag von 4531000 US-Dollar. Das 
Gesetz über die Zeichnung der zusätzlichen Kapi
talanteile wurde vom Nationalrat mit Bundesge
setz vom 29. Juni 1978, BGBI. Nr.336, beschlos
sen. Dieser Betrag war in fünf gleichen Jahresra
ten, von 1978 bis 1982 zu begleichen. 

Interamerikanische Investment Corporation 

Die Verhandlungen über die Gründung dieser 
internationalen Finanzinstitution wurden 1984 
abgeschlossen. Die Schlußakte über die Grün
dung der Interamerikanischen Investment Corpo
ration wurden von der erforderlichen Anzahl von 
Staaten, u.a. auch von Österreich 1984 unter
zeichnet. Nach Inkrafttreten des Übereinkom
mens über die Errichtung dieser Finanzinstitution, 
wird sich Österreich daran mit einem Betrag von 
1 Million US-Dollar beteiligen. Die erforderlichen 
gesetzlichen Maßnahmen befanden sich bei 
Drucklegung in Vorbereitung. 

Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Ent
wicklung (/FAD) 

Der Internationale Fonds für landwirtschaftli
che EntWiCklung hat die Aufgabe, durch Gewäh
rung von begünstigten Krediten und nichtrück
zahlbaren Zuschüssen die landwirtschaftliche Pro-
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duktion in den Entwicklungsländern zu fördern. 
Österreich hat das Abkommen über diese interna
tionale Finanzinstitution am 12. Dezember 1977 
ratifiziert (BGB!. Nr. 38/1978) und beteiligte sich 
daran mit 4,8 Millionen US-Dollar, die in drei glei
chen Jahresraten von 1978 bis 1980 zu entrichten 
waren. 

Die Gruppe-I-Länder, zu denen auch Österreich 
zählt, beschlossen 1982 eine Erhöhung der Mittel 
des Fonds um 620 Millionen US-Dollar. An dieser 
Erhöhung hat. sich Österreich mit 5,2 Millionen 
US-Dollar beteiligt (Bundesgesetz vom 29. Juni 
1982, BGB!. Nr. 348). Als Umrechnungskurs in die 
Landeswährungen war der Kurs vom 11. Dezem
ber 1980 maßgeblich, sodaß sich ein Schillingbe
trag von 74,55 Millionen ergab. Dieser Beitrag 
wurde durch den Erlag eines Bundesschatzschei
nes im September 1982 geleistet. 

Gemeinsamer Rohstoffonds im Rahmen der 
UNCTAD 

Die Zielsetzung dieser Institution ist 

1. die Finanzierung von internationalen oder 
international koordinierten nationalen Rohstoff
ausgleichslagern und 

2. die Finanzierung anderer Maßnahmen (For
. schungs- . und Entwicklungsprojekte, Verbesse
rung der Produktivität usw.) in Entwicklungslän
dern. 

Österreich hat das Übereinkommen zur Errich
tung des Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe .am 
4. Mai 1983 ratifiziert und wird sich nach Inkrafttre
ten mit 5,16 Millionen US-Dollar an diesem Fonds 
beteiligen. 

Wiedereingliederungsfonds des Europarates 

, Der Fonds wurde 1956 als Instrument zur 
Lösung der Probleme gegründet, die mit der Flut 
von Flüchtlingen, die in ihr Heimatland zurückkeh
ren mußten, verbunden waren. Priorität hatte 
daher ursprünglich die Finanzierung. von Wieder
eingliederungsprojekten. 

Nach nunmehr weitgehender Lösung der Pro
bleme der nationalen Flüchtlinge hat der Fonds 
heute soziale Fragen, wie Wohnungsprobleme der 
Gastarbeiter, Berufsausbildung, Investitionen zum 
Zwecke der Arbeitsplatzbeschaffung in Angriff 
genommen. 

Auch Österreich könnte, bei Vorliegen entspre
chender Projekte, Finanzierungen durch den 
Fonds in Anspruch nehmen. 

Österreich wird voraussichtlich 1985 Mitglied 
des Wiedereingliederungsfonds werden. Als Min
destanteil hätte Österreich 585 Kapitalanteile zu je 
1 boo US Dollar zu zeichnen. Die Verhandlungen 
über die endgültige Höhe der österreichischen 
Beteiligung waren bei Drucklegung noch nicht 
abgeschlossen. 

Einnahmen 

Gemäß Punkt 3 des Übereinkommens zwischen 
dem Bundesministerium für Finanzen und der 
Oesterreichischen Nationalbanl< (Anlage zum BG 
vom 27. Feber 1963, BGB!. Nr.51/1963, in der 
Fassung BGB!. Nr. 168/1982 betreffend auf Schil
ling lautende Beitragsleistungen der Republik 
Österreich bei internationalen Finanzins-titutionen) 
ist von der Oesterreichischen Nationalbank 
zwecks Einlösung der zugunsten der Internationa
len Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der 
Internationalen' Entwicklungsorganisation, der 
Asiatischen Entwicklungsbank, des Asiatischen 
Entwicklungsfonds, der Interamerikanischen Ent
wicklungsbank und des von letzterer errichteten 
Fonds für Sondergeschäfte, der' Afrikanischen 
Entwicklungsbank, des Afrikanischen Entwick
lungsfonds und des Internationalen Fonds für 
landwirtschaftliche Entwicklung gemäß § 1 des 
3. Schatzscheingesetzes 1948 in der jeweiligen 
Fassung begebenen Bundesschatzscheine 
gewährte Kredit insoweit zurückzuzahlen, als die 
Republik Österreich die den eingelösten Bundes
schatzscheTnen entsprechenden Beträge von den 
vorgenannten Institutionen zurückerhält. 

Die korresppndierende Ausgabenverrechnung 
erfolgt bei Ansatz ,,1/59199 Finanzschuld -
Notenbankschuld - Tilgung". 

Entschädigungen 

§ 1 Abs. 2 des 1; Verstaatlichungsgesetzes, 
BGB!. Nr. 168/1946, und § 2 des 2. Verstaatli
chungsgesetzes, BGB!.· Nr. 81/1947, besagen, 
daß für die nach diesen Gesetzen verstaatlichten 
Anteilsrechte, Unternehmungen, Betriebe und 
Anlagen eine angemessene Entschädigung .zu lei
sten ist (siehe Erstes Verstaatlichungs-Entschädi
gungsgesetz, BGB!. Nr. 189/1954, und Zweites 
Verstaatlichungs-Entschädigungsgesetz, BGBI. 
Nr.3/1960, die sich fast ausschließlich auf das 
1. Verstaatlichungsgesetz, BGB!. Nr. 168/1946, 
beziehen). 

Für die noch nicht abgewickelten Fälle, vor
nehmlich aus dem österreichisch-tschechoslo
wakischen Vermögensvertrag, wurde 1 Million 
Schilling veranschlagt. 

Erträge der Anteilsrechte verstaatlichter Unter
nehmungen ,bzw. der älAG 

Zufolge der ÖIG-Gesetz-Novelle, BGB!. 
Nr.47/1970, in der Fassung BGB!. Nr. 110/1973, 
sind die Anteilsrechte der verstaatlichten Indu
strieunternehmungenauf eine Aktiengesellschaft 
mit der Firma "Österreichische Industrieverwal
tungs-Aktiengesellschaft" (ÖlAG) übergegangen. 
Die Dividenden dieser Unternehmungen fließen 
daher nicht mehr an den Bund, sondern an die 
ÖIAG. Die ÖIAG selbst wird im Jahre 1985 tür das 
Geschäftsjahr 1984 voraussichtlich nicht in der 
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Lage sein eine Dividende an den Bund auszu
schütten, weshalb die Veranschlagung einer Divi
dendenverrechnung . in Kapitalbeteiligung unter
blieben ist. 

Gemäß den Bundesgesetzen vqm 20. Mai 1981, 
BGBI. Nr.298/1981, 15. Dezember 1981, BGBI. 
Nr. 602/1981, 30. November 1982, BGBI. 
Nr.633/1982 und 29. November 1983, BGBI. 
Nr. 589/1983, mit welchen das ÖIAG-Anleihege
setz geändert wurde und womit Maßnahmen für 
eine Finanzierung der Vereinigten Edelstahlwerke 
AG (VEW) sowie der VOEST-Alpine AG und weite
rer mit der ÖIAG in Beziehung stehender Gesell
schaften in den Jahren 1981 bis 1983 und Folge
jahre gesichert werden, hatte die ÖIAG in diesem 
Zeitraum der VEW einen Betrag von 4 Milliarden 
Schilling, der VOEST-Alpine AG einen Betrag von 
2 Milliarden Schilling und entsprechend den BGBI. 
Nrn.633/1982 und 589/1983 an diese oder son
stige, mit der ÖIAG verbundenen Gesellschaften 
einen Betrag von 3,5 Milliarden Schilling bzw. 
einen Teilbetrag von den genehmigten 16,6 Milliar
den Schilling zugefuhrt. Diese Beträge wurden mit 
Bundeshaftung in Form von Anleihen, Darlehen 
und sonstigen Krediten aufgenommen. 

Gemäß den zitierten Bundesgesetzen hat das 
Bundesministerium für Finanzen der ÖIAG die hie
für erforderlichen Mittel für Tilgung und Zinsen zu 
ersetzen. 

Soweit es sich um die Tilgung von Krediten 
gemäß BGBI. Nr.298/1981 und BGBI. 
Nr.602/1981 handelt, soll die Ersatzleistung des 
Bundes als Anzahlung auf künftige Kapitalerhö
hungen bei der ÖIAG vorgenommen werden. 
Dafür wurden beim Ansatz 1/54012 für 1985 
41,9 Millionen Schillir.1g veranschlagt. 

Bezüglich des Ersatzes für die Zinsenleistun
gen des Bundes zu den vier Bundesgesetzen 
erfolgt die Veranschlagung beim Ansatz 1/54847. 

DIvidendenabfuhr verstaatlichter Banken 

Auf Grund geleisteter Kapitaleinzahlungendes 
Bundes bei der Creditanstalt-Bankverein und der 
Österreichischen Länderbank AG sind mit Wirk
samkeit für das Jahr 1984 bei Ausschüttung einer 
10%igen Dividende, im Jahre 1985 Erträge des 
Bundes aus den Anteilsrechten an der Creditan
stalt-Bankverein in Höhe von 126 Millionen Schil
ling und bei der Österreichischen Länderbank AG 
von 67,5 Millionen Schilling zu erwarten. 

Abfuhr der Oesterreichischen Nationalbank 

Die Abfuhr der Oesterreichischen Nationalbank 
setzt sich aus dem gemäß § 69 Abs. 3 des Natio
nalbankgesetzes 1984, BGBI. Nr.50, errechneten 
Anteil des Bundes am Reingewinn der Notenbank 
sowie der Ausschüttung einer Dividende an den 
Bund in seiner Eigenschaft als Aktionär der 

genannten Unternehmung zusammen. Der 
Gewinn der Oesterreichischen Nationalbank 
beruht vornehmlich auf dem Ertrag des Devisen
Valuten-Geschäftes. 

Austria Tabakwerke AG 

Tabak ist gemäß § 1 des Bundesgesetzes vom 
11. Jänner 1968, BGBI. Nr.38 (Tabakmonopolge
setz 1968), Gegenstand eines Staatsmonopols, 
dessen Verwaltung gemäß § 4 des zitierten 
Gesetzes der Austria Tabakwerke AG, vorm. 
Österreichische Tabakregie, obliegt. Die Tabakre
gie besteht seit 1784, in der Rechtsform einer AG 
seit 1939. Das Aktienkapital dieser Gesellschaft 
beträgt seit 1. Jänner 1978 1 700 Millionen Schil
ling und steht zur Gänze im Eigentum der Repu
blik Österreich. 

Der Generaldirektion der Austria Tabakwerke 
AG mit dem Sitz in Wien unterstehen sechs 
Tabakfabriken, eine in Wien, zwei in Niederöster
reich (Hainburg und Stein), eine in Oberösterreich 
(Linz), eine in der Steiermark (Fürstenfeld) und 
eine in Tirol (Schwaz). Der'Einlagerung der Rohta
bake dient neben den in den Tabakfabriken beste
henden Lagern das Tabakmagazin in Klagenfurt. 

Dividende der Austria Tabakwerke AG 

Die wirtschaftliche Entwicklung der Austria 
Tabakwerke AG läßt für das Geschäftsjahr 1984 
die Ausschüttung einer Dividende von 10 vH oder 
170 Millionen Schilling erwarten. 

Österreichische Salinen AG 

Salz ist nach § 1 des Salzmonopolgesetzes 
vom 1. Feber 1978, BGBI. Nr. 124, dem Bund als 
Monopolgegenstand vorbehalten. Die wirtschaftli
che Verwaltung des Salzmonopols ist gemäß § 6 
des zitierten Gesetzes mit 1. Jänner 1979 auf eine 
Aktiengesellschaft, die Österreichische Salinen 
Aktiengesellschaft übergegangen, deren sämtli
che Aktien im Eigentum des Bundes stehen müs
sen (dzt. Nominale 330 Millionen Schilling). 

Der Österreichischen Salinen AG obliegt insbe
sondere, die Aufgabe, die Versorgung des Inland
marktes mit Salz zu sichern und die Monopolver
waltung nach kaufmännischen Grundsätzen zu 
besorgen. 

Als Monopolbehörden fungieren der Bundesmi
nister. für Finanzen und die ihm unterstellten 
Abgabeqbehörden. Für das Geschäftsjahr 1984 
ist eine Dividende von 6 vH zuzüglich eines 
Bonusses von 2 vH oder 26,4 Millionen Schilling 
zu erwarten. 

Verstaatlichte Unternehmungen 

1. Gesetzliche Grundlagen der Verstaatlichung 6) 

Durch das Verstaatlichungsgesetz vom 26, Juli 
1946, BGBI. Nr. 168 7), wurde die Eisenerzgewin
nung, die Roheisen- und Rohstahlerzeugung, die 

/ 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 313 von 536

www.parlament.gv.at



Kapitel 54 - Titel 540 143 

Erdöl- und Erdgasförderung, die Buntmetallerzge
winnung, fast die gesamte Kohlenförderung, die 
Donauschiffahrt, ferner bedeutende Teile der Alu
miniumproduktion, der Elektro- und Stick~toffin
dustrie, des Maschinen- und Schiffsbaues sowie 
des Erdölvertriebes verstaatlicht. Neben diesen 
rund 70 Unternehmungen wurden auch die 
Anteilsrechte der drei größten österreichischen 
Kreditinstitute - nämlich der Creditanstalt-Bank
verein, der Österreich ischen Länderbank AG und 
der Österreichischen Credit-Institut AG 7') -
gegen spätere Entschädigung der bisherigen 
Besitzer in das Eigentum der Republik Österreich 
übergeführt. 

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 
18. Dezember 1956 betreffend den Verkauf von 
Aktien verstaatlichter Banken, BGBI. Nr. 274, ver
äußerte der Bund 40 vH der Aktien der Creditan
stalt-Bankverein und der Österreich ischen Län
derbank AG. Von den Aktien wurde der größte 
Teil (je 30 vH des Gesamtkapitals) als stimmrecht
lose Vorzugsaktien ausgegeben. 

Das 2. Verstaatlichungsgesetz vom 26. März 
1947, BGBI. Nr. 81 8), bot die gesetzliche Grund
lage für die Verstaatlichung der Elektrizitätswirt
schaft, wobei die kleinen Stromlieferungsunter
nehmungen mit einer Nennleistung bis zu 200 kW 
und die industriellen Eigenversorgungsanlagen, 
die im Jahr nicht mehr als 10000D kWh an 
betriebsfremde Verbraucher abgeben, ausgenom
men sind. Die Stromversorgung in den Bundes
ländern wurde Landesgesellschaften übertragen. 
Außerdem wurden Sondergesellschaften gegrün
det, die zumindest zu 50 vH im Bundeseigentum 

. stehen. Die "Österreichische Elektrizitätswirt
schafts-AG" (Verbundgesellschaft), deren Anteile 
zu 100 vH dem Bunde gehören, verwaltet treuhän
dig die Bundesbeteiligungen an diesen Sonderge- . 
seilschaften. 

Im Laufe der Jahre hat die Zahl der verstaatlich
ten Unternehmungen durch Verschmelzungen, 
Liquidationen, Rückstellungen in Durchführung 
des Wiener Memorandums und Maßnahmen des 
Rekonzernierungsgesetzes, BGBI. Nr. 112/1960, 
sowie des 1. Verstaatlichungs-Organisationsge
setzes, BGBI. Nr. 208/1963 9 ), wie auch des Bun
desgesetzes zur Zusammenfassung der Unter
nehmungen der verstaatlichten Eisen- und Stahl
industrie, BGBI. Nr. 109/1973, und des Bundesge
setzes zur weiteren branchenweisen Zusammen
fassung verstaatlichter Industrie unternehmen und 
Änderung des ÖIG-Gesetzes, BGBI. Nr.69/1974, 
Veränderungen erfahren. 

Der Schwerpunkt des Sektors der verstaatlich
ten Industrie -liegt in der Grundindustrie, reicht 
aber auch weit in den Bereich der Investitionsgü
terindustrie und sogar in geringerem Ausmaß in 
jenen der Konsumgüterindustrie hinein. 

Die Verstaatlichungsgesetze sehen eine 
angemessene Entschädigung für die verstaatlich-

ten Unternehmungen vor. Nähere Bestimmungen 
sind im Ersten und Zweiten Verstaatlichungs
Enschädigungsgesetz (BGBI. Nr. 189/1954 und 
BGBI. Nr.3/1960) enthalten. Der Großteil dieser 
Entschädigungen ist bereits durch die Ausgabe 
von Bundesschuldverschreibungen geleistet wor
den, wobei für den Schuldendienst letztmalig im 
Jahre 1965 Zahlungen angefallen sind. Sämtliche 
dafür ausgegebene Bundesschuldverschreibun
gen sind bereits getilgt. Für Barentschädigungen 
ist im Bundesvoranschlag 1977 Vorsorge getrof
fen. 10). 

\ 
2. Aufbau und Struktur der verstaatlichten Unter-
nehmungen 

Durch das Bundesgesetz vom 16. Dezember 
1949, BGBI. Nr.24/1950, wurde die Verwaltung 
der Anteilsrechte an. den verstaatlichten Unter
nehmungen dem Bundesministerium für Verkehr 
und verstaatlichte Betriebe und jene der Anteils
rechte der verstaatlichten Banken dem Bundesmi
nisterium für Finanzen übertragen. Die ressortmä
ßige Zuständigkeit bezüglich der verstaatlichten 
Banken und der verstaatlichten Elektrizitätsunter
nehmungen hat bis heute im wesentlichen keine 
Veränderung erfahren. 

Mit der Verwaltung der verstaatlichten Indu
strieunternehmungen wurde hingegen gemäß 
Bundesgesetz vom 11. Juli 1956, BGBI. Nr. 134, 
die Bundesregierung betraut. In weiterer Folge 
wurde die Ausübung der Anteilsrechte des Bun-. 
des an den verstaatlichten Unternehmungen der 
"Österreichische Industrie- und Bergbauverwal
tungs-Ges. m. b. H., Wien" übertragen. Das Bun
desgesetz vom 22. Juli 1959, BGBI. Nr.173, 
regelte die Kompetenzen neu: Die Verwaltung der 
verst~atlichten Unternehmungen wurd~ dem Vize
kanzler übertragen und gleichzeitig im Bundes
kanzleramt die Sektion IV "Verstaatlichte Unter
nehmungen'" errichtet. 

Eine neuerliche Kompetenzänderung erfolgte 
mit Bundesgesetz vom 25. Mai 1966, BGBI. Nr. 70. 
Die Verwaltung der gesamten verstaatlichten 
Industrieunternehmungen wurde dem Bundesmi
nisterium für Verkehr und verstaatlichte Unterneh
mungen zugewiesen. 

Durch das Bundesgesetz vom 16. Dezember~' 
1966 über die Ausübung der Anteilsrechte des 
Bundes an verstaatlichten Unternehmungen, 
BGB!. Nr. 23/1967 ("ÖIG-Gesetz") 11), wurden die 
gesetzlichen Voraussetzungen zur Neuordnung 
der verstaatlichten Unternehmen geschaffen. 

Die in der Anlage zum ÖIG-Gesetz genannten 
Unternehmungen blieben zwar im direkten Eigen
tum des Bundes, doch wurden die Anteilsrechte 
treuhändig von der ÖIG ausgeübt. 

Die Rechtsform und die Organisation der ein
zelnen verstaatlichten Unternehmungen selbst, 
wurde durch diese Konstruktion nicht berührt. 
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Die ÖIG-Gesetz-Novelle 1969, BGBI. 
Nr.47/1970, und das Bundesverfassungsgesetz 
über die Mitwirkung des Hauptausschusses des 
Nationalrates bei Angelegenheiten der in der 
Anlage zum ÖIG-Gesetz, BGBI. Nr.23/1967, 
angeführten Gesellschaften und die Prüfungsbe
fugnis des Rechnungshofes (BGBI. Nr. 46/1970) 
brachten folgende Änderungen: 

a) Umwandlung der Österreichischen Industrie- ' 
verwaltungs-Ges. m. b. H. in eine Aktiengesell
schaft mit der Firma "Österreich ische Industrie
verwaltungs-Aktiengesellschaft" (= ÖIAG) und 
einem Kapital von 3 500 Millionen Schilling. 

tl) Übertragung der Anteilsrechte des Bundes 
an den verstaatlichten Industrieunternehmungen 
auf die Österreich ische Industrieverwaltungs-
Aktiengesellschaft. 

c) Übertragung der Anteilsrechte des Bundes 
an den in der Anlage zum ÖIG-Gesetz unter B 
angeführten gemeinnützigen Wohnungsgesell
schaften . an jene verstaatlichten fndustrieunter
nehmungen, denen sie sachlich zugeordnet sind, 
bzw. an die ÖIAG. 

d) Auflösung des Investitionsfonds für verstaat
lichte Unternehmungen und unentgeltliche Über
tragung seines Barvermögens und seiner Forde
rungen auf die ÖIAG per 31. Dezember 1969, 
soweit letztere sich gegen die neuen Tochterge~ 
seilschaften der ÖIAG richten. ' 

e) Mitwirkung des Hauptausschusses des 
Nationalrates bei gewissen Verfügungen über 
Anteilsrechte an verstaatlichten Industrieunter
nehmungen. 

Durch die ÖIG-Gesetz-Novelle 1973, BGBI. 
Nr. 110/1973, wurde neben einer Erhöhung der 
Mitgliederzahl des Aufsichtsrates der Österreichi
sche Industrieverwaltungs-Aktiengesellschaft im 
wesentlichen noch verfügt, daß die beabsichtigte 
Bestellung eines Vorstandsmitgliedes (Geschäfts
führers) einer in der Anlage zum ÖIG-Gesetz 
angeführten Gesellschaften möglichst acht 
Wochen vorher öffentlich zU verlautbaren ist. 

Mit Artikel 111 des Bundesgesetzes zur Zusam
menfassung der Unternehmungen der verstaat
lichten Eisen- und Stahlindustrie, BGBI. 
Nr. 109/1973, wurde gleichzeitig mit den Konzen
trationsmaßnahmen auf diesem Sektor eine Neu
fassung der Anlage zum ÖIG-Gesetz vorgenom
men. Durch das Bundesgesetz zur weiteren bran
chenweisen Zusammenfassung verstaatlichter 
Industrieunternehmen und Änderung des ÖIG
Gesetzes, BGBI. Nr. 69/1974, mit welchem insbe
sondere die Konzentrationsmaßnahme . der ver
staatli~hten NE-Metallindustrie und die Bildung 
der "Osterreichische Schiffswerfte Aktiengesell
schaft LlNZ-KORNEUBURG" geregelt wurde, 
erfolgte gemäß Art. 111 gleichzeitig eine weitere 
Änderung des ÖIG-Gesetzes mit einer neuerli
chen Berichtigung der Anlage. Eine Novellierung 
erfolgte dann noch im Zusammenhang mit dem 

Bundesgesetz zur Zusammenfassung von Unter
nehmungen der verstaatlichten Edelstahlindustrie, 
BGBI. Nr. 359/1975. 

Die Aufgaben auf Grund des ÖIG-Gesetzes 
werden gemäß BGBI. Nr.205/1970 über die 
Errichtung eines Bundesministeriums für Wissen
schaft und Forschung und über die Neuordnung 
des Wirkungsbereiches einiger Bundesministerien 
vom Bundeskanzler ausgeübt. 

Durch das Bundesministeriengesetz 1973, 
BGBI. Nr. 389, fallen -Angr;llegenheiten der ver
staatlichten oder staatseigenen Unternehmungen, 
soweit sie nicht in die Zuständigkeit des Bundes
ministeriums für Finanzen oder des Bundesmini
steriums für Handel, Gewerbe und Industrie fallen, 
gemäß Teil 2 A Z 11 der Anlage zu § 2 in den Auf
gabenbereich des Bundekanzleramtes. Die Ver
waltung der Anteilsrechte . des Bundes an der 
Ersten Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft ob
liegt nach dieser Kompetenzregelung (Teil 2 D Z 7 
leg. cit.) seit 1. Jänner 1974 dem Bundesministe
rium für Finanzen. 

3. Finanzielle Zusammenhänge mit dem Bundes
haushalt 

Nach den Intentionen des Gesetzgebers beste
hen die verstaatlichten Unternehmungen als Kapi
talgesellschaften weiter. Sie sind somit eigene 
juristische Personen und nicht ident mit der juri
stischen Person "Bund" _ Es ist daher ihre 
Gesamtgebarung in den Bundeshaushalt nicht 
einbezogen. Soweit sie nicht Tochtergesellschaf
ten der ÖIAG geworden sind, besteht weiter eine 
direkte Beteiligung des Bundes. 

Ein Zusammenhang zwischen den verstaatlich
ten Unternehmungen und dem Bundeshaushalt ist 
derzeit nur dadurch gegeben, daß im Bund~s
haushalt auf der Einnahmenseite die von den im 
direkten Bundeseigentum stehenden Unterneh
mungen an den Staat abgeführten Dividenden 
sowie Darlehensrückzahlungen (samt Zinsen), auf 
der Ausgabenseite die Zuführung von Kapital an 
verstaatlichte Unternehmungen oder die ÖIAG 
aus Budgetmitteln unter den Titeln "Bundesdarle
hen" und "Kapitalbeteiligungen" bzw. auch unter . 
"Zuschüssen" aufscheinen. Ferner werden noch 
Entschädigungszahlungen des Bundes aus dem 
Titel der Verstaatlichung ausgewiesen. 

Die in den Bundesgesetzen BGBI. Nr. 298 und 
602/1981, 633/1982 und 589/1983 enthaltenen 
Ermächtigungen an den Bundesminister für Finan
zen, im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler die 
Refundierung von Zinsen und Tilgungen für Finan
zierungsmaßnahmender ÖIAG zugunsten der ver
staatlichten Unternehmungen unter den Voraus
setzungen der genannten Gesetze zu leisten, fin
det ihre Entsprechung in den Ansätzen des Kapi
tels54 des Bundesvoranschlages. 

Soweit finanzielle Zusammenhänge mit dem 
Bundeshaushalt bestehen, wird dies in der nach
stehenden Übersicht aufgezeigt: 

.9' 
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*) 

Ansatz/Post 

1/54003} 
1/5401. 
1/54205 

1/54846/7410} 
7460/703 

1/54847 

1/54043 

1/54022 

1/54033 

1/54848 

.1/10046 
1/15516 
1/15526 

1/17366/7410 
1/54838 

1/63136/7410 
1/63156/7410 
1/64146/7410 

1/64176 
1/64276/7410 

1/64456 
1/65117 

1/65264} 
1/65266 
1/65276 

2/54014 

2/54204 
2/54209 

2/54040 
2/54044 
2/54197 

2/54274 
2/54279 

2/54034 

Kapitel 54 - Titel 540 

Ausgaben des Bundeshaushaltes für verstaatlichte 
a) Industrieunternehmungen und ÖIAG: 

Kapitalbeteiligungen aus: 
Allgemeinen Budgetmitteln (Sonstige) .......... . 

Darlehen aus: 
Allgemeinen Budgetmitteln ................... . 

Sonstige Zahlungsverpflichtungen aus: 
Allgemeinen Budgetmitteln ................... . 

Ersatz an ÖIAG ... : ........................... . 

b) Gesellschaften der Elektrizitätswirtschaft: 
Kapitalbeteiligungen aus: 

Umwandlung der Dividende VIAG .............. . 
Allgemeinen Budgetmitteln ................... . 

c) Industrie und Elektrizitätswirtschaft: 
Entschädigungen für Verstaatlichung ............. . 

d) Banken: 
Kapitalbeteiligungen aus allgemeinen Budget-

Erfolg 
1983 12) 

45,3 

203,2 
620,7 

217,2 
320,0 

BVA 
1984 

Millionen Schilling 

43,7 

0,0 

204,8 
1008,5 

119,9 
250,0 

2,0 

BVA 
1985 

145 

41,9 

0,0 

.200,0 
1569,0 

418,5 
250,0 

1,0 

mitteln ..................................... 202,5 202,5 742,5 
Leistungen an Österr. Länderbank AG ............. 1-__ 3;;.;2;;.;9..:.,3'-t ___ 2;;.7;..;0;":"0"-t __ ~27;..;1.;.:'_0 

Ausgaben (Summe) ... t-__ 1_9_38-",2-t __ 2_1_0_1 ,,-4--t---:-__ 3_4_9_3-,-,9_ 

Außerdem sind noch folgende Zahlungen an verstaat-
lichte Unternehmungen veranschlagt: 

Regional- und strukturpolitische Maßnahmen. . . . . . . 10,4 0,0 0,0 
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmengem. AMFG. . . . . 53,8 48,6 61,0 
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gem. § 39a 

AMFG ..................... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0,0 0,0 
Zweckforschungsförderung ÖIAG ................. - 0,0 0,0 
Abgeltung an Donaukraftwerke f. Aufwand im öffentl. 

Interesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509,4 512,5 578,9 
Beihilfen (verstaatl. Industrie) .................... 176,8 216,0 200,0 
Zuschüsse an verstaatl. Unternehmungen. . . . . . .. . . 0,7 0,0 0,0 
Wohnbauforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 0,9 0,0 0,0 
Technisches Versuchswesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0,0 0,0 
Straßenforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0,6 0,6 
Zahlungen an die Donaukraftwerke AG ............ - - 0,0 
Abgeltungen gem. § 8 Straß~nverkehrsbeitrags-

gesetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0,0 0,0 
Unterstützung nicht bLIndeseigener Haupt- und 

Nebenbahnen ............................... 225,8 213,8 258,2 
Zuschuß DDSG ................... " ........... 1--__ 4_4-'-,6-+ ___ 8-",_6-t--,-. __ 2_4,O.---4 

Einnahmen des Bundeshaushaltes von 
verstaatlichten 

a) Industrieunternehmungen und ÖIAG: 13} 
Österreichische Industrieverwaltungs-Aktiengesell-

schaft ..................................... . 
Rückflüsse von Darlehen aus: 

Allgemeinen Budgetmitteln : Zinsen ........... . 
Tilgung ........... . 

b) Gesellschaften der Elektrizitätswirtschaft: 
Dividende VIAG ............................... . 
Erträge der Anteilsrechte ....................... . 
Erlöse aus Kapitalherabsetzung ................. . 
Rückflüsse von Darlehen aus: 

SAG-Mitteln: Zinsen ......................... . 
Tilgung ........................ . 

c) Banken: 

217,2 
11,9 

0,3 
6,3 

0,0 

0,0 
0,0 

119,9 
11,9 
0,0 

0,0 
2,5 

0,0 

0,0 
0,0 

418,2 
11,9 
0,0 

0,0 
O,Z 

Erträge der Anteilsrechte ........................ t-__ 1_6:-:5",,";0:-t-:-__ 18:-:9:-"'0:-t ___ 19_3.-,-:-5 

Einnahmen (Summe) . . . 400,7 323,3 624,3 
r-~---r---~------

*} Ansätze und Posten des Bundesvoranschlages 1984. 
12) (frei). 

13) Durch die Auflösung des'lnvestitionsfonds für verstaatlichte Unternehmungen mit 1. Jänner 1970 fließen die 
Erträge der Anteilsrechte verstaatlichter Industrieunternehmungen ab diesem Zeitpunkt der ÖIAG zu. 

10 Arbeits(Amts)behelf zum BFG 
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146 Kapitel 54 - Titel 540 

Kapitalbeteiligungen des Bundes im Jahre 1983 

Im Jahre 1983 erfolgten bei nachstehenden 
Unternehmungen Kapitalbeteiligungen des Bun
des: 

aus Ansatz 1/54003 14
) 

aus Ansatz 1/54012 

Österreichische Industrieverwaltungs-Aktien-
gesellschaft, Wien ...................... . 

aus Ansatz 1/54013 

aus Ansatz 1154033 14
) 

Creditanstalt-Bankverein, Wien ............. . 
Österreich ische Länderbank Aktiengesell-

schaft, Wien .................... '.' ..... . 

Summe .. . 

aus Ansatz 1/54043 14
) 

Österreichische Donaukraftwerke AG, Wien 
Österreichische Draukraftwerke AG, Klagenfurt 
Österreichische Eie ktrizitätswirtschafts-AG, 

Wien ................................. . 

Summe .. . 

aus Ansatz 1/54052 

Millionen 
Schilling 

Keine 

45,3 

Keine 

135,0 

67,5 

202,5 

200,0 
120,0 

217,2 

537,2 

Afrikanische Entwicklungsbank, Abidjan 16,9 
Afrikanischer Entwicklungsfonds, Abidjan . . . . . 44,1 
Internationale Bank für Wiederaufbau und Ent-

wicklung, Washington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,3 
Internationale Entwicklungsorganisation (IDA), 

Washington ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311,5 
Inter-Anierikanische Entwicklimgsbank, Wa-

shington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 
---

Summe. . . 486,3 

aus Ansatz 1/54062 
Pyhrn Autobahn Aktiengesellschaft, Graz ..... 
Autobahnen- und Schnelistraßen-Finanzie-

rungs-AG, Wien ........................ . 

Summe .. . 

aus Ansatz 1/54093 

1. Durch Umwandlung von Gewinnausschüttun
gen, Nebenerträgen und Bundesdarlehen : 

Wohnbaugesellschaft der Österreichischen 
Bundesbahnen, gemeinn. Ges. m. b. H., Wien' 

17,0 

25,0 

42,0 

1,1 

Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesell-

Millionen 
Schilling 

schaft Linz, Ges. m. b. H., Linz.... ... ...... 1,7 
Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesell-

schaft Gesellschaft m. b. H. in Villach . . . . . . . 1,7 
Wohnungsaktiengesellschaft Linz, Linz ....... , __ ....:.1=,0 

Summe 1 ... 5,5 

2. Bareinzahlungen: 

Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m. b. H., 
Innsbruck ............................. . 

Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesell-
schaft Gesellschaft m. b. H. in Villach ...... . 

Lagereibetriebe Gesellschaft m. b. H., Wien ... . 
Olympia-Eissportzentrum Innsbruck-Ges. m. b. 

H., Innsbruck ....... , , ................. . 
Verschiedene Genossenschaften ........... . 
Österr. Kombiverkehrges. m. b. H. & Co. KG., 

Wien ........ :: ................... , ... . 
Austrian Airlines Osterreichische Luftverkehrs-

AG, Wien ............................. . 
Mühlbacher Fremdenverkehrsgesellschaft m. b. 

H., Mühlbach am Hochkönig ............. . 
Österreichisches Verkehrsbüro, Gesellschaft 

m. b. H., Wien ......................... ,. 
Niederösterreichische Grenzlandförderungsge-

sellschaft m. b. H., Wien ................. . 
"Österreichischer Exportfonds" Ges. m. b. H., 

Wien ............ : .................... . 
Teletheater Videofilm-Produktions- und Ver-

triebsges. m. b. H., Wien ................. . 
Bergbahnen Uttendorf-Weissee Gesellschaft 

m. b. H., Uttendorf/Pinzgau .. , ........... . 
Kärntner Bergbahnen und Bergstraßen Gesell-

schaft m. b. H., Klagenfurt ............... . 
Österr. Kombiverkehrsges. m. b. H., Wien .... . 
Bürgschaftsfonds der Kleingewerbekreditak

tion des Bundesministeriums für Handel, 
Gewerbe und Industrie, Gesellschaft m. b. 
H., Wien .............................. . 

Wien-Film Gesellschaft m. b. H., Wien ........ . 
Pölser Zellulose- und Papierfabrik Aktiengesell-

schaft, Pöls ........................... . 
Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteili-

gungsgesellschaft m. b. H., Klagenfurt ..... . 
Gesellschaft für Bundesbeteiligungen an Indu-

strieunternehmen Ges. m. b. H., Wien ...... . 
ICD Gesellschaft für Industrieansiedlung und 

industrielle Kooperation Ges. m. b. H., Wien . 

0,4 

15,0 
2,1 

4,0 
1,0 

0,0 

74,8 

5,0 

40,0 

10,0 

10,0 

7,7 

35,0 

10,0 
0,2 

5,0 
20,0 

50,0 

15,0 

5,5 

0,3 
---

Summe 2.. . 311,0 

Summe 1-2. . . 316,5 

Gesamtsumme. .. 1 629,8 
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Kapitel 54 - Titel 540 

Erträge von Anteilsrechten des Bundes im Jahre 1983 . 

An Erträgen von Anteilsrechten des Bundes gingen im Jahre 1983 ein: 

Dividende für die 
in % Jahre 

bei Ansatz 2/54014 

bei Ansatz 2/54034 14) 
greditanstalt-Bankverein, Wien .......................................... . 
Osterreichische Länderbank AG, Wien ................................... . 
Nebenerträge: Creditanstalt-Bankverein .................................. . 

Österreichische Länderbank ............................... . 

Summe .. . 

bei Ansatz 2/54040 

Vorarlberger IIlwerke AG, Bregenz ....................................... .{ ~:~~~ 

Summe .. . 

bei Ansatz 2/54044 
Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG, Simbach ........................ . 
Donaukraftwerk Jochenstein AG, Passau ... , ............. ; ................ zirka 

Summe .. . 

bei Ansatz 2/54052 

bei Ansatz 2/54054 

bei Ansatz 2/54070 

bei Ansatz 2/54074 

10 
10 

31,95 
38,84 

4 
0,95 

.Oesterreichische Nationalbank: Ertrag der Anteilsrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Gewinnanteil .............................. . 

Summe ... 

bei Ansatz 2/54084 
~ustria Tabakwerke AG, vorm. Österr. Tabakregie, Wien ..................... 6 
Osterreichische Salinen Aktiengesellschaft, Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Summe ... 

bei Ansatz 2/54094 
1. Zweckgewidmet zur Verrechnung al.s Kapitaleinzahlung (Umwandlung): 
Wohnungsaktiengesellschaft Linz, Linz .................................... zirka 1,5 
Gemeinn. Eisenbahnsiedlungsges. Linz, Ges. m. b. H., Linz .................. . 4 
Gemeinn. Eisenbahnsiedlungsges. Ges. m. b. H. in Villach ................... . 
Wohnbaugesellschaft der Österreichischen Bundesbahnen, gemeinn. Ges. m. b. 

4 

H., Wien ............................................................... zirka 4 

Summe 1 .. . 

2. Barabfuhr: 
Radio Austria AG, Wien ............ ' .................................... . 61 
Intercontinental Hotei-Betriebsgesellschaft m. b. H., Wien .................... zirka 6,71 
"Eurofima", Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmate-
rial, Basel ................................. ' ........................... . 4 
Austrian Airlines, Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft, Wien ....... . 
Österreichische Verkehrskreditbank AG, Wien ............................. . 

7,5 
8 

INTERCONTAINER, Internationale Gesellschaft für den Transcontainer-Verkehr, 
Brüssel ....... : ...... , .............................................. , 6,8 
Verschiedene Kleinbeteiligungen nach dem Reststückegesetz und Nebenerträge 
Futurit Werk AG, Wien ................................................. . 4 
Österreich ische Kommunalkredit-Aktiengesellschaft zur Aufschließung von Indu-
striegelände, Wien .............................. ; ..................... . 6 
Wohnungsaktiengesellschaft Linz, Linz .................................... zirka 2,5 
Intertrigo, Internationale Gesellschaft der Eisenbahnen für Kühltransporte, Brüs-
sei ...................................................... ; .......... . 9,6 
Austria Ferngas Ges. m. b. H., Wien .. , ................................... . 

Summe 2 .. . 

Summe 1-2 .. . 

Gesamtsumme .. . 

1982 
1982 

1981 
1982 

1982 
1982 

1982 
1982 

1982 
1982 

1982 
1982 
1982 

1982 

1982 
1982 

1982 
1982 
1982 

1982 

1982 

1982 
1982 

1982 
1982 

147 

Millionen 
Schilling 

Keine 

108,0 
54,0 

1,9 
1,1 

165,0 

97,3 
119,9 

217,2 

11,2 
0,7 

11,9 

Keine 

Keine 

Keine 

7,5 
4733,4 

4740,9 

102,0 
26,4 

128,4 

1,0 
1,7 
1,7 

1,1 

5,5 

30,5 
0,4 

1,4 
74,7 

2,0 

0,0 
0,2 
1,3 

0,9 
1,7 

0,0 
1,0 

114,1 

119,6 

5383,0 
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148 Kapitel 54 - Titel 21541 und 542 

Beteiligungen 

Nominalwert 

Laut Beilage N im Amtsbehelf zum Bundesfi
nanzgesetz 1984 beträgt der Nominalwert der 
Bundesbeteiligungen : 

Verstaatlichte Unternehmungen ............ . 
Österreichische Industrieverwaltungs-Aktien-

gesellschaft 15) ........................ . 
Sonstige inländische Unternehmungen ...... . 
Ausländische Unternehmungen ............. . 

Millionen 
Schilling 

8871 

3900 
8474 

15596 
---

Summe. .. 36 841 

Weitere zwischenzeitliche Beteiligungen 
(netto) 16) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2490 

Im Bundesvoranschlag 1984 vorgesehene wei
tere Beträge für Beteiligungen, deren Auftei
lung im Zeitpunkt der Budgeterstellung noch 
nicht mögliCh ist ......................... 1 475 

Zusammen. .. 40 806 

Reinvermögen 

Das den Bundesbeteiligungen entsprechende· 
Reinvermögen der einzelnen Unternehmungen 
entspricht laut Amtsbehelf zum Bundesfinanzge
setz 1984, soweit es erfaßbar war, folgenden 
Beträgen: . 

Verstaatlichte Unternehmungen ............ . 
Österreichische Industrieverwaltungs-Aktien-

gesellschaft 15) ........................ . 
Sonstige inländische Unternehmungen .... rd. 
Ausländische Unternehmungen ........... rd. 

Zusammen ... rd. 

Millionen 
Schilling 

17490 

8587 
31973 
6141 

64191 

Titel 2/541 Kapitalbeteiligung (Erlöse) 

1983 
1984 
1985 

'Einnahmen 
Millionen Schilling 

1,2 
0,1 
0,1 

Verfügung über Beteiligungen des Bundes 

Gemäß Artikel XII des Bundesfinanzgesetzes ist 
die Verfügungsermächtigung des Bundesmini
sters für Finanzen hinsichtlich der Beteiligungen 
des Bundes an Unternehmungen beschränkt. Vor 
allem ist er zu keinen Verfügungen ermächtigt . 
über Beteiligungen an Unternehmungen und 
Betrieben, die unter das 1. Verstaatlichungsge
setz, BGB!. Nr. 168/1946, oder das 2. Verstaatli
chungsgesetz, BGB!. Nr. 81/1947, fallen. Weiters 
ist er nicht ermächtigt zu Verfügungen über Betei-

ligungen des Bundes an Unternehmungen, wenn 
an Kapitalgesellschaften die Beteiligung des Bun
des ein Viertel des Grundkapitals (Stammkapi
tals), bei anderen Unternehmungen der Wert der 
Beteiligung, über die verfügt wird, ein Viertel des 
Wertes des Unternehmens übersteigt. 

Titel 542 Bundesdarlehen 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 ........... " ....... . 
1984 ........... " ...... . 
1985 ........... " ...... . 

409,9 
346,3 
345,3 

87,1 
67,9 
72,2 

Be.im Titel 542 werden folgende Gebarungen 
verrechnet: 

Ausgaben 1983 1984 1985 

Unternehmungen, an denen 
der Bund beteiligt ist: 

Millionen Schilling 

DDSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 0,0 
Wohnungsbau tür Flüchtlinge 4,6 4,6 4,7 
Übriger Wohnungsbau ...... 387,0 340,7 340,6 
Sonstige Unternehmungen .. 18,3 1,0 0,0 

----------------
Ausgaben (Summe) ... 409,9 346,3345,3 

Einnahmen 1983 1984 1985 

Verstaatlichte Industrie
unternehmungen : 

Millionen Schilling 

Zinsen..... . ............ 0,0 
Rückzahlungen . . . . . . . . . . 0,0 

Sonstige Unternehmungen: 
Zinsen. . . . . . . . . . .. . . . . .. 47,5 42,8 
Rückzahlungen . . . . . . . . .. 31,7 19,7 

Unternehmungen (mit 
SAC-Krediten) : 
Zinsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,1 
Rückzahlungen . . . . . . . . . . 6,3 2,5 

Sonstige Darlehens
empfänger: , 
Zinsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 1,2 
Rückzahlungen . . . . . . . . . . 0,1 1,6 

Einnahmen (Summe) . .. 87,1 67,9 

0,0 
0,0 

46,5 
22,3 

0,0 
0,7 

1,1 
1,6 

72,2 

Darlehen an verstaatlichte Unternehmungen . , 
Bundesdarlehen an die DDSG sind beginnend 

mit dem Jahre 1975 nicht gewährt worden, viel
mehr werden die für die Stützung der Liquidität 
der Gesellschaft notwendigen Beträge aus dem 
Ansatz 1/54846 "Sonstige Zahlungsverpflichtun
gen bzw.Forderungen; Förderungsausgaben" 
erbracht. 

Wohnungsbau für Flüchtlinge 

Im Rahmen der Flüchtlingsaktionen des Bun
desministeriums für Inneres war die BUWOG -
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Kapitel 54 - Titel 542 149 

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für Bun
desbedienstete . Ges. m. b. H. mit der Finanzie~ 

rung, ~der Abwicklung des 'Bauprogramms, der 
Verwaltung der aufgenommenen Finanzierungs
mittel, der Bauüberwachung und Abrechnung 
beauftragt worden. 

Im ersten Abschnitt der Darlehenslaufzeit wer
den die jeweils anfallenden Kreditzinsen als neue 
Darlehenszuzählung verrechnet. Diese Verrech
nung umfaßt hinsichtlich der aus dem deutschen 
Beitrag gewährten Bundesdarlehen 0,915 Millio
nen Schilling und hinsichtlich der übrigen Bundes
darlehen rund 3,749 Millionen Schilling. 

Darlehen an sonstige Unternehmungen 

Für sonstige Unternehmungen, an denen der 
Bund beteiligt ist, wurden Mittel für Darlehen an 
die BUWOG - Gemeinnützige Wohnungsgesell
schaft für Bundesbedienstete Ges. m. b. H. 
zwecks Errichtung von Wohnungen für Bundesbe
dienstete in Höhe von 115,1 Millionen Schilling 
veranschlagt. Zur Teilfinanzierung von Wohnungs
bauten für ÖBB- und PTV-Bedienstete werden 
Darlehen von 155 Millionen Schilling bzw. 48,583 
Millionen Schilling an gemeinnützige Wohnungs
bau- und Siedlungsgenossenschaften (-gesell
schaften) gegeben. Bis zum Jahre 1977 wurden 
diese Mittel beim Kapitel 78 "Post- und Telegra
phenanstalt" und Kapitel 79 "Österreichische 
Bundesbahnen" veranschlagt. 

Weiters werden auf Grund bestehender vertrag
licher Verpflichtungen bei verschiedenen Bundes
dariehen die Zinsen kapitalisiert. Den hiebe i ent
stehenden buchmäßigen Ausgaben stehen gleich
hohe Einnahmen gegenüber (21,971 Millionen 
Schilling). 

Bundesdarlehen im Jahre 1983 

Im Jahre 1983 wurden folgende Bundesdarle
hen gewährt: 

aus Ansatz 1/54205 14) 

aus Ansatz 1/54255 
1. Barzuzählungen: 

a) Unternehmungen mit Bundesbeteiligung 
Österreichisches Forschungszentrum Seibers-

Millionen 
Schilling 

Keine 

dorf, Ges. m. b. H., Wien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 
Felbertauernstraße Aktienges., Lienz . . . . . . . . . 12,0 
Großglockner Hochalpenstraßen Aktiengesell-

schaft, Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 3,5 
Buwog - Gemeinnützige Wohnungsgesell-

s~haft für Bundesbedienstete, Ges. m. b. H" 
Wien....................... ........... 131,7 

Gemeinnützige allgemeine Bau-, Wohn- und 
Siedlungsgenossenschaft reg. Gen. m.,b. H., 
WienV .......................... :..... 121,1 

Wohnbaugesellschaft der Österr. Bundesbah-

Millionen 
Schilling 

nen, gemeinn. Ges. m. b. H., Wien. . . . . . . . . . 19,6 
Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesell-

schaft Ges. m. b. H. i'n Villach . . . . . . . . . . . . . . 17,6 
Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesell-

schaft Linz, Ges. m. b. H., Linz . . . . . . . . . . . . . 8,3 
Entwicklungsgesellschaft Aichfeld-Murboden 

Ges. m. b: H., Zeltweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 
Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossen-

schaft Ennstal, reg. Gen. m. b. H., Liezen . . . . 0,2 

Zwischensumme a) . . . 322,3 

b) Unternehmungen ohne Bundesbeteiligung 
Alpenländische Heimstätte, gemeinnützige 

Wohnungsbau- und Siedlungsgesell-
.schaft m. b. H., Innsbruck.. . . . . . . . . . . . .• . . 14,6 

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Sied
lungsgenossenschaft in Wien XIII. reg. 
Gen. m. b. H., Wien. ..................... 11,7 

Allgemeine Heimstättengenossenschaft 
gemeinnützige reg. Gen. m. b. H., Graz ..... 1,4 

Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Sied-
lungsgesellschaft m. b. H., Innsbruck . . . . . . . 6,9 

"Neue Heimat - Tirol", Gemeinnützige Woh-
nungs- und Siedlungsgesellschaft, 
Ges. m. b. H., Innsbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 

Gemeinnützige Hauptgenossenschaft des Sied-
lerbundes reg. Gen. m. b. H., Innsbruck . . . . . 10,0 

Wohnbau-Genossenschaft Bergland gemein-
nützige reg. Gen. m. b. H., Zell am See... . . . . 6,0 

GESIBA,. Gemeinnützige Siedlungs- und Bau-
ges. m. b. H., Wien ...................... 8,0 

Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgen. 
f. Post- und Bahnbed. im Lande Salzburg 
reg. Gen. m. b. H., Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 

Gemeinnützige OÖ. Wohn- und Siedlergemein-
schaft, Linz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 

Wohnbau, Gemeinnützige Wohn- und Sied-
lungsgen. m. b. H., Wien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 

Zwischensumme b) . . . 63,4 

Summe.1 . . . 385,7 

2. Kapitalisierung gestundeter Darlehenszin
sen: 

a) Unternehmungen mit Bundesbeteiligung 
Buwog - Gemeinnützige Wohnungsgesell

schaft für Bundesbedienstete, Ges. m. b. H., 
Wien.................................. 21,3 

Gemeinnützige Eisenbahnsiedlungsgesell-
schaft Ges. m. b. H. in Villach . . . . . . . . . . . . . . 0,3 

Gemeinnützige allgemeine Bau-, Wohn- und 
Siedlungsgenossenschaft reg. Gen. m. b. H., 
WienV ................................ 0,8 

Dachstein" Fremdenverkehrs-AG, Linz ...... 0,5 
Wohnbaugesellschaft der Österr. Bundesbah-· 

nen, gemeinn. Ges. m. b. H .. , Wien. . . . . . . . . . 0,7 
Gemeinn. Eisenbahnsiedlungsges. Linz, 

Ges. m. b. H., Linz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 
Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossen-

schaft Ennstal, reg. Gen. m. b. H., Liezen ; . 0,0 

ZWischensumme a) .. 23,6 

. b) Unternehmungen ohne Bundesbeteiligung 
Gemeinnützige Bau-, Wohriungs- und Sied-

lungsgenossenschaft "Atlas", r. Gen. 
m. b. H., Wien........................... 0,,1 

Allgemeine Heimstättengenossenschaft 
gemeinn. reg. Gen. m. b. H., Graz . . . . . . . . . . 0,1 

Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesell-
schaft m. b. H., Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 

Österreichische Wohnbaugenossenschaft 
gemeinnützigereg. Gen. m. b. H., Graz ..... 0,1 
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Gebös, Gemeinnützige Baugenossenschaft 
österreichischer Siedler und Mieter reg. 
Gen. m. b. H., Wien ..................... . 

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Sied
lungsgenossenschaft in Wien XIII. reg. 
Gen. m. b. H., Wien ..................... . 

"Neue Heimat - Tirol", Gemeinnützige Woh
nungs- und Siedlungsgesellschaft, 
Ges. m. b. H., Innsbruck ................. . 

Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Sied-
lungsgesellschaft m. b. H., Innsbruck ...... . 

Allgemeine gemeinnützige Wohnungsgenos-
senschaft e. Gen. m. b. H., St. Pölten ...... . 

"Öster.reichisches Heimwerk" , gemeinnützige 
Wohnbaugesellschaft m. b. H., Wien ....... . 

"Neue'. Heimat", Gemeinnützige Wohnungs-
und Siedlungsgesellschaft in Wien, 
Ges. m. b. H., Wien ..................... . 

. Gemeinnützige Hauptgenossenschaft des Sied-
lerbundes, r. Gen. m. b. H., Salzburg ...... . 

Gemeinnützige O. Ö. -Wohn- und Siedlerge-
meinschaft reg. Gen. m. b. H., Linz ........ . 

Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Sied
lungsgenossenschaft der Post- und Telegra
phenbediensteten für Kärnten in Villach, reg. 
Gen. m. b. H., Villach .................... . 

Wohnbauvereinigung für öffentlich Bedienstete, 
gemeinn. Ges. m. b. H., Wien ............. . 

Alpenländische Heimstätte, gemeinn. Woh
nungsbau- und Siedlungsgesellschaft 
m. b. H., Innsbruck ..................... . 

Gemeinnützige Siedlergemeinschaft "Traun-
see" reg. Gen. m. b. H., Gmunden ........ . 

Millionen 
Schilling 

0,2 

---
Zwischensumme b) ... 0,6 

---
Summe 2 . . . 24,2 

Gesamtsumme. . . 409,9 

Darlehensrückflüsse und -verminderi.Jngen im 
Jahre 1983 

Im Jahre 1983 sind folgende Rückzahlungen 
von Bundesdarlehen erfolgt: 

1. Durch Umwandlung in Kapitalbeteiligun
gen: 
Unternehmungen mit Bundesbeteili-

Millionen 
Schilling 

9ung: 17) Keine 
2. Ubrige Rückzahlungen: 

a) Verstaatlichte Unternehmungen: 18) 
b) Unternehmungen mit Bundesbe"teili-

. gung: 17) 
Verschiedene Wohnbaudarlehen 
(Unternehmungen mit Bundesbeteili-
gung) ............... ............ 9,6 
Axamer Lizum Aufschließungs-
Aktiengesellschaft, Innsbruck. . .. . . . 0,1 
Entwicklungsgesellschaft Aichfeld-
Murboden Ges. m. b. H., Zeltweg . . . . 0,8 
Lichtgenossenschaft St. Jakob in 
Defereggen, reg. gen. m. b. H., St. 
Jakob....... .............. ...... 0,0 
Österreichisches Forschungszen-
trum Seibersdorf Ges. m b. H., Wien. 1,0 

Summe b) ... 11,5 

c) Sonstige Unternehmungen: 17) 
Verschiedene Wohnbaudarlehen 
(Unternehmungen ohne Bundesbe-
teiligung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 
GEWOG Gemeinnützige Wohnungs-
bau-Gesellschaft m. b. H., Wien ..... 0,1 

Gemeinnützige Industrie-Wohnungs-

Millionen 
Schilling 

gesellschaft m. b. H., Linz . . . . . . . . . . 0,1 

Österreich ische Staatsdruckerei, 
Wien............................ 10,0 

Summe c) . . . 20,2 

d) Unternehmungen (mit SAG-Kredi
ten): 19) 

Verschiedene Kapitalsrückzahlungen 
aus SAG-Krediten. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 

Summe d) . . . 6,3 

e) Sonstige Rechtsträger: 20) 
Verschiedene Kapitalrückzahlungen 
von Darlehen aus staatlichen Mitteln 
in den Jahren 1938 bis 1945 ........ 0,1 

Summe e) . . . 0,1 

Summe 2 (a-e) . . . 38,1 

Gesamtsumme. . . 38,1 

Weiters sind im Jahre 1983 fällige Darlehenszin
sen im Betrage von 24,2 Millionen Schilling in Bun
desdarlehen umgewandelt worden. Diese Zinsen 
sind bei dem Ansatz 2/54254 vereinnahmt worden 
und entsprechen den bei dem Ansatz 1/54255 
ausgewiesenen gleichhohen Darlehensbeträgen. 

Titel 543 Beitragsleistungen für Miteigen
tumsanteile 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 ................... . 52,3 0,8 
1984 ................... . 52,5 2,5 
1985 .......... '" ...... . 54,9 1,0 

Leistungen für Miteigentumsanteile bei Flugha. 
fenbetriebsgesellschaften 

Die österreich ischen Verkehrsflughäfen mit 
Bundesbeteiligung werden - mit Ausnahme des 
Flughafens Wien - überwiegend in der Form 
finanziert, daß der Bund, das jeweils beteiligte 
Bundesland und die Landeshauptstadt im Verhält
nis ihrer Beteiligungen an den einzelnen Flugha
fenbetriebsgesellschaften Mittel bereitstellen, aus 
denen die einzelnen Flughafenbetriebsgesell
schaften als Treuhänder die für den Flugbetrieb 
notwendigen Anlagen (insbesondere Bewegungs
flächen, Flugsicherungsanlagen und Abferti
gungs- und Betriebsgebäude) errichten. Diese 
Anlagen stehen nicht im Eigentum der Betriebs
gesellschaften, sondern im Miteigentum der an 
ihnen beteiligten drei Gebietskörperschaften und 
stellen daher bei diesen ein abgetrenntes Sonder
vermögen dar. Sobald die Flughafenbetriebsge
sellschaften finanziell in der Lage -sind die 
Abschreibungen dieser Anlagewerte zu verdie
nen, wird dieses sogenannte Treuhandvermögen 
von ihnen zum Teil oder zur Gänze erworben 
oder, wie bei der Flughafen Wien Betriebsgesell
schaft m. b. H., in das Betriebsvermögen einge-. 
bracht. 
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Einnahmen 

Die Einnahmen resultieren aus Zinsen, die 
durch die nicht sofortige Verwendung einzelner 
T~ilb~träge der oben erwähnten Miteigentumsan
teile Infolge langsameren Baufortschrittes auflau
fen. Diese Zinsen werden mit der jeweiligen Ein
zahlungsverpflichtung zu beschlossenen Investi
tionsprogrammen aufgerechnet. 

Titel 545 Einziehungen zum Bundesschatz 
Sachaufwand Einnahmen 

Millionen Schilling 

1983 ................... . 2,7 59,6 
1984 ................... . 4,7 50,6 
1985 ................... . 3,7 54,6 

Paragraph 2/5450 Verwertung verfallener Ver
mögenschaften 

Ehem. NS-Vermögen 

Das ehemalige NS-Vermögen ist auf Grund des 
Verbotsgesetzes, StGBI. Nr. 13/1945, in das 
Eigentum der Republik Österreich übergegangen. 
Die restlichen Erlöse aus dieser .nahezu vollstän
dig liquidierten Vermögensmasse fließen dem 
Bundeshaushalt zu und werden wie folgt verrech
net: Erlöse aus unbeweglichem Vermögen beim 
Ansatz 2/54607 Post 0001/002 und 0002/002 
Erlöse aus beweglichem Vermögen beim Ansat~ 
2/54507. Ebenso werden die Erträgnisse aus sol
chen Vermögenswerten und deren Verwaltungs
kosten beim Titel 545 verrechnet. 

Einnahmen gemäß WSchG 

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 
18. Dezember 1956, BGBI. Nr. 275, lebten gewisse 
Forderungen des Bundes gegen Kreditinstitute 
und Versicherungsunternehmungen wieder auf. 

Erblose Nachlässe, Abgabenüberzahlungen und 
Verwahmisse 

Als weitere Einnahmen sind Einziehungen zum 
Bundesschatz von erblosen Nachlässen auf 
Grund des § 760 ABGB, von Abgabenguthaben 
und von nicht beanspruchten Verwahrnissen ver
anschlagt. Mit diesen Einnahmen korrelieren Aus
gaben, welche aus der Rückzahlung von zum 
Bundesschatz eingezogenen Beträgen entstehen 
und infolge nicht beeinflußbarer Willenserklärun
gen' der Anspruchberechtigten nur schwer präli
minierbar sind. 

Titel 546 Unbewegliches Bundesvermö-
gen 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 ................... . 80,5 79,7 
1984 ................... . 62,1 113,1 
1985 ................... . 35,1 104,0 

Unterschiede der Gebarung 

Über die -unterschiedliche Höhe der Einnahmen 
in den Jahren 19.83 bis 1985 gibt die nachste
hende Übersicht Aufschluß: 

1983 1984 1985 
Millionen Scllilling 

Militärische Liegenschaften. 1,8 0,0 0,0 
Liegenschaftstausch ...... 12,4 40,1 30,0 
Sonstige Veräußerungen ... 61,3 70,0 70,0 
Sonstige Einnahmen ...... 4,2 3,1 4,0 

Summe ... 79,7 113,1 104,0 

Einnahmen 

Alle Rechtsgesc~äfte über Verfügungen (Veräu
ßerung und Belastung) über unbewegliches Bun
desvermögen bedürfen nach der derzeitigen 
Rechtslage, sofern nicht eine gesetzliche Verfü
gungsermächtigung erforderlich ist, im Sinne des· 
Art. XI des Bundesfinanzgesetzes der Zustim
mung des Bundesministers für Finanzen. 

Gemäß Art. XI Abs. 1 des Bundesfinanzgeset
zes ist die Verfügungsermächtigung des Bundes
ministers für Finanzen über unbewegliches Bun
desvermögen sowohl an bestimmte Wertgrenzen 
als auch an bestimmte Verwendungszwecke 
gebunden. Bei dem tür die Wertgrenzen im Sinne 
des Art. XI Abs. 4 maßgebenden Schätzwert kön
nen allfällige Aufwendungen des Erwerbers oder 
hypothekarische Belastungen berücksichtigt wer
den. Die Ermächtigung des Bundesministers für 
Finanzen nach Art. XI Abs. 2 des Bundesfinanzge
setzes umfaßt das Recht zu entgeltlichen und 
unentgeltlichen Verfügungen. 

Weitere Ermächtigungen für die Veräußerung 
von unbeweglichem Bundesvermögen enthalten 
das Vermögensverfallsgesetz, BGBI. 
Nr. 213/1947, in der Fassung BGBI. Nr.285/1955 
und die Vermögensverfallsamnestie, BGBI. 
Nr. 155/1956, in der Fassung BGBI. Nr. 45/1958, 
7/1962 und 173/1962. 

Die Einnahmen aus unbeweglichem Bundesver
mögen beim Titel 2/546 ergeben sich aus Veräu
ßerungserlösen und aus Vergütungen gern. § 30 
Abs. 3 der Bundeshaushaltsverordnung (BGBI. 
Nr. 118/1926) und aus Entgelten für Belastungen 
von Grundstücken, in beiden Fällen aus dem 
gesamten Bereich der Hoheitsverwaltung, weiters 
aus im Bereich des Finanzressorts anfallenden 
Bestandzinsen (Nutzungen usw.). Der institutio
nellen Gliederung des Budgets entsprechend, 
werden Einnahmen aus solchen Belastungen und 
Bestandzinsen bei den die zugehörigen liegen
schaften verwaltenden Ressorts (Bundesbetrie
ben) veranschlagt. 

Als "Belastungen" sind nac'hstehende Einnah
men aus bundeseigenen Liegenschaften zu ver
rechnen: 

Bauzinse infolge Belastung unbeweglichen 
Bundeseigenturns mit Baurechten ; 
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Einnahmen aus der Belastung mit Dienstbarkei
ten. 

Als "Nutzungen" sind Einnahmen aus bundes
eigenen Grundstücken 0 h n e Gebäudezugehö
rigkeit zu verrechnen: 

Bestandzinse ohne Rücksicht auf die Vertrags
. dauer (Miet- und Pachtzinse, Benützungszinse, 
Anerkennungszinse) ; 

Erlöse aus dem Verkauf von Gras Obst Holz 
Flußkies u. dgl.; .'" 

Inanspruchnahme von Bundesstraßengrund 
durch Dritte. 

Ausgaben 

Bei diesem Titel sind die mit der Veräußerung 
von unbeweglichem Bundeseigentumzusammen
hängenden Kosten (zB Schätzkosten, Abgaben) 
sowie Rückersätze für Veräußerungen aus den 
Vorjahren veranschlagt. 

Weiters sind bei diesem Titel Vergütungen gern. 
§ 30 .. (3) BHV zu veranschlagen, d. s. Zahlungen 
für Ubertragungen von unbeweglichem Bundes
vermögen aus der Benützung und Verwaltung der 
Bundesbetriebe .in jene der Hoheitsverwaltung, 
mit Ausnahme der Übertragung in die Benützung. 
und Verwaltung der Bundesstraßenverwaltung. 

Titel 547 Haftungsübernahmen des Bun
des 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4709,0 
1984 .................. :. 5 276,1 
1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4666,1 

3180,7 
4537,0 
4555,0 

Für eine Haftungsübernahme durch den Bund 
ist jeweils eine sondergesetzliche Grundlage 
erforderlich, soweit nicht das jeweilige Bundesfi
nanzgesetz für bestimmte Haftungsübernahmen 
(zB Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1985, BGBI. 
Nr. 1, Art. IX) eine entsprechende Regelung trifft. 

Mit Stichtag 31. Dezember 1983 ergibt sich fol
gendes Bild: 

Gültiger Rahmim (auf Grund diverser gesetzli-

Millionen 
Schilling 

.. cher Ermächtigungen) ............. ' ...... 833830 
Ubernommene Haftungen " ................. 519469 
Für weitere Haftungsübernahmen noch zur Ver-

fügung .. , ... , ........ , ..... , ... ", .... 314361 

Das Haftungsobligo des Bundes per. 
31. Dezember 1982 in Höhe von ..... ,., ... 468707 

hat sich im Jahre 1983 durch neue Haftungs-
übernahmen um ................... "... 90 225 

erhöht und durch Teilrückzahlungen der Kre-
dite um ...... , , ........ , .......... , , . .. 39 463 

vermindert, sodaB das Haftungsobligo des Bun-
des per 31. Dezember 1983 , ......... , , ... 519469. 

beträgt. . 

Gesetzliche Grundlagen 

Haftungen des Bundes als Bürge und Zahler 
gemäß § 1357 ABGB für Anleihen der Elektrizi
tätswirtschaft (Energieanleihen) : 

BGBI. Nr. Nominale BGB!. Ne. 
Nominale 

Mi/I. S Mill. S 

50/1953 662 93/1966 1500 
58/1955 1000 153/1967 1700 
75/1957 .. 21) 594 230/1968 · . 23) 3200 
48/1958 546 110/1969 · . 23) 3000 

176/1959} 22) 1026 326/1970 · . 23) 4200 
269/1959 225/1972 23) 4800 
223/1960 1000 578/1973 · . 23) 10000 
273/1961 780 789/1974 · , 23) 8000 
197/1962 600 294/1975 23) 25000 
287/1963 500 139/1978 · . 23) 25000 
291/1964 400 59/1979 · . 23) 25000 
168/1965 600 547/1982 .. 23) 70000 

Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1983 insgesamt: 46,131558'009,09 S; 

BGBI. Nr.87/1955, betreffend die Übernahme 
von Ausfallshaftungen durch den a.und für Kredite 
zur Errichtung von Zollfreizonen, und zwar als 
Bürge gemäß § 1346 ABGB Haftungslimit 
200000 000 S. Haftungsobligo des Bundes 
31. Dezember 1983: 10087020,86 S; 

BGBI. Nr. 159/1955 (Garantiegesetz 1955), 
betreffend Ausfallshaftung des Bundes als Bürge 
gemäß § 1346 ABGB Haftungslimit 800000000 S. 
Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1983: 600000 S; 

BGBI. Nr. 239/1958 für Haftungen des Bundes 
als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB 
(Gesetzliches Limit gemäß BGBI. Ni". 66/1959 
350000000 US-Dollar. Haftungsobligo des BUh
des zum 31, Dezember 1983: 2917117,07US
Dollar = 56420000 S); 

Haftungen für Investitionskredite land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe im Ausmaß von 50 
bzw. 60%, ab dem Jahre 1968 ausschließlich 50%, 
de.s aushaftenden Kreditbetrages : 

Darle- Darle-
hens- hens-

BGBI. Nr. rahmen BGBI. Ni. rahmen 
Mi/I. S Mill. S 

1/1959 300 1/1973 800 
1/1960 600 1/1974 800 
1/1961 900 1/1975 800 
1/1962 700 1/1976 800 

94/1963 700 1/1977 800 
1/1964 700 1/1978 800 
1/1965 800 1/1979 800 

87/1966 800 1/1980 800 
1/1967 800 1/1981 800 
1/1968 800 1/1982 800 
1/1969 800 1/1983 800 
1/1970 800 1/1984 800 
1/1971 800 1/1985 800 
1/1972 800 
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Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1983 insgesamt: 1 923239563,88 S; 

BGBI. Nr.1/1960, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gemäß 
§ 1357 ABGB bis zur Höhe von 500 Millionen 
Schilling für Darlehen, die von verstaatlichten 
Unternehmen und Unternehmern, an· denen der 
Bund beteiligt ist, aufgenommen werden (Haf
tungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 1983: 
25219430 S); 

Haftungen für Darlehen, die von Unterriehmun
gen, an denen der Bund beteiligt ist,aufgenom
men wurden: 

Darle- Darle-
hens- hens-

BGBI. Nr. rahmen BGBI. Nr. rahmen 
Mill. S Mill. S 

1/1961 200 94/1963 150 
1/1962 150 1/1964 150 

Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1983 insgesamt: 8621 047 S; 

Haftungen des Bundes für Anleihen der Wohn
baufonds: 

Nomi- Nomi-
BGBI. Nr. nale BGBI. Nr. nale 

Mill. S Mill. S 

1/1962 240 1/1967 700 
1/1964 400 1/1968 24) 500 
1/1965 600 1/1969 ... , 25) 300 

87/1966 700 

Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1983 insgesamt 35 479 000 S; 

BGBI. Nr.74/1962, betreffend die Haftung des 
Bundes als· Bürge und Zahler gemäß 
§ 1357 ABGB (Gesetzliches Limit 120000000 US
Dollar. Haftungsobligo des Bundes zum 
31.Dezember 1983: 15440047,13US-Dollar = 

298625951,45 S); 

BGBI. Nr. 143/1962 in der Fassung BGBI. 
Nr.24/1973, 664/1976, 280/1978, 520 a/1979, 
552/1980 und 387/1983 betreffend Ausfallsbürg
schaft für Kredite, die einem Sparer gemäß §§ 7 
und 8 des obigen Gesetzes von Kreditunterneh
mungen gewährt werden; Haftungsobligo des 
Bundes zum 31. Dezember 1983: 40092813,16 S; 

BGBI. Nr.159/1963 (§ 1), . betreffend die 
Rückbürgschaft des Bundes gegenüber dem 
Land Baden-Württ~mberg für ein Darlehen an die 
"Österreichische Elektrizitäts-Wirtschafts AG" 
(Verbundgesellschaft) bis zu einem Höchstbetrag 
von 25000000 Deutsche Mark (Haftungsobligo 
de~ Bundes zum 31. Dezember 1983: 
16993444,97 Deutsche Mark 
119846270,65 S); 

BGBI.. Nr. 117/1964 (Atomhaftpflichtgesetz), 
betreffend die Schadloshaltung des Haftpflichti
gen durch den Bund (Schadloshaltung bis 

500 Millionen Schilling). Haftungsobligo des Bun
des zum 31. Dezember 1983: 260000 000 S; 

BGBI. Nr. 135/1964 in der Fässung BGBI. 
Nr.224i1967, 443/1969, 306/1971 und 638/1975, 
betreffend die Haftung des Bundes als Bürge und 
Zahler gemäß § 1357 ABGB' für von der "Brenner
autobahn AG" aufzunehmende Kredite bis zu 
einem Betrag von 6 400 000 000 S 23) (Haftungs
obligo des Bundes zum 31. Dezember 1983: 
881 578415,21 S); 

BGBI. Nr. 168/1964 (§ 1) in der Fassung BGBI. 
Nr.415/1969, betreffend die Haftung des Bundes 
als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB für 
Anleihen o.der Kredite an die "Oesterreichisch
Alpine Montangesellschaft" (nunmehr "Vereinigte 
Österreichische Eisen- und Stahlwerke-Alpine 
Montan AG") bis zu einem Gegenwert von insge
samt 600 000 000 S in fremder oder in inländischer 
Währung (Haftungsobligo des Bundes zum 
31. Dezember 1983: 83246410S); 

BGBI. Nr. 215/1981 in der Fassung BGBI. 
Nr. 249/1984 (Ausfuhrförderungsgesetz 1981), 
betreffend die Haftung ·des Bundes für Ausfuhrge
schäfte von Erzeugungs- und HandeIsunterneh
mungen bzw. als Bürge für den Akzeptanten für 
Wechselkredite von Kreditinstituten (Haftungslimit 
290 Milliarden Schilling. Haftungsobligo des Bun
des zum 31. Dezember 1983: 239523515000S); 

BGBI. Nr. 216/1981 (Ausfuhrfinanzierungsförde
rungsgesetz 1981), in der Fassung BGBI. 
Nr. 221/1982 und 250/1984, betreffend die Haf
tung des Bundes in Form von Garantien für von 
der "Österreichischen Kontrollbank Aktiengesell
schaft" durchzuführende Kreditoperationen zur 
Erleichterung der Finanzierung mittel- und langfri
stiger Ausfuhrgeschäfte, für die eine Haftung des 
Bundes gemäß Ausfuhrförderungsgesetz 1981, 
BGBI. Nr.215/1981 in der Fassung BGBI. 
Nr.249/1984 übernommen wurde (Haftungslirilit: 
190 Milliarden Schilling. Haftungsobligo des Bun
des zum 31. Dezember 1983: 
105807312486,71 S); 

BGBI. Nr.335/1970, in der Fassung BGBI. 
Nr. 548/198~, betreffend die Haftung des Bundes 
als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB für 
Kreditoperationen der "Austrian Airlines - Öster
reichische Luftverkehrs-AG" (AUA-Finanzierungs
gesetz), bis zu einem Betrag von 4200 Millionen 
Schilling 26). (Haftungsobligo des Bundes zum 31. 
Dezember 1983: 1 443896625,80 S); 

BGBI. Nr.293/1964, in der Fassung BGBI. 
Nr.81/1967, 206/1967 und 256/1968, betreffend 
die Haftung qes BUndes als Bürge und Zahler 
gemäß § 1357 ABGB für von der "Felbertauern
straße AG" aufzunehmende Kredite bis zu einem 
Betrag von 354 000 000 Schilling (Haftungsobligo 
des Bundes zum 31. Dezember 1983: 
193989910,82 S); _ 
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BGBI. Nr.83/1967, in der Fassung BGBI. 
Nr. 211/1969 und 26/1971, betreffend die Haftung. 
des Bundes als Bürge und Zahler gemäß 
§ 1357 ABGB für Anleihen, Darlehen und sonstige 
Kredite der "EUN-Union Aktiengesellschaft für 
elektrische Industrie" bis zu einem Betrag von 
1 580 Millionen Schilling 23) (Haftungsobligo des 
Bundes zum 31. Dezember 1983: 
110522973,84 S); 

BGBI. Nr.252/1967 in der Fassung BGBI. 
Nr: 414/1969, betreffend die Haftung des Bundes 
als Bürger und Zahler gemäß § 1357 ABGB für 
Finanzoperationen der "Österreichischen Stick
stoffwerke Aktiengesellschaft" (nunmehr "Che
mie Linz AG") bis zu einem Betrag von 
1 400 000 000 S 23) (Haftungsobligo des Bundes 
zum 31. Dezember 1983: 14172 625,46 SI; 

Haftungen des Bundes für Finanzoperationeri 
(Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite) des 
,,wasserwirtschaftsfonds' , : 

Haftungs- Haflungs-

BGBL Ne. summe 
BGBL Nr. summe 

Millionen Millionen' 
Schilling schilling 

1/1968 ..... 300 23 ) 1/1977 ..... 2400 23) 

1/1969 ..... 600 23 ) 1/1978 ..... 4000 23) 

1/1970 ..... 700 23 ) 1/1979 ..... 4000 23 ) 

1/1971 ..... 800 23 ) 1/1980 ..... 4000 23 ) 

1/1972 ..... 1 000 23 ) 1/1981 ..... 4000 23 ) 

1/1973 ..... 1 000 23 ) 1/1982 ..... 4000 23 ) 

1/1974 ..... 1 200 23 ) 1/1983 ..... 4000 23 ) 

1/1975 ..... 1 200 23 ) 1/1984 ..... 4000 23 ) 

1/1976 ..... 1 200 23 ) 1/1985 ..... 4000 23 ) 

(Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1983: 7710463117,64 S); 

BGBI. Nr. 231/1968, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gem. § 1357 ABGB 
für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der 
"Dachstein-Fremdenverkehrs-Aktiengesellschaft" 
bis zu einem Gesamtbetrag (Gegenwert) von 
45 Millionen Schilling 23) (Haftungsobligo des Bun
des zum 31. Dezember 1983: 1 780002 SI; 

BGBI. Nr.233/1968 in der Fassung BGBI. 
Nr. 28/1971, betreffend die Haftung des Bundes 
als Bürge und Zahlergem. § 1357 ABGB für Anlei
hen, Darlehen und sonstige Kredite der "Verei
nigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke 
Aktiengesellschaft" (nunmehr "Vereinigte Öster
reichische Eisen- und Stahlwerke-Alpine Mon
tan AG") bis zu einem Gesamtbetrag (Gegen
wert) von 1 330 Millionen Schilling 23) (Haftungs
obligo des Bundes zum 31. Dezember 1983: 
78747429 SI; 

BGBI. Nr. 234/1968, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gem. § 1357 ABGB 
für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der 
"Österreichische Automobil-Fabriks-Aktiengesell
schaft" (nunmehr "Österreichische Automobilfa-

brik ÖAF Gräf & Stift AG") bis zu einem 
Gesamtbetrag (Gegenwert) von 50 Millionen 
Schilling 23) (Haftungsobligo des Bundes zum 
31. Dezember 1983: 585325,14 SI; 

BGBI. Nr. 396/1968 in der Fassung BGBI. 
Nr.27/1971, betreffend die Haftung des Bundes 
als Bürge und Zahler gem. § 1357 ABGB für Anlei
hen, Darlehen und sonstige Kredite der "Österrei
chi scher Rundfunk Gesellschaft mbH." bis zu 
einem Gesamtbetrag (Gegenwert) von 1 200 Mil
lionen Schilling 23) (Haftungsobligo des Bundes 
zum 31. Dezember 1983: 54105798,83 SI; 

BGBI. Nr.56/1969 in der Fassung BGBI. 
Nr.54/1971 und 461/1971, betreffend die Über
nahme von Bürgschaften (Nachbürgschaften) des 
Bundes -gegenüber diversen Kreditgebern für 
Ausfallsbürgschaften (Vorbürgschaften), die die 

. "Entwicklungs- und Erneuerungsfonds-Gesell
schaft mbH." für von diesen Kreditgebern ari 

a) inländische private oder verstaatlichte 
Unternehmungen, 

b) Unternehmungen und Einrichtungen der 
inländischen Fremdenverkehrswirtschaft 
und ~' 

c) Unternehmungen und Einrichtungen der 
inländischen Verkehrswirtschaft 

gewährte Darlehen und Kredite in Schillingwäh
rung übernimmt. 

Der ausstehende Gesamtbetrag der Nachbürg
schaften einschließlich Zinsen und Kosten 
(Gesamthaftungsbetrag) darf für Kreditnehmer a) 
und c) 2000 Millionen Schilling, für Kreditnehmer 
b) 500 Millionen Schilling nicht übersteigen (Haf
tungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 1983: 
549 758 424,14 S); 

BGBI. Nr.115/1969 in der Fassung BGBI. 
Nr. 25/1971,114/1973, 639/1975 und 143/1976 
betreffend die Haftung des Bundes als Bürge und 
Zahler gem. § 1357 ABGB für von der "Tauern
autobahn AG" aufzunehmende Kredite bis zu 
einem Betrag von 30080 Millionen Schilling 23) 
(Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1983: 21 885683101,05 SI; 

BGBI. Nr. 210/1969, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gem. § 1357 ABGB 
für Darlehen und sonstige Kredite der "Schoeller
Bleckmann Stahlwerke Aktiengesellschaft" (nun
mehr "Vereinigte Edelstahlwerke AG") bis zu 
einem Betrag von 150 Millionen Schilling 23) (Haf
tungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 1983: 
31364317,03 SI; 

BGBI. Nr.298/1969 in der Fassung BGBI. 
Nr. 233/1971 und 731/1974, betreffend Ausfalls
bürgschaften des Bundes für Darlehen und Kre
dite zur Verbesserung der Besitzstruktur bäuerli
cher Betriebe bis zu einem Betrag von 500 Millio
nen Schilling; (Haftungsobligo des Bundes zum 
31. Dezember 1983: 20112546,74 S); 
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BGBI. Nr.23/1967 in der Fassung BGBI. 
Nr.47/1970, betreffend die Haftung des Bundes 
als Bürge und Zahler gern. § 1357 ABGB für Anlei
hen, Darlehen und sonstige Kredite der "Österrei
chische Industrieverwaltungs-Aktiengesellschaft" 
bis zu einem Betrag von 2 000 Millionen Schil
ling 23) (Haftungsobligo des Bundes zum 
31. Dezember 1983: 259457929,50 S); 

BGBI. Nr. 435/1971, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gern. § 1357 ABGB 
für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der 
"Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft" 
(nunmehr "Vereinigte Österreichische Eisen- und 
Stahlwerke-Alpine Montan AG") bis zu einem 
Betrag von 1 330 Millionen Schilling 23) (Haftungs
obligo des Bundes zum 31. Dezember 1983: 
484989085,27 S); 

BGBI. Nr.479/1971 in der Fassung BGBI. 
Nr.640/1975 und 335/1978, betreffend die Haf
tung des Bundes als Bürge und Zahler gern. 
§ 1357 ABGB für von der "Pyhrn-Autobahn AG" 
aufzunehmenden Kredite bis zu einem Betrag von 
22 800 Millionen Schilling 23) (Haftungsobligo des 
Bundes zum 31. Dezember 1983: 
9563168938,93 S); 

BGBI. Nr. 150/1972 in der Fassung BGBI. 
Nr. 87/1975 und 315/1979, betreffend die Haftung 
des Bundes als Bürge und Zahler gern. § 1357 
ABGB für Finanzoperationen der "Internationales 
Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien AG" bis zu 
einem Betrag von 9 800 Millionen Schilling 23) 
(Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1983: 3297881 299,45 S); 

BGBI. Nr.174/1972 in der Fassung BGBI. 
Nr.265/1975 und 558/1979, betreffend die Haf
tung des Bundes als Bürge und Zahler gern. 
§ 1357 ABGB für Anleihen, Darlehen und sonstige 
Kredite der "Intercontainer" -:- Internationale 
Gesellschaft für den Transcontainer Verkehr bis 
zu einem Betrag (Gegenwert) von 500 Millionen 
belgischen Francs 23); 

BGBI. Nr. 263/1972, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gern: § 1357 ABGB 
für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der 
"Vereinigte Metallwerke Ranshofen-Berndorf AG" 
bis zu einem Betrag von 665 Millionen Schilling an 
Kapital und 505,5 Millionen Schilling an Zinsen und 
Kosten (Haftungsobligo des Bundes zum 
31. Dezember 1983: 314668391,30 S); 

. BGBI. Nr. 113/1973 in der Fassung BGBI. 
Nr. 625/1976 und 316/1979, betreffend die Haf
tung des Bundes als Bürge und Zahler gern. 
§ 1357 ABGB für Kreditoperationen der "Arlberg 
Straßentunnel AG" bis zu einem Betrag von 
12000 Millionen Schilling 23) (Haftungsobligo des 
Bundes zum 31. Dezember 1983: 9552647858,40 
S); 

BGBI. Nr. 116/1973, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gern. § 1357 ABGB 
für Darlehen und sonstige Kredite der "Flughafen 
Wien Betriebsges. m. b. H." bis zu einem Betrag 
von 450 Millionen Schilling 23) (Haftungsobligo des 
Bundes zum31. Dezember 1983: 6404620815); 

BGBI. Nr. 579/1973, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gern. § 1357 ABGB 
für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der 
"Vereinigte Österreich ische Eisen- und Stahl
werke-Alpine Montan AG" bis zu einem Betrag 
von 4000 Millionen Schilling 23) (Haftungsobligo 
des Bundes zum 31. Dezember 1983: 
1 996816985,82 S); 

BGBI. Nr. 185/1974, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gern. § 1357 ABGB 
für Darlehen und sonstige Kredite der "Axamer 
Lizum Aufschließungs AG" bis zu einem Betrag 
von 72 Millionen Schilling 23) (Haftungsobligo des 
Bundes zum- 31. Dezember 1983: 34666982,71 
S); 

BGBI. Nr.420/1974 in der Fassung BGBI. 
Nr.60/1979, betreffend die Haftung des Bundes 
als Bürge und Zahler gern. § 1357 ABGB tür Anlei
hen, Darlehen und sonstige Kredite zur Ermögli
chung algerischer Erdgaslieferungen an Öster
reich (Erdgasanleihegesetz 1974) bis zu einem 
Betrag von 7000 Millionen Schilling 23) ; 

BGBI. Nr.788/1974 in der Fassung BGBI. 
Nr.45/1979, betreffend die Haftung. des Bundes 
als Bürge und Zahler gern. § 1357 ABGB für Anlei
hen, Darlehen und sonstige Kredite der "ELIN
Union Aktiengesell~chaft für elektrische Indu
strie" bis zu einem Betrag von 1 600 Millionen 
Schilling 23) (Haftungsobligo des Bundes zum 
31. Dezember 1983: 520621420,22 S); 

BGBI. Nr.295/1975 in der Fassung BGBI. 
Nr. 83/1979, 298/1981, 602/1981, 633/1982 und 
589/1983 betreffend die Haftung des Bundes 

a) als Bürge und Zahler gern. § 1357 ABGB für 
Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der 
"Österreichischen Industrieverwaltungs AG", 

b) gemäß § 1348 ABGB für Haftungen, die die 
ÖIAG für Kreditoperationenihrer Tochtergesell
schaften übernimmt 

(ÖIAG-Anleihegesetz) bis zu einem Betrag von 
64 000 Millionen Schilling 23) (Haftungsobligo des 
Bundes zum 31. Dezember 1983: 
23946865140,89 S); 

BGBI. Nr. 156/1976, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gern. § 1357 ABGB 
für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der 
"Chemie Linz AG" (Chemie - Anleihegesetz) bis 
zu einem Betrag von 2 000 Millionen Schilling 23) 
(Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1983: 1 447654 268,54 S); 
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Haftungen des Bundes für die Beschädigung 
und den Verlust besonders wertvollen Ausstel
lungsgutes: 

BGB!. Nr. 

1/1977 ............................ . 
1/1978 ............................ . 
1/1979 .................. ' .......... . 
1/1980 ............................ . 
1/1981 idF BGBI. Nr. 224/1981 ....... . 
1/1982 ............................ . 
1/1983 .. , ......................... . 
1/1984 ............................ . 

Haftungs
summe 
Mill. S 

50 
300 

.300 
300 

1200 
800 
800 
800 

BGBI. Nr. 591/1982, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gem. § 1357 ABGB 
oder in Form von Garantien für Kreditoperationen 
der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzie
rung Aktiengesellschaft bis zu einem Gesamtbe
trag (Gegenwart) von 90000 Millionen Schilling 23) 

(Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember 
1983: 12680060177,83 S); 

Haftungen des Bundes für Finanzoperationen 
des "Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds" zur teil
weisen Finanzierung der ihm durch das Startwoh
nungsgesetz (BGBI. Nr.264/1982) übertragenen 
Aufgaben. 

(Haftungsobligo des Bundes zum 31. Dezember BGB!. Nr. 

1983: 53000000 S); 

Haftungs
summe 

MiI!.S 

BGBI. Nr. 161/1977, betreffend die Haftung des 
Bundes als Bürge und Zahler gem. § 1357 ABGB 
tür Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite der 
"Erdöl-Lagergesellschaft m. b. H." (Erdölbevorra
tungs-Förderungsgesetz) bis zu einem Betrag 
von' 8000 Millionen Schilling 23) (Haftungsobligo 
des Bundes zum 31. Dezember 1983: 
3829883979,34 S); 

BGBI. Nr. 296/1977 in der Fassung BGBI. 
Nr. 102/1979, 338/1981, 263/1982 und 634/1982 
(Garantiegesetz 1977), betreffend die Übernahme 
der Verpflichtung zur Schadlosha!tungder "Finan
zierungsgarantie-Ges. m. b. H." 

a) für Zahlungen auf Grund der von ihr über
nommenen Garantien bis zum Gesamtbetrag von 
14000 Millionen Schilling (Haftungsobligo des 
Bundes zum 31. Dezember 1983: 
6159569694,63 S); 

b) im Ausmaß der Wertberichtigungen an von 
ihr erworbenen Forderungen bis zum Gesamtbe.
trag von 870 Millionen Schilling (Haftungsobligo 
des Bundes zum 31. Dezember 1983: 
61 146 342,37 S); 

BGBI. Nr. 296/1977 in der Fassung BGBI. 
Nr. 102/1979, 338/1981,263/1982, 634/1982 und 
569/1983 betreffend die Haftung des Bundes als 
Bürge und Zahler gem. § 1357 ABGB tür Kredit
operationen inländischer Kreditunternehmungen, 
deren Erlös zu Finanzierungen verwendet wird, für 
die die "Finanzierungsgarantie Ges.m.b.H." die 
Garantie übernommen hat, bis zum Gesamtbetrag 
von 10000 Millionen Schilling; 

BGBI. Nr.555/1980 in der Fassung BGBI. 
Nr. 290/1981, betreffend Garantien des Bundes 
für Kredite von österreichischen Kreditunterneh
mungen an eine polnische Kohlenexportfirma zur 
Sicherung der Versorgung Österreichs mit Kohle 
(Polenkohlegarantiegesetz) bis zum Gesamtbe
trag von 300 Millionen US-Dollar an Kapital und 
600 Millionen US-Dollar an Zinsen (Haftungsobligo 
des Bundes zum 31. Dezember 1983: 
15830296085,69 S); 

1/1983.. . .. ... . .. . . . . .. . ....... . .. 50 23
) 

1/1984............. ............... 50 23 ) 

1/1985............. ............... 50 23 ) 

Haftung des Bundes für 'Darlehen an die Erste 
Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft bis zum 
Gesamtbetrag von 430 Millionen Schilling 23) 

gemäß BGBI. Nr.1/1983. (Haftungsobligo des 
Bundes zum 31. Dezember 1983: 136350000 S); 

BGBI. Nr. 568/1983, betreffend die Haftung des 
Bundes für einen Kredit eines Österreichischen 
Bankenkonsortiums an die Jugoslawische Natio
nalbank bis zum Gesamtbetrag von 40 Millionen 
US-Dollar an Kapital und 60 Millionen US-Dollar an 
Zinsen (Haftungsobligo des Bundes zum 
31. Dezember 1983: 1 934100000 S). 

Unterschiede der Gebarung 

Für Zahlungen aus Inanspruchnahmen auf 
Grund der übernommenen Haftungen wurden 
gegenüber 1984 um rund 610 Millionen Schilling 
weniger veranschlagt. 

Diese Verringerung ist vor allem auf einen' 
geringeren Bedarf für Kursverluste im Rahmen 
des Ausfuhrfinanzierungsförderungsverfahrens 
zurückzuführen. 

Die Einnahmen, die im Zusammenhang mit Bun
deshaftungen anfallen, wurden gegenüber dem 
Voranschlag 1984 ungefähr in gleicher Höhe ver
anschlagt. 

Im Jahre 1985 wird das hohe Niveau der Scha
densfälle im Rahmen des Ausfuhrförderungsge
setzes durch die international instabile Wirt
schafts- und Währungslage anhalten. 

Die Bedeckung dieser Haftungsinanspruchnah
men kann zur Gänze nach Maßgabe der hiefür 
zweckgebundenen Entgelteingänge usw. 
(geschätzt 4500 Millionen Schilling) erfolgen. 
Zusätzliche Haushaltsmittel werden voraussicht
lich nicht erforderlich sein., 
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Für Inanspruchnahmen auf Grund des Ausfuhr
finanzierungsförderungsgesetzes ist für Kursver
luste, die sich infolge Paritätsänderung bei Finanz
transaktionen in Fremdwährung. ergeben werden, 
eine Vorsorge von rund 40 Millionen Schilling 
(1984 600 Millionen Schilling) erforderlich. Da 
nach der Novelle zum AFFG 1967, BGB!. 
Nr. 668/1978, die Erträge aus Kursänderungen zur 
Deckung von Kursverlusten zu verwenden. sind, 

. Gebarung 1983 bis 1985 

werden Kursgewinne ebenfalls in Höhe von 40 Mil
lionen Schilling veranschlagt. 

Abschreibungen 

Im Jahre 1983 wurden aus Haftungsübernah
men nach dem Ausfuhrförderungsgesetz Regreß
ansprüche in Höhe von 556181 085,47 S abge
schrieben . 

1983 1984 1985 
Haftungsübernahmeri für Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 

Ausfuhrförderungsgesetze ........ ; ... 4329,3 
Garantiegesetz 1955 27 ) ...•••••••••..• 

Verstaatlichte Unternehmungen ....... . 
Sonstige Unternehmen, an d!'!nen der 

Bund beteiligt ist .................. . 
Agrarinvestitionskredite . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 
Übrige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 260,1 
Bankanteil an Haftungsentgelten ....... 119,6 

3162,7 

18,0 

Millionen Schilling 

4975,0 4525,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
1,0 0,0 

200,1 12,0 
100,0 0,0 

4390,0 4540,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
1,0 0,0 

125,1 15,0 
150,0 0,0 

----------------------------------------------
Summe ... 4 709,0 

Titel 548 Besondere Zahlungsverpflich
tungen bzw. Forderungen 

Sachautwand Einnahmen 
Millionen S~hilling 

1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3838,7 390,0 
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4629,0 458,7 
1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5173,0 347,5 

Unterschiede der Gebarung 

Die Ursachen der unterschiedlichen Höhe der 
Ausgaben in den Jahren 1983 bis 1985 können 
der nachfolgenden Übersicht entnommen wer
den: 

Verpflichtungen an ERP-
Fonds ............... . 

Internationales Amtssitz-
und Konferenzzentrum 
Wien ......... , ....... . 

Abgeltung an Donaukraft
werke f. Aufwand im 
öffentl. Interesse 

Sonstige Zahlungsverpflich
tungen: 
Förderungsausgaben .... 
Aufwendungen (gesetz!. 

Verpf!.) .. ; ..... , .... . 
Aufwendungen ........ . 
Aufwendungen (V) (Ges. 

Verpflichtungen) ..... . 
Sonstige Schuldübernah-

men ................. . 
Schuldübernahme AUA ... . 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

6,5 6,4 6,3 

900,5 953,8 602,0 

578,9 512,5 558,6 

1 342,1 1 769,0 2078,3 

620,7 1 008,5 1 569,0 
332,6 320,0 342,0 

16,6 

1,8 
39,0 

20,0 

1,8 
37,0 

15,0 

1,8 

------------------Summe ... 3838,7 4629,0 5 173,0 

3180,7 5276,1 4537,0 4666,1 4555,0 

Zahlungen gemäß BGBI. Nr.237/1965 und 
644/1973 an den ERP-Fonds 

Gemäß BGB!. Nr.237/1965 sind die ERP-Ver
bindlichkeiten von drei Unternehmungen des Koh
len- und Buntmetallbergbaues auf den Bund über
gegangen. Hinsichtlich der stillgelegten Bergbau
betriebe Grünbach und Tauchen ist die Verpflich
tung des Bundes erloschen. Für die Kupferberg
bau Mitterberg Ges. m. b. H. hat der Bund Zahlun
gen in der Höhe von rund 6 Millionen Schilling in 
50 Jahresraten an den ERP-Fonds zu. leisten. Als 
20. Rate werden für 1985 128000 S benötigt wer
den. 

Gemäß Artikel I des Bundesgesetzes 
Nr.644/1973 sind die ERP-Verbindlichkeiten von 
drei Gesellschaften des Kohlenbergbaues und der 
Fernheizkraftwerk Pinkafeld Ges. m. b. H. auf den 
Bund als Alleinschuldner übergegangen. Die Til
gung erfolgt in 50 Jahre,sraten. Bei dem Betrag. 
von 6,207 Millionen Schilling handelt es sich um 
die Jahresrate 1985 für Kapital und Zinsen. 

Abgeltung an Oonaukraftwerke f. Aufwand im 
ö«entl. Interesse 

Zur Durchführung des Ausbauprogramms der 
Verbundgruppe werden neben der Zuführung von 
Eigenkapital den Gesellschaften jene Kosten 
abgegolten, die ihnen aus der ErrichtulJg von 
nicht der Stromerzeugung dienenden Anlagen, 
wie zB Schleusen, entstehen. 

Der Beitrag zu den Kosten für das Kraftwerk 
AbwindenlAsten der Österreich ischen Donau
kraftwerke AG. wurde mit 1 400 Millionen Schilling 
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zuzüglich Umsatzsteuer und Zwischl3nfinanzie
rungskosten festgelegt. Die Abstattung ist in 
zwölf Jahresraten in Aussicht genommen. Als 

. zehnte Rate werden für das Jahr 1985 180,923 Mil
lionen Schilling veranschlagt. 

Der Beitrag für das Kraftwerk Melk de!r Österrei
chischen Donaukraftwerke AG wurde gl3mäß Mini
sterratsbeschluß vom 9. Mai 1978 mit 1 850 Millio
nen Schilling zuzüglich Umsatzsteuer und Zwi
schenfinanzierungskosten festgelegt. Als sie
bente Rate werden für das Jahr 1985 172 Millio
nen Schilling veranschlagt. 

Der Beitrag für das Kraftwerk Greifenstein der 
Österreichischen Donaukraftwerke AG wurde 
gemäß Ministerratsbeschluß vom 31. März 1981 
mit 2350 Millionen Schilling zuzüglich Umsatz
steuer festgelegt. In weiterer Folge wurde auf eine 
Zwischenfinanzierung durch die Gesellschaft 
übergegangen. Für das Jahr 1985 sind hiezu für 
Zinsenzahlungen 205,683 Millionen Schilling ver
anschlagt. 

Schuldübernahme AUA 

Das AUA-Finanzierungsgesetz BGBI. 
Nr. 335/1970 sieht vor, daß der Bund diEl Verpflich
tungen aus bundesverbürgten Krediten der AUA 
mit einem Kapitalbetrag von 46 225 000 DM samt 
Zinsen übernimmt. 

Die Schuld wurde im Jahre 1_984 getilgt. 

Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum 
Wien, A.G. 

Diese Gesellschaft hat als Bundesgebäude den 
Amtssitz internationaler Organisationen errichtet. 
Der nun als "Internationales Zentrum Wien" 
bezeichnete Amtssitz ist im August 1B79 seiner 
Bestimmung übergeben worden. GE!mäß den 
Bestimmungen des IAKW-Finanzierungsgesetzes, 
BGBI. Nr.150/1972, hatte der Bund bisher der 
Gesellschaft die Kosten der Planung, Errichtung, 
Erhaltung, Verwaltung und Finanzierung des Inter
nationalen Amtssitz- .und Konferenzzentrums 
Wien in den im Gesetz genannten Jahresbeträgen 
zu ersetzen. Diese haben in den Jahren 1972 und 
1973 je 250 Millionen Schilling, 1974 und 1975 je 
350 Millionen Schilling, 1976 500 Millionen Schil
ling sowie 1977 und 1978 je 600 Millionen Schilling 
betragen. Nach der Fassung der Novelle zum 
IAKW-Finanzierungsgesetz, BGBI. Nr. 315/1979, 
wurde im Haushaltsjahr 1980 ein ß.etrag von 
850 Millionen Schilling und in den Jahren 1981 bis 
1983 ein Betrag von je 900 Millionen Schilling ver
ausgabt. Für das Haushaltsjahr 1984 wurde ein 
Betrag von 950 Millionen Schilling vorgesehen, 
der sich jedoch aufgrund der in Vorbemitung ste
henden 3. IAKW-Finanzierungsgesetznovelle vor
aussichtlich auf 600 Millionen Schilling verringert. 

In Berücksichtigung der neuen· Finanzierung 
wurde für das Jahr 1985 gleichfalls ein Betrag von 
600 Millionen Schilling veranschlagt. Ein Teil die
ses . Kostenersatzes ist dem Bund von der Stadt 
Wien zu refundieren (siehe Einnahmenansatz 
2/54824). 

Durch das Abkommen vom 19. Jänner 1981 zwi
schen der Republik Österreich, den Vereinten 
Nationen und der Internationalen Atomenergie
Organisation über die ,Errichtung und Verwaltung 
eines Gemeinsamen Fonds zur Finanzierung grö
ßerer Reparaturen und Erneuerungen in deren 
Amtssitzen im Internationalen Zentrum Wien, 
BGBI. Nr. 364/1981, ist der erwähnte Gemeinsame 
Fonds entstanden. Die auf den Bund entfallende 
Jahresquote 1985 beträgt 33333 US-Dollar. 

Hiezu kommt eine Vorsorge für die Bevorschus
sung von Reparaturen und Erneuerungen, zu der 
Österreich durch das Abkommen mit den Verein
ten Nationen und der IAEO verpflichtet ist. 

Für 1985 sind hiefür insgesamt 2 Millionen 
Schilling veranschlagt. 

Nach den mit der IAEO und der UNIDO geführ
ten Verhandlungen und der von den Organisatio-

• nen erklärten Bereitschaft fließen die Mieterträg
nisse aus Untervermietungen von Räumlichkeiten 
an kommerzielle Unternehmungen im Internatio
nalen Zentrum Wien abzüglich der Betriebskosten 
dem Bund zu. Hieraus ist für das Jahr 1985 ein 
Betrag von 1,2 Millionen Schilling zu erwarten. 

Sonstige Zahlungs verpflichtungen; Förderungs-
ausgaben . 

Olympia-Eissportzentrum-lnnsbruckGes.m.b.H. 

Bei der Gesellschaft ist aus strukturellen Grün
. den eine regelmäßige Mittelzuführung durch die 
Gesellschafter erforderlich. Um eine bedarfsweise 
Liquiditätshilfe zu ermöglichen, wurde von der bis
herigen Kapitalzuführung auf Zuschußleistungen 
der Gesellschafter übergegangen. 

Als Bundesanteil wurcjen für das Jahr 1985 
4 Millionen Schilling veranschlagt. 

DDSG 

Im Zuge der im Jahre 1972 eingeleiteten Maß
nahmen zur Sanierung der DDSG hat die Gesell
schaft als befristet gedachte Stützung der liquidi
tät Bundesdarlehen erhalten. 

Die Gesellschaft hat schon zu Ende des Jahres 
.1973 ihren Alleinaktionär auf wesentliche Preiser
höhungen insbesondere auf dem Treibstoffsektor 
und' die damit verbundenen zusätzlichen Bela
stungen verwiesen. Einerseits hat sie mit den 
Transporten von und nach dem Südosten Euro
pas für Österreich eine volkswirtschaftliche Auf
gabe zu erfüllen, andererseits war durch lange 
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Zeit eine Anpassung der Tarife an die geänderte 
Kostenlage überhaupt unmöglich, und die in den 
letzten Jahren erreichbaren Tariferhöhungen sind 
weit hinter der Kostenentwicklung zurückgeblie
ben. All diese Umstände bewirken zunehmende 
Liquiditätsschwierigkeiten. 

Beginnend mit dem Jahr 1975 ist dazu überge
gangen worden, die volkswirtschaftlichen Leistun
gen der Gesellschaft durch Zuschüsse abzugel
ten und auf diese Weise die Liquiditätslage zu 
stützen. Im Jahre 1985 werden hiefür 150 Millio
nen Schilling veranschlagt. 

Im Gefolge des Unternehmenskonzeptes vom 
Jahr 1971 und den diversen Maßnahmen in Rich
tung auf eine Sanierung der Gesellschaft ist mit· 
Hilfe einer Erhöhung des Grundkapitals auf 
755 Millionen Schilling auch ein umfangreiches 
Investitionsprogramm in der Güterflotte durchge
führt worden. Dieses Programm ist zu Beginn des 
Jahres 1977 abgeschlossen worden. 

In Ergänzung hiezu sind lediglich weitere sechs 
Schubleichter gebaut worden, für deren Gesamt-. 
erfordernis von 61,5 Millionen Schilling der Gesell
schaft in den Jahren 1979 und 1980 Mittel aus 
dem Bundeshaushalt in Form von Investitionsför
derungsbeiträgen gewährt worden sind. 

Es ergab sich die Notwendigkeit etwa 30 der 
ältesten und für die Schubschiffahrt nicht mehr 
geeigneten Kähne durch 18 Schubleichter zu 
ersetzen, die ein größeres Fassungsvermögen als 
die alten Kähne_aufweisen. 

Diese Investition mit einem Anschaffungs- und 
Herstellungswert von 214,2 Millionen Schilling 
dient der Aufrechterhaltung der Transportkapazi
tät der DDSG. 

Zur Entlastung des Bundeshaushaltes wurde 
der Weg gewählt, daß die DDSG die erforderlichen 
Mittel mit einer Laufzeit von fünf Jahren auf dem 
Kapitalmarkt aufnimmt 'und aus dem Bundeshaus
halt der Gesellschaft alljährlich die Mittel für die 
An_nuitätenzahlungen zugewendet werden (insge
samt rund 258 Millionen Schilling). Die bisherigen 
Leistungen des Bundes in den Jahren 1983 und 
1984 betragen 107,2 Millionen Schilling. 

Für das Haushaltsjahr 1985 ist mit einem Annui
tätenbetrag von 50 Millionen Schilling zu rechnEln. 

Verkehrsverbund Ost-Region Ges. m. b. H. _ 

Die 1974 gegründete Verkehrsverbundorganisa
tionsges. m. b. H., an der sich der Bund mit 50% 
beteiligt hat, und die mit den Vorbereitungen für 
die Bildung eines Verkehrsverbundes durch den 
Bund und die Länder Wien, Niederösterreich ünd 
Burgenland beauftragt wurde, wurde in Verbin
dung mit dem Anfang Juni 1984 realisierten Ver
kehrsverbund Ost in Verkehrsverbund Ost-Region 
Ges. m. b. H. umbenannt. 

Für den sich mit der Einführung d·es Verkehrs
verbundes Ost für die Gesellschaft ergebenden 
Mehraufwand im Jahr 1984 wurde als Bundesan
teil ein Betrag von 14,225 Million~n Schilling 
bereitgestellt. Zur weiteren anteiligen Abdeckung 
des laufenden Aufwandes der Gesellschaft sowie 
für die Kosten aus einer vorgesehenen Verkehrs
erhebung wird für das Jahr 1985 ein Betrag von 
13,3 Millionen Schilling veranschlagt. 

Flughafen Betriebsgesellschaften : 

Flughafen Wien Betriebsges. m. b. H 

Auf dem Flughafen Wien-Schwechat ist auch in 
den nächsten Jahren ein hohes Investitionserfor
dernis gegeben. 

Da dies die Selbstfinanzierungsfähigkeit der 
Gesellschaft übersteigt, war, bzw. ist. eine Mittel
zufuhr erforderlich, die durch einen Investitions
förderungsbeitrag der Gesellschafter erfolgt. Als 
letzte Jahresrate eines für die Jahre 1978 bis 1985 
zugesagten Investitionsförderungsbeitrages wur
den für 1985 für den aliquoten Bundesanteil 
50 Millionen Schilling veranschlagt. ' 

Tiro/er F/ughafenbetriebsges. m. b. f1. 
Bei der Gesellschaft ist fallweise eine Verlustab

deckung erforderlich. Bisher wurde eine solche 
durch Kapitalzuführungen vorgenommen. In Hin
kunft 5011 dies durch Zuschußleistungen der 
Gesellschafter erfolgen. In Vorsorge für das Jahr 
1985 wurde für den allfälligen Bundesanteil ein 
Betrag von 1 Million Schilling veransthlagt. 

, 

Gesellschaft für Industrieansiedlung und indu
strielle Kooperation Ges. m. b. H. 

Für die anteilige Abdeckung des la'ufenden Auf
wandes der Gesellschaft, die sich mit der Anwer-

. bung von Betrieben sowie Prüfungs- und Bera
tungstätigkeiten zu Betriebsansiedlungen in den 
einzelnen Bundesländern befaßt, w~rde für 1985 
ein Betrag von 10 Millionen Schilling ~eranschlagt. 

Voest-Alpine Medizintechnik Ges. m. b. H. (zuvor 
. AKPE-Ges. m. b, H.) I 

Der für 1985 veranschlagte Betrag· von 
1 800 Millionen Schilling stellt den auf den Bund 
entfallenden 50%igen Anteil am Ko$tenersatz .für 
den Neubau des Allgemeinen Krankenhauses 
Wien dar. 

Im Zusammenhang damit werden dem Bund 
gleichfalls 50% der geltend gemachten Vorsteuer- . 
beträge gutgeschrieben, wofür als Einnahme beim 
Ansatz 2/54854 100 Millionen Schilling für das 
Jahr 1985 veranschlagt wurden. 

Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) 

Ersatz an ÖIAG 

Außer der beim Titel 1/540 angeführten Til
gungszahlung, hat der Bund gemä~ den Bundes-
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gesetzen BGBI. Nr. 298/1981, BGBI. Nr. 602/1981, 
BGBI. Nr.633/1982 und BGBI. Nr.589/1983 der 
ÖIAG jene Zinsen zu ersetzen, die im Zusammen
hang mit der Aufnahme von Fremdmitteln für die 
der VOEST-Alpine, VEW und anderen in Bezie
hung zur ÖIAG stehenden Gesellschaften zuge
führten Stützungsbeträge anfallen. 

Um diese Zinsenaufwendungen für die ÖIAG 
erfolgsneutral zu gestalten, soll die Ersatzleistung 
des Bundes in Form einer Zuschußzahlung erfol
gen. 

Für das Jahr 1985 ist zu den zitierten Bundes
gesetzen mit einem Erfordernis von 1 569 Millio
nen Schilling zu rechnen. 

Finanzierungssystem tür Wissenschaft urid Tech
nik im Dienste der Entwicklung 

Die Vereinten Nationen haben die Errichtung 
eines "Finanzierungssystems für Wissenschaft 
und Technik im. Dienste der Entwicklung" 
beschlossen. Es handelt sich hiebei um 13ine inter
nationale Finanzinstitution, die den ei~lenständi

gen Ausbau der wi.ssenschaftlichen und technolo
gischen Kapazitäten der Entwicklungsländer zur 
Aufgabe hat. 

Dieses Finanzierungssystem hat' 19'82 seine 
Tätigkeit aufgenommen. Für Österreich ergab sich 
in diesem Jahr eine Beitragsleistung von 17 Millio
nen Schilling, die beim Ansatz 1/54052 vIerrechnet 
wurde. 

Sonstige Zahlungsverpflichtungen; Aufwendun
gen 

Leistungen an Österr. Länderbank AG 

Gemäß Bundesgesetz vom 31. März 1982, 
BGB!. Nr. 206, ersetzt der Bund der Österreichi
schen Länderbank AG den Zinsenent91ang aus 
Forderungen dieser Bank gegen Unternehmun
gen mit dem Sitz im Inland, über die ein Aus
gleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder 
deren Eröffnung beantragt wurde, und die zur 
Wertberichtigung dieser Forderungen erforderli
chen Tilgungsraten. 

Auf Grund des Tilgungsplanes sind für 1985 
271 Millionen Schi!ling veranschlagt, die zur 
Gänze den Ersatz des Zinsenentganges betreffen. 

Ersatz an Wasserwirtschaftsfonds für Planung 
des Marchfeldkanals gem. BGBI. Nr.62/1983 

Gemäß § 3 des Bundesgesetzes vom 9. Feber 
1983, BGB!. Nr. 62, hat der Bund der Planungsge
sellschaft die ihr aus der Erfüllung ihrer Aufgaben 
erwachsenen Kosten sowie den notwendigen Per
sonal- und Sachaufwand zu ersetzen. 

Der Wasserwirtschaftsfonds wird gemäß die
sem Bundesgesetz ermächtigt, die vom Bund zu 

ersetzenden Beträge zunächst zu leisten; der 
Bund hat diese Beträge dem Fonds zurückzuzah
len. 

Auf Grund dieses Bundesgesetzes wurde für 
das Jahr 1984 ein Betrag von 50 Millionen Schilling 
veranschlagt. Für das Jahr 1985 ist mit einem 
Betrag von 71 Millionen Schilling vorgesorgt wor
den. 

Sonstige Zahlungsverpflichtungen; Aufwendun
gen (V) (Gesetzliche Verpflichtungen) 

EFTA-Industrieentwicklungsfonds für Portugal 

Zur Stärkung der portugiesischen Wirtschaft 
beschloß der EFTA-Rat die Errichtung des EFTA-' 
Industrieentwicklungsfonds für Portugal, zu' dem 
die EFT A-Mitgliedsstaaten durch fünf Jahre Bei
träge leisten. Die' innerhalb dieser fünf Jahre nicht 
angeforderten Beiträge können während fünf wei
terer Jahre nachgefordert werden. Für 1985 wur
den hiefür 15 Millionen Schilling veranschlagt. Der 
Fonds vergibt Darlehen zur Entwicklung der por
tugiesischen Industrie. Die Rückzahlung des 
Fondskapitals an die Mitgliedsstaaten erfolgt ab 
dem, 10. Jahr des Inkrafttreten des Fonds in 
15 Jahresraten, 

Ab dem fünften Jahr des Bestehens des Fonds 
werden für die geleisteten Beiträge Zinsen 
gezahlt. Für 1985 wurden hiefür beim Ansatz 
2/54844 6,1 Millionen Schilling veranschlagt. 

Sonstige Schuldübernahmen 

Übergang einer ERP-Verbindlichkeit der indischen 
Regierung auf den Bund als Alleinschuldner 

Am 15. Dezember 1967 wurde zwischen der 
österreichischen Bundesregierung und der indi
schen Regierung ein Nahrungsmittelhilfeabkom
men abgeschlossen, auf Grund dessen die indi
sche Regierung aus Mitteln des ERP-Fonds einen 
Kredit in Höhe von 26 Millionen Schilling erhielt. 

Die am 30. Juni 1979 in Höhe von 
18835975,31 S bestehende Verbindlichkeit der 
indischen Regierung gegenüber dem' ERP-Fonds 
ging mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGB!. 
Nr.317/1979 auf den Bund als Alleinschuldner 
über. 

Der Betrag ist vom Bund in 26 gleichen aufein
anderfolgenden Halbjahresraten zu 720 000 Sund 
einer Rate von 115975,31 S - zuzüglich der 
anfallenden Zinsen in den Jahren 1979 bis 1992, 
beginnend am 1. Juli 1979 an den ERP-Fonds 
zurückzuzahlen. 

Reingewinnabfuhr gemäß Postsparkassenge
setz 

Nach den Bestimmungen des Postsparkassen
gesetzes, BGBI. Nr.458/1969, War für das Jahr 
1971 erstmalig der Anteil des Bundes am Reinge-

10' 
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winn der Österreichischen Postsparkasse des 
Geschäftsjahres 1970 zu veranschlagen, während 
bis 1969 die Ausgaben und Einnahmen des Öster
reichischen Postsparkassenamtes im Bundesvor
anschlag bei Kap. 80 brutto veranschlagt wurden. 
Für diese Reingewinnabfuhr wurde der neue 
Ansatz 2/54834 vorgesehen. Auf Grund der bishe
rigen Geschäftsergebnisse der Österreichischen 
Postsparkasse im Jahre 1984 wird diese Reinge
winnabfuhr mit 40 Millionen Schilling angenom
men. 

Sonstige Forderungen 

Die Gewerbe- und Handelsbank in Klagenfurt 
reg. Gen. m. b. H. hat im Jahre 1960 einen Betrag 
von 2 Millionen Schilling treuhändig zur Durchfüh
rung wirtschaftsfördernder Maßnahmen in Kärn
ten, insbesondere zur Besitzkräftigung und für 
volkspolitische Maßnahmen in Grenzgebieten zur 
Verfügung gestellt erhalten. Der für 1985 veran
schlagte Betrag von 0,1 Millionen Schilling stellt 
die in diesem Jahr zu erwartenden RÜCkflüsse aus 
den Treuhandmitteln dar. 

1) Hievon Ausgaben nach Maßgabe zweckgebundener 
Einnahmen: 

Millionen 
Schilling 

1983 .. '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217,2 
1984. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,9 
1985 ........... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418,5 

2) Hievon zweckgebundene Einnahmen: 

1983 ........... . 
1984 ............ . 
1985 ........... . 

Int. Finanz- Verst. Elektr Oest. 
institutfonen Ges. Nationalbank 

0,1 
0,0 

Millionen Schilling 

.217,2 
119,9 
418,5 

0,0 
1075,0 

3) Die Kredit(Refinanzierungs)beträge werden in der 
Anlehensgebarung des Bundes, nach den österreichi-' 
schen Haushaltsvorschriften eine hauptsächlich für 
Anleiheerlöse bestimmte Sonderverrechnung, verein
nahmt. 

4) Sonderorganisation der Vereinten Nationen, "Welt
bank". 

11 Arbei1s(Amts)behelf zum BFG 

Änderung und Ergänzung des Abkomrnens: BGBI. 
Nr.345/1969. 

5) Derzeit verwendete Bezeichnung. Die "International 
Bank of Reconstruction and Development (IBRD)" wird 
im BGBI. Nr. 105/1949 mit "Internationale Bank für Wie
deraufbau und Wirtschaftsförderung" übersetzt. 

6) Bezüglich der durch das Inkrafttreten der ÖIG
Gesetz-Novelle 1969 eingetretenen neueni Rechtslage 
siehe BGBI. Nr. 47/1970. i' 
- 7) Siehe auch die zugehörige Verordnung BGBI. 
Nr. 199/1946. , 

7') Inzwischen wurde mit Zustimmung des Hauptaus
schusses des Nationalrates vom 21. März 1975 die Bun
desbeteiligung an der Österreichischen Credit-Institut 
AG an die Österreich ische Länderbank AG' veräußert. 

8) Abänderung betreffend Burgenländische Elektrizi
tätswirtschafts-Aktiengesellschaft: BGBI. Nr.43/1964. 

9) In der Fassung BGBI. Nr. 329/1963. I 

10) Siehe Ausgabenansatz 1/54022 "Entschädigungen 
für verstaatlichte Unternehmungen". 

11) Derzeit in der Fassung der Novellen BGBI. 
Nr. 47/1970, 110/1973 und der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 109/1973, 69/1974 und 359/1975. 

14) Verstaatlichte' Unternehmüngen. I 

, 15) Siehe Beilage N, Seite 502 .des Amtsbehelfes zum 
Bundesfinanzgesetz 1983. , 

16) Siehe Seite 536 des Amtsbehelfeszum Bundesfi-
nanzgesetz 1983. 

17) Ansatz 2/54259. 
18) Ansatz 2/54209. 
19) Ansatz 2/54279. 
20) Ansatz 2/54299. 
21) In der Fassung 175/1957. 
22) Hievon für die 51f.%ige Energie-Konversionsanleihe 

1959126 Millionen Schilling. I 

23) In die Haftungssumme sind die Zinsen und Kosten 
einzurechnen;. es entfällt sohin die Hälfte' der Haftungs
summe auf das Kapital und die Hälfte auf Zinsen und 
Kosten. 

24) In Art. VII Abs. 1 Z 3 und 4 des Bundesfinanzgeset
zes für das Jahr 1968 sind für die beiden WO~lnbaufonds 
Haftungsermächtigungen von zusammen;1 000 Millionen 
Schilling enthalten, wovon SOO Millionen Schilling auf das 
Kapital und 500 Millionen Schilling a4f Zinsen und 
Kosten entfa"en. , 

25) In Art. VII Abs. 1 Z 3 und 4 des Bundesfinanzgeset
zes für das Jahr 1969 sind für die beiden 'Wohnbaufonds 
Haftungsermächtigungen von zusammeh 600 Millionen 
Schilling enthalten, wovon 300 Millionen Schilling auf das 
Kapital und 300 Millionen Schilling auf Zinsen und 
Kosten entfallen. ' 

26) Von der ausgewiesenen Haftungssumme entfallen 
2 800 Millionen Schilling auf das Kapital und 1 400 Millio
nen Schilling auf Zinsen und Kosten. 

27) Für ehemalige USIA-Betriebe. 
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Kapitel 55 Pensionen (Hoheitsver
waltung) 

Personalaufwand 
Ausgaben 1983 1984 1985 

Titel 
1/550: Bedienstete der 

Hoheitsverwal-

Millionen Schilling 

tung des Bundes 12947,0 13432,0 14395,3 
1/552: Sonstige Bedien-

stete ,) . . . . . . . . . 524,6 543,2 528,3 

Summe ... 13471,6 13975,2 14923,6 

Unterschiede der Gebarung 

Der Unterschied des Voranschlages 1985 
gegenüber dem Voranschlag 1984 ergibt sich im 
wesentlichen durch die allgemeine Erhöhung der 
Bezüge ab 1. Jänner 1984 und das Ansteigen der 
Anzahl der Pensionsempfänger. 

Gesetzliche Grundlagen 

Für die Erstellung des F?ensionsaufwandes 2) 
sind die Bestimmungen des Pensionsgesetzes 
1965,BGBI. Nr.340, in der Fassung der 7. Pen
sionsgesetz-Novelle, BGBI. Nr.558/1980, des 
Pensionsüberleitungsgesetzes, BGBI. 
Nr.187/1949, des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. 
Nr. 54 3 ). des Salzmonopolgesetzes, BGBI. 
Nr. 124/1978, des Dorotheumsgesetzes, BGBI. 
Nr.66/1979, und des Staatsdruckereigesetzes, 
BGBI. Nr. 340/1981, maßgebend. Überdies sind 
die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die 
Anrechnung von Ruhestandszeiten und über die 

, Gewährung von Zulagen an Bundesbeamte, BGBI. 
Nr.295/1969, sowie die Bestimmungen des 
Nebengebührenzulagengesetzes, BGBI. 
Nr. 485/1971, in der Fassung der 5. Nebengebüh
renzulagengesetz-Novelle, BGBI. Nr,656/1983, 
berücksichtigt. 

Die Ruhe-(Versorgungs-)Genüsse von Pen
sions-(Provisions-)Parteien, die weder' unter die 
Bestimmungen des Gehaltsüberleitungsgesetzes 
noch unter jene des Pensionsüberleitungsgeset
zes fallen, wurden auf Grund des § 11 Abs. 2 Pen
sionsüberleitungsgesetz unter Bedachtnahme auf 
die Grundsätze dieses Bundesgesetzes durch 
Verordnung der Bundesregierung 4) mit Zustim
mung des Hauptausschusses des Nationalrates 
oder neu durch Bundesgesetz 4) geregelt. 

Der Aufwand für die außerordentlichen Versor
gungsgenüsse ist bedingt durch die im Gnaden
wege vom Herrn Bundespräsidenten bewilligten 
Bezüge. 

Dienstgeberbeitrag 

Der Dienstgeberbeitrag zur Krankenversiche
rung der Pensionsparteien beträgt nach § 22 
Abs. 1 und 3 des Beamten-Kranken- und Unfall-

versicherungsgesetzes, BGBI. Nr.200/1967 in 
Verbindung mit Art. 111 Abs.2 der 13. Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz-Novelle, 
BGBI. Nr.593/1983, 3,2 vH der Pensionsleistung 
- ohne Hilflosenzulage - unter Berücksichti
gung einer Mindestbeitragsgrundlage und einer 
Höchstbeitragsgrundlage nach § 19 Abs. 5. 

Anzahl der Pensionsempfänger 

Über die Pensions- und Provisionsempfänger, 
die der Veranschlagung bei Kapitel 55 zugrunde 
liegen, sowie deren Anzahl mit Ende der Jahre 
1979 bis 1983 gibt die Übersicht auf Seite 165 
Auskunft. 

Familien- und Geburtenbeihilfen 

Ansatz 1/55047 
Sachaufwand 

Millionen 
Schilling 

1983 .... , .. , ........ ,. , ., " ..... . 82,3 
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,5 
1985, .. , .. , ., ....... , ... . . . ...... 85,3 

Ansatz 1/55247 

1983 ................. , . . . . . . . . . . . 2,5 
1984 .. , ..... , .......... , . . . . . . . . . 3,0 
1985 .. , ................ , ........ , 2,7 

Der Aufwand für Familien- und Geburtenbeihil
fen bestimmt sich nach dem Familienlastenaus
gleichsgesetz 1967, BGBI. Nr. 376, in der Fassung 
des BGBI. Nr. 617/1983. 

Titel 1/551 Ersätze an Länder 

1983 , ................... , .... , .. . 
1984 ........ ' ...... , ., , ....... , , .. 
1985 .............. , .. , .... , ..... . 

Sachaufwand 
Millionen 
Schilling 

4409,1 
4581,6 
4934,9 

Gemäß § 3 des Finanzausgleichsgesetzes 
1979, BGBI. Nr. 673/1978, in der Fassung BGBI. 
Nr.644/1982, ersetzt der Bund den Ländern den 
Pensionsaufwand für die unter ihrer Diensthoheit 
stehenden Lehrer an öffentlichen allgemeinbilden
den Pflichtschulen, an berufsbildenden Pflicht
schulen und an land- und forstwirtschaftlichen 
Berufs- und Fachschulen sowie für die Angehöri
gen und Hinterbliebenen dieser Lehrer in der 
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem 

. Pensionsaufwand für diese Personen und den für 
die Landeslehrer von den Ländern vereinnahmten 
Pensionsbeiträgen, besonderen Pensionsbeiträ
gen und Überweisungsbeträgen. Ab dem Jahre 
1973 werden die vom Bund zu tragenden Kosten 
der Landeslehrer als Aufwendungen (Gesetzliche 
Verpflichtungen) im Sachaufwand veranschlagt. 
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Kapitel 55 - Titel 1/553 bis 2/552 163 

Titel 1/553 Pensionsvorsehüsse 

Sachaufwand 
Millionen 
Schilling 

Ansat% 2/55005 Ersätze der Österreichischen 
Postsparkasse 

Einnahmen 
Millionen 
Schilling 

1983 ............................ . 0,8 1983 ............................. ' 143,1 
152,1 
159,0 

1984 . '" ........................ . 5,1 1984 ............................. i 
1985 ............................ . 5,0 1985 ............................ . 

Vorschüsse können an unverschuldet in Not
lage geratene Pensionsparteien nach § 29 des 
Pensionsgesetzes 1965 gewährt werden. Sie sind 
in der Regel binnen vier Jahren zurückzuzahlen. 

TiteI1/554 Geldaushilfen 

Personalaufwand 
Millionen 
Schilling. 

Gemäß § 7 Abs.4 des Postsparkassengeset
zes, BGBI. Nr. 458/1969, hat die Österreich ische 
Postsparkasse den Personalaufwand des Öster
reichischen Postsparkassenamtes dem Bund zu 
ersetzen. 

Titel 2/552 Sonstige BE~dienstete 

Einnahmen, 
Millionen 
Schilling 

1983 . '" ...... , ................. . 0,2 1983 ............................ :. 98,8 
83,5 
79,2 

1984 ............................ . 5,0 1984 ............................ . 
.1985 ................. '" ........ . 5,11985 ............................ !. 

Ist eine Person, die Anspruch auf Ruhe- oder 
Versorgungsgenuß hat, unverschuldet in Notlage 
geraten oder liegen sonst berücksichtigungswür
dige Gründe vor, so kann ihr gemäß § 29 Abs. 4 
des Pensionsgesetzes 1965, BGBI. Nr.340, auf 
Antrag eine Geldaushilfe gewährt werden. 

Titel 1/555' Pensionen der Österreiehi
sehen Bundesbahnen 

Personalaufwand 
Millionen 
Schilling 

1983 ............. " ............. . 
1984 ...... , '" ....... '" ... " ... . 
1985 .. " ................... " ... . 

8666,5 
8669,2 
8952,0 

Beitrag zum Pensionsaufwand der Österreichi
schen Bundesbahnen gemäß § 17 des Bundes
bahngesetzes in der Fassung 8GBI. Nr. 151/1984. 

Ansatz 2/55004 Beiträge von Gemeinden für 
ehemalige Polizeibedienstete 

Einnahmen 
Millionen 
Schilling 

1983 ................. '... . .. . . ... . 1,4 
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 

Bei dem Ansatz 2/55004 sind jene Einnahmen 
zu verrechnen, die sich aus der anteilsmäßigen 
Tragung der Pensionslast auf Grund von Verbund
lichungsübereinkommen für jene Personen erge
ben, die aus dem städtischen Polizeidienst in den 
Bundespolizeidienst übernommen worden waren. 
Im Jahre 1985 werden Beiträge von Leoben und 
Wiener Neustadt eingehen. 

Ansatz 2/55204 Beitragsleistung ,auf Grund 
des Bonner Regierungsabkommens , 

Die Bundesrepublik Deutschland leistet an die 
Republik Österreich nach dem Bo(mer Regie
rungsabkommen vom 27. April 1953, zur Versor
gung bestimmter Gruppen von Heimatvertriebe
nen einen jährlichen Beitrag in der ,m vorhinein 
festgesetzten Höhe von höchstens 5,6 Millionen 
DM. 

Darüber hinaus leistet die Bundesrepublik 
. Deutschland nach Feststellung des Gesamt
jahresaufwandes im nachhinein gegebenenfalls 
einen weiteren Beitrag, der jeweils 'im Verhand-
lungswege festgesetzt wird. ! 

Für das Jahr 1985 ist wie in den Vorjahren mit 
dem festen Beitrag von 5,6 Millionen DM, das sind 
39 Millionen Schilling, zu rechnen. Darüber hinaus 
wird sich auf Grund der Abrechnung, für das Jahr 
1984 ein Nachzahlungsbetrag von rund 44 Millio
nen Schilling ergeben. 

Im Jahre 1983 sind über den festen Beitrag hin
aus rund 49 Millionen Schilling eingegangen. 

Ansatz 2/55205 Beitragsleistung, auf Grund 
des Salzmonopolgesetzes ' 

Gemäß § 9 Abs. 1 des Salzmonopolgesetzes, 
BGBI. Nr. 124/1978, hat die Österreichische Sali
nen AG. dem Bund ab 1. Jänner 1979 monatlich 
einen Beitrag zur Deckung des Per;lsionsaufwan-
des zu leisten. ' 

Einnahmen 
Millionen 
Schilling 

1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 4,1 
1984 .......................... !.. . 5,5 
1985 .......................... i. . . 3,2 
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164 Kapitel 55 - Titel 2/553 und 2/556 

Ansatz 2/5,5206 Beitragsleistung auf Grund 
des Staatsdruckereigesetzes 

Gemäß § 17 Abs. 4 und § 19 Abs. 6 des Staats
druckereigesetzes, BGB!. Nr. 340/1981, hat die 
Österreichische Staatsdruckerei dem Bund ab 
1. Jänner 1982 monatlich einen Beitrag zur Dek
kung des Pensionsaufwandes zu leisten. 

1983 .............. , " ............ , . 
1984 ...................... '" ... . 
1985 ............................ . 

Ein'nahmen 
Millionen 
Schilling 

5,9 
6,0 
6,0 

Titel 2/553 PensionsvorschuBersätze 

Einnahmen 
Millionen 
Schilling 

1983 ....................... , .. . . . 3,1 
1984 .... : .. " ........... '" .. .... 2,0 
1985 ...... '" .. .... . .... .. . .. . . .. 1,9 

Die Pensionsvorschußersätze werden im Wege 
der Aufrechnung abgestattet.' 

Titel 2/556 Sonstige Pensionseinnahmen 

1983 ............... ' ........ , .... . 
1984 ........ " .................. . 
1985 .. , ....... , ........ , ... , " ., . 

Ansatz 2/55604 Pensionsbeiträge 

Gesetzliche Grundlagen 

Einnahmen 
Millionen 
Schilling 

2307,0 
2251,9 
2457,5 

Der Pensionsbeitrag wird ab 1. Jänner 1984 
nach § 22 des Gehaltsgesetzes 1956, BGB!. 

_ Nr. 54, in der Fassung der 41. Gehaltsgesetz-

Novelle, BGB!. Nr.656/1983, in der Höhe von 
7,5 vH vom Gehalt und den für die Bemessung 
des Ruhegenusses anrechenbaren Zulagen sowie 
von den Sonderzahlungen der aktiven Bundesbe
amten eingehoben. Nach § 3 des Nebengebüh
renzulagengesetzes, BGB!. Nr. 485/1971, werden 
Pensionsbeiträge auch von anspruchsbegründen
den Nebengebühren einbehalten. 

Außerdem werden bei diesem Ansatz die 
besonderen Pensionsbeiträge verrechnet, die 
nach § 56 des Pensionsgesetzes 1965 zu leisten 
sind. 

Gebarung 

Die steigende Tendenz der Einnahmen im Bun
desvoranschlag 1985 (1984: 2058,5 Millionen 
Schilling, 1985: 2254,0 Millionen Schilling) ist 
durch die Erhöhung des Pensionsbeitrages und 
der Bezüge bedingt. 

Ansatz 2/55614 Oberweisungen von Pensions
trägern 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Beiträge. der Pensionsversicherungsträger 
und sonstigen öffentlich-rechtlichen Dienstgeber 
werden nach § 6 Abs. 3 des Bundesgesetzes 
BGB!. Nr. 1]7/1948 sowie nach den §§ 308 und 
529 ASVG, BGB!. Nr. 189/1955, gel.eistet. 

Gebarung 

Die Einnahmen betragen: 

1983 ............ " .. , ......... '" 
1984 ... , ........ , ... , ............ . 
1985 : ........................... . 

Millionen 
Schilling 

275,8 
193,3 
203,6 
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Kapitel 55 165 

Anzahl der Pensionisten 5) 

Der Veranschlagung zugrunde Stand der Pensions- und Provisionsparteien gelegt im Bundesvoranschlag am Jahresende 
1985 I 

Ansatz Finanzgesetzliche Ansätze Pro-
bei Kapitel 55 Pensions- vIsions- Zusammen 1979 1980 1981 198~ 1983 

parteien parteien 
: 

Anzahl 

I 

550 Bedien'stete der Hoheitsver- ') 
! 

waltung des Bundes: 1 

55000 Ruhebezüge ................ , 38824 .... ,' 38824 4)31277 4)32462 4)34108 4)35 156 4) 36791 
55010 Versorgungsbezüge , ....... ' , 26610 ..... 26610 4)26669 4)26675 4)26516 4)26601 4) 26578 
55020 Außerordentliche Ver- I 

sorgungsgenüsse .... ' , .... 229 . .... 229 4) 353 4) 338 4) 303 4) f85 4) 263 

Ti tel 550 (Summe) ... 65663 ..... 65663 4)58299 4)59475 4)60927 4)62342 4) 63632 

552 Sonstige Bedienstete: 2) 

55200 Ruhebezüge """ .......... 268 1581 1849 3) 2721 3) 2559 3) 2355 3) 2304 3) 2107 
55210 Versorgungsbezüge .......... 406 956 1362 3) 1 617 3) 1542 3) 1 476 3) 1 ~574 3) 1485 
55220 Außerordentliche Ver-

sorgungsgenüsse .......... 1321 . .... 1 321 3) 2096 3) 1 938 3) 1 795 3) 1 ~657 3) 1504 

Ti tel 552 (Summe) ... 1995 2537 4532 3) 6434 3) 6039 3) 5626 3) 5;535 3) 5096 

Kap i t e 155 (Summe) ... 67658 2537 70195 64733 65514 66553 671877 68728 
I 

') Einschließlich der Unterhaltsbezugsempfänger, und zwar Ruhebezüge ..... , ............. , .. I 39 
, Versorgungsbezüge ' ............ , .. ' 64 

2) Bei diesem Ansatz sind die Empfänger von außerordentlichen Versorgungsgenüssen auf Grun'd des Bonner 
Regierungsabkommens vom 27. April 1953 sowie die übernommenen Pensionisten und Provisionisten der "Austria" 
Tabakwerke AG., des Dorotheums, der Österreichische Salinen AG., der Österreichischen Staatsdruckerei und Wie
ner Zeitung enthalten. 

1981 1982 1983 

3) Hievon Provisionsparteien: Ruhebezüge .............................. . 
1979 

2286 
1059 

8 

1980 

2161 
1006 

6 

2 101 1 991 1 817 
1053 1114 1049 Versorgungsbezüge ....................... . 

Außerordentliche Versorgungsgenüsse , ...... . 
---------------------------

Summe ... 3353 3173 3104 3105 2866 
\. 4) Einschließlich Österreichische Postsparkasse. 

5) Der Pen:;ionsaufwand für Landeslehrer ist seit 1973 bei den Ländern veranschlagt. 

') Bei diesem Ansatz ist' der Aufwand für Pensions
und Provisionsparteien nachstehender Stellen bzw. 
Bedienstetengruppen veranschlagt: Montanrentner, 
Theresianische Militärakademie, Mozarteum, Kranken
pflegerinnen, Taubstummeninstitut, Hofzahlamt, Heeres
arbeiter, Südtiroler, Kanaltaler, Burgenländische Pensio
nen, Landwirtschaftliche Betriebe, Stadtschutzwache, 
Dorotheum, Vertragspensionen, Versorgungsbezüge 
nach dem Epidemiegesetz, Pensionisten und Provisioni
sten der "Austria" Tabakwerke AG., der Österreichi-

sehen Salinen AG., der Österreich ischen' Staatsdrucke
rei und Wiener Zeitung sowie außerorde,ntliche Versor
gungsgenüsse für Volksdeutsche und, Heimatvertrie
bene. 

2) Todesfallbeiträge sind beim Pensiohsaufwand mit-
veranschlagt. _ 

3) In der Fassung BGB\. Nr. 656/1983.1 
4) BGB\. Nr. 15/1951, 51/1952, 52/1952, 53/1952, 

148/1952, 159/1958, 120/1960, 121/1960, 120/1963, 
255/1967 und 295/1973. ' 
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166 Kapitel 57 - Titel 571 

Kapitel 57 Staatsvertrag 
Titel 511 Entschädigungen für Vermö
gensverluste im Inland 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 .. , ................ '. 2,3 
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,0 
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 0,0 

Gesetzliche Grundlagen 

Die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen für 
die beim Titel 571 veranschlagten Aufwendungen 
und für die veranschlagten Einnahmen bilden der 
Staatsvertrag, BGBI. Nr. 152/1955, und die in 
Durchführung des Staatsvertrages erlassenen 
Staatsvertragsdurchführungsgesetze. Die über 
die erwähnten allgemeinen gesetzlichen Grundla
gen hinausgehenden speziellen gesetzlichen 
Regelungen sind bei den folgenden Erläuterungen 
zu den einzelnen finanzg~setzlichen Ansätzen 
angeführt. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Ausgabenziffern 1983 bis 1985 setzen sich 
aus folgenden Erfolgs- bzw. Voranschlagsbeträ-
gen zusammen: 

1983 1984 1985 

Besatzungskosten (Besat
zungsschädengesetz, 
BSG) ................ . 

Kriegs- und Verfolgungs
sachschädengesetz, 
KVSG ................ . 

Sonstiges 
Zahlungen auf Grund zwi
schenstaatlicher Verein-
barungen ............. . 
Aushilfezahlungen ..... . 2,3 

Millionen Schilling 

0,0 

0,1 

0,0 
0,3 

0,0 

0,1 

2,0 
0,2 

Die Entschädigungsaktionen nach dem Besat
zungsschädengesetz und nach dem Kriegs- und 
Verfolgungssachschädengesetz sind abgeschlos
sen. Die veranschlagten Beträge stellen nur mehr 
Eitentualerfordernisse für den Fall dar, daß in 
besonders gelagerten Ausnahmefällen Ansprüche 
geregelt werden müssen. 

Für das Aushilfegesetz (Sachleistungen) wurde 
bei den Titeln 571 "Entschädigungen für Vermö
gensverluste im Inland" 0,2 Millionen Schilling, 
572 "Entschädigungen für Vermögensverluste im 
Ausland" 0,1 Millionen Schilling und 573 "Finanz
und Ausgleichsvertrag" 0,1 Millionen Schilling ver
anschlagt. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Ansatz 1/57107 Besatzungsschädengesetz 

Gesetzliche Grundlagen 
Besatzungsschädengesetz 

Nr. 126/1958, in der Fassung 
304/1959; 

(BSG), BGBI. 
BGBI. Nr. 98 und 

Verordnung über die Geltendmachung von 
Ansprüchen nach dem BSG, BGBI. Nr. 317/1961. 

Gebarung 1985 

Der veranschlagte Betrag von 0,03 Millionen 
Schilling stellt ein Eventualerfordernis für die 
Regelung von Entschädigungsansprüchen nach 
dem Besatzungsschädengesetz im Jahre 1985 
dar. 

Gesamtgebarung 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 
418,2 Millionen Schilling. 

Ansatz 1/57117 Kriegs- und Verfolgungssach
$chädengesetz 

Gesetzliche Grundlagen 

BGBI. Nr. 127/1958 in der Fassung BGBI. Nr. 99 
und 305/1959. 

Gebarung 1985 

Das veranschlagte Erfordernis von 0,1 Millionen 
Schilling stellt ebenso wie das Erfordernis beim 
Ansatz 1/57107 ein Eventualerfordernis dar. . 

Gesamtgebarung 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 
1 436,1 Millionen Schilling. 

Ansatz 1/57127 Sonstiges 

Gesetzliche Grundlagen 

Staatsvertrag, BGBI. Nr. 152/1955; Reichslei-
stungsgesetz, Gesetzblatt für Österreich 
Nr.1205/1939; Vergütungsgesetz, BGB\. 
Nr. 55/1956, in der Fassung BGBI. Nr. 168/1957. 

Gebarung 1985 

Für Zahlungen auf Grund des Abkommens der 
Österreichischen Bundesregierung und . der 
Regierung der USA (Claims Settlement Agree
ments) mußten 2,0 Millionen Schilling vorgesorgt 
werden. 

Ansätze 1/57137, 1/57287 und 1/57327 

Gesetzliche Grundlage 

Aushilfegesetz, BGBI. Nr. 712/1976. 

Gebarung 1985 

Für die Aushilfezahlungen der drei Ansätze 
1/57137, 1/57287 und 1/57327 wurde ein Gesamt
betrag von 0,3 Millionen Schilling veranschlagt. 
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Kapitel 57 - Titel 572 und 573 167 

Titel 572 Entschädigungen für Vermö
gensverluste im Ausland 

Sachaufwand Einnahmen 
~illionen Schilling 

1983 .............. '" .. . 50,0 34,3 
1984 ........... " ...... . 43,6 34,9 
1985 ............... " .. . 33,5 35,5 

Gesetzliche Grundlagen 

11. Staatsvertragsdurchführungsgesetz, BGBI. 
Nr. 195/1962, BGBI. Nr. 292/1964 und BGBI. 
Nr. 64/1972; 

Vertrag zwischen der Republik Österreich und 
der Sozialistischen Föderativen Republik Jugosla
wien zur Regelung bestimmter vermögensrechtli
cher fragen, BGBI. Nr.499/1980; Bundesgesetz 
über die Entschädigung bestimmter Vermögens
verluste in Jugoslawien, BGBI. Nr.500/1980; 

Vertrag zwischen der Republik Österreich und 
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu
blik zur Regelung bestimmter finanzieller und ver
mögensrechtlicher Fragen, samt Anlagen mit 
Briefwechsel BGBI. Nr.451/1975. 

Entschädigungsgesetz CSSR, BGBI. Nr. 
452/1975 und 557/1979; 

Vertrag zwischen der Republik Österreich und 
der Volksrepublik Polen zur Regelung bestimmter 
finanzieller Fragen, BGBI. Nr.74/1974; 

Verteilungsgesetz Polen, BGBI. Nr. 75/1974 und 
155/1976: 

Anmeldegesetz Polen, BGBI. Nr.235/1971 in 
der Fass!Jng BGBI. Nr.327/1974; 

Jugoslawien und 0,550 Millionen SchilHng für 
damit im Zusammenhang stehende Zinsen veran-
schlagt. . 

Atlf Grund des Vertrages zwischen der Repu
blik Österreich und der Sozialistischen Föderati
ven Republik Jugoslawien zur Regelung bestimm
ter vermögensrechtlicher Fragen wurde für die 
Restzahlungen mit 0,5 Millionen Schilling vorge
sorgt. 

Für die Zahlungen nach dem Entschädigungs
gesetz-CSSR und die Entschädigungsgesetzno
velle wurden für das Jahr 1985 30:0 Millionen 
Schilling veranschlagt. Die Einnahmen von 29,3 
Millionen Schilling setzen sich zusammen aus den 
Erträgnissen des Erfassungs- und Abwicklungs
gesetzes, BGBI. Nr. 713/1976, und de!l1 noch offe,
nen Restbetrag nach Art. 3 Abs. 2 :des Vermö
gensvertrages, BGBI. Nr.451/1975. 

Auf Grund ,des Vermögensvertrages mit der 
Volksrepublik Polen wird die elfte Rate von 6,0 
Millionen Schilling der Globalsumme im Jahre 
1985 fällig. ' 

Die Ausgaben wurden im Jahre 1985 mit 0,4 Mil-
lionen Schilling veranschlagt. ' 

Beim Ansatz Sonstige Zahlungen wurden für 
die Kosten der öffentlichen Verwaltung für das in 

'ÖsterreiCh befindliche CSSR-Vermögen vorge-
sorgt. ' 

Gesamtgebarung 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten des 11. 
Staatsvertragsdurchführungsgesetzes werden 
derzeit mit 616,6 Millionen Schilling ~ngenommen. 

Bundesgesetz vom 13. Dezember 1976 mit dem 
bestimmte Vermögenswerte erfaßt und abgewik-
kelt werden, BGBI. Nr. 713/1976. Tltel573 Finanz- und Ausgleibhsvertrag 

Unterschiede der Gebarung 

Die Ausgabeziffern 1983 bis 1985 setzen sich 
aus folgenden Erfolgs- bzw. Voranschlagsbeträ
gen zusammen: 

1983 1984 1985 

1983 ......... : ......... , ....... . 
1984 ....... '" ....... '" ...... : .. 
1985 ............. " ........... '. '. 

Sachaufwand 
Millionen Schilling 

1,1 
0,5 
0,4 

Millionen Schilling Allgemeines 
11. Staatsvertragsdurchfüh-

rungsgesetz (Jugosla-
wien) ................ . 

Jugoslawien ............ . 
CSSR ......... " ....... . 
Polen .................. . 
Aushilfezahlungen ....... . 
Sonstige Zahlungen ...... . 

Ausgaben (Summe) ... 

49,8 
0,1 
0,1 
0,0 

1,0 
0,5 

40,0 
0,5 
0,1 
1,5 

1,0 
0,5 

30,0 
0,4 
0,1 
1,5 

-----------------
50,0 43,6 33,5 

Vom Voranschlagsbetrag für das 11. Staatsver
tragsdurchführungsgesetz sind im Jahre 1985 
0,450 Millionen Schilling für Entschädigungen für 
eingezogenes österreichisches Vermögen in 

Die Veranschlagung der Ausgaben und Einnah
men aus dem Finanz- und Ausgleichsvertrag 
erfolgt auf Grund der 1961 in Bad Kreuznach 
zustande gekommenen Einigung' über Art und 
Höhe der Leistungen, welche die Republik Öster
reich erbringt und die Beiträge, welche die Bun
desrepublik Deutschland leistet. Bei Titel' 573 ist 
nur jener Teil dieser Ausgaben veranschlagt, der 
die gemäß Teil I und Teil 11 zu verrechnenden Ent
schädigungsleistungen für Sachschäden der Ver
triebenen undUmsiedler sowie· der Verfolgten 
betrifft. 
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168 Kapitel 57 - Titel 574 und 575 

Gesetzliche Grundlagen 

'Finanz- und Ausgleichsvertrag, BGBI. 
N.r.283/1962; 

Anmeldegesetz, BGBI. Nr. 12/1962, in der 'Fas
sung BGBI. Nr. 64/1963 und Nr. 132/1964; 

Umsiedler- und Vertriebenen-Entschädigungs
gesetz (UVEG), BGBI. Nr. 177/1962, in der Fas-. 
sung BGBI. Nr. 105/1965; 

Bundesgesetz, betreffend die Erweiterung des 
Anwendungsbereiches des Besatzungsschäden
und des Kriegs- und Verfolgungssachschädenge
setzes, BGBI. Nr. 176/1962; 

Bundesgesetz vom 1. Dezember 1970, BGBI. 
Nr. 375, womit das Anmeldegesetz, BGBI. 
Nr. 12/1962, und das Umsiedler- und Vertriebe
nen-Entschädigungsgesetz, BGBI. Nr.177/1962, 
neuerlich abgeändert werden (Anmeldegesetz
und UVEG-Novelle 1970). 

Gebarung 

Der Ausgaben betragen: 

Für Umsiedler und Vertrie-
bene ................ . 

Aushilfezahlungen ....... . 
Sonstige Zahlungen ...... . 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

0,3 
1,1 0,2 

0,0 

0,3 
0,1 
0,0 

Dem Voranschlag liegt das Erfordernis für Rest
zahlungen auf Grund des Umsiedler- und Vertrie
benen-Entschädigungsgesetzes und für Zahlun
gen auf Grund der Anmeldegesetz- und UVEG
Novelle 1970 zugrunde. 

Im Voranschlagsbetrag vqn 0,030 Millionen 
Schilling ist für etwaige Leistungen auf Grund des 
Erweiterungsgesetzes (0,020 Millionen Schilling) 
und für Leistungen gemäß Artikel 4 des Finanz
und Ausgleichsvertrages, betreffend den Woh
nungsbau für die Unterbringung von del)tschen 
Staatsangehörigen (0,010 Millionen Schilling) vor-
gesorgt. ' 

Gessmtgebarung 

Die Gesamtkosten auf Grund des Artikels 2 des 
Finanz- und Ausgleichsvertrages werden mit 1,1 
Milliarden Schilling, die Gesamtkosten auf Grund 
des Artikels 8 mit 80,2 Millionen Schilling und die 
sonstigen Zahlungen im Zusammenhang mit dem 
Finanz- und Ausgleichsvertrag mit 32,0 Millionen 
Schilling angenommen. . 

Titel 574 Sonstige leistungen im Zusam- ~ 
menhang mit dem Staatsvertrag 

1983 ................... , 
1984 ................... . 
1985 ........... : ....... . 

Gebarung 1985 

Sachaufwand Einnahmen 
Millio'nen Schilling 

1,1 
2,2 
2,0 

0,0 
0,0 

Bei diesem Ansatz wurde mit 2,0 Millionen 
Schilling für die Kosten vorgesorgt, die die Repu
blik Österreich auf Grund des österreichisch
jugoslawischen Archiv- und Restitutionsabkom
mens zu tragen hat. 

Titel 575 Verwaltung und Verwertung ehe
mals deuts~her Vermögenswerte 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,1 29,5 
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,7 16,7 

'1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,0 19,4 

Gesetzliche Grundlagen und Gebarung 

Der Sachaufwand, welcher sich im Zusammen
hang mit der Verwaltung der ehemaligen deut
schen Vermögenswerte ergibt, ist durch das 
1. Staatsvertragsdurchführungsgesetz ' (BGBI. 
Nr. 165/1956)'bedingt. 

Die durch den Abschluß des Staatsvertrages 
(BGBI. Nr. 152/1955) und des österreichisch
deutschen Vermögensvertrages (BGBI. 
Nr. 119/1958) in das Eigentum der Republik 
Österreich übergegangenen Vermögenswerte 
sind, soweit eine Verwertung dieser Vermögens
werte vorgesehen war, weitgehend veräußert wor
den. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Ausgaben von 19,0 Millionen Schilling muß
ten gegenüber 1984 wegen dringender Sanie
rungsarbeiten erhöht.werden. 

Die Einnahmen aus der Verwaltung und Verwer
tung ehemals deutscher Vermögenswerte wurden 
mit 19,4 Millionen Schilling veranschlagt. 
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Kapitel 59 - Titel 590 169 

Kapitel 59 Finanzschuld 
Zuständigkeit 

Für den Dienst der Finanzschuld ist ausschließ
lich das Bundesministerium für Finanzen anwei
sende 5telle im 5inne des Verwaltungsentla
stungsgesetzes vom 21. Juli 1925, BGBI. Nr. 277: 

Zinsen-und Tilgungsauhvand 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Ermächtigungen des Bundesmi'nisteriums 
für Finanzen zur Durchführung von Kreditopera
tionen sind im jeweiligen Bundesfinanzgesetz ent
halten oder werden in 50ndergesetzen ausge-
sprocheh. 

Der Gesamtaufwand des Kapitels 59 dient folgenden Zwecken: 

1976 1977 1978 1979 , 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Zinsen ............ ; ... " 7 868,3 9 869,2 12 887,6 14984,1 17 042,1 20 092,6 24 741,626 324,8 33 465,5 39 202,0 
Kapitalsrückzahlung ..... ; . 10736,811 981,715763,017990,7 18 175,724164,525214,725548,5325,19,233816,9 
Sonstiges ........ ' .. '. . . .. 1 152,9 878,8 901,2 752,5 767,0 669,0 944,5 1 069,7 1 929,0 1 769,5 

Summe ... 19758,022729,729551,833727,335984,844 926,150900,852943,067913,774788,4 

Titel 590 Titrierte Finanzschuld in inländi
scher Währung 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 .................... 33380,3 107,8 
1984 .................... 38472,0 109.1 
1985 .................... 39108.3 89.0 

Paragraph 5900 Anleihen 

Für die Unterschiede in der Gebarung gegen
über den Jahren 1984 und 1983 sind vor allem fol
gende Gründe maßgeblich: 

1. Die bei der Begebung festgelegten Konditio
nen für Anleihen bis 1983: 

7%-lnvestitionsanleihe 1970 (A) 
7%- und 6.75%-lnvestitionsanleihe 1970/11 (A + B) 
7%-lnvestitionsanleihe 1971 (A) 
7%-lnvestitionsanleihe 1971 (A/2) 
7%- und 6.75%-lnvestitionsan,leihe 1971 (A/3 + 

B/3) 
7%- und 6.75%-lnvestitionsanleihe 1972 (A + B) 
7%- und 6.75%-lnvestitionsanleihe 1972/11 (A + B) 
7%- und 6,75%-lnvestitionsanleihe 1972/111 (A' + B) 
7%- und 6.75%-lnvestitionsanleihe 1973 (A + B) . 
7%- und 6.75%-lnvestitionsanleihe 1973/11 (A + B) 
7%- und 6.75%-lnvestitionsanleihe 1973/111 (A + B) 
7%- und 6.75%-lnvestitionsanleihe 1974 (A + B) 
8,5%-lnvestiti9nsarileihe 1974 (A + B) 
8.5%-lnvestitionsanleihe 1975 (A + B) 
8.5%-lnvestitionsanleihe 1975/11 (A + B) 
8.5%-lnvestitionsanleihe 1975/5/11 
8.5%-lnvestitionsanleihe 1975/111 (A + B) 
8.5%-lnvestitionsanleihe 1975/5/111 
8.5%-lnvestitionsanleihe 1975/IV 
8.5%-lnvestitionsanleihe 1975/V (A + B) 
8.5%-lnvestitionsanleihe 1976/5 
8.5%-lnvestitionsanleihe 1976 (A + B) 
8%-lnvestitionsanleihe 1976/5/11 
8%-lnvestitionsanleihe 1976/11 (A + B) 

8%-lnvestitionsanleihe 1976/5/111 (A +, B) 
8%-lnvestitionsanleihe 1976/5/1V (A +! B) 
8%-lnvestitionsanleihe 1977/5 (A + Bi 
8%-lnvestitionsanleihe 1977 (A + B) I 

8%-lnvestitionsanleihe 1977/5/11 (A +B) 
8%-lnvestitionsanleihe 1977/5/111 (A + B) 
8%-lnvestitionsanleihe 1977/5/IV (A +' B) 
8%-lmiestitionsanleihe 1977/11 (A + B) 
8%-lnvestitionsanleihe 1977/111 (A + EI) 
8%-lnvestitionsanleihe 1977/5N (A +! B) 
8%-lnvestitionsanleihe 1978 (A + B) , 
8%- und' 7.75%-lnvestitionsanleihe 1978/11 

(A + B + C) , 
7.75%-lnvestitionsanleihe 1978/111 (A t B + C) 

7.75%- und 7.5%-lnvestitionsanleihe 1978/IV 
(A + B + C) 

7.75%- und 7.5%-lnvestitionsanleihe 1978/V 
(A + B + C) i 

7,75%- und 7.5%-lnvestitionsanlei,he 1978/V1 
. (A + B + C) , I 

7,75%- und 7.5%-lnvestitionsanleihe ,978NII 
(A + B + C) I 

7.25%-lnvestitionsanleihe 1979-94/1, und 
1979-87/2 ' 

7,25%-lnvestitionsanleihe 1979-94/$ und 
1979-89/4 I 

8%-I,nvestitionsanleihe 1979-94/5 und 
1979-89/6 

8%-lnvestitionsanleihe 1979-94/7 uhd 
1979-89/8 

8%-lnvestitionsanleihe 1979-94/9 und 
1~79-89/10 

8%-lnvestitionsanleihe 1979-94/11 und 
1979-'"89/12 , 

8%-lnvestitionsanleihe 1980-95/1 und 
1980-90/2 i 

8%-lnvestitionsanleihe 1980-95/3 und 
1980-86/4 

9,5%-lnvestitionsanleihe 1980-95/5 und 
1980-88/6 
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170 Kapitel 59 - Titel 590 

9%-lnvestitionsanleihe 1980-95/7 und 
1980-92/8 

9%-lnvestitionsanleihe 1980-95/9 und 
1980"":"'92/10 . 

9,5%-lnvestitionsanleihe 1980-95/11 und 
1980-90/12 

9,5%-lnvestitionsanleihe 1980-95/13 und 
1980-90/14 

9,5%-lnvestitionsanleihe 1981-96/1 und 
1981-91/2 

10%-lnvestitionsanleihe 1981-91/3 
11%-lnvestitionsanleihe 1981-96/4, 1981-89/5 

und 1981-86/6 
11 %-Investitionsanleihe 1981-96/7, 1981-89/8 

und 1981-86/9 
10,5%-lnvestitionsanleihe 1982-92/1 und 

1982-87/2 
10,5%-lnvestitionsanleihe 1982-90/3 
9,625%- und 9,5%-lnvestitionsanleihe 1982-94/4 

und 1982-88/5 
9,625%- und 9,5%-lnvestitionsanleihe 1982-92/6 

und 1982-88/7 
9,375%c und 9,125%-lnvestitionsanleihe 

1982-97/8 und 1982-89/9 
9%- und 8,75%-lnvestitionsanleihe 1982-97/10 

und 1982-89/11 
8,5%- und 8,25%-lnvestitionsanleihe 

1983-98/1 und 1983-95/2 
8,25%- und 8%-lnvestitionsanleihe 

1983-98/3 und 1983-~1/4 
8%-lnvestitionsanleihe 1983-93/5 und 

1983-89/6 
8%-lnvestitionsanleihe 1983-98/7 uild 

, 1983-91/8 . 
8%-lnvestitionsanleihe 1983-98/9, 

1983-95/10 und 1983-91/11 
8%-lnvestitionsanleihe 1983-2003/12, 

1983-98/13 und 1983-93/14 

2, Wegfall des planmäßigen Zinsen- und Til
gungsdienstes für die im Jahr 1984 ausgelaufenen 
Anleihen: 

6,5%-lnvestitionsanleihe 1969 (B + Cl 
3. Erstmaliges Zinsen- und Tilgungserfordernis 

für die im Jahr 1984 neu begebenen Anleihen: 

8%-lnvestitionsanleihe 1984-92/1 
8,5%- und 8%-lnvestitionsanleihe 1984-99/2 und 
, 1984"":':'92/3 . 
8,5%- und 8%-lnvestitionsanleihe 1984-96/4 und 

1984-90/5 

Paragraph 5901 Bundesobligationen 

Für die Unterschiede in der Gebarung gegen
über den Jahren 1984 und 1983 sind vor 'allem fol
gende Gründe maßgeblich: 

'1. Die bei der Begebung festgelegten Konditio
nen für Bundesobligationen bis 1983: 

8,5%-Bundesobligationen 1975/V 
8%-Bundesobligationen 1977/1/ 

8%-Bundesobligationen 1977 /IV 
8%-Bundesobligationen 1977 /VI 
8%-Bundesobligationen 1977 /VIII 
8%-Bundesobligationen 1977 /IX 
8% -Bundesobligationen 1977 /X 
8%-Bundesobligationen 1978 
8%-Bundesobligationen 1978/11 
7,75%-Bundesobligationen 1978/111 
7,75%-Bundesobligationen 1978/IV 
7,5%-Bundesobligationen 1978/V 
7,5%-Bundesobligationen 1978/V1 
7,5%-Bundesobligationen 1979-89/1 
7,5%-Bundesobligationen 1979-91/2 
7,25%-Bundesobligationen 1979-89/3 
7,25%-Bundesobligationen 1979-91/4 
7,25%-Bundesobligationen 1979-89/5 
7,25%-Bundesobligationen 1979-91/6 
8%-Bundesobligationen 1979-89/7 
8%-Bundesobligationen 1979-91/8 
8%-Bundesobligationen 1979-92/9 
8%-Bundesobligationen 1979-89/10 
8%-Bundesobligationen 1979-92/11 
8%-Bundesobligationen 1979-89/12 
8%-Bundesobligationen 1979-91/13 
8%-Bundesobligationen 1979-92/1.4 
8%-Bundesobligationen 1980-90/1 
8%-Bundesobligationen 1980-92/2 
9,125%-Bundesobligationen 1980-85/3 
9,125%-Bundesobligationen 1980-86/4 
9,375%-Bundesobligationen 1980-90/5 
9, 125%-Bundesobligationen ·1980-85/6 
9,125%-Bundesobligationen 1980-86/7 
9,375%-Bundesobligationen 1980-'90/8 
9,5%-Bundesobligationen 1980-85/9 
9,5%-Bundesobligationen 1980-92/10 
9,5%-Bundesobligationen J980-87/11 
9,5%-Bundesobligationen 1980-88/12 
9,5%-Bundesobligationen 1980-92/13 
9,5%-Bundesobligationen 1980-92/14 
9,5%-Bundesobligationen 1981-93/1 
9,5%-Bundesobligationen 1981-93/2 
10%-Bundesobligationen 1981-88/3 
11%-Bundesobligationen 1981'::':'87'/4 - -,. 
11%-Bundesobligationen 1981-87/4 

zur Sonderfinanzierung 
10,5%-Bundesobligationen 1982-87/1 
10,5%-Bundesobligationen 1982-89/2 
10%-Bundesobligationen 1982-90/3 
10%-Bundesobligationen 1982-94/4 
9,875%-Bundesobligationen 1982-89/5 
9%-Bundesobligationen 1982-92/6 
8,5%-Bundesobltgationen 1982-94/7 
8,875%-Bundesobligationen 1982-88/8 
8%-Bundesobligationen 1983-93/1 
8,375%~Bundesobligationen 1983-89/ A 
8%-Bundesobligationen 1983-93/2 
8%-Bundesobligationen 1983-93/3 
8%-Bundesobligationen 1983-93/4 
8%-Bundesobligationen 1983-93/5 
8%-Bundesobligationen 1983-95/6 
8%-Bundesobligationen 1983-95/7 
8%-Bundesobligationen 1983-99/8 
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2. Wegfall des planmäßigen Zinsen- und Til
gungsdienstes für die im Jahr 1984 ausgelaufenen 
Bundesobligationen : 

8,S%-Bundesobligationen 1975IVI 
8%-Bundesobligationen 19761V1 
8%-Bundesobligationen.19761V111 
8°/o-Bundesobligationen 1976/XI 
8%-Bundesobligationen 1976/XIII 
8°/o-Bundesobligationen 1976/XV 
8%-Bundesobligationen 1977 
8%-Bundesobligationen 1977/111 
8%-Bundesobligationen 19771V 
8%-Bundesobligationen . 19771V1I 
9,5%-Bundesobligationen 1980-84/16 zur Son-

derfinanzierung 

3. Erstmaliges Zinsen- und Tilgungserfordernis 
für die im Jahr 1984 neu begebenen Bundesobli
gationen: 

8%-Bundesobligationen 1984-2000/1 
8%-Bundesobligationen 1984-91/2 
8,37S%-Bundesobligationen 1984-93/3 

Paragraph 5908 Bundesschatzscheine 

Derzeit haben die 2,25% Bundesschatzscheine 
3monatige, die 8% Bundesschatzscheine 12 bzw 
18monatige und die 7.,5% bzw. 7,7S% Bundes
schatzscheine 18monatige Zinsentermine. Die 
2,25% Bundesschatzscheine werden jeweils zu 
den in den Kreditverträgen festgelegtem Terminen 
getilgt; die 12monatigen und die 18monatigen 
Bundesschatzscheine werden konvertiert, die 
18monatigen Bundesschatzscheine . können 
dadurch Laufzeiten bis zu 9 Jahren haben. 

'. 
Einnahmen 

Folgende Einnahmen sind zu erwarten: 

Die Zinsenersätze werden mit 0,5 Millionen 
Schilling geSChätzt. 

. An Beiträgen zum Schuldendienst sind 88,S Mil
lionen Schilling zu erwarten. 

Titel 591 Nicht titrierte Finanzschuld in 
inländischer Währung 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6309;7 22,7 
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7962,2 12,8 
1985 .................... 11678,4 11,3 

Paragraph 5910 Darlehen von Vertragsversi
cherungsunternehmungen 

Für die Unterschiede in der Gebarung gegen
über den Jahren 1984 und 1983 sind vor allem fol
gende Gründe maßgeblich: 

1. Die bei der Schuldaufnahme festgelegten 
Konditionen für die Darlehen von Vertragsversi
cherungsunternehmungen bis 1983: 

7%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1970 
7%-Darlehen der VersiCherungsanstalten 1971 
7%-Darlehen.der Versicherungsanstalten 1972 
Konversionsdarlehen 1976 
Versicherungstreuhanddarlehen 1976 
Versicherungstreuhanddarle hen 1976/11 
8,5%-Versicherungstreuhanddarlehen 1977/1 
8,7S%- .und 9°/o-Versicherungstreuhanddarlehen 

1978/1 
7,75%-Versicherungstreuhanddarlehen' 1978/11 

. 9,5%-Versicherungstreuhanddarlehen .1980/11 
9,S%-Versicherungstreuhanddarlehen 1980/11 zur 
Sonderfinanzierung 
Konversionsdarlehen 1981 
Versicherungstreuhanddarlehen 198W 
Versicherungstreuhanddarlehen 1981/11 
Versicherungstreuhanddarlehen 1981111 zur 

Sonderfinanzierung 
Versicherungstreuhanddarlehen 1982 
Versicherungstreuhanddarlehen 1983 

2. Wegfall des Zinsen- und Tilgung~dienstes für 
die im Jahr 1984 zur Gänze rückgezahlten Darle
hen von Vertragsversicherungsunte!~ehmungen: 

6,7S%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1969 
801o-Darlehen der Versicherungsanstalten 1974/11 

3. Erhöhung des Zinsendienstes durch die im 
Jahr 1984 neu aufgenommenen Darl~hen von Ver
tragsversicherungsunte rnehmungen : 

Versicherungstreuhanddarlehen 1981 
Darlehen der VersiCherungsanstalten 1984 

Paragraph 5911 Darlehen von Kr~dit ... nterileh
mungen 

Für die Unterschiede in der Gebarung gegen
über den Jahren 1984 und 1983 sind vor allem fol
gende Gründe maßgeblich: 

1. Die bei der Schuldaufnahme festgelegten 
Konditionen für die Darlehen von Kreditunterneh
mungen bis 1983: 

8,169%-Konversionsdarlehen der Österr. Post~ 
sparkasse 1976 

. 7,5%-Bankendarlehen 19791V 
8%-Bankendarlehen 1979/XI zur 

Sonderfinanzierung 
9,S%-Bankendarlehen 19801V 
9,5%-Bankendarlehen 1981 
9,5%-Bankendarlehen 1981/11 
Konversionsdarlehen 1981/1 
Konversionsdarlehen 1981/2 
Konversionsdarlehen 1981/3 
Konversionsdarlehen 1981/4 
Konversionsdarlehen 1981/5 
Konversionsdarlehen 1981/6 
Konversionsdarlehen 1981/7 
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Konversionsdarlehen 1981/8 
Konversionsdarlehen 1981/9 
Konversionsdarlehen 1981/10 
Konversionsdarlehen 1981/11 
Konversionsdarlehen 1981/12 
Bankendarlehen 1981/111 
Bankendarlehen 1981/IV 
11,125%-Bankendarlehen 1982 
Bankendarlehen 1982/11 
10,6925%-Bankendarlehen 1982/111 
Bankendarlehen 1982/IV 
Bankendarlehen 1982/V 
Bankendarlehen 1982/V1 
Bankendarlehen 1982/V1I 
9,5%-Bankendarlehen 1982/V1II 
Bankendarlehen 1983 
Bankendarlehen 1983/11 
Bankendarlehen 1983/111 
Bankendarlehen 1983/IV 
Bankendarlehen 1983/V 
Bankendarlehen 1983/V1 
Bankendarlehen 1983/V1I 
Bankendarlehen 1983/V11I 
Bankendarlehen 1983/IX 
8,5%-Bankendarlehen 1983/X 

2. Wegfall des Zinsen- und Tilgungsdienstes für 
die im Jahr 1984 zur Gänze rückgezahlten Darle
hen von Kreditunternehmungen : 

9,25%-Bankendarlehen 1976 

3. Erhöhung des Zinsendienstes durch die im 
Jahr 1984 neu aufgenommenen Darlehen von Kre
ditunternehmungen: 

Bankendarlehen 1984 
Bankendarlehen 1984/11 
Bankendarlehen 1984/111 
Bankendarlehen 1984/IV 
Bankendarlehen 1984/V 
Bankendarlehen 1984/V1 
Bankendarlehen 1984/VII 
Bankendarlehen 1984/VIII 
Bankendarlehen 1984/IX 
Bankendarlehen 1984/X 
Barikendarlehen 1984/XI 
8,25%-Bankendarlehen 1984/XII 
Bankendarlehen 1984/XIII 
Bankendarlehen 1984/XIV 
Bankendarlehen 1984/XV 
8,25%-Bankdarlehen 1984/XVI 

Paragraph 5912 Kredite und Darlehen von 
Gebietskörpersct)aften 

Für die Unterschiede in der Gebarung gegen
über den Jahren 1984 und 1983 sind folgende 
Gründe maßgeblich: 

1. Die bei der Schuldaufna.hme festgelegten 
Konditionen für die Kredite und Darlehen von 
Gebietskörperschaften bis 1983: 

Schnellbahnkredit der Gemeinde Wien Ü368 
Schnellbahnkredit der Gemeinde Wien 1969 
1 %-Darlehen des Landes Kärnten - Wohnbau

förderung 1969 
Schnellbahnkredit der Gemeinde Wien 1971 
4,2%-Bundesstraßen-Vorfinanzierung Bu!genland 

1977-1995 
Schulbaukredit der Gemeinde Wien 1978 
4%-Bundesstraßen-Vorfinanzierung Niederöster

reich 1981-1985 

2. Wegfall des Zinsen- und Tilgungsdienstes für 
die im Jahr 1984 zur Gänze rückgezahltEln Kredite 
und Darlehen von Gebietskörperschaften: 

4%-Schulbaukredit der Gemeinde Wien 1975 

Paragraph 5914 Sonstige Kredite und Darlehen 

Für die Unterschiede in der Gebarung gegen
über den Jahren 1984 und 1983 ist nachstehend 
angeführter Grund maßgeblich: 

'1. Die bei der Schuldaufnahme festgelegtEln· 
Konditionen für die Sonstigen Kredite und Darle-· 
hen bis 1983: 

2%-Bundesschuldverschr. 1947 - Restforderun
gen gemäß § 14 WSchG (diese Schuld wird bei 
Vorlage fällig, daher wurde das gesamte Til
gungs- und Zinsenerfordernis veranschlagt.) 

Darlehen des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds an 
die ÖBB 1964-2054 (lt. Tilgungsplan) 

Paragraph 5919 Notenbankschuld 

Die 2% Notenbankschuld wird jährlich mit 
einem Viertel der Gewinnabfuhr der Oesterreichi
schen Nationalbank getilgt. Gemäß Bundesgesetz 
vom 1. April 1982, BGBI. Nr. 168, wurde die Til
gung für die Jahre 1982, 1983 und 1984 ausge
setzt. Für das Jahr 1985 wurde der auf die Tilgung 
entfallende Teil der Gewinnabfuhr mit 1 075,0 Mil
lionen Schilling veranschlagt. Erhöhungen des 
verzinslichen Nominales erfolgen durch die Einlö
sung (Oesterreichische Nationalbank für die 
Republik österreich) von zugunsten internationa
ler Finanzinstitutionen bei der Oesterreichischen 
Nationalbank hinterlegten Bundesschatzscheinen. 

Die Rückzahlung der 4% Notenbankschuld 
erfolgt laut Tilgungsplan in den Jahren 1979 bis 
1989. 

Einnahmen 

An Beiträgen zum Schuldendienst sind insge
samt etwa 11,3 Millionen Schilling zu erwarten: 

1. Beiträge zum Zinsendienst für das 9,5%-Ver
sicherungstreuhanddarlehen 1980/11 zur Sonderfi
nanzierung : 4,3 Millionen Schiiling; l 

. 2. Beiträge zum Zinsendienst für das Versiche
rungstreuhanddarlehen 1981/11 zur Sonderfinan
zierung : 1,1 Millionen Schilling; 
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3. Beiträge zum Zinsendienst des 8oio-Banken-
darlehens 1979/XI zur Sonderfinanzierung : 
0,2 Millionen Schilling; 

4. Beiträge zum Zinsendienst der Vorfinanzie
rung sonstiger Bundesstraßen und Autobahnen: 
5,7 Millionen Schilling. 

Titel 593 Titrierte Finanzschuld in fremder 
Währung 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

·1983 ................... . 
1984 ................... . 
1965 ................... . 

Paragraph 5930 Anleihen 

6555,6 
11 400,6 
12120,5 

0,2 
0,0 
0,0 

Die Unterschiede gegenüber den Jahren 1984 
und 1983 ergeben sich hauptsächlich aus folgen
,den Gründen: 

1. Das Zinsen- und Tilgungserfordernis für die 
in den Vorjahren bis 1983 begebenen Anleihen ist 
mit den Fremdwährungsbeträgen durch die ver
traglichen Tilgungspläne festgelegt und mit dem 
Schillinggegenwert von den jeweils geltenden 
bzw. für 1985 zu erwartenden Umrechnungskur
sen für Fremdwährungenabhängig: 

8,75%-Dollar-Anleihe 1976 
8,625%- und 7,8%-Dollar-Anleihe 1977 (A + B) 

. 8,5%-Deutsche Mark-Anleihe 1975/11 
7,75%-Deutsche Mark-Anleihe 1976 
6,75%-Deutsche. Mark-Anleihe 1977 
5,75%-Deutsche' Mark-Anleihe 1978 
8,25%-Deutsche Mark-Anleihe 1980 
8,375%-Deutsche Mark-Anleihe 1982 
8%- und 7,625%-Deutsche. Mark-Anleihe 1983 
6,5%-Schweizer Franken-Anleihe 1971 
7,75%-Schweizer F~anken-Anleihe 1975 
5,25%-Schweizer Franken-Anleihe 1977 
3,5%-Schweizer Franken-Anleihe 1978 
5,5%-Schweizer Franken-Anleihe 1980/1 
5,375%-Schweizer Franken-Anleihe 1980/11 
8,25%-Schweizer Franken-Anleihe 1981 
15,5%-Dollar-Anleihe 1982 (SWAP) 
11,25%-Dollar-Anleihe 1983 (SWAP) 
7,75%-Hollandgulden-Anleihe 1977 
7,2%-Yen-Anleihe 1979 
8,5%-Yen-Anleihe 1981 
8,2%-Yen-Anleihe 1983 

2. Erstmaliges Zinsenerfordernis für die im Jahr 
1984 begebenen Anleihen: . . 

7,625%-Deutsche Mark-Anleihe 1984 
5,5%-Schweizer Franken-Anleihe 1984 
10,625%-ECU-Anleihe 1984' (SWAP) 

. 13,625%-Dollar-Anleihe 1984 (SWAP) 

3. Die nachstehei1den Anleihen sind im Jahr 
1984 ausgelaufen: 

6°/o-Dollar-Anleihe 1964 

Paragraph 5931 Schuldverschreibungen ' 

Die Unterschiede gegenüber den Jahren 1984 
und 1983 ergeben sich hauptsächlich aus folgen-
den Gründen: ; 

1. Das Zinsen- und Tilgungserfordernis für die 
in den Vorjahren bis 1983 begebenen 'Schuldver
schreibungen ist mit den Fremdwährungsbeträ
gen durch die vertraglichen Tilgungspläne festge
legt und mit dem Schillinggegenwer1 'von den 
jeweils geltenden bzw. für 1985 zu erwartenden 
Umrechnungskursen für Fremdwährungen abhän-
g~: . 

7%-Deutsche Mark-Schuldverschreibungen 1977/1 
6,75%-Deutsche Mark-Schuldverschreibungen 

1977/11 I 

6°/o-Deutsche 
1977/111· 

5,5%-Deuwche 
1978/1 

5,75%-Deutsche 
1978/11 

6,25%-Deutsche 
1979/1' 

Mark-Schuldverschreiburi'gen 

Mark-Schuldverschreibungen 

Mark-Schuldvers~hreibungen 

Mark-Schuldversc;:hreibungen 

6,75%-, 7%- und 7,25%-Deutsche Mark-Schuldver
schreibllngen 1979/11 

8,25%-Delltsche Mark-Schuldversphreibungen 
1980/1 (1., 2. und 3. Tranche) , ' 

7,75%-Deutsche Mark-Schuldverschreibungen 
1980/11 ' 

I 

Mark-Schuldverschreibungen 9,75%-Demsche 
1982/1 

9,75%-Deutsche 
1982/11 

7,5%-Deu:sche 
1983/1 

Mark-Schuldverschreibungen 

Mark-Schuldver~chreibungen 

6,75%- Lnd 7%-Schweizer Frankem-Schuldver-
schreibungen 1980/111 . 

4,5%-Schweizer Franken-Schuldver~chreibungen 
1977/111 

4,25%-Sc hweizer 
gen 1978/1 

4,25%-Schweizer 
gen 1978/11 

4%-Schweizer 
1978/111 

4%-Schweizer 
1978/1'1 

Franken-Schuldverschreibun-
I 

Franken-Schuldverschreibun-

Franken-Schuldverschreibungen 

Franken-Schuldverschreibungen 
I 

4, 125%-Schweizer Franken~SchuldyerschreibUn-

gen 1F178N 
3,25%-Sc:hweizer Franken-Schuld~erschreibun-

gen 1 !l78NI 
3%-, 3,125%- und 3,25%-Schweizer Franken-

Schuldverschreibungen 1979/1 , 
4,375%-~)chweizer Franken-Schuldverschreibun-

gen m19/111 I 
5,125%-, 5,25%- und 5,375°/o~Schw~izer Franken

Schuldverschreibungen 1980/1 
6,125%-Schweizer Franken-Schuldverschreibun

gen 1980/11 
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6%-Schweizer Franken-Schuldverscheibungen 
1981/1 

6%-Schweizer Franken-Schuldverschreibungen 
1981/11 

7,875%-Schweizer Franken-Schuldverschreibun
gen 1981/111 

7%-Schweizer Franken-Schuldverschreibungen 
1982/1 

7%-Schweizer Franken-Schuldverschreibungen 
1982/11 

7%-Schweizer Franken-Schuldverschreibungen 
1982/111 

14,75%-Dollar-Schuldverschreibungen 1982/1 
(SWAP) 

6,125%-Schweizer Franken-Schuldverschreibun
gen 1982/1V 

6%-Schweizer Franken-Schuldverschreibungen 
1983/11 

5,625%-Schweizer Franken-Schuldverschreibun
gen 1983/1 

7 ,5%-Hollandgulden-Schu Idverschreibu ngen 
1983/1 

2. Erstmaliges Zinsenerfordernis für die im Jahr 
1984 begebenen Schuldverschreibungen: 

5,875%-Schweizer Franken-Schuldverschreibun
gen 1984/1 

12%-Dollar-Schuldverschreibungen 1984 (SWAP) 

3. Die nachstehenden Schuldverschreibungen 
sind im Jahr 1984 ausgelaufen: 

5,75%-Deutsche 
1977/IV 

Mark-Schuldverschreibungen 

4,375%-Schweizer Franken-Schuldverschreibun
gen 1979/11 

5,75%-Schweizer Franke n-Schuldverschreibun-
gen 1976/11 

5%-Schweizer Franken-Schuldverschreibungen 
1977/1 

5%-Schweizer Franken-Schuldverschreibungen 
1977/11 

7,25%-Hollandgulden-Schuldverschreibungen 
1977 

Paragraph 5938 Schatzscheine und Schatz
wechsel 

Nachstehender Schatzwechsel-Kredit ist im 
Jahr 1984 ausgelaufen: 

8,75%-Schweizer F ranken-Schatzwechsel-Kredit 
1974 

Titel 5Q4 Nicht titrierte Finanzschuld in 
fremder Währung 

I 
Sachaufwand Einnahmen 

Millionen Schilling 

1983 ................... , 5627,3 
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6034,7 
1985 ................... , 6017,4 2,0 

Paragraph 5944 Kredite und Darlehen 

Die Unterschiede gegenüber den Jahren 1984 
und 1983 ergeben sich hauptsächlich aus folgen
den Gründen: 

1. Das Zinsen- und Tilgungserfordernis für die 
in den Vorjahren bis 1983 aufgenommenen Kre
dite und Darlehen ist mit den Fremdwährungsbe
trägen durch die vertraglichen Tilgungspläne fest
gelegt und mit dem Schillinggegenwert von den 
jeweils geltenden bzw. für 1985 zu erwartenden 
Umrechnungskursen für Fremdwährungen abhän
gig. 

3%-2. Dollar Kredit der Export-Import-Bank 1957 
3%-3. Dollar Kredit der Export-Import-Bank 1959 
Darlehen der Bundesrepublik Deutschland 1961 
7,46%-Deutsche Mark-Kredit 1977/1 
6,9%- und 6,8%-Deutsche Mark-Kredit 1977/11 
7,15%-Deutsche Mark-Kredit 1977/111 
6%-Deutsche Mark-Kredit 1977/IV 
6%-Deutsche Mark-Kredit 1977/V 
6%-Deutsche Mark-Darlehen 1978/1 
5,75%-Deutsche Mark-Darlehen 1978/11 
6%-Deutsche Mark-Darlehen 1978/111 
6,3%-Deutsche Mark-Kredit 1978/1 
6,3%-Deutsche Mark-Kredit 1978/11 
6,915%-Deutsche Mark-Kredit 1978/IV 
6,915%-Deutsche Mark-Kredit 1978/V 
7,375%-Deutsche Mark-Kredit 1978/V1 
7,375%-Deutsche Mark-Kredit 1978/V1I 
7,375%-Deutsche Mark-Kredit 1978/V1I1 
6,875%- und 7,7%-Deutsche Mark-Kredit 1978/IX 
7,75%-Deutsche Mark-Darlehen 1980 
Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar-Rollover

Kredites 1981/111 (A/1) 
Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar-Rollover

Kredites 1981/111 (A/2) 
Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar-Rollover

Kredites 1981/111 (A + B) 
Deutsche Mark-Ausnützung. des Dollar~Roliover

Kredites 1982/1 (A) 
Deutsche Mark-Rollover-Kredit 1982/11 
Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar-Rollover

Kredites 1983/11 
Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar-Rollover

Kredites 1983/111 (1. Tr.) 
Deutsche Mark-Rollover-Kredit 1983/1 
Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar-Rollover

Kredites 1983/V 
Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar-Rollover-

Kredites 1983/V1 (2. Tr.) 
4,625%-Schweizer Franken-Kredit 1978/1 
4,25%-Schweizer Franken-Kredit 1978/11 
4,5%-Schweizer Franken-Kredit 1978/111 
4,375%- und 4,75%-Schweizer Franken-Kredit 

1978/IV 
4,25%-Schweizer Franken-Kredit 1978/V 
4,5%-Schweizer Franken-Kredit 1978/V1 
4,5%-Schweizer Franken-Kredit 1978/V1I 
4,125%-, 4,25%- und 4,375%-Schweizer Franken

Kredit 1978/V11I 
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3,375%-, 3,5%- und 3,625%-Schweizer Franken-
. Kredit 1979/1 

4,25%-Schweizer Franken-Kredit 1979/11 
Schweizer Franken-Rollover-Kredit 1980/1 (A + B) 
5:75%-Schweizer Franken-Darlehen 1980 
Schweizer Franken-Ausnützung des Deutsche 

Mark-Rollover-Kredites 1981/1 
Schweizer Franken-Ausnützung des Deutsche 

Mark-Rollover-Kredites 1981/11 (A + B + C + D) 
Schweizer Franken-Ausnützung des Deutsche 

Mark-Rollover-Kredites 1981/111 
Schweizer Franken-Ausnützung des Deutsche 

Mark-Rollover-Kredites 1981/IV 
Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll

over-Kredites 1981/111 (A + B) 
Schweizer Franken-Ausnützung des Deutsche 

Mark-Rollover-Kredites 1982/1 
Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll

over-Kredites 1982/11 
Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll

over-Kredites 1982/111 
Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll

over-Kredites 1983/111 (2. Tr,) 
Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll-

over-Kredites 1983/V1 (1, Tr.) 
7,875%-Hollandgulden-Kredit 1978/1 
7,625%-Hollandgulden-Kredit 1978/11 
Hollandgulden-Ausnützung des Dollar-Rollover-

Kredites 1982/1 (D) 
Hollandgulden-Ausnützung des Dollar-Rollover

Kredites 1983/1 
Hollandgulden-Ausnützung des Dollar-Rollover

Kredites 1983/111 (3. Tr.) 
Hollandgulden-Ausnützung des Dollar-Rollover

Kredites 1983/IV 
Yen-Ausnützung des Dollar-Roilover-Kredites 

1981/111 (B/1) 
Yen-Ausnützung des Dollar-Rollover-Kredites 

1981/111 (8/2) 

2. Erstmaliges Zinsenerfordernis fÜr die im Jahr 
1984 aufgenommenen Kredite: 

Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar-Rollover
Kredites 1984/1 (1. Tr.) 

Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar-Rollover
Kredites 1984/11 

Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar-Rollover
Kredites 1984/V1I (1. Tr.) 

Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar-Rollover
Kredites 1984/VII (2. Tr.) 

Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar-Rollover
Kredites 1984/V1 

Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll-
over Kredites 1984/IV 

Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll-
over Kredites 1984/111 (2. Tr.) 

Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll-
over Kredites 1984/1 (2. Tr.) 

Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll-
over Kredites 1984/1 (3. Tr.) 

Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll-
over-Kredites 1984/V1I1 (1. Tr.) 

Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll-
over-Kredites 1984/V11I (2. Tr.) 

Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll-
over-Kredites 1984/V1I1 (3. Tr.) 

Schweizer Franken~Ausnützung des Dollar-Roll-
ovar-Kredites 1984/IX (1. Tr.) 

Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll-
over-Kredites 1984/IX (2. Tr.) 

Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll-
over-Kredites 1984/X (1. Tr.) I 

Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll-
over-Kredites 1984/X (2. Tr.) 

Schweizer Franken-Ausnützung des pollar-Roll-
over-Kredites 1984/XI (1. Tr.) 

Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll-
over-Kredites 1984/XI (2. Tr.) 

Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll-
over-Kredites 1984/XI (3. Tr.) 

Schweizer Franken-Ausnützung des 'Dollar-Roll-

I over-Kredites 1984/XII 
Hollandgulden-Ausnützung des Dollar-Rollover-

Kredites 1984/111 (1. Tr.) 
Hollandgulden-Ausnützung des Dollar-Rollover

Kredites 1984/V (1. Tr.) 
Hollandgulden-Ausnützung des. Dollar-Rollover

Kredites 1984/V (2. Tr.) 
Hollandgulden-Ausnützung das Dollar-Rollover

Kredites 1984/V (3. Tr.) 

3. Die nachstehenden Kredite sind im Jahr 1984 
ausgelaufen: 

5,6%-Deutsche Mark-Kredit 1978/111 
5,75%-, 5,875%- und 6,125%-Schweizer Franken-

Kredit 1976 . . 
8,25%-Hollandgulden-Kredit 1976 

Vorzeitig getilgt wurden im Jahr 1984 folgende 
Kredite: 

Deutsche Mark-Ausnützung des D~lIar-Roliover
Kredites 1982/1 (B) 

Schweizer Franken-Rollover-Kredit 1978 
Schweizer Franken-Ausnützung des Deutsche 

Mark-Rollover-Kredites 1979/11 (A-t-8) 
Schweizer Franken-Ausnützung der Deutsche 

Mark-Rollover-Kredites 1980/1 
Schweizer Franken-Ausnützung des Deutsche 

Mark-Rollover-Kredites 1980/11 : 
Schweizer Franken-Ausnützung des Deutsche 

Mark-Rollover-Kredites 1979/1 
Schweizer Franken-Ausnützung. des Dollar-Roll-

over-Kredites 1981/1 . 
Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar-Roll

over-Kredites 1981/11 
Schweizer Franken-Ausnützung de:s Dollar-Roll

over-Kredites 1982/1 (C) 
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Titel 598 Pauschalvorsorge 

Paragraph 5980 Ausgelaufene Schulden in 
Inländischer Währung 

Sachaufwand 
Millionen 
Schilling 

1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 
1984 .... ... . . . ... .... .. . .. .... ... 1,6 
1985 .......... , . .. .. ... ... . ..... . 1,7 

Bei diesem Paragraph werden innerhalb der 
gesetzlichen Verjährungsfrist verloste Obligatio
nen bzw. fällige Zinsscheine, die nach dem Aus
laufen der Anleihen zur Einlösung eingereicht wer
den, verrechnet. 

Paragraph 5981 Ausgelaufene Schulden in 
fr~mder Währung. 

Sachaufwand 
Millionen 
Schilling 

1983 . .. .... ... ... .... . .. . .. . ... . . 0,0 
1984 ........................ ;. . . . 2,1 
1985 . ..... . .. . .. . .. .... .. . ... .. .. 1,2 

Bei diesem Paragraph wird das Erfordernis für 
die "non assented bonds" der im Jahr 1.980 aus
gelaufenen 41h%-lnternationale Bundesanleihe 
1930 und für die tschechoslowakische Teilaus
gabe der ebenfalls im Jahr 1980 ausgelaufenen 
41h%-Garantierten österreichischen Konversions
anleihe 1934 nachgewiesen. Beide Restverpflich
tungen aus den genannten Schulden wurden bei 
der internationalen Konferenz von Rom (BGBI. 
Nr. 182/1956) nicht geregelt. 

Paragraph 5983 Kreditoperationen nach Voran
schlagsersteIlung 

1983 ...... '" .......... : ........ . 

Sachaufwand 
Millionen 
Schilling 

1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 111,3 
1985 ............................. 4091,4 

Gebarung 

Bei diesem Paragraph wird der Zinsen- und Til
gungsdienst für die im Vorjahr nach Erstellung 
des Voranschlages noch durchgeführten Kredit" 
operationen und für die im laufenden Jahr jeweils 
neu durchzuführenden Kreditoperationen veran
schlagt. Da diese neuen Kreditoperationen erst 
bei ihrer Durchführung den endgültigen Verrech
nungsansätzen zugeordnet werden können, dient . 
die Vorsorge bei diesem Ansatz der Bedeckung . 
von Überschreitungen bei den Titeln 1/590, 1/591, 
1/593 und 1/594 gemäß Art. V (2) Z 3 des Bundes
firianzgesetzes. 

Titel 599 Sonstiger Aufwand bzw. Son
stige Einnahmen 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 069,7 17,4 
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 929,0 0,0 
1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 769,5 0,0 

Ausgaben 

Bei diesem Ansatz werden ua. Emissionsverlu
ste, Provisionen und Spesen im Zusammenhang 
mit der Schuldengebarung verrechnet. 

Einnahmen 

. Wesentliche Einnahmen sind nicht zu erwarten. 

Überblick und Übersicht über die Finanzschul
den 

Einen Überblick über die österreichische 
Finanzschuld und deren Struktur sowie über den 
Stand der Finanzschulden der Republik Öster
reich mit Ende der Jahre 1973 bis 1984 geben die 
Ausführungen im Abschn. B P. VIII. 

11" 
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Kapitel 60 Land- und Forstwirt
schaft 
Titel 600 Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 169,0 543,5· 712,5 
1984 . . . . . . ... 175,6 445,7 621,3 
1985 ......... 188,6 456,8 645,4 

Unterschiede der Gebarung 

53,2 
47,8 
54,3 

Die Steigerung beim Personalaufwand ist vor 
allem durch Besetzung freier Dienstposten, Beför
derungen und Vorrückungen bedingt. 

Beim Sachaufwand ist der Gebarungsunter
schied im Jahre 1984 gegenüber 1983 darauf 
zurückzuführen, daß der Bedarf für die Internatio
nale Nahrungsmittelhilfe im Jahr 1984 um 
103,4 Mill. S niedriger ist. 

Die sich 1985 gegenüber 1984 ergebenden 
Mehrausgaben von 11,1 Millionen Schilling sind 
durch einen erhöhten Bedarf für Agrar- und torst
politische sowie wasserwirtschaftliche Unterla
gen,' einen höheren Zuschuß an den Weinwirt
schaftsfonds sowie erhöhte Aufwendungen für 
den Hydrographischen Dienst begründet. 

Paragraph6000 Zentralleitung 

Ge~arung 1985 

Der Paragraph 6000 umfaßt die Gebarung des 
Bundesministeriums . einschließlich der Bundes
aufsicht, der Zivilschutzmaßnahmen in deren Rah
men für den Aufwand eines Fahrzeuges für 
besondere Zwecke vorgesorgt wird und der 
Bezugsvorschüsse und des Verwaltungsaufwan
des für die Vieh- und Fleischkommission (Vieh
wirtschaftsgesetz 1976, BGBI. Nr. 258 in der gel
tenden Fassung). Weiters ist bei diesem finanzge
setzlichen Ansatz der Aufwand für den Obersten 
Agrarsenat 1), für wasserrechtliche und wasser
wirtschaftliehe Fachgutachten und Untersuchun
gen 2), für die Staubeckenkommission 3), und für 
die Bundesprüfungskommission vorgesehen. 

Die Bundesaufsicht über den Milchwirtschafts
fonds und den Get.reidewirtschaftsfonds wird auf 
Grund der Bestimmungefl des Marktordnungsge
setzes 1967, BGBI. Nr. 36/1968 4}, vom Bundesmi
nisterium für Land- und Forstwirtschaft ausgeübt. 

Internationale Institutionen 
\ 

Weiters ist bei diesem Ansatz für die Zahlungen 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt
schaft an internationale Institutionen und für inter
nationale Aufgaben vorgesorgt, vor allem für die 
FAO, für das Internationale Weinamt, die Europäi
sche Pflanzenschutzorganisation u. a. m. 

12 Arbeits(Amts)behelf zum BFG 

Ansatz 1/60016 Leistungen an Siedlungsträger 

Bei diesem Ansatz ist die Verrech~ung für die 
Abwicklung der Gebarung des Be~itzstruktur-, 
fonds vorgesehen. 

Ansatz 1/60026 5 ) Zuschuß an den Weinwirt
schaftsfonds 

Zur Durchführung der Aufgaben: nach dem 
Weinwirtschaftsgesetz, BGBI. Nr.296/1969,' 
wurde der Weinwirtschaffsfonds er~ichtet. Auf
gabe dieses Fonds mit eigener Rechtspersönlich
keit ist es, durch Werbe- und Marktentlastungs
maßnahmen zur Stabilisierung des Weinmarktes 
beizutragen. Die erforderlichen Mittel bestehen 
aus Zuwendungen des Bundes. . 

Dem Fonds werden im Jahr 1985 ~oraussicht
lieh zufließen: 

Aus dem Bundeshaushalt ......... " 
Sonstige Einnahmen 

Zusammen ... ; 
I 

Millionen 
Schilling 

60,000 
0,090 

60,090 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt ver
ausgabt werden: 

I 

Werbe- und Marktentlastungsmaßl 
nahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,090 

I 
Verwaltungsaufwand ............. ; ___ 3_,0_0_0 

Zusammen .. ~ 60,090 

Paragraph 6003 Agrar- und for~tpol. sowie 
wasserwirtschaftliche Unterlagen 

Ansatz 1/60036 För-derungsausgaben 
! .. -

Auf der Grundlage der Bestimmungen des 
Wasserbautenförderungsgesetzes in i der Fassung 
BGBI. Nr. 565/1979 soll mit diesen ~udgetmitteln 
gemäß § 11 Abs. 2 die Erstellung: wasserwirt
schaftlicher Planungen und Untersuchungen, 
wasserwirtschaftlicher Grundsatzkonzepte und 
mathematischer Modelle gefördert werden. 

Ansatz 1/60038 Aufwendungen 
I 

Aus diesem Ansatz werden Bei~räge zu den 
Kosten für die betriebsstatistische Tätigkeit im 
Zusammenhang mit der Bearbeitung der land
und forstwirtschaftlichen Betriebskarte vor allem 
auch im Hinblick auf die Vollziehung des LFBIS
Gesetzes geleistet. Weiters sind diese Mittel auch 
für die Bearbeitung der dabei anfallenden Erhe
bungsdaten, vor allem hinsichtlich' verwaltungs
und förderungsmäßiger_sowie betriebswirtschaftli
eher AufgabensteIlungen heranzuzi'ehen. Außer
dem werden die Mittel der Post '"Lagebericht 
gemäß § 9 des Landwirtschaftsgesetzes", insbe
sondere zur Beschaffung von Unterlagen für den 
Grünen Bericht im Sinne des Landl(Virtschaftsge-
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setzes, BGBI. Nr. 155/1960 in der geltenden Fas
sung, verwendet. In diesem Zusammenhang wer
den Aufarbeitungs- und Auswertungskosten 

'getragen und den buchführenden Betrieben in 
Form einer Anerkennungsprämie für die freiwillige 
Mitarbeit ein Anreiz geboten. Ferner sind aus die
sen Mitteln die Druckkosten für den Lagebericht 
und die Reisekosten der Mitglieder der Kommis
sion gemäß § 7 des Landwirtschaftsgesetzes zu 
tragen. 

Die Mittel unter der Post "Forstpolitische 
Unterlagen" dienen der Erforschung des Beitra
ges der Forstwirtschaft zur Einnahmensschöp
fung bäuerlicher Betriebe und zur Erforschung 
betriebswirtschaftlicher Daten von Forstbetrieben 
sowie zur Verbesserung der Erhebung des Wald
zustandes. Außerdem sind bei diesem Ansatz Mit
tel für die Beschaffung von Unterlagen zur forstli
chen Raumplanung (Abschnitt 11 des Forstgeset
zes 1975) und zur Erstellung von Raumplanungs
richtlinien für den Forstdienst sowie für außer
forstlich raumplanerisch tätige Institutionen vorge
sehen. Soweit für diese Aufgaben auch Druckko
sten erwachsen, sind Mittel hiefür' veranschlagt. 

Weiters wird hier der Aufwand für die landtech
nischen Grundlagenarbeiten verrechnet. Die hie
für vorgesehenen Mittel dienen zur Untersuchung 
praxisnaher Probleme im Zusammenhang mit der 
zunehmenden Mechanisierung und den baulichen 
Veränderungen in der Landwirtschaft, Energieal
ternativen sowie zur Prüfung neuzeitlicher, zeit
sparender Arbeitsmethoden und zur Durchfüh
rung arbeitsteiliger Versuchsprogramme. Auch 
werden damit die Sammlung und der Austausch 
landtechnischer Informationen und Untersu
chungsergebnisse finanziert. 

Weiters sollen mit Hilfe dieser Budgetmittel auf 
der Grundlage des Wasserbautenförderungsge
setzes in der Fassung BGBI. Nr. 565/1979 die 
Erstellung von wasserwirtschaftlichen Planungen 
und Untersuchungen, wasserwirtschaftlichen 
Grundsatzkonzepten und mathematischen Model
len für die Sachbereiche Sthutzwasserwirtschaft, 
Wasserreserven und Wassergüte erfolgen. 
Gemäß § 11 Abs. 1 WBFG sind die Kosten der 
genannten Unterlagen, wenn ihre Erstellung im 
vorwiegenden Interesse des Bundes gelegen ist, 
aus Bundesmitteln zu bestreiten. Es sind dies 
Unterlagen, die langfristig, sachlich oder räumlich 
von gesamtösterreichischer Bedeutung sind. 
Außerdem erfolgt unter diesem Ansatz die Bedek
kung der Kosten für die Einrichtung und Führung 
des Wasserwirtschaftskatasters, BGBI. 
Nr.34/1969, wobei hier _ die Schwerpunkte der 
Arbeiten bei der Bestandsaufnahme, Auswertung 
und Evidenthaltung der maßgeblichen wasserwirt
schaftlichen Faktoren im gesamten Bundesgebiet 
sowie bei der wasserwirtschaftlichen Dokumenta
tion Ilegen. 

Weiters dienen die Mittel dieses Ansatzes zur 
Finanzierung von Arbeitsaufträgen an das land
und forstwirtschaftliche Rechenzentrum. 

Paragraph 6004 Reinhaltung der Gewässer 

Ansatz 1/60046 Ölwehr Donau 

Für die Bekämpfung von außergewöhnlichen 
Gewässerverunreinigungen der Donau, haupt
sächlich nach Mineralölunfällen, ist die Einrichtung 
einer Ölwehr notwendig. Die Feuerwehren stellen 
dafür ausgebildete Einheiten zur Verfügung. 
Durch den Bund wird die Anschaffung der für den 
Einsatz speziell erforderlichen Geräte gefördert. 

Ansatz 1/60048 Notstandspolizeiliche Maßnah
men zur Gewässerreinhaltung 

Unter diesem Ansatz wird für den Aufwand vor
gesorgt, der dadurch entsteht, daß die Wasser
rechtsbehörde bei Gefahr im Verzuge die zur 
Gewässerreinhaltung notwendige Anordnung trifft 
und durchführen läßt, ohne daß ein VerpfliChteter 
für die Tragung der Kosten ermittelt werden kann. 
Im Falle der Uneinbringlichkeit von Verpflichteten 
ist der von den Ländern vorfinanzierte Aufwand 
als, Zweckaufwand vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft zu tragen. 

In den letzten Jahren ist eine beträchtlich stei
gende Tendenz der Kosten notstandspolizeilicher 
Maßnahmen festzustellen, was eine entspre
chende Erhöhung der Mittel, insbesondere für 
Transferzahlungen an die Länder, erfordert. 

Paragraph 6005 Hydrographischer Dienst 

Allgemeines 

In Angelegenheiten der Hydrographie ist gemäß 
Art. 10 Abs. 1 Z 10 des Bundes-Verfassungsge
setzes die Gesetzgebung und Vollziehung Bun
dessache. Mit 1. Jänner 1980 ist das Bundesge
setz über die Erhebung des Wasserkreislaufes 
(Hydrographiegesetz BGBI. Nr.58/1979) in Kraft 
getreten. Nach diesem Gesetz hat der Hydrogra
phische Dienst die Erhebungen des Wasserkreis
laufes durchzuführen, die sich auf dasOberflä
chenwasser, den Niederschlag, das unterirdische 
Wasser, die Verdunstung und die Feststoffe in 
den Gewässern hinsichtlich 'Verteilung nach 
Menge und Dauer, die Temperatur von Luft und 
Wasser, die Eisbildung in den Gewässern und im 
Hochgebirge sowie die den Wasserkreislauf 
beeinflussenden oder durch ihn ausgelösten 
Nebenerscheinungen beziehen. 

Der Landeshauptmann hat die Beobachtungen 
und Messungen durchzuführen und die beobach
teten und gemessenen hydrographischen Daten 
unter Bedachtnahme auf ihren Zusammenhang so 
zu verarbeiten, daß sie als Grundlage für wasser
wirtschaftliche Planungen und wasserrechtliche 
Entscheidungen herangezogen werden können 
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und für eine Bearbeitung mit Hilfe von Anlagen 
der automationsunterstützten Datenverarbeitung 
sowie für Veröffentlichungen, insbesondere im 
hydrographischen Jahrbuch, geeignet sind. Wei
ters hat der Landeshauptmann die von ihm verar
beiteten Daten so rasch wie möglich dem Bun
desminister für Land- und Forstwirtschaft zu über
mitteln. 

Die vom Landeshauptmann übermittelten Daten 
sind vom Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft zusammenfassend zu bearbeiten und 
die Ergebnisse dieser Bearbeitungen, die von all
gemeiner Bedeutung sind, zu veröffentlichen. Ins
besondere ist für jedes Jahr ein hydrographisches 
Jahrbuch herauszugeben. 

Die zur Völlziehung des Hydrographiegesetzes 
erforderlichen Mittel sind, soweit sie vom Bund zu 
tragen sind, bei diesem Ansatz veranschlagt. 

Ansatz 1160068 Land-, forst- und wasserwirt
schaftliche Sonderaufgaben 

Der finanzgesetzliche Ansatz sieht Ausgaben 
für publizistische und organisatorische Sonder
aufgaben auf dem Gebiete der Land- und Forst
wirtschaft, des Wasserbaues und der Wasserwirt
schaft vor. Hier ist auch für die Vortrags- und 

Jnformationstätigkeit einschließlich der Beschaf
fung verschiedenen Informationsmaterials und für 
die Durchführung einschlägiger Sonderveranstal
tungen vorgesorgt. Weiters sind hier Mittel für 
Honorare, für Abonnements von Fachzeitschriften 
und für Druckkosten bzw. Druckkostenbeiträge 
sowie für Filme zu einschlägigen publizistischen, 
wirtschaftlichen und statistischen Arbeiten aus 
den Bereichen der Land-, Forst-, Ernährungs- und 
Wasserwirtschaft veranschlagt. 

Darüber hinaus sind bei diesem Ansatz ab. dem 
Bundesvoranschlag 1980 auch Mittel für das Fut
termittelwesen veranschlagt, die zur Bestreitung 
der Aufwendungen für die Fachkommission (§ 5 
des Futtermittelgesetzes, BGBI. Nr.97/1952 in 
der geltenden Fassung) sowie zur Deckung von 
erhöhten Aufwendungen der in der Futtermittel
kontrolle tätigen Anstalten gemäß Futtermittelver
ordnung 1976, BGBI. ·Nr. 28/1977, dienen .. 

Bei diesem Ansatz sind auch ab dem Bundes
voranschlag 1980 die Mittel für das Saatgutwesen 
veranschlagt. 

Der Zweck des Saatgutgesetzes (BGBI. 
Nr.236/1937 in der geltenden Fassung) ist in 
erster Linie, die Abgabe von gutem und einwand
freiem Saatgut an die Landwirte zu gewährleisten. 
Um dieses Ziel zu erreichen, sind nicht nur lau
fende Kontrollen, sondern auch eine Koordinie
rung der Kontrolltätigkeit und der Untersuchungs
methoden der einzelnen Anstalten unerläßlich. 

Paragraph 6007 Qualitätskontrolle 

Die Qualitätskontrolle ist auf Grund des Quali
tätsklassengesetzes vom 17. Mai 1967, BGB!. 
Nr. 161, in der Fassung BGBI. Nr. 468/1971, 
durchzuführen. Auf Grund der VE!ro~dnung des 
Bundesministeriums für Land- und Forptwirtschaft 
vom 26. März 1968, BGBI. Nr. 136/1968, über die 
Durchführung des QualitätsklassEmgesetzes 
erfolgt die Qualitätskontrolle bei Äpfel. und Birnen 
seit 1. Juli 196e, bei Eiern gemäß BGBI. 
Nr. 303/1970 seit 1. März 1971, bei; Pfirsichen 
gemäß BGBI. Nr. 37/1973 ab 1. März 1973, bei 
Zitrusfrüchten gemäß BGBI. Nr. 1 t9/1974 ab 
1. Juli 1974, bei Tafeltrauben gemäß BGBI. 
Nr. 545/1975 ab 1. Jänner 1976, bei Gurken und 
Tomaten gemäß BGBI. Nr. 589/1978 ab 1. Jänner 
1979, bei Salat und Karfiol gemäß BGBI. 
Nr. 589/1979 ab 1. Juli 1979 und bei Schweinehälf
ten gemäß BGBI. Nr. 182/1979 ab 1. Juli 1979. Ab 
1. Juli 1984 erfolgt die Qualitätskontrolle auch bei 
Speisekartoffeln sowie Speisefrühkartoffeln. Die 
diesbezüglichen Kontrollen sind sowohl am Ort 
der Zollabfertigung als auch bei' Produzenten, 
Genossenschaften sowie beim Groß-; und Detail
handel durchzuführen. 

Paragraph 6008 Sonstige Aufgaben 
I 

Ansatz 1.160086 Förderungsausgaben 

Bei diesem Ansatz werden die Subventionen an 
freiwillige Feuerwehren und die Förderungen von 
privaten Institutionen, die nicht unmit~elbar in das 
Aufgabengebiet der Land- und Forstwirtschaft fal
len, veranschlagt. 

Ansatz 1/60087 Internationale Nahrungsmittel
hilfe 

Auf Grund des Nahrungsmittelhilfe-Überein
kommens 1980, BGBI. Nr. 421, hat sich Österreich 
zur jährlichen Lieferung von 20 000 t Getreide ver
pflichtet. Für die Erfüllung der Verpflichtungen aus 
diesem Übereinkommen wurden 54,5 Millionen 
Schilling veranschlagt. 

Weiters leistet. Österreich auf Grund eines 
Beschlusses der Bundesregierung ilT! Jahre 1985 
zum Welternährungsprogramm der FAO Beiträge 
in Höhe von insgesamt 63,5 Millionen

l 
Schilling. 

Schließlich hat sich Österreich auf Grund eines 
Beschlusses der Bundesregierung bereit erklärt, 
einen jährlichen Beitrag zur Internationalen Nah
rungsmittelnotstandsreserve der FAO im Umfang 
von 5000 t Getreide zu leisten. Für di,ese Zwecke 
wurden 18,5 Millionen Schilling veranschlagt. 

Paragraph 6009 VolIziehung des Forstgesetzes 
, 1975 

, Ansatz 1/60093 . Anlagen 

Bei diesem Ansatz sind die Anschaffungsko
! sten für überregional einzusetzende Spezialgeräte 
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(Löschwassercontainer) und die Geräte für Wald
brandbekämpfung gemäß § 42 lit. f Forstgesetz zu 
verrechnen. 

Ansatz 1/60098 Aufwendungen 

Bei diesem Ansatz sind Mittel für Ersatzauffor
stungen gemäß§ 18 (3) Forstgesetz 6) sowie für 
die Anschaffung von Hinweistafeln gem. § 33 (2) 

· lit. a Forstgesetz veranschlagt. _Weiters ist je eine 
Post für den allfälligen Ersatz der Kosten aus 

· Anlaß der Feststellung forstschädlicher Luftverun
reinigungen gem. § 52 (4) lit. b und für Waldbrand-

• bekämpfungskosten gem. § 42 lit. f Forstgesetz 
: vorgesehen. 

'Titel 601 Bundesministerium (Förderung 
· der Land- und Forstwirtschaft und des 
Ernährungswesens) 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 .................. " 21,7 
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 
1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,3 

Unterschiede der Gebarung 

0,2 
0,5 
0,2 

Die höhere Veranschlagung bei diesem Titel ist 
darauf zurückzuführen, daß· Schwerpunktmaß
nahmen für die Förderung der Land- und Forst
wirtschaft bei der pflanzlichen Produktion (Pflan
zenschutz), bei den forstlichen Maßnahmen und 
bei den Absatz- und Verwertungsn'laßnahmen 
ihren Niederschlag finden. 

Allgemeines 

Die der österreichischen Land- und Forstwirt
schaft zur Verfügung stehenden öffentlichen Mit
tel dienen der im allgemeinen Interesse gelegenen 
Rationalisierung und Produktivitätsverbesserung 
der Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetriebe sowie 
der Vermarktung der Erzeugnisse zur bestmögli
chen Versorgung des österreichischen Volkes mit 
Nahrungsmitteln, der Hebung des Einkommens 
der in der Land- und Forstwirtschaft Tätigen sowie 
der Erhaltung der Funktionsfähigkeit des ländli
chen Raumes. 

Einzelheiten über die in den Vorjahren durchge
führten Maßnahmen, insbesondere auch Zahlen
angaben und statistisches Material finden sich in 
den Berichten der Bundesregierung über die Lage 
der österreichischen Landwirtschaft ( .. Grüne 
Berichte") und in den jährlich vom Bundesmini
sterium für Land- und Forstwirtschaft veröffent
lichten Tätigkeitsberichten. 

Ansatz 1/60146 Verbesserung der Produk
tionsgrundlagen 

Beratungswesen 

Gebarung 1985 

Die veranschlagten Bundesmittel sind zum 
größten Teil für die Gewährung von Beihilfen an 
die Landwirtschaftskammern für die Durchführung 
der Beratung und der berufsbezogenen Weiterbil
dung vorgesehen. 

Im einzelnen werden den landwirtschaftskam-
mern Beiträge gewährt 

zu den Kosten der fachlichen Weiterbildung der 
im Förderungsdienst eingesetzen Fachkräfte, 
zu den Maßnahmen der Gruppenberatung, der 
Massenberatung und der berufsbezogenen 
Weiterbildung (Fachvorträge, Kurse, Lehrfahr
ten, Vorführung, usw.). zur Herstellung und 
Anschaffung von Beratungsmitteln, sowie Infor
mationsmaterial. 

Zum geringen Teil sind die Mittel vorgesehen 
für Zuschüsse an landwirtschaftliche Institutionen, 
Verbände, Vereine zur Information und Beratung 
der Landwirte sowie für die fachliche Fortbildung 
der Fachkräfte dieser Institutionen. 

Bildungswesen 

Gebarung 1985 

Die Bundesmittel stellen Beiträge zu Maßnah
men der außerschulischen Jugendarbeit dar 
(Exkursionen; in- und ausländische' Lehrgänge 
und Seminare, Fortbildungs- und Volkshochschul
kurse, Pflege bäuerlichen Brauchtums, Durchfüh
rung von Wettbewerben, Arbeitsaufgabenund 
Fernschulkursen). Zur Ergänzung und Vertiefung 
der schulischen und außerschulischen Bildungs
arbeit· werden Broschüren sowie verschiedene 
Drucksorten herausgegeben und zur Verfügung 
gestellt. 

Kammereigene Bildungsstätten 

Gebarung 1985 

Für diese Förderungsmaßnahmen (Zuschüsse 
für Personalaufwand und für Investitionsbeihilfen) 
ist nur eine Verrechnungspost vorgesehen. 

Pflanzenschutz 

Gebarung 1985 

Die für den Pflanzenschutz vorgesehenen Mittel 
dienen produktionsverbessernden Zielen unter 
den Bedingungen einer umweltschonenden und 
gesundheitlich unbedenklichen Anwendung der 
Präparate im Sinne des integrierten Pflanzen
schutzes, wozu auch eine Abstimmung der Maß
nahmen mit den Anrainerstaaten zu zählen ist. 
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Ansatz 1/60176 Sozialpolitische Ma~nahmen Forstliche Maßnahmen 

Gebarung 1985 - Gebarung 1985 

Die Bundesmittel sollen für die Verrechnung 
der gemäß § 44 (3) und (4) Forstgesetz 1975 
anfallenden Kosten anläßlich der Durchführung 
von Maßnahmen bei Schädlingsbefall oder gefahr~ 
drohender Schädlingsvermehrung verwendet wer
den. 

Ansatz 1/60156 Verbesserung der Struktur und 
Betriebswirtschaft 

Landwirtschaftliches Bauwesen 

Gebarung 1985 

Für die Förderung des landwirtschaftlichen 
Bauwesens ist nur eine Verrechnungspost vorge
sehen. 

Ansatz 1/60.166 Absatz- und Verwertungsmaß
nahmen 

Ausstellungswesen 

Gebarung 1985 _ 

Die veranschlagten Mittel sind für die Förde
rungder wichtigsten land- und forstwirtschaftli- . 
ehen Ausstellungen und Messe-Sonderschauen, 
die mindestens für ein Bundesland' Bedeutung 
haben, vorgesehen. Durch AUsstellungen und 
Sonderschauen sollen Landwirte über die neu
esten Entwicklungen auf Gebieten der Betriebs
und Hauswirtschaft informiert werden. Zugleich 
besteht auch die Möglichkeit, die Öffentlichkeit 
mit den Problemen der Land- und Forstwirtschaft 
vertraut zu machen und einen Beitrag zur Wer
bung für den Absatz land- und forstwirtschaftli
cher Produkte zu leisten. 

Zur Erhaltung der bisherigen und Erschließung 
neuer Absatzgebiete auf dem Zucht-, Nutz- und 
Mastrinder-, Pferde- und Fleischsektor werden 
bei Beteiligung an ausländischen Messen mit ent
sprechend guten Ausstellungskollektionen 
Zuschüsse gewährt. 

Absatzwerbung und Marktpflege 

Gebarung 1985 

Die hiefürvorgesehehen Mittel dienen der 
Gestaltung von Vieh- und Fleischausstellungen im 
Ausland sowie der Auflage von Informationsmate
rialund Beistellung von Ehrenpreisen bei Viehaus
stellungen. 

Viehabsatz und Viehverkehr 

Gebarung 1985 

Für kurzfristige Hilfsmaßnahmen auf dem Vieh
absatzsektor sowie für den Ausbau und die 
Modernisierung von Anlagen sind Bundesbeiträge 
vorgesehen. 

Mit den veranschlagten Mitteln werden 'sozial
politische Maßnahmen gefördert, die! dem land
und forstwirtschaftlichen Facharbeiterstand 
zugute kommen. Vor allem erhalten I Land- und 
Forstarbeiter anläßlich von Berufsjubiläen Treue-. 
prämien für ihre langjährige Dienstleistung. Außer
dem wird die durch das land- und forstWirtschaftli
che Berufsausbildungsgesetz, BGB!. Nr. 177/1952 
und die Berufsausbildungsordnungen der Länder 
geregelte Berufsausbildung der Land~ und Forst~ 
arbeiter durch Beihilfen fur den Besuch der in den 
Ausbildungsvorschriften vorgesehener! Kurse und 
Lehrgänge gefördert. Für die Berufsausbildungs
maßnahmen stehen überdies Mittel aus dem Grü
nen Plan zur Verfügung. Der Landarbeiterwoh
nungsbau wird zur Gänze aus Mitteln ~es Grünen 
Planes gefördert. Nähere Erläuterung~n hierüber 
beim Ansatz 1/60376. 

Ansatz 1/60196 Sonstige Maßnahm~n 

Unter diesem Ansatz ist ein Beitrag für die 
Arbeiten der Österreichischen Ges~lIschaft für 
Raumforschung und Raumplanung yorgesehen. 
Den mit der Raumordnung zusammenhängenden 
Problemen und deren Lösung wird vpn landwirt
schaftlicher Seite deshalb größte Bedeutung bei
gemessen, weil sie mit der Entwicklurig der Land
und Forstwirtschaft in engem Zusammenhang 
stehen. Weiters ist hier ein jährlicher Pauschalbe
trag für die Betriebsführung des Sekretariats der 
Internationalen Arbeitsgemeinschaft Donaufor
schung berücksichtigt. Außerdem si,nd Beiträge 
für die Internationale Gartenbauausstellung, für 
die Klagenfurter Messe und für verschiedene 
internationale Tagungen und Kongresse veran
schlagt. Für die Ausbildung von Bergbauern, 
sowie für sonstige Institutionen und ,Vereine, die 
der Land- und Forstwirtschaft in ihrem Aufgaben
bereich dienen, sind Zuschüsse vorgesehen. 

Titel 602 Bundesministerium (Grüner Plan 
- Bergbauern-Sonderprogramm) 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983· ................... . 
~. i 

1021,7 0,0 
1984 ........... : ....... . 1040,0' 0,0 
1985 ................... . 1230,4! 0,0 

Allgemeines 
I 

Ziel der hier veranschlagten Maßn~hmen ist es, 
in den Berggebieten wirtschaftlich gesunde und 
gesellschaftlich und kulturell lebendige Räume zu 
erhalten. . , I . 

I 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)352 von 536

www.parlament.gv.at



182 Kapitel60 - Titel 603 

'Die den regionalen Erfordernissen angepaßte 
Besiedlung und BOdenbewirtschaftung durch 
bäuerliche Betriebe ist dazu eine wichtige Voraus
setzung. 

Unterschiede der Gebarung 

Für 1985 stehen für das Bergbauern-Sonder
programm 1 230,4 Millionen Schilling zur Verfü
gung. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere aus 
der Steigerung der Bergbauernzuschüsse (Ein
kommenshilfen) und einer verstärkten Förderung 
der Mutterkuhhaltung ,sowie aus der Vergütung 
des allgemeinen Absatzförderungsbeitrages bei 
Milch für Bergbauernbetriebe der Zone 3. 

Ansatz 1/60296 Sonstige Maßnahmen 

Gebarung 1985 

Bei diesem Ansatz sind für Bergbetriebe lei
stungsgebundene Zuschüsse, (Bergbauernzu
schüsse), Beiträge zur spezialisierten Einsteller
produktion über die Mutterkuhhaltung, für Zucht
schafankäufe und Zuschüsse beim Export von 
Zucht- und Nutzrindern vorgesehen, 

Weiters wird den extremen Bergbauernbetrie
ben der allgemeine Absatzförderungsbeitrag bei 
Milch vergütet. 

Ansatz 1/60226 Erschließung von Wildbachein- Titel 603 Bundesministerium (Grüner 
zugsgebieten Plan) 

Gebarung 1985 

Die Mittel sind insbesondere für diverse Wege
bauvorhaben in Wildbacheinzugsgebieten vorge
sehen. 

Ansatz 1/60236 Landeskulturelle forstliche 
Maßnahmen 

Gebarung 1985 

Diese Mittel dienen vorwiegend der Weiterfüh-
rung langjähriger Regionalprojekte der 
Hochlagenaufforstung und Schutzwaldsanierung. 

Ansatz 1/60246 Verbesserung der Produk
tionsgrundlagen 

Gebarung 1985 

Im Rahmen dieses Ansatzes sollen Zuschüsse 
für landwirtschaftliche Geländekorrekturen sowie 
für Aufforstungs-, Meliorations- und forstliche 
Bestandsumbaumaßnahmen gewährt werden. 

Ansatz 1/60256 Verbesserung der Struktur und 
Betriebswirtschaft 

Gebarung 1985 

Die veranschlagten Mittel sind für die Gewäh
rungvon Beiträgen im Rahmen der "Landwirt
schaftlichen RegionaHörderung" zur Modernisie-, 
rung und Rationalisierung der bäuerlichen 
Betriebe und Almen sowie für die Schaffung von 
Zu- und Nebenerwerbsmöglichkeiten unter 
besonderer Berücksichtigung des bäuerlichen 
Fremdenverkehrs vorgesehen. Weiters sollen Bei
träge für eine landschaftsschonende ländliche 
Verkehrserschließung und den Forstwegebau 
sowie für die Restelektrifizierung, Netzverstär
kung und die Errichtung von Telephonanschlüs
sen gewährt werden, 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 .. ' , . , .. , . . . . . . . . . .. 1 083,4 
1984 .............. , .. , .. 1 098,3 
1985 ........... , . . . . . . .. 1 146,2 

Unterschiede der Gebarung 

0,0 
0,0 
0,0 

Das Volumen des Grünen Planes für 1985 
beträgt 1 146,2 Millionen Schilling. Davon wird der 
überwiegende Teil für die Investitionsförderung im 
Bereich der Land- und Forstwirtschaft verwendet. 

Die höhere Dotierung gegenüber den Vorjahren 
beruht auf einer Aufstockung der Förderungs
maßnahmen für die Strukturverbesserung und der 
kreditpolitischen Maßnahmen. 

Allgemeines 

Die unter diesem Titel veranschlagten Mittel 
haben den Zielsetzungen des Landwirtschaftsge
setzes, BGBI. Nr. 155/1960 7 ), zu dienen, wobei 
?uch für die Dotierung der 1974 begonnenen 
Grenzlandförderung vorgesorgt ist. 

Einzelheiten über die durchgeführten Maßnah
men finden sich in den Berichten der Bundesre
gierung über die Lage der Österreichischen Land
wirtschaft ("Grüne Berichte") und in den jährlich 
vom Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schaft veröffentlichten Tätigkeitsberichten. 

Gebarung 1985 

Im Bericht über die wirtschaftliche Lage der 
Landwirtschaft gemäß § 9 Abs. 2 des Landwirt
schaftsgesetzes, BGBI. Nr. 155/1960 7 ), wird 
nachgewiesen, wie die gemäß § 10 Abs. 1 dieses 
Gesetzes beim Grünen Plan (Titel 603) bereitge
stellten Mittel verwendet wurden. 
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Ansatz 1/60346 Verbesserung der Produk
tionsgrundlagen 

Beratungswesen 

Gebarung 1985 

Die veranschlagten Bundesmittel sind für die 
Bezuschussung der Perso.nalko.sten (u. zw. nur 
der Gehaltsko.sten, nicht aber der Reiseko.sten) 
der ~eratungskräfte vo.rgesehen, die u, a. einen 
wesentlichen Beitrag zur Sicherung einer wirksa
men, sparsamen und zweckmäßigen Abwicklung 
der Förderungsmaßnahmen des Bundes leisten, 
und zwar insbes. im Zusammenhang mit der Fest
stellung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlich-
keit vo.n Investitio.nen. Weitere Schwerpunkte der 
Beratungsarbeit: So.zio.öko.no.mische Beratung, 
marktwirtschaftliche Beratung, überbetriebliche 
Zusammenarbeit, Bauberatung etc. Die Perso.nal
ko.sten der Beratungskräfte werden seit der Grün
dung des Beratungsdienstes bei den Landwirt
schaftskammern im Jahre 1949 vo.m Bund getra
gen, bzw. bezuschußt. 

Produktivitäts verbesserung in der pflanzlichen 
Produktion 

Gebarung 1985 

Die Maßnahmen zur Verbesserung der Pro.duk
tivität in der pflanzlichen Pro.duktio.n betreffen den 
Pflanzen- und Futterbau, Garten-, Obst- und 
Weinbau, Öisaaten und so.n~tige Spezialkulturen 
so.wie das Saatgutwesen und den Pflanzenschutz. 

Durch diese Maßnahmen 50.11 die Wettbewerbs
fähigkeit der heimischen Landwirtschaft im In- und 
Ausland im Wege der Verbesserung der Qualität 
ihrer Erzeugnisse und der Erhöhung der Pro.dukti
vität gesichert werden, 

Schwerpunktmäßig so.llen die Maßnahmen fo.l
gendes umfassen: 

Verbesserung der Pro.duktio.nsgrundlagen und 
Wachstumsbedingungen, Sicherung der Verso.r
gung der Landwirtschaft mit hochwertigem Saat
und Pflanzengut und Gewährung einer ko.stengün
stigen und ausreichenden Verso.rgung der Bevöl
kerung mit pflanzlichen Pro.dukten; beso.ndere 
Bedeutung ko.mmt den erfo.rderlichen Versuchen 
zur Pro.duktio.n vo.n Eiweiß- und Ölfrüchten im 
Inland zu, um bei Pflanzenölen so.wie vo.n Pflanzen 
(Energieträger) zur Bio.spriterzeugung, Kraftsto.f
fen und Eiweißfutterdie _ Abhängigkeit vo.m Aus
land zu verringern; Schutz der landwirtschaftli
chen Kulturen vo.r pro.duktio.nsschädigenden 
Natureinflüssen, Erzielung weiterer Fo.rtschritte in 
der Haltbarmachung und Ko.nservierung pflanzli
cher Pro.dukte für ihre weitere Verwertung, Durch
führung entsprechender Maßnahmen beratenden 
und aufklärenden Charakters und Förderung der 
Bildung aller geeigneten Fo.rmen überbetrieblicher 
Zusammenschlüsse in der pflanzlichen Pro.duk
tio.n (z. B. Erzeugergemeinschaften). Im Rahmen 

der pflanzlichen Pro.duktio.n werden bei diesem 
Ansatz auch Bundesbeiträge zur Förderung alter
nativer Kulturen, insbeso.ndere auf d~m ÖI- und 

. Eiweißsekto.r, verrechnet (z. B. Weiz~nanbauver
zichtsprämie). 

, 

Landwirtschaftliche Geländekorrekturen 

Gebarung 1985 

Die für landwirtschaftliche Geländeko.rrekturen 
vo.rgesehenen Mittel dienen zur Ge"Vährung vo.n 
Beiträgen für, die Beseitigung vo.n Geländehinder
nissen auf landwirtschaftlich -genutzten Grund
stücken, die einer maschinellen Bearbeitung ent
gegenstehen, um eine Verbesserung 'der Arbeits
wirtschaft und die Beseitigung vo.n Unfallsursa
chen zu erreichen. 

Technische Rationalisierung 

Gebarung 1985 

Im Rahmen dieser Förderungsmaßnahme wer
den fo.lgende Teilmaßnahmen durchgeführt: 

1. Die Abhaltung vo.n Maschineripflege- und 
-bedienungskursen, Schweißkursen,: Trakto.rfüh
rerkursen und handwerklichen Selbsthilfekursen. 
Damit so.ll den Landwirten das Rüstzeug vermittelt 
werden, den Maschinenpark besser zu pflegen 
und einfache Reparaturen selbst dLirchzuführe.n. 
Darüber hinaus wird versucht, künftig auch die 
bäuerliche Bau-Selbsthilfe kursmäßig einzubauen. 

2. Die Maschinenringe als Selbsthilfeeinrichtung 
der Landwirtschaft erweisen sich al's beso.nders 
wirkungsvolle Form der o.rganisierten Zusammen
arbeit. Aus diesem Grund wird den f8r die Organi
satio.n Verantwo.rtlichen eine Beihi!fe gegeben. 
Künftighin soll auch der Betriebshilfsdienst _ stär
ker in die Maschinenringe eingebaut werden. 

Produktivitätsverbesserung der Viehwirtschaft 

Gebarung 1985 

Die vo.rgesehenen Mittel sind zur Förderung der 
Pferde-, Rinder-, Schweine- und Geflügelzucht, 
der Schaf-, Ziegen- und sonstigen ~Ieintierzucht, 
der Fischereiwirtschaft und Bienenzucht so.wie 
der Milchwirtschaft bestimmt. Die, Förderungs
maßnahmen sollen mithelfen, die tierische Vered
lungswirtschaft grundsätzlich in den landwirt
schaftlichen Betrieben mit vorwiegehd betriebsei
gener Futtergrundlage zu erhalten und eine dem 
Stando.rt entsprechende, mengen- ljnd gütemäßig 
möglichst marktgerechte inländische Tiererzeu
gung zu gewährleisten. Vo.r allem' soll dadurch 
auch die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
der bäuerlichen Familienbetriebege~tärkt werden. 

Zur Erreichung dieses umfassenden Zieles wird 
die Tierzuchtförderung auf folg~nde Schwer-
punkte ausgerichtet: -
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Weiterführung und· Ausbau der Leistungsprü
fungen als Grundlage für die Zuchtwahl und Fütte
rungsberatung sowie der weitere Ausbau der 
künstlichen Besamung und die Aufstellung hoch- . 

. wertiger Vatertiere zur genetischen Verbesserung 
einschließlich Ausbau und technische Ausgestal
tung von Leistungsprüf- und Besamungsanstalten 
sowie Aufzuchthöfen mit Leistungsprüfcharakter, 
Anschaffungen für die Durchführung von Züch
tungs- und Fütterungsversuchen, Zuchttier- und 
Lehrschauen, Förderung von züchterischen Verei
nigungen. 

Die Maßnahmen zur Förderung der Milchwirt
schaft beziehen sich nicht auf Steigerung der Pro
duktion,sondern vielmehr auf die Hebung der 
Qualität sowie auf die Heranbildung und Schulung 
von Fachpersonal aller Kategorien. Die vorgese
henen Mittel werden vornehmlich für die Schulung 
und Aufklärung, für den Bau und die Ausgestal
tung von Einrichtungen zum Zwecke der Quali
tätsprüfung und Untersuchung, für die Durchfüh
rung des sogenannten Hygieneprogramms sowie 
für die Maßnahmen des Euter-Kontrolldienstes 
verwendet werden. 

Außerdem stehen .für wichtige Investitionsmaß
nahmen und die Beschaffung der für die Rationali
sierung und Qualitätsverbesserung der Tier- und 
Milcherzeugung erforderlichen Einrichtungen Zin
senzuschüsse zu Agrarinvestitionskrediten zur 
Verfügung. 

Landwirtschaftlicher Wasserbau 

Gebarung 1985 

Zur Ermöglichung des Einsatzes von Landma
schinen auf landwirtschaftlichen Kulturflächen mit 
gestörtem Wasserhaushalt, zur Besitzfestigung 
und Strukturverbesserung landwirtschaftlicher 
Betriebe und zur Bekämpfung von Bodenrut
schungen werden Bundesbeiträge zu den Kosten 
von Bodenent- und Bodenbewässerungen nach 
den Bestimmungen des Wasserbautenförde
rungsgesetzes 8) gewährt. Überlegungen der 
Wirtschaftlichkeit und des Umweltschutzes sind 
dabei für den landwirtschaftlichen Wasserbau und 
hier besonders für die Entwässerungsmaßnahmen 
zunehmend von Bedeutung. 

Auch Zinsenzuschüsse zu Agrarinvestitionskre
diten werden gegeben. Maßnahmen im Zusam
menhang mit Kommassierungen und die Kleinan
lagen zur Existenzsicherung und Besitzfestigung 
stehen im Vordergrund. 

Forstliche Maßnahmen 

lGebarung 1985 

Die für forstliche Maßnahmen veranschlagten 
Mittel dienen zur Gewährung von Beiträgen für· 
Forstschutzmaßnahmen, für forstliche Aufklä
rungs-, Beratungs- und Weiterbildungstätigkeit. 

Weiters dienen diese Mittel zur Durchführung von 
Holzpreisbeobachtung, Holzverwertungs- und 
Holzwerbemaßnahmen, außerdem zur Durchfüh
rung von Aufforstungs- und forstlichen Bestands
umbaumaßnahmen, Melioration sowie der Hochla
genaufforstung und Schutzwaldsanierung. Zur 
Verbesserung der Erholungswirkung des Waldes 
sollen Förderungsmaßnahmen, wie zB die Schaf
fung von Parkplätzen, Wanderwegen und Spiel
plätzen usw. gesetzt und mit Bundesmitteln geför
dert werden. Darüber hinaus werden Waldbrand
versicherungsprämien bezuschußt. 

Paragraph 6035 Verbesserung der Struktur und 
Betriebswirtschaft . 

Ansatz 1/60356 Verbesserung der Struktur und 
Betriebswirtschaft 

Landwirtschaftliche Regiona/förderung 

Im Jahre 1971 wurden die Förderungssparten 
Besitzfestigung, Umstellung sowie Alm- und Wei
dewirtschaft in einer Post zusammengefaßt. 

Gebarung 1985 

Die hiefür vorgesehenen Mittel sind vornehm
lich für einzelbetriebliche Förderungsmaßnahmen 
in jenen Gebieten bestimmt, deren wirtschaftliche 

I Entwicklung für die Erhaltung einer ausreichenden 
Siedlungsdichte und der bergbäuerlichen Kultur
landschaft von Bedeutung sind. Die Mittel stehen 
aber auch für eine Förderung in den östlichen 
Grenzgebieten und in den sonstigen benachteilig
ten Regionen zur Verfügung. Hiebei stehen vor 
allem Maßnahmen zur Rationalisierung, Moderni
sierung und Marktanpassung der Betriebe, Maß
nahmen zur Verbesserung der Produktions- und 
Betriebsstruktur, bauliche Maßnahmen, Maßnah
men zur Technisierung und Mechanisierung, Maß
nahmen zur Verbesserung der Hauswirtschaft ein
schließlich der Gästebeherbergung, Forstauf
schließungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur 
Verbesserung der BOdennutzung und der Vieh
wirtschaft im Vordergrund. Die "Landwirtschaftli
che Regionalförderung" soll somit einen wesenttl
chen Beitrag zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit 
der Berg- und sonstigen benachteiligten Gebiete 
leisten. . 

Verkehrserschließung /ändlicher Gebiete' 

Gebarung 1985 

Die für den Bau von Güterwegen vorgesehenen 
Mittel dienen der dringend notwendigen Verkehrs
erschließung bäuerlicher Betriebe. Diese Maß

,nahme wird auch durch Agrarinvestitionskredite 
gefördert. 

Die Verkehrserschließung bäuerlicher Betriebe 
und deren Wirtschaftsflächen ist eine der grundle
genden Voraussetzungen für eine rationelle und 
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konkurrenzfähige Bewirtschaftung. Darüber hin
aus schafft die Verkehrserschließun\g des ländli
chen Raumes eine Voraussetzung für. die allge
meine Belebung der Wirtschaft, die, verstärkte 
Mobilität der Arbeitskräfte, den Ausbau des Frem
denverkehrs, allenfalls die Ansiedlung von Betrie
ben, die Erhaltung einer notwendigen Siedlungs
dichte und nicht zuletzt für die Existenzfestigung 
landwirtschaftlicher Betriebe. 

Die rechtlichen Grundlagen für die Verkehrser
schließung ländlicher Gebiete wurden ua. durch 
das Güter- und Seilwege-Grundsatzgesetz vom 
9. Juni 1967, BGBI. Nr: 198, geschaffen. Die 
Durchführungsgesetze werden von den Ländern 
erlassen. AUßerdem werden die jeweiligen Lan
desstraßengesetze angewendet. 

Telefonanschlüsse und Elektrifizierung ländli
cher Gebiete. 

Gebarung 1985 
-

Durch die für die Restelektrifizierung vorgese-
henen Bundesförderungsbeiträge wird die Strom
versorgung der noch nicht versorgten bäuerlichen 
Betriebe err~icht und dadurch die dringend not
wendige Mechanisierung der Außen- und Innen
wirtschaft ermöglicht. In diese Maßnahme werden· 
auch alle im Versorgungsbereich liegenden son
stigen ländlichen Anwesen einbezogen. Die Vor
haben dieser Förderungssparte werden auch 
durch Agrarinvestitionskredite und ERP-Darlehen 
gefördert. Diese Maßnahme stellt eine weitere 
Voraussetzung dafür dar, daß wirtschaftlich 
schwache Gebiete den Anschluß an die übrigen 
Landesteile nicht verlieren und die ihnen zukom
mende Funktion erfüllen können. Auch die Errich
tung von Telefonanschlüssen ist bei dieser Post 
vorgesehen. 

Agrarische Operationen 

Gebarung 1985 

Die für die Förderung agrarischer Operationen 
vorgesehenen Mittel sind für die Gewährung von 
Beiträgen zu den Kosten der technischen Arbei
ten wie Vermessung und Vermarkung, Durchfüh
rung und Herstellung gemeinsamer Maßnahmen 
und Anlagen, Vereinödung und Dorfauflockerung 
im Zuge der Verfahren bestimmt. Die agrarischen 
Operationen werden auch durch zinsverbilligte 
Darlehen (Agrarinvestitionskredite) gefördert. 

Die gesetzliche Grundlage für diese Maßnah
men bilden das Flurverfassungsgrundsatzgesetz 
1951, das Agrarbehördengesetz 1950, das Agrar
verfahrensgesetz 1950, jeweils in der geltenden 
Fassung sowie die von den Ländern erlassenen 
Ausführungsgesetze . 

i 
Die Durchführung der agrarischen Operationen, 

besonders die Zusammenlegung und Flurbereini
gung, dient der Verbesserung der Agrarstruktur 
und 'ist Voraussetzung für jede Melioration und 
sichert die Bewirtschaftung der Kulturflächen und 
leistet damit einen wertvollen Beitragi zur Erhal
tung unserer Kulturlandschaft. Sie ist darüber hin
aus ein geeignetes und bewährtes Instrument zur 
Ordnung des ländlichen Raumes in Verbindung 
mit öffentlichen Maßnahmen, wie Aut<i>bahn- und 
Schnellstraßenbau, Wasserbauten jeder· Größen
ordnung und der Schaffung von Siedlungs- und 
Industrieräumen. Der kostenmäßige S9hwerpunkt 
dieser Maßnahmen liegt dabei auf der Herstellung 
der gemeinsamen Anlagen, worunter in erster 
Linie Wege zur Erschließung der Wirtschaftsflä
chen und zur Verbindung der Ortschaften zählen 
- Aufgaben ähnlich der ländl. Verkehrserschlie
ßung - weiters Anlagen zur Regelung des Was
serhaushaltes und zum' Schutz des landwirt
schaftlichen Kulturbodens vor Erosion. 

Siedlungswesen 

Gebarung 1985 

, 

Die im "Landwirtschaftlichen Siedlungs-Grund
satzgesetz" vom 15. Feber 1967, BGBI. Nr. 79 9) in 
der geltenden Fassung normierten lahdwirtschaft
lichen Siedlungsmaßnahmen umfas~en sowohl 
spezifische landwirtschaftliche Hoch~aumaßnah
men, wie Aus- und Umsiedlungen vo~ Betrieben, 
etc., als auch Ankäufe zur Verbesserung der 
Besitzgrößenstruktur bäuerlicher Betriebe durch 
Aufstockung mit Grundstücken, Gebäuden bzw. 
Anteils- und Nutzungsrechten sowie die Umwand
lung von Pacht in Eigentum und den ErWerb gan
zer sogenannter auslaufender Betriebe zur Exi
stenzgründung geeigneter Bewerber. I 

Während alle Ankäufe nur mit Zinsenzuschüs
sen zu Agrarinvestitionskrediten gefördert wer
den,.können zu den Baumaßnahmen neben Agrar
investitionskrediten auch Bundesförderungsbei
träge gewährt werden. 

i 

Forst/iche Bringungsanlagen und Fo,.staufschlie-
ßung I 

Gebarung 1985 

Mit den bei diesem Ansatz veranschlagten Mit
teln soll der Bau von Forstwegen 'in unaufge
schlossenen oder nicht nach modernen forsttech
nischen GesiChtspunkten erschlossemen WaIdge
bieten gefördert werden. Der ausreichenden 
Befestigung der Fahrbahn sowie der ,landschafts
gerechten Anlage der Forstaufschli\3ßungswege 
wird im Interesse einer sorgsamen Waidbewirt
schaftung und des Umweltschutz~s weiterhin 
besondere Beachtung zukommen. 
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Ansatz 1/60358 Aufwendungen, Leistungen an 
den Besitzstrukturfonds 

Gebarung 1985 

Der mit Bundesgesetz vom 9. Juli 1969, BGBI. 
Nr. 298, beim Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft eingerichtete "Bäuerliche Besitz
str.ukturfonds" hat vor allem die Aufgabe, durch 
Gewährung von Zweckzuschüssen (Verpach
tungsprämien, Zinsenzuschüsse) im Wege der 
sogenannten landwirtschaftlichen Siedlungsträger 
(gemeinnützige Fonds, Genossenschaften, 
Gesellschaften) sowohl die Bodenmobilität auf 
Pachtbasis zu verbessern, als auch den vorsorgli
chen Ankauf von freiwerdenden Grundstücken 
durch die Siedlungsträger (Bodenbank) zur späte
ren Weitergabe an aufstockungsbedürftige bäuer
liche Betriebe zu ermöglichen. 

Eine besonders wirksame "Besitzaufstockung" 
wird erreicht,.wenn diese Maßnahmen im Rahmen 
einer Grundzusammenlegung durchgeführt wer
den können. 

Ansatz 1/60366 Absatz- und Verwertungsmaß
nahmen 

Bei diesen Ansätzen sind Mittel für Absatz- und 
Verwertungsmaßnahmen für pflanzliche und tieri
sche Erzeugnisse veranschlagt. Es werden hier 
gefördert: Vermarktungszusammenschlüsse, 
Maßnahmen zur Markterschließung und Absatzsi
cherung (einschließlich des Ausstellungswesens) 
sowie Maßnahmen der Marktinformation und Wer
bung für Produkte und Leistungen der österr. 
Landwirtschaft (Urlaub am Bauernhof). 

Für bauliche und technische Investitionen ist 
besonders auch die Inanspruchnahme von Agrar
investitionskrediten vorgesehen. 

Ansatz 1/60376 Sozialpolitische Maßnahmen 

Gebarung 1985 

Unter diesem Ansatz sind Mittel zur Förderung 
des Landarbeiterwohnungsbaues und der land
und forstwirtschaftlichen Berufsausbildung vorge
sehen. Sie dienen der Erhaltung und Ausbildung 
der in der Land- und Forstwirtschaft benötigten 
Arbeitskräfte. Überwiegend werden die Mittel zur 
Verbesserung der Wohnungsverhältnisse der 
land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer ver
wendet, und zwar durch Gewährung von Bauko
stenzuschüssen für die Errichtung oder den 
Erwerb von Eigenheimen. Zirka 2 Millionen Schil
ling dienen jährlich als Ergänzung von den beim 
Ansatz 1/60176 vorgese,henen Mitteln für die land
und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsmaß
nahmen. 

Ansatz 1/60378 Österreichische Bauernhilfe 

Für unverschuldet in Not geratene und sich in 
großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindli
che Betriebe werden im Rahmen dieser Aktion 
Beihilfen gewährt. 

Ansatz 1/60386 Kreditpolitische Maßnahmen 

Gebarung 1985 

Bei diesem Ansatz sind ~die Zinsenzuschüsse 
zu den Agrarinvestitionskrediten veranschlagt. 
Für 1985 ist ein Kreditvolumen von 3000 Millionen 
Schilling vorgesehen. 

Ab dem Jahr 1983 wird der Bruttozinssatz den 
jeweiligen Geldmarktverhältnissen angepaßt, 
wobei die Bruttozinskondition an die Sekundär
marktrendite gebunden ist. Der Bruttozinssatz 
errechnet sich aus der Sekundärmarktrendite 
"insgesamt" plus 1 % Zuschlag und 1f4% Spesen. 

Der Zinsenzuschuß beträgt für einzeibetriebli
che Investitionen bei Bergbauern- und Grenzland
betrieben, bei Betrieben in den sonstigen benach
teiligtenGebieten, weiters bei sämtlichen almwirt
schafUichen Investitionsvorhaben sowie bei Kon
solidierungskrediten und bei Darlehen für Hof
übernehmer 50% des jeweils gültigen Bruttozins
satzes. Für sonstige Darlehen werden 36% des 
jeweils gültigen Bruttozinssatzes als Zinsenzu
schuß gewährt. 

Die Besicherung der Darlehen soll in tunlichst 
einfacher Form erfolgen, damit auch wirtschaftlich 
schwächere Darlehensnehmer sowie Pächter an 
den Darlehensaktionen teilnehmen können. Aus 
diesem Grund kann vom Bund zufolge entspre
chender Bestimmungen des Bundesfinanzgeset
zes für Agrarinvestitionskredite eine Ausfallhaf
tung bis zur Höhe von 50% übernommen werden. 

Im Rahmen der Agrarinvestitionskredite sind ab 
dem Jahre 1970 auch Zinsenzuschüsse für Darle
hen des Besitzstrukturfonds vorgesehen. 

Aus diesem Ansatz werden auch Zinsenzu
~chüsse für die Agrarsonderkredite und der Son
derkreditaktion "Lagerraumschaffung" zur Schaf
fung zusätzlichen Lagerraumesfür ernährungs
wirtschaftlich wichtige Güter geleistet. 

Paragraph 6039 Sonstige Maßnahmen 

Ansatz 1/60396 Förderung von Forschungs- und 
Versuchs vorhaben 

Unter diesem Ansatz sind Mittel für die Förde
rung von land- und forstwirtschaftlichen For
schungsprojekten veranschlagt. 

Landwirtschaftliche Forschungsprojekte sind 
u. a.: 

Ernährungssicherung, Erforschung von bioge
nen' (nachwachsenden) Rohstoffen, Vermehrung 
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der Wertschöpfung, Erhaltung der Kulturland
schaft, Alternativen auf dem Gebiet der Tier- und 
Pflanzenproduktion, Pflanzenschutz unter dem 
Aspekt des Umweltschutzes und der Rückstands
problematik (integrierter Pflanzenschutz). 

Forstliche Forschungsprojekte sind u. a.: 

Erhaltung und Regelung der Nutz-, Schutz-, 
Wohlfahrts- und Erholungswirkung des Waldes, 
Steigerung der Holzproduktion, ein möglichst 
umweltfreundlicher Forstschutz, Verbesserung 
der Schutzwälder in den Hochlagen, Erstellung 
von Unterlagen für die Gefahrenzonen - und die 
Waldentwicklungsplanung. 

Ansatz 1/60398 Forschungs- und Versuchswe
sen 

Die veranschlagten Mittel dienen zur Finanzie
rung von Forschungsaufträgen auf dem Gebiet 
der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft. 

Forschungsschwerpunkte sind für die Landwirt
schaft: 

Wirtschaftliche Landesverteidigung, Rohstoff
konzepte, betriebs-, markt- und volkswirtschaftli
che Untersuchungen; 

Forstwirtschaft: 

Forstschutz und Waldhygiene, Forsttechnik, 
Reduzierung von Wildschäden, Untersuchungen 
zur Belastung des Waldes durch forstschädliche 
Luftverunreinigungen ; 

Wasserwirtschaft: 

Erarbeitung von Fachgrundlagen für den 
. Gewässerschutz, technische, ökologische und 
limnologische Fragen der Schutzwasserwirtschaft 
und der landeskulturellen Wasserwirtschaft, Wei
terentwicklung von Methoden und Verfahren zur 
Erkundung und Sicherung der Wasservorkommen 
und der Erfassung der Komponenten des Wasser
haushaltes. 

Titel 604 Versuchsanstalten 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 . . . . . . . .. 24,4 
1984 " .. , . '" 27,2 
1985 .. . .. . ... 28,2 

Millionen Schilling 

8,0 
9,3 
9,3 

32,4 
36,5 
37,5 

2,3 
2,3 
2,3 

Die gesetzliche Grundlage für die landwirt
schaftlichen Bundesanstalten wurde mit Bundes
gesetz vom 27. April 1982, BGBI. Nr.230/82 
geschaffen und tritt am 1. Jänner 1983 in Kraft. 

Bei diesem Titel wird der Aufwand für folgende 
Bundesanstalten verrechnet: 

Paragraph 6040 Bundesanstalt für: Agrarwirt
schaft 

Ihr Wirkungsbereich umfaßt das Gebiet Agrar
wirtschaft unter mikro- und makroökonomischen 
GeSichtspunkten. 

Paragraph 6042 Bundesanstalt für Bergbauern
fragen 

Ihr Wirkungsbereich umfaßt das Gebiet Pro
bleme des Bergraumes und anderer Gebiete mit 
ungünstiger Struktur und der in dies,en Räumen 
lebenden Bevölkerung. 

Paragraph 6043 'Bundesanstalt für ~andtechnlk 
Ihr Wirkungsbereich umfaßt das <:iebiet Land

technik, das sind alle mq.schinen-,verfahrens-, 
energie- und arbeitstechnischen Angelegenheiten 
in der Landwirtschaft. : . 

Titel 605 Lehr- und Versuchsanstalten 12) 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 ..... , . .. 537,5 
1984 ...... _ .. 570,1 
1985 . . . . . . . .. 609,0 

Millionen Schilling 

460,1 
465,1 
502,0 

997,6 364,8 
1 035,2 370,9 
1 11;1,0 394,7 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung beim PersonalautWand ist vor 
allem auf die allgemeinen Gehaltserh0hungen und 
Vorrückungen zurückzuführen. Beim Sachauf
wand und auch bei den Einnahmen ergibt sich die 
Steigerung in erster Linie bei den Molkereibetrie
ben der milchwirtschaftlichen Lehranstalten. Ein 
weiterer Mehraufwand beruht auf den höheren 
Regien infolge der allgemeinen Kostensteigerun
gen. 

Paragraph 6050 Landwirtschaftliche Bundes
lehranstalten 

Anstalten 

Zur Ausbildung des landwirtschaftlichen Nach
wuchses bestehen in Österreich ;nachstehend 
angeführte, dem Bundesministerium für Land
und Forstwirtschaft unterstehende höhere Lehr
anstalten sowie das Bundesseminar für das land
wirtschaftliche Bildungswesen. 

In Wien: 
Die Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt 
für Gartenbau. 

In Niederösterreich : , 
Die Höhere landwirtschaftliche Bundeslehran
stalt "Francisco-Josephinum" in Weinzierl, die 
Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für 
Wein- und Obstbau in Klosterneuburg mit dem 
Institut für Bienenkunde sowie die Höhere Bun
deslehranstalt für landwirtschaftliqhe Frauenbe
rufe in Sitzenberg mit Wii!schaftsbetrieb. 
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In Oberösterreich: 
Die Höhere Bundeslehranstalt für landwirt
schaftliche Frauenberufe mit Wirtschaftsbetrieb 
in Elmberg bei Linz und die. Höhere landwirt
schaftliche Bundeslehranstalt in St Florian. 

In Salzburg : 
Die Höhere Bundeslehranstalt für alpenländi
sche Landwirtschaft in Ursprung-Elixhausen mit 
Wirtschaftsbetrieb. 

In Steiermark: 
Die Höhere Bundeslehranstalt für alpenländi
sche Landwirtschaft in Raumberg-Trautenfels 
mit Wirtschaftsbetrieb. 

In Kärnten: 
Die Höhere Bundeslehranstalt für landwirt
schaftliche Frauenberufe in Pitzelstätten mit 
Wirtschaftsbetrieb. 

In Tirol: 
Die Höhere Bundeslehranstalt für landwirt

'schaftliche Frauenberufe in Kematen mit Wirt
schaftsbetrieb. 

Gesetzliche Grundlagen 

Land- und forstwirtschaftliches Bundesschulge
setz, BGBI. Nr. 175/1966. 

Land- und forstwirtschaftliches Privatschulge
setz, BGBI. Nr. 318/1975. 

Bundesgesetz über die landwirtschaftlichen 
Bundesanstalten, BGBI. Nr. 230/1982. 

Paragraph. 6051 Bundesanstalten für pflanzli
che Produktion 

Aufgaben 

Die Bundesanstalten für pflanzliche Produktion 
haben die Aufgabe, durch Versuche auf allen ein
schlägigen Gebieten der Landwirtschaft, wie 
Pflanzen- und Futterbau, Düngung, Bodenwirt
schaft, 'Pflanzenschutz, landwirtschaftliches 
Betriebswesen, Verfahrens- und Arbeitstechnik in 
der Landwirtschaft, Tierzucht usw., wissenschaftli
che Erkenntnisse zu erproben, auszuwerten und 
der praktischen Landwirtschaft nutzbar zu 
machen. 

Desgleichen ist ihnen durch gesetZliche Vor
schriften die Untersuchung von Saatgut 13), Fut
ter-, Dünge- 14) und Pflanzenschutzmitteln 15) 
übertragen. 

Anstalten 

Diesen Zwecken dienen laut BGBL. 
Nr. 230/1982 folgende Anstalten: 

a) Bundesanstalt für alpenländische Landwirt
schaft (Gumpenstein) 

Ihr Wirkungsbereich umfaßt die Gebiete Pflan
zen- und Tierproduktion, Technik und Bauwesen, 

Ökologie sowie Arbeits- und Betriebswirtschaft in 
der Landwirtschaft im alpenländischen Raum. 

Innerhalb der Tierproduktion werden Haltungs-, 
Fütterungs-, Kreuzungs- und Aufzuchtversuche 
mit Milchkühen, Mastrindern, Kälbern, Schweinen 
und Schafen sowie Damtieren durchgeführt Im 
Bereich der Pflanzenproduktion stehen praktische 
Arbeiten zur richtigen Grünlandbewirtschaftung 
im Vordergrund. 

b) Bundesanstalt für Bodenwirtschaft (Wien) 

Ihr Wirkungsbereich umfaßt das Gebiet Boden
kunde mit besonderer Betonung der landwirt
schaftlichen Belange. 

Insbesondere zählen dazu boden- und stand
ortskundliche Forschungen sowie auch die Erfas
sung und Kartierung der BOdenverhältnisse, der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen Österreichs und 

'die Darstellung der daraus resultierenden Ergeb
nisse in Bodenkarten. 

c) Bundesanstalt für Pflanzenbau (Wien) 
\ 
\ . 

Ihr Wirkungsbereich umfaßt die Gebiete land-
wirtschaftliche Pflanzenproduktion und Verwer
tung pflanzlicher Erzeugnisse unter besonderer 
Berücksichtigung des Pflanzen- und Saatgutwe
sens. 

Dazu zählen insbesondere Forschungen auf 
dem Gebiet der landwirtschaftlichen Pflanzenpro
duktion und Pflanzenzüchtung, die Ermittlung von 
geeigneten Standorten und Produktionsverfahren 
für Pflanzenarten und -sorten, die Untersuchung, 
Kontrolle und Beobachtung von Saatgut und 
Sämereien als auch die Erhaltung und Entwick
lung des für die landwirtschaftliche Pflanzenzüch
tung wichtigen Genmaterials. Es werden auch 
Methoden zur Untersuchung von Sämereien erar
beitet und Richtlinien für die Registrierung von 
Samenmischungen erstellt 

d) Bundesanstalt für Pflanzenschutz (Wien) 

Ihr Wirkungsbereich umfaßt das Gebiet des 
landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Pflan
zenschutzes. 

Dazu zählen insbesondere Forschungen im 
Pflanzenschutz einschließlich' Ökologie, Ökosy
stem, Ökonomie und Integration von Pflanzen
schutzmaßnahmen sowie aller damit im tusam
menhang stehenden Resistenz- und Toleranzpro
bleme. Krankheitserreger werden identifiziert, 
beschrieben und kontrolliert, ebenso SChädlinge 
.und Unkräuter, wie auch die Biologie und eventu
elle Antagonisten erforscht werden. 

Pflanzenschutzmittel werden geprüft und auch 
Pflanzenschutzverfahren und Anwendungstechni
ken getestet. Im Hinblick auf eine Verminderung 
des Pflanzenschutzmittelaufwandes werden neue 
Techniken der Befallskontrolle überprüft, Warn
und Prognosedienste aufgebaut und biologische 
Bekämpfungsverfahren getestet und entwickelt 
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e) Landwirtschaftlich-chemische Bundesanstalt 

Der Sitz der Bundesanstalt ist Wien. In Linz sind 
ein Institut für Agrarbiologie und ein Institut für 
Analytik eingerichtet. . 

. Ihr Wirkungsbereich umfaßt die Gebiete land
wirtschaftliche Pflanzen- und Tierproduktion, land
und ernährungswirtschaftliche Erzeugnisse und 
Ökologie unter besonderer Berücksichtigung che- , 
mischer, physikalischer und biologischer Vor
gänge. 

Insbesondere zählt dazu die Forschung auf 
dem Gebiet der Tier- und Pflanzenproduktion ein
schließlich der Zusammenhänge zwischen Boden, 
Pflanze und Tier, insbesondere zwischen Ernäh
rung und Gesundheit der Pflanzen und Tiere, die 
Forschung über Rückstände, Wirkstoffe, Schad
stoffe, Ökosystemforschung im landwirtschaftli
chen Bereich, sowie die Forschung über die Nut
zung von Siedlungs- und Industrieabfällen. 

Paragraph 6052 Forstwirtschaftliehe Bundes
lehranstalten 16) 

Bei diesem Paragraph ist der Aufwand für die 
höheren Lehranstalten für Forstwirtschaft in Gain
farn bei Bad Vöslau und in Bruck/Mur (BGBI. Nr. 
225/1976) sowie für die einjährige Forstfachschule 
in Waidhofen/Ybbs" die 1974 eingerichtet wurde 
(BGBI. Nr, 649/1975), veranschlagt. 

Die -höheren Lehranstalten für Forstwirtschaft 
vermitteln die Ausbildung für den gehobenen 
F6rstdienst und geben die Voraussetzung für den 
Besuch einer Hochschule einer glßichen oder ver
wandten Fachrichtung. .. 

Die Forstfachschule vermittelt die Ausbildung 
fÜr Forstschutzorgane (Forstwarte), wobei beson
ders auch eine qualifizierte Ausbildung für schon 
bisher in der Forstwirtschaft tätige Personen 
eröffnet werden soll. 

Ab dem Jahr 1980 sind bei diesem Paragraph 
die Mittel für die Kaiser Franz Josef-Jugendheim
stiftung "Hubertus" veranschlagt. 

Paragraph 6053 Forstliche Bundesversuchsan
stalt 18) 

Die Anstalt hat die Aufgabe, durch Versuche 
und Untersuchungen die Ergebnisse der wissen
schaftlichen Forschung für die forstwirtschaftliche 
Praxis auszuwerten und zu vermitteln, damit diese 
in ihrem Bestreben, die Leistungen der Forstwirt
schaft zu steigern und zu verbessern und den 
Wald gegen schädigende Einwirkungen zu schüt
zen, unterstützt wird. 

Im besonderen ist der Aufwand für die nachfol
gend angeführten Aufgaben veranschlagt: 

Aufgabe der Forstinventur ist die Erfassung der 
jährlichen tatsächlichen Holznutzungen für den 

gesamten Wald des Bundesgebietes und die 
Ermittlung von Holzvorrat und Zuwach~ sowie der 
nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten 'als Grund
lage für die Forst- und Handelspolitik.' Die Durch
führung erfolgt als 'laufende Stichprobeninventur, 
die bereits wertvolle Ergebnisse geliefert hat. Für 
das Gebirgsland Österreich ist die 1975 aufge
nomrrlene Hochlagenerhebung besonders bedeu-
tungsvoll. ' 

I 

Verstärkt werden Forschungsmaßr'lahmen auf 
dem Gebiet forstschädlicher Luftveh.lnreinigun
gen und deren Auswirkungen getroffen. Neben 
der laufenden Bioindikatoruntersuchu'ng, die den 
Schadstoffeintrag in das Ökosystem Wald doku
mentiert, stellt in diesem Zusammenhang die 1984 
begonnene österreichweite Waldzustandsinventur 
einen besonderen Schwerpunkt dar. Diese Stich
probenerhebung liefert Aussagen: über den 
Gesundheitszustand des österr. Wald,es und des-
sen Veränderung. . 

Die forstliche Standortskartierung ertaßt karten
mäßig die naturgegebenen Grundlagen für die 
anzustrebende Holzzuwachs- lind Ertragssteige
rung. Die Forschungs- und Versuchstätigkeit 
erstreckt sich ua. auch auf die Erarbeitung von 
Waldbaugrund!agen, auf die Forstpflanzenzüch
tung und Genetik sowie im Rahmen dßs Forst
schutzes auf die Prüfung von forstlich.en Pflahzen
schutzmitteln. Auf dem Gebiete der forstlichen 
Arbeitstechnik werden Werkzeug- und Geräteprü
fungen durchgeführt. Von großer Bedeutung ist 
weiters die Erarbeitung betriebswirtschaftlicher 
Grundlagen als Instrument für Rationalisierungs
und Strukturmaßnahmen. Wichtig . sind ferner 
Abtrags: und Lawinenforschung und andere 
Arbeiten für die Wildbach- und Lawinenverbauung 

, auf dem Forschungs- und Versuchssektor. 
I 

Auf Grund des Forstgesetzes 197:5, BGBI. Nr. 
440, hat die Forstliche Bundesversuohsanstalt als 
begutachtende Stelle der Forstbehörden, insbe
sondere bei der Erfassung und Anerkennung von 
geeigneten Beständen für die generative Saatgut
gewinnung und von Ausgangsbäumen für die 
vegetative Vermehrung mitzuwirken, ,sowie forstli
che Klenganstalten und Samenhandlungen zu 
überwachen. ' 

Allen diesen Aufgaben dient die Forstliche Bun
desversuchsanstalt mit der zugeord~eten Außen
steIle für Subalpine Waldforschung; (früher For
schungsstelle für Lawinenvorbeugung) in Inns-

'bruck; in deren Aufgabenbereich f~lIt auch die 
Untersuchung der Ursachen des Waldrückganges 
im Gebirge und seine Auswirkungen, 

Paragraph 6055 Bundesanstalten für Milchwirt-
schaft ' 

Für die milchwirtschaftlichen Belange bestehen 
laut BGBI. Nr. 230/1982 folgende An,stalten: 
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a) Bundesanstalt für alpenländische Milchwirt
schaft (Rotholz) 

Ihr Wirkungsbereich umfaßt die Gebiete Gewin
nung, Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung 
von Milch und Erzeugnissen aus Milch im alpen
ländischen Raum, sowie alle diesbezüglichen pra
xisbezogenen Versuche. 

b) BUndesanstalt für Milchwirtschaft (Wolfpas
sing) 

Ihr Wirkungsbereich umfaßt die Gebiete Gewin
nung, Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung 
von Milch, Erzeugnissen aus Milch und anderen 
Erzeugnissen, die unter Verwendung von Milchin
haltsstoffen hergestellt werden, sowie alle diesbe
züglichen praxisbezogenen Versuche. 

Den Anstalten obliegt die Ausbildung milchwirt
schaftlichen Personals, die Veranstaltung von Kur
sen, die Durchführung bakteriologischer, chemi
scher, maschinentechnischer Untersuchungen 
und einschlägiger Forschungsarbeiten sowie die 
Herstellung und der Vertrieb von einschlägigen 
Reinkul,turen. 

Paragraph 6057 Bundesanstalten für Tierzucht 

Gemäß Bundesgesetz vom 27. April 1982, 
BGBI. Nr. 230/1982, bestehen folgende Tierzucht
anstalten: 

1) Bundesanstalt für Fischereiwirtschaft (bis 
1982 als Bundesanstalt für Gewässerforschung 
und Fischereiwirtschaft,beim Paragraph 6054 ver
anschlagt). 

Ihr Wirkungsbereich umfaßt die Fischzucht und 
Fischereiwirtschaft einschließlich aller nutzbaren 
wassertiere. 

2) Bundesanstalt für Fortpflanzung und Besa
mung von Haustieren (bis 1982 als Bundesanstalt 
für künstliche Besamung der Haustiere beim Para
graph 6059 veranschlagt). 

Ihr Wirkungsbereich umfaßt die Gebiete Andro
logie, Gynäkologie, Genetik, Biologie, Pathologie 
sowie Hygiene und Technologie der Fortpflanzung 
der Haustiere. 

3) Bundesanstalt für Pferdezucht (bis 1"982 als 
Bundeshengstenstallamt Stad I beim Paragraph 
6056 veranschlagt). 

Ihr Wirkungsbereich umfaßt die Gebiete Pferde
zucht und Pferdehaltung sowie das Reit- und 
Fahrwesen. 

Paragraph 6058 WasserwirtschaftlIche Bun
desanstalten 

Unter diesem Paragraph sind die Ausgaben für 
die wasserwirtschaftlichen Bundesanstalten ver-

anschlagt, deren Rechtsgrundlage das Bundesge
setz vom 28. November .1974, BGBI. Nr. 786, bil
det. 

1. Bundesanstalt für Wassergüte in Wien. 

Der Aufgabenbereich umfaßt die Fachfunktio
nen der Verwaltung am Sektor Wasserhaushalt 
und Gewässergüte im Rahmen der nationalen und 
internationalen Interessen und Aufgaben des Bun
des bzw. mit übergeordneter Bedeutung in sachli
cher, örtlicher oder budgetärer Hinsicht. 

Dies umSChließt insbesondere die Erforschung, 
Erfassung, und Evidenthaltung der Faktoren des 
Wasserhaushaltes und, der Gewässergüte, die 
Mitwirkung an wasserwirtschaftlichen Planungen 
und Untersuchungen am Wasserwirtschaftskata
ster (BGBI. Nr. 34/1968). Gewässergütefragen 
und eine zentrale Fachdokumentation sowie die 
Mitarbeit in einschlägigen internationalen Gremien 
\JndOrganisationen. 

2. Bundesanstalt für Wasserhaushalt von Karst
gebieten in Wien. 

Der mit dem, Wirtschaftswachstum einherge
hende, ständige Anstieg des Wasserbedarfes für 
alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche zwingt zur 
bestmöglichen Nutzung seines natürlich vorgege
benen und künstlich nicht vermehrbaren Wasser
dargebotes. 

Besondere Bedeutung für die gegenwärtige 
und künftige Wassergewinnung kommt den Karst
gebieten zu, die rund ein Sechstel der Fläche 
Österreichs umfassen und auf die rund ein Viertel 
der Niederschläge fallen. 

Dem Institut obliegt die Erkundung und, Erfas
sung des Karstwasserhaushaltes als Grundlage 
für die Nutzung und Sicherung dieser wichtigsten 
Wassergewinnungsmöglichkeiten sowie eine zen
trale Fachdokumentation. 

3. Bljndesanstalt für Kulturtechnik und Boden
wasserhaushalt in Petzenkirchen. 

Im Rahmen der Interessen und Aufgaben des 
Bundes an einer optimalen Gestaltung des Bun
desgebietes vom Standpunkt der Landeskultur 
und des Wasserhaushaltes umfaßt der Aufgaben
bereich der Bundesanstalt die Forschung und 
Untersuchung sowie den nationalen und interna
tionalen ErfahrungsaustaUSCh auf den Gebieten 
des BOdenwasserhaushaltes und der Kulturtech
nik. 

4. Bundesanstalt für Wasserbauversuche und 
hydrometrische Prüfung in Wien. 

Die Aufgabe der Bundesanstalt ist die modell
technische Simulierung von beabsichtigten Verän
derungen und Eingriffen in den natürlichen Ablauf 
der Gewässer, insbesondere im Rahmen von 
Hochwasserschutzbauten, ' Kraftwerksanlagen, 
Verkehrsanlagen und sonstigen Bauten an 
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Gewässern mit dem Ziele der rechtzeitigen und 
umfassenden Berücksichtigung der gesamtvolks
wirtschaftlichen Aspekte des Wasserhaushaltes, 
insbesondere im Rahmen einer entsprechenden 
Effizienz der staatlichen Wasserbautenförderung 
und der Wahrnehmung der internationalen Rechte 
und Verpflichtungen Österreichs gegenüber sei
nen Nacbbarstaaten. _.Ferner obliegt der Anstalt 
die Prüfung und Eichung der hydrometrischen 
Meßgeräte. 

Titel 606 Internate (betriebsähnl. Einrich
tungen, zwe.ckgeb. Gebarung) 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 . . . . . . . .. 19,5 
1984 . . .. . . . .. 20,4 
1985 ......... 22,6 

Millionen Schilling 

30,6 
35,5 
36,9 

50,1 
55,9 
59,5 

Unterschiede der Gebarung 

51,0 
.55,9 
59,5 

Der höhere Personalaufwand ist durch Beset
zung freier Dienstposten, Beförderungen und Vor
rückungen bedingt. 

Die Steigerung des Sachaufwandes und der 
Einnahmen bei diesem Titel ist auf hohere Schü
lerzahlen und allgemeine Kostensteigerung 
zurückzuführen. 

Paragraph 6060 Landwirtschaftliche und milch
wlrtschaft/lche Bundes/ehransta/ten 

Dieser Paragraph ist für die Verrechnung der 
Gebarung der Internate bestimmt, die den beim 
Paragraph 1/6050 veranschlagten höheren land
wirtschaftlichen Lehranstalten -und dem Bundes
seminar für das landwirtschaftliche Bildungswe
sen und den beim Paragraph 1/6055 angeführten 
milchwirtschaftlichen Lehranstalten angeschlos
sen sind. 

Paragraph 6062 Forstwlrtschaftliche Bundes
lehranstalten und Forstliche Ausbildungsstätten 

Dieser Paragraph ist für die Verrechnung der 
Gebarung der Internate bestimmt, die den beim 
Paragraph 1/6052 angeführten Lehranstalten für 
Forstwirtschaft und beim Paragraph 1/6072 ange
führten Ausbildungsstätten angeschlossen sind. 

Titel 607 Sonstige Einrichtungen des 
Schul- und Ausbildungswesens 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 ......... 9,5 
1984 .. . .. . ... 11,3 
1985 . . . . . . . .. 12,0 

Millionen Schilling 

219,7 
248,4 
264,2 

229,2 
259,7 
276,2 

1,2 
1,1 
1,1 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung beim Sachaufwand ergibt sich 
größtenteils aus den höheren Personalkosten für 
die Lehrkräfte an den land- und forstwirtschaftli
chen Berufs- und landwirtschaftlichen: Fachschu
len, zu denen gemäß § 3 Abs. 1 lit. bFinanzaus
gleichsgesetz 1973 der Bund 50 vH d~n Ländern 
ersetzt. 

Paragraph 6071 Land- und forstwirtschaftliche 
Berufs- und landwirtschaftliche Fachschulen 19) 

Gemäß § 3 Abs. 1 lit. b Finanzausgleichsgesetz 
1973 ersetzt der Bund den Ländern von den 
Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der Leh
rer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und 
landwirtschaftlichen Fachschulen 50 vH. Der Per
sonalaufwand der übrigen Bediensteten, die nicht 

. Lehrer sind, sowie der übrige Sacha~fwand wer
den zur Gänze von den Ländern getragen. 

Aufgaben 

Die Landvvirtschaftsschulen haben die Aufgabe, 
die in der Landwirtschaft tätige Jug~nd fachlich 
aus- und weiterzubilden. Die Land,wirtschafts
schulen gliedern sich in land- und forstwirtschaftli
che Berufs- und landwirtschaftliche Fachschulen. 
Während die land- und forstwirtschaftlicheR 
Berufsschulen die unmittelbar schulentlassene 
Jugend erfassen und ihr die tür ihren land- und 
forstwirtschaftlichen Beruf notwendige allgemeine 
und grundlegende fachliche Bildung' vermitteln, 
haben die landwirtschaftlichen Fachschulen die 
Aufgabe, die reifere ländliche Jugend' fachlich so 
auszubilden, daß sie imstande ist, ent\'feder selbst 
einmal einen landwirtschaftlichen Betrieb zu füh
ren oder im landwirtschaftlichen Beruf tätig zu 
sein. 

Paragraph 6072 Forstliche Ausbildungsstät
ten 21) 

Die forstlichen Ausbildungsstätten haben die 
Aufgabe, die in der Forstwirtschaft Tätigen durch 
geeignete Veranstaltungen, wie Kurse, Vorträge 
und Vorführungen, fachlich weiterzubilden. Sie 
sind ferner ermächtigt, Forstschutzorgane auszu
bilden. 

Die Forstlichen Ausbildungsstätteri haben wei
ters pie Aufgabe, die bei der praktischen Erpro
bung von forstlichen Arbeitsverfahren, Geräten 
und Maschinen gewonnenen Erkenntnisse weiter
zugeben. Im Rahmen dieser Tätigkeit überneh
men sie die Ausbildung bäuerlicher Waldbesitzer 
und machen sie mit den Fortschritten der moder-
nen Forstwirtschaft vertraut. ' 

Über diese grundsätzlichen Kursziele hinaus 
werden in der Forstlichen Ausbi.ldungsstätte 
Ossiach auch Spezial kurse für die' Bedienung, 
Wartung und den Einsatz von -Schwermaschinen, 
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die im Zuge der Rationalisierung und Mechanisie
rung der Forstwirtschaft immer mehr eingesetzt 
werden, sowohl für das Bedienungspersonal als 
auch für die Einsatzleiter abgehalten. In der Forst
lichen Ausbildungsstätte Ort/Gmunden werden 
hingegen Spezial kurse gehalten, die als Schwer
punkt die Ausbildung des forstlichen Führungs
personals in Fragen der Rationalisierung und 
modernen Betriebsführung zum Ziele haben. 

Weiters führen die forstlichen Ausbildungsstät
ten die praktische Erprobung von for~tlichen 

Maschinen und Geräten durch. 

Gemäß § 6 der Verordnung des Bundesmini
sters für Land- und Forstwirtschaft vom 10. 
Dezember 1975, BGBI. Nr. 649, sind Forstliche 
. Ausbildungsstätten in Ort bei Gmunden und in 
Ossiach. 

Titel 608 Einrichtungen tür Schutzwasser
bau und Lawinenverbauung 

Personal· Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 . . . . ..... 82,9 
1984 . . . . . . . .. 91,6 
1985 . . . . . . ... 95,9 

Millionen Schilling 

1 251,4 1 334,3 1 159,1 
1 265,8 1 357,4 1 194,6 
1 374,7 1 470,6 1 345,3 

Unterschiede der Gebarung 

Die Mehrausgaben beim Personalaufwand 
ergeben sich aus der Besetzung freier Planstel-
len. . 

Die Mehrausgaben beim Sachaufwand 1985 
gegenüber 1984 beruhen auf der Zuteilung höhe
rer Mittel aus gem Katastrophenfonds. 

Paragraph 6080 Wildbach- und Lawinenverbau
ungsdienst 

Gemäß Art. 102 des Bundes-Verfassungsgeset
zes wird der Wildbach- und Lawinenverbauungs
dienst unmittelbar von Bundesdienststellen verse
hen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Für die Arbeit dieses Dienstzweiges ist das 
Gesetz, betreffend Vorkehrungen zur unschädli
chen Ableitung von Gebirgsgewässern, RGBI. 
Nr. 117/1884, in der Fassung BGBI. Nr. 54/1959 
grundlegend. 

Aufgaben und Organisation 

Der Forsttechnische Dienst für Wildbach- und 
Lawinenverbauung hat die Projekte für die Wild
bach- und Lawinenverbauung, die in der zuständi
gen Abteilung des Bundesministeriums für Land
und Forstwirtschaft technisch und kostenmäßig 
überprüft und nach ihrer Ausführung kommissio-

niert werden, auszuarbeiten und nach ihrer 
Genehmigung auch durchzuführen. Außerdem 
wirkt er im Erhaltungs- und Betreuungsdienst im 
Sinne des. § 13 Wasserbautenförderungsgesetz, 
BGBI. Nr. 34/1948, in der geltenden Fassung mit. 

Die Projektsverfassung und Baudurchführung 
erfolgt durch die in den Bundesländern befindli
chen Sektionen des Forsttechnischen Dienstes 
für Wildbach- und Lawinenverbauung. Für Wien, 
Niederösterreich und das Burgenland besteht 
eine gemeinsame Sektion mit dem Sitz in Wien .. 

Die Sektionen verwalten auch die für die Durch
führung der Baumaßnahmen erfor~erlichen Gel
der, das sind die auf Grund des Wasserbautenför
derungsgesetzes (BGBI. Nr.34/1948 in der gel-

. tenden Fassung) jeweils bewilligten, beim Ansatz 
1/60826 veranschlagten Bundeszuschüsse , die 
Mittel des Katastrophenfonds 22) bei den Ansät
zen 1/60226, 1/60836 und 1/60838 sowie die Lan
des- und Interessentenbeiträge. 

Seit 1974 sind auch Mittel für die planmäßige 
Anlegung eines Wildbach- und Lawinenkatasters 
mit Gefahrenzonenplänen veranschlagt. Dies ist 
eine notwendige Grundlage für raumordnende 
Maßnahmen und behördliche Verfahren (insbe
sondere bei Baugenehmigungen), besonders 
dringlich bei der zunehmenden Bautätigkeit in den 
Tälern und der Sportausübung im Alpenbereich 
für die unumgänglichen Maßnahmen des passiven 
Hochwasser- und Lawinenschutzes. 

Paragraph 6081 Öffentliches Wassergut 

Gemäß Verordnung des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft vom 17. Juli 1969, 
BGBI. Nr. 280/1969 ist die Verwaltung des öffentli
chen Wassergutesnach Art. 104 Abs. 2 des Bun
desverfassungsgesetzes den Landeshauptmän
nern übertragen. Im Zusammenhang mit der Ver
waltung dieses öffentlichen Wassergutes ergeben 
sich laufend Einnahmen -und sind auch ständig 
Ausgaben zu begleichen. Die Einnahmen ergeben 
sich aus Miet- und Pachtzinsen sowie aus Nutzun~ 
gen, die Ausgaben fallen für die Herstellung der 
Grundbuchsordnung, für Vermessungen und der
gleichen an. 

Paragraph 6082 Wildbach- und Lawinenver
bauung 

Ansatz 1/60826 Bundeszuschüsse für Wild
bach~ und Lawinenverbauungen 

Gebarung .1985 

Mit den vorgesehenen Mitteln werden B~iträge 
zu den Kosten der im § 7 des Wasserbautenförde
rungsgesetzes, BGB\. Nr. 34/1948 23 ), angeführ
ten Maßnahmen gewährt, .um Kulturböden, Ver
kehrswege, Produktionsstätten und Siedlungen 
vor Wildbach- und Lawinenschäden zu schützen 
bzw. derartigen Schäden vorzubeugen. 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 363 von 536

www.parlament.gv.at



Kapitel 60 - Titel 608 193 

Der sich in den Alpentälern so rasch auswei
tende Siedlungs- und Wirtschaftsraum (Fremden
verkehr!) erfordert verstärkte Anstrengungen in 
passiven und aktiven Schutzmaßnahmen auch 
gegen die akute Lawinengefährdung. Durch die 
Erstellung von Gefahrenzonenplänen (als Grund
lage für Nutzungsbeschränkungen) einerseits und 
die Inangriffnahme eines "Lawinenverpauung
Sonderprogramms" im Jahr 1973 andererseits, 
wurden zwei dringliche und einander ergänzende 
Initiativen ergriffen. Die Mitwirkung der betroffe
nen Gemeinden und Länder ist dabei für einen 
vollen Erfolg unerläßlich. 

Ansatz 1/60827 Verbauung der Rheinwildbäche 

'Der Bundesbeitrag zur Verbauung der Rhein
wildbäche (Staatsvertrag vom 10. April 1954, 
BGBI. Nr. 178/1955) wird gesondert ausgewiesen. 

Die Durchführung der Verbauungen obliegt 
dem Wildbachverbauungsdienst. 

Ansatz 1/60828 Klausenkofelbach-Verwaltung, 
(zweckgebundene Gebarung) 

Der im Einzugsgebiet des, Klausenkofelbaches 
liegende Aurewald wurde seinerzeit dem Bund zur 
Deckung der laufenden Instandhaltungskosten 
des genannten Baches übereignet. Den voraus
sichtlichen Kosten für diese Instandhaltung ste
hen gleich hohe zweckgebundene Eirmahmen 
gegenüber. 

Paragraph 6083 Wildbach- und Lawinenverbau
ung (Mittel des Katastrophenfonds) 

Ansatz 1/60836 Bundeszuschüsse für vorbeu
gende Maßnahmen (zweckgebundene Gebarung) 

Die aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung 
gestellten Mittel sind zweckgebunden für vorbeu
gende Maßnahmen und werden als Bundeszu
schüsse weitergegeben. Für diese Maßnahmen 
sind im Voranschlag 1984572,8 Millionen Schilling 
und im Voranschlag 1985680,9 Millionen Schilling 
vorgesehen. 

. Ansatz 1/60838 Projektie'rungskosten für Wild· 
bach- und Lawinenverbauungen 

Die aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung 
gestellten Mittel sind zweckgebunden für die 
Bedeckung von Projektierungskosten für Wild-, 
bach- und Lawinenverbauungen zu verwenden. 

Paragraph 6084 Bundesflüsse 

Gebarung 1985 

Mit den vorgesehenen Mitteln werden die 
Kosten für die Instandhaltung der Gewässer, die 
Herstellungs-, Instandhaltungs- und Betriebsko
sten von Schutz-, Regulierungs- und Hochwas
serrückhaltemaßnahmen sowie von Projekten, 

13 Arbelts(Amts)behelf zum BFG 

generellen Projekten und Gefahrenzonenplänen 
sowie von Vorsorge- und Ersatzmaßhahmen an 
Grenzgewässern und sonstigen vom Bund 
betreuten Gewässern nach den Bestimmungen 
der §§ 1, 6, 11 und 12 des Wasserbautenförde
rungsgesetzes, BGBI. Nr. 565/1979 23),: bestritten. 
Ausgenommen sind lediglich die wasserbautech
nischen Angelegenheiten an der March' und Thaya 
von der Staatsgrenze in Bernhardsthal bis zur 
Mündung in die March, die entsprechend dem 
Bundesministeriengesetz 1973, BGBI. Nr. 389/ 
1973, in den Wirkungsbereich des Bundesministe
riums für Bauten und Technik fallen. i 

Paragraph 6085 Bundesflüsse (Mittel des 
Katastrophenfonds ) 

Die aus dem Katastrophenfonos zur Verfügung 
gestellten Mittel sind zweckgebunden zur Bedek-

. kurig der Kosten für die Instandhaltung der 
Gewässer, die Herstellungs-, Instardhaltungs
und Betriebskosten von Schutz-, Regulierungs
und Hochwasserrückhalteanlagen, von Projekten, 
generellen Projekten und Gefahrenzonenplänen 
sowie von Vorsorge- und Ersatzmaßnahmen an 
Grenzgewässern und sonstigen ;vom Bund 
betreuten Gewässern nach den Bestimmungen 
der §§ 1, 6,11 und 12 des Wasser!;lautenförde
rungsgesetzes, BGBI. Nr.565/19791 23). Ausge
nommen sind lediglich die wasserbautechnischen 
Angelegenheiten an der March und Thaya von der 
Staatsgrenze in Bernhardsthal bis zu~ Mündung in 
die March, die entsprechend dem Bundesministe
riengesetz 1973, BGBI. Nr. 389/1973; in den Wir
kungsbereich des Bundesministeriums für Bauten 
und Technik fallen. Für diese Maßnatlmen sind im 
Voranschlag 1984286,9 Millionen Schilling und im 
Voranschlag 1985 286,9 Millionen Sc,hilling vorge
sehen. 

, 

Paragraph 6086 Interessentengewässer 

Gebarung 1985 

Aus den vorgesehenen Mitteln we~den Beiträge 
(Bundeszuschüsse) zu den Koste~ für Maßnah
men zur Verbesserung der Abflußverhältnisse, für 
Schutz- und Regulierungsmaßnahmen, für Pro
jekte, generelle Projekte, Gefahr,enzonenpläne 
und Vorsorge- und Ersatzmaßnahmen an Gewäs
sern, die nicht zu den GrenzgewäsSern bzw. son
stigen vom Bund betreuten Gewässern gehören, 
nach den Bestimmungen der §§ 1,: 4, 4 a, 11, 12 
und 13 des Wasserbautenförderungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 565/1979 23), gewährt. Di:e Maßnahmen 
sind für die Sicherung von Siedlungen, Verkehrs
flächen und landwirtschaftlichen: Kulturflächen 
außerordentlich wichtig. 

Paragraph 6087 Interessentenge~ässer (Mittel 
des Katastrophenfonds) 

Aus den bei diesem Ansatz aus! dem Katastro
phenfonds zur Verfügung gestellten zweckgebun-
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denen Mitteln werden Beiträge (Bundeszu
schüsse) zu den Kosten für Maßnahmen zur Ver
besserung der Abflußverhältnisse, für Schutz- und 
Regulierungsmaßnahmen, für Projekte, generelle 
Projekte, Gefahrenzonenpläne und Vorsorge- und 
Ersatzmaßnahmen an Gewässern, die nicht zu 
den Grenzgewässern bzw. sonstigen vom Bund 
betreuten Gewässern gehören, nach den Bestim
mungen der §§ 1,4, 4a, 11,12 und 13 des Was
serbautenförderungsgesetzes, BGBI. Nr. 565/ 
1979 23), gewährt. Die Maßnahmen sind für die 
Sicherung von Siedlungen, Verkehrsflächen und 
landwirtschaftlichen Kulturflächen außerordentlich 
wichtig. Für diese Maßnahmen sind im Voran
schlag 1984 293,0 Millionen Schilling und im Vor
anschlag 1985 295,9 Millionen Schilling vorgese
hen. 

Ansatz 1/60887 Internationale wasserwirt-
schaftliche Vereinbarungen 

Der hier veranschlagte Betrag ist für die Inter
nationale Rheinregulierung und für Leistungser
sätze für wasserbauliche Maßnahmen eines frem
den Staates vorgesehen, soweit zwischenstaatli
che Verpflichtungen bestehen 25). 

Ansatz 2/60890 Mittel des Katastrophenfonds 
(zweckgebundene Einnahmen) 

Diese Mittel werden aus dem beim Kapitel 53 
mitveranschlagten Katastrophenfonds zur Verfü
gung gestellt und bei den Ansätzen 1/60808, 
1/60226, 1/60836, 1/60838, 1/60858 und 1/60876 
verausgabt. 

Titel 609 Sonstige nachgeordnete Dienst-
stellen 

Personal· Sach· Ein· 
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 193,4 
1984 ......... 210,2 
1985 . . . . . . . .. 225,3 

148,6 
222,7 
248,7 

Unterschiede der Gebarung 

342,0 
432,9 
474,0 

272,5 
311,6 
342,4 

Die Steigerung beim Personalaufwand und 
Sachaufwand ergibt sich vor allem bei den Bauhö
fen durch die Bruttoverrechnung der Kollektiwer
tragsarbeiter auf den Baufeldern. 

Andererseits fallen auch höhere Einnahmen an. 

Paragraph 6090 Grenzbeschaudienst 

Bei diesem Paragraph erfolgt die Verrechnung 
der Ausgaben, die bei phytQsanitären Kontrollen 
von Pflanzen und Pflanzenteilen auf Grund der 
Pflanzeneinfuhrverordnung, BG~. Nr.236/1954 
(in der geltenden Fassung), bz . von)-iolz auf 
Grund des Bundesgesetzes über aßnahmen 
zum Schutze des Waldes anläßlich der Ein- und 
Durchfuhr von Holz, BGBI. Nr. 115/1962, entste-

hen. Weiters sind hier Mittel für die fachliche Kon
trolle von eingeführtem Pflanzgut gemäß Forstge

, setz 1975, BGBI. Nr. 440, veranschlagt. Diese sind 
durch die beim Einnahmenansatz 2/60904 veran
schlagten Kontrollgebühren gedeckt. 

Paragraph 6091 Weinaufsicht 

Der Weinaufsicht obliegt die Kontrolle des 
Weinverkehrs auf Grund des Weingesetzes 26) 
und die fachliche Beratung der Weinbautreiben
den. Die Kellereiinspektoren fungieren auch als 
gerichtliche Sachverständige. 

Als weitere Aufgabe kommt der Weinaufsicht 
auf Grund einer Vereinbarung mit den Ländern 
Niederösterreich und Burgenland auch die Über
wachung der dortigen Weinbaugesetze, die eine 
Stabilisierung der Weingartenfläche zum Ziel 
haben, zu. Der Aufwand für die dazu eingesetzten 
drei und allenfalls weiterer dazu verwendeter Kel
lereiinspektoren wird von den Ländern ersetzt. 

Gemäß § 19 a leg. cit. obUegt es dem Bundes
. minister für Land- und Forstwirtschaft, die Bewilli
gung zur Verwendung des Weingütesiegels zu 
erteilen. 

Der Aufwand für die Vollziehung dieses Geset
zes für die Kostkommissionen und für die verwal
tungsmäßige Abwicklung des Bewilligungsverfah
rens ist bei diesem Ansatz veranschlagt. 

Paragraph 6093 Bundesgärten 

Zu den Bundesgärten zählen: in Wien die Park
anlagen der Schlösser Schönbrunn, Belvedere, 
Augarten und Hetzendorf, weiters derBurggarten, 
der Volksgarten und die kleinen Bundesgärten; in 
Innsbruck der Hofgarten und der Schloßpark in 
Ambras. Der Bundesgartenverwaltung obliegen 
nachstehende Aufgaben: 

1. Pflege und gärtnerische Ausgestaltung der 
historischen bundeseigenen Parkanlagen 
(Schönbrunn mit Hetzendorf, Belvedere mit 
Alpengarten, Burggarten, Volksgarten, 
Augarten, HOfgarten Innsbruck und Schloß
park Ambras). 

2. Erhaltung und Ausbau der botanisch äußerst 
wertvollen Pflanzensammlungen. . 

3. Laufende Durchführung von Pflanzen
schauen, um der Öffentlichkeit das Material 
der Sammlungen zugänglich zu machen. 

4. Ausführung von Dekorationen bei 'Staatsbe
suchen, Empfängen, Kongressen, sonstigen 
offiziellen Veranstaltungen u. dgl. 

5. Produktion des tür die vorangeführten Auf
gaben erforderlichen Pflanzen- und Schnitt
materials. 

6. Durchführung von arbeitstechnischen und 
arbeitswirtschaftlichen Versuchen auf dem 
Gebiete des Gartenbaues. 
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Darüber hinaus hat die Bundesgartenverwal
tung im Raum von Wien über 100 Außengärten bei 
bundeseigenen Gebäuden, wie Schulen und 
Amtsgebäuden, gärtnerisch zu betreuen. 

Der Bundesgarten Schönbrunn dient überdies 
der Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt für 
Gartenbau als Lehr- und Demonstrationsbefrieb. 

Paragraph 6094 Spanische Reitschule 

Die Spanische Reitschule ist die weltbekannte 
einzigartige Pflegestätte der klassischen Reit
kunst, der Hohen Schule. Ihr Aufgabenbereich 
erstreckt sich auf ~ie Ausbildung, Vorführungen, 
Morgenarbeit und purchführung von Auslands-
gastspielen. ' 

Paragraph 6095· Landwirtschaftliche Bundes" 
versuchswirtschaften 

Die Bundesversuchswirtschaften Wieselburg ~n 
der Erlauf, Fuchsen~igl im Marchfeld, Königshof 
und Fohlenhof haben neben ihren eigenen 
Betriebsaufgaben die Bestimmung, in Zusammen
arbeit mit dEm Bundesanstalten für Planzenbau, 
für Pflanzenschutz sowie der Landwirtschaftlich
chemischen Bundesanstalt in Wien, Großversu
che auf allen Gebieten der Landwirtschaft durch
zuführen und die Anwendbarkeit' der wissen
schaftlichen Ergebnisse für die landwirtschaftliche 
Praxis zu erproben. 

Sie haben weiters durch Zurverfügungstellung 
von Feldparzellen den genannten Anstalten die 
Durchführung von 'Parzellenversuchen sowie die 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen not
wendigen Prüfung~n von Saatgut, Pflanzen
schutzmitteln usw. zu ermöglichen. Ebenso m'üs
sen die Felder und Höfe der vier Betriebe der 
Bundesversuchs- und Prüfungsanstalt für land
wirtschaftliche Maschinen und Geräte zur Prüfung 
von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten 
zur Verfügung steh~n. 

Auf allen vier Bundesversuchswirtschaften wer
den wichtige Versuchs- und Forschungsarbeiten 
auf dem Gebiete der Tierzucht und Tierproduktion 
unter zentraler Leitung durchgeführt. ' 

Die Bundesversuchswirtschaften Königshof 
und Fohlenhof stehen darüber hinaus dem Bun
desheer zum Teil al!'i Übungsplätze zur Verfügung" 
so daß diese Betriebe in einer sehr zweckmäßigen 
Weise wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und 
militärischen Interessen des Bundes gleichzeitig 
dienen. 

Paragraph 6096 Forstwirtschaftliche Bundes-' 
lehr- und Versuchsforste 

Bei diesem Paragraph sind die' Ausgaben für 
die Bundeslehr- und Versuchsforste Merkenstein, 
Ulmerfeld, Lahnhube und Kollerhube veran-, 
schlagt. 

Weiters sind bei diesem Ansatz die Ausgaben 
für den Lehr- und Versuchsforst Bruck an der Mur 
sowie für die Lehr- und Versuchsforste Ort und 
Ossiach vorgesehen. 

Der Bundeslehr- und Versuchsforst Merken
stein dient der Höheren Lehranstalt für Forstwirt
schaft (Försterschule) Gainfarn als: Lehrforst, 
während das Forstgut Ulmerfeld Lehrforst der 
Forstfachschule Waidhofen an der Ybbs, das 
Forstgut Lahnhube und der Lehr- und Versuchs~ 
forst Bruck an der Mur Lehrforst der Höheren 
Lehranstalt für Forstwirtschaft Bruck an der Mur 
ist. 

Der Lehrforst Ort dient der Forstlichen Ausbil
dungsstätte Ort und das Forstgut : Kollerhube 
sowie der Lehrforst Ossiach der Forstlichen Aus-. 
bildungsstätte Ossiach zur praktischen Ausbil
dung im Wald. 

Außerdem werden' in den oben angeführten 
Lehrforsten von den genannten Dienststellen 
sowie von der Forstlichen Bundesversuchsanstalt 
Versuchstätigkeiten durchgeführt. 

Paragraph 6097 Bundesgestüt Piber (bis 1982 
beim Paragraph 6056 veranschlagt) 

In Piber, dem einzigen österreichischen Staats-
, gestüt, sind das Lipizzanergestüt, ein Warmblut
gestüt sowie die entsprechenden Aufzuchtsein
richtungen hiefür untergebracht. Das Lipizzaner
gestüt versorgt die Spanische Reitschule mit 
Schulhengsten. Das Warmblutges~üt und die 
Warmbluthengste dienen der Österreichischen 
Landespferdezucht. Zur Erfüllung der Aufgaben 
ist dem BundesgestOt Piber ein Landwirtschafts
betrieb angeschlossen. 

Paragraph 6099 Bauhöfe (betriebsähnl. Ein
richtungen; zweckgeb. Gebarung) : 

Bei der Wildbach- und Lawinenverbauung wer
den bundeseigene Maschinen und K,raftfahrzeuge 
verwendet; die vornehmlich in bundeseigenen 
Bauhöfen untergebracht sind. Die Kos~en für die 
Anschaffung von Baumaschinen" Großgeräten 
und Kraftfahrzeugen der Betriebe u~d die Instand
haltung derselben sowie der Aufwand für die 
Errichtung und Instandhaltung der' Bauhöfe, die 
aus den zweckgebundenen Einnahmen (Amorti
sationsquoten, Mietgebühren, Verkaufserlöse) 
bestritten werden, sind bei dem gegenständlichen 
finanzgesetzlichen Ansatz veranschlagt. 

') Gemäß BGBI. Nr .. 1/1951 in der ·Fassung BGBI. 
Nr.476/1974. 

2) Gemäß BGBI. Nr. 11/316/1934 und 144/1947. 
3) Errichtet gemäß BGBI. Nr. 82/1948: . 
4) In der Fassung BGBI. Nr. 448/1968, 452/1969, 

175/1970, 411/1970, 492/1971, 224/1972, 455/1972, 
808/1974, 259/1976, 674/1977, 269/1978 und 286/1980. 

5) Bis 1981 beim Ansatz 1/60414, 1982 beim Ansatz 
1/60416, ab 1983 beim Ansatz 1/60026 veranschlagt. 

6) BGBI. Nr.440/1975. 
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196 Kapitel 60 - Titel 609 

7) In der Fassung BGBI. Nr.79/1963, 215/1964, 
449/1968, 412/1970, 493/1971, 453/1972, 809/1974, 
299/1976 und 267/1978. 

8) 8GBI. Nr. 34/1948 in der Fassung BGBI. 
Nr.295/1958, 310/1964, 170/1965, 299/1969 und 
46/1971. 

9) In der Fassung BGBI. Nr. 279/1969 und 358/1971. 
'0) In der Fassung BGBI. Nr. 233/1971 und 731/1974. 
") In der Fassung BGBI. Nr. 784/1974. 
12) Siehe auch land- und forstwirtschaftliches Bundes

schulgesetz, BGBI. Nr. 175/1966 in der Fassung BGBI. 
Nr.332/1971. , 

13) Gemäß BGBI. Nr.236/1937 bzw. 34/1947 und 
114/1953. 

14) Gemäß BGBI. Nr. 97/1952, 42/1957 und 180/1970. 
15) Gemäß BGBI. Nr.124/1948, 147/1949 und 

181/1970. 
16) Gemäß land- und forstwirtschaftlichem Bundes

schulgesetz, BGBI. Nr. 175/1966 in der Fassung BGBI. 
Nr. 332/1971 und Forstgesetz 1975, BGBI. Nr. 440. 

17) (frei). 
18) Gemäß BGBI. Nr.440/1975. Tarif BGBI. 

Nr.650/1975. 
19) Grundsätzliches siehe BGBI. Nr.319/1975 und 

320/1975. Siehe auch land- und forstwirtschaftliches 
Landeslehrer-Dienstrechtsüberleitungsgesetz, BGBI. 
Nr.176/1966. 

20) (frei). 
21) Gemäß Forstgesetz 1975, BGBI. Nr. 440. 
22) Katastrophenfondsgesetz, BGBI. Nr.207/1966 in 

der Fassung 8GBI. Nr.10/1969, 441/1969, 369/1970, 
310/1971, 386/1973 und 470/1974. 

23) In der geltenden Fassung. 
24) (frei). 
25) Z. B. Vertrag zwischen der Republik Österreich 

und der Ungarischen Volksrepublik über die Regelung 
der wasserwirtschaftlichen Fragen im Grenzgebiet, 
BGBI. Nr. 225/59. 

26) BGBI. Nr. 187/1961, zuletzt in der Fassung BGBI. 
Nr. 300/1976. 
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Kapitel 62 Preisausgleiche 
Titel 620 Brotgetreidepreisausgleich 

Sachaufwand Einnahmen. 
Millionen Schilling 

1983 .. '. . . . . . . . . .. . . . . . .. 1 621,7 
1984.. .......... .... .... 698,2 
1985....... ...... ....... 678,6 

Unterschiede der Gebarung 

0,2 
0,0 
0,2 

Die wesentlichsten Gebarungsunterschiede 
, gehen aus folgender Übersicht hervor: 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Lagerkostenzuschüsse .... 763,1 698,2 ,,678,6 
Absatz- u, Verwertungs-

maßnahmen ........... 858,6 

Ausgaben (Summe) ... 1.621,7 698.2 678,6 

Gemäß § 44 Abs. 1 MOG 1967 1) I sind die Ver
wertungsbeiträge der Produzenten vom Getreide 
nunmehr Einnahmen des Getreidewirtschafts
fonds. Ab 1984 scheidet daher die diesbezügliche 
Gebarung aus dem Bundeshaushalt aus. 

Gebarung 1985 

Für die Durchführung von Mühlen- und Siloak
tionen sind insgesamt 678,6 Millionen Schilling 
veranschlagt. 

Einnahmen 

Im Jahr 1985 ist eine Abfuhr von Geldmitteln 
durch den Getreidewirtschaftsfonds an den Bund 
gemäß § 28 a MOG 1967 1 ) nicht zu erwarten. 

Im Hinblick auf die mehr als ausreichende 
Inlandsproduktion sind für 1985 keinerlei Brotge~ 
treideeinfuhren erford~rlich. Einnahmen aus 
Importausgleichen gemäß § 32 MOG 1967 1) wer
den daher nicht anfallen. Da die Weltmarktpreise 
für Brotgetreide weit unter' dem inländischen 
Preisniveau liegen. kann auch bei eventuellen 
Brotgetreideausfuhren nicht mit Einnahmen aus 
der Einhebung von Exportausgleichen gemäß 
§ 32 a MOG 1967 1) gerechnet werden. 

Titel 621 Milchpreisausgleich 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2513,4 
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2820,9 
1985 ................ : . .. 2786,1 

433,0 
482,7 
381,0 

Unterschiede der Gebarung 

Die wesentlichsten Gebarungsunterschiede 
gehen aus folgender Übersicht.hervor:, 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Absatz- und Verwertungs-
maßnahmen .......... . 

Kälbermastprämienaktion " 
2447,0 2757,5 2709,7 

66,4 63,4 76,4 ' 

Ausgaben (Summe) ... 2513,4 2820,9 2786,1 

Die Finanzierung der Absatz- und Verwertungs
maßnahmen erfordert laufend steigende Förde
rungsmittel. 

Absatz- und Verwertungsmaßnahmen 
I 

Zur Verwertung der jeweils anfallenden Milch
überschüsse werden jährlich Maßnahmen zur För
derung des Absatzes von Milch und Milchproduk
ten im Inland und im Export durchgeführt. 

Mit Wirksamwerden d~s Untera~schnittes D 
des MOG 1967 1) am 1. Juli 1978 erfolgte eine 
gesetzliche Regelung der Finanzierung dieser 
Maßnahmen. Danach werden die Inlaljldsmaßnah
men zur Gänze aus Mitteln des Bunde~ gemäß § 9 
MOG 1967 1 ) finanziert. Dafür ,sind beim 
Ansatz 1/62116 202,2 Millionen Schi!ling veran
schlagt. Die Finanzierung der Exportförderungs
maßnahmen obliegt dem Bund 'im UfiTlfang jenes 
Teiles der ges'amten Finanzierungser:fordernisse, 
der verhältnismäßig jener Milchmenge entspricht, 
die um 16% den Inlandsabsatz übersteigt. Weiters 

, hat der Bund gern. Art. 111 MOG 1967 1) bis März 
1985 einen Betrag von 100 Millionen $chilling zur 
Verringerung des 'Finanzierungserfordernisses 
nach § 57 b, Iit. c MOG zu leisten. D~für wi,d bei 
den Ansätzen 1/62116, 1/62136 und I 1/62166 ein 
Betrag von insgesamt 1 565,6 Millionen Schilling 
bereitgestellt. Die über den Bundesanteil hinaus
gehenden Finanzerfordernisse sind ;durch einen 
allgemeinen und einen zusätzlichen Absatzförde
rungsbeitrag der Milchproduzenten zu bedecken, 
der als ausschließliche Bundesabgabe zweckge
bunden eingehoben und beim Kap. 52, 
Ansatz 2/52420, als Einnahme verrechnet wird. 
Die' korrespondierenden Ausgaben sind in Höhe 
von 972,5 Millionen Schilling beim Ansatz 1/62126 
veranschlagt. , ; " 

Bei den finanzgesetzlichen Ansätzen 1/62126 
und 1/62136 ist auch für die finanzi~rung der Käl
bermastprämienaktion mit einem, I Betrag von 
76,4 Millionen Schilling vorgesorgt. 

Einnahmen 

Die auf der Einnahmenseite, vorgesehenen 
Beträge betreffen, Einnahmen gemäß § 9 sowie 
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198 Kapitel 62 - Titel 622 und 625 

Im- und Exportausgleiche gemäß §§ 17 und 20 
MOG 1967 1). Diese zweckgebundenen Einnah
men werden beim Ansatz 2/62120 mit 321,0 Millio
nen Schilling und beim Ansatz 2/62160 mit 60 Mil
lionen Schilling veranschlagt. 

gemäß §§ 10 und 11 VWG 1967 2) sowie Import
ausgleiche bei der Einfuhr von Erzeugnissen der 
Geflügelwirtschaft gemäß Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 135/1969 in der Fassung BGBI. Nr. 467/1971, 
785/1974 und 340/1978. 

Titel 622 Preisausgleich bei Schlachttie- Titel 625 Futtermittelpreisausgleich 
ren und tierischen Produkten 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 ................... . 647,1 196,8 
1984 ..... ~ ............. . 664,6 220,0 
1985 ... ; ............... . 917,3 157,2 

Unterschiede der Gebarung 

Die unterschiedliche Höhe der Ausgaben in den 
Jahren 1983 bis 1985 resultiert aus der rückläufi
gen Verbrauchsentwicklung bei Rind- und Kalb
fleisch und durch den hohen Rinderausstoß, wei
cher ausschließlich in Form von erhöhten Expor" 
ten abzubauen ist. Der stark steigende Sachauf
wand findet darüber hinaus in den sinkenden 
Weltma~ktpreisen seine Begründung. 

Gebarung 1985 

Gemäß dem VWG 1967 2 ) wurde mit Wirkung 
vom 1. Juli 1976 beim Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft die "Vieh- und Fleisch
kommission" eingerichtet, in deren Aufgabenbe
reich der Schutz der inländischen Viehwirtschaft, 
die Stabilisierung der Preise für Schlachttiere und 
tierische Produkte sowie die Gewährleistung der 
qualitätsmäßig entsprechenden Versorgung fällt. 

Darüber hinaus werden die Einstellrinderpro
duktion in den Ber~Jgebieten und die Qualitätsrin
dermast sowie der Export von Zucht- und Nutzrin
dern, Pferden, Fohlen und Schafen gefördert. 

In Vollziehung dieser AufgabensteIlung ist die 
Durchführung ordnungspolitischer Maßnahnien 
notwendig, wofür beim Ansatz 1/62206 760,1 Mil
lionen Schilling und bei den Ansätzen 1/62266 und 
1/62276 70 Millionen Schilling bzw. 87,2 Millionen 
Schilling aus zweckgebundenen Mitteln vorgese
hen werden. . 

Die Förderungsausgaben für die Kälbermast
prämienaktion sind bei den Ansätzen 1/62126 und 

. 1/62136 veranschlagt. 

Einnahmen 

Die veranschlagten 
zweckgebundene Im-

Einnahmen betreffen 
und Exportausgleiche 

1983 ................... . 
1984 ................... . 
1985 ................... , 

Unterschiede der Gebarung 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

351,7 
97,0 

104,6 

2,7 
3,0 
3,0 

Die wesentlichen Gebarungsunterschiede 
gehen aus nachstehender Übersicht hervor: 

1983 . 1984 1985 
Millionen Schilling 

Preisausgleichsmaßnah-
men ; Lagerkosten- u. 
Frachtkostenzuschüsse 
(Frachtkosten) ......... , 135,7 94,0 101,6 

Maßnahmen aus zweckgeb. 
Im- und Exportausglei-
chen; Lagerkosten- u. 
Frachtkostenzuschüsse 
(Frachtkosten) ......... 4,5 3,0 3,0 

Absatz- u. Verwertungs-
maßnahmen ........... 211,5 ------------------

Ausgaben (Summe) . . . 351,7 97,0 104,6 

Die Unterschiede in den einzelnen Jahresaus
gaben sind in unterschiedlichen Anlieferungsmen
gen und Frachten begründet. 

Gemäß § 44 Abs. 1 MOG 1967 1) sind die Ver
wertungsbeiträge der Produzenten von Getreide 
nunmehr Einnahmen des Getreidewirtschafts
fonds. Ab 1984 scheidet daher die diesbezügliche 
Gebarung aus dem Bundeshaushalt aus. 

Gebarung 1985 

Im Interesse einer Stabilisierung des Futterge
treidemarktes werden marktentlastende Maßnah
men durchgeführt. 

Zur Erreichung eines bundeseinheitlichen Prei
ses für Futtergetreide wird ein Frachtkostenaus
gleich durchgeführt. Für diese Maßnahmen wer
den insgesamt 104,6 Millionen Schilling veran
schlagt. 

Einnahmen 

Aus der Einfuhr von Industriegetreide sind 
gemäß § 32 MOG 1967 1) Einnahmen an Import
ausgleichsbeträgen in Höhe von 3 Millionen Schil
ling zu erwarten. 
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Titel 627 Absatz- und Verwertungsmaß- Ansatz 1/62706 insgesamt 528,7 Millionen Schii-
nahmen für Getreide Ung veranschlagt. 

1983 ................... . 
1984 ................... . 
1985 ................... . 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

443,0 
553,7 

300,4 

Gemäß § 44 Abs. 2 MOG 1967 ') hat der Bund 
dem Getreidewirtschaftsfonds für Absatz- und 
Verwertungsmaßnahmen im Bereich der Getreide
wirtschaft Bundesmittel in halber Höhe der jeweils 
fälligen Absatz- und Verwertungskosten zur Ver
fügung zu stellen. Für diese Zwecke werden beim 

Weiters übernimmt der Bund im Jahre 1985 die 
vollen Verwertungskosten für 20000 Tonnen 
Getreide. Dafür sind 25 Millionen Schilling vorge
sehen. 

') Marktordnungsgesetz 1967, BGBI. Nr. 36/1968, in 
der Fassung BGBI. Nr.424/1968, 452/1969, 411/1970, 
492/1971, 224/1972, 455/1972, 808/1974, 259/1976, 
674/1977, 269/1978, 286/1980, 309/1982, 389/1983 und 
26311984. 

2) Viehwirtschaftsgesetz 1967, BGBI. N~. 258, in der 
Fassung BGBI. Nr.270/1978, 287/1980, 3.10/1982 und 
264/1984. 
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200 Kapitel 63 - .Titel 630 und 631 

Kapitel 63 Handel, Gewerbe, Indu
strie 
Titel 630 Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 . . . . . . . .. 176,3 
1984 . .. .. . . .. 168,7 
1985 . . . . . . . .. 187,0 

Gebarung 

Millionen Schilling 

56,0 
63,3 
64,8 

232,3 
232,0 
251,8 

1,8 
1,4 
1,1 

Ausgaben 1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Zentralleitung ............ 231,7 231,2 251,0 
Wirtschaftliche 

Landesverteidigung ..... 0,6 0,8 0,8 
Zivilschutz (Energie-

wirtschaft) ............. 0,0 0,0 0,0 

Ausgaben (Summe) ... 232,3 232,0 251,8 

Einnahmen 

Zentralleitung ............ 1,8 1,4 1,1 

Unterschiede der Gebarung 

Der Personalaufwand wurde infolge der Schaf
fung von neunzehn zusätzlichen Planstellen und 
als Vorsorge für Vorrückungen und Abfertigungen 
erhöht veranschlagt. Weiters ist der Mehraufwand 
durch die Erhöhung der Bezüge der Bundesbe
diensteten im Jahre 1984 bedingt, für die pauschal 
vorgesorgt wurde. 

Paragraph 6304 Zivilschutz (Energiewirtschaft) 

Hier ist die Verrechnung der Kosten für Flutwel
lenberechnungen und sonstige Untersuchungen 
sowie für den Aufbau eines Warn- und Alarm
schutzes für die auf Grund der Flutwellenberech
nungen als gefährdet anzusehenden Gebiete vor~ 
gesehen. Die Veranschlagung der hiezu notwendi
gen Kredite erfolgt beim Bundesministerium für 
Inneres (Paragraph 1111), wäh'rend die Verrech
nung beim Ressortansatz vorgenommen wird. 

Titel 631 Bundesministerium (Förderungs
maßnahmen) 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2005,7 32,5 
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2120,3 40,7 
1985. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 2253,4 102,2 

Unterschiede der Gebarung 

Die Beträge für Förderungsmaßnahmen des 
Ressorts wurden gegenüber dem Vorjahr um 
133,1 Millionen Schilling erhöht. 

Dabei wurde eine Erhöhung des Beitrages an 
den Verein "Österreichische Fremdenverkehrs
werbung" von 13,7 Millionen Schilling veran
schlagt. Dieser Betrag bleibt jedoch bis zur 
Zustimmung der Bundesländer und der Bundes
kammer der gewerblichen Wirtschaft zur Erhö
hung der Mitgliedsbeiträge gebunden. Im Hinblick 
auf die große Inanspruchnahme verschiedener 
Aktionen wurden dafür zusätzlich 74,3 Millionen 
Schilling veranschlagt. Für Transportkostenaus
gleichsm~ßnahmen bei Konsumzucker, die ab 
dem Jahre 1985 beim Kap. 63 verrechnet werden, 
wurden 61,2 Millionen Schilling veranschlagt. 

Bei den. Einnahmen sind gegenüber dem Vor
jahr die Darlehensrückzahlungen niedriger veran
schlagt, hingegen die Einnahmen aus dem Fracht
kostenausgleich höher angesetzt. 

Gebarung 

Ausgaben 1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Verein "Österreichische 
Fremdenverkehrswer-
bung" . . . . . . . . . . . . . . . . 184,0 195,8 209,5 

Fremdenverkehr .......... 543,3 611,8 625,8 
Elektrizitätswirtschaft ...... 1,4 1,3 1,2 
Bergbau und Grundstoffe-

200,0 Förderung ............. 205,2 216,0 
Sonstige Wirtschaft ein-

937,0 schließlich Energiewesen 884,8 876,6 
Preisausgleich in der Mine-

ralöl- und Zuckerwirt-
schaft ................. 12,1 20,0 81,2 

Stärkeförderung .......... 171,2 196,2 196,2 
Zuckerförderung ......... 0,0 0,0 0,0 
Sonstige Förderungsmaß-

nahmen ................ 3,7 2,6 2,5 

Ausgaben (Summe) ... 2005,7 2120,3 2253,4 

Einnahmen 

Fremdenverkehr .......... 1,7 0,5 0,1 
Elektrizitätswirtschaft ...... 2,7 2,5 2,3 
Bergbau und Grundstoffe-

Förderung ............. 0,0 0,0 0,0 
Sonstige Wirtschaft ein-

schließlich Energiewesen 14,3 15,2 15,6 
Preisausgleich in der Mine-

ralöl- und Zuckerwirt-
schaft ................. 10,8 20,0 81,2 

Stärkeförderung .......... 0,0 0,0 0,0 
Zuckerförderung ......... 0,0 0,0 0,0 
Bezugsvorschußersätze ... 3,0 2,5 3,0 

Einnahmen (Summe) ... 0 32,5 40,7 102,2 

Paragraph 6310 Verein "Österreichische Frem
denverkehrswerbung" und Paragraph 6311 
Fremdenverkehr 

Verein "Österreichische .FremdenverkehljSwer
bung" 

Dem im Jahre 1954 gegründeten Verein "Öster
reichische Fremdenverkenrswerbung" obliegt 
satzungsgemäß die Ausländerwerbung und seit 
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dem Jahre 1975 auch eine Basis-Inlandswerbung 
für den gesamtösterreichischen Fremdenverkehr. 
Dieser Verein wird gemäß Syndikatsvertrag zu 
60% vom Bund 'und zu je 20% von den Bundeslän
dern und der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft finanziert: 

Da die Österreichische Fremdenverkehrswer
bung in ihrer Werbetätigkeit auch eine Vorbild
funktionfür alle anderen Werbenden im österrei
chischen Fremdenverkehr erfüllt, muß sie stets 
die modernsten Werbemethoden verwenden und 
Standards für das werbliche Erscheinungsbild 
Österreichs setzen. 

Eine der Hauptaufgaben der Österreichischen 
Fremdenverkehrswerbung ist eS,im Ausland ein 
Österreichbild zu vermitteln, das den historischen, 
soziologischen und sozialpsychologischen Ent
wicklungen inner- und außerhalb Österreichs ent
spricht. 

Paragraph 6311 Fremdenverkehr 

Förderungsausgaben . 

Im Rahmen des Fremdenverkehrsförderungs
programmes 1980-1989 werden nachstehende 
Investionsförderungsaktionen zur Verbesserung 
der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der 
. Fremdenverkehrsbetriebe durchgeführt: 

Aktion nach dem Gewerbestrukturverbesse
rungsgesetz 1969 

In dieser Aktion werden Kredite zur Finanzie
rung von Investitionen, die der Verbesserung der 
Struktur der Fremdenverkehrsbetriebe dienen, 
nach Förderungsschwerpun!<ten durch Kreditko
stenzuschüsse und Haftungskostenzuschüsse 
gefördert. 

Klelngewerbekreditaktion 

Im Rahmen dieser Aktion erfahren Kleingewer
bebetriebe bei der Durchführung von produktivi
tätssteigernden und exportfördernden Investitio
nen eine Unterstützung, die in der Clewährung von 
Zinsenzuschüssen (auch in Form einer Einmalprä
mie) bzw. von Bürgschaften besteht. 

Fremdenverkehrssonderkreditaktion 

Zur Anhebung des Standards, zur Produktivi
tätssteigerung und zur Rationsalisierung in Gast
gewerbebetrieben werden Kredite durch Förde
rungszuschüsse und Bürgschaftsübernahmen 
gefördert. 

Aktion "Betriebsneugründungen und Obernah
men" 

Die Förderung durch Zuschüsse und Über
nahme von Bürgschaften soll die Neugründung 

und Übernahme von Fremdenverkehrsbetrieben 
durch junge, initiative, leistungsfähige und bisher 
nicht selbständig gewesene Personen ~rleichtern. 

I 

I 

Fremdenverkehrsförderungsaktion des Bundes
ministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie 

i 

Förderungsziel ist die Erhaltung und weitere 
Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der österreichi
schen Fremdenverkehrswirtschaft durch Anhe
bungder Qualität und Bereicherung des Angebo
tes. In dieser Aktion werden besonders Investitio
,nen gefördert, die in ihren wirtschaftlicnen Auswir
kungen eine Weiterentwicklung des Gebietes, des 
Ortes oder des Betriebes erwarten lassen bzw. 
durch die eine vorhandene Unterkunfts- oder Ver
pflegungskapazität nachfragegerecht ~esser aus
genützt wird. 

ERP-Ersatzaktion 
I 

Im Rahmen dieser Aktion können Zinsenzu
schüsse zu Fremdenverkehrsinvestitionskrediten 
der Österreich ischen Hotel- und Fremdensver
kehrs-Treuhandges. m. b. H. für ERP-Kreditwer
ber gewährt werden, deren Anträge 'im Rahmen 
der ERP-Kreditaktion mangels erforderlicher Kre
ditmittel nicht erledigt werden könneh. 

I 

Prämienaktion "Komforlzlmmer und SanItär
räume" 

, 
Investitionen zur Verbesserung des Standards 

der sanitären Einrichtungen und Heizanlagen in 
bereits bestehenden Gastgewerbebetrieben kön
nen durch einmalige, nicht rückzahlb,are Prämien 
gefördert werden. : 

, I 

Priimienaktion "Jederzeit warme Küphe" . 

Ziel der Aktion ist es, durch einmalige, nicht 
rückzahlbare Prämien die Investitionen in den 
Küchenbetrieben derart zu verbessern bzw. zu 
ergänzen, daß warme Speisen auch außerhalb der 
traditionellen Essenszeiten vermehrt angeboten 

i 
werden können. 

Prämienaktion "Sanitärräume auf Campingplät
zen" 

Diese Aktion soll bestehenden gewerblichen 
Campingplätzen die Investitionen zur Verbesse
rung des Standards der den Gästen zur Verfü
gung stehenden sanitären Einrichtungen erleich
tern. 

- I 

Verband alpiner Vereine Österreichs 

Der notwendige Ausbau und die' erfqrderliche 
Erhaltung der Schutzhütten der österreichischen 
alpinen Vereinigungen, die beim Verband alpiner 
Vereine Österreichs angeschlossen sind, ~werden 
nach einem vom Verband alpiner Vereine Öster-
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reichs bekanntgegebenen Verteilerschlüssel 
durch Bereitstellung von nicht rückzahlbaren 
Zuschüssen gefördert. 

FAG-Aktlon 

Weiters wird im Sinne des Finanzausgleichsge
setzes 1979, BGBI. Nr. 673/1978, in der geltenden 
Fassung, für die Bereitstellung von zweckgebun~ 
denen Zuschüssen an Gemeinden zur Förderung 
und Pflege des Fremdenverkehrs, sofern es sich 
nicht um gesamtösterreichische Belange handelt, 
bei Kapitel 53, Ansatz 1/53277, vorgesorgt. 

Aufwendungen 

Bei diesem Ansatz ist Vorsorge für Dienstlei
stungsgebühren im Rahmen der vorhin erwähnten 
Kreditaktionen und für Untersuchungs- und Ent
wicklungsarbeiten auf dem Gebiete des Fremden
verkehrs getroffen. 

Einnahmen 

Hier sind die Zinsen- und Tilgungsrückzahlun
gen aus gegebenen Darlehen veranschlagt. 

Paragraph 6312 Elektrizitätswirtschaft 

Der bei diesem Ansatz vorgesehene Betrag ist 
für Darlehen an kleinere private und kommu
nale Elektrizitätsversorgungsunternehmungen 
bestimmt, damit diesen die Möglichkeit gegeben 
wird, ihre Anlagen für die -Erzeugung bzw. liefe
rung elektrischer Energie in ihrem Versorgungs
bereich, für den Versorgungspflicht besteht, wei" 
ter auszubauen. 

Diesen Unternehmungen, die der öffentlichen 
Stromversorgung von begrenzten Versorgungs
gebieten dienen, soll die Erfüllung der elektrizi
tätswirtschaftlichen Aufgaben erleichtert bzw. 
sogar erst ermöglicht werden. 

Ferner ist beabsichtigt, Fachleuten der Elektri
zitätswirtschaft und auch Schülern technischer 
Fachschulen die Durchführung von Exkursionen 
zu Kraftwerks- und Leitungsanlagen durch 
Gewährung von Zuschüssen zu ermöglichen. 

Paragraph 6313 Bergbau und GrundstoHe-För~ 
derung 

Der ausgewiesene Betrag ist für die Vergabe 
von Darlehen und Zuschüssen vor allem zur 
Sicherung des Bestandes von Bergbaubetrieben 
vorgesehen. Gesetzliche Grundlage hiefür ist das 
Bergbauförderungsgesetz 1979, BGBI. Nr. 137, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr.636/1982. 

Ferner wird ab 1983 auch die Förderung der 
Verarbeitung von mineralischen Roh- zu hochwer
tigen Grundstoffen mit einbezogen. 

Der Bergbau stellt mit einer Wertschöpfung von 
rund 15,0 Milliarden Schilling (Wert der Bergbau
produktion) im Jahre 1983 bei einer Beschäftig
tenzahl von 12 084 Arbeitern und Angestellten 
einen der bedeutendsten Wirtschaftszweige auf 
dem Gebiete der Urproduktion dar und hat im 
Jahre 1983 bei den meisten Bergbauzweigen eine 
günstige Entwicklung gezeigt. 

Die wichtigsten geförderten Bodenschätze 
Österreichs sind: Erdöl und Erdgas, Kohle, Ma
gnesit und Eisenerz. Dazu kommen noch Buntme, 
tallerze - Blei-, Zink- und Antimonerze sowie 
Erze für Stahlveredler - Wolframerze, außerdem 
Salz, Gips, Graphit, Talk, Kaolin und verschiedene 
andere Minerale. 

Im Jahre 1983 standen 85 produzierende Berg
baue in Betrieb, und zwar wurde bei 26% Tiefbau, 
bei 64% Tagbau und bei den restlichen sowohl 
tiefbau- als auch tagbau mäßig gefördert. Bei den / 
restlichen Betrieben bestanden sowohl Tagbau 
als auch Tiefbau. Hiezu kommen noch 5 Betriebe 
von Erdöl- und Erdgasunternehmungen. 

Auch im Jahre 1983 stand der österreichische 
Bergbau im wesentlichen unter dem Einfluß der 
allgemejnen wirtschaftlichen Gestaltung. Die ein
zelnen Bergbauzweige zeigten eine unterschiedli
che Entwicklung. Im Vergleich zum Jahre 1982 
war jedoch bei vielen Betrieben ein beachtlicher 
Förderanstieg zu verzeichnen, so bei Eisenerz, 
Eisenglimmer, Gips, Ölschiefer und Ton. 

An Braunkohle wurden insgesamt rund 3,0 Mil
lionen Tonnen gefördert, von der GKB in der 
Steiermark, der WTK im Hausruck und von der. 
SAKOG in Trimmelkam in Oberösterreich. 

Erdöl und Erdgas werden hauptsächlich im 
Raum von Matzen und in den verschiedenen Erd
ölfeldern bei Zistersdorf und bei Kremsmünster 
gefördert. In Vorarlberg wurde mit dem Abteufen 
einer Aufschlußbohrung begonnen. Die Produk
tion betrug im Jahre 1983 1,3 Millionen Tonnen 
Erdöl und 1,2 Milliarden Normalkubikmeter ver
wertetes Erdgas. 

Paragraph 6315 Sonstige Wirtschaft ein
schließlich Energiewesen 

Dieser Paragraph umfaßt Ausgaben und Ein
nahmen der Förderung der gewerblichen Wirt
schaft, der Industrie, des Wettbewerbes, der 
Management-Ausbildung und der Wirtschaftswer
bung. 

Fördenungsausgaben 

Aktion nach dem Gewerbestrukturverbesse
nungsgesetz 1969 

In dieser Aktion werden Kredite zur Finanzie
rung von Investitiqnen, die der Verbesserung der 
Struktur der kleinen und mittleren Unternehmun-
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gen der gewerblichen Wirtschaft dienen, durch 
Gewährung von Kreditkostenzuschüssen und Haf
tungskostenzuschüssen gefördert. 

Neben der Gewährung von Kreditkostenzu
schüssen können bestehende Unternehmungen 
eine verstärkte Förderung für die Durchführung 
von - Investitionen mit wesentlicher struktureller 
Relevanz (zB für den Export oder die Import$ub
stitution, zur Energieeinsparung, für den Umwelt
schutz) durch Gewährung einer Prämie erllalten. 

Die Neugründung von Gewerbebetrieben wird 
dann gefördert, wenn diese Investitionen tätigen: 
die von besonderer strukturpolitischer Bedeutung 
sind. In diesen Fällen wird zusätzlich zur Gewäh
rung eines Kreditkostenzuschusses eine Prämie, 
eine Ausfallsbürgschaft und ein Haftungskosten
zu schuß gewährt. 

Ferner sollen mit diesen Mitteln auch juristische 
Personen gefördert werden, zu deren durch Bun
desgesetz festgelegten Aufgabenbereich die För
derung von Unternehmungen gemäß § 1 Abs. 3 
dieses Gesetzes zählt, wenn und insoweit diese 
juristischen Personen Maßnahmen zur Verbesse
rung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Unterneh
mungen durchführen. 

Gemeinsame Kreditaktion zwischen Bund, Län
dern und Kammern 

An Unternehmer von Kleinbetrieben der 
gewerblichen Wirtschaft werden im Rahmen die
ser Aktion für liwestitionsvorhaben, die eine 
Rationalisierung des Betriebes vorsehen und für 
Betriebsmittel, deren Stärkung eine Verbesserung 
der Struktur des Betriebes zur Folge hat, niedrig 
verzinsliche Darlehen gewährt. 

Kleingewerbekreditaktion 

Im Rahmen dieser Aktion erfahren Kleingewer
bebetriebe bei der Durchführung von produktivi
tätssteigernden und exportfördernden Investitio~ 
nen eine Unterstützung, die in der Gewährung von 
Zinsenzuschüssen (auch in Form einer Einmalprä
mie) bzw. von Bürgschaft~n besteht. 

Aktion "Betriebsneugründungen und -übernah
men" 

Die Förderung durch einmalige, nicht rückzahl
bare Zuschüsse und Übernahme von BOrgschaf
ten soll die Neugründung und Übernahme von 
Klein- und Mittelbetrieben der gewerblichen Wirt
schaft durch junge initiative, leistungsfähige und 
bisher nicht selbständig gewesene Personen 
erleichtern. 

Energieförderungsaktion 

Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie fördert im Rahmen des mit 1. Jänner 

1983 in Kraft getretenen Fernwärmeförderungsge
setzes 

die Errichtung von Fernwärmeversorgungsan- -
lagen, 
örtliche und regionale Energieversorgungs
konzepte und Studien. 

Damit soll einerseits ein wichtiger ~eitrag zur 
Substitution sensitiver Energieträger unter 
Berücksichtigung des optimalen Energieeinsatzes 
sowie zur Verbesserung der Umweltsitl.jation, vor 
allem in Ballungsgebieten, geleistet werden; 
andererseits wird die Koordination der leitungsge
bundenen Energien im Sinne einer langfristigen, 
vorteilhaften Gestaltung des Verhältnisses von 
Fernwärme, Gas und elektrischer Energie zuein
ander angestrebt. 

Sonstige Förderungen 

Aus diesen Mitteln werden auch die Papierför
derungsaktionen, die Zinsen-Zuschüsse an die 
öster-reichische Papierindustrie für Umweltschutz
und Strukturverbesserungsmaßnahmen vorsehen, 
dotiert. Ferner sind hier noch Zuschüsse für die 
Textil-Bekleidungs- und Lederindustrie veran
schlagt, die der Umstrukturierung und Moderni- . 
sierung in diesen Branchen dienen so!len. 

Darüber -hinaus sind weitere Mittel insbeson
dere zur Verbesserung der Infrastruktur, für die 
Förderung der Kooperation für Klein-' und Mittel
betriebe, für die Förderung von Rationalisierungs
und Betriebsberatungsaktionen, von Studien und 
Untersuchungen, für den Konsumentenschutz, für 
Lehrlingsheime, Internate u. dgl., für Schulungs
maßnahmen (Ausbildung, Weiterbildung, Umschu
lung), Staatspreise, Ehrenpreise für Bundeslehr
lingswettbewerbe uä. Llsw. sowie dem Bergbau 
nahestehende Institutionen vorgesehen. 

Aufwendungen 

Aus diesem Ansatz werden Dienstleistungsge
bühren an Bankinstitute im Rahmen 'der erwähn
ten Kreditaktionen bestritten und wird für die Bei
träge an die Abfall-, Sammel- und Verwertungs
agentur sowie für die Zahlungen an die Innova
tionsagentur vorgesorgt. 

, 

Im übrigen ist hier finanzielle Vorsorge für ver
schiedene Vorhaben auf dem Gebiet der Indu
strie- und Gewerbepolitik getroffen. So sollen 
damit insbesondere Untersuchungen, Studien 
und Gutachten finanziert werden. ' 

Einnahmen 

Die veranschlagten Einnahmen ergeben sich 
aus den zu erwartenden Rückzahlungen auf 
Grund der bisher abgeschlossenen Darlehensver
träge. 
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Paragraph 6316 Preisausgleich in der Mine
ralöl- und Zuckerwirtschaft 

Zur Erzielung von bundeseinheitlichen Gasöl
bzw. Petroleum- und Zuckerpreisen tür Letztver
braucher wird ein Transportkostenausgleich 
durchgeführt. 

Die Ausgaben für den Frachtkostenausgleich 
bei Zucker wurden bis einschließlich 1984 beim 
Paragraph 6232 veranschlagt. 

Die Gebarung bei diesem Paragraph wird aus
schließlich nach Maßgabe der 'zweckgebundenen 
Einnahmen aus dem Preisausgleich und nichtver
brauchten derartigen Einnahmen der Vorjahre 
abgewickelt. 

Paragraph 6317 Stärkeförderung 

Die Förderung wird, insbesondere den Produ
zenten des Waldviertels zugutekommen, aber 
auch der Öst~rreichischen Agrarwirtschaft im a"
gemeinen dienen, die ihre Produkte bei der gege
benen Marktsituation nicht mehr in einem ihre Exi
stenz erhaltenden Ausmaß absetzen kann. Nicht 
nur die geographische Lage und die klimatischen 
Gegebenheiten des erwähnten Kartoffelanbauge
bietes bedingen derartige Förderungsmaßnah
men, sondern auch die im gesamteuropäischen 
Markt sich verändernde Situation für die Verarbei
tung landwirtschaftlicher Ausgangsprodukte. 

Im Rahmen dieser Förderung wird daher, um 
der heimischenStärkeindustrie die Möglichkeit zu 
geben, den anfallenden inländischen Rohstoff zu 
übernehmen und die gegebenen industriellen 
Kapazitäten auszunützen, der Absatz von 11 000 t 
Kartoffelstärke und 7 000 t Maisstärke dadurch 
gefördert, daß der zweiten Verarbeitungsstufe 
Stärkemengen inländischer Herkunft zu einem, 
dem Weltmarktpreis angenäherten Preis zur Ver
fügung gestellt werden. 

Für den Bund ergeben sich in diesem Zusam
menhang nicht nur diese wirtschaftlichen, son
dern auch bevölkerungspolitische Probleme, zu 
deren Lösung die vorgesehenen Förderungen bei
tragen sollen. Die Ausschüttung der Förderung ist 
verwaltungstechnisch einfach im Wege der Stär
keerzeugung und des Stärkeverkaufes vorgese
hen, da hiedurch der wesentlichste Teil der inlän
dischen Kartoffelernte in der industriellen Verar
beitungsstufe erfaßt wird, Im Hinblick auf die 
besondere Bedeutung der Erhaltung des Bauern
standes und der Sicherung der industriellen 
Arbeitsplätze, wodurch vor allem in dem erwähn
ten grenznahen Gebiet Stärkeerzeugungund 
Stärkeverarbeitung erhalten werden, war diese 
Förderung auf Basis des Stärkeförderungsgeset
zes 1969, BGB!. Nr. 154, aus allgemeinen Bundes
mitteln vorzusehen. 

Paragraph 6318 Zuckerförderung 

Für die Zuschüsse gemäß Zuckerförderungsge
setz 1972, BGB!. Nr.494, sind für das Jahr 1982 
keine Mittel vorgesehen, da auf Grund des derzei
tigen Auslandzuckerpreises eine staatliche Förde
rung der heimischen Zuckerindustrie nicht not
wendig. erscheint. 

Paragraph 6319 Sonstige Förderungsmaßnah
men 

Gemäß§ 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGB!. 
Nr. 54, und § 25 des Vertragsbedienstetengeset
zes 1948, BGB!. Nr.86, kann' Bundesbedienste
ten, die unverschuldet in eine Notlage geraten 
sind oder wenn sonst berücksichtigungswürdige 
Gründe vorliegen, auf Antrag ein unverzinslicher 
Vorschuß aus Bundesmitteln gewährt werden, Für 
die Wohnraumbeschaffung werden im Einzelfa" 
Vorschüsse bis zum Betrag von 80000 S gewährt. 

Außerdem ist bei diesem Paragraph ein kleiner 
Betrag für Zuwendungen an gemeinnützige Ein
richtungen vorgesehen. 

Titel 632 Einrichtungen des Patentwesens 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 . ... ... .. 86,2 
1984 .... .. . .. 86,4 
1985 . .. . ... .. 92,5 

45,2 
49,2 
51,3 

Unterschiede der Gebarung 

131,4 
135,6 
143,8 

184,7 
203,3 
207,2 

Die Steigerung des Personalaufwandes ist in 
der Vorsorge für Vorrückungen der Bundesbe
diensteten und in der Vorsoge für zwei zusätzli
che Planste"en begr'ündet. Ebenso wurden die 
Auswirkungen der Bezugsregelung für das Jahr 
1984 berücksichtigt. 

Der Sachaufwand wurde insgesamt um rd. 
2 Mi"ionen Schilling höher als im Vorjahr veran
schlagt; diese Erhöhung betrifft die Zahlungen an 
die "Europäische Patentorganisation" bei den 
"Gesetzlichen Verpflichtungen". 

Die Einnahmen entwickeln sich entsprechend 
der Anmeldetätigkeit und der Aufrechterhaltung 
von Schutzrechten. 

Gesetzliche Grundlagen 

Patentgesetz 1970, BGB!. Nr.259/1970, ge-
ändert durch BGB!. Nr.581/1973, BGB!. 
Nr. 349/1977 und BGB!.Nr. 526/1981. 

Markenschutzgesetz 1970, BGB!. Nr.260/1970, 
geändert durch BGB!.' Nr.350/1977 und BGB!. 
Nr.526/1981. 

Musterschutzgesetz1970, BGB!. Nr. 260/1970. 
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Patentanwaltsgesetz, BGBI. Nr. 214/1967. 

Patent- und Markenverordnung, 
Nr. 202/1978. 

Musterverordnung, BGBI. Nr.387/1969. 

Patentverträge-Einführungsgesetz, 
Nr. 52/1979. 

BGBI. 

BGBI. 

Europäisches Patentübereinkommen, BGBI. 
Nr.350/1979. 
,. . 

Vertrag über die internationale Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet des Patentwesens, BGBI. 
Nr.348/1979. 

Patentangelegenheiten 

Es ist dem Ansehen des österreichischen Prü
fungsverfahrens zuzuschreiben, daß, ungeachtet 
der weltweiten Wirtschaftsrezession, die Anmel
detätigkeit nicht wesentlich abnimmt. Dabei wird 
infolge der raschen Entwicklung der Technik die 
Neuheitsprüfung immer schwieriger und zeitrau
bender, umfaßt doch der Prüfstoff bereits 
ca. 15 Millionen Patentdokumente. Dazu kommt, 
daß am 23. April 1979 der Patentzusammenar
beitsvertrag (Washington 1970) und am 1. Mai 
1979 das Europäische Patentübereinkommen 
(München 1973) für Österreich in Kraft getreten 
sind, woraus dem Österreichischen Patentamt 
zusätzliche Aufgaben erwachsen, so insbeson
dere die im Rahmen des europäischen Vertrags
werkes zu erstattenden Recherchen für europäi
sche Patentanmeldungen. Schließlich muß auch 
die Neuordnung der gesamten Dokumenta.tion 
nach der internationalen Patentklassifikation fort
gesetzt werden. Die Tätigkeit des Österreichi
schen Patentamtes. erstreckt sich. auch auf die . 
Einreichung von Patentanmeldungen auf Grund 
des Europäischen Patentübereinkommens sowie 
auf die Tätigkeit als Anmeldeamt, als Bestim
mungsamt, als ausgewähltes Amt sowie als inter
nationale Recherchenbehörde . und als mit der 
internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde nach dem Patentzusammenarbeitsver
trag. 

Auf nationaler Ebene ist das Österreichische 
Patentamt für die Erteilung, die Rücknahme, die 
Nichtigerklärung, die Aberkennung, die Abhängig
erklärung von Patenten die Entscheidung über die 
Nennung als Erfinder, die Entscheidung über das 
Bestehen des Vorbenützerrechtes, die Entschei
dung über Feststellungsanträge und Lizenzeinräu~ 
mungen sowie alle Eintragungen in das Patentre
gister zuständig. 

Markenangelegenheiten 

Die Zuständigkeit des Österreichischen Patent
amtes in Markenangelegenheiten erstreckt sich 
auf die Anmeldung und Registrierung von Marken, 

die Führung des Markenregisters,die 'umschrei
bung und Löschung von Marken sowie auf die 
Entgegennahme des Antrages auf internationale 
Registrierung einer Marke. 

Musterangelegenheiten 

Beim Patentamt wird ein Zentralm~sterarchiv 
geführt, das je ein 'Zweitstück der bei: den Kam
mern der gewerblichen Wirtschaft hinterlegten 
Muster aufzunehmen und zu verwahretl hat. 

Oberster .Patent- und Markensenat : 

Der Oberste Patent- und Markensenat ist als 
Berufungsinstanz gegen die Entscheidungen der 
Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes eingerich
tet. 

Referat für den gewerblichen Rechts,chutz 

Das Patentamt führt auch die Agenden des 
Referates für den gewerblichen Rechtsschutz des 
Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und 
Industrie. ' 

Titel 633 Bergbehörden' 

Personal- Sach- ! Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 . . . . . . . .. 14,2 
1984 . . . . . .. .. 15,8 
1985 . . . . . . . .. 16,0 

Millionen Schilling 

3,2 
3,2 
3,2 

17,4 1 270,0 
19,0 1301,7 
19,2 1301,7 

Unterschiede der Gebarunp 

Die geringfügige Steigerung des Personalauf
wandes ist in der Vorsorge für die V6rrückungen 
der Bundesbediensteten und in der Berücksichti
gung der Bezugsregelung des Jahres 1984, für 
die pauschal vorgesorgt wurde, begründet. - .; 

Die laufenden Einnahmen für das Jahr 1985 
an. 1. Flächen-, Feld-, Förder- und Speicherzins 

hängen weitgehend von den Förder- und 
Speichermengen an Kohlenwiisserstoffen 
sowie von der Preisentwicklung auf dem 
Erdöl- und Erdgassektor, und I 

2. Freischurf- und Maßengebüh'ren hängen 
von der Anzahl der aufrechten Schurf- bzw. 
Bergwerksberechtigungen ab. ': . 

Die Höhe des Förderzinses und die Höhe der' 
Freischurf- und Maßengebühren ergeben sich aus 
der Berggesetznovefle 1982, BGBI. Nr. 520/1982. 
Die Höhe des zu entrichtenden Entgeltes an Flä
chen-, Feld- und Speicherzins ist ilil bürgerlich
rechtlichen Verträgen zwischen dem Bund und 
den Erdölgesellschaften geregelt. ' 
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Aufgaben 

Die Aufgabe der Berghauptmannschaften Wien, 
Salzburg, Graz, Leoben, Klagenfurt und Innsbruck 
besteht insbesondere darin, die bergrechtlibhen 
Bestimmungen zu handhaben, die Einhaltung der 
bergpolizeilichen Vorschriften regelmäßig zu über
prüfen und für den größtmöglichen Schutz und 
die Sicherheit der Bergarbeiter. zu sorgen. 

Gesetzliche Grundlagen 

1. Berggesetz 1975, BGBI, Nr.259, in der Fas
sung des Art. 11 des Salzmonopolgesetzes, BGBI. 
Nr.124/1978, und der Berggesetznovelle 1982, 
BGBI. Nr. 520/1982; . 

a) hiezu die Verordnungen über Freischurf
und Maßengebühren, BGBI. Nr.224/1976 
über die Bezeichnung vqn Grundstücke~ 
und Grundstücksteilen al~ Bergbaugebiete, 
BGBI. Nr. 89/1981, über verantwortliche 
Personen 'beim, Bergbau, BGBI. 
Nr. 191/1983 und über Ausnahmen von der 
Bewilligungspflicht für Bauten und andere 
Anlagen in Kohlenwasserstoff-Bergbauge
bieten, BGBI.Nr. 410/1983· 

b) die Verordnung, mit der di~ Lehrberufsliste 
erlassen wird, BGBI. Nr. 268/1975, in der 
Fassung der verordrungen BGBI. 
Nr.262/1980, 278/1981 und 181/1982 die 
Verordnung, mit der Ausbildungsvors~hrif
ten für den Lehrberuf Bergwerksschlosser
Maschinenhäuer erlasseIl werden, BGBI. 
Nr. 593/1975, in der Fa:s~!Jng der Verord
nung BGBI. Nr.37/1981 !Jnd die Verord
nung, mit der die Prüfung~ordnung für den 
Bergwerksschlosser-MascJ:linenhäuer erlas
sen wird, BGBI. Nr. 500/1976; 

c) die Verordnung über die' Standorte und 
Amtsbezirke der Berghauptmannschaften, 
BGBI. Nr. 3/1968; . 

2. die Erdöl-Bergpolizeiverordnung, BGBI. 
Nr.278/1937, in der Fassung c!~r Verordnungen 
Verordnungs- und Amtsblatt fur den Reichsgau 
Wien Nr. 47 und 48/1944, der verprdnungen BGBI. 
Nr. 125/1961 und 12/1984 sowie der Kundma
chung BGBI. Nr. 265/1,961, die Verordnung zur 
Verhütung einer Vergeudung der Energie von 

" 

Erdöl- und Erdgaslagerstätten, Verordnungs- und 
Amtsblatt für den Reichsgau Wien Nr.48/1944, 
die Staubschädenbekämpfungsverordnung, BGBI. 
Nr. 185/1954, die Allgemeine Bergpolizeiverord
nung, BGBI. Nr. 114/1959, in der Fassung der Ver
ordnungen BGBI. Nr. 185/1969, 22/1972 und 
12/1984, die Sprengmittelzulassungsverordnung 
fOr den Bergbau, BGBI. Nr. 215/1963, in der Fas
sung der VerordnungBGBI. Nr. 153/1973, die 
Bergpolizeiverordnung für die Seilfahrt, BGBI. 
Nr. 14/1968, die Bergpolizeiverordnung über das 
Grubenrettungswesen, BGBI. Nr. 21/1972, und die 
Elektrotechnikverordnung für den Bergbau, BGBI. 
Nr.12/1!384 ; 

3. das neunte Hauptstück des Allgemeinen 
Berggesetzes, RGBI. Nr.146/1854, in der Fas
sung der Gesetze RGBI. Nr.107/1912, StGBI. 
Nr. 42 und 406/1919 sowie BGBI. Nr.460/1922, 
der V~rordnungen BGBI. Nr.646/1922 und 
352/19;33 sowie des Arbeitsverfassungsgesetzes, 
BGBI. [\Ir. 22/1974, hiezu Art. I des Angestellten
gesetz~s, BGBI. Nr. 292/1921, durch den die 
§§ 201, 202, 203, 205 und 208, soweit sie sich auf 
Angestellte beziehen, außer Kraft gesetzt worden 
sin~; die Strafbestimmungen des § 248 des Allge
meinen Berggesetzes hinsichtlich Zuwiderhand
lungen gegen die Bestimmungen über die Rege
IUl"!g der Lohnzahlung beim Bergbau in der Fas
sung der Gesetze RGBI. Nr.107/1912, StGBI.· 
Nr.42/1919 und BGBI. Nr.50/1948; das Bergar
beiterQE~setz, StGBI. Nr. 406/1919, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 190/1928, der Ver
ordnung BGBI. Nr. 209/1933 und derBunciesg~
setze !3GBI. Nr. 50/1948 und 144/1983; das Bun
desge~~tz über das Verbot der Verwendung von 
Fraue'1 zu Untertagarbeiten beim Bergqau, BGBI. 
Nr.70/1937. 

4. La~erstättengesetz, BGBI. Nr. 246/1947; 

5. Bundesgesetz über das Grubenwehrehren
zeichen, BGBI. Nr. 63/1954; hiezlJ die Verordnung 
BGBI. Nr. 198/1954; 

6. V7rordnung betreffend statistische Erhebun
gen über Brennstoffe, BGBI. Nr.383/1967; 

7. Bergbauförderungsgesetz 1979, BGBI. 
Nr. 137, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr.636/1982. 
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Kapitel64 Bauten und Technik 
Titel 640 Bundesministeriumfür Bauten 
und Technik 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1983 ..... : ... 235,1 
1984 . _ .. , .... 233,0 
1985 ......... 249,0 

Gebarung 

Ausgaben 

Millionen Schilling 

101,4 
110,6 
123,3 

1983 

336,5 
343,6 
372,3 

1984 

Ein
nahmen 

96,5 
99,4 

108,1 

1985 
Millionen Schilling 

Zentralleitung ............ 180,5 179,5 198,6 
Bundesmobilienverwaltung . 11,2 11,8 11,8 
Bundesversuchs- und For-

schungsan~talt Arsenal .. 97,8 100,6 109,2 
Beschußämter ........... 4,5 5,1 5,4 
Kurheime ... : ............ 9,4 9,8 10,3 
Bäder ...... : ............ 4,4 5,0 5,2 
Regierungsgebäude ....... 28,0 30,9 30,9 
Zivilschutzmaßnahmen .... 0,7 0,9 0,9 

Ausgabe" (Summe) ... 336,5 343,6 372,3 

Einn~hmen 

Zentralleitung ............ 35,5 39,3 41,4 
Bundesmobilienverwaltung . 0,8 0,8 0,9 
Bundesversuchs- und For-

schungsan~talt Arsenal .. 48,2 45,8 51,8 
Beschußämter ........... 0,7 0,7 0,7 
Kurheime ... ': ............ 7,2 9,8 10,3 
Bäder ................... 4,1 3,9 3,0 
Regierungsgebäude ....... 0,0 0,0 0,0 

Einnahme.n (Summe) ... 96,5 99,4 108,1 

Unterschieqe der Gebarung 

Die Steig~rungdes Personalaufwandes beruht 
auf der Schaffung von 2 zusätzlichen Planstellen, 
auf der Vor~orge für Vorrückungen von Bundes
bedienstetel1 und für die Auswirkungen der 
Bezugsregelung für das Jahr 1984. 

Der Sachaufwand ist insgesamt um 12,7 Millio
nen Schilling höher als im Vorjahr veranschlagt. 
Es wurden pei der Zentralleitung und bei der 
BVFA-Arsenal die Mittel für EDV- und Betriebs-

. ausstattung höher angesetzt. 

Paragraph 6401 Bundesmobilienverwaltung 

Aufgaben 

Nach Kriegsende 1918 wurde das k. u. k. Hof
mobilien- u'lP Materialdepot von der Republik als 
Bundesmobiliendepot übernommen. Die heutige 
Aufgabe des Bundesmobiliendepots ist eine zwei
fache: 

1. Verwaltung, Pflege und Instandhaltung der 
kunsthistorisch wertvollen Möbel aus ehemals kai
serlichem Besitz; 

2. Einrichtung der staatlichen Reprä~entations
räume, wie beispielsweise Gesandtschaften und 
Ministerien sowie Beistellung von Mobilien, Tafel
geschirr, Teppiche usw. bei Staatsbespchen und 
sonstigen Veranstaltungen der Bundesregierung, 

Neben diesen allgemeinen Aufgaben werden 
auch dieseinerzeitigen Schlösser: Hofburg Wien 
und Innsbruck, Belvedere und Schloß Schön
brunn im Interesse des Fremdenverkehrs mit Stil
möbeln ausgestattet. In den eigenen Räumen in 
Wien VII, Mariahilfer Straße 88, wurde eine stän
dige Schausammlung dem Publikum eröffne.~. 

Weiters ist die Bundesmobilienverwaltung 
berechtigt, Möbel an Filmgesellschaften und 
Theater sowie an sonstige, fallweise sich um 
Gegenstände bewerbende Leihteilnehmer (Bälle 
und Messen) zu verleihen. 

Gebarung 

Die vorgesehenen Budgetmittel werden zur 
Ausgestaltung der Sammlungen un~ Schauob
jekte sowie zur Erhaltung der in eigenen Inventa
ren festgehaltenen rund 154000 Gegenstände 
verwendet. 

Paragraph 6402 Bundesversuchs-, uOld For
schungsanstalt Arsenal (betrIebsähnliche Ein
richtung) 

Aufgaben 

Aufgabe der Bundesversuchs-, und For
schungsanstalt Arsenal ist es, in den einschlägi-
gen Fachgebieten ' 

für Auftraggeber spezielle Forschungs-, Ent
wicklungs- und Versuchsaufträge durchzuführen; 

. I 

für Auftraggeber als unparteiische Anstalt 
Erzeugnisse zu überprüfen und Gut~chten abzu
geben; 

Forschungsarbeiten durchzuführeh unq diese 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen; 

I 

im Normenwesen mitzuarbeiten.;' i 

bei Hoheitsaufgaben, insbesondere auch bei 
legislativen Maßnahmen und bei Sicherheitsfragen 
mitzuarbeiten . 

Es ist heute allgemein bekannt, d~ß der rasche 
Fortschritt in allen Zweigen der I Technik das 
Ergebnis intensiver wissenschaftlicher Forschung 
ist und daß die Gewährleistung der Zuverlässig
keit der technischen Einrichtunge~ bedeutende 
Aufwendungen für deren Erprobung erfordert. 
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Der Reichtum aller Länder und die Sicherung 
irres Wirtschaftswachstums hängen heutzutage 
im wesentlichen von den personellen und mate
riellen Mitteln ab, die sie der Forschung zur Verfü
gung stellen. 

Eine besondere Aufgabe fällt in der Zweckfor
schung und im Versuchswesen den staatlichen 
Instituten und Anstalten zu, die auf bestimmten 
Gebieten der Forschung und des Versuchswe
sens spezialisiert sind und engen Kontakt zur 
Industrie und zur gewerblichen Wirtschaft halten. 

Daß Österreich in der wissenschaftlichen For-, 
schung und technischen Entwicklung einen ern
sten Rückstand ausweist, der Gefahren für die 
künftige wirtschaftliche Entwicklung unseres Lan
des in sich birgt, ist unbestreitbar. Die Bundesver
suchs- und Forschungsanstalt Arsenal war vom 
Anfang an dazu bestimmt, den für die industrielle 
Geltung des Landes wichtigsten Industriezwei
gen, dem Maschinenbau und der Elektrotechnik, 
zu dienen (Elektrotechnikgesetz, BGBI. Nr. 
57/1965). Obwohl Österreich bedeutende Bei
träge zum technischen Fortschritt auf diesem 
Gebiet geleistet hat, sind dennoch diese Indu
striezweige nicht genügend entwickelt und weisen 
Strukturschwächen auf, die eine staatliche Förde
rung der Forschungstätigkeit geboten erscheinen 
lassen. 

Erwähnt muß auch noch werden, daß die Ver
suchsanstalt einen Teil ihres Arbeitsaufwandes für' 
die Mitarbeit der Normen, technischen Vorschrif
ten für Gutachten u. dgl. im öffentlichen Interesse 
zu leisten hat. 

In jeder technischen Versuchsanstalt ist es 
außerdem notwendig, neben der Auftragsfor
schung auch eigene Forschungsarbeiten durch
zuführen und der Allgemeinheit zugänglich zu 

. machen. 

Gliederung 

Die Bundesversuchs- und Forschungsanstalt 
Arsenal (BVFA) gliedert sich in 

das Geotechnische Institut (GTI) 
das Elektrotechnische Institut (ETI) 
das Maschinenbautechnische Institut (MTI). 

Dem ETI ist die Forschungs- und Versuchs
steIle für Eisenbahnelektronik und dem MTI die 
Fahrzeugversuchsanlage Wien-Arsenal. (FVA) 
angeschlossen. Die Forschungs- und Versuchs
steIle für Eisenbahnelektronik und die FVA wer
den einerseits auf Grund eines Übereinkommens 
mit den Österreichischen Bundesbahnen und 
anderseits auf Grund eines Übereinkommens mit 

dem Internationalen Eisenbahnverband (UIC) 
unter finanzieller Beteiligung des Forschungs
und Versuchsamtes (ORE) der UIC betrieben. 

Fahrzeugversuchsanlage und Meßplatz für 
Datenübertragung 

Die FVA besteht aus einem klimatisierbaren 
Großwindk~nal (Fahrzeugsversuchskammer) und 
einer Staridversuchskammer und dient zur 
Lösung von jenen Problemen, die mit dem Betrieb 

. von Fahrzeugen, insbesondere von Eisenbahn
waggons zusammenhängen, wobei die zu prüfen
den Fahrzeuge extremen Temperaturen, Wind
und Strahlungsverhältnissen ausgesetzt werden. 

Der Meßplatz für Datenübertragung bildet eine 
Übertragungsrichtung einer Übertragungsstrecke 
nach, die den im Fernsprechnetz der Eisenbahn
verwaltung vorgefundenen wesentlichen Eigen
schaften annähernd entspricht. Gegenstand der 
Untersuchungen der Forschungs- und Versuchs
steIle sind elektroriische bzw. nachrichtentechni
sche Fragestellungen sowie elektronisches bzw. 
nachrichtentechnisches Material der Eisenbahn
technik, insbesondere Daten-und Signalübertra
gungsgeräte, Oatenbehandlungsgeräte und Ferri-

. meldeleitungen sowie. anderes einschlägiges 
Material. 

. Gebarung 

Die Erhöhung des Personalaufwandes ergibt 
sich durch die Vorsorge für Vorrückungen und 
Beförderungen sowie durch die Berücksichtigung 
der Bezugserhöhung im Jahre 1984. 

Die Steigerung. des Sachaufwandes beruht 
hauptsächlich auf Anschaffungen und Aufwendun
gen im Zusammenhang mit der betrieblichen 
Tätigkeit. 

Einnahmen 

Die Erhöhung der Einnahmen ergibt sich aus 
der gesteigerten Versuchstätigkeit. 

Paragraph 6403 Beschußämter 

Gesetzliche Grundlagen, Tätigkeit 

Die Beschußämter Wien und Ferlach üben ihre 
Tätigkeit auf Grund des Bundesgesetzes vom 20. 
Juni 1951 über die obligatorische Erprobung aller 
Handfeuerwaffen und Patronen aus (Besch.ußge
setz, BGBI. Nr. 141/1951 in de.r Fassung BGBI. Nr .. 
241/1971). Die zugehörigen Verordnungen (BGBI. 
Nr. 224/1951, BGBI. Nr. 58/1958 - 2. Beschuß
verordnung, BGBI. Nr. 147/1977 - 5. Beschuß
verordnung und BGBI. Nr. 189/1980 

13' 
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6, Beschußverordnung . regeln die nähere Vor
gangsweise bei der Erprobung und amtlichen 
Kennzeichnung der Waffen nach bestandener 
Probe, Militärwaffen sind von der Erprobung aus
genommen, Die 6, Beschußverordnung regelt die 
Prüfung der in Österreich erzeugten sowie der 
nach Österreich importierten Patronen und stellt 
somit eine Sicherheitsprüfung für den Endver
braucher dar. 

Die obligatorischen Erp(Obungen werden aus 
Sicherheitsgründen in den meisten Staaten durch
geführt, und eine internationale Vereinbarung, die 
BrüsselerKonvention, der auch Österreich ange
hört, ermöglicht die gege(lseitige Anerkennung 
von Beschußzeichen, Hiedurch wird der Export 
österreichischer Waffen sehr erleichtert. 

Neben der amtlichen Beschußtätigkeit führen 
. die beiden Beschußämter auch schießtechnische 
Untersuchungen, Erprobungen und Entwicklungs
arbeiten auf ihrem Fachgebiet durch, wie z. B. die 
Erprobung der Schußsicherheit von verschiede
nen Materialien (Glas, Kunststoff und Stahl). Wei
ters betreiben sie je eine Schießstätte, die Büch
senmachern, Jägern usw. das Einschießen sowie 
Schußerprobungen ermöglichen, 

Fallweise werden die Beschußämter auch zur 
Erstattung von Gutachten für Gerichte herangezo
gen. 

Von den Bediensteten der Beschußämter wer
den. auf Grund des Bundesgesetzes auch lau
fende Kontrollen bei den Waffenhändlern und 
Erzeugern durchgeführt, um nichterprobte oder 
mit ungültigen Beschußzeichen versehene Waffen 
aus dem Verkehr zu ziehen. 

Ausgaben 

Die Sachausgaben bei den Anlagen sind durch 
geringere Veranschlagung bei der Amts- und 
Betriebsausstattung gegenüber dem Vorjahr 
leicht gesunken. 

Die Aufwendungen wurden in gleicher Höhe wie 
im Vorjahr veranschlagt. 

Einnahmen' 

Die Beschußämter heben für ihre' Tätigkeit 
Taxen ein, die als Verwaltungsabgaben gemäß der 
Bundes-Verwaltungsabgabenverordnung 1968, 
BGBI.' Nr. 53, an die Finanzverwaltung abgeführt 
und dort beim Ansatz 2/525 "Stempel- u. Rechts
gebühren" in Empfang verrechnet werden. Die 
beim Paragraph 2/6403 zu erwartenden Einnah
men umfassen ,die Ersatzkosten für Beschußma
terial, die Einnahmen aus den Schießstätten, die 
Einnahmen aus dem schießtechnischen Ver-

14 Arbeits(Amts)behelf zum BFG 

suchs- und Untersuchungsdienst sowie die Rück
erstattung der Reisekosten durch den Beschuß in 
den AußensteIlen. 

Paragraph 6405 Kurheime (betriebsähnliche 
Einrichtungen) 

8adeschloß 8adgastein 

Der Aufwand für das Badeschloß ~adgastein, 
ein Kurheim für Bundesbedienstete und deren 
Angehörige, betrifft die Kosten des Betriebsper
sonals,die Auslagen für den Betrieb uhd die Ver-
pflegung der Heimgäste. ' 

Kurhaus Semmering 
I ' 

Das Kurhaus Semmering dient ebenfalls aus-
schließlich zur Unterbringung von Bundesbedien
steten und deren Angehörigen. 

Paragraph 6406 Bäder (betriebsähnlIche Ein
richtungen) 

I 

Diese Bäder bestehen in Wien (Alte, Donau und 
Schönbrunn) und Wr. Neustadt. Mit, den veran
schlagten Mitteln werden die Kost~n für den 
Betrieb, Instandhaltung und Personal bestritten. 

Paragraph 6407 Regierungsgebäude 
, ! 

Unter diesem Paragraph wird der Aufwand für 
die Hausverwaltung Regierungsgebäude veran-
schlagt. I 

Ansatz 1/64098 Zivilschutzmaßnahmen 
I 

Bei diesem Ansatz sind die Kostenrfür die Aus-
arbeitung bundeseinheitlicher Richtlinien für den 
Schutzraumbau, für Forschungsaufträge, Unter
suchungen, Veröffentlichungen, Aus~tellungen u. 
dgl. auf dem Gebiet der bautechnisc:hen Angele
genheiten des Zivilschutzes sowie für die Über
prüfung von bestehenden SChutzrä~men veran
schlagt. 

Titel 641 Bundesministerium (~örderungs
maßnahmen) 

1983 ................... . 
1984 ................... . 
1985 .... , .............. . 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

I 

1555,0 
1642,4 
1763,9 

1 143,6 
1444,7 
1570,9 
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Gebarung 

Die Gebarung 1983 bis 1985 zeigt folgendes 
Bild): 

Ausgaben 

Beitrag zum Anleihedienst 
der Wohnbaufonds (Zin-
sen) ................. . 

Sonstige Wohnungsfür-
sorge ................ . 

Beitrag zum Wasserwirt-
schaftsfonds .......... . 

Wohnbauforschung ...... . 
Wasserbau ............. . 
Technisches Versuchswe-

sen __ . ___ ... _________ . 
Allgemeine Bauforschung __ 
Sonstige Förderungsmaß-

nahmen ........... _ .. . 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

4,3 

0,0 

2,3 

0,1 

0,5 

0,1 

1 317,1 1 284,6 1 375,1 
97,4 76,6 84,0 

107,0 232,4 259,6 

9,1 
1,1 

19,0 

18,6 
1,3 

26,5 

17,6 
1,3 

25,7 

Ausgaben (Summe) . .. 1 555,0 1 642,4 1 763,9 

Einnahmen 

Wohnbaufonds ..... _ .... _ 0,0 0,0 
Wohnungsfürsorge ....... 1,9 1,5 1,6 
Wasserwirtschaftsfonds ... 962,8 1124,6 1 215,1 
Wohnbauforschung ....... 59,7 76,6 84,0 
Wasserbau .............. 106,3 229,8 257,1 
Technisches Versuchswe-

sen ................... 0,2 0,2 0,3 
Allgemeine Bauforschung .. 0,0 0,0 
Bezugsvorschußersätze ... 12,7 12,0 12,8 

Einahmen (Summe) ... 1 143,6 1444,7 1570,9 

Unterschiede der Gebarung 

Der Beitrag des Bundes zum Anleihedienst der 
Wohnbaufonds ist mit dem für den Zinsendienst 
erforderlichen Betrag veranschlagt. Der Beitrag 
zum Wasserwirtschaftsfonds für Zwecke des 
Umweltschutzes wurde mit 1 375,1 Millionen 
Schilling veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich 
aus Investitionszuschüssen (160,0 Millionen Schil
ling) und aus dem Umsatzsteueranteil (1 215,1 
Millionen Schilling) zusammen. Der Ausgabenan
satz für die Wohnbauforschung und den Wasser
bau ist durch die aus der zweckgebundenen 
Gebarung zugewiesenen Mittel gegeben. 

Gemäß § 5 Abs. 4 des Wohnbauförderungsge
setzes 1968 in der geltenden Fassung ist ab dem 
Jahre 1980 0,5 vH der Wohnbauförderungsmittel 
beim Bundesministerium für Bauten und Technik 
für Zwecke der Wohnbauforschungzu binden. 
Der sich daraus ergebende Betrag wird mit 84,0 
Millionen Schilling beziffert. 

Die Förderungsmittel für Wasserbauvorhaben 
an der Donau sind gegenüber dem Vorjahre nied
riger veranschlagt. Sie enthalten für den Hoch
wasserschutz Wien 100 Millionen Schilling; wei
ters ist für die Förderungen der Ausbaul:\rbeiten 

im Donauhafen' Linz, für den Hochwasserschutz 
Linz und- Ardagger sowie für die Umsiedlung im 
südlichen Machland vorgesorgt. 

Für Forschungsvorhaben im Rahmen des Tech
nischen Versuchswesens und der Allgemeinen 
Bauforschung wurde ein Betrag von 18,9 Millionen 
Schilling veranschlagt. 

Die Steigerung der Einnahmen gegenüber 1984 
entspricht im wesentlichen der höheren Dotierung 
der entsprechenden zugehörigen Ausgaben. 

Außerdem ist im Konjunkturausgleich-Voran
schlag ein Betrag von 260 Millionen Schilling als 
zusätzlicher Beitrag zum Wasserwirtschaftsfonds 
vorgesehen. 

Ansatz 1/64104 Beitrag zum Anleihedienst der 
Wohnbaufonds 

Auf Grund der Ermächtigung des Artikels V 
Absatz 1 Ziffer 15 des Bundesfinanzgesetzes 
1962, des Artikels VI Absatz 3 Ziffer 1 und 2 des 
Bundesfinanzgesetzes 1964, des Artikels VI 
Absatz 2 Ziffer 1 und 2 des Bundesfinanzgesetzes 
1965 bzw. Artikel VII Absatz 2 Ziffer 1 und 2 des 
Bundesfinanzgesetzes 1967 hat das Bundesmini
sterium für Finanzen die Verpflichtung übernom
men, dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und 

. dem Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds jene 
Beträge zu ersetzen, die die Fonds für den Zin
sen- und teilweise auch für den Tilgungsdienst für 
aufgenommene Anleihen leisten müssen. 

Der Aufwand im Jahre 1985 beträgt 0,534 Millio
nen Schilling, welcher den Zinsendienst betrifft. 
Für den Tilgungsdienst sind ab 1981 keine Bud
getmittel mehr bereitzustellen. 

Insgesamt wurden bis einschließlich 1968 Anlei
hen der Wohnbaufonds im Nominale von 2 640 

. Millionen Schilling begeben. Der Zinsenbeitrag 
des Bundes erstreckt sich auf 1 940 Millionen 
Schilling; die Tilgung betraf ein begebenes Volu
men von 700 Millionen Schilling. 

Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadtemeue-
rungsfonds 

Der Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadter
neuerungsfonds gründet sich auf das Bundesge
setz vom 16. Juni 1948, BGBI.Nr. 130, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr.232/1972 (Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz), 
sowie auf' das Bundesgesetz vom 31. März· 1982 
zur Förderung der Erhaltung und Verbesserung 
von Wohnhäusern sowie der Stadt
erneuerung, BGBI. Nr. 164. 
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Der Zweck des seinerzeitigen Wohnhaus-Wie
deraufbaufonds war die Wiederherstellung der 
durch Kriegseinwirkung beschädigten oder zer
störten Wohnhäuser und der Ersatz des durch 
Kriegseinwirkung zerstörten Hausrates. 

Dem Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadter
neuerungsfonds obliegt neben der Abwicklung 
der von ihm getroffenen Fondshilfemaßnahmen 
die Förderung von Stadterneuerungsmaßnahmen 
der Gemeinden in Gebieten, die im Sinne des 
Stadterneuerungsgesetzes sanierungsbedürftig 
sind. 

Der Fonds besitzt Rechtspersönlichkeit und hat 
seinen Sitz in Wien. Er wird gemäß Bundesgesetz 
vom 11. Juli 1973, BGBI. Nr. 389, vom Bundesmini
sterium für Bauten und Technik verwaltet und 
nach außen durch den Bundesminister für Bauten 
und Technik vertreten. 

Dem Fonds werden im Jahre 1985 voraussicht
lich zufließen: 

Millionen Schilling 

Restbeiträge an den Fonds ... . . . . . . . . . . . . . . 0,0 
Rückflüsse aUs Darlehen,. die der Fonds 

gewährte, und Zinsenerträgnisse .......... 240,0 

Zusammen. . . 240,0 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt Ver
ausgabt werden: 

Millionen Schilling 

Darlehensrückzahlungen ......... . . . . . . . . . . 2,1 
Beitrag zum Wohnungsverbesserungsgesetz . . 60,0 
Fondsaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,3 
Nicht benötigte Rückflüsse .,...... . . . . . . . . . 165,6 

Zusammen. . . 240,0 

Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds 

Der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds beruht 
auf dem Bundesgesetz vom 15. April 1921, BGBI. 
Nr. 252, bzw. auf dem Statut, Kundmachung 
BGBI. Nr.'187/1925; dieses Bundesgesetz wurde. 
zuletzt durch die Bundesgesetze BGB!. 
Nr. 55/1967, 280/1967 und 139/1979 geändert. Er 
besitzt eigene Rechtspersönlichkeit und wird 
gemäß Bundesgesetz vom 11. Juli 1973, BGBI. 
Nr. 389 vom Bundesministerium für Bauten und 
Technik verwaltet. 

Dem Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds 
obliegt neben der Abwicklung der von ihm getrof
fenen Fondshilfmaßnahmen die Förderung der 
Errichtung von Startwohnungen und ihrer Mieter. 
Weiters obliegt ihm die Übernahme von Bürg
schaften und die Zusicherung von Zinsen- und 

Annuitätenzuschüssen für aufgenommene normal 
verzinsliche Hypothekardarlehen, insbesondere 
von Geld- und Kreditinstituten. 

Dem Fonds werden im Jahre 1985 voraussicht
lich zufließen: 

Millionen Schilling 

Beitrag des Bundes zum Anleihedienst 'des 
BWSF ............................. , .. . 

Restbeiträge an denBWSF ............. ,., . 
Rückflüsse aus geWährten Fondsdarlehen .... . 
Rückflüsse aus gewährten Darlehen gem. Start-

wohnungsgesetz .................... ' ... . 
Zinsen von gewährten Darlehen (1%)· ........ . 
Zinsen von gewährten Darlehen (3%) gem. 

Startwohnungsgesetz ................ ' ... . 
Zinsenerträgnisse ........................ . 
Zinsenerträgnisse aus veranlagten.Sta~oh-

nungsmitteln .......................... . 

0,5 ') 
0,0 

90,0 

3,0 
60,0 

180,0 
6,0 

17,0 

Zusammen . .. 356,5 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt ver
ausgabt werden: 

Millionen Schilling 

Bereits zugesagte Zinsen- und Annuitätenzu-
schüsse ........................... ' . . .. 30,0 

Darlehensrückzahlungen ............. . . . . . . 4,0 
Anleihedienst ............................. , 13,9 
Beitrag zum Wohnungsverbesserungsgesetz .. 60,0 
Fondsaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13,6 
Förderungsmittel gemäß Startwohnungsge'setz 200,0 
Nicht benötigte Rückflüsse ............ :.... 35,0 

Zusammen... 356,5 

Paragraph 6412 Sonstige Wohnungsfürsorge 

Mit Bundesgesetz vom 31. März, 1982, BGBI. 
Nr. 164, sind zur Förderung der Erhaltung und 
Verbesserung von Wohnhäusern sowie der Stadt
. erneuerung unter Ansatz 1/64126 Förderungsaus
gaben vorgesehen. 

Die Bundeszuschüsse für Wohnbauförderung 
betreffen einen gemäß den Bestimmungen des 
§ 7 Absatz 1 I. Abschnitt des Wöhnbauförde-' 
rungs- und Mietengesetzes, BGB!. Nr. 200/1929, 
begründeten Anspruch auf Leistung von laufen
den Regiebeiträgen als Entgelt für. die laufende 
Kontrolle der Wohnbauförderungsba.uten an die in 
Betracht kommenden Hypothekena~stalten. 

Die Verpflichtung zur Leistung vqn Bundeszu
schüssen für die Einlösung des Res~umlaufes der 
Wohnbauanleihe-Emission 1931 upd 1936 ist 
begründet in der V. Wohnbauförderungsverord
nung, BGB!. Nr. 81/1931, und der VII. Wohnbau
förderungsverordnung, BGBI. Nr. 78/1936. 
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Die Einnahmenansätze betreffen Eingänge an 
Tilgungsbeiträgen nach den· Bestimmungen des 
LAbschnittes des Wohnbauförderungs- und Mie
tengesetzes 1929, die sich aus Zinsen, ordentli
chen und außerordentlichen Kapitaltilgungszah
lungen ergeben. 

Paragraph 6413 Beitrag zum Wasserwirt
schaftsfonds 

Wasserwirtschaftsfonds 

Mit Bundesgesetz vom 17. Dezember 1958, 
BGBI. Nr. 295, wurde ein Fonds mit eigener 
Rechts~r~önlichkeit und dem Sitz in Wien zum 
Zwecke der Förderung der Errichtung und Erwei
terung von Wasserversorgungs- und Kanalisa
tionsanlagen geschaffen. Er wird gemäß § 10 i des 
Wasserbautenförderungsgesetzes in der Fassung 
des Bundesgesetzes 'BGBI. Nr. 320/1982 vom. 
Bundesministerium für Bauten und Technik ver
waltet und nach außen durch den Bundesminister 
für Bauten und Technik vertreten. Auf Grund des 
Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1979, BGBI. 
Nr. 565 (Änderung des Wasserbautenförderungs
gesetzes), §10 c Absatz 2, sollen mindestens 
zwei Drittel der jährlich dem Wasserwirtschafts
fondszur Verfügung stehenden Mittel für die 
Gewährung von Darlehen zur . Errichtung und 
Erweiterung von Abwasserableitungs- und 
Abwasserbehandlun'gsanlagen verwendet wer
den, soweit hiefür Anträge vorliegen. 

Die Mittel des Fonds werden gemäß § 10 k 
Absatz 1 Z 1 bis 8 des Wasserbautenförderungs
gesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 120/1983, durch Zuwendungen aus dem 
Bundeshaushalt und aus den Eingängen an 
Wohnbauförderungsmitteln, durch Zuwendungen 
aus Landesmitteln sowie durch Rückzahlungen 
von gewährten Darlehen, durch Zinsen von 
gewährten Darlehen, durch Aufnahme 'von Anlei
hen und durch sonstige Zuwendungen aufge
bracht. 

Das vom Wasserwirtschaftsfonds begebene 
Anleihe-Nominale beträgt, einschließlich 1983, 
9 550. Millionen Schilling, hievon 9350 Millionen 
Schilling mit Bundeshaftung. 

Dem Fonds werden im Jahre 1985 voraussicht
lich zufließen: 

Millionen Schilling 

I. Bundesbeitrag gemäß finanzgesetzlichem 
Ansatz 1/64136; § 10 k Abs. 1 Z 1 WBFG: 

1. Investitionszuschüsse . . . . . . . . . . . . . . 160,0 
2. Investitionszusch(.isse aus Umsatz

steueranteilen : 
a) Bund ......................... 788,0 
b) Gemeinden.................... 427,1 

11. Konjunkturausgleich-Voranschlag: 
a) Stabilisierungsquote ............... 200,0 
b) Konjunkturbelebungsquote . . . . . . . . . . 60,0 

111. Beitrag gemäß finanzgesetzlichem Ansatz 
2/52860; § 10 k Abs. 1 Z 2 und 3 WBFG .. 1764,4 

IV. Zuwendungen aus Landesmitteln gemäß 
§ 10 k Abs. 1 Z 4 WBFG ............... 635;0 

V. Rückzahlungen aus Darlehen; 
§ 10 k Abs. 1 Z 6 WBFG ............... 1200,0 

VI. Zinsen; § 10 k Abs. 1. Z 6 WBFG: 
1. Zinsen von gewährten Darlehen ..... . 
2. Verzugszinsen .................... . 
3. Erträgnisse veranlagter Fondsmittel . , . 

VII. Anleihen und Kredite mit Bundeshaftung; 

360,0 
0,5 

20,0 

§ 10kAbs.1 Z7WBFG ............... 2000,0 

VIII. Sonstige Zuwendungen und Erträgnisse; 
§ 10 k Abs. 1 Z 8 WBFG ............... 5,0 

IX. Marchfeldkanal ; Rückersatz durch den 
Bund (BGBI. Nr. 62/1983/§ 3 Abs. 2) . . . . 7,1,0 

X. Zusätzlicher Mehrbedarf bei verstärkter 
Inanspruchnahme von in den Vorjahren 
zugesicherten Förderungsbeträgen ..... '. 977,1 

Zusammen. .. 8 668,1 

Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt ver
ausgabt werden: 

Millionen Schilling 

I. Nicht rückzahlbare Beiträge und verzins
liche Darlehen; §§ 10, 10.a, 10 b WBFG: 

1. Vorbelastungen aus den Vor-
.jahren für 1985 . . . ... . . . . . . .. 5200,0 

2. Im Jahre 1985 noch zu verge-
bende Beträge. . . . . . . . . . . . . 900,0 

3. Für Zwischenkredite gern. 
WBFG-Novelle 1982 (BGBI. 1600 
Nr. 320) .......... , ........ ___ ' 6260,0 

11. Marchfeldkanal, Vorfinanzierung der Bun
desbeträge (BGBI. Nr. 62/1983, § 3 
Abs. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,0 

111. Leistungen für Regionalstudien ; § 11 
Abs. 5 WBFG ................ , . . . . . . . 5,0 

IV. Tilgungs- und Zinsendienst der Wasser
wirtschaftsfondsanleihen 1976-1984: 
1. Tilgung :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 681,5 
2. Zinsen und Kosten ......... 560,8 1 242,3 

V. Anleihe-Emissionsaufwand............ . 60,0 

VI. Reserve für verminderte Einnahmen, 
Punkt 11 . • . . . . . . . ... . • . . • . . . . . . . . . • . . . 260,0 

VII. Fondsaufwand; § 10 i Abs.2 
WBFG'; . 
1. Personal- und Sachaufwand. . 14,8 
2. Zinsenaufwand der Finanzge-

barung (kurzfristige Kredite). ~ 19,8 

VIII. Aufwand für den Abbau nicht in 
Anspruch genommener Verpflichtungen 
aus del"1 Vorjahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,0 

Zusammen ... 8668,1 

Insgesamt werden für die Förderung. des Woh
nungsbaues und für die Förderung der Errichtung 
und Erweiterung von Wasserversorgungs-, 
Abwasserableitungs- und Abwasserbehandlungs
anlagen folgende Bundesmittel aufgewendet: *) 
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Wohnungsbau: 

Anteil der Länder für die Wohnbauförderung ........... . 
Wohnbauforschung gemäß WFG ..................... . 
Zuschüsse nach § 36 (6) Wohnbauförderungsgesetz ") .. 
Zuschüsse nach § 10 (2) Rückzahlungsbegünstigungsge-
setz**) ............... , .. , ..... , ... ,., ..... , .. ", .. . 

Wohnhaus-Wiederaufbau- und Stadterneuerungsfonds 

Restbeiträge gemäß WFG ............. , ......... , , .. . 

Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds: , 
Beitrag zum Anleihedienst (Zinsen) ..... , ........... ~ .. 
Restbeiträge gemäß WFG ........................... . 
Sonstige Wohnungsfürsorge 

Förderungsausgaben ............................... , 
Bundesbeitrag zum Wohnungsverbesserungsgesetz: 

aus Haushaltsmitteln ............................. . 
aus Mitteln der Wohnbaufonds ......... : ........... . 

Wohnungsbau .(Summe) ... 

Wasserwirtschaftsfonds : *) 
Anteil an den Zuweisungen für die Wohnbauförderung ... . 
Investitionszuschüsse .............................. . 
UST -Anteile ....................................... . 

Wasserwirtschaftsfonds (Summe) .. . 

Gesamtsumme .. . 

Ansatz 

2/52820 
2/52850 
1/53257 

1/53267 

2/52830 

1/64104 
2/52840 

1/64126 

1/53237 
1/53237 

2/52860· 
1/64136 
1/64136 

Bundesvoranschlag Erfolg 

1985 1984 I 1983 
I 

Millionen Schilling, 

I 

14960,7 13640,8 : 13217,6 
79,0 72,3 ; 54,7 

200,6 203,8 214,3 

0,0 0,0 I' 549,5 

! 
0,0 0,0 i •••••••• 

I 

0,5 2,3 I 4,2 
0,0 0,0 I ........ 

, 
, 

0,0 0,0 : . . . . . . . . 
: 

140,0 140,0 : 140,0 
120,0 120,0 I 120,0 

15500,8 14179,2 14300,3 

i 

1 764,4 , 1608,8 1557,1 
160,0 160,0 354,3 

1 215,1 1 124,6 , 959,5 

3139,5 2893,4 
I 

2870,9 
I 

18640,3 17072,6 17171,2 

I 

! 

*) Außer den angeführten Budgetmitteln sieht das Bundesfinanzgesetz 1985 die Übernahme der Bundeshaf
tung über einen Betrag von 4000 Millionen Schilling vor, wobei auf diesen Betrag 2000 Millionen Schilling für Kapital 
und 2000 Millionen Schilling für Zinsen und Kosten entfallen. Weiters sind im Konjunkturausgleich-Voranschlag 1985 
260 Millionen Schilling enthalten. I 

* *) Aus Mitteln der Wohnbaufonds. I 

Paragraph 6414 Wohnbauforschung 

Die veranschlagten Sondermittel dienen für die 
Förderung der Wohnbauforschung von natürli
chen und juristischen Personen und können auch 
für Forschungsaufträge verwendet werden (BGBI. 
Nr. 560/1980). 

Die Forschung auf dem Gebiet des Wohnungs
baues umfaßt insbesondere Untersuchungen, 
Gutachten, Architektenwettbewerbe, Versuchs-, 
Vergleichs- und Demonstrativbauten, durch die 
Verbesserungen bezüglich Wohnung und Umwelt 
in gesundheitlicher, sozialer, gesellschaftlicher, 
volkswirtschaftlicher, städteplanerischer, regional
oder ortsplanerischer sowie technischer und 
rechtlicher Hinsicht erreicht werden können. 

Die Mittel der Wohnbauforschung können wei
ters für Dokumentation und Information, wie Aus
stellungen, Veröffentlichungen, Beteiligungen an 
nationalen und internationalen Einrichtungen und 
Organisationen, die sich mit Problemen des Woh-

nungsbaues und deren Erforschung befassen 
sowie Studienreisen, Ausbildungsaufenthalte U. 
dgl. verwendet werden. 

Die Förderung kann als Beitrag, D~rlehen oder 
in einer sonst dem Vorhaben entspr~chenden Art 
erfolgen. 

Die zweckgebundenen Beiträge f8r die Wohn
bauforschung sind beim Ansatz 2/64140 veran-' 
schlagt. 

Paragraph 6415 und 6416 Wasserbau 

Auf Grund des Wasserbautenförderungsgeset
zes in der geltenden Fassung kann der Bund Bei
träge zu dem wasserbautechnischer;l Ausbau der 
Häfen an der Donau, zur Errichtung \(on Hochwas
serschutzdämmen und zuyorbeugenden Maßnah
men zum Schutz gegen Hochwass(:lr leisten. Im 
Jahre 1985 sind solche Beiträge für d~n Ausbau 
des Hafens in Krems und für vorbeugende Maß
nahmen im Raume von Linz und Wien sowie im 
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südlichen Machland vorgesehen. Hiefür werden 
2,7 Millionen Schilling aus Budgetmittel und 256,9 
Millionen Schilling aus den Mitteln des Katastro
phenfonds herangezogen. Als Bundesbeitrag für 
den Hochwasserschutz im Raum von Wien sind 
100 Millionen Schilling enthalten. 

Paragraph 6417 Technisches Versuchswesen 

Die Angelegenheiten des Technischen Ver
suchswesens und damit auch die Förderung des 
Technischen Versuchswesens ressortieren zum 
Bundesministerium für Bauten und Technik. 

Gemäß § 8 des Forschungsorganisationsgeset
zes, BGBI. Nr. 341/1981, hat die Bundesregierung 
dem Nationalrat bis zum 1. Mai eines jeden Jahres 
unter Bedachtnahme auf die Berichte nach § 4 
Abs. 11it. c) und § 11 Abs. 1 lit. c) des For
schungsförderungsgesetzes, BGBI. Nr.377/1967, 
einen umfassenden Bericht über die Lage und die 
Bedürfnisse der Forschung in Österreich vorzule
gen. Dieser Bericht umfaßt auch das Technische 
Versuchswesen. 

Für diese Zwecke ist beim Ansatz 1/64176 die 
Gewährung von Förderungsbeiträgen für Neu-, 
Aus- und Umbauten, für die apparative Ausrü
stung von Versuchseinrichtungen, für die Ent
wicklung von Prüf-, Meß- und Versuchsverfahren 
zur Durchführung von Forschungs- und Entwick
lungsvorhaben sowie für Arbeiten der angewand
ten Forschung und technischen Entwicklung, die 
nicht ausschließlich im Interesse der Produktion 
der gewerblichen Wirtschaft gelegen sind, v'orge
sehen. Darüber hinaus kann der Einsatz der Mittel 
aus diesem Ansatz zur Abgeltung forschungsver
wandter Tätigkeiten der Kooperativen For
sChungsinstitute der gewerblichen Wirtschaft 
Österreichs sowie zur Förderung der Beteiligung 
an zwischenstaatlichen und internationalen For
schungs- und. Entwicklungsvorhaben und für 
Zwecke der Dokumentation und Information erfol
gen. 

Paragraph 6418 Allgemeine Bauforschung 

Die bei diesem Paragraph veranschlagten Mittel 
dienen zur Förderung der allgemeinen Baufor
schung, der es obliegt, alle jene offenen Fragen 
des weiten Bereiches des Bauwesens zu behan
deln, für deren Lösung eine Förderung aus For
schungsmitteln, die gesetzmäßig gebunden sind 
(Wohnbauforschung), nicht erfolgen kann. Die 
Mittel werden herangezogen für Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben (einschließlich. bauliche 

. und gerätemäßige Ausstattung) auf dem Gebiete 
des Bauwesens, einschlägige Vorhaben auf den 
Gebieten der Raumordnung, der Normung, der 
Dokumentation und Information sowie Austausch 
und Verbreitung bautechnischer Erkenntnisse, 
wie zB Ausstellungen und Fachveranstaltungen. 

Paragraph 6419 Sonstige Förderungsmaßnah
men 

Bei diesem Paragraph sind die Bezugsvor
schüsse für die Bediensteten im Bereich des Bun
desministeriums für Bauten und Technik sowie die 
Bezugsvorschußersätze veranschlagt. 

Im Jahre 1985 leistet das Bundesministerium für 
Bauten und Technik dem Land Kärnten auf Grund 
einer Vereinbarung gemäß Artikel15a B-VG für 
die Anbindung der Stadt Villach an das überregio
nale Verkehrsnetz einen Beitrag von 10 Millionen 
Schilling zur Errichtung der dafür erforderlichen 
Draubrücke. 

Die Zuwendungen an das Österreich ische Nor
mungsinstitut dienen zur Förderung der aus·ge
weiteten Tätigkeit des Österreichischen Nor
mungsinstitutes auf Grund des Normengesetzes 
1971. 

Ferner stellen die veranschlagten Mittel Ausga
ben dar, die für die Vollziehung der Sicherheits
maßnahmen auf dem Gebiete der Elektronik als 
Bundessache laut Bundesverfassungsgesetz und 
auf Grund des Elektrotechnikgesetzes, BGBI. 
Nr.57/1965, samt den Durchführungsverordnun-

. gen notwendig sind. Die österreich ischen elektro
technischen Sicherheitsvorschriften müssen in 
Anpassung an den Stand von Technik und Wis
senschaft erarbeitet und ständig überarbeitet und 
hiebei insbesondere mit einschlägigen internatio" 
nalen Bestimmungen harmonisiert werden, um 
der Sicherheit und der Wirtschaft dienlich zu sein. 

Die für das Internationale Informationszentrum 
für Terminologie (Infoterm) vorgesehenen Mittel 
dienen zur anteilsmäßigen Finanzierung seines 
Personalaufwandes . 

Erläuterungen bezüglich der Bezugsvor~ 

schüsse siehe beim Paragraph 6319 auf Seite 204. 

Titel 642 Bundesstraßenverwaltung 
(zweckgebundene Gebarung) 

Sachaufwand') Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 .................... 14562,4 
1984 .................... 14975,2 
1985 .................... 16143,5 

2240,3 
2206,3 
2250,6 

Titel 643 Bundesstraßenverwaltung 
(sonstige Gebarung) 

Sachaufwand 2) Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2053,9 
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 000,0 
1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -627,0 

1 152,2 
1015,2 

643,3 

Unter dem Titel 642 ist die zweckgebundene 
Gebarung, unter dem Titel 643 sind alle übrigen 
Ausgaben und Einnahmen veranschlagt. 
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Allgemeines 

Aufgabe der Bundesstraßenverwaltung ist es, 
den auf Grund stetig zunehmender Motorisierung 
immer/ stärker werdenden Verkehrsströmen des 
Durchzugsverkehrs (Inland, zwischenstaatlicher 
Verkehr) ein sicheres und leistu!",gsfähiges 8tra
ßennetz zur Verfügung zu stellen. Um den 
Anschluß an die ausländischen Verkehrswege zu 
gewährleisten, wird die Planung mit den Nachbar
staaten koordiniert. 

Gesetzliche Grundlagen 

Das Bundesgesetz vom 16. Juli 1971, BGBI. 
Nr.286 (Bundesstraßengesetz 1971 - B8tG 
1971), in der Fassung der Bundesstraßengesetz
Novelle 1975, BGBI. Nr.239 und 416, und der 
Novelle 1978, BGBI. Nr.294, und in der Novelle 
1983, BGBI. Nr.63, legt die Grundsätze für den 
Bau und die Erhaltung von Bundesstraßen fest. 
Das B8tG 1971, das mit 1.8eptember 1971 in 
Kraft getreten ist, löst das Bundesstraßengesetz 
vom 18. Feber 1948, Nr.59, zuletzt geändert 
durch die Bundesstraßengesetznovelle 1968, 
BGBI. Nr. 113, ab. 

Das Bundesstraßennetz gemäß Bundesstraßen
gesetz 1971 umfaßt 12824,0 km, die sich wie folgt 
zusammensetzen: 

Bundesstraßen A ............ : . 1 685,2 km 
Bundesstraßen 8 . . . . . . . . . . . . . . 1 030,1 km 
Bundesstraßen B. . . . . . . . . . . . .. 10108,7 km 

Mit 8tand vom 1. Jänner 1985 stehen von den 
vorangeführten Bundesstraßen unter Verkehr: , 

Bundesstraßen A ............. . 
Bundesstraßen 8 ............. . 
Bundesstraßen B ............. . 

1 136,8 km 
288,8 km 

9967,0 km 

Die Ersatzstraßen für die Bundesstraßen 8 wei
sen eine Gesamtlänge von 636,4 km auf. 

A 2 Hartberg-Bad 8t. Leonhard 
A 2 Klagenfurt-August-Jaksch-

8traße-Viliach 8üd .......... . 
A 3 Hornstein-Eisenstadt (831) .. . 
A 4 Wien-Prater (A 23)-Fischa-' 

mend West .................. : 
A 7 Linz-Freindorf (A 1)-Unterwei-

ter~dorf (8 21) .............. . 
A8 8taMsgrenze bei 8uben (AI 

D)-8uben ................. ; 
A 8 Wels (A 25)-Pichl ........... . 
A 9 8pital am Pyhrn-Gaishorn .... : 
A 9 Traboch-Deutschfeistritz 

(8 35)-Graz Nord ........... '. 
A 9 Graz-Kärntner 8traße-Vogau( 

8traß ...................... . 
A 10 8alzburg (A 1)-8pittal an der 

Drau ....................... ;. 
A 10 ViiIach (B 83)-Villach (A 2, 

A 11) ..................... '.1. 

A 12 8taatsgrenze bei Kufstein-Telf~ 
West ....... , .. , ........... 1. 

A 12 8chönwies-Zams ........ , ..•. 
A 13 Innsbruck (A 12, 

Amras)-8taatsgrenze am Bren-
ner . , ................... , .. . 

A 13 Innsbruck (A 12, Wilten}-Inns-
bruck-Berg Isel ............ , : . 

A 14 8taatsgrenze bei Hörbranz+-
Rankweil .................. ~ . 

A 14 Feldkirch-Bludenz Ost (8 16) ' .. 
A 21 8teinhäusl (A 1)-Vösendorf 

(A2) ...................... ' .. 
A 22 Korneuburg-Floridsdorfer . 

Brucke (83) ................ . 
A 22 Wien Donaupark (A 22)-Han

delskai/Brigittenauer Brücke ... 
A 23 Wien-Inzersdorf (A 2)-Wien 

Kaisermühlen (A 22) .. ' ....... ' .. 
A 23 Wien-Altmannsdoiier 8traße-

Wien-8terngasse ........... ' .. 
A 25 Haid (A 1)-Wels (A 8) ..... ; .. 

215 

114,3 km 

64,1 km 
8,4 km 

15,0 km 

26,8 km 

1,7 km 
4,2 km 

26,9 km 

45,8 km 

37,4 km 

145,7 km 

0,6 km 

104,4 km 
4,3 km 

34,6 km 

1,6 km 

35,5 km 
20,2 km 

38,2 km 

10,1 km 

0,9 km 

12,2 km 

2,5 km 
19,9 km 

Im Zuge der Bundesstraßen B, 8 und A liegen 
mit 8tand vom 1. Jänner 1985 rund 8 600 Brücken. 
Von den Brücken auf Bundesstraßen Bund 8 
weist eine große Anzahl älterer Brücken unzurei
chende Anlageverhältnisse und rund 120 Brücken 
eine Tragfähigkeit von weniger als 16 t auf. Im 
Rahmen der VOrhandenen Budgetmitt~1 werden 
diese nicht entsprechenden Brücken durch Neu
bauten ersetzt, sodaß die Zahl hinsichtlich ihrer 
Breite, Tragfähigkeit und ihres Zustandes nicht 
entsprechender Brücken zurückgeht. 

" Gesamtlänge J , .1 136,8 km 

Mit 1. Jänner 1985 stehen dem Verkehr fol
gende Autobahnen- und Schnellstraßenstrecken 
zur Verfügung: 

Autobahnen: 

A 1 Wien-Auhof-8taatsgrenze am, 
Walserberg ............... ; .. 291,9 km 

A 2 Wien-Inzersdorf (A 23)-Edlitz . . 69,6 km 

Schnellstraßen: 

8 2 Wien-Donaukanal-Wien-Flo-
ridsdorf .................. ,. .. 

8 3 Korneuburg (A 22)-Hollabrunn . 
8 3 Horn Ost-Horn West ........ . 
8 4 8igleß-Mattersburg (831) .... . 
8 4 Wiener Neustadt 8üd-Wiener 

Neustadt (A 2) .............. . 
8 6 8eebenstein (A 2)-Neun'kir-

chen-Wartmannstetten ..... ' ... 
S 6 Mürzzuschlag Ost-Langen-

wang ....................... . 
8 6 Umfahrung Leoben .......... . 
8 6 Kindberg-Bruck/Mur (835) .. . 
8 8 Liezen-Knoten 8elzthal (A 9) .. 
8 9 Braunau-8taatsgrenze (AlP) .. 

4,4 km 
30,0 km 
4,8 km 
1,6 km 

2,3 km 

3,7 km 

8,5 km 
9,7 km 

'22,4 km 
3,2 km 
2,6 km 
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S 11 Loifarn-Gigerach . .., ......... . 
S 11 Umfahrung . Bruck/Glockner-

straße-Schüttdorf (B 311) .... . 
S 12 Wörgl (A 12)-Wörgl ......... . 
S 14 Umfahrung Lähn ............. . 
S 14 Reutte Süd-Reutte Nord ..... . 
S 14 Lermoos~Biberwier ......... . 
S 15 Prutz-Ried Nord ............ . 
S 15 Ried Süd-Tösens Süd ....... . 
S 16 Zams-Landeck West ........ . 
S 16 Flirsch-Langen am Arlberg ... . 
S 16 Klösterle-Dalaas ........ · .... . 
S 16 Braz-Bludenz Ost (A 14) ..... . 
S 22 Strebersdorf (A 22)-B 3 ..... . 
S 23 Wien-Landstraßer Gürtel 

(B 221)-Landstraße (A 23)' ... . 
S 31 Trausdorf-Hirm ............. . 
S 31 Hirm-Sieggraben ........... . 
S 33 St. Pölten (A 1)-Krems Nord .. . 
S 35 Einödfeld ...... > ............ . 

S 35 Röthelstein-Badl/Peggau .... . 
S 36 Aichdorf-Judenburg West .... . 
S 36 Knittelfeld Ost-Knittelfeld West 
S 39 Graz Ost (A 2)-Graz ........ . 
S 40. Lendorf-Lieserhofen (A 10.) .. . 

1,8 km 

4,4 km 
1,4 km 
1,5 km 
5,5 km 
5,0. km 
6,3 km 
8,9 km 
6,3 km 

24,3 km 
10.,6 km 

8,1 km 
1,5 km 

0.,7 km 
6,9 km 

18,4 km 
32,4 km 
3,8 km 

24,0. km 
8,6 km . 
4,0. km 
3,3 km 
7,9 km 

Gesamtlänge . .. 288,8 km 

Der Ausbau der Autobahnen und Schnellstra
ßen wird im Jahr 1985 in den folgenden Abschnit
ten fortgesetzt werden: 

Autobahnen: 

A 2 Edlitz-Hartberg 
A 2 Bad St. Leonhard-Wolfsberg-St. Andrä 
A 2 Villach Süd-Arnoldstein-Staatsgrenze 
A 3 Wien Arsenal (A 23)-Wien-Simmering 
A 3 Ebreichsdorf-Hornstein 
A 4 Fischamend 
A 9 Rottenmann-Selzthal 
A 9 Graz Nord-Graz/Webling 
A 10. Spittal-Villach 
A 12 Telfs-Roppen 
A 14 Rankweil-Feldkirch 
A 22 Wien-Floridsdorfer Brücke-Reichsbrücke 

Schnellstraßen: 

S 2 Nordknoten 
S 3 Horn Ost-f-:jorn West 
S 3 Umfahrung Hollabrunn 
S 4 Umfahrung Wiener Neustadt 
S 4 Sauerbrunn-Sigleß 
S 6 Wartmannstetten-Gloggnitz 
S 6 Foirach-Leoben 
S 11 Umfahrung Bischofshofen 
S 11 Embach-Unterstein 
S 31 Sieggraben-Weppersdorf 
S 36 St. Stefan-Knittelfeld 

In dieser AUfstellung sind auch die den Straßen
sondergesellschaften übertragenen Strecken ent
halten. 

Bei Bundesstraßen B entfällt ein großer Teil der 
veranschlagten Ausgaben auf Bauvorhaben, 
deren Gesamtkosten weniger als 10.0. Millionen 
Schilling betragen und die daher nicht in der Bei
lage 111. D des Teilheftes zu Kapitel64 "Bauten' 
und Technik" einzeln angeführt sind. 

An wichtigen Maßnahmen dieser Ausgabenpost 
sind zu nennen: 

B 1 St. Martin 2,1 km 48,0. Mill. S 
B 8 Uraniabrücke 129,5 Mill. S 
B 25 Lunz/See~Stiegen- .4,3 km 78,3 Mill. S 

graben 
B 25 Landl 1,0. km 58,1 Mill. S 
B 36 Höllental 1,7 km 24,0 Mill. S 
B 41 St. Martin I 3,3 km 39,5 Mill. S 
B 50. Hartberg-St. Jo-

hann 11 2,0. km 25,0. Mill. S 
B 52 Trausdorf-St. Mar-

garethen 2,7 km 15,0. Mill. S 
B 56 Streim-Urbersdorf 4,0. km 66,9 Mill. S 
B 63 Heideggendorf-

Sinnersdorf 5,8 km 87,4 Mill. S 
B 77 Umfahrung 

Weißkirchen 4,0. km 49,0. Mill. S 
B 121 Waidhofen/Ybbs 11 2,7 km 81,0. Mill. S 
B 127 Puchenau-Rudolf-

straße 11 1,4 km 47,0. Mill. S 
B 138 Galgenau 1,9 km 40.,5 Mill. S 
B 193 Faschina-

Damüls 11 8,7 km 39,5 Mill. S 
B 312 Kniepaß-Unken 2,0. km 40.,7 Mill. S 

Finanzgesetzliche Ansätze der Bundesstra
ßenverwaltung 

Titel 642 Ausgaben 

Paragraph 6420 Bundesstraßen B 
Paragraph 6421 Bundesstraßen S 
Paragraph 6423 Bundesstraßen A 

Unter diesen Paragraphen werden die Ausga
ben für den Neubau einschließlich des Liegen
schaftserwerbes und für die Instandhaltung der 
Bundesstraßen B, Sund A sowie für Überweisun
gen an andere Rechtsträger für Baumaßnahmen, 
die für diese im Zuge des Ausbaues der Bundes
straßen erforderlich sind, veranschlagt. Es werden 
hiebei nur Bauvorhaben mit Gesamtkosten über 
10.0. Millionen Schilling und Instandhaltungsvorha
ben mit Gesamtkosten über 50. Millionen Schilling 
einzeln angeführt. 

Paragraph 6422 und Paragraph 6424 

Hier werden die Ausgaben der Bundesstraßen
verwaltung für die Errichtung von Gebäuden und 
für den Erhaltungsdienst (Straßenmeistereien), für 
die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten des 
Erhaltungsdienstes und von Ersatzteilen hiezu, für 
öffentliche Abgaben, für die Anschaffung von Ver
brauchsgütern wie Streumaterial, Treibstoff usw. 
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Kapitel 64 - Titel 643 und 644 217 

und f8r die Überweisungen an die Länder gemäß 
§ 1 Abs. 2 und 3 des Finanzausgleichsgesetzes 
1979 als Ersatz für deren Ausgaben für das Perso
nal des Erhaltungsdienstes und als Pauschalab
geltung für die Kosten der Projektierung, Baulei
tung und Bauführung veranschlagt. Alle diese 
Ausgaben werden auf Grund der organisatori
schen Zusammenfassung der Bundesstraßen B 
und S gemeinsam verrechnet und nur die betref
fenden Ausgaben für die Autobahnen wie bei den 
Anlagenansätzen getrennt ausgewiesen. 

Paragraph 6427 Straßenforschung 

Gemäß § 6 BStG 1971 sind für Zwecke der For
schung .für Angelegenheiten der Bundesstraßen
verwaltung bis zu 5 vT der jährlichen Einnahmen 
aus der Bundesmineralölsteuer (Bundesgesetz 
BGBI. Nr.67/1966) zu verwenden. Die für diese 
Zwecke gebundenen Mittel sind im Interesse der 
Steigerung der Wirtschaftlichkeit im Straßenbau . 
und der Sicherheit der Verkehrsabwicklung 
sowohl für die Erteilung von Forschungs- und Ent
wicklungsaufträgen gegen Entgelt als auch für die 
Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvor
haben physischer oder juristischer Personen 
durch Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen 
sowie für Zwecke der Dokumentation und Infor
mation in diesen Bereichen zu verwenden. 

Die Verfügung über diese Mittel obliegt dem 
Bundesminister für Bauten und Technik. 

Soweit sie für diese Zwecke nicht verbraucht 
werden, sind sie für den 'Bau und die Erhaltung 
der Bundesstraßen zu verwenden. 

Paragraph 6428 Katastrophenfonds 

Die Mittel des Katastrophenfonds sind für vor
beugende Maßnahmen '(Lawinenschutzbauten) 
einerseits und für die Beseitigung von Schäden an 
Bundesstraßen andererseits bestimmt. 

Paragraph 6429Straßengeseilschaften 

Unter den betreffenden Ansätzen werden einer
seits die Rückübertragung der Mauteinnahmen an 
die. Straßengesellschaften und andererseits die 
Zahlungen an die ASFINAG (Autobahnen- 'und 
Schnellstraßenfinanzierungsgesellschaft) zur Ver
meidung einer Haftungsinanspruchnahme des' 
Bundes bzw. die als Ersatz der Kosten für die 
Errichtung der betreffenden Bundesstraßen an die 
Gesellschaften zu leistenden Zahlungen veran
schlagt. . 

Titel 643 Ausgaben 

Unter den Ansätzen dieses Titels werclen jene 
Ausgaben für den Bau und den Grunderwerb ver
rechnet, die nicht aus zweckgebundenen Einnah
men bedeckt werden. Es handelt sich hiebei vor 
allem um Ausgaben für den Ba:u von Straßenab-

, 

schnitten, für die auf Grund von Vereinbarungen 
mit den betreffenden Bundesländern die Autobah
nen" und Schnellstraßenfinanzierungsgesellschaft 
die Mittel beschafft. 

Titel 642 Einnahmen 

Unter den Ansätzen dieses Titels werde'n die 
Einnahmen verrechnet, die für Zwecke der Bun
desstraßen gebL!nden sind. Im wesentlichen han
delt es sich um Beiträge für Bundes~traßenbau
ten, Miet- und Pachtzinse von Betriebßn an Bun
desstraßen, um Strafgelder gemäß § 100 Straßen
verkehrsordnung, um Mittel aus dem Katastro
phenfonds für Schadensbehebungeh und für 
Lawinenschutzbauten, um Mauteinnl:!-hmen und 
um Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von lie
genschaften, die ausMitteln der zweckgebunde
nen Mineralölsteuer erworben wurden: 

I 

Titel 643 , Einnahmen 

Hier kommen alle übrigen Einnahm~n, die nicht 
zweckgebunden sind, zur Verrechhung, unter 
anderem auch die Beträge, die von der Autobah
nen- Und Schnellstraßenfinanzierungsgesellschaft 
für den Bau jener Stre~ken, für die Firianzierungs
vereirnbarungen mit Bundesländern bestehen, 
beschafft werden. 

i 
Titel 644 Wasserbauverwaltungl 

Personal- Sach, Ein-
aufwand' Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 169,3 73,9 243,2 89,2 
1984 ......... 165,0 80,7 245,7 83,2 
1985 ...... , ... 176,0 87,5 26q,5 92,8 

I 

Gebarung 
1 

Ausgaben 1983 i 1984 1985 
Millionen' Schilling 

Bundesstrombauamt ...... 207,1 ~99,2 209,9 
VVasserbauten ..... , ...... 25,0 ' 28,0 33,5 
Donau-Hochwasserschutz-
Konkurrenz , ... , .. ' ...... 11,1 I 18,5 20,1 

Ausgaben (Summe) ... 243,2 f!45,7 263,5 

Einnahmen 

Bundesstrombauamt ~ ..... 56,2 '39,8 42,8 
VVasserbauten ............ 33,0 ' 43,4 50,0 

Einnahmen (Summe) ... 89,2 ! 83.2 92,8 

Unterschiede der Gebarung 

Der Personalaufwand wurde gegenüber dem 
Vorjahr in Vorsorge für Vorrückungen und für die 
Bezugserhöhung des Jahres 1984 höher ange
setzt. 
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218 Kapitel 64 - Titel 645 . 

Beim Sachaufwand ist die Erhöhung im wesent
lichen auf jene Maßnahmen zurückzuführen, die 
im Rahmen des Katastrophenfondsgesetzes 
durchgeführt und nach Maßgabe der zweckge
bundenen Einnahmen abgewickelt werden. 

Bei den Wasserbauten und für die Donau-Hoch
wasserschutz-Konkurrenz sind diese Mittel aus 
dem Katastrophenfonds für die Behebung von 
Hochwasserschäden und für vorbeugende Maß
nahmen vorgesehen. 

. Paragraph 6440 Bundesstrombauamt und 6442 
Wasserbauten 

Dem Bundesstrombauamt obliegen die Erhal
tungsarbeiten an den bestehenden Regulierungs
bauten und die Durchführung der notwendigen 
Wasserbaumaßnahmen zur klaglosen Aufrechter
haltung der Schiffahrt und der unschädlichen 
Abfuhr der Wässer und des Eises auf der gesam
ten österreichischen Donau- und Marchstrecke 
und einem Teil der Thaya. 

Hiefür stehen die Strombauleitungen in 
Aschach, linz, Grein, Ybbs, Krems, Greifenstein, 
Wien, Bad Deutsch-Altenburg und die Marchbau
leitung sowie die Betriebsbauleitung zur Verfü
gung. 

Die Bauarbeiten an den Grenzstrecken der 
Donau, March und Thaya (von km 0,0 bis 19,4) 
werden auf Grund des Vertrages zwischen der 
Republik Österreich und der Tschechoslowaki
schen Sozialistischen Republik über die Regelung 
von wasserwirtschaftlichen Fragen an den Grenz
gewässern vom 7. Dezember 1967, BGBI. 
Nr. 106/1970, ausgeführt. , 

Ansatz 1/64437 und 1/64447 Donau-Hochwas
serschutz-Konkurrenz 

Das Bundesstrombauamt ist geschäftsführende 
Stelle der Donauhochwasserschutz-Konkurrenz 
entsprechend dem Bundesgesetz vom 
16. Dezember 1927, BGBI. Nr. 372, und dem Bun
desgesetz vom 15. Juni 1934, BGBI. Nr. 95/11 
(siehe auch BGBI. Nr.367/1973). 

Der Bauaufwand der Donau-Hochwasser
schutz-Konkurrenz umfaßt Arbeiten an den 
Donau-Hochwasserschutzanlagen im Bereich 
vom Raum Krems bis zur Marchmündung und 
Erhaltungsarbeiten am Wiener Donaukanal ein
schließlich der Instandhaltung der Wehr- und 
Schleusenanlagen. . 

Titel 645 Bundesgebäudeverwaltung 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 ......... 631,5 
1984 ......... 642,1 
1985 ......... 663,9 

Millionen Schilling 

82,9 
82,4 
103,2 

714,4 
724,5 
767,1 

74,0 
60,7 
62,1 

Gebarung 

Ausgaben 1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Dienststellen der Bundes-
gebäudeverwaltung .... . 679,3 688,8 728,6 

Tiergarten Schönbrunn ... . 31,1 32,2 33,7 
Kongreßzentrum in der Wie-

ner Hofburg ........... . 4,0 3,5 4,8 

Ausgaben (Summe) ... 
--~--------------

714,4 724,5 767,1 

Einnahmen 

Dienststellen der Bundes-
gebäudeverwaltung . . . . . 55,5. 44,1 63,1 

Tiergarten Schönbrunn .... 12,7 12,5 13,4 
Kongreßzentrum in der Wie-

ner Hofburg. . . . . . . . . . . . 5,8 4,1 5,6 
-------------------Einnahmen (Summe) ... 74,0 60,7 82,1 

Unter diesem Titel wird der Aufwand für die 
Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung, für 
die betriebsähnliche Einrichtung Tiergarten 
Schönbrunn sowie für das Kongreßzentrum in der 
Wiener Hofburg veranschlagt. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes ist auf 
die Erhöhung um zwei Planstellen sowie für die 
Baukontrolle und haustechnische Betreuung 
zurückzuführen. Weiters wurde noch für die Vor
rückungen und die Bezugserhöhung des Jahres 
1984 vorgesorgt. 

Paragraph 6450 Dienststellen der Bundesge
bäudeverwaltung 

Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung 
sind die Bundesbaudirektion Wien, die Bundesge
bäudeverwaltung 11 linz, Salzburg, Innsbruck, Kla
genfurt und Graz sowie die Burghauptmannschaft 
in Wien, die Schloßhauptmannschaft Schönbrunn 
und die Schloßverwaltung zu Innsbruck und 
Ambras. 

Paragraph 6451 Tiergarten . Schönbrunn 
(betriebsähnliche Einrichtung) 

Der Tiergarten Schön brunn beherbergt derzeit 
etwa 5208 Tiere verschiedenster Gattungen. Im 
Jahre 1983 wurden 201 Jungtiere geboren, aus 
deren Verkaufserlös ein Teil der Kosten für Tieran
käufe bedeckt werden kann (zweckgebundene 
Gebarung). Dies, eine sparsame Bewirtschaftung 
(zB Selbstaufbringung von Rauhfutter, Kleintier
zucht usw.) und eine Einnahmensteigerung 
ermöglichen eine nur geringfügige Erhöhung des 
Sachaufwandes. 

Im Jahre 1983 besuchten rund 691 000 Perso
nen den Tiergarten. 
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Paragraph 6452 Kongreßzentrum in der Wiener 
Hofburg 

Der diesbezügliche Sachaufwand war bis 1979 
beim Sachaufwand der Dienststellen der Bundes
gebäudeverwaltung (6450) mitveranschlagt. 

Titel 646 Bundesgebäudeverwaltung (Lie
genschaftsveiwaltung) 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 . . . . ... .. 36,0 
1984 . .. . .. . .. 37,0 
1985 .. . . .. . .. 38,5 

Gebarung 

Betriebskosten und Hauser-
fordernisse ............ 

\-:iegenschaftserwerb ...... 
Uber:weisungen an die Län-

der gemäß § 1 (3) FAG 
1979 .................. 

Summe ... 

Millionen Schilling . 

936,7 972,7 242,5 
1 049,8 1 086,8 247,6 
1 035,1 1 073,6 267,6 

1983 1984 1985 
Millionen SchiJling 

378,7 392,7 409,1 
587,3 685,4 655,8 

6,7 8,7 8,7 

972,7 1086,8 1073,6 

Unterschiede der Gebarung 

Die höhere Dotierung der Betriebskosten und 
Hauserfordernisse (Paragraph 6460) gegenüber 
dem Vorjahr ist beim Personalaufwand auf die 
Auswirkungen der Bezugsregelung für das Jahr 
1984 und die Vorsorge für Vorrückungen und 
Beförderungen zurückzuführen. Beim Sachauf-

. wand der Liegenschaftsverwaltung wurden die 
öffentlichen Abgaben gegenüber dem Vorjahr ent
sprechend den vorhandenen gesetzlichen Ver
pflichtungen hinaufgesetzt. Nicht zuletzt steigt 
der Aufwand aber auch durch die Fertigstellung 
von weiteren Gebäuden (Neubauten). 

Für den Erwerb von Liegenschaften für Schulen 
und sonstige Amtsgebäude wurden geringere Mit
tel als im Vorjahr veranschlagt. 

Verwaltungsdienststellen 

Die Liegenschaftsverwaltung der Bundesge
bäudeverwaltung wird von 36 Gebäudeverwal
tungsdienststellen wahrgenommen. 

Hievon sind 28 Bundesdienststellen und 8 im 
Wege der Auftragsverwaltung tätige Ämter der 
Landesregierung. 

Bundesdienststellen sind die bei Paragraph 
6450 genannten Dienststellen der Bundesgebäu
deverwaltung sowie di.e sieben Finanzlandesdirek
tionen, die vier Oberlandesgerichtspräsidien und 
acht Landesschulräte (ohne Wien). 

Aufgaben 

Der Bundesgebäudeverwaltung obliegt unter 
anderem die Verwaltung und bautechnis_che 
Betreuung von rund 4 000 staatlichen Zwecken 
dienenden Liegenschaften; dazu kommen noch 
zahlreiche Objekte, die von der Bundesgebäude
verwartung nur baulich zu betreuen sind. 

Für die von ihr verwalteten Liegenschaften trägt 
die Bundesgebäudeverwaltung neben allen soge
nannten "Hauserfordernissen" alle Betriebsko
sten, wie Grundsteuern, Gebühren für Wasserver- . 
brauch, Müllabfuhr, Rauchfangkehrer, . Rattenver
tilgung usw. Den Ausgaben für die "Betriebsko
sten und Hauserfordernisse" und für die sonst 
auslaufenden Kosten der baulichen Erhaltung der 
Objekte stehen naturgemäß nur relativ geringe 
Einnahmen aus Miet- und Pachtzinsen gegen-
übe~ , 

Die über das ganze Bundesgebiet' erstreckte 
bauliche Betreuung, deren Aufwendungen bei 
Titel 647 veranschlagt werden, umfaßt alle Regie
rungsgebäude, alle UniversitätsgebäuCle und alle 
Gebäude für allgemeinbildende un~ berufsbil
dende höhere Schulen, ferner alle, sonstigen 
Amts- und Anstaltsgebäude der Unterrichtsver
waltung einschließlich aller bun,deseigenen 
Museal- und Institutsbaulichkeiten, die vielfach 
aus kunst- oder allgemeinhistorischen Momenten 
unter Denkmalschutz stehenden Baulichkeiten 
und bundeseigenen Baudenkmäler der ehemali
gen Hofhaltungen in Wien und Innsbruck, alle 
Gerichtsgebäude, Anstalten und Gefängnisse der 
Justizverwaltung, ferner alle Bauten :der Finanz
verwaltung einschließlich der Zollgebäude bis zu 
den entferntesten alpinen HÖhenstützpunkten an 
den Grenzen, die Bauten, Ubikatione,n und Anla
gen der Exekutive und des Bundesheeres in ganz 
Österreich, eine Reihe von bundeseigenen Beam
tenwohnhäusern und Beamtensiedlungen, . alle 
Arbeits- und Invalidenämter und alle Anlagen und 
Bauten der Bundestheaterverwaltung und der 
Bundessportverwaltung u. a. m. 

Die Bauten der beiden zuletzt genannten Ver
waltungen sowie die baulichen Herstellungen am 
Parlamentsgebäude belasten allerdings nicht das 
Kapitel 64, sondern die Kapitel 02, 12 bzw. 71. 
Ebenso besorgt die Bundesgebäudeverwaltung 
auch die Bauleitung des Österreichischen Brannt
weinmonopols nicht zu Lasten der' Bauansätze 
des hier erläuterten Kapitels 64, sondern aus 
Rechnung dieses Bundesbetriebes. 

Grundlagen für die Liegenschaftsverwaltung 
, . 

Bundesgesetz vom 11. Juli 1973,BGBI. Nr. 389 
(Bundesministeriengesetz 1973). . 

"Grundzüge der Bundesgebäudeverwaltung" 
(Ministerratsbeschluß), ZI. 121.185/R aus 1932 
des Bundesministeriums für Handel und Verkehr. 
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"Dienstvorschrift für die Gebäudeverwalter der 
Bundesgebäudeverwaltung" , ZI. 121.185/R aus 
1932 des Bundesministeriums für Handel und Ver
kehr. 

Verordnung des Bundesministers für Bauten 
und Technik vom 19. Oktober 1967, BGBI. Nr. 344, 
mit der die Besorgung von Geschäften der Ver
waltung bundeseigener Liegenschaften und des 

. staatlichen Hochbaues dem Landeshauptmann 
übertragen wird. 

Liegenschaftsankauf und Liegenschaftserwer
bung im Tauschwege 

. Die Erfordernisse für den Erwerb von liegen
schaften für Zwecke der Hoheitsverwaltung sind, 
sofern sie nicht bei anderen finanzgesetzlichen 
Ansätzen vorgesehen sind, bei den Ansätzen 
6461 bis 6469 zusammengefaßt. 

Weitere Ausgaben für Liegenschaftsankäufe 
sind im Bereiche der Hoheitsverwaltung bei fol
genden finanzgesetzlichen Ansätzen veranschlagt 
bzw. mitveranschlagt: 
1/20103 Äußeres; Vertretungsbehörden 
1/20303 Äußeres; Österreichische Kulturinstitute 
1/40103 Heer- und Heeresverwaltung 
1/60003 Bundesministerium für Land- und Forst-

wirtschaft 
1 160993 .~auhof- und Maschinenbewirtschaftung . 
1 164203}Bundesstraßenverwaltung ; Bundes-
1/64303 straßen B 
1 164213}Bundesstraßenverwaltung ; Bundes-
1/64313 straßen S 
1 164233}BUndesstraßenverwaltung; Bundes-
1/64333 straßen A 
1/65303 Bundesamt fürZivilluftfahrt (betriebsähn

liche Einrichtung) 
1/65403 Amt für Schiffahrt einschließlich Dienst

stellen der Schiffahrtspolizei. 

Neben dem Aufwand für den Erwerb von lie
genschaften sind bei diesen Ansätzen auch noch 
Freimachungskosten für angekaufte liegenschaf
ten veranschlagt. 

Unter dem Ansatz 1/64698 werden 12 vH der 
Kosten für Liegenschaftsankäufe veranschlagt, 
welche gemäß § 1 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz 
(FAG) 1979 den Ländern als Abgeltung für die 
Projektierungs-, Bauleitungs- und Bauführungs
ausgaben zustehen. 

Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit des Bundesministeriums für 
Bauten und Technik' für Liegenschaftsankäufe 
gründet sich nach dem Bundesministeriengesetz, 
BGBI. Nr. 389/1973. 

Titel 647 Bundesgebäudeverwaltung 
(Hochbau) 

Sachaufwand ') Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6332,0 
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5978,0 
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 262,8 

Gebarung 

129,0 
30,0 
30,0 

Die Prüfung, ob eine bestimmte 6aumaßnahme 
noch zur "wertvermehrenden Instandsetzung" 
oder bereits zu "Neu-, Zu-, Auf- und Umbauten" 
zu rechhen ist, hat in der Vergangenheit mehrmals 
zu Entscheidungen geführt, die in späterer Folge 
dann vom Rechnungshof nicht geteilt worden 
sind. Da eine zweifelsfreie Zuordnung oft auch 
kaum möglich ist, wurde vom Rechnungshof 
schließlich angeregt, von einer gesonderten Ver
anschlagung hier abzugehen. Dieser Anregung 
folgend, werden 1981 erstmals die Kosten aller 
von der Bundesgebäudeverwaltung durchgeführ
ten Baumaßnahmen ("Gebäudeerhaltung" 'und 
"Neu-, Zu-, Auf- und Umbauten") gemeinsam 
beim Titel 647 veranschlagt und wird der Titel 648 
aufgelassen. Die Veranschlagung des Bundes
hochbaues gliedert sich nunmehr wie der son
stige Bundesvoranschlag in "Aufwendungen" und 
"Anlagen", wobei die bisherige "Laufende 
Instandhaltung" bei den Aufwendungen (1/647.8) 
und die bisherige "Wertvermehrende Instandset
zung" und die Neubauten bei den Anlagen 
(1/647.3) diese lediglich in Vorhaben unter 25 Mil
lionen Schilling Gesamtkosten und in die nament
lich genannten Vorhaben veranschlagt werden. 
Weiters werden ab 1981 die Schulen der Unter
richtsverwaltung und die Schulen der Wissen
schaftsverwaltung unter gesonderten Paragra
phen veranschlagt; die Baumaßnahmenfür Ein
mietungen der Bundesdienststellen werden, wie 
es vor dem Jahre 1968 der Fall war, hingegen wie
der bei den ressortmäßig zuständigen Aufwen
dungen mitveranschlagt. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Ausgabenansätze für die Gebäudeerhal
tung und den Neubau wurden gegenüber dem 
Jahre 1984 um 284,8 Millionen Schillirig erhöht. 

Im Konjunkturausgleich-Voranschlag ist als Sta
bilisierungsquote ein Betrag von 800 Millionen 
Schilling vorgesehen, welcher sich auf fast alle 
Aufwendungs- und Anlagenansätze bezieht und 
bei Wirksamwerden derselben oder eines Teiles 
hievon eine intensivere Obsorge für die Gebäude 
ermöglichen wird. 

Hievon entfallen auf den Schulbau 270 Millionen 
Schilling, auf Verwaltungsgebäude 407 Millionen 
Schilling, auf Bauten für die Landesverteidigung 
60 Millionen Schilling und auf die übrigen Vorha-
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ben und auf die Zahlungen gemäß Finanzaus
gleichsgesetz zusammen 63 Millionen Schilling. 

Bautechnische Betreuung 

Die Ämter der Landesregierungen (ohne Wien) 
betreuen bautechnisch die Bundesgebäude ihres 
Verwaltungsbereiches und diejenigen Bundesge
bäude, welche im jeweiligen Bundesland von einer 
Finanzlandesdirektion, . einem Oberlandesgerichts
präsidium (einschließlich der nicht verwalteten 
Strafanstalten) oder einem Landesschulrat verwal
tet werden. 

Die bautechnische Betreuung der Bundesge
bäude im Rahmen der Bundesgebäudeverwaltung 
wird von den beim Paragraph 6450 genannten 
Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung 
wahrgenommen. 

Aufgaben 

Paragraph 6470 Überweisungen an die Länder 
gemäß § 1 Abs.3 FAG 1979 

Unter diesem Paragraph werden 12 vH des end
gültigen Bauaufwandes veranschlagt, welche 
gemäß § 1 Abs.3 Finanzausgleichsgesetz (FAG) 
1979 den Ländern als Abgeltung für die Projektie
rungs-, Bauleitungs- und Bauführungsaufgaben 
zustehen. 

Paragraph 6471 Schulen der Unterrichtsverwal
tung 

Der veranschlagte Betrag ist tür die Gebäudeer
haltung und den Neubau der Schulen der Unter
richtsverwaltung vorgesehen, dies sind: 

A. Allgemeinbildende Schulen: 

Allgemeinbildende höhere Schulen (Gymna
sien, Realgymnasien und ihre Sonderformen, 
Höhere Internatsschulen [Bundeserziehungsan
stalten]), Anstalten der Lehrer- und Erzieherbil
d\Jng sowie Pädagogische Akademien mit ihren 
Nebeneinrichtungen, Pädagogische Institute usw. 
sowie alle Einrichtungen und Anstalten, die Zwek
ken der vorstehend genannten Schultypen dienen 
(zB Bundesschullandheime, Bundeskonvikte) ; 
das Bundes-Blindenerziehungsinstitut Wien und 
das Bundes~Taubstummeninstitut Wien. 

B. Berufsbildende Schulen: 

• Berufsbil<;lende höhere Schulen (Höhere Tech
nische und Gewerbliche Lehranstalten,. Handels
akademien, Höhere Lehranstalten tür wirtschaftli
che Frauenberufe sowie die jeweils zugehörigen 
Sonderformen) ; Berufsbildende mittlere Schulen 
(Fachschulen und Handelsschulen sowie ihre 
Sonderformen) ; die Bundes-Berufsschule für Uhr-

macher Kar1stein; alle Einrichtungen und Anstal
ten, die Zwecken der vorstehend genannten 
Scnultypen dienen, wie berutspädagogische Insti
,tute, Buhdeskonvikte, Versuchsanstalten usw. 

Paragraph 6472 Schulen der Wissenschaftsver
waltung 

,Unter diesem Paragraph wird erstmals die 
Gebäudeerhaltung und der Neubau der Schulen 
der Wissenschaftsverwaltung gesondert von dem 
der Unterrichtsverwaltung veranschlagt. Es sind 
dies: 

Universitäten, Kunsthochschulen, wissenschaft
liche Anstalten, Studienbibliotheken sowie Ein
richtungen und Anstalten, die zur Förderung von 
Hochschulaufgaben bestimmt sind. 

Paragraph 6473 Bauten für die Landesverteidi
gung 

Die Ausgaben betreffend die Erhaltung der mili
tärischen Objekte und Anlagen, Zweckadaptierun
gen an denselben und die Errichtung neuer militä
rischer Objekte, wie zB Kasernen, Verpflegsan
stalten, Sanitätsanstalten, Radarstationen mit mili
tärischen Wohnbauten. 

Paragraph 6474 Land- und forstwirtschaftliche 
Schulen und Anstalten 

Bei diesem Paragraph werden die Baukosten 
für 'Iand- und forstwirtschaftliehe Schulen und 
Ausbildungsstätten, Versuchs- und Prüfanstalten 
sowie Bundesgüter (bisher 6484) sowie erstmals 
auch getrennt von den "Sonstigen Bundesgebäu
den" (6475) deren Jnstandsetzung mit Instandhal
tung veranschlagt. 

Paragraph 6475 Sonstige Bundesgebäude 

Hier werden die tür. die Erhaltung und tür den 
Neubau notwendigen Ausgabenbeträge für alle 
Bundesgebäude veranschlagt, die nicht bei einem 
anderen Paragraphen des Titels 647 angeführt 
sind, außer dem Bedarf für die Amts- und Dienst
wohngebäude und die Bundesanstalten, zB auch 
der für die Gebäudeerhaltung von Museen, 
Schlössern, Palais und ähnlich kulturell wertvollen 
Gebäuden, der 1980 noch bei 6472 veranschlagt 
war. 

Paragraph 6478 Bundesversuchs- und For-
schungsanstalt Arsenal ' 

Der veranschlagte Betrag ist für den Ausbau, 
die Instandsetzung und laufende Instandhaltung 
der Bundesversuchs- und Forschungsanstalt 
Arsenal bestimmt. 
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Titel 649 Bundesamt für Eich- und Ver- internationalen Etalons zu sorgen sowie die ein-
messungswesen schlägigen Darstellungsverfahren festzulegen; 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1983 ......... 518,6 
1984 ......... 517,9 
1985 ......... 544,6 

Gebarung 

Ausgaben 

Millionen Schilling 

130,9 
136,4 
128,7 

1983 

649,5 
654,3 
673,3 

1984 

Ein
nahmen 

149,0 
164,7 
170,7 

1985 
Millionen Schilling 

Einrichtungen des Eichwe- . 
sens .................. 102,4 104,1 112,0 

Einrichtungen des Vermes" 
sungswesens .......... 547,1 550,2 561,3 

Ausgaben (Summe) ... 649,5 654,3 673,3 

Einnahmen 

Einrichtungen des Eichwe-
sens .................. 108,1 114,0 120,0 

Einrichtungen des Vermes-
sungswesens .......... 40,9 50,7 50,7 

Einnahmen (Summe) ... 149,0 164,7 170,7 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung des Personalaufwandes ist auf 
die Vorsorge für die fälligen Vorrückungen, Beför
derungen und die Erhöhung um sechs Planstellen 
für Jugendliche sowie auf die Auswirkungen der 
Bezugsregelung für das Jahr 1984 zurückzufüh
ren. 

Für den Sachaufwand wurden weniger Mittel als 
im Vorjahr vorgesehen, da die Ausstattung des 
neuen Amtsgebäudes fast abgeschlossen ist. 

Die Einnahmen des Bundesamtes für Eich- und 
Vermessungswesen sind gegenüber dem Vor
jahre auf Grund der gesteigerten Tätigkeit höher 
eingesetzt. . 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Paragraph 6490 Einrichtungen des Eichwesens 

Aufgaben 

Die Öffentlichkeit hat das Recht zu verlangen, 
daß im amtlichen und im rechtsgeschäftlichen 
Verkehr, im Gesundheits-, Sicherheits- und Ver
kehrswesen nur richtige Meßgeräte verwendet 
werden. Das Maß- und Eichgesetz schafft die 
Grundlagen zur Erfüllung dieser Forderung; die 
Gruppe Eichwesen des Bundesamtes für Eich
und Vermessungswesen ist beauftragt, für Ord
nung im Maß- und Eichwesen und damit für die 
Schaffung der nötigen Vertrauensgrundlage für 
das Funktionieren der Gesamtwirtschaft . Öster
reichs zu sorgen. 

Der Gruppe Eichwesen obliegt es daher: 

1. die Etalons für die gesetzlichen Maßeinheiten 
aufzubewahren und für ihren Anschluß an die' 

2. verbindliche Verfahrensvorschriften, Werte 
des spektralen Hellempfindlichkeitsgrades für 
Lichtmessungen, Normspektralwerte für Farb
messungen und Bewertungsfunktionen für objek
tive Schallpegelmessungen samt dem Bezugs
wert entsprechend dem Stand der Meßtechnik 
durch Verordnung festzulegen; 

3. für die eichpflichUgen Meßgerätegattungen 
die Eichvorschriften und die Eichanweisungen 
auszuarbeiten und zu erlassen und im "Amtsblatt 
für das Eichwesen" kundzumachen. 

4. neue Meßgerätebauarten zur Eichung zuzu
lassen; 

5. Meßgeräte zu eichen; 

6. die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmun
gen durch eich polizeiliche Revisionen zu überwa" 
chen; 

7. im Rahmen des physikalisch-technischen 
Prüfungsdienstes Meßgeräte zu prüfen, zu 
beglaubigen sowie entsprechende Untersuchun
gen durchzuführen und die Meßtechnik durch wis
senschaftliche Arbeiten zu fördern; desgleichen, 
die Prüf- und Beglaubigungsvorschriften für Meß
geräte zu erlassen; . 

8. die Eichämter Österreichs einheitlich auszu
rüsten sowie die Normalgeräte der Eichämter und 
der Abfertigungsstellen zu prüfen und zu beglau
bigen. 

Gesetzliche Grundlagen 4) 

Maß- und Eichgesetz, BGBI. Nr. 152/1950 in der 
Fassung BGBI. Nr. 174/1973; 

Verordnung über den Sitz der Eichämter und den 
Umfang ihrer fachlichen Befugnisse, BGBI. 
Nr. 331/1981; 

Eich-Zulassungsordnung, BGBI. Nr. 162/1953; 
Eichstempelverordnung, BGBI. Nr. 239/1950; 
Eichgebührenverordnung 1983, BGBI. Nr. 483/ 

1983; 
Schlankgefäßeverordnung, BGBI. Nr. 122/1953 in 

der Fassung des BGBI. Nr. 139/1958 und BGBI. 
Nr. 296/1961; 

Flaschenvercirdnung, BGBI. Nr. 182/1968; 
Verordnung betreffend eichpflichtige Meßgeräte, 

die nur geeicht in den Handel gebracht werden 
dürfen, BGBI. Nr.47/1953. 

Paragraph 6491 Einrichtungen des Vermes
sungswesens 

Allgemeines 

Unter diesem Ansatz wird der Aufwand des 
Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen 
für! die Gruppe . "Kataster, Grundlagenvermes
sung, Staatsgrenzen" und die Gruppe "Landes-
aufnahme" veranschlagt. . 
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Aufgaben 

Gruppe "Kataster, 
Staatsgrenzen" 

Grundlagenvermessung, 

Die von den Dienststellen der Gruppe "Kata
ster, Grundlagenvermessung, Staatsgrenzen" 
und den nachgeordneten Vermessungsämtern 
auszuführenden Arbeiten dienen der Schaffung 
und Erhaltung von technischen Unterlagen für die 
verschiedensten Zweige technisch-wirtschaftli
cher Planungen - zB für den Ausbau und die 
Regulierung von Straßen- und Wasserbauanlagen, 
für die Errichtung von Wasserkraftwerken und 
Maßnahmen im Zuge der Bodenreform -, im 
besonderen aber zur Erfüllung der durch das Ver
mess·lmgsgesetz auferlegten Aufgaben der staat
lichen Hoheitsverwaltung. Zu diesen gehören ins
besondere: 

1. Die Grundlagenvermessungen, u. zw. 
a) die Schaffung und Erhaltung einesengma

schigen Festpunktfeldes, 
b) die astronomisch-geodätischen Arbeiten für 

die Zwecke des Festpunktfeldes und solche 
zur Erforschung der Erdgestalt, 

c) die Schaffung und Erhaltung von Höhepunk
ten besonderer Genauigkeit (Präzisionsni
vellement) und 

d) die Arbeiten zur Erforschung des Schwer
kraftfeldes der Erde und für die geophysika
lische Landesaufnahme; 

2. die teilweise Neuanlegung des Grenzkata
sters; 

3. die allgemeine Neuanlegung des Grenzkata
sters; 

4. die Übernahme der Ergebnisse eines Verfah
rens der Agrarbehörden in den Angelegenheiten 
der Bodenreform in den Grenzkataster; 

5. die Führung des Grenzkatasters; 

6. die Amtshandlungen im Zusammenhang mit 
dem Grenzkataster; 

7. die Vermarkung und Vermessung der Staats
grenzen. 

Die unter Ziffer 2, 4 und 5 angeführten Aufga
ben obliegen den Vermessungsämtern, die übri
gen Aufgaben den Abteilungen dieser Gruppe. 

Gruppe "Landesaufnahme" 

Die Abteilungen der Gruppe Landesaufnahme 
führen alle Arbeiten hinsichtlich Herstellung, Evi
denzhaltung und Vervielfältigung der staatlichen 
Landkarten durch (§ 1, Ziffer 7, 8 und 9 des Ver
messungsgesetzes ). 

Gesetzliche Grundlagen 

1. Vermessungsgesetz, BGBI. Nr.306/1968, in 
der Fassung des Bundesgesetzes vom 20. März 
1975, BGBI. Nr.238 und des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr.480/1980; 

2. Verordnung mit der die Sprengel der Ver-
messungsämter bestimmt werden, BGBI. 
Nr.386/1968; 

3. Vermessungsverordnung, BGBI. Nr. 
181/1976; 

4. Vermessungsgebülirenverordnung 1982, 
BGBI. Nr. 535/1981; 

5. Verordnung über die technische Ausstattung 
und den Umfang der Grundstücksdatenbank, 
BGBI. Nr. 236/1981, in der Fassung der Verord
nung BGBI. Nr. 176/1982. 

') Siehe Ausgabenansatz 1/64104. 
2) (frei). 
3) (frei). 
4) (frei). 
2) Die Verwaltungsaufwendungen dieses Titels werden 

beim Paragraph 1/6400 mitveranschlagt. 
3) Die Verwaltungsaufwendungen dieses Titels werden 

bei den Paragraphen 1/6400 und 1/6450 mitveranschlagt 
bzw. im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung von 
den Bundesländern getragen . 

4) Siehe auch das "Übereinkommen über die Grün
dung einer internationalen Organisation für das gesetzli
che Meßwesen (Eichwesen)", BGBI. Nr. 171/1958 in der 
Fassung BGBI. Nr. 346/1968. 
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Kapitel 65 Verkehr 
Aufgaben 

Der Aufgabenbereich des Bundesministeriums 
für Verkehrumfaßt die Angelegenheiten der 
Eisenbahnen, der Post- und Telegraphenverwal
tung, der See- und Flußschiffahrt, des zivilen Luft
verkehrs, des Krattfahrwesens und der Straßen
polizei, die Angelegenheiten der Verkehrsförde
rung, Angelegenheiten des gewerblichen Perso
nen- und Güterverkehrs einschließlich der 
gewerblichen Beförderung von Gütern in Rohrlei
tungen mit Ausnahme der Wasserleitungsangele
genheiten, Angelegenheiten der Beförderung von 

. Personen und Gütern im Werksverkehr sowie die 
Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes der 
Bediensteten der Eisenbahnen (Straßenbahnen), 
der Post- und Telegraphenverwaltung, der Schiff
fahrt und der Luftfahrt. 

Titel 650 Bundesministerium für Verkehr-

Personal- Sach-
aufwand Summe 

Millionen Schilling 

1983 _ . ... .... 97,5 39,1 136,6 
1984 . . . . . . . .. 104,4 50,3 154,7 
1985 . . . . . . . .. 106,8 62,0 168,8 

Unterschiede der Gebarung 

Ein
nahmen 

5,9 
3;5 
3,5 

Die Erhöhung des Personalaufwandes von 1983 
auf 1985 beträgt 9,3 Millionen Schilling und ist 
größtenteils auf die allgemeine Bezugserhöhung 
der Bundesbediensteten mit 1. Jänner 1984 sowie· 
auch auf die Vorsorge für Vorrückungen und 
Beförderungen zurückzuführen. 

Der Gebarungsanstieg beim Sachaufwand 
gegenüber 1983 ist auf erhöhte Zahlungen für die 
Erstellung eines Gesamtverkehrskonzeptes für 
Österreich (GVK-Ö) sowie auf Ausgaben im 
Zusammenhang mit der Übersiedli.Jng in ein neues 
Amtsgebäude und auf die allgemeinen Preis- und 
Tarifkorrekturen zurückzuführen. 

Die Schwankungen bei den Einnahmen beruhen 
auf jährlich nicht gleichbleibenden Eingängen an 
Kommissions- und Überwachungsgebühren bzw. 
Kostenbeiträgen (Ersätzen) für sonstige Verwal-
1:ungsleistungen. 

Gebarung 1985 

Veranschlagt sind unter Titel 650 die Personal
kosten der Zentralleitung sowie die sachlichen 
Ausgaben dieses Ressortbereiches, soweit sie 
den Verwaltungsaufwand betreffen. Unter den 
sachlichen Ausgaben sind an gesetzlichen Ver
pflichtungen für die Beiträge an verschiedene 
internationale Organisationen, wie ICAO-Montreal, 
OECD-Paris, für die CEMT, ECAC-Paris, Zentral~ 
amt für den internationalen Eisenbahnverkehr-. 

Bern, OITAF-Rom, AIPCN-Brüssel, ITA-Paris, 
ASDA-Zürich sowie IMO-London, insgesamt 
5,226 Millionen Schilling vorgesehen. Weiters wur
den für die verkehrspolitische Bundesaufsicht 
0,100 Millionen Schilling beim Personalaufwand 
veranschlagt. 

Außerdem werden die Kosten für Sachverstän
digengutachten und sonstige Leistungen gemäß 
§ 129 KFG 1967 bei entsprechenden Posten ver
rechnet. 

Titel 651 Bundesministerium (Zweckauf
wand) 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 3849,4 
1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4157,4 0,0 
1985. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4627,2 74,6 

Unterschiede der Gebarung 

Die jährliche Ausweitung des Sachaufwandes 
ist· größtenteils auf die den ÖBB zu leistenden 
Abgeltungsbeträge für die Einnahmenausfälle auf 
Grund von Sozial- und Subventionstarifen bzw. 
auf die ab 1984 zu leistenden Zahlungen für den 
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) zurückzufüh
ren. 

Korrespondierend zu diesen VOR-Zahlungen 
sind 1985 erstmals die hiezu von den Ländern 
Wien, Niederösterreich und Burgenland in Höhe 
von· 50% zu leistenden Beiträge als Einnahmen 
veranschlagt. 

Abgeltungen an die Österreichischen Bundes
bahnen 

Die zur Abgeltung von Einnahmenausfällen aus 
Tarifermäßigungen im Eisenbahnverkehr der 
Österreichrschen Bundesbahnen, die nicht aus 
betriebswirtschaftlichen Rücksichten gewährt 
werden (Sozial- und Subventionstarife), vorgese
henen Mittel sind gemäß § 18 des Bundesbahnge
setzes, BGBI. Nr. 137/1969, in der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 4. Juli 1~73, BGBI. Nr.392, 
vom 3. Juli 1975, BGBI. Nr. 401, und vom 29. März 
1984, BGBI. Nr. 151, im Jahre 1985 in Höhe von 
4460,3 Millionen Schilling veranschlagt. Ferner 
sind Posten tür die Verrechnung von Abgeltungen 
für Zurückstellungen von beantragten Tarifände
rungen und für die Weiterführung unwirtschaftli
cher Schienenverkehre vorgesehen. 

Abgeltungen gemäß § 8 Straßenverkehrsbei
tragsgesetz 

Bei diesem Ansatz sind die gemäß § 8 Straßen
verkehrsbeitragsgesetz (BGBI. Nr.302/1978) zu 
leistenden Abgeltungen von Ermäßigungen beim 
Bahntransport veranschlagt. 

14" 
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Allgemeiner Verkehr 

Die veranschlagten Kosten für allgemeine Wer
bemaß nahmen für Verkehrseinrichtungen im 
Wege der Österreichischen Verkehrswerbung 
Ges. m. b. H. sind bei den Ansätzen 65118, 78358 
und 79358 mit entsprechenden Teilbeträgen vor
gesehen und sollen folgenden Zwecken zugeführt 
werden: 

Die bisher mit Erfolg eingeführten Werbeaktio': 
nen und Standardwerbemittel sollen wegen der 
Kontinuität des Werbeerfolges und unter 
Bedachtnahme auf den wirtschaftlich bestmögli
chen Einsatz der Geldmittel beibehalten werden. 
Aus Gründen des Wettbewerbs mit anderen weit
aus werbeintensivereli westeuropäischen Ländern 
ist es aber notwendig, auch neue Werbe maß nah
men zu ergreifen, die zu einer weiteren Frequenz
steigerung bei. öffentlichen Verkehrseinrichtungen 
und damit zu einer Verbesserung der Betriebser
gebnisse führen sollen. Entsprechend den Zielset
zungen des Unternehmenskonzeptes der ÖBB 
wird sich die Werbung sowohl auf den Personen
ais auch auf den Güterverkehr erstrecken. Über 
neue verkehrspolitische Maßnahmen und Sonder
aktionen wird das Publikum in verstärktem 
Umfang zu informieren sein. Seitens der Post
und Telegraphenverwaltung ist auf Grund des 
Unternehmensplanes vorgesehen, die Post als 
modernen Dienstleistungsbetrieb der Öffentlich
keit nahezubring,en und die Kundendienstwer
bung zu intensivieren. 

Neben der Werbung für die bei den Dienstlei
stungsunternehmen sind aber auch administrative 
Maßnahmen im Verkehrsbereiche der Öffentlich
keit laufend vorzustellen. Dies wird nur dann 
erfolgversprechend sein, wenn Sinn und Zweck 
allgemein verständlich gemacht werden und die 
Angesprochenen die Notwendigkeit der getroffe
nen Maßnahmen anerkennen. 

Eine zielbewußte Verwaltungstätigkeit kann im 
Hinblick auf die immer komplizierter werdenden 
Fragenkomplexe kaum mehr auf Entscheidungs
hilfen verzichten, welche wissenschaftlich vorbe
reitet und auf interdisziplinären Grundlagen 
erstellt werden. So wird es auch im Verkehrsbe
reich immer notwendiger, konkrete Auftragsfor
schungen zu vergeben, um mit Hilfe der Wissen
schaft zu verschiedi:men Überlegungen Unterla
gen zu erhalten. Darüber hinaus darf nichtüberse
hen werden, daß Investitionen auf dem Verkehrs
sektor kapitalintensiv, jedoch sehr langlebig sind 
und im Hinblick auf die Optimierung der einzl,lset
zenden Investitionsmittel und unter Berücksichti
gung der mehrschichtigen Ressortbelange 
(Schiene, Straße, Luftfahrt, Post- und Telegra
phenwesen etc.), objektive Beurteilungskriterien 
erfordern. 

Die Entwicklung des Straßenverkehrs macht 
spezifische Aktionen zur Hebung der Verkehrssi-

15 Arbeits(Amts)behelf zum BFG 

cherheit vordringlich. Leider muß auch nach dem 
Inkrafttreten der Strafbestimmungen im Kraftfahr
gesetz festgestellt werden, daß die Bewußtseins
bildung für die Notwendigkeit der Verwendung 
entsprechender Schutzeinrichtungen (Sicher
heitsgurt, Sturzhelm) noch immer nicht zufrieden
steIlend ist. Die Bemühungen in diesem Zusam
menhang und die Propagierung flankierender 
Maßnahmen müssen neben der generellen Ver
kehrssiche'rheitsarbeit weiter intensiviert werden. 
Nur die konsequente Weiterführung von Aktionen 
in verschiedensten Formen durch das Bundesmi
nisterium für Verkehr läßt Aussicht auf 'Erfolg und 
damit eine Verbesserung der Sicherheit im Stra
ßenverkehr erwarten. Erfahrungen in anderen Län
dern zeigen, daß solche Bemühungen bei ent
sprechender Intensität erfolgreich sind. Die hiefür 
vorgesehenen Mittel stehen zweifellos in, keinem 
Verhältnis zu den ersparten sozialen Kosten für 
Krankenhausaufenthalte, Rekonvaleszenz und 
Ausfall von Arbeitsleistungen. 

Die seit 1978 bestehende Zusammenarbeit der 
Verkehrsadministrationen Österreichs mit der 
Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz zur 
Verbesserung des Sommerreiseverkehrs hat sich 
sehr bewährt und wird auch 1985 in geeigneter 
Form fortgesetzt. 

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) 

Der Verkehrsverbund für den Zentral raum Wien 
- Niederösterreich - Burgenland wurde mit 
Beginn des Sommerfahrplanes 1984 wirksam. Die 
Abgeltung der durch die Einführung einer einheit
lichen Verbundfahrkarte entstehenden Durchtari
fierungsverluste, die den am Verkehrsverbund 
beteiligten Verkehrsträgern zwangsläufig erwach
sen, umfaßt daher ab dem Jahre 1985 erstmals 
einen Zeitraum von zwölf Monaten. Wie im Vorjahr 
wird der Bund vorweg die Hälfte des Durchtarifie
rungsverlustes tragen, die restlichen 50% werden 
von den beteiligten Ländern Wien, Niederöster
reich und Burgenland aufgebracht. Der voraus
sichtliche Verlust ist als Ausgabe mit 149,2 Millio
nen Schilling, der Länderanteil mit demnach 
74,9 Millionen Schilling als Einnahme (Ansatz 
2/65124) veranschlagt. 

Titel 652 Bundesministerium (Förderungs
maßnahmen) 

Sachaufwand Einnahmen 
Millionen Schilling 

1983 .................... 1415,2 9,5 
1984 ................... , 1 617,5 9,4 , 
1985 ................... , 2246,2 9,7. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung der Förderungsausgaben ist auf 
höhere Ausgaben bei den Bundesbeiträgen für 
den Schienenverbund (U-Bahnteil) , beim Zuschuß 
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für sonstige U-Bahnbauten bzw. für Straßenbah
nen und O~Buslinien l,Ind für die Unterstützung 
nicht bundeseigener Haupt- und Nebenbahnen 
zurückzuführen. Die Steigerung bei den Einnah
men beruht auf höheren Darlehensrückflüssen 
gemäß Hafeneinrichtungen-Förderungsgesetz. 

Gebarung 1985 

Bundesbeitrag für U-Bahnteil (Schienenverbund) 

Bei diesem Ansatz wird für die Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bundes aus dem mit dem 
Land Wien abgeschlossenen Schienenverbund
vertrag 1979 Vorsorge getroffen. Auf Grund die
ses Vertrages hat der Bund einen Beitrag im Aus
maß von 50% der für die U 3 und U 6 nach diesem 
Vertrag ~orgesehenen Investitionen zu leisten. 

Zuschuß zur Errichtung von sonstigen U-Bahn
bauten 

Auf Grund einer VerElinbarung mit der 
Gemeinde Wien erhält diese im Zusammenhang 
mit der Neuregelung der Budgetierung des ~un
desbeitrages für den U-Bahnteil weiterhin ein Drit
tel des bisher durch Ministerratsbeschluß vom 
25. Mai 1976 vorgesehenen Anteiles von 25% der 
zweckgebundenen Kraftfahrzeugsteuer. Die restli
chen zwei Drittel werden auf Grund des Schienen
verbundvertrages zur Finanzierung des Bundes
beitrages herangezogen. 

Länden- und Hafeneinrichtungen 

Als Beitragsleistung des Bundes zur verkehrs
technischen Ausgestaltung der Häfen Linz, Krems 
und Wien sind 5,559 Millionen Schilling vorgese
hen. Die Rechtsgrundlage für diese Beitragslei
stung bildet das Hafeneinrichtungen-Förderungs
gesetz, 8GBI. Nr. 160/1955, in der Fassung BGBI. 
Nr.403/1974. 

Investitionszuschuß für Straßenbahnen und 0-
Buslinien 

Auf Grund des Ministerratsbeschlusses vom 
25. Mai 1976 werden 15% der Erträge aus der 
zweckgebundenen Kraftfahrzeugsteuer für Stra
ßenbahnen und O-Buslinien und ein kleiner Teil 
hievon für publikumsbestimmte ortsfeste Einrich
tungen an Knotenpunkten öffentlicher Kraftfahrli
nien bereitgestellt. 

Zivilluftfahrt 

Dem ständigen technischen Fortschritt in allen 
Bereichen der internationalen Zivilluftfahrt konnte 
sich Österreich nach Wiedererlangung. seiner 

Lufthoheit im Jahre 1955 nicht verschließen und 
mußte versuchen, den Anschluß an die hochent
wickelten luftfahrttreibenden Länder zu finden. 

Angesichts der orographisch und flugklimatolo
gisch differenzierten Lage Österreichs, besonders 
in den Alpenbereichen, gilt es, im Interesse der 
Sicherheit der Luftfahrt das Hauptgewicht auf den 
Ausbau jener Zivilflugplätze zu legen, die neben 
ihrer Funktion als regionale Stützpunkte für luft
fahrtbetreibende Institutionen, vorwiegend ver
kehrspolitische Aufgaben zu erfüllen haben. Dies 
trifft vor allem auf jene Anlagen zu, die ausschließ-' 
lich der allgemeinen Luftfahrt und damit dem 
immer mehr an Bedeutung gewinnenden in- und 
ausländischen Flugtourismus vorbehalten sind. 
Obgleich die von der ICAO für einen Ausbau emp
fohlenen Flugplätze bereits seit dem Jahre 1973 
mit entsprechenden Dienststellen zur Besorgung 
von Agenden der Zoll- und Grenzkontrolle sowie 
mit Flugsicherungsstellen ausgestattet sind und 
somit für den grenzüberschreitenden Verkehr 
geöffnet sind, müssen noch eine Reihe wesentli
cher Arbeiten, insbesondere bei den Pisten und 
Bewegungsflächen, durchgeführt werden, die eine 
Fortführung des bisherigen finanziellen Zusam
menwirkens von Bund, den beteiligten Ländern 
und Gemeinden zur Bewältigung dieser Investi
tionsvorhaben notwendig macht. 

Angesichts der Tatsache, daß international die 
allgemeine Luftfahrt nunmehr zu zwei Dritteln am 
gesamten Flugaufkommen beteiligt ist, was sich 
auch auf die Frequenzzunahme im österreichi
schen Luftraum auswirkt, ist es notwendig, im 
Interesse der Sicherheit der Luftfahrt entspre
chende Vorkehrungen zu treffen. So erscheint es 
unumgänglich, wegen Überalterung ausschei
dende Luftfahrzeuge zu ersetzen bzw. Neuan
schaffungen, soweit diese der Heranbildung eines 
fliegerischen Nachwuchses dienen, vorzunehmen. 
Die diesbezüglichen Zuschußmittel stellen einen 
geradezu verschwindenden Anteil, gemessen an 
den in viele Millionen Schilling gehenden Werten 
dieser vorgenannten Geräte, dar. Weiters ist zur 
Hebung der Flugsicherheit der Ankauf von Funk
und Navigationsgeräten sowie von Bordinstru
menten erforderlich, der durch Subventionen 
gefördert wird. 

Um I jenem Personenkreis, dem die Heranbit~ 
dung eines mit bestem praktischen und theoreti
schen Wissen zu versehenden fliegerischen 
Nachwuchses übertragen ist, eine entsprechende 
Fortbildungsmöglichkeit, von der laufend auf frei
williger Basis Gebrauch gemacht wird, zu bieten, 
werden zweckentsprechende Förderungsmaß
. nahmen gesetzt. Desgleichen sind Zuwendungen 
an jene Einsatzkräfte, die im Rahmen der "Ret
tungsflugwachten" im öffentlichen Interesse bei 
Flugnot- und Katastrophenfällen unentgeltlich 
Hilfe leisten, vorgesehen, zumal diese Dienste 
ebenfalls freiwillig versehen werden. 
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Allgemeiner Verkehr 
Trotz, verschiedener Rückschläge ist es Öster

reich ,mit allen zu Gebote stehenden Mitteln 
gelungen, sich im Spitzenfeld der europäischen 
Fremdenverkehrsländer behaupten zu können. 
Diese Stellung, die vom Standpunkt der Zahlungs
bilanz im Rahmen der österreichischen Volkswirt~ 
schaft von wesentlicher Bedeutung ist, macht es 
erforderlich, die auf diesem Sektor gleichrangig 
beteiligten Verkehrsbereiche durch Investitions
impulse auch im Jahre 1985 weitestgehend zu för
dern. 

Eine wirksame Fortsetzung der in diesem 
Bereich betriebenen Förderungstätigkeit, unter 
Bedachtnahme auf geeignete Schwerpunktbil
dung, ist daher unerläßlich. 

Die im ERP-Wirtschaftsjahr 1984/85 für Ver
kehrsprojekte zur Verfügung' stehenden Mittel rei
chen nicht aus. Der darüber hinausgehende Kre
ditbedarf muß somit - wie bisher - mittelsnor
malverzinslicher Bankkredite gedeckt werden. 
Entsprechend der bisherigen Vorgangsweise wird 
mit Hilfe der bereits seit dem Jahr 1972 betriebe
nen Zinsenstützung im Rahmen der "ERP-Ersatz
aktion" eine Angleichung des Bankzinsfußes an 
den ERP-Zinssatz erwirkt und dadurch die Zinsen
belastung auf ein vertretbares Ausmaß reduziert. 

Aus dem Bereiche der Wirtschaft kommt das 
Verlangen, Investitionsprojekte für Anschlußbah
nen aus öffentlichen Mitteln stärker als bisher zu 
unterstützen. Diese sind sowohl von industrie-

, und verkehrspolitischer als auch von gesamtwirt
schaftlicher Bedeutung, zumal damit eine nicht 
unbeträchtliche Entlastung der Fernverkehrsstra
ßen von Schwertransporten verbunden ist. Glei
ches gilt für die Umsetzanlagen von der Straße auf 
die Schiene, deren Errichtung in Schwerpunktbe-

,reichen des Schienengüterverkehrs bereits seit 
1979 durch Zinsenzuschüsse gefördert wurde; 
diese Maßnahme soll auch im Jahre 1985 fortge
setzt werden. 

Die Gewährung von Beihilfen für Sonderleistun
gen im grenzüberschreitenden Straßengüter
Fernverkehr, die durch andere gesetzliche Maß
nahmen nicht abgegolten werden, erfordert die 
Bereitstellung entsprechender Budgetmittel. 

Im Zusammenhang mit einer direkten und indi
rekten Verkehrsförderung für Projekte in Entwick
lungs- und Entsiedlungsgebieten erscheint 
ebenso zweckmäßig wie notwendig, erforderli
chenfalls Investitionszuschüsse zu gewähren. 
Weiters sind im Bereiche. des Umweltschutzes 
und der sich daraus ergebenden Lärmbekämp
fung, von der auch die öffentlichen Verkehrsträger 
berührt sind, Maßnahmen erforderlich, um von 
finanzieller Seite her die notwendigen Untersu
chungen über eine mögliche Lärmverringerung im 
Schienen-, Straßen- und Luftverkehr sicherstellen 
zu können. 

16 Arbeits(Amtsjbehelf zum BFG 

Unterstützung nicht bundeseigener Haupt- und 
Nebenbahnen 

Das Privatbahnunterstützungsgesetz 1959, 
BGBI. Nr. 286/1958, in der nunmehrigen Fassung 
BGBI. Nr.564/1978 wurde um 10 Jahre verlängert 
und hat eine Geltungsdauer bis 31. Dezember 
1988. Gemäß diesem Gesetz sind den nicht .bun
deseigenen Unternehmungen, die Haupt- oder 
Nebenbahnen betreiben, die ihnen aus der 
Gewährung von Sozialtarifen im Schüler- und 
Berufsverkehr erwachsenden Einnahmenausfälle 
abzugelten. Der Ansatz 1/65264 enthält die hiefür 
ertorderlichen Förderungsmittel. 

Weiters sind beim Ansatz 1/65266 Zuschüsse 
für Investitionen veranschlagt, die von den nicht 
bundeseigenen Haupt- und Nebenbahnen zur 
Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit vorge
nommen werden müssen. 

Im Zusammenhang mit der Verlängerung der 
Konzessionen für die Eisenbahnbetriebe der 
Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbau-Gesell
schaft, der AG der Wien er Lokalbahnen und einer 
Teilstrecke der Steiermärkischen Landesbahnen 
hat der Bund gemeinsam mit anderen Gebietskör
perSChaften für den aus der Aufrechterhaltung 
des Bahnbetriebes erwachsenden Betriebsab
gang zur Gänze oder teilweise vorzusorgen; wei
ters ist er verpflichtet, Zuschüsse für die notwen
digen Investitionen zu leisten. Der Ansatz 1/65266 
enthält daher auch die hiefür erforderlichen Mittel. 

Für ein Sonderinvestitionsprogramm der nicht 
bundeseigenen Schienenbahnen von 580 Millio
nen Schilling, welches im Zeitraum von 
1981-1985 realisiert werden soll, hat der Bund 
die Subventionierung im Ausmaß von 50% der 
Investitionssumme zugesagt. Die für 1985 erfor
derlichen Mittel sind beim Ansatz 1/65266 veran
schlagt. 

DDSG 

Der Ersten Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft 
als einzigem verstaatlichten Verkehrsunterneh
men wird nach Maßgabe der budgetären Möglich
keiten der Abgang aus der Personenschiffahrt 
sowie der Aufwand für die sogenannten "Altpen
sionisten" durch Zuschüsse abgegolten. Für das 
Jahr 1985 ist ein Zuschußbetrag von 24,358 Millio
nen Schilling vorgesehen. 

Bezugsvorschüsse 

Gemäß § 23 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. 
Nr. 54, und § 25 des Vertragsbedienstetengeset
zes 1948, BGBI. Nr. 86, kann Bundesbedienste
ten, die unverschuldet in eine Notlage geraten 
sind oder wenn sonst berücksichtigungswürdige 
Gründe vorliegen, auf Antrag ein unverzinslicher 
Vorschuß aus Bundesmitteln gewährt werden. Für. 
die Wohnraumbeschaffung werden im Einzelfall 
Vorschüsse bis zum Betrag von 80000 S gewährt. 
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Titel 653 Zivilluftfahrteinrichtungen 

Paragraph 6530 Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(betriebsähnliche Einrichtung) 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 ... : . . . .. 408,6 
1984 . _ ....... 419,9 
1985 ......... 477,3 

Millionen Schilling 

336,3 
305,1 
306,9 

744,9 
725,0 
784,2 

Unterschiede der Gebarung 

506,3 
459,2 
557,6 

Die Steigerung des Persona:laufwandes von 
1983 auf 1985 beträgt 68,7 Millionen Schilling und 
ist auf die Bezugserhöhung der Bundesbedienste
ten, auf die Erhöhung der Planstellen von 909.auf 
933 sowie auf die Vorsorge für Vorrückungen und 
Beförderungen zurückzuführen. 

Die Verminderung des Sachaufwandes gegen
über 1983 ist auf ein Absinken der Investitionen 
bedingt durch die Fertigstellung des Projekte~ 

"Flugverkehrskontrolie/Luftraumüberwachung" , 
zurückzuführen. 

Das Ansteigen der Einnahmen ist im wachsen
den Eingang von Flugsicherungsstreckengebüh
ren im Rahmen des zwischen der Republik Öster
reich und der EUROCONTROL abgeschlossenen 
Vertrages infolge steigender Flugsicherungsbe
triebskosten begründet. 

Aufgaben 

Auf Grund des Luftfahrtgesetzes, BGBI. 
Nr.253/1957 (LFG) und der .aufGrund dieses 
Gesetzes erlassenen Verordnungen obliegt dem 
Bundesamt für die Zivilluftfahrt ua_ die Flugsiche
rung (§§ 119 und 120) und die Kennzeichnung 
von Luftfahrthindernissen (§ 95 [2]). 

Ferner ist, besonders hinsichtlich der techni
schen und verfahrensmäßigen Richtlinien für die 
Ausübung des Flugsicherungsdienstes im einzel
nen, das Abkommen über die Internationale Zivil
luftfahrt mit seinen in "Annexen" und sonstigen 
Dokumenten festgelegten Richtlinien und Emp
fehlungen maßgebend. 

Die Flugsicherung umfaßt (§ 119 [LFG]): 
a) die Luftverkehrsregelung einschließlich' der 

Bewegungslenkung auf Flugplätzen, 
b) die Unterstützung der Luftfahrzeugführung 

durch Ortungshilfen (Luftnavigationshilfe), 
c) die Flugberatung, 
d) den Flugwetterdienst, 

. e) die Überwachung der Einhaltung der für 
Luftfahrzeuge geltenden Sicherheitsvor
schriften, 

f) die luftfahrtbehördliche Abfertigung der 
Luftfahrzeuge einschließlich ihrer Besat
zung, 

g) den Fernmeldeverkehr für Flugsicherungs
zwecke und 

h) die Mitwirkung an dem der Luftfahrt dienen
den Such- und Rettungsdienst, insbe.son

. dere dem Alarmdienst. 

Nach diesen gesetzlichen Grundlagen ist das 
Bundesamt für Zivilluftfahrt verpflichtet, die Flugsi
cherungsdienste für die gesamte Luftfahrt -
außerhalb der Ausnahmebereiche gemäß 
§ 121 LFG auch für die Militärluftfahrt - zu leisten 
und die hiefür erforderlichen technischen Anlagen 
zu errichten und zu betreiben. 

Die Kosten der Errichtung und Erhaltung von 
Flugsicherungsanlagen, die ausschließlich der 
Sicherung des Abfluges oder der Landung die
nen, sind von den Flugplatzerhaltern zu tragen.' 

Für Streckennavigationsanlagen und -dien'ste 
werden nach den derzeitigen Regelungen (BGBI. 
Nr_56/1972, 504/1973, 505/1973, 515/1973, 
537/1975, 624/1983) Gebühren eingehoben, die 
einen Kostendeckungssatz von 100% für die 
Bereitstellung von Flugsicherungseinrichtungen 
und Diensten für Streckenflüge vorsehen. Die Ein
hebung erfolgt seit November 1971 über ,:EURO
CONTROL" nach dem erwähnten, für die beteilig
ten westeuropäischen Staaten einheitlichen 
Berechnungsprinzip. 

Gebarung 1985 

Anlagen 

Von . dem veranschlagten Betrag von 
102,287 Millionen Schilling entfallen 28,0 Millionen 
Schilling als Restzahlung für den zivilen Anteil an 
dem . Projekt "FlugverkehrskontrolleiLuftraum
überwachung". Das System soll 1985 in Betrieb 
gehen. 

74,287 Millionen Schilling sind für den Aus-' 
tausch veralteter Flugsicherungsanlagen, Be
triebsausrüstungen uQd Ersatzteile, Kraftfahr
zeuge sowie die Errichtung eines Bodenradars 
auf dem Flughafen Wien vorgesehen. 

Aufwendungen 

Die Aufwendungen beinhalten sämtliche für den 
Betrieb der Flugsicherungsanlagen notwendigen 
Kreditmittel. Den größten finanziellen Aufwand 
verursachen die für den Betrieb der Flugsiche
rungsanlagen erforderliche Energie sowie die für 
die Nachrichtenübermittlung gemieteten Leitun
gen der Post. Für die K!'lnnzeichnung bzw. Besei
tigung von Luftfahrthindernissen wurde Vorsorge 
getroffen. . 

Gesetzliche Grundlagen 

Gesetzliche Grundlagen sind das Luftfahrtge
setz (BGBI. Nr. 253/1957 in der geltenden Fas
sung) und die zu seiner Durchführung erlassenen 
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Verordnungen, und zwar BGBI. Nr. 111/1958 
(betr. Überfliegen der Bundesgrenze), 219/1958 
und 549/1978 (Zivilluftfahrt-Personalverordnung), 
72/1962 (Zivilflugplatz-Betriebsordnung), 56/1967, 
42/1968, 383/1969, 22/1971, 115/1972, 659 a/ 
1974, 573/1975, 715/1976, 520/1977, 607/1978, 
503/1980,528/1981, '20/1983 und 183/1984 (betr. 
. Luftverkehrsregeln) , 313/1972 (Zivilflugplatz-Ver
ordnung), 429/1982 (Zivilluftfahrzeug-Lärmzuläs
sigkeitsverordnung), 152/1978 und 35/1982 (Zivil
luftfahrt-Störungsverordnung) und 415/1983 (Zivil
luftfahrzeug- und Luftfahrtgeräteverordnung) 
sowie das BUndesgesetz über den zwischenstaat-
lichen Luftverkehr, BGBI. Nr. 393/1973. - . 

Ferner sind als gesetzliche Grundlagen auch 
das Abkommen über die internationale Zivilluft
fahrt sowie die Konvention der meteorologischen 
Weltorganisation (WMO) anzusehen, denen 
Österreich beigetreten ist (BGBI. Nr. 97/1949 
bzw. BGBI. Nr, 64/1958). Demnach ist Österreich 
verpflichtet, die von der Internationalen Zivilluft
fahrtorganisation (ICAO) beschlossenen Richtli
nien sowie die Beschlüsse der meteorologischen 
Weltorganisation (WMO) zu beachten. 

Titel 654 Amt für Schiffahrt ein$chließlich 
Dienststellen der Schiffahrtspolizei 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe. . nahmen 

1983 .. . . . .. .. 21,1 
1984 . . .. ... .. 23,6 
1985 .. ... . . .. 23,6 

Millionen Schilling 

37,3 
39,5 
38,9 

58,4 
63,1 
62,5 

Unterschiede der Gebarung 

2,4 
1,3 
0,5 

Die Steigerung des Personalaufwandes von 
1983 auf 1985 beträgt 2,5 Millionen Schilling und 
ist auf die allgemeine Bezugserhöhung der Bun
desbediensteten mit 1. Jänner 1984, sowie auf die 
Vorsorge für Vorrückungen und Beförderungen 
zurückzuführen. 

Die Erhöhung des Sachaufwandes gegenüber 
1983 ist hauptsächlich auf die Steigerung der Aus
gaben für Schleusenbetriebskosten zurückzufüh
ren. 

Die Verminderung der Einnahmen ergibt sich 
hauptsäChliCh daraus, daß nach Wiedererrichtung 
der Reichsbrücke und Beseitigung der durch die 
Pfeiler der Behelfsbrücken verursacht gewesenen 
Engstellen, die bislang zur Regelung des Schiffs
verkehrs für das Land Wien gegen Refundierung 
der Personalkosten erbrachten Dienstleistungen 
der Schiffahrtspolizei eingestellt werden konnten. 

Aufgaben 

Das Amt für Schiffahrt übt seine Tätigkeit ab 20. 
September 1971 auf Grund des Schiffahrtspolizei
gesetz-es, BGBI. Nr. 91/1971, in der Fassung der 

Bundesgesetze BGBI. Nr. 65/1976, BGBI. 
Nr. 103/1979 und B(3BI. Nr.386/1983 aus. Dem 
Amt für Schiffahrt und den Dienststellen der 
Schiffahrtspolizei obliegen die Wahrnehmung der 
in diesem Gesetz der Behörde auf Wasserstraßen 
übertragenen Aufgaben einschließlich des Verwal
tungsstrafverfahrens. Die Schiffahrtspolizeidienst~ 
stellen (Strom-, Hafen- und Schleusenaufsichten) 
befin'den sich in Wien, Hainburg, Wildungsmauer, 
Höflein, Tulln, Altenwörth, Krems/Donau, Melk, 
Persenbeug, Grein, Wallsee, Abwinden, Linz, 
Ottensheim, Aschach und Engelhartszell. 

Eine weitere Behördenzuständigkeit ergibt sich 
auf Grund des § 11 des Bundesgesetzes vom 30. 
Mai 1972, BGBI. Nr. 382/1972 (abgeändert durch 
Bestimmungen des Seeschiffahrtsgesetzes, 
BGBI. Nr. 174/1981), betr. Erfüllung des interna
tionalen Übereinkommens von 1960 zum Schutz 
des menschlichen Lebens auf See, der Regeln zur 
Verhütung von Zusammenstößen auf See sowie 
des internationalen Freibord-Übereinkommens, 
wonach dem Amt für Schiffahrt die Durchführung 
von Verwaltungsstrafverfahren obliegt. 

Mit dem vorerwähnten Seeschiffahrtsgesetz 
wurde dem Amt für Schiffahrt auch die Verwal
tungsstrafkompetenz in Vollziehung dieses neuen 
Gesetzes übertragen. 

Gebsrung 1985 

Der Anlagenansatz ist für die teilweise Bezah
lung eines im Jahre 1984 bestellten Dieselmotor
bootes, für die Anschaffung von zwei Schiffsdie
selmotoren, für die Bezahlung der erforderlichen' 
Eigenmittel für fünf Eigentumdienstwohnungen in 
Hainburg und der sonstigen Betriebsausstattung 
vorgesehen, 

Die als "Aufwendungen (Ermessensausga
ben)" vorgesehenen Mittel sind für die Instandhal
tung von Signal- und Hilfseinrichtungen für die 
Schiffahrt, für die Instandhaltung von Signalstatio
nen und Objekten der Schiffahrtspoliz~idienststel
len, tür die Betriebs- und Instandhaltungskosten 
der Wasserfahrzeuge, für den Betrieb der Schleu
sen Ybbs-Persenbeug, Jochenstein, Wal/see, 
Ottensheim, Aschach, Altenwörth, Abwinden
Asten, Melk und Greifenstein sowie tür Aufwen
dungen infolge des Beitrittes der Republik Öster- . 
reich zur Donaukonvention 1948 bestimmt. 

Schleuse Ybbs-Persenbeug 

Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem 
Bund und der Verbundgesellschaft werden die 
Betriebskosten der Schleuse Ybbs-Persenbeug je 
zur Hälfte vom Bund und der Österreichischen 
Donaukraftwerke AG getragen. 
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Schleuse Jochenstein 

Kapitel 65 - Titel 655 

Arbeitsgebiete 

Auf Grund des Regierungsübereinkommens 
über das Kraftwerk Jochenstein sind die Kosten 
des Betriebes und der Erhaltung für die auf öster
reichischem Staatsgebiet liegenden Schiffahrtsan
lagen von der Republik Österreich zu tragen. 

Schleusen Aschach, Ottensheim, Abwinden
Asten, Wal/see, Melk, Altenwörfh und Greifen
stein. 

Auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem 
Bund und der Österreichischen Donaukraftwerke 
AG werden die Verwaltungs- und Betriebskosten 
zu 45% vom Bund und zu 55% von der Österrei
chischen Donaukraftwerke AG getragen. 

Titel 655 Bundesprüfanstalt für Kraftfahr
zeuge 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1983 . . . . . . . . . 9,1 
1984 .. . ... .. . 9,9 
1985 . . . . . . . .. 10,5 

Millionen Schilling 

4,3 
4,2 
4,9 

13,4 
14,1 
15,4 

Unterschiede der Gebsrung· 

Ein
nahmen 

0,8 
0,8 
0,9 

Die Steigerung des Personalautwandes von 
1983 auf 1985 beträgt 1,5 Millionen Schilling und 
ist größtenteils auf die allgemeine Bezugserhö
hung der Bundesbediensteten mit 1. Jänner 1984 
sowie auch auf die Vorsorge für Vorrückungen 
und Beförderungen zurückzuführen. 

Der höhere Sachautwand ist bedingt durch die 
allgemeinen Preis- und Tarifkorrekturen. 

Die Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge ist . 
eine Anstalt ohne Rechtspersönlichkeit entspre
chend dem Kraftfahrgesetz 1967, BGBI. Nr. 267. 
Die Aktivitäten der Bundesprüfanstalt dienender 
Hebung der Sicherheit des Straßenverkehrs .. 

Ihre wesentlichen Arbeitsgebiete sind: 

1. Das kraftfahrtechnische Prütwesen mit Kon
trollmöglichkeit der Prüf tätigkeit anderer KFZ
Begutachtungsstellen. 

2. Die Erstellung der technischen Unterlagen 
für die Typengenehmigungen von Kraftfahrzeu
gen, Kraftfahrzeugzubehör- und Ausrüstungstei
len. 

3. Die Überprüfung von in der Bundeshaupt
stadt zugelassenen Kraftfahrzeugen auf ihre Ver
kehrssicherheit. 

4. Auswertung der dabei gewonnenen Erfahrun
gen bei der Erstellung und fallweisen Änderung 
der Straßenverkehrsvorschriften. 

5. Beistellung von Sachverständigen und Instru
menten bei der Begutachtung von Verkehrsunfäl
len sowie bei Prüfungen an Ort und Stelle. 

6. Überprüfung von Kraftfahrzeug-Zubehörtei
len auf ihre vorschriftsmäßige Ausführung und 
sichere Funktion. 

7. Überprüfung von Straßenverkehrszeichen 
und Verkehrsleiteinrichtungen, insbesondere auf 
ihre Rückstrahlfähigkeit. 

8. Betreuung der Kraftfahrzeuge der Zentral
stellen der Bundesverwaltung. 

9. Aufrechterhaltung der Verbindung mit aus
ländischen Kraftfahrzeugprüfstellen. 
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Kapitel 71 Bundestheater 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 1 397,7 301,6 
1984 ......... 1 420,4 318,8 
1985 ......... 1516,8 318,1 

Allgemeines 

1 699,3 357,7 
1 739,2 363,9 
1 834,9 373,1 

Das Burgtheater trat die Nachfolge des im 
Jahre 1776 gegründeten k. k. Hofburgtheaters an. 
Die Staatsoper wurde in den Jahren 1861 bis 1869 
errichtet. Das Akademietheater begann seine 
Spielzeit im Jahre 1923. Die Volksoper wird von 
den Bundestheatern erst seit dem Jahre 1945 
bespielt. 

Unterschiede der Gebarung 

Die Steigerung beim Personalaufwand ist auf 
die Auswirkung der allgemeinen Bezugserhöhun
gen ab 1. Jänner 1984 sowie auf den Abschluß 
eines neuen Kollektiwertrages für die Orchester 
der Bundestheater zurückzuführen. Der Pensions

. aufwand erhöht sich darüber hinaus infolge lau-
fender Ruhestandsversetzungen. Die gesetzliche 
Grundlage für den Pensionsaufwand bildet 
das Bundestheaterpensionsgesetz, BGBI. 

. Nr. 159/1958, in der Fassung der Novellen BGBI. 
Nr.299/1959 und BGBL Nr.688/1976 sowie der 
Art. IX der 31. GG-Novelle, BGBI. Nr.662/1977. 

Der Sachaufwand hat sich gegenüber dem Jahr 
1983 geringfügig vermindert. 

An auswärtigen Gastspielen sind vorgesehen: 
-Tourneen aller Bundestheater in die Bundeslän
der, Gastspiele des Burgtheaters in Meran, 
Bozen, Ludwigshafen, Bern, Zürich, Frankfurt, 
Wiesbaden und Passau, ein Gastspiel der Staats
oper in Dresden sowie der Volksoper in Japan. 

Anlagen 

Folgende Baumaßnahmen sind in Ausführung: 
Erneuerung von Bühnen- und Betriebsanlagen 
aller Theater. 

Ermäßigungen 

den Kulturring der Stadt Wien, den Österreichi
schen Gewerkschaftsbund und einzelne Gewerk

. schaften geschlossene Vorstellungen zu bedeu
tend ermäßigten Preisen abgegeben werden. 

Organisation 

Die Bundestheater unterstehen dem Bundesmi
nisterium für Unterricht und Kunst. 

Auf Grund des Erlasses des Bundesministers 
für Unterricht und Kunst vom 10. Mai 1971, Z A.E. 
984-Präs/71, in der Fassung des Erlasses des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 
19. März 1976, Z AE 10930/1-1/76, wurdE:! die Bun
destheaterverwaltung in' den Österreich ischen 
Bundestheaterverband umgewandelt. Die Leitung 
dieses Verbandes obliegt den Direktoren des 
Burgtheaters, der Staatsoper, der Volksoper, dem' 
Direktor für kulturelle Angelegenheiten und dem 
Generalsekretär. 

Im Interesse der Minderung der Jugendarbeits
losigkeit wurden ab September 1984 zusätzlich 
10 Planstellen für Jugendliche und Anlernkräfte 
geschaffen. 

Für die reibungslose Abwicklung des Spielbe
triebes ist darüber hinaus der Anfall von Mehrlei
stungen (ua. auch Überstunden) unerläßlich 
geworden. 

Spielordnung 

Es bestehen vier ständig bespielte Bundesthea
ter: das Burgtheater, das Akademietheater, die 
Staatsoper und die Volksoper. . 

Besucherzahlen 

In den Jahren 1980 bis 1983 wiesen die Bundes
theater folgende Besucherzahlen auf: 

1980 1981 1982 1983 

Burgtheater ... 349324 ') 360272 ') 345103 ' ) 343274 ') 
Akademie-

theater ... .. 155812 145 112 139010 142908 
Staatsoper . ... 576201 589507 585926 587065 
Volksoper . .... 412224 409 499 411535 410962 

Bei der Veranschlagung der Einnahmen wurde ') Einschließlich " Dritter Raum", Lusterboden und 
berücksichtigt, daß. an das Theater der Jugend, Casino. 
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Kapitel 74 Glücksspiele (Monopol) 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 . . . . ... .. 37,8 
1984 ...... _ .. 38,2 
1985 ...... '" 40,5 

, Allgemeines 

Millionen Schilling 

1 958,3 1 996,1 2 224,2 
2170,1 2208,3 2423,3 
2366,9 2407,4 2678,7 

Die Glücksspiele standen ursprünglich nur 
unter staatlicher Aufsicht. Der Gedanke einer Ver
staatlichung 'der Glücksspiele war bereits um 1770 
gefaßt, aber erst im Jahre 1787 durch Errichtung 
der Lottogefällsdirektion verwirklicht worden. Mit 
dem Lottopatent vom 13. März 1813 wurde das 
Ldttoregi:1I erstmalig gesetzlich verankert. 

Die "k.k. Lotto-Gefälls-Direktion" umfaßte eine 
Abteilung "Staats lotterie" in Wien, der :zahlreiche 
Lottoämter in den Kronländern unterstanden. 

Im Laufe der Zeit wurde aus der Lottogefällsdi
rektion die "Generaldirektion der Staatslotterien" 
(1913 bis 1925). die "Dienststelle für Staatslotte
rien" (bis 1960) und schließlich die "Österreichi
sche Glücksspielmonopolverwaltung" , die mit 
dem Glücksspielgesetz, - BGBI. Nr. 111/1960, 
errichtet wurde, 

Die Österreichische Glücksspielmonopolver
waltung ist dem Bundesministerium für ,Finanzen 
unmittelbar unterstellt und verwaltet die für Rech
nung des Bundes betriebenen GlÜcksspiele: 

a) Zahlenlotto; 
b) Brieflotterie ; 
c) Klassenlotterie; 
d) Sporttoto. 

Außerdem übt sie aufsichtsbehördliche Kon
trollrechte aus über: 

a) Spielbanken 1); 
b) alle Arten von Ausspielungen 2), 

Unterschiede der Gebarung 

Die ,Erhöhung des Personalaufwandes 1985 
gegenüber dem Voranschlag 1984 beträgt 2,3 Mil
lionen Schilling. Bedingt durch die allgemeine 
Bezugserhöhung für Bundesbedienstete ab 
1. Jänner 1984, durch Erhöhung um 6 Planstellen 
sowie infolge Vorsorge für Vorrückungen und 
Beförderungen erhöhen sich die Aktivbezüge um 
2,0 Millionen Schilling. Der Mehrbetrag bei den 
Pensionsaufwendungen in Höhe von 0,3 Millionen 
Schilling enthält die allgemeine Pensionserhöhung 
für Bedienstete. 

Der Sachaufwand erhöhte sich bei der Brieflot
terie und Klassenlotterie im Zusammenhang mit 
den bei diesen Sparten zu erwartenden Mehrein-

nahmen, blieb beim Zahlenlotto unverändert, wäh
rend beim Sporttoto die Verringerung des Sach
aufwandes im Zusammenhang mit Mindereinnah
men steht. 

Während bei der Brief- und Klassenlotterie Ein
nahmensteigerungen erwartet werden, ist beim 
Zahlenlotto mit ungefähr gleich hohen Einnahmen 
und beim Sporttoto mit Mindereinahmen zu rech
nen. 

Die Gegenüberstellung der Gebarung 1983 bis 
1985 zeigt folgendes Bild: 

1983 1984 1985 
Millionen Schilling 

Personalaufwand .. , ... " , 37,8 38,2 40,5 

Sachaufwand 

Zahlenlotto 3) ............ 101,8 108,1 108,1 
Brieflotterie 3) , ' . , .. , ..... 239,8 244,8 346,9 
Klassenlotterie 3) ......... 700,9 656,7 848,2 
~porttoto 3) ..... , , , , , . , . , 671,1 920,2 824,2 
Ubrige Gebarung . , , , , .... 244,7 240,3 239,5 

Summe Sachaufwand . , . 1958,3 2170,1 2366,9 

Gesamtausgaben, .. 1,996,1 2208,3 2407,4 

Einnahmen 

Zahlenlotto ., , ......... , ' 159,4 161,0 161,0 
Brieflotterie .. , , .......... 354,1 360,0 504,0 
Klassenlotterie , ,' ......... 840,7 762,1 986,3 
~porttoto ..... , , ......... 842,7 1111,1 1000,0 ' 
Ubrige Gebarung , , ....... 27,3 29,1 27,4 

Gesamteinnahmen , .. 2224,2 2423,3 2678,7 

Betriebsüberschuß ... 228,1 215,0 271,3 

Überdies fließen der FinanzVerwaltung im Jahre 
1985 Gebühren aus dem Glücksspielmonopol in 
Höhe von 198,000 Millionen Schilling zu, welche 
beim Ansatz 2/52524, Post 8432/001, veran
schlagt sind, ferner die Spielbankabgabe in Höhe 
von 500 Millionen Schilling, die beim Ansatz 
2/52674 veranschlagt wird. 

Betriebsüberschuß ............... . 
hiezu: 
beim Ansatz 2/52524 veranschlagte 
Gebühren ............ , ....... , .. 
beim Ansatz 2/52674 veranschlagte, 

Millionen 
Schilling 

271,350 

198,000 

Spielbankabgabe " , .. , . . . . . . . . . . . . 500,000 

Summe. . . 969,350 
für Sportverbände verwendete 
Erträge ........... _ . . . . . . . . . . . . . 290,941 

-----
Gesamtertrag. . . 1 260;291 

Organisation 

Ihre Aufgabe erfüllt sie für das gesamte Bun
desgebiet mit einer Expositur in Graz sowie mit 
Hilfe der Lottokollekturen, Verkaufsstellen der 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 403 von 536

www.parlament.gv.at



Kapitel 74 - Glücksspiele (Monopol) 233 

Brieflotterie, Geschäftsstellen der Klassenlotterie 
sowie der Sporttoto-Annahmestellen. Bei der 
betriebsmäßigen Abwicklung des Sporttotos 
bedient sich die Österreichische Glücksspielmo
nopolverwaltung der Mithilfe von Einrichtungen 
der Österreichischen Postsparkasse. 

Gesetzliche Grundlagen 

Glücksspielgesetz, BGBI. Nr. 169/1962, in der 
Fassung BGBI. Nr. 288/1963, 171/1965, 58/1969, 

;' 

226/1972, 407/1974, 626/1976, 98/1979 und 
646/1982. 

Sporttotogesetz, BGBI. Nr.55/1949, 52/1963, 
3/1970. 

') Spielbanken bestehen derzeit: Ganzjährig geöffnet 
in Wien ("Cercle Wien"), Baden bei Wien, Velden am 
Wörther See, Salzburg, Seefeld, Riezlern, Linz. Bregenz 
und Graz. Saisonbetrieb in Badgastein und Kitzbühel. 

2) ZB Tombolas, Lotterien von privaten Institutionen. 
3) Der Regieaufwand ist nicht in den nebenstehenden 

Ausgabenbeträgen, sondern bei "Übrige Gebarung" 
enthalten. 
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Kapitel 75 Branntwein (Monopol) 

Personal- Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

1983 ..... " .. 11,9 
1984 ........ , 12,0 
1985 . . . . . . . .. 11,8 

Allgemeines 

Millionen Schilling 

382,8 
411,6 
431,2 

394,7 
423,6 
443,0 

982,0 
986,2 

1010,7 

Das in Österreich derzeit in Geltung stehende 
Gesetz über das Branntweinmonopol wurde in 
Österreich erst durch die Verordnung vom 
20. August 1939 eingeführt. Bis dahin war der 
Branntwein zwar auch in Österreich Gegenstand 
der Besteuerung, jedoch erfolgte diese nicht in 
Form eines Fiskalmonopols. Seit dem Ersten 
Weltkrieg bestand wohl auch in Österreich eine 
staatliche Spiritusbewirtschaftung, die zwar fak
tisch aber nicht formell den Charakter eines 
Monopols hatte und die Erhebung einer Ver
brauchsabgabe von Branntwein nicht berührte. 
Die Überschüsse der Österreichischen Spiritus
steIle wurden seinerzeit an den Bundeshaushalt 
abgeführt. 

Unterschiede der Gebarung 

Der Aktivitätsaufwand weist im Voranschlag 
1985 gegenüber 1984 trotz der Vorsorge für 
höhere Ausgaben als Folge der allgemeinen 
Bezugserhöhung für Bundesbedienstete ab 
1. Jänner 1984 bzw. von Vorrückungen eine Ver
ringerung um 0,5 Millionen Schilling auf, da drei 
Planstellen nicht besetzt werden und nur eine 
Abfertigung zur Auszahlung gelangt. Die Erhö
hung des Pensionsaufwandes 1985 gegenüber 
dem Voranschlag 1984 um 0,3 Millionen Schilling 
beruht neben der allgemeinen Pensionserhöhung 
auf dem Zugang von zusätzlich einem Ruhebe
zugsempfänger. 

Der höhere Sachaufwand im Voranschlag 1985 
gegenüber 1984 ist im wesentlichen auf höhere 
Ausgaben für die Branntweinübernahme sowie 
auf gestiegene Aufwendungen für Gebäudeversi
cherungEln und die Instandhaltung von Gebäuden 
zurückzuführen, welchen Minderaufwendungen 
'insbesondere für die Spiritusraffination gegen
überstehen. 

Die höheren Einnahmen im Voranschlag 1985 
gegenüber 1984 sind auf eine höhere Spiritusab
satzerwartung im Jahre 1985, vornehmlich an 
Extra-Primasprit zum regelmäßigen Verkaufspreis 
zurückzuführen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Tätigkeit der Monopolverwaltung ist durch 
das aus dem Deutschen Reichsrecht stammende 

Branntweinmonopolgesetz 1922 geregelt. Im 
Jahre 1945 sind' durch das Gesetz vom 
16. November 1945, StGBI. Nr. 236, für das Gebiet 
der Republik Österreich die dem Präsidenten der 
Reichsmonopolverwaltung für Branntwein und die 
dem Reichsmonopolamte zustehenden Aufgaben 
auf das Bundesministerium für Finanzen, die der 
Verwertungsstelle der Reichsmonopolverwaltung 
für Branntwein obliegenden Aufgaben auf die neu 
geschaffene "Verwertungsstelle des Österreichi
schen Branntweinmonopols'~ übergegangen. Die 
Verwertungsstelle des Österreich ischen Brannt
weinmonopols ist eine dem Bundesministerium 
für Finanzen unmittelbar unterstellte, zur Führung 
der kaufmännischen Geschäfte der Monopolver
waltung bestimmte Dienststelle; sie hat sich hie
bei nach den grundsätzlichen Weisungen des 
Bundesministeriums für Finanzen zu richten. 

Aufgaben 

Die Verwertungsstelle des Österreichischen 
Branntweinmonopols übernimmt den in den land
wirtschaftlichen und gewerblichen Brennereien 
sowie in den Monopolbrennereien (Sulfitlaugen
brennereien) erzeugten Branntwein, veranlaßt 
dessen Reinigung, trifft die Dispositionen bezüg
lich Versand und Lagerung der Raffinadeprodukte 
und verwertet die letzteren durch Verkauf. Das 
Bundesministerium für Finanzen setzt die Über
nahmepreise für den von den landwirtschaftlichen 
und gewerblichen Brennereien abgelieferten Roh
spiritus fest und regelt die Übernahmepreise für 
Rohspiritus aus den Monopolbrennereien, die 
Rainigungslöhne sowie die Entgelte für den 
Lagerverkehr und für den Vertrieb des Brannt
weins durch Vereinbarungen mit den in die Spiri
tuswirtschaft eingeschalteten Unternehmen. 

Brennereien 

Die Eigenbrennereien (§ 20 des Branntweinmo
nopolgesetzes) werden gemäß §§ 24 bis 28 
leg. cit. in landwirtschaftliche, gewerbliche und 
Obstbrennereien eingeteilt. In den nicht abgefun
denen landwirtschaftlichen Brennereien werden 
nur Kartoffel und Getreide, in den gewerblichen 
Brennereien hauptsächlich Rübenstoffe zu hoch
prozentigem Rohspiritus verarbeitet, der an die 
Monopolverwaltung gegen Bezahlung des Über
nahmegeldes abzuliefern ist. Daneben bestehen 
zwei Monopoibrennereien, die auf Grund einer 
von der Monopolverwaltung für jedes Betriebsjahr 
erteilten "Gestattung" die Ablaugen aus der Zell
stoffgewinnung zu Rohspiritus verarbeiten. In den 
Obstbrennereien wird aus Obststoffen Trink
branntwein erzeugt. Letztere Brennereien sind 
von der Ablieferung des Branntweins befreit, 
dafür haben sie für den gewonnenen Branntwein 
eine Verbrauchsabgabe, den Branntweinauf
schlag, zu entrichten, der beim' Ansatz 2/52454 
veranschlagt wird .. 

16" 

/ 
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Brennrechte 

Den landwirtschaftlichen, gewerblichen und den 
Obstbrennereien (letztere nur insoweit, als sie 
unter Verschluß stehen) sind gemäß Art. IV §§ 1 
bis 3 der Verordnung zur Einführung des Geset
zes über das Branntweinmonopol in der Ostmark 
vom 20. August 1939, RGBI. I, S. 1449, soge
nannte "Brennrechte" zugewiesen, das heißt, es 
wird für jede einzelne Brennerei die Erzeugung 
einer bestimmten Spiritus- beziehungsweise 
Branntweinmenge festgesetzt. Die regelmäßigen 
Brennrechte können für die jährliche Betriebspe
riode unter Berücksichtigung der angesammelten 
Bestände und des voraussichtlichen Verbrauches 
an Branntwein von der Monopolverwaltung erhöht 
oder verkürzt werden (Jahresbrennrecht) . Wird 
Branntwein über' die Brennrechtsmenge hinaus 
abgeliefert, Wird nicht der volle Übernahmepreis 
bezahlt, sondern ein·' Überbrandabzug in Rech:" 
nung gestellt. Bei Obstverschlußbrennereien wird 
in diesem Falle ein höherer Branntweinaufschlag
satz erhoben. 

Verkaufspreise 

Die Großverkaufspreise für unverarbeiteten 
Branntwein (Spiritus) werden vom Bundesministe
rium für Finanzen mit Zustimmung des Hauptaus
schusses des Nationalrates festgesetzt und sind 
imBGBI. Nr.551/1981 und 552/1981 verlautbart. 

Die Kleinverkaufspreise des von der Verwer
tungssteIle des Österreichischen Branntweinmo
nopols abgegebenen Branntweins (Spiritus) sind 
in der Kundmachung des Bundesministers für 
Finanzen vom 9. Dezember 1981 enthalten, die im 
Amtsblatt der Österreich ischen Finanzverwaltung 
vom 14. Jänner 1982, laufende Nummer 4, verlaut
bart ist. 

Die gemäß § 315 Abs.4 der Bundesabgaben
ordnung, BGBI. Nr. 194/1961, eingehobene Über
wachungsgebühr für die monopolabgabefreie 
Branntweinerzeugung zum Hausbedarf wird beim 
Ansatz 2/52704 vereinnahmt. 
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Kapitel 76 Hauptmünzamt 
, 

Personal- Sach-
aufwand Summe 

1983 ..... .... 51,1 
1984 .... ..... 53,8 
1985 ... ...... 57,8 

Allgemeines 

Millionen Schilling 

448,3 
433,0 
372,9 

499,4 
486,8 
430,7 

Ein
nahmen 

609,0 
621,8 
560,4 

Die Münze wurde im Jahre 1194 gegründet. Die 
heutige Münzstätte befindet sich seit dem Jahre 
1837 am derzeitigen Standort. Die Tätigkeit des 
Hauptmünzamtes wurde seinerzeit im Finanzmini
sterial-Erlaß Z 55 737 ex 1896 festgelegt. Die Wie
deraufnahme des österreichischen münzamtli
chen Betriebes im Jahre 1945 erfolgte auf Grund 
der Bestimmungen des § 38 des Behörden-Über
leitungsgesetzes vom 20. Juli 1945, StGBI. Nr.94. 

Unterschiede der Gebarung 

Persona/aufwand 

Die Erhöhung des Personalaufwandes im Bun
desvoranschlag 1985 beträgt gegenüber dem, 
Erfolg 19836,7 Millionen Schilling und gegenüber 
dem BVA 1984 4,0 Millionen Schilling. Bedingt 
durch die Bezugserhöhung der öffentlich Bedien
steten zum 1. Jänner 1'984 sowie durch die Vor
sorge für Vorrückungenerhöhten sich die Aktiv
bezüge um rund 5,0 Millionen Schilling und 
gegenüber dem Voranschlag 1984 um rund 
2,3 Millionen Schilling. Bedingt durch eine größere 
Anzahl von Ruhebezugsempfängern erhöhte sich 
der Pensionsaufwand gegenüber dem Erfcilg 1983 
beziehungsweise gegenüber dem Voranschlag 
1984 um 1,7 Millionen Schilling. 

Sachaufwand 

Die Verminderung des Sachaufwandes im Bun
desvoranschlag 1985 gegenüber dem Erfolg 1983 
um 75,4 Millionen Schilling und gegenüber dem 
Voranschlag 1984 um 60,1 Millionen Schilling 
resultiert eine'rseits aus dem Münzprägepro
gramm und andererseits aus den niedrigeren 
Ankaufspreisen für Münzsilber. 

Einnahmen 

Die Einnahmen wurden gegenüber dem Bun
desvoranschlag 1984 um 61,4 Millionen Schilling 
und gegenüber dem Erfolg 1983 um 48,6 Millionen 
Schilling niedriger veranschlagt. Die Minderein
nahmen ergeben sich vor allem aus den geringe
ren· Ersätzen für Ausmünzung für Rechnung des 
Bundes. 

Gebarung 1985 

Persona/aufwand 

Im Personalaufwand sind Ausgaben für die 
Bezüge von 58 Beamten und 147 Vertragsbedien
steten (VB I und VB 11), die Ruhe- und Versor
gungsbezüge für 68 Personen sowie die gesetzli
chen Dienstgeberbeiträge vorgesehen. 

Sachaufwand 

Bei den Anlagen sind 7,6 Millionen Schilling ver
anschlagt, und zwar 5,3 Millionen Schilling für zwei 
Prägepressen, 0,8 Millionen Schilling für Sicher
heitsmaßnahmen sowie 1,5 Millionen Schilling für 
sonstige wertvermehrende Vorhaben. 

Bei den Förderungsausgaben (0) s,ind für die 
Gewährung von Bezugsvorschüssen 0,3 Millionen 
Schilling vorgesehen. 

Bei den Aufwendungen sind' gesetzliche Ver
pflichtungen (0,2 Millionen Schilling) und Aufwen- , 
dungen für den Betrieb (364,8 Millionen Schilling) 
veranschlagt. Davon sind 341,3 Millionen Schilling 
für den Ankauf von Münzmaterial, 8,6 Millionen 
Schilling für den Edelmetallankauf, 3,0 Millionen 
Schilling für Energiebezüge, 2,5 Millionen Schilling 
Instandhaltungskosten, 0,7 Millionen Schilling für 
Postgebühren sowie 8,7 Millionen Schilling für die 
übrigen für den Betrieb notwendigen Ausgaben 
vorgesehen. 

Einnahmen 

Die Betriebseinnahmen 'resultieren in der 
Hauptsache aus den Ersätzen für Ausmünzung für 
Rechnung des Bundes (450,3 Millionen Schilling), 
dem Medaillenverkauf (12,0 Millionen Schilling), 
den Prägegebühren für Handeisgoldmünzen 
(20,0 Millionen Schilling), dem Aufgeld für Samm
lerprägungen(40,0 Millionen Schilling), dem Fer
tigwaren-Edelmetallverkauf (35,0 Millionen Schil
ling) sowie aus diversen sonstigen Betriebsein
nahmen (3,1 Millionen Schilling). 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Ausprägung der Scheidemünzen erfolgt auf 
Grund des § 1 des Scheidemünzengesetzes, 
BGB!. Nr. 178/1963, in der Fassung BGB!. 
Nr.773/1974, BGB!. Nr.303/1976 und. BGB!. 
Nr.118/1980. Die Ausprägung der Goldmünzen 
(einfache und vierfache Dukaten, 4 fl., 8 f!., 10 K, 
20 Kund 100 K) wird gemäß Bundesgesetz BGBL 
Nr. 133/1964 durchgeführt. 

Daneben befaßt sich das Hauptmünzamt noch 
mit anderen Prägearbeiten. 

15' 
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Kapitel 77 Österreichische Bundes
forste 

Personal- Sach- Ein· 
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 ......... 1 221,2 625,1 
1984 ......... 1 282,2 635,9 
1985 ......... 1272,8 634,8 

Allgemeines 

1 846,3 1 887,3 
1918,1 1835,1 
1 907,6 1 937,5 

Mit Bundesgesetz vom 17. November 1977, 
BGBI. Nr.610, wurde für den Wirtschaftskörper 
"Österreichische Bundesforste" , welcher mit 
Bundesgesetz vom 28. Juli 1925, BGBI. 
Nr.282/1925, gebildet worden war, eine neue 
Rechtsgrundlage geschaffen. Der Wirtschaftskör
per umfaßt alle bereits bisher von den Österreichi
schen Bundesforsten verwalteten Liegenschaften, 
wozu noch jene anderen gleichfa"s im Eigentum 
des Bundes oder in seiner Verwaltung stehenden 
Liegenschaften kommen,· die überwiegend forstli
chen Zwecken dienen. 

Den Österreichischen Bundesforsten obliegt 
vor allem die Erzielung eines bestmöglichen 
betriebswirtschaftlichen Erfolges bei der Produk
tion und der Verwertung des Rohstoffes Holz und 
der forstlichen Nebenprodukte. Bei der Erfü"ung 
dieser Aufgaben ist auf die Schutz-, Wohlfahrts
und Erholungswirkungen des Waldes, weiters auf 
die Interessen der Landwirtschaft sowie auf son
stige öffentliche Interessen Bedacht zu nehmen. 

Unterschiede der Gebarung 

Gegenüber dem Erfolg 1983 sind Mehrausga
ben für Gehälter und Löhne von 44,7 Mi"ionen 
Schilling, für Ruhe- und Versorgungsbezüge von 
6,9 Mi"ionen Schilling und für den Sachaufwand 
von 9,7 Millionen Schilling vorgesehen, sodaß sich 
die Gesamtausgaben um 61,3 Mi"ionen Schilling 
erhöhen. 

Die Gesamtausgaben 1985 vermindern sich 
gegenüber dem Voranschlag 1984 um 10,5 Millio
nen Schilling durch einen geringeren Betriebs
sachaufwand (1,1 Millionen Schilling) und niedri
gere Personalausgaben (9,4 Millionen Schilling). 

Außerdem ist im Konjunkturausgleich-Voran
schlag ein Betrag von 35,2 Millionen Schilling vor
gesehen. Diese Mittel sind im vollen Umfang für 
Betriebsinvestitionen bestimmt. 

Persona/aufwand 

Die Erhöhung des Personalaufwandes 1985 
gegenüber dem Erfolg 1983 beträgt 51,6 Millionen 
Schilling. Bedingt durch die allgemeine Bezugser
höhung ab 1. Jänner 1984 entfallen hievon auf 
Gehälter 49,4 Millionen Schilling, auf die Arbeiter-

17 Arbeits(Amts)behelf zum BFG 

löhne infolge Erhöhung der Ko"ektiwertragslöhne 
ab 1. April 1984 2,1 Millionen Schilling, wobei 
jedoch durch die geänderte Veranschlagung der 
einheitswertabhängigen Unfallversicherungsbei
träge eine Abnahme um 6,8 Millionen Schilling 
erfolgte. Der restliche Mehraufwand von 6,9 Millio
nen Schilling entfällt auf Ruhe- und Versorgungs
bezüge. 

Im Vergleich zum Voranschlag 1984 sind auf 
Grund von sinkenden Personalständen die Ausga
ben für den Aktivitätsaufwarid um 8,9 Mi"ionen 
Schilling und für den Pensionsaufwand infolge des 
abnehmenden Standes an Pensionisten um 
0,5 Mi"ionen Schillin{J niedriger veranschlagt wor
den. 

Sachaufwand 

Im Bundesvoranschlag 1985 wurden um 1,1 Mil
lionen Schilling weniger veranschlagt als 1984. 
Diese Minderausgaben betreffen hauptsächlich 
die Anlagen (5,7 Mi"ionen Schilling), die Aufwen
dungen (3,8 Mi"ionen Schilling) und die Förde
rungsausgaben (1,0 Millfonen Schilling), während 
bei den Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtun
gen) auch wegen der geänderten Veranschlagung 
der einheitswertabhängigen Unfa"versicherungs
beiträge Mehrausgaben (9,4 Miilionen Schilling) 
zu erwarten sind. 

Einnahmen 

Im Bundesvoranschlag 1985 sind um 102,4 Mil
lionen Schilling mehr Einnahmen veranschlagt als 
1984. Der langfristig zunehmende Bedarf nach 
dem Rohstoff Holz in seinen verschiedenen 
Anwendungsbereichen sowie die günstige Ent
wicklung der Nebeneinnahmen führt zu dieser 
Einnahmenerwartung . 

Organisation 

Gemäß dem Bundesgesetz vom 17. November 
1977, BGBI. Nr.610, über den Wirtschaftskörper 
"Österreichische Bundesforste" , ist zur Leitung 
der Österreichischen Bundesforste der Vorstand 
berufen, der an die Weisungen des Bundesmini
sters für Land- und Forstwirtschaft gebunden ist. 
Dem Wirtschaftsrat obliegt es, die vom Vorstand 
vorgelegten Berichte zu beraten und die 
Geschäftsführung des Vorstandes zu überwa
chen. Die Betriebsführung wird von 69 Forstver
waltungen besorgt, die' der Generaldirektion 
unterstellt sind. Von diesen liegen in Niederöster
reich 14, Oberösterreich 14, Salzburg 19, Tirol11, 
der Steiermark 8, Kärnten 2 und im Burgenland 1 
Forstverwaltung. 

Zu den Bundesforsten gehören ferner die Bau
und Maschinenhöfe in Wien-Hütteldorf, in Stein
kogl bei Ebensee, in Mo"n, in Gußwerk in der 
Steiermark, in St. Johann i. P. und in Kramsach in 
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238 Kapitel 77 - Österreichische Bundesforste 

T., die Sägeverwaltungen in Gußwerk, in Neuberg/ 
Mürz, in Blühnbach, in Amstetten und in Kram
sach sowie der Waldbauhof in Wieselburg. 

Liegenschaften 

Das Flächenausmaß der von den Bundesfor
sten verwalteten Liegenschaften beträgt nach 
dem letzten Stande: 

Waldfläche .................... . 
Produktive Gründe ............. . 
Unproduktive Gründe ........... . 

499575 ha, 
42549 ha, 

304363 ha, 

zusammen. .. 846 487 ha. 

Betrieb 

Der Hauptbetrieb - die Forstwirtschaft -.:. wird 
grundsätzlich in Eigenregie geführt. Die Land- und 
Almwirtschaft ist fast durchwegs, die Jagd zu 83% 
und die Fischerei größtenteils verpachtet. Vier 
Seen und eine Reihe größerer Bach- und Flußfi
schereien werden selbst bewirtschaftet. Außer
dem werden als Nebenbetriebe die Sägewerke 
Gußwerk, Neuberg, Blühnbach, Amstetten und 
Kramsach sowie das Kurhaus Gastein geführt. 

Gebarung 1985 

Personalaufwand 

Im Personalaufwand sind die Ausgaben für die 
Bezüge der aktiven Arbeiter und Angestellten, der 
Provisions- und Pensionsparteien sowie für die 
gesetzlichen Dienstgeberbeiträge vorgesehen. 

Anlagen 

Bei den Anlagen der Forstbetriebe sind 
158,2 Millionen Schilling veranschlagt, und zwar 
für Liegenschaften nach Maßgabe zweckgebun
dener Einnahmen 47,6 Millionen Schilling, für den 
Erwerb von "Seeufergrundstücken 3,6 Millionen 
Schilling, für Aufschließungsarbeiten 16,7 Millio
nen Schilling, für Maschinen und sonstige Werk
zeuge 32,5 Millionen Schilling,' für Hochbauten 
24,2 Millionen Schilling, für die Erneuerung des 
Fahrparks 30,6 Millionen Schilling und für sonstige 
wertvermehrende Vorhaben 3,0 Millionen Schil
ling. Die Fortführung der bestehenden Vorhaben 
in der Schutzwaldregion wurde bei der Veran~ 
schlagung berücksichtigt. 

Die ständige Kostenprogression zwingt zu 
besonderen Rationalisierungsmaßnahmen des 
Betriebsablaufes. Dem stetigen Ansteigen der 
Personalkosten wird auf Dauer bei den Österrei- ' 
chischen Bundesforsten nur durch intensiven 
Maschineneinsatz unter Verwendung der techno
logisch zweckmäßigsten Geräte im Rahmen der 
natürlichen Gegebenheiten sowohl bei der Kultur 
als auch bei der Holzernte sowie durch Verwal
tungskozentration und -automation zu begegnen 
sein. 

Der Neubau von Forststraßen nimmt ab, .dadie 
geplante Forstaufschließungsdichte in vielen 
Gebieten bereits erreicht wurde bzw. in naher 
Zukunft erreicht werden wird. 

Förderungsausgaben 

Zu den - Förderungsausgaben zählen die 
Bezugs- und Pensionsvorschüsse, Beiträge für 
kulturellebzw. wissenschaftliche Zwecke. und die 
Darlehen für Siedlungsbauten. 

Aufwendungen 

Bei den Auf wen dun gen sind veran
schlagt: Die "Gesetzlichen Verpflichtungen", und 
zwar die Grundsteuer, sonstige Abgaben und Bei
träge auf der Basis der Grundsteuermeßbeträge, 
Gebühren, der Straßenverkehrsbeitrag und 
andere öffentliche Abgaben. Infolge Veranschla
gung der einheitswertabhängigen Unfallversiche
rungsbeiträge unter "Gesetzliche Verpflichtun
gen" sowie wegen der gesetzlichen Erhöhung 
verschiedener Abgaben mußte gegenüber 1984-
um 9,4 Millionen Schilling mehr veranschlagt wer
den. Bei den "Aufwendungen" sind neben den für 
die ordnungsgemäße Führung des Gesamtbetrie
bes erforderlichen Ausgaben auch die Verwal
tungserfordernisse, Reisekosten, Aufwandsent-

. schädigungen und Mittel für die Schutz
waidsanierung erfaßt. Nicht zu übersehen ist 
auch, daß die Bewirtschaftung der in den letzten 
Jahren angekauften Liegenschaften, aber auch 
die durch die Forstaufschließung ermöglichte 
ständige Anhebung des Einschlages einen ver
mehrten Bedarf bei den Aufwendungen mit sich 
bringt, der nur durch Rationalisierungsmaßnah
men aufgefangen werden kann. 

Holzeinschlag 

Der vorgesehene Einschlag 1985 beträgt rund 
2015000 fm. Hievon werden rund 200000 fm als 
Servituts holz abgegeben werden müssen, sodaß 
rund 1 815000 fm frei verfügbar bleiben. 

Der tatsächliche Einschlag im Jahre 1983 
betrug 2153339 fm, hievon in der Endnutzung 
1 562 575 fm und in der Vornutzung 590764 fm. 

Vom freien Einschlag mit rund 1 815000 fm sol
len im Jahre 1985 rund 1 384000 fm (1 335000 fm 
Nutzholz und 49000 fm. Brennholz) in Regie 
genutzt werden. Für Eigenbedarf sind hievon 
19 000 fm (7 000 fm Nutzholz und 12 000 fm 
Brennholz) vorgesehen. Für Abgaben am Stock 
sind 431 000 fm geplant; hievon entfallen auf den 
Eigenbedarf (Deputathölzer für Arbeiter) 
23 000 fm und auf den Verkauf 408 000 fm. Diese 
Schlägerungen werden hauptsächlich in WaIdor
ten zugewiesen, wo besonders ungünstige Ver
hältnisse eine Nutzung in Regie als nicht rentabel 
ausschließen. 
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Bei den Sägewerken ist ein Verschnitt von rund 
147000 fm Rundholz vorgesehen. 

Einnahmen 

Die Betriebseinnahmen ergeben sich überwie
gend durch Erlöse aus der Holzverwertung. 

Die Erträgnisse der Land- und Almwirtschaff 
bestehen vorwiegend aus den Pachtschillingen 
für verpachtete Grundstücke. 

Die Einnahmen aus der Jagd und Fischerei 
durch Verpachtungen, Abschußvergaben, Verkauf 
von Wildbret und ähnlichen können gegenüber 
dem Erfolg 1983 um rund 12,0 Millionen Schilling 
gesteigert werden. Dieses günstige Ergebnis ist 
auf das stetige Bemühen der Generaldirektion 
zurückzuführen, durch Erhöhung der Jagdpacht
zinse den größtmöglichen Nutzen aus der Jagd zu 
ziehen. Es darf allerdings nicht übersehen wer
den,daß der Jagdnutzenmaximierung gewisse 
natürliche Grenzen waldbaulicher und auch jagdli
cher Art gesetzt sind. 

Bei den anderen Nebenwirtschaften ergeben 
sich die Einnahmen aus der Verwertung von 
Sand- und Schottergruben sowie aus den Ver
pachtungen und Vermietungen verschiedener 
Objekte. 

Bei den Sägewerken ergibt sich der Großteil 
der Einnahmen aus den Schnittholzerlösen. 

Grundverkehr 

Die Erlöse aus Grundverkäufen werden im Rah
men einer zweckgebundenen Gebarung wieder 
für Grundankäufe verwendet, womit dem Auftrag 
zur Erhaltung des Bundesforstbesitzes in seiner 
Substanz, wie er im Bundesgesetz über den Wirt
schaftskörper "Österreichische Bundesforste" in 
§ 2 (4) zum Ausdruck kommt, entsprochen wird. 

/ 

Einforstungsrechte 

Außer den normalen Betriebsaufwendungen 
haben die Bundesforste noch Leistungen im Rah
men der Einforstungsrechte zu erbringen, die sich 
auf den Gebarungserfolg auswirken .. Der Wert die
ser Leistungen im Jahre 1983 stellt sich wie folgt 
dar: 

Schilling 

Nutzholz 151342fm im Werte von 91 769193 
Brennholz 53744fm im Werte von 8215304 

Zusammen 205 086 fm im Werte von 99984497 
Elementarholz 2551 fm im Werte von 2225638 
Streu 4 400 rm im Werte von 99942 
Weide 28 161 Rindergräser 

im Werte von 11706825 

Gesamtwert 114 016 902 

Die Bewertung erfolgt auf der Basis der ortsüb
lichen Preise. 

Außerdem haben die Österreichischen Bundes
forste noch Pensionslasten von 46,2 Millionen 
Schilling zu tragen, die noch aus der Zeit vor der 
Schaffung des eigenen Wirtschaftskörpers datie
rem. 

Festzustellen ist auch, daß bei der Waldbewirt
schaffung in erhöhtem Ausmaß auf das Land
schaftsbildund die Sozialfunktionen des Waldes 
Bedacht zu nehmen ist, was nicht immer ohne 
Mehraufwendungen oder Einnahmenausfälle mög
lich ist. 

Für 1985 erwarten die Österreich ischen Bun
desforste infolge größter Sparsamkeit auf der 
Ausgabenseite und der günstigen Situation auf 
dem Holzmarkt einen Überschuß von 29,9 Millio
nen Schilling. 
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Kapitel 78 Post- und Telegraphen
verwaltung 

Personal- -Sach- Ein-
aufwand Summe nahmen 

Millionen Schilling 

1983 .... 17868,6 12558,2 30426,8 30468,9 
1984 .... 17808,3 14687,5 32495,8 35230,0 
1985 .... 18501,4 15114,8 33616,2 36049,4 

Allgemeines 

Das Post- und Fernmeldewesen ist nach dem 
Bundesministeriengesetz1973, BGB!. Nr. 389, 
dem Bundesministerium für Verkehr übertragen. 
Für die Voranschlagserstellung sowie für dfe Ver
rechnung und Rechnungslegung im Bereich der 
Post- und Telegraphenverwaltung sind die 
Bestimmungen des Verwaltungsentlastungsge
setzes vom 21. Juli 1925, BGB!. Nr. 277, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 637/1975 
maßgebend. 

Unterschiede der Gebarung 

Gegenüber dem Bundesvoranschlag 1984 
ergibt sich folgendes Bild: 

Persona/aufwand 

Die Steigerung des Personalaufwandes gegen
über dem Bundesvoranschlag 1984 ist im wesent
lichen auf die Auswirkungen der durch die 
41. Gehaltsgesetz-Novelle und 34. Vertragsbe
dienstetengesetz-Novelle geschaffenen besol
dungsrechtlichen Verbesserungen sowie auf die 
etappenweise Einführung des neuen Gehalts
schemas für Beamte der Post- und Telegraphen
verwaltung (41. Gehaltsgesetz-Novelle) zurückzu
führen. 

Sachaufwand (Grundbudget) 

Die bei den Ansätzen Auf wen dung e n 
(G e set z I ich e Ver p f I ich tun gen), 
Aufwendungen und Anlagen nach 
Maßgabe zweckgebundener Fern
s p r e c h g e b ü h ren veranschlagten höheren 
Ausgaben stehen im Zusammenhang mit dem 
auch weiterhin erwarteten günstigen Verlauf der 
Verkehrsentwicklung mit entsprechend hohe!) 
Betriebseinnahmen. 

Das Voranschlagsvolumen beim Ansatz S 0 n -
s t i g e A n lag end e r P T V wird im wesentli
chen von den Jahresraten der Investitionspro
gramme für den Omnibusdienst und für den Post
dienst bestimmt. 

Die gegenüber dem Jahre 1984 reduzierten Vor
anschlagsbeträge bei den Ansätzen für F ö r d e -
run g sau s gab e n tragen den Bemühungen in 
Richtung einer Verringerung des Budgetabgan
ges des Bundes Rechnung. 

Die Dotierung der einzelnen finanzgesetzlichen 
Ansätze zeigt folgendes Bild: 

Bei den F ern m eid e a n lag e n sind derzeit 
nur noch relativ geringe Ausgaben für aktivie
rungsfähige Rechte im Fernmeldedienst -veran
schlagt. Der.überwiegende Teil der Ausgaben für 
denselben Zweck ist beim Ansatz "Anlagen nach 
Maßgabe zweckgebundener Fernsprechgebüh-_ 
ren" vorgesehen. 

Die bei den - S 0 n s t i gen A n lag end e r 
PT V vorgesehenen Ausgabenbeträge sind für 
die Beschaffung von Omnibussen und Betriebs
fahrzeugen, für den Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden, für den Neubau und Umbau von 
Gebäuden, insbesondere für den Neubau der 
Postautobetriebsleitung Wien und den Neubau 
der Postzeugverwaltung . Wien, für Rationalisie
rungsinvestitionen sowie für die Beschaffung von 
Bahnpostwagen vorgesehen. 

Für den Zivilschutz ist im Bundesvoranschlag 
1985 wie im Vorjahr beim Bundesministerium für 

- Inneres (Paragraph 1111) vorgesorgt. Die Ver
rechnung der Zivilschutzgebarung erfolgt jedoch 
nach Genehmigung der erfo'rderlichen Ausgaben 
im Wege eines finanziellen Ausgleiches bei der 
Ressortgebarung. 

Die Förderungsausgaben (0), mit 
denen dringliche Bezugs- und Pensionsvor
schüsse geleistet werden, weisen auf Grund des 
für die Veranschlagung der Bezugsvorschüsse 

_ geänderten Hundertsatzes gegenüber dem Bun
desvoranschlag 1984 eine Reduzierung auf. 

Von den für Bezugsvorschüsse vorgesehenen 
Ausgaben wurde ein Teilbetrag in Höhe von 
14,5 Millionen Schilling zusätzlich zu den für die 
Wohnungsfürsorgeder Post- und Telegraphenbe
diensteten beim Ansatz 1/54255 veranschlagten 
Beträgen für den Postwohnbau bereitgestellt. 

Die gegenüber dem Bundesvoranschlag 1984 in 
eingeschränkter Höhe veranschlagten F ö r d e -
run g sau s gab e n (laufende Gebarung) die
nen der Unterstützung und Förderung einer sinn
vollen Freizeitgestaltung der Post- und Telegra
phenbediensteten in Postsport- sowie Postmusik
vereinen und bei kulturellen bzw. künstlerischen 
Aktivitäten; ferner werden über die Förderungs
ausgaben Mittel für das "Sozialwerk der Post
und Fernmeldebediensteten" in gegenüber dem 
Voranschlagsrahmen 1984 eingeschränktem 
Umfang bereitgestellt. Außerdem werden Förde
rungsausgaben für die Unterstützung der Stiftung 
"Genesungsheim Kalksburg" verwendet. 

Die Erhöhung des Ausgabenbetrages bei den 
Aufwendungen (Gesetzliche Ver
p f I ich tun gen) ist im wesentlichen auf das 
Ansteigen der Ausgaben für die Kraftfahrzeug
steuer auf .Grund der Erhöhung zum 1. Jänner 
1984, tür die Postbeförderung durch die Österrei-
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chischel"l Bundesbahnen und auf die Verkehrs
steigerungen im Fernsprech- und Fernschreibver
kehr mit dem Ausland insbesendere durch die 
Ausweitung des interkentinentalen Selbstwählver
kehrs zurückzuführen. Ferner steigen auch die an 
die ausländischen Verwaltungen weiterzugeben
den Gebührenanteile im Pestdienst auf Grund des 
Inkrafttretens des Weltpestvertrages ven Rio. de 
Janeire 1979 mit Wirksamkeit vem 1. Juli 1981 
nech stark an. Dieser Weltpestvertrag hat unter 
anderem Neuregelungen bezüglich der Höhe der 
weiterzugebenden Gebührenanteile zum Inhalt, 
auf Grund derer auch entsprechend höhere Ein
nahmen bei der Österreichische"n Pestverwaltung 
anfallen. 

Eine Steigerung der Ausgaben ist schließlich 
bei der Weitergabe von Fahrpreisen im Omnibus
dienst auf· Grund der Tariferhöhungen im Jahre 
1984 (1. Jänner und 1. September 1984) vergese
hen. 

Die gegenüber dem Budesveranschlag 1984 
vermehrten Ausgaben bei den Auf wen dun -
gen (Ermessensausgaben) sind im wesentlichen 
auf ein höheres Verkehrsaufkemmen sewie auf 
die allgemeine Preisentwicklung zurückzuführen. 

Die sich beim Ansatz Übe r w eis u n g ven 
Z u s chi a 9 s e r lös e n nach Maß gab e 
z w eck 9 e b und e n e r Ein nah m e n erge
bende Verminderung der Al!sgaben ist auf das 
Auslaufen der Förderung der 111. Weltwinterspiele 
für Körperbehinderte 1984. gemäß Bundesgesetz 
vem 3. März 1983, BGBI. Nr. 161/1983 sewie auf 
die Senkung der Auflagenhöhe der Senderpest
marke zum "Tag der Briefmarke 1985" zurückzu
führen. 

Die Festsetzung der Ausgaben bei den A n I a -
gen nach Maßgabe zweckgebunde
n e r Fe rn s p r e c h 9 e b ü h ren beruht auf 
dem Fernmeldeinvestitiensgesetz 1971 in der Fas
sung der FMIG-Nevelle 1981, BGBI. Nr. 483/1981. 

Konjunkturausgleich-Voranschlag 

Außerdem sind im K 0. n j unk t u rau s -
g lei c h - Ver ans chi ag beim Ansatz Sen
stige Anlagen der PTV 

in der Stabilisierungsquete 99,1 Millienen 
Schilling und 

in der Konjunkturbelebungsquete 32,0 Mil
lienen Schilling , 

vergesehen. 

Einnahmen 

Bei der Festsetzung der Betriebseinnahmen 
wurde die Verkehrsentwicklung berücksichtigt. 

Höhere Einnahmen gegenüber dem Bundesvor
anschlag 1984 werden insbesendere bei den 

Pest- und Fernsprechgebühren (einschließlich der 
nunmehr gesendert veranschlagten Gebühren 
bzw. Entgelte für Kemmunikatiens- und besen
dere Teilnehmereinrichtungen) erwartet. 

Ebenfalls höhere Einnahmen gegenüber dem 
Bundesveranschlag 1984 werden bei den Allge
meinen Betriebseinnahmen, bei den Pensiensbei~ 
trägen und bei der Vergütung der Österreichi
schen Pestsparkasse erwartet. 

Die Gebühreneinnahmen für die Fernschreib-, 
Text- und Datenübertragungsdienste werden in 
Übereinstimmung mit der Einnahmenentwicklung 
im Jahre 1984 in redu:z:ierter Höhe veranschlagt. 

Bei den Einnahmen des Omnibusdienstes ist 
auf Grund der rückläufigen Beförderungszahlen 
und diverser Maßnahmen bei der Schülerbeförde
rung (Fünftage-Schülerwochenkarte, Abänderung 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967) mit 
einem geringeren Einnahmenvelumen zu rechnen. 

Organisation 

Die eberste Leitung ebliegt der Generaldirek
tien für die Post- und Telegraphenverwaltung, die 
als Sektion 111 dem Bundesministerium für Verkehr 
eingegliedert ist. 

Der Generaldirektionnachgeerdnet sind die 
Pest- und Telegraphendirektienen mit dem Sitz in 
Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz (mit dem Pest
und Telegrapheninspekterat in Salzburg) und 
Wien. 

Den Pest- und Telegraphendirektionen nachge
erdnet sind die Dienststellen des ausübenden 
Dienstes, und zwar 2 290 Pestämter, 355 PeststeI
len, 12 Telegraphenbauämter, 6 Fernmeldebe
triebsämter, 5 Rundfunkämter, 6 Pestautobe
triebsleitungen und 3 Pestverkehrsbüros . (Stand 
1. Juni 1984). 

Im Bereich der Pest- und Telegraphendirektien 
Wien bestehen ferner als selbständige Dienststel
len das Fernsprechbetriebsamt, das Fernamt 
Wien, die Telegraphenzentralstatien, das Kabel
bauamt, das Fernmeldegebührenamt und die 
Fernmeldementeurschule. 

Für das gesamte Bundesgebiet zuständig und 
daher der Generaldirektien unmittelbar nachge
erdnet sind das Fernrileldetechnische Zentralamt, 
die Fernmeldezentralbauleitung, die Postaute
hauptwerkstätte, die Pestzeugverwaltung, die 
Telegraphenzeugverwaltung und das Rechenzen
trum der Pest- und Telegraphenverwaltung. 

" Gesetzliche Grundlagen 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Tätigkeit 
der Pest- und Telegraphenverwaltung bilden: 
a) Auf dem I n I a n d s pes t s e k t 0. r : 
Das Pestgesetz, BGBI. Nr. 58/1957, in der Fas
sung der Gesetze BGBI. Nr.36/1964, BGBI. 
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Nr. 338/1971, BGB!. Nr.646/1975, BGB!. 
Nr.618/1977, BGB!. Nr.646/1978, BGB!. 
Nr. 561/1980 und BGB!. Nr. 597/1983. 
Auf Grund dieses Gesetzes wurde die Postord
nung, BGB!. Nr. 110/1957, erlassen. Änderungen 
der Postordnung erfolgten mit BGB!. Nr.6/1961il, 
278/1963, 291/1968, 340/1971, 648/1975, 
689/1977, 2/1981 und 23/1984. 

b) Auf dem Auslandspostsektor: 
Die Urkunden des Weltpostvereins (Rio de 
Janeiro 1979), BGB!. Nr. 504/1981; die auf Grund 
der Ermächtigung des Hauptausschusses des 
Nationalrates vom 16. Feber 1950 1 ) erlassene 
Verordnung des Bundesministers für Verkehr vom 
15. Feber 1982 über die Neufestsetzung der Aus
landspostgebühren mit Wirkung vom 1-. März 
1982, BGB!. Nr.87, in der Fassung der Verord
nung vom 2. Dezember 1982, BGB!. Nr. 596. 

c) Auf dem I n I a nd s f ern m eid e s e k
fo r: 
Das Fernmeldegesetz, BGB!. Nr. 170/1949, in der 
Fassung des Gesetzes BGB!. Nr.477/1974 und 
die gemäß Bundesgesetz vom 5. Juli 1972, BGB!. 
Nr. 267, auf Gesetzesstufe stehenden Verordnun
gen: 

Die Fernsprechordnung, BGB!. 
Nr.276/1966; die Telegraphenordnung, 
BGB!. Nr. 83/1964, in der Fassung BGB!. 
Nr.617/1977; die Bildübertragungsord
nung, BGB!. Nr. 247/1964; die Verord
nung über die Errichtung und den Betrieb 
von Amateurfunkstellen, BGB!. 
Nr.30/1954, in der Fassung der Verord
nung BGB!. Nr. 326/1962; die Verordnung 
über die Aussendung und den Empfang 
von Funknachrichten an mehrere Empfän
ger, BGB!. Nr. 132/1955; die Verordnung 
über die Be.nützung der für den öffentli
chen Verkehr bestimmten Fernschreiban
lagen und über die Bewilligung zur Errich
tung und zum Betrieb von privaten Fern
schreibanlagen, BGB!. Nr.216/1955, In 
der Fassung der Verordnungen BGBI. 
Nr.113/i958 und BGB!. Nr. 111/1965; die 
Verordnung über Privatfernmeldeanlagen, 
BGB!. Nr. 239/1961, in der Fassung BGB!. 
Nr. 344/1977; die Verordnung über die 
Errichtung und den Betrieb von Rund
funk- und Fernsehrundfunk
Empfangsanlagen, BGB!. Nr. 333/1965, in 
der Fassung der Verordnungen BGB!. 
Nr.371/1967, BGB!. Nr.76/1968, BGB!. 
Nr. 420/1968. und BGB!. Nr. 14/1969 
sowie der Bundesgesetze 8GB!. 
Nr.267/1972, BGB!. Nr.345/1977 und 
BGB!. Nr. 338/1978; die Verordnung über 
Funker-Zeugnisse, BGB!. Nr. 139/1967; 

das Fernmeldegebührengesetz, BGB!. Nr. 170/ 
1970, in der Fassung BGB!. Nr. 339/1971, BGB!. 
Nr.404/1974, BGB!. Nr.647/1975, BGB!. 

Nr.670/1976, BGB!. Nr. 562/1980 und BGB!. 
Nr. 598/1983; das Telegraphenwegegesetz, BGB!. 
Nr. 435/1929, in der Fassung des Bundesgeset
zes BGB!. Nr. 20/1970. 

d) Auf dem Aus I a n d s f ern m eid e -
sektor: 
Der Internationale Fernmeldevertrag (Malaga-Tor
remolinos 1973), BGB!. Nr.413/1977, samt 
Schluß- und Zusatzprotokollen, die Vollzugsord
nungen für den Telegrafendienst, den Telefon
.dienst und für den Funkdienst sowie die auf 
Grund der Ermächtigung des Hauptausschusses 
des Nationalrates vom 16. Juni 1947 in der Fas
sung des Beschlusses vom 2. Juli 1969 1) erlasse
nen "Kundmachungen der Gebühren im FernmeI
deverkehr mit dem Ausland". 
Das Übereinkommen über die Internationale Fern
meldesatellitenorganisation "INTELSAT" samt 
Anlagen und das Betriebsübereinkommen über 
die InternaJi<;>nale Fernmeldesatellitenorganisation 
,,1 NTELSAT' , samt Anlage, beide im BGB!. 
Nr.343/1973. 

e) Bei der Beförderung von Personen mit Kraft
fahrzeugen auf Straßen (0 m n i bus die n s t): 
Für den Kraftfahrlinienverkehr das Kraftfahrlinien
gesetz, BGB!. Nr.84/1952, sowie die auf Grund 
dieses Gesetzes kundgemachte 1. Durchfüh
rungsverordnung, BGB!. Nr. 206/1954, und 
für den Gelegenheitsverkehr das Gelegenheits
verkehrs-Gesetz, BGB!. Nr.85/1952 in der Fas
sung der Bundesgesetze BGB!. Nr.30511968 
(Gewerberechtsnovelle 1968), BGB!. Nr.50/1974 
(Gewerbeordnung 1973), BGB!. Nr.253/1976 
(Gewerberechtsnovelle 1976) und BGB!. 
Nr.486/1981. 

Aufgaben 

Der Post- und Telegraphenverwaltung obliegen 
postbehördliche und gebührenrechtliche Angele
genheiten des Inlandsdienstes sowie die vollzugs
dienstlichen Angelegenheiten des Postverkehrs, . 
wie die Annahme, Weiterleitung und Abgabe von 
Briefsendungen und Paketen, die Übermittlung 
und Einziehung von Geldbeträgen, Einzahlung 
und Auszahlung im Spar- und Scheckverkehr der 
Österr,eichischen Post~parkasse. sowie sonstige 
Leistungen im Sinne des § 14 des Postgesetzes ; 
die Vollziehung der Urkunden des Weltpostverei
nes; die Abrechnung über den gesamten Aus
landspostverkehr einschließlich der Flugpost; der 
Abschluß und die Vollziehung der Sonderüberein
kommen mit fremden Postverwaltungen; die Fest
setzung der Auslandspostgebühren; die Verbin
dung mit dem Internationalen Büro des Weltpost
vereines in Bern; das Postkurswesen und die 
Postverbindungen mit dem Ausland einschließlich 
des Flugpostverkehrs; die Anwendung der Zoll
vorschriften im Auslandspostdienst; die Wahrung 
der Fernmeldehoheit des Bundes; die Bewilligung 
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von Fernmeldeanlagen; die Aufsicht über sämtli
che Fernmeldeanlagen; Reg!3lung des Dienstes 
und Betriebes der Funkanlagen und der dem 
öffentlichen Verkehr dienenden sonstigen Fern
meldeanlagen; Ahndung der Verletzungen des 
Fernmeidehoheitsrechtes; Bereitstellung und 

Verkehrsentwicklung 

Post- und Fernmeldedienst 

a) Postsendungen (Inland, Ausland 
und Flugpostverkehr) 2) ..... 

b) Ein- und Auszahlungen Im Spar-
und Scheckverkehr 2) ........... 

c) Telegraph: 
Inland: 

Telegramme ... 
Wörter .. , , .... 

Ausland: 
Telegramme ... , ...... 
Wörter ..... , . , , , ...... , . , , ' . 

d) Fernschreiber: 
Selbstwählverkehr, Inland und Aus-
land (Gebühreneinheiten bis Ende 
1980 zu S 0,65 und ab 1981 zu 
S 0,85) .. " ........ 

e) Fernsprecher: 
Inland: 

Handvermittelter Verkehr-
Gespräche ... , ... 
Minuten ..... ......... 

Selbstwählverkehr-

1977 1978 

2098772 2168933 

98305 95427 

1334 1265 
25304 26466 

1022 972 
25287 25388 

304 022 315554 

16 11 
144 123 

Betrieb des öffentlichen Fernmeldenetzes; 
Abschluß und Durchführung _ der internationalen 
Verträge auf dem Gebiete des Fernmeldewesens; 
Geltendmachung des Leitungsrechtes für Fern
meldeanlagen; die Beförderung von Personen 
und Sachen im Rahmen des Postautoverkehrs. 

1979 1980 
Anzahl in Tausend 

1981 

2312189 2366551 2427608 

94472 93815 91603 

1235 1243 1210 
26514 27134 26604 

934 880 808 
25654 24064 22002 

328866 347521 315497 

12, 11 10 
131 131 140 

1982 1983 

2523299 2710118 

90720 94167 

1173 1195 
25976 27030 

679 608 
18819 16884 

307737 315973 

10 11 
137 164 

Gebührenstunden ... 326992 ') 355169 ') 391532 ') 429257 ') 394728 ') 414553') 447456') 

Ausland: 
Minuten ... 277 914 316741 

Postautodienst 

Der Postautodienst dient der Personen- und 
Sachbeförderung überwiegend im Überlandver
kehr; die Fahrzeuge des Postautodienstes wer
den für die Postbeförderung zwischen den Post
dienststellen, für den Einsammel- und Zustell
dienst von Postsendungen sowie den Material
transport für den Bau- und Erhaltungsdienst im 
Post- und Fernmeldesektor verwendet. 

Derzeit werden im Inland 670 Postautolinien, 
davon 21 Saisonlinien, betrieben. Mit den 44 zwi
schenstaatlichen Linien (18 nach Deutschland, 10 
nach Italien, 9 nach Jugoslawien, 3 nach Ungarn, 3 
nach der SChweiz und 1 nach der CSSR) beträgt 
die Gesamtzahl der Linien 714. Die einfache Strek
kenlänge dieser Linien beträgt rund 33000 Kilo
meter. 

Im Jahre 1983 wurden im Liniendienst (Inland 
und Ausland) bei einer Leistung von rund 75,3 Mil
lionen Kilometern 123,8 Millionen Personen beför
dert. Die Gesamtfahrleistung aller Omnibusse 
unter Einbeziehung der Fahrten im Gelegenheits
verkehr und der Regieleistungen betrug 78,5 Mil
lionen Kilometer. Von den Fahrgästen entfielen 
allein auf die Schüler mit einer 50%igen Fahrpreis
ermäßigung 62,7%. 

369121 422643 478710 -'I _4) 

Für den Post- und Fernmeldedienst wurden Lei
stungen von rund 98,0 Millionen Kilometern 
erbracht. Darüber hinaus wurden noch mit den 
Mopeds 9,3 Millionen Kilome,ter gefahren. Die 
Gesamtfahrleistung im Postautodienst betrug 
demnach 185,8 Millionen Kilometer.' 

Ver:wendung des Sachaufwandes 

Fernmeldeanlagen 

Voranschlag Voranschlag 
1985 1984 

0,7 0,8 

Unterschied 
gegenüber Erfolg 

1983 Voranschlag Erfolg 
1984 1983 

Millionen Schilling 

0,8 - 0,1 - 0,1 

Die Ausgaben sind für die Abdeckung laufender 
finanzieller Verpflichtungen für aktivierungsfähige 
Rechte im Bereich des Fernmeldedienstes veran
schlagt. 

Sonstige Anlagen der PTV 

Unterschied 
Voranschlag Voranschlag Erfolg gegenüber 

1985 1984 1983 Voranschlag Erfolg 
1984 1983 

Millionen Schilling 

1017,8 997,3 758,6 + 20,5 + 259,2 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)414 von 536

www.parlament.gv.at



244 Kapitel 78 - Post- und.Telegraphenverwaltung 

Postaut6dienst 

Zur Erhaltung und Verbesserung des Fahrzeug
parks ist auch für das Jahr 1985 die Beschaffung 
neuer Fahrzeuge vorgesehen. Dadurch soll, den 
Betriebserfordernissen Rechnung tragend, das 
Ausscheiden alter und unwirtschaftlicher Fahr
zeuge ermöglicht werden. 

Die Anzahl der zu beschaffenden Omnibusse 
und Regiefahrzeuge für den Postdienst bleibt 
gegenüber 1984 zurück. Die Stückzahlen bestim
men sich nach den im Systemisierungsplan der 
Kraftfahrzeuge des Bundes für 1985 vorgesehe
nen Höchstständen. 

Für die weitere Motorisierung des Landzustell
dienstes mit mehrspurigen Fahrzeugen für den 
Postdienst ist die Beschaffung von 196 Kraftfahr
zeugen vorgesehen. 

Die Erzeugung aller neu zu beschaffenden 
Omnibusse wird bei österreichischen Firmen in 
Auftrag gegeben. 

Durch die Beschaffung moderner Werkstatt
und Garagenausrüstungen, wie zB Waschanlagen 
und Prüfstände, soll neben der Erleichterung der 
Arbeitsbedingungen auch ein Rationalisierungsef
fekt erzielt werden. Ferner wird mit der Erneue
rung ·von Tankanlagen das Grundwasser 
geschützt und damit ein Beitrag für den Umwelt
schutz geleistet. 

Hochbauwesen 

Mit den vorgesehenen Beträgen sollen Rest
zahlungen für die in den Vorjahren fertiggestellten 
Hochbauten (darunter für die Neubauten der 
Postautobetriebsleitung Wien und der Postzeug
verwaltung Wien) geleistet und laufende Bauvor
haben weitergeführt werden. Im Jahre 1985 soll 
mit dem Neubau und dem Umbau weiterer Post
ämter und Postgaragen begonnen werden. 

. Für neue Diensträume sollen Einrichtungsge
genstände beschafft werden. 

Weiters sollen auf Grund von durchgeführten 
bzw. eingeleiteten Liegenschaftskäufen die fälli
gen Zahlungen geleistet werden. 

Maschinen, Betriebsmittel und nichtmotorisierte 
. Fahrzeuge 

Mit den vorgesehenen Beträgen werden Ergän
zungen der Paketförderanlage beim Postamt 1103 
Wien (Südbahnhof) durchgeführt. Im Neubau der 
Postzeugverwaltung Wien wird der Aufbau eines 
vollautomatischen Hochregallagers samt zugehö
riger Palettenförderanlage abgeschlossen. 

Außerdem wird das langfristige Beschaffungs
programm für Bahnpostwagen infolge der Überal
terung des Fahrzeugparks und des' Abganges 
durch Unfälle fortgeführt. 

Die für Maschinen für den Büro- und Betriebs
dienst sowie für Betriebsmittel vorgesehenen 
Beträge sind größtenteils für Ersatzanschaffungen 
bestimmt. 

Förderungsausgaben (0) 
Unterschied 

Voranschlag Voranschlag Erfolg gegenüber 
1985 1984 1983 Voranschlag Erfolg 

1984 1983 
Millionen Schilling 

85,6 91,0 125,9 - 5,4 - 40,3 

Bezugs- und Pensionsvorschüsse 

Die veranschlagten Beträge sind für die Aus
zahlung dringlicher Bezugs- und Pensionsvor
schüsse vorgesehen. 

Förderungsausgaben 

Voranschlag Voranschlag Erfolg 
Unterschied 
gegenüber 

1985 1984 1983 Voranschlag Erfolg 
1984 1983 

Millionen Schilling 

26,7 29,0 31,9 - 2,3 - 5,2 

Die der Freizeitgestaltung und der Erhaltung 
des physischen und psychischen Wohlbefindens 
der Post- und Telegraphenbediensteten dienen
den Postsport- und Postmusikvereine sowie die 
kulturellen bzw. künstlerischen Aktivitäten der 
Post- und Telegraphenbediensteten werden finan
ziell unterstützt; außerdem werden Teile des 
Betriebsaufwandes von Postsportvereinen abge
golten. Des weiteren ist ein Förderungsbeitrag für 
die Stiftung "Genesungsheim Kalksburg" vorge
sehen. 

Die für das "Sozialwerk der Post- und FernmeI
debediensteten" vorgesehenen Mittel sind für die 
Betreuung der Bediensteten der Post- und Tele
graphenverwaltung, ihrer ehemaligen Bedienste
ten und deren Angehörigen sowie Hinterbliebe
nen durch soziale Maßnahmen bestimmt. 

Aufwendungen (Gesetzt. Verpflichtungen) 
Unterschied 

Voranschlag Voranschlag Erfolg gegenüber 
.1985 1984 1983 Voranschlag Erfolg 

1984 1983 
Millionen Schilling 

975,5 833,6 774,4 + 141,9 + 201,1 

Bei diesem Ansatz sind die Erfordernisse für 
,die Weitergabe von Gebührenanteilen bzw. von 
Einnahmen aus dem Post-, Fernmelde- und Omni
busdienst, die Haftpflichtversicherung im Kraft
fahrdienst, die öffentlichen Abgaben, die Ver
schleißeranteile, die Vergütungen an die Österrei
chischen Bundesbahnen vor allem für die Postbe
förderung und die Beiträge an internationale Insti
tutionen veranschlagt. 

/ 
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Aufwendungen 
Unterschied 

Voranschlag Voranschlag Erfolg gegenüber 
1985 1984 1983 Voranschlag Erfolg 

1984 . 1983 
Millionen Schilling 

4843,2 4645,8 4108,9 )+197,4 + 734,3 

Allgemeine Betriebsausgaben . 

Die veranschlagten Beträge werden insbeson
dere .für Beleuchtung und Beheizung, für die Her
stellung von Briefmarken, für den Druck der Amtli
chen Telephonbücher, für die Anmietung sowie 
den laufenden Aufwand der EDV-Anlagen ein
schließlich der berufsbegleitenden Fortbildung 
von Bediensteten auf dem Gebiete der elektroni
schen Datenverarbeitung im In- und Ausland und 
ferner tür die Beschaffung und Instandhaltung der 
Betriebsmittel, der Dienstkleider und der persönli
chen Schutzausrüstungen verwendet. Größere 
Beträge sind auch für Reisegebühren und Auf
wandsentschädigungen vorgesehen. Die Ausga
ben an Provisionen' für die Werbung im Rahmen 
der Postreklame und die Aufwendungen für die 
Stromkreisanmietungen in den Transatlantikka
beln sowie für die Benützung zwischenstaatlicher 
kommerzieller Nachrichten-Satellitensysteme wer-

. den ebenfalls zu Lastiln dieses Ansatzes bestrit
ten. 

Postautodienst 

Die zur Verfügung stehenden Ausgabenbeträge 
sind für die Instandhaltung der Fahrzeuge, für die 
Ersatzteilbeschaffung, für die Beschaffung von 
Treib- und Schmierstoffen und für die Bereifung 
sowie für die Deckung des Aufwandes für die Ver
kehrsabwicklung und den sonstigen Betriebsauf
wand bestimmt. Außerdem ergeben sich Aufwen
dungen für Kraftwagenmieten. 

Fernmeldeanlagen der Übertragungstechnik 

Mit den zur Verfügung stehenden Beträgen ist 
die Beschaffung jener Waren, elektrischer Bauele~ 
mente und Ersatzteile (Übertrager, Widerstände, 
Röhren, Transistoren, Dioden, Quarze u. dgl.) vor
gesehen, welche zur Aufrechterhaltung des 
betriebssicheren Zustandes sämtlicher Niederfre
quenz-, Trägerfrequenz-, Richtfunk-, Funk- und 
Stromversorgungsanlagen sowie der Erdefunk
steIle benötigt werden. Ferner werden mit den 
veranschlagten Beträgen die Ausgaben für die 
Instandhaltungsarbeiten und für die Wartung von 
Fernmeldebaugruppen der' Übertragungstechnik 
gedeckt. 

Fernmeldeanlagen der Fernsprechvermittlungs
technik 

Bei den Anlagen der Fernsprechvermittlungs
technik sollen mit den vorgesehenen Beträgen 
jene Anschaffungen und Reparaturen durch ge-

führt werden, die für ,den Betrieb und die Instand
haltung der Fernsprechanlagen erforderlich sind. 

Fernmeldeanlagen der Linientechnik 

Mit den veranschlagten Beträgen werden 
Kabel, blanke und isolierte Drähte, Leitungsmaste 
und sonstiges Fernmeldebauzeug zur Erhaltung 
der gesamten Koaxial-, Fern- und Netzgruppenka
belanlagen, der oberirdischen Fernleitungsanla-
gel! sowie der Ortsnetze beschafft. . 

Fernmeldeanlagen der Text- und Datentechnik 

Mit den vorgesehenen Mitteln sind jene 
Anschaffungen und Instandhaltungen zu bestrei
ten, die zum Betrieb des Fernschreib- und Daten
netzes erforderlich sind. 

Hochbauwesen 

Die vorgesehenen Beträge dienen der Erhal
tung des umfangreichen Gebäudebestandesder 
Post- und Telegraphenverwaltung sowie der 
Anmietung von Gebäudenl,md Räumen. 

Überweisung von Zuschlagserlösen nach Maß
gabe zweckgebundener Einnahmen 

Voranschlag Voranschlag Erfolg 
1985 1984 1983 

Unterschied 
gegenüber 

Voranschlag Erfolg 
1984 1983 

Millionen Schilling 

3,9 8,2 3,1 - 4,3 + 0,8 

Vom vorgesehenen Betrag werden auf Grund 
des Bundesgesetzes betreffend die Förderung 
der XII. Olympischen Winterspiele 1976, BGBI. Nr. 
395/1975, rund 0,1 Millionen Schilling und auf 
Grund des Bundesgesetzes betreffend die Förde
rung der 111. Weltwinterspiele für Körperbehinderte 
1984, BGBI. Nr. 161/1983, rund 1,0 Millionen Schil
ling den hiefür in Betracht kommenden Organisa
tionskomitees zur Verfügung gestellt werden. Mit 
dem Restbetrag in der Höhe von 2,8 Millionen 
Schilling ist die Förderung des Ver~andes öster
reichischer Philatelistenvereine in Aussicht 
genommen. 

. Anlagen nach Maßgabe zweckgebundener Fern.
sprechgebühren 

Voranschlag Voranschlag 
1985 1984 

Erfolg. 
1983 

Unterschied 
gegenÜber 

Voranschlag Erfolg 
1984 1983 

Millionen Schilling 

8 160,0 8080,0 6752,6 + 80,0 -+ 1 407,4 

Die gemäß dem Fernmeldeinvestitionsgesetz 
1971 in der Fassung der FMIG-Novelle 1981 zur 
Verfügung stehenden Mittel sowie die zusätzlich 
im Wege einer Zwischenfinanzierung aufzubrin
genden Beträg~ dienen der Durchführung von 
Fernmeldeinvestitionsvorhaben, insbesondere der 
Herstellung von neuen Fernsprechhauptanschlüs
sen. 
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246 Kapitel 78 - Post- und Telegraphenverwaltung 

Fernmeldeanlagen der Übertragungstechnik 

Unter anderem sind im Voranschlag 1985 tür 
Bestellungen des übertragungstechnischen Sek
tors rund 747,3 Millionen Schilling vorgesehen. Mit 
diesem Betrag werden die Ausgaben für die 
Errichtung von Niederfrequenz-, Trägerfrequenz-, 
Richtfunk-, Funk- und Stromversorgungsanlagen 
sowie für Einrichtungen für Fernmeldesatelliten
verbindungen und für den Erwerb von Stromkrei
sen in interkontinentalen Üb.ertragungswegen 
gedeckt. 

Fernmeldeanlagen der Fernsprechvermittlungs
technik 

Für Bestellaufträge der Fernsprechvermitt
lungstechnik (Teilnehmer- und Vorfeldeinrichtun
gen sowie technische Einrichtungen für den Orts
und Fernverkehr) sind 1 909,0 Millionen Schilling 
vorgesehen. 

Fernmeldeanlagen der Linientechnik 

Mit dem im Voranschlag 1985 für den Ausbau 
von Anlagen der Linientechnik vorgesehenen 
Betrag von 1 950,0 Millionen Schilling werden für 
den Ortsnetzausbau ober- und unterirdische Lei
tungen und für den Ausbau des Weitverkehrsnet
zes Netzgruppen- bzw. Koaxialkabel verlegt. Fer
ner sind Beschaffungen von Werkzeugen, Gerä
ten und Maschinen des Fernmeldedienstes vorge-

. sehen. 

Fernmeldean/~gen der Text- und Datentechnik 

Für den Text- und Datendienst sind im Jahre 
1985 291,0 Millionen Schilling bestimmt. Damit 
werden vermittlungstechnische undübertra
gungstechnische Einrichtungen für den weiteren 
Ausbau des Fernschreib- und Datennetzes sowie 
Einrichtungen für die Dienste "Bildschirmtext" 
und "Fernkopieren" beschafft. 

Hochbauwesen 

Für Besteilungen und Liegenschaftskäufe des 
Hochbausektors (Fernsprechhochbau, allgemei
ner Fernmeldehochbau, kombinierter Post- und 
Fernmeldehochbau sowie sonstige Hochbauinve
stitionen nach Maßgabe des Fernmeldeanteiles) 
sind rund 1 166,0 -Millionen Schilling bestimmt. 
Dieser Betrag ist hauptsächlich für die Errichtung 
von Neubauten und Erweiterungsbauten zur 
Unterbringung der vermittlungstechnischen Ein
richtungen sowie für den Neubau von Richtfunk
stationen, Telegraphenbauämtern, Bautruppunter
künften und kombinierten Post- und Wählämtern 
vorgesehen. 

Sonstige Ausgaben 

Für die Verzinsung der Zwischenfinanzierungen 
nachdem Fernmeldeinvestitionsgesetz sind rund 
1 461,0 Millionen Schilling und- für die Tilgung 
540,0 Millionen Schilling veranschlagt. 

Ferner sind für den Ankauf von EDV-Anlagen 
für Zwecke des Fernmeldedienstes 38,0 Millionen 
Schilling und für die Beschaffung von Kraftfahr
zeugen für den Fernmeldedienst 57,7 Millionen 
Schilling veranschlagt. Die Zahl der zu beschaf
fenden Fahrzeuge für den Fernmeldedienst orien
tiert sich an den im Systemisierungsplan der 
Kraftfahrzeuge des Bundes für 1985 festgelegten 
Höchstständen. 

Hi/fsfonds der Post- .und Fernmeldebediensteten 
(zweckgebundene Gebarung) 

Der Hilfsfonds der Post- und Fernmeldebedien
steten ist durch Statut vom 13. Dezember 1947 
eingerichtet worden. Dem Fonds fließen vornehm
lich Anteile von Sonderpostmarken-Zuschlägen 
zu 5). 

Förderungsausgaben (0) 

Voranschlag Voranschlag Erfolg 
1985 1984 1983 

Unterschied 
gegenüber 

Voranschlag Erfolg 
1984 1983 

MilUonen Schilling 

0,2 0,3 0,1 - 0,1 + 0,1 

Für das Jahr 1985 sind freiwillige Förderungs
ausgaben in Form von zinsenlosen Darlehen in 
Höhe von 0,2 Millionen Schilling vorgesehen . 

Aufwendungen 

Voranschlag Voranschlag Erfolg 
1985 1984 1983 

Unterschied 
gegenüber 

Voranschlag Erfolg 
1984 1983 

MilUonen SchilUng 

1,3 1,7 2,0 - 0,4 - 0,7 

Für die Gewährung von Unterstützungen sind 
im Jahre 1985 1,3 Millionen.Schiliing vorgesehen. 

') § 4 des Gesetzes vom 13. April 1920, StGBI. Nr. 
180, sieht vor, daß der Hauptausschuß des Nationalrates 
dem zuständigen Bundesminister die Ermächtigung 
erteilen kann, unter anderem Anordnungen über die 
Neufestsetzung der Gebühren für die Beförderung von 
Postsendungen und Telegrammen, ferner der Fern
sprechteilnehmer-, Aufnahms- und Sprechgebühren 
innerhalb eines bestimmten Rahmens oder unter beson
deren Voraussetzungen allein zu treffen und unter Beru
fung auf eine solche vorherige Ermächtigung kundzuma
chen. Jede derart erfolgte Neuregelung ist dem Haupt
ausschuß des Nationalrates ungesäumt zur Kenntnis zu 
bringen. • 

2) Stückzahl. 
3) Ortsverkehr und Inlandfernverkehr sowie Fernver

kehr nach den in den Selbstwählfernverkehr einbezoge
nen Ländern. 

4) Aus Gründen der internationalen Abrechnung noch 
nicht erfaßbar. 

5) Bei Sonderpostmarken mit Zuschlag fließen aus 
dem Zuschlagserlös nach Abzug der Herstellungsko
sten 20% dem Hilfsfonds der Post- und FernmeIdebe
diensteten zu (§ 20 a Postgesetz, BGBI. Nr. 646/1975). 
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Kapitel 79 - Österreichische Bundesbahnen 247 

Kapitel 79 Österreichische Bundes
bahnen 

Personal- Sach- Summe Einnahmen 
aufwand 
(einschließlich sonstige Gebarung) 

1983 ...... 18680,5 15435,2 34115,7 21429,1 
1984 ...... 18550,1 14465,0 33015,1 23387,6 
1985 ...... 19396,5 14815,1 34211,6 24077,5 

Allgemeines 

Durch das Bundesgesetz vom 6. März 1969, 
BGBI. Nr.137/1969 in der Fassung BGBI. 
Nr.392/1973, 401/1975 und 151/1984 wurde aus 
den bisher vom Bundesministerium für Verkehr 
und verstaatlichte Unternehmungen, Generaldi
rektion der Österreichischen Bundesbahnen, ver
walteten Vermögenschaften des Bundes der Wirt
schaftskörper "Österreichische Bundesbahnen" 
gebildet. 

Unterschiede der Gebarung 

Ein Vergleich des Voranschlages der Österrei
chischen Bundesbahnen für 1985 gegenüber dem 
Voranschlag 1984 bzw. gegenüber dem Erfolg 
1983 zeigt folgende Unterschiede (ohne sonstige 
Gebarung): . 

Voranschlag Voranschlag 
1985 1984 Unterschied 

Millionen Schilling 

Aufwand für aktive 
Bedienstete ....... 16219,8 15513,0 + 706,8 

Aufwand für Ruhe-
und Versorgungsbe-
züge ............. 3176,7 3037,1 + 139,6 

Sachaufwand ........ 13308,9 12962,2 + 346,7 

Betriebsausgaben .... 32705,4 31 512,3 + 1 193,1 
Betriebseinnahmen ... 23966,1 23278,4 + 687,7 

Betriebsabgang ...... 8739,3 8233,9 + 505,4 

vor~~~~hlag ~~~~g • Unterschied 

Millionen SChilling 

Aufwand für aktive 
Bedienstete ....... 16219,8 15703,3 + 516,5 

Aufwand für Ruhe-
und Versorgungsbe-
züge ............. 3176,7 2977,2 + 199,5 

Sachaufwand ........ 13308,9 13683,4 374,5 

Betriebsausgaben .... 32705,4 32363,9 + 341,5 
Betriebseinnahmen ... 23966,1 21 198,2 + 2767,9 

Betriebsabgang ...... 8739,3 11 165,7 - 2426,4 

Betriebsabgang 

Der Betriebsabgang weist für 1985 eine Größe 
von 8 739,3 Millionen Schilling auf und erfährt 
gegenüber dem Voranschlag 1984 eine Erhöhung 
um 505,4 Millionen Schilling. Während auf der Ein
nahmenseite 687,7 Millionen Schilling mehr veran
schlagt werden konnten, verzeichnet die Ausga
benseite eine Steigerung um 1193,1 Millionen 

Schilling. Davon entfallen 846,4 Millionen Schilling 
auf den Personalaufwandund 346,7 Millionen 
Schilling auf den Sachaufwand. -

Personalaufwand 

Der Personalaufwand wurde gegenüber dem 
Voranschlag 1984 - bei einer Verminderung des 
Stellenplanes um 37 Stellen - um 846,4 Millionen 
Schilling höher veranschlagt. Hievon entfallen auf 
den Aktivitätsaufwand 706,8 und auf den Pen
sionsaufwand 139,6 Millionen Schilling. Die höhere 
Dotierung des Personalaufwandes ist vor allem 
auf die Bezugserhöhung per 1. Jänner 1984 
zurückzuführen,' die 1984 pauschal bei Kapitel 51 
"Kassenverwaltung" veranschlagt war. 

Sachaufwand 

Der Sachaufwand wurde gegenüber dem Bun
desvoranschlag 1984 in Summe um 346,7 Millio
nen Schilling höher veranschlagt. Bei den einzel
nen Ansätzen ergeben sich folgende Unter
schiede: 

a) Anlagen ....... 
b) Förderungsaus-

gaben ........ 
c) Aufwendungen 

(Gesetzliche 
Verpflich-
tungen) ....... 

d) Aufwendungen. 
e) Mittel des Kata-

strophenfonds . 

Zusammen ... 

Anlagen 

vor~~~~hlag vor~~~~hlag Unterschied 

Millionen Schilling 

5954,0 5931,6 + 22,4 

66,7 71,2 4,5 

1 528,7 /1422,1 + 106,6 
5562,7 5363,5 + 199,2 

196,8 173,8 + 23,0 

13308,9 12962,2 + 346,7 

Für die Substanzerhaltungund Modernisierung 
der Anlagen der Österreich ischen Bundesbahnen 
stehen im Bundesvoranschlag 19855954,0 Millio
nen Schilling, somit um 22,4 Millionen Schilling 

. mehr als im Bundesvoranschlag 1984 zur Verfü
gung. 

Die veranschlagten Beträge werden überwie
gendfür die laufende Erneuerung des Fahrweges 
(Oberbau, Unterbau, Brücken und Energieüber
tragungs- und -leitungseinrichtungen), der Siche
rungs- und Fernmeldeanlagen, der sonstigen bau
lichen Anlagen und für Zahlungen aus Fahrpark
bestellungen verwendet. 

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind die 
planmäßige Weiterführung der Bauarbeiten am 
Zentralverschiebebahnhof Wien und am Großver
schiebebahnhof Villach-Süd, der Ausbau der 
Tauernbahn und der Schoberpaßstrecke, der 
Bahnhofsumbau Bregenz, der Bahnhofsumbau 
Arnoldstein, die Fertigstellung der Elektrifizierung 
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248 Kapitel 79 - Österreichische Bundesbahnen ' 

Absdorf-Sigmundsherberg, die Schaffung von 
sicherungs- und fernmeldE\ltechnischen Einrich
tungen in Bahnhöfen und Strecken sowie die Auf
lassung schienengleicher Eisenbahnkreuzungen. 

Förde~ngsausgaben 

Unter diesen finahzgesetzlichen Ansätzen sind 
im wesentlichen die Ausgaben für die Bezugs
und Pensionsvorschüsse veranschlagt. Außerdem 
sind Darlehen für Siedlungsbauten zur Förderung 
des Wohnungsbaues für Bundesbahnbedienstete 
bei Kapitel 54 in der Höhe von 155,0 Millionen 
Schilling veranschlagt. 

Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen) 

Bei diesem finanzgesetzlichen Ansatz wurden 
gegenüber dem Voranschlag 1984 per Saldo um 
106,6 Millionen Schilling mehr veranschlagt. Der 
Mehraufwand betrifft mit 37,8 Millionen Schilling 
die Wagenmieten sowie mit 25,6 Millionen Schil
ling die Leistungen im Gemeinschaftsdienst und 
ist hauptsächlich bedingt durch die Zunahme des 
grenzüberschreitenden Güterverkehrs. Die ver
traglichen Verpflichtungen gegenüber der EURO
FIMA sind um 6,0 Millionen Schilling gestiegen. 
Auf Grund von Gebühren- und Abgabenerhöhun
gen mußten auch die öffentlichen Abgaben um 
35,9 Millionen Schilling höher veran~chlagt wer
den. 1,3 Millionen Schilling entfallen auf höhere 
Entschädigungen 'nach dem Haftpflichtgesetz. 

Aufwendungen 

Bei diesem Ansatz wurde~ gegenüber dem Vor
anschlag 1984 per saldo 199,2 Millionen Schilling 
mehr veranschlagt. Die Mehrausgaben betreffen 
mit 150,9 Millionen Schilling den Instandhaltungs
aufwand (einschließlich Materialquote), mit 22,2 
Millionen Schilling die Energiebezüge, mit 14,8 
Millionen Schilling das ,Betriebsmaterial und mit 
61,7 Millionen' Schilling die Gruppe der übrigen 
Posten. Hingegen ergeben sich MInderausgaben 
bei der zweckgebundenen Gebarung in Höhe von 
50,4 Millionen Schilling. Der höhere Instandhal
tungsaufwand ist begründet durch die im Jahre 
1985 erforderlichen Hauptausbesserungen bei 
Triebfahrzeugen, Lastkraftwagen und Omnibus
seri. Für die behördlich vorgeschriebenen Abtra
gungsarbeiten bei der ehemaligen Steyrtalbahn 
und der Teilstrecke 11 der Seilbahn Enzingerbo
den-Weißsee wurde ebenfalls vorgesorgt. Die 
Erhöhung der Ausgaben für die Energiebezüge ist 
vor allem auf den größeren mengenmäßigen 
Bedarf an Traktionsstrom, bedingt durch die 
erwartete Steigerung der Güterverkehrsleistun" 
gen im Jahre 1985, zurückzuführen. Die höheren 
Ausgaben für das Betriebsmaterial resultieren im 
wesentlichen aus den höheren Erfordernissen trei 

den Druckwerken. Die Mehrausgaben bei den 
übrigen Posten betreffen im wesentlichen die Pro
visionen im Personen- und Güterverkehr als Folge 
der Tariferhöhungen per 1. Jänner 1984, die Zah
lungen an die ISTG und höhere Erfordernisse bei 
Leistungen für Dritte sowie höhere Ausgaben zur 
Intensivierung der Verkehrswerbung auf Empfeh
lung des Rechnungshofes. Die Minderausgaben 
bei der zweckgebundenen Gebarung sind auf 
geringere zweckgebundene Einnahmen zurückzu
führen, da vor allem die Nachfrage nach festen 
Brennstoffen für Betriebsangehörige sinkt und die 
Einstandspreise niedriger sind. ' 

Mittel des Katastrophenfonds . (zweckgebun
deneGebarung) 

Der veranschlagte Betrag von 196,8 Millionen 
Schilling soll überwiegend für die Beseitigung von 
Schäden im Sinne des Katastrophenfondsgeset- _ 
zes verwendet werden. Ein Teilbetrag von 
27,2 Millionen Schilling ist für vorbeugende Maß
nahmen vorgesehen. 

Betriebseinnahmen 

Bei den für 1985 veranschlagten Einnahmen 
ergeben sich gegenüber dem Voranschlag 1984 
bzw. gegenüber dem Erfolg 1983 folgende Unter- , 
schiede: 

vor~~:lIag vor~~hlag Unterschied 
Millionen Schilling 

Allgemeine Betriebs-
einnahmen , ....... 2170,0 2202,3 - 32,3 

Personenverkehrsein-
nahmen .......... 5080,0 5470,0 - 390,0 

Darlehensrückzahlun-
gen und VorschuB-
ersätze ...... , .... 95,0 95,0 

Güterverkehrseinnah-
men, .. ,' ...... ", 10980,0 10340,0 + 640,(} 

Abgeltungen ... ' .. , , . 4461,3 4102,3 + 359,0 
Pensionsbeiträge ",. 
Mittel des Katastro-

983,0 895,0 + 88,0 

phenfonds .. , , , , .. 196,8 173,8 + 23,0 

Summe ... 23966,1 23278,4 + 687,7 

Voranschlag Erfolg UnterSChied 
1985 1983 

Millionen Schilling 

Allgemeine Betriebs-
einnahmen ." ...... 2 170,0 2 318,8 148,8 

Personenverkehrsein-
nahmen .......... 5080,0 4723,2 + 356,8 

Da,rlehensrückzahlun-
gen u[1d VorschuB-
ersätze ........ , , , 95,0 92,9 + 2,1 

Güterverkehrseinrial1-
men .. " ...... ", . 10980,0 9172,3 + 1807,7 

Abgeltungen ..... ". 4461,3 3 835,0 + 626,3 
Pensionsbeiträge .... 983,0 ,889,9 + 93,1 
Mittel des Katastro-

phenfonds .. , ,., ., 196,8 166,1 + 30,7 

Summe, .. 23966,1 21 198,2 + 2767,9 
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Die A II g e m ein e n B e tri e b sei n nah -
me n wurden gegenüber dem Voranschlag 1984 
um 32,3 Millionen Schilling niedriger veranschlagt. 
Hievon entfallen per Saldo 54,9 Millionen Schilling 
auf zweckgebundene Einnahmen. Mindereinnah
men werden hier vor allem erwartet aus dem Ver
kauf. von festen Brennstoffen an Betriebsangehö- . 
rige zufolge eines geringeren Bedarfes· und 
gesunkener Preise. 

Bei den laufenden Einnahmen wurden Mehrein
nahmen von per Saldo 22,6 Millionen Schilling prä
liminiert. Höhere Einnahmen sind zu erwarten bei 
den Mieten und Pachten (24,0 Millionen Schilling) 
und bei den Kostenersätzen von Parteien 
(10,5 Millionen Schilling) zufolge der Anhebung 
von Kostensätzen, ferner bei der Vergütung der 
Mineralölsteuer (6,0 Millionen Schilling), bei den 
Zinsen aus dem Geldverkehr (5,0 Millionen, Schil
ling) und bei den Vergütungen von Bundesbetrie
ben (4,3 Millionen Schilling bedingt durch einen 
höheren Leistungsumfang bei Leistungen für die 
PTVl., Dagegen mußten die Erlöse aus der Über
lassung von Fahrzeugen vor allem wegen des 
geringeren internationalen Reisezugverkehres um 
30,0 Millionen Schilling niedriger veranschlagt 
werden, Der Rest von 2,8 Millionen Schilling 
betrifft per' Saldo Mehreinnahmen bei diversen 
kleineren Posten. 

Die Per s 0 n e n ver k ehr sei n nah m e n 
wurdet') per Saldo um 390,0 Millionen Schilling 
niedriger präliminiert. Die Mindereinnahmen sind 
vor allem auf ein geringeres Verkehrsaufkommen 
im internationalen Reisezugverkehr zurückzufüh
ren. 

Die Darlehensrückzahlungen und 
Vor'S c h u ß e r sät z e wurden in gleicher Höhe 
wie im Voranschlag 1984 präliminiert. 

Die G ü t e r ver k ehr sei n nah m e n wur
den um 640,0 Millionen Schilling höher prälimi
niert. Auf Grund der derzeit bekannten Prognosen 

,der Wirtschaftsforscher ist für das kommende 
Jahr mit einer weiteren Belebung der Nachfrage 
nach Beförderungsleistungen zu rechnen. Die 
Zielsetzungen beim Güterverkehr belaufen sich 
daher für das Jahr 1985 auf ein Frachtaufkommen 
von 53,0 Millionen Tonnen. Unter' Berücksichti
gung der per 1. Jänner 1985 wirksam werdenden 
Tariferhöhung im Schienenverkehr und der erwar
teten Absenkung der Verbindlichkeiten seitens 
der osteuropäischen Bahnen wurden die Güter-' 
verkehrseinnahmen mit 10980 Millionen Schilling 
präliminiert. 

Für die Ab gel tun gen gemäß § 18 Bundes
bahngesetz bzw. § 8 Straßenverkehrsbeitragsge
setz wurden insgesamt 359,0 Millionen Schilling 
mehr veranschlagt. Von den Mehreinnahmen ent
fallen 77,7 Millionen Schilling auf Nachzahlungen 
für bereits erbrachte Beförderungsleistungen. Die 
restlichen Mehreinnahmen von 281,3 Millionen 

Schilling sind im wesentlichen auf die Tariferhö
hungen per 1. Jänner 1984 im Personen- und 
Güterverkehr zurückzuführen. 

Die P e n s ion s bei t r ä g e wurden um 
88,0 Millionen Schilling höher präliminiert. Die 
Mehreinnahmen resultieren aus dem höheren Vor
anschlagsbetrag für die Bezüge der Beamten. 

Aus dem Kat ast r 0 p h e n fon d s erwarten 
die Österreichischen Bundesbahnen Zuteilungen 
von 196,8 Millionen Schilling. Die korrespondie
renden Ausgaben sind beim Ansatz "Mittel des 
Katastrophenfonds" veranschlagt. 

Sonstige Gebarung 

Nahverkehr 

Unter diesem Ansatz ist für Ausbaumaßnahmen 
zur Verbesserung des Nahverkehrs sowie für die 
Beschaffung der erforderlichen Fahrbetriebsmittel 
vorgesorgt. 

Vom Ansatzbetrag entfallen auf bauliche Maß
nahmen einschließlich Grunderwerb 753,5 M,illio
nen Schilling und auf Fahrparkanschaffungen 
216,7 Millionen Schiliing. 

Der Voranschlagsbetrag sichert die planmäßige 
Fortsetzung der mit den Gebietskörperschaften 
vertraglich geregelten Verpflichtungen betreffend 
den Ausbau des Nahverkehrs. 

Auf Grund vertraglicher Vereinbarungen betref
fend den weiteren Ausbau des Nah ver k ehr s 
wurden Beitra:gsleistungen von Gebietskörper
schaften in Höhe von 111,4 Millionen Schilling prä
liminiert. Davon - entfallen auf das Land Nieder~ 
österreich 42,9 Millionen Schiliing, auf das Land 
Oberösterreich 32,7 Millionen Schilling, auf das 
Land Vorarlberg 29,0 Millionen Schilling, auf das 
Land Wien 1,0 Millionen Schilling und auf die 
Gemeinde Wien 5,8 Millionen Schilling. 

Nah verkehr-Schienen verbundvertrag 

Unter diesem Ansatz ist für das Schienenver
bundprojekt (Vorortelinie in Wien, Flughafenbahn 
und Bahnhof Philadelphiabrücke) mit 526,0 Millio
nen Schilling vorgesorgt. 

Elektrifizierung Lendorf-'-San Candido/lnnichen 

Für den Beginn der Elektrifizierungsarbeiten auf 
der Strecke Lendorf-San Candido/lnnichen 
wurde bei diesem neuen Ansatz mit 10,0 Millionen 
Schilling vorgesorgt. 

Stammgleis Fohnsdorf -Pöls 

Die Errichtung des schienen mäßigen Anschlus
ses von Fohnsdorf nach Pöls ist im wesentlichen 
abgeschlossen. Aus diesem Grund kann dieser 
Ansatz im Voranschlag 1985 entfallen. 
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250 Kapitel 79 - Österreichische Bundesbahnen 

Konjunkturausglelch-Voranschlag 

Der Konjunkturausgleich-Voranschlag sieht in 
der Stabilisierungsquote 1 100,0 Millionen Schil
ling vor. 

Organisation 

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 6. März 
1969, BGBI. Nr. 137 (Bundesbahngesetz) in der 
Fassung der Novelle vom 4. Juli 1973, BGBI. 
Nr. 392, vom 3. Juli 1975, BGBI. Nr.401 und vom 
29. März 1984, BGBI. Nr. 151, wurde aus den 
Betrieben und den sonstigen Vermögenschaften 
des Bundes, die bei Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes vom Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen, Generaldirektion 
der Österreichischen Bundesbahnen, verwaltet 
wurden, der Wirtschaftskörper "Österreichische 
Bundesbahnen" gebildet. 

Der Wirtschaftskörper ist ein Zweig der 
Betriebsverwaltung des Bundes. Mit der obersten 
Verwaltung der Österreichischen Bundesbahnen 
ist der. Bundesminister für Verkehr betraut. 

Organe der Österreichischen Bundesbahnen 
sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Der 
Vorstand bedient sich bei der Führung der 
Geschäfte der Generaldirektion der Österreichi
schen Bundesbahnen. 

Gliederung der Generaldirektion : 

Stabsstelle Betriebswirtschaft (BW) 
Stabsstelle Revision (R) 
Generalsekretariat (GS) 
Personaldirektion (I) 
Finanzdirektion (11) 
Betriebsdirektion (111) 
Verkaufsdirektion (IV) 
Maschinendirektion (V) 
Baudirektion (VI) 
Einkaufsdirektion (VII) 
Elektrotechnische Direktion (VIII) 
Kraftwagendirektion (KWD) 

Dem Vorstand unmittelbar unterstellte Abtei
lung: 

~~entlichkeitsarbeit und Marketingkoordination 
(OM) 

Der Generaldirektion sind acht Zentralstellen 
(Zentrale PersonalsteIle,. Pensionssteile, Zentrale 
Rechnungsstelle, Zentrale WagensteIle, Zentrale 
Verkehrseinnahmen- und Reklamationsstelle 
Zentrale MaterialsteIle, Kraftwerk-Zentralstelle: 
Elektronische Datenverarbeitung - Rechenzen
trum) und vier Bundesbahndirektionen (Wien, 
Linz, Innsbruck und Villach) nachgeordnet. 

Rechtsgrundlagen 

Für die Tätigkeit der Österreichischen Bundes
bahnen sind insbesondere nachstehende Rechts
vorschriften von Bedeutung: 

Bundesbahngesetz, BGBI. Nr.137/1969 in der 
Fassung der Bundesgesetze, BGBI. 
Nr. 392/1973,401/1975 und 151/1984, 

Bundesbahn-Ausschreibungsgesetz, 
Nr. 385/1983, 

BGBI. 

Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963 in der 
Fassung der 23. Novelle, BGBI. Nr.618/1983, 

Bundesbahn-Pensionsordnung 1966 in der Fas
sung der 1Ö. Novelle, BGBI. Nr. 620/1983, 

Bundesbahn-Dienst- und Lohnordnung 1954 in 
der Fassung der 28. Novelle, BGBI. Nr.619/ 
1983, 

Eisenbahngesetz 2), 

Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) 3), 

Abkommen über:. die Gründung der EUROFIMA, 
BGBI. Nr. 85/1961, 72/1963, 248/1965, 
159/1971,617/1976, 

Internationale Berner Übereinkommen (CIM und 
CIV) *) 4), 

Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 
19. Feber 1951, BGBI. Nr.56, über den Beitritt 
der Republik Österreich zur "Technischen Ein
heit im Eisenbahnwesen, Fassung 1938", 

Gesetz vom 13. April 1920, StGBI. Nr. 180, über 
die Mitwirkung des Nationalrates (Hauptaus
schusses) an der Regelung von Eisenbahntari
fen, 

Kundmachungen gemäß §§ 3 5) und 4 6) des vorzi
tierten Gesetzes über die Neufestsetzung der 
Tarifgrundlagen der Österreichischen Bundes
bahnen für den Personen- und den Reisege
päckverkehr, für Fracht- und ExpreßstücKgut 7) 
sowie für die allgemeinen Wagenladungsklas
sen, über die Ermächtigung des Bundesmini
sters für Verkehr und verstaatlichte Unterneh
mungen zur Festsetzung besonderer Tarife für 
bestimmte Strecken der Österreichischen Bun
desbahnen sowie über die Neufestsetzungder 
nicht durch Gesetz zu regelnden Bezüge von 
Betriebsangehörigen, 

Internationales Abkommen zur Erleichterung des 
Grenzüberganges für Reisende, Gepäck und 
Waren im Eisenbahnverkehr 8), 

Abkommen zwischen der Österreich ischen Bun
desregierung einerseits und den Regierungen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein
schaft für Kohle und Stahl und der Hohen 
Behörde der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl anderseits über die Einführung 
direkter internationaler Eisenbahntarifeim 
Durchgangsverkehr mit Kohle und Stahl durch 
das Staatsgebiet der Republik Österreich 9), 
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, Kapitel 79 - Österreich Ische Bundesbahnen 251 

Eisenbahn-Kreuzungs-Verordnung, BGBI. 
Nr.2/1961 in der Fassung der Bundesgesetze, 
BGBI. Nr. 325/1962,333/1963 und 288/1964, 

Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz -
EKHG, BGBI. Nr.48/1959, 69/1968, 91/1976 
und 676/1977. 

Betriebliche Daten 

Die Österreichischen Bundesbahnen verfügen 
über folgendes Schienennetz (Baulänge am Jah
resende 1983): 

Vollspur: 
viergleisig .................... . 6,0 km 

2,6 km 
1531,1 km 
3844,6 km 

dreigleisig .................... . 
zweigleisig ................... . 
eingleisig .................... . 

Schmalspur: 
eingleisig 454,4 km 

Summe ... 5838,7 km 

hievon elektrifiziert. . . 3 076,5 km 

Die Kraftwagendirektion der Österreichischen 
Bundesbahnen betreibt Kraftwagenlinien mit einer 
Netzlänge von 9 424 km im Personenverkehr und 
15 288 km im Güterverkehr (Stand am Jahresende 
1983). Außerdem betreiben die Österreichischen 
Bundesbahnen . Schiffahrtslinien am Bodensee 
und am Wolfgangsee. 

Betriebs/eistungen 

Dem Voranschlag 1985 liegen folgende Leistun
gen der Schienenfahrzeuge zugrunde: 

Personen- Güter-
Summe verkehr verkehr 

1000 Zug-km .......... 64100 37900 102000 
Mio-Brutto-

tonnen-km .......... 15200 25000 40200 

Gegenüber dem Voranschlag 1984 bzw. dem 
Erfolg 1983 ergeben sich folgende Unterschiede: 

Voranschlag 1985 gegenüber 
Voranschlag 1984 Erfolg 1983 

1000 Zug-km . 

Personenverkehr . . . 1 070 + 548 
Güterverkehr ...... 1 488 + 1 185 

----~------------------
Summe. . . - 2 558 + 1 733 

Mill. Bruttotonnen-km 

Personenverkehr. . . . 130 + 253 
Güterverkehr ...... + 135 + 1 075 

------------------------
Summe. . . + 5 + 1 328 

Im Reisezugsverkehr wurde gegenüber dem 
Vorjahr eine um rund 130 Millionen Bruttoton
nen-km geringere Leistung veranschlagt. 

Die Leistungen des Güterverkehrs der Schiene 
wurden gegenüber dem Vorjahr um rund 135 Mil
lionen Bruttotonnen-km höher präliminiert. 

Für den Kraftwagendienst der Österreichischen 
Bundesbahnen wurden für 1985 im Personenver
kehr 48,1 Millionen Nutz-km und im Güterverkehr 
5,6 Millionen Nutz-km veranschlagt. 

Persona/stand 

Entwicklung des Personalstandes: 

Erfolg Voran- Voran· 
schlag schlag 

1983 1984 1985 

Stand im Jahres-Jahres-
durch- anfangs-

schnitt 
stände 

Beamte ................... 52189 54170 54170 
Vertragsbedienstete ........ 490 539 508 
Lohnbedienstete ........... 16423 13763 13757 

Ständiges Personal 
(Summe) ... 69102 68472 68435 

Bahnbetriebsärzte '0) ....... 39 35 35 
Teilbeschäftigte '0) ......... 1205 1227 1227 
Hausbesorger '0) ........... 91 91 
Jugendliche, Anlernkräfte und 

Lehrlinge ............... 1438 1700 1700 

Nichtständiges Personal 
(Sum~e) ... 2682 3053 3053 

Zusammen ... 71784 71525 71488 

Stand an Ruhe- und Versorgungsgenußempfängern: 
Ruhebezugempfänger ...... 41 881 41 500 41 400 
Ordentliche Versorgungsbe-

zugempfänger . . . . . . . . . .. 34286 33600 33010 
Außerordentliche Versor-

gungsgenußempfänger. . . . 111100 90 

Zusammen. .. 76278 75200 74500 

*) CIM = Internationales Übereinkommen über den 
Eisenbahnfrachtverkehr, CIV = Internationales Überein

. kommen über den Eisenbahn-Personen- und -Gepäck
verkehr. 

') (frei). 
2) BGBI. Nr. 60/1957, 113/1963, 20/1970, 274/1971, 

422/1975, 305/1976. 
3) BGBI. Nr. 170/1967, 163/1977 und Durchführungs

verordnungen BGBI. Nr. 386/1967 und 387/1967. 
4) BGBI. Nr. 266/1964, 267/1964, 268/1964, 269/1964, 

270/1964, 394/1968, 201/1974, 202/1974, 744/1974, 
747/1974, 477/1975, 478/1975, 479/1975, 265/1976, 
266/1976, 403/1976, 404/1976, 119/1978, 120/1978, 
7/1979, 8/1979, 78/1980; 

Anlage I in BGBI. Nr. 137/1967, 375/1967, 181/1973, 
534/1973, 744/1974, 483/1975, 327/1977, 483/1978, 
79/1980,479/1981,212/1983; 

Anlage IV in BGBI. Nr. 22/1962; 
Anlage VII in BGBI. Nr. 35/1956 und 138/1960; 
Anlage VIII in BGBI. Nr. 36/1956 und 139/1960. 
5) BGBI. Nr. 581/1983. 
6) BGBI. Nr. 20/1977 und 582/1983. 
7) Änderung mit BGBI. Nr. 582/1983 und 000/1984. 
8) BGBI: Nr. 188/1956 und 244/1959. 
9) BGBI. Nr. 63/1958, 254/1961 und 18/1979. 

'0) Umgelegt auf ganzjährig vollbeschäftigte Bedien
stete. 
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B. Sonstiges 

I. Hauptüberblick über den Bundes
voranschlag 1985 

Gesamtgebarung 

Das Bundesfinanzgesetz 1985 weist nachste
hende SchlUßsummen aus, die gegenüber dem 

Bundes-
voranschlag 

1985 

Ausgaben .•......................... 462924 
Einnahmen .......................... 368694 

Brutto-Gebarungsabgang .............. 94230 
ab Finanzschuldtilgungen ............ .-. 33817 

Verbleibt Netto-Gebarungsabgang ...... 60413 
Brutto-Inlandsprodukt (BIP) in Mrd. S ') .. 1383,6 

Netto-Gebarungsabgang in % des BIP ... 4,37 

') Prognosewerte des Österreichischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung von September 1984. 

AufgabensteIlung 

Ein Budgetentwurf muß jeweils unter dem Blick- . 
winkel der internationalen und nationalen Wirt
schaftslage und unter dem Blickwinkel längerfri
stiger Zielsetzungen gesehen werden. In der Zeit 
der Hochkonjunktur bis Mitte 1974 konnte trotz 
der Befriedigung von Nachholbedarf vor allem im 
Bildungs- und Sozialbereich der Anteil der Finanz
schulden am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 13% 
(1969) auf 10% (1974, den niedrigsten Wert seit 
1957) durch verstärkte Rückzahlung verringert, 
der Budgetspielraum erweitert und die Grundlage 
für die Budgetpoiitik der folgenden Jahre geschaf
fen werden. 

Die Budgets der Rezessionsjahre in der Mitte· 
der siebziger Jahre waren bewußt auf Nachfrage
belebung und auf Arbeitsplatzsicherung ausge
richtet und führten zu einer kräftigen Ausweitung 
der Budgetdefizite und damit der Staatsschuld. 

Um den Budgetspielraum wieder zu vergrößern, 
wurde in den letzten Jahren des vergangenen 
Dezenniums sowie auch in den Jahren 1980 und 

18 Arbeits(Amts)behelf zum BFG 

Bundesfinanzgesetz 1984 bzw. voraussichtlichen 
Gebarungserfolg 1984 folgendes Vergleichsbild . 
ergeben: 

Bundes-
Voraussicht- Unterschied BVA 1985 

voranschlag 
licher Geba- gegenüber voraussi.chtlichem 
rungserfolg 1984 1984') 

Gebarungserfolg1984 

Millionen Schilling % 

436550 rd. 440100 + 22824 + 5,2 
341842_ rd. 345700 + 22994 + 6,7 

94708 rd. 94400 170 0,2 
32519 rd. 32900 + 917 + 2,8 

62189 rd. 61500 1087 1,8 
1294,6 1294.6 

4,80 4,75 

2) Schätzung im Zeitpunkt der ~udgeterstellung im 
3. Quartal 1984. 

1981 versucht, den Anteil der durch Kredit
operationen finanzierten Ausgaben ,am Gesamt
rahmen des Budgets schrittweise zu verringern. 
Diese Bemühungen führten auch zu einer Vermin
derung des' Verhältnisses "Nettodefizit in Prozen
ten des BIP" von 4,6% (1976) auf 2,6% (1981). 

Seit 1980 - also nach dem zweiten Ölpreis
schock - stagnierte die Wirtschaft in .den westli
chen Industriestaaten. Der Welthandel 
schrumpfte. Die Rezession hat die Arbeitslosig
keit dramatisch verschärft. 

Verlängert und verschärft wurde die Wachs
tumsschwäche durch eine restriktive Wirtschafts
politik in wichtigen Industriestaaten, die der Infla
tiönsbekämpfung einen vorrangigen Stellenwert 
einräumten. 

In Österreich hingegen wurde der Beschäfti
gungspolitik Vorrang eingeräumt und die Budget
politik gezielt zur Eindämmung negativer Auswir
kungen der internationalen Wirtschaftskrise auf 
die einheimische Wirtschaft eingesetzt. Die Bud
getpolitik hat demnach in den Jahren 1982 und 
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1983 maßgeblich dazu beigetragen, daß die 
Rezession in Österreich schwächer ausfiel als in 
anderen Industriestaaten. Vom öffentlichen Sektor 
gingen Impulse zur Stützung der Nachfrage über 
öffentliche Aufträge, Maßnahmen der Arbeits-

_ marktförderung, Investitionsanreize und steuerli
che Entlastungen von Arbeitnehmern und Unter
nehmern aus. Die Budgetpolitik hat somit auch 
die Einkommenspolitik unterstützt. Zusätzlich 
wurde die Wettbewerbsfähigkeit der österreichi
schen Wirtschaft auf ausländischen Märkten 
durch vielfältige F6rderungsmaßnahmen verbes
sert. 

Die Budgetpolitik trug daher seit 1982 die 
Hauptlast der Beschäftigungssicherung, 

Diese notwendigen Maßnahmen führten aber
mals zu einer Ausweitung der Budgetdefizite. 

. Obwohl nach Ansicht der OECD im Vergleich zu 
vielen OECD-Ländern die Ausweitung des öffentli
chen Sektors nicht außergewöhnlich, der Abgang 
der öffentlichen Haushalte insgesamt sowie die 
öffentliche Verschuldung nicht besonders hoch 
und der Budgetspielraum nicht ausgeschöpft 
waren, war es erforderlich, Einnahmen und Aus
gaben wieder einander anzunähern. 

In der Regierungserklärung vom 31. Mai 1983 
hat sich die Bundesregierung daher zu Maßnah

. men gegen eine unvertretbare Ausweitung des 
Budgetdefizits bekannt. 

Die Budgeterstellung 1984 stand bereits im Zei
chen von Maßnahmen zur Reduzierung des Defi
zits und zur mittelfristigen Sicherung des Hand
lungsspielraums. Ausgabeneinsparungen, Einnah
menerhöhungen und diverse Umschichtungen 
machten es möglich, das Defizit zu senken und 
das Nettodefizit auf 4,8% des Bruttoinlandspro
dukts zu reduzieren. 

Der Budgetvollzug 1984 hält sich bisher im 
geplanten Rahmen und dürfte sogar etwas bes
sere Daten bringen. 

Damit ist ein erster wichtiger Schritt für die 
Rückführung des infolge der Rezession gestiege
nen Defizits gesetzt worden. 

Um diesen Weg der Konsolidierung fortzuset
zen, hat sich die Bundesregierung zum Ziel 
gesetzt, bei der Erstellung des Bun'desvoran
schlagsentwurfes 1985 das Nettodefizit in gleicher 
Höhe zu halten wie im Bundesvoranschlag 1984. 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
unter welchen der Bundesvoranschlag 1985 zu 
erstellen ist, zeichnen sich wie'folgt ab: Im letzten 
Jahr hat sich die weltwirtschaftliche Lage deutlich 
verbessert. Die Konjunkturerholung hat sich bis 
zuletzt noch verstärkt. Allerdings ist die Dynamik 
von Nachfrage und Produktion regional sehr 
unterschiedlich. In internationalen Prognosen wird 
angenommen, daß die Entwicklung auch 1985 

anhalten wird. Dabei werden eine Annäherung der 
Wachstumsraten der einzelnen Industrieländer 
und ein sich verlangsamendes Wachstumstempo 
in den außereuropäischen Industrienationen 
unterstellt. 

Von diesen internationalen Rahmenbedingun
gen hat die österreichische Wirtschaftspolitik aus
zugehen. Auch in Österreich hat sich die Konjunk
turlage weiter gefestigt; heuer wird mit einer 
Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes von 
2,5% gerechnet, für 1985 sind 3% prognostiziert, 
Nach jüngsten Schätzungen wird für 1985 ein 
nominelles Wachstum von 7% erwartet. Die 
Beschäftigungslage hat sich stabilisiert, die 
Arbeitslosenrate wird heuer bei 4,6% liegen und 
dürfte 1985 auf 4,4% zurückgehen. 

Weiterhin günstig entwickelt sich die Leistungs
bilanz: Sie wird 1984 wieder einen Überschuß aus
weisen, der auch 1985 erzielt werden dürfte. 

Mit Jahresbeginn 1984 wurden Maßnahmen zur 
Budgetkonsolidierung, insbesondere die Anhe
bung der Mehrwertsteuer, wirksam. Sie schlugen 
sich vor allem wegen der Festigung der Konjunk
tur rascher als erwartet in der Preisentwicklung 
nieder. Im Jahresdurchschnitt wird die Steigerung 
der Verbraucherpreise bei 5,5% liegen und dürfte 
1985 auf 4% zurückgehen, 

Im Aufschwung ist die Budgetpolitik darauf aus
gerichtet, das in der, Rezession gestiegene Defizit 
schrittweise wieder auf ein niedrigeres Ausmaß 
zurückzuführen, 

Zur Verwirklichung dieser Zielsetzungen wur
den als Ausgangsposition für die Erstellung des 
Budgetentwurfes für das Jahr 1985 folgende 
Grundsätze festgelegt: Ausgaben für Gesetzliche 
Verpflichtungen waren grundsätzlich in Frage zu 
stellen und zu überprüfen, ob sie dem Grunde 
und der Höhe nach noch sachlich zu rechtfertigen 
sind; Ermessensausgaben nach Maßgabe zweck
gebundener Einnahmen waren zu überprüfen, ob 
die seinerzeitige Zweckbindung dem Grunde nach 
noch gerechtfertigt ist. Bei den Ermessensausga
ben "Aufwendungen" waren die Ausgaben für 
Repräsentation in Höhe der um 10% verminderten 
Beträge des Bundesvoranschlages 1984 zu veran
schlagen; "Anlagen" und, "Investitionsförderun
gen" in Höhe der um 5% verminderten Beträge 
des Bundesvoranschlages 1984; sonstige "Förde
rungsausgaben" waren gegenüber dem Bundes
voranschlag 1984 um 10% geringer zu veranschla
gen. 

Bei den Vorarbeiten zum Budget 1985 trat klar 
zutage, daß, um das' gesteckte Ziel zu erreichen, 
neben diesen Maßnahmen weitere diskretionäre, 
Maßnahmen erforderlich sein werden. 

Das Bruttodefizit hätte nämlich bei Berücksich
tigung aller Ressortanträge, einer Vorsorge für 
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eine Bezugserhöhung und für Maßnahmen des 
neuen Finanzausgleiches 121,9 Milliarden Schil
ling betragen. 

Von den Ressortanträgen wurden daher bei 
den Ministerverhandlungen einvernehmlich 
9,6 Milliarden Schilling abgestrichen. Die Auswir
kung der Pensionsreform und die Umschichtung 
von Mitteln des Erstattungsfonds nach dem Ent
geltfortzahlungsgesetz und der Allgemeinen 
Unfällversicherungsanstalt an den Ausgleichs
fonds der Pensionsversicherung verringerten das 
erwähnte Defizit um weitere 7,2 Milliarden Schil
ling. Maßnahmen im Bereich der Finanzschuldtil
gung in Verbindung mit Einnahmenverbesserun
gen und Ausgabenumschichtungen brachten eine 
Verbesserung um 10,1 Milliarden Schilling. 

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Bud
getkonzeption und Maßnahmen weist der Bun
desvoranschlag für das Jahr 1985 Gesamtausga
benvon'462,9 Milliarden Schilling und Gesamtein~ 
nahmen von 368,7 Milliarden Schilling auf, so daß 

Inlandwirksame Gebarung 

das Bruttodefizit 94,2 Milliarden Schilling beträgt 
und sich nach Abzug der Finanzschuldtilgungen 
im Betrage von 33,8 Milliarden Schilling das Netto
defizit auf 60,4 Milliarden Schilling beläuft. 

Vergleicht man realistischerweise nicht den 
Voranschlag 1984, sondern die voraussichtlichen 
Budgetausgaben des Jahres 1984 mit den Ausga
ben des Bundesvoranschlages 1985, ergibt sich 
eine Steigerung' von 5,2%. Diese Steigerung liegt 
beträchtlich unter der nominellen Wachstumsrate 
des Bruttoinlandsproduktes von 7%. 

Die Zuwachsrate der für 1985 geschätzten Ein
nahmen gegenüber den voraussichtlichen Bud
geteinnahmen des Jahres 1984 in Höhe von 6,7% 
liegt ebenfails knapp unter !=Ier Bruttoinlandspro
duktzuwachsrate. 

Das Verhältnis "Nettodefizit in Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes" verminderte sich von 
rund 4,75% auf rund 4,37%. 

Die nachfolgenden Übersichten geben Aufschluß über die Größenordnung ßinzelner Einnahmen~ und 
Ausgabengruppen : 

Einnahmen: 
Bundes- Bundes- Erfolg 

voranschlag voranschlag 
1985 1984 1983 

Millionen Schilling 

.A. Öffentliche Abgaben 1): 
Einkommen- und Vermögensteuern 2) .......... 71978 62745 61128 
Übrige öffentliche Abgaben 3) ................. 134724 126395 113306 
Sonstige Einnahmen 4) ............. '., ........ 160 155 114 

Summe A ... '206862 189295 174548 

B. Abgabenähnliche Einnahmen: 
Direkte Abgaben 5) .......................... 57038 53158 45050 
Il'idirekte Abgaben 6) ................. : ....... 2423 2573 3700 

Summe B ... 59461 55731 48750 

C. Bundesbetriebe : 
Bundestheater ..... ' ......................... 373 364 358 
Glücksspiele (Monopol) ...................... 2679 2423 2224 
Branntwein (Monopol) ........................ 1 011 986 982 
Hauptmünzamt ........................ ~ ..... 560 622 609 
Österreichische Bundesforste ................. 1937 1835 1887 
Post- und Telegraphenverwaltung .............. 36049 35230 30469 
Österreichische Bundesbahnen ................ 24078 23388 21429 

Summe C ... 66687 64848 57958 

D. Sonstige Einnahmen der Hoheitsverwaltung ....... 35684 31968 35417 

Gesamt-Einnahmen (Summe) ... 368694 341842 316673 
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Bundes- Bundes- Erfolg voranschlag voranschlag 
1985 1984 1983 

Millionen Schilling 

ab: Im Inland nachfrageunwirksame Einnahmen: 
Einnahmen aus dem Ausland: 

Veräußerungen von ausländischen 
Beteiligungen 7) ........................... . 0 0 ........ 
Internationale Finanzinstitutionen 8) ............ 0 0 ........ 
Veräußerungen von ausländischen Wert-
papieren 9) -................................. 1 1 1 
Rückzahlung von Darlehen aus dem Ausland '0) . 112 106 97 
Beitragsleistung gemäß Bonner Regierungs-
abkommen ") ... _ ........ _ ............. _ ... 70 72 89 
Einnahmen aus Vermögensverträgen 12) ........ 35 30 34 
Vertrag mit der BRD über K,riegsopferversor-
gung und Beschäftigung Schwerbeschädigter 13) 7 7 7 
Sonstige laufende Einnahmen aus dem 
Ausland 14) ................................. 192 192 188 
_ Kapitaltransferzahlungen aus dem Ausland 15) ... 23 30 27 

Summe .. _ 440 438 443 

Entnahme aus Rücklagen: 
Haushaltsrücklagen 16) ....................... 3217 2728 2162 

Ersatz vom Reservefonds für Familienbeihil-
fen 17) ..................................... 400 607 4508 
Ersatz vom Reservefonds nach dem AIVG 18) ... 2458 0 101 

Summe ... 6075 3335 6771 

Sonstige unwirksame Einnahmen: 
Kursgewinne 19) ............................ 47 31 34 
Entnahme vQn Wertpapieren (einschließlich der 
des Umlaufvermögens) 20) ...... _ ............. 262 285 288 
Haftungsübernahmen des Bundes 21) .......... 4555 4537 3181 
Überweisungen des ERP-Fonds 22) ............ 7 8 8 
Münzregal 23) .............................. 962 1096 970 

Summe ... 5833 5957 4481 

Summe (Nachfrageunwirksame Einnahmen) ... 12348 9730 11695 

VerbJeibende Einnahmen ... 356346 332112 _304978 

') Kapitel 52. 
2) Kapitel 52, Posten 83 ... 
3) Kapitel 52, Posten 84 __ _ 

14) Posten 883 .. und 884 . (mit Ausnahme der entspre~ 
chenden Posten bei den Ansätzen: 15784, 55204 und 
572 .. ). 

4) Ansatz 52704, Posten: 8031, 8810 und 8851. 
5) Posten 83 .. der Kapitel 01 bis 65 (ausgenommen 

Kapitel 52) . 
6) Posten 84 .. der Kapitel 01 bis 65 (ausgenommen 

Kapitel 52) . 
7) Posten 081 .. 
8) Post 8232 des Ansatzes 54054. 
9) Posten 088 .. 
'0) Posten 249 ., 259 . und 268 . _ 
") Ansatz 55204. 
12) Posten 884 . des Titels 572. 
13) Posten 883 . des 'Ansatzes 15784. 

15) Posten 886 ., 887. und 888 .. 
16) Posten 298 .. 
17) Post-Untergliederung _ 45 der Posten 853. und 

858 .. 
18) Post-Untergliederung . 81 der Posten 853. und 

858 .. 
19) Posten 8292 und 8298. 
20) Posten 085 . und 223 .. 

- 21) Titel 547. 
22) Post-Untergliederung .61 der Posten 853. und 

858 .. 
23) Paragraph 5010. 
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Ausgaben: 
A. Hoheitsverwaltung 

B_ Bundesbetriebe: 

~ Inlandwirksame Gebarung (Ausgaben) 

Bundes
voranschlag 

1985 

38807'2 

Bundes
voranschlag 

1984 
Millionen Schilling 

364263 

Erfolg 
1983 

336813 

Bundestheater __________ .. _ .. _ . _ ..... _ .. __ . _ 1 835 1 739' 1 699 
'. Glücksspiele (Monopol) . _ .. _ .. _ .. ____ . _ ... _ . _ 2407 2208 1 996 

Branntwein (Monopol) _ .. _ .. _ .. _ . __ . _ .. _ ... _ . . 443 424 395 
Hauptmünzamt __ . _ .. _ ..... _ .... __ . __ ..... _ . _ 431 487 499 
Österreichische Bundesforste _ .. _ . _ .. _ .. _ . . . . . 1 908 1 918 1 846 

. Post- und Telegraphenverwaltung _ . _ .. _ .. _ ; . __ . 33 616 ~ 32496 30427 
Österreichische Bundesbahnen . _ .. _ .. _ ... __ . . . 34 212 33 015 34 116 

257 

---------------------------------Summe B .. _ 74852 72287 70978 

--------~-------------------Gesamt-Ausgaben (Summe) . _ .- 462924 436550 407791 

ab: Im Inland nachfrageunwirksame Ausgaben: 
Ausgaben an das Ausland: 

Käufe der Landesverteidigung im Ausland 1) 
Erwerb von ausländischen Beteiligungen 2) _ .. _ . 
Erwerb von ausländischen Wertpapieren 3) _. __ . 

1879 
655 

1,382 
641 

Gewährung von Darlehen an das Ausland 4) . __ . 175 165 
Ausgaben für Personal (Ausland) 5) __ . _ .. __ . __ . 188 188 
Zinsen an das Ausland 7) _ .... _ .. _ .. _ ... _ .. _ . 0 0 

1351 
486 

162 
159 

Laufende Transferzahlungen (Ausland) 8) . __ .. _ . 1 025 987 911 
Kapitaltransferzahlungen (Ausland) 9) .. _ .. _ .. _ . 50 66 66 

----------------------~-----Summe .. _ 3972 3429 3135 

Zuführung an Rücklagen: 
Haushaltsrücklagen 10) ..................... __ o o 3435 
Überweisungen an den Reservefonds für Fami-
lienbeihilfen 11) ........... _ . _ .. _ . __ . _ ... _ . _ . 400 607 1825 
. Überweisungen an den Reservefonds nach dem 
AIVG 12) .......... _ .. _ .. _ .......... _ . . . . . . . 1 204 0 21 

------------------~---------
Summe. . . 1 604 607 5281 

Finanzschuldenverwaltung : 
Tilgung von Inlandschulden 13) . _ .. _ .......... . 
Tilgung von Auslandschulden 14) ............. . 
Zinsen an das Ausland 15) ......... _ ........ _ . 
Emissionsverluste 16) ....... _ .. _ ...... ' ...... . 
Sonstige Auslandzahlungen 17) .. , ........ __ . , _ 

Summe ... 

Sonstige unwirksame Zahlungen: 
Kursverluste 18) .. _ . __ . __ . __ ....... _ . __ .. _ .. . 

Erwerb von Wertpapieren (einschließlich der des 

23535 
10282 
8824 
1 162 

319 

44122 

58 

23074 
9445 
8900 

885 
559 

42863 

70 

20272 
5276 
6907 

397 
184 

33036 

62 

Umlaufvermögens) 19) .. _ .. _ . __ .... _ ..... _ . . . 392 389 312 
4709 

8 
Haftungsübernahmen des Bundes 20) .......... 4666 .5276 
Überweisungen an den ERP-Fonds 21) ...... _ . . 8 8 
Schuldübernahmen 22) ................. _ .. _ . . 0 0 
Zahlungen an ASFINAG 23) ........ _ . _ .. __ . __ . 1 557 2000 2114 
Ersatz an ÖIAG 24) __ . ; .. _ .. _ .... __ . _ .. __ . . . . 1 569 1 009 621 
Münzregal 25) _ . __ . __ . __ . __ .. _ . _ . '. _ . _ . . . . . . . . 2 2 2 

---------------------------------Summe. . . 8252 8 754 7 828 

--------------------------~-----Summe (Nachfrageunwirksame Ausgaben) _ . . 57950 55653 49280 

---------------------------------Verbleibende Ausgaben .. _ 404974 380897 358511 
----------------------~---------

Inlandwirksamer Ausgabenüberschuß .. _ 48 628 48 785 53 533 

Fußnoten siehe Seite 258. 
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258 Nachfrageunwirksame Ausgaben - Unterschiede der Geba~ung 1985 gegenüber 1984 

FuBnoten zu Seite 257: 
') Ansatz 40108 soweit Käufe im Ausland. Hievon sind 

1985: 1 035, 1984: 576, 1983: 1 0341Millionen Schilling für 
Bauten und Ausrüstung vorgesehen. 

2) Posten: 081 .. 
3) Posten: 088 .. 
4) Posten: 249 . ( 259 . und 268 .. 
5) Posten: 5, .. 1. 
6) (frei). 
7) Posten: 655 .. 
8) Posten: 780. , 781 . , 782., 783. und 784 .. 
9) Posten: 785 . , .786 . , 787 . , 788 . und 789 .. 

'0) Posten: 298 .. 
") Post-Untergliederung .45 der Posten 733. und 

738 .. 
12) Post-Untergliederung . 81 der Posten 733. und 

738. , 

Nachfrageunwirksame Ausgaben 

Zur Beurteilung der volkswirtschaftlichen Aus
wirkungen des Voranschlages wurden vori der 
Ausgabensumme diejenigen Ausgaben abgezo
gen, die die Nachfrage im Inland nicht beeinflus
sen. Auch die Tilgungszahlungen für Finanzschul
den sind abgezogen worden, weil sie nicht direkt 
und unmittelbar die Nachfrage nach Gütern und 
Dienstleistungen im Inland erhöhen. Ob diese Til
gungszahlungen im weiteren Wirtschaftsablauf 
tatsächlich nachfrageunwirksam bleiben, hängt 
von der Liquiditätssituation der Empfänger der 
Zahlungen, von der Konjunktursituation und ande-\ 
ren Faktoren ab. Mehrere Gründe sprechen aber 
dafür, daß die Tilgungszahlungen weitgehend 

13) Posten: 30 .. , 
14) Posten: 31 , , , 
15) Posten: 653. und 654 .. 
16) Posten: 6579. 
17) Alle Posten mit der Post-Untergliederung 001 des 

Ansatzes 59908 (ausgenommen: Posten 6579 un~ 
658. ). 

16) Posten: 6571 und 658 .. 
19) Posten: 085 . und 223 .. 
20) Titel 547 . 
21) Post-Untergliederung . 61 der Posten 733. und 

738,' . 
22) Posten 752 . des Ansatzes 54877. 
23) Post 7280 des Ansatzes 64298. 
24) Posten 741 . des Ansatzes 54847. 
2~) Paragraph 5010. 

nachfrageunwirksam bleiben. Soweit die Tilgungs
zahlungen an ausländische Inhaber von österrei
chischen Schuldtiteln geleistet werden und dafür 
Devisenzahlungen notwendig werden, kann die 
Liquidität der inländischen Kreditunternehmungen 
verringert werden und dadurch tendenziell sogar 
eine nachfrageverringernde Wirkung entstehen. 
Tilgungszahlungen an inländische Gläubiger, sei 
es an Kreditunternehmungen, Kapitalsammelstel
len, Unternehmungen oder private Haushalte, 
erhöhen zwar die liquiden Mittel dieser Gläubiger, 
die Liquiditätssituation, die Konjunkturlage und _ 
die Kreditnachfrage des Bundes und der Wirt
schaft sprechen aber dafür, daß diese Mittel wie
der in Krediten im Inland veranlagt werden. 

Änderungen in der Betragshöhe der Gebarungsgruppen 

Über die wesentlichen Veränderungen auf der Ausgabenseite zwischen den einzelnen Gebarungs
gruppen gibt die nachstehende Übersicht Auskunft. 

Bundesvoranschlag Unterschied BVA 1985 

Gebarungsgruppen 
1985 1984 gegen BVA 1984 ') 

Millionen Schilling 

o Personalaufwand .. , ........ " ........ . 117218 110354 + 6864 
----------------------------------------

Sachaufwand: 
Anlagen: 

2 Gesetzliche Verpflichtungen .......... . 802 707 + 95 
3 Ermessensausgaben ................ . 34839 32555 + 2284 

Förderungsausgaben : 
4 Gesetzliche Verpflichtungen .......... . 4096 3327 + 7p9 
5 Darlehen ........ , . . . . . , .. , ........ . 1490 1503 13 
6 Sonstige Ermessensausgaben ........ , 22316 20726 + 1590 

Aufwendungen: 
7 Gesetzliche Verpflichtungen .......... . 194509 184301 + 10 208 
8 Laufende Gebarung - Ermessensausga-

ben ............. , .. , ............ . 49780 46226 + 3554 
9 Vermögensgebarung. - Gesetzliche Ver-

pflichtungen ...................... . 37873 36851 + 1022 
--------------------------------~--------

Sachaufwand (Summe) ... 345705 326196 + 19 509 
----------------------------------~----

Gesamtausgaben (Summe) ... 462923 436550 +26373 

') Siehe die nachstehenden Ausführungen auf den Seiten 259 und 260. 
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Unterschied!! der Gebarung 1985 gegenüber 1984 259 

Nachstehend sind die Unterschiede zwischen 
den Ausgaben des Bundesvoranschlages 1985 
und denen des Bundesvoranschlages 1984 kurz 
erläutert: 

Personalaufwand 

Zum Unterschied beim Personalaufwand ist fol
gendes zu bemerken: 

Der Personalaufwand des Jahres 1985 sieht 
gegenüber dem Bundesvoranschlag 1984 Mehr
ausgaben von 6 864 Millionen Schilling vor. Hievon 
entfallen ,4685 Millionen Schilling auf den AktIvi
tätsaufwand und 2179 Millionen Schilling auf den 
Pensionsaufwand, 

Der Personalaufwand erhöht sich durch struk
turell bedingte Kbstenfaktoren, durch die 
Zunahme an Pensionsparteien, die Vermehrung 
der Planstellen und vor allem durch die Vorsorge 
für die Bezugsregelung im öffentlichen Dienst für 
das Jahr 1985. 

Anlagen 

Die Anlagen G e set z I ich e Ver -
p f I ich tun gen erhöhen sich beim Kapitel Bun
desvermögen (+95 Millic,:men Schillin~I). 

Die Anlagen - E r m e ss e n sau s gab e n 
erhöhen sich bei den Kapiteln Inneros (+ 37 Mil
lionen Schilling), Wissenschaft und Forschung 
( + 21 Millionen' Schilling), Gesundheit und 
Umweltschutz (+21 Millionen Schilling), Justiz 
( + 30 Millionen Schilling), KassEmverwaltung 
(+ 222 Millionen Schilling, hauptsächlich die Pau
schalvorsorge für Ausgaben aus Rücklagenenl
nahmen betreffend), . Bunclesvermögen 
(+ 1 136 Millionen Schilling Kapitalbeteiligung), 
Land- und Forstwirtschaft (+ 20 Mi'llionen Schil
ling), Bauten und Technik (+ 711 Millionen Schil
ling, davon 503 Millionen Schilling Ausgaben für 
die Bundesstraßenverwaltung), Post-· und Telegra
phenverwaJtung (+ 100 Millionen Schilling, davon 
80 Millionen Schilling nach Maßgabe zweckgebun
,dener Fernsprechgebühren) und bei den Österrei
chischen Bundesbahnen (+ 26 Mi'llionen Schil
ling). 

Diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben 
bei den Kapiteln Bundesgesetzgebung (- 20 Mil
lionen Schilling) und Verkehr ( - 30 Millionen 
Schilling) gegenüber. 

Förderungsausgaben 

Die Mehrausgaben bei Förderunqsausgaben -
G e set zl ich e Ver p f I ich t u' n gen erge
ben sich bei den Kapiteln Wissenschaft und For- , 
schung (+59 Millionen Schilling), Gesundheit und 

'Umweltschutz (+500 Millionen Schilling), Kassen
verwaltung (+ 20 Millionen Schillinl)) und Verkehr 
( + 587 Million~n Schilling, im wesentlichen für den 
U-Bahnteil-Bundesbeitrag) . 

Diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben 
bei den Kapiteln Finanzverwaltung (- 43 Millionen 
Schilling) und Bundesvermögen (- 350 Millionen 
Schilling Kostenersatz an das Internationale Amts
sitz- und Konferenzzentrum Wien) gegenüber. 

Die Minderausgaben bei Förderungsausgaben 
- 0 a r I ehe n ergeben sich bei fast allen Kapi
teln, im nennenswerten Umfang beim Kapitel 
Soziales (.-50 Millionen Schilling). Mehrausgaben 
sind lediglich -bei den Kapiteln Bundeskanzleramt 
( + 18 Millionen Schilling, hauptsächlich für die 
Entwicklungshilfe) und Kassenverwaltung 
( + 40 Millionen Schilling höhere Pauschalvorsorge 
für Rücklagenauflösungen) zu verzeichnen. 

Die Mehrausgaben bei Förderungsausgaben -
Z u sc h u ß ergeben sich bei den Kapiteln Bun
deskanzleramt mit Dienststellen (+ 96 Millionen 
Schilling), Kunst (+44 Millionen Schilling), Wis
senschaft und Forschung (+ 88 Millionen Schil
ling, vorwiegend für die Forschungsförderung), 
Soziales (+441 Millionen Schilling, hauptsächlich 
für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen), Gesund
heit und Umweltschutz (+ 11 Millionen Schilling), 
Kassenverwaltung (+ 199 Millionen Schilling 
höhere Pauschalvorsorge für Rücklagenaufl'ösun
gen), Bundesvermögen (+309 Millionen Schilling, 
vor allem aufgrund eines höheren Bundesbeitra
ges für die VOEST-Alpine Medizintechnik 
Ges. m. b. H.), Land- und Forstwirtschaft 
(+344 Millionen Schilling, davon 190 Millionen 
Schilling für das Bergbauern-Sonderprogramm), 
Preisausgleiche (+256 Millionen Schilling), Han
del, Gewerbe und Industrie (+ 95 Millionen Schil
ling), Bauten und Technik (+ 131 Millionen Schil
ling, hauptsächlich den Beitrag zum Wasserwirt
schaftsfonds betreffend) und Verkehrt +42,Millio
nen Schilling). 

Diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben 
bei den Kapiteln Finanzverwaltung (-114 Millio
nen Schilling) und Finanzausgleich (- 372 Millio
nen Schilling Katastrophenfonds infolge ÜbersteI
lung zu den Aufwendungen) gegenüber. 

Aufwendungen 

Die Steigerung der G e set z I ich e n Ver
p f I ich tun gen erreicht bei den Aufwendun
gen wie in den Vorjahren ein besonders hohes 
Ausmaß. Von den Mehrausgaben entfallen auf die 
Kapitel Unterricht (+ 739 Millionen Schilling, hie
von 673 Millionen Schilling Ersätze an Länder für 
Personal- und Sachaufwandskosten der Landes
lehrer), Wissenschaft und Forschung (+ 169 Mil
lionen Schilling), Soziales ( + 682 Millionen 
Schilling, hauptsächlich für Einrichtungen. der 
Arbeitsmarktverwaltung) , Gesundheit und 
Umweltschutz (+ 34 Millionen Schilling, vorwie
gend den Krankenanstalten-Zusammenarbeits
fonds betreffend), Familienangelegenheiten 
( + 391 Millionen Schilling, davon 207 Millionen 
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260 Unterschiede der Gebarung 1985 gegenüber'1984 

Schilling geringere Vorsorge für Rückzahlungen 
an den Reservefonds für Familienb,eihilfen und 
597 Millionen Schilling auf Grund höherer Leistun
gen des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen), 
Äußeres (+46 Millionen Schilling), Justiz 
(+ 11 Millionen Schilling), Militärische Angelegen
heiten (+645 Millionen Schilling), Kassenverwal
tung (+ 493 Millionen Schilling, hauptsächlich aus 
einer höheren Pauschalvorsorge tür Personalaus
gaben für sonstige Bedienstete), Finanzausgleich 
(+ 737 Millionen Schilling), Pensionen (+353 Mil
lionen Schilling Ersätze für Pensionen der Landes-, 
lehrer), Finanzschuld (+ 7034 Millionen Schilling), 
Land- und Forstwirtschaft (+ 23 Millionen Schil
ling), Bauten und Technik (+ 27 Millionen Schil
ling) und Verkehr (+361 Millionen Schilling), 

Schließlich steigen die 'Gesetzlichen Verpflich
tungen beim Glücksspielmonopol. um 144 Millio
nen Schilling, bei der Post- und Telegraphenver
waltung um 142 Millionen Schilling und bei den 
Österreichischen Bundesbahnen um 107 Millionen 
Schilling. 

Diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben 
,bei den Kapiteln Sozialversicherung (- 824 Millio
nen Schilling) und Bundesvermögen (- 92 Millio
nen Schilling) gegenüber. 

Die Aufwendungen - E r.m e s sen sau s -
gab e n erhöhen sich bei den Kapiteln Bundes
kanzleramt mit Dienststellen (+ 37 Millionen Schil
ling), Inneres (+ 117 Millionen Schilling), Unter
richt (+ 181 Millionen Schilling), Wissenschaft und 
Forschung (+285 Millionen Schilling), Soziales 
(+ 131 Millionen Schilling), Äußeres (+ 17 Millio
nen Schilling), Justiz (+ 141 Millionen Schilling), 
Militärische Angelegenheiten (+ 1 223 Millionen 
Schilling), Finanzverwaltung (+27 Millionen Schil
ling), Kassenverwaltung (+40 Millionen Schilling), 
öffentliche Abgaben (+57 Millionen Schilling), 
Finanzausgleich (+ 383 Millionen Schilling, haupt
sächlich infolge ÜbersteIlung von den Förde
rungsausgaben), Bundesvermögen (+39 Millio
nen Schilling), Land- und Forstwirtschaft 
(+ 52 Millionen Schilling), Handel, Gewerbe und 
Industrie (+ 37 Millionen Schilling), Bauten und 
Technik (+357 Millionen Schilling) und Verkehr 
(+ 152 Millionen Schilling). 

Weitere beträchtliche Erhöhungen sind letztlich 
bei den Aufwendungen einiger Bundesbetriebe 
zum Teil im Zusammenhang mit der Erbringung 
von Mehrleistungen zu verzeichnen, darunter 
53 Milliqnen Schilling beim Glücksspielmonopol, 
20 Millionen Schilling beim Branntweinmonopol, 
197 Millionen Schilling bei der Post- und Telegra
phenverwaltung und 222 Millionen Schilling bei 
den Österreichischen Bundesbahnen. 

Diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben 
von 160 Millionen Schilling bei· der Finanzschuld 
und von 63 Millionen Schilling beim Hauptmünz
amt gegenüber. 

Unterschiede der Gebarung 1985 gegenüber 
1984 

Im folgenden werden die finanziell wichtigsten 
Ansätze des Bundesvoranschlages 1985. und 
deren Unterschiede gegenüber jenen des Jahres 
1984 hervorgehoben: 

Einnahmen: 

Öffentliche' Abgaben: 
Einkommen- und Vermögen-

Bundes
voranschlag 

1985 

Unter
schied 

gegenüber 
1984 

Millionen Schilling 

steuern ........... , .... 145560,0 + 15485,0 
Einkommen- und Vermögen-

steuern (Zweckgebundene 
Beiträge) .............. , 3991,1 + 

Umsatzsteuern .. , ......... 130100,0 + 
Einfuhrabgaben ... ,.... . . . 4557,0 + 
Tabaksteuer .......... , . .. 10500,0 -+. 
Mineralölsteuer - MINSTG 

1981 (Zweckgebundene 
Einnahmen) . . . . . . . . . . . .. 14100,0 

Absatzförderungsbeitrag auf 
Milch .................. 972,5 

Übrige Verbrauchsteuern ... 3 045,0 
Stempel- und Rechtsgebüh-

+ 

+ 

201,0 
9600,0 

750,5 
480,0 

600,0 

140,5 
37,0 

ren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 300,0 + 260,0 
Grunderwerbsteuer. . . . . . . . 2600,0 + 400,0 
Straßenverkehrsbeitrag ... , . 2 300,0 50,0 
Übrige Verkehrsteuern ..... 11 870,0 + 920,7 
Übrige .................. ; 764,9 + 14,9 

----------------
Zusammen ... 335 660,5 + 28 558,6 

Ab: 
Überweisungen an Länder 

und Gemeinden sowie an 
Fonds und Kammern . . . .. 128 798,6 + 10 991,8 

Verbleiben ... 206861,9 + 17566,8 

Inneres ...... , ............ . 
Unterricht und Kunst ........ . 
Wissenschaft und Forschung .. 

Soziales: 
Einrichtungen der Arbeits-

marktverwaltung (hpsl. 
Arbeitslosenversiche-
rungsbeiträge) ......... . 

Übrige Einnahmen ........ . 
Sozialversicherung .......... . 
Gesundheit und Umweltschutz. 

. Familienangelegenheiten: 
Ausgleichsfonds f. Familien

beihilfen: 
Dienstgeberbeiträge ..... 
Abgeltung von Ein-

kommensteuern ..... 
Ersatz vom Reservefonds . 
Übrige Gebarung ..... , .. 

Sonstige Gebarung ....... . 
Justiz ...... , .............. . 
Militärische Angelegenheiten .. 

Finanzverwaltung: 
Münzregal ............... . 
Österreichisches Postspar-

kassenamt ............. . 
Einnahmen aus Investitions-

förderungszuschüssen .. . 
Übrige Gebarung , ........ . 

399,8 + 
535,9 + 
471,2 + 

27,7 
28,9 
44,0 

22804,9 
86,9 
85,8 

1 291,8 

22175,0 

.10500,0 
400,0 

3037,5 
0,2 

2560,5 
525,1 

961,6 

470,5 

22,4 
274,8 

+ 4040,3 
11,3 
98,2 

+ 544,4 

+ 1775,0 

207,0 
+ 293,4 
+ 0;1 
+ 103,7 

1,3 

134,9 

0,6 

15,7· 
0,1 

\ 
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Einnahmen: 

Kassenverwaltung,: 
Entnahme aus und Auflösung 

von Rücklagen ......... . 
Pauschalvorsorge für Perso-

nal; Pensionsbeiträge ... . 
Übrige Gebarung ......... . 

Finanzausgleich: 
Beiträge und Ersatzleistun

gen zu Zweckzuschüssen 
des Bundes ............ . 

Katastrophenfonds ....... . 
Übrige Gebarung ......... . 

Bundesvermögen : 
Kapitalbeteiligung (Erträge): 

Abfuhr der Oesterreichi-
sehen Nationalbank ... . 

Sonstige Erträge ....... . 
Kapitalbeteiligung (Erlöse) .. 
Bundesdarlehen (Zinsen und 

Rückzahlungen) , , ...... . 
Unbewegliches Bundesver

mögen, Veräußerungen ... 
Haftungsübernahmen des 

Bundes ......... ' ...... . 
Reingewinnabfuhr gemäß 

Postsparkassengesetz .. . 
IA'KW ................... . 
VAMED; aliquoter Vorsteuer-

anteil ................. . 
Übrige Gebarung ......... . 

Pensionen (Hoheitsverwaltung) : 
Ersätze der Österreichischen 

Postsparkasse ......... . 
Pensionsbeiträge ......... . 
Übrige Einnahmen ........ . 

Staatsvertrag .............. . 

Land- und Forstwirtschaft: 
Schutzwasserbau und Lawi

nenverbauung (Mittel des 
. Katastrophenfonds) ..... . 

Übrige Gebarung ......... . 

Preisausgleiche : 
Milchpreisausgleich , ...... " 
Preisausgleich bei Schlacht

tieren und tierischen Pro-
dukten ................ . 

Futtermittelpreisausgleich .. . 
Übrige Gebarung ......... . 

Handel. Gewerbe, Industrie: 
Bergbehörden ........... . 
Übrige Gebarung ......... . 

Bauten und Technik: 
Wasse rwirtschafts'fonds 

(UST-Anteile) .......... . 
Straßengesellschaften ..... . 
Straßen- und Wasserbau 

(Mittel des Katastrophen-
fonds) ................ . 

Beitrag der ASFINAG ... , .. . 
Übrige Straßenbaumittel , , .. 
Übrige Gebarung ... , ..... . 

Bundestheater ............. . 
Glücksspiele (Monopol) ..... . 
Branntwein (Monopol) ....... . 
Hauptmünzamt ...... : ...... . 

Unterschiede der, Gebarung 1985 gegenüber 1984 261 

Bundes
voranschlag 

1985 

Unter
schied 

gegenüber 
1984 

Millionen Schilling 

3217,4 + 

350,0 
797,0 + 

320,6 
20,5 

0,0 

4307,5 + 
1045,2 + 

0,1 

72,2 + 

100,0 

4555,0 + 

40,0 
201,3 

100,1 + 
65,8 + 

159,0 + 
2254,0 + 

286,1 + 
54,8 + 

1302,13 
897,0 

381,3 

157,0 
3,0 
0,4 

1 301,7 
310,5 

1215,1 
1306,0 

538,3 
627,0 
666,3 
863,5 
373,1 

2678,7 
1 010,7 

560,4 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

489,1 

150,0 
185,0 

3,2 
479,7 

0,1 

400,0 
421,7 

4,3 

10,0 

18,0 

127,2 

15,1 
4,4 

6,9 
195,5 

5,8 

3,2 

150,0 
64,8 

101,7 

63,0 

60,8 

65,1 

90,6 
15,2 

0,:1 
373,0 

0,9 
130,6 

9,1 
255,4 

24,5 
61,4 

Einnahmen: 

Bundes· 
voranschlag 

1985 

Unter
schied 

gegenüber 
1984 

Millionen Schilling 

Österreichische Bundesforste 1 937,5 + 102,4 
Post- und Telegraphenverwal-

tung .................. ' ., 36049,4 + 819,4 
Österreichische Bundesbahnen 24077,5 + 689,9 
Übrige Einnahmen. . . . . . . . . . . 1 065,7 + 159,6 

~-:--::-----:-::-:----

Summe ... 368694,0 + 26851,7 

Ausgaben: 

Bundeskanzleramt: 
Entwicklungshilfe ......... . 
Regional- und Strukturpoliti-

sche Maßnahmen ....... . 
Statistisches Zentralamt '" . 
Übrige Gebarung .. ' , . , .... 

Inneres: 
Polizei und Gendarmerie .. , . 
Flüchtlingsbetreuung ... , .. . 
Übrige Gebarung ......... . 

Unterricht: 
Ersätze für Landeslehrer .... 
Allgemeinbildende Schulen 

(Ohne Ersatz für Landes-
lehrer) ................ . 

Berufsbildende Schulen 
(Ohne Ersatz für Landes-
lehrer) ' ................ . 

Übrige Gebarung ......... . 
Kunst ..................... . 

Wissenschaft und Forschung: 
Universitäten und wissen

schaftliche Einrichtungen . 
Übrige Gebarung ...... , .. . 

Soziales: 
Einrichtungen der Arbeits

marktverwaltung .. ' .... , .. 
Kriegsopfer- und Heeresver-

sorgung ............. , .. 
Übrige Gebarung ... , ... , , . 

Sozialversicherung. ' ........ , 

Gesundheit und Umweltschutz: 
Überweisung an den Kran

kenanstalten-Zus'ammen-
arbeitsfonds , , ......... . 

Umweltfonds ... , , ........ . 
Übrige Gebarung .... , .... . 

Familienangelegenheiten: 

Bundes
voranschlag 

1985 

Unter
schied 

gegenüber 
19,84 

Millionen Schilling 

389;7 

202,7 
454,8 

1057,8 

9128,2 
402,7 
972,5 

17992,4 

6867,5 

6740,9 
4664,5 

480,7 

8423,7 
4340,2 

21838,2 

6706,1 
742,6 

42293,7 

2390,6 
1000,0 
1 120,7 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

34,0 

94,6 
23,7 
34,1 

408,9 
0,9 

85,7 

674,4 

372,2 

724,6 
145,6 
45,6 

717,9 
321,9 

+ 1225,4 

+ 39,9 
+ 34,9 

823,7 

+ 38,1 
+ 500,0 
+ 53,2 

Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen : 
·Familienbeihilfen . , , ..... . 
Geburtenbeihilfen .. , ... , . 
Schülerfreifahrten ... , ... . 
Schulbücher ...... , . , .. . 
Beitrag zum Karenzur-

laubsgeld ......... , , , . 
Übrige Gebarung ...... , , 

Sonstige Gebarung .. , ... ' , 
Äußeres ... : ... , , .......... . 
Justiz ........ , . , .... , ..... . 
Militärische Angelegenheiten " 

Finanzverwaltung: 
Bundesrechenamt ........ . 
Finanzlandesdirektionen ... . 

27506,9 
1 150,0 
2953,0 
1000,0 

1332,6 
2170,0 

588,5 
1 832,4 
5092,3 

16855,3 

607,4 
5762,2 

+ 736,9 
150,0 

60,0 

19,8 
+ 90,0 

188,7 
+ 74,4 
+ 332,5 
+ 2032,6 

5,5 
+ 45,5 
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262 Unterschiede der Gebarung 1985 gegenüber 1984 - Konjunkturausgleich-Voranschlag 

Ausgaben: 

Zus.~huß für Exportförderung , 
(OKB-AG) ............. . 

Sonstige Förderungsmaß-
nahmen (z. B. Zinsenstüt-
zungsaktion) .... , ...... . 

Übrige Gebarung ......... . 
Kassenverwaltung : 

Effekten- und Geldverkehr .. 
Pauschalvorsorge für Ausga

ben aus Rücklageneritnah-
men .. , .............. :. 

Sonstige Pauschalvorsorgen 
Übrige Gebarung ....... , .. 

Finanzausgleich: 
Leistungen an Länder und 

Gemeinden ........ , , .. . 
Zweckzuschüsse des Bun-

des ............... , ... . 
Katastrophenfonds ....... . 

Bundesvermögen : 
Kapitalbeteiligung : 

Internationale Finanzinsti-
tutionen ............. . 

Verstaatlichte Banken ... . 
Elektrizitätswirtschaft .... . 
Sonstige Unternehmungen 

Bundesdarlehen .......... . 
Haftungsübernahmen ..... . 
Abgeltung an Donaukraft-

werke ................. . 
Zahlung an IAKW ......... . 
Zahlung an VAMED ....... . 
Zinsenersatz an·ÖIAG ..... . 
Sonstige Zahlungsverpflich-

tungen ................ . 
Übrige Gebarung ......... . 

Pensionen (Hoheitsverwaltung) : 
Beitrag für Pensionen der 

Österreichischen Bundes-
bahnen ............... . 

Ersätze für Pensionen der 
Landeslehrer . : .... , , ... . 

Übrige Pensionen ......... . 

Staatsvertrag .............. . 

Finanzschuld : 

Bundes
voranschlag 

1985 

Unter
schied 

gegenüber 
1984 

Millionen Schilling 

350,0 

1041,8 
1 189,8 

563,0 

2500,0 
5850,0 

125,1 

1587,2 

1 103,6 
696,8 

654,5 
742,5 
668,5 
639,5 
345,3 

4666,1 

558,6 
602,0 

1800,0 
1569,0 

643,4 
93,8 

8952,1 

4934,9 
15021,6 

57,1 

113,8 
17,2 

+ 28,7 

+ 500,0 
+ 2036,0 

75,0 

+ 558,7 

+ 120,1 
+ 69,2 

+ 17,9 
+ 540,0 
+ 298,6 
+ 371,9 

1,0 
610,0 

+ 46,1 
351,8 

+ 300,0 
+ 560,5 

10,8 
25,5 

+ 282,9 

+ 353,3 
+ 947,9 

6,2 

Verzinsung ............... 39202,0 + 5736,5 
+ 1297,7 

159,5 
Tilgung ........ , , . . . . . . . .. 33816,9 
Übrige Gebarung . . . . . . . . . . 1 769,5 

Land- und Forstwirtschaft: 
Ersätze für Landeslehrer ... . 
Grüner Plan .............. . 
Schutzwasserbau und Lawi-

nenverbauung .......... . 
Übrige Gebarung ......... . 

Preisausgleiche ....... .' .... . 
Handel, Gewerbe, Industrie ... . 

Bauten und Technik: 
Bundesstraßenverwaltung 

einseh!. Autobahnen .... . 
Wasserbau .............. . 
Dienststellen. der Bundesge-

bäudeverwaltung ....... . 
Liegenschaftsverwaltung ein-

schließlich Erwerb ...... . 
Bundeshochbau .......... . 
Übrige Gebarung ......... . 

258;1 
2376,6 

1470,6 
2359,9 
5040,3 
2668,3 

16 nO,5 
1898,2 

767,1 

1073,6 
6262,8 
1 174,7 

+ 15,5 
+ 238,3 

+ 113,2 
+ 147,1 
+ 255,5 
+ 161,3 

+ 795,3 
+ 135,6 

+ 42,6 

13,2 
+ 284,8 
+ 51,3 

Ausgaben: 

Bundes
voranschlag 

1985 

Unter
schied 

gegenüber 
1984 

Millionen Schilling 

Verkehr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7904,4 + 1 172,6 
Bundestheater . . . . . . . . . . . . . . 1 834,9 + 95,7 
Glücksspiele (Monopol) ...... 2407,4 + 199,1 
Branntwein (Monopol) . . . . . . . . 443,0 + 19,4 
Hauptmünzamt . . . . . . . . . . . . . . 430,8 56,0 
Österreichische Bundesforste . 1 907,6 10,5 
Post- und Telegraphenvet-

waltung ... . . . . . . . . . . . . . .. 33616,2 + 1 120,4 
Österreichische Bundesbahnen 34211,6 + 1 196,5 
Übrige Ausgaben . . . . . . . . . . . . 1 241,8 + 75,5 ----'------

Summe ... 462923,8 + 26 373,2 

Konjunkturausgleich-Voranschlag 

Gemäß Artikel 111 des Bundesfinanzgesetzes 
1985 ist ein Konjunkturausgleich-Voranschlag in 
der Höhe von 4703,430 Millionen Schilling mit 
einer Stabilisierungsquote in Höhe von 
3 072,700 Millionen Schilling und mit einer Kon
junkturbelebungsquote in Höhe von 1 630,730MiI
lionen Schilling vorgesehen. Sollte die wirtschaftli
che Entwicklung im Jahre 1985 den Einsatz 
zusätzlicher Bundesmittel erfordern, um dadurch 
auf die Konjunkturentwicklung in Österreich stabi
lisierend oder belebend einzuwirken, so ist hiezu 
der Bundesminister für Finanzen unter den im 
Artikel 111 festgelegten Voraussetzungen ermäch
tigt. Auf diese Weise kann er den Konjunkturaus
gleich-Voranschlag ganz oder teilweise durch die 
Zustimmung zu Überschreitungen der im Kon
junkturausgleich-Voranschlag angeführten finanz
gesetzlichen Ansätze des Bundesvoranschlages 
1985, und zwar sowohl die Stabilisierungsquote 
als auch die Konjunkturbelebungsquote in Höhe 
des Bedarfs bei einzelnen finanzgesetzlichen 
Ansätzen und einheitlicher Hundertsätze bei den 
übrigen finanzgesetzlichen Ansätzen bis zu dem 
im Konjunkturausgleich-Voranschlag vorgesehe
nen Höchstausmaß, wirksam werden lassen. 

Der Konjunkturausgleich-Voranschlag sieht fol-, 
gende Beträge vor: 

Inneres ........... , ....... . 
Unterricht ..... , ............ . 
Kunst ..................... . 
Wissenschaft und Forschung .. 
Justiz ..................... . 
Militärische Angelegenheiten .. 
Land- und Forstwirtschaft: 

Grüner Plan ............. . 
Übrige Gebarung ......... . 

Bauten und Technik: 
Wasserbau .............. . 
Hochbau ................ . 

Verkehr ................... . 
Österreich ische Bundesforste . 
Post- und Telegraphenver-

waltung ................. . 
Österreichische Bundesbahnen 

Stabilisierungs- Koniunktur-
quote belebungs-

quote 
Millionen Schilling 

19,500 

16,000 
650,000 

85,000 
66,000 

200,000 
800,000 

19,500 
17,600 

99,100 
1100,000 

19,500 
94,823 
7,043 

260,614 
8,000 

350,000 

79,000 
78,000 

60,000 
600,000 
24,150 
17,600 

32,000 

Summe ... 3072,700 1630,730 
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Laufende GebarungNermög.~nsgebarung - Starrheit des Bundeshaushaltes -
InvestiUonen und Investitionsförderung . 263 

Laufende Gebarung 1) 
Vermögensgebarung 

Die Aufgliederung der gesamten Gebarung in laufende Gebarung und Vermögensgebarung bewirkt 
folgendes Bild: 

Millionen Schilling 

Laufende Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 361 332 
abzüglich laufende Ausgaben ....................................................... 387919 

-------
Bedarf an Bedeckungsmittel für laufende Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 587 
hiezu Einnahmen der Vermögensgebarung '" .................................... " .... ____ 7_3...,6~2--

Summe. . . 19225 

Ausgaben der Vermögensgebarung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75005 
-------

Bedarf an Bedeckungsmitteln für Ausgaben ........................................... . 94230 

') Einschließlich Personalaufwand. 

Starrheit des Bundeshaushaltes 
Der Heranziehung der Haushaltsmittel für konjunkturpolitische Maßnahmen ist durch die weitge

hende Starrheit des Budgets eine Grenze gesetzt. Im Jahre 1985 sind mehr als 86% der Haushaltsaus
gaben unantastbar, wie die nachstehende Übersicht zeigt: 

Bundesvoranschlag Bundesvoranschlag Erfolg 
1985 1984 1983 

Mill. S % Mill. S % Mill. S % 

Gesetzliche Verpflichtungen: ') 
. Anlagen .......................... 802 0,2 707 0,2 574 0,1 

Förderungsausgaben ............... 4096 0,9 3327 0,8 2779 0,7 
Aufwendungen: , 

?;uführungen an Rücklagen ........ - - - - - -
Ubrige Aufwendungen ............ 232382 50,2 221152 50,6 202465 49,7 

Zwischensumme I ... 237280 51,3 225186 51,6 205818 50,5 

Personalaufwand .................... 117218 25,3 ,110354 2?,3 105692 25,9 

Zwischensumme 11 ... 354498 76,6 335 540 76,9 311 510 76,4 

Ausgaben für Bundesstraßen aus zweck- ? 

gebundenen Einnahmen 2) .......... 14826 3,2 .13675 3,1 12897 3,2 
Sachaufwand der Bundesbetriebe 3) .... 29715 6,4 29181 6,7 28178 6,9 

Zwischensumme 111 ... 399039 86;2 378396 86,7 352585 86,5 

Übrige Gebarung 4) .................. 63885 . 13,8 58154 13,3 55206 13,5 
Hievon Ausgaben nach Maßgabe zweck-

gebundener Einnahmen ............ 7932 1,7 7340 1,7 6615 1,6 

Gesamtgebarung (Summe) ... 46292~ 100,0 436550 100,0 407791 100,0 

') Siehe Anlage I c zum Bundesfinanzg.~setz. 
2) Soweit nicht bei den Gesetzlichen V.~rpflichtungen enthalten. 
3) Soweit nicht in vorstehend angeführten Gebarungsgruppen bereits enthalten. Der größte Teil dieser Ausgaben 

ist zur Fortführung des Betriebes und zur Erzielung der Einnahmen erforderlich, daher nur bedingt kürzbar. 
4) Auch diese Ausgaben sind bis zu ein,~m gewissen Grad starr, da daraus der Aufwand für Schulen, für die Exeku

tive, für den Hochbau und andere mehr, 2:um Teil auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Zweckwidmung von Ein
nahmen, getätigt werden muß. 

Investitionen und Investitionsförderung 

Zur Durchführung von konjunkturbeeinflussen
den Maßnahmen eignen sich von den mit dem 
Bundeshaushalt in Zusammenhang stehenden 
Ausgaben in' erster Linie die Aus~Jabenbeträge, 
die für Eigeninvestitionen des Bundes, die für die 

Instandhaltung bundeseigener Vermögenswerte 
und die für die der Investitionsförderung im Berei
che der Wirtschaft dienenden Subventionen und 
Darlehen vorgesehen sind. Die nachfolgenden 
Übersichten geben einen Überblick üb.er die Aus
gabengrößen: 
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264 Investitionen und Investitionsförderung 

Grundbudget: 

Eigeninvestitionen : 
Bruttoinvestitionen und Instandhaltungsaufwand des Bundes 

(ohne Landesverteidigung) 3)4) ........................ 
Geringwertige Wirtschattsgüter des Anlagevermögens (ohne 

Landesverteidigung) 3)4) ............................. 
Bauten und Ausrüstung (einschließlich geringwertige Wirt-

schaftsgüter des Anlagevermögens und Instandhaltung) 
tür die Landesverteidigung (Ausgaben im Inland) 3)5) ..... 

Investitionstörderung im Bereiche der Wirtschaft (Ausgaben im 
Inland): 
Wohnungsbau und Wasserwirtschaft aus zweckgebundenen 

Bundeseinnahmen 6) ................................ 
Sonstige Bereiche (einschließlich Kapitalaufstockung) 3)') ... 

Summe ... 

Hievon: 
Investitionen für Erziehung und Unterricht sowie Forschung 

und Wissenschaft ") ................................ 
Wohnungsbau 12) ..................................... 
Übrige Gebäude 13) ................................... 
Straßenbau (einschließlich dazugehörige Gebäude) 14) ...... 
Investitionen der 

Österreichischen Bundesbahnen 15) ................... 
Post- und Telegraphenverwaltung 15) ................... 

KonJunkturausglelch~ 
Voranschlag: 

Eigeninvestitionen : 
Bruttoinvestitionen und Instandhal-

tungsaufwand des Bundes (ohne 
Landesverteidigung) 3)'8) ......... . 

Geringwertige Wirtschaftsgüter des 

Stabilisierungs, 
quote 

2,0 

0,0 Anlagevermögens 18) ............. . 
Bauten und Ausrüstung (einschließlich' 

geringwertige Güter d,es Anlagever-
mögens und Instandhaltung) für die 
Landesverteidigung (Ausgaben im 
Inland) 3) ... , .................... . 

Investitionsförderung. im Bereiche der 
Wirtschaft (Ausgaben im Inland): 

0,7 

1985 ')") 
Konjunktur
belebungs

quote 

0,9 

b,4 

Sonstjge Bereiche 3)'9) .............. 0,3 0,3 

1985 ') 

38,3 

1,7 

4,5 

16,7 
13,0 

74,2 8)9) 

4,6 
16,2 
7,1 

11,4 

9,0 
10,2 

Summe 

1984 ') 
Milliarden Schilling 

36,5 

1,6 

4,0 

15,3 
10,9 

68,3 8) 

4,5 
14,8 
6,6 

10,1 

8,7 
10,1 

Stabilisierungs
quote 

Milliarden Schilling 

1984 ')") 
Konjunktur
belebungs

quote 

2,9 

0,0 

1,1 

0,6 

2,0 

0,0 

0,6 

0,4 

1,9 

0,4 

0,6 

1983 ') 

34,5 

1,7 

4,6 

14,8 
10,1 

65,7 8)'°) 

4,2 
14,9 
6,0 
9,0 

10,0 
8,2 

Summe 

3,9 

0,0 

1,0 

1,0 
--------------------------------------------~----------

Summe. . . 3,0 1,6 4,6 2°) 3,0 2,9 5,9 

Investitionsffnanzlerungen auf Grund von Ermächtigungen 
des Bundesfinanzgesetzes: 

1985 ') 1984 ') ·1983 ') 
Milliarden Schilling 

Wasserwirtschaftsfonds 21) .............................. . 2,0 2,0 1,0 

Sonstige FinanzierungsmöglIchkeiten: 

Auf Grund der Fernmeldeinvestitionsgesetz-Novelle (BGBI. 
Nr. 483/1981) 22) ..................................... . 4,1 3,4 

,) Voranschlag. 
2) Erfolg. 
3) Ausgewiesen sind nur die Ausgabenbeträge einzel

ner Positionen der volkswirtschaftlichen Gesamtrech
nung, und zwar Bruttoinvestitionen, Instandhaltung, 
Kapitaltransfers und Darlehen für Investitionsförderung. 
Die Beträge dieser Positionen sind nicht ident mit den 
im Bundesvoranschlag bei den tin,anzgesetzlichen 
Ansätzen ausgewiesenen Beträgen. Anlagenansätze 
des Voranschlages umfassen neben den vorgenannten 
volkswirtschaftlichen Positionen zB auch Ausgaben für 
Liegenschaftsank~ufe und ähnliches. 

4) Siehe Beilagen 07 und 08 des jeweiligen Amtsbe
heltes zum Bundesfinanzgesetz (ohne Liegenschaftsan
käute), 

5) Siehe Beilagen 07 und 08 des jeweiligen Amtsbe
heltes zum Bundesfinanzgesetz, Spalte "Landesverteidi
gung" vermindert um die in der' Fußnote '.) auf Seite 000 
des Amtsbehelfes ausgewiesenen Käute der Landesver
teidigung im Ausland. 

6) Siehe die tür die Förderung des Wohnungsbaues 
und tür die Förderung der Errichtung und Erweiterung 
von Wasserversorgungs- und Kanalisationsanlagen bei 
den Autgabenbereichen 23 und 37 ausgewiesenen ~un
desmittel aus zweckgebundenen Einnahmen des 
Titels 2/528 (ohne Ansatz 2/52850), welche aut Grund 
von Bestimmungen des Wohnbautörderungsgesetzes 
1968 in der geltenden Fassung vom Bund ua, den Län
dern und dem Wasserwirtschaftstonds zu überweisen 
sind. 

( 
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Investitionen und Investitionsförderung 265 

Fußnoten zu Seite 264 (Fortsetzung): 

7) Investitionsförderung: siehe Beilage 09 (vermindert 
um . die Kapitaltransfer- und Darlehenszahlungen ins 
Ausland) des jeweiligen Amtsbehelfes zum Bundesfi
nanzgesetz; Kapitalaufstockung: Alle Ausgabenposten 
080. (jedoch ohne die der Ansätze 1/54022, 1/54033 

,-

und ohne der Post 080 _ /231 des Ansatzes 1/54093); 
Mittel an Baufonds: Alle Posten 7660 der Ansätze 
1/60826, 1/60836, 1/60866 und 1/60876. 

8) Ohne Ausgaben auf Grund von Haftungsermächti
gungen des Bundesministers für Finanzen. . 

9) Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt wirksam werden: 

Eigeninvestitionen Investitionsförderung 

Gering-

Kenn- Instand- wertige BruttQ- Zu- Darle- Kapital- . Son- Zusam-
ziffer Aufgabenbereich haltung Wirt- investi- schüsse hen beteili- stige men schafts- tionen gung Invest. 

güter 

Milliarden Schilling 

11 Erziehung und Unterricht . __ 0,41 0,20 1,69 0,07 0,00 0,00 ..... 2,37 
12 Forschung und Wissen-

schaft ................... 0,29 0,06 1,33 0,55 0,03 0,00 ..... 2,26 
13 Kunst ................... 0,24 0,03 0,16 0,15 0,00 0,04 . .... 0,62 
21 Gesundheit .............. 0,01 0,01 0,07 1,17 .... . ..... . . . . . 1,26 
22 Soziale Wohlfahrt ......... 0,01 0,01 0,01 0,07 0,00 .... . . .... '0,10 
23 Wohnungsbau . _ . __ ....... 0,02 0,00 0,17 0,57 0,48 0,00 14,96 16,20 
32 Straßen ........... ____ ... 3,01 0,08 8,18 0,10 0,00 0,15 ..... 11,52 
33 Sonstiger Verkehr ... _ . ____ 1,79 1,08 16,55 2,14 0,01 0,34 ..... 21,91 
34 Land- und Forstwirtschaft · . 0,42 0,06 0,28 0,77 . .... 0,00 0,99 - 2,52 
35 Energiewirtschaft ......... .... . . .... . .... 0,05 0,00 0,67 . .... 0,72 
36 1.':Idustrie und Bergbau ..... 0,00 0,00 0,00 0,54 0,04 0,06 . .... 0,64 
37 Offentliche Dienstleistungen 0,06 0,01 0,22 3,83. ..... 0,00 1,77 5,89 
38 Private Dienstleistungen .... 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,05 ..... 0,07 
41 Landesverteidigung ....... 0,70 0,00 3,75 0,00 .... . .... . . .... 4,45 

. 42 Staats- und Rechtssicher-
heit ............ _. __ ..... 0,08 0,11 0,51 .... . .... . ..... . .... 0,70 

43 Übrige Hoheitsverwaltung · . 1,06 0,07 1,79 0,04 0,05 . .. ' .. . ... ," 3,01 

Summe ... 8,10 1,72 34,71 10,07 0,61 1,31 17,72 74,24 
, , , 

44,53 29,71 

10) Dieser Betrag wurde wie folgt wirksam: 

Eigeninvestitionen Investitionsförderung 

Gering-

Kenn- Instand- wertige Brutto- Zu- Darle- Kapital- Son- Zusam-
ziffer Aufgabenbereich haltung Wirt- investi- schüsse hen beteili- stige men 

- sc hafts- tionen gung Invest. 
güter 

Milliarden Schilling 

11 Erziehung u~d Unterricht , .. 0,42 0,21 1,63 0,07 0,00 .... . ..... 2,33 
12 Forschung und Wissen-

schaft .. __ .. ______ ....... 0,36 0,06 1,13 0,30 0,05 ,", ... . .... 1,90 
13 Kunst ................... 0,20 0,02 0,12 0,10 .... . 0,03 . .... 0,47 
21 Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . 0,01 0,01 0,06 0,12 .... . 0,00 ..... 0,20 
22 Soziale Wohlfahrt ......... 0,01 0,02 0,02 0,17 0,00 .... . . .... 0,22 
23 Wohnungsbau ............ 0,04 ..... 0,05 1,09 0,48 0,02 13,22 14,90 
32 Straßen .................. 2,28 0,07 7,31 0,06 0,02 0,05 ..... 9,79 
33 Sonstiger Verkehr ......... 1,55 0,99 15,84 1,15 0,01 0,11 ..... 19,65 
34 Land- und Forstwirtschaft · . 0,40 0,06 . 0,19 0,79 ..... 0,00 ,0,91 2,35 
35 Energiewirtschaft ........ . . .... .... . . .... 0,01 0,00 0,54 ..... 0,55 
36 Industrie und Bergbau ..... 0,00 0,00 0,00 0,40 0,03 0,10 ..... 0,53 
37 Öffentliche Dienstleistungen 0,05 0,01 0,03 3,30 ..... . ,' .. , 1,56 4,95 
38 Private Dienstleistungen, ... " 0,00 0,00 0,00 0,02 .. , .. 0,09 ." .. 0,11 
41 Landesverteidigung ....... 0,52 0,00 4,06 0,00 .. " , ", .. "" , 4,58 
42 Staats- und Rechtssicher-

heit .. , .................. 0,07 0,12 0,52 ... , " , .... "" . .", . 0,71 
43 Übrige Hoheitsverwaltung · . 0,87 0,08 1,43 0,04 .... . ~ . , , , . ..... 2,42 

Summe ___ 6,78 1,65 32,39 7.62 0,59 0,94 15,69 65,66 
, , 

:v v 

40,82 24,84 
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266 Investitionen und Investitionsförderung - Finanzwirtschaftliche und funktionelle Gliederung 

Fußnoten zu Seite 264 (Fortsetzung): 

") Aufgabenbereiche 11 und 12 der Posten für 
Instandhaltung (61 .. ), der Posten-Untergliederung 0 .. bis 
8 .. sowohl der Posten fÜr Darlehen zur Investitionsförde
rung (24 .. ) als auch der Posten für Kapitaltransferzahlun
gen (735. bis 739.,745. bis 748 ., 755. bis 757 ., 770 .); 
der Posten 02 .. bis 06.. (einschließlich der analogen 
Posten der Postenunterklasse 46), 10 .. , 400 . und 409. 
der Kapitel 01 bis 77 einschließlich der beiden Aufgaben
bereichen 11 und 12 vorgesehenen Mittel für Kapitalauf
stockung (It. Fußnote 7). 

12) Aufgabenbereich 23 der Posten für Instandhaltung 
von Gebäuden (614.), der Posten-Untergliederungen 
4 .. sowohl der Posten für Darlehen zur Investitionsför
derung (24 .. ) als a4ch der Posten für Kapitaltransfer
zahlungen (735 . bis 739.,745. bis 748 ., 755. bis 757 ., 
770.) sowie der Posten 0630 und 0634 (einschließlich 
der analogen Posten der Posten-Unterklasse 46) der 
Kapitel 01 bis 77 .; zuzüglich der für die Förderung des 
Wohnungsbaues beim Aufgabenbereich 23 ausgewiese
nen Beträge aus zweckgebundenen Bundeseinnahmen 
des Titels 2/528 (ohne Ansatz 2/52850), welche auf 
Grund von Bestimmungen des Wohnbauförderungsge
setzes 1968 in der geltenden Fassung ua. den Ländern 
vom Bund Z\.J überweisen sind, einschließlich der beim 
Aufgabenbereich 23 vorgesehenen Mittel für Kapitalauf
stockung [laut Fußnote 7)]. 

13) Alle Posten 063 ., 064 . (einschließlich der analogen 
Posten der Posten-Unterklasse 46) und 614 . sowie alle 
Posten-Untergliederungen 4 .. sowohl der Posten für 
Darlehen zur Investitionsförderung (24 .. ) als auch der 
Posten für Kapitaltransferzahlungen (735. bis 739., 
745. bis 748., 755. bis 757., 770.) mit Ausnahme der 
entsprechenden Ausgaben bei den Investitionen für 

Erziehung und Unterricht sowie Forschung und Wissen
schaft, beim Wohnungsbau, Straßenbau, bei der Post
und Telegraphenverwaltung sowie bei den Österreichi
schen Bundesbahnen. 

14) Aufgabenbereich 32 der Posten 060., 065. bis 
067 . und 611 . sowie der Posten-Untergliederungen 1 .. 
sowohl der Posten zur Investitionsförderung (24 .. ) als 
auch der Posten für Kapitaltransferzahlungen (735. bis 
739., 745. bis 748., 755. bis 757., 770.), der Ansätze 
1/64228 und 1/64248 (jeweils ohne Posten 61 .. , 69 .. , 
720., 727 ., 7290, 73 .. und 764 .) zuzüglich des Aufga
benbereiches 32 der Posten 0645 bis 0647 und 614. 
sowie der Posten-Untergliederungen 4 .. , sowohl der 
Posten für Investitionsförderung (24 .. ) als auch der 
Posten für Kapitaltransferzahlungen (735. bis 739., 
745. bis 748 . , 755. bis 757 . , 770. ). 

15) Alle Ausgaben-Posten 02 .. bis 06 .. , 1 ... , 24 .. , 
400.,409.,61 .. ,735. bis 739 ., 745 . bis 748 ., 757 . und 
770 . des Kapitels 79. 

16) Alle- Ausgaben-Posten 02 .. bis 06. _, 1 ... , 24 .. , 
400.,409.,61 .. ,735. bis 739 ., 745 . bis 748 ., 757 . und 
770 . des Kapitels 78. 

17) Die Inanspruchnahme bedarf gemäß Art. 111 der 
Bundesfinanzgesetze 1984 und 1985 der Zustimmung 
des Bundesministers für Finanzen. 

18) Siehe die Beilagen 0,2, 0,3, 0,5 und 0,6 der Amtsbe
helfe zum Bundesfinanzgesetz für die Jahre 1984 und 
1985, vermindert um die Spalte "Landesverteidigung" . 

19) Investitionsförderung: siehe ua. die Beilagen 014 
und 017 der Amtsbehelfe zum Bundesfinanzgesetz für 
die Jahre 1S84 und 1985; Mittel an Baufonds: Alle 
Posten 766. der Ansätze 1/60826, 1/60836, 1/60866 und 
1/60876. 

20) Dieser Betrag wird voraussichtlich wie folgt wirksam werden: 

Eigeninvestitionen Investitionsförderung 

Geringwer-
Zusammen Kenn-

Aufgaben Instandhal- tige Wirt- Bruttoinve- Zuschüsse Darlehen Sonstige 
ziffer tung schaftsgü- stitionen Invest. 

ter 

Milliarden Schilling 

'11 Erziehung und Unterricht ..... . 0,08 .... . 0,33 0,00 .... . ..... 0,41 
12 Forschung und Wissenschaft ... 0,07 .... . 0,38 0,04 .... . ..... 0,49 
13 Kunst ....................... .... . .... . 0,02 0,02 .... . . .... 0,04 
23 Wohnungsbau ", ............. .... . . .... 0,03 .... . .... . ..... 0,03 
33 Sonstiger Verkehr . ,-.......... .... . .... . 1,24 0,03 0,00 . .... 1,27 
34 Land- und Forstwirtschaft ...... 0,06 .... . 0,03 0,16 ..... 0,09 0,34 
37 Öffentliche Dienstleistungen .... .... . .... . .... . 0,26 .... . .... . 0,26 
41 Landesverteidigung ........... 0,07 .... . 1,04 0,00 .... . ..... 1,11 
42 Staats- und Rechtssicherheit ... .... . 0,00 0,06 .... . .... . ..... 0,06 
43 Übrige Hoheitsverwaltung ...... 0,29 .... . 0,34 .... . .... . ..... 0,63 

Summe ... 0,57 0,00 3,47 0,51 0,00 0,09 4,64 , . 
4,04 0,60 

21) Diese Ausgaben belasten nur den Haushalt des 
Fonds. 

lung des jeweiligen Bundesvoranschlages steht jedoch 
noch nicht fest, in welcher Höhe von der im'FMIG·aus
drücklich vorgesehenen Möglichkeit solcher Sonstigen 
Finanzierungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht werden 
wird. Der Zeitpunkt der Investitionswirksamkeit (Bestell
volumen) und jener der Ausgabenwirksamkeit (Tilgung 
der entsprechenden Verbindlichkeiten) fallen auseinan
der. 

22) Bei den hier angeführten Sonstigen Finanzierungs
möglichkeiten handelt es sich um die Inanspruchnahme 
von Zessionskrediten, die zur Erfüllung des Fernmelde
investitionsprogrammes notwendig werden, soweit die 
in erster Linie zur Finanzierung vorgesehenenzweckge
bundenen Anteile der Einnahmen aus Fernsprechgebüh
ren hiezu nicht ausreichen. Zum Zeitpunkt der Ersteie 

Finanzwirtschaftl-iche und funktionelle Glie
derung 

Zur Analysierung der wirtschaftlichen Auswir
kungen des Bundeshaushaltes ist dieser nach 
finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten (Anlagen, 
Förderungen, Aufwendungen) gegliedert worden. 

Diese Gliederung vermochte aber das Bedürfnis 
nach einer übersichtlichen Darstellung des Bun
deshaushaltes nur teilweise zu befriedigen. Es 
wurde daher die finanzwirtschaftliche Klassifika
tion (Gebarungsgruppen) mit einer funktionellen 
(Aufgaben bereiche) verbunden. Die Übersicht auf 
Seite 267 zeigt di.e wichtigsten Daten. 
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Bundesvoranschlag 

I Sachaufwand 
~ 
;;: Aufgabenbereiche Personalauf-
N wand Anlagen Förderungs- Aufwendun-c ausgaben gen c 
Q) 

:.:: 

11 Erziehung und Unterricht ...................... 13122,3 1 981,8 398,9 22838,6 
12 Forschung und Wissenschaft .................. 5481,4 1331,6 1935,0 5172,8 
13 Kunst ...................................... 2252,3 197,2 467,2 1 197,8 
14 Kultus. '.' ................................... ........ . . ....... . ....... 400,0 

11 bis 14 (Summe) ... 20856,0 3510,6 2801,1 29609,2 

21 Gesundheit ................................. 281,0 68,7 1151,7 3204,4 
22 Soziale Wohlfahrt ............................ 991,3 12,7 3264,9 105231,3 
23 Wohnungsbau ............................... ......... 131,9 514,6 625,7 

21 bis 23 (Summe) ... 1272,3 213,3 4931,2 109061,4 

32 Straßen ..................................... ......... 8822,9 10,0 8832,1 
33 Sonstiger Verkehr ............................ 47513,9 17275,5 2891,9 18708,8 
34 Land- und Forstwirtschaft ..................... 1 610,6 338,6 8636,2 1 248,7 
35 Energiewirtschaft ............................ ......... 668,5 70,8 0,0 
36 Industrie und Gewerbe (einschließlich Bergbau) .. 106,7 58,8 3199,6 6320,8 
37 Öffentliche Dienstleistungen ....... : ........... ' 881,6 216,0 3827,6 3244,6 
38 Private Dienstleistungen (einschließlich Handel) ... 479,8 1443,3 783,7 1009,6 

32 bis 38 (Summe) ... 50592,6 28823,6 19419,8 39364,6 

41 Landesverteidigung ........................... 5537,8 42,5 38,9 11497,7 
42 Staats- und Rechtssicherheit .............. /. ... 10670,5 511,4 0,5 2915,9 
43 Übrige Hoheitsverwaltung ..................... 28289,0 2540,2 710,9 89712,8 

41 bis 43 (Summe) ... 44497,3 3094,1 750,3 104126,4 

Gesamtsumme ... 117218,2 35641,6 27902,4 282161,6 

') Aufgliederung nach Gebarungsgruppen siehe Amtsbehelf zum Bundesfinanzgesetz 1984, Seite 267. 
2) Aufgliederung nach Gebarungsgruppen siehe Bundesrechnungsabschluß 1983, Seite 155. 

Ausgaben Erfolg 

(Summe) 

1985 1984 1983 

Millionen Schilling 

') 2) 
38341,6 36390,3 35526,1 
13920,8 12801,0 12308,5 
4114,5 3790,8 3695,2 
400~0. 387,9 380,3 

56776,9 53370,0 51910,1 

4705,8 4076,0 3102,2 
109500,2 108586,7 103035,6 

1272,2 1 251,1 1722,9 

115478,2 113913,8 107860,7 

17665,0 16362,7 16337,3 
86390,1 82303,1 80700,3 
11 834,1 11099,6 11 145,8 

739,3 433,7 554,3 
9685,9 9698,8 8301,5 
8169,8 7891,2 7009,6 
.3716,4 3100,3 2884,6 

138200,6 130889,4 126933,4 

17116,9 15062,6 15750,2 
14098,3 13285,8 13210,8 

121 252,9 110029,0 92126,0 

152468,1 138377,4 121 087,0 

462923,8 436550,6 407791,2 

Einnahmen 

Bundesvoranschlag 

1985 1984 

545,1 516,5 
752,8 681,1 
602,0 594,4 

....... . . ....... 

1899,9 1792,0 

1233,2 689,7 
59059,0 53255,6 

560,0 535,2 

60852,2 54480,5 

16993,2 16721,8 
62967,1 .61065,8 
5198,2 5219,1 

432,7 134,3 
5009,8 5000,6 
5153,2 4937,9 
6128,3 5702;0 

101 882,5 98781,5 

486,8 489,7 
2813,6 2700,1 

200759,0 183598,5 

204059,4 186788,3 

368694,0 341842,3 

Erfolg 

1983 

530,9 
772,7 
482,5 

. ....... 

1 786,1 

601,4 
50466,4 

1 174,7 

52242,5 

17114,8 
54256,4 
5286,8 

231,8 
3579,5 
4598,6 
6484,8 

91552,7 

478,4 
2616,2 

167997,3 

. 171 091,9 

316673,2 
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268. Bereinigte Budgetgebarung 

Bereinigte Budgetgebarung 

Bruttoveranschlagung 

Der Bundeshaushalt umfaßt wie jeder öffentli
che Haushalt die Gebarungen einer großen 
Anzahl von Verwaltungsdienststellen, betriebli
chen Einrichtungen 1), Verwaltungsfonds und son
stigen Institutionen, die verschiedenste Aufgaben 
und Zwecke zu erfüllen haben. 

Die einschlägigen Verfassungsbestimmungen 
und Haushaltsvorschriften schreiben aus Gründen 
einer besseren Kontrollmöglichkeit die bruttomä
ßige Darstellung. der Gebarung jeder einzelnen 
Institution im Rahmen des Bundeshaushaltes vor. 
Das bedeutet, daß bei jeder Institution in der 
Regel alle Ausgaben auf der Ausgabenseite und 
alle Einnahmen auf der Einnahmenseite bruttomä
ßig veranschlagt sind und bei keiner Institution 
weder Einnahmen von den Ausgaben noch umge
kehrt Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt 
werden sollen. Es müssen daher fallweise Ausga-

. ben- oder Einnahmenbeträge einer der vorge
nannten Institutionen des Bundeshaushaltes auf 
die Einnahmen- oder Ausgabenseite einer ande
ren Institution des Bundshaushaltes überrechnet 
werden. Außerdem bedingt die bruttomäßige Dar
stellung, daß den Einnahmen der Betriebe 1) des 
Bundes aus Entgelten für ihre Leistungen (zB 
Postgebühren, Verkehrseinnahmen der Bundes
bahn) im Bundeshaushalt auf der Ausgabenseite 
diejenigen Ausgaben gegenüberstehen, die zur 
Erbringung dieser Leistungen erforderlich sind. 

Sowohl diese Gebarung aus den Entgelten für 
BetriebsleistlJngen als auch die Gebarung aus 
den bereits erwähnten Überrechnungen innerhalb 
des Bundeshaushaltes ("Durchlaufer") vergrö
ßern das Budgetvolumen, haben aber mit den 
eigentlichen Aufgaben des Staates nichts zu tun. 
Dennoch kann auf deren Darstellung im Bundes
haushalt nicht verzichtet werden, weil nur dadurch 
eine entsprechende Aussagefähigkeit des jeweili
gen Bundesvoranschlages gewährleistet ist und 
damit den Forderungen nach Budgetklarheit und 
Budgetwahrheit am ehesten entsprochen wird. 

Im übrigen gelten diese Überlegungen keines
wegs nur für die Kameralistik. Auch eine ord
nungsgemäße doppelte BUChführung muß sich an 
den Grundsatz der höchstmöglichen Aussagefä
higkeit in Wahrung der Prinzipien " Bilanzwahr
heit" und "Bilanzklarheit" halten. Aus diesen 
Gründen sind auch in den Gewinn- und Verlust-

1) Diese betrieblichen Einrichtungen wie zB Forst
und Landwirtschaftsverwalturig Allentsteig-Döllersheim, 
Post- und Telegraphenverwaltung, Österreichische Bun
desforste oder Österreichische Bundesbahnen, besit
zen keine Rechtspersönlichkeit und sind im Bundes
haushalt mit ihrer Bruttogebarung enthalten. Verstaat
lichte und nichtverstaatlichte Unternehmungen hinge
gen, an denen der Bund beteiligt ist, sind Kapitalgesell
schaften oder ähnliches mit Rechtspersönlichkeit Ihre 
Gebarung ist irri Bundeshaushalt nicht enthalten. 

rechnungen der Bundesbetriebe die Aufwendun
gen und Erträge ungekürzt (unsaldiert) ausgewie
sen. 

Durchlaufer 

In. dem Bestreben, sowohl den Forderungen 
nach Budgetklarheit und Budgetwahrheit als auch 
einer Entschließung des Nationalrates zu entspre
chen, wurde ab 1964 die Veranschlagung der 
betragsmäßig wesentlichsten Durchlauferposten 
neu geregelt. 

In Ergänzung der im Jahre 1964 durchgeführten 
Maßnahme wurde in sinngemäßer Weise ab dem 
Bundesvoranschlag 1975 auch noch die Veran
schlagung der Durchlaufer-Gebarungen betref
fend Münzregal und Katastrophenfondsmittel 
durchgeführt .. Als "Durchlaufer", deren Veran- . 
schlagung beibehalten werden mußte, verblieben 
im wesentlichen die Abgeltung von Einnahmeaus
fällen der Österreichischen Bundesbahnen und 
der Beitrag des Ausgleichsfonds für Familienbei
hilfen zum Karenzurlaubsgeld. 

Verwendung der BUdgetmittel 

Zur Beurteilung, welchen Anteil des Bruttona
tionalproduktes bzw. Volkseinkommens die 
öffentlichen Haushalte bzw. im speziellen Fall der 
Bundeshaushalt für sich in· Anspruch nehmen, 
muß der Brutto-Budgetrahmen entsprechend 
bereinigt werden. Zu diesem Zwecke sind von den 
Brutto-Ausgaben und -Einnahmen Beträge in 
Höhe der bereits aufgezeigten Ausgaben der ein
zelnen erwerbswirtschaftlichen Verwaltungs
zweige (Bundesbetriebe) aus eigenen Einnahmen 
und in Höhe der "Durchlaufer" in Abzug zu brin
gen, soweit letztere noch nicht durch die im vor
hergehenden Absatz aufgezeigte Regelung sal
diert sind. 

In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
Österreichs wurden daher seit je die Betriebe 1) 
des Bundes nicht dem öffentlichen, sondern dem 
privaten (Unternehmer-) Sektor zugezählt und nur 
das Ergebnis ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit (kas
samäßiger Betriebs-Überschuß oder -Abgang) in 
die volkswirtschaftliche Aufgliederung des Bun
deshaushaltes einbezogen. Ebenso werden in 
dieser volkswirtschaftlichen Aufgliederung des 
Bundeshaushaltes die wesentlichsten Vergütun
gen innerhalb der Bundesrechnung ("Durchlau
fer") ausgeschieden. 

Aus der nachstehenden Übersicht sind die· 
bereinigte Budgetgebarung der Jahre 1983 bis 
1985 sowie die Einnahmen ersichtlich, die dem 
Bund tatsächlich von auswärts zufließen und von 
den Bundesdienststellen für die ihnen derzeit 
übertragenen Aufgaben in Anspruch genommen 
werden: 

IS" 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)438 von 536

www.parlament.gv.at



Bereinigte Budgetgebarung 269 

Bundesvoranschlag Bundesvoranschlag Erfolg 1983 
Bundesvoranschläge 1985 und 1984: Gesamtgebarung, 1985 1984 

Erfolg 1983: Gesamtgebarung.einschließlich der nicht Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 
veranschlagten Anlehensgebarung ') 

Millionen Schilling 

Gesamtgebarung (brutto) ...................... 462924 368694 436550 341842 407791 316673 

Abgang ... 94230 94708 91 118 

Bereinigte Budgetgebarung 
Gruppe 0 bis 6 ............................... 388072 302007 364263 276994 336813 258715 
hlezu: Überschuß Glücksspiele (Monopol) ........ 271 215 228 

Branntwein (Monopol) .......... 568 563 587 
Hauptmünzamt ................ 129 135 110 
Bundesforste ................. 30 7) 83 41 
Post- u. Telegraphenverw ....... 2433 2734 42 

Abgang Bundestheater ................ 1462 1375 t 341 
Bundesbahnen ................ 10134 9628 12687 

Zwischensumme 3) ... '399668 305438 375349 280641 350841 259723 

ab: "Durchlaufer" 4) ......................... 1 244 1 244 1 246 1246 1 185 1 185 
hiezu: Anlehensgebarung ...................... ....... . . ....... . . . . . . . . ....... . . ....... 94760 

Verbleibt: Bereinigte Budgetgebarung 5) ......... 398424 304194 374103 279395 349656 353298 

Abgang ... 94230 94708 
Überschuß ' .. 3642 

Brutto-Inlandsprodukt (BIP) in Mrd. S ............ 6) 1383,6 6) 1294,6 1205,8 
Bereinigte Budgetausgaben in vH des BIP ........ 

') Anlehensgebarung ohne die in Ausgabe und Ein
nahme gleichhohen 'Beträge aus der Prolongierung und 
Umwandlung von Bundesschatzscheinen, Krediten u. ä. 
während des Jahres. 

2) Ohne Anlehensgebarung. 
3) Bundesgebarung mit Nettodarstellung der Bundes

betriebe. 
4) Zufolge haushaltsrechtlicher oder sonstiger Vor

schriften sind aus verrechnungstechnischen Gründen 
einzelne Ausgaben- und Einnahmenbeträge von der 
Ausgaben- auf die Einnahmenseite des Bundeshaushal
tes oder umgekehrt zu überrechnen. Solche Überrech
nungen können grundsätzlich zwischen allen Kapiteln 
des Bundeshaushaltes notwendig werden. Da aber in 
die volkswirtschaftliche Aufgliederung des Bundeshaus
haltes die Gebarung der Kapitel 70 bis einschließlich 79 
nur mit dem kassamäßigen Nettoüberschuß bzw. 
-abgang einbezogen ist, sind hier' nur die Überrechnun
gen zwischen den Ansätzen der Kapitel 01 bis 65 als 
"Durchlaufer" ausgewiesen. Diese Überrechnungsbe
träge sind' nämlich nur Durchlaufer, die das Budgetvolu
men vergrößern, aber keine echten Budgeteinnahmen 

) , 

19 Arbeils(Amls)behelf zum BFG 

28,8 28,9 29,0 

oder .-ausgaben darstellen. Nicht ausgewiesen als 
Durchlaufer werden Zahlungen der Bundesdienststellen 
an öffentliche Abgaben, die bei Kapitel 52 als Einnahmen 
aufscheinen. 

Erfaßt ,sind die Überrechnungsbeträge, die auf der 
Einnahmenseite der Kapitel 01 bis 65 bei den Posten 
8260 und 8261 als Vergütungen bzw. bei den Posten 
8262 und 8263 als Überweisungen, und zwar jeweils von 
Ansätzen der Kapitel 01 bis 65 nachgewiesen werden. 
Diese Vergütungen bzw. Überweisungen werden nach 
den einschlägigen Richtlinien nur auf der Einnahmen-· 
seite des Bundeshaushaltes aus nah m s los erfaßt, 
während auf der Ausgabenseite für die zu überrechnen
den Vergütungen bzw. Überweisungen die, Posten 7290 
bis 7293 zwar vorgesehen sind, aber auch zu Lasten 
anderer Posten solche Überrechnungen erfolgen kön
nen. 

5) Beträge entsprechen den Schlußziffern der volks
wirtschaftlichen Gesamtrechnung. 

6) Schätzung. 
7) Abgang. 
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270 Vermögens- und Schulden rechnung des Bundes 

Vermögens- und Schuldenrechnung des 
Bundes 

Das Rechnungswesen des Bundes ist in der 
Lage, mit Hilfe des vollautomatisierten Verrech
nungsverfahrens die Verrechnung der haushalts
mäßigen Geldeinnahmen und Geldausgaben 
sowohl nach kameralistischen als auch nach dop
pischen Grundsätzen durchzuführen. Dadurch ist 
es möglich, dem Gebot der Aufstellung von 
Bestandsverrechnungen für den gesamten 
Bereich der Bundesverwaltung Rechnung zu tra
gen. Die Gliederung der Vermögens- und Schul
denrechnung entspricht sinngemäß den Bestim
mungen des Aktiengesetzes und berücksichtigt 
den Ansatz- und Kontenplan des Bundes. 

zung den Gruppen des Anlage- oder Umlaufver
mögens zugeordnet sind. Dem Vermögensnach
weis des Bundes liegen die Ergebnisse über den 
Vermögensstand der von den anweisenden Stei
len geführten Bestandsrechnungen zugrunde. Die 
Abschreibung der Bestandteile des Vermögens 
- ausgenommen jene der betriebsähnlichen Ein
richtungen und der l3undesbetriebe - erfolgt 
nach bundeseinheitlichen Richtlinien, und zwar 
mit 50% im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
sowie mit den restlichen 50% des Anschaffungs
oder Herstellungswertes anläßlich ihres Ausschei
clens. 

Das Vermögen des Bundes umfaßt grundsätz
lich die Gesamtheit der im Verfügungsbereich des 
Bundes befindlichen Sach- und Geldwerte ein
schließlich der Rechte und Forderungen, welche 
nach ihrer dauernden oder vorübergehenden Nut-

Zu den Schulden des Bundes zählen alle in 
Geld zu erfüllenden Verpflichtungen des Bundes. 
Dem Schuldennachweis liegen alle Geldverpflich
tungen des Bundes zugrunde, welche in den 
Bestandsrechnungen der anweisenden Stellen 
enthalten sind. Die Passive Rechnungsabgren
zung enthält die bis zum 20. Jänner des Nachjah
res geleisteten Zahlungen (Auslaufzeitraum). 

Erfolg 1983 BRA 1982 
Aktiva 

Millionen Schilling 

1. Anlagevermögen 
1 .. 1 Unbewegliche Anlagen .......................................... ' .... . 193780 179918 
1.2 Bewegliche Anlagen ................................................. . 42309 39020 
1.3 Im Bau befindliche Anlagen .......................................... . 84803 n386 
1.4 Vorräte ............................................................ . 4464 4428 
1.5 Aktivierungsfähige Rechte ............................. -.............. . 309 323 
1.6 Finanzanlagen 
1.61 Beteiligungen ...................................................... . 36321 34592 
1.62 Wertpapiere des Anlagevermögens .................................... . 3 3 

2. Umlaufvermögen 

2.1 . Vorräte .............. '.' ............................................ . 2023 2079 
2.2 Bargeld, Guthaben, Wertpapiere 
2.21 Bargeld ......................................................... ' .. . 2804 1916 
2.22 Guthaben beLKreditunternehmungen .................................. . 21179 14234 
2.23 Schwebende Gelder ................ ; ............................... . 223 876 
2.24 Wertpapiere des Umlaufvermögens .................................... . 541 471 
2.3 Forderungen . 
2.31 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen .......................... . 6289 4532 
2.32 Forderungen aus Darlehen ........................................... . 10900 10249 
2.33 Forderungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen ................... . 7363 5754 
2.34 Forderungen aus Vorschüssen ...... : ................................ . 4091 3262 
2.35 Ersatzforderungen ................................................... . 468 468 
2.36 Sonstige Forderungen ............................................... . 31974 29815 
2.37 Gegebene Anzahlungen ............................................. . 37585 29731 
2.4 Haushaltsrücklagen ................................................. . 6431 5158 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 12718 12721 
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Vermögens- und Schuldenrechnung des Bundes 271 

Erfolg 1983 BRA 1982 
Passiva 

Millionen Schilling 

1. Rücklagen 

1.1 Haushaltsrücklagen .................................................. . 6431 5158 
1.2 Sonstige Rücklagen .................................................. . 4.137 3592 

2. Wertberichtigungen 232 169 

3. Verbindlichkeiten 

3.1 Schwebende Geldgebarungen .............................. ~ .......... . 923 
3.2 Schulden aus Lieferungen und Leistungen 1) ............................. . 68934 54648 
3.3 Schulden aus Erlägen ................................................ . 3887 3911 
3.4 Ersatzschulden ...................................................... . 158 148 
3.5 Sonstige Schulden 2) ................................................. . 42217 41977 
3.6 Empfangene Anzahlungen ............................................ . 1499 1 167 
3.7 Finanzschulden 3) ...•••.•.....•..•••..•..•..•.......•...••.........••• 416223 341608 

4. Rückstellungen ..................................................... . 512 554 

5. Passive Rechnungsabgrenzung ....................................... . 6328 4488 

1) bis 3) Hievon fällige 'Schulden: 

Erfolg 1983 BRA 1982 
1) 4365 3163 
2) 531 643 
3) 31 27 

Übersicht über die Planungsmäßigen Vorbelastungen 1) 

Planungsmäßige Vorbelastungen ') 

Gi Bezeichnung 1985 1986 1987 u. später Summe '5. 
t1I 
~ Milli~men Schilling 

12 Unterricht ...................... : ............... 1038,391 974,317 4013,200 6025,908 
13 Kunst •••••••••••••••••••••• - •••• 0_ •• ••••••••••• 0,001 10,000 - 10,001 
14 Wissenschaft und Forschung ..................... 861,783 895,899 4606,526 6364,208 
40 Militärische Angelegenheiten ...................... 8182,712 402,206 158,783 8743,701 
50 Finanzverwaltung ............................... 238,000 136,400 41,630 416,030 
54 Bundesvermögen ............................... 6668,412 7727,646 58213,204 72 609,262 
57 Staatsvertrag .... ; .............................. 32,610 14,661 0,310 47,581 
60 Land- und Forstwirtschaft ........................ 2011,759 1960,144 3172,525 7144,428 
63 Handel, Gewerbe, Industrie ....................... 968,048 545,758 670,444 2184,250 
64 Bauten und Technik ............................. 23640,144 9818,863 33202,824 66661,831 
65 Verkehr ........................................ 51,243 45,091 - 96,334 
71 Bundestheater .................................. 2,005 20,300 53,600 75,905 
78 Post- und Telegraphenverwaltung ................. 14020,951 9194,060 25336,940 48551,951 
79 Österreichische Bundesbahnen ................... 7460,151 6258,318 15350,294 29068,763 

1) Die Bestimmungen des -Finanziellen Wirkungsbereiches (eine Anlage der Durchführungsbestimmungen zu 
den jeweiligen Bundesfinanzgesetzen) beziehen sich auf Verfügungen eines Ressorts, die im einzelnen in wirtschaft
licher, rechtlicher und finanzieller Hinsicht als ein einheitlicher Vorgang angesehen werden können (Vorhaben). Die 
Ausgaben, die sich auf Grund von Entscheidungen der zuständigen Organe der Bundesverwaltung über solche in 
Angriff zu nehmende Vorhaben in zukünftigen Finanzjahren ergeben können, werden vorerst als planungsmäßige 
Vorbelastungen bezeichnet. Diese Vorbelastungen können ein Vorhaben aus der Anschaffung oder Herstellung (ein
schließlich Selbsterstellung) von Wirtschaftsgütern, aus Förderungsmaßnahmen ~der aus sonstigen vertraglichen 
Veniinbarungen zum Gegenstand haben. 

',Erst im Zuge der Verwirklichung eines solchen Vorhabens werden rechtsverbindliche Verpflichtungen (zB durch 
Auftragsvergabe, Vertragsabschluß, Erlassung eines Bescheides) begründet, die in der Bundesverrechnung als sol
che erfaßt werden. 

Soweit im Zeitpunkt der TeilheftersteIlung Vorhaben noch nicht beendet sind, werden die Gesamtkosten dieser 
einzelnen Vorhaben, das sind die planungsmäßigen Vorbelastungen, zusammengefaßt und aufgeteilt auf die entspre
chenden Finanzjahre in Übersichten ausgewiesen. Eine Aussage, inwieweit diese planu!'!gsmäßigen Vorbelastun
gen bereits zu rechtsverbindlichen Verpflichtungen geführt haben, vermitteln diese Ubersichten derzeit noch 
nicht . 

. • 2) Zusammenfassung der in den Teilheften für das Jahr 1985 in der Beilage 111 D "Übersicht über die künftige 
Finanzjahre belastende Vorhaben" aufscheinenden Vorbelastungs-Daten für die Jahre 1985, jedoch ohne die unter 
"Übrige finanzgesetzliche Ansätze" ausgewiesenen Beträge. 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 441 von 536

www.parlament.gv.at



272 Außerbudgetäre Sonderfinanzierungen des Bundes 

Außerbudgetäre Sonderfinanzierur-gen des 
Bundes 

Es erscheint zweckmäßig, neben den Zahlen 
des jährlichen BUdgets auch jene der sogenann
ten außerbudgetären Sonderfinanzierungen des 
Bundes heranzuziehen, da ansonsten Aussagen 
vor allem auf dem Gebiet der öffentlichen Investi
tionen und hinsichtlich des Finarizbedarfes der 
öffentlichen Hand nur bedingt möglich sind. 

Als außerbudgetäre Sonderfinanzierungen des 
Bundes werden jene Investitionsvorhaben 
bezeichnet, die, zumeist durch eigene Gesell
schaften (im allgemeinen in Form einer AG, deren 
Aktien oder Aktienmehrheit Bundeseigentum 
sind) betreut und abgewickelt werden und deren 
Finanzierungsbedarf nicht unmittelbar und vor 
allem nicht zur Gänze durch Dotierungen aus dem 
jährlichen Bundesvoranschlag, sondern zum 
Großteil durch Kreditaufnahmen im In- und Aus
land gedeckt wird. Die Rückzahlung dieser Kre
dite erfolgt dann über die Einnahmen aus diesen 
Investitionen bzw. durch Mittel aus den jährlichen 
Bundesvoranschlägen. 

Um eine Vergleichbarkeit dieser außerbudgetä
ren Sonderfinanzierungen mit Finanzierungen im 
Rahmen des jährlichen Bundesvoranschlages her
ste,lIen zu können, müßten zwei Vergleiche ange
stellt werden. Zunächst wäre die Höhe der durch 
diese außerbudgetären Sonderfinanzierungen 
getätigten Investitionen mit jenen Beträgen fest
zusetzen, die sich ohne außerbudgetäre Sonderfi
nanzierung (also bei Finanzierung über den jährli
chen Bundesvoranschlag) ergeben hätten. Somit 
dürfen höchstens die Anschaffungs- oder Herstel
lungskosten [einschließlich Kosten für die Grund
einlösungen 1)) dieser auf außerbudgetärem Weg 
finanzierten Investitionen angesetzt werden; denn 
innerhalb des Bundesvoranschlages ist keine 
Zuordnung möglich, ob eine bestimmte Ausgabe 
(zB für Personalaufwand oder für Investitionen) 
aus den laufenden Einnahmen oder auf dem Kre-

ditweg finanziert wird. Durch die Angabe der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird 9as 
durch die außerbudgetäre Sonderfinanzierung des 
Bundes bewirkte Investitionsvolumen insgesamt 
und der auf das Jahr 1985 entfallende Ausgaben
betrag, der im wesentlichen die reinen Baukosten 
(inklusive Preissteigerungen) enthält, ersichtlich. 

Schwieriger erscheint die Erfassung der 
gesamten Kosten der außerbudgetären Finanzie

,rung. Neben den reinen Anschaffungs- oder Her
stellungSkosten (wozu nach Handels- und Steuer
recht die Finanzierungskosten nicht gehören) 
wären auch sämtliche übrige Kosten darzustellen, 
die laut den einschlägigen gesetzlichen Bestim
mungen 2) vor allem die Finanzierungskosten, 
aber auch die Kosten für die Erhaltung der Investi
tionen, für die Einhebung allfälliger Benützungs
entgelte und die angemessenen Verwaltungsko
sten der Sondergesellschaften umfassen. Durch 
die Angabe der Gesamtkosten wird der Umfang 
des (außerbudgetären) Finanzierungserfordernis
ses besser ersichtlich. 

Die nachfolgende AUfstellung über außerbudge
täre Sonderfinanzierungen des Bundes gibt an: 

1. Die voraussichtlichen Gesamtkosten des 
Investitionsvorhabens unter Einschluß der 
Kosten für Zinsen und Tilgung" laufende 
Erhaltung 3) und Verwaltung bis zur Baufer
tigstellung 4) bzw. bis zum Ende der Til
gungszeit, 

2. davon abgeleitet die voraussichtlichen rei
nen Baukosten [inklusive Kosten des 
Grunderwerbes 1) und Preissteigerungen), 

3. die voraussichtlichen Ausgaben - des 
Rechtsträgers im Finanzjahr 1985 als Teilbe
trag der Gesamtkosten laut Punkt 1 und 

4. die im Bundesvoranschlag 1985 veran
schlagten Leistungen des Bundes zu den in 
Punkt 1 genan.nten Gesamtkosten. 

Fußnoten siehe Seite 276. 
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Außerbudgetäre Sonderfinanzierungen des Bundes 

Rechtsträger Auswirkungen auf den BVA 1985 

Voraussichtliche 
, 

Milliarden S (Gesetzliche) Baukosten Ausgaben im Grundlage Bezeichnung Aufgaben Gesamtkosten (zu aktivierende Ansatz/Post (= Ausgabe) 
(BGBI. Nr.) Beträge) Jahr 1985 (- = Einnahme) 

-
in Milliarden Schilling 

I 

295/1958 Wasserwirtschaftstonds Förderung: Reinhaltung der ') 100,000 8,668 1/64136/7382/223 0,160 2) 

Gewässer, Versorgung mit ein- 1/64136/7383/223 1,215 2 ) 

wandtreiem Trinkwasser, 2/52860/8394 1,764 
Errichtung von Wasserversor- 2/64134/8407 - 1,215 
gungsanlagen,Kanalisationsan-
lagen, Abwasserbeseitigungs-
anlagen und betriebliche 
Abwasserreinigung 

315/1979 IAKW-AG Internationaler Teil, Österreichi- 12,500 9,400 1,100 1/54824/7471/423 0,600 
sches Konterenzzentrum: 2/54824/8555/370 - 0,200 
Errichtung, Erhaltung, Verwal- ~ 

. tung, Finanzierung 
638/1975 Brenner Autobahn-AG Brenner Autobahn, "Südtan- 3) 2,426 0,561 1 /64297/7284 0,251 

gente" der Inntalautobahn: 2/64290/8174 - 0,573 
. Herstellung, Erhaltung 

335/1978 Pyhrn Autobahn-AG Teilstrecken der Pyhrn Auto- 3) 2,050 0,320 1/64297/7281 0,059 
bahn in Steiermark und Ober- 2/64290/8171 ~ 0,213 
österreich: Herstellung, Erhal-
tung 

143/1976 } Teilstecken der Tauern Auto-
Tauern Autobahn-AG bahn in Salzburg und Kärn- 3) 7,978 1,494 1/64297/7282 0,312 

442/1978 ten,Karawankentunnel: Herstel- 2/64290/8172 - 0,386 
lung, Erhaltung 1/54062/0802 0,080 

') Derzeit nicht abschätzbar. 
2) Außerdem ist der Bundesminister tür Finanzen gemäß Art. IX Abs. 1 Z 2 des BFG 1985 zur Übernahme von Haftungen bis zum Betrag von 4 Milliarden Schilling ermächtigt. 
3) Die Finanzierung erfolgt' durch die ASFINAG. . 
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Außerbudgetäre Sonderfinanzierungen des Bundes 

Rechtsträger 

Voraussichtliche 

(Gesetzliche) Baukosten 
Grundlage Bezeichnung Aufgaben Gesamtkosten (zu aktivierende 

Ausgaben im 

(BGBI. Nr.) Beträge) 
Jahr 1985 

in Milliarden Schilling 

316/1979 Arlberg Schnellstraße-AG Arlberg-Tunnel, Teilstrecken 3) 0,675 0,271 
der S 16 in Tirol und Vorarlberg: 
Herstellung, Erhaltung 

300/1981 Autobahnen- und Schnell- Teilstrecken der Südautobahn, 3) 16,915 2,863 
straßen-AG der Semmering-Schnellstraße 

und der Murtal-Schnelistraße: 
Planung und Errichtung 

591/1982 Autobahnen- und Finanzierung der Straßen- ') 2) 2) 
Schnelistraßen-Finan- bausondergesellschaften 
zierungs-AG 

Eisenstadt 0,357 0,274 -
Baden 0,110 0,070 -
Horn 0,082 0,048 -
Hollabrunn 0,331 0,235 -
Traun 0,157 0,106 -
Braunau 0,180 0,122 -

Vertrag mit Grieskirchen Schulraumbeschaffung 0,081 0,055 -
Gemeinde Deutschlandsberg 0,196 0,153 -

Judenburg 0,122 0,085 -
Schwaz 0,136 0;086 -
Kitzbühel 0,047 0,026 -
Lustenau 0,062 0,038 -
Rankweil 0,228 0,169 -

-

') Derzeit nicht abschätzbar. 
2) Auf die Beträge bei den einzelnen Straßenbausondergeselischafti:m wird verwiesen. 
3) Die Finanzierung erfolgt durch die ASFINAG. 

Auswirkungen auf den BVA 1985 

Milliarden S 
Ansatz/Post (= Ausgabe) 

(- = Einnahme) 

1/64297/7280 0,084 
2/64290/8170 - 0,134 

1/54062/0802 0,025 

1/54062/0802/320 0,025 
1/64297/7285 0,600 
1/64298/728. 1,557 

1/12008/7020/100 0,029 
1/1200817020/100 0,007 
1/12008/7020/100 0,005 
1/12008/7020/100 0,022 
1/12008/7020/100 0,007 
1/12008/7020/100 0,012 
1/12008/7020/100 0,004 
1/12008/7020/100 0,008 
1/12008/7020/100 I 0,009 
1/12008/7020/100 0,010 
1/12008/7020/100 0,002 
1/12008/7020/100 0,004 
1/12008/7020/100 0,015 
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Auß,rbudgetüre Sonderfinanzierungen des Bundes 

Rechtsträger 

Voraussichtliche 

(Gesetzliche) Baukosten Ausgaben im 
Grundlage Bezeichnung Aufgaben Gesamtkosten (zu aktivierende Jahr 1985 
(BGBI. Nr.) Beträge) 

in Milliarden Schilling 

Vertrag mit dem Universitätszentrum Wien Neubauten' der Wirtsehaftsuni- 6,500 2,800 0,424 
Kuratorium zur Althan,straße versität Wien und des Zoologi-
Förderung der sehen Institutes der Universität 
Wirtsehaftsuni- Wien 
versität Wien 

, 

Auswirkungen auf den BVA 1985 

Milliarden S 
Ansatz/Post. (= Ausgabe) 

(- = Einnahme) 

1/14108/70201020 0,485 :J> e 
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276 Außerbudgetäre Sonderfinanzierungen des Bundes 

Eine ,eindeutige Aussage darüber; in welchem 
Ausmaß dadurch zusätzliche Budgetausgaben in 
den Bundesvoranschlägen künftiger Finanzjahre 
erforderlich werden, kann wegen der schweren 
Abschätzbarkeit der Höhe künftiger Einnahmen 
(zB Straßenmaut) nicht gemacht werden, Fallen 
keine Einnahmen in 'Zukunft an (zB bei der Schul
raumbeschaffung), so umfassen die in den Bun
desvoranschlägen der künftigen Finanzjahre vor
zusehenden Beträge die, gesamten Kosten der 
außerbudgetären Sonderfinanzierung, 

Die nachstehende Übersicht gibt einen Über
blick über die Entwicklung der Verschuldung der 
ASFINAG (einschließlich der ehemaligen Straßen
sonderfinanzierungsgesellschaften) , der IAKW
AG und des Wasserwirtschaftsfonds seit dem 
Jahr 1970 sowie über den gesetzlichen Haftungs
rahmen, Nicht in dieser Aufstellung enthalten sind 
die Verpflichtungen und Schulden aus der Schul
raumbeschaffung, die sich am 31. Dezember 1983 
auf 5,4 Milliarden Schilling belaufen, 

Verschuldung, Brutto-Darlehensaufnahme, Nettoveränderung der Schuldenstände und gesetzlicher 
Haftungsrahmen der Sonderfinanzierungsgesellschaften 5) des Bundes und des Wasserwirtschafts

fonds 1970-1983 

1970 ..... , , , ........... , , , .. , ......... . 
1971 ..... , ... , .... , ............. , , ... , , 
1972 ........ , .......... , ............. , , 
1973 .... , , ............. , ............ , ,. 
1974, .... " ...... , ..... , ............ " . 
1975 ..... , ............. , .. , ........... . 
1976 .... , ,.", , ....................... . 

.1977 ..... , ........... " ............ :" . 
1978 .... , , .......... , . , ...... , ...... , , . 
1979 ... , , ...... , .... , , , ............. , .. 
1980 .. , , , .... , ....... , ", ............. . 
1981 ...... _ .......... , , , .. ; .......... , .. 
1982 .... , , .......... " , ............. , .. 
1983 ... , , ........... ~ .............. , , .. 

Verschuldung 
zum 31.12. 

3,8 
5,0 
6,9 
8,6 

12,1 
15,8 
19,4 
23,2 
25,8 
30,7 

. 34,1 
34,6 
37,8 
43,9 

Brutto·Darlehensauf- Nettoveränderung der 
nahme durch außer- Schulden stände Gesetzliche Haftungs
budgetäre Sonderfi· gegenüber dem Vor- rahmen ') zum 31. 12. 

nanzierung jahr 

in Milliarden Schilling 

1,0 
1,8 
2,1 
2,3 
4,1 
4:6 
4,8 
5,4 
5,8 
8,3 
8,3 
7,6 

1Q,6 
11,2 

+1,2 
+1,9 
+1,7 
+3,5 
+3,7 
+3,6 
+3,8 
+2,6 
+4,9 
+3,4 
+0,5 
+3,2 
+6,1 

10,8 
21,7 
28,3 
49,7 
49,9 
70,2 
73,5 
75,8 
82,2 
85,1 
85,1 
85,1 

103,8 7 ) 

103,8 7 ) 

') Gilt nicht tür die Schulraumbeschaffung, da vom Vertragspartner ein baureifes Grundstück bEiigestelit werden 
muß. 

2) IAKW-Finanzierungsgesetz, BGBI. Nr. 150/1972, Autobahnen- und Schnelistraßen-Finanzierungsgesetz, 
BGBI. Nr, 591/1982, jeweils in der derzeit geltenden Fassung. 

3) Gilt nicht für die Schulraumbeschaffung. 
4) Gilt nur tür die Sondergesellschaften in Form einer AG. 
5) Autobahnen- und Schnelistraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAG), Internationales Amtssitz- und Konferenzzen

trum Wien AG (lAKW-AG). 
6) Für Kapital, Zinsen und Kosten. 
7) Die für die ehemaligen Stra:ßensonderfinanzierungsgeselischaften übernommenen Haftungen sind mit dem 

zum 31. Dezember 1983 aushaftenden Betrag auf den A~FINAG-Haftungsrahmen anzurechnen. 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)446 von 536

www.parlament.gv.at



Bundesgebarung 1945 bis 1966 277 

11. Bundesgebarung der Vor- und Nachjahre 

Gebarung 1945 bis 1982 

Für die Jahre 1945 bis 1982 liegen die Ergeb
nisse des Rechnungsabschlusses vor, während 
den Ausführungen über das Jahr 1983 vorläufige 
Erfolgsziffern und den über die Jahre 1984 .und 
1985 die Voranschlagsbeträge zugrunde gelegt 
sind. 

Zu den Gebarungen der einzelnen Verwaltungs
jahre ist zusammenfassend zu bemerken: 

\ 

1945-1952 

Im Jahre 1945 war ein Voranschlag nichtaufge
stellt worden. Der Rechnungsabschluß für das 
Rechnungsjahr 1945 umfaßt nur die Gebarung ab 
Beginn der österreich ischen Kassentätigkeit im 
April/Mai 1945, somit nur rund acht Monate. Für 
das Jahr 1946 stand als Grundlage für die Haus
haltsverwaltung des Bundes erstmalig seit dem 
Jahre 1938 wieder ein Bundesvoranschlag zur 
Verfügung. . . 

Die Ausweitung des Rahmens der Bundeshaus
halte in den folgenden Jahren bis zur Stabilisie
rung der Währung und des Bundeshaushaltes in 
den Jahren 1952/53 hat im wesentlichen seine 
Ursache in den Auswirkungen der in diesem Zeit
raum durchgeführten fünf allgemeinen Preis- -und 
Lohnübereinkommen, die eine Senkung der inlän
dischen Kaufkraft der österreichischen Schilling
währung zur Folge hatten. Nähere Einzelheiten 
darüber können in den Erläuterungen zu den Bun
desfinanzgesetzen der Vorjahre (letztmalig in den 
Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1954 auf 
Seite 5 bis 11) nachgelesen werden. 

1953-1957 

In den Jahren 1953 bis 1957 ist die weitere 
Erhöhung des Budgetvolumens bedingt durch 
Mehraufwendungen aus zwischenstaatlichen Ver
trägen und gesetzlichen Maßnahmen (Wiederauf
nahme des Vorkriegsschuldendienstes, Durchfüh-' 
rung des Staatsvertrages und Aufbau der Landes
verteidigung, Valorisierung der Bezüge der Bun
desbediensteten, Ausweitung des Familienlasten
ausgleiches und der Sozialversicherung), durch 
die Erhöhung des Kulturbudgets und durch 
finanzpolitische Maßnahmen zur Konjunkturbeein
flussung. Trotz dieser Budgetausweitung schloß 
die Bundesrechnung in den Jahren 1953 und 1954 
in der Gesamtgebarung, in den Jahren 1955 bis 
~.957 in der ordentlichen Gebarung mit einem 
Uberschuß ab. 

Diese günstige Entwicklung begann im Jahre 
1953 nach der durchgeführten Budgetsanierung 

und Währungsstabilisierung. Die Zunahme der 
Haushaltseinnahmen und die damit Hand in Hand 
erfolgte Ausweitung des Budgetvolumens hielt 
sich im Rahmen der Steigerung des Brutto-Natio
nalproduktes. 

Einzelheiten über die Gebarungsentwicklung 
1953 bis 1957 können den Erläuterungen zu den 
Bundesfinanzgesetzen der Vorjahre entnommen 
werden. Zusammenfassende Berichte enthalten 
die Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1957 
auf Seite 8 bis 11 (Gebarung 1953 bis Voran
schlag 1956) und die Erläuterungen zum Bundes
finanzgesetz 1959 auf Seite 17 bis 20 (Erfolg 1956 
und Gebarung 1957). 

1958-1966 

In diesem Zeitraum stehen in der österreichi
schen Budgetpolitik die konjunktur- und wäh
rungspolitischen Übe,rlegungen im Vordergrund. 

In der ersten Phase mußten zur Abwehr des 
Übergreifens der 1958 eingetretenen internationa
len Konjunkturabschwächung auf Österreich wirt
schaftsbelebende Maßnahmen getroffen werden. 
Im wesentlichen waren es höhere Investitionsmit
tel, die im Wege von Kreditoperationen beschafft 
worden waren. 

Mit der zweiten Phase setzten Bemühungen 
ein, eine Entspannung der na~h der Konjunktur
abschw~chung eingetretenen überhitzten kon
junkturellen Lage herbeizuführen. Die bei der 
Budgeterstellung 1962 angestrebte Währungs
neutralität des Budgets wurde erreicht. 

Mit dem Bundesvoranschlag 1963 begann eine 
dritte Phase, in der im Interesse einer Steigerung 
des Volkseinkommens und zur Aufrechterhaltung 
eines hohen Beschäftigtenstandes Investitionen 
begünstigt wurden. Die Schwierigkeiten einer ver
läßlichen Konjunkturprognose und die praktisch 

'sehr begrenzten Möglichkeiten zur Anpassung 
der Staatsausgaben an die Konjunktur waren in 
dieser Phase ausschlaggebend dafür, daß die 
Bundeshaushalte konjunkturpolitisch bereits bei 
der Erstellung nicht überfordert wurden. Das 
durch das Budget bewirkte inlandswirksame Defi
zit konnte von 2,6 Milliarden Schilling im Jahre 
1963 auf 0,5 Milliarden Schilling im Jahre 1965 und 
0,9 Milliarden Schilling im Jahre 1966 verringert 
werden. 

Einzelheiten über die Gebarungsentwicklung 
1958 bis 1966 können den Erläuterungen in den 
Amtsbehelfen zum Bundesfinanzgesetz wie folgt 
entnommen werden: 
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278 Bundesgebarung 1967 bis 1974 

Erläuterungen in den Amtsbehelfen 
für das Jahr Seite 

1959 20-22 
1961 21-23 

1962 23-25 

1963 22-24 

1964 22-24 

1965 23-26 

1966 26-29 

1967 32-35 

1968 36-39 

1967-1972 

Einzelheiten 
über. 

Voranschlag 1958/59 
Erfolg 1958/59 

Voranschlag 1960 
Erfolg 1960 

Voranschlag 1961 
. Erfolg 1961 

Voranschlag 1962 
Erfolg 1962 

Voranschlag 1963 
Erfolg 1963 

Voranschlag 1964 
Erfolg 1964 

Voranschlag 1965 
Erfolg 1965 

Voranschlag 1966 
Erfolg 1966 

Der im Jahre 1967 in den meisten westlichen 
Industriestaaten eingetretene Konjunkturrück~ 
gang hat sich in Österreich noch 1968 ausgewirkt 
und beeinflußte auch das Staatsbudget. In den 
nachfolgenden konjunkturell überaus günstigen 
Jahren wurde von den Bundesfinanzen her ein 
wesentlicher Beitrag zur Stabilisierungspolitik 
geleistet und durch Ausgabenbindungen, Stille
gung von Mehreinnahmen, Rücklagenzuführun
gen und vorzeitige Finanzschuldenrückzahlungen 
der Konjunkturüberhitzung entgegengewirkt. Die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen zeigt die Tatsa
che, daß in diesem Zeitraum die Bruttoausgaben 
des Bundes um rund 48 vH, das Bruttonational
produkt jedoch um 57 vH gestiegen ist. 

Das Nettodefizit der Bundesgebarung (das ist 
Bruttodefizit abzüglich Finanzschuldenrückzah
lungen) betrug 1968 5,5 Milliarden Schilling und 
verminderte sich in den Jahren 1969 bis 1972 von 
2,2 auf 1,5 Milliarden Schilling. Das inlandswirk
same Defizit der Bundesgebarung (das ist der 
Ausgabenanteil, der die Nachfrage im Inland ent
scheidend beeinflußt) sank bereits 1969 auf 
0,8 Milliarden Schilling (0,2 vH des Bruttonational
produktes) und verwandelte sich in den Jahren 
1971/1972 in einen inlandswirksamen Überschuß 
von rund 2 Milliarden Schilling (0,4 vH des Brutto
nationalproduktes). Die Ausgaben des Bundes für 
Investitionszwecke erhöhten sich in der Zeit von 
1968 bis 1972 von 16,2 auf 25,5 Milliarden Schilling 
und betrugen jeweils ein Vielfaches des Geba
rungsdefizites. Weiters erhöhten sich in den Jah
ren 1968 bis .1972 insbesondere auch die Ausga
ben für Sozialleistungen sowie für Unterricht, Wis- . 
senschaft und Forschung. 

Einzelheiten über die Gebarungsentwicklung 
1967 -bis 1972 können den Erläuterungen in den 
Amtsbehelfen zum Bundesfinanzgesetz wie folgt 
entnommen werden: 

Erläuterungen in den Amtsbehelfen Einzelheiten 
tür das Jahr Seite über 

1968 36-39 Voranschlag 1967 
1969 38-41 Erfolg 1967 

Voranschlag 1968 
1970 279-283 Erfolg 1968 

Voranschlag 1969 
1971 268-271 Erfolg 1969 

Voranschlag 1970 
1972 285-288 Erfolg 1970 

Voranschlag 1971 
1973 287-290 Erfolg 1971 

Voranschlag 1972 
1974 295-300 Erfolg 1972 

1973-1982 

Das Haushaltsjahr 1973 war wesentlich durch 
tiefgreifende Reformen und einschneidende Ver
änderungen (EWG-Beitritt, Einführung der Mehr
wertsteuer, Systemänderung bei der Einkommen
steuer, neuer Finanzausgleich) beeinflußt. Das 
Budget 1973 wurde daher unter dem Gesichts
punkt einer flexiblen Budgetpolitik gestaltet. Das 
inlandswirksame Defizit verminderte sich von 5 
auf 3 Milliarden Schilling. Die Finanzschulden 
erhöhten sich, wenn man von der zweckgebunde
nen Bereitstellung von Mitteln für die Sonderfinan
zierung Vorratsentlastung (im Zuge der Einfüh
rung der Mehrwertsteuer) und Entwicklungshilfe 
absieht, nur um 1,9 Milliarden Schilling. Auslands
anleihen wurden im Jahre 1973 keine aufgenom
men. 

Für die kassamäßige Finanzierung des nominel
len Bruttodefizites im Jahre 1973 von 12,8 Milliar
den Schilling wurden im wesentlichen Erlöse aus 
Kreditoperationen herangezogen. Das Nettodefizit 
belief sich auf 7,1 Milliarden Schilling. Die Ausga
ben für Investitionszwecke betrugen rund 
27,7 Milliarden Schilling. 

Bei der Erstellung des Budgetkonzepts für das 
Jahr 1974 war einerseits bei anhaltender Hoch
konjunktur dem eingeschlagenen stabilitätspoliti
schen Kurs Rechnung zu tragen, andererseits 
sollten im Falle von Abschwächungstendenzen 
zusätzliche Ausgabenpläne rasch realisiert wer
den können. 

Das nominelle Bruttodefizit betrug im Voran
schlag 1974 10,9 Milliarden Schilling. Es erhöhte 
sich durch die Ermächtigungen im BFG 1974 (Dar
lehen für EnlWicklungshilfezwecke und Freigabe 
aus der Stabilisierungsquote) sowie durch sozial
politische und konjunturpolitische Maßnahmen auf 
18,5 Milliarden Schilling. Unter Berücksichtigung 
der Finanzschuldenrückzahlungen betrug das 
Nettodefizit 11,6 Milliarden Schilling. Das inlands
wirksame Defizit lag bei 5,8 Milliarden Schilling. 
Für Investitionszwecke sind 32,8 Milliarden Schil
ling zur Verfügung gestellt worden. 

Die österreichische Bundesregierung hat im 
Sinne ihrer wirtschaftspolitischen Zielsetzung 
auch im Jahre 1975 Budgetmittel im Rahmen 
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Bundesgebarung 1975 bis 1977 279 

einer gezielten und zweckmäßigen Konjunkturpo
litik herangezogen. Durch rechtzeitig erstellte und 

. durchgeführte Konjunkturprogramme konnten die 
Auswirkungen der weltweiten Rezession auf 
Österreich abgeschwächt werden. 

Die konzentrierten Maßnahmen zur Beschäfti
gungssicherung und die konjunkturbedingten 
Ausfälle bei den Steuer- und Betriebseinnahmen 
führten im Jahre 1975 zu einer Erhöhung des Bud
getabganges auf etwas mehr als 37 Milliarden 
Schilling. 

Das nomine'ue Bruttodefizit betrug im Voran
schlag 1975 16,3 Milliarden Schilling. Es erhöhte 
sich durch die Ermächtigungen im BFG 1975 zur 
Freigabe aus dem Konjunkturausgleich-Voran
schlag. Die weltweiten Rezessionserscheinungen 
im Jahre 1975 bedingten auch in Österreich eine 
Konjunkturlage, die die bereits erwähnten Minder
einnahmen und Mehrausgaben ,zur Folge hatte, 
so daß sich das Bruttodefizit des Bundes auf 37,2 
Milliarden Schilling erhöhte. Unter Berücksichti
gung der Finanzschuldenrückzahlungen betrug 
das Nettodefizit 29,7 Milliarden Schilling. Das 
inlandswirksame Defizit betrug rund 26,1 Milliar
den Schilling. 

Bei der Budgeterstellung für das Jahr 1976 war 
die österreichische Bundesregierung davon aus
gegangen, daß die österreichische Wirtschaft im 
Laufe des Jahres 1976 von der internationalen 
Entwicklung keinen besonderen konjunkturstüt
zenden Einfluß erwarten kann und daher zur 
Sicherung der Arbeitsplätze in erster Linie inländi~ 
sc he nachfragebelebende Maßnahmen vorgese
hen werden müssen, um einen nachhaltigen Auf
schwung für die Zukunft herbeiz.uführen. 

Zu Beginn des Jahres 1976 wurden daher 3 Mil
liarden Schilling aus der Stabilisierungsquote des 

. Konjunkturausgleichsvoranschlages freigegeben, 
mit welchem konjunkturpolitisch wichtige zusätzli
che Aufträge an die österreichische Wirtschaft 
vergeben wurden. Zur Belebung der allgemeinen 
Investitionstätigkeit wurden die im Jahre 1976 vor
genommenen Investitionen von der (4%igen) Inve
stitionssteuer befreit. Auch die Wiedereinsetzung 
der vorzeitigen Abschreibung in der Höhe von 50 
vH für private Bauinvestitionen im Jahre 1976 
diente der Kompensation des privaten Nachfrage
ausfalls, der durch den öffentlichen Sektor nicht 
zur Gänze wettgemacht werden konnte. 

Weitere Maßnahmen wurden gesetzt durch die 
Anhebung der Bundesmineralölsteuer ab März 
1976 und durch die Erhöhung der Kraftfahrzeug
steuer ab 1. Oktober 1976. 

Diese budgetären bzw. steuerlichen Maßnah
men wurden durch Verbesserung der Fremdfinan
zierungsmöglichkeiten im Rahmen des ERP
Fonds und der Investitionskredit AG sowie durch 
eine Verbesserung der Exportförderung abge
stützt. 

Diese Maßnahmen zur Beschäftigungssiche
rung und die konkjunkturbedingten Ausfälle be.i 
den Steuer- und Betriebseinnahmen führten im 
Jahre 1976 zu einer Erhöhung des Budgetabgan
ges von 36 auf 44 Milliarden Schilling. Der Erfolg 
di~sE!r konsequenten Haushaltspolitik des Jahres 
1976 ist ersichtlich aus einer realen Wachstums
rate der österreichischen Wirtschaft von 5,2 vH, 
die bei der Budgeterstellung für das Jahr 1976 
noch mit etwa 1,5 bis 2 vH prognostiziert worden 
war. 

Die saisonbereinigte Arbeitslosenrate, die im 
Jahresdurchschnitt 1976 nur 2,0 vH betrug, sank 
bis zum Jahresende auf 1,7 vH. Mit dieser Arbeits
losenrate war die Vollbeschäftigung praktisch 
gegeben. 

Mit einer durchschnittlichen Preissteigerungs
rate von 7,3 vH, der eine Steigerungsrate im 

, OECD-Bereich (insgesamt) von '8,6 vH und im 
OECD-Bereich (Europa) von 10,8 vH gegenüber
stand, nahm Österreich auch in diesem Bereich 
im Jahre 1976 eine günstige Position ein. 

Das Bruttodefizit betrug 1976 44 Milliarden 
Schilling. Bringt man von dem für die Finanzierung 
dieses Defizites aufgenommenen Finanzschulden
betrag die 1976 erfolgten Finanzschuldenänderun
gen (insbesondere Tilgungen) in Abzug, verbleibt 
ein Nettozuwachs der Finanzschuld von 33,4 Mil
liarden Schilling. Dem stehen Ausgaben tür den 
Erwerb von Kapitalbeteiligungen (insbesondere 
verstaatlichte Banken und internationale, Finanzin
stitutionen) von 2 Milliarden Schilling, für Bruttoin
vestitionen des Bundes (einschließlich Liegen
schaftserwerb und Investitionen der Bundesbe
triebe) von 21 Milliarden Schilling und für Investi
tionen im Bereich (jer österreichischen Volkswirt
schaft (Investitionsförderung) von 13 Milliarden 
Schilling gegenüber. 

Die Zielsetzungen· bei der Budgeterstellung für 
das Jahr 1977, das rezessionsbedingte hohe Aus
maß 'der Kreditfinanzierung des Bundeshaushal
tes in den letzten Jahren zukünftig zu vermindern, 
kann für 1977 als gelungen angesehen werden. 
Gegenüber den Annahmen bei der Voranschlags
ersteIlung für das Jahr 1977 verminderten sich 
nach den ermittelten vorläufigen Erfolgsdaten das 
Bruttodefizit von 43,6 auf 41,9 Milliarden Schillin'g, 
das Nettodefizit von 31,4 auf 29,9'Milliarden Schil
ling und das inlandwirksame Defizit von 27,7 auf 
23,1 Milliarden Schilling. Im Jahre 1976 betrugen 
diese Daten' noch 44,0, 33,3 und 26,5 Milliarden 
Schilling, lagen also durchwegs höher als 1977. 

Als Gegenmaßnahme zu einer Verschlechte
rung der außenwirtschaftlichen Situation hat die 
Bundesregierung im Herbst 1977 ein Maßnahmen
paket beschlossen, das' in das Bundesbudget 
1978 Eingang gefunden hat. Im Jänner des laufen
den Jahres wurde es durch ein arbeitsplatzorien
tiertes Strukturprogramm ergänzt. Außerdem 
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unterstützt diese Maßnahmen die einkommenspo
litische Zurückhaltung der Sozialpartner. Auf
grund der getroffenen Maßnahmen soll das 
Wachstum des privaten Konsums etwaseinge
schränkt, die Investitionstätigkeit hingegen geför
dert werden. 

In der Jahresrechnung des Bundes stehen 
Bruttoausgaben von 236,7 Milliarden Schilling Ein
nahmen von 194,8 Milliarden Schilling gegenüber,' 
so daß das Bruttodefizit 41,9 Milliarden Schilling 
beträgt. Bringt man von dem für die Finanzierung 
dieses Defizites aufgenommenen Finanzschulderi
betrag die 1977 erfolgten Fiminzschuldenänderun
gen (insbesondere Tilgungen und Kurskorrektu
ren) in Abzug, verbleibt ein Nettozuwachs der 
Finanzschuld von 30,8 Milliarden Schilling. Diesem 
Schuldenzuwachs stehen Ausgaben für den 
Erwerb von Kapitalbeteiligungen (insbesondere 
auch internationale Finanzinstitutionen) von 1,4 
Milliarden Schilling, Bruttoinvestitionen des Bun
des (einschließlich Liegenschaftserwerb und Inve
stitionen der Bundesbetriebe) von 21,4 Milliarden 
Schilling und Ausgaben für Investition~n im 
Bereich der österreichischen Volkswirtschaft 
(Investitionsförderung) von 15,3 Milliarden Schil
ling gegenüber. 

Bei der Erstellung des österreichischen Bun
desbudgets 1978 wurde mit einer realen Wachs
tumsrate des Bruttoinlandsproduktes von 1,5 vH 
und einer nominellen Wachstumsrate von 7 vH 
gerechnet. Mit 6,4 vH lag das tatsächliche nomi
nelle Wachstum etwas unter diesem Wert. . 

In der Jahresrechnung des Bundes stehen 
Bruttoausgaben von 266,1 Milliarden Schilling Ein
nahmen von 214,9 Milliarden Schilling gegenüber, 
so daß das Bruttodefizit 51,2 Milliarden Schilling 
beträgt. Bringt man von dem für die Finanzierung 
dieses Defizites aufgenommenen Finanzschulden
betrag die 1978 erfolgten Finanzschuldenänderun
gen (insbesondere Tilgungen und Kurskorrektu
ren) in Abzug, verbleibt ein Nettozuwachs der 
Finanzschuld von 35,4 Milliarden Schilling. Diesem 
Schuldenzuwachs stehen Ausgaben für den 
Erwerb von Kapitalbeteiligungen (insbesondere 
auch internationale Finanzinstitutionen) von 1,2 
Milliarden Schilling, Bruttoinvestitionen des Bun
des (einschließlich Liegenschaftserwerb und Inve
stitionen der Bundesbetriebe) von 24,5 Milliarden 

. Schilling und Ausgaben für Investitionen im 
Bereich der österreichischen Volkswirtschaft 
(Investitionsförderung) von 17,2 Milliarde'n Schil
ling gegenüber. 

Die Bedeckung des Gebarungsabganges 
konnte im Rahmen der Ermächtigungen des Bun
desfinanzgesetzes (einschließlich Novelle) gefun
den werden.' Durch die Wirtschaftsentwicklung im 
Jahre 1978 war'eine Freigabe aus dem Konjunk
turausgleichsbudget nicht erforderlich. Die nomi
nelle Wachstumsrate für 1978 betrug 6,4 vH. Dem 

gegenüber erhöhten sich die. Bundesausgaben 
von 1977 auf 1978 auf Grund der aufgezeigten 
wirtschaftlichen Notwendigkeiten etwas mehr, 
und zwar um rund 12,5 vH, und die Einnahmen um 
10,3 vH. Nach Ausscheiden der loben genannten 
saldoneutralen Gebarungen nur um 10,6 vH bzw. 
7,8 vH. 

Bei der Erstellung des österreichischen Bun
desbudgets 1979 wurde mit einer realen Wachs
tumsrate des Bruttoinlandsproduktes von 3 vH 
und einer nominellen Wachstumsrate von 6,5 vH 
gerechnet. Mit 8,5 vH lag das tatsächliche nomi
nelle Wachstum deutlich über diesem Wert, das 
tatsächliche real.e Wachstum betrug 5 vH. 

Die wirtschaftspolitischen Ergebnisse des Jah
res 1979 finden in der Budgetentwicklung nicht 
ihren vollen Niederschlag, da sich etwa die 
Exportsteigerungen erst mit Verzögerung auf das 
Steueraufkommen auswirken. Nachteilig auf den 
Budgetvollzug hat sich auch ausgewirkt, daß bei 
der Einkommensteuer die zur Veranlagung 
gekommenen Jahre geringere Gewinne als ange
nommen erbrachten. Ferner ergaben sich aus der 
zur Erhaltung des guten Investitionsklimas im 
Feber 1979 beschlossenen Sistierung der Selbst
verbrauchsteuer Mindereinnahmen im Bereichder 
Umsatzsteuer. 

In der Jahresrechnung des Bundes stehen Aus
gaben von 288,1 Milliarden Schilling Einnahme.., 
von 237,6 Milliarden Schilling gegenüber, sodaß 
der Brutto-Abgang 50,5 Milliarden Schilling 
beträgt. Nach Abzug der Tilgungszahlungen für 
die Finanzschuld von 18,0 Milliarden Schilling ver~ 
bleibt ein Netto-Abgang von 32,5 Milliarden Schil
ling. Dieser Netto-Abgang beträgt 3,55 vH des 
Bruttoinlandsproduktes und bedeutet eine Verrin
gerung gegenüber 1978 um rund 0,6 Prozent
punkte. 

Bei der Erstellung des österreichischen Bun
desbudgets 1980 wurde von einer realen Wachs
tumsrate von 3vH und einem nominellen Wachs
tum vor) 7 vH ausgegangen. Mit voraussichtlich 
9 vH lag die tatsächliche nominelle Zuwachsrate 
deutlich über diesem Wert, aber auch das tat
sächliche reale Wachstum übertraf den Aus
gangswert um einen halben Prozentpunkt. 

In der Jahresrechnung des Bundes stehen Aus
gaben von 306,5 Milliarden Schilling Einnahmen 
von 259,0 Milliarden Schilling gegenüber, sodaß 
der Brutto-Abgang 47,5 Milliarden Schilling 
beträgt. Nach Abzug der Tilgungszahlungen für 
die Finanzschuld von 18,2 Milliarden Schilling ver
bleibt ein Netto-Abgang von 29,3 Milliarden Schil
ling. Dieser Netto-Abgang beträgt 2,94 vH des 
Bruttoinlandsproduktes und bedeutet eine Verrin
gerung gegenüber 1979 um rund 0,6 Prozent
punkte. Der inlandswirksame Ausgabenüber
schuß beträgt rund 23,8 Milliarden Schilling. Dies 
bedeutet eine Verringerung gegenüber dem BVA 
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1980 um rund 2,0 Milliarden Schilling und gegen
/ über dem Erfolg des Jahres 1979 um rund 2,6 Mil

liarden Schilling. 

Der Bundesvoranschlag 1980 sah bei Gesamt
ausgaben von 302,2 Milliarden Schilling und 
Gesamteinnahmen von 253,2 Milliarden Schilling 
einen Brutto-Abgang von 49,0 Milliarden Schilling 
und einen Netto-Abgang von 30,7 Milliarden Schil
ling vor. Durch die teilweise Ausnützung der 
Ermächtigung gemäß Artikel Villa BFG 1980 in 
Höhe von 500 Millionen Schilling hätte sich der 
Brutto- und Netto-Abgang jeweils um diesen 
Betrag erhöht. Gegenüber dieser Annahme verrin
gerte sich in der Jahresrechnung der Brutto'
Abgang jedoch um 2 Milliarden Schilling und der 
Netto-Abgang um 1,9 Milliarden Schilling. Die Ver
ringerung des Abganges beruht hauptsächlich 
darauf, daß die Mehreinnahmen gegenüber dem 
Voranschlag mit 5,8 Milliarden Schilling höher aus
fielen, während an Mehrausgaben nur 4,3 Milliar
den Schilling erforderlich waren. 

Bei der Erstellung des österreichischen . Bun
desbudgets 1981 wurde von einer realen Wachs
tumsrate von rund 1 vH und einem nominellen 
Wachstum von 7 vH ausgegangen. Mit voraus
sichtlich 5 vH lag die tatsächliche nominelle 
Zuwachsrate deutlich unter diesem Wert, real 
dürfte eine Stagnation eingetreten sein .. 

In der Jahresrechnung des Bundes stehen Aus
gaben von 339,5 Milliarden Schilling Einnahmen 
von 287,8 Milliarden Schilling gegenüber, sodaß 
der Brutto-Abgang 51,7 Milliarden Schilling 
beträgt. Nach Abzug der Tilgungszahlungen für 
die Finanzschuld von 24,2 Milliarden Schilling ver
bleibt ein Netto-Abgang von 27,5 Milliarden Schil
ling. Dieser Netto~Abgang beträgt 2,63 vH des 
Bruttoinlandsproduktes und bedeutet eine Verrin
gerung gegenüber 1980 um rund 0,3 Prozent
punkte. Der inlandswirksame Ausgabenüber
schuß beträgt rund 22 Milliarden Schilling. Dies 
bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem BVA 
1981 um rund 1 Milliarde Schilling. 

Der Bundesvoranschlag 1981 sah bei Gesamt
ausgaben von 335,1 Milliarden Schilling und 
Gesamteinnahmen von 285,3 Milliarden Schilling 
einen Brutto-Abgang von 49,8 Milliarden Schilling 
und einen Netto-Abgang von 25 Milliarden Schil
ling vor. Durch die teilweise Ausnützung der 
Ermächtigung gemäß Art. VIII a BFG 1981 in Höhe 
von 1,5 Milliarden Schilling sowie der in der 
2. Bundesfinanzgesetznovelle 1981 erteilten 
Ermächtigung. Mehrausgaben und Mindereinnah
men bis zu einem Betrag von insgesamt 2,5 Mil
liarden Schilling durch Einnahmen aus Kreditope
rationen zu bedecken, hätte sich der Brutto- und 
Netto-Abgang jeweils um 4 Milliarden Schilling 
erhöht. Gegenüber dieser Annahme verringerte 
sich in der Jahresrechnung der Brutto-Abgang 
jedoch um 2,1 Milliarden Schilling und der Netto
Abgang urT} 1,5 Milliarden Schilling. 

Bei' der Erstellung des österreichischen Bun
desvoranschlages 1982 wurde von einer realen 
Wachstumsrate des Brutto-Inlandsproduktes von 
2 vH und einem nominellen Zuwachs von 7112 vH 
ausgegangen. Mit voraussichtlich 8 vH liegt das 
tatsächliche 'nominelle Wachstum geringfügig 
über diesem Wert, real betrug der Zuwachs 1,1 vH. 

In der Jahresrechnung des Bundes stehen Aus
gaben von 372,8 Milliarden Schilling Einnahmen 
von 300,9 Milliarden Schilling gegenüber, sodaß 
der -Brutto~Abgang 71,9 Milliarden' Schilling 
beträgt. Nach Abzug der Tilgungszahlungen für 
die Finanzschuld von 25,2 Milliarden Schilling ver
bleibt ein Netto-Abgang von 46,7 Milliarden Schil
ling. Der Netto-Abgang beträgt 4,08 vH des Brut
toinlandsproduktes. Der inlandswirksame Ausga
benüberschuß beträgt rund 42,2 Milliarden Schil
ling. 

Der Bundesvoranschlag 1982 sah bei Gesamt
ausgaben von 368,3 Milliarden Schilling und 
Gesamteinnahmen von 309,1 Milliarden Schilling 
einen Brutto-Abgang von 59,2 Milliarden Schilling I 

und einen Netto-Abgang von 31,6 Milliarden Schil
ling vor. Durch die in der 2. Bundesfinanzgesetz
novelle 1982 erteilten Ermächtigung, Mehrausga
ben und Mindereinnahmen bis ~u einem Betrag 
von insgesamt 14,5 Milliarden Schilling durch Ein
nahmen aus Kreditoperationen zu bedecken, 
hätte sich der Brutto- und Netto-Abgang jeweils 
um diesen Betrag erhöht. Gegenüber dieser 
Annahme verringerte sich der Brutto-Abgang in 
der Jahresrechnung jedoch um 1 Milliarde Schil
ling, hingegen erhöhte sich der Netto-Abgang um 
0,6 Milliarden Schilling, Die Erhöhung des Netto
Abganges beruht auf niedere Finanzschuldtilgun
gen infolge von Konversion und Aussetzen der 
Notenbanktilgung auf Grund einer gesetzlichen 
Regelung. 

Einzelheiten über die Gebarungsentwicklung 
1973 bis 1983 können den Erläuterungen in den 
Amtsbehelfen zum Bundesfinanzgesetz wie folgt 
entnommen werden: 

Erläuterungen in den Amtsbehelfen Einzelheiten 
für das Jahr Seite über 

1974 300-302 Voranschlag 1973 
1975 287-295 Erfolg 1973 

Voranschlag 1974 
1976 284-292 Erfolg 1974 

Voranschlag 1975 
1977 284-293 Erfolg 1975 

Voranschlag 1976 
1978 292-302, Erfolg 1976 

Voranschlag 1977 
1979 301-311 Erfolg 1977 

Voranschlag 1978 
1980 295-305 Erfolg 1978 

Voranschlag 1979 
1981 296-306 Erfolg 1979 

Voranschlag 1980 
1982 288-299 Erfolg 1980 

Voranschlag 1981 
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282 Bundesgebarung 1982 - Erfolg 1983 

Erläuterungen in den Amtsbehelten 
tür das Jahr Seite 

1983 284-295 

1984 281-291 

1985 282-292 

Erfolg 1983 

Einzelheiten 
über 

Erfolg 1981 
Voranschlag 1982 

Erfolg 1982 
Voranschlag 1983 

Erfolg 1983 
Voranschlag 1984 

Die österreich ische Wirtschaft wuchs 1983 mit 
1,5 vH etwas stärker als im Vorjahr. Entscheidend 
für diese Verbesserung war neben dem privaten 
Konsum die dynamische Entwicklung der Aus
landsnachfrage. Das Konjunkturbild hat sich auch 
international verbessert. Die Stagnation der letz
ten Jahre scheint überwunden zu sein. Der Auf
schwung in den USA ging weiter, auch in Kanada 
und Japan hat sich die Konjunktur belebt. Im 
gesamten OECD-Raum lag das Wachstum des 
realen Brutto-Inlandsproduktes bei 2,5, im OECD
Europa bei 1 vH. Schrittmacher für die Konjunk
turerholung war allgemein der private Konsum, 
was angesichts stagnierender oder sinkender 
Realeinkommen überraschte. Diese Entwicklung 

'ergab sich aus dem Nachholbedarf nach dauer
hafteren Konsumgütern und niedrigeren Sparquo
ten. 

In Westeuropa, wo das Wirtschaftswachstum 
nur bei 1 vH lag, machten sich vor allem die dämp
fenden Effekte der öffentlichen Haushalte 
bemerkbar. Die Preise stiegen im OECD-Raum 
um 5,5 vH. Die Arbeitslosenrate lag bei 9 vH. Der 
Welthandel stagnierte 1983. 

Der Erstellung des österreichischen Bundes
voranschlages 1983 wurde eine reale Wachstums
rate des Brutto-Inlandsproduktes von 2,0 vH 
zugrunde gelegt, als nomineller Wert wurde 7,0 vH 
angenommen. Das tatsächliche nominelle Wachs
tum lag nur bei 5,4 vH, das reale Wachstum bei 
1,5vH. 

Die rege Konsumnachfrage und die verbesser
ten Absatzmöglichkeiten im Ausland haben die 
Ihdustrieproduktion im Laufe des Jahres 1983 
belebt. 

Das Anziehen auf den Gütermärkten hat auch 
den Arbeitsmarkt im Verlauf des Jahres stabili
siert. Die Arbeitslosenrate betrug im Jahresdurch
schnitt 4,5 vH. Die Zahl der unselbständig 
Beschäftigten war mit - 31.600 etwas weniger 
rückläufig als im Vorjahr. Bei den offenen Stellen 
zeigte sich seit dem Sommer wieder eine leicht 
steigende Tendenz. 

Die Verbraucherpreise stiegen 1983 um nur 
3,3 vH, seit 1969 der niedrigste Wert. Gegen Jah

. resende zeigte sich eine leichte Beschleunigung. 

Die positive Entwicklung der österreichischen 
Leistungsbilanz wurde durch die hohen Vorzieh
käufe am Jahresende gestoppt. Die Leistungsbi
lanz schloß 1983 trotz guter Zuwächse bei den 
Exporten mit einem geringen Defizit von 1,3 Mil
liarden Schilling ab; die Handelsbilanz wies mit 
68,5Milliarden Schilling einen um 6,9 Milliarden 
Schilling höheren Abgang als im Vorjahr auf. In 
der Dienstleistungsbilanz erreichte der Überschuß 
aus dem Ausländerreiseverkehr mit 40 Milliarden 
Schilling den geringsten Wert seit 1979. Der Über
schuß der nicht in Waren und Dienste unterteilba
ren Leistungen stieg um 4,6 Milliarden Schilling 
auf 28,9 Milliarden Schilling an. Die Kapitalver
kehrsbilanz war nahezu ausgeglichen. Die offiziel
len Währungsreserven lagen zum Jahresende 
1983 bei 126,5 Milliarden Schilling. 

In der Jahresrechnung des Bundes stehen Aus
gaben von 407,8 Milliarden Schilling Einnahmen 
von 316,7 Milliarden Schilling gegenüber, sodaß 
der Brutto-Abgang 91,1 Milliarden Schilling 
beträgt. Nach Abzug. der Tilgungszahlungen für 
die Finanzschuld von 25,5 Milliarden Schilling ver
bleibt ein Netto-Abgang von 65,6 Milliarden Schil
ling. Dieser Netto-Abgang beträgt rd. 5,5 vH des 
Brutto-Inlandsproduktes und bedeutet eine Erhö
hung gegenüber 1982 um rd. 1,5 Prozentpunkte. -
Der inlandswirksame Ausgabenüberschuß beträgt 
rd. 53,5 Milliarden Schilling . 

Gegenüber dem Bundesvoranschlag 1983 erge
ben sich ~ehrausgaben von 7,7 Milliarden Schil
ling und Mindereinnahmen von 9,1 Milliarden 
Schilling, sodaß sich der Brutto-Abgang um 
16,8 Milliarden Schilling und der Netto-Abgang um 
17,2 Milliarden Schilling erhöhte. 

Vergleicht man das Jahresergebnis 1983 mit 
der Prognose zum Zeitpunkt der Erstellung der 
Bundesfinanzgesetznovelle unter Berücksichti
gung der Freigabe der Stabilisierungsquote des 
Konjunkturausgleich-Voranschlages, ergeben 
sich Minderausgaben in Höhe von 8,3 Milliarden 
Schilling und Mindereinnahmen von 0,8 Milliarden 
Schilling. Der Brutto-Abgang hat sich dabei um 
7,5 Milliarden Schilling und der Netto-Abgang um 
7,2 Milliarden Schilling verbessert. 

Finanzierung der Bundesausgaben 

Über die Finanzierung der Budgetausgaben des 
Jahres 1983 gibt die nachstehende Übersicht Auf
schluß: 
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Vorläufiger Bundesrechnungs· 
Gebarungserfolg abschluß 

1983 1982, 
Milliarden Schilling 

Ermittlung des Finanzierungssaldos 
1, Ausgaben ') ............................................ . 379,10 

313,54 
345,38 
296;75 ·2 Einnahmen 2) .............................. -............. . 

----------------------
3 Finanzierungssaldo 
3.1 Finanzierungsdefizit ...................................... . 65,56 48,63 

----------------------
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos 

4 Nettoneuverschuldung/Nettotilgung 
4.1 Einnahmen aus Schuldaufnahmen 3) ........................ . 94,76 74,02 
4.2 Ausgaben zur Schuldtilgung ............................... . 25,55 25,21 

--~------------------
Saldo 4 ... 69,21 48,81 

5 Allgemeine Rücklagengebarung 
5.1 Entnahmen aus Rücklagen ................................ . 2,16 2,73 
5.2 Zuführung an Rücklagen .................... ' ..... ' ......... . 3,14 2,18 

----------------------
Saldo 5 ... -0,98 0,55 

6 Münzregalgebarung 
6.1 Einnahmen ............................................. . 1,46 1,72 
6.2 Ab Kostenersatz an das Hauptmünzamt ..................... . 0,49 0,25 

----------------------
Saldo 6 ... 0,97 1,47 

7 Unwirksame Gebarung 
7.1 Einnahmen ............................................. . 3,14 4 ) 3,72 " 
7.2 Ausgaben ...... : .............. , ......... ',' ............. . 2,16 4 ) 6,12 

~--------------------
Saldo 7 ... ' 0,98 4 ) -2,40 

8 Finanzierungsmittel (Summe 4 bis 7) ........................ . 70,18 48,43 
----------------------

9 Auswirkungen auf die Kassenmittel des Bundes nach Abzug des' 
Finanzierungsdefizites . 

9.1 Erhöhung .............................................. . 4,62 
9.2 Verminderung ........................................... . 0,20 

') Ohne Ausgaben zur Schuldentilgung und Zuführung an Allgemeine Rücklagen. 
2) Ohne Netto-Einnahmen aus Schuldaufnahmen, Entnahmen aus Rücklagen und Münzregaleinnahmen. 
3) Verrechnet in der Anlehensgebarung getrennt von der voranschlagswirksamen Gebarung. 
4) Nur Rücklagengebarung. 

Einnahmen 

Die. Gesamteinnahmen 1983 von rund 
316,7 Milliarden Schilling sind gegenüber dem 
Voranschlag um 9,1 Milliarden Schilling geringer 
ausgefallen. 

Die wesentlichsten Mindereinnahmen sind zu 
verzeichnen: beim Kapitel ,:Öffentliche Abgaben" 
netto 6,9 Milliarden Schilling (nähere Einzelheiten 
sind ,dem Abschnitt Öffentlich~ Abgaben zu ent
nehmen), beim Kapitel "Post- und Telegraphen
verwaltung" 2,1 Milliarden Schilling (vor allem 
durch Mindereinnahmen bei den Telefongebüh
ren), beim Kapitel "Österreichische Bundesbah
nen" 1,7 Milliarden Schilling (bedingt durch Min
dereingänge beim GütE;lrverkehr 0,9 Milliarden 
Schilling und Personenverkehr 0,8 Milliarden 

Schilling), beim Kapitel "Familienlastenausgleich" 
0,8 Milliarden Schilling (vor allem bedingt durch 
geringere Dienstgeberbeiträge infolge der 
Beschäftigungslage) und beim Kapitel "Bauten 
und Technik" 0,4 Milliarden Schilling (geringerer 
Beitrag der ASFINAG zur Finanzierung des Bun
desstraßenbaues ). 

Diesen Mindereinnahmen stehen Mehreinnah
men . gegenuber, -,"iobei größenordnungsmäßig 
hervorzuheben sind: beim Kapitel "Soziales" 
1,7 Milliarden Schilling (2,1 Milliarden Schilling 
höhere Beiträge zur Arbeitslosenversicherung als 
Folge einer Beitragserhöhung, hingegen je 
0,2 Milliarden Schilling geringer.e Beiträge für die 
Schlechtwetterentschädigung im Baugewerbe 
und niedrigere Überweisungen vom Familienla-

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 453 von 536

www.parlament.gv.at



284 Erfolg 1983 

stenausgleichsfonds), beim Kapitel "Finanzaus
gleich" 0,6 Milliarden Schilling (vermehrte Leistun
gen an Darlehensrückzahlungen auf Grund des 
Rückzahlungsbegünstigungsgesetzes) und beim 
Kapitel "Bundesvermögen" 0,5 Milliarden Schilling 
(Mehreinnahmen im Rahmen des Ausfuhrförde
rungsgesetzes) . 

Gegenüber dem Jahr 1982 erhöhten sich die 
Gesamteinnahmen des Bundes im Jahr 1983 um 
15,7Milliarden Schilling oder um 5,2 vH. 

Von den gesamten Einnahmen entfielen 
174,5 Milliarden Schilling oder 55,1 vH (Vorjahr 
163,6 Milliarden' Schilling oder 54,4 vH) auf die 
dem Bund verbleibenden Einnahmen aus den 
Öffentlichen Abgaben des Kapitels 52. 

Weiters erbrachten abgabenähnliche Einnah
men 48,8 (45,1) Milliarden Schilling oder 15,4 
(15,0) vH; hiezu zählen insbesondere die Dienst
geberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familien
beihilfen mit 19,9 (19,4) Milliarden Schilling und die 

Arbeitslosenversicherungsbeiträge mit 12,8 (9,9) 
Milliarden Schilling. 

Die Betriebseinnahmen erhöhten sich von 
55,7 Milliarden Schilling im Jahr 1982 auf 58,0 Mil
liarden Schilling, das sind 18,3 (1982: 18,5) vH der 
Gesamteinnahmen; hievon entfielen auf die Öster
reichischen Bundesbahnen 21,4 (21,2) Milliarden 
Schilling und die Post- und Telegraphenverwal
tung 30,5 (28,7) Milliarden Schilling. 

Die übrigen Einnahmen, hauptsächlich Kosten
ersätze und Verwaltungseinnahmen, beliefen sich 
im Jahr 1983 auf 35,4 (Vorjahr 36,5) Milliarden 
Schilling, das sind 11,2 (12,1) vH der Gesamtein
nahmen. Die Verringerung gegenüber dem Vor
jahr f ist vor allem auf Mindereinnahmen beim 
Münzregal und bei den Entnahmen aus Rücklagen 
zurückzuführen. 

Einen Gesamtüberbliok über die Einnahmen 
sowie einige weitere Einzelheiten zeigt die nach
stehende Übersicht. 

Vorläufiger 
Gebarungserfolg 

1983 

Bunde~rechnungs
abschluß 

1982 

Unterschied 

Milliarden Anteil Milliarden Anteil Milliarden 
Schilling in % Schilling in % Schilling in % 

1. Abgaben und abgabenähnHche 
Einnahmen 

1.1 Öffentliche Abgaben Kapitel 52 
1.11 Einkommen- und Vermögen-

steuern ') ............... . 
1.12 Übrige Abgaben ') ......... . 
1.13 Sonstige .................. . 

61,14 
113,30 

0,11 

19,31 
35,78 

0,03 

59,66 
103,87 

0,11 

19,82 + 1,48 + 2,48 
34,52 + 9,43 + 9,08 
0,04 

Summe 1.1 ... 174,55 55,12 163,64 54,38 + 10,91 + 6,67 

Abgabenähnliche Einnahmen .. 48,75 15,40 45,11 14,99 + 3,64 + 8,07 1.2 

2. 
2.1 ' 
2.2 

---------------------------------------------
Betriebseinnahmen 
Monopole ................. . 
Post- und Telegraphenverwal-

tung '.' .................. . 
2.3 Österreichische Bundes-

bahnen ................. . 
2.4 Übrige Bundesbetriebe ..... . 

3,21 

30,47 

21,43 
2,85 

1,01 

9,62 

6,77 
0,90 

'" / 

3,19 1,06 + 0,02 + 0,63 

28,74 9,55 + 1,73 -+-10,40 

21,26 7,06 + 0,17 + 0,80 
2,52 0,84 .+ 0,33 + 13,10 

Summe 2. . . . 57,96 18,30 55,71 18,51 + 2,25 + 4,04 

3. Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . 35,41 11,18 36,49 12,12 1,08 2,96 
---------------------------------------------

Gesamtsumme. .. 316,67 100,00 300,95 100,00 + 15,72 + 5,22 

') Unter Berücksichtigung der Überweisungen. 

Öffentliche Abgaben: 

Die Bruttoeinnahmen an Öffentlichen Abgaben 
betrugen im Jahre 1983 281,7 Milliarden Schilling. 
Nach Überweisung der Abgabenertragsanteile an 
Länder und Gemeinden und andere Rechtsträger 
des öffentlichen Rechtes in Höhe von 107,2 Mil
liarden Schilling verblieben dem Bund Nettoein
nahmen von 174,5 Milliarden Schilling. 

Die Ansätze des Bundesvoranschlages 1983 
wurden bei den Bruttoeinnahmen um 14,3 Milliar-' 
den Schilling (- 4,8 vH) und bei den Nettoeinnah
men um 6,9 Milliarden Schilling (- 3,8 vH) unter
schritten. 

Gegenüber dem Erfolg 1982 sind die Bruttoein
nahmen um 14,0 Milliarden Schilling (+ 5,3 vH) 

19" 
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und die Nettoeinnahmen um 10,9 Milliarden Schil
! ling (+ 6,7 vH) gestiegen. 

Die Bruttomindereinnahmen gegenüber dem 
BVA 1983 von 14,3 Milliarden Schilling setzen sich 
hauptsächlich aus Mindereingängen bei der ver
anlagten Einkommensteuer (4,8 Milliarden Schil-
ling), Lohnsteuer (5,4 Milliarden Schilling), 
Körperschaftsteuer (0,8 Milliarden Schilling), 
Gewerbesteuer und Bundesgewerbesteuer (je 
0,6 Milliarden Schilling), vermögensteuer (1,4 Mil
liarden Schilling) und Umsatzsteuer (1,4 Milliarden 
Schilling) zusammen. 

Als Ursache der Mindereinnahmen kann allge
mein die n<;lch nicht spürbar gewordene Auswir
kung des Steueramnestiegesetzes angeführt wer
den. Bei den folgenden Abgaben kommen noch 
die folgenden Kriterien hinzu: 

Bei der veranlagten Einkommensteuer wirkt 
sich die wirtschaftlich schwächere Entwicklung 
der zur Veranlagung im vergangenen Jahr heran
stehenden Fälle stärker aus als in der Prognose 
angenommen worden ist, außerdem wurde die 
Investitionsprämie in einem unerwartet stärkerem 
Maße in Anspruch genommen .. Diese Begründun
gen der Abweichung vom BVA 1983 treffen auch 
für die Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und 
Bundesgewerbesteuer zu. Bei der Lohnsteuer ist 
der Mindererträgdurch eine höhere Arbeitslosen
rate, vermehrte Kurzarbeit, geringere Leistung 
von Überstunden und sehr maßvolle Lohnab
schlüsse bedingt. Bei der Umsatzsteuer haben 
die relativ geringen Mindereingänge ihre Ursache 
in einer geringeren Preissteigerungsrate; außer
dem wirken sich die bei der Lohnsteuer angeführ
ten Faktoren als umsatzmindernd aus. 

Mehreinnahmen waren bei der Mineralölsteuer 
(0,8 Milliarden Schilling) zu verzeichnen, weil die 
Zahl der zugelassenen Fahrzeuge stärker ange
stiegen ist als bei Erstellung des BVA1983 ange
nommen. 

Die Überweisung der Ertragsanteile an die Län
der und Gemeinden sowie die sonstigen Überwei
sungenliegen um insgesamt 7,4 Milliarden Schil-

, ling unter den im BVA 1983 vorgesehenen Beträ
gen. Die Ursache däfür liegt darin begründet, daß 
die gemeinschaftlichen Bundesabgaben insge
samt niedrigere Einnahmen erbrachten als im Vor
anschlag vorgesehen worden ist. 

Ausgaben 

Von den Gesamtausgaben in Höhe von 
407,8 Milliarden Schilling entfielen im Jahr 1983 
105,7 Milliarden Schilling oder 25,9 vH auf den 
Personalaufwand (nur Bundesbedienstete! Vor
jahr 100,0 Milliarden Schilling, das sind 26,8 vH) 
und 302,1 Milliarden Schilling oder 74,1 vH auf den 
Sachaufwand (Vorjahr 272,8 Milliarden Schilling, 
das sind 73,2 vH). Vom Sachaufwand wurden 
32,1 Milliarden Schilling (Vorjahr 29,7 Milliarden 

\ 

20 Arbeils(Amlsjbehelf zum BFG 

Schilling) bei der Gebarungsgruppe "Anlagen" für 
die Herstellung und Anschaffung von Vermögens
werten, 23,5 Milliarden Schilling (Vorjahr 21,5 Mil
liarden Schilling) für Förderungsausgaben und 
246,5 Milliarden Schilling (Vorjahr 221,6 Milliarden 
Schilling) für Aufwendungen verausgabt. Die bei 
den Ansätzen für Personalaufwand und bei den 
Gebarungsgruppen "Gesetzliche Verpflichtun
gen" verrechneten Ausgaben betragen 311,2 Mil
liarden Schilling (Vorjahr 285,1 Milliarden. Schil
ling). 

Von den Ressortausgaben (einschließlich Per
sonalausgaben) sind größenordnungsmäßig gese
hen folgende von besonderer Bedeutung: Unter
richt und Künst, einschließlich Bundestheater 
36,1 Milliarden Schilling (Vorjahr 33,8 Milliarden 
Schilling); Wissenschaft und Forschung 11,5 Mil
liarden Schilling (10,6); Soziale Verwaltung 65,5 
(52,6), hievon für "Sozialversicherung" 41,2 
(32,1), "Einrichtungen der Arbeitsmarktv~rWal

tung" 17,1 (13,5) und "Kriegsopfer- und Heeres
versorgung" 6,5 (6,3); Landesverteidigu"ng 15,4 

. (13,3); Finanzen 144,4 (135,7), hievon '"Familienla
stenausgleich" 30,1 (34,0), "Finanzschuld" 52,9 
(50,8) und "Pensionen der" Hoheitsverwaltung" 
26,6 . (25,0) einschließlich eines Beitrages zum 
Pensionsaufwand der Österreichischen Bundes
bahnen im. Betrag von 8,7 (8,3) Milliarden Schil
ling; Land- und Forstwirtschaft einschließlich 
Österreichische Bundesforste und Preisausglei
che 12,9 (11,0); Bauten und Technik 27,4 (26,0); 
Verkehr 70,8 (66,0), hievon "Post- und Telegra
phenverwaltung" 30,4 (28,3) und "Österreichische 
Bundesbahnen" 34,1 (32,0) Milliarden Schilling. 

Gegenüber dem Bundesvoranschlag 1983 
haben sich die Gesamtausgaben um rund 7,7 Mil
liarden Schilling auf' 407,8 Milliarden Schilling 
erhöht. 

Größere Mehrausgaben ergaben sich· beim 
Kapitel "Sozialversicherung" mit rund 3,4 Milliar
den Schilling, und zwar Bundesbeiträge zur Pen
sionsversicherung, beim Kapitel "Soziales" mit 
rund 1,7 Milliarden Schilling, pavon 1,4 Milliarden 
Schilling für Leistungen nach demAIVG und 
0,3 Milliarden Schilling für arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen gemäß:AMFG. Die Mehrausgaben bei 
den ÖBB von rund 1,7 Milliarden Schilling, sind mit 
0,6 Milliarden Schilling auf höhere Personalkosten 
und beim Sachaufwand mit 1,1 Milliarden Schilling 
auf die Freigabe der Stabilisierungsquote des 
Konjunkturausgleich-Voranschlages zurückzufüh
ren. 1,5 Milliarden Schilling Mehrausgaben bei der 
Landesverteidigung sind vor allem bedingt durch 
die Ausnützung der Freigabe der Stabilisierungs
quote des Konjunkturausgleich-Voranschlages 
(0,75 Milliarden Schilling), und weiters wurden 
rund 0,5 Milliarden Schilling im Rahmen eines 
Budgetüberschreitungsgesetzes vorwiegend für 
die Beschaffung von Kettenfahrzeugen der Fa. 
Steyr, von Luftraumüberwachungseinrichtungen 
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und für Munitionskäufe verwendet. Mehrausgaben 
beim Kapitel "Bundesvermögen" von rund 1,3 Mil
liarden Schilling betreffen vor allem einen höheren 
Bedarf für Leistungen im Rahmen der Ausfuhrför
derung. Mehrausgaben beim Kapitel "Pensionen" 
von rund 1,2 Milliarden Schilling betreffen die Aus~ 
wirkungen der mit 1. Feber 1983 wirksam gewor
denen Bezugs- und Pensionsregelungen, für die 
pauschal beim Kapitel Kassenverwaltung vorge
sorgt wurde, sowie einen höheren Beitrag zum . 
Pensionsaufwand der ÖBB. Beim Familienlasten
ausgleich verursachte eine Rückzahlung von 
1,8 Milliarden Schilling an. den Reservefonds für 
Familienbeihilfen gleichhohe Mehrausgaben. 
Demgegenüber sind Einsparungen von 0,8 Milliar:
den Schilling infolge geringerer Leistungen auf 
Grund eines Geburtenrückganges, geringerer 
Zahlungen an Gastarbeiter und eine geringere 
Inanspruchnahl\le des Karenzurlaubsgeldes zu 
verzeichnen. Absatz- und Verwertungsmaßnah
men bei Brot, Milch, Schlachttieren und bei Fut
termittel verursachten Mehrausgaben von insge
samt rund 1,0 Milliarden Schilling beim Kapitel 
"Preisausgleiche" . Mehrausgaben beim Kapitel 
"Unterricht" 1,0 Milliarden Schilling sind auf die 
Bezugsregelungen zurückzuführen. Beim Kapitel 
"Bauten und Technik" ergaben sich Mehrausga
ben in Höhe von rund 0,9 Milliarden Schilling, 
davon rund 0,8 Milliarden Schilling für den Hoch
bau bedingt durch die Freigabe der Stabilisie-

rungsquote des Konjunkturausgleich-Voranschla
ges. Mehrausgaben aus Bundesmitteln von rund 
0,5 Milliarden Schilling für den Straßenbau glei
chen sich mit gleichhohen Minderausgaben bei 
der zweckgebundenen Gebarung für den Straßen
bau aus. 

Diesen Mehrausgaben stehen die wesentlich
sten Minderausgaben beim Kapitel "Kassenver
waltung" 4,4 Milliarden Schilling, vor allem bedingt 
durch die pauschale Veranschlagung der Auswir
kung der Bezugs- und Pensionsregelungen, die 
jedoch bei den einzelnen Kapiteln verrechnet wur
den, und .beim Kapitel "Finanzschuld" 2,3 Milliar
den Schilling (Minderausgaben bei Verzinsung 
1,4 Milliarden Schilling, bei Tilgung 0,3 Milliarden 
Schilling und beim sonstigen Aufwand 0,6 Milliar
den Schilling) gegenüber. 

Funktionelle Aufgliederung der Ausgaben 

Die institutionelle Gliederung des Budgets ent
spricht dem Verfügungs- und Verantwortungsbe
reich der Organe des Bundes: 

Die funktionelle Gliederung des Budgets hinge
gen gibt Aufschluß über die Aufgaben und Lei
stungen der öffentlichen Hand. Die nachstehende 
Übersicht gliedert die Budgetausgaben nach 
17 Aufgabenbereichen : 
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Kenn-
Aufgabenbereich Vorläufiger Gebarungserfolg Bundesrechnungsabschluß Unterschied 

ziffer 1983 
Milliarden 
Schilling 

11 Erziehung und Unterricht ..... 35,52 
12 Forschung und Wissenschaft . 12,32 
13 Kunst ..................... 3,70 
14 Kultus ..... " .............. 0,38 
21 GesundheH ......... '" ..... 3,10 
22 Soziale Wohlfahrt ........... 103,02 

hievon: 
Einrichtungen der Arbeits-

marktverwaltung ........... 17,08 
Kriegsopfer- und Heeresver-

sorgung . ................. 6,42 
Sozialversicherung .......... 41,22 
Familienlastenausgleich ...... 36,14 

23 Wohnbau .................. 1,72 
32 Straßen .................... 16,64 
3~ Sonstiger Verkehr ........... 80,70 

hievon: 
Post ........................ 30,38 
äßß ...................... 46,60 

34 Land- und Forstwirtschaft .... 11,15 
hievon: 
Grüner Plan ................ 2,05 

35 Energiewirtschaft ............ 0,55 
36 Industrie und Gewerbe ....... 8,30 
37 Öffentliche Dienstleistungen .. 7,01 
38 Private Dienstleistungen ...... 2,89 
41 Landesverteidigung ...... : ... 15,75 
42 Staats- und Rechtssicherheit 13,21 
43 Übrige Hoheitsverwaltung .... 91,82 

hievon: 
Finanzschuld ............... 52,94 
Zuführung an Rücklagen ..... 3,14 
Pensionen (Hoheitsverwal- 17,88 
tung) ...................... 

Summe ... 407,78 

Demnach zeigen die folgenden Bereiche 
gegenüber dem Vorjahr die höchsten absoluten 
Steigerungen: 

Der Aufgabenbereich "Soziale Wohlfahrt" 
14,08 Milliarden Schilling, bedingt vor allem durch 
höhere Leistungen der Sozialversicherung 
(+ 9,12 Milliarden Schilling), der Arbeitsmarkt
verwaltung (+3,61 Milliarden Schilling) und des 
Familienlastenausgleiches ( + 2,11 Milliarden 
Schilling); der Aufgabenbereich "Sonstiger Ver
kehr" 5,26 Milliarden . Schilling, hauptsächlich 
bedingt durch einen Mehrbedarf für den Personal
aufwand der Post und Österreichischen Bundes
bahnen sowie durch eine Steigerung der Ausga
ben für den laufenden Betrieb der Österreichi-

1982 in 
Anteil Milliarden Anteil Milliarden % in % Schilling in% Schilling 

8,71 33,35 8,95 + 2,17 + 6,51 
3,02 11,16 2,99 + 1,16 + 10,39 
0,91 3,50 0,94 + 0,20 + 5,71 
0,09 0,37 0,10 + 0,01 + 2,70 
0,76 2,82 0,76 + 0,28 + 9,93 

25,26 88,94 . 23,86 + 14,08 + 15,83 

4,19 13,47 3,61 + 3,61 + 26,80 

1,57 6,25 1,68 + 0,17 + 2,72 
10,11 32,10 8,61 + 9,12 + 28,41 
8,86 34,03 9,13 + 2,11 + 6,20 

0,42 1,41 0,38 + 0,03 + 21,99 
4,08 16,69 4,48 0,05 0,30 

19,79 75,44 20,24 + 5,26 + 6,97 

7,45 28,28 7,59 + 2,10 + 7,43 
11,43 43,82 11,76 + 2,78 + 6,34 

2,73 9,44 2,53 + 1,71 + 18,11 

0,51 1,89 0,51 + 0,16 + 8,47 

0,14 0,19 0,05 + 0,36 + 189,47 
2,04 7,57 2,03. + 0,73 + 9,64 
1,72 6,40 1,72 + 0,61 + 9,53 
0,71 2,64 0,71 + 0,25 + 9,47 
3,86 13,47 3,61 + 2,28 + 16,93 
3,24 12,36 3,31 + 0,85 + 6,88 

22,52 87,02 23,34 + 4,80 + 5,52 

12,98 50,90 13,65 + 2,04 + 4,01 
0,77 2,18 0,85 + 0,96 + 44,04 
4,38 16,63 4,46 + 1,25 + 7,52 

100,00 372,77 100,00 +35,01 +. 9,39 

schen Bundesbahnen sowie der Aufgabenbereich 
"Übrige Hoheitsverwaltung" 4,80 Milliarden Schil-

. ling, vor aUem bedingt durch höhere Aufwendun
gen für die Finanzschuld (+2,04 Milliarden Schil
ling) und für Pensionen der Hoheitsverwaltung 
(+ 1 ,25 Milliarden Schilling). 

Investitionsfördernde Maßnahmen 

Die gesamten investitionsfördernden Maßnah
men des Bundes (einschließlich Investitionsfinan
zierungen auf Grund von Ermächtigungen des 
Bundesfinanzgesetzes) betrugen im Jahr 1983 
nach den vorliegenden Erfolgsziffern 65,7 Milliar
den Schilling (Vorjahr 58,6 Milliarden Schilling), die 
sich wie folgt verteilen: 
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Eigeninvestitionen und Instandhal
tungsaufwand des Bundes (ohne 

Milliarden 
Schilling 

Landesverteidigung) ............. 34,5 (32,4) 
Geringwertige Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens (ohne Landesver-
teidigung) *) .................... 1,7 (-) 

Bauten und Ausrüstung (einschließlich 
geringwertige Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens und Instandhal
tung) für die Landesverteidigung 
(Ausgaben im Inland) . . . . . . . . . . . . . 4,6 (3,4) 

Investitionsförderung im Bereiche der 
Wirtschaft (Ausgaben im Inland): 
Wohnungsbau . und Wasserwirt

schaft aus zweckgebundenen 
Bundeseinnahmen . . . . . . . . . . . .. 14,8 (14,3) 

Sonstige Bereiche (einschließlich 
Kapitalaufstockung) ...... ',' . . .. 10,1 (8,5) 

Summe. .. 65,7 (58,6) 

*) Ab 1983 wird auch die Anschaffung geringwertiger 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens zu den investi
tionsfördernden Maßnahmen gezählt. 

Die investitionsfördernden Maßnahmen des 
Bundes wurden den wirtschaftlichen und vor 
allem strukturpolitischen Notwendigkeiten' ent
sprechend ausgeweitet. 

Schulden des Bundes 

Zu den Schulden des Bundes zählen die 
Finanzschulden und die Verwaltungsschulden. 
Letztere setzen sich aus den Verwaltungsschul
den der wirksamen Gebarung und aus denen der 
unwirksamen Gebarung zusammen. 

Der Schuldenstand des Bundes mit Ende 1983 
zeigt auf Grund der derzeit dem Bundesministe
rium für Finanzen zur Verfügung stehenden Daten 
folgendes Bild: 

hievon mit Jahresende 
1983 

insgesamt fällig nicht 
fällig 

Milliarden Schilling 

Finanzschulden . . . . . . . . . . . . 416,2 416,2 
Verwaltungsschulden (wirk-_ 

same Gebarung) , . . . . . . . . 88,2 2,5 85,7 
Verwaltungsschulden 

(unwirksame Gebarung) . *) *) 

*) Noch keil1e vollständigen Daten vorhanden. 

Die fäll i gen Ver wal tun g s s c h u I den 
sind mit Jahresende 1983 gegenüber den ver-

gleichbaren zum Jahresende 1982 um ungefähr 
0,3 Milliarden Schilling zurückgegangen. Bei die
sen zum Jahresende verbleibenden Schulden 
handelt es sich im wesentlichen um Zahlungsver
pflichtungen, die aus verwaltungstechnischen 
Gründen wegen des annuären Charakters des 
Budgets erst nach Jahresende zur Abwicklung 
gelangen. 

Die n ich t fäll i gen Ver wal tun g s -
s c h u I den der voranschlagswirksamen Geba
rung betragen zum Jahresende 1983 85,7 Milliar
den Schilling (1982: 78,9 Milliarden Schilling). 
Hiezu zählen vor allem: Straßenbau-Sondergesell
schaften 30,7 Milliardeh Schilling, IAKW 10,1 Mil
liarden Schilling, Post 16,8 Milliarden Schilling und 
ÖBB rund 9,4 Milliarden Schilling. 

Über den Stand der n ich t fäll i gen Ver
wal tun g s s c h u I den der voranschlags u n -
wirksamen Gebarung kann derzeit noch keine 
Aussage getrOffen werden. 

Zu den Ver wal tun g s s c h 'u I den zählen 
jedoch n ich t die Verpflichtungen in Höhe von 
274 Milliarden Schilling, wie zB aus Zinsenleistun
gen für die Finanzschuld (197 Milliarden Schilling), 
oder aus Bestellungen, bei denen in der Regel 
eine Leistungserbringung noch nicht erfolgt ist 
und daher keine fällige oder nichtfällige Schuld 
vorliegt. 

Als F i n a n z s c h u I d des Bundes sind die 
Rückzahlungsverpflichtungen des Bundes aus 
durchgeführten Kreditoperationen und diesen 
gleichzuhaltenden Maßnahmen zusammengefaßt. 
Diese Schulden sind zum ausgewiesenen Stichtag 
nicht fällig. 

Die Ermächtigungen gemäß Bundesfinanzge
setz 1983, BGBI. Nr. 1, inder Fassung des Bun
desgesetzes vom 10. November 1983, BGBI. 
Nr. 548, zur Aufnahme von Finanzschulden wur
den in der Höhe von 94317,3 Millionen Schilling 
ausgenützt. 

.Außerhalb der Budgetfinanzierung wurden im 
Sinne des Übereinkommens mit der Oesterreichi-' 
schen Nationalbank zur Einlösung von Schatz
scheinen von internationalen Finanzinstitutionen 
(BGBI. Nr. 217/1981) rund 442,2 Millionen Schil
ling aufgenommen. 

Die nichtfällige Finanzschuld aes Bundes hat sich im Jahr 1983 von 
(Beginn des Jahres) ...................................... . 

durch Schuldaufnahmen von rund ............................. . 
durch Kreditaufnahme (Einlösung von IDA-Schatzscheinen) bei 

der Oesterreichischen Nationalbank von rund ................. . 
durch Schuldtilgungen von rund .............................. . 
durch bewertungsmäßige Erhöhung infolge Kursänderungen um 
netto ..................................................... . 
auf rund .................................................. . 
erhöht. 

341 581,5 Millionen Schilling, 
+ 94317,3 Millionen Schillirfg, 

+ 442,2 Millionen Schilling, 
25 552,2 Millionen Schilling, 

+ 5402,9 Millionen Schilling, 
416191,7 Millionen Schilling 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)458 von 536

www.parlament.gv.at



\ 

Erfolg 1983 289 

Die Nettoerhöhung der Finanzschuld des Bun
des betrug somit rund 74610,2 Millionen Schilling 
(+21,84vH). 

A) Finanzschuld in inländischer Währung) 

31. 12. 1982 

Die Gesamtentwicklung der Finanzschuld ver
teilt sich wie folgt: 

Aufnahme Tilgung 31.12.1983 
Millionen Schilling 

Anleihen ............................... 82108,6 21 500,0 6288,2 97320,4 
Obligationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 57884,0 18915,0 ') 8110,7 69888,3 
Schatzscheine .......................... 41670,0 10'125,0 2 ) 4660,0 2 ) 47135,0 
Versicherungsdarlehen .... . . . . . . . . . . . . .. . 10845,0 6400,0 791,8 16453,2 
Bankendarlehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37597,8 20265,0 ') 205,9 3) 56456,9 
Darlehen von Gebietskörperschaften. . . . . . . 693,2 - 4) 37,6 4) 655,6 
Sonstige Kredite ........................ 201,5 81,8 119,7 
Notenbankschuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2230,6 442,2 100,0 2572,8 

------------------------------------------~ Summe. . . 233230,7 77 647,2 5) 20276,0 5) 290601,9 

') - 5): Hiezu Konversion: ') 1200 Millionen Schilling 
2) 7980 Millionen Schilling 
3). 1 200 Millionen Schilling (Obligationen) 

1 200 Millionen Schilling (Bankendarlehen) 
4) 212 Millionen Schilling 
5) 10.592 Millionen Schilling 

Daraus ergibt sich eine Nettoerhöhung der 
nichtfälligen Finanzschuld in inländischer Währung 
um 57371,2 Millionen Schilling (+24,6 vH). Der 

Finanzierungsbedarf des Bundes 1983 wurde 
somit zu rund 81,9 vH durch Schuldaufnahmen in 
inländischer Währung gedeckt. 

B) Schilling-Gegenwert der Finanzschuld in ausländischen Währungen 

31.12.1982 Aufnahme 

Anleihen ................... 18387,2 5365,1 
Schuldverschreibungen ........ 33823,6 4271,9 
Schatzwechsel .............. 83,5 
Darlehen und Kredite . . .. . . . . . . 56056,5 7475,3 

Summe ... 108350,8 17112,3 

Zur Bewertung der in ausländischen Währun
gen bestehenden nichtfälligen Finanzschuld ist zu 
bemerken; daß diese zum jeweiligen Devisenmit
teikurs per 30. Dezember vorgenommen und 
damit von den im Jahresverlauf eingetretenen 
Kurswertänderungen bestimmt wird. 

C) Zusammenfassung der Finanzschuld 

Stand 
31. 12 1982 

Kurswertänderung 
ErhÖhung Verminderung Tilgung 31.12 1983 

Millionen Schilling 

4352,1 2539,6 . 1640,0 23924,0 
4119,7 2694,9 1344,5 38 175,8 

4,0 43,3 44,2 
2202,3 40,7 2248,4 63445,0 

10678,1 5275,2 5276,2 125589,8 

Im Schilling-Gegenwert der in ausländischen 
Währungen bestehenden nichtfälligen Finanz
schuld ergibt sich somit eine Nettoerhöhung. um 
17239,0 Millionen Schilling (+ 15,9 vH). 

Erhöhung Verminderung 
einseht. Konversionen 
und Kursänderungen 

Millionen Schilling 

Stand 
31.12.1983 

Inländische Währung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233230,7 77 647,2 20276,0 290601,9 
Gegenwert ausländische Währungen. . . . . . . . 108350,8 27790,4 10551,4 125589,8 

----------------------------------------~---
Summe. . . 341581,5 105437,6 30827,4 416191,7 

Zur vorübergehenden Kassenstärkung wurde 
der gemäß Art. VIII Abs. 1 Z 2 des Bundesfinanz
gesetzes 1983 für kurzfristige Finanzschulden ein
geräumte Kreditrahmen (15 Milliarden Schilling) 
maximal bis 2000 Millionen Schilling ausgenützt 
und bis zum 31. Dezember 1983 wieder getilgt. 

Gemäß der Ermächtigung nach Art. VIII Abs. 1 
Z 3 lit. ades Bundesfinanzgesetzes 1983 wurden 
Finanzschulden (2%-%-Bundesschatzscheine mit 
einer Laufzeit bis zu 3 Monaten) im Ausmaß von 
35485,0 Millionen Schilling prolongiert. Gemäß 
Art. XI des Bundesgesetzes vom 15. Juni 1972 
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über die Einführung des Umsatzsteuergesetzes 
1972, BGBI. Nr. 224, wurden 2%-%-Bundesschatz
scheine im Ausmaß von 9600 Millionen Schilling 
prolongiert. 

Gemäß Art. VIII Abs. 1 Z 3 Ht. b Bundesfinanz
gesetz 1983 wurden Finanzschulden in inländi
scher Währung im Ausmaß von 10592,0 Millionen 
Schilling konvertiert. 

Haftungen des Bundes 

Ende des Jahres 1982 betrug der Stand des 
Haftungsobligos rund 469 Milliarden Schilling. 
1983 ergab sich durch die Übernahme der Bun
deshaftung für Investitions- und Exportförderung 
ein Zuwachs von rund 90 Milliarden Schilling. Die
sem stehen nach dem derzeitigen Rechnungs
stand Rückzahlungen, Nichtinanspruchnahmen 
und Rücktritte von zusammen rund 38 Milliarden 
Schilling gegenüber. 

Der Stand des Haftungsobligos des Bundes. 
zum Ende des Jahres 1983 kann daher derzeit mit 
rund 521 Milliarden Schilling ') angenommen wer
den. 

Der weitaus größte Teil der Haftungsübernah
men entfällt auf die Ausfuhrförderung. Der Rest 
verteilt sich auf den Straßenbau, die Elektrizitäts
wirtschaft, die verstaatlichten Unternehmungen, 
den Wasserwirtschaftsfonds, auf sonstige Unter
nehmungen mit Bundesbeteiligung, die Finanzie
rungsgarantie Ges. m. b. H., die Land- und Forst
wirtschaft und auf sonstige Wirtschaftszweige. 

Voranschlag 1984 

Ein BUdgetentwurf muß jeweils unter dem Blick
winkel der internationalen und nationalen Wirt
schaftslage gesehen werden. In der Zeit der 
Hochkonjunktur bis Mitte 1974 konnte trotz der 
Befriedigung von Nachholbedarf vor allem im Bil
dungs- und Sozialbereich der Anteil der Finanz
schulden am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 13% 
(1969) auf 10% (1974, den niedrigsten Wert seit 
1957) durch verstärkte Rückzahlung verringert, 
der Budgetspielraum erweitert und die Grundlage 
für die Budgetpolitik der folgenden Jahre geschaf
fen werden. 

Die Budgets der Rezessionsjahre in der Mitte 
der siebziger Jahre waren bewußt auf Nachfrage
belebung und auf Arbeitsplatzsicherung ausge
richtet und führten zu einer kräftigen Ausweitung 
der auf dem Kreditwege zu finanzierenden Bud
getdefizite. 

Um den Budgetspielraum wieder zu vergrößern, 
wurde bereits in den letzten Jahren des vergange-

'lOhne die Haftung des Bundes für Verbindlichkei
ten der Österreichischen Postsparkasse gemäß § 1 
Abs.2 des Postsparkassengesetzes 1969, BGBI. 
Nr.458. 

nen Dezenniums sowie auch in den Jahren 1980 
und 1981 versucht, den Anteil der durch Kredit
operationen finanzierten Ausgaben am Gesamt~ 
rahmen des Budgets sowie in bezug auf das 
jeweilige BIP schrittweise zu verringern. Diese 
Bemühungen führten zu einer Verminderung des 
Verhältnisses "Nettodefizit in Prozenten des BIP" 
von 4,6% (1976), 3,8% (1977), 4,2% (1978), 3,5% 
(1979), 2,9% (1980) auf 2,6% (1981). 

Seit 1980 - also nach dem zweiten Ölpreis
schock - stagniert die 'Wirtschaft in den westli
chen Industriestaaten. Der Welthandel ist 
geschrumpft. Vor allem hat die Rezession die 
Arbeitslosigkeit dramatisch verschärft: Seit 1980 
hat sich die Zahl der Arbeitslosen in den westli
chen Industriestaaten um 12 Millionen auf 33 Mil
lionen erhöht; dies entspricht einer voraussichtli
chen Arbeitslosenrate von 9,25% im Jahresdurch
schnitt. 

Verlängert und verschärft wird die Wachstums
schwäche durch eine restriktive Wirtschaftspolitik 
in wichtigen Industriestaaten, die der Inflationsbe
kämpfung einen vorrangigen Stellenwert einräu
men. 

In Österreich wurde der Beschäftigungspolitik 
Vorrang eingeräumt und die Budgetpolitik gezielt 
zur Eindämmung negativer Auswirkungen der 
internationalen Wirtschaftskrise auf die einheimi
sche Wirtschaft eingesetzt. Der Nettoabgang in 
Prozent des BIP erhöhte sich daher 1982 auf 
4,1%. ' 

Wegen der Verschlechterung der wirtschaftli
chen Lage während des Jahres 1983 gegenüber 
den bei der Erstellung des Budgets 1983 getroffe
nen Annahmen kann das Nettodefizit in Prozent 
des Bruttoinlandsproduktes in Höhe von 4% nicht 
gehalten werden. 

Auf Grund dieser Entwicklungen ergeben sich 
nämlich Mehrerfordernisse in Höhe von 10,7 Mil
liarden Schilling, insbesondere durch Freigabe der 
Stabilisierungsquote des Konjunkturausgleich
Voranschlages, durch Rückzahlung an den Reser
vefonds für Familienbeihilfen, für Preisausgleiche 
und für Bundesbeiträge im Bereich der Sozialver
sicherung. 

Die voraussichtlichen Gesamteinnahmen an 
öffentlichen Abgaben werden im Jahre 1983 nach 
den vorliegenden Ergebnissen für die Monate Jän
ner bis August brutto etwa 280 Milliarden Schilling 
und netto etwa 172 Milliarden Schilling betragen, 
sodaß sich Einnahmenausfälle in Höhe von etwa 
16 Milliarden Schilling brutto und 10 Milliarden 
Schilling netto ergeben dürften, was den Gesamt
gebarungsabgang um etwa 10 Milliarden Schilling. 
erhöhen wird. 

Die erwähnte doch wesentlich schlechtere wirt
schaftliche Entwicklung für heuer ist auch eine 
der. Hauptursachen für die Einnahmenausfälle bei 
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den sonstigen Einnahmen in Höhe von rund 
3,9 Milliarden Schilling. 

Das um fast 25 Milliarden Schilling höhere Net
todefizit, welches zusätzliche Kreditoperationen 
erforderlich macht, wird nunmehr über 6% des 
Bruttoinlandsproduktes betragen. 

Derzeit ist das Konjunkturbild weltweit unein
heitlich. Hinsichtlich der zur Jahresmitte 1983 in 
den USA verzeichneten Wirtschaftsbelebung 
besteht vielfach die Befürchtung, der Aufschwung 
könnte nur von ~urzer Dauer sein. In Westeuropa, 
aber auch in Japan, ist vom Konjunkturauf
schwung noch wenig zu bemerken. Selbst wenn 
sich die Aufschwungserwartungen erfüllen, wer
den die Wachstumsraten der nächsten Jahre 
kaum höher sein als jene, die in den 50er und 60er 
Jahren in Rezessionsphasen_zu verzeichnen 

. waren. 

Auf diese unsicheren Rahmenbedingungen hat 
. sich die österreichische Wirtschaftspolitik einzu
stellen. Auch in Österreich hat sich die Konjunk
turlage zur Jahresmitte etwas gefestigt, aber die 
Wirtschaftsbelebung vollzieht sich langsamer als 
noch im Frühjahr erwartet. Heuer wird die öster
reichische Wirtschaft real um 1% wachsen. Auch 
für 1984 ist nicht mit einem stärkeren realen 
Wachstum zu rechnen. Nach jüngsten Schätzun
gen wird für 1984 mit einer nominellen Wachs
tumsrate von 5,5% gerechnet. Dieser Umstand 
wird in Österreich nicht für eine Verbesserung der 
Beschäftigungslage ausreichen; die Arbeitslosen
quote wird heuer bei 4,6% liegen und 1984 auf 
über 5,0% ansteigen. Diese Entwicklung ist nicht 
erfreulich, selbst wenn in Österreich die Arbeitslo
sigkeit nur halb so hoch ist wie im Ausland. 

Positiv verläuft weiterhin die Entwicklung der 
Inflationsrate und Leistungsbilanz. Die Inflation 
wird heuer auf 3,2% sinken und auch im folgenden 
Jahr mit 5,3% im internationalen Vergleich relativ 
günstig liegen; in der Leistungsbilanz ist 1984 mit 
einem Überschuß von mehr als 16 Milliarden Schil
ling zu rechnen. 

In Anbetracht der von großen Unsicherheitsmo
menten überschatteten wirtschaftlichen Entwick
lung gilt es, das Budgetdefizit zu verringern,um 
das Budget auch in Zukunft als Instrument der 
Konjunktur- und Beschäftigungspolitik einsetzen 
zu können. 

Zur Verwirklichung dieser Zielsetzungen wur
den als Ausgangsposition für die Erstellung des 
BUdgetentwurfes für das Jahr 1984 folgende 
Grundsätze festgelegt: Ausgaben für Gesetzliche 
Verpflichtungen waren zu überprüfen, ob sie dem 
Grunde und der Höhe nach noch sachlich zu 
rechtfertigen sind: Ermessensausgaben nach 
Maßgabe zweckgebundener Einnahmen waren zu 
überprüfen, ob die seinerzeitige Zweckbindung 
dem Grunde nach noch gerechtfertigt ist. Bei den 

Ermessensausgaben "Aufwendungen" waren die 
Ausgaben für Energie und für freiwillige Soziallei
stungen jeweils in Höhe der um 5%, die Ausgaben 
für Repräsentation in Höhe der um 10% vermin
derten Beträge des Bundesvoranschlages 1983 
zu veranschlagen; "Anlagen" und "Investitions
förderungen" in Höhe. der um 5% verminderten 
Beträge des Bundesvoranschlages 1983; sonstige 
"Förderungsausgaben" waren gegenüber dem 
Bundesvoranschlag 1983 um 15% geringer zu ver
anschlagen; für die Mitgliedschaft bei internatio
nalen und nationalen Einrichtungen, Aktionen, 
Projekten u. dgl. war im Ressortantrag keine bud
getäre Vorsorge zu treffen. Über derartige Ausga
ben wurde erst auf Ministerebene entschieden. 

Bei den Vorarbeiten zum Budget 1984 trat 
immer klarer zutage, daß, um den Budgetabgang 
auf eine finanzierbare Größe zu reduzieren, neben 
diesen generellen Sparmaßnahmen weitere dis
kretionäre Maßnahmen erforderlich sein werden . 

Das Bruttodefizit hätte nämlich bei Berücksich
tigung aller Ressortanträge 127,2 Milliarden Schil
ling betragen. 

Da es auch in Hinkunft erforderlich sein wird, 
durch Einsatz des Budgets wirtschaftsbelebende 
und beschäftigungswirksame Impulse zu setzen, 
müssen alle Anstrengungen unternommen wer
den, um den bUdgetpolitischen Spielraum dafür 
zu sichern. Insbesondere gilt es - wie bereits in 
den letzten Jahren des vergangenen Jahrzehntes 
und bis.1981 durchgeführt - den Anteil der durch 
Kreditoperationen finanzierten Ausgaben am 
Gesamtrahmen des Budgets sowie in bezug auf 
das jeweilige Bruttoinlandsprodukt schrittweise 
zu verringern. 

Von den Ressortanträgen wurden bei den Mini
sterverhandlungen 7,1 Milliarden Schilling abge
strichen. Durch weitere Einsparungen in der 
öffentlichen Verwaltung und durch Einsparungen 
bei Transferleistungen und im Sozialbereich, 
durch Entlastung des Ausgleichsfonds für Fami
lienbeihilfen, durch Umschichtung von Mitteln der 
Krankenversicherung, der Allgemeinen Unfallver
sicherungsanstalt und des Hauptverbandes der 
Sozialversicherungsträger an den Ausgleichs
fonds der Pensionsversicherungsträger und son
stigen budgetentlastenden Maßnahmen wurde 
das erwähnte Defizit um weitere 10,1 Milliarden 
Schilling verringert. Durch Abgaben-, Beitrags
und Tariferhöhungen wurde eine Verbesserung 
um 17,5 Milliarden Schilling erreicht. 

Anderseits mußten für wirtschaftSbelebende 
Maßnahmen und Sozialleistungen, die nicht in den 
Ressortanträgen enthalten waren, 2,1 Milliarden 
Schilling mehr vorgesehen werden. . 

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Bud
getkonzeption und Maßnahmen weist der Bun
desvoranschlag für das Jahr 1984 Gesamtausga-
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ben von 436,5 Milliarden Schilling und Gesamtein
nahmen von 341,8 Milliarden Schilling auf, so daß 
das Bruttodefizit 94,7 Milliarden Schilling beträgt 
und sich nach Abzug der Finanzschuldtilgungen 
im Betrage von 32,5 Milliarden Schilling das Netto
defizit auf 62,2 Milliarden Schilling beläuft. Das 
Nettodefizit in Prozent des Bruttoinlandsproduk
tes beträgt rund 4,9%. .• 

Vergleicht man realistischerweise nicht den 
Voranschlag 1983, sondern den Erfolg des Jahres 
1983 mit den Ausgaben des Bundesvoranschla
ges 1984, ergibt sich eine Steigerung von 7,1%.' 
Diese Steigerung liegt unter der tatsächlichen 
nominellen Wachstumsrate des Sozialproduktes. 

Die Zuwachsrate der für 1984 geschätzten Ein
nahmen gegenüber den tatsächlichen Einnahmen 
des Jahres 1983 in Höhe von 7,9% liegt infolge 
von Mindereinnahmen im Jahre 1983 und erwarte
ter Mehreinnahmen aus den Maßnahmen zur Stei-

-gerung der Einnahmen über der Sozialproduktzu
wachsrate. 

Der Bruttoabgang liegt um 3,9% über dem des 
Gebarungserfolges 1983. 

Das Verhältnis "Nettodefizit in Prozent· des 
Bruttoinlandsproduktes" verminderte sich von 
5,4% auf 4,8%. 

Der Finanzschuldenstand wird mit Jahresende 
1984 rund 471 Milliarden Schilling betragen. 

. BUdgetvorschauen des Bundesministe
riums für Finanzen sowie des Beirates für 
Wirtschafts- und Sozialfragen 

Die Budgetvorschau 1965 bis 1968 

Die erste vom Bundesministerium für Finanzen 
ausgearbeitete Budgetvorschau betraf die Jahre 
1965 bis 1968; sie wurde Ende Juli 1965 dem 
Nationalrat übermittelt. Da über die Ziele, ange
wandten Methoden und Schlußfolgerungen dieser 
Vorschau der Einleitungsbericht ausführlich 
Rechenschaft gibt, wird nur die Weiterentwicklung 
behandelt, im übrigen aber auf die Budgetvor· 
schau 1965 bis 1968 verwiesen. Schon die .erste 
Budgetvorschau diente als Grundlage wichtiger 
budgetpolitischer Entscheidungen. So wUrden für 
die Festlegung der Bundesbeiträge zur Pensions
versicherung und zur Bauernkrankenkasse 
bereits die Unterlagen über die wahrscheinliche 
Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben ver
wendet. Ferner wurde diese Budgetvorschau in 
revidierter Form für politische Beschlüsse im Bun
desvoranschlag 1966 und 1967 herangezogen. Sie 
wurde in den Erläuterungen zum Bundesfinanzge
setz 1966, und zwar auf den Seiten 30/31, abge
druckt. 

Die Budgetvorschau 1967 bis 1970 

Seit der Veröffentlichung der ersten österreichi
schen Vorschau waren auch in anderen Ländern 
Arbeiten an ähnlichen Projekten fortgeschritten. 
So wurde für die Schweiz eine "Schätzung der 
Einnahmen und Ausgaben des Bundes 1966 bis 
1974" verfaßt und in der Bundesrepublik Deutsch
land die erste Vorausschätzung wesentlich ver
bessert. Diese ausländischen Arbeiten wurden 
folgerichtig vom Bundesministerium für Finanzen 
eingehend studiert. 

Obwohl sich die bei der Budgetvorschau 1965 
bis 1968 angewandten Methoden bewährt hatten, 
wurden bei der neuen Budgetvorschau in einigen 
Fällen Änderungen vorgenommen, die vor allem 
auf Stellungnahmen des Beirates fürWirtschafts
und Sozialfragen zur ersten Budgetvorschau 
zurückzuführen waren. Beibehalten wurde die 
Fundierung der Vorschau durch 'eine Untersu
chung hinsichtlich der voraussichtlichen Entwick
lung des Nationalprodukts, die vom Österreichi
schen Institut für Wirtschaftsforschung geliefert 
wurde. War für die erste Budgetvorschau noch 
mit einem durchschnittlichen Wachstum des rea
len Nationalproduktes von 4 vH im Jahr gerech
net, also keine Konjunkturschwankung prognosti
ziert worden, so rechnete die Vorschau bis 1970 
zwar auch mit einem durchschnittlich~n Wachs
tum von 4 vH im Prognosezeitraum, für die einzel
nen Jahre allerdings mit unterschiedlichen Wer
ten: für 1968 wurde eine Wachstumsrate von 3 vH, 
für 1969 eine solche von 5% vH und für 1970 wie
der ein Normalwachstum von 4 vH angenommen . 
Da der Beirat auch empfohlen hatte, Alternativbe
rechnungen zu laufenden Preisen zu erstellen, um 
so den Informationswert der Vorschau zu vergrö
ßern, wurde in der Vorschau 1967 bis 1970 auch 
eine Variante mit einem Anstieg des allgemeinen 
Preisniveaus um jährlich 2 vH berechnet. 

-Die BUdgetvorschau 1967 bis 1970 wurde im 
Juli 1967 dem Parlament übermittelt; sie wurde in 
den Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1968 
auf den Seiten 40/41 abgedruckt. 

Revision der Budgetvorschau 1967 bis 1970 
unter Einbeziehung des Jahres 1971 

Durch politische Entscheidungen und Geset
zesbeschlüsse sowie insbesondere durch den 
Bundesvoranschlag 1968 ergaben sich zum Teil 
weitgehende Änderungen der letzten Vorschau, 
was eine Revision und die Einbeziehung des Jah
res 1971 notwendig und zweckmäßig erscheinen 
ließ. Diese Revision nahm budgetpolitische Ent
scheidungen nicht vorweg, sondern gab lediglich 
zu erkennen, wie sich auf Grund der Rechtslage 
zum 1. Juli 1968 die Einnahmen und Ausgaben 
entwickeln würden. Sie sollte so die Basis für not
wendige budgetpolitische Entscheidungen liefern. 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)462 von 536

www.parlament.gv.at



Budgetvorschauen 293 

Ihr zusammeng(3faßtes Ergebnis wurde in den 
Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1969 auf 
Seite 43 dargestellt. ' 

Budgetvorschauen des Beirates für Wirtschafts
und Sozialfragen 

Ende September 1969 wurde der Beirat mit der 
Ausarbeitung einer mittelfristigen Prognose bis 
zum Jahre 1974 betraut. Diese Budgetvorschau 
des Beirates 1970 bis 1974 wurde im Amtsbehelf 
zum Bundesfinanzgesetz 1971 auf den Seiten 

. 272 ff. abgedruckt. 

Zu Jahresbeginn 1974 wurde der Beirat aber
mals mit der Ausarbeitung einer Vorschau für die 
Jahre 1974 bis 1978 betraut. Diese Arbeit wurde 
im Amtsbehelf zum Bundesfinanzgesetz 1977 auf 
den Seiten 295 ff. veröffentlicht. 
. Zu Jahresbeginn 1977 verfaßte der Beirat über 

Einladung des Bundesministers für Finanzen eine 
Budgetprognose für die Jahre 1976 bis 1980 in 
zwei Varianten und unter Zugrundelegung von 
zwei verschiedenen Annahmen über die Bedie
nung der Staatsschuld: In der Trend-Variante 
wurde eine Reduktion der Lohn- und Einkommen: 
steuerbelastung, in der Variante "Rechtslage" 
keine solche angenommen; die Variante A rech
nete mit tilgungsfreien Jahren, die Variante B 
ohne solche. Das Ergebnis dieser Arbeit des Bei
rates wurde im Amtsbehelf zum Bundesfinanzge
setz 1978 auf den Seiten 304 ff. abgedruckt. 

Im Frühjahr 1978 wurde der Beirat von den Prä
sidenten der Interessenvertretungen mit der Erar~ 
beitung einer Budgetvorschau 1978 bis 1982 
beauftragt, zumal die letzte Vorschau infolge der
eingetretenen wirtschaftlichen Veränderungen 
und der durch diese bewirkten Maßnahmen auf 
politischer Ebene beträchtlich an Aktualität einge
büßt hatte. Die Arbeit wurde im Sommer 1978 
abgeschlossen. Dementsprechend sind in dieser 
Vorschau weder später gesetzte fiskal politische 
Maßnahmen noch allfällige andere, wesentliche, 
damals noch nicht bekannte Einflußgrößen 
berücksichtigt. Die Ergebnisse dieser Vorschau 

sind auf den Seiten 307 ff. im Amtsbehelf zum 
Bundesfinanzgesetz 1980 veröffentlich~. 

Diese Vorschau wurde vom Beirat im Frühjahr 
1979 revidiert; die Ergebnisse dieser Überarbei
tung finden sich auf Seite 310 im Amtsbehelf zum 
Bundesfinanzgesetz 1980. 

Im Juli 1980 veröffentlichte der Beirat wiederum 
eine Vorschau für die Jahre 1980 bis 1984. Als 
Basis diente das Jahr 1980; es wurde eine mittlere 
Wachstumsrate des realen Brutto-Inlands
produktes von 3,25 vH und ein Deflator von 
4,75 vH unterstellt. Das Ergebnis dieser Arbeit ist 
zuletzt auf Seite 301 des Amtsbehelfes zum BFG 
1982 abgedruckt worden. 

1982 publiZierte der Beirat zum siebenten Male 
eine als Beschreibung mittelfristiger Trends und 
Tendenzen zu verstehende Budgetvorschau für 
die Jahre 1982 bis 1986. Der Beirat legte eine mit
telfristige Wachstumsrate des realen BIP von jähr
lich 2,50 vH und' ein'en Deflator von 4,75 vH 
zugrunde. Das Ergebnis dieser Arbeit ist zuletzt 
auf Seite 293 des Amtsbehelfes zum Bundesfi
nanzgesetz 1984 veröffentlicht worden. 

Die Budgetvorschau des Beirates für Wirt
schafts- und Sozialfragen 1984 bis 1988 

Im Juni 1984 veröffentlichte der Beirat zum ach
ten Male' eine Budgetvorschau im Rahmen einer 
Darstellung mittelfristiger Probleme des Bundes
haushaltes. 

Dem Gutachten wurden eine mittelfristige 
Wachstumsrate des realen BIP von jährlich 2% 
und ein Deflator des BIP von durchschnittlich 4 vH 
jährlich zugrunde gelegt. Ferner wurde von der 
Annahme ausgegangen, daß das Pro-Kopf-Ein
kommen der Unselbständigen um jährlich 6 vH 
steigen werde. Die Zahl ßer unselbständig 
Erwerbstätigen sollte um jährlich 0,1 vH zurückge
hen. 

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Vorschau 
können folgendermaßen zusammengefaßt wer
den: 

. Ausgabenüberhänge , 

Eine ~egenüberstellung der Gesamtausgaben und der Gesamteinnahmen ergibt folgendes Bild 
(Beträge in Milliarden Schilling): 

1984 1985 1986 1987 1988 

(BVAj 

Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand ............... 368,7 385,8 410,5 437,9 464,8 
- Einnahmen .................... , ............... 341,8 363,8 385;0 408,6 433,2 

Saldo ........................................... 26,9 22,0 25,5 29,3 31,6 
Finanzschuldaufwand - 67,9 74,0 93,8 110,8 107,3 ............................. 

Bruttodefizit ..................................... 94,7 96,0 119,3 140,1 138,8 
- Tilgungen ...................... '" ......... ' ... 32,5 36,4 51,9 62,8 54,6 

Nettodefizit ...................................... 62,2 59,6 67,4 77,3 84,3 

Nettodefizit in % 'des BIP .......................... 4,8 4,3 4,6 5,0 5,1 
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Während sich das Bruttodefizit um 44,1 Milliarden Schilling im Vorschauzeitraum erhöht, ergibt sich 
nach Abzug der Tilgungen eine Steigerung des Ausgabenüberhanges in Höhe von 22,1 Milliarden Schil-
ling. . 

Der Finanzschuldaufwand weist folgende Entwicklung auf: 

1984 1988 
Milliarden Schilling 

Tilgungen ................... :................... 32,5 54,6 
Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,5 49,9 
Sonstige Kosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 2,8 

---------------------------------
Gesamter Finanzschuldaufwand .................... 67,9 107,3 

Während die Tilgungen von 32,5 auf 54,6 Milliar
den Schilling, also um' 68 vH, steigen, ist der 
Zuwachs bei den Zinsen geringer, nämlich 
16,4 Milliarden Schilling oder 49 vH. 

Die Struktur der gesamten Budgetausgaben 
unter Berücksichtigung des Finanzschuldaufwan
des stellt sich so dar: 

Struktur und Steigerungsraten der Ausgaben 

Anteile an den 
Gesamtausgaben Steigerung 1984-1988 

1984 1988 insgesamt in % 0 pro Jahr 

Personalaufwand .................... 31,4 
Sozialaufwand ...................... 22,9 
Investitionen und Investitions-

förderung ........................ 11,6 
Erwerb von Grundstücken und 

Beteiligungen ..................... 0,8 
Leistungen an Institutionen und 

Einzelpersonen ...... ." ............. 1,9 
Sonstige laufende Transfers .......... 6,3 
Preisausgleiche ..................... 1,1 
Laufender Aufwand .................. 8,4 
Finanzschuldaufwand ................ 15,6 

davon Zinsen ..•.................. 7,6 
Tilgungen ........................ 7,4 

Ausgaben insgesamt ................ 100,0 . 

Lediglich der Finanz- und der Sozialaufwand 
erhöhen ihre Anteile an den gesamten Ausgaben; 
alle anderen Ausgabenbereiche sinken mehr oder 

Die Staatsschuld nimmt folgende Entwicklung: 

30,9 29,1 6,6 
23,2 32,9 7,4 

10,5 18,5 4,3 

0,9 40,0 8,8 

1,7 17,0 4,0 
5,7 17,0 4,0 
0,8 0 0 
7,5 16,8 4,0 

18,8 58,0 12,1 
8,7 49,0 10,5 
9,5 68,0 13,8 

100,0 31,0 7,0 

weniger stark ab. Dem entsprechen auch die Stei
gerungsraten zwischen 1984 und 1988. 

1984 1988 

Staatsschuld in Milliarden Schilling am Jahresende ......... . 477,0 
36,8 

765,7 
46,6 in % des BIP ................................... : ..... . 

Der Beirat rechnet auf der Einnahmenseite bis 
1988 mit einer parallelen Entwicklung zum BIP; die 
Ausgaben werden überwiegend mit dem Deflator 
des BIP fortgeschrieben und somit real konstant 
gehalten. Dies werde aufgrund erheblicher Mehr
aufwendungen für einzelne Posten (Vorbelastun-

gen) entsprechende reale Abstriche bei anderen 
Ausgaben erforderlich machen. 

Hinsichtlich der geplanten Maßnahmen im 
Bereich der Pensionsversicherung werden deren 
dämpfende Auswirkungen auf das Budget selbst 
vom Beirat als optimistisch bezeichnet. 
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Die starke Zunahme des Sozialaufwandes und 
die erhebliche Steigerung des Finanzschuldenauf
wandes (1984-88 + 58%), werden ab 1986 jähr
lich zu einer Steigerung des Nettodefizits zwi
schen 7 bis 10 Milliarden Schilling absolut und 
relativ um durchschnittlich 1f4 Prozentpunkt (vom 
BIP) führen, wobei rund 3f4 des zusätzlichen Netto
defizits auf die Steigerung des Zinsenaufwandes 
fallen werden. 

Nach Meinung des Beirates sollte mittelfristig 
eine Verminderung des Nettodefizits angestrebt 
werden, wobei nach wie vor im Rahmen des mit- . 
telfristigen Konsolidierungskonzeptes eine grund
sätzlich antizyklische beschäftigungspolitische 
Orientierung möglich wäre. 

Aufgrund der bereits getätigten Maßnahmen 
auf der Einnahmenseite müßten künftige Konsoli
dierungsmaßnahmen auf der Ausgabenseite 
gesetzt werden. 

Schwerpunkte wären überall dort zu setzen, wo 
ein verlangsamter Zuwachs oder eine Kürzung der 
Ausgaben die mittelfristigen Wachstumschancen 
kaum negativ beeinflussen könnten. Im Transfer-

bereich wären Leistungsbezug und Transferhöhe 
stärker als bisher vom Einkommen abhängig zu 
machen, um sozialpolitisch unerwünschte Auswir
kungen zu vermeiden. Ein wesentlicher Ansatz
punkt der Konsolidierung liegt in einer Verbesse
rung der methodischen Voraussetzungen der 
Budgetierung; hier wäre eine rasche Behandlung 
des neuen Haushaltsrechtes wünschenswert. 

Bei der Ausgabestruktur sollte angestrebt wer
den, mittelfristig den Anteil an Investitionen zu 
erhöhen, um auch dadurch zu der notwendigen 
Umschichtung zu unmittelbar nachfrage- und 
beschäftigungswirksamen Ausgaben beizutragen. 

Investitionen und Investitionsförderung der 
öffentlichen Hand rufen dann längerfristig um so 
stärkere Beschäftigungswirkungen hervor, je bes
ser sie den Erfordernissen des Strukturwandels 
Rechnung tragen. 

Seitens des Bundesministeriums für Finanzen 
wird die Vorschau als sehr optimistische Einschät
zung der künftigen budgetär~n Entwicklung ange
sehen. 
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111. Die wirtschaftliche Lage 

1. Die Entwicklung der Weltwirtschaft 

Die weltwirtschaftliche Lage ist gekennzeichnet 
durch eine deutliche Aufschwungsphase. Die zy
klischen Kräfte haben sich hinsichtlich Intensität 
und Diffusion als stärker erwiesen, als allgemein 
prognostiziert worden war, sind jedoch regional 
unterschiedlich ausgeprägt. Indikator für diese 
Entwicklung ist nicht nur das Ansteigen von Nach
frage und Produktiol1 sondern auch die nahezu 
überall beobachtbare Verbesserung des allgemei
nen Geschäftsklimas. Darin zeigt sich auch der 
Erfolg jahrelanger Bemühungen, die Wachstums
bedingungen mittels Stabilisierungs- und Anpas-. 
sungspolitik, insbesondere an die geänderte 
Situation nach dem Ölpreissprung, zu verbessern. 

Das Wachstum von Nachfrage und Produktion 
ist in den USA nach wie vor stark, in Europa sind 
die expansiven Kräfte schwächer. Kapazitätsaus
lastung und Beschäftigung haben sich hier nur 
mäßig verbessert und die Arbeitslosigkeit steigt 
weiter. 

Die Wirtschaftspolitik der wichtigen Industrie
länder zeigt das Bestreben, die bei der Eindäm
mung der Inflation erreichten Erfolge auch im Auf
schwung zu bewahren; sie hat sich somit seit 
Herbst 1982 nicht wesentlich geändert. In Westeu
ropa bleibt die Fiskalpolitik restriktiv, da einzelne 
Länder weiterhin bemüht sind, ihre strukturellen 
Defizite abzubauen. Im Gegensatz dazu ist die 
Fiskalpolitik der USA expansiv. Die Budgetent
wicklungen während des Jahres 1984 zeigen wei
terhin diesen gegenläufigen Trend, der laut Pro
gnosen der OECD auch 1985 anhalten wird. 

Bei gegebener Steigerung der wirtschaftlichen 
Aktivitäten werden sich heuer die aggregierten 
Defizite der öffentlichen Haushalte erstmals seit 
1979 wieder reduzieren. Dennoch werden sie, 
gemessen an historischen Standards, aber auch 
in Bezug auf das BIP und das private Sparen, 
hoch sein. Daraus folgt, zusammen mit der sich 
fortsetzenden Akkumulierung von Staatsschuld, 
ein anhaltender Druck zur Erhöhung der Zins
sätze, wovon auch der Schuldendienst und damit 
wieder die Budgetpolitik betroffen wären. 

I 

Die Geldpolitik kann als nicht-akkomodierend 
bezeichnet werden. Nach einer Lockerung der 
monetären Aggregate von Mitte 1982' bis Mitte 
1983 wurde die Geldversorgung in der Folge wie
der knapper. Für 1984 ist weiterhin mit einem 
restriktiven geldpolitischen Kurs zu rechnen. Die 
Nominalzinssätze sind zuletzt wieder kräftig 
gestiegen. 

weltkonjunktur 
1983 1984 1985 

%-Veränderung gegen das Vor
jahr 

BIP real 

USA ................... 3,4 
Japan ................... 3,0 
BRD ........................ 1,3 
OECD-Europa ............ 1,3 
OECD-total ............. 2,4 

Inlandsnachfrage, real 

USA ................... 4,6 
Japan . ................. 1,5 
BRD .................... 1,9 
OECD-Europa .............. 1,0 
OECD-total ............. 2,6 

Inflation (privater Konsumdeflator) 

USA .... ;.............. ·3,9 
Japan .......... , . .... . 1,5 
BRD .................. 3,0 
Frankreich, Großbritan- . 

nien, Italien, Kanada ... 8,9 

6 
4,75 
3 
2,25 
4,25 

7,25 
3,75 
2,25 
1,75 
4,50 

4 
2,25 
3 

7 

2,50 
3,75 
2,75 
2,25 
2,75 

3 
3,25 
1,75 
2 
2,50 

5,25 
3 
3,25 

6 
Griechenland, Island, Por-

tugal, Türkei ......... . 27,6 30,25 20,25' 
Andere OECD-Länder ... . 7,7 6,50 5,50 
OECD-total ............ . 5,5 5,25 5,25 

Leistungsbilanzen (in Mrd. US-Dollar) 

USA. . . . . . . . . . . . . . . . . .. -40,8 -86 -105 
36 
10 

-52 

Japan ................. 20,8 30 
BRD .................. 3,9 6 
OECD-total ...... ; ...... -24,7-52 

Arbeitslosigkeit (in % des Arbeitskrä'tepoten
tials) 

1983 1984 1985 

USA ................... 9,6 7,50 7,25 
Japan .................. 2,6 2,50 2,50 
OECD-Europa ........... 10,5 11 11,25 
OECD-total . ; ........... 8,9 8,50 8,50 

Quelle: OECD-Economic Outlook 35, July 1984 .. 

Die Belebung der Nachfrage ging zunächst vom 
privaten Konsum aus, der durch kräftiges Entspa
ren finanziert wurde. Die Investitionstätigkeit 
erholte sich geringfügig gegen Ende 1983, aber 
die Inlandsnachfrage blieb schwach. In der zwei
ten Jahreshälfte gewann die Auslandsnachfrage 
an Dynamik; etwa die Hälfte des erwarteten 
Wachstums von 4,5% in den großen Industrielän
dern ist damit zu erklären. 
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Eine starke regionale Streuung zeigt sich auch 
beim Außenbeitrag. Während etwa Japan, Frank
reich, dieBRD und Kanada einen hohen positiven 
Wert ausweisen, ist er in den, USA und Großbritan
nien sogar negativ. 

Nach einer merklichen Beschleu!,\igung des 
Welthandels in der 2. Hälfte des Vorjahres wird 
der reale Zuwachs für 1984 mit 7-8,5% angenom
men. Bis Ende 1985 ist mit einer graduellen 
Abschwächung auf 5% zu rechnen. Dabei wird 
davon ausgegangen,daß der Handel innerhalb der 
westlichen Industrieländer weiterhin intensiver 
sein wird als jener mit den Nicht-OECD-Ländern. 
Dennoch werden auch die Entwicklungsländer 
erstmals seit 1979 ihre Exporte kräftig steigern 
können. 

Bei angenommenen ,unveränderten nominellen 
Ölpreisen und Wechselkursen werden die Export
preise der Industrieländer mit einer Jahresrate von 
voraussichtlich 4% steigen, wodurch sich ihre 
Terms of Trade verbessern. Die kumulierten Lei
stungsbilanzen der OECD-Länder werden heuer 
und nächstes Jahr jeweils ein Defizit von rund 
50 Milliarden US-Dollar ausweisen. Vom Lei
stungsbilanzdefizit der USA, das 1985 100 Milliar
den US-Dollar übersteigen könnte, werden starke 
Nachfrageeffekte auf die übrigen Länder ausge
hen. 

Die durchschnittliche Inflationsrate fü'r die Indu
strieländer ist mit 5% die niedrigste seit 1972. 
Allerdings sind regional doch deutliche Unter
schiede erkennbar. Im kommenden Jahr ist mit 
keiner überhöhten Rohstoff- und Ölnachfrage zu 
rechnen. Mäßige Nominallohnerhöhungen und 
anhaltende Produktivitätssteigerungen werden 
das Anwachsen der Arbeitskosten je Produk
tionseinheit restringieren. Daher sind die Projek
tionen für die Inflationsrate relativ günstig. 

Die wirtschaftliche Erholung findet nur geringfü
gig Niederschlag auf dem Arbeitsmarkt. Obwohl 
die Beschäftigung fast überall ansteigen wird, wird 
die Arbeitslosigkeit, mit Ausnahme der USA, nicht 
signifikant zurückgehen, in Europa insgesamt wird 
sie sogar zunehmen. 

Trotz der im allgemeinen günstigen Prognosen 
ist der Aufschwung mit erheblichen Unsicherhei
ten behaftet. Zum einen hinsichtlich seiner Dauer 
und Nachhaltigkeit und zum anderen wegen einer 
ReihE) ökonomischer und nichtökonomischer Ein
flußfaktören, die bereits in der Vergangenheit 
negative Wirkungen zeigten. Ein wesentliches der
artiges Risikoelement ist die mögliche Interaktion 
von Geldmarktbedingungen und das steigende 
strukturelle Budgetdefizit in den USA. Sollte sich 
die private Kreditnachfrage stärker als angenom
,men erhöhen, so würde dies zusammen mit der 
wachsenden öffentlichen Verschuldung weitere 
Zinssatzerhöhungen erfordern. Dies würde die 
Nachfrage sowohl in den USA als auch in den 

übrigen Ländern dämpfen. Die prekäre finanzielle 
Situation der hoch verschuldeten Entwicklungs
länder wÜrde sich somit verschärfen. 

Auch starke Kursänderungen des US-Dollar 
können weltweit erheblichen Einfluß auf den Auf
schwung und die internationale Verschuldungssi
tuation haben. Hier liegt ein weiteres Unsicher-

_ heitsmoment. Gewisse Prognoserisken ergeben 
sich aus der Tatsache, daß die Bemühungen um 
eine Abstimmung der globalen Wirtschaftspolitik 
bisher nicht zielführend waren. Dazu kommt, daß 
trotz gegenteiliger Erklärungen die protektionisti
schen Maßnahmen einzelner, LäQder ausgeweitet 
werden. 

2. Die Wirtschaftsentwicklung Österreichs 
im Jahre 1983 

Die gesamtwirtschaftliche Aktivität hat seit dem 
Frühjahr stetig zugenommen, das Brutto-Inlands
produkt erreichte im Jahresdurchschnitt ein rea
les Wachstum von 1,9%. Die drei Jahre dauernde 
Stagnations- bzw. Rezessionsphase war damit 
überwunden. Gegenüber dem westeuropäischen 
Ausland konnte ein Wachstumsvorsprung erzieÜ 
werden, Inflation und Arbeitslosigkeit erreichten 
gleichfalls günstigere Werte als der Durchschnitt 
der' Industrieländer. 

Die wirtschaftliche Belebung wurde von der Fis
kai politik unterstützt. Die Senkung von Lohn- und 
Einkommensteuer, die Freigabe der Stabilisie
rungsquote aus dem Konjunkturausgleichshaus
halt und gezielte strukturpolitische Maßnahmen 
trugen wesentlich zur Verbesserung der wirt-
schaftlichen Lage bei. ' 

Im Bereiche der Geldpolitik wurde die Hartwäh
\ rungspolitik unter Berücksichtigung einer Annä
'herung des österreichischen Zimmiveaus an das 
deutsche fortgesetzt. Die internationale Zinssen-
kungstendenz spiegelt sich auch in der Entwick
lung. der nominellen Zinssätze wieder, wegen der 
sinkenden Inflationsrate verliefen jedoch die rea
len Zinssätze gegenläufig. 

Nachfrage und Produktion 

Infolge der kräftigen Steigerung des privaten 
Konsums und wegen zunehmender Impulse vom 
Ausland belebte sich die österreichische Wirt
schaft im Laufe des Jahres 1983. Alimentiert 
wurde die lebhafte Konsumtätigkeit, die insbeson
dere dauerhafte Konsumgüter betraf und durch 
Sonderfaktoren verstärkt wurd~, aus einer sinken
den Sparquote. Schwach war dagegen die inländi
sche Nachfrage im Bereiche der Investitionen, die 
real die Vorjahreswerte nicht erreichen konnten. 
Darin spiegelt sich das Zusammentreffen von 
geringer Kapazitätsauslastung, anhaltend hohen 
Realzinsen und unsicheren Konjunkturerwartun
gen. Die Investitionsquote sank von 25% im Jahre 
1981 auf 22,1% im Jahre 1983, 
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Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Nach
frage und Produktion 

1980 1981 1982 1983 
%-Veränderung gegen das Vorjahr 

Privater Konsum .......... + 1,6 + 0,5 + 1,1 + 4,4 
Öffentlicher Konsum ...... "+ 2,3 + 1,8 + 2,0 + 2,0 
Brutto-Anlageinvestitionen . + 3,6 - 1,7 - 5,4 - 1,6 
davon 

Ausrüstungen (netto) ') .. + 9,5 - 1,7 - 4,4 - 3,0 
Bauten (netto) ') ........ - 0,7 - 1,7 - 5,9 - 0,5 

Inländische Endnachfrage .. + 2,2 + 0,2 + 0,3 + 2,5 
Lagerbildung 2) ........... + 0,6 - 2,8 - 0,8 + 1,4 

Verfügbares Güter- und 
Leistungsvolumen ...... + 2,8 - 2,6 - 1,2 - 4,0 

Exporte i. w. S ............ + 8,1 + 6,5 + 3,2 + 4,1 
Importe i. w. S ............ + 7,3 + 0,2 - 2,3 + 9,4 

Außenbeitrag 3) ........... + 0,2 + 2,5 + 2,2 - 1,9 

Brutto-Inlandsprodukt ..... + 3,0 - 0,1 + 1,1 + 1,9 
Industrieproduktion 2) ..... + 3,4 - 1,4 - 0,1 + 0,9 
Primärbereich ............ + 3,8 - 3,6 + 13,3 - 3,1 
Sekundärbereich ......... + 2,9 - 1,4 - 0,5 - 0,9 
Tertiärbereich ............ + 3,5 + 1,8 + 1,6 + 2,9 

') Ohne Mehrwertsteuer. 
2) Reale Wertschöpfung. 
3) Beitrag zum Wachstum des realen BIP in 

D/D-Punkten. 
Quelle: WIFO. 

Die industrielle Wertschöpfung stieg im Jahre 
1983 real um 0,8%. Während die Grundstoffpro
duktion überdurchschnittlich wuchs, konnten im 
Investitions- und Konsumgüterbereich nur 
bescheidene Zuwächse verzeichnet werden. Wei
ter rückläufig entwickelte sich die Bauproduktion, 
auch die Expansion der landwirtschaftlichen Pro- -
duktion verlangsamte sich, besonders günstig 

. entwickelte sich dagegen der Dienstleistungsbe
reich. Sein Anteil an der gesamten realen Wert
schöpfung erhöhte sich von 53,3% auf 53,9%, 
während der Anteil des Primär- und des Sekun
därsektors auf 5,7% bzw. 40,4% zurückging (1982: 
6,0% bzw. 40,7%). -

Beschäftigu ng 

Als Folge der fortschreitenden Konjunkturbele
bung setzte Mitte 1983 eine Stabilisierung der 
Arbeitslage ein. Obwohl bis Jahresende saisonbe
reinigt noch ein leichter Rückgang der Beschäfti
gung zu bemerken war, verringerte sich die 
Arbeitslosigkeit, während sich gleichzeitig das 
Stellenangebot erhöhte. 

Der Arbeitsmarkt 1983 
1980 1981 1982 1983 

Unselbständig Beschäftigte 
Stand ........................... 2788700 2798600 2766400 2734700 
Veränderung gegen das Vorjahr ..... + 15000 + 9800 - 32200 - 31 600 

Arbeitslose 
Stand ........................... 53200 69300 105300 127400 
Veränderung gegen das Vorjahr ..... - 3600 + 16100 + 36100 + 22000 

Offene Stellen 
Stand ........................... 36500 25300 17300 15200 
Veränderung gegen das Vorjahr ..... + 5100 - 11200 - 8000 - 2100 

Während im 1. Halbjahr der negative Beschäfti
gungsabstand zum Vorjahr rund 39 000 Personen 
betrug, verringerte er sich im 2. Halbjahr auf 
23 800. Davon profitierten - wie dies im Auf
schwung typisch und OECD-weit zu beobachten 
ist - besonders die männlichen Arbeitskräfte; ihr 
Anteil an der Gesamtbeschäftigung erhöhte sich. 
Eine gewisse" Entlastung des Arbeitskräfteange
bots ergab sich aus einem Rückgang der Auslän
derbeschäftigung. Die Stabilisierung der Beschäf
tigung führte auch zu einer Reduzierung der Kurz
arbeit. 

In Industrie und produzierendem Gewerbe 
führte die Konjunkturbelebung kaum zu Beschäfti
gungserweiterungen, sondern in erster Linie zu 
verstärkter Kapazitätsauslastung und erhöhter 
Produktivität. Dagegen expandierte die Beschäfti
gung in fast allen Bereichen des Dienstleistungs
sektors. 

Preise, Löhne, Einkommen 

Die Lohn- und Preisentwicklung verlief im Jahre 
1983 ruhig. Auf der Preisseite waren dafür fol
gende Faktoren verantwortlich: 

die Verbilligung der Rohstoffe zu Beginn des 
Jahres, 
niedrige Importpreise bei den übrigen Waren, 
eine günstige Entwicklung der Saisonwaren
preise und 
ein verlangsamter Lohnauftrieb. 

Obwohl ab der Jahresmitte eine leichte 
Beschleunigung des Preisauftriebes zu verzeich
nen war, stieg der Verbraucherpreisindex im Jah
resdurchschnitt lediglich um 3,3%, während der 
Großhandelspreisindex gar nur eine Steigerung 
von 0,6% aufwies. 
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1980 1981 1982 1983 
Veränderung in % 

Preise 
BIP-Deflator .......... 5,4 6,3 6,6 3,5 
Konsum-Deflator ...... 6,5 7,5 6,4 3,3 
Verbraucherpreisindex . 6,4 6,8 5,4 3,3 
Großhandelspreisindex . 8,6 8,1 3,1 0,6 
Exportpreise ......... 5,0 6,1 4,5 -0,5 
Importpreise .......... 10,6 10,5 0,4 -1,4 

Quelle: OECD; WIFO. ' 

Die Lohnentwicklung wurde durch die gege
bene Lage auf dem Arbeitsmarkt gedämpft. Die 
Herbstlohnrunde 1982 sah im allgemeinen eine 
Erhöhung der kollektiwertraglichen Mindestlöhne 
um knapp 6% und der Effektiwerdienste um rund 
4,5% vor. Im öffentlichen Sektor wurden die Löhne 
zwischen 4 und 5% angehoben. Wegen der nega
tiven Lohndrift stiegen die Effektivlöhne um nur 
4,8%. Deutlich darunter lagen die Abschlüsse der 
Herbstlohnrunde 1983: die Istlohnerhöhungen 
waren um fast 1,5 Prozentpunkte und die Tarif
lohnsteigerungen um gut 2,8 Prozentpunkte nied
riger als ein Jahr zuvor. 

1980 1981 1982 1983 

Löhne und Gehälter 
Kollektiwertragliche Löhne 

Gesamtwirtschaft, 
je Beschäftigten ....... 5,4 

Industriearbeiter, 
je Stunde ... , , ........ 6,1 

Effektiwerdienst 
Gesamtwirtschaft, 

je Beschäftigten ....... 6,2 
Industriearbeiter, 

je Stunde ') .. " ....... 6,3 
Verfügbares Einkommen 

Unselbständig Erwerbs-
tätige und Pensionisten. 7,0 . 

Haushalte ........ ', ...... 7,2 

') Ohne Urlaubsgelder. 
Quelle: OECD; WIFO. 

Veränderung in % 

7,2 7,2 5,1 

7,0 7,4 5,6 

7,9 5,7 4,8 

7,2 6,2 5,0 

7,0 5,8 5,2 
5,7 8,8 6,2 

1980 1981 1982 1983 

Faktorstückkosten 
Lohnstückkosten 

Gesamtwirtschaft ., , , .... 5,0 
Industrie ......... , ...... 4,7 

Bruttogewinnspannen , . . ... .. 8,1 

Veränderung in % 

8,4 3,4 
7,7 2,9 

-0,7 18,7 

2,0 
0,0 
7,5 

Der unerwartet starke Rückgang der Inflation 
führte 1983 zu einer merklichen Steigerung der 
Reallöhne und zwar sowohl brutto als auch netto. 
Die Zunahme der real verfügbaren Einkommen 
der privaten Haushalte beschleunigte sich trotz 
eines Beschäftigungsrückganges, insbesondere 
wegen der Steuersenkungen. 

Außenwirtschaft 

Der Außenhandel war 1983 durch ein beschei
denes Wachstum der österreichischen Auslands
märkte, einen Wachstumsvorsprung der österrei
chischen Wirtschaft mit der Wirkung eines Import
soges und durch Sondereffekte im Zusammen
hang mit dem Kauf. dauerhafter Konsumgüter 
gekennzeichnet. Die Warenexporte erhöhten sich 
aufgrund von Marktanteilsgewinnen real um 4,1%. 
Letztere wurden in der BRD, Belgien, Spanien, 
den Niederlanden, besonders aber in den OPEC
Staaten und in Osteuropa realisiert. Die Positions
gewinne auf diesen Märkten sind von der Verbes
serung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit 
unterstützt worden. In den sonstigen Entwick
lungsländern und den überseeischen Industrie
staaten erlitten die österreichischen Exporteure 
Marktanteilsverluste. 

Die von der Entwicklung des privaten Konsums 
ausgehenden Impulse spiegeln sich zu einem 
bedeutenden Teil in der Zunahme der Konsumgü
terimporte. Mitte des Jahres begannen auch die 
Importe von Investitionsgütern zuzunehmen. 
Infolge der Lageraufstockung haben sich die Roh
stoffeinfuhren erhöht; wobei allerdings die Ener
gieimporte weiterhin rückläufig waren. Die Importe. 
insgesamt erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 
um real 6,4%. 

Entwicklung des Außenhandels 
1982 1983 1982 1983 

in Mrd. S %-Veränderungen gegen das Vorjahr 

Ausfuhr 
Werte ................ . 
Durchschnittspreise ') .. . 
Real 2) •••••••••••••••• 

Einfuhr 
Werte ...............•. 
Durchschnittspreise ') .. .. 
Real 2) ............... . 

Handelsbilanz ........... . 
(Veränderung gegen das 
Vorjahr in Mrd. S) ...... . 

Terms of Trade .......... . 

266,9 

332,6 

-65,7 

+17,1 

277,1 + 6,0 
+ 4,5 
+ 1,4 

349,4 0,6 
+ 0,3 

0,9 
-72,7 

- 6,5 
+ 4,1 

') Dur9hschnittspreisindex des ÖStZA (1979= 100) und WIFO-Berechnungen. 
2) Veranderungen der Werte, deflationiert mit der Veränderungsrate der Durchschnittspreise. 

+ 3,8 
0,3 

+ 4,1 

+ 5,1 
1,2 

+ 6,4 

+ 1,0 
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Die wirtschaftliche Lage - Die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs 

im bisherigen Verlauf 1984 

Die aufgezeigte Entwicklung führte 1983 zu 
einer Verschlechterung der Handelsbilanz. Das 
Passivum erhöhte sich auf 70,8 Milliarden Schil
ling. 

Das im Vergleich zu früheren Perioden geringe 
Wirtschaftswachstum der westeuropäischen. 
Volkswirtschaften und die ständig steigende 
Arbeitslosigkeit dämpften die touristische. Nach
frage. Die österreichische Fremdenverkehrswirt
schaft mußte daher sowohl einen Rückgang der 
Nächtigungen als auch ein Absinken der nominel
len Einnahmen aus dem internationalen Reisever
kehr hinnehmen. Saisonal betrachtet brachte das 
Winterhalbjahr bessere Ergebnisse als das 
Sommerhalbjahr. 

Im Gegensatz dazu nahmen die Ausgaben der 
Österreicher im Ausland stark zu, wobei diese 
Position allerdings durch Schillingnotenmitnah
men von Gastarbeitern statistisch überzeichnet 
wird. Der Abgang in der Kapitalertragsbilanz 
konnte leicht gesenkt werden, da die Kreditinsti
tute die Auslandsnettoverschuldung reduzierten 
und das Zinsniveau allgemein rückläufig war. 

Der Überschuß der Dienstleistungsbilanz ver
minderte sich auf· 40,4 Milliarden Schilling. Die 
nicht in Waren .oder Dienste unterteilbaren Lei
stungen erreichten ein Aktivum von 35,8 Milliar
den Schilling. pie Leistungsbilanz war' trotz 
beschleunigter Importe und trotz Einbußen im 
Reiseverkehr mit rund 4 Milliarden Schilling posi
tiv. 

Als Folge aller Zahlungsbilanztransaktionen ver
minderten sich die offiziellen Währungsreserven 
mit 1,3 Milliarden Schilling geringfügig auf 
126,5 Milliarden Schilling. 

Zahlungsbilanz 
1981 1982 1983 

in Millionen Schilling 

Handelsbilanz . . . . . . . .. - 77 130 -62613 :""70753 
Dienstleistungsbilanz ... 41393 46158 40434 
Nicht in Waren oder 

Dienste unterteilbare 
Leistungen ......... 15692 29877 35777 

Bilanz der Transferlei-
stungen ............ - 1362 - 1238 - 1455 

Leistungsbilanz ....... -21408 12184 4003 
Langfristiger Kapitalver-

kehr ............... 15040 - 9864 -24054 
Kurzfristiger Kapitalver -

kehr ............... 9988 - 9200 19181 
Kapitalbilanz .......... 25027 -19064 4873 
Reserveschöpfung und 

Bewertungsänderun-
gen ................. 3974 803 6519 

Statistische Differenz .. 4508 10623 6974 
Veränderung der offi-

ziellen Währungsre-
serven ............. 12102 4546 1326 

Quelle: OeNB. 

Geld und Kredit 

Die Entwicklung auf den nationalen und interna
tionalen Finanzmärkten stand im Zeichen zweier 
Faktoren: Einer vorsichtigen Veranlagungspolitik 
des Bankensektors, als Folge der weiterhin prekä
ren Verschuldungsproblematik und einer betont 
anti-inflationären Geldpolitik der amerikanischen 
Zentralbank, welcher eine weiterhin expansive Fis
kalpolitik gegenüberstand. Es kam daher zu einer 
Umkehr der eingeleiteten allgemeinen Zinssen
kungstendenz und zu einem neuerlichen Höhen
flug des Dollar. 

In Österreich wirkten daneben auch Sonderef
fekte, die aus den zur Budgetkonsolidierung 1984 
angekündigten Maßnahmen resultierten (Erhö
hung der Mehrwertsteuer, Einführung einer Zins-
ertragsteuer). . 

Die Geldversorgungs- und Zinspolitik der 
Oesterreichischen Nationalbank hat 1983 einen 
großzügigen Rahmen für die Mobilisierung des 
vorhandenen Wachstumspotentials geboten. Die 
Ausweitung der Zentralbankgeldmenge - 10,9% 
im Jahresdurchschnitt - erfolgte ausschließlich 
über die Inlandskomponente. 

Nach mehreren Senkungen der Refinanzie
rungszinssätze 1982 und zu Beginn 1983, wurde 
im Herbst der Lombardsatz um Y2 Prozentpunkt 
auf 4%% angehoben. Der Eskontsatz blieb 
zunächst 'unverändert auf 3%%. 

Der nominelle effektive Wechselkurs des Schil
ling erfuhr im Jahresdurchschnitt 1983 eine Auf
wertung von 4,2%. Da die Inflation in Österreich 
um 2,6 Prozentpunkte unter der des Auslandes 
lag, erhöhte sich der reale effektive Wechselkurs 
des Schilling lediglich um 1,6%. 

Der österreich ische Kreditapparat war im 
I;lerichtsjahr durch eine sehr hohe Liquiditätsaus
stattunggekennzeichnet. Da die Netto-Kreditge-

. währung an die Industrie wegen der geringen 
Investitionsneigung und der günstigeren Ertrags
lage zurückging, konnten sowohl die Exportfinan
zierung als auch die Finanzierung der öffentlichen 
Hand stärker aus inländischen Mitteln erfolgen. 

Sondereffekte schlugen sich einlagenseitig in 
Umschichtungen zwischen den monetären Aggre
gaten nieder; eine höhere Liquiditätspräferenz der 
Nichtbanken führte zu einer merklichen Verminde~ 
rung der Schilling-Geldkapitalbildung. 

3. Die wirtschaftliche Entwicklung Öster
reichs im bisherigen Verlauf 1984 

Die österreich ische Wirtschaft hat sich seit dem 
Frühjahr weiter belebt, nachdem die Aufschwung
kräfte im Frühjahr vorübergehend etwas nachge
lassen haUen. 

20' 
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Nachfrage und Produktio,:! 

Die Industrieproduktion, die saison- und 
arbeitstätig bereinigt bis Mai leicht rückläufig war, 
ist seither kräftig gestiegen. Auch das konjunktu
relle Branchenmuster weist darauf hin, daß der 
Aufschwung; der bisher von Export und Lagerauf
stockung getragen war, nunmehr stärker von den 
Investitionen gestützt wird. Dazu tragen sowohl 
eine ,höhere Auslastung der Produktionskapazitä
ten als auch bessere Unternehmenserträge bei. 
Der vom WIFO im Frühjahr durchgeführte Investi
tionstest deutet darauf hin, daß die Industrieinve
stitionen heuer 'real um etwa 13,5% ansteigen 
könnten. 

Die Auslandsnachfrage stellt nach wie vor einen 
bedeutenden Belebungsfaktor dar. Die Aufwärts
tendenz dürfte auch in den folgenden Monaten 
andauern. Die Konjunktur in den USA, die sich 
trotz gestiegener Zinsen als sehr robust erwiesen 
hat, stimuliert das Wachstum im gesamten OECD
Raum, was sich auch in den Auslandsaufträgen an 
die heimische Industrie niederschlägt. 

Seit Jahresbeginn stagniert die Konsumnach
frage. Dies resultiert daraus, daß die Haushalte 
ihren Bedarf an dauerhaften Gütern weitgehend 
durch Vorzieh käufe (anläßlich der Ankündigung 
steuerlicher Maßnahmen zur Budgetkonsolidie
rung 1984) noch vor dem Jahreswechsel gedeckt 
haben. Seither hat ihre Sparneigung wieder zuge
nommen, 

Beschäftigung 

Die Konjunkturbelebung hat sich auch auf die 
Beschäftigung positiv ausgewirkt, obwohl dies in 
der Entwicklung der Arbeitslosenrate nur teil
weise zum Ausdruck kommt. Dies liegt daran, daß 
bisher verdeckt Arbeitslose wieder auf dem 
Arbeitsmarkt auftreten. 

Ende September erreichte die Beschäftigung 
ein Niveau von 2 798 870 _ Personen und lag um 
21 918 Personen über dem Vorjahr, wobei sich 
allerdings die Zahl der ausländischen Arbeitneh
mer weiter verringerte. Die Arbeitslosenrate war 
mit 3,3% eine der niedrigsten in den Industrielän
dern und wurde nur von der Schweiz und Japan 
unterschritten. 

Preise, Löhne, Einkommen 

Der Preisauftrieb war im bisherigen Jahresver
lauf stärker als erwartet. Zum Teil ist dieser 
Umstand auf eine raschere Überwälzung der 
Mehrwertsteuer zurückzuführen. Weitere Fakto
ren sind die Verteuerung der Saisonwaren und 
auslaufende Preissenkungsaktionen. Der konjunk
turelle Preisauftrieb dagegen blieb seit Jahresan
fang ged.ämpft. 

21 Arbeits(Ah1ts)behelf zum BFG 

Insgesamt lag der Verbraucherpreisindex 
zuletzt (August) um 6% über dem Vorjahr, aber 
nur 'um 1,5% über dem Wert des letzten Halbjah
res. 

Die Realeinkommen der Haushalte haben sich 
nach einer kontinuierlichen Zunahme in den Vor
jahren leicht verringert. Auch durch die bessere 
Beschäftigungslage konnte der Druck auf di~ rea
len Stundenverdienste nicht zur Gänze aufgefan
gen werden. 

Außenwirtschaft 

Der Außenhandel expandierte im bisherigen 
Jahresverlauf kräftig. Die Exporte stiegen von Jän
ner bis August um 14,8%, wobei sich entspre
chend dem Konjunkturverlauf eine Verschiebung 
von Halbfertigwaren zu Finalgütern abzei~hnet. 
Regional war der Exportboom breit gestreut. Der 
Importzuwachs war anhaltend lebhaft und betrug 
in den ersten acht Monaten 16,9%. Die Import
preise haben merklich angezogen, insbesondere 
bei Rohstoffen, Nahrungsmitteln und ,Energie. 

Die rege Importnachfrage hat die Handelsbilanz 
in den ersten acht Monaten dieses Jahres um 
9 Milliarden 'Schilling gegenüber dem Vorjahr 
erhöht. Der Reiseverkehr brachte im Winter zwar 
ein relativ günstiges Nettoergebnis, die Sommer
saison verläuft allerdings enttäuschend. Von Jän
ner bis August schloß die Leistungsbilanz mit 
einem Defizit von 3,3 Milliarden Schilling nach 
einem Überschuß von 9,6 Milliarden Schilling im 
Vorjahr. 

Geld und Kredit 

Das 1. Halbjahr stand im Zeichen eines deutlich 
verlangsamten Geldmengenwachstums: die 
erweiterte Geldbasis nahm nur um 3,3% zu. Die 
von den Vereinigten Staaten ausgehende Tendenz 
zu'steigenden- nominellen Zinssätzen machte 
auch in Österreich eine Anpassung der Zinsstruk
tur notwendig. Der durchschnittliche Zinssatz auf 
dem Geldmarkt erhöhte sich seit Jahresbeginn 
um 0,6 Prozentpunkte; er liegt damit um etwa 
1 Prozentpunkt über jenem in der· BRD. Die 
mäßige Kreditnachfrage kam vor allem vom öffent
lichen Sektor, wogegen die Verschuldungsnei
gung der übrigen Bereiche eher gering war. Dazu 
dürfte ua. eine höhere Selbstfinanzierung der 
Unternehmungen beigetragen haben. 

Wesentlich geringer als im 1. Halbjahr 1983 war 
auch die Schilling-Geldkapitalbildung inländischer 
Nichtbanken im Vergleichszeitrau'm 1984. Maß
geblich dafür waren eine etwas schwächere Ein
kommenszunahme, eine geringere Verschuldung 
der Unternehmungen und verstärkte Käufe von 
österreichischen Auslandstiteln und ausländi
schen Wertpapieren. 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 471 von 536

www.parlament.gv.at



302 Die wirtschaftliche Lage - Die Perspektiven für die nächsten 15 Monate 

4. Die Perspektiven für die nächsten 
15 Monate 

AusbliCk 1984 

Die bisherigen Ergebnisse des laufenden Jah
res haben die Prognosen für 1984 bestätigt. Der 
Konjunkturaufschwung - mittlerweile selbsttra
gend - ist deutlicher geworden. Das heimische 
Wirtschaftswachstum wird heuer voraussichtlich 
2,5% betragen. Aufgrund . der gefestigten Indu
striekonjunktur wurde die Prognose der Industrie
produktion nunmehr auf ein reales Wachstum von 
5% angehoben. Dagegen blieb die Baukonjunktur 
hinter den Erwartungen zurück, die Prognosen für 

. das Gesamt jahr wurden daher um 1 Prozentpunkt 
nach unten revidiert .. 

Mit der Konjunkturbelebung hat sich auch die 
Lage auf . dem Arbeitsmarkt gebessert: Die 
Beschäftigung zeigt steigende Tendenz und die 
Arbeitslosenrate hat sich stabilisiert. Sie wird im 
Jahresdurchschnitt voraussichtlich etwa 4,6% 
betragen, um 0,9 Prozentpunkte weniger als noch 
im Bundesvoranschlag 1984 zugrunde gelegt. 

Die konjunkturreagiblen Komponenten der End
nachfrage wachsen stärker als erwartet. Bei den 
Warenexporten ist mit einer deutlichen Steigerung 
zu rechnen. Der private Konsum reagiert im Kon
junkturaufschwung üblicherweise mit einiger Ver
zögerung. Dieser Effekt wird heuer durch das 
Wirksamwerden der Maßnahmen zur Budgetkon
solidierung verstärkt. Es ist ein Konsumrückgang 
von real 1% zu erwarten, wobei vor allem die 
Anschaffung dauerhafter Konsumgüter einge-
schränkt wird. . 

Die Inflationsrate wird im laufenden Jahr voraus
sichtlich bei 5,5% liegen. Das bedeutet bei einer 
nur mäßigen Steigerung der Durchschnittsein
kommen einen Reallohnverlust von rund 1%. 

BIP, real .............. 
Privater Konsum, real ... 
Bruttoanlageinvestitio-

nen, real ............ 
Inlandsnachfrage, real .. 
Exporte, i. w. S., real ... 
Importe, i. w. S., real .... 
Verbraucherpreisindex .. 
Leistungsbilanz (Mrd. S) 
Arbeitslosenrate (abso-

lut) ................ 

Prognosen 1985 

Prognosen 1984 
%-Veränderung gegen das Vorjahr 

WIFO IHS 

2,5 2,5 
-1,0 -0,7 

3,7 3,9 
0,6 1,9 

13,4 11,2 
14,4 10,1 
5,5 5,8 
0,7 -4,6 

4,6 4,6 

Die Prognosen für 1985 gehen von folgendem 
internationalen Szenario aus: 

Es ist damit zu rechnen, daß die Vereinigten 
Staaten auch 1985 eine relativ günstige Kon-

junkturentwicklung zu verzeichnen haben, 
wenngleich sich die Zuwachsraten gegenüber 
1984 halbieren könnten. Die Expansion in den 
westeuropäischen Ländern wird dagegen ver
gleichsweise bescheiden sein. Die in fast allen 
Industrieländern zu erwartende konjunkturelle 
Abschwächung wird si~h auch in einer Mäßi
gung des Welthandels niederschlagen. 
Trotz relativ reger Nachfrage ist keine rasche 
Inflationsbeschleunigung zu erw~rten, weil die 
Angebotsreserven in vielen Bereichen (zB 
Rohstoffe, international gehandelte Industrie
güter) ziemlich groß sind. 
Die Finanz- und Lohnpolitik der Industrieländer 
wird auch weiterhin auseinanderklaffen, wobei 
allerdings gewisse Unsicherheiten über die 
US-amerikanische Finanzpolitik bestehen. . 
Von der Geldpolitik sind keine zusätzlichen 
Impulse für die konjunkturelle Entwicklung der 
Industrieländer zu erwarten. 

Die Exportaussichten sind weiterhin sehr gün
stig. Der für 1985 vorhergesagte Exportzuwachs 
von 13% wird allerdings derzeit eher als Ober
grenze betrachtet. 

Die sich abschwächende Dynamik der Aus
landsnachfrage wird voraussichtlich durch eine 
steigende Inlandsnachfrage kompensiert. Die 
Konjunktur wird vom privaten Konsum und den 
Investitionen gestützt werden. Nach den Sonder
effekten 1984 wird die Kaufkraft der privaten 
Haushalte 1985 wegen sinkenden Preisauftriebes 
und steigender Beschäftigung wieder merklich 
zunehmen. . 

Die Belebung der Investitionstätigkeit dürfte 
sich wegen der günstigen Nachfrage und der 
gebesserten Gewinnlage fortsetzen. 

Insgesamt wird derzeit für 1985 mit einem rea
len Wirtschaftswachstum von rund 3% gerechnet. 

Die Wachstumsdynamik wird nicht ausreichen, 
die Arbeitslosenrate entscheidend zu senken, weil 
das Arbeitskräfteangebot demographisch bedingt 
weiter wächst. Im Jahresdurchschnitt wird die 
Arbeitslosenrate etwa 4,5% betragen. 

Die Aussichten in bezug auf die Preisentwick
lung sind günstig, da vom Ausland keine wesentli
chen Impulse zu erwarten sind. In den wichtigsten 
Industrieländern hat die Bekämpfung der Inflation 
nach wie vor Priorität und die Rohstoffpreise sind 
stabil. Lediglich von den heimischen Lohnkosten 
könnten leichte Auftriebstendenzen ausgehen. Im 
Jahresdurchschnitt wird derzeit mit einer Preis
steigerungsrate von knapp 4% gerechnet. 

Trotz der sich belebenden Inlandsnachfrage 
und einer nachlassenden Auslandsnachfrage 
kann auch für 1985 eine annähernd ausgeglichene 
Leistungsbilanz erwartet werden. 
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BIP, real .............. 
Privater Konsum, real ... 
Bruttoanlageinvestitio-

nen, real ............ 
Inlandsnachfrage, real .. 
Exporte, i. w. S." real ... 
Importe, i. w. S., real .... 
BIP-Deflator ........... 
VerbraUcherpreisindex .. 
Leistungsbilanz (Mrd. S) 
Arbeitslosenrate (abso-

lut) ................ 

Prognosen 1985 
%-Veränderung gegen das Vorjahr 

WIFO IHS 

3,0 2,7 
2,5 2,6 

4,2 3,2 
2,8 1,8 
5,5 9,1 
5,0 7,5 
4,0 3,4 
4,0 4,3 
1,0 0,8 

4,4 4,5 

Der Bundesvoranschlag 1985 stützt sich in sei
nen gesamtwirtschaftlichen Eckdaten auf die 
WIFO-Prognosewerte, wie sie in obiger Tabelle 
aufscheinen. 

5. Wirtschaftspolitische Chronik 1983/84 

1983 

Jänner 

1. Folgende steuerliche Änderungen treten in 
Kraft: 
die zweite Etappe der Lohn- und Einkommen
steuersenkung (Erhöhung der Absetzbeträge) 
das Abgabenänderungsgesetz 1982 (BGB!. 
Nr. 570/82), welches vor allem eine Auswei
tung der steuerlichen Investitionsbegünstigun
gen enthält: Investitionsbegünstigungen bei 
gewerblicher Vermietung, Erhöhung und Ver
längerung der Investitionsprämie, Aufhebung 
der ertragsteuerlichen Beschränkungen für 
PKW und Kombis. 

2. Der Zinssatz für Spareinlagen mit gesetzlicher 
Kündigungsfrist (Eckzin'ssatz) wird um 1/2 Pro
zentpunkt auf 4112% gesenkt. 

3. Errichtung des Krankenanstalten-Zusammen
arbeitsfonds (BGB!. Nr. 119/83) 

4. Ministerratsbeschluß zur Freigabe der Stabili
sierungsquote des Konjunkturausgleichshaus
haltes, aus welcher im Laufe des Jahres rd. 
3,5 Milliarden Schilling von den Ressorts ange
fordert werden. 

Februar 

Zwischen dem Bund und dem Land Nieder
österreich wird ein Staatsvertrag über eine 
gemeinsame regionale Förderungsaktion für die 
Wirtschaft gemäß Artikel .15 a B-VG abgeschlos
sen (BGB!. Nr. 113/83). 

März 

1. Die Oesterreichische Nationalbank hebt die 
ausnützbaren Refinanzierungsplafonds der 
Kreditinstitute um rd. 43% an. 

2. Die Oesterreichische Nationalbank senkt den 
Diskont- und den Lombardsatz um je 1 Pro
zentpunkt auf 3% bzw. 4114%. 

3. Im Europäischen Währungssystem werden die 
bilateralen Leitkurse neu festgesetzt. Die 
Oesterreichische Nationalbank hält an der 
angestrebten Schilling/DM-Relation fest. Unter 
Zugrundelegung der neuen Leitkurse ergibt 
sich damit für den Schilling unter anderem eine 
Aufwertung gegenüber französischem Franken 
und italienischer Lira von 8,2%. 

4. Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag wird um 
1 Prozentpunkt auf 4% erhöht. 

April 

Zinssenkungsrunde im österreichischen Kredit
apparat bei unverändertem Eckzinssatz. 

Mai 

Die Bundesregierung setzt in der Regierungs- . 
erklärung vom 31. Mai die Schwerpunkte der 
neuen Legislaturperiode. Im wirtschaftspoliti
schen Bereich werden das Recht auf Arbeit, die 
Budgetkonsolidierung und die Verbesserung der 
Infrastruktur als Hauptziele festgelegt. Daraus 
ergeben sich die Betonung der Strukturpolitik, die 
Schaffung eines investitionsfreundlichen Klimas 
und eine Verstärkung der Aktivitäten auf dem 
Gebiet des Umweltschutzes. 

Juni 

1. Der Eckzinssatz wird um 1/2 Prozentpunkt auf 
4% gesenkt. Auch der Zinssatz anderer Spar
einlagen und Ausleihungen wird entsprechend 
zurückgenommen. 

2. Die Steueramnestie wird um ein halbes Jahr bis 
Ende 1983 verlängert. 

September 

1. Die Oesterreichische Nationalbank erhöht den 
Lombardsatz um 1f2 Prozentpunkt auf 4%%. 

2. Die Bundesregierung beschließt per 1. Jänner 
1984 ein ly1aßnahmenpaket zur Budgetkonsoli
dierung und zur Förderung der Wirtschaft, der 
Beschäftigung und· des Umweltschutzes mit 
einer per Saldo entlastenden Wirkung auf das 
Bundesbudget 1984 von 27,6 Milliarden Schil
ling. 
Einnahmenseitige Maßnahmen: Erhöhung der 
Mehrwertsteuersätze um 2 Prozentpunkte und 
höhere Energiebesteuerung, Einführung einer 
Zinsertragssteuer von 7,5%, Anhebung von 
Verkehr- und Verbrauchsteuern, Gebühren und 
Tarifen, Anhebung der Beiträge zur Arbeitslo
senversicherung von 4,0 auf 4,4%. 
Ausgabenseitige Maßnahmen: Einsparungen 
bei der öffentlichen Verwaltung, bei der 
Arbeitslosen- und Pensionsversicherung, bei 
der Geburtenbeihilfe(Absenkung von 19000 S 
auf 13000 S), Abschaffung der Wohnungsbei-. 
hilfe; budgetentlastende Umschichtungen 
innerhalb der Sozialversicherungsträger. 
Für die Wirtschaft werden Erleichterungen bei 
der Gewerbe-, Vermögen- und Einkommen-
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steuer, bei der Exportförderung, bei Umwelt
schutzinvestitionen und bei der Umsetzung 
wirtschaftlicher Innovationen beschlossen. 

Oktober 

1. Die Bundesregierung legt dem Parlament den 
Bundesvoranschlag 1984 vor. Dieser sieht Net
toausgaben von 404,0 Milliarden Schilling, Ein
nahmen von 341,8 Milliarden Schilling und ein 
Nettodefizit von 62,2 Milliarden Schilling oder 
4,8% des Bruttoinlandsprodukts . vor. Gegen
über dem vorläufigen Ergebnis 1983 bedeutet 
das eine Zunahme der Nettoausgaben von 
5,7% und der Einnahmen Von 7,9%. Der Anteil 
der Nettoausgaben des Bundes am Bruttoin
landsprodukt wird damit um 112 Prozentpunkt 
auf voraussichtlich 31,1 % abgesenkt. 

2. Zwischen dem Bund und dem Land Burgen
land wird eine gemeinsame Förderungsaktion 
für die Wirtschaft unterzeichnet. 

November 

1. Die zwischen dem Bund und dem Land ·Kärn
ten ~etroffene zweite Förderungsvereinbarung 
gemaß Art. 15 a B-VG tritt in Kraft. • 

2. Die Novelle zum Bundesfinanzgesetz (BFG) 
19~3 und das Budgetüberschreitungsgesetz 
(BUG) 1983 (BGBI. Nr. 548 und 549/83) werden 
beschlossen: Mit dem BÜG in Höhe von 
7,1 Milliarden Schilling werden vor allem fami
lien-, sozial- und arbeitsmarktpolitische Maß
nahmen gesetzt. Die BFG-Novelle sieht zusätz
liche Kreditoperationen in Höhe von 10,5 Mil
liarden Schilling zur Bedeckung des BÜG, zur 
Finanzierung von Mehrausgaben, vor allem für 
zusätzlichen Sozialautwand, und zur Bedek
kung von Mindereinnahmen vor. 

3. Das Bundes-Sonderwohnbaugesetz 1983 zur 
Förderung der Errichtung von 10000 Wohnun
gen wird beschlossen (BGBI. Nr. 661/83). 

1984 

Jänner 

1. Das Abgabenänderungsgesetz (BGBI. Nr. 587/ 
83), das im wesentlichen die von der Bundes
regierung im September 1983 beschlossenen 
~aßnahmen beinhaltet, tritt in Kraft. Es umfaßt 
Anderungen auf dem Gebiet der Einkommen
Umsatz-, Gewerbe-, KFZ-, Versicherungs-: 
Mineralöl- und Schaumweinsteuer, des Bewer
tungs-, Gebühren- und Strukturverbesserungs
gesetzes, des Straßenverkehrsbeitrages, der 
AUfsichtsratsabgabe und der Bundesabgaben
ordnung. Weiters ist die Einführung der Zins
ertragsteuer enthalten. 

2. Der Umweltfonds wird errichtet (BGBI. 
Nr.567/83). Zum Schutz der Umwelt sollen 
zwischen 1984 und 1993 jährlich 500 Millionen 
Schilling Budgetmittel zur Förderung von Inve
stitionen des Umweltschutzes zur Verfügung 
gestellt werden. . 

3. Die Bundesregierung beschließt im Rahmen 
einer Regierungsklausur Maßnahmen zur 
Beschleunigung des Wirtschaftswachstums . 
und des Strukturwandels. Diese umfassen das 
Förderungsprogramm Mikroelektronik,· die Ein
führung einer erhöhten Investitionsprämie von 
40% für Betriebsansiedlungen in wirtschaftli
chen Problemgebieten und Maßnahmen zum 
Abbau administrativer Hemmnisse ("Entbüro
kratisierung") . 

Februar 

1. Zusätzlich zur TOP-1-Kreditaktion, mit der 
struktur- und leistungsbilanzpolitisch bedeut
same Bau- und Ausrüstungsir~lVestitionen 
gefördert werden, wird eine TOP-2-Aktion 
. unter Einbeziehung immaterieller Investitionen 
beschlossen. Der Bund stellt die Förderungs
mittel für einen 3%igen Zinsenzuschuß bereit. 

2. Zwischen dem Bund und dem Land Salzburg 
wird eine gemeinsame regionale Förderungs
aktion für den Oberpinzgau vereinbart. 

März 

1. Das Gebührengeset,z wird dahingehend geän
dert, daß die Umschuldung von Krediten unter 
bestimmten Voraussetzungen gebührenfrei ist 
(BGBI. Nr. 127/84). 

2. Das Investitionsprämiengesetz wird im Sinne 
des Beschlusses der Regierungsklausur novel
liert. Für die Neuerrichtung von Betrieben in 
struktur- und entwicklungsschwachen Gebie
ten wird demnach für Investitionen in Maschi
nen und Ausrüstung 1984 und 1985 eine 
40%ige Investitionsprämie gewährt (BGBI. 
Nr. 128/84). 

3. Die Oesterreichische Nationalbank erhöht den 
Diskonts~tz von 3,75% auf 4,25% und den Lom
bardsatz von 4,75% auf 5,5%. 

April 

1. Die zwischen dem Bund und dem Land Ober
österreich getrOffene· Vereinbarung über die 
Durchführung einer gemeinsamen Regionalför
derungsaktion tritt in Kraft (BGBI. Nr. 147/84). 

2. Die Bundesregierung beschließt die Durchfüh
rung von gemeinsamen Regionalförderungsak
tionen mit dem Land Burgenland (Zinsenzu
schußaktion; Ausweitung der 100000-Schil
ling-Aktion auf den Fremdenverkehr). 

J 

Mai 
. . 

Verordnungen gegen forstschädliche Luftverun
reinigungen sowie zur Begrenzung der Emissio
nen von Dampfkesselanlagen treten in Kraft .. 

Juni 

1. Die Bundesregierung verabschiedet die 
Reform zur Pensionsversicherung, die mit 
1. Jänner 1985 in Kraft treten wird. Diese 
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Reform hat zum Ziel, den Trend der Bundeszu
schüsse zur Pensionsversicherung abzusen
ken, die Gerechtigkeit des Leistungssystems 
zu erhöhen und auch für die Zukunft das 
erreichte Leistungsniveau zu sichern. 
Im einzelnen sind ua. folgemde Maßnahmen 
vorgesehen: 

- Verlängerung des Pensionsbemessungszeit
raumes von fünf auf zehn Jahre. 

- Veränderung des Pensionsanpassungssy
stems .. 
Wegfall des zeitunabhängigen Grundbetrages 
und der zeitabhängigen progressiven Steige
rungsbeträge; statt dessen Einführung von 
zeitunabhängigen linearen Steigerungsbeträ
gen. 
Anhebung der Beitragssätze zur Pensionsver
sicherung um je einen halben Prozentpunkt für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

2. Die Innovationsagenturgesellschaft m. b .. H. 
wird mit mehrheitlicher Bundesbeteiligung 
errichtet (BGBI. Nr. 256/84). Ziel der Gesell
schaft ist die Intensivierung der Innovationsver
mittlung, -beratung und -koordinierung. 

3. Die Bundesregierung beschließt die Durchfüh
rung eines Mikroelektronik-Förderungspro
grammes, in welchem in den Jahr~~ 
1985-1987 920 Millionen Schilling zur Verfu
gung gestellt werden sollen. 

4. Die Oesterreichische Nationalbank hebt den 
Diskontsatz von 41/4% auf 4112% an. 

Juli 

1. Die Novelle zum Marktordnungsgesetz (BGBI. 
Nr. 263/84) tritt in Kraft. Dem Bund erwachsen 
daraus jährliche Zusatz kosten im Ausmaß von 
260 Millionen Schilling. 

2. Das WaSChmittelgesetz (BGBI. Nr. 300/84) tritt 
in Kraft. Dieses Gesetz beinhaltet strenge 
Richtlinien für die chemische Zusammenset
zung von Waschmitteln, um die Gefährdung 
von Mensch und Umwelt zu reduzieren. 

September 

1. Die Verhandlungen zum Finanzausgleich, der 
die Abgabenaufteilqng zwischen Bund, Länder 
und Gemeinden regelt, werden abgeschlos
sen: 
Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer wird 

, . zugunsten der Gemeinden geändert, um ihnen 
den Einnahmenausfall infolge der Abschaffung 
der Gewerbekapitalsteuer abzugelten. 
DjeLandesumlage wird um 2,2"Prozentpunkte 
herabgesetzt. 
Den finanzschwachen Gemeinden wird vom 
Bund ein jährlicher Betrag von 400 Millionen 
Schilling zur Verfügung gestellt. 
Die Zweckzuschüsse des Bundes an die Län
der und Gemeinden für die Bereiche Fremden
verkehr, Umweltschutz ua. werden um 40% er
höht. 

2. Im Rahmen der Budgetverhandlungen wird 
beschlossen, die Familienbeihilfen ab 1. Jän
ner 1985 um 100 S monatlich anzuheben. Dem 
Bund erwachsen daraus im kommenden Jahr 
Mehrausgaben von über 2 Milliarden Schilling. 

Oktober 

Die Bundesregierung beschließt die Regie
rungsvorlage des Abgabenänderungsgesetzes 
1984 das mit 1. Jänner 1985 in Kraft treten soll. 
Als ~ichtige steuer- und abgabenrechtliche Ände
rungen sind hervorzuheben: 
- Verlängerung der Geltungsdauer der Lohn

steuerkarten von drei auf fünf Jahre. 
Verlängerung des steuerlich anerkannten Ver
lustvortragszeitraumes bei den Ertragsteuern 
von fünf auf sieben Jahre. . 
Anhebung des Freibetrages bei der Lohnsum
mensteuer. 
Einführung einer 12%igen Investitionsprämie 
für Umweltschutzanlagen. 
Zugrundelegung des Wirtschaftsjahres 
anstelle des Kalenderjahres bei der Veranla
gung zur Umsatzsteuer. 
Administrative Erleichterungen für Einnahmen/ 
Ausgaben-Rechner. 
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306 Gesamtgebarung der öffentlichen Haushalte 

IV. Der Bundeshaushalt im Rahmen der öffentlichen ~aushalte und der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung *) 

Gesamtgebarung der öffentlichen Haus
halte 

Dem bundesstaatlichen Aufbau entsprechend 
weist Österreich neben dem Bundeshaushalt 
noch jene der anderen Gebietskörperschaften 
auf. Daneben gibt es noch eine große Anzahl von 
Institutionen, die dem öffentlichen Re.cht zugehö
ren. Den nachfolgenden Übersichten 1 und 1 a 

-
1976 1977 1978 

') ') ') 
Bund 5) .......... , ........ 222,0 236,8 266,2 
Länder (ohne Wien) ......... 63,0 67,8 76,1 
Gemeinden (ohne Wien) ..... 48,1 52,2 56,3 
Wien (Land und Gemeinde) .. 40,0 43,3 48,5 
~emeindeverbände 7) ....... 2,0 2,0 2,1 
Offentliehe Fonds 8) ......... 10,1 10,7 11,5 
Kammern 9) ................ 7,4 7,6 8,9 
~ozialversicherungsträger .... 103,0 115,5 128,4 

Öffentlicher Sektor (Summe) 495,6 535,9 598,0 

*) Die Daten bis 1983 wurden vom Österreichischen 
Statistischen Zentralamt erstellt und beziehen sich ab 
Übersicht 2 auf die volkswirtschaftliche Gesamtrech
nung, Stand Juli 1984 (vgl. Veröffentlichung in den Stati
stischen Nachrichten, Heft 7/1984); ·sie entstammen der 
Aufbereitung der Rechnungsabschlüsse der öffentli
chen Rechtsträger bzw. der Ergebnisse der jährlichen 
Erhebungen über die Gemeindegebarung für Zwecke 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 

Die Werte für 1984 und 1985 des Österreichischen 
Instituts für Wirtschaftsforschung wurden aufgrund der 
September-Prognose 1984 letztmalig revidiert. 

Außerdem siehe: Gebarungsübersichten betreffend 
die Bundesländer, Gemeindeverbände und Gemeinden. 
Bearbeitet im Österreichischen Statistischen Zentralamt 
in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für 
Finanzen. Herausgegeben vom Österreichischen Stati
stischen Zentralamt in der Reihe "Beiträge zur österrei
chischen Statistik". 

') Gebarungsertolg laut Rechnungsabschluß. 
2) Vorläufiger Gebarungsertolg (zB Bund) bzw. Schät

zungen. 
3) Voranschlags- oder Schätzbeträge. 
4) Die Beträge des Bundesvoranschlages (Budgetge

barung) waren: 

Milliarden Schilling 

Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 436,6 
Einnahmen ................................ 341,9 

5) Budgetgebarungdes Bundes; außerdem Gebarung 
der Akademie der Wissenschaften und der Österreichi
schen Hochschülerschaft. Als Schuldentilgungen wer
den vom Bund ausgewiesen: 

Milliarden Schilling 

1976. . . . . . . . . . . . 10,74 
1977............ 11,98 
1978. . . . . . . . . . .. 15,76 
1979 .......... " 17,99 
1980. . . . . . . . . . . . 18,18 

Milliarden Schilling 

1981 . . . . . . . . . . .. 24,16 
1982. . . . . . . . . . .. 25,21 
1983....... . .... 25,55 
1984 (VoranschI.) . 32,52 
1985 (VoranschI.) . 33,82 

und deren Fußnoten 7 bis 9 können die Namen 
dieser Rechtstr.äger des öffentlichen Rechtes ent
nommen werden. Die Zuständigkeitsbereiche die
ser öffentlichen Rechtsträger sind in den einzel
nen Staaten der Welt sehr verschieden. Diese Tat
sache muß daher bei zwischenstaatlichen Verglei
chen über die Höhe von Belastungen aus Geba
rungen des öffentlichen Sektors besonders 
beachtet werden. 

Übersicht 1 

Bruttoausgaben 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Milliarden Schilling 

') ') ') ') 2) 3) ~) 
288,2 . 306;6 339,6 372,9 407,9 440,2 464,0 

81,6 88,4 95,6 103,2 110,0 115,0 
59,9 64,2 70,1 73,7 78,5 81,8 
51,2 54,1 60,3 65,6 67,0 70,2 

2,1 2,2 2,5 2,7 2,8 2,9 
15,4 14,8 17,6 22,5 25,0 27,5 
9,9 10,7 11,7 13,2 14,5 15,0 

137,5 150,3 164,6 176,0 189,4 203,0 

645,8 691,3 762,0 829,8 895,1 955,6 

Nach Abzug der Schuldentilgung ergibt die Differenz 
auf die Bruttoeinnahmen laut Übersicht 1 a den Nettoab-
gang. . 

B) Bruttoeinnahmen ohne Schuldenaufnahme. 
7) Ertaßt sind derzeit nur die Gemeindeverbände, die 

den Rang einer Gebietskörperschaft haben, und zwar 
die Bezirksfürsorgeverbände sowie die Schulgemeinde-
verbände in Niederösterreich und Kärnten. . 

B) Einbezogen ist ua. die Gebarung folgender Fonds: 
Ausgleichstaxfonds, Bundes-Wohn- und Siedlungs
fonds, ERP-Fonds, Fonds zur Förderung der wissen
schaftlichen Forschung, Forschungsförderungsfonds für 
die gewerbliche Wirtschaft, Getreidewirtschaftsfonds, 
Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds (ab 1978), 
Kriegsopfertonds, Massafonds der Bundesgendarmerie, 
Justizwache sowie' Zollwache, Milchwirtschaftsfonds, 
Polizeimassafonds, Reservefonds für Familienbeihilfen, 
Viehverkehrsfonds (bis 1976), WasserWirtschaftsfonds, 
Weinwirtschaftsfonds, Wohnhaus-Wiederaufbaufonds, 
Reservefonds nach dem Arbeitslosenversicherungsge
setz (ab 1979). 

9) Einbezogen ist die Gebarung folgender Kammern: 
Wiener Börsekammer, Ingenieurkammern (Bundeskam
mer und 4 Kammern in den Bundesländern), Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder, Kammern der gewerblichen 
Wirtschaft (Bundeskammer und 9 Kammern in den Bun
desländern), Kammern für Arbeiter und Angestellte 
(Kammertag und 9 Kammern in den Bundesländern), 
Landarbeiterkammern (Landarbeiterkammertag und 
7 Kammern in den Bundesländern), Landwirtschafts
kammern (Präsidentenkonferenz und 9 Kammern in den 
Bundesländern), Notariatskammern (Delegiertentag und 
6 Kammern in den Bundeslän(:lern), Österreich ische 
~pothekerkamme~! Österreichische Ärztekammern 
(Osterreichische Arztekammer und 9 Kammern in den 
Bundesländern), Österreichische Dentistenkammer, 
Österreichische Patentanwaltskammer, Rechtsanwalts
kammern (Kammertag und 7 Kammern), Tierärztekam
mern (Bundeskammer und 9 Kammern in den Bundes
ländern). 
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Gesamtgebarung der öffentlichen Haushalte Österreich - Finanzbedarf 307 

1976 1977 1978 
/ 

Bund 5) ................... 44,8_ 44,2 44,5 
Länder (ohne Wien) , , ....... 12,7 12,6 12,7 
Gemeinden (ohne Wien) ... , ' 9,7 9,7 9,4 
Wien (Land und Gemeinde) " 8,1 8,1 8,1 
~emeindeverbände 7) ....... 0,4 0,4 0,4 
Offentliche Fonds 8) , , ....... 2,0 2,0 1,9 
Kammern 9) ........ ""., .. 1,5 1,4 1 ,5 
Sozialversicherungsträger .... 20,8 21,6 2.1,5 

Öffentlicher Sektor (SUmme) 100,0 100,0 100,0 

1976 1977 1978 

') ') ') 
Bund 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178,0 194,9 215,1 
. Länder (ohne Wien) ......... 60,7 63,8 71,6 
Gemeinden (ohne Wien) ..... 43,4 46,4 51,0 
Wien (Land und Gemeinde) . ' 36,3 38,6 43,2 
~emeindeverbände 7) ... ",. 1,9 1,9 2,0 
Offentliche Fonds 8) ..... , , .. 8,2 8,4 10,8 
Kammern 9) ..... , ......... ' 7,3 8,0 8,9 
Sozialversicherungsträger .... 102,5 114,4 126,4 

Öffentlicher Sektor (Summe) 438,3 476,4 529,0 

1976 1977 1978 

Bund 5) ................... 40,6 40,9 40,7 
Länder (ohne Wien) ... , ..... 13,8 13,4 13,5 
Gemeinden (ohne Wien) ..... 9,9 9,7 9,6 
Wien (Land und Gemeinde) .. 8,3 8,1 8,2 
Gemeindeverbände 7) ....... 0,4 0,4 0,4 
Öffentliche Fonds 8) ........ : 1,9 1,8 2,0 
Kammern 9) : ...... '. : ....... 1,7 1,7 1,7 
Sozialversicherungsträger .... 23,4 24,0 23,9 

Öffentlicher Sektor (Summe) 100,0 100,0 100,0 

Finanzbedarf 

In den Bruttoausgaben und -einnahmen der ein
zelnen Institutionen des öffentlichen Sektors sind 
auch Beträge enthalten, die 

a) Vergütungen für Dienstleistungen eines Ver~ 
waltungszweiges an andere Verwaltungs-. 

. zweige desselben Rechtsträgers - interne 
Verrechnungen '0) - 'und 

b) Überweisungen zwischen diesen einzelnen 
Rechtsträgern 

Fußnoten ') bis 9) auf Seite 306. 
'0) Siehe Fußnote 4) auf Seite 269. 

(zu Übersichf 1) 

Bruttoausgaben 

'1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Anteil in vH 

44,6 44,4 44,6 45,0 45,6 46,1 
12,7 12,8 12,6 12,4 12,3 12,0 
9,3 9,3 9,2 8,9 8,8 8,6 
7,9 7,8 7,9 7,9 7,5 7,3 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
2,4 2,1 2,3 2,7 2,8 2,9 
1 ,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 

21,3 21,7 21,6 21,2 21,1 21,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Übersicht 1 a 

Bruttoeinnahmen 6) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Milliarden Schilling 

') ') ') ') 2) 3) 4) 
237,7 259,2 287,9 301,1 316,8 345,8 
75,7 82,6 89,9 96,8 101,8 108,1 
54,6 58,7 64,0 67,6 71,0 74,7 
46,0 48,2 52,4 55,5 56,8 60,0 
2,0 2,1 2,4 2,7 2,8 2,9 

12,7, 13,4 16,9 20,1 21,1 23,5 
9,6 10,5 12,0 12,5 13,2 13,9 

137,7 148,5 161,9 176,4 189,3 202,8 

576,0 623,2 687,4 732,7 772,8 831,7 

Bruttoeinnahmen 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Anteil in vH 

41,2 41,6 41,9 41,1 41,0 41,6 
13,1 13,3 13,1 13,2 13,2 13,0 
9,5 9,4 9,3 9,2 9,2 9,0 
8,0 7,7 7,6 7,6 7,3 7,2 
0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 
2,2 2,2 2,5 2,7 2,7 2,8 
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

23,9 23,8 23,6 24,1 24,5 24,4 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

darstellen. Bringt man diese Vergütungen und 
Überweisungen von den Bruttoausgaben und 
-einnahmen in Abzug, verbleiben die sektoralen 

. Ausgaben und Einnahmen -der öffentlichen Haus
halte insgesamt. 

In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
sind die Ausgaben des öffentlichen Sektors aber 
noch geringer. In dieser wird nämlich die Geba
rung der erwerbswirtschaftlichen Verwaltungs
zweige der Gebietskörperschaften dem privaten 
(Unternehmer-)Sektor zugezählt. 

Die Übersichten 2 und 2 a zeigen die entspre
chenden Gebarungsziffern für die Jahre 1976 bis 
1983. 
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314 Vermögensveränderungskonto - Bruttoinvestitionen 

Die laufenden Einnahmen des Bundessektors 
werden ähnlich wie die Einnahmen der gesamten 
öffentlichen Rechtsträger verwendet, und zwar 
mit rund 30% für Konsumausgaben, der Rest im 
Wege der Neuverteilung für Transfers an private 
Haushalte und die Wirtschaft (einschließlich Inve
stitionsförderung). 

Abschließend kann gesagt werden, daß die 
Kosten der öffentlichen Verwaltung im Vergleich 
zu anderen Ländern nicht als außerordentlich 
hoch zu bezeichnen sind. Die hohe Steuerbela
stung des österreichischen Ihlandspfoduktes 
erklärt sich vor allem daraus, daß die Transferzah
lungen ("Umverteilung") eine besonders große 
Rolle spielen. 

Öffentliche Vermögensrechnung 

Zur Gewinnung eines Überblickes über die Ver
mögensveränderungen der öffentlichen Rechts
träger werden die entsprechenden Gebarungen in 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf 

einem Vermögensveränderungskonto zusammen
gefaßt. Der Vermögensgebarung werden alle Aus
gaben und Einnahmen zugerechnet, die die 
Zusammensetzung oder die Höhe des öffentli
chen Vermögens beeinflussen: Im wesentlichen 
handelt es sich um Vermögensumschichtungen 
innerhalb eines öffentlichen Rechtsträgers oder 
um Vermögensübertragungen zwischen öffentli
chen Rechtsträgern bzw. zwischen dem öffentli
chen und privaten Sektor. 

In der Übersicht 8 wird der Saldo aus den lau
fenden Einnahmen der öffentlichen Haushalte 
bzw. des Bundessektors abzüglich deren laufen
den Ausgaben (Konsumausgaben und laufende 
Transferzahlungen) als "Öffentliches Sparen" 
ausgewiesen. Durch dieses Nichtverbrauchen von . 
laufenden Einnahmen tür laufende Ausgaben tritt 
ein Vermögenszuwachs bei der öffentlichen Hand 
ein. Nähere Einzelheiten über die Zusammenset
zung der gesamten Vermögensausgaben. und 
-einnahmen enthält die nachstehende Über
sicht 8: 

Vermögensveränderungskonto der öffentlichen Haushalte 

Übersicht 8 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Milliarden Schilling 

Sparen, """"""',', 16,4 26,8 24,2 26,5 36,2 41,3 18,5 13,6 21,9 25,4 
davon Bundessektor , , , -6,2 -5,,4 -9,5 -5,8 1,6 5,3 -19,2 -28,9 -21,6 -20,2 

Abschreibungen _, , , _ , _ , , 5,3 5,8 6,3 6,8 7,5 8,3 9,1 9,9 10,8 11,7 
davon Bundessektor , , , 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,5 

Kapitaltransfer, netto 
vom Inland"""""" -12,3 -11,6 -12,0 -11,7 -16,4 -20,2 -18,4 -20,5 -21,5 -22,5 
davon Bundessektor , , , -9,0 -8,3 -8,7 -8,0 -11,6 -14,1 -12,2 -14,4 -15,0 -15,6 

Kapitaltransfer, netto 
von Trägern öffent-
lichen Rechts 
Bundessektor , , " , , , , , -2,7 -2,2 -2,1 -2,7 -2,3 -2,1 -2,7 -3,4 -4,0 -4,5 

Kapitaltransfer , netto 
VOlT) Ausland, , , , , ,., , , , -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
davon Bundessektor , , , -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,0 -0,1 .-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Finanzierung der Brutto-
vermögensbildung , , ., , , 9,4 20,9 18,4 21,4 27,2 29,4 9,1 2,8 11,1 14,5 
davon Bundessektor , ' , -17,0 -14,9 -19,2 -15,2 -,-10,9 - 9,3 -32,3 -44,8 -38,5 -37,9 

Bruttoinvestitionen ' , , , , , , 33,7 36,8 38,8 40,2 41,6 43,8 42,6 41,4 42,1 41,8 
davon Bundessektor , . , 9,0 9,3 10,1 11,8 13,4 13,7 12,5 12,6 14,0 14,2 

Erwerb von liegen-
schaften, netto . , . , , .. , 2,8 ' 2,9 2,9 3,1 2,6 1,9 1,8 2,1 2,3 2,3 
davon Bundessektor , , , 1,2 1,1 0,9 1,0 1,3 1,2 0,8 1,1 1,1 1,1 

. Netto Kreditgewährung/ 
Verschuldung , , , , , , , , , -27,1 -18,8 -23,3 -22,0 -17,0 -16,4 -35,3 -40,7 -33,3 -29,6 
davon Bundessektor , _ , -27,1 -25,3 -30,2 -28,0 -25,5 -24,3 -45,6 -58,5 -53,6 -53,2 

Bruttoinvestitionen 
Die Bruttoinvestitionen. stellen nicht nur einen 

bedeutenden Faktor auf der Ausgabenseite der 

Öffentlichen Vermögensrechnung, sondern auch 
den wesentlichsten Teil der Brutto-Vermögensbil
dung der Volkswirtschaft dar. Ihre Höhe beträgt: 

34) Einschließlich Vorratsentlastung, 

---_ .. _---- --_._'-
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Bruttoinvestitionen - Öffentliches Sparen 315 

Bruttoinvestitionen des 
öffentlichen Sektors'5) ........................ 
privaten Sektors ............................. 

Zusammen ... 
Davon Bundessektor '5) ......................... 

Bruttoinvestitionen des 
öffentlichen Sektors '5) ......................... 
privaten Sektors ............................. 

Zusammen ... 
Davon Bundessektor '5) ......................... 

Öffentliches Sparen 

Finanziert werden die Bruttoinvestitionen aus 
dem . im vorhergehenden Absatz erwähnten 
"Öffentlichen Sparen", dem analogen "Privaten 
Sparen", aus den unverteilten Gewinnen der Kapi-

Übersicht 9 

1976 1977 1978 1979 1980 

Milliarden Schilling 

33,7 36,8 38,8 40,2 41,6 
155,0 176,0 176,5 190,7 212,5 

188,7 212,8 215,3 230,9 254,1 
9,0 9,3 10,1 11,8 13,4 

1981 1982 1983 1984 1985 

Milliarden Schilling 

-

43,8 42,6 41,4 42,1 41,8 
222,7 220,2 225,8 245,4 270,5 

266,5 . 262,8 267,2 287,5 312;3 
13,7 12,5 12,6 14,0 14,2 

talgeseIlschaften (Selbstfinanzierung), aus 
Abschreibungen und aus Netto-Vermögensüber
tragungen aus dem Ausland. 

Die öffentlichen und gesamtwirtschaftlichen 
Ersparnisse betruge n: 

Übersicht 10 

1976 1977 1978 1979 

Mrd. S % Mrd. S % Mrd. S % Mrd. S % 

Öffentliches Sparen ......................... 16,4 16,6 26,8 . 26,1 24,2 21,0 26,5 20,1 
Sparen der privaten Haushalte ................ 47,4 48,2 39,6 38,7 59,7 51,8 65,7 50,0 
Unverteilte Gewinne der Kapitalgesellschaften 

(Nach Steuer = Selbstfinanzierung) ......... 34,9 35,2 36,1 35,2 31,3 27,2 39,3 29,9 

Zusammen ... 99,0 100,0 102,5 100,0 115,2 100,0 131,5 100,0 

Hievon Bund ............................... -6,2 -5,4 -9,5 -5,8 

1980 1981 1982 1983 

Mrd. S 

Öffentliches Sparen ............. : ........... 36,2 
Sparen der privaten Haushalte ................ 60,9· 
Unverteilte Gewinne der Kapitalgesellschaften 

(Nach Steuer = Selbstfinanzierung) ......... 43,3 

Zusammen ... 140,4 

Hievon Bund ............................... +1,6 

Durch die wirtschaftliche Rezession bedingt, 
hat sich das "öffentliche Sparen" 1982 gegenüber 
1981 halbiert und sank 1983 auf einen Anteil von 
nur 11 % des gesamtwirtschaftlichen Sparens. Nur 
in wenigen Ländern spielt das Sparen über die 
öffentlichen Haushalte als Mittel der Investitionsfi
nanzierung eine ähnliche Rolle wie in Österreich. 

'5) Nur Hoheitsverwaltung. 

% Mrd. S % Mrd. S .% Mrd. S % 

25,8 41,3 31,9 18,5 13,9 13,6 10,9 

43,4 50,6 39,1 60,7 45,4 52,6 42,2 

30,8 37,5 29,0 54,4 40,7 58,5 46,9 

100,0 129,4 100,0 133,6 100,0 124,7 100,0 

+5,3 -19,2 -27,9 

Zuletzt hat es - zugunsten der privaten Spar
quote - an Bedeutung verloren; dabei' ist die 
Investitionstätigkeit der öffentlichen Hand kaum 
zurückgegangen, jedoch die Verschuldung als 
Finanzierungsqu~lIe stärker in Anspruch genom
men worden. 
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316 Bundeshaushaltsrecht 

v. Bundeshaushaltsrecht 

Bundesfinanzgesetz 

Dem Nationalrat ist spätestens zehn Wochen 
vor Ablauf des Finanzjahres von der Bundesregie
rung ein Voranschlag der Einnahmen und Ausga
ben des Bundes für das folgende Finanzjahr vor
zulegen. Sein Inhalt darf nicht vor Beginn der 
Beratung im Nationalrat veröffentlicht werden 
(Art. 51 Abs. 1 B-VG). Die Erstellung des Bundes
voranschlagsentwurfes obliegt dem Bundesmini
ster für Finanzen auf Grund folgender gesetzli
cher Bestimmungen: Art. 77 Abs.2 B-VG, Art. 6 
Punkt VII VEG, § 2 und Teil 2, Abschnitt E, Z 2 der 
Anlage zu § 2 des Bundesministeriengesetzes 
1973, BGBI. Nr. 389/1973 in der derzeit geltenden 
Fassung. Den Bundesvoranschlag bewilligt der 
Nationalrat durch das Bundesfinanzgesetz. Gegen 
diesen Gesetzesbeschluß des Nationalrates kann 
der Bundesrat keinen Einspruch erheben (Art. 42 
Abs.5 B-VG). Das vom Nationalrat beschlossene 
Bundesfinanzgesetz, durch das der Bundesvoran
schlag neben einer Reihe anderer Anlagen (ua. 
Stellenplan, Systernisierungsplan der Kraft-, Luft
und Wasserfahrzeuge des Bundes, Systemisie
rungsplan der Datenverarbeitungsanlagen des 
Bundes) als seine Bestandteile bewilligt wird, ist 
sodann im Bundesgesetzblatt kundzumachen 
(Art. 49 B-VG). 

Bunde,srechnungsabschluß 
Den BundesrechnungsabschJuß verfaßt der 

Rechnungshof und legt ihn dem Nationalrat vor 
(Art. 121 Abs.2 erster Satz B-VG). Diese Oblie
genheit erfüllt der Rechnungshof auf Grund der 
ihm von den anweisenden Organen des Bundes 
zu übermittelnden Teilrechnungsabschlüsse. Der 

. Rechnungshof hat den Bundesrechnungsab
schluß dem Nationalrat spätestens acht Wochen 
vor Ablauf des nächstfolgenden Finanzjahres 'vor
zulegen (§ 9 RHG). Der Inhalt des Bundesrech
nungsabschlusses darf nicht vor Beginn der Bera
tung im Nationalrat veröffentlicht werden (Art. 121 
Abs. 2 zweiter Satz, angefügt durch Bundesver
fassungsgesetz BGBI. Nr.155/1961). Den Bun-' 
desrechnungsabschluß genehmigt der Nationalrat 
durch Gesetzesbeschluß. Gegen einen solchen 
Gesetzesbeschluß kann. der Bundesrat keinen 
Eins'pruch erheben (Art. 42 Abs. 5 B-VG). Dieser 
Beschluß als solcher wird im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht. Der· Bundesrechnungsabschluß 
selbst wird als gesondertes, käufliches Druckwerk 
im Wege des Rechnungshofes, 1030 Wien, 
Dampfschiffstraße 2,der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 

Neugestaltung des Haushaltsrechtes des 
Bundes 

In dem Bestreben, die gegenwärtig geltenden 
Haushaltsvorschriften den neuesten Erkenntnis-

sen der Finanzwissenschaft und Volkswirtschafts
lehre sowie' den Erfordernissen einer modernen 
Verwaltung anzupassen und in einer dem Legali
tätsprinzip (Art. 18 B-VG) entsprechenden Form 
zusammenzufassen, ist das Bundesministerium 
für Finanzen schon seit geraumer Zeit um die Her
beiführung einer umfassenden Haushaltsrechtsre
form bemüht. Unter' dem Eindruck der sogenann
ten Budgeterkenntnisse des Verfassungsgerichts
hofes aus den Jahren 1962, 1966 und 1967 wurde 
daher zunächst am 19. Oktober 1967 eine Regie
rungsvorlage betreffend die Neuordnung der 
haushaltsrechtlichen Verfassungsbestimmungen 
eingebracht, der eine weitere Regierungsvorlage 
für ein Bundeshaushaltsgesetz am 14. Mai 1968 
folgte. Diese beiden Vorlagen gediehen jedoch 
ebensowenig bis zur parlamentarischen 
Beschlußfassung wie die am 19. Dezember 1972 
dem Nationalrat zugeleiteten Regierungsvorlagen 
einer überarbeiteten Fassung des Bundeshaus
haltsgesetzes, eines Bundesförderungsgesetzes 
und eines Bundesrechenamtsgesetzes. 

Die in der XIV. Gesetzgebungsperiode fortge
setzten Bemühungen um die Haushaltsrechtsre
form führten inzwischen zu gesetzlichen Regelun
gen in Teilbereichen (vgl. insbesondere die Ver
waltungsentlastungsgesetz-Novelle 1975, BGBI. 
Nr. 637, und das Bundesrechenamtsgesetz, BGBI. 
Nr. 123/1978) sowie ua. auch zu einer zwischen
weiligen Behelfsregelung für die nicht sonderge
setzlich geregelten Förderungen aus Bundesmit
teln durch die von der Bundesregierung am 
7. Juni 1977 erlassenen "Rahmenrichtlinien für die 
Gewährung von Förderungen aus Bundesmit
teln" , zu denen die Bundesregierung am 
2. August 1983 eine ergänzende Bestimmung 
beschlossen hat. Ein am 6. Juli 1976 eingebrach
ter Initiativantrag betreffend das Finanzschulden
wesen (Verwaltungsentlastungsgesetz-Novelle 
1976) blieb jedoch unerledigt. 

Neue Impulse erfuhren die Bemühungen um die 
Haushaltsrechtsreform durch die parlamentari
sche Enquete vom 9. Mai 1978 über "Probleme 
eines modernen österreichischen Haushaltsrech
tes" und den daraufhin am 5. Dezember 1978 
bzw. wegen des zwischenzeitigen Auslaufensder 
XIV. GP neuerlich am 6. Juni 1979 eingebrachten 
Initiativantrag, betr~ffend die Neuordnung der 
haushaltsrechtlichen Verfassungsbestimmungen . 
Die Beratungen des vom Verfassungsausschuß 
des Nationalrates eingesetzten l)nterausschusses 
über diesen Initiativantrag und die in diesem 
Zusammenhang erarbeitete Neufassung des Ent
wurfes für ein Bundeshaushaltsgesetz führten zu 
einer. weitgehenden Übereinstimmung, konnten 
jedoch infolge des Auslaufens der XV. Gesetzge~ 
bungsperiode nicht mehr zu Ende geführt werden. 

21' 
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Bundeshaushaltsrecht 317 

Die parlamentarischen Beratungen über die Haus
haltsrechtsreform sollen daher in der laufenden 
Gesetzgebungsperiode aufgrund der am 31. Mai 
1983 eingebrachten Initiativanträge 2/ A und 3/ A 

22 Arbeits(Amts)behelf zum BFG 

fortgesetzt werden. Nach Verabschiedung beider 
Regelungen soll eine damit abgestimmte Neufas
sung des Entwurfes für ein Bundesförderungsge
setz dem Nationalrat vorgelegt werden. 
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318 Gliederung des Bundesvoranschlages 

VI. Gliederung des Bundesvoranschlages 1) 

Gebarung 

Wirksame und unwirksame Gebarung 

Die Haushaltsvorschriften des Bundes unter
scheiden zwischen wirksamer und unwirksamer 
Gebarung. 

Der Begriff "wirksam" ist nicht identisch mit 
den Begriffen "erfolgs- bzw. vermögenswirksam". 
Die Haushaltsvorschriften des Bundes verstehen 
darunter vor allem die Wirksamkeit in bezug auf 
die einzelnen Ansätze des Bundesvoranschlages. 
Wirksam im Sinne der Haushaltsvorschriften des 
Bundes ist daher eine Ausgabe oder Einnahme, 
wenn sie ihrer Art nach im Bundesvoranschlag 
vorgesehen ist. Im Bundesvoranschlag werden 
Ausgaben und Einnahmen vorgesehen, wenn sie 
auf Grund gesetzlicher, vertraglicher oder sonsti
ger Bestimmungen endgültig solche des Bundes 
sind 2). Müssen wirksame Bundeseinnahmen auf 
Grund einer Zweckwidmung einem Dritten über
wiesen werden, stellen die dadurch bedingten 
Ausgaben trotzdem auch eine wirksame Geba
rung dar. Ebenso zählen Ausgaben und Einnah
men aus Vergütungen von Leistungen zwischen 
Bundesdienststellen, soweit solche die haushalts-

rechtlichen Vorschriften vorsehen, zur wirksamen 
Gebarung. Die wirksame Gebarung umfaßt cjie 
Haushalts- 3) und die Anlehensgebarung. 

Alle anderen bei Bundesdienststellen anfallen
den Gebarungen werden als u n wir k sam 
bezeichnet. 

Haushalts- und Anlehensgebarung 

Wie aus der nachstehenden Übersicht ersehen 
werden kann, umfaßt der dem Bundesfinanzge
setz angeschlossene Bundesvoranschlag nur die 
Hau s hai t s g e bar u n g des Bundes. . 

') Nähere Einzelheiten enthält der vom Bundesmini
sterium tür Finanzen herausgegebene Leitfaden tür den 
Ansatz- und Kontenplan des Bundes (Siehe Fußnote 7); 
der I. und 11. Teil mit Stichwortverzeichnis zum Konten
plan des Bundes wurde im März 1980 neu aufgelegt und 
im Mai 1983 mit Austauschblättern versehen). Die Eini
gung der Gebietskörperschaften Bund, Länder und Ge
meinden über einen gemeinsamen Kontenplan fand 
ihren Niederschlag in der Voranschlags- und Rech
nungsabschlußverordnung (VRV) , BGBI. Nr.493/1974. 

2) Gegenstand der Veranschlagung sind nur die kas
samäßigen Ausgaben und Einnahmen, nicht aber die in 
Wertpapieren vollzogenen Gebarungen. 

3) Auch Budgetgebarung genannt, 

Gebarung bei Bundesdienststellen 

Wirksame Gebarung 

Geld
gebarung 

Personal
aufwand 

I Sach-
I aufwand 
I 

I Einnahmen L ________ , , ________ ~ 

'.' 

Im Bundesvoranschlag enthalten 

Wertpapier
gebarung 

Ausgaben 

Einnahmen 

Anlehensgeba
rung 

Ausgaben 

Einnahmen 

Unwirksame Geb~rung 4) 

I 
Durchlaufende Gebarung 

Geldgebarung 

Ausgaben 

Einnahmen 

Wertp~pier
geb~rung 

Ausgaben 

Einnahmen 

Im Bundesrechnungsabschluß nachgewiesen 

4) Entspricht der Gebarung der Bestands- und 
Erfolgsverrechnung. 

5) Entspricht der Gebarung der voranschlagswirksa
men Verrechnung. 

50) Bis einschließlich Bundesvoranschlag 1977 Tren
nung in ordentliche und außerordentliche Gebarung. 
Nähere Einzelheiten siehe Seite 319. 
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Gebarung und Gliederung - Haushaltshinweis 319 

Daneben gibt es nach den österreich ischen 
Haushaltsvorschriften noch eine sogenannte 
An I ehe n s g e bar u n g, in der Anleiheerlöse 
und ähnliche, in Sondergesetzen festgelegte 
Gebarungen verrechnet werden, die aber keinen 
Gegenstand der Veranschlagung bildet. Im Bun
desrechnungsabschluß scheint hingegen die 
Anlehensgebarung auf. 

Bis zum Bundesvoranschlag 1977 war die Haus
haltsgebarung getrennt in ordentliche und außer
ordentliche Gebarung. Diese traditionelle Gliede
rung war im Sinne der seinerzeitigen Auffassung, 
daß nur einmalige oder betragsmäßig den norma
len Wirtschaftsrahmen übersteigende Vorhaben 
aus Kreditoperationen finanziert werden durften, 
während in der ordentlichen Gebarung der jährli
che Budgetausgleich aus laufenden Einnahmen 
zu erfolgen hätte, begründet. Die verstärkte Her-. 
!lnziehung des Budgets zu konjunkturpolitischen 
Zwecken, der Umfang der Vermögenswertebe
schaffung im Rahmen der ordentlichen Gebarung 
sowie die neueren n~tionalen und internationalen 
Erkenntnisse der- Finanzwissenschaft bedingten 

. jedoch, daß die seinerzeitigen Kriterien für die 
Veranschlagung von Ausgaben und Einnahmen in 
der außerordentlichen Gebarung völlig in den Hin
tergrund traten. Deshalb werden ab dem Jahre 
1978 die gesamten Ausgaben und Einnahmen des 
Bundes in der ordentlichen Gebarung verrechnet. 

Gliederung des Bundesvoranschlages 

Gliederung des Bundesvoranschlages bis 1966 

Das Verwaltungsentlastungsgesetz, BGB!. 
Nr. 277/1925, sah im Artikel 6 Punkt 11 vor, daß die 

Haushalt 

Entsprechend der Gliederung des Bundesvor
anschlages wird jedem Ansatz des Bundesvoran
schlages eine der nachstehend angeführten 
Zuordnungsziffern vorausgestellt : 

.r: 
0 

Cl 
.~ 

Q) -
.r: c .c 
a. '" c 

Ansatzbezeichnung (ij .. ~ li Q) 

~ .c .c. a. Cl t:: os VI a. 'Ci ~ ~ " ~ " '" c .. i3 os 
~ r :.:: ;:: :J « 

'-v--' 

Finanzgesetzlicher 
Ansatz 

6) .Siehe Seite 316/317. 
i) Weitere grundsätzliche Ausführungen siehe "Leitfa

den für den Ansatz- und Kontenplan des Bundes, 
I. Teil", in "Kontenpli:!.ne für Gebietskörperschaften 
(KOG)", herausgegeben vom Bundesministerium für 

Ausgaben und Einnahmen des Bundesvoran
schlages unter genauer Anlehnung an die jewei
lige Gliederung der Verwaltung in fortlaufend 
numerierten Gruppen, Kapiteln, Titeln, Paragra
phen und allenfalls weiter erforderlichen Untertei
lungen übersichtlich zu ordnen sind. Im Laufe der 
Jahre zeigte es sich, daß diese institutionelle Glie
derung nicht ausreicht, die Leistungen und Aufga
ben der öffentlichen Hand übersichtlich darzule
gen. 

Neugliederung ab Bundesvoranschlag 1967 

Bei den Vorarbeiten für die Neuordnung des 
Bundeshaushaltsrechtes 6) wurde die Erkenntnis' 
gewonnen, daß auch die Verrechnung des Bun
des neu zu gestalten wäre. 

Der Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen· 
bedingte, daß der Plan für die finanzgesetzlichen 
Ansätze des Bundesvoranschlages (Ansatzplan) 
und ·der Kontenplan für die Untergliederung der 
einzelnen finanzgesetzlichen Ansätze nach einem 
dekadisch numerierten System erstellt werden 
mußte. 

Die finanzgesetzliche Ansatz-Gliederung des 
, Bundesvoranschlages 1967 ist bereits nach dem 
neuen, dekadisch numerierten Ansatzplan vorge
nommen worden. Der neue Kontenplan hat bei 
der Erstellung des Budgetentwurfes 1968 Berück
sichtigung gefunden. 

Zum nachstehenden Schema der Bundesvoran
schlag-Gliederung nach dem neuen Ansatzplan 
ist zu bemerken 7): 

Ausgaben der ordentlichen Gebarung ... . 
Einnahmen der ordentlichen Gebarung .. . 

Laufende Ausgaben bzw . 
Einnahmen 

Vermögens-
Personal- I gebarung Sach-

aufwand ') 

Millionen Schilling 

I I I 

Zuord- (Kurz
nungs- bezeich-
ziffer nung) 

1 A 
2 E 

Summe 

Finanzen, im Verlag der Österreichischen Staatsdrucke
rei (Neuauflage 1980 mit Änderungsdienst 1983). 

6) Die Untergliederung in Personal- und Sacilaufwand 
entfällt bei den Laufenden Einnahmen. 
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320 Ansatzplanschema- Gebarungsgruppen 

- Schema des dekadisch numerierten 
Ansatzplanes 

Der seinerzeitigen Kapitel-Gliederung des Bun-
desvoranschlages entspricht ab 1967 die folgende 
Gliederung: 

Q) 

2l a. 
a. 
:J .~ Bezeichnung der Gruppen und Kapitel 
(5 "" 

0 Oberste Organe: 

1 Präsidentschaftskanzlei 
2 Bundesgesetzgebung 
3 Verfassungsgerichtshof 
4 Verwaltungsgerichtshof 
5 Volksanwaltschaft 
6 Rechnungshof 

1 Innenverwaltung : 

0 Bundeskanzleramt mit Dienststellen 
1 Inneres 
2 Unterricht 
3 Kunst 
4 Wissenschaft und Forschung 
5 Soziales 
6 Sozialversicherung 
7 Gesundheit und Umweltschutz 
8 Familienangelegenheiten 

2 Auswärtige Angelegenheiten: 

0 Äußeres 

3 Justizwesen : 

0 Justiz 

4 Landesverteidigung : 

0 Militärische Angelegenheiten 

.5 Finanzen: 

0 Finanzverwaltung 
1 ~assenverwaltung 
2 Offentliche Abgaben 
3 Finanzausgleich 
4 Bundesvermögen 

Gebarungsgruppe 

Personal ausgaben : 

o = Aufwendungen (Gesetz/. Verpflichtungen), Perso-
nalaufwand ................... : ............ . 

Sachausgaben: 

2 Anlagen (Gesetz/. Verpflichtungen) ............ . 
3 Anlagen (Ermessensausgaben) ............... . 
4 Förderungsausgaben 

(Gesetz/. Verpflichtungeln) ................... . 

~ Q) 

g- .-g. Bezeichnung der Gruppen und Kapitel 

(5 "" 

5 Pensionen (Hoheitsverwaltung) 
7 Staatsvertrag 
9 Finanzschuld 

6 Wirtschaft: 

o Land- und Forstwirtschaft 
2 Preisausgleiche 
3 Handel, Gewerbe, Industrie 
4 Bauten und Technik 
5 VerkElhr 

7 Bundesbetriebe : 

1 Bundestheater 
4 Glücksspiele (Monopol) 
5 Branntwein (Monopol) 
6 Hauptmünzamt 
7 Österreichische Bundesforste 
8 Post- und Telegraphenverwaltung 
9 Österreichische Bundesbahnen 

Die übrigen Dekaden der finanzgesetzlichen 
Ansätze, d. s. Titel, Paragraphen und Unterteilun
gen, dienen der weiteren Aufgliederung der Aus
gaben und Einnahmen. 

Dekade "Unterteilung" 

Die Reihung der Ausgaben und Einnahmen 
einer Institution wird im wesentlichen durch die 
5. Dekade des Ansatzplanes, das ist die Untertei
lung, gesteuert. 

Finanzwirtschaftliche Gliederungselemente 
(Gebarungsgruppen) 

Bei den Ausgabenansätzen ist die 5. Dekade 
finanzwirtschaftlichen Gliederungselementen, das 
sind die Gebarungsgruppen, vorbehalten, deren 
Kennzeichnung wie folgt vorzunehmen ist: 

Standardtext im Ansatzplan. wenn keine spezielle 
Ansatzbezeichnung vorliegt 

Kurz
bezeich

nung 

Personalaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A/G-P 

Anlagen (Gesetz/. Verpflichtungen) .......... An/G 
Anlagen ................................. An 
Förderungsausgaben 

(Gesetz/. Verpflichtungen) ................ F/G 
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Gebarungsgruppen - Gesetzliche Verpflichtungen und Ermessensausgaben 321 

5 

6 

7 

8 

9 

Gebarungsgruppe 

Förderungsausgaben - Darlehen 
(Ermessensausgaben) ....................... . 
Förderungsausgaben - Zuschuß 
(Ermessensausgaben) ................... : ... . 
Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen), 
Sachaufwand .............................. . 

Aufwendungen - Laufende Gebarung 
(Ermessensausgaben) ... '" ................. . 
Aufwendungen - Vermögensgebarung 
(Gesetzl. Verpflichtungen) ................... . 

Standardtext im Ansatzplan, wenn keine spezielle 
Ansatzbezeichnung vorliegt 

Kurzbe
zeich
nUAg 

Förderungsausgaben (D) .................. F-D 

Förderungsausgaben ...................... F 

Aufwendungen 
(Gesetzl. Verpflichtungen) ...... , ........ A/G-S 

Aufwendungen ........................... A 

Aufwendungen (V) 
(Gesetzl. Verpflichtungen) .. : ..... '.' ..... AlG-V 

Bei den EInnahmenansätzen ist die 5. Dekade für folgende Kennzeichnungen reserviert: 

o 
1 
2 
3 9) 

4 
5 
6 
7 
8 
9 9 ) 

} ~~~~~~:n)n~~~~. ~~~~~~~,~. ~~~~~~~~~ . , , , .. . 
} ~:~~r~~~~u~~~~~. ~~~~~~~.e.n. ~~~~~~.g.~~~-.... . 
} Sonstige Einnahmen (Laufende Einnahmen) ... . 

} Sonstige Einnahmen (Vermögensgebarung) ... . 

Als "A n lag e n" sind die Ausgaben bezeich
net, durch die im Vermögen des Bundes eine 
Umschichtung von Geldwerten in Sachwerte ein
tritt. Ausgenommen sind die sogenannten 
"geringwertigen Wirtschaftsgüter" (Vermögens-

. werte, deren Einzelanschaffungswert ohne Rück
sicht auf die Lebensdauer höchstens 5 000 S 
beträgt), die bei den Aufwendungen mitveran
schlagt werden. Ersatzanschaffungen sind auch 
bei den Anlagenansätzen zu verrechnen '0). 

9) Nur Darlehensrückzahlungen. 
'0) Die Betragssumme aller Anlagen-Ansätze ist nicht 

identisch mit den Zugängen im Vermögen des Bundes. 
Über'die Änderungen im Vermögen des Bundes geben 
gesonderte Aufschreibungen Aufschluß. 

") Ob es sich um Ausgaben für die Finanzierung von 
Investitionen Dritter (I n v e s t i t ion s f ö r der u n g) 
oder ob es sich um sonstige Förderungsausgaben 
(F ö r der u n g s z u wen dun gen) handelt, ist aus 
den Kontenplan-Kennziffern (= Post-Nummern in den 
Postenverzeichnissen der Teilhefte) ersichtlich. 

Nicht zu den Förderungsausgaben, sondern zu den 
Aufwendungen zählen Ausgaben für Finanzzuweisungen 
und sonstige Zuschüsse an Gebietskörperschaften 
gemäß § 12 F-VG 1948" weiters Sozialleistungen und 
Entschädigungszahlungen, wenn sie folgende Voraus
setzungen erfüllen: 
, S 0 z i a I lei s tun gen sollen auf Grund der sie 

regelnden Rechtsvorschriften unmittelbar Einkommens
verbesserungen der Empfänger bewirken und die 
Befriedigung von deren Individualbedürfnissen ermögli
chen, wobei die Verwendung dieser Geldzuwendungen 
keiner rechtlichen Beschränkung oder rechtlich normier
ten Kontrolle unterworfen wird. 

E n t s c h ä d i gun g s z a h I u n gen gewähren 
den Empfängern Schadenersatz für vermögensrechtli
che Nachteile, die durch staatliches Handeln oder durch 
vom Staat zu vertretende Geschehnisse bedingt sind, 
wobei bezüglich der Verwendung der Entschädigungs
beträge dieselben Voraussetzungen wie bei den Sozial-

Standardtext im Ansatzplan, wenn keine spezielle 
Ansatzbezeichnung vorliegt 

Kurzbe
zeich
nung 

Zweckgebundene Einnahmen .............. ZL ' , 

Zwe6kgebundene Einnahmen (V) ....... "., ZV 

Laufende Einnahmen ... , , , ............... , L 

Einnahmen (V) .. , ..... ",. , , ............. V 

Unter "F ö r der u n g sau s gab e n" sind 
. Ausgaben des Bundes für zins-'" oder amortisa
tionsbegünstigte Gelddarlehen, Annuitäten-, Zin
sen- und Kreditkostenzuschüsse sowie sonstige 
Geldzuwendungen zu veranschlagen, die der 
Bund einer natürlichen oder juristischen Person 
für eine von dieser erbrachte oder beabsichtigte 
Leistung, an der ein erhebliches vom Bund wahr
zunehl1lendes öffentliches Interesse besteht, 
gewährt, ohne dafür unmittelbar eine angemes
sene, geldwerte Gegenleistung zu erhalten "). 

Unter" Auf wen dun gen" sind alle Ausga
ben veranschlagt, soweit sie keine Ausgaben für 
Anlagen oder Förderungen darstellen. 

Bis einschließlich 1973 waren die AUfwendun-: 
gen bei zwei Gebarungsgruppen veranschlagt 
gewesen, und zwar bei den Ansätzen "Verwal
tungsaufwand" und "Aufwandskredite" , Für die 
Zusammenlegung war maßgeblich, daß eine 
genaue Trennung dieser beiden Ausgaben-Grup
pen, die beide Aufwendungen zum Inhalt hatten, 
nicht immer möglich war. 

Eine kapitelweise Aufgliederung des gesamten 
Sachaufwandes nach Gebarungsgruppen enthält 
die Anlage I b zum Bundesfinanzgesetz. 

Gesetzliche Verpflichtungen und Ermessensaus
gaben 

Bei den Gebarungsgruppen sind jeweils die 
Ausgaben auf Grund gesetZlicher Verpflichtungen 
gesondert von. den übrigen Ausgaben veran
schlagt. Als "G e set z I ich e Ver p f I ich -
tun gen" (als Begriff des Bundeshaushaltsrech
tes) sind die Ausgaben veranschlagt, die sich auf 
Ansprüche gründen, die dem Grunde und der 
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Höhe nach in einem Gesetz so eindeutig festge
legt sind, daß weder ihre Begründung noch ihre 
Höhe im Rahmen der Gesetzesdurchführung von 
dem hiefür zuständigen Organ der Bundesverwal
tung beeinflußbar ist. Beiträge auf Grund zwi
schenstaatlicher Vereinbarungen oder an interna
tionale Institutionen, weiters Ausgaben aus der 
Zahlung von öffentlichen Abgaben und von Haf
tungsinanspruchnahmen, von Zinsen und Tilgun
gen aus dem Finanzschuldendienst und von Per
sonalaufwendungen gemäß § 11 Abs. 2 lit. bund c 
BHV sind den "Gesetzlichen Verpflichtungen" 
gleichgesetzt. 

Ausgaben, die auf Grund gesetzlicher Ermäch
tigungen erfolgen, sind als Ermessensausgaben 
dargestellt, da für deren Genehmigung bzw. für 
deren Höhe das Ermessen des zuständigen Res
sorts ausschlaggebend ist. Zu den Ermessens
ausgaben zählen daher insbesondere Ausgaben, 
die auf Grund des gesetzlich festgelegten Aufga
benbereiches einer Bundesbehörde anfallen, für 
die aber eine zwingende Leistungsverpflichtung 
der Höhe nach durch materielle Bestimmungen 
eines eigenen Bundesgesetzes nicht gegeben ist. 

Funktionelle Gliederung (Aufgabenberei
ehe) 

Die institutionelle Gliederung ist für einen 
öffentlichen Haushaltsplan notwendig, weil sie 
jene Gliederung ergibt, die dem Verfügungs- und 
Verantwortungsbereich der Organe der öffentlich
rechtlichen Körperschaften entspricht. Diese insti
tutionelle Gliederung reicht aber nicht aus, die 
Aufgabenzwecke und Leistungen der öffentlichen 
Hand übersichtlich darzustellen. Aus diesem 
Grunde werden die Ausgaben und Einnahmen 
des Bundesvoranschlages nach funktionellen 
Gesichtspunkten aufgegliedert bzw. Aufgabenbe
reichskennziffern zugeordnet. 

Auf der Ausgabenseite richtet sich die funktio
nelle Zuordnung nach dem mit einer Ausgabe ver
folgten Zweck, wie zB erzieherische,· kulturelle, 
soziale, verschiedene wirtschaftliche Zwecke. 
Wenn dieses Kriterium für Zuordnungszwecke 
nicht ausreicht, ist als weiteres Kriterium die Wir
kun~. beim Empfänger der staatlichen Leistung in 
die Uberlegung einzubeziehen. 

Bei der funktionellen Zuordnung der Einnahmen 
ist entscheioend, für welche funktionellen Berei
che Einnahmen aufgebraucht werden oder gewid
met sind, bzw. von welchen Bereichen die Einnah
men zufließen. In der Regel werden die im Zusam
menhang mit der Tätigkeit eines Organs anfallen
den Einnahmen, soweit letztere keine besondere 
Zweckwidmung aufweisen, zu dem Aufgabenbe
reich zählen, dem die Ausgaben des Organs 
zugeordnet sind. 

Die funktionelle Gliederung wurde in Anlehnung 
an ein von der UNO empfohlenes Schema 
geschaffen und entspricht mit den nachfolgend 

aufgezeigten 17 Aufgabenbereichen auch den 
internationalen Erfordernissen. 

Kenn
ziffer 

Einzelne Aufgabenbereiche Kurzbe· 
zeichnung 

11 Erziehung und Unterricht ............ EU 
12 Forschung und Wissenschaft ........ FW 
13 Kunst ............................ Kn 
14 Kultus............................ KI 
21 Gesundheit ....................... Gh 
22 Soziale Wohlfahrt .................. SW 
23 Wohnungsbau .................. ~. : Wb 
32 Straßen........................... St 
33 Sonstiger Verkehr .................. Vk 
34 Land- und Forstwirtschaft .... . . . . . .. Lf 
35 Energiewirtschaft (Elektrizitäts-, 

Gas- und Wasserwirtschaft) ......... En 
36 Industrie und Gewerbe (einschließlich 

Bergbau) ......................... IG 
37 Öffentliche Dienstleistungen ......... ÖD 
38 Private Dienstleistungen (einschließ-

lich Handel) ....................... PD 
41 Landesverteidigung ................ Lv 
42 Staats- und Rechtssicherheit ........ SR 
43 Übrige Hoheitsverwaltung . . . . . . . . . . . Hv 

Die im Bundesvoranschlag, der Anlage I zum 
Bundesfinanzgesetz, ausgewiesene Aufgabenbe
reich-Kennziffer ist kein Bestandteil der finanzge
setzlichen Ansatz-Kennziffer (siehe auch Art. VII 
Abs.4 des Bundesfinanzgesetzes). 

Zu den einzelnen Aufgabenbereichen ist zu 
bemerken: 

Grundsätzliches 
Ausgaben eines Aufgabenbereiches können 

sein die unmittelbaren Ausgaben für Hoheits- und 
Betriebsverwaltungen des Bundes, ferner Zahlun
gen an Gebietskörperschaften: andere Rechtsträ-. 
ger öffentlichen Rechtes, sonstige juristische Per
sonen und physische.Personen, wobei es sich bei 
diesen Zahlungen um Darlehen, Zuschüsse und 
sonstige Transferzahlungen, Überweisungen, 
Abgangsdeckungen, Kapitalsbeteiligungen, 
Anteilserwerbungen an Unternehmungen und 
ähnliches handeln kann. 

Der Aufwand der für die einzelnen Aufgabenbe
reiche tätig werdenden Bundesbehörden ist 
jeweils als Aufwand dieser Bereiche dargestellt. 

Jedenfalls sind auch bei den einzelnen Aufga
benbereichen einzubeziehen die Ausgaben für die 
mit den ausgewiesenen Aufgabengebieten in 
Zusammenhang stehenden Einrichtungen; Aktio
nen und sonstigen Maßnahmen, wie zB auch die 
baulicher Natur (Neubau und Instandhaltung). 

Für die Einnahmen gelten diese und die nach
folgenden Ausführungen sinngemäß. 

Erziehung und Unterricht 

Der Bereich "Erziehung und Unterricht". (EU) 
umfaßt das Schulwesen (ausgenommen die Uni
versitäten, wissenschaftliche Anstalten und 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)486 von 536

www.parlament.gv.at



Funktionelle Gliederung (Aufgabenbereiche) 323 

Kunsthochschulen), die Volksbildung, die außer
schulische Jugenderziehung sowie die außer
schulische Leibeserziehung. 

Forschung und Wissenschaft 

Zum Aufgabenbereich "Forschung und Wissen
schaft" (FW) zählen alle Ausgaben für die Wissen
schaft, die wissenschaftliche Lehre und die For
schung (vornehmlich für Universitäten, wissen
schaftliche Anstalten und wissenschaftliche, 
Bibliotheken). 

Kunst 

Zum Bereich "Kunst" (Kn) zählen die Ausgaben 
in allen Kunstbereichen einschließlich der Hoch
schulen, künstlerischer RichtulJg und der Kunst
akademien; außerdem gehören zu diesem Bereich 
Ausgaben für Museen und Sammlungen, Denk-

I malschutz und Denkmalpflege, Verlagswesen und 
urheberrechtliche Angelegenheiten, Rundfunk 
und Fernsehen, Schall- und Tonträger sowie kul
turelle Auslandbeziehungen. 

Kultus 

Dem Aufgabenbereich "Kultus" (KI) sind die 
Ausgaben zuzurechnen, die an Kirchen und Reli
gionsgesellschaften geleistet werden. 

Nicht einzubeziehen sind Zahlungen an diese 
Rechtsträger für Restaurierungsarbeiten und ähn
liche im denkmalpflegerischen Sinn. 

Gesundheit 

Dem Aufgabenbereich "Gesundheit" (Gh) 
gehören alle Ausgaben an, die der Vorbeugung 
gegen Krankheiten, zur Erhaltung der Gesundheit 
sowie dem Umweltschutz dienen. 

Nicht einzubeziehen sind Ausgaben für veteri
närmedizinische Angelegenheiten sowie Dienst
geberbeiträge zur Krankenversicherung. 

Jedenfalls zählen hiezu Ausgaben des Bundes 
'für die gesetzliche Krankenversicherung, individu
elle Gesundheitsdienste und spezielle Gesund
heitsprogramme. 

Soziale Wohlfahrt 

Der Bereich "Soziale Wohlfahrt" (SW) umfaßt 
alle Ausgaben zur Milderung von physischen, wirt
schaftlichen und sozialen Notlagen von Einzeiper
sonen, soweit diese Ausgaben nicht den Aufga
benbereichen Gesundheit und Wohnungsbau 
zuzuzählen sind. 

, Nicht inbegriffen sind Ausgaben des Bundes 
für die gesetzliche Krankenversicherung und 
Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung, die 
als Lohnbestandteile anzusehen sind und daher 
gemeinsam mit dem jeweiligen Bedienstetenauf
wand zür Darstellung gelangen. 

Inbegriffen sind die Leistungen des Bundes zur 
Sozialversicherung, die Aufwendungen der 
Arbeitsmarktverwaltung und für sonstige sozial
politische Maßnahmen (ua. auch Preisstützungen, 
soweit sie nicht wirtschaftsfördernde Maßnahmen 
darstellen), ferner Ausgaben für Kriegsopfer und 
Heeresversorgung, Jugendfürsorge und familien
politische Maßnahmen, Hilfe für chronische bzw. 
unheilbar Erkrankte sowie sonstige Wohlfahrtsein
richtungen. 

Wohnungsbau 

Zum Aufgabenbereich "Wohnungsbau" (Wb) 
zählen die Ausgaben für Wohnungsbauten und 
die Wohnungsfürsorge, insbesondere aber die 
Förderung des Wohnungsbaues und des Sied
lungswesens. 

Straßen 

Dem Aufgabenbereich "Straßen" (St) sind alle 
Ausgaben für den Ausbau und die Erhaltung der 
Bundesstraßen samt Brücken und zugehörigen 
Objekten sowie Ausgaben des Bundes für son
stige straßenverkehrsfördernde Maßnahmen 
zugeordnet. 

Sonstiger Verkehr 

Im Aufgabenbereich "Sonstiger Verkehr" (Vk) 
sind erfaßt alle Ausgaben des Bundes aus sonsti
gen Verkehrseinrichtungen und verkehrsfördern
den Maßnahmen, wozu insbesondere die Ausga
ben des Bundes für Eisenbahnen, schiffbare Was
serwege, Luftfahrt sowie Post- und FernmeIdeein
richtungen gerechnet werden. 

Land- und Forstwirtschaft 

Der Bereich "Land- und Forstwirtschaft" (Lf) 
umfaßt d,ie Ausgaben des Bundes aus seiner eige
nen wirtschaftlichen Tätigkeit und aus wirtschafts
fördernden Maßnahmen, soweit beide den Sektor 
Land- und Forstwirtschaft betreffen. Neben Aus
gaben für die Produktionssteigerung und, den 
Schutz der Land- und Forstwirtschaft zählen zu 
diesem Aufgabenbereich insbesondere auch ein
schlägige Preisausgleichszahlungen. 

Jedenfalls sind auch einzubeziehen Ausgaben 
für Jagd und Fischerei, veterinärmedizinische 

'Angelegenheiten, landwirtschaftliche Güterwege, 
Elektrifizierung und Nutzwasserversorgung land
wirtschaftlicher Anwesen, weiters Aufwendungen 
für den landwirtschaftlichen Wasserbau sowie für 
die Hochwasser- und Lawinenverbauung. 

Energiewirtschaft 

Dem Aufgabenbereich "Energiewirtschaft" (En) 
sind alle Ausgaben des Bundes für Zwecke der 
Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwirtschaft ein
SChließlich der Versorgung mit Wärme und Dampf 
hinzuzurechnen. Der AufWand hydroelektrischer' 
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Bauten ist hier auch nachzuweisen, selbst wenn 
diese durch Hochwasserschutz und Bewässerung 
unmittelbar der Landwirtschaft nützen. 

Nicht einzubeziehen sind Ausgaben für die 
Wasserversorgung, die beim Aufgabenbereich 
"Öffentliche Dienstleistungen" auszuweisen sind. 

Industrie und Gewerbe (einschließlich Bergbau) 

Im Aufgabenbereich "Industrie und Gewerbe" 
(einschließlich Bergbau) (IG) werden die Ausga
ben des Bundes aus seiner eigenen wirtschaftli
chen Tätigkeit und aus wirtschaftsförderndel'l 
Maßnahmen, soweit beide diesen Sektor betref
fen, zusammengefaßt. 

Jedenfalls zählen Ausgaben für das Patentwe
sen und 'für das zivilwirtschaftliche Rechtswesen 
zu diesem Bereich. 

Soweit Ausgaben für Kohlenbergbaue sowie für 
die Erdöl- und Erdgasindustrie in diesem Bereich 
anfallen, ist deren Summe anmerkungsweise aus
zuweisen. 

Öffentliche Dienstleistungen 

Zum Aufgabenbereich "Öffentliche Dienstlei
stungen" (ÖD) zählen Einrichtungen, wie 
Gebäude-, Parkanlagen-, Tiergarten- und Bäder
verwaltungen und .ähnliche, oder Dienste, die 
Bereiche wie Wasserversorgung, Kanalisation und 
andere sanitäre Dienste betreffen. 

Private Dienstleistungen 

Dem Bereich "Private Dienstleistungen" (ein
schließlich Handel) (PD) werden Ausgaben für 
Fremdenverkehr, Handels- und Finanztätigkeit 

. und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 
zugerechnet. 

Nicht einzubeziehen ist in diesen AufgabEmbe
reich die Gebarung der Heilbäder, die zum 
Bereich Gesundheit gehören. 

Landesverteidigung 

, Der Aufgabenbereich "Landesverteidigung" 
(Lv) umfaßt alle laufenden und Kapital-Ausgaben 
für militärische Streitkräfte und Verteidigungsbe
hörden sowie für zivile Verteidigungsausgaben 
(zB Zivilschutz) und die wirtschaftliche Mobilisie
rung in Notzeiten. 

Staats- und Rechtssicherheit 

. Im Aufgabenbereich "Staats- und Rechtssi
cherheit" JSR) gelangen zur Nachweisung die 
Ausgaben aus sämtlichen polizeilichen Tätigkeiten 
und aus dem Gerichtswesen einschließlich des 
Gefängniswesens und der sonstigen Justizein
richtungen. Dazu zählen auch die Ausgaben für 
den Verfassungsgerichtshof, den Verwaltungsge
richtshof und die Volksanwaltschaft. 

Nicht einzubeziehen sind die Ausgaben für das 
zivilwirtschaftliche Rechtswesen, die dem Bereich 
Industrie und Gewerbe zuzurechnen sind. 

Übrige. Hoheitsverwaltung 

" Der Aufgabenbereich "Übrige Hoheitsverwal-
tung" (Hv) umfaßt die Ausgaben 
für den Bundespräsidenten, die Organe der 

Gesetzgebung, die obersten Vollzugs- und 
Kontrollorgane (zB Bundesministerien, Landes
regierungen, Rechnungshof), 

für die Finanzverwaltung, die Führung der auswär
tigen Angelegenheiten, die Nachrichtendienste 
und ähnliche allgemeine Dienste, insbesondere 
der Wirtschaftsverwaltung, wie zB Eich- und 

, Vermessungswesen, -
für Zahlungen im Rahm~n des Finanzausgleiches, 

soweit es sich nicht um zweckgebundene Mittel 
für bestimmte Bereiche handelt, 

für den Schuldendienst des Bundes, 
für Auslandshilfe und andere Auslandstransfers, 

wozu insbesondere auch die Beiträge an inter
nationale Organisationen zählen, 

für Entschädigungen auf Grund des Staatsvertra-
ges und ' 

für den Aufwand für die Pensionsparteien der 
Hoheitsverwaltung des Bundes. 

Die Ausgaben aus der Errichtung und Erhaltung 
von Bundesbauten, aus dem Erwerb von liegen
schaften durch den Bund sind in diesem Bereich 
nur dann nachzuweisen, wenn· die Zugehörigkeit 
zu einem anderen Aufgabenbereich nicht eindeu
tig aus der Ansatz- und Postengliederung hervor
geht. 

Nicht einzubeziehen ist der Aufwand für das 
Verteidigungsministerium, der zum Bereich Lan
desverteidigung zählt. 

Übersichten 

Eine Aufgliederung der Gesamtausgaben und 
-einnahmen des Bundesvoranschlages 1985 nach 
finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten einer
seits 12) und funktionellen Gesichtspunkten ander
seits sowie deren Kombinierung enthalten die 
Anlagen I c und 11 a zum Bundesfinanzgesetz. 
Gleichartige Aufgliederungen hinsichtlich der Aus
gaben und Einnahmen der einzelnen Kapitel des 
Bundesvoranschlages 1985 befinden sich in den 
entsprechenden Teilheften. 

Laufende Gebarung und Vermögensgeba
rung 

Laufende Einnahmen und Ausgaben sind sol
che, die endgültig das Vermögen des Bundes ver-

12) Siehe Seite 320. 
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mehren oder vermindern (vermögensänderndl, 
Einnahmen und Ausgaben der. Vermögensgeba
rung solche, die die Zusammensetzung des Ver
mögens des Bundes beeinflussen (vermögens
umschichtend)'3). 

Neuer Kontenplan für die Bundesverwal
tung ab 1968 130) 

Die finanzgesetzlichen Ansätze des Bundesvor
anschlages (siehe Abschnitt .. Gliederung. des 
Bundesvoranschlages") sind auf Grund haus
haltsrechtlicher Bestimmungen in Posten unterzu
gliedern. Für das im. Bundeshaushaltsrecht vorge
sehene Postenschema wurde für Zwecke der 
elektronischen Budgetdatenverarbeitung ein Kon
tenplan erstellt, der Konten für die im Sinne des 
Bundeshaushaltsrechtes zu bildenden Voran
schlagsposten beinhaltet. 

Über die Systematik des Kontenplanes des 
Bundes und der Postengliederung des Bundes
voranschlages sowie über die Zusammenhänge 
zwischen Kontenplan, Postengliederung und 
Postenverzeichnis gibt die nachfolgende Darstel
lung Aufschluß: 

Kontenplan 

Konten-Klasse (KI) = erste 
Stelle der vierstelligen Konto-
Kennziffer .................. 0 ••• 14) 

Konten-Unterklasse (Ukl) 
zweite Stelle der vierstelligen 
Konto-Kennziffer ............ • 0 •• 
Konten-Gruppe (Gru) = dritte 
Stelle der vierstelligen Konto
Kennziffer . . . . . . . . . . . . . . . . .. • .0. 
Konten-Stelle (St) = vierte 
Stelle der vierstelligen Konto
Kennziffer . . . . . . . . . . . . . . . . .. • •• 0 
Konto-Kennziffer = Konto (K). 0000 ••• 
Konten-Untergliederung (Ugl) . •••• 000 

Posleng'lede",n. T T 
Post-Nummer de~. 
schlagspost (VP) 
Post-Untergliederung (Ugl) 

13) In der volkswirtschaftlichen Aufgliederung ist die 
Vermogensgebarung vom Standpunkt der österreichi
schen Volkswirtschaft gesehen; Ausgaben des Bundes 
zur "Investitionsförderung" zählen daher vom Stand
punkt des Bundesvermögens gesehen zu den laufenden 
Ausgaben, vom Standpunkt der österreichischen Volks
wirtschaft gesehen zu der Vermögensgebarung. 

13') Siehe Fußnoten 7) auf Seite 319. 
14) Aus den Kontenklassen ist die laufende Gebarung 

und die Vermögensgebarung wie folgt ersichtlich: 

Ausgaben Einnahmen 
Kontenklasse 

Laufende Gebarung . . . . . . . . . . . .. 4-7 8 
Vermögensgebarung . . . . . . . . . . . . 0-3 0-3 

Postenverzeichnis 

Die zusammenfassende Darstellung allerVoran
schlagsposten eines Kapitels des Bundesvoran
schlages wird Postenverzeichnis genannt. 

Kontenplan 

Der Kontenplan berücksichtigt die Gliederung 
des ÖKW-Konterirahmens15 ) sowie haushaltswirt
schaftliche, betriebswirtschaftliche und volkswirt
schaftliche Gesichtspunkte und gestattet die 
Erstellung einer Vermögensrechnung des Bun
des. 

Postengliederu ng 

Die Ausgaben und Einnahmen der finanzge
setzlichen Ansätze s i n d z u·m i n des t nach 
den im Kontenplan vorgesehenen Kontenarten 
(Verwendungszwecken) unter Zuhilfenahme vier
stelliger Post-Nummern bzw. zusätzlicher dreistel
Iiger Post-Untergliederul"!gen aufzugliedern. Den 
im Kontenplan ausgewiesenen vierstelligen 
Konto-Kennziffern und dreisteIligen Konto-Kenn
ziffernuntergliederungen dürfen nur Ausgaben 
bzw. Einnahmen zugeordnet werden, die den 
Kontenarten (Verwendungszwecken) dieser Glie
derungselemente entsprechen. 

Darüber hinaus ist es den Ressorts vorbehal
ten, im Rahmen des im Kontenplan vorgesehenen 
Kontensystems und unter Heranziehurig weiterer 
Post-Untergliederungen die Postengliederung 
finanzgesetzlicher Ansätze zu verfeinern und die 
Einzelveranschlagung von Bauvorhaben oder son
stigen Vorhaben bzw. Maßnahmen durchzuführen. 

Für den Fall, daß die verfeinerte bzw. zusätzli
che Postenaufgliederung kein Gegenstand der 
Veranschlagung oder sonstiger haushaltsrechtli
cher Bestimmungen sein soll, sind Post-Unterglie
derungen zu verwenden, die an der werthöchsten 
Stelle mit der Ziffer 9 beginnen (Post-Untergliede
rungen 901 bis 999). 

Aufgliederung der Bundesgebarung nach 
Kriterien der volkswirtschaftlichen ~esamt
rechnung 

Die institutionelle Gliederung der Ausgaben und 
Einnahmen des Bundes ist eine unerläßliche Not
wendigkeit jedes Bundesfinanzgesetzes, weil sie 
jene Gliederung ergibt, die dem Verfügungs- und 
Verantwortungsbereich der Verwaltungsstellen 
~es Bundes entspricht. 

15) Österreichisches Kuratorium für Wirtschaftlichkeit 
(ÖKW): Der Ein~~itskontenrahmen für die ös~erreichi
sehe Wirtschaft. OKW-Veröffentiichung Nr.24, Osterrel-

. chiseher Gewerbeverlag, Wien I. Neufassung im "Öster
reichischen Einheitskontenrahmen" , herausgegeben 
1975 durch das Österreichische Zentrum für Wirtschaft
lichkeit und Produktivität (ÖPWZ). 1014 Wien, Hohen
staufengasse 3. 
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der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 

Die Ausgaben und Einnahmen des Bundes ste
hen aber auch in einer Beziehun§l zur gesamten 
Volkswirtschaft. Es muß daher die Gebarung des 

. Bundeshaushaltes auch so aufbereitet sein, daß 
die einzelnen Gebarungselemente in die volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnung Österreichs eingear
beitet werden können. Dies geschieht einerseits 
durch entsprechende Bezeichnung der Ansätze 
und anderseits durch den für die Postengliede
rung der finanzgesetzlichen Ansätze maßgebli
chen Kontenplan. Hiebei wird auf die in der inter
nationalen Statistik gebräuchlichen Begriffsbe
stimmungen Bedacht genommen. 

Nähere Einzelheiten über diese in der Konten
plan-Gliederung bereits berücksichtigte ökonomi
sche Gliederung können den nachfolgenden Aus
führungen entnommen werden: 

In der Aufgliederung des Bundesvoranschlages 
nach Kriterien der volkswirtschaftlichen Gesamt
rechnung (ökonomische Gliederung) werden die 
Ausgaben und Einnahmen zunächst in zwei große 
Bereiche geteilt : lau f end e Aus gab e n 
und Ein nah m e n einerseits und Ausgaben 
und Einnahmen der Ve rm ö gen s g e bar u n g 
anderseits. . 

Bei dieser Aufgliederung in laufende Gebarung 
und Vermögensgebarung sind, da diese Kriterien 
in den Haushalten und Wirtschaftsbereichen der 
gesamten österreich ischen Volkswirtschaft 
Anwendung finden müssen, die Auswirkungen auf 
das österreichische Volksvermögen maßgeb
lich16). 

In der volkswirtschaftlichen Aufgliederung des 
Bundesvoranschlages werden als laufende Aus
gaben und Einnahmen diejenigen Bundes
gebarungen ausgewiesen, die die Höhe des Bun
desvermögens vermindern oder vermehren, aber 
beim Empfänger (das sind Dritte bei Bundesaus
gaben, der Bund selbst bei Bundeseinnahmen) 
nicht widmungsgemäß Investitionszwecken die
nen oder als Vermögenszuwachs betrachtet wer
den. Im Sinne der internationalen Gepflogenheit 
zählt die gesamte Gebarung der Landesverteidi
gung (einschließlich der Ausgaben für die Heeres
bauten) zu den laufenden Ausgaben. 

Der Vermögensgebarung werden alle Ausga
ben und Einnahmen zugerechnet, die entweder 
nur die Zusammensetzung des Bundesvermö-

16) Für die im Bundesvoranschlag selbst vorgesehene 
Gliederung in laufende Gebarung und Vermögensgeba
rung ist hingegen die Auswirkung auf das Bundesver
mögen maßgeblich. Die Zuordnung einer Ausgabe oder 
Einnahme zur laufenden Gebarung oder zur Vermögens
gebarung ist daher in der volkswirtschaftlichen Gesamt-

. rechnung und im Bundesvoranschlag nicht immer 
gleich; zB zählen Ausgaben des Bundes zur "Investi
tionsförderung" vom Standpunkt des Bundesvermö
gens gesehen zu den laufenden Ausgaben, vom Stand
punkt der österreichischen Volkswirtschaft gesehen zu 
der Vermögensgebarung. 

gens beeinflussen oder im Falle der Beeinflus
sung der Höhe des Bundesvermögens beim Emp
fänger (das sind Dritte bei Bundesausgaben, der 
Bund selbst bei Bundeseinnahmen) widmungsge
mäß Investitionszwecken dienen bzw. als Vermö
genszuwachs betrachtet werden. 

Ausgaben 

I. Hauptgruppe 

Bei den laufenden Au,sgaben 
(I. Hauptgruppe) sind entsprechend ihren ver
schiedenen Funktionen drei Gruppen zu unter
scheiden: Laufende Ausgaben für Güter und 
Dienstleistungen, laufende Transferzahlungen und 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der wirt
schaftlichen Tätigkeit des Bundes. 

Der ersten Gruppe gehören Ausgaben an, für 
die der Bund eine Gegenleistung in Form von 
Sachgütern und Dienstleistungen - letztere ins
besondere von seiten seiner Bediensteten -
erhält (zweiseitige Transaktionen). Der zweiten 
Gruppe gehören an Zuwendungen des Bundes an 
andere öffentliche Körperschaften, Unternehmun
gen, private Haushalte und an das Ausland, die 
den Empfängern ohne unmittelbare Gegenlei
stung zufließen (einseitige Transaktionen). Die 
dritte Gruppe umfaßt Aufwendungen, die dem 
Bund aus seiner wirtschaftlichen Tätigkeit (zB 
Aufnahme von Kapital) in Form von Zinsen 
erwachsen sowie die laufenden Abgänge der Bun
desbetriebe. 

Ausgaben für Güter und Dienstleistungen 

Die laufenden Ausgaben für 
G ü t e run d 0 i e n s t lei s tun gen umfas
sen vor allem den Personal- und Sachaufwand 
des Bundes aus der Befriedigung von Gemein
schaftsbedürfnissen . (Öffentliche Sicherheit, 
Rechtspflege, Soziale Sicherheit, Erziehung, Lan
desverteidigung usw.). Zu dieser Gruppe von 
Ausgaben gehören die Bezüge der aktiven 
Bediensteten sowie alle Ausgaben für Sachgüter 
und Dienstleistungen (einschließlich solcher für 
Instandhaltung), die von der übrigen Wirtschaft 
bezogen werden; der Gegenwert für die in Gütern 
abgegoltenen Löhne und Gehälter (zB Deputate) 
wäre hier auch nachzuweisen. Dies ist derzeit 
nicht möglich, da die Gegenwerte dieser Güter 
auf Grund der Vorschriften des österreich ischen 
Haushaltsrechtes nicht in die Bundesverrechnung 
einbezogen werden. Bei der Ermittlung der Lohn
und Gehaltssumme in der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung werden derzeit die Bruttopen
sionen abzüglich der Pensionsbeiträge der Beam
ten der Hoheitsverwaltung dem effektiven Auf
wand für aktive Bedienstete hinzugezählt; um die
sen Betrag würde sich der Aktivitätsaufwand 
erhöhen, wenn hinsichtlich der Pensionsansprü
che der Beamten das Versicherungsprinzip zur 
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Anwendung gelangen würde. Ein gleichhoher 
Betrag wird selbstverständlich von den Pensionen 
in der zweiten Gruppe "Transferzahlungen" in 
Abzug gebracht. 

Ausgaben für Anschaffungen von dauerhaften 
Sachgütern (Anlagegütern) werden jedoch 
ebenso wie die Kosten für größere Instandsetzun
gen der Vermögenswerte des Bundes in der Ver
mögensgebarung unter Bruttoinvestitionen aus
gewiesen. Die Amortisation dauerhafter Sachgü
ter (Abschreibungen), die grundsätzlich ebenso 
Kosten der Verwaltung darstellt wie der Einsatz 
von Dienstleistungen oder der Verbrauch nicht 
dauerhafter Güter, wird in der ökonomischen Auf
gliederung des Bundesvoranschlages nicht 
berücksichtigt, da Abschreibungen kein Gegen
stand der Bundesverrechnung sind. 

Die laufenden Ausgaben für Güter- und Dienst
leistungen entsprechen dem Teil des gesamten 
Güter- und Leistungsvolumens, der für die Befrie
digung von Gemeinschaftsbedürfnissen verwen
det wird (öffentlicher Verbrauch); das übrige 
Güter- und Leistungsvolumen steht für den priva
ten Verbrauch sowie für Investitionen des Staates 
und der Privatwirtschaft zur Verfügung. 

Laufende· Transferzahlungen 

Im Gegensatz zu den Ausgaben der ersten 
Gruppe erhält der Bund durch die lau f en den 
T ra n s f erz a h I u n gen zumindest in der lau
fenden Rechnungsperiode keine unmittelbare 
Gegenleistung. Durch sie stellt der Bund anderen 
Bereichen Geld zur Verfügung und gibt den Letzt
empfängern die Möglichkeit, ihrerseits eine 
höhere Nachfrage nach Gütern und Leistungen zu 
entfalten. Der überwiegende Tei.1 fließt privaten 
Haushalten in Form von Pensionen, Rehten Lind 
anderen Unterstützungsbeträgen zu. Der zweit
größte Anteil der Transferzahlungen wird an 
andere öffentliche Haushalte weitergeleitet. Als 
solche Zahlungen werden die Beträge erfaßt, die 
bei den Trägern öffentlichen Rechtes (Länder, 
Gemeinden, Sozialversicherungsträgern, Kam
mern, Fonds usw.) haushaltsmäßig in Einnahme 
verrechnet werden (ohne Finanzausgleichszahlun
gen auf dem Abgabensektor). 

In die zweite Gruppe wären auch Transfers in 
Form von "fiktiven" Zinsenzuschüssen einzube
ziehen, das sind die Unterschiedsbeträge zwi
schen den veranschlagten Zinsenbeträgen aus 
unverzinslichen oder niedrig verzinslichen Bun
desdarlehen und den fiktiven Zinsenbeträgen, die 
bei Anrechnung der bankenüblichen . Zinsen für 
die vorerwähnten Bundesdarlehen eingehen müß
ten. Falls solche Ausgaben zur Darstellung 
gelangten, müßten gleichhohe Gegenposten bei 
den "Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit" 
als "imputierte Zinsen" ausgewiesen werden. Da 
fiktive Beträge nicht Gegenstand der Veranschla-

gung und daher auch nicht der Verrechnung im 
Bundeshaushalt sind, können in der ökonomi
schen Aufgliederung des Bundesvoranschlages 
auch diese Unterschiedsbeträge nicht ausgewie
sen werden. 

Eine Sonderstellung unter den Transferzahlun
gen nehmen diePreisausgleiche ein. Diese erhö
hen zwar nicht unmittelbar die Geldeinkommen, 
bewirken aber durch die damit finanzierten Markt
interventionsmaßnahmen zugunsten der landwirt
schaftlichen Leitprodukte eine Stabilisierung bzw. 
Steigerung der landwirtschaftlichen Einkommen. 

Alle diese Transferzahlungen bilden zusammen 
mit den von privaten Haushalten zu zahlenden 
öffentlichen Abgaben ein kompliziertes System 
von Geldströmen, die hauptsächlich der Neuver
teilung der privaten Einkommen dienen. 

Aufwendungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 

Als Auf wen dun gen i m Z usa m m e n -
hang mit· der wirtschaftlichen 
T ä t i g k e i t des B und e s fallen die Zinsen 
für die Staatsschuld (Finanzschuld) sowie die lau
fenden Abgänge der Bundesbetriebe an. 

In der internationalen Statistik werden in der 
Regel Zinsen für die Staatsschuld nicht als Entgelt 
für Leistungen (Überlassung von Kapital), son
dern als Transferzahlungen aufgefaßt, weil viele 
Staaten Kredite für Zwecke aufnehmen, aus 
denen der Zinsendienst nicht unmittelbar erwirt
schaftet werden kann (Konsumkredite). Da nach 
der osterreichischen Praxis Erlöse aus Schuldauf
nahmen in erster Linie zur Finanzierung von Inve
stitionen herangezogen werden, wurde hiefür eine 
eigene Position geschaffen. 

11. Hauptgruppe 

Die Aus gab end e r Ver möge n s g e -
bar u n g (11. Hauptgruppe) umfassen folgende 
zwei Gruppen: Ausgaben, die nur die Zusammen
setzung des Bundesvermögens beeinflussen, und 
Ausgaben, die bei Dritten insbesondere durch· 
Investitionsfinanzierung . einen Vermögenszu
wachs bewirken. Der ersten Gruppe gehören an 
die Ausgaben für den Erwerb von beweglichem 
Sachanlagenvermögen, Liegenschaftsvermögen, 
Wertpapieren und Beteiligungen, für die Gewäh
rung von Darlehen, für die Anlage von Rücklagen 
und für die Tilgung von Schulden (Veränderung 
des Geldbestandes einerseits und eines anderen 
Aktiva- bzw. eines Passivabestandes anderseits). 
Die zweite Gruppe umfaßt die Kapitaltransfers, 
das sind Überweisungen des Bundes, die aus
drücklich für Investitionszwecke bestimmt sind 
und vom Empfänger widmungsgemäß verwendet 
werden müssen, ferner' Zahlungen, wenn sie vom 
Empfänger nicht dem laufenden Einkommen 
zugerechnet, sondern als Vermögenszuwachs 
betrachtet werden. Auch bei der zweiten Gruppe 
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liegt eine Vermögensumschichtung vor, aber nicht 
wie bei der ersten Gruppe im Bundesvermögen, 
sondern im Vermögen der österreichischen Volks
wirtschaft (Verminderung des Geldbestandes 
beim Bund und Zuwachs im Vermögensbestand 
bei Dritten). 

Vermögensumschichtungen 

Bei der ersten Position der Ver m ö gen s -
ums chi c h tun gen "Erwerb von bewegli
chen Sachanlagevermögen" wären neben den 
Ausgaben für die Anschaffung bzw. die Herstel
lung von neuen Sachgütern und für größere 
Instandsetzungen von Vermögenswerten des 
Bundes (Bruttoinvestitionen) auch die Ausgaben 
für den Erwerb von bestehendem', das ist 
gebrauchtem Sachanlagevermögen auszuweisen. 
Letztere werden derzeit nicht gesondert verrech
net, so daß sie auch nicht gesondert erfaßbar 
sind. Zu den Bruttoinvestitionen zählen derzeit 
alle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
deren Einzelanschaffungswert ohne Rücksicht auf 
die Lebensdauer mehr als 5 000 S beträgt. Bezüg
lich der Abschreibungen siehe Abschnitt "Ausga
ben für Güter- und Dienstleistungen", 2. Absatz. 

Bei der Position "Erwerb von Liegenschaften" 
werden die Ausgaben für Grund und Boden 
getrennt von den Ausgaben für die Bauwerke und 
den Ausgaben für eventuelle mit einer liegen
schaft in Zusammenhang stehende aktivierungsfä
hige Rechte dargestellt. 

Unter "Erwerb von Wertpapieren und Beteili
gungen" sind Ausgaben für den Erwerb von Wert
papieren und Beteiligungen des Anlage- und des 
Umlaufvermögens, und zwar getrennt, erfaßt. 

, 
Als "Darlehen" sind die Ausgaben aus der 

Gewährung von Bundesdarlehen, und zwar die 
zur Finanzierung von Investitionen Dritter und 
auch die nicht unmittelbar tür Investitionen 
bestimmten, ausgewiesen. 

In Höhe der "Zuführungen an Rücklagen", die 
nicht in Anspruch genommene Beträge von 
bestimmten Ausgabenansätzen und Reste zweck
gebundener Einnahmen zur Voraussetzung 
haben, werden von den allgemeinen Geldbestän
den Teile für die Rücklagen abgesondert. 

Für die Ausgaben zur "Tilgung von Schulden" 
ist kennzeichnend, daß sie im Bundesvermögen 
Aktiva (Geldbestände) und Passiva (Schuldver
pflichtungen) vermindern und bei den Driften 
weder Einkommen noch Vermögen schaffen, son
dern nur eine Verschiebung in der Zusammenset
zung des Vermögens bewirken. 

Kapitaltransfers 

Auch bei den Kap i tal t ra n s f e r s erhält 
der Bund wie bei den laufenden Transfers keine 
unmittelbare Gegenleistung. Im wesentlichen wer-

den durch die Kapitaltransfers Investitionen der 
Wirtschaft finanziert. 

Als Kapitaltransfers" die von den Empfängern 
nicht dem laufenden Einkommen zugerechnet, 
sondern als Vermögenszuwachs betrachtet wer
den, sind insbesondere die der Republik Öster
reich durch den Staatsvertrag auferlegten Ent
schädigungszahlungen verschiedenster Art zu/ 
erwähnen. 

Einnahmen 

111. Hauptgruppe 

Die lau fe n den Ein nah m endes Bun
des' sind nach den gleichen Gesichtspunkten 
gegliedert wie die laufenden Ausgaben: Laufende 
Einnahmen für Güter und Dienstleistungen, lau
fende Transfereinnahmen und Einnahmen aus 
wirtschaftlicher Tätigkeit. 

Von den gesamten laufenden Ausgaben des 
Bundes entfällt ein gutes Drittel auf den Aufwand 
für Güter und Dienstleistungen (öffentlicher Ver

, brauch) und etwas mehr als die Hälfte auf Trans
ferzahlungen . 

Die laufenden Einnahmen hingegen bestehen 
fast nur aus Transferzahlungen, und zwar über
wiegend aus öffentlichen Abgaben, tür die der , 
Bund keine unmittelbare Gegenleistung erbringt. 
Es liegt nämlich im Wesen der öffentlichen Verwal
tung, daß 'diese im hoheitsrechtlichen Bereich 
grundsätzlich die Kostendeckung für die von ihr 
benötigten Güter und Dienstleistungen nicht im 
Marktverkehr, sondern im Wege von Zwangsbei
trägen findet. Im privatwirtschaftlichen Bereich 
der Bundesverwaltung gelangen zwar eher markt
wirtschaftliche Grundsätze zur Anwendung, die 
Preise sind aber trotzdem nicht immer kostendek
kendo 

Einnahmen für Güter und Dienstleistungen 

Die Einnahmen der Verwaltung für ihre Leistun
gen (zB Eichungen, Landkartenverkauf) auf Grund 
der aufgezeigten Grundsätze werden in der 
Gruppe Ein nah m e n für G ü t e run d 
Die n s t lei s t urig e n erfaßt. Sie bertragen nur 
einen geringen 'Teil der laufenden Ausgaben des 
Bundes für Güter und Dienstleistungen. 

In dieser Gruppe wären auch noch Einnahmen
Beträge in der Höhe auszuweisen, die den Selbst
kosten der von Bundesdienststellen selbsterstell
ten Anlagen. entsprächen; falls solche Einnahmen 
zur Darstellung gelangten, müßten gleich hohe 
Gegenposten bei den Bra1toinvestitionen ausge
wiesen werden. In Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgeset
zes, wonach Aus'gaben und Einnahmen zu veran
schlagen sind, sind jedoch die durch die Selbster
stellung von Anlagen und Ersatzteilen anfallenden 
verschiedenen Kosten auf den Konten der ent-
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sprechenden Kostenarten zu verrechnen. Die 
ErfassurIg der Selbstkosten selbsterstellter Anla
gen des Bundes aus den einzelnen Kostenkonten 
wird derzeit nicht durchgeführt. 

Laufende Transfereinnahmen 

Die lau f end e n T r ans f e r ein nah m e n 
sind fast zur Gänze nur Einnahmen aus den 
öffentlichen Abgaben des Bundes. Die übrigen 
Transfers stammen zum größten Teil von öffentli
chen Haushalten. Im übrigen gilt das bei den lau
fenden Transferausgaben grundsätzlich Gesagte 
sinngemäß auch für die laufenden Transfereinnah
men. 

Zu den Transfers aus öffentlichen Abgaben 
gehören nicht nur die im Bundesvoranschlag beim 
Kapitel "Öffentliche Abgaben" ausgewiesenen 
Beträge, sondern auch sonstige bei anderen Kapi
teln ausgewiesene Abgaben, wie zB Arbeitslosen
versicherungsbeiträge, Dienstgeberbeiträge zum 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen und Import
ausgleichsbeträge. Die Einteilung der Abgaben in 
direkte und indirekte ist weitgehend konventionell. 
Im allgemeinen nimmt man an, daß die direkten 
Abgaben das verfügbare Geldeinkommen der pri
vaten Haushalte und die unverteilten Gewinne von 
Kapitalgesellschaften schmälern, während die 
indirekten Abgaben die Marktpreise der Güter 
und Leistungen erhöhen und auf diese Weise das 
Realeinkommen vermindern. 

Für verschiedene wünschenswerte Aufgliede
rungen der Einnahmen aus Öffentlichen Abgaben, 
wie zB die der direken Abgaben nach Einnahmen 
aus unselbständiger Tätigkeit, aus selbständiger 
Tätigkeit und aus Unternehmenstätigkeit von 
Kapitalgesellschaften oder die der Arbeitslosen
versicherungsbeiträge nach Einnahmen von 
Arbeitnehmern bzw. Arbeitgebern, sind derzeit in 
der Bundesverrechnung nicht die Voraussetzun
gen gegeben. 

Von den sonstigen Transfereinnahmen entfällt 
der größte Teil auf Beiträge von Gebietskörper
schaften zu Verwaltungsaufwendungen des Bun

, des. 

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 

Als Ein nah m e n i m Z usa m m e n h a n g 
mit. der wirtschaftlichen Tätigkeit 
bezieht der Bund ua. Einkünfte aus seiner Tätig
keit als Unternehmer (zB Betriebsüberschüsse 
der finanziell integrierten Bundesbetriebe), aus 
der Verleihung von Kapital (Darlehen, Beteiligun
gen, Wertpapiere) und aus verschiedenen öffentli
chen Rechten (Münzprägung, Schürfrechte). 
Djese Erträge des Bundes sind Leistungseinkom
men und als solche Bestandteile des Volksein
kommens. 

IV. Hauptgruppe 

Die Ein nah m end e r Ver m ö gen s g e -
bar u n g (IV. Hauptgruppe) umfassen dieselben 
Gruppen wie die Ausgaben der Vermögensgeba
rung (11. Hauptgruppe). Das über diese Gruppen 
und die zugehörigen Ausgaben grundsätzlich 
Gesagte gilt sinngemäß auch für die Einnahmen 
der Vermögensgebarung. 

Vermögensumschichtungen 

Zur Gruppe Ver m ö gen s ums chi c h -
tun gen gehören Einnahmen aus dem Verkauf 
von bestehendem Sachanlageyermögen, von lie
genschaften, Wertpapieren und Beteiligungen, 
aus Darlehensrückzahlungen, aus der Auflösung 
von Rücklagen und aus der Aufnahme von· Schul
den. Die Einbeziehung von Einnahmen aus dem 
Verkauf von Sachanlagen setzt voraus, daß die 
Ausgaben für den Ankauf bzw. die Herstellung 
dieser Anlagen der Vermögensgebarung zugeord
net worden waren. . 

Kapitaltransfers 

Kap i tal t ra n s f erz a h I u n gen an den 
Bund erfolgen nur im geringen Umfang. Sie die
nen nicht so sehr der Investitionsfinanzierung, 
sondern sind als Vermögenszuwachs anzusehen. 

Betriebsähnliche Einrichtungen (Verwal
tungszweige) 

Betriebsähnliche Verwaltungszweige sind Ein
richtungen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. 
Sie werden wie Betriebe geführt, unterscheiden 
sich von diesen aber dadurch, daß eine Einnah
mengewinnung nur· insoweit erfolgt, als dadurch 
die öffentliche Aufgabenerfüllung nicht beein
trächtigt wird. 

Die Gebarung der betriebsähnlichen Einrichtun
gen wird von der übrigen Gebarung getrennt bei 
den einzelnen Kapiteln, und zwar in der Regel in 
eigenen finanzgesetzlichen Ansätzen gesondert 
ausgewiesen. In Beilagen zu diesen finanzgesetz
lichen Ansätzen werden in den Teilheften die Aus
gaben und die Einnahmen der einzelnen betriebs
ähnlichen Einrichtungen weiter aufgegliedert. 

Vorhaben, deren Durchführung die Ansätze 
des Bundesvoranschlages durch mehrere 
Jahre oder in einem zukünftigen Finanzjahr 
belastet 

Über mehrere Jahre sich erstreckende Vorhaben 

Bei allen Vorhaben, für die Bundesmittel bereit
gestellt werden und die sich über mehrere Jahrl;! 
erstrecken, ist im Bundesvoranschlag jeweils nur 
jener Teilbetrag zu veranschlagen, der zur Aus
führung der für das Voranschlagsjahr in Aussicht 
genommenen Arbeiten oder Anschaffungen erfor-
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derlich ist bzw. auf Grund rechtsverbindlicher Ver
pflichtungen aus einem solchen Vorhaben auf da~ 
Voranschlags jahr entfällt. Zur Gewinnung eines 
Überblickes über die Gesamtkosten und die auf 
die einzelnen Budget jahre entfallenden Teilerfor
dernisse solcher Vorhaben sowie über die Bei
träge Dritter (Gebietskörperschaften, Personen
gemeinschaften oder andere Personen) zu die
sen, sind den Teilheften zum Bundesvoranschlag 
entsprechende Übersichten. (Beilagen 111. D) ange
schlossen. 

Einzelvorhaben wurden wie im Vorjahre in den 
Teilheften bei eigenen finanzgesetzlichen Ansät
zen oder Verrechnungsposten gesondert veran
schlagt. 

Das Bundesfinanzgesetz sieht vor, daß nicht in 
Anspruch genommene Teile der Ausgabenan
sätze für Anlagen sowie der für bundesgeförderte 
Bauvorhaben veranschlagten Ausgabenbeträge 
am Jahresende einer Rücklage zwecks Verwen
dung im nachfolgenden Verwaltungsjahr zuge
führt werden können. 

Ein einziges zukünftiges Finanzjahr belastende 
Vorhaben 

Vorhaben, deren Kosten auf Grund langer lie
ferfristen oder sonstiger Umstände erst ein einzi
ges zukünftiges Finanzjahr belasten werden, sind 
ebenfalls in die den Teilheften angeschlossenen 
Übersichten über Vorhaben, deren Durchführung 
die Ansätze des Bundesvoranschlages durch 
mehrere Jahre belasten, aufzunehmen. 

Zweckgebundene Einnahmen 

Zweckgebundene Einnahmen sind solche, die 
auf Grund eines Bundesgesetzes (50ndergesetz 
oder Bundesfinanzgesetz) nur für bestimmte 
Zwecke zu verwenden sind. 50 ist zB vom Ertrag 
der Mineralölsteuer gemäß Mineralölsteuergesetz 
1981, BGBI. Nr. 597, ein bestimmter Anteil zur 
Bedeckung der Erfordernisse des Ausbaues und 
der Erhaltung der Bundesstraßen (Autobahnen 
und andere Bundesstraßen) zu verwenden. 

Als zweckgebundene Ausgaben können über
dies veranschlagt werden: 

1. Ausgaben, die auf Grund eines Vertrages 
oder einer letztwilligen Verfügung einem bestimm
ten Verwendungszweck, der von dem zuständi
gen Organ des Bundes einseitig nicht abänderbar 
ist, zu dienen haben und die der Höhe nach durch 
die auf Grund derselben Rechtsgrundlage hiefür 
anfallenden Einnahmen begrenzt sind; 

2. Ausgaben für die Anschaffung oder Herstel
lung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 
nach Maßgabe der aus der Veräußerung eines 
vom gleichen Organ des. Bundes verwalteten 
Bestandteiles des unbeweglichen Bundesvermö
gens erzielten Einnahmen, sofern der wirtschaftli
che Zusammenhang dies rechtfertigt. 

Das Bundesfinanzgesetz sieht vor, daß nicht in 
Anspruch genommene Teile der zweckgebunde
nen Einnahmeneingänge am Jahresende einer 
Rücklage zwecks Verwendung in nachfolgenden 
Finanzjahren zugeführt werden können. 

Wirtschaftsführung der Bundesbetriebe 

Die kaufmännische Tätigkeit der Bundesbe
triebe erfordert eine entsprechende Beweglich
keit im Budgetvollzug, wobei aber auch die Inter
essen des gesamten Bundeshaushaltes sowie die 
Haushaltsvorschriften des Bundes zu beachten 
sind. Nachfolgende Maßnahmen ermöglichen eine 
größere wirtschaftliche und finanzielle Beweglich
keit der Bundesbetriebe : 

1. Bestimmungen im Bundesfinanzgesetz, 
wonach 

a) der Bundesminister für Finanzen ermächtigt 
wird, den Bundesbetrieben auf deren 
Antrag die Verwendung von Mehreinnah
men für im Bundesvoranschlag vorgese
hene betriebsnotwendige Investitionen zu 
bewilligen; 

b) der Bundesminister für Finanzen verpflichtet 
ist zuzustimmen, daß Mehreinnahmen eines 
Bundesbetriebes zur Bedeckung der damit 
verbundenen Mehraufwendungen herange
zogen werden; 

c) mit Zustimmung des Bundesministers für 
Finanzen Ausgabenansätze des 5achauf
wandes der einzelnen Bundesbetriebe inso
weit gegenseitig deckungsfähig sind, als der 
Mehrbedarf (Überschreitungsbetrag) bei 
einem finanzgesetzlichen Ansatz nicht mehr 
als 25 vH des vorhergesehenen Ausgaben
betrages beträgt; 

d) der Bundesminister für Finanzen ermächtigt 
ist, einem finanziellen Ausgleich zwischen 
den Ausgabenansätzen des Personalauf
wandes und des 5achaufwandes bei einem 
Bundesbetrieb zuzustimmen, wenn sich die 
Notwendigkeit ergibt, durch eigene Bedien
stete zu erbringende Leistungen im Wege 
einer Auftragsvergebung durchzuführen 
oder anstelle einer Auftragsvergabe die 
Arbeiten durch eigene Bedienstete erbrin
gen zu lassen. Die Überschreitungsermäch
tigung . ist mit 25 vH der Ansatzsumme 
begrenzt. 

2. Bestimmung im Bundesfinanzgesetz, 
wonach in Höhe der nicht in Anspruch genomme
nen Teile der Ausgabenansätze für Anlagen eine 
Rücklage gebildet werden kann. 

3. Ermächtigung der Betriebe zur Vornahme 
finanzieller Ausgleiche innerhalb der Monatszu
weisungen für den 5achaufwand ohne Einholung 
der Zustimmung des Bundesministeriums für 
Finanzen. 
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4. Ermächtigung zur Übertragung nichtver-' 
brauchter Ausgabenbeträge eines Monats auf den 
folgenden Monat gegen nachträgliche Mitteilung 
an das Bundesministerium für Finanzen. 

Allgemeines 

Bruttoprinzip 

Die Ausgaben und Einnahmen des Bundes sind 
ungekürzt, das ist mit dem Gesamtbruttobetrage, 
veranschlagt. Bei Kapitel 52 "Öffentliche Abga
ben" sind die den Ländern, den Gemeinden und 
der Stadt Wien zukommenden Ertragsanteile an 
den gemeinschaftlichen Bundesabgaben sowie 
weitere auf Grund gesetzlicher Bestimmungen an 
Gebietskörperschaften, öffentliche Fonds und 

- Kammern zu überweisende Anteile öffentlicher 
Abgaben abgesetzt, so daß in der Schlußsumme 
des Kapitels 52 nur der dem Bunde verbleibende 
Ertrag der öffentlichen Abgaben aufscheint. 

Bezüglich weiterer Absetzungen von Ausgaben 
auf der Einnahmenseite des Budgets bzw. von 
Einnahmen auf der Ausgabenseite siehe die Aus
führungen auf Seit~ 268 und 269. 

Vergleichsziffern 

Den Ziffern der finanzgesetzlichen Ansätze des 
Bundesvoranschlages 1985 sind zur Ermögli
chung eines ziffern mäßigen Vergleiches in einer 
eigenen Spalte die vergleichbaren Ziffern ansätze 
des Bundesvoranschlages 1984 und die Erfolgs
ziffern des Jahres 1983 beigefügt. 

Ebenso sind in den sogenannten "Teilheften" , 
in denen die finanzgesetzlichen Ansätze des Bun
desvoranschlages nach Posten aufgegliedert wer
den, bei den einzelnen Verrechnungsposten die 
gleichen Vergleichsziffern ausgewiesen. 

Teilhefte 

Die Teilhette sind nicht Bestandteile des Bun
desfinanzgesetzes. 

Auslandszahlungsverkehr 

Der Bundesvoranschlag ist in Schilling erstellt. 
Soweit Zahlungen in ausländischen Zahlungsmit
teln geleistet werden, ist zu beachten: 

Veranschlagung 

Ausgaben und Einnahmen des Bundes, die in 
ausländischer Währung zu leisten sind, sind im all
gemeinen mit den jeweils geltenden Kassenwer
ten und einschließlich der voraussichtlichen Spe
sen veranschlagt. Finanzschulden in ausländi
scher Währung sind mit den jeweils geltenden 
Kurswerten veranschlagt. 

Zahlungsverkehr und Verrechung 

Auslandszahlungen der Bundesdienststellen 
sind aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, Zweck
mäßigkeit und Sparsamkeit sowie unter Bedacht
riahme auf § 42 Abs. 3 des Nationalbankgesetzes 
1955, BGBI. Nr.184, über die Oesterreichische 
Nationalbank (OeNB) durchzuführen, soweit im 
folgenden nicht anderes bestimmt ist. Insbeson
dere wurden zu diesem Zweck den anweisenden 
Stellen des Bundes (ausgenommen die Österrei
chischen Bundesbahnen) Subkonten zum zentra
len Giroko~to des Bundesministeriums für Finan
zen bei der OeNB zugewiesen. Wiederkehrende 
Zahlungen und Barzahlungen nach dem Ausland 
dürfen im Wege der Österreichischen Postspar
kasse (ÖPSK) zu Lasten der Postschecksubkon
ten der anweisenden Stellen des Bundes zum 
zentralen Postscheckkonto des Bundesministe
riums für Finanzen veranlaßt werden. Gleiches gilt 
für Auslandszahlungen nachgeordneter anwei
sungsermächtigter Dienststellen, soweit diese 
aus triftigen Gründen ausnahmsweise auch zur 
Durchführung solcher Zahlungen im Einzelfall 
oder generell ermächtigt sind. 

Dienststellen mit einem ständigen und umfang
reichen Auslandszahlungsverkehr dürfen mit 
Zustimmung des Bundesministeriums für Finan
zen Fremdwährungskonten bei der OeNB oder 
bei einer ausländischen Kreditunternehmung 
eröffnen. 

In Zahlung genommene. oder dem Bund 
anheimgefallene Valuten (ausländische Münzen 
oder Banknolen) sind, soweit sie nicht für Aus
zahlungen erforderlich sind, für Rechnung der· 
empfangsberechtigten Dienststelle einzuwech
seln. 

Ausländische Münzen, die mangels Konver
tierbarkeit von einer Kreditunternehmung nicht 
entgegengenommen werden, sind an das Öster
reichische Hauptmünzamt zur Einlösung zum 
Metallwert abzuführen. Diese Münzen sind mit 
ihrem Kassenwert in Einnahme und anläßlich ihrer 
Abfuhr als Kursverlust in Ausgabe zu verrechnen. 

Zahlungen nach dem Ausland sind im Zeitpunkt 
der Auttragserteilung an die OeNB bzw. ÖPSK 
zunächst mit dem Kassenwert - oder wenn die 
Zahlung in inländischer Währung geschuldet wird, 
mit dem Schillingwert - auf dem entsprechenden 
Sachkonto und nach Abrechnung durch die OeNB 
bzw. ÖPSK mit dem angelasteten Gesamtbetrag 
(zuzüglich Spesen) auf dem ursprünglichen Sach
konto zu verrechnen. In jenen Fällen, in denen zB 
aus verrechnungstechnischen Gründen die Vor
anschlagspost, unter der die Ausgabe oder Ein
nahme verrechnet wird, nicht mit dem Spesenbe
trag belastet werden darf, ist dieser zu Lasten der 
Voranschlagspost "Geldverkehrsspesen" zu ver
rechnen. 
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Die Verrechnung der Kosten des An- oder Ver
kaufes von Valuten hat zu dem von der Kreditun
ternehmung ermittelten· Schilling-Gegenwert zu 
erfolgen. Die weitere Gebarung mit den angekauf
ten Valuten hat in der betreffenden Fremdwäh
rung, die Nachweisung zum Kassenwert zu erfol
gen. 

Sonderregelungen im Auslandszahlungsverkehr 
bedürfen der Zustimmung des Bundesministe~ 

riums für Finanzen (siehe Rundschreiben des 
Bundesministeriums für Finanzen vom 26. Sep
tember 1975, Z 240.500-VII/3/75; W - 11/1, Seite 
165 f.). Der Zahlungsverkehr, die VerrechnUng 
sowie die Limitanrechnung bei der Auslandsanlei
hegebarung werde,n entsprechend den tatsächli
'chen wirtschaftlichen Gegebenheiten durchge
führt. In der Regel wird für in ausländischer Wäh
rung eingegangene Finanzschulden der von der 
jeweiligen Kreditunternehmung in Rechnung 
gestellte Kurswert herangezogen. 

Kassenwerte für die Veranschlagung für das 
Jahr 1985 

Die Zahlungen in ausländischer Währung sind 
nach dem Rundschreiben des Bundesministe
riums für Finanzen vom 22. Dezember 1983 
Z 14 0100/25-V/8/83, AÖFV Nr. 320 vo~ 
30. Dezember 1983 (sowie der am 26. Jänner 1984 
mit Z 14 0100/2-V/8/84, AÖFV Nr.38 vom 
1. Februar 1984 und der am 27. Februar 1984 mit 

'2: 14 01 00/4-V /8/84, AÖFV Nr. 58 vom 1. März 
1984 erfolgten Änderungen) mit nachstehenden 
Kassenwerten veranschlagt 17) : 

100 Afghani ........................... . 
100 Ägyptische Pfund ................... . 
100 Albanische Lek ..................... . 
100 Aigerische Dinar .................... . 
100 Angolanische Kwanza ............... . 
100 Argentinische Pesos ................ . 
100 Äthiopische Birr .................... . 
100 Australische Dollar .................. . 
100 Bahama-Dollar ..................... . 
100 Barbados-Dollar .................... . 
100 Belgische Francs .•.................. 
100 Bermuda-Dollar .................... . 
100 Bolivianische Pesos ................. . 
100 Botswana-Pulas .................... . 
100 Brasilianische Cruzeiros.' ............ . 
100 Bulgarische Lewa ................ : .. . 
100 Burmesische Kyat .................. . 
100 CFP-Francs (Polynesien, Franz.) ...... . 
1,00 Chilenische Pes os .................. . 
100 Chinesische Ren-Min-Bi ............. . 
100 Costa Rica-Colon ................... . 
100 Dänische Kronen ................. ; .. 
100 Deutsche Mark ..................... . 

17) Stand 1. März 1984. 

Schilling 

35,00 
2280,00 

250,00 
390,00 
63,00' 
98,00 

930,00 
1730,00 
1880,00 

950,00 
34,50 

1880,00 
3,80 

1650,00 
1,65 

1860,00 
240,00 

12,50 
22,00 

960,00 
40,00 

195,00 
705,00 

100 Dominikanische Pesos .............. . 
100 Ekuadorianische Sucres ............. . 
100 EI Salvador-Colon .................. . 
100 Finnische Mark ..................... . 
100 Francs der afrikanischen Währungs-

. Schilling 

1880,00 
23,00 

760,00 
331,00 

union (CFA-Francs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,65 
100 Französische Francs. . . . . . . . . . . . . . . . . 231,00 
100 Ghanesische Cedi . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 68,00 
100 Griechische Drachmen. . . . . . . . . . . . • . . 19,60 
100 Guatemaltekische Quetzal ............ 1 880,06 
100 Holländische Gulden. . . . . . . . . . . . . . . . . 628,00 
100 Honduras-Lempira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950,00 
100 Hongkong-Dollar ..................... 240,00 
100 Indische Rupien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 
100 Indonesische Rupiahs . . . . . . . . . . . . . . . . 1,90 
100 IrakischeDinar . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .6200,00 
100 Iranische .Rial ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00 
100 Irische Pfund ....................... 2185;00 
100 Isländische Kronen .................. 68,00 
100 Israelische Shekel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 
100 Italienische Lire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,14 
100 Jamaika-Dollar ...................... 620,00 
100 Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,10 
100 Jordanische Dinar. . . . . . . . . . . . • . . . . .. 5150,00 
100 Jugoslawische Dinar.: ....... .' . . . . . . . 15,50 
100 Kanadische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 500,00 
100 Kenia-Shilling... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00 
100 Kolumbianische Pesos. . . . . . . .. . . . . . . 22,00 
100 Kubanische Pesos. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2200,00 
100 Kuwait-Dinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6500,00 
100 Laotische Neue Kip . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173,00 
100 Leones (Sierra Leone) ............... 760,00 
100 Libanesische Pfund. . . . . . . . . . . . . . . . . . 370,00 
100 Liberianische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 880,00 
100 Libysche Dinar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6500,00 
100 Luxemburgische Francs. . . . . . . . . . . . . . 34,50 
100 Madagaskar-Francs...... . . . . . . . . . . . . 4,50 
100 Malaysische Ringgit. . . . . . . . . . . . . . . . . . 820,00 
100 Malawi-Kwac.ha .. ;. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 500,00 
100 Malta-Pfund ........................ 4300,00 
100 Mark . der Deutschen Demokratischen, 

Republik .......................... . 
100 Marokkanische Dirham .............. . 
100 Mauretanische Ouguiyas ............. . 
100 Mauritius-Rupien ................... . 
100 Mexikanische Pesos ................ . 
100 Mongolische Tugrug ................ . 
100 Mosambik-Metical .................. . 
100 Neue Taiwan-Dollar ................. . 
100 Neuseeland-Dollar .................. . 
100 Niederländische Antillen-Gulden ...... . 
100 Nicaragua-Cordoba ............. ' .... . 
100 Nigerianische Naira ................. . 
100 Nordkoreanische Won ............... . 
100 Norwegische Kronen ................ . 
100 Omanische Rial .................... . 
100 Pakistanische Rupien ............... . 
100 Paraguayische Guarani .............. . 
100 Peruanisehe Soles .................. . 
100 Pfund-Sterling ...................... . 

. 100 Philippinische Pesos ................ . 
100 Polnische Zloty ..................... . 
100 Portugiesische Escudos ............. . 
100 Rumänische Lei. '.' ............. ' .... . 
100 Sambische Kwacha ................. . 
100 Saudi-Riyal (Saudi-Arabien) .......... . 
100 Schwedische Kronen ................ . 

705,00 
240,00 
35,00 

160,00 
11,20 

580,00 
47,00 
48,00 

1250,00 
1050,00 

190,00 
2600,00 

900,00 
250,00 

5500,00 
144,00 
12,00 
0,85 

2770,00 
137,00 
19,50 
14,10 

134,00 
1200,00 

565,00 
240,00 

22' 
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100 Schweizer Franken ................. . 
100 Seychellen-Rupien .................. . 
100 Simbabwe-Dollar (Rhodesien) ........ . 
100 Singapur-Dollar ..................... . 
100 Sowjetrussische Rubel (UdSSR) ...... . 
100 Spanische Peseten ................. . 
100 Sri Lanka-Rupien ................... . 
100 Sudanesische Pfund ................ . 
100 Südafrikanische Rand ............... . 
100 Suriname-Gulden ................... . 
100 Süd koreanische Won ................ . 
100 Syrische Pfund ..................... . 
100 Tansania-Shilling ................... . 

,100 Thailändische Bahts ................. . 
100 Trinidad und Tobago-Dollar .......... . 
100 Tschechoslowakische Kronen ........ . 
100 Tunesische Dinar ................... . 
100 Türkische Pfund .................... . 
100 UAE Dirham (Ver. Arab. Emirate) ..... . 
100 Uganda-Shilling .................... . 
100 Ungarische Forint .................. . 
100 Uruguayische Neue Pesos ........... . 
100 US-Dollar .......................... . 
100 Venezolanische Bolivars ... '.' ........ . 
100 Vietnam-Dong ...................... . 
100 Zaire ............................. . 
100 Zypern-Pfund ...................... . 

Zo/lwertkurse 

Schilling 

860,00 
280,ob 

1750,00 
890,00 

2450,00 
12,30 
80,00 

1460,00 
1600,00 
1080,00 

2,35 
490,00 
150,00 
83,00 

790,00 
165,00 

2700,00 
6,50 

520,00 
7,00 

42,00 
50,00 

1880,00 
195,00 
190,00 
62,00 

3500,00 

Als Umrechnungskurse zur Ermittlung des Zoll
wertes sowie zur Berechnung der Umsatzsteuer 
(Einfuhrumsatzsteuer), der Verkehrsteuern und 
von in auslä!1dischen Währungen ausgedrückten 
Versicherungsprämien werden allmonatlich auf 
Grund § 4 Abs. 8 und § 5 Abs. 6 des Umsatz
steuergesetzes 1972, BGBI. Nr.223, § 10 des 
Wertzollgesetzes 1980, BGBI. Nr. 221, und § 5 
Abs.5 des VersicherungsteuerQesetzes 1953, 
BGBI. Nr. 133, jeweils zum Monatsersten und bei 
größeren Kursschwankungen fallweise auch wäh
rend des Monats für bestimmte ausländische 
Währungen Zoll wer t kur s e festgesetzt. 

Zo/lentrichtungskurse 

Das Bundesministerium für Finanzen setzt fer
ner für bestimmte ausländische Währungen' 

23 Arbeits(Amts)behelf zum BFG 

Umrechnungskurse zur Ermittlung der in Schilling 
ausgedrückten Zollschuld und für die Barsicher
stellung fest (Z 0 II e n t r'i c h tun g s kur se). 

Verlautbarung 

Die Zollwertkurse werden jeweils im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" sowie im "Amtsblatt der 
österreichische'n Finanzverwaltung", die Kassen
werte und die Zollentrichtungskurse hingegen nur 
im "Amtsblatt der österreichischen Finanzverwal
tung" verlautbart: 

I 
Barabhebungskurse 

Für die Abhebung der Auslandszulagen gemäß 
§ 21 GG 1956 an bestimmten Dienstorten sind fol
gende Barabhebungskurse (UmrechRungskurse 
für die Auslandsbesoldung) festgesetzt: 

Schilling 

100 Bulgarische Lewa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900,00 
100 Rumänische Lei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00 
100 Tschechoslowakische Kronen. . . . . . . . . 75,00 
100 Russische Rubel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700,00 
100 Nigerianische Naira . . . . .. . . . . . . . . . . .. 1 600',00 
100 Chines. Ren-Min-Bi' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,00 
100 Iranische Rial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,70 
100 Algerische Dinar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,00. 
100 Syrische Pfund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 

-100 Äthiop. Birr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725,00 
100 Irakische Dinar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3500,00 
100 Kubanische Pesos. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1800,00 
100 Ägyptische Pfund. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 600,00 
100 Libysche Dinar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3600,00 
100 Kuwait Dinar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5500,00 
100 Zaire .............................. 59,00 
100 Jordanische Dinar ................... 4650,00 
100 Thailändische Bahts. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,00 
100 Afghani ............................ 22,00 
100 Saudi-Riyal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 
100 Simbabwe-Dollar ................ . . .. 1 600,00 
100 Malaysische Ringgit. . . . . . . . . . . . . . . . . . 740,00 
100 Sambische Kwacha . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1100,00 
100 Kenia-Shilling.... ................... 115,00 
100 Brasilianische Cruzeiros. . . . . . . . . . . . . . 0,90 
100 Chilenische Pesos. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 20,00 
100 US-Dollar....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 870,00 

An den übrigen Dienstorten gelten für die 
Abhebung der Auslandszulagen die jeweils fest
gesetzten Kassenwerte. 
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VII. Aufwendungen des Bundes für soziale Wohlfahrt 

1. Ausgaben für Zwecke der "Sozialen 
Wohlfahrt" 

Der Anteil der Ausgaben für Zwecke der sozia
len Sicherheit - gemessen am Brutto-Inlandspro
dukt - ist in Österreich im Vergleich zu anderen 
Staaten überdurchschnittlich hoch. 

Die wirksamen Ausgaben des Bundes für den 
Aufgabenbereich "Soziale Wohlfahrt" haben nach 
dem Bundesvoranschlag im Jahre 1984 
107195,6 Millionen Schilling und damit fast 29% 
der wirksamen Ausgaben im Sinne der volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnung erreicht. 

Damit gehört die "Soziale Wohlfahrt" unter den 
17 Aufgabenbereichen, die im Rahmen des Bun
deshaushaltes unterschieden werden können, zu 
den zwei höchstdotierten Sektoren. 

Über 90% des Aufwandes für die "Soziale Wohl
fahrt" bilden "Gesetzliche Verpflichtungen", die 
wesentlich zur Starrheit 1) der Bundesgebarung 
beitragen. Innerhalb der Gruppe der "Gesetzli
chen Verpflichtungen" zeigen die Ausgaben für 
die "Soziale Wohlfahrt" eine steigende Tendenz. 

2. Verteilung der Aufwendungen 

Die Transferzahlungen an private Haushalte und 
an Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
beanspruchen den weitaus größten Teil der für 
den Aufgabenbereich "Soziale Wohlfahrt" vorge
sehenen finanziellen Mittel. 

Die bedeutendsten Ausgabenpositionen für 
Zwecke der "Sozialen Wohlfahrt" entfallen im ein
zelnen auf die Familienförderung (Familienlasten
ausgleich), auf die Leistungen des Bundes zur 
Sozialversicherung (einschließlich Ausgleichszula
gen), auf die Aufwendungen für die Arbeitslosen
versicherung und arbeitsmarktpolitische Maßnah
men im Sinne des Arbeitsmarktförderungsgeset
zes sowie auf die Leistungen für die Kriegsopfer
und Heeresversorgung. 

Der Bundesvoranschlag 1984 zeigte in der Auf
gliederung nach volkswirtschaftlichen Kriterien 
bezüglich der Ausgaben für den Aufgabenbereich 
"Soziale Wohlfahrt" folgende Verteilung der Aus
gaben: 

Millionen Schilling 

a) Laufende Ausgaben für 
Güter und Dienstleistungen. 4 530,6 

b) Laufende Transferzahlun-
gen: 

Zuwendungen an private 
Haushalte. . .. . . . . . . . . . . . . 52527,3 

Familienförderung ...... 29 424,1 
Kriegsopfer- und Heeres-

. versorgung . . . . . . . . . . .. 5990,4 
Arbeitslosenversicherung 13550,6 
Sonstige Zuwendungen.. 3562,2 

Zuwendungen an Körper-
schaften des öffentlichen 

/ Rechtes................. 46 569,1 
Leistungen des Bundes 
zur Sozialversicherung. .. 45 804,0 
Überweisungen an 
Gebietskörperschaften. . 22,3 
Überweisungen an Kam-
mern ................. . 
Reservefonds für Fami-
lienbeihilfen ........... . 
Sonstige ............. . 

Laufende Zuwendungen an 
die Wirtschaft ........... . 

Arbeitsmarktpol. Maßnah-
men gem. AMFG ....... . 
Schlechtwetterentschädi-
gung im Baugewerbe ... . 
Schülerfreifahrten ...... . 
Sonstige ............. . 

Sonstige Beihilfen und 
Unterstützungen ......... . 

Laufende Transfers insge-
samt ............... , ... . 

c) Ausgaben der Vermögens-
gebarung ........ : ...... . 

Gesamtaufwendungen für 
Zwecke der "Sozialen Wohl-
fahrt" .................. . 

3. Finanzierung 

88,3 

607,0 
47,5 

1480,0 

287,1 
1246,0 

60,0 

3073,1 

1,6 

102171,1 

493,9 

107195,6 

Nur die Ausgaben im Rahmen des Familienla
stenausgleiches, der Arbeitslosenversicherung 
und der Maßnahmen nach dem Arbeitsmarktför
derungsgesetz sowie der Schlechtwetterentschä
digung im Baugewerbe werden überwiegend aus 
eigenen, zweckgebundenen Einnahmen finanziert. 
In diesen Ausgabenbereichen tritt der Bund not
falls in Vorlage, indem er Vorschüsse zur Deckung 
der gesetzlich festgelegten Aufwendungen zur 
Verfügung stellt. Diese Vorschüsse müssen, 
soweit sie nicht im laufenden Jahr durch zweckge
.bundene Einnahmen abgedeckt sind, aus den 
Überschüssen der vorhergegangenen oder fol
genden Jahre zurückerstattet werden. 

Der Reservefonds für Familienbeihilfen, dem die 
Überschüsse des Ausgleichsfonds für Familien-
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beihilfen zufließen, wies Ende 1983 ein Vermögen 
von 1,6 Milliarden Schilling aus. Dieser Betrag ist 
!'iine Forderung des - eigene Rechtspersönlich
keit besitzenden - Reservefonds für Familienbei
~ilfen gegen den Bund. 

'., Die finanzielle Bedeckung für die übrigen Aus
gabenbereiche der "Sozialen Wohlfahrt" muß aus 
~en allgemeinen Einnahmen des Bundeshaushal
t!'!s gefunden werden, Deren Entwicklung ist 
gaher für eine allfällige Aufstockung der Ausga
ben für die "Soziale Wohlfahrt" von ausschlagge
bender Bedeutung. 

. In den kommenden Jahren werden, bedingt 
qurch die steigenden BundeszUschüsse zur Pen
sionsversicherung, die Aufwendungen für das 
Kapitel '"Sozialversicherung" sowohl absolut als 
auch relativ im Rahmen des Bundeshaushaltes am 
stärksten zunehmen und damit auch den Großteil 
d!'ir Mehreinnahmen des Bundes für sich bean
s'~ruchen. 

4. Die Aufwendungen im einzelnen 

4.1 Beiträge des Bundes zur Sozialversicherung 

4.11 Allgemeines 

Auf dem Gebiet der Sozialversicherung haben 
die Bundesbeiträge und die Ersätze der Aus
gleichszulagen in der Pensionsversicherung das 
stärkste Gewicht. Die Finanzierung aller Ausga
ben in der gesamten Pensionsversicherung 
erfolgte bis zum Jahre 1977 etwa zu einem Drittel 
durch Mittel des Bundes und zu zwei Drittel durch 
Beiträge der Versicherten. 

Durch budgetbegleitende Maßnahmen ab dem 
Jahre 1978 wurde der Bundeshaushalt hinsichtlich 
der Bundesbeiträge entlastet. Einzelheiten über 
die den Bundeshaushalt entlastenden Maßnah
men bis zum Jahre 1983 können den Amtsbehel
f~n zu den Bundesfinanzgesetzen 1982 bis 1984, 
I. Teil, Abschnitt C. Sonstiges (Punkt VII. 4.11), 
entnommen werden. 

Im Jahre 1984 wurde aus Mitteln der Unfallversi
cherung ein Betrag von 400 Millionen Schilling von 
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt an die 
Pensionsversicherung überwiesen. Aus Mitteln 
der Krankenversicherung wurden 1 600 Millionen 
Schilling und aus Mitteln des Erstattungsfol1ds' 
beim Hauptverband nach dem Entgeltfortzah
lungsgesetz 500 Millionen Schilling der Pensions
versicherung zur Verfügung gestellt. Der Geba
rungsüberschuß der Pensionsversicherung wurde 
auch im Jahre 1984 von 1,5 vH auf 0,5 vH der 
Gesamtaufwendungen reduziert. 

Durch die budgetbegleitenden Maßnahmen 
konnte der Anteil der Gesamtleistung des Bundes 
für die Pensionsversicherung an den Gesamtauf
wendungen der Pensionsversicherung einschließ
lich des Aufwandes an Ausgleichszulagen ab dem 
Jahre 1978 auf rund ein Viertel gesenkt werden, in 
den Jahren 1980 und 1981 sogar auf 22,3 vH.lm 
Jahre 1982 hat der Anteil 26,2 vH, im Jahre 1983 
29,6 vH betragen. Für 1984 ist mit einem Anteil 
von rund 28,7 vH zu rechnen. 

Die Aufwendungen der Pensionsversicherung 
sind in den letzten Jahren stark angestiegen. 
Diese Entwicklung war zum Teil durch demogra
phische Faktoren und Leistungsverbesserungen, 
durch die Erhöhung der Pensionen infolge der 
Anpassung nach dem Pensionsanpassungsge
setz (BGBI. Nr.96/1965), aber auch durch die 
wirtschaftliche Situation bedingt, die eine starke 
Zunahme der Zahl der Pensionen wegen gemin
derter Arbeitsfähigkeit und der vorzeitigen Alters
pensionen zur Folge hatte. 

4.12 Statistische Daten zur PensionsversIche
rung 

Die folgenden Übersichten geben einen Über
blick über die Entwicklung ?rer Zahl und der 
durchschnittlichen Höhe der Pensionen in den 
letzten Jahren. Weitere Tabellen geben Auskunft 
über die Zahl der Pflichtversicherten in der 
gesamten Pensionsversicherung sowie über die 
EntwiCklung des Durchschnittseinkommens, der 
durchschnittlichen Beitragsgrundlage, der 
Höchstbeitragsgrundlage und der Beitragssätze 
in der Pensionsversicherung der Unselbständi
gen. 
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1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
-1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Aufwendungen des Bundes für soziale Wohlfahrt 

Zahl der Pensionen 

a) Durchschnittlicher Stand 

Alters-
pensionen 

Pensionen wegen 
geminderter 

Arbeitsfähigkeit 
(Erwerbsunfähig

keit) 

Witwen
(Witwer-) 

pensionen 

I. Pensionsversicherung der Arbeiter 

.............................. 321669 188211 253923 

.............................. 326487 188599 255757 

.............................. 332940 189551 256913 

.............................. 339687 192726 258663 

.............................. 344958 195879 260417 

11. Pensionsversicherung der Angestellten 

.............................. 159618 39734 92554 

.............................. 169432 40557 93442 
••••••• 1 ••••••••••••••••••••••• 180361 41484 94426 
.............................. 192749 42688 95869 
.............................. 206064 44418 97834 

111. Knappschaftliche Pensionsversicherung 

.............................. 8946 8254 12176 

...... " ........................ 8930 8226 12121 

.............................. 9005 8085 12010 

.............................. 9058 7895 11 925 

.............................. 9094 7714 11807 

Waisen
pensionen 

47377 
47155 
46421 
45443 
44328 

11248 
11593 
11872 
12270 
12787 

1534 
1424 
1292 
1209 
1143 

IV. Pensionsversicherung der Selbständigen in der gewerbl. Wirtschaft ') 

1979 ... , ...... .,' .. "., ............ 68806 16976 40890 5823 
1980 ... , .......................... 70262 16418 41475 5766 
1981 ., .................. , ......... 70993 16366 42069 5649 
1982 .. ' ............................ 71503 16456 -42765 5531 
1983 .............................. 71919 16621 43385 5499 

V. Pensionsversicherung der Bauern 

1979 .............................. 80316 39331 42932 . 10506 
1980 .............................. 78326 41634 43366 10182 
1981 .............................. 76787 43735 43630 9819 
1982 ....................... , ...... 75402 45811 43979 9414 
1983 .............................. 73635 47938 44733 9053 

VI. Gesamte Pensionsversicherung 

1979 .............................. 639355 292506 442475 76488 
1980 .............................. 653437 295434 446161 76120 
1981 ............... , ............... 670086 . 299221 449048 75053 
1982 .............................. 688399 305576 453201 73867 
1983 , .......... ' ................... 705670 312570 458176 72 810 

') Ab 1980 einschließlich der freiberuflich selbständig Erwerbstätigen. 

Alle 
Pensionen 

811180 
817998 
825825 
836519 
845582 

303154 
315024 
328143 
343576 
361103 

30910 
30701 
30392 
30087 
29758 

132495 
133921 
135 Ö77 
136255 
~37 424 

173085 
173508 
173971 
174606 
175359 

1450824' 
1 471 152 
1493408 
1521043 
1549226 
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1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Aufwendungen des Bundes für soziale Wohlfahrt 

b) Jährliche Veränderung in Prozent 
Pensionen 

wegen 
Alters- geminderter 

pensionen Arbeitsfähigkeit 
(Erwerbsunfähig

keit) 

Witwen
(Witwer-) 
pensionen 

I. Pensionsversicherung der Arbeiter 

. '., ........................... +0,4 +0,0 +0,9 

.............................. +1,5 +0,2 +0,7 

.............................. +2,0 +0,5 +0,5 

.............................. +2,0 +1,7 +0,7 

.............................. +1,6 +1,6 +0,7 

11. Pensionsversicherung der Angestellten 

.............................. +4,7 +2,2 +1,0 

............................... +6,1 +2,1 +1,0 

.............................. +6,5 +2,3 + 1,1 

.............................. +6,9 +2,9 +1,5 
"- +6,9 +4,1 +2,0 .............................. 

111. Knappschaftliche Pensionsversicherung 

.............................. -0,1 +0,6 +0,2 

... ' ........................... -0,2 -0,3 -0,5 

.............................. +0,8 -1,7 -0,9 

.............................. +0,6 -2,4 - -0,7 

.............................. +0,4 -2,3 -1,0 

Waisen
pensionen 

+0,1 
-0,5 
-1,6 
-2,1 
-2,5 

+3,1 
+3,1 
+2,4 
+3,4 
+4,2 

-7,0 
-7,2 
-9,3 
-6,4 
"":5,5 

IV. Pensionsversicherung der Selbständigen in der gewerbl. Wirtschaft 

.............................. +1,2 + 1,6 +1,6 -0,9 

.............................. , +2,1 -3,3 +1,4 -1,0 

.............................. +1,0 -:0,3 +1,4 -2,0 

......................... .... . +0,7 +0,5 +1,7 -2,1 

.............................. +0,6 + 1,0 +1,4 -0,6 

V. Pensionsversicherung der Bauern 

.............................. -2,5 +7,1 +1,0 -1,9 

.............................. -2,5 +5,9 +1,0 -3,1 

.............................. -2,0 . +5,0 +0,6 -3,6 

.... ( ......................... -1,8· +4,7 +0,8 -4,1 

.............. ............... . -2,3 +,4,6 +1,7 -3,8 

VI. Gesamte Pensionsversicherung 

.............................. +2,6 +1,3 +1,0 +0,0 

................... .......... . +2,2 +1,0 +0,8 -0,5 

.............................. +2,5 +1,3 +0,6 -1,4 

.............................. +2,7 +2,1 +0,9 -1,6 

.............................. +2,5 +2,3 +1,1 -1,4 

337 

Alle 
Pensionen 

+0,4 
+0,8 
+1,0 
+1,3 
+1,1 

+3,2 
+3,9 
+4,2 
+4,7 
+5,1 

-0,1 
-0,7 
-1,0 
-1,0 
-1,1 

+1,3 
+ 1,1 
+0,9 
+0,9 
+0,9 

+0,4 
+0,2 
+0,3 
+0,4 
+0,4 

+1,1 
+1,4 
+1,5 
+1,9 
+1,9 
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1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Aufwendungen des Bundes für soziale Wohlfahrt 

Durchschnittliche Höhe der Pensionen 1) 

Alters
pensionen 

Pensionen wegen Witwen-
geminderter . . 

Arbeitsfähigkeit (W.twer-)pens.onen 
Schilling 

I. Pensionsversicherung der Arbeiter 

a) Pensionen 'ohne Anspruch auf Ausgleichszulage 

.............................. 4368 3459 2516 

.............................. 4657 3726 2701 

.............................. 4948 4011 2885 

.............................. 5272 4361 3065 

.............................. 5623 4754 3262 

Waisen
pensionen 

977 
1049 
1 118 
1199. 
1285 

b) Pensionen mit Anspruch auf Ausgleichszulage (Pension und Ausgleichszulage) 

.............................. 3597 3948 3564 

.......................... -, ... 3822 4198 3794 

.............................. 4082 4479 4049 

.............................. 4382 4798 4334 
,- ............................. 4633 5073 4586 

11. Pensionsversicherung der Angestellten 

a) Pensionen ohne Anspruch auf Ausgleichszulage 

.......... ,", .................. 6579 4733 3758 

.............................. 7021 5076 4013 

........... -, .................. 7472 5423 4266 

.............................. 7989 5846 4518 

.............................. 8559 6359 4798 

1549 . 
1699 
1814 
1976 
2119 

1448 
1552 
1649 
1764 
1876 

b) Pensionen mit Anspruch auf Ausgleichszulage (Pension und Ausgleichszulage) 

............ , ................. 3453 3900 3639 1752 
, ............................. 3683 4146 3875 1886 
........................... , .. 3946 4421 4127 1998 
.................... , ...... , .. 4240 4717 4418 2144 
......... , ................. ; .. 4471 4974 4684 2292 

111. Knappschaftliche Pensionsversicherung 

a) Pensionen ohne Anspruch auf Ausgleichszulage 

.............................. 7872 5694 3863 1565 

.............................. 8374 6128 4152 1698 

...... , ............. ,., ........ 8932 6589 4427 1836 

.................... , ......... 9505 7104 4.713 1991 

.............................. 10185 7650 5033 2189 

b) Pensionen mit Anspruch auf Ausgleichszulage (Pension und Ausgleichszulage) 

.............................. 4232 4716 3810 2272 

.............................. 4539 4981 4055 2563 

.............................. 4776 5301 4326 2715 

............................... 5136 5632 4626 2931 
., ............................. 5311 5924 4893 3155 

') Durchschnittspension im Juli des jeweiligen Jahres einschließlich aller Zuschüsse jedoch ohne Wohnungsbei
hilfe und ohne Familienbeihilfe. 
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IV. Pensionsversicherung der Selbständigen in der gewerbl. Wirtschaft ') 

Erwerbs- Witwen- Übergangs- übergangs- Übergangs-Alters- Waisen- witwen-
pensionen 

unfähigkeits- (Witwer-) 
pensionen 

alters- (witwer-) waisen-
pensionen pensionen pensionen . pensionen pensionen· 

Schilling 

a) Pensionen ohne Anspruch auf Ausgleichszulage 

1979 .................. 4899 3607 2954 998 3639 2254 3444 
1980 .................. 5337 3810 3203 1100 3803 2384 3927 
1981 .................. .5762 4080 3431 1222 4020 2527 4160 
1982 .................. 6223 4341 3672 1346 4175 2686 4701 
1983 .................. 6705 4651 3920 1465 4369 2819 5013 

b) Pensionen mit Anspruch auf Ausgleichszulage (Pension und Ausgleichszulage) 

1979 .................. 3566 3528 3068 1338 3232 3067 3028 
1980 .................. 3774 3729 3242 1529 3397 3233 3314 
1981 .................. 4007 3952 3442 1643 3610 3428 3498 
1982 .................. 4252 4181 3663 1778 3825 3588 3713 
1983 .................. 4476 :4417 3861 1940 4020 3768 3945 

V. Pensionsversicherung der Bauern 

Erwerbs- Witwen-
.. Übergangs-
Ubergangs- erwerbs-

Übergangs- Übergangs-Alters- Waisen- witwen-
pensionen unfahlgkelts- (Witwer-) alters- unfähig kelts- (witwer-) waisen-

pensIonen pensionen pensionen pensionen pensionen pensionen pensionen 
Schilling 

a) Pensionen ohne Anspruch auf Ausgleichszulage 

1.979 .................... 3347 2670 2217 706 2215 1 821 1884 1078 
1980 .................... 3543 2814 2374 767 2345 1933 2010 1230 
1981 .................... 3742 2961 2514 825 2467 2012 2119 1371 
1982 .................... 3973 3122 2647 886 2588 2126 2210 1532 
1983 .................... 4211 3319 2732 954 2734 2254 2327 1695 

b) Pensionen mit Anspruch auf Ausgleichszulage (Pension und Ausgleichszulage) 

1979 ....... ; ............ 2944 3028 2466 914 3295 
1980 .................... 3134 3218 2627 1124 3565 
1981 .................... 3353 3441 2806 1254 3825 
1982 .................... 3598 3682 3030 1387 4119 
1983 ..... '.' .............. 3851 3919 3234 1 511 4420 

') Ab 1980 einschließlich der freiberuflich selbständig Erwerbstätigen. 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

') Im Jahresdurchschnitt. 

Zahl der Pflichtversicherten ') 

Anzahl 

I. Pensionsversic~erung der Arbeiter 

1344200 
1343300 
1332000 
1294050 
1259700 

11. Pensionsversicherung der Angestellten 

1033200 
1050450 
1066900 
1069600 
1067850 

3194 2867 
3440 3143 
3693 3418 
3961 3686 
4239 3962 

Veränderung 
absolut 

- 7750 
900 

-11300 
-37950 
-34350 

+ 18 650 
+ 17 250 
+ 16450 
+ 2700 
- 1750 

1989 
2324 
2615 
3021 
3301 

in % 

-0,57 
-0,07 
-0,84 
-2,85 
-2,65 

+1,84 
+1,67 
+1,57 
+0,25 
-0,16 
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1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Aufwendungen des Bundes für sozla_le Wohlfahrt 

111. Knappschaftliche Pensionsversicherung 

15800 
15550 
15200 
14550 
14050 

600 
250 
350 
650 
500 

IV. Pensionsversicherung der Selbständigen in der gew€rbl. Wirtschaft 2) 3) 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 .......... , ................................ . 

175650 
190100 
184950 
189000 
189650 

V. Pensionsversicherung der Bauern 3) 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1ß8400 
191 850 
188050 
186200 
188400 

VI. Gesamte Pensionsversicherung 2)3) 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

2) Einschließlich der freiberuflich selbständig Erwerbstätigen. 
3) Ab 1980 einschließlich Mehrfachversicherte. 

2757250 
2791250 
2787100 
2753400 
2719650 

+ 1750 
+ 14 450 

5150 
+ 4050 
+ 650 

5100 
+ 3450 

3800 
1850 

+ 2200 

+ 6950 
+34000 
~ 4150 
-33700 
-33750 

-3,66 
,-1,58 
-2,25 
-4,28 
-3,44 

+ 1,01 
+8,23 
:""2,71 
+2,19 
+0,34 

-2,64 
+1,83 
-1,98 
-0,98 
+ 1,18 

+0,25 
+1,23 
-0,15 
-1,21 
-1,23 

Durchschnittseinkommen und Beitragsgrundlagen in der Pensionsversicheru!1g der 
Unselbständigen 

1979 ................ . 
1980 ................ . 
1981 ................ . 
1982 ................ . 
1983 ...... , ......... . 

Durchschnittliches Monatseinkommen 'I 
der 

Arbeiter 

9620 
10250 
10950 
11 550 3 ) 

12060 3 ) 

Angestellten 

13200 
13940 
15020 
15940 3) 

16670 3 ) 

Durchschnittliche monatliche Beitragsgrundlage 'I 
in der 

Pensionsversicherung Pensionsversicherung Knappschaftlichen 
der Arbeiter der Angestellten Pensionsversicherung 

Schilling 

9621 
10304 
10965 
11 51& 
12058 

12672 
13479 
14359 
15205 
15935 

14766 
15863 
16703 
17727 
18513 

Entwicklung der Höchstbeltragsgrun~lage und der Beitragssätze in der Pensionsversicherung der 
. Arbeiter und Angestellten 

monatliche Höchst- Beitrag gemäß Zusatzbeitrag gemäß zusammen beitragsgrundlage § 51 ASVG § 51a ASVG 
Dienstgeber . Dienstnehmer Dienstgeber Dienstnehmer 

Schilling in Prozent der Beitragsgrundlage 

1979 ............ 18600 8,75 8,75 1,0 1,0 19,50 
1980 ............ 19500 8,75 8,75 2,0 1,0 20,50 
1981 , .. , ........ 20400 8,75 8,75 2,6 1,0 21,10 
1982 ......... '" '21600 8,75 8,75 2,6 1,0 21,10 
1983 ............ 22800 8,75 8,75 2,6 1,0 21,10 
1984 ...... " .... 24000 8,75 8,75 . 3,2 1,0 21,70 
1985 .......•.... 24600 9,25 9,25 3,2 1,0 22,70 

') Grundlage für die Berechnung bildet die Lohnsteuerstatistik 1979. Diese Daten wurden mit den Zuwachsraten 
des Tariflohnindex und des Pro-Kopf-Einkommens je Arbeitnehmer laut Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung fort" 
geschrieben. 

2) Einschließlich aliquoter Sonderzahlungen, 
3) Vorläufige Zahlen. 
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4.13 Anpassung der Pensionen 

In verschiedenen Novellen zum ASVG und spä
ter auch zum GSPVG war der Versuch unternom
men worden, durch eine pauschale und später 
durch eine individuelle Aufwertung der Pensionen 
der wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung zu tra
gen und damit möglichst alle Pensionen, unge
achtet des Zeitpunktes ihres Anfalles, dem Lohn
und Gehaltsniveau eines bestimmten Jahres anzu
passen. 

soziale Verwaltung vorgelegte Berechnung über 
die voraussichtliche Gebarung der Träger der 
Pensionsversicherung für die folgenden fünf Jahre 
zur Verfügung, Die Festsetzung des jeweiligen 
Anpassungsfaktors erfolgt durch Verordnung des 
Bundesministers für soziale Verwaltung. 

Die Anpassungsfaktoren waren seit Beginn der 
Pensionsdynamik im Jahre 1966 immer mit den 
Richtzahlen ident. Die Entwicklung dieser beiden 
Größen seit 1966 zeigt die folgende Übersicht: 

Ab dem Jahre 1966 wurde im Zusammenhang 
mit der Einführung der Pensionsdynamik eine 
Neuregelul1g in Form. des Pensionsanpassungs
gesrtzes, BGBI. Nr. 96/1965, getroffen. 

Durch dieses Gesetz wurden die bisher nur fall
weisen Nachziehungen der laufenden Geldleistun
gen aus der Pensions- und Unfallversicherung 
durch ein System regelmäßiger Anpassung 
ersetzt. 

Richtzahl und Anpassungsfaktor 
für das Jahr 1966 ................ . 

1967 ............. , .. . 
1968 ................ . 
1969 ................ . 
1970 ............. ' ... . 
1971 , ............... . 
1972 ................ . 
1973 ........... , .. , .. , 
1974 ... , ........... , .. 
1975 ................ . 
1976 ................ . 
1977 ., .............. . 
1978 ............ , .. ,. 
1979 " .. ,.""." .. " 
1980 ." ... ".".',." 
1981 ., ... , .. , .. """, 
1982 .... , .. , .. , .. ,." 
1983 .. ,."" .. , .. , .. . 
1984 , .... ,.',., ..... ' 
1985 ""., .. ""."., 

1,070 
1 ,081 
1,064 
1,071 
1,054 
1,071 
1,074 
1,090 
1,104 
1,102 
1 ,115 
1,070 
1,069 
1,065 
1,056 
1,051 
1,052 
1,055 
1,040 
1,033 

Auf Grund eines Gutachtens des Beirates für 
die Renten- und Pensionsanpassung beim Bun
desministerium für soziale Verwaltung muß bis 
zum 10. Oktober eines jeden Jahres eine Ent
scheidung darüber getroffen werden, welcher 
Faktor für die jährliche Pensionsanpassung heran
gezogen werden soll. Der Beirat orientiert sich 
dabei an der Richtzahl, die für jedes Kalenderjahr 
aus den durchschnittlichen Beitragsgrundlagen 
der Versicherten errechnet wird .• Er hat bei der 
Erstellung seines Gutachtens auf die volkswirt
schaftliche Lage und deren Entwicklung sowie auf 
die Änderung des Verhältnisses der Zahl der in 
der Pensionsversicherung Pflichtversicherten zur 
Zahl der Pensionen Bedacht zu nehmen. Dabei 
steht dem Beirat eine vom Bundesministerium für 

, Die Wirkung der Anpassung auf die Höhe der 
einzelnen Pensionen veranschaulicht die folgende 
Übersicht. Den Erhöhungen durch die Anpassurig 
wurden die Steigerungen des Index der Verbrau
cherpreise gegenübergestellt. 

Eine Pension von 2 000 S im Jahre 1965 erhöhte sich seither 

im Jahre 

1966, , , , ,. , .. , .. ,. , ,. , .. , .. , , ., , , ,.', .. , , , ,. , ,., . 
1967, , , , , ., .. "."' ., , , , .. , .. , .. , .. ,. , .. , ., ,. , .. , . 
1968 , , ~ , , . , .. , . , , . , ... , .. , . , " : , , . , , . , ... '. , , . , .. , . 
1969., ., , ., ,. , .. , ., , ., ,. , ,. , .. , .. ',. , ,., .' , ., , ... 
1970., .. ,."., .. , .. , .. ,."."., .. ,."., .. ""., , 
1971 . , .. , . , .. , .. , .'. , . , , . , .. , .. , .. , . , , . , , , , .. , . , . 
1972. , .. , ., , , ,. '. , .. , .. , , , " ". , ,. , ., , , , .. ,., , ., , 
1973., .. ,."."., ..... ,.".".".,."." .... ,., , 
1/1974 ') . , .. , . , , , , , . , .. , .. , , , , . , , , , , . , . , , , , ..... , 
VII/1974 2 ) •• , •• , , , , , , , , , •••• , , • , , • , •• , • , , • , , • , •• , 

1/1975 3) • , , • , •• , • , , • , , • , • , , • , , • , , • , •• , • , , .. , , • , •• , 

VII/1975 2 ) , •• , • , • , , • , , , , , •••• , •• , • , , • , •• , •• , • , , ',' 

1976 4 ) , •• , • , •• , •• , • , , , , , • , •• , •• , • , , • , , • , •• , , , , • , 

1977., , ., .. , .. , .. , .' , , , .. , .. , .. , ., , .' ,. , .. , ., .. , 
1978 .. , ., ,. , .. , .... , , ., , ., ,. , ,. ,., , ., , ., .. , .. , ., 

') Erhöhung um Hl,4%. 
2) Erhöhung um 3,0%, 
3) Erhöhung um 10,2%, 
4) Erhöhung am 1, Jänner 1976 um 11,5%. 

auf 
in Schilling 

2140,00 
2313,30 
2461,40 
2636,20 
2778,60 
2975,90 ' 
3196,10 
3483,70 
3846,001. 
3961,40 f 
4365,501. 
4496,50 f 
5013,60 
5364,60 
5734,80 

Jährliche Steigerung 
der Pension des VPI 19,66 (1976) 

in .prozent 

7,0 2,2 
8,1 4,0 
6,4 2,8 
7,1 3,1 
5,4 4,4 
7,1 4,7 
7,4 6,3 
9,0 7,6 

12,1 .,. 9,5 

13,5 8,4 

13,1 7,3 
7,0 5;5 
6,9 3,6 
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342 Aufwendungen des Bundes für soziale Wohlfahrt 

Jährliche Steigerung 
im Jahre auf 

in Schilling 
der Pension des VPI 1966 11976) 

in Prozent ' 

1979 ................... , ............ , .......... . 6107,60 
6449,60 
6778,50 
7131,00 
7523,20 
7824,10 
8082,30 

6,5 
5,6 

3,7 
6,4 
6,8 
5,4 
3,3 
5,7 5) 

4,0 5) 

1980 ... " .. , ............. , ......... ' .............. . 
1981 ........................................... . ,5,1 

5,2 
5,5 
4,0 
3,3 

1982 ................... , ....................... . 
1983 ...... , ......................... , .......... . 
1984 ................... , ............ , .......... . 
1985 ............................................ . 

5) Schätzwerte. 

4.14 Bundesbeiträge 

Die Grundsätze, nach denen die Errechnung 
der Bundesbeiträge zur Pensionsversicherung 
erfolgt ist, waren nach Kriegsende vielen Ände
rungen unterworfen. Eine ausführliche Darstellung 
dieser Änderungen ist im Arbeitsbehelf zum Bun
desfinanzgesetz 1977 I. Teil, Abschnitt C. Sonsti
ges (Punkt VII. 4.11) enthalten. Die derzeit gel- . 
tende Regelung für die Berechnung der Bundes
beiträge geht auf die 29. Novelle zum ASVG, die 
21. Novelle zum GSPVG und die 2. Novelle zum 
B-PVG zurück und setzt ab dem Jahre 1973 die 
Bundesbeiträge in der Pensionsversicherung 
sowohl der Unselbständigen als auch der Selb
ständigen in Form einer Ausfallhaftung mit einem 
Mehrertrag von 1,5% der GesamtaufWendungen 
fest. Mit 1. Jänner 1979 trat für die Pensionsversi
cherungen der Selbständigen an die Stelle des 
GSPVG und des B-PVG das GSVG und BSVG. In 
diese Bundesgesetze wurde die Regelung über 
den Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung 
unverändert übernommen. In den Jahren 1978 bis 
1984 wird die Ausfallhaftung mit einem Mehrertrag 
von 0,5% der Gesamtausgaben beschränkt. Diese 
Regelung wird ab dem Jahre 1985 durch die 

. 40. Novelle zum ASVG, 9. Novelle zum GSVG und 
8. Novelle zum BSVG in das Dauerrecht übernom-
men. 

Ein Teil dieses Bundesbeitrages ist nach dem 
GSVG aus dem Aufkommen an Gewerbesteuer 
mit einem Betrag in der Höhe der Pflichtbeiträge 
zu leisten. Nach dem BSVG ist ein Teil des Bun
desbeitrages ebenfalls mit einem Betrag in der 
Höhe der Pflichtbeiträge zu leisten, wofür vor 
allem das Aufkommen an Abgabe von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben zu verwenden ist. 

Zur Krankenversicherung der Bauern leistet der 
Bund einen Beitrag in der Höhe der Summe der 
eingezahlten Versicherungsbeiträge, ausgenom
men die Beiträge zur Krankenversicherung der 
Pensionisten. 

Zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung lei
stet der Bund einen Beitrag in der Höhe eines 
Drittels der eingezahlten Versicherungsbeiträge. 

Die nachstehende Übersicht gibt Auskunft über 
die Entwicklung der Bundesbeiträge inder Pen
sionsversicherung in den letzten Jahren. 

Zusätzlich zu den Bundesbeiträgen in den Pen
sionsversicherungen der Selbständigen hat der 
Bund in den Jahren 1978 bis 1984 diesen Pen
sionsversicherungen gemäß § 12 Abs. 3 des Woh
nungsbeihilfengesetzes den Restbetrag überwie
sen,·der nach dem Ersatz der Aufwendungen für 
Wohnungsbeihilfen und nach Abzug der Einhe
bungsvergütung von den Eingängen an Sonder
beiträgen nach dem Wohnungsbeihilfengesetz 
verblieb. 

Bundesbeiträge in der Pensio.nsversicherung ') 
nach dem 

ASVG GSVG 
jährliche jährliche 

Betrag Steigerung Betrag Steigerung Betrag 
in Mit!. S in% in Mil!. S in% in Mit!. S 

1979, .................. , 9308,3 5,2 4644,1 7,5 4604,6 
1980 ................... , 6995,7 -24,8 5015,0 8,0 4527,6 
1981 ........... , ........ 7309,0 4,5 6290,9 25,4 5113,6 
1982 .................... 12045,2 64,8 6951,8 10,5 5689,8 
1983 ...... , .... , ........ 19815,6 64,5 7569,0 8,9 6183,3 

Bundesbeiträge in der gesamten Pensionsversicherung ') 

1979 
1980 
1981 
1982 

. 1983 

...................... , , 18557,0 
16538,3 
18713,5 
24686,8 
33567,9 

jährliche Steigerung 
in % 

7,2 
-10,9 

13,2 
31,9 
36,0 

BSVG 
jährliche 

Steigerung 
in% 

11,2 
- 1,7 

12,9 
11,3 
8,7 

') 1983 Erfolg, Vorjahre Bundesrechnungsabschluß; inklul1ive der Überweisungen nach § 12 Abs.3 WB
Gesetz. 
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4.15 Ausgleichszulagen 

Erreicht das Gesamteinkommen (Pension und 
übrige Einkünfte) eines Pensionisten nicht eine 
gewisse Höhe (Richtsatz), so erhält der Pensio
nist eine Ausgleichszulage in der Höhe des Unter
schiedsbetrages zwischen seinem Gesamtein
komme'n und dem Richtsatz. Er hat damit auf 
jeden Fall ein Einkommen in der Höhe des Richt
satzes garantiert. 

Die Richtsätze sind im letzten Jahrzehnt meh
rere Male über die normale Anpassung der Pen
sionen hinaus erhöht worden. Die Entwicklung der 
Mindestpension (Richtsatz) für Alleinstehende 
und Verheiratete seit 1966 zeigt die nachstehende 
Übersicht. Gegenübergestellt wurden die Steige
rungen des Pensionistenindex 1966 bzw. 1976. 

Rlchtsätze für Ausgleichszulagenempfänger 
Rich,tsatz jährliche tür 

Alleinstehende Steigerung 

in Schilling in% 

VII/1965 .............. 915 
1966 ........... ~ ..... 979 7,0 
1967 ................. 1068 - 9,1 
1968 ................. 1 136 6,4 
1969 ................. 1217 7,1 
1/1970 ................ 1283 } 7,5 VII/1970 1) ............ 1333 
1/1971 , .. , ............ 1428 } 13,0 VII/1971 2 ) ............ 1528 
1972 ................. 1641 11,0 
1973 ................. 1800 9,7 
1/1974 3) .............. 2000 } 12,8 VII/1974 4 ) ...... ,", .... 2060 
1/1975 5) ••.•.••.••.••. 2285 } 14,3 VII/1975 4 ) ............ 2354 
1976 6 ) ............... 2625 13,2 
1977 ................. 2860 9,0 
1978 ................. 3092 8,1 
1979 ................. 3308 7,0 
1980 ................. 3493 5,6 
1981 ................. 3703 6,0 
1982 ................. 3"955 6,8 
1983 ................. 4173 5,5 
1984 ................. 4370 4,7 
1985 ................. 4514 3,3 

, 
') Erhöhung um 50 S. 
2) Erhöhung um 100 S. 
3) Erhöhung um 11,1 %. 
4) Erhöhung um 3,0%. 
5) Erhöhung um 10,9%. 
6) Erhöhung am 1. Jänner 1976 um 11,5%, 
7) Schätzwerte, 

Die Kostentragung für die Ausgleichszulagen 
nach dem ASVG, GSVG und dem BSVG hat der 
Bund gegenüber den Ländern durch § 2, FAG 
1967 bzw. 1973 bzw. 1979 übernommen. 

Richtsatz jährliche jährliche 
tür Steigerung des 

Verheiratete 
Steigerung Pensionistenindex 

in Schilling in% (1976) in% 

1265 
"1354 7,0 2,6 
1483 9,5 5,8 
1578 6,4 3,3 
1690 7,1 3,4 
1782 } 
1851 7,5 5,0 

1983 } 
2122 13,0 5,4 

2279 11,0 6,9 
2575 13,0 7,8 
2861 } 
2947 12,8 8,5 

3270 } 
3368 14,3 9,1 

3755 13,1 8,0 
4090 8,9 6,0 
4422 8,1 3,7 
4731 7,0 3,7 
4996 5,6 6,0 
5316 6,4 7,3 
5677 6,8 -5,9 
5989 5,5 3,2 
6259 4,5 6,0 7

)' 

6466 3,3 4,5 7 ) 

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung 
der Ersätze für die Ausgleichszulagen durch den 
Bund in den letzten Jahren. 

Ausgleichszulagenersätze In der Penslo'nsversicherung ') 

1979 ................... . 
1980 ................... . 
1981 ................... . 
1982 ................... . 
1983 ................... . 

Betrag 
in MIII.S 

3146,3 
3228,4 
3345,9 
3532,5 
3606,0 

ASVG 
jährliche 

Steigerung 
in% 

3,8 
2,6 
3,6 
5,6 
2,1-

') 1983 Erfolg, Vorjahre Bundesrechnungsabschluß. 

Betrag 
in Mill.S 

830,8 
837,4 
861,8 
878,2 
876,4 

nach dem 
GSVG 

jährliche 
Steigerung 

in% 

1,2 
0,8 
2,9 
1,9 

-0,2 

Betrag 
in Mill.S 

1474,6 
1530,3 
1 615,4 
1712,0 
1 819,5 

BSVG 
jährliche 

Steigerung 
in% 

7,9 
3,8 
5,6 
6,0 
6,3 
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Ausgleichszulagenersätze in der gesamten Pensionsversicherung ') 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

') 1983 Erfolg, Vorjahre Bundesrechnungsabschluß. 

4.16 Zusammenfassung 

Durch die Bundeszuschüsse ist sichergestellt, 
daß die Kaufkraft der Pensionen erhalten bleibt. 

4.2 Familienlastenausgleich 

Der Nationalrat hat den ersten Schritt zu einem 
allgemeinen Familienlastenausgleich mit der 
Beschlußfassung am 15. Dezember 1954 über das 
Bundesgesetz betreffend die Herbeiführung eines 
Familienlastenausgleiches durch Gewährung von 
Beihilfen zur Familienförderung und betreffend die 
Abänderung des Kinderbeihilfengesetzes (Fami-' 
lienlastenausgleichsgesetz), BGBI. Nr. 18/1955, 
getan, nachdem bereits seit 1950 Kinderbeihilfen 
für die unselbständig Erwerbstätigen gewährt 
wurden. 

Durch das Familienlastenausgleichsgesetz 
1967, BGBI. Nr.376, wurde die gesamte Materie 
neu geordnet. Dieses Bundesgesetz wurde seit 
seinem Inkrafttreten (1. Jänner 1968) mehrmals, 
zuletzt durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 000/1984, geändert. 

Für das Jahr 1985 sind vorgesehen: 

Die Gewährung von Familienbeihilfen; 
die Gewährung einer Geburtenbeihilfe; 
die Gewährung von Schulfahrtbeihilfen ; 
die Finanzierung der Schülerfreifahrten und die 

Finanzierung von Schulbüchern; 
eine Beitragsleistung zum Aufwand für das. 

Karenzurlaubsgeld ; 
die Leistung eines Kostenanteiles für die Unter

suchungen nach dem Mutter-Kind-Paß; 
die Zahlung von Vorschüssen auf den gesetzli

chen Unterhalt; 
Beitragsleistung zur Schülerunfallversicherung ; 
ein Teilersatz der Aufwendungen für das 

Wochengeld; 
ein Teilersatz der Kosten der Betriebshilfe an 

Mütter, die in der gewerblichEm Wirtschaft oder in 
der Land- und Forstwirtschaft selbständig 
erwerbstätig sind. 

Die Familienbeihilfe wird im Jahre 1985 1 100 S 
betragen; sie erhöht sich für jedes Kind ab Beginn 
des Kalenderjahres, in dem das Kind das 
10. Lebensjahr vollendet hat, um monatlich 200 S. 

Für ein behindertes Kind erhöht sich die Fami
lienbeihilfe um monatlich 1 200 S. 

Betrag in MilL 5 

5451,7 
5596,1 
5823,1 
6122,7 
6301,9 

jährliche Steigerung 
in% 

4,5 
2,6 
4,1 
5,1 
2,9 

Die Geburtenbeihilfe besteht aus drei voneinan
der unabhängigen Teilen. Der erste Teil der Ge
burtenbeihilfe wird unmittelbar nach der Geburt 
des Kindes gewährt und beträgt entweder 2 000 S 
oder 5 000 S. Der Betrag von 5000 S wird 
gewährt, wenn sich die Mutter während der 
Schwangersl:;haft den ärztlichen Untersuchungen 
nach dem Mutter-Kind-Paß unterzogen hat, das 
Kind die erste Lebenswoche vollendet hat und 
ärztlich untersucht wurde. Sind diese besonderen 
Voraussetzungen nicht gegeben, beträgt die Ge
burtenbeihilf,e für jedes lebend- oder totgeborene 
Kind nur 2000 S. 

Der zweite Teil der Geburtenbeihilfe wird nach 
Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes 
gewährt und beträgt 5 000 S. Voraussetzung für 
die Gewährung ist, daß das Kind im ersten 
Lebensjahr den im Mutter-Kind-Paß festgelegten 
ärztlichen Untersuchungen unterzogen wurde. 

Der dritte Teil der Geburtenbeihilfe beträgt 
3 000 S je Kind und wird gewährt, wenn das Kind 
das zweite Lebensjahr vollendet hat und' einer 
ärztlichen Untersuchung unterzogen wurde. 

Die Kosten für die im Mutter-Kind-Paß festge
legten ärztlichen Untersuchungen der Schwange
ren und der Kinder werden zu zwei Drittel vom 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen und zu 
einem Drittel von den Trägern der gesetzlichen 
Krankenversicherung getragen. 

Schulfahrtbeihilfe wird für Kinder gewährt, die 
eine öffentliche oder eine mit Öffentlichkeitsrecht 
ausgestattete Schule im Inland, eine gleichartige 
Schule im grenznahen Gebiet im Ausland, ein~ im 
Krankenpflegegesetz geregelte Schule oder eine 
Bundeshebammenlehranstalt besuchen, wenn der 
Schulweg mindestens 3 km lang ist. Die Höhe der 
pauschalierten Schulfahrtbeihilfe richtet sich nach 
der Entfernung zwischen Wohnung und Schule 
bzw. Zweitunterkunft des Schülers am Schulort. 
Schulfahrtbeihilfe wird nur gewährt, wenn der 
Schüler keine Möglichkeit einer Schül~rfreifahrt· 
hat. 

Der Bundesminister für Familie, Jugend und 
Konsumentenschutz ist ermächtigt, Verträge über 
die Beförderung von Schülern sowohl im linien
verkehr als auch im Gelegenheitsverkehr abzu
schließen sowie den Gemeinden und Schulerhal
tern die ihnen durch die Schülerbeförderung ent-
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stehenden Kosten zu ersetzen (Schülerfreifahr
ten). Der Fahrpreis bzw. Fahrpreisersatz wird aus 
dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen gelei
stet. 

Schülern, die eine öffentliche oder mit dem 
Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Pflichtschule, 
mittlere oder höhere Schule im Inland als ordentli
che Schüler besuchen, werden die für den Unter
richt notwendigen Schulbücher unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt. Den ordentlichen Schülern 
sind bestimmte außerordentliche Schüler gleich
gestellt. Die Schulbücher gehen in das Eigentum 
der Schüler über. 

In den ersten acht Schulstufen (umfassend die 
VOlks-, Haupt- und Sonderschulen sowie die 
Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schu
len) werden die Schulbücher von den Schulerhal
tern (Schulen) gesammelt angeschafft. Die Bezah
lung erfolgt mit Schulbuchanweisungen, die den 
Schülern zur Verfügung gestellt werden. Die 
Schulbuchanweisungen werden wie die Schul
buchgutscheine vom Buchhändler bei der Öster
reichischen Postsparkasse zu Lasten des Aus
gleichsfonds für Familienbeihilfen abgerechnet. 
Die Schulbuchanweisungeri können auch auf 10 
oder 25 Exemplare eines Titels lauten und bewir
ken eine Einsparung an Belegen von mehr als . 
50vH. 

Ab der 9. Schulstufe erhalten die Schüler Schul
buchgutscheine: die "jeweils auf ein bestimmtes 
Buch lauten und voh den Schülern oder" Erzie
hungsberechtigten beim Buchhändler gegen ein 
verlagsneues Schulbuch eingelöst werden. 

Die Buchhändler rechnen die eingelösten 
- Anweisungen und Gutscheine im Wege der Öster

reichischen Postsparkasse zu Lasten des Aus
gleichsfonds für Familienbeihilfen ab, wobei sie 
einen Preisnachlaß von 4 bis 10 vH gewähren, 
wenn der gesamte Schulbuchumsatz eines Schul
jahres 250 000 S übersteigt. Die Höhe des Preis
nachlasses ist von der Höhe des Schulbuchum
satzes abhängig. 

In bestimmten Fällen können die Schulerhalter 
von den Finanzlandesdirektionen auch zur 
Anschaffung der Schulbücher zu Lasten des Aus
gleichsfonds für Familienbeihilfen ermachtigt wer
den. 

Der Beitrag zum Karenzurlaubsgeld, der aus 
Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 

.. an die Arbeitslosenversicherung zu leisten ist, 
beträgt -50 vH des Gesamtaufwandes für das 
Karenzurlaubsgeld (Barleistung einschließlich der 
hierauf entfallenden Kranken'versicherungsbei
träge) nach dem Arbeitsloselnversicherungsge
setz BGBI. Nr. 609/1977 in der Fassung des Bun
desg~setzes BGBI. Nr. 588/1981, Art. VII, Abs. 2. 

Die Vorschüsse auf den gesetzlichen Unterhalt 
nach dem, Unterhaltsvorschußgesetz, BGBI. 

Nr. 250/1976 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 617/1983, werden von den Oberlandes
gerichten ausgezahlt und diesen aus dem Aus
gleichsfonds für Familienbeihilfen ersetzt. 

Der jährliche Beitrag zur Schülerunfallversiche- . 
rung ist in Höhe von 30 Millionen Schilling aus Mit
teln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt zu zahlen. 

Den Trägern der gesetZlichen Krankenversiche
rung sind 50 vH der Aufwendungen für das 
Wochengeld aus Mitteln des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen zu ersetzen. Die halben Aufwen
dungen für das Wochengeld werden auch für 
Arbeitslose ersetzt. 

Aus den Mitteln des Ausgleichsfonds für Fami
lienbeihilfen sind 50 vH der Aufwendungen für die 
Leistungen der Betriebshilfe an Mütter, die in der 
gewerblichen Wirtschaft oder in der Land- und 
Forstwirtschaft selbständig erwerbstätig sind, den 
entsprechenden Sozialversicherungsträgern zu 
ersetzen. 

Die Leistungen aus dem Familienlastenaus
gleich werden aus dem Ausgleichsfonds für Famic 
lienbeihilfen bestritten, dem folgende zweckge
bundene Abgaben zufließen: 

1. Dienstgeberbeiträge in Höhe von 4,5 vH der 
Lohnsumme ; . 

2. Anteil an Einkommen- und Körperschaft-. 
steuer in Höhe von 2,29 vH des Aufkommens; 

3. als Abgeltung für den Wegfall der Kinderab
setzbeträge und deren Ersatz durch höhere Fami
lienbeihilfen werden vom Aufkommen an Einkom
men- und Lohnsteuer im Jahre 1985 10500 Millio
nen Schilling (davon entfallen auf die veranlagte 
Einkommensteuer 2 625 Millionen Schilling und 
7875 Millionen 'Schilling auf die Lohnsteuer) dem 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zugewie
sen; 

4. Beiträge von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben; 

5. Beiträge der Länder in Höhe von 135,660 Mil
lionen Schilling; 

6. weiters fließen dem Fonds die rückgezahlten 
Unterhaltsvorschüsse zu. 

Die Überschüsse aus der jährlichen Gebarung 
des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen . sind 
dem Reservefonds für Familienbeihilfen zu über
weisen, der eigene Rechtspersönlichkeit besitzt. 
Dadurch wird die Trennung der Mittel des Reser
vefonds vom Bundesvermögen ermöglicht und 
gewährleistet. 

Diese Mittel sind für die Deckung allfälliger 
Abgänge aus der laufenden Gebarung des Aus
gleichsfonds bestimmt. 
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346 Aufwendungen des Bundes für soziale Wohlfahrt 

Übersicht über die Gebarung des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen seit 1972: 

1972 ................................... . 
1973 ................................... . 
1974 ................................... . 
1975 ................. _ ....... : .......... . 
1976 ................................... . 
1977 ................................... . 
1978 ................................... . 
1979 .................. ; ................ . 
1980 ................................... . 
1981 ........................... : ....... . 
1982 ................................... . 
1983 ................................... . 
1984 (Bundesvoranschlag) ................ . 
1985 (Bundesvoranschlag) ................ . 

Der Reservefonds wies am 31. Dezember 1983 
ein Vermögen von insgesamt 1 582,0 Millionen 
Schilling auf. Dieses Vermögen besteht aus einer 
Forderung an den Bund (Überschüsse aus der 
Gebarung des Ausgleichsfonds für Familienbeihil
fen der Jahre 1952 bis 1970). 

Die Einnahmen des Ausgleichsfonds für Fami
lienbeihilfen werden im Jahre 1985 rund 
35 712,5 Millionen Schilling betragen. Für Leistun
gen aus Fondsmitteln im Rahmen des Familienla
stenausgleiches sind im Jahre 1985 insgesamt 
voraussichtlich 36 112,5 Millionen Schilling erfor
derlich. Die Gebarung des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen weist damit einen Abgang von 
400,0 Millionen Schilling auf. Dieser Abgang kann 
durch Anrechnung auf die restliche Verbindlich
keit des Bundes gegen den Reservefonds für 
Familienbeihilfen gedeckt werden. 

4.3 Krlegsopfer- und Heeresversorgung, Opfer
fürsorge und Kleinrentnerentschädigung 

Den Aufwand für diese Bereiche der sozialen 
Wohlfahrt trägt ausschließlich der Bund. In der 
Kriegsopfer- und Heeresversorgung überwiegen 
die Kosten der Rentenversorgung für Beschä
digte und Hinterbliebene bei weitem die Kosten 
der anderen Versorgungsleistungen (Heilfürsorge, 
orthopädische Versorgung, ,berufliche Ausbil
dung). Die Kriegsopferrenten werden im gleichen 
Umfang wie die Pensionen nach dem ASVG jähr
lich aUfgewertet und nehmen daher von Jahr zu 
Jahr höhere Budgetmittel in Anspruch. Der 
Anpassungsfaktor 1985 beträgt so wie in der Pen
sionsversicherung nach dem ASVG 1,033 (1967: 
1,081,1968: 1,064, 1969: 1,071, 1970: 1,054, 1971: 
~,071, 1972: 1,074, 1973: 1,090, 1974: 1,104, 1975: 
1,102,1976: 1,115, 1977: 1,070, 1978: 1,069, 1979: 
1,065,1980: 1,056, 1981: 1,051, 1982: 1,052, 1983: 
1,055, 1984: 1,040). Die Zahl der 'Rentenempfän-

Ausgaben 

9387,1 
10696,4 
11883,9 
14861,3 
15894,5 
18347,3 
26511,5 
28321,4 
29193,7 
31618,1 
34026,5 
34314,4 
35515,4 
36112,5 

Einnahmen 

Millionen Schilling 

10392,6 
12105,9 
14273,4 
15751,2 
17309,5 
19289,4 
25543,5 
27099,6 
28697,8 
28482,7 
29237,4 
29806,8 
33644,0 
35712,5 

ÜberschuB (+) 
Abgang (-) 

+ 1005,5 
+ 1409,5 
+ 2389,5 
+ 889,9 

'+ 1415,0 
+ 942,1 

968,0 
1221,8 

495,9 
3135,4 
4789,1 
4507,6 
1871,4 

400,0 

ger ist seit vielen Jahren rückläufig; dieser Rück
gang liegt derzeit bei 4,0% jährlich. Am 1. Juli 1984 
standen 161 756 Versorgungsberechtigte (80517 
Beschädigte, 71 246 Witwen, 2199 Waisen, 7794 
Eltern) im Rentenbezug gegenüber 168482 am 
1. Juli 1983. 

Auch die Rentenleistungen in der Heeresver
sorgung und Opferfürsorge sind in die Rentendy
namik einbezogen. Die Gesamtzahl der 
Anspruchsberechtigten nach dem Heeresversor
gungsgesetz betrug ain 1. Juli 1984 1062 Perso
nen, und zwar 935 Beschädigte, 37 Witwen, 51 
Waisen und 39 Eltern, gegenüber 1 023 Personen 
am 1. Juli 1983. 

Am 1. Juli 1984 standen 4 480 Personen im 
Bezuge einer Opfer- oder Hinterbliebenenrente 
gegenüber 4675 Personen am1. Juli 1983. 

Auch die Rentenleistungen in der Kleinrentner
entschädigung werden jährlich erhöht. 1) Die Zahl 
der Empfänger einer Kleinrente nimmt wegen des 
hohen Alters dieses Personenkreises ständig ab. 
Am 1. Juli 1984 bezogen 65 Personen eine Klein
rente gegenüber 89 Personen am 1. Juli 1983. 

4.4 Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen 

Den Aufwand für die Hilfeleistungen an Opfer 
von Verbrechen trägt der Bund. Es überwiegen 
die Kosten der Ersatzleistungen gegenüber jenen 
der Heilfürsorge, der orthopädischen Versorgung, 
der Rehabilitation und der sonstigen Leistungen. 

Am 1. Juli 1984 bezogen 89 Personen (32 Opfer 
und 57 Hinterbliebene) eine laufende Geldleistung 
gemäß § 2 gegenüber 87 Personen am 1. Juli 
1983. 

1) Siehe BGBI. Nr.637/1982. 
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VIII. Die Finanzschuld des Bundes und deren Struktur im Jahre 1983 unter 
Berücksichtigung der internationalen Geld- und Kapitalmarktlage. 

Über die Finanzschuld des Bundes wird im 
Amtsbehelf zu den jeweiligen Bundesfinanzgeset
zen seit dem Jahre 1967 berichtet, wobei der 
erste Bericht im Amtsbehelf zum Bundesfinanzge
setz die Schuldengebarung des Bundes im Zeit
raum von 1949 bis 1965 behandelt. 

Der nachstehende Bericht über die vom Bund 
im Jahre 1983 zur Finanzierung des Budgetabgan-. 
ges durchgeführten Kreditoperationen und deren 
Auswirkung auf die Entwicklung der Finanzschuld 
des Bundes wird eingeleitet von einer Rückschau 
auf die unter dem Einfluß der allgemeinen Wirt
schaftslage"und weltpolitischen Spannungen ste
hende . Entwicklung auf den internationalen 
Finanz- und Kapitalmärkten. 

Im Vergleich zum Jahr 1982, dessen wirtschaft
liche Situation von einem stagnierenden bis rück
gängigen Wirtschaftswachstum bei hoher Arbeitsc 
Ibsigkeit und hohen Budgetdefiziten charakteri
siert war, erbrachte das Berichtsjahr 1983 keine 
grundlegende Verbesserung der wirtschaftlichen 
Rat1menbedingungen. Der Welthandel, der im Vor
jahr real um 2,5 vH zurückgegangen war, stag
nierte, das reale Bruttoinlandsprodukt der euro
päischen OECD-Staaten verzeichnete ein gering
fügig höheres Wachstum (1,0 vH gegenüber 
0,6 vH). Wie im Jahre 1982, wurde auch 1983 in 
den meisten westeuropäischen Ländern der groß
teils restriktive Kurs der Wirtschaftspolitik fortge-

. setzt beziehungsweise in einigen Ländern zum 
Zwecke der Budgetsanierung 'und/oder Inflations
bekämpfung sogar noch verstärkt. Dennoch hat 
sich seit Jahresbeginn und im Verlauf des Jahres 
1983 die österreichische Konjunktur zusehends 
gefestigt. Die Zunahme des realen BIP lag 1983 
mit 1,9 vH deutlich über dem Vergleichswert des 
Vorjahres (1,1 vH), was zum einen Teil auf eine 
gestiegene Auslandsnachfrage, zum anderen Teil 
auch auf den lebhaften privaten Konsum zurück
zuführen ist, wobei in letzterem Fall auch den 
gegen Jahresende hin verstärkten Vorzieheffekten 
eine gewisse Bedeutung zukommt. Die Leistungs
bilanz war im Berichtsjahr 1983 annähernd ausge
glichen,die Verbraucherpreise stiegen im Jahres
durchschnitt um 3,3 vH gegenüber 5,4 vH, aller
dings stieg die Arbeitslosenrate 1983 von 3,7 vH 
(1982) auf 4,5 vH, eine Entwicklung, die durch die 
insgesamt doch geringe Dynamik der österreichi
schen Wirtschaft zu erklären ist, wobei allerdings 
die Verschlechterung hauptsächlich im ersten 
Semester erfolgte und in der zweiten Jahreshälfte 
eine diesbezügliche Stabilisierung eingetreten ist. 

Bei der Erstellung des Voranschlages für 1983 
war bei geschätzten Gesamtausgaben in Höhe 
von 400,1 Milliarden Schilling und Gesamteinnah
men von 325,8 Milliarden Schilling ein Bruttoab-

gang von 74,3 Milliarden Schilling vorgesehen, der 
durch Kreditoperationen des Bundes zu bedek
ken war. Von den im Bundesfinanzgesetz, Art. 111 
Abs. 1 (Konjunkturausgleich-Voranschlag) und 
Abs. 2 enthaltenen Ermächtigungen wurde 
Gebrauch gemacht; darüber hinaus wurde mit 
einer Bundesfinanzgesetznovelle (BGB!. Nr. 548/ 
1983) eine zusätzliche Ermächtigung in Höhe von 
10,5 Milliarden Schilling erteilt. 

So wurden schließlich die dem Bundesminister 
für Finanzen im Berichtsjahr zur Durchführung 
von Kreditoperationen insgesamt erteilten 
Ermächtigungen in der Höhe von 94317,3 Millio
nen Schilling ausgenützt. Die Ursachen für die 
Abweichung vom Voranschlag lagen ausgabensei
tig vor allem in Maßnahmen zur Sicherung der 
Beschäftigung (Freigabe der Stabilisierungs
quote) sowie in Mehraufwendungen im Sozialbe
reich, einnahmenseitig in geringeren Steuerein
nahmen. 

Bei der Finanzierung des Budgetabganges 
1983 wurden die wechselhaften Entwicklungen 
auf den Geld- und Kapitalmärkten laufend mitbe
rücksichtigt. Darüber hinaus wurde auch den 
Empfehlungen des Ausschusses für die Mitwir
kung an der Verwaltung der Staatsschuld (Staats
schuldenausschuß) bei der Österreichischen 
Postsparkasse zur Budgetfinanzierung 1983 
Rechnung getragen . 

So wurde dem Bund, ausgehend von den 
. Erwartungen zu Jahresende 1982 und beschlos
sen am 25. November 1982, empfohlen, die 
Inlandstangente der Budgetfinanzierung gegen
über 1982 zu erhöhen. Dabei sollte im ersten 
Halbjahr die Kreditaufnahme überwiegend im 
Inland erfolgen. Soweit im Hinblick auf Zins- und 
Wechselkurserwartungen oder mit Rücksicht auf 
die Marktpflege im ersten Halbjahr Auslandskre
ditaufnahmen erfolgen, sollte bei der Schilling
Abrechn'ung die inländische Liquidität sowie die . 
Wechselkurssituation berücksichtigt werden. Zu 
Jahresmitte (13. Juni 1983) empfahl der Staats
schuldenausschuß, die durch die Aktivierung ,der 
Leistungsbilanz und die geringe private Kredit
nachfrage verursachte .hohe Liquidität zu. nutzen 
und die bereits in den ersten Monaten des Jahres 
erfolgte schwerpunktmäßige Inlandsfinanzierung 
fortzusetzen, insbesondere die gegenüber den 
Annahmen vom Herbst 1982 erforderlichen 
zusätzlichen Mittel überwiegend im Inland aufzu
nehmen. Und in Fortsetzung der Leitlinien der 
bereits erteilten Empfehlungen sollte schließlich 
entsprechend Beschluß vom 23. September 1983 
die weitere Finanzierung des Budgetabganges 
1983 im Inland, vor allem auf dem Rentenmarkt, 
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348 Die Finanzschulddes Bundes und deren Struktur 

vorgenommen und auf die Durchführung von Aus
landsoperationen weitestgehend verzichtet wer
den. 

Für die Gesamtentwicklung alTi Rentenmarkt 
war von Bedeutung, daß sich neben der reichli
chen Liquidität der Kreditunternehmungen und 
der hohen Realverzinsungen gegen Jahresende. 
vor allem die Bekanntgabe der Ausnahme der bis 
Jahresende 1983 emittierten Wertpapiere von der 
Zinsertragsteuer positiv auf den Absatz von Ren
tenwerten auswirkte. So kann der österreichische 
Rentenmarkt im jahre 1983 dadurch charakteri-

. siert werden, daß das Bruttoemissionsvolumen 
am österreichischen Rentenmarkt 70435 Millio
nen Schilling betrug, während es im Jahre 1982 
41 140 Millionen Schilling ausmachte, wobei der 
Bundesanteil mit 58,7 vH knapp über dem Vorjah
resprozentsatz (57,5 vH) lag. Das Volumen der 
Anleihen im engeren Sinn betrug hiebei 21,5 Mil
liarden Schilling gegenüber 13,4 Milliarden Schil
ling 1982. Der Anteil der Bundesobligationen 
belief sich auf 19,9 Milliarden Schilling im Ver
gleich zu 10,2 Milliarden Schilling. Auf Gebietskör
perschaften (Länder und Städte) entfiel im 
Berichtsjahr mit 3,4 vH ein geringerer Anteil als im 
Jahr 1982 (10,5 vH), wobei insgesamt 2,4 Milliar
den Schilling an Kapital am Anleihemarkt aufge
nommen wurden. Das Emissionsvolumen der 
öffentlichen Fonds ging im Jahr 1983 gegenüber 
1982 von 1,5 Milliarden Schilling auf 1 Milliarde 
Schilling (1,4 vH gegenüber 3,6 vH) zurück. Dem
gegenüber betrug das Bruttoemissionsvolumen 
der ASFINAG als Nachfolger der einzelnen Son
dergesellschaften 3,2 Milliarden Schilling, wäh
renddem die Sondergesellschaften als Emittenten 
im Jahre 1982 überhaupt nicht aufgeschienen 
waren. Die Elektrizitätswirtschaft begab im Jahr 
1983 Anleihen im Nominale von 3,65 Milliarden 
Schilling (5,2 vH), das Volumen aes Vorjahres 
belief sieh auf 2,8 Milliarden Schilling (6,8 vH). Die 
Industrie war im Berichtsjahr deutlich stärker ver
treten als 1982 (4 Milliarden Schilling oder 5,9 vH 
gegenüber 1,8 Milliarden Schilling oder 4,4 vH). 
Auf ausländische Emittenten entfielen 1,8 Milliar
den Schilling (2,5 vH), womit sich das Volumen im 
Vergleich zum Vorjahr verdreifachte. Der Anteil 
der Kreditunternehmungen an den neu begebe
nen Anleihen war mit einem Prozentsatz von 18,5 
vH gegenüber 15,8 vH im Jahre 1982 bzw. einem 
Nominale von 13 Milliarden Schilling gegenüber 
6,5 Milliarden Schilling erstmals seit 1980 wieder 
ansteigend. 

Auf Grund der günstigen Liquiditätsverfassung 
des Kreditapparates und der Gegebenheiten auf 
dem österreichischen Kapitalmarkt konnte der 
Trend steigender Inlandsverschuldung - ganz im 
Sinne auch der oben angeführten Empfehlungen 
des Staatsschuldenausschusses - weiter fortge
setzt werden. Während 198272 vH auf in Schilling
währung aufgenommene Gelder und 28 vH . auf 
Fremdwährungskreditaufnahmen entfielen, verän-

derte sich dieses Verhältnis 1983 auf 81,9 : 18,1. 
(Hiebei sind Finanzierungen auf Grund der 
Ermächtigungen gemäß Art. lAbs. 1 des Bundes
finanzgesetzes in der geltenden Fassung sowie 
des Übereinkommens mit der Oesterreichischen 
Nationalbank zur Einlösung von Schatzscheinen 
von internationalen Finanzinstitutionen enthalten. 
Letztere beliefen sich auf rund 442,2 Millionen 
Schilling gegenüber 287,2 Millionen Schilling im 
Vorjahr.) Die Zusammensetzung der Fremdwäh
rungsschuld änderte sich insofern, als der Dollar
anteil (7,0 vH gegenüber 5,0 vH), der Hollandgul
denanteil (5,7 vH gegenüber 3,9 vH) und der Yen
anteil (5,5 vH gegenüber 4,1 vH) angestiegen sind, 
während der DM-Anteil (31,0 vH gegenüber 
32,8 vH) . und der Schweizer Franken-Anteil 
(50,8 vH gegenüber "54,2 vH) rückläufige Tendenz 
zeigten. Im Falle der Dollar- sowie der Schweizer 
Franken-Schuld wird durch erfolgte Swap-Opera
tionen jedoch effektiv ein zu hoher Dollaranteil 
und ein zu geringer Frankenanteil ausgewiesen. 

1. Kreditoperationen im Jahre 1983 

1.1 Die dem Bundesminister für Finanzen 

a) gemäß Grundbudget 1983 (Art. VIII Abs. 1 
Z 1 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 
1982, BGBI. Nr. 1/1983) sowie . 

b) gemäß Art. VIII Abs. 1 Z 1 in Verbindung mit 
Art. 111 Abs.1 Z 1, Abs.2 und Abs. 3 ades 
Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1982, 
BGBI. Nr. 1/1983, in der Fassung des Bun
desgesetzes vom 10. November 1983,' 
BGBI. Nr. 548, 

erteilten Ermächtigungen zur Aufnahme von 
Finanzschulden wurden insgesamt durch Kredit
operationen in Höhe von 94317,3 Millionen Schil
ling ausgenützt. 

Diese Kreditoperationen verteilen sich 

A) auf Schuldaufnahmenin inländi-
scher Währung ............. . 

B) auf Schuldaufnahmen in auslän
discher Währung im Gegenwert 
von ....................... . 

Millionen 
Schilling 

77 205,0 

17 112,3 

1.2 Artikel VIII Absatz 1 Ziffer 2 des Bun
desfinanzgesetzes 1983 

Diese Ermächtigung, zur vorübergehenden 
Kassenstärkung kurzfristige Verpflichtungen bis' 
zu einem Betrag von 15 Milliarden Schilling .einzu
gehen, wurde lediglich bis zu einem Betrag von 
2 000,0 Millionen Schilling in Anspruch genom
men. Diese kurzfristigen Verpflichtungen wurden 
im Laufe des Jahres 1983 getilgt, sodaß sie den 
Finanzschuldenstand nicht beeinflußten. 

23· 
I 
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1.3 Artikel VIII Absatz 1 Ziffer 3 lit. a Bun
desfinanzgesetz 1983 (Ermächtigung zu 
Prolongationen). 

Von dieser Ermächtigung wurde im Jahre 1983 
zur Prolongation von 2,25 vH Bundesschatzschei
nen mit einer Laufzeit von jeweils 3 Monaten wie 
folgt Gebrauch gemacht: 

Nominale 2750,0 Millionen Schilling (viermal), 
Nominale 3300,0 Millionen Schilling (viermal), 
Nominale 2700,0 Millionen Schilling (viermal), 
Nominale 2400,0 Millionen Schilling (viermal) . und 
Nominale 155,0 Millionen Schilling (ei'nmal) sowie 
Nominale 110,0 Millionen Schilling (dreimal) 

1.4 Artikel VIII Absatz 1 Ziffer 3 lit. b des 
Bundesfinanzgesetzes 1983 (Ermächtigung 
zu Konversione"!). 

Im Jahre 1983 wurden Bundesschatzscheine in 
Höhe von 7 980 Millionen Schilling, Obligationen in 
Höhe von 1 200 Millionen Schilling, Bankendarle
hen in Höhe von 1 200 Millionen Schilling sowie 
Darlehen von Gebietskörperschaften. in Höhe von 
212 Millionen Schilling, insgesamt also 10592 Mil
lionen Schilling, konvertiert. Hiebeikonnte eine 
Hinausschiebung der Tilgungsfristen erreicht wer
den. 

Von dieser Ermächtigung wurde im Jahre 1983 
wie folgt Gebrauch gemacht: 

Finanzschulden in Schillingwährung .. 
Finanzschulden in ausländischen 
Währungen im Gegenwert von ..... . 

Millionen 
Schilling 

10592,0 

1.5 Artikel VIllaAbsatz 2 des Bundesfinanz
gesetzes 1983 (Inanspruchnahme nach §64 
Absatz 11 AIVG, BGBI. Nr.609/1977, In der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr.638/1982). 

Vom . Ermächtigungsrahmen in Höhe von 
200 Millionen Schilling wurde ein Bet'rag von 
21 Millionen Schilling a:usgenützt. 

1.6 Sonstige Kreditermächtigungen 

a) BGBI. Nr.51/1963 in der Fassung BGBI. 
Nr.216/1981. 
Betrifft: Beitragsleistungen der Republik 
Österreich bei internationalen Finanzinstitu
tio'1en im Zusammenhang mit der Einlösung 
von Bundesschatzscheinen. In dem Aus
maße, als die zur SichersteIlung begebenen 
Bundesschatzscheine eingelöst werden 
müssen, ist der Finaniminister ermächtigt, 
Kredite bei der Oesterreichischen National
bank aufzunehmen. 

24 Arbeits(Amts)behelf zum BFG 

Im Jahre' 1983 wurde die Oesterreichische 
Nationalbank mit 442,2 Millionen Schilling in 
Anspruch genommen .. 

b) BGBI. Nr.74/1959. 
Betrifft: Beitragsleistungen der Republik 
Österreich bei internationalen Finanzinstitu
tionen in Gold und Fremdwährungen. Der 
Finanzminister ist ermächtigt, die in Gold 
und Fremdwährung zu leistenden Beiträge 
von der Oesterreichischen Nationalbank im 
Kreditwege aufzunehmen. 
Im Jahre 1983, wurde die Oesterreichische 
Nationalbank nicht in Anspruch genommen. 

c) BGBI. Nr. 224/1972, Artikel XI. 
Zur Zwischenfinanzierung der Vorratsentla
stung ist der Finanzminister ermächtigt, 
Anleihen, Darlehen und sonstige Kreditope
rationen bei in- und ausländischen Gläubi
gern bis zu einem Gesamtbetrag von 10 Mil
liarden Schilling aufzunehmen. Die Schuld
verpflichtungen aus den nach obigem Bun
desgesetz durchgeführten Kreditoperatio
nen sind gemäß Bundesgesetz vom 
31. März 1977, BGBI. Nr. 143, ab 1977 dem 
Kapitel 59 "Finanzschuld" des jeweiligen 
Bundesvoranschlages zuzurechnen. 
Im Jahre 1973 wurden 2,25 vH Bundes
schatzscheine mit einer Laufzeit von jeweils 
3 Monaten im Betrage von 4000 Millionen 
Schilling begeben, wovon weitere 200 Millio
nen Schilling im Jahre 1983 getilgt und 
2400 Millionen Schilling vierteljährlich pro
longiert wurden. 

1.7 Sonstige Gebarungen, die eine Verän
derung des Schuldenstandes bewirken kön
nen 

Es sind dies Einnahmen des Bundes, die auf 
Grund sondergesetzlicher Bestimmungen für die 
Tilgung der Bundesschuld an die Oesterreichi
sehe Nationalbank herangezogen werden können 

a) Abfuhren gemäß dem Währungsschutzge
setz (BGBI. Nr.250/1947) 

b) Einnahmen aus der Vermögenszuwachsab
gabe (BGBI. Nr. 165/1948) 

c) Einnahmen aus der Vermögensabgabe 
(BGBI. Nr. 166/1948) 

d) Einnahmen aus der Einmaligen Sühneab
gabe (BGBI. Nr.25/1947) 

1.8 Den Gesamtaufnahmen (in in
und ausländischer Währung) ein
schließlich Schuld an die Oester
reichische Nationalbank (jedoch. 
ohne Kassenstärkungsoperatio-
nen) in Höhe von ............ . 

Millionen 
Schilling 

94759,5 
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sind wertmäßige Schuldenerhö
hungen bei den Schulden in aus
ländischer Währung Infolge 
Kursveränderungen im Gegen-

Millionen 
Schilling 

2. Gesamtübersicht über Struktur und Ent
wicklung der Finanzschuld des Bundes im 
Jahre 1983 

wert von ..................... + 10678,0 
zuzurechnen. 

2.1 Die nichtfällige Finanzschuld betrug 
zum 31.12.1982: 

Wertmäßige Schuldverminde
rungen ergaben sich durch 
Kursveränderungen im Gegen-
wert von. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . -5275,2 
Schuldverminderungen durch 
Fälligstellung (Tilgung) 

inländische 
Währung .. . .. 233 230,647 (68,28 vH) 

ausländische 
Währung 
(Gegenwert) .. 108350,819 (31,72vH) 341581,466 

inländische 

Millionen 
Schilling 

zum 31. 12. 1983: 
inländische Währung. . . . 20 276,0 

ausländische Währung ... .. 290 601,874 (69,82 vH) 

Währung. . . . 5 276,2 somit 
(Gegenwert) -25552,2 

ausländische 
Währung 

sind abzurechnen, sodaß sich im (Gegenwert) .. 125589,815 (30,18 vH) 416191,689 

Jahre 1983 eine Nettoerhöhung 
der Finanzschuld um .......... 74610,1 sie hat sich somit im Jahr 1983 um. . . . . . 74610,223 
ergibt. (21 ,84 vH) erhöht. 

2.2 Vergleich des Standes der nichtfälligen Finanzschuld zum 31.12. 1982 mit dem Stand 
31.12.1983 

2.2.1 Finanzschuld in inländischer Währung 

Stand 
31.12.1982 Aufnahme *) Tilgung *) 

in Millionen Schilling 

Anleihen ......... , ........ , ....... . 
Obligationen ....................... . 
Schatzscheine ..................... . 
Vers. Darlehen ............ , ........ . 
Bankendarlehen .................... . 
Darl. v. Gebietskörperschaften ....... . 
Sonstige Kredite ................... . 
Notenbankschuld .................. . , 

Summe ... 

82108,6 
57884,0 
41670,0 
10845,0 
37597,7 

693,2 
201,5 

2230,6 

233 230,6 

*) Hiezu Konversion: 1) 1200 Millionen Schilling 
2) 7980 Millionen Schilling 
3) 1 200 Millionen Schilling 

21500,0 
18915,0 1) 

10125,0 2) 

6400,0 
20265,0 3 ) 

_ 5) 

442,2 

77 647,2 5) 

4) 1 200 Millionen Schilling (Obligationen) 
1 200 Millionen Schilling (Bankendarlehen) 

5) 212 Millionen Schilling 
6) 10592 Millionen Schilling 

• 6288,2 
8110,7 
4660,0 2) 

791,8 
205,9 4

) 

37,6 5) 

81,8 
100,0 

20276,0 6) 

Stand 
31. 12. 1983 

97320,4 
69888,3 
47135,0 
16453,2 
56456,8 

655,6 
119,7 

2572,8 

290661,8 

Daraus ergibt sich eine Nettoerhöhung der 
nichtfälligen Finanzschuld in inländischer Währung 
um 57371,2 Millionen Schilling (+ 24,6 vH). Der 

Finanzierungsbedarf des Bundes 1983 wurde 
somit zu rund 81,9 vH durch Schuldaufnahmen in 
inländischer Währung gedeckt. 
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2.2.2 Schilling-Gegenwert der Finanzschuld in ausländischen Währungen 

Anleihen ........... , ... . 
Schuldverschreibungen; .. . 
Schatzwechsel .......... . 
Darlehen und Kredite ..... . 

Stand 
31.12.1982 

18387,2 
33823,6 

83,5 
56056,5 

Summe ... 108350,8 

Aufnahme 

5365,1 
4271,9 

7475,3 

17112,3 

Zur Bewertung der in ausländischen Währun
gen bestehenden nichtfälligen Finanzschuld ist zu 
bemerken, daß diese zum jeweiligen Devisenmit
teikurs per 30. Dezember vorgenommen und 
damit von den im Jahresverlauf eingetretenen 
Kurswertänderungen bestimmt wird. 

Im Schilling-Gegenwert der in ausländischen 
Währungen bestehenden nichtfälligen Finanz
schuldergibt sich somit eine Nettoerhöhung um 
17238,9 Millionen Schilling (+ 15,9 vH). 

2.3.1 Entwicklung der Finanzschuld in inlän
discher Währung seit 1966 

Ende 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Anteil an der 
Höhe in M·II S gesamten Finanz- in % des Brutto-

I . schuld des Bun- Inlandsproduktes 

25596,62 
27378,69 
27970,10 
30842,27 
33582,28 
34715,22 
39553,96 
47232,26 
47855,38 
68304,99 
98824,45 

117,154,47 
139141,50 

...... 167244,63 

des in % 

87,43 
79,18 
70,21 
70,73 
71,34 . 
74,10 
79,33 
83,97 
77,94 
68,06 
73,87 
71,18 
69,86 
72,43 

9,57 
9,67 
9,24 
9,29 
8,93 
8,27 
8,25 
8,69 
7,73 

10,40 
13,63 
14,71 
16,52 
18,21 

Kurswertänderung Tilgung Stand 
31.12.1983 Erhöhung Verminderung 

in Millionen Schilling 

4352,0 
4119,7 

4,0 
2202,3 

10678,0 

2539,6 
2694,9 

40,7 

5275,2 

1640,0 
1344,5 

43,3 
2248,4 

23924,8 
38175,8 -

44,2 
63445,0 

5276,2 125589,8 

Anteil an der 

Ende Höhe in MilL S gesamten Finanz- in % des Brutto-. 
schuld des Bun- Inlandsproduktes 

des in % 

1980 188539,69 
1981 ...... 200712,89 
1982 ...... 233230,65 
1983 ...... 290 601,87 

72,19 
67,97 
68,28 
69,82 

18,95 
19,00 
20,49 
24,10 

2.3.2 Entwicklung der Finanzschuld in aus
ländischen Währungen seit 1966 

Ende 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

- 1982 
1983 

Anteil an der 
Gegenwert in Mil- gesamten Finanz- in % des Brutto

lionen Schilling schuld des Bun- Inlandsproduktes 
des in % 

3680,26 
7200,04 

11870,78 
12761,58 
13489,35 
12131,99 
10303,72 
9019,12 

13539,60 
32062,24 
34 957,99 
47426,54 
60025,50 
63654,61 
72640,79 
94565,32 

...... 108350,80 

...... 125589,82 

12,57 
20,82 
29,79 
29,27 
28,66 
25,90 
20,67 
16,03 
22,06 
31,94 
26,13 
28,82 
30,14 
27,57 
27,81 
32,03 
31,72 
30,18 

:t,37 
2,54 
3,92 
3,94 
3,59 
2,89 
2,15 
1,65 
2,18 
4,88 
4,82 
5,96 
7,13 
6,93 
7,30 
8,95 
9,52 

10,42 

3. Zusammenfassende Daten der Gesamtschuld 
3.1 Entwicklung im Jahre 1983 

Zusammenfassung der Finanzschuld 

Stand 
31. t2. 1982 

Erhöhung Verminderung 
(durch Aufnahme (durch Tilgung 

und Kurswert- und Kurswert-
änderungen) änderungen) 

Millionen Schilling 

Stand 
31.12. 1983 

inländische Währung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 233230,6 77 647,2 20276,0 290601,8 
Gegenwert ausländischer Währungen ....... , 108350,8 27790,3 10551,4 125589,8 

----------------------------------------
341581,4 105437,5 30827,4 416191,6 

25 Arbeits(Amts)behelf zum BFG 
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3.2 Struktur der Schuldarten Ende 1983 

inländische ausländische Wäh- Summe 
Währung rungen (Gegenwert) 

Mill. S 0/0 MiI!. S 0/0 Mil!. S % 

a) T i tri e r t e S c h u I den: 
Anleihen (öffentliche) .......... ". 97320,4 33,5 23924,8 19,1 121245,2 29,1 
Schuldverschreibungen ......... 38175,8 30,4 38175,8 9,2 
Bundesobligationen ............ 69888,3 24,1 69888,3 16,8 
Bundesschatzscheine .......... 47135,0 16,2 47135,0 11,3 
Schatzwechselkredite .......... 44,2 0,0 44,2 0,0 

b) Nicht titrierte Schulden: 
Notenbankschuld .............. 2572,8 0,9 2572,8 0,6 
Versicherungsdarlehen ......... 16453,2 5,7 16453,2 4,0 
Bankendarlehen ............... 56456,8 19,4 63445,0 50,5 119901,8 28,8 
Darlehen von Gebietskörperschaf-
ten .......................... 655,6 0,2 655,6 0,2 
sonstige Kredite und Darlehen ... 119,7 0,0 119,7 0,0 

290601,8 100,0 125589,8 100,0 416191,6 100,0 

Rundungen können Differenzen ergeben. 

3.3 Entwicklung der Gesamtschuld seit 1966 

Schilling- Fremd- Summe in % des 
währung Brutto-Ende währung % (Gegenwert) % (Gegenwert) Inlands-

Mill. S Mill. S Mill. S produktes 

1966 ............................ 25596,62 87,43 3680,26 12,57 29276,88 10,94 
1967 ............................ 27378,69 79,18 7200,04 20,82 34 578,73 12,21 - 1968 ................. " ......... 27970,10 70,21 11870,78 29,79 39840,88 13,16 
1969 .................. " ... , ..... 30 842,27 70,73 12761,58 29,27 43603,85 13,14 
1970 ... , ............. " ... , ..... 33 582,28 71,34 13489,35 28,66 47071,63 12,52 
1971 .... ' ........................ 34715,22 74,10 12131,99 25,90 46847,21 11,16 
1972 ......................... .- .. 39553,96 79,33 10303,72 20,67 49857,68 10,40, 
1973 ............................ 47232,26 83,97 9019,12 16,03 56251,38 10,35 
1974 ....................... , ..... 47855,38 77,94 13539,60 22,06 61394,98 9,93 
1975 ............................. 68304,99 68,06 32062,24 31,94 100367,23 15,28 
1976 .... '" ......... '.' .......... 98824,45 73,87 34957,99 26,13 133782,44 18,46 
1977 ...................... .' ..... 117154,47 71,18 47426,54 28,82 :164581,01 20,67 
1978 ..... " ..................... 139141,50 69,86 60025,50 30,14 199167,00 23,64 
1979 ............................ 167244,63 72,43 63654,61 27,57 230899,24 25,14 
1980 ... , ........................ 188539,69 72,19 72640,79 27,81 261180,48 26,26 
1981 ............................ 200712,89 67,97 94565,32 32,03 295278,21 27,96 
1982, ........................... 233230,60 68,30 108350,80 31,70 341581,50 30,01 
1983 ....•..... , ................. 290601,87 69,82 125589,82 30,18 416191,69 34,52 
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4. Die einzelnen Finanzschulden seit 1973 1) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Schuldgattung 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

FInanzschulden vor 1938 (Ausland) 
4,5'}fr-lnternationale Bundesanleihe der Republik 

Osterreich 1930 . ............................ 46,3 40,8 34,5 25,4 20,7 10,3 4,8 -
Schuld an die Garantiestaaten der Bundesanleihen 

1933 und 1934 ...................... : ....... 40,0 32,0 24,0 16,0 8,0 - - -
4,5%-Garantierte österreichische Konversionsan-

leihe 1934 .................................. 125,0 108,4 90,6 63,5 49,2 37,7 26,2 -

Titrierte FInanzschuld in fremder Währung 

5%-Schweizer Franken-Anleihe 1961 ............. 298,0 320,0 335,0 -- - - - -
6%-Dollar-Anleihe 1964 ......................... 250,8 219,0 200,9 165,1 134,4 97,0 74,9 66,3 
6,75%-Dollar-Anleihe 1967 ...................... 322,0 275,6 246,4 196,0 152,8 103,7 73,0 55,2 
7"1o-Deutsche Mark-Anleihe 1968 ................. 665,1 569,6 498,4 429,0 355,0 . 293,6 216,4 141,8 
6,5%-Deutsche Mark-Anleihe 1969 ............... 886,8 854,4 761,8 672,1 575,1 499,2 396,7 297,9 
6,5%-Schweizer Franken-Anleihe 1971 ............ 357,6 3~4,O 402,0 426,0 432,0 . 496,7 471,6 472,2 
9%-Deutsche Mark-Anleihe 1975/1 ............... - - 712,0 715,0 710,0 734;1 721,2 709,2 
8,5%-DeutscheMark-Anleihe 1975/11 ........ , .... - - 712,0 715,0 710,0 660,7 577,0 496,5 
9%-Dollar-Anleihe 1975 ......................... - - 930,0 860,0 800,0 673,4 624,0 690,4 
7,75%-Schweizer Franken-Anleihe 1975 ........... - - 536,0 568,0 576,0 662,3 628,8 629,6 
7,75%-Deutsche Mark-Anleihe 1976 .............. - - ~ 715,0 . 710,0 734,1 721,2 709,3 
8,75%-Dollar-Anleihe 1976 ...................... - - - 860,0 752,0 592,6 511,7 538,6 
5,25%-Schweizer Franken-Anleihe 1977 ........... - - - - 576,0 662,3 628,8 629,6 
6,75%-Deutsche Mark-Anleihe 1977 .............. - - - - 1065,0 1 101,2 1081,8 1063,9 
8,625%- und 7,8%-Dollar-Anleihe 1977 (A + B) ...... - - .,-- - 1600,0 1346,8 1 248,1 1380,9 
7,75%-Hollandgulden-Anleihe 1977 ...... : ........ - - - - 504,0 506,5 490,4 487,3 
5,75%-Deutsche Mark-Anleihe 1978 .............. - - - - - 1 102,2 . 1081,8 1063,9 
3,5%-Schweizer Franken-Anleihe 1978 ............ - - - - - 827,9 786,0 787,0 
7,2%-Yen-Anleihe 1979 ......................... - - - - - - 939,6 1 231,2 
8,25%-Deutsche Mark-Anleihe 1980 .............. - - - - - - - 1063,9 
5,5%-Schweizer Franken-Anleihe 1980/1 ........... - - - - - - - 787,0 
5,375%-Schweizer Franken-Anleihe 1980/11 ........ - - - - - - - 787,0 
8,25%-Schweizer Franken-Anleihe 1981 ........... - - - - - - - -
8,5%-Yen-Anleihe 1981 ......................... - - - - - - - -
15,5%-Dollar-Anleihe 1982 (SWAP) ............... - - - -'- - - - -
8,375%-Deutsche Mark-Anleihe 1982 ............. - - - - - - - -
11,25%-Dollar-Anleihe 1983 (SWAP) .............. - -~ - - - - - -
7,625%- und 8%-Deutsche Mark-Anleihe 1983 ...... - - - - - - - -
8,2%-Yen-Anleihe 1983 .......... : ............... - - - - - - - -
7,625%-Deutsche Mark-Anleihe 1984 ............. - - - - - - - -
5,5%-Schweizer. Erank~n:Arlh~.Lhe~1984 ............ - - - - - - - -. --

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

1981 1982 

- -
- -
- -

- -
57,2 40,0 
34,2 -
70,1 -

203,2 112,5 
526,4 501,2 
700,9 703,2 
420,5 386,8 
794,2 -
688,8 655,8 
700,9 703,2 
587,7 600,7 
666,9 601,5 

1 051,3 1054,8 
1588,5 1668,7 

476,9 475,5 
1 051,3 1054,8 

877,4 835,4 
1299,1 1290,2 
1 051,3 1054,8 

877,4 835,4 
877,4 835,4 
877,4 835,4 

1443,4 1433,6 
- 2005,0 
- 703,2 
- -
- -
- -
- -
- -

1983 1984 

.- -
- -
- -

- -
23,2 -

- -
- -
- -

530,3 2) 505,9 
- -

258,9 2) 193,7 
- -

693,9 2) 619,7 
528,9 2) 351,4 
679,9 2) 690,0 
618,7 2) 579,0 
775,8 2) 421,7 

1837,4 2) 811,7 
423,0 2) 373,6 

1057,9 2) 1054,3 
839,7 2) 758,8 

1499,4 2) 1513,1 
1057,9 2) 1054,3 

883,9 2) 843,1 
883,9 2) 843,1 
883,9 2) 843,1 

1666,0 2) 1681,2 
2121,4 2) 2023,4 

705,2 2) 702,8 
2882,1 2) 2749,1 
1 410,5 2) 1405;7 
1666,0 2) 1 681,2 

- 2) 1405,7 
- 2) 1264.6 

!e 
1\1 ::s 
CI. 
CI. 
CD .... 
!! 
::s 
1\1 ::s 

~ 
::r 
c 
Ci: 
CD 
::s -~ 
~ 
17 
iii' 
~ 

j 

c.J 
01 
c.J 

Z
u 400 der B

eilagen X
V

I. G
P - R

egierungsvorlage (gescanntes O
riginal)

517 von 536

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Schuldgattung 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

10,625%-ECU-Anleihe 1984 (SWAP) .............. - - - - - - - -
13,625%-Dollar-Anleihe 1984 (SWAP) ............. - - - - - - - -

Schuldverschreibungen: 
9,5%-Deutsche Mark - 1974// .................. - 534,0 534,0 536,3 532,5 550,6 . - -
9,75%-Deutsche Mark - 1974/11 ................. - 356,0 356,0 357,5 355,0 367,1 360,6 -
9, 75%-Deutsche Mark - 1974/111 ................ - 356,0 356,0 357,5 355,0 367,1 360,6 354,6 
9,5%-Deutsche Mark - 1975// .................. - - 712,0 715,0 710,0 734,1 721,2 -
9%-Deutsche Mark - 1975/11 ................... - - 356,0 357,5 355,0 367;1 360,6 -
8, 75%-Deutsche Mark -1975/111 ................ - - 356,0 357,5 355,0 367,1 270,5 177,3 
8, 75%-Deutsche Mark - 1975/1V .......... ; ..... - - 356,0 357,5 355,0 367,1 288,5 212,8 
8,25%-Deutsche Mark ~ 1975/V . ................ - - 498,4 500,5 497,0 513,9 504,9 496,5 
9%-Schweizer Franken - 1975// . ................ - - 335,0 355,0 360,0 - - -
9%-Schweizer Franken - 1975/11 ................ - - 335,9 355,0 360,0 - - -
9%-Schweizer Franken- 1975/111 . ............... - - 335,0 355,0 360,0 - - -
9%-Schweizer Franken - 1975/IV ............... - - 335,0 355,0 360,0 - - -
8,75%-Schweizer Franken - 1975/V ............. - - 335,0 355,0 360,0 414,0 393,0 -
8%-Schweizer Franken - 1975/V1 ............... - - 335,0 355,0 360,0 - - -
10,25%-Dollar - 1975// ........................ - - 744,0 688,0 640,0 538,7 - -
9,375%-Dollar-1975/1I . ........................ - - .930,0 860,0 800,0 673,4 624,1 690,4 
9,25%-Hollandgulden - 1975// .................. - - 515,3 502,5 504,0 506,5 490,4 487,4 
8,25%-Hollandgulden - 1975/11 . ................. - - 480,9 469,0 470,4 472,8 457,7 454,9 
9,5%- und 9,625%-Belgische Franken - 1975 .. / .... - - 474,0 470,0 470,0 464,0 443,4 329,9 
6,75%-Schweizer Franken - 1976// .............. - - - 532,5 540,0 620,9 589,5 590,2 
5,75%-Schweizer Franken - 1976//1 . ............. - - - 710,0 720,0 827,9 786,0 787,0 
7%-Deutsche Mark - 1977/1 .................... - - - - 710,0 734,1 721,2 709,3 
6,75%-Deutsche Mark.- 1977/11 ................. - - - - 355,0 367,1 360,6 354,6 
6%-Deutsche Mark - 19771111 ................... - - - - 710,0 734,1 721,2 709,2 
5,75%-Deutsche Mark - 1977/IV ................ - - - - 710,0 734,1 721,2 709,3 
5%-Schweizer-Franken - 1977// ................ - - - - 720,0 827,9 786,0 787,0 
5%-Schweizer Franken - 1977/11 ................ - - - - 720,0 827,9 786,0 787,0 
4,5%-Schweizer Franken - 1977/111 .............. - - - . - 720,0 827,9 786,0 787,0 
7,25%-Hollandgulden - 1977 ................... - - - - 504,0 506,5 490,4 487,3 
5,5%-Deutsche Mark - 1978/1 .................. - - - - - 734,1 721,2 709,3 
5,75%-Deutsche Mark - 1978/11 ................. - - - - - 734,1 721,2 709,2 
4,25%-Schweizer Franken - 1978/1 .............. - - - - - 413,9 393,0 393,5 
4,25%-Schweizer Franken - 1978/11 . ........... ; . - - - - - 413,9 393,0 393,5 
4%-Schweizer Franken - 1978/111 ................ - - - - - 413,9 393,0 393,5 
4%-Schweizer Franken - 1978/1V ............... - - - - - 413,9 393,0 393,5 
4,125%-Schweizer Franken - 1978/V ............ - - - - - 413,9 393,0 393,5 
3,25%-Schweizer Franken - 1978/V1 ............. - - - ~ - 1655,8 1572,0 1574,0 
6,25%-Deutsche Mark - 1979/1 ................. - - - - - - 721,2 709,3 

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

1981 1982 . 

- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -

87,6 -
140,2 70,3 

- -
- -
- -
- ..:.. 

- -
- -
- -
- -

794,3 -
476,9 -
445,1 -
310,5 -
658,1 626,5 
877,4 835,4 
700,8 703,2 
350,4 351,6 
700,9 703,2 
700,9 492,2 
877,4 835,4 
877,4 835,4 
877,4 835,4 
476,9 475,5 
700,9 703,2 
700,9 703,2 
438,7 417,7 
438,7 417,7 
438,7 417,7 
438,7 417,7 
438,7 417,7 

1754,8 1670,8 
700,9 703,2 

1983 1984 

- 2) 1553,4 
- 2) 1887,1 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
.- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

883,9 -
564,2 2) 421,7 
282,1 2) 210,8 
705,2 2) 527,1 
246,8 -
883,9 -
883,9 -
883,9 2) 843,1 
470,0 -
705,2 2) 295,~ 
705,2 2) 562,~ 
441,9 2) 421,e 
441,9 2) 421,e 
441,9 2) 421,E 
442,0 2) 421,E 
442,0 2) 421,E 
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Schuldgattung 

. Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

6)5°/~-, 7-%~ unc17,25%-Deutsche ),-1ark - 1979/11 ... 
-- " .. - ~ ~ -

1 081,8 1063,9 - - - - - -
3%-, 3,125%- und 3,25%-Schweizer Franken -

1979/1 ..... , ............. , , . , . , , ........... - - - - - - 1 179,0 1180,5 
4,375%-Schweizer Franken - 1979/11 . ............ - - - - - - 786,0 787,0 
4,375%-Schweizer Franken - 1979/111 ............ - - - - - - 786,0 787,0 
8,25%-Deutsche Mark - 1980/1 ................. - - - - - - - 1063,9 
7,75%-Deutsche Mark - 1980/11 ................. - - - - - - - 709,2 
5,125%-, 5,25%- und 5,375%-Schweizer Franken -

1980/1 ..................................... - - - - - - - 787,0 
6, 125%-Schweizer Franken - 1980/11 ........... , . - - - - - - - 1574,0 
6,75%- und 7%-Schweizer Franken - 1980/111 , , , ... - - - - - - - 393,5 
6%-Schweizer Franken - 1981/1 ... , , , , , ......... - - - - - - - -
6%-Schweizer Franken - 1981/11 ................ - - - - - - - '-
7,875%-Schweizer Franken - 1981/111 ............ - - - - - - - -
14,75%-Dollar - 1982/1 (SWAP) ...... " .......... - - - - - - - -
9,75%-Deutsche Mark - 1982/1 ................. - - - - - - - -
9,75-Deutsche Mark - 1982/11 (1. und 2. Tranche) .. - - - - - - - -
7%-Schweizer Franken - 1982/1 ................. - - - - - - - -
7%-Schweizer Franken - 1982/11 ................ - - - - - - - -
7%-Schweizer Franken - 1982/111 .......... , ..... - - - - - - - -
6,125%-Schweizer Franken - 1982/IV .. " ......... - - - - - - - -
7,5%-Deutsche Mark - 1983/1 .................. - - - - - - - -
5,625%-Schweizer Franken - 1983/1 ............. - - - - - - - -
7,5%-Hollandgulden - 1983/1 ................... - - - - - - - -
6%-Schweizer Franken - 1983/11 ................ - - - - - - - -
5,875%-Schweizer Franken - 1984/1 . , ........... - - - - - - - -
12%-Dollar - 1984 (SWAP) . , ................... - - - - - - - -

Schatzscheiri- und Schatzwechsel-Kredite: 
-

6,75%- und 7%-Deutsche Mark - 1968// .......... 639,2 454,6 289,4 128,7 95,9 66,1 32,5 -
6,75%-Deutsche Mark - 1968/11 ..... " " .......... 284,5 235,5 195,8 157,3 117,1 80,8 39,7 -
6,75%-Deutsche Mark - 1968/111 ................ 258,7 213,6 178,0 143,0 106,5 73,4 36,1 -
6,5%-Deutsche Mark - 1969// .. ' ................. 739,0 712,0 712,0 715,0 710,0 550,6 360,6 177,3 
6,5%-Deutsche Mark - 1969/11 .................. 184,8 178,0 178,0 178,8 177,5 137,6 90,1 44,3 
6,5%-Deutsche Mark - 1969/111 ................. 147,8 142,4 142,4 143,0 142,0 110,1 72,1 35,5 
6,5%-Schweizer - 1969// . . , , ................... 214,6 - - - - - - -
6,75%-Schweizer - 1969/11 ..................... 178,8 - - - - - - -
Schweizer - 1969 ............................ 78,5 - - - - - - -
8,75%-Schweizer Franken - 1974 ............... 

- - - - - - - -
7,75%-Hollandgulden - 1969 ................... 129,1 - - - - - - -
7%-Schweizer Franken 1971 .................... 476,8 512,0 536,0 - - - - -

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

1981 1982 

1ci51,2 " 1Ö54,8 

1 316,1 1 253,1 
877,4 835,4 
877,4 835,4 

1 051,3 1054,8 
700,8 703,2 

877,4 835,4 
1754,8 1670,8 

438,7 417,7 
877,4 835,4 

1754,8 1670,8 
1754,8 1670,8 

- 835,4 
- 1 617,4 
- 1054,8 
- 835,4 
- 1670,8 
- 626,6 
- 1 712,6 
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

131,6 83,5. 
- -
- -

1983 1984 

1057,9 2)"702;8 

1325,9 2) f264,7 
883,9 -
883,9 2) 843,1 

1057,9 2) 1054,3 
705,3 2) 702,8 

883,9 2) 843,1 
1767,8 2) 1 686,2 

221,0 2) 210,8 
883,9 2) 843,1 

1767,8 2) 1686,2 
1 767,8 2) 1686,2 

883,9 2) 843,1 
1622,1 2) 1 616,6 
1057,9 2) 1054,3 

883,9 2) 843,1 
1767,8 2) 1 686,2 

662,9 2) 632,3 
1 812,0 2) 1 728,4 

705,3 2) 702,9 
1502,6 2) 1433,3 

626,6 2) 622,7 
1546,8 2) 1 475,4 

_ 2) 843,1 
_ 2) 845,6 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

44,2 -
- -
- -
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Schuldgattung 

Nicht titrierte FInanzschuld In fremder Währung 
3% (4%)-Kredite der Export-Import-Bank: 

1. Kredit ......................... .......... . 
2. Kredit .................................. . 
3. Kredit .................. ; ............... . 

Darlehen der Bundesrepublik Deutschland 1961 ... . 

Kommerzbank-Kredite und Rollover-Kredite: 4) 
7,75%-5chweizer - 1969/1 . .................... . 
7,75%-5chweizer - 1969/11 ' ........ , , , , ........ . 
10,3125%-Dollar - 1970/1 ............. , ....... . 
Dollar - 1971// ..................... : ........ . 
Dollar- 1971/11 ...... , ....................... . 
Dollar -1971/111 .... I ••••••••••••••••••••••••• 

Dollar - 1971/IV . ...................... , ..... . 
Dollar - 1972 ....... , ....................... . 
Dollar-Rahmen - 1972 ........................ . 
Dollar - 1974// ....... : ...... , ............... . 
Dollar - 1974/11 .............................. . 
9,75%-Dollar - 1.974/111 ....................... . 
9,75%-Dollar - 1974/IV ............... , ....... . 
11, 125%-Dollar - 1974/V . ..................... . 
Dollar - 1975 ............................... . 
8,75%-Schweizer Franken - 1974 .............. . 
Deutsche Mark - 1977 ....................... . 
Schweizer Franken -1978 ... , 1' • ••••••••••••••• 

Deutsche Mark - 1979/1 ...................... . 
Deutsche Mark - 1979/11 (A und B) ............. . 
Schweizer Franken-Ausnützung ................ . 
Deutsche Mark - 1980// ...................... . 
Schweizer Franken-Ausnützung .. : ............. . 
Deutsche Mark - 1980/11 . ......... ' ............ . 
Schweizer Franken-Ausnützung ................ . 
Schweizer Franken - 1980/1 (A und B) ........... . 
Deutsche Mark - 1982/11 ...................... . 
Deutsche Mark - 1983/1 .......... ',' .......... . 
Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar - 1981/111 

(A) 1. Tranche ... , ......... ,., ............. . 
Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar - 1981/111 

(A) 2. Tranche ............................. . 
Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar - 1981/111 

(A+B) .............................. " ... . 

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

1973 

5,3 
250,2 
167,4 
47,8 

514,7 
0,3 

95,0 
190,0 
285,0 
285,0 
190,0 
665,0 

1974 

1,8 
.236,0 
158,4 
40,6 

91,2 
182,5 
273,8 
273,8 
182,5 
638,7 
456,2 

2 098,8 
182,5 
365,0 
456,2 
365,0 

256,0 

1975 

235,8 
158,6 
35,1 

186,0 
279,0 
139,5 
93,0 

651,0 
465,0 

2139,0 
186,0 
372,0 
465,0 
372,0 

5 580,0 
268,0 

1976 

213,3 
143,8 
29,8 

602,0 
344,0 

1 978,0 
172,0 
344,0 
430,0 
344,0 

5160,0 
284,0 

19n 1978 1979 1980 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

193,6 
130,8 
24,1 

160,0 
1 840,0 

160,0 
320,0 
400,0 
320,0 

4800,0 
288,0 
710,0 

158,6 
107,5 
19,2 

134,6 
269,4 
336,7 
269,3 

331,2 
734,1 

2421,6 

142,6 
96,9 
13,3 

235,8 
721,2 

2 299,1 
432,7 

2 884,9 

152,6 
104,1 

8,9 

157,4 

2 302,0 

709,3 
2 157,1 

722,7 
709,3 
717,0 

2 911,9 

1981 

169,2 
115,8 

5,5 

-:-

2566,4 

3181,4 

805,7 

1586,6 
3 246,4 

789,5 

796,5 

1 594,4 

1982 

170,6 
117,2 

3,3 

2443,5 

3029,1 

767,1 

1 510,7 
3091,0 

703,2 

792,2 

799,2 

1599,8 

1983 

188'91
3

) 
130,3 3) 

1,6 3) 

2240,7 

3204,9 

811,7 

1598,4 
3270,4. 3) 

705,3 3) 
846,3 3) 

794,5 3) 

801,5 3) 

1984 

188,4 
130,6 

0,7 

1559,7 
702,9 
843,4 

791,8 

798,8 

1604,4 13)1599,0 
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Schuldgattung 

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

~ 

k 

k 

k 

k 

11 
, 

I 

/1 

k 

.. 

I 

1973 1974' . 1975 

_. -- - -

- - -

- - -

- - -

- --"- -

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

1976 1977 1978 1979 1980 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

- -

--"- - - - 436,1 

- - - - -
- - - - -

/ . 

- - - - -
, 

- - - - -
- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- ~ - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -
- - - - -

-
- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
I 

- - - - -

1981 1982 

/ 

-

486,2 462,9 

398,7 379,6 

3203,8 3050,5 

.782,0 744,6 

1 131,2 1077,0 
460,6 438,6 

1 651,2 1572,2 

1 561,7 1 710,5 

787,6 882,0 

786,6 871,3 

- 2515,8 

- 2518,2 

- 673,9 

- 879,7 

- 860,9 

--'- 906,5 

- 860,6 
- -
- -
- -
- -

- -

- -

1983 1984 

_.- --, .. _-----_ .. 

489,7 -

401,7 3) 383,1 

3227,6 3) 1539,9 

787,8 3) 751,5 

1 139,5 3) 1 086,9 
464,0 -

1663,5 -
1809,8 3) 1 726,2 

1025,0 3) 1034,4 

1 012,5 3.) 1 021,7 

2523,1 3) 2514,6 

2525,6 -

713,1 3) 6~0,1 

930,7 -

910,9 3) 868,8 

959,1 3) 914,8 

850,6 3) 845,3 
1392,7 3) 1388,0 

360,3 3) 359,1 
922,8 3) 919,7 
555,8 3) 553,9 

186,7 3) 178,1 

572,6 3) 546,2 
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1973 1974 1975 1976 
Schuldgattung 

Hollandgulden-Ausnützung des Dollar - 1983/1 .... - - - -
Hollandgulden-Äusnützung des Dollar - 1983/111 

(3. Tr.) ..................................... - - - -
Hollandgulden-Ausnützung des Dollar - 198311V ... - - - -
Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar' - 1984/1 

(1. Tr.) ..................................... - - - -
Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar - 1984/11 ... - - - -
Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar - . 1984/V1I 

(1. Tr.L .. .."."-'..." ... ~ . ' ................... , .... '.' . : . - - - -
.. 

Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar - 1984/V1I 
(2. Tr.) ..................................... - - - -

Deutsche Mark-Ausnützung des Dollar - 1984/V1 .. - - - -
Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar -

1984/IV .................................... - - - -
Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar -

1984/111 (2. Tr.) .............................. - - - -
Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar -

1984/1 (2. Tr.) ............................... - - - -, 

Schweizer Franken-Ausnützung des Dollar -
1984/1 (3, Tr.) , , ............ , , , , ............. - - -

Hollandgulden-Ausnützung des Dollar - 1984/111 
(1. Tr.) .... , , ............. , , .. , ............. - - - -

Hollandgulden-Ausnützung des Dollar - 1984/V 
(1. Tr.) , .............. , ..................... - - - -

Hollandgulden-Ausnützung des Dollar - 1984/V 
(2. Tr.) ................ , .................... - - - -

Hollandgulden-Ausnützung des Dollar - 1984/V 
(3, Tr.) ............... , ................. " .. - - - -

9, 75%-Deutsche Mark-Kredit 1974 .......... , . , .. - 783,2 783,2 786,5 
9,25%-Deutsche Mark-Kredit 1975// ...... , , ...... - - 356,0 357,5 
9,25%-Deutsche. Mark-Kredit 1975/11 ....... , ...... - - 712,0 715,0 
9,25%-Deutsche Mark-Kredit 1975/111 ...... , ...... - - 356,0 357,5 
9,5%-, 9,65%-beutsche Mark-Kredit 1975/IV , ...... - - 1068,0 1072,5 
8,9%-Deutsche Mark-Kredit 1975/V .... , . , , ...... - - 356,0 357,5 
8,75%-Hollandgulden-Kredit 1975 ................ - - 412,2 402,0 
8,5%-Deutsche Mark-Kredit 1976// , . , , , .......... - - - 357,5 
8,5%-Deutsche Mark-Kredit 1976/11, , , , , .......... - - - 1144,0 
Deutsche Mark-Kredit 1976/111 .. , , , , , , ........... - - - 357,5 
5,75%-, 5,875%- und 6,125%-Schweizer Franken-

Kredit 1976 ............. , , ....... ' .......... - - - 710,0 
8,25%-Hollandgulden-Kredit 1976 ...... , ......... - - - 502,5 
7,46%-Deutsche Mark-Kredit 1977/1 .............. - - - -

'" ": Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 37.1. 

1977 1978 1979 1980 1981 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

- - - - -

- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -

- - - - --- -- .- - -

- - - - -
- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -
- - - - -

- - - - -

- - - - -
781,0 513,9 216,4 - -
355,0 367,1 360,6 354,6 350,4 
710,0 734,1 - - -
355,0 367,1 - - -

1065,0 1 101,2 1 081,8 1063,9 350,4 
355,0 367,1 360,6 354,6 175,2 
366,9 295,8 215,8 144,3 72,5 
355,0 367,1 360,6 354,6 350,4 

1 136,0 1 174,6 1 154,0 851,1 560,7 
355,0 367,1 360,6 - -

720,0 827,9 786,0 787,0 877,4 
504,0 506,5 490,4 487,4 476;9 
355,0 367,1 360,6 354,6 350,4 

1982 

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

175,8 
281,3 

-

551,4 
475,5 
351,6 

1983 1984 

853,3 3) 848,0 

365,9 3) 363;7 
1448,8 3) 1439,8 

- 3) 378,4 
- 3) 891,2 

- 3) 377,3 

- 3) 188,6 
- 3) 1 940,2 

- 3) 938,4 

- 3) 922,4 

- 3) 365,1 

_ 3) 182,2 

_ 3) 934,7 

- 3) 369,0 

_ 3) 369,0 

- 3) 184,5 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

291,7 -
235,0 -
352,6 3) 351,4 
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1.980 
Schuldgattung 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

6,9%- urid 6,8%-Deutsche Mark-Kredit 1977/11 ...... - - - - 2130,0 2202,4 2163,7 2127,8 
7,15%-Deutsche Mark-Kredit 1977/111 ............. - - - - 710,0 734,1 721,2 709,2 
6%-Deutsche Mark-Kredit 1977/IV ............... - - - - 710,0 734,1 721,2 709,3 
6%-Deutsche Mark-Kredit 1977/V ................ - - - - 710,0 734,1 721,2 709,2 
5,375%-Schweizer Franken-Kredit 1977 ........... - - - f-----= 360,0 413,9 393,0 393,5 
6%-Deutsche Mark-DarieheIl1978/1 ~ ::-........... 

--

367,1 360,6 354,6 - - - -
5,75%-Deutsche Mark-Darlehen 1978/11 ........... - - - - - 370,4 364,0 357,9 
6°/0-Deutsche Mark-Darlehen 1978/111 ............. - - - - - 734,1 721,2 709,3 
6,3%-Deutsche Mark-Kredit 1978/1 ....... -........ - - - - - 367,1 360,6 354,6 
6,3%-Deutsche Mark-Kredit 1978/11 ............... - - - - - 367,1 360,6 354,6 
'5,6%-Deutsche Mark-Kredit 1978/111 .............. - - - - - 73,4 72,1 70,9 
6,915%-Deutsche Mark-Kredit 1978/IV (1. und 2. Tr.) - - - - - 1468,2 1442,5 1418,5 
6,915%-Deutsche Mark-Kredit 1978/V ............ - - - - - 367,1 360,6 354,6 
7,375%-Deutsche Mark-Kredit 1978/V1 ............ - - - - - 367,1 360,6 354,6 
7,375%-Deutsche Mark-Kredit 1978/V1I ........... - - - - - 367,1 360,6 354,6 
7,375%-Deutsche Mark-Kredit 1978/V1I1 ........... - - - - - 256,9 252,4 248,2 
6,875%- und 7,7%-Deutsche Mark-Kredit 1978/IX ... _. - - - - 256,9 252,4 248,2 
4,625%-Schweizer Franken-Kredit 1978/1 .......... - - - - - 370,4 351,6 352,1 
4,25%-5chweizer Franken-Kredit 1978/11 .......... - - - - - 518,5 492,3 492,9 
4,25%-Schweizer Franken-Kredit 1978/111 ........ /. - - - - - 827,9 786,0 787,0 
4,375%- und 4,75%-Schweizer Franken-Kredit 

1978/IV .................................... - - - - - 413,9 393,0 393,5 
4,25%-Schweizer Franken-Kredit 1978/V .......... - - - - - 413,9 393,0 . 393,5 
4,5%-Schweizer Franken-Kredit 1978/V1 ............ - - - - - 827,9 786,0 787,0 
4,5%-Schweizer Franken-Kredit 1978/V1I .......... - - - - - 827,9 786,0 ·787,0 
4,125%-, 4,25%- und 4,375%-Schweizer Franken-

Kredit 1978/V11I ............................. - - - - - 413,9 393,0 393,5 
3,375%-, 3,5%- und 3,625%-Schweizer Franken-

Kredit 1979/1 ............................... - - - - - - 471,6 472,2 
4,25%-Schweizer Franken-Kredit 1979/11 .......... - - - - - - 786,0 787,0 
7,875%-Hollandgulden-Kredit 1978/1 .............. - - - - - 1 013,0 980,8 974,7 
7,625%-Hollandgulden-Kredit 1978/11 ............. - - - - - 1 013,0 980,8 974,7 
7,75%-Deutsche Mark-Darlehen 1980 ............. - - - - - - - 709,3 
5,75%-Schweizer Franken-Darlehen 1980 .......... - - - - - - - 393,5 
Sonstige Kreditoperationen 1984 ................ - - - - - - - -

Finanzschuld in fremder Währung (Summe) . ,'. 9019,1 13539,6 32062,2 34958,0 47426,5 60025,5 63654,6 72640,8 

Titrierte und nicht titrierte FInanzschuld in Inländi-
scher Währung 
5%-Aufbauanleihe 1949 ........................ 21,9 - - - - - - -
Anteil des Bundes an der 5%- und 7%-Energ/ean-

leihe 1953 (Schuld des Bundes an die Oster-
reichische Elektrizitätswirtschafts A. G.) ........ 41,9 37,1 27,8 20,1 10,8 - - -

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

1981 1982 

- :;'nÖ2,Ef 2109,6 
700,9 703,2 
700,9 703,2 
700,9 703,2 
438,7 417,7 
350,4 351,6 
353,7 354,9 
700,9 703,2 
350,4 351,6 
350,4 351,6 

70,1 70,3 
1 401,7 1406,4 

350,4 351,6 
350,4 351,6 
350,4 351,6 
245,3 246,1 
245,3 246,1 
392,5 373,7 
549,5 523,2 
877,4 835,4 

438,7 417,7 
438,7 417,7 
877,4 835,4 
877,4 835,4 

438,7 417,7 

526,4 501,2 
877,4 835,4 
953,8 '951,0 
953,8 951,0 
700,9 703,2 
438,7 417,7 

- -
94565,3 108350,8 

- -

- -

1983 1984 

- T964,6 ay i 807, 3 
9 
7 

705,3 3) 702, 
564,2 3) 421, 
564,2 3) 421, 

- -
352,6 ~) 351, 
355,9 ~i' 295,1 
705,3 ~i 702 i 
352,6 ~i 351, 
352,6 ~i 351, 

70,5 -
1410,5 ) 1405, 

352,6 ~j 351, 
352,6 ~i 351, 
352,6 ~i 351" 
246,9 ) 246,' 
246,9 ) 105" 
395,4 ) 377,: 
553,6 ) 528, 
883,9 ) 843, 

442,0 ) 421,1 
442,0 ) 421, 
883,9 13) 843, 
839,7 13) 758, 

442,0 ~) 421, 

530,3 ~) 505, 
883,9 pi 800, 
939,9 ~l . 747, 
939,9 ) 747, 
705,3. 3) 702, 
442,0 3) 421, 

- 9217, 

125589,8 10) 121860,0 

- -

- -
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1973 1974 1975 1976 
Schuldgattung 

2%-Kredit der OesterreiC:hischen Nationalbank P) .. 51,3 51,3 51,3 51,3 
2%-Kredit der Oesterreichischen Nationalbank 11 8) .. 495,2 639,7 766,6 910,9 
2%-Bundesschuld an die Oesterreichische National-

bank ...... > •••••••••••••••••••••.•••••••••• 2485,0 2406,1 2201,9 1883,3 
3%-Rekonstruktionsschuldverschreibungen ....... 72,6 54,9 37,3 19,6 
1%-Bundesanleihe 1959 ....................... ; 720,0 600,0 480,0 360,0 
6,25%-Bundesanleihe 1959 ...................... 120,0 - - -
1%-Bundesanleihe 1960 .................... , ., . 250,0 125,0 - -
Baukredit der Tauernkraftwerke A. G .............. 3,2 - - -
Tiroler Straßenbaukredit 1968 9) ........ , ........ 6,3 - - -
1%-Bundesanleihe1961 ........................ 150,0 100,0 50,0 -
Autobahnkredite verschiedener Versicherungsan-

stalten . ............ " ........................ 70,6 37,3 12,9 0,8 
7%-Bundesanleihe 1962 ........................ 288,0 216,0 144,0 72,0 
6%-Bundesobligation 1962 ...................... 40,0 - - -
6,15%-Bundesanleihe 1963 ...................... 450,0 360,0 270,0 180,0 
6,5%-Bundesanleihe 1963 (A + B) ................ 520,8 416,6 312,5 208,3 
6,25%-Bundesobligationen 1963 ................. 70,0 35,0 - -
6,25%-Darlehen der Verbundgesellschaft 1963 ..... 120,0 114,0 108,0 102,0 
6%-Bundesanleihe 1964 ........................ 650,0 541,7 433,4 325,0 
6%-Konversionsanleihe 1964 ......... " ........... 400,0 300,0 200,0 100,0 
6%-Bundesanleihe 1964/11 ...................... 500,0 416,7 333,4 250,0 

Darlehen für bahneigene Wohnhausanlagen: 
Darlehen des Wohnhauswiederaufbaufonds ..... 111,1 109,3 107,5 105,8 
Darlehen der Gemeinde Wien ................. 1,3 1,0 0,6 0,3 

6%-Bundesanleihe 1965 ........ '" ............. 875,0 749,9 625,1 500,0 
6%-Bundesanleihe 1965/11 ...... '" . , ........... 466,6 399,9 333,3 266,6 
6%-Bundesanleihe 1966 ........................ 533,4 466,8 400,1 333,5 
6%-Bundesanleihe 1966/11 ...................... 400,0 350,0 300,0 250,0 
6,15%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1966 ... 73,7 53,4 33,1 2,7 
6%-lnvestitionsanleihe 1961. ..................... 480,0 426,7 373,4 320,0 
6,15%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1961~ .. 136,1 109,0 81,8 8,3 
6%-lnvestitionsanleihe 1961/11 ................... 545,5 454,6 363,7 272,8 
6,5%-lnvestitionsanleihe1968 (A + B) ............ 566,7 480,0 393,4 306,6 
6,15%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1968 ... 227,3 190,8 154,2 15,3 
Schnellbahnkredit der Gemeinde Wien 1968 ....... 70,0 65,6 61,3 56,9 
6,15%-Darlehen bei der Girozentrale 1968 ......... 24,8 16,4 8,0 -
6,5%-lnvestitionsanleihe 1969 (A +A/2) ., ........ 1203,3 1199,3 969,8 727,3 
6,5%-lnvestitionsanleihe 1969 (B + C) ............ 301,4 274,0 246,6 219,2 
6,15%-biirlehen der VerSicherungsanstalten 1969 ... 262,1 222,2 182,3 18,8 

~ FuBnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

1977 1978 1979 1980 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

51,3 51,3 51,3 51,3 
1048,5 1236,8 1341,2 1491,4 

1571,7 1219,0 788,0 ' 307,1 
1,9 - - -

240,0 120,0 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
- - - -
- - ~ -

90,0 - - -
104,2 - - -

- - - -
96,0 90,0 81,0 72,0 

216,7 108,3 - -
- - - -

166,7 83,3 - -

104,0 102,3 100,5 98,8 
- - - -

375,0 250,0 125,0 -
200,0 133,3 " 66,7 -
266,8 200,2 133,3 66,6 
200,0 150,0 100,0 50,0 

2,2 1,6 1,1 0,5 
266,6 213,3 160,0 106,7 

6,5 5,2 3,9 2,6 
181,8 90,9 - -
220,0 133,3 106,6 80,0 

12,4 9,7 7,7 5,7 
52,5 48,1 43,8 39,4 

- - - -
484,7 243,8 - -
191,8 164,4 " 137,0 109,6 
15,7 12,7 10,0 7,8 

1981 1982 

51,3 51,3 
1242,3 1529,3 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -

63,0 54,0 
- -
- -
- -

97,0 95,3 
- -

- -
- -
- -
- -
- -

53,4 -
1,3 - -
- -

53,3 26,7 
3,7 1,7 

35,0 30,6 
- -
- -

82,2 54,8 
5,6 3,4 

1983 1984 

51,3 ) 51,3 
1 971,5 ) 2198,3 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

93,5 6) 91,7 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

26,3 6) 21,5 
- -
- -

27,4 -
1,2 
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Schuldgattung 

Schnellbahnkredit der Gemeinde Wien 1969 ....... 
6,75%-Darlehen der Girozentrale 1969 ............ 
6,75%-Darlehen der Ersten Österreichischen Spar-

Casse 1969 ................................ 
Wo-Darlehen des Landes Kärnten - Wohnbau-

förderung .................................. 
6,75%-Darlehen der Girozentrale 1969/11 .......... 
7%-lnvestitionsanleihe 1970 (A) .................. 
6,75%-/nvestitionsan/eihe 1970 (B) ............... 
7%-und 6,75%-lnvestitionsanleihe 1970111 (A + B) .,. 
6,75%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1970 . .. 
7%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1970 ..... 
7,5%-Darlehen der Girozentra/e 1970 ............. 
7,5%-Darlehen der Genossenschaftlichen Zentra/-

bank A. G. 1970 . ............................ 
5%-Kredit des Landes Tirol (Inntal-Autobahn) ...... 
7%-lnvestitionsanleihe 1971 (A) .................. 
6,75%-lnvestitionsanleihe 1971 (B + B/2) ......... 
7%-lnvestitionsanleihe 1971 (A/2) ................ 
7%- und 6,75%-lnvestitionsanleihe 1971' 

(A/3 + B/3) .......... -...................... 
6,75%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1971 ... 
7%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1971 ..... 
7%~Darlehen der Girozentrale 1971 ............... 
Schnellbahnkredit der Gemeinde Wien 1971 ....... 
4%-Kredit der Österreichischen Apothekerkammer 

(Chemisch-Pharmazeutisches Institut) .......... 
6,5%-Hochschu/kredit - Klagenfurt 1971 (Bank für 

Kärnten) ................................... 
6,5%-Hochschulkredit ..,- K/agenfurt 1971 (Kärntner 

Sparkasse) ................................. 
6,5%-Hochschulkredit - Klagenfurt 1971 (Kärntner 

Landes-Hypothekenanstalt) ................... 
7,5%-Darlehen der Girozentrale 1971/1 ............ 
7,5%-Darlehen der Girozentrale 1971/11 ........... 
3%-Schulbaukredit der Gemeinde Wien ........... 
6,75%-Bundesobligationen 1972 ................. 
7%- und 6,75%-lnvestitionsanleihe 1972 (A + B) .... 
7%- und 6,75%-lnvestitionsanleihe 1972/11 (A + B) .. 
7%- und 6,75%-lnvestitionsanleihe 1972/111 (A + B) . 
6,75%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1972 ... 
7%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1972 ..... 

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

1973 

62,1 
29,0 

29,0 

4,6 
100,0 
296,0 
520,0 
821,3 
230,5 
65,5 

134,0 

·47,0 
241,0 
208,0 

1 091,9 
143,0 

1022,4 
259,0 
'92,9 
100,0 
111,8 '. 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 
100,0 
100,0 
120,0 

1000,0 
1 133,1 

762,8 
960,6 

\ 

346,0 
201,4 

1974 1975 1976 

58,4 54,7 51,1 
20,6 12,2 3,8 

20,6 12,2 3,8 

4,6 4,5 4,5 
75,0 50,0 25,0 

271,4 246,7 222,0 
415,0 310,0 205,0 
690,8 560,2 429,7 
197,6 164,8 4,6 
60,0 54,6 15,8 
68,0 - -

24,0 - -
241,0 121,0 -
192,0 176,0 160,0 

1088,6 870,9 652,8 
132,0 121,0 110,0 

986,4 819,5. 656,9 
259,0 222,0 '21,8 

92,9 85,2 13,8 
100,0 86,0 72,0 
105,3 98,7 92,1 

- - -

- - -

- - -
- - -

100,0 75,0 50,0 
100,0 75,0 50,0 
200,0 171,4 142,9 

1000,0 1000,0 ,857,0 
1078,2 1042,5 880,5 

712,9 680,8 663,2 
917,2 871,5 747,8 
346,0 346,0 51,7 
201,4 201,4 11,0 

1977 1978 1979 1980 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

47,4 43,8 40,2 36,5 
- - - -

- - - -

4,4- 4,4 4,3 4,3 
- - - -

197,4 172,7 148,0 123,3 
105,0 - - -
299,2 168,7 144,6 120,5 

3,4 2,3 1,2 -
14,0 12,3 10,5 8,8 

- - - -

- - - -
- - - ,-

144,0 128,0 112,0 96,0 
435,0 217,5 - -
99,0 88,0 77.0 66,0 

501,9 343,2 185,5 159,0 
17,4 13,1 8,7 4,4 
12,4 11,1 9,7 8,3 
58,0 44,0 30;0 16,0 
85,5 78,9 72,4 65,8 

- - - -

- - - -
-

- - - -

- - - -
25,0 - - -
25,0 - - -

114,3 85,7 57,2 28,6 
714,0 571,0 428,0 285,0 
718,8 554,9 388,8 225,4 
568,9 472,6 376,6 280,8 
624,0 501,5 378,2 255,2 
43,6 35,4 27,3 19,2 
10,0 9,0 8,0 7,0 

1981 1982 

32,9 29,2 
- -

- - -
4,2 4,2 
- -

98,7 74,0 
- -

96,4 72,3 
- -

7,0 5,3 
- -

- -
- -

80,9 64,0 
- -

55,0 44,0 

132,5 106,0 
- -

6,9 5,5 
- -

59,2 52,6 

- -
- -

- -

- -
- -
- -
- -

142,0 -
193,2 161,0 
-184,1 88,0 
132,6 110,5 
11,0 2,9 
6,0 5,0 

1983 

25,6 6) 
-

-

4,1 6) 
-

49,3 5) 
-

48,2 5) 
-

3,6 6) 
-

-
-

48,0 5) 
-

33,0 5) 

79,5 5) 
-

4,2 6) 
-

46,0 6) 

-

-

-

-
-
-
-
-

128,8 5) 
70,4 5) 
88,4 5) 

-
4,0 6) 

/ 

1984 

21,9 
-

-
4,0 
~ 

24,7 
-

24,1 
-

1,8 
-

-
-

32,0 
-

22,0 

53,0 
-

2,8 
-

39,5 

-
-

-

-
-
-
~ 

-
96,6 
52,8 
66,3 

-
3,0 
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1973 1974 1975 1976 
Schuldgattung 

3%-Kredit der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien 
für Fernsprech-Sonderfinanzierung - Wien ..... 82,0 54,7 27,3 -

6,75%-Darlehen der Österreichischen Postspar-
kasse 1972 .... , ............... " ........... 200,0 200,0 200,0 -

6, 75%-Darlehen der Oberösterreichischen Lan-
deshypothekenbank 1972 ..................... 40,0 40,0 37,7 32,9 

3%-Kredit der Oberösterreichischen Landeshypo-
thekenanstalt für Fernsprech-Sonderfinanzierung 
- Oberösterreich ...................... , .... 33,3 20,7 7,2 -

3%-Kredit der Landesregierung Niederösterreich für 
Fernsprech-Sonderfinanzierung - Niederöster-
reich ...................... , ............... 65,0 43,3 21,7 -

7,5%-Darlehen der Girozentrale 1972 ............. 100,0 100,0 . 100,0 85,7 
6,75%-Bundesobligationen 1972/11 ............... 1000,0 1000,0 1000,0 666,7 
3%-Kredit der Hypothekenbank des Landes Vorarl-

berg für Fernsprech-Sonderfinanzierung - Vor-~ 
arlberg . , , .......... , . , , , . , ............... " 14,0 9,3 4,7 -

3%-Kredit der Österreichische Investitionskredit-
A. G. für Fernsprech-Sonderfinanzierung - Tirol . 20,0 13,3 6,7 -

6,75%-Bundesobligationen 1973 ................. 1000,0 1000,0 666,7 333,3 
7%- und 6,75%-lnvestitionsanleihe 1973 (A+B) ..... 1500,0 1375,3 1 351,5 1 331,1 
7%- und 6,75%-lnvestitionsanleihe 1973/11 (A + B) ... 800,0 763,7 751,6 640,3 
7%- und 6,75%-lnvestitionsanleihe 1973/111 (A+B) .. 1000,0 901,4 802,8 704,2 
7%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1973// . ... 59,0 59,0 59,0 -
6,75%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1973/11. 240,5 240,5 240,5 56,6 
6,75%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1973/111 100,3 100,3 100,2 8,0 
4%-Darlehen des Landes Niederösterreich für Bun-

dessportzentrum Südstadt .................... 45,0 90,0 77,0 64,0 
Kredit der Draukraftwerke A. G. für den Ausbau der 

Katschberg-Bundesstraße .................... 6,0 4,0 - -
4%-Kredit der Oesterreichischen Nationalbank 1973 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 
7,9% Sonderfinanzierung für ÖBB-Investitionen ") .. 150,0 150,0 150,0 131,3 
Bundesschatzscheine ......................... 16071,7 16939,7 22746,7 24919,0 
Restforderungen gemäß § 14 WSchG ........ , .... 47,4 47,4 46,3 45,6 
7%- und 6,75%-lnvestitionsanleihe 1974 (A+ B) ..... - 900,0 885,2 768,2 
8,5%-lnvestitionsanleihe 1974 (A + B) ........•.... - 800,0 710,5 621,0 
8%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1974// .... - 50,0 50,0 -
8%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1974/11 ... - 118,8 118,7 47,0 
6,75%-Darlehen der Versicherungsanstalten 1974/111 - 21,5 21,5 9,5 
3%-Kredit für Fernsprech-Sonderfinanzierung 

Steiermark (LHB) ........................... - 11,1 8,2 5,1 

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

1977 1978 1979 1980 

Nenn- bzw, Kurswert in Millionen Schilling 

- - - -

~ - - -

27,8 22,3 16,5 10,2 

- - - -

- - - -
71,4 57,1 42,8 28,5 

333,3 - - -

- - - -

- - - -
- - - -

1093,5 855,2 618,4 381,1 
529,1 417,9 306,6 195,3 
605,6 507,2 408,6 310,0 

- - - -
47,8 39,1 30,3 21,5 

8,0 - - -

51,0 38,0 25,0 12,0 

- - - -
1000,0 1000,0 950,0 850,0 

112,5 93,7 75,0 56,3 
23336,0 24160,3 25013,3 30992,3 

44,4 44,4 43,9 43,3 
651,2 535,2 418,0 301,1 
531,5 442,0 352,3 262,8 

- - - -
43,6 36,9 30,0 23,3 

!:!,5 9,5 - -

1,8 - - -

1981 1982 

- -

- -

3,5 -

- -

- -
14,2 -

- -

- -

- -
- -

142,8 122,4 
84,0 72,0 

211,4 112,8 
- -

12,8 4,0 
- -

- -

- -
750,0 650,0 

37,5 18,7 
32140,0 41670,0 

43,3 33,5 
184,1 67,2 
173,2 83,7 

- -
16,5 9,8 

- -

- -

1983 1984 

- -

- -

- -

- -

- -
- -
- -

- -

- -
- -

102,0 5) 81,6 
60,0 5) 48,0 
94,0 5) 75,2 

- -
- -
- -

- -

- -
550,0 6) 450,0 

- -
47135,0 5)48841,0 

26,2 6) 23,5 
57,6 5) 48,0 
71,4 5) 59,5 

- -
3,0 -
- -

- -
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Schuldgattung 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

3%-Kredit für Fernsprech-Sonderfinanzierung 
Steiermark (Sparkasse) ...................... - 11,1 8,7 6,1 3,2 - - -

3%-Kredit für Fernsprech-Sonderfinanzierung 
Steiermark. (GZB) ........................... - 11,1 7,9 4,7 1,5 - - -

4%-Schl1/baukredit Mödling .......... '.' ......... - - 9,0 34,0 27,5 - - -
4%-Kredit für Fernsprech-Sonderfinanzierung Ober-

österreich 1975 ............................. - - 50,0 50,0 41,0 21,5 - -
4%-Schu/baukredit der Gem. Wien 1975 ........... - - 10,5 10,5 10,5 9,0 7,5 6,0 
8,5%-lnvestitionsanleihe 1975 (A+B) ............. - - 800,0 693,0 586,0 479,0 372,0 297,2 
8,5%-/nvestitionsan/eihe 1975/S ................. - - 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 
8,5%-lnvestitionsanleihe 1975/11 (A+B) ........... - - 1000,0 894,2 788,5' 682,8 577,1 471,4 
8,5%-lnvestitionsanleihe 1975/111 (A + B) ........... - - 800,0 716,5 633,0 549,5 466,0 382,0 
8,5%-lnvestitionsanleihe 1975/8/11 ................ - - 800,0 720,0 640,0 560,0 480,0 400,0 
4%-Kredit für Fernsprech-Sonderfinanzierung 

Sfeiermark 1975 ............................. - - 11,1 9,6 6,6 3,4 - -
8,5%-Bundesobligationen 1975 .................. - - 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 2000,0 1000,0 
8,5%-Bundesobligationen 1975/11 ................ - - 1 129,0 1129,0 1 129,0 1 129,0 753,0 377,0 
8,5%-Bundesobligationen 1975/111 ................ - - 2110,0 2110,0 2 110,0 2110,0 1055,0 -
8,5%-lnvestitionsanleihe 1975/8/111 ............... - - 2920,0 2920,0 2920,0 2920,0 2502,8 2085,7 
8,5%-lnvestitionsanleihe 1975/IV ................. - - 780,0 780,0 780,0 780,0 668,5 557,5 
8,5%-Bundesobligationen 1975/1V . ............... - - 820,0 820,0 820,0 820,0 410,0 -
8,5%-Bundesobligationen 1975/V ... : ............ - - 200,0 186,7 173,4 160,1 146,8 133,5 
8,5%-Bundesobligationen 1975/V/ . ............... - - 400,0 400,0 409,0 343,0 286,0 229,0 
8,5%-lnvestitionsanleihe 1975/V (A + B) ........... - - 800,0 788,0 776,0 764,0 663,4 562,8 
9,875%-Darlehen der Wiener Landeshypotheken-

... 

bank 1975 .................................. - - 100,0 100,0 100,0 96,0 91,5 86,6 
9,25%-Bankendarlehen 1975 .................... - - 1760,0 1760,0 1760,0 1760,0 1760,0 1760,0 
9,25%-Bankendarlehen 1975/11 . .................. - - 200,0 200,0 200,0 200,0 100,0 -

8,5%-Bundesobligationen 1976 .................. - - - 950,0 950,0 950,0 950,0 475,0 
8,5%-Bundesobligationen 1976/11 ................ - - - 1 441,0 1441,0 1441,0 1441,0 961,0 
8,5%-Bundesobligationen 1976/111 ................ - - - 1590,0 1590,0 1590,0 1590,0 795,0 
8,5%-Bundesobligationen 1976/1V . ............... - - - 2285,0 ·2285,0 2285,0 2285,0 1520,0 
8,5%-lnvestitionsanleihe 1976/8 ................. - - - 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 
8,5%-lnvestitionsanleihe 1976 (A + B) ............. - - - 1500,0 1443,7 1387,4 1 331,1 1 274,8 
8%-Bundesobligationen 1976/V . ................. - - ~ 1185,0 1 185,0 1 185,0 1 185,0 1 185,0 
8%-Bundesobligationen 1976/V1 ................. - - - 1945,0 1945,0 1945,0 1945,0 1945,0 
8% -lnvestitionsanleihe 1976/8/11 ................. - "- - 2000,0 2000,0 2000,0 . 2000,0 2000,0 
8%-Bundesobligationen 1976/V1I . ................ - - - 1225,0 1225,0 1 225,0 1225,0 1225,0 
8%-Bundesobligationen 1976/V1II .... " ........... - - - 1845,0 1845,0 1 845,0 1845,0 1845,0 
8%-Bundesobligationen 1976/IX .... " ............ - - - 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
8%-Bundesob/igationen 1976/X . ................. - - - 543,0 543,0 543,0 543,0 543,0 
8%-Bundesobligationen 1976/XI ................. - - - 617,0 617,0 617,0 617,0 617,0 
8%-lnvestitionsanleihe 1976/11 (A+B) ............. - - - 1500,0 1440,2 1 380,4 1320,6 1260,8 

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe. 8eite 371. 

1981 1982 

- -
- -
- -

- -
4,5 . 3,0 

222,4 147,6 
200,0 100,0 
365,7 260,0 
298,5 215,0 
320,0 240,0 

- -
- -
- -
- -

1668,6 1 251,4 
446,0 334,5 

- -
120,2 106,9 
171,0 114,0 
462,2 361,8 

- -

880,0 -
- -
- -

480,0 -
- -

760,0 -
2500,0 2000,0 
1 218,5 1 031,1 
1 185,0 592,5 
1945,0 1300,0 
2000,0 2000,0 
1225,0 612,5 
1 845,0 1230,0 

150,0 75,0 
543,0 271,5 
617,0 411,0 

1201,0 1 141,2 

198~ 1984 

- -

- -
- -

- -
1,5 -

72,8 5) 62,4 
- -

154,3 5) 48,6 
131,5 5) 48,0 
160,0 5) 80,0 

- -

- -
- -
- -

834,3 5) 417,1 
223,0 5) 111,5 

- -
93,6 5) 79,8 
57,0 -

261,2 5) 160,6 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

1500,0 5) 1000,0 
843,7 5) 656,3 

- -
650,0 -

1500,0 5) 1,000,0 
- -

615,0 -
- -
- -

205,0 -
930,4 5) 719,6 
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Schuldgattung 

Nenn- bzw, Kurswert in Millionen Schilling 

Konversionsdarlehen 1976 , , , ..... , .. , ....... , , . - - - 1809,7 1 809,7 1809,7 1809,7 1547,7 
9,25%-Bankendarlehen 1976 ............. , , .. , .. - - - 550,0 550,0 55q,0 550,0 550,0 
Versicherungstreuhanddarlehen 1976 , ...... , .... - - - 1000,0 1000,0 1000,0 923,3 797,0 
8,5%-Bankendarlehen1976/1I . ..... , , ............ - - - 1010,0 1 010,0 1 010,0 1 010,0 1 010,0 
8,169%-Konversionsdarlehen der PSK 1976 .. , . , ... - - - 185,7 185,7 185,7 185,7 171,4 
8,5%-Bankendarlehen 1976/111 .. , , , ......... , , ... - - - 1460,0 1460,0 1460,0 1460,0 , 1460,0 
8,5%-Bankendarlehen 1976/IV. " ........... , . , , , - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -8,5%-Bankendarlehen 1976IV ....... : ...... , .. , , - - - 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 
8% -lnvestitionsanleihe 1976/S/1I1 (A + B) ... " ... ,.' - - - 2000,0 1 960,0 1 920,0 1 880,0 1 840,0 
8%-lnvestitionsanleihe 1976/S/IV (A + B) .. , , , ..... - - - 1000,0 956,9 913,8 870,7 827,6 
4,2%-Fernsprech-Sonderfinanzierung' Niederöster-

reich 1976 .. , .................... , , , ... , .... - ~ - ' 40,0 56,7 63,3 30,0 10,0 
8,5%-Bankendarlehen 1976IVI . ....... , , ......... - - - 1920,0 1920,0 1920,0 1728,0 1536,0 
Versicherungstreuhanddarlehen 1976/1,1 , .......... - - - 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
8%-Bundesobligationen 1976/XII . .. , , , ........... - - - . -350,0 350,0 350,0 350,0 262,5 
8%-Bundesobligationen 1976/XIII . , , , , ........... - - - 445,0 445,0 445,0 445,0 356,0 
8%-Bundesobligationen 1976/X/V, , .......... , ... - - - 55,0 50,0 50,0 50,0 37,5 
8%-Bundesobligationen 1976/XV , .... , ...... , ... - - - 150,0 150,0 150,0 150,0 120,0 
B%-Investitionsanleihe 1977 /S (A + B) ............ - - - - 2000,0 1921,0 1 842,0 1763,0 
B%-Investitionsanleihe 1977/(A + B) ......... , , .. ' - - - - 1500,0 1429,2 1 358,4 1287,6 
8%-Bundesobligationen 1977 .. , .. " ........ , . , . , - - - - 820,0 820,0 820,0 820,0 
B%-Bundesobligationen 1977/11 , , ........... , ... , - - - - 1705,0 1705,0 1705,0 1705,0 
8%-Bundesobligationen 1977/111 ............ , . , . , - - - - 205,0 205,0 205,0 205,0 
B%-Bundesobligationen 1977 /IV .... , ....... , . , , , - - - - 680,0 680,0 680,0 680,0 
B%-Investitionsanleihe 1977/S/11 (A + B) ...... , . , , , - - - - 1500,0 1430,0 1360,0 1290,0 
B%-Investitionsanleihe 1977/S/111 (A + B) ..... , .. , , - - - - 1000,0 958,5 917,0 875,5 
8%-Bundesobligationen 1977 IV . ........... , , .. , . - - - - 240,0 240,0 240,0 240,0 
B%-Bundesobligationen 1977NI ........... , , .. , . - - - - 3223,0 3223,0 3223,0 3223,0 
8%-Bundesobligationen 1977IVII . ......... , , ... , . - - - - '20,0 20;0 20,0 20,0 
B%-Bundesobligationen 1977NIII ......... " ... , . - - - - 1 640,0 1 640,0 1 640,0 1 640,0 
B%-Investitionsanleihe 1977/S/IV (A+B) .... , ..... - - - - 1500,0 1468,4 1436,8 1405,2 
B%-Investitionsanleihe 1977/11 (A+B) ..... , , ...... - - ,- - 1500,0 1462,0 1424,0 1386,0 
B%-Bundesobligationen 1977 /IX ......... , , ...... - - - - 150,0 150,0 150,0 150,0 
B%-Bundesobligationen 1977 /X ........ , , , ....... - - - - 1200,0 1200,0 - 1200,0 1050,0 
B%-Investitionsanleihe 1977/111 (A+B) .. :" ....... - - - ..L 1000,0 957,6 915,2 872,8 
B%-Investitionsanleihe 1977 /SN (A + B) , , , ........ - - - - 500,0 489,6 479,2 468,8 
B%-Investitionsanleihe 1978/ A + B ..... , , , ........ - - - - - 1500,0 1449,7 1 399,4 
B%-Bundesobligationen 1978 ......... , . , ........ ~ - - - - 1430,0 1430;0 1430,0 
B%-Bundesobligationen 1978/11 ....... , . , ........ - - - - - 1830,0 1830,0 1830,0 
B%- und 7,75%-lnvestitionsanleihe 1978/11 

(A+B+C) ..................... " .......... - - - - - 2 000,0 1 933,7 1 867,4 
7,75%-Bundesobligationen 1978/111 .. , , ........... - - - - - 575,0 575,0 575,0 
7,75%-Bundesobligationen 1978/1V , ' , , ........... - - - - - 1830,0 1830,0 1830,0 . , 

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

1981 1982 

, 

1280,7 939,9 
412,5 275,0 
661,7 526,4 

- -
142,8 114,2 

- -
- -
- -

1 800,0 1 760,0 
784,5 741,4 

- -
- -

864,8 729,6 
175,0 87,5 
267,0 178,0 

25,0 12,5 
90,0 60,0 

1684,0 1469,0 
1 216,8 1073,0 

615,0 410,0 
1364,0 1023,0 

153,7 102,5 
544,0 408,0 

1220,0 1075,0 
834,0 729,5 
180,0 120,0 

2578,4 1933,8 
15,0 10,0 

1 312,0 984,0 
1373,6 1 136,8 
1348,0 1 124,0 

120,0 90,0 
900,0 750,0 
830,4 715,2 
458,4 379,2 

1 349,1 1299,3 
1430,0, 1430,0 
1830,0 1570,0 

1 801,1 1 734,8 
575,0 575,0 

1 830,0 1570,0 

1983 1984 

713,9 5) 515,8 
137,5 -
391,0 6) 255,7 

- -
85,6 6) 57,0 

- -
- -
- -

1 370,0 5) 980,0 
609,9 5) 478,4 

- -
- -

594,5 6) 459,3 
- -

89,0 -
- -

30,0 -
1254,0 5) 1039,0 

929,2 5) 785,4 
205,0 -
682,0 5) 341,0 

51,2 -
272,0 5) 136,0 
930,0 5) 785,0 
625,0 5) 520,5 

60,0 -
1289,2 5) 644,6 

5,0 -
656,0 6) 328,0 
900,0 5) 663,2 
900,0 5) 676,0 
60,0 5) 30,0 

600,0 5) 450,0 
600,0 5) 484,8 
300,0 5) 220,8 

1099,8 5) 900,3 
1072,5 5) 715,0 
1 310,0 5) 1050,0 

1 634,0 5) 1 533,0 
431,0 6) 288,0 

1 310,0 5) 1050,0 
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Schuldgatlung 

, Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

,75%-lnvestitionsanleihe 1978/111 (A+B+C) ...... - - - - - 1500,0 1458,9 1417,8 1376,7 1335,6 1205,0 5) 1074,4 
,75%- und 7,5%-lnvestitionsanleihe 1978/IV 
(A+B+C) ................................. - - - - - 1500,0 1445,8 1391,6 1337,4 1240,8 1144,2 5) 1047,6 

,5%-Bundesobligationen 1978/V . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - . 1605,0 1605,0 1605,0 1605,Q 1375,0 1 145,0 5) 915,0 
,75%- und 7,5%-lnvestitionsanleihe 1978/V 
(A + B + C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 2000,0 1 923,61 847,2 1 770,8 1 658,3 1 545,8 5) 1 433,3 

75%- und -7,5%-lnvestitionsanleihe 1978/V1 ' 
(A + B + C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 2 000,0 1 922,2 1 844,4 1 766,6 1 688,8 1 604,8 5) 1 520,0 

75%- und' 7,5%-lnvestitionsanleihe 1978/V1I 
(A + B + C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 2000,0 1 923,4 1 846,8 1 770,2 1 678,1 1 586,0 5) 1 493,9 

5%-Bundesobligationen 19781V1 . . . . . . .. . . . . . . . . - - -- - 1950,0 1950,0 1950,0 1950,0 1670,0 1390,0 5) 1 120,0 
25%-lnvestitionsanleihe 1979-94/1 und • 
1979-87/2 ................................ - - - - I - - 4000,0 3875,0 3750,0 3625,0 3500,0 5) 3288,9 

25%-lnvestitionsanleihe 1979-94/3 und 
1979-89/4 ................................ - - - - - - 3500,0 3390,4 3280,8 3171,2 3061,6 5) 2881,9 

5%-Bundesobligationen 1979-89/1 ............ - - - - - - 365,0 365,0 365,0 365,0 313,0 5) 261,0 
5%-Bundesobligationen 1979-91/2 ............ - - - - - - 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 5) 1881,3 
25%-Bundesobligationen 1979-89/3 ........... - - .,- - - - 915,0 915,0 915,0 915,0 784,3 5) 653,6 
25%-Bundesobligationen 1979-91/4 ........... - - - - - - 1155,0 1 155,0 1155,0 1155,0 1 155,0 6) 1010,6 
25%-Bundesobligationen 1979-89/5 ........... - - - - -- 215,0 215,0 215,0 215,0 184,3 6) 153,6 
25%-Bundesobligationen 1979-91/6 ........... - - - - - - 765,0 765,0 765,0 765,0 765,0 5) 765,0 
5%-Versicherungstreuhanddarlehen 1977/1....... - - - - 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1337,5 1175,0 957,1 5) 739,3 
5%-Bankfmdarlehen 1977 ........... '. . . . . . . . . . - - - - 150,0 150,0 150,0 150,0 - , - - -
5%-Bankendarlehen 1977//1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 - - - -
5%-Bankendarlehen 1977/111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 650,0 650,0 650,0 650,0 - - - -
2%-Bundesstraßen-Vorfinanzierung Burgenland .. - - - - 48,0 109,2 119,0 156,4 232,9 232,9 232,9 6) 232,9 
5%-Bankendarlehen 1977/IV(A+B) ............ - - - - 570,0 570,0 570,0 570,0 -- - -
25%-Bankendarlehen 1978 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . - - - - - 230,0 230,0 230,0 - - - -
75%- und 9%-Versicherungstreuhanddarlehen 
1978/1 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 500,0 500,0 500,0 500,0 466,3 432,6 6) 368,5 

'Io-Bankendarlehen 1978/11 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . - - - - - 1 195,0 1 195,0 1 195,0 - ...,... - -
chulbaukredit der Gemeinde Wien 1978. . . . . . . . . . - - - - - 10,0 45,0 95,0 150,0 128,6 107,2 6) 85,8 
75%-Bankendarlehen 1978/111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 1150,0 1 150,0 1 150,0 - - ' - -
75%-Bankendarlehen 1978/IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 725,0 725;0 725,0 - - - -
%-Bankendarlehen 1978N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 150,0 150,0 150,0 - - - -
75%-Versicherungstreuhanddarlehen 1978/11 . . . . . - - - - - 500,0 500,0 500,0 500,0 477,8 455,7 6) 397,3 
.75%-Bankendarlehen 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - 1 355,0 1 355,0 - - - -
.75%-Bankendarlehen 1979/11................... - - - - - - 700,0 700,0 - - - -
.75%-Bankendarlehen 1979/111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - 870,0 87Q,O - - - -
,5%-Bankendarlehen 1979/1V. . . . . . . . . . . . .. . . . . . - - - - - - 555,0 555,0 - - - -
,5%-Bankendarlehen 1979/V ................... - - - - - - 375,0 375,0 100,0 100,0 100,0 6) 100,0 
,5%-Bankendarlehen 1979NI . ..... '.' ..... ,. . . . . . - - - - - - 900,0 900,0 - - - -

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 
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9 
9 

Schuldgattung ~ , 

;5%-Versicherungstreuhanddarlehen 19791/ . ...... 
%-Bankendarlehen 19791VII .................... 
%-Versicherungstreuhanddarlehen 1979111 . ....... 
:Vo-Bundesobligationen 1979-89/7 .............. 
J/o-Bundesobligationen 1979-91/8 .............. 
%-Bundesobligationen 1979-92/9 .............. 
:Vo-Investitionsanleihe 1979-94/5 und 1979-89/6 . 
:Vo-Investitionsanleihe 1979-94/7 und 1979-89/8 . 
%-Investitionsanleihe 1979-94/9 und 1979-89/10 
J/o-Investitionsanleihe 1979-94/11 und 
1979-89/12 ............................... 

:Vo-Bundesobligationen 1979-89/10 ............. 
:Vo-Bundesobligationen 1979-92/11 ............. 
:Vo-Bundesobligationen 1979-89/12 ............. 
J/o-Bundesobligationen 1979-91/13 ....... ~ ..... 
%-Bundesobligationen 1979-92/14 ............. 
%-Versicherungstreuhanddarlehen 19791111 ....... 
%-Bankendarlehen 1979/V1II ................... 
.25%-Bankendarlehen 197911X . ................. 
%-Bankendarlehen 19791X . .................... 
:Vo-Bankendarlehen 1979/XI zur Sonderfinanzierung 
%-Investitionsanleihe 1980-95/1 und 1980-90/2 . 
%-Investitionsanleihe 1980-95/3 und 1980-86/4 . 
,5%-lnvestitionsanleihe 1980-95/5 und 
1980-88/6 ................................ 

%-Investitionsanleihe 1980-95/7 und 1980-92/8 . 
%-Investitionsanleihe 1980-95/9 und 1980-92/10 
%-Bundesobligationen 1980-90/1 .............. 
:Vo-Bundesobligationen 1980-92/2 .............. 
,125%-Bundesobligationen 1980-85/3 .......... 
,125%-Bundesobligationen 1980-86/4 .......... 
,375%-Bundesobligationen 1980-90/5 .......... 
,125%-Bundesobligationen 1980-85/6 .......... 
,125%-Bundesobligationen 1980-86/7 .......... 
,375%-Bundesobligationen 1980-90/8 .......... 
,5%- und 9,625%-Versicherungstreuhanddarlehen 

19801/ ............ , ........................ 
,25%-Bankendarlehen 1980 .' ....... , ........... 
,75%-Bankendarlehen 1980111 . .................. 
,375%-Bankendarlehen 1980/111 ................. 
,375%-Bankendarlehen 198011V . ................ 

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

1973 
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-
-
-
-
-
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-
-
-
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1974 1975 1976 

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
-' - -

> - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

1977 1978 1979 1980 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

- - 750,0 750,0 
- - 150,0 150,0 
- - 1000,0 1000,0 
- '- 1585,0 1585,0 
- - 520,0 520,0 
- - 1095,0 1095,0 
- - 2000,0 1 938,7 
- - . 2000,0 1941,4 
- - 2000,0 '1948,5 

- - 1200,0 1 175,5 
- - 135,0 135,0 
- - 590,0 590,0 
- - 355,0 355,0 
- - 530,0 530,0 
- - 1 180,0 1 180,0 
- - 500,0 500,0 
- - 625,0 625,0 
- - 450,0 450,0 
- - 1295,0 1295,0 
- - 133,0 133,0 
- - - 2000,0 
- - - 2000,0 

- - - 3000,0 
- - - 3000,0 
- - - 1500,0 
- - - 330,0 
- - - 410,0 
- - - 50,0 
- - - 400,0 
- - - 1920,0 
- - - 150,0 
- - - 20,0 
- - - 150,0 

- - - 750,0 
- - - 215,0 
- - - 420,0 
- - - 125,0 
- - - 50,0 

1981 1982 

- -
- -
- -

1585,0 1585,0 
520,0 520,0 

1095,0 1095,0 
1 877,4 1 816,1 
1882,8 1824,2 
1897,0 1845,5 

1151,0 1 126,5 
135,0 135,0 
590,0 590,0 
355,0 355,0 
530,0 530,0 

1 180,0 1 180,0 
- -
- -
- -
- -

118,9 47,5 
1958,2 1916,4 
1940,6 1 881,2 

2948,7 2897,5 
2943,3 2886,6 
1462,3 1424,5 

330,0 330,0 
410,0 410,0 

40,0 30,0 
333,3 266,6 

1920,0 1920,0 
120,0 90,0 
16,7 13,2 

150,0 150,0 

- -
- -
- -
- -
- -

1983 1984 

- -
- -
- -

1358,6 5) 1 132,1 
520,0 5) 520,0 

1095,0 5) 1095",0 
1754,8 5) 1693,5 
1765,6 5) 1707,0 
1794,0 5) 1 742,5 

1102,0 5) 1077,5 
115,7 5) 96,4 
590,0 5) 590,0 
304,3 5) 253,6 
530,0 5) 530,0 

1180,0 5) 1 180,0 
- , -
- -
- -
- -

7,7 6) 4,7 
1874,6 5) 1 832,8 
1 821,8 5) 1 762,4 

2846,2 5) 2795,0 
2829,9 5) 2773,2 
1386,8 5) 1349,1 

330,0 5) 282,9 
410,0 5) 410,0 

20,0 5) 10,0 
200,1 5) 133,4 

1920,0 5) 1 645,7 
60,0 5) 30,0 
9,9 5) 6,6 

150,0 5) 128,4 

- -
- -
- -
- -
- -
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Schuldgattung 

Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

9,5%-lnvestitionsanleihe 1980-95/11 und 
1980-90112 .......... : ..................... - - - - - - - 2000,0 

9,5%-lnvestitionsanleihe 1980-95/13 und 
1980--':'90114 ............................... ~ - - - - - - 3000,0 

9,5%-Bundesobligationen 1980-85/9 ............ - - - - - - - 250,0 
9,5%-Bundesobligationen 1980-92/10 ........... - - - - - - - 1150,0 
9,5%-Bundesobligationen 1980-87/11 ........... - - - - - - - 908,0 
9,5%-Bundesobligationen 1980-88/12 ........... - - - - - - - 1092,0 
9,5%-Bundesobligationen1980-92/13 ........... - - - - - - - 500,0 
9,5%-Bundesobligationen 1980-92/14 ........... - - - - - - - 200,0 
9,5%-Bundesob/igationen 1980-83/15 zur Sonder-

finanzierung ................................ - - - - - - - 36,0 
9,5%-Bundesob/igationen 1980-84/16 zur Sonder-
. finanzierung ................................ - - - - - - - 464,0 
9,5%-Versicherungstreuhanddarlehen 1980/11 ...... - - - - - - - 431,0 
9,5%-Bankendarlehen 19801V ................... - - - - - - - 50,0 
9,5%-lnvestitionsanleihe 1981-96/1 und 

1981-91/2 : ............................... - - - - - - - -
10%-lnvestitionsanleihe 1981-91/3 .............. - - - - - - - -
11 %-Investitionsanleihe 1981-96/4, 1981-89/5 

und 1981-86/6 ............................. - - - - - - - -
11 %-Investitionsanleihe 1981-96/7, 1981-89/8 

und 1981-86/9 ...................... ' ....... - - - - - - - -
10,5%-lnvestitionsanleihe 1982-92/1 und 

1982-87/2 ................................. - - - - - - - -
10,q%-lnvestitionsanleihe 1982-90/3/ . ............ - - - - - - - -
9,625%- und 9,5%-lnvestitionsanleihe 1982-94/4 

und 1982-88/5 . .................. , ......... - - - - - - - -
9,625%- und 9,5%-lnvestitionsanleihe 1982-92/6 

und 1982-88/7 ............................. - - - - - - - -
9,375%- und 9,125%-lnvestitionsanleihe 1982-97/8 

und 1982-89/9 ............................. - - - - - - - -
9%- und 8,75%-lnvestitionsanleihe 1982-97/10 

und 1982-89/11 ............................ - - - ~ - - - -
8,5%- und 8,25%-lnvestitionsanleihe 1983-98/1 und 

1983-95/2 ................................ - - - - - - - -
8,25%- und 8%-lnvestitionsanleihe 1983-98/3 und 

1983-91/4 ................................ - - - - - - - -
8%-lnvestitionsanleihe 1983-93/5 und 1983-89/6 . - - - - - - - -
8%-lnvestitionsanleihe 1983-98/7 und 1983-91/8 . - - - - - - - -
8%-lnvestitionsanleihe 1983.,-98/9, 1983-95/10 

und 1983-91/11 ............................ - - - - - - - -

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

1981 1982 

1942,9 1885,8 

2907,1 2814,2 
250,0 250,0 

1054,4 958,5 
908,0 908,0 

1092,0 1092,0 
4~8,4 416,7 
183,3 166,7 

36,0 36,0 

464,0 464,0 
431,0 431,0 
50,0 50,0 

2500,0 2437,4 
2000,0 2000,0 

2000,0 1 989,1 

2000,0 1986,6 

- 2000,0 
- 2000,0 

- 2600,0 

- 1360,0 

- 2500,0 

- 3000,0 

- -

- -
-. -
- -

- -

1983 1984 

1828,7 5) 1 771,6 

2721,3 6) 2628,4 
250,0 6) 250,0 
862,7 5) 766,8 
908,0 5) 908,0 

1092,0 5) 1092,0 
375,0 5) 333,2 
150,0 5) 133,3 

- -

464,0 -
431,0 .) 431,0 
50,0 6) 50,0 

2374,8 5) 2312,2 
2000,0 5) 2000,0 

1978,2 6) 1 967,3 

1973,2 6) 1959,8 

2000,0 5) 2000,0 
2000,0 5) 2000,0 

2600,0 5) 2600,0 

1300,0 ) 1300,0 

2500,0 5) 2500,0 

3000,0 5) 3000,0 

3000,0 ) 3000,0 

4000,0 ) 4000,0 
3000,0 ) 3000,0 
2500,0 ) 2412,4 

4500,0 ) 4500,0 
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Schuldgattung 

Nenn-.bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

8%-lnvestitionsanleihe 1983-2003/12, 1983-98/13 
und 1983-93/14 ............................ - - - - - - - -

8%-lnvestitionsanleihe 1984-92/1 ............... - - - - - - - -
8,5%- und' 8%-lnvestitionsanleih9 1984-99/2 und 
1984-92/3 .................................. - - - - - - - -
8,5%- und 8%-lnvestitionsanleihe 1984-96/4 und 
1984-90/5 .................................. - - - - - - - -
9,5%-Bundesobligationen 1981-93/1 ............ - - - - - - - _. 
9,5%-Bundesobligationen 1981-93/2 ............ - - - - - - - -
10%-Bundesobligationen 1981-88/3, ............. - - - - - - - -
11%-Bundesobligationen 1981-87/4 ............. - - - - - - - -
10,5%-Bundesobligationen 1982-87/1 ........... - - - - - '- - -
10,5%-Buhdesobligationen 1982-89/2 ........... - - - - - - - -
10%-Bundesobligationen 1982-90/3 ............. - - - - - - - -
10%-Bundesobligationen 1982-94/4 ............. - - - - - - - -
9,875%-Bundesobligationen 1982-89/5 .......... - - - - - - - -
9%-Bundesobligationen 1982-92/6 .............. - - - - - - - -
8,5%-Bundesobligationen 1982-94/7 ............ - - - - - - - -
8,875%-Bundesobligationen 1982-88/8 .......... - - - - - - - -
8% -Bundesobligationen 1983-93/1 .............. - - - - - - - -
8,375%-Bundesobligationen 1983-89/A .......... - - - - - - - -
8%-Bundesobligationen 1983;-93/2 .............. - - - - - - - -
8%-Bundesobligationen 1983-93/3 .............. - - - - - - - -
8%-Bundesobligationen 1983-93/4 .............. - - - - - - - -
8%-Bundesobligationen 1983-93/5 .............. - - - - - - - -
8%-Bundesobligationen 1983-95/6 .............. - - - - - '- - -
8%-Bundesobligationen 1983-95/7 .............. - - - - - - - -
8%-Bundesobligationen 1983-99/8 .............. - - - - - - - -
8%-Bundesobligationen 1984-2000/1 ............ - - - - - - - -
8%-Bundesobligationen 1984-91/2 .............. - - - - - - - -
8,375%-Bundesobligationen 1984-93/3 .......... - - - - - - - -
Konversionsdarlehen 1981 ...................... - - - - - - - --Versicherungstreuhanddarlehen 1981/1 ........... - - - - - - - -
Versicherungstreuhanddarlehen 1981/11 ........... - - - - - - - -
Versicherungstreuhanddarlehen 1982 ............ - - - - - - - -
Versicherungstreuhanddarlehen 1983 ............ - - - - - - - -
Versicherungstreuhanddarleh'en 1984 ............ - - - - - - - -
Darlehen der Versicherungsanstalten 1984 ........ - ~ - - - - - -
9,5%-Bankendarlehen 1981 ..................... - - - - - - - -
9,5%-Bankendarlehen 1981/11 .................... - - - - - - - -
Konversionsdarlehen 1981/1 .................... 

. 
- - - - - - - -

Konversionsdarlehen 1981/2 .................... - - - - - - - -. , 

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

/ 

1981 1982 

- -
- -

- -

- -
1550,0 1420,8 
2890,0 2648,8 
1 100,0 1 100,0 
2345,0 2345,0 

- 500,0 
- 2375,0 
- 1475,0 
- 1640,0 
- 500,0 
- 2505,0 
- .2245,0 
- 1000,0 
- -
- -
- -
- .-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

3000,0 3000,0 
496,5 496,5 

1065,0 1065,0 
- 1500,0 
- -
- -
- -

100,0 100,0 
180,0 180,0 

2780,0 2780,0 
3550,0 3 ~50,0 

1983 1984 

4500,0 5) 4500,0 
- 5) 1000,0 

- 5) 3000,0 

- 6) 2500,0 
1291,6 6) 1 162,4 
2408,0 5) 2167,2 
1100,0 5) 1 100,0 
2345,0 5) 2345,0 

500,0 6) 500,0 
2375,0 5) 2375,0 
1475,0 ') 1475,0 
1503;3 ') 1 367,0 

500,0 ') 500,0 
2505,0 5' 2505,0 
2245,0 5) 2245,0 
1000,0 5) 1000,0 
3590,0 5) 3590,0 

240,0 6) 240,0 
1200,0 5) 1200,0 

900,0 5) • 900,0 
3600,0 5) 3600,0 

400,0 5) 400,0 
4385,0 5) 4385,0 

400,0 5) 400,0 
5400,0 ") 5400,0 

- ') . 350,0 
- 5) 3290,0 
- 5) 2360,0 

3000,0 6) 3000,0 
496,5 6) 496,5 

1065,0 6) 1065,0 
1500,0 6) 1500,0 
6400,0 6) 6400,0 

- 6) 7600,0 
_ 6) 450,0 

100,0 6) 100,0 
180,0 6) 180,0 

2780,0 6) 2780,0 
3550,0 6) 3550,0 
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1973 1974 1975 1976 1977 1978 , 1979 1980 
, Schuldgattung 

Nenn- bzw, Kurswert in Millionen Schilling 

Konversionsdarlehen 1981/3 .................... - - - - - - - -
Konversionsdarlehen 1981/4 ................ , . , . - - - - - - - -
Konversionsdarlehen 1981/5 ............. , , , .... - - - - - - - -
Konversionsdarlehen 1981/6 .......... , . , ." ..... - - - - - - - -
Konversionsdarlehen 1981/7 ......... , .......... - - - - - - - -
Konversionsdarlehen 1981/8 ........ , ........... - - - - - - - -
Konversionsdarlehen 1981/9 .................... - - - - - - - -
Kohversionsdarlehen 1981/10 ..... , ............. 

~ 
- - - - - - - -

Konversionsdarlehen 1981/11 ... , ............... - - - - - - - -
Konversionsdarlehen 1981/12 ................... - - - - - - - -
Bankendarlehen 1981/111 . , , . , , . , ................ - - - - - - - -
Bankendarlehen 1981/IV . . , . , ................... - - - - - - - , -
11,125%-Bankendarlehen 1982 ................. , - - - - - - - -
Bankendarlehen 1982/11 ........................ - - - - - - - -
10,6925%-Bankendarlehen 1982/111 ., , ..... ' ....... - - - - - - - -
Bankendarlehen 198211V ........................ - - - - - - - -
Bankendarlehen 1982N ............. , .......... - - 1- - - - - -
Bankendarlehen 1982NI .. ' .......... , ... .' ....... - - - - - - - -
Bankendarlehen 1982NII ....................... - - - - , - - - -
9,5%-Bankendarlehen 1982NIII .................. - - - ,- - - - -
Bankendarlehen 1983 ............... , .......... - , - - - - - - -
Bankendarlehen 1983/11 .................... .' ... - - - - - - - -
Bankendarlehen 1983/111 ........... , , ........... - - - - - - -- -
Bankendarlehen 198311V ........................ - - - - - - - -
Bankendarlehen 1983N ........................ - - - - - - - -
Bankendarlehen 1983NI. ....................... .- - - - - - - -
Bankendarlehen 1983NII .................... : " - - - - - - - -
Bankendarlehen 1983NIII ....................... - - - - - - - -
Bankendarlehen 198311X ....................... - - - - - - - -
8,5%-Bankendarlehen 1983/X ................... - - - - - - - -
Bankendarlehen 1984 .......................... - - - - , - - - -
Bankendarlehen 1984/11 ........................ - - - - - - - -
Bankendarlehen 19841111 ........................ - ,- - - - - - -
Bankendarlehen 198411V ........................ - - - - - - - -
Bankendarlehen 1984N ........................ - - - - - - - -
Bankendarlehen 1984NI. ....................... - - - - - - - -
Bankendarlehen 1984NII ....................... - - - - - - - -
Bankendarlehen 1984NIII. ...................... - - - - - - - -
Bankendarlehen 198411X ....................... - - - - - - - -
Bankendarlehen 1984/X ........................ - - - - - - ~ -
Bankendarlehen 1984/XI ........ _ , ... , ......... - - - - - - - -
8,25%-Bankendarlehen 1984/XII ................. - - - - - - - -

/ 

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

1981 1982 

882,0 882,0 
1220,0 1220,0 
1283,3 1283,3 
3570,0 3570,0 
1000,0 1000,0 

104,0 104,0 
605,0 605,0 
250,0 250,0 
50,0 50,0 

3801,7 3801,7 
3280,0 3280,0' 
3000,0 2400,0 

- 50,0 
- 710,0 
- 900,0 
- 200,0 
- 1700,0 
- 7345,0 
- 350,0 
- 700,0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

1983 1984 

882,0 6) 882,0 
1220,0 6) 1220,0 
1283,3 6) 1283,3 
3 570,0 8) 3 570,0 
1000,0 6) 1000,0 

104,0' 6) 104,0 
605,0 6) 605,0 
250,0 6) 250,0 
50,0 6) 50,0 

3801,7 6) 3801,7 
3280,0 6) 3280,0 

- -
50,0 6) 50,0 

710,0 6) 710,0 
900,0 8) 900,0 
200,0 6) 200,0 

1700,0 6) 1700,0 
7345,0 6) 7345,0 

350,0 6) 350,0 
700,0 6) 700,0 

7650,0 6) -7 650,0 
1400,0 6) 1400,0 
1950,0 6)1950,0 
1 515,0 6) 1 515,0 
1200,0 6) 1200,0 
2850,0 6) 2850,0 
3550,0 6) 3550,0 

950,0 6) 950,0 
300,0 6) 300,0 
100,0 6) 100,0 

- 6) 1500,0 
_ 6) 600,0 
_ 6) 750,0 
- 8) 2250,0 
_ 6) 150,0 
_ 6) 250,0 
_ 6) 400,0 
_ 6) 300,0 
- 6) 3600,0 
- 6) 3725,0 
- 6) 3775,0 
- 6) 3290,0 
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1973 1974 1975 1976 19n 1978 1979 1980 
Schuldgattung 

\ Nenn- bzw. Kurswert in Millionen Schilling 

Bankendarlehen 1984/XIII ................... : ... - - - - - - - -
Bankendarlehen 1984/XIV ...................... - - - - - - - -
Bankendartehen 1ge4/XV ....................... - - - - - - - -
8,25%-Bankendarlehen 1984/XVI ................. - - - - - - - -
4%-Bundesstraßen-Vorfinanzierung Niederöster-

reich ...................................... - - - - - - - -
Sonstige Kreditoperationen 1984 ................ - - - - - - - -
Finanzschuld in inländischer Währung (Summe) ... 47232,2 47855,4 68305,0 98824,4 117154,5 139141,5 167244,6 188539,7 

Gesamtsumme ... 56251,3 61395,0 100 367,2 1.33782,4 164 581,0 199167,0 230 899,2 261180,5 

, 

; 

Fußnoten zu diesem Abschnitt siehe Seite 371. 

1981 1982 

- -
- -
- -
- -

212,0 212,0 
- -

200712,9 233230,6 

295278,2 341581,4 

1983 1984 

- 8) 1650,0 
- 8) 1787,0 
- 6) 2653,0 
- 6) 2210,0 

212,0 8) 212,0 
- 21963,9 

290601,9 348 837,0 

416191,7 12) 470697,0 
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Stand der Finanzschulden (1973 bis 1984) 371 

FuBnoten zu Seiten 353 bis 370: 

') 1973 bis 1982 laut Bundesrechnungsabschluß-, 1983 laut Erfolg, 1984 Schätzung auf Grund der im BVA 1985 
angenommenen Kurswerte. Finanzschulden der Jahre 1937 sowie 1945 bis 1956 siehe Erläuterungen zum Bundesfi
nanzgesetz 1958, Seite 32 bis 35, der Jahre 1957 bis 1966 siehe Erläuterungen zum Bundesfinanzgeseti 1968, Seite 
322 bis 326, der Jahre 1967 bis 1972 siehe Amtsbehelf zum Bundesfinanzgesetz 1978, Seite 372 bis 383. 

2) Schuldendienstaufwand verrechnet bei Titel 593. 
3) Schuldendienstaufwand verrechnet bei Titel 594. 
') Zinsfuß variabel, wenn nicht gesondert angeführt. 
5) Schuldendienstaufwand verrechnet .bei Titel 590. 
6) Schuldendienstaufwand verrechnet bei Titel 591. 
7) Kredit für Beitragsleistungen der .Republik Österreich bei internationalen Finanzinstitutionen. 
8) Kredit zur Einlösung der zugunsten internationaler Finanzinstitutionen begebenen Bundesschatzscheine. 
9) Bis zum Jahre 1970 als "Baukredit der Tauernkraftwerke A.G. 1968" veranschlagt gewesen. 
'0) Durch Kurswertänderungen können sich die Schilling-Gegenwerte der Fremdwährungsbeträge noch ändern. 
") Unter Berücksichtigung der Feststellungen laut BGBI. Nr. 377/1976. 
12) Schätzung mit Stand 28. September 1984. 

Zu 400 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 535 von 536

www.parlament.gv.at



/ 

374 
Haftungsübernahmen des Bundes (1960 bis 1983) - Stand 

der Bundeshaftungen (Ende 1983) 

Entwicklung des Haftungsobligos des Bundes 1) 2) 4) 

- ---- - --------

davon entfallen aul Haltungen davon entlallen aul Haltungen 

Jahr Stand der In Jahr Stand der in 
Haltungen Fremd- Schilling- Haltungen Fremd- Schilling-

währung währung währung währung 

in Millionen Schilling in Millionen Schilling 

1960 ........ 19063 4223 14840 1972 55051 12156 42895 
1961 ........ 20409 4575 15834 1973 62738 11786 50952 
1962 ........ 15970 5028 10943 1974 74348 15704 58644 
1963 ........ 16949 5513 11436 1975 104084 21310 82774 
1964 ........ 16979 561'1 11362 1976 140610 26251 114359 
1965 ........ 19985 5677 14308 1977 176734 38038 138696 
1966 ........ 22774 6292 16482 1978 219373 48865 170508 
1967 ........ 29977 8383 21594 1979 ' ...... 269603 53846 215757 
1968 ........ 33319 9,8(52 23467 1980 258410 73140 185270 
1969 ........ 38931 - 10940 27991 1981 ...... 360693 117112 243581 
1970 .... '" . 43296 10778 32518 1982 ., .... 400615 118078 282537 
1971 ........ 49506 11112 38394 1983 3 ) ..•.. 440 818 126908 313910 

Stand der Haftungen des BuridesEnde 1983 1) 2) 

Stand per 31. 12. 1983 
Millionen Schilling 

Elektrizitätswirtschaft: 
a) Auslandkredite ...................................... . 
b) Auslandanleihen .................................... . 
c) Energieanleihen (Inland) .............................. . 
d) Sonstige Inlandkredite ........ ' ....................... . 

2948,25 
12688,84 
11827,96 
2542,67 

-------
Ausfuhrförderungsgesetz .................................................. . 
Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz ...................................... . 
Garantiegesetz 1955 ..................................................... . 
Agrarinvestitionskredite .................................................. . 
Verstaatlichte Unternehmungen (ohne E-Wirtschaft) .......................... . 
Unternehmen, an denen der Bund beteiligt ist: 

a) Straßenbau ......................................... . 
b) AUA-Kredit ......................................... . 
c) Sonstiges .......................................... . 

31383,96 
912,04 

2424,34 

Anleihen der Wohnbaufonds .............................................. . 
Anleihen des Wasserwirtschaftsfonds ....................................... . 
Sonstige Kredite.: 

a) Zollfreizonen ....................................... . 
b) Prämiensparen ...................................... . 
c) Finanzierungsgarantie Ges. m. b. H. 

(EE-Fonds) ......................................... . 
d) Bäuerlicher Besitzstruktur-Fonds ...................... . 
e) Atomhaftpflichtgesetz ................................ . 
f) Ausstellungsgut ..................................... . 
g) Erdöllagerges. m. b. H. . ............................. . 
h) Polenkohlegarantiegesetz ....... : .................... . 

10,09 
40,09 

6674,02 
20,11 

260,00 
53,00 . 

30007,72 

239523,52 
95899,39 

0,60 
1923,24 

17367,57 

34 720,34 

35,48 
5360,13 

2525,01 
5623,90 

773,64 i) Haftung für Jugoslawienkredit ......... '.' . . . . . . . . . . . . . . . 15979,86 
----------------

Gesamtsumme .................. . 440817,85 

1) In der Regel wird die Bundeshaftung auch für die Zinsen und Kosten übernommen; das tatsächliche Haf
tungsobligo ist und war daher um diese nur schwer abschätzbaren jeweiligen Nebenkosten höher, als in der Tabelle 
aufgezeigt wird. 

2) Kapitalbeträge. . 
3) Neben diesen '10m Bundesminister für Finanzen auf Grund gesetzlicher Ermächtigungen übernommenen Haf

tung~n haftet der Bund gemäß § 1 Abs. 2 des Postsparkassengesetzes 1969, BGBI. Nr. 458, für die Verbindlichkeiten 
der Osterreichischen Postsparkasse. Diese betrugen zum 31. Dezember 1983 109659,37 Millionen Schilling. 

4) Bezüglich der Vorjahre siehe den Amtsbehelf zum Bundesfinanzgesetz 1983, Seite 387: Daten der Jahre 1948 
bis 1959. 
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